
KN
-04-14-735-EN

-C

EMFF

ELER Kohäsionsfonds

ESF
Europäischer Sozialfonds

Europäischer Meeres- 
und Fischereifonds

EFRE

Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung

Europäischer Land-
wirtscha�sfonds für die

  Entwicklung 
des ländlichen Raums

ETZ

Europäische territoriale 
Zusammenarbeit

EUROPÄISCHER STRUKTUR� 
UND INVESTITIONSFONDS 

2014-2020: Offizielle Texte 
und Kommentare

November  2015

EU
RO

PÄ
IS

CH
ER

 S
TR

U
KT

U
R�

 U
N

D
 IN

VE
ST

IT
IO

N
SF

O
N

D
S 

20
14

�2
02

0:
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

O
FF

IZ
IE

LL
E 

TE
XT

E 
U

N
D

 K
O

M
M

EN
TA

RE

The European Structural and Investment (ESI) Funds make available more than EUR 450 billion 
in 2014-2020 to support Member States and regions’ efforts towards the Europe 2020 strate -
gy, as well as to promote economic, social and territorial cohesion, sustainable development of 
rural and maritime areas and sustainable management of natural resources.

Compared to 2007-2013 cohesion policy, this new framework proposes a number of new 
mechanisms to ensure the ESI Funds deliver on their objectives: a sound strategic approach 
through Partnership Agreements and programmes, thematic concentration, the performance 
framework, ex ante conditionalities, a closer link to European economic governance, increased 
opportunities for the use of financial instruments, support to institutional capacity, minimum 
shares for ESF contribution and a Youth Employment Initiative specifically set out to combat 
youth unemployment.

This guide covers the texts of the main regulations in force (Common Provisions Regulation, 
European Regional Development Fund, European Social Fund, Cohesion Fund, European Agricul-
tural Rural Development Fund, European Maritime and Fisheries Fund and European Territorial 
Cooperation) and presents a commentary on each one.
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Regelmäßig aktualisierte Informationen über die Verordnungen des Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds finden Sie auf der Inforegio-Website: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/de/information/legislation/regulations



Die Annahme der Partnerschaftsvereinbarungen und Programme der Europäischen Struk-
tur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) sind für die Union ein wichtiger Fortschritt beim 

Ausbau der Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum (die Strate-
gie Europa 2020). Durch die Bereitstellung von mehr als 450 Mrd. EUR1 werden die neuen 
Programme den Mitgliedstaaten und Regionen ermöglichen, ihr Potenzial zur Erreichung 
dieses dreifachen Ziels vollständig auszuschöpfen und gleichzeitig einen soliden Beitrag zu 
fondsspezifischen Zwecken des ESI-Fonds leisten. Dies gilt insbesondere für die Ziele der 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Kohäsion, nachhaltige Entwicklung ländlicher und 
maritimer Gebiete und den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen.

Der Programmzeitraum 2014-2020 bringt eine Vielzahl von Herausforderungen für die 
Europäische Union mit sich. Dazu gehört nicht nur die Förderung eines beschäftigungsin-
tensiven Aufschwungs nach der Wirtschaftskrise, sondern auch die Bewältigung ökologi-
scher Herausforderungen und des Klimawandels, das Angehen bestehender Bildungsge-
fälle und die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Diese Herausforderungen 
betreffen oder bedrohen Millionen unserer europäischen Bürger. Sie erfordern die Einrich-
tung neuer, lösungsorientierter Instrumente. 

Daher ist dieser neue Rahmen stark auf Ergebnisse fokussiert. Er enthält neue Mechanismen 
mit den erforderlichen Voraussetzungen, um wirklich etwas zu bewegen: einen soliden stra-
tegischen Ansatz durch Partnerschaftsvereinbarungen und Programme, thematische Ein-
grenzung, den Leistungsrahmen, Ex-ante-Konditionalität, eine engere Verknüpfung mit der 
europäischen wirtschaftspolitischen Steuerung, mehr Möglichkeiten für die Verwendung von 
Finanzinstrumenten, Förderung der institutionellen Kapazität, Mindestanteile bei Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds und eine Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, die speziell 
darauf ausgerichtet ist, die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen.

Der neue Rahmen bietet auch verschiedene Instrumente, mit denen eine Kombination der 
Förderung durch verschiedene ESI-Fonds möglich ist. So kann auf die Bedürfnisse jedes Ge-
biets auf nationaler, regionaler, lokaler oder grenzüberschreitender Ebene individueller ein-
gegangen werden. Verwaltungsbehörden werden daher dazu aufgerufen, diese Instrumente 
weitestmöglich zu nutzen, beispielsweise integrierte territoriale Investitionen, gemeinsame 
Aktionspläne, integrierte Maßnahmen oder von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale 
Entwicklung, aber auch Projekte, die im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa durch 
den Europäischen Fonds für Strategische Investitionen teilfinanziert werden. Es wurden spe-
zielle Bestimmungen für die Umsetzung festgelegt. Damit soll gewährleistet werden, dass 
die verschiedenen für die Umsetzung der ESI-Fonds verantwortlichen Behörden zusammen-
arbeiten, um die Wirkung der EU-Förderung zu maximieren und eine solide Finanzverwal-
tung und Regelmäßigkeit der Ausgaben zu unterstützen.

Zu guter Letzt schafft der Rahmen der ESI-Fonds ein vereinfachtes Umsetzungsverfahren 
für die Fonds. Dieses beinhaltet optimierte Umsetzungsregeln, die Möglichkeit für Leis-
tungsempfänger, alle administrativen Schritte elektronisch durchzuführen, und mehr Mög-
lichkeiten für die Nutzung vereinfachter Kostenoptionen. Vor allem aber beinhaltet er die 
Verpflichtung der Verwaltungsbehörden, spezielle Maßnahmen zu ergreifen, um den Verwal-
tungsaufwand für die Empfänger zu mindern.

Dies sind die Mittel, die den Mitgliedstaaten und Regionen der Europäischen Union in 
diesem Siebenjahreszeitraum zur Verfügung stehen. Es liegt nun an den einzelnen Ver-
waltungsbehörden, diese bestmöglich zu nutzen, indem breite territoriale Partnerschaften 
mobilisiert und alle Kräfte gebündelt werden, um Entwicklungsstrategien zu schaffen, mit 
denen die Ziele der Strategie Europa 2020 verwirklicht werden.

1   351,8 Mrd. EUR für Kohäsionspolitik (EFRE, ESF und Kohäsionsfonds), 99,6 Mrd. EUR für die 
ländliche Entwicklung im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und 5,7 Mrd. EUR für den 
Meeres- und Fischereifonds im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik.

VORWORT

CORINA CREȚU
Kommissarin für 
Regionalpolitik

KARMENU VELLA
Kommissar für 
Umwelt, Meerespolitik 
und Fischerei

PHIL HOGAN
Kommissar für 
Landwirtschaft und 
die Entwicklung des 
ländlichen Raums

MARIANNE THYSSEN
Kommissarin für Be-
schäftigung, Soziales, 
Qualifikationen und 
Arbeitskräftemobilität
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O F F I Z I E L L E  T E X T E  U N D  K O M M E N T A R E

E I N F Ü H R U N G

Gemeinsame Regelungen im Zeitraum 2014-2020 für die fünf ESI-
Fonds
Es gibt nun ein gemeinsames Regelwerk für die fünf Struktur- und Investitionsfonds der EU (die ESI-Fonds). Ziel 
dieser Regeln ist die Schaffung einer klaren Verbindung zur Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum in der EU, die Verbesserung der Koordination, die Gewährleistung einer konsistenten Umset-
zung und eines möglichst einfachen Zugangs zu den ESI-Fonds für diejenigen, die davon profitieren können.

Der Programmzeitraum 2014-2020 brachte einen neuen rechtlichen Rahmen für diese fünf Fonds, die in die Bereiche 
EU-Kohäsionspolitik, gemeinsame Agrarpolitik und gemeinsame Fischereipolitik fallen. 

Bei den fünf ESI-Fonds handelt es sich um:

• der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), 
• der Europäische Sozialfonds (ESF), 
• der Kohäsionsfonds, 
• der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), 
• der Europäische Meeres- und Fischereifonds (EMFF). 

 

Der neue politische Rahmen soll eine bessere Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den ESI-Fonds fördern. Dies 
wird durch die Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds 
erreicht (Verordnung (EU) 1303/2013), in die Bestimmungen eingeführt wurden, die für alle fünf Fonds gelten. Hier 
muss angemerkt werden, dass nicht alle Regelungen der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen für alle fünf 
ESI-Fonds gelten. Es existieren auch gesonderte Regelungen in fondsspezifischen Verordnungen außerhalb der Verord-
nung mit gemeinsamen Bestimmungen. Für mehr Klarheit wurden in der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen 
eine spezielle Terminologie (die hier auch verwendet wird) und folgende Hierarchie der Rechtsakte für die ESI-Fonds 
eingeführt:

• die ESI-Fonds: wie oben beschrieben,
• die Strukturfonds: der EFRE und der ESF,
• die Fonds: die drei Fonds der Kohäsionspolitik: der EFRE, der ESF und der Kohäsionsfonds,
• die fondsspezifischen Verordnungen: Diese legen spezifische Regelungen für den ESI-Fonds fest und regeln zu-

sätzliche Angelegenheiten, die nicht durch die Verordnungen mit gemeinsamen Bestimmungen abgedeckt werden. 
Dies sind beispielsweise Umfang und Investitionsprioritäten eines jeden Fonds oder Vorschriften zur thematischen 
Konzentration.

E S I  F O N D S

EFRE, ESF, 
                                          
Kohäsions-
fonds
(Kohäsionspo-
litik)

EMFF 
(gemeinsame 

Fischereipolitik, 
integrierte Mee-

respolitik)

ELER 
(Zweite 

Säule der                                          
gemeinsa-

men Agrar-                                
politik)

REFERENZEN

Verordnung (EU) 1303/2013, im Folgenden: Verordnung 
mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 1
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Die fondsspezifischen Verordnungen sind folgende:

• die EFRE-Verordnung (Nr. 1301/2013,
• die ESF-Verordnung (Nr. 1304/2013),
• die Kohäsionsfondsverordnung (Nr. 1300/2013),
• die ELER-Verordnung (Nr. 1305/2013),
• die EMFF-Verordnung (Nr. 508/2014).

Zusätzlich zu diesen gilt die Verordnung über die Europäische territoriale Zusammenarbeit, ETZ (Nr. 1299/2013) für 
Kooperationsprogramme, die durch den EFRE kofinanziert werden.

WICHTIGSTE VERORDNUNGEN FÜR JEDEN ESI-FONDS

EFRE ESF KOHÄSIONS-
FONDS

ELER EMFF

Verordnung mit 
gemeinsamen 
Bestimmungen, 
Teil I

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Verordnung mit 
gemeinsamen 
Bestimmungen, 
Teil II

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Verordnung mit 
gemeinsamen 
Bestimmungen, 
Teil III

✓ ✓ ✓

Verordnung mit 
gemeinsamen 
Bestimmungen, 
Teil IV

✓ ✓ ✓ ✓

Verordnung mit 
gemeinsamen 
Bestimmungen, 
Teil V

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fondsspezifi-
sche Verord-
nungen

EFRE-Verordnung

ETZ-Verordnung

ESF-Verordnung Kohäsionsfonds-
Verordnung

ELER-Verordnung EMFF-Verordnung

Andere rele-
vante Verord-
nungen

EVTZ-Verordnung Horizontale 
GAP-Verordnung

GAP

Übergangsver-
ordnung 

CFP-Verordnung
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1 .  POLITISCHE ZIELE UND INTERVENTIONSGRUNDSÄTZE 
Die EU hat sich der Schaffung zusätzlicher und besserer Arbeitsplätze und einer integrativen Gesellschaft verschrieben. 
Diese Ziele stehen im Zentrum der Strategie Europa 2020. Mit den ESI-FONDS soll geholfen werden, sowohl diese 
Strategie als auch fondsspezifische Aufgaben inklusive wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Kohäsion umzusetzen.

Während die Gesamtziele der ESI-Fonds klar in den Verträgen definiert sind, sind die politischen Reformen für den Zeit-
raum 2014-2020 jedoch an die Strategie Europa 2020 angelehnt. Bei der Kohäsionspolitik hat die Reform zur Festlegung 
von zwei Hauptzielen geführt:

• Investition in Wachstum und Beschäftigung ist ein gemeinsames Ziel der Regionen aller drei Kategorien: der 
weniger entwickelten, der Übergangs- und der stärker entwickelten Regionen (unterstützt durch EFRE-, ESF- und 
Kohäsionsfonds), 

• Europäische territoriale Zusammenarbeit, unterstützt durch den EFRE.

2007-2013 2014-2020

Konvergenz
Investieren in Wachstum und Beschäftigung

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung

Europäische territoriale Zusammenarbeit Europäische territoriale Zusammenarbeit

Für den ELER wurden im Rahmen der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik drei Ziele festgelegt:

• Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft,
• nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen und Klimawandel, einschließlich der Bereitstellung öffentlicher 

Güter in ländlichen Gebieten und der Erhaltung europäischer Landschaften.
• Ausgewogene territoriale Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und Beschäftigung.

Mit dem EMFF sollen die Ziele der reformierten gemeinsamen Fischereipolitik umgesetzt werden. Der Fonds unterstützt 
auch die Umsetzung der integrierten Meerespolitik. Er setzt auch einen Schwerpunkt auf die nachhaltige Entwicklung 
von Fischerei und Aquakultur und unterstützt Wachstum und Beschäftigung in den Küstengemeinden der ganzen EU.

Für den Zeitraum 2014-2020 bleiben die Grundsätze der Intervention die gleichen wie im vorhergehenden 
Finanzierungszeitraum.

These include: 

• Komplementarität und Kohärenz,
• geteilte Verwaltung und Koordinierung, 
• Partnerschaft, Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität,
• Einhaltung von EU-Gesetzen und der bei seiner Anwendung zu beachtenden nationalen Gesetze, 
• Gleichheit zwischen Männern und Frauen; 
• Nichtdiskriminierung,
• nachhaltige Entwicklung.

Effektivität, solides Finanzmanagement und die Verringerung des Verwaltungsaufwands für Leistungsempfänger wur-
den den allgemeinen Grundsätzen hinzugefügt. Der Grundsatz der Zusätzlichkeit, der nur für die Kohäsionspolitik gilt, 
wurde in den Teil III (Artikel 95) der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen verschoben.

Um die Bedeutung der Partnerschaft und des Grundsatzes der Mehrebenen-Governance hervorzuheben, ist die Kommis-
sion gemäß der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen befugt, durch die Annahme eines delegierten Rechtsakts 
einen Europäischen Verhaltenskodex für Partnerschaft zu erstellen..

REFERENZEN

Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, 
Artikel 4-8
Artikel 40, 162, 176 und 177 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).
Delegierte Verordnung [EU] Nr. 240/2014 der Kom-
mission vom 7. Januar 2014 über den Europäischen 
Verhaltenskodex für Partnerschaft im Rahmen des 
europäischen Struktur- und Investitionsfonds.
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2 .  S T R A T E G I S C H E R  A N S A T Z

Zwar müssen die Mitgliedstaaten während des Zeitraums 2014-2020 für den Zugang zu den ESI-Fonds immer noch stra-
tegische Pläne entwickeln und umsetzen. Dieser Prozess ist aber einfacher und effizienter geworden. Der neue rechtliche 
Rahmen verstärkt die Verbindungen zur Strategie Europa 2020 deutlich und erweitert den Grundsatz der Koordination 
zwischen den ESI-Fonds und anderen EU-Instrumenten. Besonders die Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen

• legt einen gemeinsamen strategischen Rahmen als strategischen Leitfaden für die ESI-Fonds auf europäischer 
Ebene fest, 

• verpflichtet Mitgliedstaaten, ein gemeinsames Dokument für die ESI-Fonds auf nationaler Ebene zu entwerfen: 
die Partnerschaftsvereinbarung,

• definiert gemeinsame Standards für all ihre Programme. 

Um die Investitionen in die ESI-Fonds auf die Strategie Europa 2020 auszurichten, sind in Artikel 9 der Verordnung 
mit gemeinsamen Bestimmungen elf thematische Ziele (TZ) festgelegt. Andere EU-Instrumente tragen ebenfalls zu 
diesen thematischen Zielen (TZ) bei, und die Mitgliedstaaten sind dazu angehalten, Synergien und eine effektive Koor-
dinierung zwischen allen verfügbaren Finanzierungsinstrumenten auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene zu fördern. Da die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, strategische Pläne zu erstellen und umzusetzen, welche 
die fünf ESI-Fonds abdecken (Partnerschaftsvereinbarungen), ist es möglich, die Mittel der ESI-Fonds und anderer 
EU-Instrumente so zu kombinieren, dass sie einander ergänzen. 

2.1.  Stärkere Ausr ichtung auf die Strategie Europa 2020
Die Reform des ESI-Fonds für den Programmzeitraum 2014-2020 soll ihren Beitrag zur Strategie Europa 2020 
maximieren. Diese Strategie definiert drei umfassende sozioökonomische Ziele, welche die Europäische Union in den 
Jahren 2010 bis 2020 verfolgen soll:

In der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen werden diese Ziele in elf thematischen Zielen (TZ) zusammenge-
fasst. Hier werden Sektoren und Einsatzbereiche festgelegt, bei denen EU-Förderung durch die ESI-Fonds den größten 
Nutzen bringen kann. Auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten dienen diese thematischen Ziele (TZ) als Referenz für die 
ESI-Fonds und stellen einen Ausgangspunkt für die Koordination in Partnerschaftsvereinbarungen und Programmen dar.

R E F E R E N Z E N
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, 
Artikel 4, 9, 15, 23, 27, 53, 96.

NACHHALTIGES 
WACHSTUM

Förderung einer
ressourcene�zienteren, 

umweltfreundlicheren 
und wettbewerbsfä-

higeren Wirtschaft 

INTEGRATIVES 
WACHSTUM

Förderung einer 
beschäftigungsreichen 

Wirtschaft, die für 
soziale und territoriale 

Kohäsion sorgt

INTELLIGENTES
WACHSTUM

 Entwickeln einer
wissens- und

innovationsbasierten 
Wirtschaft 

 Strategie
Europa 2020 
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Folgendes ist zu beachten: Da die Kohäsionspolitik als Ganzes auf die Strategie Europa 2020 ausgerichtet ist, wird 
beim Interventionsbereich der Fonds nicht mehr zwischen Regionenkategorien unterschieden, und die gleichen Inves-
titionsarten sind in allen Regionen verfügbar1. 

Die fondsspezifischen Verordnungen legen jedoch den Mindestbeitrag jedes ESI-Fonds zu einem bestimmten Investi-
tionsbereich fest (z. B. Innovation, Energie, IKT- und KMU-Förderung im EFRE, Förderung der sozialen Integration und 
Bekämpfung von Armut und Diskriminierung im Falle des ESF). Die Beitragshöhe hängt manchmal von der Kategorie 
ab, in der eine Region eingestuft ist (Einzelheiten hierzu finden Sie in den Abschnitten über einzelne ESI-Fonds und 
fondsspezifische Verordnungen). 

Die fondsspezifischen Verordnungen legen auch detaillierter fest, wie jeder ESI-Fonds zu solchen thematischen Zielen 
durch Investitionsprioritäten (im Falle der Mittel) oder Unionsprioritäten (im Falle von ELER und EMFF) beitragen kann, 
im Einklang mit ihren bestimmten Zielen. 

Die elf TZ sind folgende:

ZIELE VON EUROPA 2020 THEMATISCHE ZIELE

Intelligentes Wachstum

1. Ausbau von Forschung, technischer Entwicklung und Innovation,
2. Ausweitung des Zugangs zu und der Nutzung von hochwertigen Informations- 

und Kommunikationstechnologien,
3. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU, des Agrarsektors (beim ELER) und 

des Fischerei- und Aquakultursektors (beim EMFF),

Nachhaltiges Wachstum

1. Unterstützung der Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft in allen Branchen,
2. Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der Risikoprävention und des 

Risikomanagements,
3. Erhaltung und Schutz der Umwelt und Förderung der Ressourceneffizienz,
4. Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung von Engpässen in wich-

tigen Netzinfrastrukturen,

Integratives Wachstum

1. Förderung einer nachhaltigen und hochwertigen Beschäftigung sowie der Mobili-
tät der Arbeitskräfte,

2. Förderung der sozialen Eingliederung und Bekämpfung von Armut und jeglicher 
Diskriminierung,

3. Investitionen in Bildung und Berufsausbildung zur Vermittlung von Kompetenzen 
und für ein lebenslanges Lernen,

4. Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und 
Interessenträgern und der effizienten öffentlichen Verwaltung.

Die Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen integriert die ESI-Fonds in das Europäische Semester, welches einen 
jährlichen Zyklus von Berichterstattung auf EU-Ebene, Analysen und Entscheidungsfindung hinsichtlich des Fortschritts 
bei der Umsetzung der Strategie Europa 2020 darstellt. Das Europäische Semester legt die im Folgejahr zu verfol-
genden Ziele für die gesamte EU fest und gibt auch länderspezifische Empfehlungen zu wichtigen sozioökonomischen 
Herausforderungen in jedem Mitgliedstaat.

In der Programmplanungsphase (Partnerschaftsvereinbarung und Programme) müssen die Mitgliedstaaten eine klare Ver-
bindung zwischen der Intervention im Rahmen des ESI-Fonds und der Strategie Europa 2020 ziehen und dabei einen beson-
deren Schwerpunkt auf die länderspezifischen Empfehlungen legen. 

Eine bedeutende Änderung im Vergleich zu den vorherigen Programmzeiträumen ist, dass diese Verbindung während 
der Umsetzungsphase beibehalten werden muss. Wenn neue relevante länderspezifische Empfehlungen ausgegeben 
werden, die Unterstützung durch die ESI-Fonds erfordern, kann die Kommission verlangen, dass Mitgliedstaaten die 
Partnerschaftsvereinbarungen und Programme in angemessener Weise anpassen (s. Kapitel über Konditionalität ver-
bunden mit der soliden wirtschaftspolitischen Steuerung). 

Die ab 2016 jährlich von den Mitgliedstaaten vorgelegten Umsetzungsberichte für jedes Programm werden sehr viel 
stärker auf den Fortschritt beim Erreichen der Programmziele in Bezug auf die Strategie Europa 2020 fokussiert sein.

1  Mit Ausnahme von Investitionen in institutionelle Kapazitäten und die öffentliche Verwaltung durch den ESF, die auf 
 Mitgliedstaaten begrenzt sind, die im Rahmen des Kohäsionsfonds förderfähig sind, sowie auf weniger entwickelte Regionen
 (Artikel 3(1)(d)(i) der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013).

R E F E R E N Z E N
Die länderspezifischen Empfehlungen, angenommen gemäß 
Artikel 121(2) AEUV und die Empfehlungen des Rates, ange-
nommen gemäß Artikel 148(4) AEUV.
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Daneben berichten die Mitgliedstaaten zweimal – 2017 und 2019 – über Fortschritte beim Einsatz der ESI-Fonds auf 
Ebene der Partnerschaftsvereinbarung. Diese Fortschrittsberichte müssen bewerten, inwieweit die ESI-Fonds zur Um-
setzung der relevanten länderspezifischen Empfehlungen und zum Fortschritt bei der Erreichung der Prioritäten der 
Strategie Europa 2020 beitragen. Jeweils Ende 2017 und 2019 wird die Kommission im Rahmen des Europäischen 
Semesters dem Rat, dem Europäischen Parlament, dem Ausschuss der Regionen (AdR) und dem Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss (EWSA) ihren eigenen Strategiebericht sowie Schlussfolgerungen aus den Fortschrittsbe-
richten vorstellen.

Zu guter Letzt wird der Kohäsionsbericht gemäß Artikel 175 des AEUV weiterhin alle drei Jahre veröffentlicht werden.

VON DEN EU-MITGLIEDSTAATEN UND DER KOMMISSION VORGELEGTE ZENTRALE BERICHTE

BERICHTE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Von den Mit-
gliedstaaten

Jährliche Durchführungs-
berichte für jedes OP

Mai/Juni(*) Juni Mai/Juni(*) Juni Mai/Juni(*)

Fortschrittsberichte für 
die Partnerschaftsverein-
barungen

August August

Von der Kom-
mission

Ergebnisbericht der Ver-
handlungen über die Part-
nerschaftsvereinbarungen 
und Programme

Dezember

Zusammenfassende 
Berichte auf Grundlage 
der jährlichen Durch-
führungsberichte der 
Mitgliedstaaten

Herbst Herbst Herbst Herbst Herbst

Kohäsionsbericht Kein fes-
tes Datum

Kein fes-
tes Datum

Strategische Berich-
te auf Grundlage der 
Fortschrittsberichte der 
Mitgliedstaaten

Dezember
Dezem-
ber

Zusammenfassung der-
Ex-ante-Bewertungsberi-
chte (nur für EMFF)

Dezember Dezember Dezember

Debatte über 
strategische 
Berichte: das 
Europäische 
Parlament, der 
Rat, der AdR, 
der EWSA

Bericht über die Umset-
zung des gemeinsamen 
GAP-Rahmens für Über-
wachung und Auswertung

Bericht über die Um-
setzung eines Überwa-
chungs- und Auswer-
tungsberichts

Frühling Frühling

(*) Was die Kohäsionspolitik und den EMFF betrifft, sind die jährlichen Durchführungsberichte für 2016, 2018, 2020 bis Ende Mai einzu-

reichen und die für den ELER bis Ende Juni.

R E F E R E N Z E N
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 16, 50, 
52, 53, 113; Artikel 110(5) der Verordnung 1306/2013 (Hori-
zontale GAP-Verordnung); EMFF, Artikel 107(4)
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HAUPTUNTERSCHIEDE ZWISCHEN 2007-2013 UND 2014-2020

2007-2013 2014-2020

Die Lissabon-Strategie.

Die Kohäsionspolitik war mit der Lissabon-Strategie durch eine Pla-
nung verbunden, bei der ein Teil der Mittel für die Kohäsionspolitik 
(60-75 %) für Investitionsbereiche im Zusammenhang mit der Lis-
sabon-Strategie eingesetzt werden musste.

Strategie Europa 2020.

Alle Interventionen im Rahmen des ESI-Fonds müssen zur 
Strategie Europa 2020 beitragen, aber neue Vorschriften 
zur thematischen Konzentration legen eine Mindesthöhe 
von Mitteln fest, die für einige spezielle Einsatzbereiche 
eingesetzt werden müssen. Außerdem enthalten sie eine 
Mindestzuweisung für den ESF.

Indirekte Verbindungen zwischen Kohäsionspolitik und Lissa-
bon-Strategie durch die nationalen Reformprogramme betreffen nur 
die Programmplanung.

Direkte und ausdrückliche Verbindungen zwischen den län-
derspezifischen Empfehlungen, den Partnerschaftsverein-
barungen und den Programmen während der Programm-
planung und Umsetzung.

Getrennte strategische Berichte für Kohäsionspolitik, ELER und den 
Europäischen Fischereifonds (EFF), lose verknüpft mit der Berichter-
stattung der Lissabon-Strategie.

Die Fortschrittsberichte 2017 und 2019 werden alle ESI-
Fonds abdecken und sind in das Europäische Semester ein-
gebunden.

Jeder Fonds hatte seine eigene thematische Ausrichtung, die durch 
eine Reihe von Prioritäten festgelegt wurde. 

Es wird eine Reihe gemeinsamer thematischer Ziele (TZ) für 
die fünf ESI-Fonds eingeführt, anhand derer ein Interventi-
onsbereich von jedem Fonds in konkrete Investitionspriori-
täten (für die Kohäsionspolitik) oder Unionsprioritäten (ELER 
und EMFF) umgesetzt wird.

2.2.  Strategische Dokumente für die ESI-Fonds  

2.2.1. Der Gemeinsame Strategische Rahmen

Der Gemeinsame Strategische Rahmen, zu finden in Anhang I der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, er-
setzt die strategischen Leitlinien der Gemeinschaft zur Kohäsionspolitik und für die Entwicklung des ländlichen Raums 
2007-2013, deckt aber dennoch alle fünf ESI-Fonds ab. Er bietet den Mitgliedstaaten und Regionen strategische Emp-
fehlungen, damit sie die Vorteile durch die ESI-Fonds und die anderen politischen Strategien und Instrumente der EU 
in ihren Partnerschaftsvereinbarungen und Programmen voll ausschöpfen und gleichzeitig einen klaren Fokus auf die 
Prioritäten der Strategie Europa 2020 setzen können.

Der Rahmen soll die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den Interventionen ermöglichen, die durch die ESI-
Fonds gefördert werden. Mitgliedstaaten werden ermutigt, die Zusammenarbeit zwischen den für jeden ESI-Fonds 
verantwortlichen Verwaltungsbehörden auf jeder Stufe der Programmplanung, Umsetzung, Überwachung und Auswer-
tung auf strategischer und operationeller Basis sicherzustellen. 

Folgende neue Instrumente bietet die Verordnung mit gemeinsamen Bedingungen:

• Kombinieren der Fonds in einem Programm,
• die integrierten territorialen Investitionen (ITI), 
• die von den Gemeinden durchgeführte lokale Entwicklung (CLLD),
• die gemeinsamen Aktionspläne.

Diese Instrumente werden als praktische Mittel zur Koordinierung der ESI-Fonds gefördert. Der Gemeinsame Strategi-
sche Rahmen bietet weitere Unterstützung für die praktische Umsetzung horizontaler politischer Grundsätze und be-
reichsübergreifender politischer Ziele, beispielsweise Mehrebenen-Governance, Nichtdiskriminierung und die Abschwä-
chung des Klimawandels bzw. die Anpassung an den Klimawandel.

R E F E R E N Z E N
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 10-13, 
Anhang I
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Der Gemeinsame Strategische Rahmen legt auch praktische Methoden fest, wie Synergien zwischen ESI-Fonds und 
anderen politischen Ansätzen und Instrumenten der EU geschaffen werden können:

Verglichen mit dem vorherigen Programmzeitraum wird sehr viel mehr Wert auf die territoriale Dimension der Unterstützung 
durch ESI-Fonds gelegt. Dies entspricht dem vertraglich verankerten Ziel der Erreichung wirtschaftlicher, sozialer und territo-
rialer Kohäsion. Der Gemeinsame Strategische Rahmen enthält beispielsweise einen Abschnitt über die wichtigsten territo-
rialen Herausforderungen: Mitgliedstaaten werden aufgefordert, eine standortbasierte Analyse des Entwicklungspotenzials, 
der Kapazität und der größten Herausforderungen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene durchzuführen, wenn sie ihre 
Partnerschaftsvereinbarungen und Programme ausarbeiten. Außerdem wird erwartet, dass sie die relevanten makroregio-
nalen und Meeresbecken-Strategien berücksichtigen und die Komplementarität zwischen den Programmen für die ETZ und 
den länderspezifischen Programmen bei den Investitionen für die Wachstums- und Beschäftigungsziele gewährleisten. Bei 
der Umsetzung werden die Mitgliedstaaten ermutigt, die neu eingeführten territorialen Instrumente – ITI und CLLD2 - voll 
auszuschöpfen. Diese sollen maßgeschneiderte Lösungen für die territorialen Herausforderungen spezieller Gebiete liefern, 
indem lokale Partner in ihre Entwicklung und Umsetzung einbezogen werden.

2.2.2. Partnerschaftsvereinbarung und Programme  

Der Nationale Strategische Rahmenplan (NSRP) 2007-2013 für die Fonds und der nationale Strategieplan (NSP) für ELER 
und EFF wurden durch die Partnerschaftsvereinbarung ersetzt. Die Partnerschaftsvereinbarung dient als allgemeines strate-
gisches Dokument und bietet einen Überblick darüber, wie ESI-Fonds im Programmzeitraum 2014-2020 in jedem Mitglied-
staat verwendet werden. 

Die Partnerschaftsvereinbarung wurde eingeführt, um das neue, verbesserte Steuerungssystem der Strategie Euro-
pa 2020 widerzuspiegeln, zusammen mit der Reform von Kohäsionspolitik, ELER und EMFF, um die Effektivität und 
Effizienz der ESI-Fonds zu steigern. Die größte Veränderung ist der Umfang der Partnerschaftsvereinbarungen. Die 
zuvor getrennten NSRP- und NSP-Dokumente enthielten nur grundlegende Informationen über die Komplementarität 
der betroffenen EU-Fonds. Dagegen bietet die Partnerschaftsvereinbarung nun eine umfassende, kohärente Strategie 
hinsichtlich aller fünf ESI-Fonds. 

2 CLLD basiert auf der LEADER-Erfahrung in vorherigen Programmzeiträumen.
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Europäisches 
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und Partnerscha�s- 
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R E F E R E N Z E N
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 15-17
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Mitgliedstaaten müssen nun sehr viel deutlicher werden, was den geplanten Beitrag des ESI-Fonds zur Erreichung der EU-Pri-
oritäten im Sinne der Strategie Europa 2020, der nationalen Reformprogramme und der relevanten länderspezifischen 
Empfehlungen angeht. Neben der vorläufigen Aufteilung von EU-Mitteln auf die Programme und TZs – muss die Partner-
schaftsvereinbarung nun auch eine Gesamtübersicht darüber liefern, wie die folgenden neuen Elemente umgesetzt wurden:

• die Anwendung horizontaler Grundsätze und politischer Ziele der ESI-Fonds einschließlich des Partnerschafts-
grundsatzes und der Ziele im Zusammenhang mit dem Klimawandel,

• die Verteilung der leistungsgebundenen Reserve, aufgeschlüsselt nach jedem ESI-Fonds, Kategorie der Region und 
danach, mit welchen Mitteln die Konsistenz beim Funktionieren des Leistungsrahmens sichergestellt wird,

• eine Zusammenfassung über den aktuellen Stand anwendbarer Ex-ante- Konditionalitäten,
• eine Bewertung der Verwaltungskapazitäten der in die Umsetzung der ESI-Fonds involvierten Behörden und ggf. 

eine Zusammenfassung der Maßnahmen, um diese zu verbessern, 
• eine Zusammenfassung der Maßnahmen zur Verringerung des Verwaltungsaufwands für Leistungsempfänger,
• nur für die Fonds: Die für die Ex-ante-Überprüfung der Einhaltung des Grundsatzes der Zusätzlichkeit erforderli-

chen Informationen,
• die vorrangigen Kooperationsbereiche gemäß ESI-Fonds, wobei die makroregionalen Strategien sowie die Strate-

gien für die Meeresbecken ggf. zu berücksichtigen sind.

Jede Änderung dieser Elemente während der Umsetzung bedarf der formellen Annahme durch die Kommission. Dieser 
Katalog ist sehr viel umfangreicher als im Zeitraum 2007-2013, als nur die Bereiche von NSRP und NSP Gegenstand 
der Entscheidung der Kommission waren, die sich auf eine Liste von Programmen und deren indikative jährliche Mittel-
zuweisung aus jedem Fonds bezogen. Dies zeigt, wie deutlich die strategische Verbindung zwischen der Partnerschafts-
vereinbarung und den Programmen im Vergleich zu 2007-2013 erweitert wurde.

Alle oben aufgeführten Elemente der Partnerschaftsvereinbarung müssen angemessen und durch spezifische Programme 
umgesetzt werden. Da alle Programme im Einklang mit dem Partnerschaftsabkommen stehen müssen, wurde durch die 
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen ein grundlegender Inhalt eingeführt, der für alle fünf ESI-Fonds gleich ist. 
Dies stellt eine wesentliche Änderung zum vorherigen Programmzeitraum dar, denn es stärkt strategische Verbindungen 
zwischen allen Programmen der ESI-Fonds in dem jeweiligen Mitgliedstaat. 

Daneben beschreiben die fondsspezifischen Regelungen detailliert die Struktur der Programme für Kohäsionspolitik, ELER 
und EMFF und beziehen dabei auch ihre besonderen Aufgaben und Instrumente mit ein. Dabei ist zu beachten, dass bei den 
Fonds einige Programmelemente ausschließlich der Verantwortung der Mitgliedstaaten unterliegen und daher ohne formelle 
Genehmigung durch die Kommission geändert werden können (die komplette Liste befindet sich unter Artikel 96(10) der 
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen). Dies ist eine wichtige Vereinfachung gegenüber dem Programmzeitraum 
2007-2013, als alle Programmänderungen formell von der Kommission verabschiedet werden mussten. Und zu guter Letzt 
ist es nun möglich, ESF- und EFRE-Mittel (oder ESF- und Kohäsionsfonds) in einem Programm zu kombinieren.

HAUPTUNTERSCHIEDE DER STRATEGISCHEN DOKUMENTE ZWISCHEN 2007-2013 UND 2014-2020 

2007-2013 2014-2020

Die strategischen Leitlinien der Gemeinschaft für die Kohäsionspolitik.

Die strategischen Leitlinien der Gemeinschaft für die Entwicklung des 
ländlichen Raums. 

Der Gemeinsame Strategische Rahmen, in den die fünf 
ESI-Fonds fallen.

Der Nationale Strategische Rahmenplan, der hauptsächlich die drei 
Fonds der Kohäsionspolitik abdeckte. Nur einige Bereiche wurden 
formell durch die Kommission verabschiedet.

Die nationalen Strategiepläne, welche die Programme zur ländlichen 
Entwicklung und die Fischereiprogramme abdeckten, wurden von 
den Mitgliedstaaten und in enger Zusammenarbeit mit der Kommis-
sion und Partnern ausgearbeitet.

Die Partnerschaftsvereinbarung deckt alle fünf ESI-Fonds 
ab und die meisten ihrer Elemente bedürfen der formel-
len Verabschiedung durch die Kommission, dazu gehören 
auch Änderungen.

Unterschiedlicher Inhalt der Programme von Kohäsionspolitik, ELER 
und EFF.

Gemeinsame grundlegende Elemente für alle Programme 
der ESI-Fonds.

Getrennte Programme für den EFRE (+KF) und den ESF. Multifonds-Programme mit ESF und EFRE (oder ESF und 
KF) sind ebenso möglich.

R E F E R E N Z E N
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen: Artikel 26–30 
und 96–99; ELER-Verordnung: Artikel 8, EMFF-Verordnung: 
Artikel 17-20.
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3 .  V E R B E S S E R N  D E R  E F F E K T I V I TÄT

Der neue rechtliche Rahmen hat neue Anreize für Mitgliedstaaten geschaffen, zur Umsetzung der EU-Prioritäten beizutra-
gen und so die Wirkung der EU-Förderungen zu maximieren. Dies geschieht hauptsächlich durch folgende Mechanismen:

• Leistungsrahmen und Reserve, 
• Ex-ante-Konditionalitäten,
• Konditionalität verbunden mit der soliden wirtschaftspolitischen Steuerung,
• Finanzinstrumente. 

3.1.  Leistungsrahmen und Reserve
Um Fortschritte im Hinblick auf die für jede Priorität gesetzten Ziele angemessen überwachen zu können, sollte ein 
Programm einen Leistungsrahmen beinhalten, der auf einer Reihe von Indikatoren basiert und klare, realistische und 
messbare Etappenziele und Zielvorgaben schafft. Jedes Jahr werden aktualisierte Informationen über Fortschritte im 
Hinblick auf diese Etappenziele und Vorgaben bereitgestellt - zunächst in Durchführungsberichten und dann 2017 und 
2019 in Fortschrittsberichten.

Im zweiten Halbjahr 2019 wird die Kommission die Leistung dieser Programme überprüfen. Dies geschieht auf Basis 
der jährlichen Durchführungsberichte, die von den Mitgliedstaaten bis zum 30. Juni 2019 vorgelegt werden müssen 
und sich auf die Leistung bis Ende 2018 beziehen. Nach dieser Überprüfung wird eine Leistungsreserve – die zwi-
schen 5 % und 7 % der dieser Priorität zugewiesenen Mittel beträgt – Programmen und Prioritäten zugewiesen, die 
ihre Etappenziele erreicht haben. Bei Programmen und Prioritäten, die ihre Etappenziele nicht erreicht haben, werden 
Mitgliedstaaten eine Neuverteilung der Ressourcen auf Prioritäten vorschlagen, die ihre Etappenziele erreicht haben, 
im Einklang mit den Anforderungen der thematischen Konzentration und Mindestzuweisungen. 

Wenn es daneben Nachweise für ein durch finanzielle und Outputindikatoren ausgelöstes Nichterreichen der Etappenziele 
einer Priorität gibt, die durch Schwächen bei der Umsetzung ausgelöst werden, kann die Kommission alle oder einen Teil 
der Zwischenzahlungen für diese Priorität aussetzen. Finanzielle Korrekturen können am Ende des Programmzeitraums 
angewandt werden, wenn die Ziele deutlich verfehlt werden.

3.2.  Ex-ante-Kondit ional itäten
Um sicherzustellen, dass Mitgliedstaaten die notwendigen Bedingungen für eine effektive Förderung über die ESI-Fonds 
erfüllen, wurden in den Verordnungen eine Reihe rechtlicher, politischer und institutioneller Anforderungen festgelegt (Ex-an-
te-Konditionalitäten), die im Idealfall bis zur Einreichung der Partnerschaftsvereinbarungen und Programme erfüllt sind.

Ex ante-Konditionalitäten können entweder thematisch sein (verbunden mit bestimmten Investitions- oder Unionspriori-
täten, gemäß den fondsspezifischen Regelungen und Verordnungen, beispielsweise das Vorhandensein eines umfassen-
den Transportplans für Investitionen im Transportbereich) oder es sind allgemeine Ex-ante-Konditionalitäten (nicht mit 
speziellen Investitions- oder Unionsprioritäten verbunden, beispielsweise das Vorhandensein administrativer Kapazität 
für die Umsetzung und Anwendung eines EU-Gesetzes zur Gleichstellung der Geschlechter und einer entsprechenden 
Politikgestaltung im Bereich der ESI-Fonds).

Mitgliedstaaten müssen beurteilen, ob die für ihre Programme anwendbaren Ex-ante-Konditionalitäten erfüllt wurden. 
Im Falle der Nichterfüllung zum Zeitpunkt der Einreichung müssen die Mitgliedstaaten einen Maßnahmenplan erstellen, 
um die Erfüllung spätestens am 31. Dezember 2016 zu gewährleisten. Die Kommission hat die Entscheidungsgewalt 
darüber, bei der Annahme eines Programmes die gesamte oder einen Teil der Zwischenzahlung für die Priorität eines 
Programms auszusetzen, wenn die Maßnahmen noch nicht umgesetzt wurden. Es obliegt der Kommission festzustel-
len, ob Ex-ante-Konditionalitäten nicht erfüllt wurden.

R E F E R E N Z E N
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 19 
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 20-22
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 23
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3.3.  Kondit ional ität verbunden mit der sol iden wirtschaftspol it ischen 
Steuerung
Um sicherzustellen, dass ESI-Fonds gemäß den Prioritäten genutzt werden, die im Rahmen des Europäischen Semes-
ters festgelegt wurden, müssen Mitgliedstaaten Folgendes beachten: 

• Gegebenenfalls nationale Reformprogramme,
• die neusten relevanten länderspezifischen Empfehlungen;
• alle relevanten Empfehlungen des Rates, inklusive derer, die auf dem Stabilitäts- und Wachstumspakt basieren 

sowie die Programme zur wirtschaftlichen Anpassung. 

Nach der Annahme der Partnerschaftsvereinbarungen und Programme wird die Übereinstimmung mit dem Europäi-
schen Semester durch zwei Mechanismen gewährleistet, die in Artikel 23 der Verordnung mit gemeinsamen Bestim-
mungen festgelegt sind:

PROGRAMMNEUPLANUNG

Die Kommission kann einen Mitgliedstaat dazu auf-
fordern, seine Partnerschaftsvereinbarungen und re-
levanten Programme zu überarbeiten und dort Än-
derungen vorzuschlagen, wo es notwendig ist, die 
Umsetzung relevanter Empfehlungen des Rates zu 
unterstützen oder die Wirkung von Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit durch die ESI-Fonds in Mit-
gliedstaaten zu fördern, die finanzielle Hilfen erhal-
ten. Wenn ein Mitgliedstaat keine Maßnahmen hin-
sichtlich dieser Aufforderung ergreift, kann der Rat, 
auf Vorschlag der Kommission, die Zahlungen für die 
betreffenden Programme oder Prioritäten ganz oder 
teilweise aussetzen. Die Entscheidung über eine ent-
sprechende Aufhebung von Aussetzungen wird ge-
troffen, sobald der Mitgliedstaat der Kommission die 
angeforderten Änderungen vorgelegt hat.

BERÜCKSICHTIGUNG DER WIRTSCHAFTSPOLITI-
SCHEN STEUERUNGSVERFAHREN

Die Kommission übermittelt dem Rat einen Vorschlag 
zur Aussetzung eines Teils oder aller Mittelbindungen 
oder Zahlungen für die Programme eines Mitglied-
staats, wenn dieser nicht den Regelungen im Rahmen 
des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit, dem 
Ungleichgewichtsverfahren oder, bei Mitgliedstaa-
ten, die Finanzhilfen erhalten, dem entsprechenden 
Anpassungsprogramm entspricht. Der Rat wird dann 
über eine Aussetzung entscheiden und, wenn der Mit-
gliedstaat eine angemessene Korrekturmaßnahme 
durchgeführt hat, auch über eine Aufhebung. 

In jedem Fall sollten die Aussetzungen verhältnismä-
ßig sein und einer Reihe von Obergrenzen unterliegen, 
die in Artikel 23(11) der Verordnung mit gemeinsa-
men Bestimmungen festgelegt sind.

3.4.  F inanzinstrumente  
Programme der ESI-Fonds werden weiterhin zu den Zielen der Investitionsoffensive beitragen3. Dies geschieht durch 
die effektivere Verwendung der Mittel und den doppelten Einsatz von Finanzinstrumenten im Zeitraum 2014-2020, 
verglichen mit dem vorherigen Programmzeitraum. Dies wird durch die neuen, umfassenderen und kohärenteren 
Regeln für die Finanzinstrumente des Zeitraums 2014-2020 erleichtert, deren Ziel die Unterstützung und Stärkung 
ihrer Verwendung als effizientere und nachhaltigere Form der EU-Förderung ist. Diese Regeln enthalten keine Angaben 
hinsichtlich der Sektoren, Endempfänger, Projektarten und Maßnahmen, die unterstützt werden sollen. Mitgliedstaaten 
können Finanzinstrumente auf alle thematischen Ziele der Programme und für alle Fonds anwenden, bei denen die 
Anwendung effizient und effektiv ist.

Die neuen Vorschriften enthalten auch klare Regelungen für eine Kombination von Finanzinstrumenten mit anderen 
Unterstützungsformen, insbesondere Finanzhilfen, da so die Entwicklung wohldurchdachter Unterstützungsprogram-
me, welche auf die besonderen Bedürfnisse der Mitgliedstaaten oder Regionen eingehen, erleichtert wird. 

3 Die Investitionsoffensive für Europa konzentriert sich auf die Beseitigung von Hindernissen für Investitionen und bietet klare
 Bedingungen und technische Hilfe bei Investitionsprojekten und eine intelligentere Nutzung neuer und bestehender
 Finanzmittel.

R E F E R E N Z E N
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 37- 46
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4 .  V E R E I N F A C H U N G

Die Kommission sieht den Wert der Vereinfachung in vielerlei Hinsicht:

• Vereinfachung ist notwendig, um die reibungslose Umsetzung der Politik und das anhaltende Interesse potenziel-
ler Leistungsempfänger sicherzustellen.

• Vereinfachung kann einen positiven Einfluss auf die Ergebnisse der Politik haben, denn sie ermöglicht eine effizi-
ente Aufteilung des auf nationaler, regionaler und EU-Ebene erforderlichen Verwaltungsaufwands, verringert den 
Zeit- und Kostenaufwand für das Erreichen der Ziele und gestattet es, sich auf die Ergebnisse zu konzentrieren.

• Durch einfachere Regeln, die von den beteiligten Akteuren leichter verstanden werden und somit die Rechtssicher-
heit verbessern, kann Vereinfachung auch zur Reduzierung von Fehlern und zur Stärkung des Vertrauens in die 
nationalen Umsetzungsverfahren beitragen.

Deshalb wurden im rechtlichen Rahmen für die ESI-Fonds 2014-2020 einige Änderungen eingeführt: 

Folgendes gilt für alle ESI-Fonds

• Harmonisierung der Regeln zwischen den ESI-Fonds: beispielsweise in Bezug auf Förderfähigkeit und Dauerhaf-
tigkeit.

• Größere Verhältnismäßigkeit: hinsichtlich der Anwendung und Nutzung der ESI-Fonds in Bezug auf Berichterstat-
tung, Evaluierung, Verwaltung und Kontrolle.

• Rechtssicherheit durch klarere Regeln: Beispielsweise hinsichtlich Einnahmen schaffender Projekte.
• Effizientere Umsetzung und einfachere Berichterstattung: durch besondere Konzentration auf gemeinsame Schlüs-

selindikatoren, welche die Datenerfassung und die Berichterstattung über die Ergebnisse auf EU-Ebene erleichtern.
• Verringerung des Verwaltungsaufwands für Verwaltungsbehörden und Leistungsempfänger: beispielsweise durch 

die Erweiterung der Möglichkeiten für vereinfachte Kostenoptionen (siehe Tabelle 8 unten).

Und insbesondere für die Fonds:

• Mehr Flexibilität hinsichtlich der Einrichtung von Programmen und Systemen: einschließlich Multifonds-Program-
me oder -Projekte, integrierte territoriale Investition (ITI), Finanztransfer zwischen Kategorien von Regionen, ge-
meinsame Foren und Investitionen in technische Hilfe.

• Vereinfachungen in Bezug auf Großprojekte: Die Schwellenwerte von 50 Mio. EUR (75 Mio. für Verkehrsinfrastruk-
tur) werden auf Grundlage der förderfähigen Kosten berechnet und nicht auf Grundlage der Gesamtkosten, wie 
in der Vergangenheit. Überdies kann die Verwaltungsbehörde die Kommission einfach benachrichtigen, wenn ein 
Großprojekt durch einen unabhängigen Experten positiv bewertet wurde. Eine ähnliche Benachrichtigung, ohne 
unabhängige Bestandsaufnahme, ist auch im Falle von Projekten mit mehreren Phasen möglich.

• Ein Schritt hin zu einer ergebnisbasierten Verwaltung (der gemeinsame Aktionsplan): Wenn die Zahlungen von 
EU-Mitteln auf Fortschritt und Ergebnissen basieren und nicht auf der Vorlage traditioneller Buchhaltungsunterlagen. 
Dies verringert den Verwaltungsaufwand sowohl für den Mitgliedstaat als auch für den Leistungsempfänger (siehe 
Tabelle 9 unten mit Unterschieden zwischen vereinfachten Kostenoptionen und gemeinsamen Aktionsplänen).

• E-Cohesion: Alle Leistungsempfänger sollten bis Ende 2015 in der Lage sein, jeglichen Informationsaustausch mit 
den verschiedenen Behörden und Einrichtungen jedes operationellen Programms über Systeme für den elektroni-
schen Datenaustausch durchzuführen.

• Zeitnahe Zahlung an Leistungsempfänger: Laut Art. 132 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen müs-
sen die Verwaltungsbehörden je nach Verfügbarkeit von Finanzmitteln sicherstellen, dass ein Leistungsempfänger 
den Gesamtbetrag der förderfähigen öffentlichen Ausgaben nicht später als 90 Tage nach Eingang des Antrags 
auf Auszahlung erhält.
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VERGLEICH ZWISCHEN DEN REGELN FÜR VEREINFACHTE KOSTENOPTIONEN 2007-2013 UND 2014-2020 

2007-2013 2014-2020

Fonds mit vereinfachten 
Kosten 

ESF, EFRE und ELER Die fünf ESI-Fonds 

Art der Unterstützung Ohne nähere Angabe Finanzhilfe und rückzahlbare Unterstützung 

Option 
Die Verwendung vereinfachter 
Kosten ist im Falle von Finanz-
hilfen optional. 

Sie ist bis auf folgende zwei Fälle optional: Bei kleinen 
ESF-Vorhaben mit weniger als 50 000 EUR aus öffentlicher 
Unterstützung ist sie obligatorisch und im Falle von staatlichen 
Beihilfen ist sie nicht möglich. 

Kalkulationsarten 

Ex-ante-Kalkulation, basierend 
auf einer fairen, ausgewo-
genen und nachweisbaren 
Methode. 

Ex-ante-Kalkulation, basierend auf einer fairen, ausgewoge-
nen und nachweisbaren Methode. 

Zusätzliche Berechnungsmethoden werden eingeführt: 

Verwendung bestehender EU-Programme für vergleichbare 
Arten von Vorhaben und Leistungsempfängern, 

Verwendung bestehender eigener nationaler Programme für 
vergleichbare Arten von Vorhaben und Leistungsempfängern, 

Nutzung von Quoten und spezifischen Methoden, die in der 
Verordnung oder einem delegierten Rechtsakt festgeschrieben 
sind (siehe beispielsweise Art. 68(1) (b) der Verordnung mit 
gemeinsamen Bestimmungen oder Art. 14(2) ESF), 

Im Falle des ESF: Nutzung eines Haushaltsplanentwurfs,

Standardannahmen zusätzlicher Kosten und Einkommensverlus-
te ELER-Verordnung, Art. 41(d) für flächenbezogene Maßnahmen.

Pauschalfinanzierung 
Pauschalfinanzierung wird nur 
zur Kalkulation der indirekten 
Kosten genutzt. 

Pauschalfinanzierung kann zur Kalkulation jeder Kostenkate-
gorie genutzt werden. 

Im Falle des ESF: Pauschalsatz von bis zu 40 % der förderfä-
higen direkten Personalkosten, um all die anderen Kosten des 
Projekts zu kalkulieren. 

Im Falle der ETZ: Pauschalsatz von bis zu 20 % der förderfä-
higen direkten Kosten, die keine Personalkosten sind, um die 
direkten Personalkosten zu kalkulieren.

Pauschalfinanzierung für 
indirekte Kosten 

Maximale Pauschale zur 
Kostenerstattung indirekter 
Kosten = 20 % der direkten 
Kosten. 

Maximale Pauschale zur Erstattung indirekter Kosten mit Kal-
kulationsanforderung = 25 % der direkten Kosten oder 15 % 
der direkten Personalkosten. 

Von delegiertem Rechtsakt angenommene Pauschale und 
Methode für Verfahren, die in anderen EU-Politikfeldern (z. B. 
H2020, LIFE) für eine vergleichbare Art von Vorhaben und 
Leistungsempfängern anwendbar sind.

Schwellenwerte für Pau-
schalbeträge 

Maximal 50 000 EUR Maximal 100 000 EUR aus öffentlichen Mitteln.

Einheitskosten

Für Personalkosten ist eine spezielle Standardtabelle für die 
Kalkulation von Einheitskosten festgelegt: Personalkosten 
pro Stunde = die zuletzt dokumentierten jährlichen Beschäfti-
gungskosten (brutto)/1 720 Stunden.

Standardtabellen für 
Einheitskosten oder 
Pauschalbeträge für die 
Kostenrückerstattung an 
die Mitgliedstaaten 

Zusätzliche Option, festgeschrieben in Art. 14(1) ESF-Verord-
nung, die es der Kommission ermöglicht, die Erstattung der Aus-
gaben an die Mitgliedstaaten auf Basis von Standardtabellen 
für Einheitskosten oder Pauschalbeträge durchzuführen, die von 
der Kommission in einem delegierten Rechtsakt definiert sind..

R E F E R E N Z E N
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 67–68; 
ESF 14, ETZ 19
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Vereinfachte Kostenoptionen 
gemäß Artikel 67-68

Verordnung mit gemeinsa-
men Bestimmungen und Ar-
tikel 14(2)-(4) der ESF-Ver-

ordnung

(wenn die vereinfachte Kos-
tenoption alle Kosten des 
Vorhabens abdeckt und einen 
festgelegten Wert darstellt)

Gemeinsame Aktionspläne Artikel 14(1) der 
ESF-Verordnung

Art der vereinfachten 
Kostenoption

Pauschalfinanzierung, Standard-
tabellen für Einheitskosten und 
Pauschalbeträge.

Standardtabellen für Ein-
heitskosten und Pauschalbe-
träge.

Die vereinfachten Kos-
tenoptionen werden durch 
die Kommission über einen 
delegierten Rechtsakt 
verabschiedet. 

Verabschiedung durch 
die Kommission

Keine formelle Genehmigung 
durch die Kommission.

Im Rahmen der Entscheidung 
der gemeinsamen Aktions-
pläne genehmigt.

Die vereinfachten Kos-
tenoptionen werden durch 
die Kommission über einen 
delegierten Rechtsakt 
verabschiedet. 

Kalkulationsart

Kalkulation, basierend auf einer 
fairen, ausgewogenen und 
nachweisbaren Methode.

Verwendung bestehender 
EU-Programme oder nationaler 
Programme für vergleichbare 
Arten von Vorhaben und Leis-
tungsempfängern. 

Nutzung von Quoten und Me-
thoden, die in den Verordnungen 
(Artikel 67(5), Artikel 68 der 
Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen und Artikel 
14(2) und (3) der ESF-Verord-
nung) festgelegt sind. 

Kalkulation, basierend auf 
einer fairen, ausgewogenen 
und nachweisbaren Methode.

Verwendung bestehender 
EU-Programme oder nationa-
ler Programme für vergleich-
bare Arten von Vorhaben und 
Leistungsempfängern. 

Nutzung von Quoten und 
Methoden, die in den Verord-
nungen (Artikel 67(5), Artikel 
68(2) der Verordnung mit 
gemeinsamen Bestimmun-
gen und Artikel 14(1)-(3) der 
ESF-Verordnung) festgelegt 
sind.

Die Verordnungen sehen 
keine spezifische Metho-
dik für die Definition der 
vereinfachten Kostenoption 
gemäß Artikel 14(1) der 
ESF-Verordnung vor. Die 
Kommission beabsichtigt 
dennoch, folgende Metho-
dik anzuwenden: Kalkula-
tion, basierend auf einer 
fairen, ausgewogenen und 
nachweisbaren Methode.

Verwendung bestehen-
der EU-Programme oder 
nationaler Programme für 
vergleichbare Arten von 
Vorhaben und Leistungs-
empfängern.

Nutzung von Quoten und 
Methoden, die in den Ver-
ordnungen festgelegt sind.

Kostenerstattung

Die Kostenerstattung zwi-
schen der Kommission und der 
Verwaltungsbehörde sowie zwi-
schen der Verwaltungsbehörde 
und dem Leistungsempfänger 
basiert auf demselben System 
vereinfachter Kostenoptionen. 

Die Kostenerstattung zwi-
schen der Kommission und 
dem Mitgliedstaat sowie zwi-
schen dem Mitgliedstaat und 
dem Leistungsempfänger 
basiert auf demselben Sys-
tem vereinfachter Kostenop-
tionen.

Kostenerstattungen zwi-
schen der Kommission und 
dem Mitgliedstaat und zwi-
schen dem Mitgliedstaat 
und dem Leistungsemp-
fänger können eine andere 
Grundlage aufweisen.

Öffentliche Auftragsver-
gabe

Bei exklusiv vergebenen Aufträ-
gen nicht anwendbar.

 Auch bei exklusiv vergebe-
nen Aufträgen anwendbar.

Auch bei exklusiv vergebe-
nen Aufträgen anwendbar. 

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN VEREINFACHTEN KOSTENOPTIONEN UND GEMEINSAMEN AKTIONSPLÄNEN
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5 .  V E R W A L T U N G  U N D  K O N T R O L L E  

Die EU hat sich der Gewährleistung vollständiger Gesetzmäßigkeit und Vorschriftsmäßigkeit der Ausgaben und der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen illegalen Handlungen, die sich negativ auf ihren Haushalt auswirken 
könnten, verschrieben. Die von den Behörden der Mitgliedstaaten eingerichteten Verwaltungs- und Kontrollsysteme 
dienen der Vorbeugung, Feststellung und Beseitigung jeglicher Unregelmäßigkeiten.

Die Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen legt allgemeine Grundsätze für Verwaltungs- und Kontrollsysteme für die 
Fonds und den EMFF fest. Grundsätze, die zusammen für diese vier Fonds gelten, ähneln denen aus den Jahren 2007-2013.

Es wurden jedoch eine Reihe von Änderungen hinsichtlich der Umsetzungsart dieser Grundsätze vorgenommen:

• Verantwortlichkeiten und Aufgaben der verschiedenen Behörden sind klarer definiert: Rechenschafts-
pflicht wurde verstärkt, wobei Verwaltungsbehörden verpflichtet sind, eine jährliche Verwaltungserklärung zu er-
stellen und eine jährliche Zusammenfassung des abschließenden Prüfberichts und der durchgeführten Kontrollen 
vorzulegen. Verwaltungsbehörden sind auch dazu aufgefordert, unter Beachtung der ermittelten Risiken effektive 
und angemessene Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung einzuführen.

• Beurteilung der Einhaltung des Verwaltungs- und Kontrollsystems wurde ersetzt: Ein neues nationales Zutei-
lungsverfahren der Verwaltungsbehörde (und ggf. der Bescheinigungsbehörde) wurde geschaffen. Dieses Zuteilungsverfah-
ren wird von der Kommission nur in drei Fällen überprüft: Wenn die gesamte Förderung aus diesen vier Fonds für das ent-
sprechende Programm einen bestimmten Betrag4, übersteigt, nach einer Risikoanalyse oder auf Initiative des Mitgliedstaats.

• Rechnungslegung wird jährlich erstellt, geprüft und angenommen: Das Rechnungsjahr beginnt am 1. Juli und 
endet am 30. Juni (mit Ausnahme der ersten Abrechnungsperiode). Die Bescheinigungsbehörde erstellt den Jahresbe-
richt für das operationelle Programm. Dieser wird dann an die Kommission übergeben, zusammen mit der Zuverläs-
sigkeitserklärung, der von der Verwaltungsbehörde erstellten jährlichen Zusammenfassung der Prüfungen und dem 
von der Prüfbehörde erstellten begleitenden Prüfbericht sowie der Prüfungsbewertung. Die Kommission prüft diese 
Dokumente für die Ausstellung einer jährlichen Zuverlässigkeitserklärung.

Die Kommission nimmt Nettofinanzkorrekturen vor, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind. In diesen 
Fällen können die EU-Finanzmittel nicht zu anderen Maßnahmen zurückgeleitet werden:

• Eine EU-Prüfung hat einen deutlichen Mangel bei der effektiven Funktionsweise des Verwaltungs- und Kontrollsys-
tems festgestellt, die ein Rechnungsjahr betrifft, für das der Mitgliedstaat bereits eine Zuverlässigkeitserklärung und 
eine Prüfungsbewertung vorgelegt hat, in denen das Problem nicht benannt wird (Abschluss-Stichtag 15. Februar).

• Der Mitgliedstaat hat das Problem nicht in anderen an die Kommission gesandten Prüfberichten benannt oder vor 
der Feststellung im Rahmen der EU-Prüfungen keine angemessenen Abhilfemaßnahmen ergriffen. 

Hinsichtlich des Datenaustauschs zwischen den Behörden und Leistungsempfängern müssen die Mitgliedstaaten bis 
zum 31. Dezember 2015 sicherstellen, dass angemessene Systeme vorhanden sind, damit Leistungsträger den ge-
samten erforderlichen Datenaustausch mit den relevanten Behörden durchführen können. Konkret heißt dies, dass der 
Leistungsempfänger unmittelbar nach der Gewährung einer Finanzhilfe über elektronischen Austausch allen Informa-
tionsanforderungen nachkommen kann. 

6 .  F I N A N Z M A N A G E M E N T  

Verschiedene Formen der Unterstützung für ESI-Fonds, die in Artikel 66 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmun-
gen aufgelistet sind, umfassen auch Finanzhilfen, rückzahlbare Unterstützung und Finanzinstrumente. Rückzahlbare 
Unterstützung und Finanzinstrumente unterliegen unterschiedlichen Regeln.

6.1.  Mittelbindungen und Zahlungen
Mittelbindungen

Die erste Tranche der Mittelbindung wird von der Kommission automatisch nach der Annahme des Programms freige-
geben. Nachfolgende Mittelbindungen erfolgen jährlich und werden im Falle von Änderungen des Programms angepasst.

Mittelbindungen, die nicht durch Vorfinanzierung oder einen Zahlungsantrag innerhalb von drei Jahren abgedeckt sind, 
werden aufgehoben.

4 250 Mio. EUR für die Fonds und 100 Mio. EUR für den EMFF.

R E F E R E N Z E N
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, 
Artikel 122-128
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Zahlungen

Die Kommission zahlt die Beiträge aus den ESI-Fonds an jedes Programm auf verschiedene Weise und die Zahlungen 
unterliegen der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die folgende umfassen:

• Vorfinanzierung,
• Zwischenzahlungen und
• Restzahlung. 

Nach der Annahme des Programms durch die Kommission wird zwischen 2014 und 2016 ein erster Vorfinanzierungs-
betrag in mehreren jährlichen Tranchen gezahlt, wie in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt5. Nur für die Fonds und 
den EMFF werden von 2017 bis 2023 jährliche Vorfinanzierungsbeträge gezahlt.

Fonds 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 bis 2023

EFRE – ESF 

KF – EMFF

Zu 
Beginn

1 % oder 
1.5 %

1 % oder 
1.5 %

1 % - - - -

Jährlich - - 2 % 2.625 % 2.75 % 2.875 % 3 %

ELER Zu 
Beginn

1 % 1 % 1 % (keine jährliche Vorfinanzierung)

Im Falle der Fonds und des EMFF ist die Rückerstattung von Zwischenzahlungen auf 90 % des Betrags begrenzt, der 
durch die Anwendung der relevanten Kofinanzierungsrate für die im Zahlungsantrag angegebene Ausgabe entsteht. 
Die übrigen 10 % werden nach der jährlichen Prüfung und Annahme des Rechnungsabschlusses freigegeben.

6.2.  Kofinanzierung 
Mit der Entscheidung der Kommission zur Annahme eines Programms wird der Kofinanzierungsanteil für jede Priorität 
und ggf. nach Kategorie der Region und Fonds festgelegt.

Maximale Kofinanzierungsanteile:

• EFRE und ESF: zwischen 50 % und 85 %, je nach Regionenkategorie (in einigen Fällen ist ein Anstieg gemäß 
ESF-spezifischen Regelungen möglich);

• Ziel der europäischen territorialen Zusammenarbeit: 85 %;
• Kohäsionsfonds: 85 %;
• EMFF: 75 % (unter bestimmten Bedingungen ist in einigen Fällen ein Anstieg möglich);
• ELER: zwischen 53 % und 85 % (unter bestimmten Bedingungen ist in einigen Fällen ein Anstieg möglich).

Spezifische Regelungen gelten für Programme, die Finanzinstrumente einsetzen, für von den Gemeinden durchgeführte 
lokale Entwicklung und auch für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen.

6.3.  Förderfähigkeit  von Ausgaben
Damit eine Ausgabe förderfähig ist, muss sie einem Leistungsempfänger entstanden und zwischen dem Datum ge-
zahlt worden sein, an dem das Programm an die Kommission übermittelt wird – oder ab 1. Januar 2014, je nachdem, 
welches das frühere Datum ist – und dem 31. Dezember 2023. Im Falle der Beschäftigungsinitiative für junge Men-
schen sind Ausgaben ab dem 1. September 2013 förderfähig. Die Förderfähigkeit von Ausgaben wird auf Grundlage 
nationaler Regelungen festgestellt, es sei denn, in der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen oder den fonds-
spezifischen Regelungen sind besondere Regelungen festgelegt, besonders hinsichtlich des ETZ-Programms, bei dem 
eine neue Hierarchie der Regelungen eingeführt wurde.

Da die Kommission Jahresabschlüsse jährlich prüft und genehmigt, sind die Abschlussverfahren für Programme nicht 
so intensiv wie im Zeitraum 2007-2013. Die Restzahlung unterliegt dem selben Verfahren der Prüfung und Annahme 
des Rechnungsabschlusses des letzten Rechnungsjahres.

5 Verordnung Nr. (EU) 2015/779 ändert Verordnung Nr. (EU) 1304/2013 und sieht die Zahlung einer zusätzlichen Vorfinanzierung
 für operationelle Programme im Rahmen der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen vor. Diese zusätzliche
 Vorfinanzierung ist nicht in der Tabelle enthalten, da sie nur die spezifische Zuwendung für die Beschäftigungsinitiative für
 junge Menschen betrifft

R E F E R E N Z E N
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 65
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 120-121
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 129-136
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7 .  F INANZMITTEL  
Wie im vorherigen Programmzeitraum wird jede europäische Region von der Unterstützung durch Mittel aus den ESI-
Fonds profitieren können. Es wurden allerdings einige Änderungen am politischen Rahmen des ESI-Fonds vorgenom-
men, die wichtige finanzielle Konsequenzen haben. 

Die Verbindung zwischen politischen Zielen, Umfang der Interventionen und Zuweisungsmethode der EU-Finanzmittel 
wurde neu festgelegt. Im Falle der Kohäsionspolitik wurde entschieden, dass alle Regionenkategorien ein gemeinsames 
politisches Ziel haben: Investitionen in Wachstum und Beschäftigung, gemäß der Strategie Europa 2020. Bei der Verfol-
gung dieses Ziels können alle Regionen vom selben Interventionsumfang profitieren (Katalog der Investitionsprioritäten 
für die Fonds), aber mit verschiedenen Intensitätsstufen, gemäß den Vorschriften zur thematischen Konzentration. Das 
Ziel der Europäischen territorialen Zusammenarbeit ist neben dem Ziel der Investitionen in Wachstum und Beschäftigung 
zu einem eigenständigen Ziel geworden.

Im Falle der ländlichen Entwicklung spiegeln sich die Ziele der Strategie Europa 2020 in sechs Unionsprioritäten wider, 
von denen – im Regelfall – mindestens vier in jedes Programm zur ländlichen Entwicklung einfließen müssen.

Die Höhe der Unterstützung bemisst sich weiterhin an der Position der einzelnen Regionen im Vergleich zum durch-
schnittlichen Pro-Kopf-BIP der EU-27. Bei Kohäsionspolitik und ELER unterscheidet die Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen nun zwischen drei anstatt der vormals zwei Regionenkategorien (Konvergenz sowie regionale Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung 2007-2013). Diese drei sind:

• Weniger entwickelte Regionen: Regionen, deren Pro-Kopf-BIP weniger als 75 % des Durchschnitts der EU-27 
beträgt,

• Übergangsregionen: Regionen, deren Pro-Kopf-BIP zwischen 75 % und 90 % des Durchschnitts der EU-27 be-
trägt. Diese Kategorie ersetzt die Phasing-in-/Phasing-out-Mechanismen aus dem vorherigen Finanzierungszeit-
raum, 

• Weiter entwickelte Regionen: Regionen, deren Pro-Kopf-BIP über 90 % des durchschnittlichen BIP der EU-27 
beträgt,

Um sicherzustellen, dass der ESF-Anteil an den Mitteln der Fonds auf europäischer Ebene mindestens 23,1 % beträgt, 
wurde ein Mindestanteil dieses Fonds für jeden Mitgliedstaat individuell festgelegt.

Im Hinblick auf den EMFF stellt sich die Situation anders dar. Da der EMFF die gemeinsame Fischereipolitik fördert, 
werden finanzielle Zuweisungen auf Basis sektorspezifischer Kriterien festgelegt, wie etwa die Größe und sozioökono-
mische Relevanz der Sektoren Fischerei und Aquakultur in jeder Region. Die Höhe der Unterstützung hängt nicht vom 
Pro-Kopf-BIP ab. Daher gibt es 2014-2020 keine Unterscheidung zwischen Konvergenz- und Nicht-Konvergenz-Regi-
onenkategorien.

R E F E R E N Z E N
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 
90, Anhang VII
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VERTEILUNG DER ESI-FONDS AUF DIE POLITISCHEN ZIELE 2007-2013 UND REGIONENKATEGORIEN 
2014-2020 

2007-2013 2014-2020

Politisches Ziel Fonds Politisches Ziel Regionenekategorie Fonds

Konvergenz bei der Kohäsi-
onspolitik

Konvergenz bei der Fi-
scherei

Konvergenz bei der Politik 
zur Entwicklung des ländli-
chen Raums

Kohäsionsfonds
EFRE
ESF

EFF

ELER

Investieren in Wachstum 
und Beschäftigung für die 
Kohäsionspolitik  

Aufgabe, Ziele und Priori-
täten der Entwicklung des 
ländlichen Raums

Ebene der Mitgliedstaaten Kohäsionsfonds

Weniger entwickelte 
Regionen

EFRE
ESF
ELER

Übergangsregionen EFRE
ESF
ELER

Stärker entwickelt in der 
Kohäsionspolitik und 
andere Regionen in der 
Entwicklung des ländlichen 
Raums

EFRE
ESF
ELER

Regionale Wettbewerbsfä-
higkeit und Beschäftigung 
im Rahmen der Kohäsions-
politik

Nicht-Konvergenz bei der 
Fischerei

Nicht-Konvergenz bei der 
Politik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums

EFRE
ESF

EFF

ELER

Förderung nachhaltiger 
Fischerei und Aquakultur

Unterstützung der Einfüh-
rung der Gemeinsamen 
Fischereipolitik (GFP) und 
Integrierten Meerespolitik 
(IMP)

Förderung der territorialen 
Entwicklung von Fischerei-
gebieten

Ebene der Mitgliedstaaten EMFF
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KARTE 1 :  REGIONENKATEGORIEN FÜR DEN EFRE ,  ESF UND ELER 2014-2020

Guadeloupe 
Martinique

Canarias

Guyane

Açores

Mayotte Réunion

Madeira

Weniger entwickelte Regionen (Pro-Kopf-BIP < 75 % des durchschnittlichen BIP der EU-27)

Übergangsregionen (Pro-Kopf-BIP >= 75 % und < 90 % des durchschnittlichen BIP der EU-27)

Stärker entwickelte Regionen (Pro-Kopf-BIP >= 90 % des durchschnittlichen BIP der EU-27)

Kategorie

Quelle: Generaldirektion Regional- und Kommunalpolitik

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries

0 500 Km
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7.1.  Weniger entwickelte Regionen
Etwa die Hälfte aller Mittel für die Investitionen in Wachstum und Beschäftigung wurden den weniger entwickelten 
Regionen zugewiesen. Dies sind die Regionen, deren Pro-Kopf-BIP weniger als 75 % des durchschnittlichen BIP der 
EU-27 beträgt⁶. 

2007-2013 2014-2020

Konvergenz Regionen, deren Pro-Kopf-BIP 
weniger als 75 % des durch-
schnittlichen Pro-Kopf-BIP der 
EU-27 beträgt

Regionen, die im Rahmen des 
Konvergenzziels förderfähig 
wären, wenn der Schwellenwert 
75 % des durchschnittlichen 
Pro-Kopf-BIP der EU-15 und 
nicht der EU-25 geblieben wäre 
(Phasing-out-Förderung)

Weniger entwickelte Regionen Regionen, deren Pro-Kopf-BIP 
weniger als 75 % des durch-
schnittlichen BIP der EU-27 
beträgt

LISTE WENIGER ENTWICKELTER REGIONEN

Bulgarien: Severozapaden, Severen tsentralen, Severoiztochen, Yugoiztochen, Yugozapaden, Yuzhen tsentralen
Tschechische Republik: Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravs-
koslezsko
Estland: das ganze Land
Griechenland: Ostmakedonien (Anatoliki Makedonia), Thrakien (Thraki), Zentralmakedonien (Kentriki Makedonia), 
Thessalien (Thessalia), Epirus (Ipeiros), Westgriechenland (Dytiki Ellada)
Spanien: Extremadura
Frankreich: Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion, Mayotte
Kroatien: Jadranska Hrvatska, Kontinentalna Hrvatska
Italien: Kampanien, Apulien, Basilikata, Kalabrien, Sizilien
Lettland: das ganze Land
Litauen: das ganze Land
Ungarn: Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld
Polen: Łódź, Kleinpolen, Schlesien, Lublin, Karpatenvorland, Heiligkreuz, Podlachien, Großpolen, Westpommern, Lebus, 
Niederschlesien, Opole, Kujawien-Pommern, Ermland-Masuren, Pommern
Portugal: Norden, Zentrum, Alentejo, Azoren
Rumänien: Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud–Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest
Slowenien: Ostslowenien
Slowakei: Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko
Vereinigtes Königreich: Cornwall und Scilly-Inseln, West Wales and The Valleys

6  52,45 % der Mittel für das Ziel Investitionen in Wachstum und Arbeitsplätze, d. h. 164 Mrd. EUR.



33

AL
LG

EM
EI

N
E 

IN
FO

RM
AT

IO
N

EN

Guadeloupe 
Martinique

Canarias

Guyane

Açores

Mayotte Réunion

Madeira

Weniger entwickelte Regionen (Pro-Kopf-BIP < 75 % des durchschnittlichen BIP der EU-27)

Kategorie

Quelle: Generaldirektion Regional- und Kommunalpolitik

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries
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KARTE 2 :  WENIGER ENTWICKELTE REGIONEN – FÖRDERFÄHIGKEIT IM RAHMEN DER EURO-
PÄISCHEN STRUKTUR- UND INVEST IT IONSFONDS 
(EFRE ,  ESF UND ELER) 2014-2020
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7.2.  Übergangsregionen
Etwa 10 % der Mittel für Investitionen in Wachstum und Beschäftigung werden den Übergangsregionen zugewiesen, d. h. 
Regionen, deren Pro-Kopf-BIP zwischen 75 % und 90 % des Durchschnitts der EU-27 beträgt7. Dies ist eine neu geschaffe-
ne Regionenkategorie. 

LISTE DER ÜBERGANGSREGIONEN

Belgien: Provinz Hainaut, Prov. Lüttich, Provinz Luxemburg, Prov. Namur
Dänemark: Sjælland
Deutschland: Brandenburg–Nordost, Brandenburg–Südwest, Mecklenburg-Vorpommern, Lüneburg, Chemnitz, Dres-
den, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Griechenland: Westmakedonien, Ionische Inseln, Mittelgriechenland, Peloponnes, Nördliche Ägäis, Kreta
Spanien: Kastilien-La Mancha, Andalusien, Region Murcia, Ciudad Autónoma de Melilla, Kanarische Inseln
Frankreich: Picardie, Basse-Normandie, Nord-Pas de Calais, Lorraine, Franche-Comté, Poitou-Charentes, Limousin, 
Auvergne, Languedoc-Roussillon, Korsika
Italien: Abruzzen, Molise, Sardinien
Malta: das ganze Land
Österreich: Burgenland
Portugal: Algarve
Vereinigtes Königreich: Tees Valley and Durham, Cumbria, Lancashire, Merseyside, East Yorkshire und Northern Lin-
colnshire, South Yorkshire, Lincolnshire, Shropshire und Staffordshire, Devon, Highlands and Islands, Nordirland

7  10,24 % der Mittel für das Ziel Investitionen in Wachstum und Arbeitsplätze, d. h. 32 Mrd. EUR.
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KARTE 3 :  ÜBERGANGSREGIONEN – FÖRDERFÄHIGKEIT IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN 
STRUKTUR- UND INVEST IT IONSFONDS 
(EFRE ,  ESF UND ELER) 2014-2020

Guadeloupe 
Martinique

Canarias

Guyane

Açores

Mayotte Réunion

Madeira

Übergangsregionen (Pro-Kopf-BIP >= 75 % und < 90 % des durchschnittlichen BIP der EU-27)

Kategorie

Quelle: Generaldirektion Regional- und Kommunalpolitik

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries
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7.3.  Stärker entwickelte Regionen und andere Regionen
Etwas mehr als 15 % der Mittel für Investitionen in Wachstum und Beschäftigung werden den stärker entwickelten 
Regionen zugewiesen, d. h. Regionen, deren Pro-Kopf-BIP über 90 % des durchschnittlichen BIP der EU-27 liegt8. 

2007-2013 2014-2020

Regionale Wettbewerbsfähig-
keit und Beschäftigung

Alle Regionen außerhalb des Kon-
vergenzziels, inklusive der aus-
laufenden Übergangsförderung

Regionen, die 2000-2006 unter 
Ziel 1 fielen, deren BIP aber mehr 
als 75 % des durchschnittlichen 
Pro-Kopf-BIP der EU-15 beträgt 
(Phasing-in-Unterstützung)

Stärker entwickelte Regionen/
andere Regionen

Regionen, deren Pro-Kopf-BIP 
mehr als 90 % des durchschnitt-
lichen Pro-Kopf-BIP der EU-27 
beträgt

LISTE STÄRKER ENTWICKELTER REGIONEN

Belgien: Region Brüssel-Hauptstadt, Prov. Antwerpen, Prov. Limburg, Prov. Ostflandern, Prov. Flämisch-Brabant, Prov. 
Westflandern, Prov. Wallonisch-Brabant
Tschechische Republik: Prag
Dänemark: Hovedstaden, Süddänemark, Midtjütland, Nordjütland
Deutschland: Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Tübingen, Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, 
Unterfranken, Schwaben, Berlin, Bremen, Hamburg, Darmstadt, Gießen, Kassel, Braunschweig, Hannover, Weser-Ems, 
Düsseldorf, Köln, Münster, Detmold, Arnsberg, Koblenz, Trier, Rheinhessen-Pfalz, Saarland, Leipzig, Schleswig-Holstein
Irland: Border, Midland and Western, Southern and Eastern
Griechenland: Attika
Spanien: Galizien, Asturien, Kantabrien, Baskenland, Navarra, La Rioja, Aragón, Autonome Gemeinschaft Madrid, Kasti-
lien und León, Katalonien, Autonome Gemeinschaft Valencia, Balearen, Ceuta
Frankreich: Île-de-France, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Centre, Bourgogne, Elsass, Pays de la Loire, Bre-
tagne, Aquitanien, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Italien: Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Ligurien, Lombardei, Autonome Provinz Bozen - Südtirol, Autonome 
Provinz Trient, Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Emilia-Romagna, Toskana, Umbrien, Marche, Latium
Zypern: das ganze Land
Luxemburg: das ganze Land
Ungarn: Közép-Magyarország
Niederlande Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Nordholland, Südholland, See-
land, Nordbrabant, Limburg
Österreich: Niederösterreich, Wien, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg
Polen: Masowien
Portugal: Lissabon, Autonome Region Madeira
Rumänien: Bucureşti–Ilfov
Slowenien: Westslowenien
Slowakei: Kraj Bratislava
Finnland: Itä-Suomi, Pohjois-Suomi, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Åland
Schweden: Stockholm, Östra Mellansverige, Småland med öarna, Sydsverige, Västsverige, Norra Mellansverige, Mel-
lersta Norrland, Övre Norrland
Vereinigtes Königreich: Northumberland and Tyne and Wear, Cheshire, Greater Manchester, North Yorkshire, West 
Yorkshire, Derbyshire and Nottinghamshire, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, Herefordshire, Worcesters-
hire and Warwickshire, West Midlands, East Anglia, Bedfordshire and Hertfordshire, Essex, Inner London, Outer Lon-
don, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, Surrey, East and West Sussex, Hampshire and Isle of Wight, Kent, 
Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area, Dorset and Somerset, East Wales, Eastern Scotland, South Western 
Scotland, North Eastern Scotland

8 15,67 % der Mittel für das Ziel Investitionen in Wachstum und Arbeitsplätze, d. h. 49 Mrd. EUR.
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KARTE 4 :  STÄRKER ENTWICKELTE REGIONEN – FÖRDERFÄHIGKEIT IM RAHMEN DER EURO-
PÄISCHEN STRUKTUR- UND INVEST IT IONSFONDS 
(EFRE ,  ESF UND ELER) 2014-2020

Guadeloupe 
Martinique

Canarias

Guyane

Açores

Mayotte Réunion

Madeira

Stärker entwickelte Regionen (Pro-Kopf-BIP >= 90 % des durchschnittlichen BIP der EU-27)

Kategorie

Quelle: Generaldirektion Regional- und Kommunalpolitik

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries
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7.4.  Kohäsionsfonds

Der Kohäsionsfonds unterstützt Mitgliedstaaten mit einem Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen (BNE) von weniger als 90 % 
des EU-27-Durchschnitts. Der Fonds unterstützt auch Mitgliedstaaten, die 2013 im Rahmen des Kohäsionsfonds förderfähig 
waren, deren Pro-Kopf-BNE nun aber mehr als 90 % des durchschnittlichen Pro-Kopf-BNE der EU-27 beträgt. Eine Ausnahme 
bildet Zypern, das die Pro-Kopf-BNE-Anforderungen nicht erfüllt und Übergangsförderung erhält. Etwa 21 % der Mittel für 
das Ziel Investitionen in Wachstum und Beschäftigung stammen aus dem Kohäsionsfonds und werden den förderfähigen 
Mitgliedstaaten zugewiesen9.

IM RAHMEN DES KOHÄSIONSFONDS FÖRDERFÄHIGE MITGLIEDSTAATEN

Bulgarien
Zypern (Phasing-out-Förderung)
Tschechische Republik
Estland
Griechenland
Kroatien
Lettland
Litauen
Ungarn
Malta
Polen
Portugal
Rumänien
Slowenien
Slowakische Republik

9 21,19 % der Mittel für das Ziel Investitionen in Wachstum und Arbeitsplätze, d. h. 66 Mrd. EUR.



39

AL
LG

EM
EI

N
E 

IN
FO

RM
AT

IO
N

EN

Guadeloupe 
Martinique

Canarias

Guyane

Açores

Mayotte Réunion

Madeira

Pro-Kopf-BNE < 90 % des EU-27-Durchschnitts

Phasing-out-Förderung

Andere Mitgliedstaaten

Kategorie

Pro-Kopf-BNE-Zahlen: Durchschnitt 10.09.2008
Quellen: Eurostat, Generaldirektion Regional- und Kommunalpolitik

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries

0 500 Km

REGIOgis

KARTE 5:  IM RAHMEN DES KOHÄSIONSFONDS FÖRDERFÄHIGE MITGLIEDSTAATEN 2014-2020
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7.5.  Z iel  der europäischen terr itor ialen Zusammenarbeit
ETZ, auch Interreg genannt, ist eines der beiden Ziele der Kohäsionspolitik. Interreg wird über den EFRE finanziert. Sein 
Gesamtanteil in Höhe von 10,1 Mrd. EUR entspricht 2,75 % der Kohäsionspolitik, verteilt auf 107 Programme. Dieses 
Budget, mit dem die grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit gefördert wird, bein-
haltet ebenso die EFRE-Zuweisung an Mitgliedstaaten, damit sie an Kooperationsprogrammen der EU-Außengrenzen 
teilnehmen, die durch andere Instrumente gefördert werden (Instrument für Heranführungshilfe und das Europäische 
Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument).
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KARTE 6 :  PROGRAMME FÜR GRENZÜBERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT 2014–2020

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries

0 500 Km
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Diese Karte zeigt den Bereich der Programme für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, 
die über den EFRE kofinanziert werden. 
Jedes Programmgebiet ist durch eine bestimmte Farbe gekennzeichnet.
Schraffierte Gebiete sind Teil von zwei oder mehr Programmgebieten zugleich. 

Quelle: Generaldirektion Regional- und Kommunalpolitik
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Nordsee

Ostsee Nordwesteuropa

Donauraum

Atlantikraum

Alpenraum

Nördliche Randgebiete und Arktis

Programme für transnationale
Zusammenarbeit im Rahmen
des EFRE 2014-2020

Nicht-EU-Gebiete dienen lediglich
der Orientierung

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries

KARTE 7 :  PROGRAMME FÜR TRANSNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 2014-2020
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Mitteleuropa Adria und Ionisches Meer

Südwesteuropa

Balkan und Mittelmeerraum

Mittelmeerraum

Karibischer Raum

Amazonasgebiet Region des Indischen Ozeans
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7.6.  Überbl ick über Finanzmittel* 
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ELER GESAMT 2014-2020 (Einheit EUR, aktuelle Preise)

BELGIEN 647.797.759

BULGARIEN 2.366.716.966

TSCHECHISCHE REPUBLIK 2.305.673.996

DÄNEMARK 918.803.690

DEUTSCHLAND 9.445.920.050

ESTLAND 823.341.558

IRLAND 2.190.592.153

GRIECHENLAND 4.718.291.793

SPANIEN 8.297.388.821

FRANKREICH 11.384.844.249

KROATIEN 2.026.222.500

ITALIEN 10.444.380.767

ZYPERN 132.244.377

LETTLAND 1.075.603.782

LITAUEN 1.613.088.240

LUXEMBURG 100.574.600

UNGARN 3.430.664.493

MALTA 97.326.898

NIEDERLANDE 765.285.360

ÖSTERREICH 3.937.551.997

POLEN 8.697.556.814

PORTUGAL 4.058.460.374

RUMÄNIEN 8.127.996.402

SLOWENIEN 837.849.803

SLOWAKEI 1.559.691.844

FINNLAND 2.380.408.338

SCHWEDEN 1.763.565.250

VEREINIGTES KÖNIGREICH 5.199.666.491

EU-28 GESAMT 99.347.509.365

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG 
(0,25 %)

238.942.629

GESAMT 99.586.451.994

MITTELVERGABE ELER FÜR 2014-2020 INSGESAMT

* Aufteilung nach Kategorie der Mittelzuweisungen in Anlehnung an den Durchführungsbeschluss der Kommission vom 
3. April 2014 (C(2014) 2082). Vorbehaltlich Übertragungen zwischen Kategorien auf Ersuchen der Mitgliedstaaten.

Mehr Informationen darüber, wie die Mitgliedstaaten die Erstzuweisungen umgesetzt haben, finden sich auf der Da-
tenplattform zu den ESI-Fonds
(https://cohesiondata.ec.europa.eu/)

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1303/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 17. Dezember 2013 

mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds 

und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 177, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach den Stellungnahmen des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses ( 1 ), 

nach den Stellungnahmen des Ausschusses der Regionen ( 2 ), 

nach den Stellungnahmen des Rechnungshofs ( 3 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 174 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) setzt sich die Union zur 
Stärkung ihres wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts das Ziel, die Unterschiede im Entwick
lungsstand der verschiedenen Regionen und den Rück
stand der am stärksten benachteiligten Gebiete bzw. In
seln zu verringern, und dabei besondere Aufmerksamkeit 
den ländlichen Gebieten, den von industriellem Wandel 
betroffenen Gebieten und den Gebieten mit schweren 
und dauerhaften natürlichen oder demografischen Nach
teilen zu widmen. Artikel 175 AEUV verlangt, dass die 
Union die Verwirklichung dieser Ziele durch die Politik 
unterstützt, die sie mit Hilfe des Europäischen Ausrich
tungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft – Abtei
lung Ausrichtung –, des Europäischen Sozialfonds, des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, der Euro
päischen Investitionsbank und der sonstigen Instrumente 
führt. 

(2) Im Hinblick auf eine besser abgestimmte und einheitli
chere Inanspruchnahme der Fonds, die Unterstützung im 
Rahmen der Kohäsionspolitik leisten, also des Europäi
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), des Euro
päischen Sozialfonds (ESF) und des Kohäsionsfonds, 
sowie des Fonds, der die Entwicklung des ländlichen 

Raumes unterstützt, also des Europäischen Landwirt
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes 
(ELER), und des Fonds, der die Meeres- und Fischereipoli
tik unterstützt, also finanzierte Maßnahmen unter geteil
ter Verwaltung gemäß Kapitel V des Europäischen Mee
res- und Fischereifonds (EMFF), sollten für alle diese 
Fonds (im Folgenden die "Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds" – "ESI-Fonds") gemeinsame Bestim
mungen eingeführt werden. Darüber hinaus enthält diese 
Verordnung allgemeine Bestimmungen, die für den EFRE, 
den ESF und den Kohäsionsfonds, nicht aber für den 
ELER und den EMFF gelten, sowie allgemeine Bestim
mungen, die für den EFRE, den ESF, den Kohäsionsfonds 
und den EMFF, nicht aber für den ELER gelten. Aufgrund 
der Besonderheiten der einzelnen ESI-Fonds sollten die 
spezifischen Regelungen für jeden ESI-Fond und für das 
mit dem EFRE verfolgte Ziel "Europäische territoriale Zu
sammenarbeit" in separaten Verordnungen niedergelegt 
werden. 

(3) Im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Europäi
schen Rates vom 17. Juni 2010, mit denen die Strategie 
der Union für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum angenommen wurde, sorgen die Union und 
die Mitgliedstaaten für ein intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum, sie fördern die harmonische Ent
wicklung der Europäischen Union und tragen zum Ab
bau der regionalen Unterschiede bei. Die Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) sollten bei 
der Verwirklichung der Ziele der Union für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum eine bedeutende 
Rolle spielen. 

(4) Was die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) betrifft, wurden 
bereits signifikante Synergien erzielt, indem die Verwal
tungs- und Kontrollregeln für den ersten Pfeiler (Europäi
scher Garantiefonds für die Landwirtschaft – EGFL) und 
den zweiten Pfeiler (ELER) der GAP harmonisiert und 
aufeinander abgestimmt wurden. Die enge Bindung zwi
schen EGFL und ELER sollte daher aufrechterhalten und 
die bereits in den Mitgliedstaaten bestehenden Strukturen 
sollten beibehalten werden. 

(5) Den Regionen in äußerster Randlage sollten spezifische 
Maßnahmen und zusätzliche Finanzmittel zugutekom
men, um ihre strukturelle soziale und wirtschaftliche Si
tuation zusammen mit den Nachteilen auszugleichen, die 
sich aus den in Artikel 349 AEUV genannten Faktoren 
ergeben. 

(6) Den nördlichen Regionen mit geringer Bevölkerungs
dichte sollten spezifische Maßnahmen und zusätzliche 
Finanzmittel zugute kommen, um die in Artikel 2 des 
Protokolls Nr. 6 zur Beitrittsakte 1994 genannten schwe
ren naturbedingten oder demografischen Nachteile zu 
kompensieren.
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( 1 ) ABl. C 191 vom 29.6.2012, S. 30, ABl. C 44 vom 15.2.2013, S. 76, 
und ABl. C 271 vom 19.9.2013, S. 101. 

( 2 ) ABl. C 225 vom 27.7.2012, S. 58, und ABl. C 17 vom 19.1.2013, 
S. 56. 

( 3 ) ABl. C 47 vom 17.2.2011, S. 1, ABl. C 13 vom 16.1.2013, S. 1 und 
ABl. C 267 vom 17.9.2013, S. 1.



(7) Damit eine korrekte und einheitliche Auslegung der Be
stimmungen sichergestellt und ein Beitrag zur Rechts
sicherheit für Mitgliedstaaten und Begünstigte geleistet 
werden kann, ist es notwendig, bestimmte in dieser Ver
ordnung verwendete Begriffe zu definieren. 

(8) Wird entsprechend dieser Verordnung eine Frist für den 
Erlass oder die Änderung eines Beschlusses durch die 
Kommission festgelegt, so sollte in die Frist für den Erlass 
oder die Änderung eines solchen Beschlusses nicht der 
Zeitraum einbezogen werden, der mit der Übermittlung 
der Anmerkungen der Kommission an den betreffenden 
Mitgliedstaat beginnt und mit der Beantwortung dieser 
Anmerkungen durch den Mitgliedstaat endet. 

(9) Diese Verordnung besteht aus fünf Teilen, von denen der 
erste den Gegenstand und die Begriffsbestimmungen, der 
zweite die gemeinsamen Bestimmungen für alle ESI- 
Fonds, der dritte die nur für den EFRE, den ESF und 
den Kohäsionsfonds (die "Fonds") geltenden Bestimmun
gen, der vierte die nur für die Fonds und den EMFF 
geltenden Bestimmungen und der fünfte die Schluss
bestimmungen enthält. Im Interesse einer kohärenten 
Auslegung der einzelnen Teile dieser Verordnung bzw. 
dieser Verordnung und der fondsspezifischen Verordnun
gen muss der entsprechende Bezug der Dokumente un
tereinander eindeutig angegeben werden. Außerdem kön
nen spezielle Bestimmungen in den fondsspezifischen 
Regelungen ergänzend sein, sie sollten jedoch von den 
entsprechenden Bestimmungen dieser Verordnung nur 
abweichen, wenn diese Abweichung ausdrücklich in die
ser Verordnung vorgesehen ist. 

(10) Gemäß Artikel 317 AEUV und im Hinblick auf die ge
teilte Mittelverwaltung sollten die Bedingungen festgelegt 
werden, unter denen die Kommission ihre Befugnisse 
beim Vollzug des Haushalts der Union wahrnimmt, 
und es sollten die Befugnisse für die Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten klargestellt werden. Diese Bedin
gungen sollten der Kommission ermöglichen, sich zu ver
gewissern, dass die Mitgliedstaaten die Mittel aus den ESI- 
Fonds in rechtmäßiger und ordnungsgemäßer Weise so
wie im Einklang mit dem Grundsatz der wirtschaftlichen 
Haushaltsführung im Sinne der Verordnung (EU, Eura
tom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 1 ) (im Folgenden "Haushaltsordnung") verwen
den. Die Mitgliedstaaten auf der geeigneten Gebietsebene, 
unter Beachtung ihres institutionellen, rechtlichen und 
finanziellen Systems und die von ihnen zu diesem Zweck 
benannten Stellen sollten für die Vorbereitung und die 
Durchführung der Programme zuständig sein. Diese Be
stimmungen sollten auch sicherstellen, dass die Notwen
digkeit beachtet wird, die Komplementarität und Kohä
renz der jeweiligen Intervention der Union sicherzustel
len, das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu beachten und das 
Gesamtziel des Abbaus des Verwaltungsaufwands zu be
rücksichtigen. 

(11) Für die Partnerschaftsvereinbarung bzw. für jedes Pro
gramm organisiert jeder Mitgliedstaat eine Partnerschaft 
mit Vertretern der zuständigen regionalen, lokalen, 

städtischen und anderen Behörden, der Wirtschafts- und 
Sozialpartner und anderer einschlägiger Stellen, die die 
Zivilgesellschaft vertreten, darunter Partnern des Umwelt
bereichs, nichtstaatlichen Organisationen und Stellen für 
die Förderung von sozialer Inklusion, Gleichstellung der 
Geschlechter und Nichtdiskriminierung, sowie gegebe
nenfalls Dachorganisationen solcher Behörden und Stel
len. Mit einer solchen Partnerschaft soll erreicht werden, 
dass die Grundsätze der Steuerung auf mehreren Ebenen, 
und auch der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit sowie 
die Besonderheiten der unterschiedlichen institutionellen 
und rechtlichen Rahmen der Mitgliedstaaten beachtet 
werden; außerdem gilt es, die Eigenverantwortung der 
Betroffenen bei den geplanten Maßnahmen sicherzustel
len und auf der Erfahrung und dem Know-how der ein
schlägigen Akteure aufzubauen. Die Mitgliedstaaten soll
ten bestimmen, welche relevanten Partner am repräsen
tativsten sind. Hierzu sollten die Einrichtungen, Organi
sationen und Gruppen zählen, die in der Lage sind, Ein
fluss auf die Vorbereitung der Programme auszuüben 
bzw. von deren Vorbereitung und Durchführung betrof
fen sein könnten. In diesem Zusammenhang sollte es den 
Mitgliedstaaten auch möglich sein, gegebenenfalls als re
levante Partner Dachorganisationen auszumachen, die 
Vereinigungen, Verbände oder Bündnisse einschlägiger 
regionaler, lokaler und städtischer Behörden oder sons
tiger Stellen entsprechend den geltenden nationalen Vor
schriften und Verfahren sind. 

Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, 
einen delegierten Rechtsakt zur Bereitstellung eines Euro
päischen Verhaltenskodex für Partnerschaften zu erlassen, 
um die Mitgliedstaaten bei der Organisation der Partner
schaft im Hinblick darauf zu unterstützen, dass die Ein
bindung relevanter Partner in die Vorbereitung, Durch
führung, Begleitung und Bewertung der Partnerschaftsver
einbarungen und Programme auf kohärente Weise sicher
gestellt wird, und ihnen diese Organisation zu erleichtern. 
Dieser erlassene delegierte Rechtsakt sollte unter keinen 
Umständen rückwirkende Wirkung haben oder so aus
gelegt werden können; er darf auch nicht die Grundlage 
für das Auftreten von Unregelmäßigkeiten sein, die zu 
finanziellen Berichtigungen führen. Der erlassene dele
gierte Rechtsakt sollte keinen Geltungsbeginn festlegen, 
der vor dem Tag seiner Annahme liegt. Der erlassene 
delegierte Rechtsakt sollte den Mitgliedstaaten erlauben, 
gemäß ihrem jeweiligen institutionellen und rechtlichen 
Rahmen sowie ihrer nationalen und regionalen Zustän
digkeiten zu beschließen, welche Vereinbarungen im Ein
zelnen für die Umsetzung der Partnerschaft am besten 
geeignet sind, sofern deren in dieser Verordnung fest
gelegte Ziele erreicht werden. 

(12) Die Tätigkeit der ESI-Fonds und die Vorhaben, die sie 
unterstützen, sollten dem geltenden Unionsrecht bzw. 
dem einschlägigen nationalen Recht entsprechen, mit 
dem diese Verordnung und die fondsspezifischen Rege
lungen direkt oder indirekt umgesetzt werden. 

(13) Im Rahmen ihrer Anstrengungen zugunsten eines stärke
ren wirtschaftlichen, territorialen und sozialen Zusam
menhalts sollte die Union beim Einsatz der ESI-Fonds- 
Mittel in allen Stadien darauf abzielen, gemäß Artikel 2 
des Vertrags über die Europäische Union (EUV), 
Artikel 10 AEUV und Artikel 21 der Charta der Grund
rechte der Europäischen Union und unter besonderer
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( 1 ) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushalts
ordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Auf
hebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates 
(ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).
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(7) Damit eine korrekte und einheitliche Auslegung der Be
stimmungen sichergestellt und ein Beitrag zur Rechts
sicherheit für Mitgliedstaaten und Begünstigte geleistet 
werden kann, ist es notwendig, bestimmte in dieser Ver
ordnung verwendete Begriffe zu definieren. 

(8) Wird entsprechend dieser Verordnung eine Frist für den 
Erlass oder die Änderung eines Beschlusses durch die 
Kommission festgelegt, so sollte in die Frist für den Erlass 
oder die Änderung eines solchen Beschlusses nicht der 
Zeitraum einbezogen werden, der mit der Übermittlung 
der Anmerkungen der Kommission an den betreffenden 
Mitgliedstaat beginnt und mit der Beantwortung dieser 
Anmerkungen durch den Mitgliedstaat endet. 

(9) Diese Verordnung besteht aus fünf Teilen, von denen der 
erste den Gegenstand und die Begriffsbestimmungen, der 
zweite die gemeinsamen Bestimmungen für alle ESI- 
Fonds, der dritte die nur für den EFRE, den ESF und 
den Kohäsionsfonds (die "Fonds") geltenden Bestimmun
gen, der vierte die nur für die Fonds und den EMFF 
geltenden Bestimmungen und der fünfte die Schluss
bestimmungen enthält. Im Interesse einer kohärenten 
Auslegung der einzelnen Teile dieser Verordnung bzw. 
dieser Verordnung und der fondsspezifischen Verordnun
gen muss der entsprechende Bezug der Dokumente un
tereinander eindeutig angegeben werden. Außerdem kön
nen spezielle Bestimmungen in den fondsspezifischen 
Regelungen ergänzend sein, sie sollten jedoch von den 
entsprechenden Bestimmungen dieser Verordnung nur 
abweichen, wenn diese Abweichung ausdrücklich in die
ser Verordnung vorgesehen ist. 

(10) Gemäß Artikel 317 AEUV und im Hinblick auf die ge
teilte Mittelverwaltung sollten die Bedingungen festgelegt 
werden, unter denen die Kommission ihre Befugnisse 
beim Vollzug des Haushalts der Union wahrnimmt, 
und es sollten die Befugnisse für die Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten klargestellt werden. Diese Bedin
gungen sollten der Kommission ermöglichen, sich zu ver
gewissern, dass die Mitgliedstaaten die Mittel aus den ESI- 
Fonds in rechtmäßiger und ordnungsgemäßer Weise so
wie im Einklang mit dem Grundsatz der wirtschaftlichen 
Haushaltsführung im Sinne der Verordnung (EU, Eura
tom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 1 ) (im Folgenden "Haushaltsordnung") verwen
den. Die Mitgliedstaaten auf der geeigneten Gebietsebene, 
unter Beachtung ihres institutionellen, rechtlichen und 
finanziellen Systems und die von ihnen zu diesem Zweck 
benannten Stellen sollten für die Vorbereitung und die 
Durchführung der Programme zuständig sein. Diese Be
stimmungen sollten auch sicherstellen, dass die Notwen
digkeit beachtet wird, die Komplementarität und Kohä
renz der jeweiligen Intervention der Union sicherzustel
len, das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu beachten und das 
Gesamtziel des Abbaus des Verwaltungsaufwands zu be
rücksichtigen. 

(11) Für die Partnerschaftsvereinbarung bzw. für jedes Pro
gramm organisiert jeder Mitgliedstaat eine Partnerschaft 
mit Vertretern der zuständigen regionalen, lokalen, 

städtischen und anderen Behörden, der Wirtschafts- und 
Sozialpartner und anderer einschlägiger Stellen, die die 
Zivilgesellschaft vertreten, darunter Partnern des Umwelt
bereichs, nichtstaatlichen Organisationen und Stellen für 
die Förderung von sozialer Inklusion, Gleichstellung der 
Geschlechter und Nichtdiskriminierung, sowie gegebe
nenfalls Dachorganisationen solcher Behörden und Stel
len. Mit einer solchen Partnerschaft soll erreicht werden, 
dass die Grundsätze der Steuerung auf mehreren Ebenen, 
und auch der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit sowie 
die Besonderheiten der unterschiedlichen institutionellen 
und rechtlichen Rahmen der Mitgliedstaaten beachtet 
werden; außerdem gilt es, die Eigenverantwortung der 
Betroffenen bei den geplanten Maßnahmen sicherzustel
len und auf der Erfahrung und dem Know-how der ein
schlägigen Akteure aufzubauen. Die Mitgliedstaaten soll
ten bestimmen, welche relevanten Partner am repräsen
tativsten sind. Hierzu sollten die Einrichtungen, Organi
sationen und Gruppen zählen, die in der Lage sind, Ein
fluss auf die Vorbereitung der Programme auszuüben 
bzw. von deren Vorbereitung und Durchführung betrof
fen sein könnten. In diesem Zusammenhang sollte es den 
Mitgliedstaaten auch möglich sein, gegebenenfalls als re
levante Partner Dachorganisationen auszumachen, die 
Vereinigungen, Verbände oder Bündnisse einschlägiger 
regionaler, lokaler und städtischer Behörden oder sons
tiger Stellen entsprechend den geltenden nationalen Vor
schriften und Verfahren sind. 

Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, 
einen delegierten Rechtsakt zur Bereitstellung eines Euro
päischen Verhaltenskodex für Partnerschaften zu erlassen, 
um die Mitgliedstaaten bei der Organisation der Partner
schaft im Hinblick darauf zu unterstützen, dass die Ein
bindung relevanter Partner in die Vorbereitung, Durch
führung, Begleitung und Bewertung der Partnerschaftsver
einbarungen und Programme auf kohärente Weise sicher
gestellt wird, und ihnen diese Organisation zu erleichtern. 
Dieser erlassene delegierte Rechtsakt sollte unter keinen 
Umständen rückwirkende Wirkung haben oder so aus
gelegt werden können; er darf auch nicht die Grundlage 
für das Auftreten von Unregelmäßigkeiten sein, die zu 
finanziellen Berichtigungen führen. Der erlassene dele
gierte Rechtsakt sollte keinen Geltungsbeginn festlegen, 
der vor dem Tag seiner Annahme liegt. Der erlassene 
delegierte Rechtsakt sollte den Mitgliedstaaten erlauben, 
gemäß ihrem jeweiligen institutionellen und rechtlichen 
Rahmen sowie ihrer nationalen und regionalen Zustän
digkeiten zu beschließen, welche Vereinbarungen im Ein
zelnen für die Umsetzung der Partnerschaft am besten 
geeignet sind, sofern deren in dieser Verordnung fest
gelegte Ziele erreicht werden. 

(12) Die Tätigkeit der ESI-Fonds und die Vorhaben, die sie 
unterstützen, sollten dem geltenden Unionsrecht bzw. 
dem einschlägigen nationalen Recht entsprechen, mit 
dem diese Verordnung und die fondsspezifischen Rege
lungen direkt oder indirekt umgesetzt werden. 

(13) Im Rahmen ihrer Anstrengungen zugunsten eines stärke
ren wirtschaftlichen, territorialen und sozialen Zusam
menhalts sollte die Union beim Einsatz der ESI-Fonds- 
Mittel in allen Stadien darauf abzielen, gemäß Artikel 2 
des Vertrags über die Europäische Union (EUV), 
Artikel 10 AEUV und Artikel 21 der Charta der Grund
rechte der Europäischen Union und unter besonderer
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( 1 ) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushalts
ordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Auf
hebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates 
(ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).

Berücksichtigung der Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderungen, sowie unter Berücksichtigung von Arti
kel 5 Absatz 2 der Charta der Grundrechte, wonach 
niemand gezwungen werden darf, Zwangs- oder Pflicht
arbeit zu verrichten Ungleichheiten zu beseitigen und die 
Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern, den 
Gleichstellungsaspekt zu berücksichtigen sowie jeglicher 
Form der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der 
Rasse oder ethnischen Herkunft, der Religion oder Welt
anschauung, einer Behinderung, des Alters oder der se
xuellen Ausrichtung entgegenzuwirken. 

(14) Die Ziele der ESI-Fonds sollten im Rahmen der nachhal
tigen Entwicklung und der Förderung des Ziels der Er
haltung, des Schutzes und der Verbesserung der Qualität 
der Umwelt durch die Union gemäß Artikel 11 und 
Artikel 191 Absatz 1 AEUV unter Berücksichtigung des 
Verursacherprinzips verfolgt werden. Im Einklang mit 
dem Bestreben, mindestens 20 % des Haushalts der 
Union für den Klimaschutz aufzuwenden, sollten die Mit
gliedstaaten hierfür unter Verwendung einer Methodik 
auf der Grundlage der von der Kommission per Durch
führungsrechtsakt angenommenen Interventionkatego
rien, vorrangigen Flächen oder Maßnahmen, die den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit widerspiegelt, Infor
mationen zur Unterstützung der Klimaschutzziele bereit
stellen. 

(15) Um zur Verwirklichung der Unionsstrategie für intelli
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum sowie 
den fondsspezifischen Aufgaben gemäß ihren auf dem 
Vertrag basierenden Zielen, einschließlich des wirtschaft
lichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, bei
zutragen, sollten die Mittel aus den ESI-Fonds auf eine 
begrenzte Zahl gemeinsamer thematischer Ziele konzen
triert werden. Der genaue Interventionsbereich eines je
den der ESI-Fonds sollte in fondsspezifischen Bestimmun
gen festgelegt werden. Es sollte möglich sein, diesen In
terventionsbereich auf einige der in dieser Verordnung 
definierten thematischen Ziele zu beschränken. 

(16) Um die Unterstützung durch die ESI-Fonds zu maximie
ren und zur Festlegung strategische Leitgrundsätze zur 
Erleichterung des Planungsprozesses auf Ebene der Mit
gliedstaaten und Regionen, sollte ein Gemeinsamer Stra
tegischer Rahmen (GSR) festgelegt werden. Der GSR 
sollte die sektorale und territoriale Koordinierung der 
Intervention der Union über die ESI-Fonds sowie ihre 
Koordinierung mit anderen einschlägigen Politikbereichen 
und Instrumenten der Union entsprechend den Vorgaben 
und den Zielen der Strategie der Union für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum unter Berück
sichtigung der wichtigsten territorialen Herausforderun
gen für die verschiedenen Arten von Gebieten erleichtern. 

(17) Im GSR sollte daher Folgendes festgelegt werden: die Art 
und Weise, in der die ESI-Fonds zur Verwirklichung der 
Strategie der Union für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum beitragen werden, die Vorkehrun
gen zur Förderung einer integrierten Nutzung der ESI- 
Fonds, die Vorkehrungen zur Koordinierung zwischen 
den ESI-Fonds und anderen relevanten Unionsstrategien 
und -Instrumenten, bereichsübergreifende Grundsätze 
und Querschnittsstrategieziele für die Durchführung der 
ESI-Fonds, die Vorkehrungen zur Bewältigung der wich
tigsten territorialen Herausforderungen und prioritäre Be
reiche für Maßnahmen der Zusammenarbeit im Rahmen 
der ESI-Fonds. 

(18) Die Mitgliedstaaten und Regionen stehen zunehmend vor 
Herausforderungen, die im Zusammenhang mit den Aus
wirkungen der Globalisierung, Umwelt und Energiefra
gen, einer alternden Bevölkerung und demografischen 
Verwerfungen, Anforderungen des technologischen Wan
dels und Innovation sowie sozialer Ungleichheit stehen. 
Da solche Herausforderungen komplexer Natur und stark 
miteinander verwoben sind, sollten die durch die ESI- 
Fonds unterstützten Lösungen integrativ, multisektoral 
und multidimensional sein. In diesem Zusammenhang 
und zur Steigerung der Wirksamkeit und Effizienz der 
politischen Maßnahmen, sollte es möglich sein, dass die 
ESI-Fonds in integrierten Paketen gebündelt werden, die 
auf die spezifischen territorialen Bedürfnisse zugeschnit
ten sind. 

(19) Die Kombination einer schrumpfenden Erwerbsbevölke
rung und eines wachsenden Anteils von Ruheständlern 
an der allgemeinen Bevölkerung sowie die Probleme im 
Zusammenhang mit einer weit verstreut lebenden Bevöl
kerung werden voraussichtlich weiterhin zu einer Belas
tung unter anderem für die Bildung und die Strukturen 
zur sozialen Unterstützung der Mitgliedstaaten und damit 
für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Union 
führen. Die Anpassung an solche demografischen Ver
änderungen stellt eine der wichtigsten Herausforderungen 
dar, vor der die Mitgliedstaaten und Regionen in den 
kommenden Jahren stehen werden, weswegen ihr in be
sonders hohem Maße für die Regionen Aufmerksamkeit 
gewidmet werden sollte, die am stärksten vom demogra
fischen Wandel betroffen sind. 

(20) Auf der Grundlage des GSR sollte jeder Mitgliedstaat 
gemeinsam mit seinen Partnern und in Absprache mit 
der Kommission eine Partnerschaftsvereinbarung aus
arbeiten. Mit der Partnerschaftsvereinbarung sollten die 
im GSR dargelegten Elemente in den nationalen Kontext 
übertragen und feste Verpflichtungen im Hinblick auf die 
Verwirklichung der Ziele der Europäischen Union durch 
die Programmplanung der ESI-Fonds eingegangen wer
den. Die Partnerschaftsvereinbarung sollte Regelungen, 
durch die die Übereinstimmung mit der Strategie der 
Union für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum sowie mit den fondsspezifischen Aufgaben 
gemäß den auf dem Vertrag basierenden Zielen der Fonds 
gewährleistet wird, Regelungen zur wirksamen Umset
zung der ESI-Fonds sowie zum Partnerschaftsprinzip 
und einen integrierten Ansatz zur territorialen Entwick
lung enthalten. Zwischen den einem Beschluss der Kom
mission unterliegenden wesentlichen Elementen der Part
nerschaftsvereinbarung und anderen Elementen, die kei
nem Beschluss der Kommission unterliegen und von den 
Mitgliedstaaten geändert werden können, sollte unter
schieden werden. Sollte sich das Inkrafttreten einer oder 
mehrerer fondsspezifischer Verordnungen verzögern oder 
wird von einer Verzögerung ausgegangen, bedarf es spe
zifischer Vorkehrungen für die Einreichung und die An
nahme der Partnerschaftsvereinbarung und der Program
me. Dazu gehört die Festlegung von Bestimmungen, an
hand derer die Partnerschaftsvereinbarung auch dann ein
gereicht und angenommen werden kann, wenn be
stimmte Elemente im Zusammenhang mit dem oder 
den von der Verzögerung betroffenen ESI-Fonds fehlen, 
und anhand derer eine überarbeitete Partnerschaftsverein
barung zu einem späteren Zeitpunkt nach Inkrafttreten 
der verzögerten fondsspezifischen Verordnung(en) einge
reicht werden kann. Da die aus dem von der Verzöge
rung betroffenen ESI-Fonds kofinanzierten Programme
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in diesem Fall erst nach Inkrafttreten der entsprechenden 
fondsspezifischen Verordnung eingereicht und angenom
men werden sollten, sollten zudem angemessene Fristen 
für die Einreichung der betroffenen Programme festgelegt 
werden. 

(21) Die Mitgliedstaaten sollten die Unterstützung so konzen
trieren, dass ein signifikanter Beitrag zur Verwirklichung 
der Ziele der Union im Einklang mit dem spezifischen 
nationalen und regionalen Entwicklungsbedarf des jewei
ligen Mitgliedstaats sichergestellt werden kann. Es sollten 
Ex-ante-Konditionalitäten sowie eine kurz gefasste, er
schöpfende Aufstellung objektiver Kriterien für ihre Be
wertung festgelegt werden, um zu gewährleisten, dass die 
notwendigen Voraussetzungen für eine wirksame und 
effiziente Nutzung der Unterstützung durch die Union 
gegeben sind. Zu diesem Zweck sollte eine Ex-ante-Kon
ditionalität nur dann auf die Priorität eines bestimmten 
Programms angewandt werden, wenn sie einen unmittel
baren und echten Bezug zur wirksamen und effizienten 
Verwirklichung eines spezifischen Ziels einer Investitions
priorität oder einer Unionspriorität aufweist oder sich 
hierauf unmittelbar auswirkt, da nicht jedes spezifische 
Ziel unbedingt an eine in den fondsspezifischen Regelun
gen festgelegte Ex-ante-Konditionalität gebunden ist. Bei 
der Bewertung der Anwendbarkeit einer Ex-ante-Kon
ditionalität sollte gegebenenfalls der Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit hinsichtlich der Höhe der zugewiesenen 
Mittel zu berücksichtigt werden. Die Einhaltung der an
wendbaren Ex-ante-Konditionalitäten sollte vom jeweili
gen Mitgliedstaat bei der Vorbereitung der Programme 
und gegebenenfalls der Partnerschaftsvereinbarung bewer
tet werden. Die Kommission sollte die Kohärenz und 
Angemessenheit der von den Mitgliedstatten erhaltenen 
Informationen bewerten. Wird eine anwendbare Ex-ante- 
Konditionalität nicht innerhalb der vorgegebenen Frist 
erfüllt, so sollte die Kommission unter genau festgelegten 
Bedingungen befugt sein, die Zwischenzahlungen an die 
betreffenden Prioritäten des Programms auszusetzen. 

(22) Im Jahr 2019 sollte die Kommission in Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten eine auf einem Leistungsrahmen 
aufgebaute Leistungsüberprüfung vornehmen. Der Leis
tungsrahmen sollte für jedes Programm aufgestellt wer
den, damit die Fortschritte bei der Verwirklichung der für 
jede Priorität festgelegten Ziele und Vorsätze im Verlauf 
des Planungszeitraums 2014 bis 2020 (im Folgenden 
"Planungszeitraum") überwacht werden können. Damit 
die Mittel der Union nicht auf verschwenderische oder 
ineffiziente Weise genutzt werden, sollte die Kommission, 
wenn Hinweise darauf vorliegen, dass bei einer Prioritäts
achse die lediglich in Bezug auf Finanz- und Outputindi
katoren sowie wichtige Durchführungsschritte festgeleg
ten Etappenziele des Leistungsrahmens aufgrund eindeu
tig festgestellter Versäumnisse bei der Umsetzung, auf die 
die Kommission im Vorfeld hingewiesen hat, weit ver
fehlt wurden, und es der Mitgliedstaat versäumt hat, die 
erforderlichen Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, die 
Zahlungen an das Programm aussetzen oder am Ende 
des Programmplanungszeitraums finanzielle Berichtigun
gen vornehmen dürfen. Bei den finanziellen Berichtigun
gen sollten – unter gebührender Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – die Höhe des Mit
telabflusses und äußere Faktoren, die zum Verfehlen des 
Ziels beigetragen haben, berücksichtigt werden. Von fi
nanziellen Berichtigungen sollte Abstand genommen 
werden, wenn Ziele aufgrund der Auswirkungen 

sozioökonomischer oder umweltbedingter Faktoren, er
heblicher Veränderungen der Wirtschafts- oder Umwelt
bedingungen in einem Mitgliedstaat oder in Fällen höhe
rer Gewalt, die die Umsetzung der betreffenden Prioritä
ten erheblich beeinträchtigen, nicht verwirklicht werden. 
Ergebnisindikatoren sollten bei der Aussetzung von Zah
lungen oder bei finanziellen Berichtigungen nicht berück
sichtigt werden. 

(23) Um den Schwerpunkt auf Leistung und die Verwirk
lichung der Ziele der Strategie der Union für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum zu legen, sollte 
für jeden Mitgliedstaat eine leistungsgebundene Reserve 
in Höhe von 6 % der insgesamt für das Ziel "Investitio
nen in Wachstum und Beschäftigung", für den ELER und 
für Maßnahmen unter geteilter Mittelverwaltung gemäß 
einem zukünftigen Rechtsakt der Union zur Festlegung 
der Bedingungen für die finanzielle Unterstützung der 
Meeres- und Fischereipolitik für den Programmplanungs
zeitraum 2014 bis 2020 (im Folgenden "EMFF-Verord
nung") bestimmten Mittel eingerichtet werden. Für die 
Programme des Ziels der "Europäischen territorialen Zu
sammenarbeit" sollte wegen ihrer Vielfalt und ihres 
grenzüberschreitenden Charakters keine leistungsgebun
dene Reserve bereitgestellt werden. Die Ressourcen, die 
der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen entspre
chend dem operationellen Programm gemäß der Verord
nung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 1 ) (im Folgenden "ESF Verordnung") und 
der technischen Hilfe auf Initiative der Kommission zu
gewiesen werden, Übertragungen von der ersten Säule 
der GAP an den ELER gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 2 ),Übertragungen an den ELER gemäß den in der 
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates ( 3 ) festgelegten 
Regelungen zur fakultativen Anpassung der Direktzah
lungen für das Kalenderjahr 2013 und die Mittelübertra
gungen an den ELER im Hinblick auf die Kalenderjahre 
2013 und 2014, Übertragungen vom Kohäsionsfonds an 
die Fazilität "Connecting Europe", Übertragungen an den 
europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von Armut 
betroffenen Personen wie in einem zukünftigen Rechtsakt 
der Union festgelegt, und innovative Maßnahmen für 
eine nachhaltige Stadtentwicklung sollten bei der Berech
nung der leistungsbezogenen Reserve nicht berücksichtigt 
werden. 

(24) Eine enge Verbindung zwischen der Kohäsionspolitik und 
der wirtschaftlichen Steuerung der Union ist die Voraus
setzung dafür, dass die Wirkung der Ausgaben aus den 
ESI-Fonds durch eine ordnungsgemäße Wirtschaftspolitik
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Sozial
fonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 
(Siehe Seite 470 dieses Amtsblatts); 

( 2 ) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über Direkt
zahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von 
Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Auf
hebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates und der Ver
ordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates (Siehe Seite 608 dieses Amts
blatts). 

( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 mit 
gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der gemein
samen Agrarpolitik und mitbestimmten Stützungsregelungen für In
haber landwirtschaftlicher Betriebe und zur Änderung der Verord
nungen (EG) Nr. 1290/2005, (EG) Nr. 247/2006, (EG) Nr. 378/2007 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
(ABl. L 30 vom 31.1.2009, S. 16).
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in diesem Fall erst nach Inkrafttreten der entsprechenden 
fondsspezifischen Verordnung eingereicht und angenom
men werden sollten, sollten zudem angemessene Fristen 
für die Einreichung der betroffenen Programme festgelegt 
werden. 

(21) Die Mitgliedstaaten sollten die Unterstützung so konzen
trieren, dass ein signifikanter Beitrag zur Verwirklichung 
der Ziele der Union im Einklang mit dem spezifischen 
nationalen und regionalen Entwicklungsbedarf des jewei
ligen Mitgliedstaats sichergestellt werden kann. Es sollten 
Ex-ante-Konditionalitäten sowie eine kurz gefasste, er
schöpfende Aufstellung objektiver Kriterien für ihre Be
wertung festgelegt werden, um zu gewährleisten, dass die 
notwendigen Voraussetzungen für eine wirksame und 
effiziente Nutzung der Unterstützung durch die Union 
gegeben sind. Zu diesem Zweck sollte eine Ex-ante-Kon
ditionalität nur dann auf die Priorität eines bestimmten 
Programms angewandt werden, wenn sie einen unmittel
baren und echten Bezug zur wirksamen und effizienten 
Verwirklichung eines spezifischen Ziels einer Investitions
priorität oder einer Unionspriorität aufweist oder sich 
hierauf unmittelbar auswirkt, da nicht jedes spezifische 
Ziel unbedingt an eine in den fondsspezifischen Regelun
gen festgelegte Ex-ante-Konditionalität gebunden ist. Bei 
der Bewertung der Anwendbarkeit einer Ex-ante-Kon
ditionalität sollte gegebenenfalls der Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit hinsichtlich der Höhe der zugewiesenen 
Mittel zu berücksichtigt werden. Die Einhaltung der an
wendbaren Ex-ante-Konditionalitäten sollte vom jeweili
gen Mitgliedstaat bei der Vorbereitung der Programme 
und gegebenenfalls der Partnerschaftsvereinbarung bewer
tet werden. Die Kommission sollte die Kohärenz und 
Angemessenheit der von den Mitgliedstatten erhaltenen 
Informationen bewerten. Wird eine anwendbare Ex-ante- 
Konditionalität nicht innerhalb der vorgegebenen Frist 
erfüllt, so sollte die Kommission unter genau festgelegten 
Bedingungen befugt sein, die Zwischenzahlungen an die 
betreffenden Prioritäten des Programms auszusetzen. 

(22) Im Jahr 2019 sollte die Kommission in Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten eine auf einem Leistungsrahmen 
aufgebaute Leistungsüberprüfung vornehmen. Der Leis
tungsrahmen sollte für jedes Programm aufgestellt wer
den, damit die Fortschritte bei der Verwirklichung der für 
jede Priorität festgelegten Ziele und Vorsätze im Verlauf 
des Planungszeitraums 2014 bis 2020 (im Folgenden 
"Planungszeitraum") überwacht werden können. Damit 
die Mittel der Union nicht auf verschwenderische oder 
ineffiziente Weise genutzt werden, sollte die Kommission, 
wenn Hinweise darauf vorliegen, dass bei einer Prioritäts
achse die lediglich in Bezug auf Finanz- und Outputindi
katoren sowie wichtige Durchführungsschritte festgeleg
ten Etappenziele des Leistungsrahmens aufgrund eindeu
tig festgestellter Versäumnisse bei der Umsetzung, auf die 
die Kommission im Vorfeld hingewiesen hat, weit ver
fehlt wurden, und es der Mitgliedstaat versäumt hat, die 
erforderlichen Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, die 
Zahlungen an das Programm aussetzen oder am Ende 
des Programmplanungszeitraums finanzielle Berichtigun
gen vornehmen dürfen. Bei den finanziellen Berichtigun
gen sollten – unter gebührender Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – die Höhe des Mit
telabflusses und äußere Faktoren, die zum Verfehlen des 
Ziels beigetragen haben, berücksichtigt werden. Von fi
nanziellen Berichtigungen sollte Abstand genommen 
werden, wenn Ziele aufgrund der Auswirkungen 

sozioökonomischer oder umweltbedingter Faktoren, er
heblicher Veränderungen der Wirtschafts- oder Umwelt
bedingungen in einem Mitgliedstaat oder in Fällen höhe
rer Gewalt, die die Umsetzung der betreffenden Prioritä
ten erheblich beeinträchtigen, nicht verwirklicht werden. 
Ergebnisindikatoren sollten bei der Aussetzung von Zah
lungen oder bei finanziellen Berichtigungen nicht berück
sichtigt werden. 

(23) Um den Schwerpunkt auf Leistung und die Verwirk
lichung der Ziele der Strategie der Union für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum zu legen, sollte 
für jeden Mitgliedstaat eine leistungsgebundene Reserve 
in Höhe von 6 % der insgesamt für das Ziel "Investitio
nen in Wachstum und Beschäftigung", für den ELER und 
für Maßnahmen unter geteilter Mittelverwaltung gemäß 
einem zukünftigen Rechtsakt der Union zur Festlegung 
der Bedingungen für die finanzielle Unterstützung der 
Meeres- und Fischereipolitik für den Programmplanungs
zeitraum 2014 bis 2020 (im Folgenden "EMFF-Verord
nung") bestimmten Mittel eingerichtet werden. Für die 
Programme des Ziels der "Europäischen territorialen Zu
sammenarbeit" sollte wegen ihrer Vielfalt und ihres 
grenzüberschreitenden Charakters keine leistungsgebun
dene Reserve bereitgestellt werden. Die Ressourcen, die 
der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen entspre
chend dem operationellen Programm gemäß der Verord
nung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 1 ) (im Folgenden "ESF Verordnung") und 
der technischen Hilfe auf Initiative der Kommission zu
gewiesen werden, Übertragungen von der ersten Säule 
der GAP an den ELER gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 2 ),Übertragungen an den ELER gemäß den in der 
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates ( 3 ) festgelegten 
Regelungen zur fakultativen Anpassung der Direktzah
lungen für das Kalenderjahr 2013 und die Mittelübertra
gungen an den ELER im Hinblick auf die Kalenderjahre 
2013 und 2014, Übertragungen vom Kohäsionsfonds an 
die Fazilität "Connecting Europe", Übertragungen an den 
europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von Armut 
betroffenen Personen wie in einem zukünftigen Rechtsakt 
der Union festgelegt, und innovative Maßnahmen für 
eine nachhaltige Stadtentwicklung sollten bei der Berech
nung der leistungsbezogenen Reserve nicht berücksichtigt 
werden. 

(24) Eine enge Verbindung zwischen der Kohäsionspolitik und 
der wirtschaftlichen Steuerung der Union ist die Voraus
setzung dafür, dass die Wirkung der Ausgaben aus den 
ESI-Fonds durch eine ordnungsgemäße Wirtschaftspolitik
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Sozial
fonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 
(Siehe Seite 470 dieses Amtsblatts); 

( 2 ) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über Direkt
zahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von 
Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Auf
hebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates und der Ver
ordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates (Siehe Seite 608 dieses Amts
blatts). 

( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 mit 
gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der gemein
samen Agrarpolitik und mitbestimmten Stützungsregelungen für In
haber landwirtschaftlicher Betriebe und zur Änderung der Verord
nungen (EG) Nr. 1290/2005, (EG) Nr. 247/2006, (EG) Nr. 378/2007 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
(ABl. L 30 vom 31.1.2009, S. 16).

untermauert wird und dass Mittel aus den ESI-Fonds 
gegebenenfalls auch umgeleitet und bei wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten eines Mitgliedstaats herangezogen wer
den können. Im Rahmen der ersten Reihe von Maßnah
men, mit denen die Wirksamkeit der ESI-Fonds mit ord
nungsgemäßer wirtschaftlicher Steuerung verknüpft wird, 
sollte die Kommission berechtigt sein, Änderungen der 
Partnerschaftsvereinbarung und der Programme zu for
dern, um so die Umsetzung der einschlägigen Ratsemp
fehlungen zu begünstigen bzw. die Auswirkungen der in 
den ESI-Fonds zur Verfügung stehenden Mittel auf 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu optimieren, 
wenn Mitgliedstaaten einschlägige Finanzhilfe gewährt 
wird. Da häufige Anpassungen zu einem Verlust der Vor
hersehbarkeit der Fondsverwaltung führen würden, soll
ten Anpassungen nur dann vorgenommen werden, wenn 
sie tatsächlich eine direkte Auswirkung auf die Bewälti
gung der in den einschlägigen Ratsempfehlungen ermit
telten Herausforderungen im Zusammenhang mit den 
Mechanismen der wirtschaftlichen Steuerung haben 
könnten. Ergreift ein Mitgliedstaat auf der zweiten Ebene 
von Maßnahmen, mit denen die Wirksamkeit der ESI- 
Fonds mit ordnungsgemäßer wirtschaftlicher Steuerung 
verknüpft wird, keine wirksamen Maßnahmen im Zusam
menhang mit der wirtschaftlichen Steuerung, sollte die 
Kommission dem Rat vorschlagen, die für die Pro
gramme dieses Mitgliedstaats bestimmten Mittelbindun
gen oder Zahlungen teilweise oder vollständig auszuset
zen. Für die Aussetzung der Mittelbindungen und Zah
lungen müssen verschiedene Verfahren eingerichtet wer
den. Bei der Ausarbeitung ihres Vorschlags für eine Aus
setzung sollte die Kommission jedoch in beiden Fällen 
alle einschlägigen Informationen und alle im Rahmen 
des strukturierten Dialogs mit dem Europäischen Par
lament vorgebrachten Anliegen bzw. Stellungnahmen an
gemessen berücksichtigen. Anwendungsbereich und 
Höhe einer Aussetzung sollten verhältnismäßig und wirk
sam sein, und die Gleichbehandlung der Mitgliedstaaten 
sollte beachtet werden. 
Bei einer Aussetzung sollten außerdem die wirtschaftliche 
und soziale Lage des betroffenen Mitgliedstaats sowie die 
etwaigen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen auf den 
Mitgliedstaat im Zusammenhang mit den verschiedenen 
Etappen eines Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit 
und bei einem übermäßigen Ungleichgewicht berücksich
tigt werden. 

(25) Gemäß dem dem EUV und dem AEUV beigefügten 
Protokoll Nr. 15 über einige Bestimmungen betreffend 
das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 
finden bestimmte Vorschriften zum übermäßigen Defizit 
und die entsprechenden Verfahren auf das Vereinigte Kö
nigreich keine Anwendung. Die Vorschriften zur gänzli
chen oder teilweisen Aussetzung der Zahlungen und Mit
telbindungen sollten daher auf das Vereinigte Königreich 
keine Anwendung finden. 

(26) Aufgrund der überragenden Bedeutung des Grundsatzes 
der Kofinanzierung für die Inanspruchnahme der ESI- 
Fonds, um die Eigenverantwortung für die Maßnahmen 
vor Ort sicherzustellen, und im Einklang mit den antei
ligen Aussetzungen, sollten bei allen im Rahmen der 
zweiten Ebene von Maßnahmen, mit denen die Wirksam
keit der ESI-Fonds mit ordnungsgemäßer wirtschaftlicher 
Steuerung verknüpft wird ausgelösten Beschlüssen über 
Aussetzungen die jeweiligen besonderen Anforderungen, 
die auf den betroffenen Mitgliedstaat anwendbar sind, bei 
der Bereitstellung der Kofinanzierung für die durch die 

ESI-Fonds finanzierten Programme berücksichtigt werden. 
Sobald der Mitgliedstaat die notwendigen Maßnahmen 
ergreift, sollten die Aussetzungen aufgehoben und die 
Fonds dem Mitgliedstaat wieder zur Verfügung gestellt 
werden. 

(27) Die ESI-Fonds sollten im Wege von Programmen einge
setzt werden, die sich über den Programmplanungszeit
raum gemäß der Partnerschaftsvereinbarung erstrecken. 
Die Programme sollten von den Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage von Verfahren erstellt werden, die transparent 
sind, im Einklang mit ihren jeweiligen institutionellen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Mitgliedstaaten 
und die Kommission sollten zusammenarbeiten, um die 
Koordinierung und die einheitliche Handhabung der Pla
nungsregelungen für die ESI-Fonds sicherzustellen. Da der 
Inhalt der Programme in enger Verbindung zu dem der 
Partnerschaftsvereinbarung steht, sollten die Programme 
innerhalb von drei Monaten nach der Einreichung der 
Partnerschaftsvereinbarung vorgelegt werden. Eine Frist 
von neun Monaten ab Inkrafttreten dieser Verordnung 
sollte für die Einreichung der Programme im Rahmen 
der "Europäischen territorialen Zusammenarbeit" vorgese
hen werden, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass 
bei diesen Programmen mehrere Länder betroffen sind. 
Insbesondere sollte zwischen den Kernelementen der 
Partnerschaftsvereinbarung und der Programme, für die 
die Kommission einen Beschluss erlassen sollte, und den 
anderen Elementen, die nicht von dem Beschluss der 
Kommission erfasst werden und unter der Verantwortung 
des Mitgliedstaats geändert werden können, eine Unter
scheidung getroffen werden. Durch die Programmpla
nung sollte für Kohärenz mit dem GSR und der Partner
schaftsvereinbarung sowie für die Koordinierung der ESI- 
Fonds und mit den anderen Finanzierungsinstrumenten 
sowie gegebenenfalls mit den Empfehlungen der Europäi
schen Investitionsbank gesorgt werden. 

(28) Um die Kohärenz zwischen den Programmen, die im 
Rahmen der einzelnen ESI-Fonds unterstützt werden, ins
besondere mit Blick darauf sicherzustellen, dass damit ein 
Beitrag zur Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum geleistet wird, ist es erforder
lich, für den Inhalt der Programme gemeinsame Mindest
anforderungen festzulegen, die durch fondsspezifische 
Regelungen ergänzt werden können, um den Besonder
heiten der einzelnen ESI-Fonds Rechnung zu tragen. 

(29) Es sollten transparente Verfahren für die Bewertung, An
nahme und Änderung von Programmen durch die Kom
mission festgelegt werden. Im Interesse der Kohärenz 
zwischen der Partnerschaftsvereinbarung und den Pro
grammen sollte festgelegt werden, dass Programme – 
mit Ausnahme der Programme im Bereich der europäi
schen territorialen Zusammenarbeit – erst dann geneh
migt werden dürfen, wenn die Kommission die Partner
schaftsvereinbarung durch einen Beschluss gebilligt hat. 
Um den Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten zu 
verringern, sollte jede Genehmigung einer Änderung be
stimmter Teile eines Programms durch die Kommission 
automatisch die Änderung der einschlägigen Teile der 
Partnerschaftsvereinbarung nach sich ziehen. Außerdem 
sollte die unmittelbare Inanspruchnahme von für die Be
schäftigungsinitiative für junge Menschen bestimmten 
Mitteln dadurch sichergestellt werden, dass besondere Re
gelungen für die Übermittlung und das Genehmigungs
verfahren der zweckbestimmten operationellen Pro
gramme für die Beschäftigungsinitiative für junge Men
schen gemäß der ESF-Verordnung festgelegt werden.
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(30) Um mit den ganz oder teilweise aus dem Haushalt der 
Union finanzierten Investitionen im Bereich Forschung 
und Entwicklung einen möglichst hohen Zusatznutzen 
zu bewirken, sollten Synergien insbesondere zwischen 
der Durchführung der ESI-Fonds und der Initiative "Ho
rizont 2020", die mit der Verordnung (EU) 
Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes eingerichtet wurde ( 1 ), angestrebt werden, wobei je
doch deren unterschiedliche Ziele zu beachten sind. We
sentliche Mechanismen für die Verwirklichung dieser Sy
nergien sollten die vereinfachte Anerkennung von Pau
schalsätzen für förderfähige Kosten aus "Horizont 2020" 
für ähnliche Vorgänge und Begünstigte sowie die Mög
lichkeit sein, Finanzmittel aus verschiedenen Instrumen
ten der Union, wie z. B. den ESI-Fonds und "Horizont 
2020", im selben Vorhaben kombiniert zu verwenden, 
wobei Doppelfinanzierungen vermieden werden sollten. 
Um die Forschungs- und Innovationskapazitäten der na
tionalen und regionalen Akteure zu verstärken und das 
Ziel der Errichtung einer "Stufenleiter zur Spitzenfor
schung" in den weniger entwickelten Regionen und in 
Mitgliedstaaten und Regionen mit schwachen Leistungen 
in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation 
(FEI) zu erreichen, sollten bei allen einschlägigen Pro
grammprioritäten enge Synergien zwischen den ESI- 
Fonds und "Horizont 2020" entwickelt werden. 

(31) Mit dem AEUV wurden die Ziele des wirtschaftlichen und 
des sozialen Zusammenhalts um das Ziel des territorialen 
Zusammenhalts ergänzt; deshalb ist es angezeigt, auf die 
Rolle der Städte, der funktionalen Gebietseinheiten und 
der den Regionen nachgeordneten Gebiete mit besonde
ren geografischen oder demografischen Problemen ein
zugehen. Zu diesem Zweck und zur besseren Mobilisie
rung des auf lokaler Ebene vorhandenen Potenzials ist es 
notwendig, von der örtlichen Bevölkerung betriebene 
Maßnahmen zur lokalen Entwicklung durch Festlegung 
gemeinsamer Regeln und die Sicherstellung einer engen 
Koordinierung für alle einschlägigen ESI-Fonds zu stärken 
und zu fördern. Bei von der örtlichen Bevölkerung be
triebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung sollten 
die örtlichen Bedürfnisse und das örtliche Potenzial sowie 
relevante soziokulturelle Merkmale berücksichtigt wer
den. Die Verantwortung für die Gestaltung und Umset
zung von der örtlichen Bevölkerung betriebener örtlicher 
Entwicklungsstrategien sollte grundsätzlich lokalen Akti
onsgruppen übertragen werden, die die Interessen der 
örtlichen Bevölkerung vertreten. Die Einzelheiten der Ver
einbarungen zur Definition des Gebiets und der Bevölke
rung, die unter die von der örtlichen Bevölkerung betrie
benen örtlichen Entwicklungsstrategien fallen, sollten in 
den entsprechenden Programmen im Einklang mit den 
fondsspezifischen Regelungen festgelegt werden. 

(32) Zur Vereinfachung eines handhabbaren Konzepts für ihre 
Einbeziehung in den Programmplanungsprozess kann die 
von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwick
lung im Rahmen eines einzigen thematischen Ziels 
durchgeführt werden, entweder um die soziale Inklusion 
zu fördern und die Armut zu bekämpfen oder um die 
Beschäftigung und die Mobilität der Arbeitskräfte zu för
dern; unbeschadet dessen könnten Maßnahmen, die als 

Teil der von der örtlichen Bevölkerung ausgehenden 
Maßnahmen zur lokalen Entwicklung finanziert werden, 
auch zu allen anderen thematischen Zielen beitragen. 

(33) Erfordert eine Strategie für die Stadtentwicklung oder die 
territoriale Entwicklung einen integrierten Ansatz, weil 
sie Investitionen im Rahmen von mehr als einer Priori
tätsachse eines oder mehrerer operationeller Programme 
umfasst, so sollten die aus den Fonds geförderten Maß
nahmen, für die zusätzliche Unterstützung aus dem ELER 
oder dem EMFF gewährt werden kann, als integrierte 
territoriale Investition im Rahmen eines oder mehrerer 
operationeller Programme ausgeführt werden können. 

(34) Finanzinstrumente gewinnen immer größere Bedeutung – 
wegen ihrer Hebelwirkung auf die ESI-Fonds, weil sie 
verschiedene Arten öffentlicher und privater Finanzquel
len zur Verfolgung öffentlicher Politikziele kombinieren 
können und weil revolvierende Finanzierungsformen für 
diese Zwecke auf lange Sicht nachhaltiger sind. 

(35) Mit den aus den ESI-Fonds unterstützten Finanzinstru
menten sollte auf wirtschaftliche Weise besonderen Mark
terfordernissen genügt werden, wobei die Ziele der Pro
gramme zu berücksichtigen sind; eine private Finanzie
rung sollte hierdurch nicht verdrängt werden. Die Ent
scheidung, Unterstützungsmaßnahmen über Finanzinstru
mente abzuwickeln, sollte sich daher auf eine Ex-ante- 
Bewertung, in der Marktschwächen oder suboptimale In
vestitionssituationen nachgewiesen wurden, sowie auf die 
geschätzte Höhe und den geschätzten Umfang der öffent
lichen Investitionsanforderungen stützen. Die wesentli
chen Elemente der Ex-ante-Bewertungen sollten in dieser 
Verordnung eindeutig bestimmt werden. In Anbetracht 
der Ausführlichkeit der Ex-ante-Bewertung sollte dafür 
gesorgt werden, dass die Ex-ante-Bewertung stufenweise 
durchgeführt werden kann und ferner die Ex-ante-Bewer
tung während der Durchführung überprüft und aktuali
siert werden kann. 

(36) Finanzinstrumente sollten so konzipiert und eingesetzt 
werden, dass Investoren aus dem Privatsektor und Fi
nanzinstitutionen nach dem Prinzip des geteilten Risikos 
in hohem Maße einbezogen werden. Damit die Finanz
instrumente für den Privatsektor ausreichend attraktiv 
sind, ist es von grundlegender Bedeutung, dass sie flexibel 
gestaltet und eingesetzt werden. Die Verwaltungsbehör
den sollten daher festlegen, wie die Finanzinstrumente im 
Einklang mit den Zielen des einschlägigen Programms, 
den Ergebnissen der Ex-ante-Untersuchung und den gel
tenden Vorschriften über staatliche Beihilfen am zweck
mäßigsten eingesetzt werden sollten, damit sie den be
sonderen Erfordernissen der Zielregionen gerecht werden. 
Gegebenenfalls sollte diese Flexibilität auch die Möglich
keit beinhalten, einen Teil der Ressourcen, die während 
des Förderzeitraums zurückgezahlt werden, für die vor
rangige Vergütung der privaten oder öffentlichen Inves
toren wiederzuverwenden, die nach dem Prinzip des 
marktwirtschaftlich handelnden Investors tätig sind. Bei 
dieser vorrangigen Vergütung sollten die Marktnormen 
berücksichtigt und dafür gesorgt werden, dass jegliche 
staatliche Beihilfe den anwendbaren Unions- und natio
nalen Rechtsvorschriften genügt und sich auf den Min
destbetrag beschränkt, der unter Berücksichtigung der 
Marktschwächen oder suboptimalen Investitionssituatio
nen zum Ausgleich des Mangels an verfügbarem pri
vatem Kapital erforderlich ist.
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(30) Um mit den ganz oder teilweise aus dem Haushalt der 
Union finanzierten Investitionen im Bereich Forschung 
und Entwicklung einen möglichst hohen Zusatznutzen 
zu bewirken, sollten Synergien insbesondere zwischen 
der Durchführung der ESI-Fonds und der Initiative "Ho
rizont 2020", die mit der Verordnung (EU) 
Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes eingerichtet wurde ( 1 ), angestrebt werden, wobei je
doch deren unterschiedliche Ziele zu beachten sind. We
sentliche Mechanismen für die Verwirklichung dieser Sy
nergien sollten die vereinfachte Anerkennung von Pau
schalsätzen für förderfähige Kosten aus "Horizont 2020" 
für ähnliche Vorgänge und Begünstigte sowie die Mög
lichkeit sein, Finanzmittel aus verschiedenen Instrumen
ten der Union, wie z. B. den ESI-Fonds und "Horizont 
2020", im selben Vorhaben kombiniert zu verwenden, 
wobei Doppelfinanzierungen vermieden werden sollten. 
Um die Forschungs- und Innovationskapazitäten der na
tionalen und regionalen Akteure zu verstärken und das 
Ziel der Errichtung einer "Stufenleiter zur Spitzenfor
schung" in den weniger entwickelten Regionen und in 
Mitgliedstaaten und Regionen mit schwachen Leistungen 
in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation 
(FEI) zu erreichen, sollten bei allen einschlägigen Pro
grammprioritäten enge Synergien zwischen den ESI- 
Fonds und "Horizont 2020" entwickelt werden. 

(31) Mit dem AEUV wurden die Ziele des wirtschaftlichen und 
des sozialen Zusammenhalts um das Ziel des territorialen 
Zusammenhalts ergänzt; deshalb ist es angezeigt, auf die 
Rolle der Städte, der funktionalen Gebietseinheiten und 
der den Regionen nachgeordneten Gebiete mit besonde
ren geografischen oder demografischen Problemen ein
zugehen. Zu diesem Zweck und zur besseren Mobilisie
rung des auf lokaler Ebene vorhandenen Potenzials ist es 
notwendig, von der örtlichen Bevölkerung betriebene 
Maßnahmen zur lokalen Entwicklung durch Festlegung 
gemeinsamer Regeln und die Sicherstellung einer engen 
Koordinierung für alle einschlägigen ESI-Fonds zu stärken 
und zu fördern. Bei von der örtlichen Bevölkerung be
triebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung sollten 
die örtlichen Bedürfnisse und das örtliche Potenzial sowie 
relevante soziokulturelle Merkmale berücksichtigt wer
den. Die Verantwortung für die Gestaltung und Umset
zung von der örtlichen Bevölkerung betriebener örtlicher 
Entwicklungsstrategien sollte grundsätzlich lokalen Akti
onsgruppen übertragen werden, die die Interessen der 
örtlichen Bevölkerung vertreten. Die Einzelheiten der Ver
einbarungen zur Definition des Gebiets und der Bevölke
rung, die unter die von der örtlichen Bevölkerung betrie
benen örtlichen Entwicklungsstrategien fallen, sollten in 
den entsprechenden Programmen im Einklang mit den 
fondsspezifischen Regelungen festgelegt werden. 

(32) Zur Vereinfachung eines handhabbaren Konzepts für ihre 
Einbeziehung in den Programmplanungsprozess kann die 
von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwick
lung im Rahmen eines einzigen thematischen Ziels 
durchgeführt werden, entweder um die soziale Inklusion 
zu fördern und die Armut zu bekämpfen oder um die 
Beschäftigung und die Mobilität der Arbeitskräfte zu för
dern; unbeschadet dessen könnten Maßnahmen, die als 

Teil der von der örtlichen Bevölkerung ausgehenden 
Maßnahmen zur lokalen Entwicklung finanziert werden, 
auch zu allen anderen thematischen Zielen beitragen. 

(33) Erfordert eine Strategie für die Stadtentwicklung oder die 
territoriale Entwicklung einen integrierten Ansatz, weil 
sie Investitionen im Rahmen von mehr als einer Priori
tätsachse eines oder mehrerer operationeller Programme 
umfasst, so sollten die aus den Fonds geförderten Maß
nahmen, für die zusätzliche Unterstützung aus dem ELER 
oder dem EMFF gewährt werden kann, als integrierte 
territoriale Investition im Rahmen eines oder mehrerer 
operationeller Programme ausgeführt werden können. 

(34) Finanzinstrumente gewinnen immer größere Bedeutung – 
wegen ihrer Hebelwirkung auf die ESI-Fonds, weil sie 
verschiedene Arten öffentlicher und privater Finanzquel
len zur Verfolgung öffentlicher Politikziele kombinieren 
können und weil revolvierende Finanzierungsformen für 
diese Zwecke auf lange Sicht nachhaltiger sind. 

(35) Mit den aus den ESI-Fonds unterstützten Finanzinstru
menten sollte auf wirtschaftliche Weise besonderen Mark
terfordernissen genügt werden, wobei die Ziele der Pro
gramme zu berücksichtigen sind; eine private Finanzie
rung sollte hierdurch nicht verdrängt werden. Die Ent
scheidung, Unterstützungsmaßnahmen über Finanzinstru
mente abzuwickeln, sollte sich daher auf eine Ex-ante- 
Bewertung, in der Marktschwächen oder suboptimale In
vestitionssituationen nachgewiesen wurden, sowie auf die 
geschätzte Höhe und den geschätzten Umfang der öffent
lichen Investitionsanforderungen stützen. Die wesentli
chen Elemente der Ex-ante-Bewertungen sollten in dieser 
Verordnung eindeutig bestimmt werden. In Anbetracht 
der Ausführlichkeit der Ex-ante-Bewertung sollte dafür 
gesorgt werden, dass die Ex-ante-Bewertung stufenweise 
durchgeführt werden kann und ferner die Ex-ante-Bewer
tung während der Durchführung überprüft und aktuali
siert werden kann. 

(36) Finanzinstrumente sollten so konzipiert und eingesetzt 
werden, dass Investoren aus dem Privatsektor und Fi
nanzinstitutionen nach dem Prinzip des geteilten Risikos 
in hohem Maße einbezogen werden. Damit die Finanz
instrumente für den Privatsektor ausreichend attraktiv 
sind, ist es von grundlegender Bedeutung, dass sie flexibel 
gestaltet und eingesetzt werden. Die Verwaltungsbehör
den sollten daher festlegen, wie die Finanzinstrumente im 
Einklang mit den Zielen des einschlägigen Programms, 
den Ergebnissen der Ex-ante-Untersuchung und den gel
tenden Vorschriften über staatliche Beihilfen am zweck
mäßigsten eingesetzt werden sollten, damit sie den be
sonderen Erfordernissen der Zielregionen gerecht werden. 
Gegebenenfalls sollte diese Flexibilität auch die Möglich
keit beinhalten, einen Teil der Ressourcen, die während 
des Förderzeitraums zurückgezahlt werden, für die vor
rangige Vergütung der privaten oder öffentlichen Inves
toren wiederzuverwenden, die nach dem Prinzip des 
marktwirtschaftlich handelnden Investors tätig sind. Bei 
dieser vorrangigen Vergütung sollten die Marktnormen 
berücksichtigt und dafür gesorgt werden, dass jegliche 
staatliche Beihilfe den anwendbaren Unions- und natio
nalen Rechtsvorschriften genügt und sich auf den Min
destbetrag beschränkt, der unter Berücksichtigung der 
Marktschwächen oder suboptimalen Investitionssituatio
nen zum Ausgleich des Mangels an verfügbarem pri
vatem Kapital erforderlich ist.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Dezember 2013 über das Rahmenprogramm für 
Forschung und Innovation "Horizont 2020" (2014-2020) und zur 
Aufhebung der Entscheidung Nr. 1982/2006/EG (Siehe Seite 104 
dieses Amtsblatts).

(37) Um dem rückzahlbaren Charakter der Unterstützung, die 
über die Finanzinstrumente gewährt wird, Rechnung zu 
tragen und eine Angleichung an die Marktpraxis zu er
reichen, sollte die Unterstützung aus den ESI-Fonds, die 
Endbegünstigten in Form von Beteiligungsinvestitionen 
und beteiligungsähnlichen Investitionen, Darlehen, Bürg
schaften oder anderen Risikoteilungsinstrumenten ge
währt wird, die gesamten von den Endbegünstigten ge
tätigten Investitionen abdecken können, ohne dass eine 
Unterscheidung von Kosten im Zusammenhang mit der 
Mehrwertsteuer getroffen wird. Entsprechend sollte nur in 
Fällen, in denen Finanzinstrumente mit Zuschüssen kom
biniert werden, die Art und Weise, in der die Mehrwert
steuer auf der Ebene des Endbegünstigten berücksichtigt 
wird, für die Zwecke der Bestimmung der Förderungs
würdigkeit von Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Finanzhilfe relevant sein. 

(38) Wird mit bestimmten Teilen einer Investition keine di
rekte Rendite erzielt, könnte es gerechtfertigt sein, Fi
nanzinstrumente in dem Maße mit Zuschüssen zu kom
binieren, wie dies nach den anwendbaren Regelungen zu 
staatlichen Beihilfen zulässig ist, um für die wirtschaftli
che Nachhaltigkeit der Projekte zu sorgen. Es sollten 
spezifische Bedingungen zur Vermeidung einer Doppel
finanzierung in solchen Fällen festgelegt werden. 

(39) Damit die den Finanzinstrumenten zugunsten von KMU 
zugewiesenen Ressourcen eine wirksame und effiziente 
kritische Masse der neuen KMU-Kreditfinanzierung errei
chen, sollte es möglich sein, diese Ressourcen ungeachtet 
der Regionenkategorien auf dem gesamten Hoheitsgebiet 
des betreffenden Mitgliedstaats einzusetzen. Es sollte je
doch auch möglich sein, in Verhandlungen zwischen 
dem Mitgliedstaat und der EIB über die Finanzierungsver
einbarung einen anteiligen Rückfluss an eine Region oder 
eine Gruppe von Regionen innerhalb dieses Mitgliedstaats 
im Rahmen eines einzigen zweckbestimmten nationalen 
Programms mittels eines finanziellen Beitrags durch den 
EFRE und den ELER zu vereinbaren. 

(40) Die Beiträge der Mitgliedstaaten zu Beteiligung an den 
Finanzinstrumenten für gemeinsame unbegrenzte Garan
tien und Verbriefung für KMU sollten über die Jahre 
2014, 2015 und 2016 gestaffelt werden, und die von 
den Mitgliedstaaten an die EIB zu entrichtenden Beträge 
sollten gemäß den im Bankgewerbe üblichen Gepflogen
heiten in der Finanzierungsvereinbarung entsprechend 
angesetzt werden, um die Auswirkungen auf die Zahlun
gen in jedem einzelnen Jahr zu entzerren. 

(41) Im Falle von Verbriefungstransaktionen sollte beim Pro
grammabschluss sichergestellt werden, dass zumindest 
der dem Unionsbeitrag entsprechende Betrag gemäß 
den in der Haushaltsordnung festgelegten Grundsätzen 
für Finanzierungsinstrumente für die Verwirklichung des 
Ziels der Unterstützung von KMU eingesetzt wurde. 

(42) Den Verwaltungsbehörden sollte die Flexibilität einge
räumt werden, Ressourcen aus den Programmen für auf 
Unionsebene aufgelegte und unmittelbar oder mittelbar 

von der Kommission verwaltete Finanzinstrumente bzw. 
für auf nationaler, regionaler, transnationaler oder grenz
übergreifender Ebene aufgelegte und von der Verwal
tungsbehörde oder unter ihrer Verantwortung verwaltete 
Instrumente beizusteuern. Außerdem sollten die Verwal
tungsbehörden die Möglichkeit haben, die Finanzinstru
mente unmittelbar, über bestehende oder neu eingerich
tete Fonds oder über Dachfonds einzusetzen. 

(43) Um verhältnismäßige Kontrollvorkehrungen zu gewähr
leisten und den mit den Finanzinstrumenten verbunde
nen Mehrwert zu wahren, sollten die vorgesehenen End
begünstigten nicht durch übermäßigen Verwaltungsauf
wand abgeschreckt werden. Die für die Prüfungen von 
Programmen zuständigen Gremien sollten zuerst Prüfun
gen auf der Ebene der Verwaltungsbehörden und der 
Stellen, die Finanzinstrumente durchführen, einschließlich 
Dachfonds, vornehmen. Allerdings kann es spezifische 
Umstände geben, unter denen die notwendigen Unterla
gen für den Abschluss solcher Prüfungen auf der Ebene 
der Verwaltungsbehörden oder der Stellen, die die Fi
nanzinstrumente durchführen, nicht vorliegen oder diese 
Dokumente keine wahrheitsgemäße und genaue Auf
zeichnung der geleisteten Förderung darstellen. In sol
chen speziellen Fällen bedarf es daher bestimmter Vor
kehrungen, um auch Prüfungen auf der Ebene der End
begünstigten zu ermöglichen. 

(44) Die Höhe der Mittel, die jederzeit aus den ESI-Fonds in 
die Finanzinstrumente fließen können, sollte dem Betrag 
entsprechen, der für die geplanten Investitionen und die 
Leistung der Zahlungen an die Endbegünstigten benötigt 
wird; er schließt die Verwaltungskosten und -gebühren 
ein. Dementsprechend sollten die Anträge auf Zwischen
zahlungen gestaffelt werden. Für den als Zwischenzah
lung zu zahlenden Betrag sollte eine Höchstgrenze von 
25 % des Gesamtbetrags der im Rahmen der einschlägi
gen Finanzierungsvereinbarung für das Finanzinstrument 
festgelegten Programmbeiträge gelten, wobei nachfol
gende Zwischenzahlungen von einem Mindestsatz der 
Beiträge abhängen, die im Rahmen vorangegangener An
träge als förderungswürdige Ausgaben tatsächlich aus
gegeben wurden. 

(45) Es müssen spezifische Vorschriften für die Höhe der bei 
Abschluss eines Programms förderfähigen Ausgaben fest
gelegt werden, um sicherzustellen, dass die Beträge, die 
aus den ESI-Fonds in die Finanzinstrumente fließen und 
die die Verwaltungskosten und -gebühren einschließen, 
tatsächlich für Investitionen an die Endbegünstigten auf
gewendet werden. Die Vorschriften sollten hinreichend 
flexibel sein, um es möglich zu machen, eigenkapitalba
sierte Instrumente zugunsten von Zielunternehmen zu 
unterstützen, und sollten daher bestimmten für eigen
kapitalbasierte Instrumente für Unternehmen typischen 
Merkmalen wie etwa den Marktgepflogenheiten hinsicht
lich der Bereitstellung von Anschlussfinanzierungen auf 
dem Gebiet der Risikokapitalfonds Rechnung tragen. Vor
behaltlich der in dieser Verordnung festgelegten Bedin
gungen sollten die Zielunternehmen in der Lage sein, 
nach Ablauf des Förderzeitraums eine fortgesetzte Unter
stützung der betreffenden Instrumente aus den ESI-Fonds 
zu erhalten.
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(46) Ferner sind spezifische Vorschriften für die Wiederver
wendung von auf die ESI-Fonds zurückzuführenden Mit
teln bis zum Ende des Förderzeitraums und weitere Vor
schriften für die Verwendung von verbleibenden Mitteln 
nach Ende des Förderzeitraums festzulegen. 

(47) In der Regel sollte die Unterstützung aus den ESI-Fonds 
nicht zur Finanzierung von Investitionen, die zum Zeit
punkt der Entscheidung über die Investition bereits phy
sisch abgeschlossen oder vollständig umgesetzt sind, ver
wendet werden. Im Hinblick auf Infrastrukturinvestitio
nen mit dem Ziel, Stadtentwicklung oder Stadtsanierung 
oder ähnliche Infrastrukturinvestitionen zu unterstützen, 
um in ländlichen Gebieten nichtlandwirtschaftliche Tätig
keiten zu diversifizieren, könnte jedoch ein gewisser För
derbetrag notwendig sein, um ein Schuldenportfolio in 
Bezug auf Infrastruktur, die Teil einer neuen Investition 
ist, umzustrukturieren. In solchen Fällen sollte es möglich 
sein, die Förderung aus den ESI-Fonds zu verwenden, um 
ein Schuldenportfolio bis zu höchstens 20 % des Gesamt
betrags der Programmförderung aus dem Finanzierungs
instrument für die Investition umzustrukturieren. 

(48) Die Mitgliedstaaten sollten die Programme begleiten, um 
ihre Durchführung und die Fortschritte beim Erreichen 
der Programmziele zu prüfen. Zu diesem Zweck sollten 
die Mitgliedstaaten im Einklang mit ihrem institutionel
len, rechtlichen und finanziellen Rahmen Begleitaus
schüsse einsetzen, deren Zusammensetzung und Auf
gaben in Bezug auf die ESI-Fonds festgelegt werden. Auf
grund der besonderen Beschaffenheit von Programmen 
im Bereich des Ziels "Europäische territoriale Zusammen
arbeit" sollten für Begleitausschüsse, die für diese Pro
gramme eingerichtet werden, eigene Vorschriften fest
gelegt werden. Um die Koordinierung zwischen den 
ESI-Fonds zu erleichtern, könnten gemeinsame Begleit
ausschüsse eingerichtet werden. Im Interesse der Effekti
vität sollte ein Begleitausschuss gegenüber den Verwal
tungsbehörden Bemerkungen zur Durchführung und Be
wertung des Programms, einschließlich Maßnahmen zur 
Verringerung des Verwaltungsaufwands für Begünstigte, 
aussprechen können und die in Reaktion auf die Bemer
kungen ergriffenen Maßnahmen begleiten. 

(49) Eine Abstimmung der Regelungen über die Begleitung 
der ESI-Fonds und die Berichterstattung über die ESI- 
Fonds ist notwendig, um die Verwaltung auf allen Ebenen 
zu vereinfachen. Es ist sicherzustellen, dass die Melde
pflichten verhältnismäßig sind, dass aber auch umfas
sende Informationen über die Fortschritte in zentralen 
Punkten zur Verfügung stehen. Deshalb müssen die Mel
depflichten dem in bestimmten Jahren bestehenden In
formationsbedarf angepasst sein und mit dem Zeitplan 
für die Leistungsüberprüfung abgestimmt werden. 

(50) Zur Überprüfung der Fortschritte bei den Programmen 
sollte zwischen jedem Mitgliedstaat und der Kommission 
eine jährliche Überprüfungssitzung abgehalten werden. 
Der Mitgliedstaat und die Kommission sollten jedoch ver
einbaren können, in weiteren Jahren außer 2017 und 
2019 keine solche Sitzung abzuhalten, um unnötigen 
Verwaltungsaufwand zu vermeiden. 

(51) Damit die Kommission die Fortschritte bei der Verwirk
lichung der Ziele der Union sowie den fondsspezifischen 
Aufgaben gemäß ihren auf dem Vertrag basierenden Zie
len überwachen kann, sollten die Mitgliedstaaten Fort
schrittsberichte über die Umsetzung ihrer Partnerschafts
vereinbarungen vorlegen. Auf der Grundlage dieser Be
richte sollte die Kommission 2017 und 2019 einen stra
tegischen Fortschrittsbericht ausarbeiten. Um für eine re
gelmäßige strategiepolitische Aussprache über den Beitrag 
der ESI-Fonds zur Realisierung der Strategie der Union 
für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 
zu sorgen und die Qualität der Ausgaben und die Wirk
samkeit der Politik im Einklang mit dem Europäischen 
Semester zu verbessern, sollten die strategischen Berichte 
im Rat erörtert werden. Auf der Grundlage dieser Erör
terung sollte der Rat Beiträge zu der auf der Frühjahrs
tagung des Europäischen Rates vorgenommenen Bewer
tung der Rolle aller Strategien und Instrumente der 
Union bei der Schaffung von unionsweitem, nachhalti
gem und Arbeitsplätze schaffendem Wachstum liefern 
können. 

(52) Die Wirksamkeit, die Effizienz und die Auswirkungen der 
Unterstützung aus den ESI-Fonds müssen bewertet wer
den, damit die Qualität der Programmgestaltung und 
-durchführung verbessert und ermittelt werden kann, 
wie sich die Programme im Hinblick auf die Ziele der 
Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und inte
gratives Wachstum sowie unter Berücksichtigung des 
Umfangs des Programms gegebenenfalls auf das Brutto
inlandsprodukt (BIP) und die Arbeitslosigkeit im betref
fenden Programmgebiet auswirken. Die diesbezüglichen 
Aufgaben der Mitgliedstaaten und der Kommission soll
ten festgelegt werden. 

(53) Um die Qualität der Gestaltung eines jeden Programms 
zu verbessern und um zu überprüfen, ob seine Ziele und 
Vorsätze verwirklicht werden können, sollte jedes Pro
gramm einer Ex-ante-Bewertung unterzogen werden. 

(54) Die Verwaltungsbehörde oder der Mitgliedstaat sollte ei
nen Bewertungsplan erstellen. Dieser Bewertungsplan 
sollte mehr als ein Programm abdecken können. Wäh
rend des Programmplanungszeitraums sollten die Verwal
tungsbehörden dafür sorgen, dass Bewertungen vor
genommen werden, um die Wirksamkeit, die Effizienz 
und die Auswirkungen des jeweiligen Programms zu be
werten. Der Begleitausschuss und die Kommission sollten 
von den Ergebnissen der Bewertungen in Kenntnis ge
setzt werden, damit sie fundierte Managemententschei
dungen treffen können. 

(55) Zur Bewertung der Wirksamkeit und Effizienz der ESI- 
Fonds sowie ihrer Auswirkungen auf die übergeordneten 
Ziele der ESI-Fonds und die Strategie der Union für in
telligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum soll
ten unter Berücksichtigung der für diese Strategie der 
Union festgelegten Ziele Ex-post-Bewertungen durch
geführt werden. Für jeden der ESI-Fonds sollte die Kom
mission einen Synthesebericht erstellen, der die wichtigs
ten Ergebnisse der Ex-post-Bewertungen zusammenfasst.
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(46) Ferner sind spezifische Vorschriften für die Wiederver
wendung von auf die ESI-Fonds zurückzuführenden Mit
teln bis zum Ende des Förderzeitraums und weitere Vor
schriften für die Verwendung von verbleibenden Mitteln 
nach Ende des Förderzeitraums festzulegen. 

(47) In der Regel sollte die Unterstützung aus den ESI-Fonds 
nicht zur Finanzierung von Investitionen, die zum Zeit
punkt der Entscheidung über die Investition bereits phy
sisch abgeschlossen oder vollständig umgesetzt sind, ver
wendet werden. Im Hinblick auf Infrastrukturinvestitio
nen mit dem Ziel, Stadtentwicklung oder Stadtsanierung 
oder ähnliche Infrastrukturinvestitionen zu unterstützen, 
um in ländlichen Gebieten nichtlandwirtschaftliche Tätig
keiten zu diversifizieren, könnte jedoch ein gewisser För
derbetrag notwendig sein, um ein Schuldenportfolio in 
Bezug auf Infrastruktur, die Teil einer neuen Investition 
ist, umzustrukturieren. In solchen Fällen sollte es möglich 
sein, die Förderung aus den ESI-Fonds zu verwenden, um 
ein Schuldenportfolio bis zu höchstens 20 % des Gesamt
betrags der Programmförderung aus dem Finanzierungs
instrument für die Investition umzustrukturieren. 

(48) Die Mitgliedstaaten sollten die Programme begleiten, um 
ihre Durchführung und die Fortschritte beim Erreichen 
der Programmziele zu prüfen. Zu diesem Zweck sollten 
die Mitgliedstaaten im Einklang mit ihrem institutionel
len, rechtlichen und finanziellen Rahmen Begleitaus
schüsse einsetzen, deren Zusammensetzung und Auf
gaben in Bezug auf die ESI-Fonds festgelegt werden. Auf
grund der besonderen Beschaffenheit von Programmen 
im Bereich des Ziels "Europäische territoriale Zusammen
arbeit" sollten für Begleitausschüsse, die für diese Pro
gramme eingerichtet werden, eigene Vorschriften fest
gelegt werden. Um die Koordinierung zwischen den 
ESI-Fonds zu erleichtern, könnten gemeinsame Begleit
ausschüsse eingerichtet werden. Im Interesse der Effekti
vität sollte ein Begleitausschuss gegenüber den Verwal
tungsbehörden Bemerkungen zur Durchführung und Be
wertung des Programms, einschließlich Maßnahmen zur 
Verringerung des Verwaltungsaufwands für Begünstigte, 
aussprechen können und die in Reaktion auf die Bemer
kungen ergriffenen Maßnahmen begleiten. 

(49) Eine Abstimmung der Regelungen über die Begleitung 
der ESI-Fonds und die Berichterstattung über die ESI- 
Fonds ist notwendig, um die Verwaltung auf allen Ebenen 
zu vereinfachen. Es ist sicherzustellen, dass die Melde
pflichten verhältnismäßig sind, dass aber auch umfas
sende Informationen über die Fortschritte in zentralen 
Punkten zur Verfügung stehen. Deshalb müssen die Mel
depflichten dem in bestimmten Jahren bestehenden In
formationsbedarf angepasst sein und mit dem Zeitplan 
für die Leistungsüberprüfung abgestimmt werden. 

(50) Zur Überprüfung der Fortschritte bei den Programmen 
sollte zwischen jedem Mitgliedstaat und der Kommission 
eine jährliche Überprüfungssitzung abgehalten werden. 
Der Mitgliedstaat und die Kommission sollten jedoch ver
einbaren können, in weiteren Jahren außer 2017 und 
2019 keine solche Sitzung abzuhalten, um unnötigen 
Verwaltungsaufwand zu vermeiden. 

(51) Damit die Kommission die Fortschritte bei der Verwirk
lichung der Ziele der Union sowie den fondsspezifischen 
Aufgaben gemäß ihren auf dem Vertrag basierenden Zie
len überwachen kann, sollten die Mitgliedstaaten Fort
schrittsberichte über die Umsetzung ihrer Partnerschafts
vereinbarungen vorlegen. Auf der Grundlage dieser Be
richte sollte die Kommission 2017 und 2019 einen stra
tegischen Fortschrittsbericht ausarbeiten. Um für eine re
gelmäßige strategiepolitische Aussprache über den Beitrag 
der ESI-Fonds zur Realisierung der Strategie der Union 
für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 
zu sorgen und die Qualität der Ausgaben und die Wirk
samkeit der Politik im Einklang mit dem Europäischen 
Semester zu verbessern, sollten die strategischen Berichte 
im Rat erörtert werden. Auf der Grundlage dieser Erör
terung sollte der Rat Beiträge zu der auf der Frühjahrs
tagung des Europäischen Rates vorgenommenen Bewer
tung der Rolle aller Strategien und Instrumente der 
Union bei der Schaffung von unionsweitem, nachhalti
gem und Arbeitsplätze schaffendem Wachstum liefern 
können. 

(52) Die Wirksamkeit, die Effizienz und die Auswirkungen der 
Unterstützung aus den ESI-Fonds müssen bewertet wer
den, damit die Qualität der Programmgestaltung und 
-durchführung verbessert und ermittelt werden kann, 
wie sich die Programme im Hinblick auf die Ziele der 
Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und inte
gratives Wachstum sowie unter Berücksichtigung des 
Umfangs des Programms gegebenenfalls auf das Brutto
inlandsprodukt (BIP) und die Arbeitslosigkeit im betref
fenden Programmgebiet auswirken. Die diesbezüglichen 
Aufgaben der Mitgliedstaaten und der Kommission soll
ten festgelegt werden. 

(53) Um die Qualität der Gestaltung eines jeden Programms 
zu verbessern und um zu überprüfen, ob seine Ziele und 
Vorsätze verwirklicht werden können, sollte jedes Pro
gramm einer Ex-ante-Bewertung unterzogen werden. 

(54) Die Verwaltungsbehörde oder der Mitgliedstaat sollte ei
nen Bewertungsplan erstellen. Dieser Bewertungsplan 
sollte mehr als ein Programm abdecken können. Wäh
rend des Programmplanungszeitraums sollten die Verwal
tungsbehörden dafür sorgen, dass Bewertungen vor
genommen werden, um die Wirksamkeit, die Effizienz 
und die Auswirkungen des jeweiligen Programms zu be
werten. Der Begleitausschuss und die Kommission sollten 
von den Ergebnissen der Bewertungen in Kenntnis ge
setzt werden, damit sie fundierte Managemententschei
dungen treffen können. 

(55) Zur Bewertung der Wirksamkeit und Effizienz der ESI- 
Fonds sowie ihrer Auswirkungen auf die übergeordneten 
Ziele der ESI-Fonds und die Strategie der Union für in
telligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum soll
ten unter Berücksichtigung der für diese Strategie der 
Union festgelegten Ziele Ex-post-Bewertungen durch
geführt werden. Für jeden der ESI-Fonds sollte die Kom
mission einen Synthesebericht erstellen, der die wichtigs
ten Ergebnisse der Ex-post-Bewertungen zusammenfasst.
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(56) Die Arten von Maßnahmen, die auf Initiative der Kom
mission und der Mitgliedstaaten als technische Hilfe mit 
Unterstützung der ESI-Fonds durchgeführt werden kön
nen, sollten festgelegt werden. 

(57) Damit eine wirksame Nutzung der Mittel der Union si
chergestellt und eine Überfinanzierung von Vorhaben, die 
nach dem Abschluss Nettoeinnahmen erwirtschaften, ver
mieden werden kann, sollten andere Methoden zur Fest
legung der mit solchen Vorhaben geschaffenen Nettoein
nahmen festgelegt werden, einschließlich eines verein
fachten Ansatzes auf der Grundlage von Pauschalsätzen 
für die Sektoren oder Teilsektoren. Die Pauschalsätze soll
ten auf den der Kommission zur Verfügung stehenden 
historischen Daten, dem Kostendeckungspotenzial und 
gegebenenfalls auf dem Verursacherprinzip beruhen. Es 
sollte ferner im Wege eines delegierten Rechtsakts vor
gesehen werden, die Pauschalsätze auf neue Sektoren aus
zudehnen, Teilsektoren aufzunehmen oder die Sätze für 
künftige Vorhaben zu überprüfen, wenn neue Daten zur 
Verfügung stehen. Die Verwendung von Pauschalsätzen 
könnte besonders bei Vorhaben in den Bereichen der 
Informations- und Telekommunikationstechnologien 
(IKT), FEI sowie Energieeffizienz geeignet sein. Um zu
dem die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnis
mäßig zu gewährleisten und anderen möglicherweise gel
tenden rechtlichen und vertraglichen Bestimmungen 
Rechnung zu tragen, ist es ferner erforderlich, die Aus
nahmen von diesen Vorschriften zu bestimmen. 

(58) Es ist wichtig, für einen angemessenen Ansatz zu sorgen 
und Überschneidungen bei der Überprüfung des Finan
zierungsbedarfs im Fall von Vorhaben, die nach ihrem 
Abschluss Nettoeinnahmen erwirtschaften und auch Vor
schriften für staatliche Beihilfen unterliegen, zu vermei
den, da in solchen Vorschriften auch Grenzen für die 
Finanzhilfe, die gewährt werden kann, festgelegt werden. 
Folglich sollten da, wo es De-minimis-Beihilfen, verein
bare staatliche Beihilfen an KMU, für die eine Begrenzung 
der Beihilfeintensität oder des Beihilfebetrags gilt, oder 
vereinbare staatliche Beihilfen an Großunternehmen, bei 
denen eine Einzelüberprüfung des Finanzierungsbedarfs 
in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften 
über staatliche Beihilfen durchgeführt wurde, gibt, die 
Vorschriften, die die Berechnung der Nettoeinnahmen 
verlangen, nicht gelten. Dennoch sollte es einem Mit
gliedstaat offenstehen, die Methoden zur Berechnung 
der Nettoeinnahmen anzuwenden, wenn die innerstaatli
chen Vorschriften dies vorsehen. 

(59) Öffentlich-private Partnerschaften (im Folgenden "ÖPP") 
können ein wirksames Mittel zur Verwirklichung von 
Vorhaben darstellen, bei denen die Erreichung von im 
öffentlichen Interesse liegenden Zielen dadurch gewähr
leistet wird, dass verschiedene Arten öffentlicher und pri
vater Quellen zusammengeführt werden. Um den Rück
griff auf die ESI-Fonds zur Unterstützung von als ÖPP 
strukturierten Vorhaben zu erleichtern, sollte diese Ver
ordnung durch Anpassung einiger der gemeinsamen Be
stimmungen über die ESI-Fonds bestimmten speziellen 
Merkmalen von ÖPP Rechnung tragen. 

(60) Es sollten Stichtage für den Beginn und das Ende der 
Förderfähigkeit der Ausgaben festgelegt werden, damit 
die Inanspruchnahme von Mitteln der ESI-Fonds in der 
gesamten Union einer einheitlichen und ausgewogenen 

Regelung unterliegt. Um die Durchführung der Pro
gramme zu erleichtern, sollte festgelegt werden, dass 
der Beginn des Förderzeitraums vor dem 1. Januar 
2014 liegen kann, wenn der betroffene Mitgliedstaat 
vor diesem Zeitpunkt ein Programm vorlegt. Unter Be
rücksichtigung der Dringlichkeit, die der Beschäftigungs
initiative für junge Menschen zugeteilten Mittel zur Ver
fügung zu stellen sowie deren sofortige Umsetzung zu 
unterstützen, sollte der Zeitraum für die Förderungswür
digkeit von Ausgaben am 1. September 2013 beginnen. 
Damit eine wirksame Nutzung von ESI-Fonds-Mitteln ge
währleistet und das Risiko für den Haushalts der Union 
verringert werden kann, ist es notwendig, Beschränkun
gen für die Unterstützung abgeschlossener Vorhaben fest
zulegen. 

(61) Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip und unter Berücksich
tigung der in der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ), der ESF Ver
ordnung, der Verordnung (EU) Nr. 1300/2013 des Euro
päischen Parlaments und des Rates ( 2 ), der Verordnung 
(EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 3 ), der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 4 ) und der 
EMFF Verordnung festgelegten Ausnahmen sollten die 
Mitgliedstaaten nationale Vorschriften über die Förder
fähigkeit von Ausgaben erlassen. 

(62) Um die Verwendung der ESI-Fonds-Mittel zu verein
fachen und das Fehlerrisiko zu minimieren und gleich
zeitig erforderlichenfalls nach den Besonderheiten der Po
litik zu differenzieren, ist es zweckmäßig, Folgendes fest
zulegen: Unterstützungsarten, einheitliche Bedingungen 
für die Erstattung von Zuschüssen und rückzahlbare Un
terstützung, Pauschalfinanzierung, besondere Regelungen 
für die Förderungswürdigkeit in Bezug auf Zuschüsse und 
rückzahlbare Unterstützung und spezifische Bedingungen 
für die Förderungswürdigkeit von Vorhaben in Abhängig
keit vom Standort. 

(63) Eine Unterstützung durch die ESI-Fonds sollte in Form 
von Zuschüssen, Preisgeldern, rückzahlbarer Unterstüt
zung oder Finanzierungsinstrumenten bzw. einer Kom
bination hieraus erfolgen können, damit die zuständigen 
Stellen über eine Auswahl der für die ermittelten Bedürf
nisse am besten geeigneten Unterstützungsformen ver
fügen.

DE L 347/328 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen hin
sichtlich des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (Siehe 
Seite 289 dieses Amtsblatts). 

( 2 ) Verordnung (EU) Nr. 1300/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Kohäsionsfonds und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 (Siehe Seite 
281 dieses Amtsblatts). 

( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und 
de Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen 
zur Unterstützung des Ziels "Europäische territoriale Zusammen
arbeit" aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(Siehe Seite 259 dieses Amtsblatts). 

( 4 ) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländli
chen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums und zur Aufhebung der Ver
ordnung (EG) Nr. 1698/2005 (Siehe Seite 487 dieses Amtsblatts).



(64) Um die Wirksamkeit, Ausgewogenheit und nachhaltige 
Wirkung der Intervention der ESI-Fonds sicherzustellen, 
sollten Bestimmungen gelten, die die Beständigkeit der 
Unternehmens- und Strukturinvestitionen gewährleisten 
und zugleich verhindern, dass sich durch die Inanspruch
nahme der ESI-Fonds ein ungerechtfertigter Vorteil ver
schaffen lässt. Erfahrungsgemäß bieten sich fünf Jahre als 
angemessener Mindestzeitraum an, außer wenn in den 
Vorschriften über staatliche Beihilfen ein anderer Zeit
raum vorgesehen ist. Dennoch könnte, zumal im Ein
klang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, ein 
kürzerer Zeitraum von drei Jahren gerechtfertigt sein, 
wenn die Investition die Aufrechterhaltung von durch 
KMU geschaffene Investitionen oder Arbeitsplätze betrifft. 
Im Fall eines Vorhabens, das Investitionen in die Infra
struktur oder produktive Investitionen beinhaltet und bei 
dem der Begünstigte kein KMU ist, sollte für dieses Vor
haben der Beitrag aus den ESI-Fonds zurückgezahlt wer
den, wenn binnen zehn Jahren nach der Abschlusszah
lung an den Begünstigten die Produktionstätigkeit außer
halb der Union verlagert wird. Es empfiehlt sich, Vor
haben, die vom ESF unterstützt werden, und Vorhaben, 
die keine Investitionen in Infrastruktur oder produktive 
Investitionen darstellen, von der allgemeinen Anforde
rung der Dauerhaftigkeit auszunehmen, außer wenn 
sich diese Anforderung aus geltenden Vorschriften über 
staatliche Beihilfen ableitet, und Beiträge für oder aus 
Finanzinstrumenten auszuschließen. Rechtsgrundlos ge
zahlte Beträge sollten wieder eingezogen werden und 
den für Unregelmäßigkeiten geltenden Verfahren unterlie
gen. 

(65) Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Vorkehrungen tref
fen, um eine ordnungsgemäße Struktur und Funktion 
ihrer Verwaltungs- und Kontrollsysteme zu gewährleisten, 
so dass eine rechtmäßige und ordnungsgemäße Nutzung 
der ESI-Fonds gewährleistet ist. Daher sollten die Pflich
ten der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit den Ver
waltungs- und Kontrollsystemen der Programme und 
hinsichtlich der Vorbeugung gegen sowie der Aufdeckung 
und Korrektur von Unregelmäßigkeiten und Verstößen 
gegen das Unionsrecht spezifiziert werden. 

(66) Im Einklang mit dem Grundsatz der geteilten Verwaltung 
sollte die Verantwortung für die Verwaltung und Kon
trolle der Programme bei den Mitgliedstaaten und der 
Kommission liegen. In erster Linie sollten die Mitglied
staaten über ihre Verwaltungs- und Kontrollsysteme für 
die Durchführung und Kontrolle der Vorhaben im Rah
men der Programme verantwortlich sein. Um die Wirk
samkeit der Kontrolle von Auswahl und Durchführung 
der Vorhaben bzw. des Funktionierens der Verwaltungs- 
und Kontrollsysteme zu erhöhen, sollten die Aufgaben 
der Verwaltungsbehörde spezifiziert werden. 

(67) Die Mitgliedstaaten sollten den Verwaltungs-, Kontroll- 
und Prüfverpflichtungen nachkommen und die Verpflich
tungen, die in den Bestimmungen zur geteilten Mittel
verwaltung in dieser Verordnung, der Haushaltsordnung 
und den fondsspezifischen Regelungen festgelegt sind, 
übernehmen. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, 
dass gemäß den in dieser Verordnung festgelegten Bedin
gungen wirksame Vorkehrungen für die Überprüfung 
von Beschwerden in Bezug auf die ESI-Fonds getroffen 
werden. Gemäß dem Grundsatz der Subsidiarität sollten 

die Mitgliedstaaten auf Ersuchen der Kommission die der 
Kommission übermittelten Beschwerden prüfen, die in 
den Geltungsbereich ihrer Vorkehrungen fallen, und die 
Kommission auf Anfrage von den Ergebnissen von Prü
fungen unterrichten. 

(68) Es sollte festgelegt werden, inwiefern die Kommission 
befugt und dafür zuständig ist, das wirksame Funktionie
ren der Verwaltungs- und Kontrollsysteme zu überprüfen 
sowie ein Tätigwerden der Mitgliedstaaten zu verlangen. 
Die Kommission sollte auch befugt sein, gezielte Vor-Ort- 
Prüfungen oder -Kontrollen zu Fragen der wirtschaftli
chen Haushaltsführung vorzunehmen, um Schlüsse über 
die Leistung der ESI-Fonds ziehen zu können. 

(69) Die Bindung der Mittel aus dem Unionshaushalt sollte 
jährlich erfolgen. Um eine wirksame Programmverwal
tung zu gewährleisten, müssen – unbeschadet der not
wendigen spezifischen Regelungen für jeden ESI-Fonds – 
gemeinsame Bestimmungen für Vorschusszahlungen, An
träge auf Zwischenzahlung und für Restzahlungen fest
gelegt werden. 

(70) Eine Vorschusszahlung bei Programmbeginn stellt sicher, 
dass ein Mitgliedstaat über Mittel verfügt, um die Begüns
tigten vom Beginn der Durchführung des Programms an 
zu unterstützen, so dass diese Begünstigten nötigenfalls 
Vorschüsse erhalten, um die geplanten Investitionen vor
zunehmen, und ihnen nach der Einreichung von Auszah
lungsanträgen rasch eine Erstattung gewährt wird. Daher 
sollten Regelungen für Vorschussbeträge aus den ESI- 
Fonds festgelegt werden. Bei Abschluss des Programms 
sollte der erste Vorschuss vollständig verrechnet werden. 

(71) Zum Schutz der finanziellen Interessen der Union sollten 
Maßnahmen vorgesehen werden, die zeitlich befristet 
sind und es dem bevollmächtigten Anweisungsbefugten 
ermöglichen, Zahlungen zu unterbrechen, wenn eindeu
tige Nachweise vorliegen, die auf einen erheblichen Man
gel beim einwandfreien Funktionieren des Verwaltungs- 
und Kontrollsystems oder auf Unregelmäßigkeiten im 
Zusammenhang mit einem Zahlungsantrag schließen las
sen, oder wenn für die Prüfung und Annahme der Rech
nungslegung erforderliche Dokumente nicht vorgelegt 
werden. Der Unterbrechungszeitraum sollte bis zu sechs 
Monate betragen und möglicherweise mit Zustimmung 
des betreffenden Mitgliedstaats auf bis zu neun Monate 
verlängert werden können, um genügend Zeit für die 
Behebung der Ursachen der Unterbrechung einzuräumen, 
damit keine Aussetzungen vorgenommen werden müs
sen. 

(72) Zum Schutz des Haushalts der Union besteht möglicher
weise die Notwendigkeit für die Kommission, finanzielle 
Berichtigungen vorzunehmen. Um für die Mitgliedstaaten 
Rechtssicherheit zu gewährleisten, muss festgelegt wer
den, unter welchen Umständen Verstöße gegen das an
wendbare Unionsrecht oder die mit seiner Anwendung 
zusammenhängenden nationalen Rechtsvorschriften zu 
finanziellen Berichtigungen der Kommission führen. Da
mit sichergestellt ist, dass den Mitgliedstaaten von der 
Kommission auferlegte finanzielle Berichtigungen dem 
Schutz der finanziellen Interessen der Union dienen, soll
ten solche Korrekturen auf Fälle beschränkt bleiben, in
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(64) Um die Wirksamkeit, Ausgewogenheit und nachhaltige 
Wirkung der Intervention der ESI-Fonds sicherzustellen, 
sollten Bestimmungen gelten, die die Beständigkeit der 
Unternehmens- und Strukturinvestitionen gewährleisten 
und zugleich verhindern, dass sich durch die Inanspruch
nahme der ESI-Fonds ein ungerechtfertigter Vorteil ver
schaffen lässt. Erfahrungsgemäß bieten sich fünf Jahre als 
angemessener Mindestzeitraum an, außer wenn in den 
Vorschriften über staatliche Beihilfen ein anderer Zeit
raum vorgesehen ist. Dennoch könnte, zumal im Ein
klang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, ein 
kürzerer Zeitraum von drei Jahren gerechtfertigt sein, 
wenn die Investition die Aufrechterhaltung von durch 
KMU geschaffene Investitionen oder Arbeitsplätze betrifft. 
Im Fall eines Vorhabens, das Investitionen in die Infra
struktur oder produktive Investitionen beinhaltet und bei 
dem der Begünstigte kein KMU ist, sollte für dieses Vor
haben der Beitrag aus den ESI-Fonds zurückgezahlt wer
den, wenn binnen zehn Jahren nach der Abschlusszah
lung an den Begünstigten die Produktionstätigkeit außer
halb der Union verlagert wird. Es empfiehlt sich, Vor
haben, die vom ESF unterstützt werden, und Vorhaben, 
die keine Investitionen in Infrastruktur oder produktive 
Investitionen darstellen, von der allgemeinen Anforde
rung der Dauerhaftigkeit auszunehmen, außer wenn 
sich diese Anforderung aus geltenden Vorschriften über 
staatliche Beihilfen ableitet, und Beiträge für oder aus 
Finanzinstrumenten auszuschließen. Rechtsgrundlos ge
zahlte Beträge sollten wieder eingezogen werden und 
den für Unregelmäßigkeiten geltenden Verfahren unterlie
gen. 

(65) Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Vorkehrungen tref
fen, um eine ordnungsgemäße Struktur und Funktion 
ihrer Verwaltungs- und Kontrollsysteme zu gewährleisten, 
so dass eine rechtmäßige und ordnungsgemäße Nutzung 
der ESI-Fonds gewährleistet ist. Daher sollten die Pflich
ten der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit den Ver
waltungs- und Kontrollsystemen der Programme und 
hinsichtlich der Vorbeugung gegen sowie der Aufdeckung 
und Korrektur von Unregelmäßigkeiten und Verstößen 
gegen das Unionsrecht spezifiziert werden. 

(66) Im Einklang mit dem Grundsatz der geteilten Verwaltung 
sollte die Verantwortung für die Verwaltung und Kon
trolle der Programme bei den Mitgliedstaaten und der 
Kommission liegen. In erster Linie sollten die Mitglied
staaten über ihre Verwaltungs- und Kontrollsysteme für 
die Durchführung und Kontrolle der Vorhaben im Rah
men der Programme verantwortlich sein. Um die Wirk
samkeit der Kontrolle von Auswahl und Durchführung 
der Vorhaben bzw. des Funktionierens der Verwaltungs- 
und Kontrollsysteme zu erhöhen, sollten die Aufgaben 
der Verwaltungsbehörde spezifiziert werden. 

(67) Die Mitgliedstaaten sollten den Verwaltungs-, Kontroll- 
und Prüfverpflichtungen nachkommen und die Verpflich
tungen, die in den Bestimmungen zur geteilten Mittel
verwaltung in dieser Verordnung, der Haushaltsordnung 
und den fondsspezifischen Regelungen festgelegt sind, 
übernehmen. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, 
dass gemäß den in dieser Verordnung festgelegten Bedin
gungen wirksame Vorkehrungen für die Überprüfung 
von Beschwerden in Bezug auf die ESI-Fonds getroffen 
werden. Gemäß dem Grundsatz der Subsidiarität sollten 

die Mitgliedstaaten auf Ersuchen der Kommission die der 
Kommission übermittelten Beschwerden prüfen, die in 
den Geltungsbereich ihrer Vorkehrungen fallen, und die 
Kommission auf Anfrage von den Ergebnissen von Prü
fungen unterrichten. 

(68) Es sollte festgelegt werden, inwiefern die Kommission 
befugt und dafür zuständig ist, das wirksame Funktionie
ren der Verwaltungs- und Kontrollsysteme zu überprüfen 
sowie ein Tätigwerden der Mitgliedstaaten zu verlangen. 
Die Kommission sollte auch befugt sein, gezielte Vor-Ort- 
Prüfungen oder -Kontrollen zu Fragen der wirtschaftli
chen Haushaltsführung vorzunehmen, um Schlüsse über 
die Leistung der ESI-Fonds ziehen zu können. 

(69) Die Bindung der Mittel aus dem Unionshaushalt sollte 
jährlich erfolgen. Um eine wirksame Programmverwal
tung zu gewährleisten, müssen – unbeschadet der not
wendigen spezifischen Regelungen für jeden ESI-Fonds – 
gemeinsame Bestimmungen für Vorschusszahlungen, An
träge auf Zwischenzahlung und für Restzahlungen fest
gelegt werden. 

(70) Eine Vorschusszahlung bei Programmbeginn stellt sicher, 
dass ein Mitgliedstaat über Mittel verfügt, um die Begüns
tigten vom Beginn der Durchführung des Programms an 
zu unterstützen, so dass diese Begünstigten nötigenfalls 
Vorschüsse erhalten, um die geplanten Investitionen vor
zunehmen, und ihnen nach der Einreichung von Auszah
lungsanträgen rasch eine Erstattung gewährt wird. Daher 
sollten Regelungen für Vorschussbeträge aus den ESI- 
Fonds festgelegt werden. Bei Abschluss des Programms 
sollte der erste Vorschuss vollständig verrechnet werden. 

(71) Zum Schutz der finanziellen Interessen der Union sollten 
Maßnahmen vorgesehen werden, die zeitlich befristet 
sind und es dem bevollmächtigten Anweisungsbefugten 
ermöglichen, Zahlungen zu unterbrechen, wenn eindeu
tige Nachweise vorliegen, die auf einen erheblichen Man
gel beim einwandfreien Funktionieren des Verwaltungs- 
und Kontrollsystems oder auf Unregelmäßigkeiten im 
Zusammenhang mit einem Zahlungsantrag schließen las
sen, oder wenn für die Prüfung und Annahme der Rech
nungslegung erforderliche Dokumente nicht vorgelegt 
werden. Der Unterbrechungszeitraum sollte bis zu sechs 
Monate betragen und möglicherweise mit Zustimmung 
des betreffenden Mitgliedstaats auf bis zu neun Monate 
verlängert werden können, um genügend Zeit für die 
Behebung der Ursachen der Unterbrechung einzuräumen, 
damit keine Aussetzungen vorgenommen werden müs
sen. 

(72) Zum Schutz des Haushalts der Union besteht möglicher
weise die Notwendigkeit für die Kommission, finanzielle 
Berichtigungen vorzunehmen. Um für die Mitgliedstaaten 
Rechtssicherheit zu gewährleisten, muss festgelegt wer
den, unter welchen Umständen Verstöße gegen das an
wendbare Unionsrecht oder die mit seiner Anwendung 
zusammenhängenden nationalen Rechtsvorschriften zu 
finanziellen Berichtigungen der Kommission führen. Da
mit sichergestellt ist, dass den Mitgliedstaaten von der 
Kommission auferlegte finanzielle Berichtigungen dem 
Schutz der finanziellen Interessen der Union dienen, soll
ten solche Korrekturen auf Fälle beschränkt bleiben, in
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denen sich ein Verstoß gegen das anwendbare Unions
recht oder das mit der Anwendung des einschlägigen 
Unionsrechts zusammenhängende nationale Recht unmit
telbar oder mittelbar auf die Förderungswürdigkeit, die 
Ordnungsmäßigkeit, die Verwaltung oder die Kontrolle 
von Vorhaben und auf die entsprechenden bei der Kom
mission geltend gemachten Ausgaben auswirkt. Um Ver
hältnismäßigkeit bei der Entscheidung über eine finan
zielle Berichtigung zu gewährleisten, ist es von großer 
Bedeutung, dass die Kommission die Art und den Schwe
regrad des Verstoßes und die damit zusammenhängenden 
finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Union 
berücksichtigt. 

(73) Um die Haushaltsdisziplin zu fördern, sollten die Moda
litäten für die Aufhebung von Mittelbindungen im Rah
men eines Programms festgelegt werden, insbesondere 
auch für den Fall, dass ein Teilbetrag von der Aufhebung 
ausgenommen werden kann, insbesondere wenn Ver
zögerungen bei der Umsetzung auf Umstände zurück
zuführen sind, die nicht von den Verantwortlichen ver
schuldet oder die abnormal oder unvorhersehbar sind 
und deren Folgen sich trotz aller Sorgfalt nicht abwenden 
lassen, ebenso wie in dem Fall, dass ein Zahlungsantrag 
gestellt wurde, für den die Zahlungsfrist jedoch unterbro
chen oder die Zahlung ausgesetzt wurde. 

(74) Das Aufhebungsverfahren ist ebenso ein notwendiger Be
standteil des Mechanismus für die Zuweisung der leis
tungsbezogenen Reserve, und in diesen Fällen sollte es 
möglich sein, die Mittel wieder einzusetzen, damit sie 
anschließend anderen Programmen und Prioritäten zuge
wiesen werden können. Außerdem sollte die anschlie
ßende Wiedereinsetzung der Mittel für andere Pro
gramme bei der Umsetzung einiger spezifischer Finanzie
rungsinstrumente für KMU vorgesehen werden, wenn die 
Aufhebungen darauf zurückzuführen sind, dass sich ein 
Mitgliedstaat nicht mehr an diesen Finanzierungsinstru
menten beteiligt. Da für eine solche Wiedereinsetzung 
von Mitteln zusätzliche Bestimmungen in die Haushalts
ordnung aufgenommen werden müssen, sollten diese 
Verfahren erst ab dem Datum des Inkrafttretens der ent
sprechenden Änderung der Haushaltsordnung angewen
det werden können. 

(75) Um das spezifische Funktionieren der Fonds zu gewähr
leisten, sollten zusätzliche allgemeine Bestimmungen fest
gelegt werden. Um den Mehrwert dieser Fonds und ihren 
Beitrag zur Erreichung der Prioritäten der Strategie der 
Union für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum und die fondsspezifischen Aufträge entspre
chend ihrer im Vertrag festgelegten Ziele zu steigern, 
sollte die Funktionsweise der Fonds vereinfacht und spe
ziell auf das Ziel "Investitionen in Wachstum und Be
schäftigung" sowie das Ziel "Europäische territoriale Zu
sammenarbeit" ausgerichtet werden. 

(76) Zusätzliche Bestimmungen zur spezifischen Funktions
weise des ELER und des EMFF sind in den einschlägigen 
sektorspezifischen Rechtsvorschriften festgelegt. 

(77) Um die im AEUV festgeschriebenen Zielsetzungen des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen
halts zu fördern, sollten im Rahmen des Ziels "Investi
tionen in Wachstum und Beschäftigung" alle Regionen 
unterstützt werden. Die auf Grundlage dieses Ziels aus 

dem EFRE und dem ESF vergebenen Mittel sollten – um 
eine ausgewogene, schrittweise Förderung zu gewährleis
ten und dem Grad der wirtschaftlichen und sozialen Ent
wicklung Rechnung zu tragen – nach Maßgabe des Brut
toinlandprodukts (BIP) pro Kopf im Verhältnis zum 
Durchschnitt der EU-27 auf die weniger entwickelten 
Regionen, die Übergangsregionen und die stärker ent
wickelten Regionen aufgeteilt werden. Um die langfristige 
Nachhaltigkeit der Investitionen aus den Strukturfonds zu 
gewährleisten, die erzielten Entwicklungsfortschritte zu 
konsolidieren und das Wirtschaftswachstum sowie den 
sozialen Zusammenhalt der Regionen der Union zu för
dern, sollten Regionen, deren Pro-Kopf-BIP für den Pro
grammplanungszeitraum 2007–2013 weniger als 75 % 
des Durchschnitts der EU-25 für den Bezugszeitraum 
betrug, jedoch auf mehr als 75 % des Durchschnitts der 
EU-27 angestiegen ist, mindestens 60 % ihrer durch
schnittlichen indikativen jährlichen Mittelzuweisung für 
2007–2013 erhalten. Die einem Mitgliedstaat insgesamt 
aus dem EFRE, dem ESF und dem Kohäsionsfonds zuge
wiesenen Mittel sollten sich auf mindestens 55 % der 
jeweiligen Gesamtzuweisung für 2007–2013 belaufen. 
Mitgliedstaaten, deren Bruttonationaleinkommen (BNE) 
pro Kopf weniger als 90 % des EU-Durchschnitts beträgt, 
sollten auf Grundlage des Ziels "Investitionen in Wachs
tum und Beschäftigung" Mittel aus dem Kohäsionsfonds 
erhalten. 

(78) Es sollten objektive Kriterien für die Bestimmung der aus 
den Fonds förderfähigen Regionen und Gebiete festgelegt 
werden. Hierzu sollten die Regionen und Gebiete auf 
Unionsebene auf der Grundlage des gemeinsamen Einstu
fungssystems für die Regionen ausgewiesen werden, das 
durch die Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäi
schen Parlaments und des Rates ( 1 ) in der durch die Ver
ordnung (EG) Nr. 105/2007 der Kommission ( 2 ) geänder
ten Fassung geschaffen worden ist. 

(79) Um einen geeigneten Finanzrahmen für die Fonds vor
zugeben, sollte die Kommission mittels Durchführungs
rechtsakten auf Grundlage eines objektiven und trans
parenten Verfahrens die jährliche Aufteilung der verfüg
baren Mittel für Verpflichtungen vornehmen, um die Re
gionen mit Entwicklungsrückstand – einschließlich derje
nigen, die übergangsweise eine Unterstützung erhalten – 
optimal zu fördern. Um die besonders schwierige Lage 
der von der Krise in Mitleidenschaft gezogenen Mitglied
staaten zu berücksichtigen – und in Einklang mit der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates ( 3 ) 
– sollte die Kommission im Jahr 2016 die Gesamtzuwei
sungen für alle Mitgliedstaaten auf der Grundlage der 
dann verfügbaren neuesten Statistiken überprüfen und 
gegebenenfalls Anpassungen dieser Zuweisungen vorneh
men. Die erforderlichen Anpassungen sollten zu gleichen 
Teilen auf die Jahre 2017–2020 verteilt werden.
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(80) Um den Ausbau der Verkehrs- und Energieinfrastruktur 
unionsweit im erforderlichen Maß zu beschleunigen, wird 
eine Fazilität "Connecting Europe" gemäß der Verord
nung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 1 ) geschaffen werden. Vorhaben zur Um
setzung der Kernnetze sowie Vorhaben und horizontale 
Aktivitäten, die von Teil I des Anhangs zu jener Verord
nung abgedeckt sind, sollten durch den Kohäsionsfonds 
unterstützt werden. 

(81) Die jährliche Zuweisung der Fondsmittel an einen Mit
gliedstaat sollte auf eine Obergrenze beschränkt sein, die 
unter Berücksichtigung des BIP des betreffenden Mitglied
staates festzulegen wäre. 

(82) Die Höhe dieser Mittel für das Ziel "Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung" sollte begrenzt werden, 
und es sollten objektive Kriterien für ihre Aufteilung 
auf die Regionen und Mitgliedstaaten festgelegt werden. 
Die Mitgliedstaaten sollten den Schwerpunkt ihrer Unter
stützung sowie ausreichende Mittel auf die Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit, die Mobilität von Arbeitskräf
ten, die Vermittlung von Wissen, soziale Inklusion und 
die Bekämpfung der Armut ausrichten, damit der Anteil 
des ESF an den gesamten Mitteln aus den Strukturfonds 
und dem Kohäsionsfonds auf Unionsebene – wobei die 
Unterstützung aus dem Kohäsionsfonds für die Verkehrs
infrastruktur im Rahmen der Fazilität "Connecting Euro
pe" und die Unterstützung aus den Strukturfonds für 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen ausgenommen wer
den – in den Mitgliedstaaten mindestens 23,1 % aus
macht. 

(83) Angesichts der vordringlichen Priorität, die Jugendarbeits
losigkeit in den am stärksten betroffenen Regionen der 
Union sowie in der Union insgesamt anzugehen, wird 
eine Beschäftigungsinitiative für junge Menschen ins Le
ben gerufen werden und aus einer besonderen Mittel
zuweisung und gezielten Investitionen aus dem ESF fi
nanziert werden, um zu der erheblichen Unterstützung 
über die ESI-Fonds beizutragen und diese zu verstärken. 
Ziel der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
sollte es sein, in den förderungsberechtigten Regionen 
wohnhafte junge Menschen zu unterstützen, insbeson
dere diejenigen, die weder eine Arbeit haben noch eine 
schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren. Die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen sollte als 
Teil des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäfti
gung" umgesetzt werden. 

(84) Entsprechend dem Kernziel der Armutsbekämpfung sollte 
zudem der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten 
von Armut betroffenen Personen neu ausgerichtet wer
den, um die soziale Inklusion zu fördern. Ein Mechanis
mus sollte geschaffen werden, durch den Mittel aus den 
jedem Mitgliedstaat zustehenden Zuweisungen der Struk
turfonds auf dieses Instrument übertragen werden. 

(85) Angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Umstände 
sollte die Obergrenze für die Übertragungen (Deckelung) 
aus den Fonds an jeden einzelnen Mitgliedstaat nicht zu 

Mittelzuweisungen je Mitgliedstaat führen, die mehr als 
110 % des realen Betrags für den Programmplanungszeit
raum 2007–2013 betragen. 

(86) Im Hinblick darauf, einer angemessene Mittelaufteilung 
auf die einzelnen Regionenkategorien zu gewährleisten, 
sollten keine Mittel aus den Fonds zwischen weniger ent
wickelten Regionen, Übergangsregionen und stärker ent
wickelten Regionen übertragen werden, es sei denn, hin
reichend begründete Umstände im Zusammenhang mit 
der Erreichung eines oder mehrerer thematischer Ziele 
machen dies erforderlich. Dabei sollte der Umfang sol
cher Übertragungen höchstens 3 % der insgesamt der 
betreffenden Regionenkategorie zugewiesenen Mittel aus
machen. 

(87) Um sicherzustellen, dass die Fonds wirtschaftlich ihre 
volle Wirkung entfalten, sollten die Beiträge daraus nicht 
an die Stelle der öffentlichen oder vergleichbarer Struk
turausgaben der Mitgliedstaaten im Sinne dieser Verord
nung treten. Damit die Förderung aus den Fonds der 
allgemeinen wirtschaftlichen Lage Rechnung trägt, sollte 
die Höhe der öffentlichen Ausgaben unter Berücksichti
gung der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen, 
unter denen die Finanzierung erfolgt, ermittelt werden, 
und zwar auf Grundlage der Indikatoren in den Stabili
täts- und Konvergenzprogrammen, die die Mitgliedstaa
ten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Ra
tes ( 2 ) jährlich vorlegen. Die von der Kommission vor
genommene Prüfung der Frage, ob der Grundsatz der 
Zusätzlichkeit beachtet wird, sollte sich wegen des Um
fangs der Finanzmittel, die den weniger entwickelten Re
gionen und Übergangsregionen zugewiesen werden, auf 
Mitgliedstaaten konzentrieren, in denen mindestens 15 % 
der Bevölkerung in solchen Regionen leben. 

(88) Im Interesse einer stärkeren Ergebnisorientierung sollten 
zusätzliche Bestimmungen für die Planung, die Verwal
tung, die Begleitung und die Kontrolle von aus den Fonds 
geförderten operationellen Programmen festgelegt wer
den. Insbesondere sind detaillierte Anforderungen an 
den Inhalt der operationellen Programme festzulegen. 
Dies dürfte die Präsentation einer kohärenten Interventi
onslogik erleichtern, um den ermittelten Entwicklungs
bedarf zu decken, einen Rahmen für die Leistungsbewer
tung vorzugeben und den wirksamen und effizienten Ein
satz der Fonds zu unterstützen. Als allgemeines Prinzip 
sollte eine Prioritätsachse ein thematisches Ziel, einen 
Fonds und eine Regionenkategorie abdecken. Gegebenen
falls sollte eine Prioritätsachse zur Steigerung der Effekti
vität bei einer thematisch kohärenten integrierten Heran
gehensweise mehr als eine Regionenkategorie betreffen 
und eine oder mehrere ergänzende Investitionsprioritäten 
aus dem EFRE, ESF und dem Kohäsionsfonds unter einem 
oder mehreren thematischen Zielen kombinieren können. 

(89) Für den Fall, dass ein Mitgliedstaat maximal ein operatio
nelles Programm je Fonds erstellt, so dass sowohl die 
Programme als auch die Partnerschaftsvereinbarung auf 
nationaler Ebene erarbeitet werden, sollten spezielle Re
gelungen festgelegt werden, um die Komplementarität 
solcher Dokumente zu gewährleisten.

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/331 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Schaffung der Fazilität "Con
necting Europe", zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 680/2007 und 
(EG) Nr. 67/2010 (ABl. L 348 vom 20.12.2013, s. 129). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den 
Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der Über
wachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken (ABl. L 209 
vom 2.8.1997, S. 1).



59

AL
LG

EM
EI

N
E 

IN
FO

RM
AT

IO
N

EN

(80) Um den Ausbau der Verkehrs- und Energieinfrastruktur 
unionsweit im erforderlichen Maß zu beschleunigen, wird 
eine Fazilität "Connecting Europe" gemäß der Verord
nung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 1 ) geschaffen werden. Vorhaben zur Um
setzung der Kernnetze sowie Vorhaben und horizontale 
Aktivitäten, die von Teil I des Anhangs zu jener Verord
nung abgedeckt sind, sollten durch den Kohäsionsfonds 
unterstützt werden. 

(81) Die jährliche Zuweisung der Fondsmittel an einen Mit
gliedstaat sollte auf eine Obergrenze beschränkt sein, die 
unter Berücksichtigung des BIP des betreffenden Mitglied
staates festzulegen wäre. 

(82) Die Höhe dieser Mittel für das Ziel "Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung" sollte begrenzt werden, 
und es sollten objektive Kriterien für ihre Aufteilung 
auf die Regionen und Mitgliedstaaten festgelegt werden. 
Die Mitgliedstaaten sollten den Schwerpunkt ihrer Unter
stützung sowie ausreichende Mittel auf die Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit, die Mobilität von Arbeitskräf
ten, die Vermittlung von Wissen, soziale Inklusion und 
die Bekämpfung der Armut ausrichten, damit der Anteil 
des ESF an den gesamten Mitteln aus den Strukturfonds 
und dem Kohäsionsfonds auf Unionsebene – wobei die 
Unterstützung aus dem Kohäsionsfonds für die Verkehrs
infrastruktur im Rahmen der Fazilität "Connecting Euro
pe" und die Unterstützung aus den Strukturfonds für 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen ausgenommen wer
den – in den Mitgliedstaaten mindestens 23,1 % aus
macht. 

(83) Angesichts der vordringlichen Priorität, die Jugendarbeits
losigkeit in den am stärksten betroffenen Regionen der 
Union sowie in der Union insgesamt anzugehen, wird 
eine Beschäftigungsinitiative für junge Menschen ins Le
ben gerufen werden und aus einer besonderen Mittel
zuweisung und gezielten Investitionen aus dem ESF fi
nanziert werden, um zu der erheblichen Unterstützung 
über die ESI-Fonds beizutragen und diese zu verstärken. 
Ziel der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
sollte es sein, in den förderungsberechtigten Regionen 
wohnhafte junge Menschen zu unterstützen, insbeson
dere diejenigen, die weder eine Arbeit haben noch eine 
schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren. Die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen sollte als 
Teil des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäfti
gung" umgesetzt werden. 

(84) Entsprechend dem Kernziel der Armutsbekämpfung sollte 
zudem der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten 
von Armut betroffenen Personen neu ausgerichtet wer
den, um die soziale Inklusion zu fördern. Ein Mechanis
mus sollte geschaffen werden, durch den Mittel aus den 
jedem Mitgliedstaat zustehenden Zuweisungen der Struk
turfonds auf dieses Instrument übertragen werden. 

(85) Angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Umstände 
sollte die Obergrenze für die Übertragungen (Deckelung) 
aus den Fonds an jeden einzelnen Mitgliedstaat nicht zu 

Mittelzuweisungen je Mitgliedstaat führen, die mehr als 
110 % des realen Betrags für den Programmplanungszeit
raum 2007–2013 betragen. 

(86) Im Hinblick darauf, einer angemessene Mittelaufteilung 
auf die einzelnen Regionenkategorien zu gewährleisten, 
sollten keine Mittel aus den Fonds zwischen weniger ent
wickelten Regionen, Übergangsregionen und stärker ent
wickelten Regionen übertragen werden, es sei denn, hin
reichend begründete Umstände im Zusammenhang mit 
der Erreichung eines oder mehrerer thematischer Ziele 
machen dies erforderlich. Dabei sollte der Umfang sol
cher Übertragungen höchstens 3 % der insgesamt der 
betreffenden Regionenkategorie zugewiesenen Mittel aus
machen. 

(87) Um sicherzustellen, dass die Fonds wirtschaftlich ihre 
volle Wirkung entfalten, sollten die Beiträge daraus nicht 
an die Stelle der öffentlichen oder vergleichbarer Struk
turausgaben der Mitgliedstaaten im Sinne dieser Verord
nung treten. Damit die Förderung aus den Fonds der 
allgemeinen wirtschaftlichen Lage Rechnung trägt, sollte 
die Höhe der öffentlichen Ausgaben unter Berücksichti
gung der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen, 
unter denen die Finanzierung erfolgt, ermittelt werden, 
und zwar auf Grundlage der Indikatoren in den Stabili
täts- und Konvergenzprogrammen, die die Mitgliedstaa
ten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Ra
tes ( 2 ) jährlich vorlegen. Die von der Kommission vor
genommene Prüfung der Frage, ob der Grundsatz der 
Zusätzlichkeit beachtet wird, sollte sich wegen des Um
fangs der Finanzmittel, die den weniger entwickelten Re
gionen und Übergangsregionen zugewiesen werden, auf 
Mitgliedstaaten konzentrieren, in denen mindestens 15 % 
der Bevölkerung in solchen Regionen leben. 

(88) Im Interesse einer stärkeren Ergebnisorientierung sollten 
zusätzliche Bestimmungen für die Planung, die Verwal
tung, die Begleitung und die Kontrolle von aus den Fonds 
geförderten operationellen Programmen festgelegt wer
den. Insbesondere sind detaillierte Anforderungen an 
den Inhalt der operationellen Programme festzulegen. 
Dies dürfte die Präsentation einer kohärenten Interventi
onslogik erleichtern, um den ermittelten Entwicklungs
bedarf zu decken, einen Rahmen für die Leistungsbewer
tung vorzugeben und den wirksamen und effizienten Ein
satz der Fonds zu unterstützen. Als allgemeines Prinzip 
sollte eine Prioritätsachse ein thematisches Ziel, einen 
Fonds und eine Regionenkategorie abdecken. Gegebenen
falls sollte eine Prioritätsachse zur Steigerung der Effekti
vität bei einer thematisch kohärenten integrierten Heran
gehensweise mehr als eine Regionenkategorie betreffen 
und eine oder mehrere ergänzende Investitionsprioritäten 
aus dem EFRE, ESF und dem Kohäsionsfonds unter einem 
oder mehreren thematischen Zielen kombinieren können. 

(89) Für den Fall, dass ein Mitgliedstaat maximal ein operatio
nelles Programm je Fonds erstellt, so dass sowohl die 
Programme als auch die Partnerschaftsvereinbarung auf 
nationaler Ebene erarbeitet werden, sollten spezielle Re
gelungen festgelegt werden, um die Komplementarität 
solcher Dokumente zu gewährleisten.
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(90) Um das Erfordernis präziser operationeller Programme 
einschließlich der Festlegung konkreter Verpflichtungen 
für die Mitgliedstaaten mit der zur Anpassung an sich 
ändernde Gegebenheiten notwendigen Flexibilität in Ein
klang zu bringen, sollte zwischen den wesentlichen Ele
menten der operationellen Programme, die einem Be
schluss der Kommission unterliegen, und anderen Ele
menten, die keinem Beschluss der Kommission unterlie
gen und von den Mitgliedstaaten geändert werden kön
nen, unterschieden werden. Es sollten folglich Verfahren 
vorgesehen werden, anhand derer diese nicht wesentli
chen Elemente auf nationaler Ebene ohne Beschluss der 
Kommission geändert werden können. 

(91) Es sollte möglich sein, im Rahmen gemeinsamer opera
tioneller Programme auf Grundlage des Ziels "Investitio
nen in Wachstum und Beschäftigung" eine Kohäsions
fonds- bzw. EFRE-Förderung mit einer ESF-Förderung 
zu kombinieren, um die Komplementarität zu verbessern 
und die Durchführung zu vereinfachen. 

(92) Ein erheblicher Anteil der Unionsausgaben entfällt auf 
Großprojekte, die häufig strategische Bedeutung für die 
Umsetzung der Unionsstrategie für intelligentes, nachhal
tiges und integratives Wachstum haben. Es ist daher ge
rechtfertigt, dass die vorliegende Verordnung für Vor
haben, die bestimmte Grenzwerte überschreiten, nach 
wie vor spezielle Genehmigungsverfahren vorsieht. Der 
Grenzwert sollte im Verhältnis zu den förderfähigen Ge
samtkosten unter Berücksichtigung der erwarteten Netto
einnahmen festgelegt werden, wobei der Grenzwert für 
Verkehrsprojekte wegen der in diesem Sektor üblicher
weise umfangreicheren Investitionen höher sein sollte. 
Entsprechend sollte im Interesse der Klarheit der Inhalt 
eines Antrags für ein Großprojekt definiert werden. In 
dem Antrag sollten Angaben enthalten sein, durch die 
belegt werden kann, dass durch den Finanzbeitrag der 
Fonds nicht in großem Umfang Arbeitsplätze an bereits 
innerhalb der Union bestehenden Standorten abgebaut 
werden. 

(93) Um die Vorbereitung und Durchführung von Großpro
jekten auf einer soliden wirtschaftlichen und technischen 
Grundlage und die Heranziehung von Expertenrat in ei
nem frühen Stadium zu fördern, wo unabhängige Exper
ten, die von der Kommission im Rahmen der technischen 
Hilfe unterstützt werden, oder – mit Zustimmung der 
Kommission – andere unabhängige Experten in der 
Lage sind, klare Aussagen zur Durchführbarkeit und wirt
schaftlichen Tragfähigkeit des Großprojekts zu machen, 
sollte das Verfahren der Genehmigung durch die Kom
mission gestrafft werden. Die Kommission sollte den fi
nanziellen Beitrag nur ablehnen dürfen, wenn sie eine 
deutliche Schwäche der unabhängigen Qualitätsüberprü
fung feststellt. 

(94) In Fällen, in denen keine unabhängige Qualitätsüberprü
fung des Großprojekts erfolgt ist, sollte der Mitgliedstaat 
alle geforderten Informationen vorlegen und die Kom
mission das Großprojekt beurteilen, um festzustellen, 
ob der beantragte finanzielle Beitrag gerechtfertigt ist. 

(95) Im Interesse einer kontinuierlichen Umsetzung, zur Ver
meidung von unnötigem Verwaltungsaufwand und zur 
Angleichung an die Entscheidung der Kommission über 
Leitlinien zum Abschluss des Programmplanungszeit
raums 2007–2013 werden für im Rahmen der Verord
nung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates ( 1 ) gebilligte Groß
projekte, deren Durchführungszeitraum voraussichtlich in 
den durch diese Verordnung geregelten Programmpla
nungszeitraum hinüberreicht, Bestimmungen über eine 
stufenweise Durchführung festgelegt. Unter bestimmten 
Bedingungen sollte es ein beschleunigtes Verfahren für 
die Anmeldung und Genehmigung einer zweiten oder 
anschließenden Phase eines Großprojekts geben, dessen 
vorherige Phase bzw. Phasen von der Kommission im 
Rahmen des Programmplanungszeitraums 2007–2013 
gebilligt wurden. Jede einzelne Phase des stufenweisen 
Vorhabens, die demselben Gesamtziel dient, sollte also 
entsprechend den Regelungen für die jeweiligen Pro
grammplanungszeiträume durchgeführt werden. 

(96) Um den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, ope
rationelle Programme teilweise auf Basis eines ergebnis
orientierten Ansatzes umzusetzen, sollte ein gemeinsamer 
Aktionsplan vorgesehen werden, der dem Begünstigte ein 
Projekt oder eine Gruppe von Projekten vorgibt, die zur 
Erreichung der Ziele des operationellen Programms bei
tragen. Zur Vereinfachung und Stärkung der Ergebnisori
entierung der Fonds sollte die Verwaltung des gemein
samen Aktionsplans ausschließlich auf Grundlage ge
meinsam vereinbarter Etappenziele, Output- und Zielvor
gaben erfolgen, die im Kommissionsbeschluss zur An
nahme des gemeinsamen Aktionsplans festgelegt werden. 
Auch die Kontrolle und die Prüfung eines gemeinsamen 
Aktionsplans sollten sich auf die Erreichung seiner Etap
penziele, Output- und Zielvorgaben beschränken. Daher 
sind Bestimmungen für die Aufstellung, den Inhalt, die 
Annahme, die finanzielle Verwaltung und die Kontrolle 
von gemeinsamen Aktionsplänen notwendig. 

(97) Es sollten spezifische Bestimmungen zur Arbeit des Be
gleitausschusses und für die jährlichen Berichte über die 
Durchführung der aus den Fonds geförderten operatio
nellen Programme erlassen werden. Zusätzliche Bestim
mungen zur spezifischen Funktionsweise des ELER sind 
in den einschlägigen sektorspezifischen Rechtsvorschrif
ten festgelegt. 

(98) Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission regelmäßig 
die wichtigsten Daten übermitteln, damit relevante, aktu
elle Informationen über die Programmdurchführung zur 
Verfügung stehen. Damit den Mitgliedstaaten kein zusätz
licher Verwaltungsaufwand entsteht, sollte sich dies auf 
fortlaufend erhobene Daten beschränken, und die Über
tragung sollte im Wege des elektronischen Datenaustau
sches erfolgen.
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(99) Im Hinblick auf eine stärkere Überwachung der Fort
schritte beim Einsatz der Fonds und die Vereinfachung 
der Finanzverwaltung muss sichergestellt werden, dass 
grundlegende Finanzdaten über die Fortschritte beim Ein
satz rechtzeitig zur Verfügung stehen. 

(100) Gemäß Artikel 175 AEUV hat die Kommission dem Eu
ropäischen Parlament, dem Rat, dem Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen alle 
drei Jahre in Form eines Kohäsionsberichts Bericht über 
die Fortschritte bei der Verwirklichung des wirtschaftli
chen, sozialen und territorialen Zusammenhalts in der 
Union zu erstatten. Es ist erforderlich, Vorschriften hin
sichtlich des Inhalts dieses Berichts festzulegen. 

(101) Die Öffentlichkeit sollte über die mit den Fonds erzielten 
Ergebnisse und Erfolge informiert und für die Ziele der 
Kohäsionspolitik sensibilisiert werden. Die Bürgerinnen 
und Bürger sollten das Recht haben, zu erfahren, wie 
die Mittel der Union investiert werden. Sowohl die Ver
waltungsbehörde als auch die Begünstigten sollten dafür 
sorgen müssen, dass die Öffentlichkeit in geeigneter Form 
informiert wird. Um die an die Allgemeinheit gerichtete 
Kommunikation effizienter zu gestalten und umfassen
dere Synergien mit den Kommunikationsaktivitäten auf 
Initiative der Kommission auszuschöpfen, sollten die 
nach Maßgabe dieser Verordnung für Kommunikations
tätigkeiten zugewiesenen Ressourcen auch zur Finanzie
rung der institutionellen Kommunikation über die politi
schen Prioritäten der Union beitragen, sofern diese in 
Zusammenhang mit den allgemeinen Zielen dieser Ver
ordnung stehen. 

(102) Damit die Informationen über Finanzierungsmöglichkei
ten und Begünstigte möglichst transparent und leicht 
zugänglich sind, sollte in jedem Mitgliedstaat eine einzige 
Website bzw. ein einziges Portal bereitgestellt werden, 
auf dem Informationen über sämtliche operationellen 
Programme – einschließlich Listen der mit jedem opera
tionellen Programm unterstützen Vorhaben – verfügbar 
sind. 

(103) Um für eine umfassende Verbreitung von Informationen 
über die Ergebnisse und Erfolge der Fonds zu sorgen, die 
Rolle der Union in diesem Zusammenhang bekannt
zumachen und potenzielle Begünstigte über Finanzie
rungsmöglichkeiten zu unterrichten, sollte die vorlie
gende Verordnung ausführliche Bestimmungen über In
formations- und Kommunikationsmaßnahmen enthalten, 
die dem Umfang der operationellen Programme Rech
nung tragen und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
entsprechen, und sie sollte bestimmte technische Aspekte 
solcher Maßnahmen regeln. 

(104) Damit die Konzentration der Mittelzuweisungen für die 
einzelnen Fonds auf die Strategie der Union für intelli
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum und die 
fondsspezifischen Aufgaben gemäß ihren auf dem Ver
trag basierenden Zielen gewährleistet ist, müssen Ober
grenzen für die Mittelzuweisungen für die technische 
Hilfe der Mitgliedstaaten festgelegt werden. Ebenso 
muss sichergestellt werden, dass der Rechtsrahmen für 
die Programmplanung der technischen Hilfe die Erstel
lung von gestrafften Leistungsvereinbarungen erleichtert, 

da die Mitgliedstaaten mehrere Fonds gleichzeitig einset
zen und dieser Rahmen sollte mehrere Regionenkatego
rien umfassen können. 

(105) Insbesondere um die Multiplikatorwirkung von Unions
mitteln zu steigern, ist es notwendig, die Kriterien für die 
Ausdifferenzierung des Kofinanzierungssatzes für die Un
terstützung der Prioritätsachsen aus den Fonds festzule
gen. Um die Einhaltung des Grundsatzes der Kofinanzie
rung durch öffentliche oder private nationale Mittel in 
angemessener Höhe sicherzustellen, müssen zudem für 
jede Regionenkategorie Obergrenzen für die Kofinanzie
rungssätze festgelegt werden, die der Fondsbeitrag nicht 
überschreiten darf. 

(106) Es ist notwendig, dass die Mitgliedstaaten für jedes ope
rationelle Programm eine Verwaltungsbehörde, eine Be
scheinigungsbehörde und eine funktionell unabhängige 
Prüfbehörde benennen. Damit die Mitgliedstaaten bei 
der Einrichtung der Kontrollsysteme flexibel sein können, 
sollte die Option vorgesehen werden, dass die Verwal
tungsbehörde auch die Aufgaben der Bescheinigungs
behörde wahrnehmen kann. Die Mitgliedstaaten sollten 
auch die Möglichkeit haben, zwischengeschaltete Stellen 
zu benennen, die bestimmte Aufgaben der Verwaltungs- 
oder Bescheinigungsbehörde ausführen. In solchen Fällen 
sollten die Mitgliedstaaten die jeweiligen Zuständigkeiten 
und Funktionen dieser Stellen eindeutig festlegen. 

(107) Um den Besonderheiten der Organisation des Verwal
tungs- und Kontrollsystems für die Fonds und den 
EMFF und der Notwendigkeit einer verhältnismäßigen 
Herangehensweise Rechnung zu tragen, sollten spezi
fische Bestimmungen für die Benennung der Verwal
tungsbehörde und der Bescheinigungsbehörde erlassen 
werden. Um unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermei
den, sollte die Ex-ante-Überprüfung der Übereinstim
mung mit den in dieser Verordnung genannten Benen
nungskriterien auf die Verwaltungs- und die Bescheini
gungsbehörde beschränkt werden, und im Einklang mit 
den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen sollte 
keine zusätzliche Prüfung erforderlich sein, wenn das 
System im Wesentlichen dem System des Programmzeit
raums 2007–2013 entspricht. Eine Billigung der Benen
nung durch die Kommission sollte nicht erforderlich sein. 
Im Interesse einer höheren Rechtssicherheit sollten die 
Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit haben, der Kom
mission unter bestimmten, in dieser Verordnung fest
gelegten Bedingungen die mit der Benennung in Zusam
menhang stehenden Dokumente vorzulegen. Sollte sich 
bei der auf der Grundlage von Prüfungs- und Kontroll
bestimmungen durchgeführten Überwachung der Einhal
tung der Benennungskriterien erweisen, dass die Kriterien 
nicht eingehalten werden, sollten sich daraus Abhilfe
maßnahmen und möglicherweise die Beendigung der Be
nennung ableiten. 

(108) Die Verwaltungsbehörde trägt die Hauptverantwortung 
für den wirksamen, effizienten Einsatz der Fonds und 
des EMFF; sie übernimmt daher zahlreiche Funktionen 
im Zusammenhang mit der Verwaltung und der Beglei
tung des Programms, der finanziellen Abwicklung und 
Finanzkontrolle sowie der Projektauswahl. Dementspre
chend sollten die Zuständigkeiten und Funktionen der 
Verwaltungsbehörde festgelegt werden.
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(99) Im Hinblick auf eine stärkere Überwachung der Fort
schritte beim Einsatz der Fonds und die Vereinfachung 
der Finanzverwaltung muss sichergestellt werden, dass 
grundlegende Finanzdaten über die Fortschritte beim Ein
satz rechtzeitig zur Verfügung stehen. 

(100) Gemäß Artikel 175 AEUV hat die Kommission dem Eu
ropäischen Parlament, dem Rat, dem Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen alle 
drei Jahre in Form eines Kohäsionsberichts Bericht über 
die Fortschritte bei der Verwirklichung des wirtschaftli
chen, sozialen und territorialen Zusammenhalts in der 
Union zu erstatten. Es ist erforderlich, Vorschriften hin
sichtlich des Inhalts dieses Berichts festzulegen. 

(101) Die Öffentlichkeit sollte über die mit den Fonds erzielten 
Ergebnisse und Erfolge informiert und für die Ziele der 
Kohäsionspolitik sensibilisiert werden. Die Bürgerinnen 
und Bürger sollten das Recht haben, zu erfahren, wie 
die Mittel der Union investiert werden. Sowohl die Ver
waltungsbehörde als auch die Begünstigten sollten dafür 
sorgen müssen, dass die Öffentlichkeit in geeigneter Form 
informiert wird. Um die an die Allgemeinheit gerichtete 
Kommunikation effizienter zu gestalten und umfassen
dere Synergien mit den Kommunikationsaktivitäten auf 
Initiative der Kommission auszuschöpfen, sollten die 
nach Maßgabe dieser Verordnung für Kommunikations
tätigkeiten zugewiesenen Ressourcen auch zur Finanzie
rung der institutionellen Kommunikation über die politi
schen Prioritäten der Union beitragen, sofern diese in 
Zusammenhang mit den allgemeinen Zielen dieser Ver
ordnung stehen. 

(102) Damit die Informationen über Finanzierungsmöglichkei
ten und Begünstigte möglichst transparent und leicht 
zugänglich sind, sollte in jedem Mitgliedstaat eine einzige 
Website bzw. ein einziges Portal bereitgestellt werden, 
auf dem Informationen über sämtliche operationellen 
Programme – einschließlich Listen der mit jedem opera
tionellen Programm unterstützen Vorhaben – verfügbar 
sind. 

(103) Um für eine umfassende Verbreitung von Informationen 
über die Ergebnisse und Erfolge der Fonds zu sorgen, die 
Rolle der Union in diesem Zusammenhang bekannt
zumachen und potenzielle Begünstigte über Finanzie
rungsmöglichkeiten zu unterrichten, sollte die vorlie
gende Verordnung ausführliche Bestimmungen über In
formations- und Kommunikationsmaßnahmen enthalten, 
die dem Umfang der operationellen Programme Rech
nung tragen und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
entsprechen, und sie sollte bestimmte technische Aspekte 
solcher Maßnahmen regeln. 

(104) Damit die Konzentration der Mittelzuweisungen für die 
einzelnen Fonds auf die Strategie der Union für intelli
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum und die 
fondsspezifischen Aufgaben gemäß ihren auf dem Ver
trag basierenden Zielen gewährleistet ist, müssen Ober
grenzen für die Mittelzuweisungen für die technische 
Hilfe der Mitgliedstaaten festgelegt werden. Ebenso 
muss sichergestellt werden, dass der Rechtsrahmen für 
die Programmplanung der technischen Hilfe die Erstel
lung von gestrafften Leistungsvereinbarungen erleichtert, 

da die Mitgliedstaaten mehrere Fonds gleichzeitig einset
zen und dieser Rahmen sollte mehrere Regionenkatego
rien umfassen können. 

(105) Insbesondere um die Multiplikatorwirkung von Unions
mitteln zu steigern, ist es notwendig, die Kriterien für die 
Ausdifferenzierung des Kofinanzierungssatzes für die Un
terstützung der Prioritätsachsen aus den Fonds festzule
gen. Um die Einhaltung des Grundsatzes der Kofinanzie
rung durch öffentliche oder private nationale Mittel in 
angemessener Höhe sicherzustellen, müssen zudem für 
jede Regionenkategorie Obergrenzen für die Kofinanzie
rungssätze festgelegt werden, die der Fondsbeitrag nicht 
überschreiten darf. 

(106) Es ist notwendig, dass die Mitgliedstaaten für jedes ope
rationelle Programm eine Verwaltungsbehörde, eine Be
scheinigungsbehörde und eine funktionell unabhängige 
Prüfbehörde benennen. Damit die Mitgliedstaaten bei 
der Einrichtung der Kontrollsysteme flexibel sein können, 
sollte die Option vorgesehen werden, dass die Verwal
tungsbehörde auch die Aufgaben der Bescheinigungs
behörde wahrnehmen kann. Die Mitgliedstaaten sollten 
auch die Möglichkeit haben, zwischengeschaltete Stellen 
zu benennen, die bestimmte Aufgaben der Verwaltungs- 
oder Bescheinigungsbehörde ausführen. In solchen Fällen 
sollten die Mitgliedstaaten die jeweiligen Zuständigkeiten 
und Funktionen dieser Stellen eindeutig festlegen. 

(107) Um den Besonderheiten der Organisation des Verwal
tungs- und Kontrollsystems für die Fonds und den 
EMFF und der Notwendigkeit einer verhältnismäßigen 
Herangehensweise Rechnung zu tragen, sollten spezi
fische Bestimmungen für die Benennung der Verwal
tungsbehörde und der Bescheinigungsbehörde erlassen 
werden. Um unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermei
den, sollte die Ex-ante-Überprüfung der Übereinstim
mung mit den in dieser Verordnung genannten Benen
nungskriterien auf die Verwaltungs- und die Bescheini
gungsbehörde beschränkt werden, und im Einklang mit 
den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen sollte 
keine zusätzliche Prüfung erforderlich sein, wenn das 
System im Wesentlichen dem System des Programmzeit
raums 2007–2013 entspricht. Eine Billigung der Benen
nung durch die Kommission sollte nicht erforderlich sein. 
Im Interesse einer höheren Rechtssicherheit sollten die 
Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit haben, der Kom
mission unter bestimmten, in dieser Verordnung fest
gelegten Bedingungen die mit der Benennung in Zusam
menhang stehenden Dokumente vorzulegen. Sollte sich 
bei der auf der Grundlage von Prüfungs- und Kontroll
bestimmungen durchgeführten Überwachung der Einhal
tung der Benennungskriterien erweisen, dass die Kriterien 
nicht eingehalten werden, sollten sich daraus Abhilfe
maßnahmen und möglicherweise die Beendigung der Be
nennung ableiten. 

(108) Die Verwaltungsbehörde trägt die Hauptverantwortung 
für den wirksamen, effizienten Einsatz der Fonds und 
des EMFF; sie übernimmt daher zahlreiche Funktionen 
im Zusammenhang mit der Verwaltung und der Beglei
tung des Programms, der finanziellen Abwicklung und 
Finanzkontrolle sowie der Projektauswahl. Dementspre
chend sollten die Zuständigkeiten und Funktionen der 
Verwaltungsbehörde festgelegt werden.
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(109) Die Bescheinigungsbehörde sollte die Zahlungsanträge er
stellen und sie der Kommission vorlegen. Ferner sollte sie 
die Rechnungslegung erstellen und bescheinigen, dass er 
vollständig, genau und sachlich richtig ist und die ver
buchten Ausgaben nationalen und Unionsregelungen ent
sprechen. Die Zuständigkeiten und Funktionen der Be
scheinigungsbehörde sollten festgelegt werden. 

(110) Die Prüfbehörde sollte dafür sorgen, dass die Verwal
tungs- und Kontrollsysteme, die Vorhaben (anhand geeig
neter Stichproben) und die Rechnungslegung geprüft 
werden. Die Zuständigkeiten und Funktionen der Prüfbe
hörde sollten festgelegt werden. Prüfungen geltend ge
machter Ausgaben sollten anhand einer repräsentativen 
Auswahl an Vorhaben durchgeführt werden, damit die 
Ergebnisse extrapoliert werden können. Als allgemeine 
Regel sollte ein statistisches Stichprobenverfahren ver
wendet werden, um eine zuverlässige repräsentative Aus
wahl zu liefern. Dennoch sollten Prüfbehörden unter hin
reichend begründeten Umständen ein nicht-statistisches 
Stichprobenverfahren verwenden können, sofern die in 
dieser Verordnung festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

(111) Unbeschadet der Befugnisse der Kommission im Bereich 
der Finanzkontrolle ist es angezeigt, die diesbezügliche 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission zu verstärken; zudem sollten Kriterien fest
gelegt werden, die der Kommission erlauben, im Rahmen 
ihrer Kontrollstrategie für die nationalen Systeme fest
zulegen, welche Garantien sie von nationalen Prüfstellen 
erhalten sollte. 

(112) Neben den gemeinsamen Bestimmungen für die Finanz
verwaltung der ESI-Fonds sollten zusätzliche Bestimmun
gen für die Fonds und den EMFF festgelegt werden. Da
mit die Kommission vor der Annahme der Rechnungs
legung über hinreichende Gewähr verfügt, sollte ins
besondere bei Anträgen auf Zwischenzahlung die Erstat
tung 90 % des Betrages ausmachen, der sich aus der 
Anwendung des in dem Beschluss zur Annahme des 
operationellen Programms für die jeweilige Priorität fest
gelegten Kofinanzierungssatzes auf die förderungswürdi
gen Ausgaben für die Priorität ergibt. Die ausstehenden 
Restbeträge sollten den Mitgliedstaaten bei Annahme der 
Rechnungslegung ausgezahlt werden, sofern die Kommis
sion zu dem Schluss gelangt, dass die Rechnungslegung 
vollständig, genau und sachlich richtig ist. 

(113) Die Begünstigten sollten die gesamten Fördermittel vor
behaltlich verfügbarer Finanzmittel aus der ersten oder 
den späteren Vorschusszahlungen und den Zwischenzah
lungen spätestens 90 Tage nach dem Tag der Einreichung 
des Auszahlungantrags durch den Begünstigten erhalten. 
Die Verwaltungsbehörde sollte die Frist unterbrechen 
können, wenn die Belege unvollständig sind oder Hin
weise auf Unregelmäßigkeit vorliegen, die weitere Unter
suchungen erfordern. Damit die Mitgliedstaaten über aus
reichende Mittel für die Durchführung von Programmen 
unter einer solchen Arbeitsweise verfügen, sollten ein 
erster und später ein jährlicher Vorschuss vorgesehen 

werden. Der jährliche Vorschuss sollte in jedem Jahr bei 
der Annahme der Rechnungslegung verrechnet werden. 

(114) Um das Risiko zu verringern, dass Ausgaben vorschrifts
widrig geltend gemacht werden, sollten die Bescheini
gungsbehörden die Möglichkeit haben, Beträge, die einer 
weiteren Überprüfung bedürfen, ohne weitere Begrün
dung in einen Antrag auf Zwischenzahlung nach dem 
Geschäftsjahr, in dem sie in ihrem Rechnungssystem ver
bucht wurden, aufzunehmen. 

(115) Um eine ordnungsgemäße Anwendung der allgemeinen 
Bestimmungen für die Aufhebung von Mittelbindungen 
zu gewährleisten, sollte in den für die Fonds und den 
EMFF aufgestellten Bestimmungen geregelt werden, wie 
die Fristen für die Aufhebungen festgelegt werden. 

(116) Um die Anforderungen der Haushaltsordnung an die Fi
nanzverwaltung der Fonds und des EMFF einzuhalten, 
müssen Verfahren für die Rechnungslegung sowie für 
die Prüfung und Annahme der Rechnungslegung fest
gelegt werden, die eine klare Grundlage und Rechtssicher
heit für diese Vorkehrungen bieten sollten. Überdies soll
te, damit ein Mitgliedstaat seinen Zuständigkeiten nach
kommen kann, es möglich sein, dass der Mitgliedstaat 
Beträge ausschließt, die Gegenstand einer laufenden Prü
fung auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit sind. 

(117) Um den Verwaltungsaufwand für die Begünstigten zu 
reduzieren, sollte konkret festgelegt werden, wie lange 
nach Geltendmachung von Ausgaben oder nach Ab
schluss eines Vorhabens die Verwaltungsbehörden ver
pflichtet sind, die Verfügbarkeit von Dokumenten für 
Vorhaben zu gewährleisten. Gemäß dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit sollte sich die Frist für die Auf
bewahrung von Dokumenten nach der Höhe der för
derungswürdigen Gesamtkosten eines Vorhabens richten. 

(118) Da Jahresabschlüsse jährlich überprüft und angenommen 
werden, sollte das Abschlussverfahren deutlich verein
facht werden. Der endgültige Abschluss des Programms 
sollte daher lediglich auf der Grundlage der das letzte 
Geschäftsjahr betreffenden Dokumente und des abschlie
ßenden Durchführungsberichts oder des letzten jähr
lichen Durchführungsberichts erfolgen, ohne dass weitere 
Dokumente erstellt werden müssen. 

(119) Zum Schutz der finanziellen Interessen der Union und 
zur Bereitstellung von Möglichkeiten zur Gewährleistung 
einer wirksamen Umsetzung der Programme sollten Be
stimmungen festgelegt werden, die eine Aussetzung der 
Zahlungen durch die Kommission auf Ebene der Priori
täten oder der operationellen Programme ermöglichen. 

(120) Damit für die Mitgliedstaaten Rechtssicherheit besteht, 
sollten spezifische Vorkehrungen und Verfahren für fi
nanzielle Berichtigungen durch die Mitgliedstaaten und 
durch die Kommission im Rahmen der Fonds und des 
EMFF unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnis
mäßigkeit festgelegt werden.

DE L 347/334 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013



(121) Es muss ein Rechtsrahmen festgelegt werden, der für 
robuste Verwaltungs- und Kontrollsysteme auf nationaler 
und regionaler Ebene sowie für eine angemessene Ver
teilung der Aufgaben und Zuständigkeiten im Rahmen 
der geteilten Verwaltung sorgt. Daher sollte die Rolle 
der Kommission bestimmt und präzisiert werden, und 
es sollten angemessene Vorschriften für die Vornahme 
von finanziellen Berichtigungen durch die Kommission 
festgelegt werden. 

(122) Die Häufigkeit von Vorhabenprüfungen sollte in an
gemessenem Verhältnis zur Unterstützung der Union 
aus den Fonds und dem EMFF stehen. Insbesondere sollte 
die Anzahl der Prüfungen verringert werden, wenn die 
förderfähigen Gesamtkosten eines Vorhabens 
200 000 EUR beim EFRE und beim Kohäsionsfonds 
bzw. 150 000 EUR beim ESF und 100 000 EUR beim 
EMFF nicht übersteigen. Jedoch sollte ein Vorhaben jeder
zeit geprüft werden können, falls Hinweise auf eine Un
regelmäßigkeit oder auf Betrug vorliegen, oder nach Ab
schluss eines Vorhabens im Rahmen einer Prüfungsstich
probe. Die Kommission sollte in der Lage sein, die 
Prüfpfade der Prüfbehörde zu kontrollieren bzw. an 
Vor-Ort-Prüfungen der Prüfbehörde teilzunehmen. Ist 
die Kommission im Anschluss daran nicht hinreichend 
von der effektiven Arbeitsweise der Prüfbehörde über
zeugt, sollte es ihr möglich sein, eine erneute Prüfung 
der von dieser geprüften Sachverhalte vorzunehmen, so
fern dies im Einklang mit international anerkannten Prüf
standards steht. Damit das Ausmaß der Prüfungen durch 
die Kommission im richtigen Verhältnis zum Risiko 
steht, sollte die Kommission ihre Prüfarbeit im Hinblick 
auf operationelle Programme reduzieren dürfen, wenn 
keine erheblichen Mängel vorliegen oder die Prüfbehörde 
zuverlässig ist. Um den Verwaltungsaufwand für die Be
günstigten zu reduzieren, sollten spezielle Vorschriften 
eingeführt werden, um die Gefahr einer Überschneidung 
von Prüfungen der gleichen Vorhaben durch verschiedene 
Organe bzw. Einrichtungen, nämlich den Europäischen 
Rechnungshof, die Kommission und die Prüfbehörde, 
zu verringern. 

(123) Zur Ergänzung und Änderung bestimmter nicht wesent
licher Elemente dieser Verordnung sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte gemäß Arti
kel 290 AEUV zu folgenden Punkten zu erlassen: Euro
päischer Verhaltenskodex für Partnerschaften; Ergänzun
gen und Änderungen der Abschnitte 4 und 7 des GSR; 
Regelungen für die Kriterien für die Festsetzung der Höhe 
der vorzunehmenden finanziellen Berichtigung; spezi
fische Regelungen für den Kauf von Grundstücken und 
die Kombination von technischer Hilfe und Finanzinstru
menten; die Rolle, Haftung und Zuständigkeit der mit der 
Durchführung von Finanzinstrumenten betrauten Stellen; 
die Verwaltung und Kontrolle von Finanzinstrumenten; 
die Wiedereinziehung von Zahlungen an die Finanz
instrumente und die daraus folgenden Anpassungen der 
Zahlungsanträge, die Einrichtung eines Systems zur Ka
pitalisierung von Jahrestranchen für Finanzinstrumente; 
die spezifischen Regelungen für die Kriterien für die Be
stimmung von Verwaltungskosten und -gebühren auf der 
Grundlage von Leistung und der geltenden Grenzwerte 
sowie von Regelungen für die Erstattung von kapitalisier
ten Verwaltungskosten und -gebühren für eigenkapitalba
sierte Instrumente und Kleinstkredite; die Anpassung des 

Pauschalsatzes für Vorhaben in bestimmten Sektoren, die 
Nettoeinkünfte erzeugen, sowie die Festlegung der Pau
schalsätze für bestimmte Sektoren und Teilsektoren in 
den Bereichen IKT, Forschung, 

Entwicklung und Innovation und Energieeffizienz und 
zur Hinzufügung von Sektoren oder Teilsektoren; der 
Methode zur Berechnung des gegenwärtigen Werts der 
ermäßigten Nettoeinnahmen für Einnahmen schaffende 
Vorhaben; zusätzliche Regeln für die Ersetzung von Be
günstigten im Rahmen von ÖPP-Verfahren; in ÖPP-Ver
einbarungen aufzunehmende Mindestanforderungen, die 
für die Anwendung einer Ausnahme erforderlich sind; 
Festlegung des Pauschalsatzes für indirekte Kosten für 
Zuschüsse auf der Grundlage bestehender Methoden 
und den entsprechenden anwendbaren Sätzen in den Po
litiken der Union; die bei der Durchführung einer Quali
tätsüberprüfung eines Großprojekts zu verwendende Me
thodik; die Kriterien für die Bestimmung der Fälle von zu 
meldenden Unregelmäßigkeiten; die zu übermittelnden 
Daten und die geltenden Bedingungen und Verfahren, 
nach denen bestimmt wird, ob nicht wiedereinziehbare 
Beträge von den Mitgliedstaaten zu erstatten sind; die im 
Rahmen der von den Verwaltungsbehörden einzurichten
den Überwachungssysteme zu erfassenden und elektro
nisch zu speichernden Daten, die Mindestanforderungen 
an den Prüfpfad; der Geltungsbereich und der Inhalt von 
Prüfungen und die Methoden für die Auswahl von Stich
proben; die Verwendung von im Rahmen von Prüfungen 
erhobenen Daten, die Kriterien zur Bestimmung von gra
vierenden Mängeln in der wirksamen Funktionsweise von 
Verwaltungs- und Kontrollsystemen, zur Festlegung der 
Höhe der anzuwendenden finanziellen Berichtigungen 
und zur Anwendung von Pauschalsätzen oder extra
polierten finanziellen Berichtigungen. Es ist von besonde
rer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vor
bereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei der Vor
bereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte 
die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen 
Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise über
mittelt werden. 

(124) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, 
mittels Durchführungsrechtsakten – im Hinblick auf alle 
ESIs-Fonds – Beschlüsse über die Genehmigung der Ele
mente der Partnerschaftsvereinbarungen sowie ihre Än
derungen, Beschlüsse über die Genehmigung der Ele
mente der überarbeiteten Partnerschaftsvereinbarung, Be
schlüsse über die Programme und Prioritäten, die ihre 
Etappenziele erreicht haben und die in den Genuss der 
Zuweisung der leistungsgebundenen Reserve kommen 
können, Beschlüsse über die Änderung von Programmen 
in Folge von Korrekturmaßnahmen, die die Übertragung 
von Mittelzuweisungen auf andere Programme betreffen, 
Beschlüsse über Jahrespläne zu den aus der technischen 
Hilfe auf Initiative der Kommission zu finanzierenden 
Maßnahmen sowie, im Fall der Aufhebung der Mittelbin
dung, Beschlüsse über die Änderung von Beschlüssen zur 
Annahme von Programmen, sowie – im Hinblick auf den 
EFRE, den ESF und den Kohäsionsfonds – Beschlüsse zur 
Ermittlung der Regionen und Mitgliedstaaten, die die Kri
terien für Investitionen in Wachstum und Beschäftigung 
erfüllen, Beschlüsse zur jährlichen Aufteilung der Mittel
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(121) Es muss ein Rechtsrahmen festgelegt werden, der für 
robuste Verwaltungs- und Kontrollsysteme auf nationaler 
und regionaler Ebene sowie für eine angemessene Ver
teilung der Aufgaben und Zuständigkeiten im Rahmen 
der geteilten Verwaltung sorgt. Daher sollte die Rolle 
der Kommission bestimmt und präzisiert werden, und 
es sollten angemessene Vorschriften für die Vornahme 
von finanziellen Berichtigungen durch die Kommission 
festgelegt werden. 

(122) Die Häufigkeit von Vorhabenprüfungen sollte in an
gemessenem Verhältnis zur Unterstützung der Union 
aus den Fonds und dem EMFF stehen. Insbesondere sollte 
die Anzahl der Prüfungen verringert werden, wenn die 
förderfähigen Gesamtkosten eines Vorhabens 
200 000 EUR beim EFRE und beim Kohäsionsfonds 
bzw. 150 000 EUR beim ESF und 100 000 EUR beim 
EMFF nicht übersteigen. Jedoch sollte ein Vorhaben jeder
zeit geprüft werden können, falls Hinweise auf eine Un
regelmäßigkeit oder auf Betrug vorliegen, oder nach Ab
schluss eines Vorhabens im Rahmen einer Prüfungsstich
probe. Die Kommission sollte in der Lage sein, die 
Prüfpfade der Prüfbehörde zu kontrollieren bzw. an 
Vor-Ort-Prüfungen der Prüfbehörde teilzunehmen. Ist 
die Kommission im Anschluss daran nicht hinreichend 
von der effektiven Arbeitsweise der Prüfbehörde über
zeugt, sollte es ihr möglich sein, eine erneute Prüfung 
der von dieser geprüften Sachverhalte vorzunehmen, so
fern dies im Einklang mit international anerkannten Prüf
standards steht. Damit das Ausmaß der Prüfungen durch 
die Kommission im richtigen Verhältnis zum Risiko 
steht, sollte die Kommission ihre Prüfarbeit im Hinblick 
auf operationelle Programme reduzieren dürfen, wenn 
keine erheblichen Mängel vorliegen oder die Prüfbehörde 
zuverlässig ist. Um den Verwaltungsaufwand für die Be
günstigten zu reduzieren, sollten spezielle Vorschriften 
eingeführt werden, um die Gefahr einer Überschneidung 
von Prüfungen der gleichen Vorhaben durch verschiedene 
Organe bzw. Einrichtungen, nämlich den Europäischen 
Rechnungshof, die Kommission und die Prüfbehörde, 
zu verringern. 

(123) Zur Ergänzung und Änderung bestimmter nicht wesent
licher Elemente dieser Verordnung sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte gemäß Arti
kel 290 AEUV zu folgenden Punkten zu erlassen: Euro
päischer Verhaltenskodex für Partnerschaften; Ergänzun
gen und Änderungen der Abschnitte 4 und 7 des GSR; 
Regelungen für die Kriterien für die Festsetzung der Höhe 
der vorzunehmenden finanziellen Berichtigung; spezi
fische Regelungen für den Kauf von Grundstücken und 
die Kombination von technischer Hilfe und Finanzinstru
menten; die Rolle, Haftung und Zuständigkeit der mit der 
Durchführung von Finanzinstrumenten betrauten Stellen; 
die Verwaltung und Kontrolle von Finanzinstrumenten; 
die Wiedereinziehung von Zahlungen an die Finanz
instrumente und die daraus folgenden Anpassungen der 
Zahlungsanträge, die Einrichtung eines Systems zur Ka
pitalisierung von Jahrestranchen für Finanzinstrumente; 
die spezifischen Regelungen für die Kriterien für die Be
stimmung von Verwaltungskosten und -gebühren auf der 
Grundlage von Leistung und der geltenden Grenzwerte 
sowie von Regelungen für die Erstattung von kapitalisier
ten Verwaltungskosten und -gebühren für eigenkapitalba
sierte Instrumente und Kleinstkredite; die Anpassung des 

Pauschalsatzes für Vorhaben in bestimmten Sektoren, die 
Nettoeinkünfte erzeugen, sowie die Festlegung der Pau
schalsätze für bestimmte Sektoren und Teilsektoren in 
den Bereichen IKT, Forschung, 

Entwicklung und Innovation und Energieeffizienz und 
zur Hinzufügung von Sektoren oder Teilsektoren; der 
Methode zur Berechnung des gegenwärtigen Werts der 
ermäßigten Nettoeinnahmen für Einnahmen schaffende 
Vorhaben; zusätzliche Regeln für die Ersetzung von Be
günstigten im Rahmen von ÖPP-Verfahren; in ÖPP-Ver
einbarungen aufzunehmende Mindestanforderungen, die 
für die Anwendung einer Ausnahme erforderlich sind; 
Festlegung des Pauschalsatzes für indirekte Kosten für 
Zuschüsse auf der Grundlage bestehender Methoden 
und den entsprechenden anwendbaren Sätzen in den Po
litiken der Union; die bei der Durchführung einer Quali
tätsüberprüfung eines Großprojekts zu verwendende Me
thodik; die Kriterien für die Bestimmung der Fälle von zu 
meldenden Unregelmäßigkeiten; die zu übermittelnden 
Daten und die geltenden Bedingungen und Verfahren, 
nach denen bestimmt wird, ob nicht wiedereinziehbare 
Beträge von den Mitgliedstaaten zu erstatten sind; die im 
Rahmen der von den Verwaltungsbehörden einzurichten
den Überwachungssysteme zu erfassenden und elektro
nisch zu speichernden Daten, die Mindestanforderungen 
an den Prüfpfad; der Geltungsbereich und der Inhalt von 
Prüfungen und die Methoden für die Auswahl von Stich
proben; die Verwendung von im Rahmen von Prüfungen 
erhobenen Daten, die Kriterien zur Bestimmung von gra
vierenden Mängeln in der wirksamen Funktionsweise von 
Verwaltungs- und Kontrollsystemen, zur Festlegung der 
Höhe der anzuwendenden finanziellen Berichtigungen 
und zur Anwendung von Pauschalsätzen oder extra
polierten finanziellen Berichtigungen. Es ist von besonde
rer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vor
bereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei der Vor
bereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte 
die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen 
Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise über
mittelt werden. 

(124) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, 
mittels Durchführungsrechtsakten – im Hinblick auf alle 
ESIs-Fonds – Beschlüsse über die Genehmigung der Ele
mente der Partnerschaftsvereinbarungen sowie ihre Än
derungen, Beschlüsse über die Genehmigung der Ele
mente der überarbeiteten Partnerschaftsvereinbarung, Be
schlüsse über die Programme und Prioritäten, die ihre 
Etappenziele erreicht haben und die in den Genuss der 
Zuweisung der leistungsgebundenen Reserve kommen 
können, Beschlüsse über die Änderung von Programmen 
in Folge von Korrekturmaßnahmen, die die Übertragung 
von Mittelzuweisungen auf andere Programme betreffen, 
Beschlüsse über Jahrespläne zu den aus der technischen 
Hilfe auf Initiative der Kommission zu finanzierenden 
Maßnahmen sowie, im Fall der Aufhebung der Mittelbin
dung, Beschlüsse über die Änderung von Beschlüssen zur 
Annahme von Programmen, sowie – im Hinblick auf den 
EFRE, den ESF und den Kohäsionsfonds – Beschlüsse zur 
Ermittlung der Regionen und Mitgliedstaaten, die die Kri
terien für Investitionen in Wachstum und Beschäftigung 
erfüllen, Beschlüsse zur jährlichen Aufteilung der Mittel
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für Verpflichtungen an die Mitgliedstaaten, Beschlüsse 
über den von der Kohäsionsfonds-Zuweisung eines jeden 
Mitgliedstaats an die Fazilität "Connecting Europe" zu 
transferierenden Betrag, Beschlüsse über den von der 
Strukturfondszuweisung eines jeden Mitgliedstaats an 
das Instrument "Nahrungsmittel für benachteiligte Bevöl
kerungsgruppen" zu transferierenden Betrag, Beschlüsse 
über die Genehmigung der Übertragung eines Teils der 
dem Ziel "Europäische territoriale Zusammenarbeit" zu
gewiesenen Mittel auf das Ziel "Investitionen in Wachs
tum und Beschäftigung"; Beschlüsse über die Durchfüh
rung einer finanziellen Berichtigung im Falle 

der Nichteinhaltung der Zusätzlichkeit, Beschlüsse über 
die Genehmigung und Änderung operationeller Program
me, Beschlüsse über die Ablehnung des Finanzbeitrags 
für ein Großprojekt Beschlüsse über die Genehmigung 
des Finanzbeitrags für ein ausgewähltes Großprojekt 
und die Verlängerung des Zeitraums für die Erfüllung 
der Bedingung in Bezug auf die Genehmigung von Groß
projekten und Beschlüsse über gemeinsame Aktionspläne, 
sowie – im Hinblick auf den EFRE, den ESF, den Kohä
sionsfonds und den EMFF – Beschlüsse über die Nicht
annahme der Rechnungslegung und den anzusetzenden 
Betrag, wenn die Rechnungslegung nicht angenommen 
wurde, Beschlüsse über die Aussetzung von Zwischen
zahlungen und Beschlüsse über finanzielle Berichtigungen 
anzunehmen. 

(125) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung die
ser Verordnung zu gewährleisten, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse in Bezug auf das für die Ein
reichung des Fortschrittsberichts zu verwendende Muster, 
das Muster für operationelle Programme für die Fonds; 
die Methodik für die Durchführung der Kosten-Nutzen- 
Analyse für Großprojekte, das Format für Informationen 
zu Großprojekten, das Muster für den gemeinsamen Ak
tionsplan, das Muster für die jährlichen und abschließen
den Durchführungsberichte, die Häufigkeit der Meldun
gen von Unregelmäßigkeiten und das zu verwendende 
Berichtsformat, das Muster für die Verwaltungserklärung 
und die Muster für die Prüfstrategie, den Vermerk und 
den jährlichen Kontrollbericht übertragen werden. Diese 
Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 1 ) ausgeübt werden. 

(126) Damit die Mitgliedstaaten die notwendigen Beiträge leis
ten und besser eingebunden werden, wenn die Kommis
sion ihre Durchführungsbefugnisse mit Blick auf die 
Durchführung dieser Verordnung in bestimmten beson
ders sensiblen Politikbereichen im Zusammenhang mit 
den ESI-Fonds wahrnimmt, und um die Stellung der Mit
gliedstaaten beim Erlass einheitlicher Bedingungen in die
ser Hinsicht oder anderen exekutiven Maßnahmen mit 
erheblichen Auswirkungen oder potenziell erheblichen 
Folgen für die Volkswirtschaft, den Staatshaushalt oder 
das ordnungsgemäße Funktionieren der öffentlichen 

Verwaltung der Mitgliedstaaten zu stärken, sollten die 
Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die Methoden für 
die Bereitstellung von Informationen über die Förderung 
der Klimaschutzziele, die Regelungen zu Sicherstellung 
einer einheitlichen Herangehensweise bei der Festsetzung 
der Etappenziele und Ziele für jede Priorität im Leistungs
rahmen und zur Bewertung, ob diese Etappenziele und 
Ziele erreicht wurden, die Standardvorschriften und -be
dingungen für die Begleitung von Finanzinstrumenten, 
die Einzelheiten der Regelungen für den Transfer und 
die Verwaltung der Programmbeiträge, die von Stellen, 
die Finanzinstrumente einsetzen, verwaltet werden, ein 
Muster der Finanzierungsvereinbarung in Bezug auf die 
gemeinsame unbegrenzte Garantie und die Verbriefung 
der Finanzierungsinstrumente für KMU, die Muster, die 
bei der Einreichung zusätzlicher Informationen zu den 
Finanzinstrumenten zusammen mit den Zahlungsanträ
gen bei der Kommission und bei der Berichterstattung 
über Finanzinstrumente an die Kommission zu verwen
den sind, die Bedingungen für das elektronische System 
zum Datenaustausch für die Verwaltung und die Kontrol
le, die Nomenklatur, auf deren Grundlage die Interventi
onskategorien hinsichtlich der Prioritätsachsen 

in operationellen Programmen festgelegt werden, das For
mat für die Mitteilung des ausgewählten Großprojekts, 
die technischen Merkmale von Informations- und Kom
munikationsmaßnahmen für das Vorhaben und Instruk
tionen zur Erstellung des Logos und die Festlegung seiner 
Standardfarben, das Muster, das bei der Einreichung der 
Finanzdaten an die Kommission zu Zwecken der Beglei
tung zu verwenden ist, ausführliche Regelungen für den 
Informationsaustausch zwischen Begünstigten und Ver
waltungsbehörden, Bescheinigungsbehörden, Prüfbehör
den und zwischengeschalteten Stellen, das Muster für 
den Bericht und die Stellungnahme der unabhängigen 
Prüfstelle und die Beschreibung der Aufgaben der und 
Verfahren für die Verwaltungsbehörden sowie gegebenen
falls die Bescheinigungsbehörden, die technischen Spezi
fikationen des Verwaltungs- und Kontrollsystems, das 
Muster für Zahlungsanträge und das Muster für die Rech
nungslegung nach dem in Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 festgelegten Prüfverfahren erlassen werden. 

(127) Im Falle bestimmter Durchführungsrechtsakte, die gemäß 
dem in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
festgelegten Prüfverfahren erlassen werden, sind die po
tenziellen Folgen und Auswirkungen von solch großer 
Bedeutung für die Mitgliedstaaten, dass eine Ausnahme 
von der allgemeinen Regel gerechtfertigt ist. Dementspre
chend sollte die Kommission den Durchführungsrechts
akt nicht erlassen, wenn der Ausschuss keine Stellung
nahme abgegeben hat. Diese Durchführungsrechtsakte 
beziehen sich auf die Festlegung der Verfahren für die 
Bereitstellung von Informationen über die Unterstützung 
der Klimaschutzziele, der Methodik für die Etappenziele 
und Ziele des Leistungsrahmens, der Standardvorschriften 
und -bedingungen für die Finanzierungsinstrumente, auf 
die Festlegung der Einzelheiten für die Übertragung und 
die Verwaltung der Programmbeiträge in Bezug auf be
stimmte Finanzierungsinstrumente, auf die Annahme des 
Entwurfs der Finanzierungsvereinbarung in Bezug auf die 
gemeinsame unbegrenzte Garantie und die Verbriefung
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trollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).



der Finanzierungsinstrumente für KMU, auf die Muster, 
die bei der Berichterstattung über Finanzierungsinstru
mente an die Kommission zu verwenden sind, auf die 
Nomenklatur, auf deren Grundlage die Interventionskate
gorien hinsichtlich der Prioritätsachsen in operationellen 
Programmen festgelegt werden können, auf die tech
nischen Merkmale von Informations- und Kommunikati
onsmaßnahmen für das Vorhaben, auf die Vorgaben für 
die Erstellung des Logos und die Festlegung seiner Stan
dardfarben und auf die technischen Spezifikationen für 
die Erfassung und Speicherung von Daten im Zusam
menhang mit dem Verwaltungs- und Kontrollsystem. 
Aus diesem Grund sollte Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 
3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 auf diese Durch
führungsrechtsakte angewendet werden. 

(128) Die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 sollte aufgehoben 
werden, da sie durch die vorliegende Verordnung ersetzt 
wird. Diese Verordnung sollte jedoch weder die Fortset
zung noch die Änderung der Unterstützung berühren, die 
von der Kommission auf der Grundlage der Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 oder einer anderen Rechtsvorschrift, 
die am 31. Dezember 2013 für diese Unterstützung galt, 
genehmigt wurde. Anträge, die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 gestellt oder genehmigt wurden, 
sollten daher gültig bleiben. Ferner sollten abweichend 
von Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 besondere Übergangsregelungen für 
die Entscheidung darüber, wann eine Verwaltungs
behörde die Funktionen der Bescheinigungsbehörde für 
– innerhalb des vorherigen Rechtsrahmens durchgeführte 
– operationelle Programme wahrnehmen kann, für die 
Verwendung der Kommissionsbeurteilung gemäß Arti
kel 73 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 
bei der Anwendung von Artikel 123 Absatz 5 der vor
liegenden Verordnung und für das Genehmigungsverfah
ren für Großprojekte nach Artikel 102 Absatz 1 Buch
stabe a der vorliegenden Verordnung festgelegt werden. 

(129) Da das Ziel der vorliegenden Verordnung, nämlich die 
Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts, angesichts der großen Unterschiede im 
Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und des 
Rückstands der am stärksten benachteiligten Gebiete so
wie der begrenzten finanziellen Mittel der Mitgliedstaaten 
und Regionen von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern vielmehr auf Unions
ebene besser zu erreichen ist, darf die EU gemäß dem in 
Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip Vor
schriften erlassen. Entsprechend dem in demselben Arti
kel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht 
diese Verordnung nicht über das zur Erreichung dieses 
Ziels erforderliche Maß hinaus 

(130) Damit die in dieser Verordnung enthaltenen Maßnahmen 
zügig angewandt werden können, sollte diese Verord
nung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

TEIL EINS 

GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Verordnung werden die gemeinsamen Regelungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den 
Europäischen Sozialfonds (ESF), den Kohäsionsfonds, den Euro
päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli
chen Raumes (ELER) und den Europäischen Meeres- und Fische
reifonds (EMFF), für die ein gemeinsamer Rahmen (im Folgen
den "europäische Struktur- und Investitionsfonds" – "ESI- 
Fonds") gilt, festgelegt. Darüber hinaus werden darin die Bestim
mungen festgelegt, die notwendig sind, um die Effizienz der ESI- 
Fonds und die Koordinierung der ESI-Fonds untereinander und 
mit anderen Unionsinstrumenten zu gewährleisten. Die gemein
samen auf die ESI-Fonds anwendbaren Regelungen sind in Teil 
Zwei niedergelegt. 

In Teil Drei werden die allgemeinen Regelungen für den EFRE, 
den ESF (als Sammelbegriff die "Strukturfonds") und den Kohä
sionsfonds in Bezug auf die Aufgaben, die vorrangigen Ziele 
und die Organisation der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds 
(die "Fonds"), die Kriterien, die die Mitgliedstaaten und Regionen 
erfüllen müssen, um für eine Förderung aus den ESI-Fonds in 
Betracht zu kommen, die verfügbaren Finanzmittel und die Kri
terien für deren Zuweisung festgelegt. 

In Teil Vier werden die allgemeinen Regelungen festgelegt, die 
für die Fonds und den EMFF in Bezug auf Verwaltung und 
Kontrolle, Finanzverwaltung, Rechnungslegung und finanzielle 
Berichtigungen gelten. 

Gemäß dem fünften Absatz dieses Artikels gelten die Regelun
gen dieser Verordnung unbeschadet der Bestimmungen der Ver
ordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 1 ) und der spezifischen Bestimmungen der folgenden 
Verordnungen (im Folgenden "fondsspezifische Verordnungen"): 

(1) Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 (im Folgenden "EFRE-Ver
ordnung"); 

(2) Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 (im Folgenden "ESF-Ver
ordnung"); 

(3) Verordnung (EU) Nr. 1300/2013 (im Folgenden "KF-Verord
nung"); 

(4) Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 (im Folgenden "ETZ-Ver
ordnung"); 

(5) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (im Folgenden "ELER-Ver
ordnung"); und
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Ver
waltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) 
Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) 
Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (Siehe Seite 549 
dieses Amtsblatts).
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der Finanzierungsinstrumente für KMU, auf die Muster, 
die bei der Berichterstattung über Finanzierungsinstru
mente an die Kommission zu verwenden sind, auf die 
Nomenklatur, auf deren Grundlage die Interventionskate
gorien hinsichtlich der Prioritätsachsen in operationellen 
Programmen festgelegt werden können, auf die tech
nischen Merkmale von Informations- und Kommunikati
onsmaßnahmen für das Vorhaben, auf die Vorgaben für 
die Erstellung des Logos und die Festlegung seiner Stan
dardfarben und auf die technischen Spezifikationen für 
die Erfassung und Speicherung von Daten im Zusam
menhang mit dem Verwaltungs- und Kontrollsystem. 
Aus diesem Grund sollte Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 
3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 auf diese Durch
führungsrechtsakte angewendet werden. 

(128) Die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 sollte aufgehoben 
werden, da sie durch die vorliegende Verordnung ersetzt 
wird. Diese Verordnung sollte jedoch weder die Fortset
zung noch die Änderung der Unterstützung berühren, die 
von der Kommission auf der Grundlage der Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 oder einer anderen Rechtsvorschrift, 
die am 31. Dezember 2013 für diese Unterstützung galt, 
genehmigt wurde. Anträge, die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 gestellt oder genehmigt wurden, 
sollten daher gültig bleiben. Ferner sollten abweichend 
von Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 besondere Übergangsregelungen für 
die Entscheidung darüber, wann eine Verwaltungs
behörde die Funktionen der Bescheinigungsbehörde für 
– innerhalb des vorherigen Rechtsrahmens durchgeführte 
– operationelle Programme wahrnehmen kann, für die 
Verwendung der Kommissionsbeurteilung gemäß Arti
kel 73 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 
bei der Anwendung von Artikel 123 Absatz 5 der vor
liegenden Verordnung und für das Genehmigungsverfah
ren für Großprojekte nach Artikel 102 Absatz 1 Buch
stabe a der vorliegenden Verordnung festgelegt werden. 

(129) Da das Ziel der vorliegenden Verordnung, nämlich die 
Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts, angesichts der großen Unterschiede im 
Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und des 
Rückstands der am stärksten benachteiligten Gebiete so
wie der begrenzten finanziellen Mittel der Mitgliedstaaten 
und Regionen von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern vielmehr auf Unions
ebene besser zu erreichen ist, darf die EU gemäß dem in 
Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip Vor
schriften erlassen. Entsprechend dem in demselben Arti
kel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht 
diese Verordnung nicht über das zur Erreichung dieses 
Ziels erforderliche Maß hinaus 

(130) Damit die in dieser Verordnung enthaltenen Maßnahmen 
zügig angewandt werden können, sollte diese Verord
nung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

TEIL EINS 

GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Verordnung werden die gemeinsamen Regelungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den 
Europäischen Sozialfonds (ESF), den Kohäsionsfonds, den Euro
päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli
chen Raumes (ELER) und den Europäischen Meeres- und Fische
reifonds (EMFF), für die ein gemeinsamer Rahmen (im Folgen
den "europäische Struktur- und Investitionsfonds" – "ESI- 
Fonds") gilt, festgelegt. Darüber hinaus werden darin die Bestim
mungen festgelegt, die notwendig sind, um die Effizienz der ESI- 
Fonds und die Koordinierung der ESI-Fonds untereinander und 
mit anderen Unionsinstrumenten zu gewährleisten. Die gemein
samen auf die ESI-Fonds anwendbaren Regelungen sind in Teil 
Zwei niedergelegt. 

In Teil Drei werden die allgemeinen Regelungen für den EFRE, 
den ESF (als Sammelbegriff die "Strukturfonds") und den Kohä
sionsfonds in Bezug auf die Aufgaben, die vorrangigen Ziele 
und die Organisation der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds 
(die "Fonds"), die Kriterien, die die Mitgliedstaaten und Regionen 
erfüllen müssen, um für eine Förderung aus den ESI-Fonds in 
Betracht zu kommen, die verfügbaren Finanzmittel und die Kri
terien für deren Zuweisung festgelegt. 

In Teil Vier werden die allgemeinen Regelungen festgelegt, die 
für die Fonds und den EMFF in Bezug auf Verwaltung und 
Kontrolle, Finanzverwaltung, Rechnungslegung und finanzielle 
Berichtigungen gelten. 

Gemäß dem fünften Absatz dieses Artikels gelten die Regelun
gen dieser Verordnung unbeschadet der Bestimmungen der Ver
ordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 1 ) und der spezifischen Bestimmungen der folgenden 
Verordnungen (im Folgenden "fondsspezifische Verordnungen"): 

(1) Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 (im Folgenden "EFRE-Ver
ordnung"); 

(2) Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 (im Folgenden "ESF-Ver
ordnung"); 

(3) Verordnung (EU) Nr. 1300/2013 (im Folgenden "KF-Verord
nung"); 

(4) Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 (im Folgenden "ETZ-Ver
ordnung"); 

(5) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (im Folgenden "ELER-Ver
ordnung"); und
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Ver
waltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) 
Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) 
Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (Siehe Seite 549 
dieses Amtsblatts).

(6) ein zukünftiger Gesetzgebungsakt der Union zur Festlegung 
der Bedingungen für die finanzielle Unterstützung für die 
Meeres- und Fischereipolitik für den Programmplanungszeit
raum 2014 - 2020 (im Folgenden "EMFF-Verordnung"). 

Teil Zwei dieser Verordnung gilt für alle ESI-Fonds, wenn nicht 
ausdrücklich abweichende Regelungen vorgesehen sind. In den 
Teilen Drei und Vier dieser Verordnung werden ergänzende 
Regelungen zu Teil Zwei festgelegt, die jeweils für die Fonds 
bzw. für die Fonds und den EMFF gelten und durch die aus
drücklich Ausnahmeregelungen in den entsprechenden fonds
spezifischen Verordnungen vorgesehen werden können. In den 
fondsspezifischen Verordnungen können ergänzende Regelun
gen zu Teil Zwei dieser Verordnung im Falle der ESI-Fonds, 
zu Teil Drei dieser Verordnung im Falle der Fonds und zu 
Teil Vier dieser Verordnung im Falle der Fonds und des EMFF 
festgelegt werden. Die ergänzenden Regelungen in den fonds
spezifischen Verordnungen dürfen den Bestimmungen der Teile 
Zwei, Drei und Vier dieser Verordnung nicht widersprechen. In 
Zweifelsfällen hinsichtlich der Anwendung der Bestimmungen 
hat Teil Zwei dieser Verordnung Vorrang vor den fondsspezi
fischen Regelungen, und die Teile Zwei, Drei und Vier dieser 
Verordnung haben Vorrang vor den fondsspezifischen Verord
nungen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. "Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integra
tives Wachstum" die den Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
und der Union zugrunde liegenden Ziele und gemeinsamen 
Vorsätze, die in den Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 17. Juni 2010 als Anlage I (Neue Europäische 
Strategie für Beschäftigung und Wachstum, EU-Kernziele), 
der Empfehlung des Rates vom 13. Juli 2010 ( 1 ) und dem 
Beschluss 2010/707/EU des Rates ( 2 ) enthalten sind, sowie 
jedwede Überarbeitungen solcher Ziele und gemeinsamer 
Vorsätze; 

2. "strategischer Politikrahmen" ein Dokument oder mehrere 
Dokumente auf nationaler oder regionaler Ebene, durch 
das/die eine begrenzte Zahl von kohärenten Prioritäten fest
gelegt wird, die auf der Grundlage von Fakten gesetzt wer
den, und ein Zeitrahmen für die Umsetzung dieser Priori
täten; dazu kann auch ein Begleitmechanismus gehören; 

3. "Strategie für intelligente Spezialisierung" die nationalen 
oder regionalen Innovationsstrategien, die Prioritäten set
zen, um einen Wettbewerbsvorteil aufzubauen, indem die 
eigenen Stärken in den Bereichen Forschung und Innova
tion entwickelt und auf den Bedarf der Wirtschaft abge
stimmt werden, um auf sich ergebende Gelegenheiten und 
Marktentwicklungen in kohärenter Weise reagieren zu kön
nen und dabei die Verdoppelung und Fragmentierung der 
Bemühungen zu vermeiden; eine Strategie für intelligente 
Spezialisierung kann die Form nationaler oder regionaler 

strategischer Politikrahmen für Forschung und Innovation 
(F&I) annehmen oder darin enthalten sein; 

4. "fondsspezifische Regelungen" Bestimmungen, die in oder 
auf der Grundlage von Teil Drei oder Teil Vier dieser Ver
ordnung oder in einer in Artikel 1 Absatz 4 aufgeführten 
Verordnung über einen oder mehrere ESI-Fonds festgelegt 
wurden; 

5. "Programmplanung" den mehrstufigen Prozess der Organi
sation, Entscheidungsfindung und Zuweisung der Finanz
mittel unter Einbeziehung von Partnern gemäß Artikel 5, 
mit denen die Union und die Mitgliedstaaten auf mehrjäh
riger Basis die gemeinsamen Maßnahmen zur Verwirk
lichung der Ziele der Strategie der Union für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum durchführen 
möchten; 

6. "Programm" ein "operationelles Programm" gemäß Teil 
Drei oder Teil Vier dieser Verordnung und gemäß der 
EMFF-Verordnung, und ein "Entwicklungsprogramm für 
den ländlichen Raum" gemäß der ELER-Verordnung; 

7. "Programmgebiet" bezeichnet ein geographisches Gebiet, 
welches durch eine spezifisches Programm abgedeckt ist, 
oder, im Falle eines Programms, welches mehr als eine 
Regionenkategorie erfasst, das jeder separaten Regionenka
tegorie entsprechende geographische Gebiet; 

8. "Priorität" in den Teilen Zwei und Vier dieser Verordnung 
die "Prioritätsachse" aus Teil Drei dieser Verordnung für 
den EFRE, den ESF und den Kohäsionsfonds und die "Uni
onspriorität" gemäß der EMFF-Verordnung und der ELER- 
Verordnung; 

9. "Vorhaben" ein Projekt, einen Vertrag, eine Maßnahme oder 
ein Bündel von Projekten, ausgewählt von den Verwal
tungsbehörden der betreffenden Programme oder unter ih
rer Verantwortung, die zu den Zielen einer Priorität bzw. 
der zugehörigen Prioritäten beitragen; im Zusammenhang 
mit Finanzinstrumenten besteht ein Vorhaben aus den im 
Rahmen eines Programms geleisteten Finanzbeiträgen an 
Finanzinstrumente und der daraus folgenden finanziellen 
Unterstützung durch diese Finanzinstrumente; 

10. "Begünstigter" eine Einrichtung des öffentlichen oder pri
vaten Rechts und – ausschließlich für die Zwecke der ELER- 
Verordnung und der EMFF-Verordnung– eine natürliche 
Person, die mit der Einleitung oder mit der Einleitung 
und Durchführung von Vorhaben betraut ist; und im Zu
sammenhang mit Systemen staatlicher Beihilfen gemäß 
Nummer 13 dieses Artikels die Stelle, die die Beihilfe erhält; 
und im Zusammenhang mit den in Teil Zwei Titel IV dieser 
Verordnung genannten Finanzinstrumenten bezeichnet der 
Ausdruck die Stelle, die das Finanzinstrument oder gegebe
nenfalls den Dachfonds einsetzt; 

11. "Finanzinstrumente" die Finanzinstrumente gemäß der De
finition in Artikel 2 Buchstaben k, l, m, n, o und p der 
Haushaltsordnung, sofern in dieser Verordnung nicht an
ders angegeben;
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( 1 ) Empfehlung des Rates vom 13. Juli 2010 über die Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union (ABl. L 191 
vom 23.7.2010, S. 28). 

( 2 ) Beschluss 2010/707/EU des Rates vom 21. Oktober 2010 über 
Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaa
ten (ABl. L 308 vom 24.11.2010, S. 46).



12. "Endbegünstigter" eine juristische oder natürliche Person, 
die finanzielle Unterstützung aus einem Finanzinstrument 
erhält; 

13. "staatliche Beihilfen" Beihilfen nach Artikel 107 
Absatz 1 AEUV und für die Zwecke dieser Verordnung 
auch De-minimis-Beihilfen im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 1998/2006 der Kommission ( 1 ), Verordnung 
(EG) Nr. 1535/2007 der Kommission ( 2 ) und Verordnung 
(EG) Nr. 875/2007 der Kommission ( 3 ); 

14. "abgeschlossenes Vorhaben" ein Vorhaben, das physisch 
abgeschlossen ist oder vollständig durchgeführt wurde 
und bei dem alle damit in Verbindung stehenden Zahlun
gen seitens der Begünstigten geleistet wurden und der ent
sprechende öffentliche Beitrag an die Begünstigten entrich
tet wurde; 

15. "öffentliche Ausgaben" jedweden öffentlichen Beitrag zur 
Finanzierung von Vorhaben auf der Grundlage von Mitteln 
der nationalen, regionalen oder lokalen Behörden, Mitteln 
der Union in Bezug auf die ESI-Fonds, Mitteln von Einrich
tungen des öffentlichen Rechts oder Mitteln von Behörden
verbänden oder Verbänden von Einrichtungen des öffent
lichen Rechts, wozu zum Zweck der Festlegung des Ko
finanzierungssatzes bei ESF-Programmen oder -Prioritäten 
auch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gemeinsam auf
gebrachte finanzielle Ressourcen gehören können; 

16. "Einrichtung des öffentlichen Rechts" jedwede Einrichtung 
des öffentlichen Rechts im Sinne von Artikel 1 Nummer 9 
der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 4 ) sowie jedweder im Einklang mit Verord
nung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 5 ) gegründete Europäische Verbund für ter
ritoriale Zusammenarbeit (EVTZ) ungeachtet dessen, ob der 
EVTZ gemäß den relevanten nationalen Durchführungs
bestimmungen als Einrichtung des öffentlichen Rechts 
oder des privaten Rechts eingestuft wird; 

17. "Dokument" ein Papier oder ein elektronisches Medium, das 
Informationen beinhaltet, die im Rahmen dieser Verord
nung relevant sind; 

18. "zwischengeschaltete Stelle" jedwede Einrichtung des öffent
lichen oder privaten Rechts, die unter der Verantwortung 

einer Verwaltungsbehörde oder Bescheinigungsbehörde tä
tig ist oder die in deren Auftrag Aufgaben gegenüber dem 
die Vorhaben durchführenden Begünstigten wahrnimmt; 

19. "von der örtlichen Bevölkerung betriebene Strategie für lo
kale Entwicklung" ein kohärentes Bündel von Vorhaben 
zum Erreichen lokaler Ziele und zur Erfüllung lokaler Be
dürfnisse, die zur Verwirklichung der Unionsstrategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum bei
trägt und von einer lokalen Aktionsgruppe konzipiert und 
umgesetzt wird; 

20. "Partnerschaftsvereinbarung" ein Dokument, das ein Mit
gliedstaat unter Einbeziehung von Partnern im Einklang 
mit dem Ansatz der Steuerung auf mehreren Ebenen er
stellt, in dem die Strategie, die Prioritäten und die Vorkeh
rungen dieses Mitgliedstaats für die effiziente und wirksame 
Nutzung der ESI-Fonds dargelegt werden, um die Strategie 
der Union für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstums umzusetzen, und das von der Kommission be
willigt wird, nachdem es bewertet und mit dem betreffen
den Mitgliedstaat erörtert wurde; 

21. "Regionenkategorie" die Kategorisierung der Regionen als 
"weniger entwickelte Regionen", "Übergangsregionen" oder 
"stärker entwickelte Regionen" gemäß Artikel 90 Absatz 2; 

22. "Zahlungsantrag" eine Zahlungsaufforderung oder Aus
gabenerklärung, die der Mitgliedstaat bei der Kommission 
einreicht; 

23. "EIB" die Europäische Investitionsbank, den Europäischen 
Investitionsfonds oder jedwede von der Europäischen Inves
titionsbank eingerichtete Tochtergesellschaft; 

24. "Öffentlich-private Partnerschaften" (ÖPP) Formen der Zu
sammenarbeit zwischen öffentlichen Stellen und der Privat
wirtschaft, mit denen die Durchführung von Investitionen 
in Infrastrukturprojekte oder andere Arten von Vorhaben 
zur Erbringung öffentlicher Dienstleistungen durch Risiko
teilung, Bündelung von Fachkompetenz der Privatwirtschaft 
oder Erschließung zusätzlicher Kapitalquellen verbessert 
werden soll. 

25. "ÖPP-Vorhaben" ein Vorhaben, welches im Rahmen einer 
öffentlich-privaten Partnerschaftsstruktur durchgeführt wird 
oder durchgeführt werden soll. 

26. "Treuhandkonto" ein Bankkonto, das durch eine schriftliche 
Vereinbarung zwischen einer Verwaltungsbehörde und der 
Stelle, die das Finanzinstrument einsetzt, oder im Falle eines 
Vorhabens einer öffentlich-privaten Partnerschaft eine 
schriftliche Vereinbarung zwischen einer öffentlichen Stelle, 
die Begünstigter ist, und dem privaten Partner, die von der 
Verwaltungsbehörde gebilligt wird, und das speziell für Fi
nanzmittel eingerichtet wird, die nach dem Förderzeitraum 
ausschließlich für die in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe c, 
Artikel 42 Absatz 2, Artikel 42 Absatz 3 und Artikel 64 
vorgesehenen Zwecke ausgezahlt werden, oder ein Bank
konto, das nach Bedingungen eingerichtet wird, die eine 
gleichwertige Sicherheit der Zahlungen aus dem Fonds bie
ten;
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( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezem
ber 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 der Kommission vom 20. Dezem
ber 2007 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor (ABl. L 337 vom 
21.12.2007, S. 35). 

( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 875/2007 der Kommission vom 24. Juli 2007 
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De- 
minimis-Beihilfen im Fischereisektor und zur Änderung der Verord
nung (EG) Nr. 1860/2004 (ABl. L 193 vom 25.7.2007, S. 6). 

( 4 ) Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Ver
gabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsauf
träge (ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114). 

( 5 ) Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Verbund für 
territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) (ABl. L 210 vom 31.7.2006, 
S. 19).
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12. "Endbegünstigter" eine juristische oder natürliche Person, 
die finanzielle Unterstützung aus einem Finanzinstrument 
erhält; 

13. "staatliche Beihilfen" Beihilfen nach Artikel 107 
Absatz 1 AEUV und für die Zwecke dieser Verordnung 
auch De-minimis-Beihilfen im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 1998/2006 der Kommission ( 1 ), Verordnung 
(EG) Nr. 1535/2007 der Kommission ( 2 ) und Verordnung 
(EG) Nr. 875/2007 der Kommission ( 3 ); 

14. "abgeschlossenes Vorhaben" ein Vorhaben, das physisch 
abgeschlossen ist oder vollständig durchgeführt wurde 
und bei dem alle damit in Verbindung stehenden Zahlun
gen seitens der Begünstigten geleistet wurden und der ent
sprechende öffentliche Beitrag an die Begünstigten entrich
tet wurde; 

15. "öffentliche Ausgaben" jedweden öffentlichen Beitrag zur 
Finanzierung von Vorhaben auf der Grundlage von Mitteln 
der nationalen, regionalen oder lokalen Behörden, Mitteln 
der Union in Bezug auf die ESI-Fonds, Mitteln von Einrich
tungen des öffentlichen Rechts oder Mitteln von Behörden
verbänden oder Verbänden von Einrichtungen des öffent
lichen Rechts, wozu zum Zweck der Festlegung des Ko
finanzierungssatzes bei ESF-Programmen oder -Prioritäten 
auch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gemeinsam auf
gebrachte finanzielle Ressourcen gehören können; 

16. "Einrichtung des öffentlichen Rechts" jedwede Einrichtung 
des öffentlichen Rechts im Sinne von Artikel 1 Nummer 9 
der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 4 ) sowie jedweder im Einklang mit Verord
nung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 5 ) gegründete Europäische Verbund für ter
ritoriale Zusammenarbeit (EVTZ) ungeachtet dessen, ob der 
EVTZ gemäß den relevanten nationalen Durchführungs
bestimmungen als Einrichtung des öffentlichen Rechts 
oder des privaten Rechts eingestuft wird; 

17. "Dokument" ein Papier oder ein elektronisches Medium, das 
Informationen beinhaltet, die im Rahmen dieser Verord
nung relevant sind; 

18. "zwischengeschaltete Stelle" jedwede Einrichtung des öffent
lichen oder privaten Rechts, die unter der Verantwortung 

einer Verwaltungsbehörde oder Bescheinigungsbehörde tä
tig ist oder die in deren Auftrag Aufgaben gegenüber dem 
die Vorhaben durchführenden Begünstigten wahrnimmt; 

19. "von der örtlichen Bevölkerung betriebene Strategie für lo
kale Entwicklung" ein kohärentes Bündel von Vorhaben 
zum Erreichen lokaler Ziele und zur Erfüllung lokaler Be
dürfnisse, die zur Verwirklichung der Unionsstrategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum bei
trägt und von einer lokalen Aktionsgruppe konzipiert und 
umgesetzt wird; 

20. "Partnerschaftsvereinbarung" ein Dokument, das ein Mit
gliedstaat unter Einbeziehung von Partnern im Einklang 
mit dem Ansatz der Steuerung auf mehreren Ebenen er
stellt, in dem die Strategie, die Prioritäten und die Vorkeh
rungen dieses Mitgliedstaats für die effiziente und wirksame 
Nutzung der ESI-Fonds dargelegt werden, um die Strategie 
der Union für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstums umzusetzen, und das von der Kommission be
willigt wird, nachdem es bewertet und mit dem betreffen
den Mitgliedstaat erörtert wurde; 

21. "Regionenkategorie" die Kategorisierung der Regionen als 
"weniger entwickelte Regionen", "Übergangsregionen" oder 
"stärker entwickelte Regionen" gemäß Artikel 90 Absatz 2; 

22. "Zahlungsantrag" eine Zahlungsaufforderung oder Aus
gabenerklärung, die der Mitgliedstaat bei der Kommission 
einreicht; 

23. "EIB" die Europäische Investitionsbank, den Europäischen 
Investitionsfonds oder jedwede von der Europäischen Inves
titionsbank eingerichtete Tochtergesellschaft; 

24. "Öffentlich-private Partnerschaften" (ÖPP) Formen der Zu
sammenarbeit zwischen öffentlichen Stellen und der Privat
wirtschaft, mit denen die Durchführung von Investitionen 
in Infrastrukturprojekte oder andere Arten von Vorhaben 
zur Erbringung öffentlicher Dienstleistungen durch Risiko
teilung, Bündelung von Fachkompetenz der Privatwirtschaft 
oder Erschließung zusätzlicher Kapitalquellen verbessert 
werden soll. 

25. "ÖPP-Vorhaben" ein Vorhaben, welches im Rahmen einer 
öffentlich-privaten Partnerschaftsstruktur durchgeführt wird 
oder durchgeführt werden soll. 

26. "Treuhandkonto" ein Bankkonto, das durch eine schriftliche 
Vereinbarung zwischen einer Verwaltungsbehörde und der 
Stelle, die das Finanzinstrument einsetzt, oder im Falle eines 
Vorhabens einer öffentlich-privaten Partnerschaft eine 
schriftliche Vereinbarung zwischen einer öffentlichen Stelle, 
die Begünstigter ist, und dem privaten Partner, die von der 
Verwaltungsbehörde gebilligt wird, und das speziell für Fi
nanzmittel eingerichtet wird, die nach dem Förderzeitraum 
ausschließlich für die in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe c, 
Artikel 42 Absatz 2, Artikel 42 Absatz 3 und Artikel 64 
vorgesehenen Zwecke ausgezahlt werden, oder ein Bank
konto, das nach Bedingungen eingerichtet wird, die eine 
gleichwertige Sicherheit der Zahlungen aus dem Fonds bie
ten;
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ber 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 der Kommission vom 20. Dezem
ber 2007 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor (ABl. L 337 vom 
21.12.2007, S. 35). 

( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 875/2007 der Kommission vom 24. Juli 2007 
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De- 
minimis-Beihilfen im Fischereisektor und zur Änderung der Verord
nung (EG) Nr. 1860/2004 (ABl. L 193 vom 25.7.2007, S. 6). 

( 4 ) Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Ver
gabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsauf
träge (ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114). 

( 5 ) Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Verbund für 
territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) (ABl. L 210 vom 31.7.2006, 
S. 19).

27. "Dachfonds" einen Fonds, der mit dem Ziel errichtet wird, 
für verschiedenen Finanzinstrumente Mittel aus einem Pro
gramm oder aus Programmen bereitzustellen. Werden Fi
nanzinstrumente über einen Dachfonds eingesetzt, so gilt 
die den Dachfonds einsetzende Stelle als alleiniger Begüns
tigte im Sinne der Nummer 10 dieses Artikels; 

28. "KMU" Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Un
ternehmen gemäß der Empfehlung der Kommission 
2003/361/EG ( 1 ); 

29. "Geschäftsjahr" – für die Zwecke von Teil Drei und Teil 
Vier – den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. Juni; eine 
Ausnahme bildet das erste Geschäftsjahr des Programmpla
nungszeitraums, für das der Begriff den Zeitraum vom An
fangsdatum der Förderfähigkeit der Ausgaben bis zum 
30. Juni 2015 bezeichnet. Das letzte Geschäftsjahr läuft 
vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024; 

30. "Haushaltsjahr" – für die Zwecke von Teil Drei und Teil 
Vier – den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember; 

31. "makroregionale Strategie" einen vom Europäischen Rat ge
billigten Gesamtrahmen, der unter anderem durch die ESI- 
Fonds unterstützt werden kann, um gemeinsame Probleme 
in einem abgegrenzten geografischen Gebiet in Bezug auf in 
demselben geografischen Gebiet gelegene Mitgliedstaaten 
und Drittstaaten anzugehen, wodurch Letzteren eine ver
stärkte Zusammenarbeit zugutekommt, die zur Verwirk
lichung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zu
sammenhalts beiträgt; 

32. "Meeresbeckenstrategie" einen strukturierten Rahmen für 
die Zusammenarbeit in einem bestimmten geografischen 
Gebiet, der von den Organen der Union, den Mitgliedstaa
ten, ihren Regionen und gegebenenfalls Drittstaaten ent
wickelt wird, die an dasselbe Meeresbecken angrenzen; 
eine Meeresbeckenstrategie trägt den geografischen, klima
tischen, wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten des 
betreffenden Meeresbeckens Rechnung; 

33. "anwendbare Ex-ante-Konditionalität" einen konkreten 
vorab exakt definierten entscheidenden Faktor, der eine 
Voraussetzung für die wirksame und effiziente Verwirk
lichung eines spezifischen Ziels einer Investitionspriorität 
oder einer Priorität der Union darstellt, einen unmittelbaren 
und echten Bezug zur Verwirklichung dieses Ziels aufweist 
und sich hierauf unmittelbar auswirkt; 

34. "spezifisches Ziel" das Ergebnis, zu dem eine Investitions
priorität oder eine Priorität der Union in einem bestimmten 

nationalen oder regionalen Kontext anhand von Aktionen 
oder Maßnahmen beiträgt, die im Rahmen einer Priorität 
durchgeführt werden; 

35. "entsprechende gemäß Artikel 121 Absatz 2 AEUV an
genommene länderspezifische Empfehlungen" und "entspre
chende gemäß Artikel 148 Absatz 4 AEUV angenommene 
Ratsempfehlungen" Empfehlungen in Bezug auf strukturelle 
Probleme, die durch geeignete mehrjährige Investitionen 
anzugehen sind, welche – wie in den fondsspezifischen 
Verordnungen festgelegt – unmittelbar in den Interventi
onsbereich der ESI-Fonds fallen; 

36. "Unregelmäßigkeit" jeden Verstoß gegen Unionsrecht oder 
gegen nationale Vorschriften zu dessen Anwendung als 
Folge einer Handlung oder Unterlassung eines an der In
anspruchnahme von Mitteln aus den ESI-Fonds beteiligten 
Wirtschaftsteilnehmers, die einen Schaden für den Haushalt 
der Union in Form einer ungerechtfertigten Ausgabe be
wirkt oder bewirken würde; 

37. "Wirtschaftsteilnehmer" jede natürliche oder juristische Per
son oder jede andere Einrichtung, die an der Durchführung 
der Unterstützung aus den ESI-Fonds beteiligt ist; hiervon 
ausgenommen ist ein Mitgliedstaat, der seine Befugnisse als 
Behörde ausübt; 

38. "systembedingte Unregelmäßigkeit" jede Unregelmäßigkeit, 
die wiederholt auftreten kann und bei Vorhaben ähnlicher 
Art mit hoher Wahrscheinlichkeit auftritt und auf einen 
gravierenden Mangel in der effektiven Funktionsweise eines 
Verwaltungs- und Kontrollsystems zurückzuführen ist; 
hierzu gehören auch die Fälle, in denen nicht die geeigneten 
Verfahren im Einklang mit dieser Verordnung und den 
fondsspezifischen Regelungen eingerichtet wurden; 

39. "gravierende Mängel in der effektiven Funktionsweise der 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme" für die Zwecke der 
Durchführung der Fonds und des EMFF im Rahmen von 
Teil Vier solche Mängel, die wesentliche Verbesserungen an 
den Systemen erfordern, die für die Fonds und den EMFF 
ein erhebliches Risiko von Unregelmäßigkeiten bergen und 
deren Vorhandensein keinen uneingeschränkten Bestäti
gungsvermerk hinsichtlich der Funktionsweise des Verwal
tungs- und Kontrollsystems zulässt. 

Artikel 3 

Berechnung von Fristen für Beschlüsse der Kommission 

Wird nach Artikel 16 Absätze 2 und 3, Artikel 29 Absatz 3, 
Artikel 30 Absätze 2 und 3, Artikel 102 Absatz 2, Artikel 107 
Absatz 2 und Artikel 108 Absatz 3 der Kommission eine Frist 
für die Annahme oder Änderung eines Beschlusses im Wege 
eines Durchführungsrechtsakts vorgegeben, so schließt diese 
Frist den Zeitraum vom Folgetag des Tages, an dem die Kom
mission dem Mitgliedstaat ihre Anmerkungen übermittelt, bis zu 
dem Tag, an dem der Mitgliedstaat auf die Anmerkungen ant
wortet, nicht ein.
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TEIL ZWEI 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR DIE ESI-FONDS 

TITEL I 

GRUNDSÄTZE DER UNIONSUNTERSTÜTZUNG FÜR DIE ESI- 
FONDS 

Artikel 4 

Allgemeine Grundsätze 

(1) Durch die ESI-Fonds wird durch Mehrjahresprogramme 
sowie durch die fondsspezifischen Aufgaben gemäß ihren auf 
die Verträge gestützten Zielvorgaben, einschließlich des wirt
schaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, zur Um
setzung der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum Unterstützung geleistet, die nationale, 
regionale und lokale Maßnahmen ergänzt; dabei werden die 
entsprechenden integrierten Leitlinien der Strategie Europa 
2020, die entsprechenden gemäß Artikel 121 Absatz 2 AEUV 
angenommenen länderspezifischen Empfehlungen und die ent
sprechenden gemäß Artikel 148 Absatz 4 AEUV angenom
menen Ratsempfehlungen sowie gegebenenfalls – auf nationaler 
Ebene – die nationalen Reformprogramme berücksichtigt. 

(2) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sorgen unter 
Berücksichtigung der besonderen Lage jedes Mitgliedstaats für 
die Kohärenz der Unterstützung aus den ESI-Fonds mit den 
relevanten Strategien, den bereichsübergreifenden Grundsätzen 
gemäß den Artikeln 5, 7 und 8 und den Prioritäten der Union 
und für Komplementarität der Unterstützung aus den ESI-Fonds 
mit anderen Instrumenten der Union. 

(3) Beim Einsatz der Mittel aus den ESI-Fonds arbeiten die 
Kommission und die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Sub
sidiaritätsprinzip eng zusammen. 

(4) Die Mitgliedstaaten – auf geeigneter territorialer Ebene 
und gemäß ihrem institutionellen, rechtlichen und finanziellen 
Rahmen – und die von ihnen zu diesem Zweck benannten 
Stellen sind dafür zuständig, dass die Vorbereitung und Umset
zung der Programme und die Ausführung der Aufgaben in 
Partnerschaft mit den relevanten im Artikel 5 benannten Part
nern nach Maßgabe dieser Verordnung und der fondsspezi
fischen Regelungen erfolgt. 

(5) Die Vorkehrungen für die Inanspruchnahme und die Nut
zung der ESI-Fonds – insbesondere die für die Vorbereitung und 
Inanspruchnahme von Programmen erforderlichen finanziellen 
und administrativen Ressourcen in Bezug auf Begleitung, Be
richterstattung, Bewertung, Verwaltung und Kontrolle – beach
ten hinsichtlich der Höhe der zugewiesenen Mittel den Grund
satz der Verhältnismäßigkeit und berücksichtigen das Gesamt
ziel des Abbaus des Verwaltungsaufwands der Stellen, die an der 
Verwaltung und Kontrolle der Programme beteiligt sind. 

(6) Die Kommission und die Mitgliedstaaten gewährleisten 
im Einklang mit ihren jeweiligen Zuständigkeiten die Koordinie
rung zwischen den ESI-Fonds sowie zwischen den ESI-Fonds 
und anderen relevanten Politikbereichen, Strategien und Instru
menten der Union, auch im Rahmen der externen Politikberei
che der Union. 

(7) Die den ESI-Fonds im Unionshaushalt zugewiesenen Mit
tel werden im Rahmen der zwischen den Mitgliedstaaten und 
der Kommission geteilten Mittelverwaltung gemäß Artikel 59 
der Haushaltsordnung eingesetzt, mit Ausnahme des gemäß 
Artikel 92 Absatz 6 dieser Verordnung an die Fazilität "Con
necting Europe" übertragenen Betrag der Unterstützung durch 
den Kohäsionsfonds und der in Artikel 8 der EFRE-Verordnung 
genannten innovativen Maßnahmen auf Initiative der Kommis
sion, der technischen Hilfe auf Initiative der Kommission sowie 
der Unterstützung für die direkte Verwaltung gemäß der EMFF- 
Verordnung. 

(8) Im Einklang mit Artikel 30 der Haushaltsordnung beach
ten die Kommission und die Mitgliedstaaten den Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. 

(9) Die Kommission und die Mitgliedstaaten gewährleisten 
die Wirksamkeit der ESI-Fonds während der Vorbereitung und 
Inanspruchnahme in Bezug auf Begleitung, Berichterstattung 
und Bewertung. 

(10) Die Kommission und die Mitgliedstaaten haben bei der 
Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben in Bezug auf die ESI-Fonds 
den Bürokratieabbau der Begünstigten zum Ziel. 

Artikel 5 

Partnerschaft und Steuerung auf mehreren Ebenen 

(1) Für die Partnerschaftsvereinbarung und für jedes Pro
gramm organisiert jeder Mitgliedstaat gemäß seinem institutio
nellen und rechtlichen Rahmen eine Partnerschaft mit den zu
ständigen regionalen und lokalen Stellen. Dies umfasst auch eine 
Partnerschaft mit folgenden Partnern: 

a) zuständigen städtischen und anderen Behörden, 

b) Wirtschafts- und Sozialpartnern, und 

c) relevanten Stellen, die die Zivilgesellschaft vertreten, unter 
anderem Partnern des Umweltbereichs, Nichtregierungsorga
nisationen und Stellen für die Förderung von sozialer Inklu
sion, Gleichstellung der Geschlechter und Nichtdiskriminie
rung. 

(2) Im Einklang mit dem Ansatz der Steuerung auf mehreren 
Ebenen binden die Mitgliedstaaten die in Absatz 1 aufgeführten 
Partner in die Ausarbeitung der Partnerschaftsvereinbarungen 
und Fortschrittsberichte und während der gesamten Vorberei
tung und Umsetzungder Programme, einschließlich durch die 
Teilnahme an den Begleitausschüssen für Programme gemäß 
Artikel 48, ein. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 149 einen delegierten Rechtsakt zu erlassen, um einen 
Europäischen Verhaltenskodex für Partnerschaften (im Folgen
den "Verhaltenskodex") zu erstellen, um die Mitgliedstaaten bei
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TITEL I 

GRUNDSÄTZE DER UNIONSUNTERSTÜTZUNG FÜR DIE ESI- 
FONDS 

Artikel 4 

Allgemeine Grundsätze 

(1) Durch die ESI-Fonds wird durch Mehrjahresprogramme 
sowie durch die fondsspezifischen Aufgaben gemäß ihren auf 
die Verträge gestützten Zielvorgaben, einschließlich des wirt
schaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, zur Um
setzung der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum Unterstützung geleistet, die nationale, 
regionale und lokale Maßnahmen ergänzt; dabei werden die 
entsprechenden integrierten Leitlinien der Strategie Europa 
2020, die entsprechenden gemäß Artikel 121 Absatz 2 AEUV 
angenommenen länderspezifischen Empfehlungen und die ent
sprechenden gemäß Artikel 148 Absatz 4 AEUV angenom
menen Ratsempfehlungen sowie gegebenenfalls – auf nationaler 
Ebene – die nationalen Reformprogramme berücksichtigt. 

(2) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sorgen unter 
Berücksichtigung der besonderen Lage jedes Mitgliedstaats für 
die Kohärenz der Unterstützung aus den ESI-Fonds mit den 
relevanten Strategien, den bereichsübergreifenden Grundsätzen 
gemäß den Artikeln 5, 7 und 8 und den Prioritäten der Union 
und für Komplementarität der Unterstützung aus den ESI-Fonds 
mit anderen Instrumenten der Union. 

(3) Beim Einsatz der Mittel aus den ESI-Fonds arbeiten die 
Kommission und die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Sub
sidiaritätsprinzip eng zusammen. 

(4) Die Mitgliedstaaten – auf geeigneter territorialer Ebene 
und gemäß ihrem institutionellen, rechtlichen und finanziellen 
Rahmen – und die von ihnen zu diesem Zweck benannten 
Stellen sind dafür zuständig, dass die Vorbereitung und Umset
zung der Programme und die Ausführung der Aufgaben in 
Partnerschaft mit den relevanten im Artikel 5 benannten Part
nern nach Maßgabe dieser Verordnung und der fondsspezi
fischen Regelungen erfolgt. 

(5) Die Vorkehrungen für die Inanspruchnahme und die Nut
zung der ESI-Fonds – insbesondere die für die Vorbereitung und 
Inanspruchnahme von Programmen erforderlichen finanziellen 
und administrativen Ressourcen in Bezug auf Begleitung, Be
richterstattung, Bewertung, Verwaltung und Kontrolle – beach
ten hinsichtlich der Höhe der zugewiesenen Mittel den Grund
satz der Verhältnismäßigkeit und berücksichtigen das Gesamt
ziel des Abbaus des Verwaltungsaufwands der Stellen, die an der 
Verwaltung und Kontrolle der Programme beteiligt sind. 

(6) Die Kommission und die Mitgliedstaaten gewährleisten 
im Einklang mit ihren jeweiligen Zuständigkeiten die Koordinie
rung zwischen den ESI-Fonds sowie zwischen den ESI-Fonds 
und anderen relevanten Politikbereichen, Strategien und Instru
menten der Union, auch im Rahmen der externen Politikberei
che der Union. 

(7) Die den ESI-Fonds im Unionshaushalt zugewiesenen Mit
tel werden im Rahmen der zwischen den Mitgliedstaaten und 
der Kommission geteilten Mittelverwaltung gemäß Artikel 59 
der Haushaltsordnung eingesetzt, mit Ausnahme des gemäß 
Artikel 92 Absatz 6 dieser Verordnung an die Fazilität "Con
necting Europe" übertragenen Betrag der Unterstützung durch 
den Kohäsionsfonds und der in Artikel 8 der EFRE-Verordnung 
genannten innovativen Maßnahmen auf Initiative der Kommis
sion, der technischen Hilfe auf Initiative der Kommission sowie 
der Unterstützung für die direkte Verwaltung gemäß der EMFF- 
Verordnung. 

(8) Im Einklang mit Artikel 30 der Haushaltsordnung beach
ten die Kommission und die Mitgliedstaaten den Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. 

(9) Die Kommission und die Mitgliedstaaten gewährleisten 
die Wirksamkeit der ESI-Fonds während der Vorbereitung und 
Inanspruchnahme in Bezug auf Begleitung, Berichterstattung 
und Bewertung. 

(10) Die Kommission und die Mitgliedstaaten haben bei der 
Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben in Bezug auf die ESI-Fonds 
den Bürokratieabbau der Begünstigten zum Ziel. 

Artikel 5 

Partnerschaft und Steuerung auf mehreren Ebenen 

(1) Für die Partnerschaftsvereinbarung und für jedes Pro
gramm organisiert jeder Mitgliedstaat gemäß seinem institutio
nellen und rechtlichen Rahmen eine Partnerschaft mit den zu
ständigen regionalen und lokalen Stellen. Dies umfasst auch eine 
Partnerschaft mit folgenden Partnern: 

a) zuständigen städtischen und anderen Behörden, 

b) Wirtschafts- und Sozialpartnern, und 

c) relevanten Stellen, die die Zivilgesellschaft vertreten, unter 
anderem Partnern des Umweltbereichs, Nichtregierungsorga
nisationen und Stellen für die Förderung von sozialer Inklu
sion, Gleichstellung der Geschlechter und Nichtdiskriminie
rung. 

(2) Im Einklang mit dem Ansatz der Steuerung auf mehreren 
Ebenen binden die Mitgliedstaaten die in Absatz 1 aufgeführten 
Partner in die Ausarbeitung der Partnerschaftsvereinbarungen 
und Fortschrittsberichte und während der gesamten Vorberei
tung und Umsetzungder Programme, einschließlich durch die 
Teilnahme an den Begleitausschüssen für Programme gemäß 
Artikel 48, ein. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 149 einen delegierten Rechtsakt zu erlassen, um einen 
Europäischen Verhaltenskodex für Partnerschaften (im Folgen
den "Verhaltenskodex") zu erstellen, um die Mitgliedstaaten bei
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der Organisation der Partnerschaft gemäß den Absätzen 1 und 
2 dieses Artikels zu unterstützen und diese zu erleichtern. Der 
Verhaltenskodex bildet den Rahmen, in dem die Mitgliedstaaten 
gemäß ihren institutionellen und rechtlichen Rahmen sowie ih
ren nationalen und regionalen Zuständigkeiten die Umsetzung 
der Partnerschaft verfolgen. Im Verhaltenskodex werden unter 
vollständiger Beachtung der Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit die folgenden Aspekte festgelegt: 

a) die wichtigsten Grundsätze für transparente Verfahren, die 
bei der Ermittlung der relevanten Partner, einschließlich ge
gebenenfalls ihrer Dachorganisationen, einzuhalten sind, um 
für die Mitgliedstaaten die Benennung der repräsentativsten 
relevanten Partner gemäß ihrem institutionellen und recht
lichen Rahmen zu erleichtern; 

b) die wichtigsten Grundsätze und bewährten Verfahren im 
Hinblick auf die Beteiligung der verschiedenen Kategorien 
von relevanten Partnern gemäß Absatz 1 an der Ausarbei
tung der Partnerschaftsvereinbarungen und Programme, die 
über ihre Beteiligung bereitzustellenden Informationen sowie 
die verschiedenen Phasen der Umsetzung; 

c) die bewährten Verfahren im Hinblick auf die Formulierung 
der gegebenenfalls von den Mitgliedstaaten oder den Begleit
ausschüssen der Programme zu beschließenden Mitglied
schaftsregelungen und internen Verfahren der Begleitaus
schüsse im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen 
dieser Verordnung und den fondsspezifischen Regelungen; 

d) die wesentlichen Ziele und bewährten Verfahren in Fällen, in 
denen die Verwaltungsbehörde die relevanten Partner an der 
Vorbereitung der Aufrufe zur Einreichung von Vorschlägen 
beteiligt, und insbesondere die bewährten Verfahren zur Ver
meidung potentieller Interessenkonflikte in Fällen, in denen 
es sich bei den relevanten Partnern möglicherweise auch um 
potentielle Begünstigte handelt, und für die Beteiligung der 
relevanten Partner an der Vorbereitung der Fortschritts
berichte und in Bezug auf Begleitung und Bewertung der 
Programme gemäß den einschlägigen Bestimmungen dieser 
Verordnung und der fondsspezifischen Regelungen; 

e) die als Hinweis genannten Bereiche, Themen und bewährten 
Verfahren, wie die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
die ESI-Fonds nutzen können, einschließlich der technischen 
Hilfe zur Stärkung der institutionellen Kapazität der relevan
ten Partner gemäß den einschlägigen Bestimmungen dieser 
Verordnung und der fondsspezifischen Regelungen; 

f) die Rolle der Kommission bei der Verbreitung der bewährten 
Verfahren; 

g) die wichtigsten Grundsätze und bewährten Verfahren, die 
sich dazu eignen, die Bewertung der Umsetzung der Part
nerschaft und ihres Mehrwertes durch die Mitgliedstaaten zu 
erleichtern. 

Die Bestimmungen des Verhaltenskodex dürfen in keiner Weise 
mit den einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung oder 
den fondsspezifischen Regelungen im Widerspruch stehen. 

(4) Die Kommission setzt das Europäische Parlament und 
den Rat gleichzeitig bis zum 18. April 2014 über den in Absatz 
3 dieses Artikels genannten delegierten Rechtsakt über den Eu
ropäischen Verhaltenskodex für Partnerschaften in Kenntnis. In 
diesem delegierten Rechtsakt wird kein Datum des Inkrafttretens 
festgelegt, das vor dem Tag seiner Annahme liegt. 

(5) Die Verletzung einer Verpflichtung, die den Mitgliedstaa
ten entweder auf der Grundlage dieses Artikels oder des nach 
Absatz 3 dieses Artikels erlassenen delegierten Rechtsaktes auf
erlegt wird, stellt keine Unregelmäßigkeit dar, welche eine finan
zielle Berichtigung gemäß Artikel 85 zur Folge hat. 

(6) Mindestens einmal im Jahr konsultiert die Kommission 
für jeden ESI-Fonds die die Partner auf Unionsebene vertreten
den Organisationen zum Einsatz der Mittel aus diesem ESI- 
Fonds und erstattet dem Europäischen Parlament und dem 
Rat über das Ergebnis Bericht. 

Artikel 6 

Einhaltung von Unionsrecht und nationalem Recht 

Die aus den ESI-Fonds geförderten Vorhaben müssen dem Uni
onsrecht und dem in Bezug auf dessen Umsetzung einschlägi
gen nationalen Recht (im Folgenden "anwendbares Recht") ent
sprechen. 

Artikel 7 

Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen und 
Nichtdiskriminierung 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission stellen sicher, dass die 
Gleichstellung von Männern und Frauen und die Berücksichti
gung des Gleichstellungsaspekts während der gesamten Vor
bereitung und Umsetzung der Programme auch in Bezug auf 
Begleitung, Berichterstattung und Bewertung berücksichtigt und 
gefördert werden. 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission treffen die erforderli
chen Maßnahmen gegen jede Form der Diskriminierung auf
grund des Geschlechts, der Rasse oder ethnischen Herkunft, 
der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Al
ters oder der sexuellen Ausrichtung während der Vorbereitung 
und Durchführung der Programme. Insbesondere die Barriere
freiheit für Menschen mit Behinderungen wird bei der gesamten 
Vorbereitung und Umsetzung der Programme berücksichtigt. 

Artikel 8 

Nachhaltige Entwicklung 

Die Ziele der ESI-Fonds werden gemäß dem Prinzip der nach
haltigen Entwicklung und der Förderung des Ziels der Erhaltung, 
des Schutzes der Umwelt und der Verbesserung ihrer Qualität 
durch die Union gemäß Artikel 11 und Artikel 191 Absatz 1 
AEUV unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips verfolgt.
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Die Mitgliedstaaten und die Kommission stellen sicher, dass 
Anforderungen an Umweltschutz, Ressourceneffizienz, Klima
schutz, Anpassung an den Klimawandel, biologische Vielfalt, 
Katastrophenresistenz und Risikoprävention und -management 
bei der Vorbereitung und Umsetzung der Partnerschaftsverein
barungen und Programme gefördert werden. Die Mitgliedstaaten 
stellen für jeden der ESI-Fonds Informationen zur Unterstützung 
der Klimaschutzziele unter Verwendung der Methodik auf der 
Grundlage der Interventionskategorien, vorrangigen Flächen 
oder Maßnahmenkategorien zur Verfügung. Diese Methodik be
steht aus einer spezifischen Gewichtung der Ausgaben im Rah
men der ESI-Fonds auf einer angemessenen Ebene, um den 
Beitrag zu den Zielen des Klimaschutzes und der Anpassung 
an den Klimawandel auszudrücken. Die spezifische Gewichtung 
wird dahingehend differenziert, ob die Unterstützung einen er
heblichen oder einen geringen Beitrag zu den Klimaschutzzielen 
leistet. Trägt die Unterstützung nicht zu diesen Zielen bei oder 
ist der Beitrag unerheblich, wird eine Gewichtung von null zu
geordnet. Im Falle des EFRE, des ESF und des Kohäsionsfonds 
wird die Gewichtung den Interventionskategorien zugeordnet, 
die im Rahmen der von der Kommission angenommenen Sys
tematik festgelegt wurden. Im Falle des ELER wird die Gewich
tung den vorrangigen Flächen zugeordnet, die in der ELER-Ver
ordnung niedergelegt sind, und im Falle des EMFF Maßnahmen, 
die in der EMFF-Verordnung niedergelegt sind. 

Die Kommission legt im Hinblick auf die Anwendung der Me
thodik nach Absatz 2 im Wege von Durchführungsrechtsakten 
einheitliche Bedingungen für jeden der ESI-Fonds fest. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 150 Absatz 
3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

TITEL II 

STRATEGISCHER ANSATZ 

KAPITEL I 

Thematische Ziele der ESI-Fonds und Gemeinsamer 
Strategischer Rahmen 

Artikel 9 

Thematische Ziele 

Um zu der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum und den fondsspezifischen Aufgaben ge
mäß ihren auf die Verträge gestützten Zielvorgaben, einschließ
lich des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen
halts, beizutragen, werden aus jedem ESI-Fonds die folgenden 
thematischen Ziele unterstützt: 

1. Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und 
Innovation; 

2. Verbesserung der Barrierefreiheit sowie der Nutzung und 
Qualität von IKT; 

3. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU, des Agrar
sektors (beim ELER) und des Fischerei- und Aquakultursek
tors (beim EMFF); 

4. Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO 2 - 
Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft 

5. Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der 
Risikoprävention und des Risikomanagements; 

6. Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der 
Ressourceneffizienz; 

7. Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung 
von Engpässen in wichtigen Netzinfrastrukturen; 

8. Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung 
und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte; 

9. Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von 
Armut und jeglicher Diskriminierung; 

10. Investitionen in Bildung, Ausbildung, und Berufsbildung für 
Kompetenzen und lebenslanges Lernen; 

11. Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffent
lichen Behörden und Interessenträgern und der effizienten 
öffentlichen Verwaltung. 

Die thematischen Ziele werden in für jeden ESI-Fonds spezi
fische Prioritäten überführt und sind in den fondsspezifischen 
Regelungen festgelegt. 

Artikel 10 

Gemeinsamer Strategischer Rahmen 

(1) Zur Förderung einer harmonischen, ausgewogenen und 
nachhaltigen Entwicklung der Union wird ein Gemeinsamer 
Strategischer Rahmen (GSR) gemäß Anhang I festgelegt. Der 
GSR legt strategische Leitgrundsätze fest, um den Planungspro
zess und die sektorale und territoriale Koordinierung der Uni
onsintervention im Rahmen der ESI-Fonds mit anderen relevan
ten Unionsstrategien und -Instrumenten im Einklang mit den 
Vorgaben und Zielen der Strategie der Union für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum unter Berücksichtigung 
der wichtigsten territorialen Herausforderungen der verschiede
nen Arten von Gebieten zu erleichtern. 

(2) Die im GSR vorgesehenen strategischen Leitgrundsätze 
werden entsprechend dem Zweck und innerhalb des Geltungs
bereichs der in jedem ESI-Fonds vorgesehenen Unterstützung 
und entsprechend den Vorschriften für die Tätigkeit der einzel
nen ESI-Fonds nach dieser Verordnung und den fondsspezi
fischen Regelungen festgelegt. Den Mitgliedstaaten werden 
durch den GSR keine zusätzlichen Verpflichtungen über die 
im Rahmen der einschlägigen sektoralen Strategien der Union 
vorgesehenen Verpflichtungen hinaus auferlegt. 

(3) Der GSR erleichtert die Ausarbeitung der Partnerschafts
vereinbarung und der Programme im Einklang mit den Grund
sätzen der Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität und unter Be
rücksichtigung der nationalen und regionalen Zuständigkeiten, 
damit die spezifischen und geeigneten Strategie- und Koordinie
rungsmaßnahmen beschlossen werden.
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Die Mitgliedstaaten und die Kommission stellen sicher, dass 
Anforderungen an Umweltschutz, Ressourceneffizienz, Klima
schutz, Anpassung an den Klimawandel, biologische Vielfalt, 
Katastrophenresistenz und Risikoprävention und -management 
bei der Vorbereitung und Umsetzung der Partnerschaftsverein
barungen und Programme gefördert werden. Die Mitgliedstaaten 
stellen für jeden der ESI-Fonds Informationen zur Unterstützung 
der Klimaschutzziele unter Verwendung der Methodik auf der 
Grundlage der Interventionskategorien, vorrangigen Flächen 
oder Maßnahmenkategorien zur Verfügung. Diese Methodik be
steht aus einer spezifischen Gewichtung der Ausgaben im Rah
men der ESI-Fonds auf einer angemessenen Ebene, um den 
Beitrag zu den Zielen des Klimaschutzes und der Anpassung 
an den Klimawandel auszudrücken. Die spezifische Gewichtung 
wird dahingehend differenziert, ob die Unterstützung einen er
heblichen oder einen geringen Beitrag zu den Klimaschutzzielen 
leistet. Trägt die Unterstützung nicht zu diesen Zielen bei oder 
ist der Beitrag unerheblich, wird eine Gewichtung von null zu
geordnet. Im Falle des EFRE, des ESF und des Kohäsionsfonds 
wird die Gewichtung den Interventionskategorien zugeordnet, 
die im Rahmen der von der Kommission angenommenen Sys
tematik festgelegt wurden. Im Falle des ELER wird die Gewich
tung den vorrangigen Flächen zugeordnet, die in der ELER-Ver
ordnung niedergelegt sind, und im Falle des EMFF Maßnahmen, 
die in der EMFF-Verordnung niedergelegt sind. 

Die Kommission legt im Hinblick auf die Anwendung der Me
thodik nach Absatz 2 im Wege von Durchführungsrechtsakten 
einheitliche Bedingungen für jeden der ESI-Fonds fest. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 150 Absatz 
3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

TITEL II 

STRATEGISCHER ANSATZ 

KAPITEL I 

Thematische Ziele der ESI-Fonds und Gemeinsamer 
Strategischer Rahmen 

Artikel 9 

Thematische Ziele 

Um zu der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum und den fondsspezifischen Aufgaben ge
mäß ihren auf die Verträge gestützten Zielvorgaben, einschließ
lich des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen
halts, beizutragen, werden aus jedem ESI-Fonds die folgenden 
thematischen Ziele unterstützt: 

1. Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und 
Innovation; 

2. Verbesserung der Barrierefreiheit sowie der Nutzung und 
Qualität von IKT; 

3. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU, des Agrar
sektors (beim ELER) und des Fischerei- und Aquakultursek
tors (beim EMFF); 

4. Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO 2 - 
Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft 

5. Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der 
Risikoprävention und des Risikomanagements; 

6. Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der 
Ressourceneffizienz; 

7. Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung 
von Engpässen in wichtigen Netzinfrastrukturen; 

8. Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung 
und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte; 

9. Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von 
Armut und jeglicher Diskriminierung; 

10. Investitionen in Bildung, Ausbildung, und Berufsbildung für 
Kompetenzen und lebenslanges Lernen; 

11. Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffent
lichen Behörden und Interessenträgern und der effizienten 
öffentlichen Verwaltung. 

Die thematischen Ziele werden in für jeden ESI-Fonds spezi
fische Prioritäten überführt und sind in den fondsspezifischen 
Regelungen festgelegt. 

Artikel 10 

Gemeinsamer Strategischer Rahmen 

(1) Zur Förderung einer harmonischen, ausgewogenen und 
nachhaltigen Entwicklung der Union wird ein Gemeinsamer 
Strategischer Rahmen (GSR) gemäß Anhang I festgelegt. Der 
GSR legt strategische Leitgrundsätze fest, um den Planungspro
zess und die sektorale und territoriale Koordinierung der Uni
onsintervention im Rahmen der ESI-Fonds mit anderen relevan
ten Unionsstrategien und -Instrumenten im Einklang mit den 
Vorgaben und Zielen der Strategie der Union für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum unter Berücksichtigung 
der wichtigsten territorialen Herausforderungen der verschiede
nen Arten von Gebieten zu erleichtern. 

(2) Die im GSR vorgesehenen strategischen Leitgrundsätze 
werden entsprechend dem Zweck und innerhalb des Geltungs
bereichs der in jedem ESI-Fonds vorgesehenen Unterstützung 
und entsprechend den Vorschriften für die Tätigkeit der einzel
nen ESI-Fonds nach dieser Verordnung und den fondsspezi
fischen Regelungen festgelegt. Den Mitgliedstaaten werden 
durch den GSR keine zusätzlichen Verpflichtungen über die 
im Rahmen der einschlägigen sektoralen Strategien der Union 
vorgesehenen Verpflichtungen hinaus auferlegt. 

(3) Der GSR erleichtert die Ausarbeitung der Partnerschafts
vereinbarung und der Programme im Einklang mit den Grund
sätzen der Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität und unter Be
rücksichtigung der nationalen und regionalen Zuständigkeiten, 
damit die spezifischen und geeigneten Strategie- und Koordinie
rungsmaßnahmen beschlossen werden.
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Artikel 11 

Inhalt 

Im GSR wird Folgendes festgelegt: 

a) Mechanismen zur Gewährleistung des Beitrags der ESI-Fonds 
zur Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und inte
gratives Wachstum und der Kohärenz und Übereinstimmung 
der Programmplanung der ESI-Fonds mit den entsprechen
den gemäß Artikel 121 Absatz 2 AEUV angenommenen 
länderspezifischen Empfehlungen und den entsprechenden 
gemäß Artikel 148 Absatz 4 AEUV angenommenen Rats
empfehlungen sowie gegebenenfalls – auf nationaler Ebene – 
den nationalen Reformprogrammen; 

b) Vorkehrungen zur Förderung einer integrierten Nutzung der 
ESI-Fonds; 

c) Vorkehrungen zur Koordinierung zwischen den ESI-Fonds 
und anderen relevanten Unionsstrategien und -Instrumenten, 
einschließlich externer Instrumente für die Zusammenarbeit; 

d) bereichsübergreifende Grundsätze gemäß den Artikeln 5, 7 
und 8 und Querschnittsstrategieziele für die Nutzung der 
ESI-Fonds; 

e) Vorkehrungen zur Bewältigung der wichtigsten territorialen 
Herausforderungen für städtische, ländliche, Küsten- und 
Fischwirtschaftsgebiete und der demografischen Herausforde
rungen von Regionen oder für die besonderen Bedürfnisse 
der geografischen Gebiete mit schweren und dauerhaften 
natürlichen oder demografischen Nachteilen gemäß 
Artikel 174 AEUV und zur Bewältigung der spezifischen 
Herausforderungen für Gebiete in äußerster Randlage im 
Sinne von Artikel 349 AEUV; 

f) prioritäre Bereiche für Maßnahmen der Zusammenarbeit im 
Rahmen der ESI-Fonds gegebenenfalls unter Berücksichti
gung von makroregionalen Strategien und Strategien für 
die Meeresgebiete. 

Artikel 12 

Überprüfung 

Ändert sich die soziale und wirtschaftliche Situation in der 
Union beträchtlich oder wird die Unionsstrategie für intelligen
tes, nachhaltiges und integratives Wachstum geändert, kann die 
Kommission einen Vorschlag zur Überarbeitung des GSR vor
legen, oder das Europäische Parlament oder der Rat können 
nach Artikel 225 bzw. 241 AEUV die Kommission auffordern, 
einen solchen Vorschlag zu unterbreiten. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 149 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Abschnitte 
4 und 7 in Anhang I zu ergänzen oder zu ändern, um, sofern 
nötig, den in Abschnitt 4 genannten Änderungen der Unions
strategien oder -Instrumenten oder den in Abschnitt 7 darge
legten Änderungen im Bereich der Kooperationsmaßnahmen 
Rechnung zu tragen, oder die Einführung neuer Unionsstrate
gien, -Instrumente oder Kooperationsmaßnahmen zu berück
sichtigen. 

Artikel 13 

Leitfaden für Begünstigte 

(1) Die Kommission verfasst Leitlinien für den effizienten 
Zugang zu den ESI-Fonds und die Nutzung dieser Fonds sowie 
dazu, wie andere Instrumente relevanter Politikbereiche der 
Union ergänzend ausgeschöpft werden können. 

(2) Die Leitlinien sind bis zum 30. Juni 2014 fertigzustellen 
und sollen für jedes thematische Ziel einen Überblick über die 
verfügbaren relevanten Instrumente auf Unionsebene enthalten, 
mit detaillierten Angaben zu Informationsquellen, Beispielen zu 
bewährten Verfahren zur Kombination von verfügbaren Finanz
instrumenten, sowohl innerhalb einzelner Politikbereiche als 
auch bereichsübergreifend, einer Beschreibung der zuständigen 
Behörden und Einrichtungen, die an der Verwaltung der einzel
nen Instrumente beteiligt sind, und einer Checkliste für poten
zielle Begünstigte, um diese bei der Ermittlung der am besten 
geeigneten Finanzierungsquellen zu unterstützen. 

(3) Die Leitlinien werden auf den Websites der zuständigen 
Generaldirektionen der Kommission veröffentlicht. Die Kommis
sion und die Verwaltungsbehörden sorgen gemäß den fonds
spezifischen Regelungen und in Zusammenarbeit mit dem Aus
schuss der Regionen für die Verteilung der Leitlinien an poten
zielle Begünstigte. 

KAPITEL II 

Partnerschaftsvereinbarung 

Artikel 14 

Ausarbeitung der Partnerschaftsvereinbarung 

(1) Jeder Mitgliedstaat erarbeitet für den Zeitraum vom 
1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020 eine Partner
schaftsvereinbarung. 

(2) Die Mitgliedstaaten erstellen die Partnerschaftsverein
barung gemeinsam mit den in Artikel 5 genannten Partnern. 
Die Partnerschaftsvereinbarung wird im Dialog mit der Kom
mission ausgearbeitet. Die Mitgliedstaaten erstellen die Partner
schaftsvereinbarung auf der Grundlage von Verfahren, die im 
Hinblick auf die Öffentlichkeit transparent sind sowie sich in
nerhalb ihres institutionellen und rechtlichen Rahmens halten. 

(3) Die Partnerschaftsvereinbarung deckt alle Unterstützungs
leistungen aus den ESI-Fonds im betreffenden Mitgliedstaat ab. 

(4) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission bis zum 
22. April 2014 seine Partnerschaftsvereinbarung. 

(5) Treten eine oder mehrere der fondsspezifischen Verord
nungen nicht oder voraussichtlich nicht bis zum 22. Februar 
2014 in Kraft, muss die von einem Mitgliedstaat gemäß Absatz 
4 vorgelegte Partnerschaftsvereinbarung nicht die in Artikel 15 
Absatz 1 Buchstabe a Ziffern ii, iii, iii, iv und vi genannten 
Elemente für den ESI-Fonds enthalten, der von einer solchen 
Verzögerung oder erwarteten Verzögerung beim Inkrafttreten 
der fondsspezifischen Verordnung betroffen ist.
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Artikel 15 

Inhalt der Partnerschaftsvereinbarung 

(1) In der Partnerschaftsvereinbarung ist Folgendes enthalten: 

a) Vorkehrungen, mit denen die Übereinstimmung mit der Uni
onsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum sowie den fondsspezifischen Aufgaben gemäß 
ihren auf die Verträge gestützten Zielvorgaben, einschließlich 
des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen
halts, gewährleistet wird, darunter: 

i) eine Analyse der Unterschiede, Entwicklungserforder
nisse und des Wachstumspotenzials unter Bezugnahme 
auf die festgelegten thematischen Ziele und territorialen 
Herausforderungen und gegebenenfalls unter Berücksich
tigung des nationalen Reformprogramms des Mitglied
staats sowie der entsprechenden gemäß Artikel 121 Ab
satz 2 AEUV angenommenen länderspezifischen Emp
fehlungen und der entsprechenden gemäß Artikel 148 
Absatz 4 AEUV angenommenen Ratsempfehlungen; 

ii) eine Zusammenfassung der Ex-ante-Bewertungen der 
Programme oder der wichtigsten Ergebnisse der Ex-an
te-Bewertung der Partnerschaftsvereinbarung, sofern die 
letzteren Bewertung von den Mitgliedstaaten von sich 
aus durchgeführt wird; 

iii) ausgewählte thematische Ziele, und für jedes der aus
gewählten thematischen Ziele eine Zusammenfassung 
der wichtigsten Ergebnisse, die für jeden der ESI-Fonds 
erwartet werden; 

iv) die als Richtwert dienende Zuweisung von Mitteln durch 
die Union nach thematischem Ziel auf nationaler Ebene 
für jeden ESI-Fonds sowie der als Richtwert dienende 
Gesamtbetrag der für die Klimaschutzziele vorgesehenen 
Unterstützung; 

v) die Anwendung der bereichsübergreifenden Grundsätze 
gemäß der Artikel 5, 7 und 8 und der Strategieziele für 
die Nutzung der ESI-Fonds; 

vi) eine Auflistung der EFRE-, ESF- und Kohäsionsfonds-Pro
gramme, mit Ausnahme der Programme im Rahmen des 
Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" und der 
ELER- und EMFF-Programme mit den jeweiligen indika
tiven Zuweisungen, aufgeschlüsselt nach ESI-Fonds und 
nach Jahr; 

vii) nach ESI-Fonds und gegebenenfalls nach Regionenkate
gorie aufgeschlüsselte Angaben über die Zuweisung für 
die leistungsbezogene Reserve und zu den Beträgen, die 
bei der Berechnung der leistungsbezogenen Reserve ge
mäß Artikel 20 nicht berücksichtigt werden; 

b) Vorkehrungen zur Gewährleistung eines wirksamen Einsatzes 
der ESI-Fonds, darunter: 

i) Vorkehrungen gemäß dem institutionellen Rahmen der 
Mitgliedstaaten, die die Koordinierung zwischen den 
ESI-Fonds und anderen nationalen und Unions-Finanzie
rungsinstrumenten und mit der EIB sicherstellen; 

ii) die Informationen, die für eine Ex-ante-Überprüfung der 
Einhaltung der Regeln zur Zusätzlichkeit erforderlich 
sind, wie in Teil Drei definiert; 

iii) eine Zusammenfassung der Bewertung hinsichtlich der 
Erfüllung der auf nationaler Ebene geltenden Ex-ante- 
Konditionalitäten gemäß Artikel 19 und Anhang XI 
und, wenn die anwendbaren Ex-ante-Konditionalitäten 
nicht erfüllt sind, der zu ergreifenden Maßnahmen sowie 
Angaben zu den zuständigen Stellen und zum Zeitplan 
für die Umsetzung dieser Maßnahmen; 

iv) die Methodik und die Mechanismen zur Sicherstellung 
der Konsistenz beim Funktionieren des Leistungsrahmens 
gemäß Artikel 21; 

v) eine Bewertung der Frage, ob die administrative Leis
tungsfähigkeit der an der Verwaltung und Kontrolle der 
Programme beteiligten Behörden und – gegebenenfalls – 
der Begünstigten gestärkt werden muss, sowie, falls er
forderlich, eine Zusammenfassung der zu diesem Zweck 
zu ergreifenden Maßnahmen; 

vi) eine Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen in 
den Programmen, einschließlich eines indikativen Zeit
plans, um eine Verringerung des Verwaltungsaufwands 
der Begünstigten zu erreichen; 

c) Vorkehrungen für das in Artikel 5 genannte Partnerschafts
prinzip; 

d) eine indikative Auflistung der in Artikel 5 aufgeführten Part
ner und eine Zusammenfassung der Maßnahmen zu ihrer 
Einbindung im Einklang mit Artikel 5 und ihrer Rolle bei 
der Ausarbeitung der Partnerschaftsvereinbarung und des 
Fortschrittsberichts nach Artikel 52. 

(2) In der Partnerschaftsvereinbarung ist ferner Folgendes 
enthalten: 

a) ein integrierter Ansatz zur aus den ESI-Fonds unterstützten 
territorialen Entwicklung oder eine Zusammenfassung der 
integrierten Ansätze zur territorialen Entwicklung auf der 
Grundlage des Inhalts der Programme, der bzw. die Folgen
des aufführt: 

i) die Vorkehrungen für einen integrierten Ansatz bei der 
Nutzung der ESI-Fonds für die territoriale Entwicklung 
von bestimmten, Regionen nachgeordneten Gebieten, 
insbesondere Durchführungsvorkehrungen für die 
Artikel 32, 33 und 36, gemeinsam mit den Grundsätzen 
für die Ermittlung der städtischen Gebiete, in denen in
tegrierte Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwick
lung durchgeführt werden sollen;
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Artikel 15 

Inhalt der Partnerschaftsvereinbarung 

(1) In der Partnerschaftsvereinbarung ist Folgendes enthalten: 

a) Vorkehrungen, mit denen die Übereinstimmung mit der Uni
onsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum sowie den fondsspezifischen Aufgaben gemäß 
ihren auf die Verträge gestützten Zielvorgaben, einschließlich 
des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen
halts, gewährleistet wird, darunter: 

i) eine Analyse der Unterschiede, Entwicklungserforder
nisse und des Wachstumspotenzials unter Bezugnahme 
auf die festgelegten thematischen Ziele und territorialen 
Herausforderungen und gegebenenfalls unter Berücksich
tigung des nationalen Reformprogramms des Mitglied
staats sowie der entsprechenden gemäß Artikel 121 Ab
satz 2 AEUV angenommenen länderspezifischen Emp
fehlungen und der entsprechenden gemäß Artikel 148 
Absatz 4 AEUV angenommenen Ratsempfehlungen; 

ii) eine Zusammenfassung der Ex-ante-Bewertungen der 
Programme oder der wichtigsten Ergebnisse der Ex-an
te-Bewertung der Partnerschaftsvereinbarung, sofern die 
letzteren Bewertung von den Mitgliedstaaten von sich 
aus durchgeführt wird; 

iii) ausgewählte thematische Ziele, und für jedes der aus
gewählten thematischen Ziele eine Zusammenfassung 
der wichtigsten Ergebnisse, die für jeden der ESI-Fonds 
erwartet werden; 

iv) die als Richtwert dienende Zuweisung von Mitteln durch 
die Union nach thematischem Ziel auf nationaler Ebene 
für jeden ESI-Fonds sowie der als Richtwert dienende 
Gesamtbetrag der für die Klimaschutzziele vorgesehenen 
Unterstützung; 

v) die Anwendung der bereichsübergreifenden Grundsätze 
gemäß der Artikel 5, 7 und 8 und der Strategieziele für 
die Nutzung der ESI-Fonds; 

vi) eine Auflistung der EFRE-, ESF- und Kohäsionsfonds-Pro
gramme, mit Ausnahme der Programme im Rahmen des 
Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" und der 
ELER- und EMFF-Programme mit den jeweiligen indika
tiven Zuweisungen, aufgeschlüsselt nach ESI-Fonds und 
nach Jahr; 

vii) nach ESI-Fonds und gegebenenfalls nach Regionenkate
gorie aufgeschlüsselte Angaben über die Zuweisung für 
die leistungsbezogene Reserve und zu den Beträgen, die 
bei der Berechnung der leistungsbezogenen Reserve ge
mäß Artikel 20 nicht berücksichtigt werden; 

b) Vorkehrungen zur Gewährleistung eines wirksamen Einsatzes 
der ESI-Fonds, darunter: 

i) Vorkehrungen gemäß dem institutionellen Rahmen der 
Mitgliedstaaten, die die Koordinierung zwischen den 
ESI-Fonds und anderen nationalen und Unions-Finanzie
rungsinstrumenten und mit der EIB sicherstellen; 

ii) die Informationen, die für eine Ex-ante-Überprüfung der 
Einhaltung der Regeln zur Zusätzlichkeit erforderlich 
sind, wie in Teil Drei definiert; 

iii) eine Zusammenfassung der Bewertung hinsichtlich der 
Erfüllung der auf nationaler Ebene geltenden Ex-ante- 
Konditionalitäten gemäß Artikel 19 und Anhang XI 
und, wenn die anwendbaren Ex-ante-Konditionalitäten 
nicht erfüllt sind, der zu ergreifenden Maßnahmen sowie 
Angaben zu den zuständigen Stellen und zum Zeitplan 
für die Umsetzung dieser Maßnahmen; 

iv) die Methodik und die Mechanismen zur Sicherstellung 
der Konsistenz beim Funktionieren des Leistungsrahmens 
gemäß Artikel 21; 

v) eine Bewertung der Frage, ob die administrative Leis
tungsfähigkeit der an der Verwaltung und Kontrolle der 
Programme beteiligten Behörden und – gegebenenfalls – 
der Begünstigten gestärkt werden muss, sowie, falls er
forderlich, eine Zusammenfassung der zu diesem Zweck 
zu ergreifenden Maßnahmen; 

vi) eine Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen in 
den Programmen, einschließlich eines indikativen Zeit
plans, um eine Verringerung des Verwaltungsaufwands 
der Begünstigten zu erreichen; 

c) Vorkehrungen für das in Artikel 5 genannte Partnerschafts
prinzip; 

d) eine indikative Auflistung der in Artikel 5 aufgeführten Part
ner und eine Zusammenfassung der Maßnahmen zu ihrer 
Einbindung im Einklang mit Artikel 5 und ihrer Rolle bei 
der Ausarbeitung der Partnerschaftsvereinbarung und des 
Fortschrittsberichts nach Artikel 52. 

(2) In der Partnerschaftsvereinbarung ist ferner Folgendes 
enthalten: 

a) ein integrierter Ansatz zur aus den ESI-Fonds unterstützten 
territorialen Entwicklung oder eine Zusammenfassung der 
integrierten Ansätze zur territorialen Entwicklung auf der 
Grundlage des Inhalts der Programme, der bzw. die Folgen
des aufführt: 

i) die Vorkehrungen für einen integrierten Ansatz bei der 
Nutzung der ESI-Fonds für die territoriale Entwicklung 
von bestimmten, Regionen nachgeordneten Gebieten, 
insbesondere Durchführungsvorkehrungen für die 
Artikel 32, 33 und 36, gemeinsam mit den Grundsätzen 
für die Ermittlung der städtischen Gebiete, in denen in
tegrierte Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwick
lung durchgeführt werden sollen;
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ii) die wichtigsten prioritären Bereiche für eine Zusammen
arbeit im Rahmen der ESI-Fonds, gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung makroregionaler Strategien und von 
Strategien für die Meeresgebiete; 

iii) gegebenenfalls ein integrierter Ansatz für die besonderen 
Bedürfnisse der am stärksten von Armut betroffenen geo
grafischen Gebiete oder der am stärksten diskriminierten 
oder sozial ausgegrenzten Zielgruppen mit besonderem 
Augenmerk auf marginalisierten Gemeinschaften, Men
schen mit Behinderungen, Langzeitarbeitslosen und jun
gen Menschen, die weder einen Arbeitsplatz haben noch 
eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren; 

iv) gegebenenfalls ein integrierter Ansatz zur Bewältigung 
der demografischen Herausforderungen von Regionen 
oder für die spezifischen Bedürfnisse der geografischen 
Gebiete mit schweren und dauerhaften natürlichen oder 
demografischen Nachteilen im Sinne von Artikel 174 
AEUV; 

b) Vorkehrungen zur Gewährleistung eines effizienten Einsatzes 
der ESI-Fonds, darunter eine Bewertung der bestehenden Sys
teme für den elektronischen Datenaustausch sowie eine Zu
sammenfassung der geplanten Maßnahmen, mit denen 
schrittweise ermöglicht werden soll, dass der gesamte Infor
mationsaustausch zwischen den Begünstigten und den für 
die Verwaltung und Kontrolle der Programme zuständigen 
Behörden auf elektronischem Wege erfolgt. 

Artikel 16 

Annahme und Änderung der Partnerschaftsvereinbarung 

(1) Die Kommission bewertet die Übereinstimmung der Part
nerschaftsvereinbarung mit dieser Verordnung gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung des nationalen Reformprogramms sowie 
der entsprechenden gemäß Artikel 121 Absatz 2 AEUV an
genommenen länderspezifischen Empfehlungen und der ent
sprechenden gemäß Artikel 148 Absatz 4 AEUV angenom
menen Ratsempfehlungen sowie der Ex-ante-Bewertungen der 
Programme und bringt ihre Anmerkungen binnen drei Monaten 
nach dem Datum der Einreichung der Partnerschaftsverein
barung durch den Mitgliedstaat vor. Der betreffende Mitglied
staat stellt alle erforderlichen zusätzlichen Informationen zur 
Verfügung und überarbeitet gegebenenfalls die Partnerschaftsver
einbarung. 

(2) Die Kommission nimmt für die Elemente, für die ein 
Beschluss der Kommission nach Artikel 96 Absatz 10 erforder
lich ist, spätestens vier Monate nach dem Datum der Einrei
chung der Partnerschaftsvereinbarung durch den Mitgliedstaat 
mittels Durchführungsrechtsakten einen Beschluss zur Genehmi
gung der Elemente der Partnerschaftsvereinbarung, die unter 
Artikel 15 Absatz 1 fallen, sowie jener, die unter Artikel 15 
Absatz 2 fallen, falls ein Mitgliedstaat von den Bestimmungen 
des Artikels 96 Absatz 8 Gebrauch gemacht hat, vorausgesetzt, 
den Anmerkungen der Kommission wurde angemessen Rech
nung getragen. Die Partnerschaftsvereinbarung tritt frühestens 
am 1. Januar 2014 in Kraft. 

(3) Die Kommission erstellt bis 31. Dezember 2015 einen 
Bericht über das Ergebnis der Verhandlungen über die Partner
schaftsvereinbarungen und die Programme, einschließlich eines 

Überblicks über die wichtigsten Themen für jeden Mitgliedstaat. 
Dieser Bericht wird dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Aus
schuss der Regionen gleichzeitig vorgelegt. 

(4) Schlägt der Mitgliedstaat eine Änderung an den unter den 
Beschluss der Kommission nach Absatz 2 fallenden Elementen 
der Partnerschaftsvereinbarung vor, nimmt die Kommission im 
Einklang mit Absatz 1 eine Bewertung vor und erlässt gegebe
nenfalls mittels Durchführungsrechtsakten innerhalb von drei 
Monaten nach dem Datum der der Vorlage des Änderungsvor
schlags durch den Mitgliedstaat einen Beschluss zur Genehmi
gung der Änderung. 

(5) Nimmt ein Mitgliedstaat eine Änderung an den nicht 
unter den Beschluss der Kommission nach Absatz 2 fallenden 
Elementen der Partnerschaftsvereinbarung vor, teilt er dies der 
Kommission innerhalb eines Monats ab dem Datum des Be
schlusses, eine Änderung vorzunehmen, mit. 

Artikel 17 

Annahme der überarbeiteten Partnerschaftsvereinbarung 
bei verzögertem Inkrafttreten einer fondsspezifischen 

Verordnung 

(1) Gilt Artikel 14 Absatz 5, so legt jeder Mitgliedstaat der 
Kommission eine überarbeitete Partnerschaftsvereinbarung vor, 
die die in der Partnerschaftsvereinbarung für den betreffenden 
ESI-Fonds fehlenden Elemente enthält, und zwar innerhalb von 
zwei Monaten nach dem Datum des Inkrafttretens der fonds
spezifischen Verordnung, die von der Verzögerung betroffen 
war. 

(2) Die Kommission bewertet die Übereinstimmung dieser 
überarbeiteten Partnerschaftsvereinbarung mit dieser Verord
nung gemäß Artikel 16 Absatz 1 und nimmt mittels Durch
führungsrechtsakten einen Beschluss an, mit dem sie die über
arbeitete Partnerschaftsvereinbarung im Einklang mit Artikel 16 
Absatz 2 annimmt. 

KAPITEL III 

Thematische Konzentration, Ex-ante-Konditionalitäten und 
Leistungsüberprüfung 

Artikel 18 

Thematische Konzentration 

Im Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen konzentrie
ren die Mitgliedstaaten ihre Unterstützung auf Interventionen, 
die in Bezug auf die Unionsstrategie für intelligentes, nachhalti
ges und integratives Wachstum den größten Mehrwert bieten. 
Dabei berücksichtigen sie die wichtigsten territorialen Heraus
forderungen der verschiedenen Arten von Gebieten gemäß dem 
GSR sowie die gegebenenfalls in dem nationalen Reformpro
gramm, den entsprechenden länderspezifischen Empfehlungen 
nach Artikel 121 Absatz 2 AEUV und den entsprechenden 
gemäß Artikel 148 Absatz 4 AEUV angenommenen Ratsemp
fehlungen ermittelten Herausforderungen. Bestimmungen über 
die thematische Konzentration im Rahmen der fondsspezi
fischen Regelungen gelten nicht für technische Hilfe.
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Artikel 19 

Ex-ante-Konditionalitäten 

(1) Die Mitgliedstaaten bewerten in ihrem jeweiligen institu
tionellen und rechtlichen Rahmen und im Kontext der Vorberei
tung der Programme und gegebenenfalls der Partnerschaftsver
einbarung, ob die in den jeweiligen fondsspezifischen Regelun
gen festgelegten Ex-ante-Konditionalitäten und die gemäß An
hang XI Teil II festgelegten allgemeinen Ex-ante-Konditionalitä
ten auf die spezifischen, innerhalb ihrer Programme verfolgten 
Ziele anwendbar sind und ob die geltenden Ex-ante-Konditiona
litäten erfüllt sind. 

Die Ex-ante-Konditionalitäten gelten nur insoweit, als und so
fern die Begriffsbestimmung nach Artikel 2 Nummer 33 im 
Hinblick auf die spezifischen Ziele, die im Rahmen der Priori
täten des Programms verfolgt werden, eingehalten wird. Unbe
schadet der Begriffsbestimmung nach Artikel 2 Nummer 33 ist 
bei der Bewertung der Anwendbarkeit gemäß Artikel 4 Absatz 
5 gegebenenfalls der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hin
sichtlich der Höhe der zugewiesenen Mittel zu beachten. Die 
Bewertung der Erfüllung ist auf die in den fondsspezifischen 
Regelungen und in Anhang XI Teil II festgelegten Kriterien be
schränkt. 

(2) Die Partnerschaftsvereinbarung enthält eine Zusammen
fassung der Bewertung hinsichtlich der Erfüllung der Ex-ante- 
Konditionalitäten, die auf nationaler Ebene gelten und für sol
che, die nach der in Absatz 1 genannten Bewertung am Tag der 
Vorlage der Partnerschaftsvereinbarung nicht erfüllt sind, die 
Maßnahmen, die ergriffen werden sollen, die zuständigen Stellen 
sowie den Zeitplan für die Umsetzung dieser Maßnahmen. In 
jedem Programm wird angegeben, welche der in den einschlä
gigen fondsspezifischen Regelungen festgelegten Ex-ante-Kon
ditionalitäten und der gemäß Anhang XI Teil II festgelegten 
allgemeinen Ex-ante-Konditionalitäten auf das Programm an
wendbar sind und welche dieser Ex-ante-Konditionalitäten ge
mäß der in Absatz 1 genannten Bewertung am Tag der Vorlage 
der Partnerschaftsvereinbarung und der Programme erfüllt sind. 
Programme, bei denen die geltenden Ex-ante-Konditionalitäten 
nicht erfüllt sind, enthalten eine Beschreibung der zu ergreifen
den Maßnahmen sowie Angaben zu den zuständigen Stellen 
und zum Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen. Die 
Mitgliedstaaten erfüllen diese Ex-ante-Konditionalitäten spätes
tens bis zum 31. Dezember 2016 und berichten darüber spä
testens im jährlichen Durchführungsberichts im Jahr 2017 ge
mäß Artikel 50 Absatz 4 oder im Fortschrittsbericht im Jahr 
2017 gemäß Artikel 52 Absatz 2 Buchstabe c. 

(3) Die Kommission bewertet die Kohärenz und Angemes
senheit der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Informationen 
über die Anwendbarkeit von Ex-ante-Konditionalitäten sowie 
über die Erfüllung der anwendbaren Ex-Ante-Konditionalitäten 
im Rahmen ihrer Bewertung der Programme und gegebenenfalls 
der Partnerschaftsvereinbarung. 

Bei dieser Bewertung der Anwendbarkeit hat die Kommission 
gemäß Artikel 4 Absatz 5 gegebenenfalls der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit hinsichtlich der Höhe der zugewiesenen 
Mittel zu berücksichtigen. Die Bewertung der Erfüllung durch 
die Kommission ist auf die in den fondsspezifischen Regelungen 
und in Anhang XI Teil II festgelegten Kriterien beschränkt. Da
bei werden die nationalen und regionalen Zuständigkeiten 

bezüglich der Entscheidung über die spezifischen und geeig
neten politischen Maßnahmen, einschließlich des Inhalts der 
Strategien, geachtet. 

(4) Sollten sich die Kommission und ein Mitgliedstaat hin
sichtlich der Anwendbarkeit einer Ex-ante-Konditionalität auf 
das spezifische Ziel der Prioritäten eines Programms oder deren 
Erfüllung nicht einig sein, so weist die Kommission sowohl die 
Anwendbarkeit im Einklang mit der Definition in Artikel 2 
Nummer 33 als auch die Nichterfüllung nach. 

(5) Die Kommission kann sich bei der Genehmigung eines 
Programms dazu entschließen, Zwischenzahlungen an die be
treffende Priorität dieses Programms bis zum zufriedenstellen
den Abschluss der in Absatz 2 genannten Maßnahmen gegebe
nenfalls teilweise oder vollständig auszusetzen, um eine erheb
liche Beeinträchtigung der wirksamen und effizienten Verwirk
lichung der spezifischen Ziele der betreffenden Priorität zu ver
hindern. Werden Maßnahmen zur Erfüllung einer anwendbaren 
Ex-ante-Konditionalität, die zum Zeitpunkt der Einreichung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der entsprechenden Programme 
nicht erfüllt ist, nicht bis zu dem in Absatz 2 festgelegten 
Stichtag abgeschlossen, so gilt dies als Grund für eine Ausset
zung der Zwischenzahlungen an die betreffenden Prioritäten des 
Programms durch die Kommission. In beiden Fällen steht der 
Umfang der Aussetzung im Verhältnis zu den zu ergreifenden 
Maßnahmen und den gefährdeten Mitteln. 

6) Absatz 5 ist nicht anwendbar, wenn sich die Kommission 
und der Mitgliedstaat darüber einig sind, dass eine Ex-ante-Kon
ditionalität nicht anwendbar ist oder dass eine anwendbare Ex- 
Ante-Konditionalität erfüllt ist, wie aus der Genehmigung des 
Programms und der Partnerschaftsvereinbarung hervorgeht, oder 
wenn die Kommission binnen 60 Tagen nach dem Datum der 
Einreichung des in Absatz 2 genannten einschlägigen Berichts 
keine Anmerkungen vorgebracht hat. 

7) Die Kommission hebt die Aussetzung der Zwischenzah
lungen für eine Priorität unverzüglich auf, wenn der Mitglied
staat Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erfüllung von Ex- 
ante-Konditionalitäten abgeschlossen hat, die auf das betreffende 
Programm anwendbar sind und die nicht erfüllt waren, als die 
Kommission die Aussetzung beschloss. Sie hebt zudem unver
züglich die Aussetzung auf, wenn infolge einer Änderung des 
sich auf die betreffende Priorität beziehenden Programms die 
betreffende Ex-ante-Konditionalität nicht länger anwendbar ist. 

8) Absätze 1 bis 7 finden keine Anwendung auf Programme 
im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammen
arbeit". 

Artikel 20 

Leistungsgebundene Reserve 

6 % der dem EFRE, dem ESF und dem Kohäsionsfonds im 
Rahmen des in Artikel 89 Absatz 2 Buchstabe a dieser Ver
ordnung festgelegten Ziels "Investitionen in Wachstum und Be
schäftigung" sowie dem ELER und den gemäß der EMFF-Ver
ordnung unter geteilter Verwaltung finanzierten Maßnahmen 
zugewiesenen Mittel stellen eine leistungsgebundene Reserve 
dar, die in der Partnerschaftsvereinbarung und den Programmen 
eingerichtet und im Einklang mit Artikel 22 dieser Verordnung 
spezifischen Prioritäten zugewiesen wird.
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Artikel 19 

Ex-ante-Konditionalitäten 

(1) Die Mitgliedstaaten bewerten in ihrem jeweiligen institu
tionellen und rechtlichen Rahmen und im Kontext der Vorberei
tung der Programme und gegebenenfalls der Partnerschaftsver
einbarung, ob die in den jeweiligen fondsspezifischen Regelun
gen festgelegten Ex-ante-Konditionalitäten und die gemäß An
hang XI Teil II festgelegten allgemeinen Ex-ante-Konditionalitä
ten auf die spezifischen, innerhalb ihrer Programme verfolgten 
Ziele anwendbar sind und ob die geltenden Ex-ante-Konditiona
litäten erfüllt sind. 

Die Ex-ante-Konditionalitäten gelten nur insoweit, als und so
fern die Begriffsbestimmung nach Artikel 2 Nummer 33 im 
Hinblick auf die spezifischen Ziele, die im Rahmen der Priori
täten des Programms verfolgt werden, eingehalten wird. Unbe
schadet der Begriffsbestimmung nach Artikel 2 Nummer 33 ist 
bei der Bewertung der Anwendbarkeit gemäß Artikel 4 Absatz 
5 gegebenenfalls der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hin
sichtlich der Höhe der zugewiesenen Mittel zu beachten. Die 
Bewertung der Erfüllung ist auf die in den fondsspezifischen 
Regelungen und in Anhang XI Teil II festgelegten Kriterien be
schränkt. 

(2) Die Partnerschaftsvereinbarung enthält eine Zusammen
fassung der Bewertung hinsichtlich der Erfüllung der Ex-ante- 
Konditionalitäten, die auf nationaler Ebene gelten und für sol
che, die nach der in Absatz 1 genannten Bewertung am Tag der 
Vorlage der Partnerschaftsvereinbarung nicht erfüllt sind, die 
Maßnahmen, die ergriffen werden sollen, die zuständigen Stellen 
sowie den Zeitplan für die Umsetzung dieser Maßnahmen. In 
jedem Programm wird angegeben, welche der in den einschlä
gigen fondsspezifischen Regelungen festgelegten Ex-ante-Kon
ditionalitäten und der gemäß Anhang XI Teil II festgelegten 
allgemeinen Ex-ante-Konditionalitäten auf das Programm an
wendbar sind und welche dieser Ex-ante-Konditionalitäten ge
mäß der in Absatz 1 genannten Bewertung am Tag der Vorlage 
der Partnerschaftsvereinbarung und der Programme erfüllt sind. 
Programme, bei denen die geltenden Ex-ante-Konditionalitäten 
nicht erfüllt sind, enthalten eine Beschreibung der zu ergreifen
den Maßnahmen sowie Angaben zu den zuständigen Stellen 
und zum Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen. Die 
Mitgliedstaaten erfüllen diese Ex-ante-Konditionalitäten spätes
tens bis zum 31. Dezember 2016 und berichten darüber spä
testens im jährlichen Durchführungsberichts im Jahr 2017 ge
mäß Artikel 50 Absatz 4 oder im Fortschrittsbericht im Jahr 
2017 gemäß Artikel 52 Absatz 2 Buchstabe c. 

(3) Die Kommission bewertet die Kohärenz und Angemes
senheit der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Informationen 
über die Anwendbarkeit von Ex-ante-Konditionalitäten sowie 
über die Erfüllung der anwendbaren Ex-Ante-Konditionalitäten 
im Rahmen ihrer Bewertung der Programme und gegebenenfalls 
der Partnerschaftsvereinbarung. 

Bei dieser Bewertung der Anwendbarkeit hat die Kommission 
gemäß Artikel 4 Absatz 5 gegebenenfalls der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit hinsichtlich der Höhe der zugewiesenen 
Mittel zu berücksichtigen. Die Bewertung der Erfüllung durch 
die Kommission ist auf die in den fondsspezifischen Regelungen 
und in Anhang XI Teil II festgelegten Kriterien beschränkt. Da
bei werden die nationalen und regionalen Zuständigkeiten 

bezüglich der Entscheidung über die spezifischen und geeig
neten politischen Maßnahmen, einschließlich des Inhalts der 
Strategien, geachtet. 

(4) Sollten sich die Kommission und ein Mitgliedstaat hin
sichtlich der Anwendbarkeit einer Ex-ante-Konditionalität auf 
das spezifische Ziel der Prioritäten eines Programms oder deren 
Erfüllung nicht einig sein, so weist die Kommission sowohl die 
Anwendbarkeit im Einklang mit der Definition in Artikel 2 
Nummer 33 als auch die Nichterfüllung nach. 

(5) Die Kommission kann sich bei der Genehmigung eines 
Programms dazu entschließen, Zwischenzahlungen an die be
treffende Priorität dieses Programms bis zum zufriedenstellen
den Abschluss der in Absatz 2 genannten Maßnahmen gegebe
nenfalls teilweise oder vollständig auszusetzen, um eine erheb
liche Beeinträchtigung der wirksamen und effizienten Verwirk
lichung der spezifischen Ziele der betreffenden Priorität zu ver
hindern. Werden Maßnahmen zur Erfüllung einer anwendbaren 
Ex-ante-Konditionalität, die zum Zeitpunkt der Einreichung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der entsprechenden Programme 
nicht erfüllt ist, nicht bis zu dem in Absatz 2 festgelegten 
Stichtag abgeschlossen, so gilt dies als Grund für eine Ausset
zung der Zwischenzahlungen an die betreffenden Prioritäten des 
Programms durch die Kommission. In beiden Fällen steht der 
Umfang der Aussetzung im Verhältnis zu den zu ergreifenden 
Maßnahmen und den gefährdeten Mitteln. 

6) Absatz 5 ist nicht anwendbar, wenn sich die Kommission 
und der Mitgliedstaat darüber einig sind, dass eine Ex-ante-Kon
ditionalität nicht anwendbar ist oder dass eine anwendbare Ex- 
Ante-Konditionalität erfüllt ist, wie aus der Genehmigung des 
Programms und der Partnerschaftsvereinbarung hervorgeht, oder 
wenn die Kommission binnen 60 Tagen nach dem Datum der 
Einreichung des in Absatz 2 genannten einschlägigen Berichts 
keine Anmerkungen vorgebracht hat. 

7) Die Kommission hebt die Aussetzung der Zwischenzah
lungen für eine Priorität unverzüglich auf, wenn der Mitglied
staat Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erfüllung von Ex- 
ante-Konditionalitäten abgeschlossen hat, die auf das betreffende 
Programm anwendbar sind und die nicht erfüllt waren, als die 
Kommission die Aussetzung beschloss. Sie hebt zudem unver
züglich die Aussetzung auf, wenn infolge einer Änderung des 
sich auf die betreffende Priorität beziehenden Programms die 
betreffende Ex-ante-Konditionalität nicht länger anwendbar ist. 

8) Absätze 1 bis 7 finden keine Anwendung auf Programme 
im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammen
arbeit". 

Artikel 20 

Leistungsgebundene Reserve 

6 % der dem EFRE, dem ESF und dem Kohäsionsfonds im 
Rahmen des in Artikel 89 Absatz 2 Buchstabe a dieser Ver
ordnung festgelegten Ziels "Investitionen in Wachstum und Be
schäftigung" sowie dem ELER und den gemäß der EMFF-Ver
ordnung unter geteilter Verwaltung finanzierten Maßnahmen 
zugewiesenen Mittel stellen eine leistungsgebundene Reserve 
dar, die in der Partnerschaftsvereinbarung und den Programmen 
eingerichtet und im Einklang mit Artikel 22 dieser Verordnung 
spezifischen Prioritäten zugewiesen wird.
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Die folgenden Ressourcen werden bei der Berechnung der leis
tungsgebundenen Reserve nicht berücksichtigt: 

a) Ressourcen, die der Beschäftigungsinitiative für junge Men
schen entsprechend dem operationellen Programm in Ein
klang mit Artikel 18 der ESF-Verordnung zugewiesen wer
den; 

b) Ressourcen, die der technischen Hilfe auf Initiative der Kom
mission zugewiesen werden; 

c) Ressourcen, die von der ersten Säule der GAP gemäß 
Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 1307/2013 auf den ELER übertragen werden; 

d) Übertragungen auf den ELER für jeweils die Kalenderjahre 
2013 bzw. 2014 gemäß den Artikeln 10b, 136 und 136b 
der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates; 

e) Ressourcen, die in Einklang mit Artikel 92 Absatz 6 der 
vorliegenden Verordnung vom Kohäsionsfonds auf die Fazi
lität "Connecting Europe" übertragen werden; 

f) Ressourcen, die in Einklang mit Artikel 92 Absatz 7 der 
vorliegenden Verordnung auf den Europäischen Hilfsfonds 
für die am stärksten von Armut betroffenen Personen über
tragen werden; 

g) Ressourcen, die im Einklang mit Artikel 92 Absatz 8 inno
vativen Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung 
zugewiesen werden. 

Artikel 21 

Leistungsüberprüfung 

(1) In Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten überprüft die 
Kommission 2019 in jedem Mitgliedstaat die Leistung der Pro
gramme in Bezug auf den Leistungsrahmen aus den jeweiligen 
Programmen (im Folgenden "Leistungsüberprüfung"). Die Me
thode zur Festlegung des Leistungsrahmens wird in Anhang II 
dargelegt. 

(2) Bei der Leistungsüberprüfung wird auf Grundlage der In
formationen und Bewertungen aus dem im Jahr 2019 einge
reichten Fortschrittsbericht das Erreichen der Etappenziele der 
Programme auf Ebene der Prioritäten untersucht. 

Artikel 22 

Anwendung des Leistungsrahmens 

(1) Die leistungsgebundene Reserve macht zwischen 5 und 
7 % der jeder Priorität innerhalb eines Programms zugewiesenen 
Mittel aus, mit Ausnahme der Prioritäten für technische Hilfe 
und der Programme für Finanzinstrumente gemäß Artikel 39. 
Der Gesamtumfang der zugewiesenen Leistungsreserve beläuft 
sich auf 6 % pro ESI-Fonds und Regionenkategorie. Die für 
die leistungsgebundene Reserve bestimmten Beträge werden in 
den Programmen nach Priorität und gegebenenfalls nach ESI- 
Fonds und nach Regionenkategorie aufgeschlüsselt. 

(2) Auf Grundlage der Leistungsüberprüfung nimmt die 
Kommission innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der je
weiligen jährlichen Durchführungsberichte im Jahr 2019 im 
Wege von Durchführungsrechtsakten einen Beschluss an, um 
für jeden ESI-Fonds und Mitgliedstaat diejenigen Programme 
und Prioritäten zu bestimmen, bei denen die Etappenziele er
reicht wurden, wobei diese Informationen nach ESI-Fonds und 
Regionenkategorie aufgeschlüsselt werden, wenn sich eine Prio
rität auf mehr als einen ESI-Fonds oder eine Regionenkategorie 
erstreckt. 

(3) Die leistungsbezogene Reserve wird nur Programmen und 
Prioritäten zugewiesen, bei denen die Etappenziele erreicht wur
den. Wurden bei Prioritäten die Etappenziele erreicht, wird er
wogen, den Betrag der leistungsbezogenen Reserve für die Prio
rität auf der Grundlage des in Absatz 2 genannten Beschlusses 
der Kommission endgültig zuzuweisen. 

(4) Wurden bei Prioritäten die Etappenziele nicht erreicht, 
schlägt der Mitgliedstaat spätestens drei Monate nach der An
nahme des in Absatz 2 genannten Beschlusses die Neuzuwei
sung des entsprechenden Betrags der leistungsbezogenen Re
serve auf durch den in Absatz 2 genannten Kommissions
beschlusses festgelegte Prioritäten und andere sich aus der Neu
zuweisung der leistungsbezogenen Reserve ergebende Pro
grammänderungen vor. 

Die Kommission genehmigt im Einklang mit Artikel 30 Absätze 
3 und 4 die Änderung der betreffenden Programme. Versäumt 
ein Mitgliedstaat, die Informationen gemäß Artikel 50 Absätze 
5 und 6 zu übermitteln, wird die leistungsgebundene Reserve 
für die betreffenden Programme oder Prioritäten diesen nicht 
zugewiesen. 

(5) In dem Vorschlag des Mitgliedstaats über die Neuzuwei
sung der leistungsgebundenen Reserve werden die in dieser Ver
ordnung und den fondsspezifischen Regelungen festgelegten 
Anforderungen an eine thematische Konzentration und Min
destzuweisungen berücksichtigt. Wurden bei einer oder mehre
ren Prioritäten im Zusammenhang mit den Anforderungen an 
eine thematische Konzentration oder Mindestzuweisungen die 
Etappenziele nicht erreicht, kann der Mitgliedstaat im Rahmen 
einer Ausnahmeregelung eine Neuzuweisung der Reserve vor
schlagen, bei der die genannten Anforderungen und Mindest
zuweisungen nicht eingehalten werden müssen. 

(6) Ergibt eine Leistungsüberprüfung, dass bei einer Priorität 
die Etappenziele des Leistungsrahmens nur in Bezug auf die 
Finanzindikatoren, die Outputindikatoren und die wichtigen 
Durchführungsschritte deutlich verfehlt wurden, und dass dies 
auf eindeutig festgestellte Mängel bei der Durchführung zurück
zuführen ist, die die Kommission zuvor gemäß Artikel 50 Ab
satz 8 im Anschluss an enge Konsultationen mit dem betref
fenden Mitgliedstaat mitgeteilt hat, und dass der Mitgliedstaat es 
versäumt hat, die erforderlichen Korrekturmaßnahmen zur Be
hebung dieser Mängel zu ergreifen, kann die Kommission frü
hestens fünf Monate nach einer solchen Mitteilung im Einklang 
mit dem in den fondsspezifischen Regelungen festgelegten Ver
fahren eine Zwischenzahlung für eine Priorität eines Programms 
teilweise oder vollständig aussetzen.
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Die Kommission hebt die Aussetzung von Zwischenzahlungen 
unverzüglich auf, sobald der Mitgliedstaat die erforderlichen 
Korrekturmaßnahmen ergriffen hat. Betrifft die Korrekturmaß
nahme die Übertragung von Mittelzuweisungen auf andere Pro
gramme oder Prioritäten, deren Etappenziele erreicht wurden, 
billigt die Kommission im Wege eines Durchführungsrechtsakts 
die notwendige Änderung der betreffenden Programme gemäß 
Artikel 30 Absatz 2. Abweichend von Artikel 30 Absatz 2 fasst 
die Kommission in einem solchen Fall spätestens zwei Monate 
nach der Übermittlung des Ersuchens durch den Mitgliedstaat 
um Änderung einen Beschluss zu der Änderung. 

(7) Stellt die Kommission infolge der Überprüfung des ab
schließenden Durchführungsberichts des Programms fest, dass 
die im Leistungsrahmen festgelegten Ziele nur in Bezug auf 
die Finanzindikatoren, die Outputindikatoren und die besonders 
wichtigen Durchführungsschritte erheblich verfehlt wurden, was 
auf eindeutig festgestellte Mängel bei der Durchführung zurück
zuführen ist, die die Kommission zuvor gemäß Artikel 50 Ab
satz 8 im Anschluss an enge Konsultationen mit dem betref
fenden Mitgliedstaat mitgeteilt hat, woraufhin der Mitgliedstaat 
es versäumt hat, die erforderlichen Korrekturmaßnahmen zur 
Behebung dieser Mängel zu ergreifen, kann die Kommission 
ungeachtet des Artikels 85 im Einklang mit den fondsspezi
fischen Regelungen hinsichtlich der betroffenen Prioritäten fi
nanzielle Berichtigungen vornehmen. 

Bei der Vornahme der finanziellen Berichtigungen trägt die 
Kommission unter gebührender Wahrung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit der Höhe des Mittelabflusses und äußeren 
Faktoren, die zum Verfehlen des Ziels beigetragen haben, Rech
nung. 

Finanzielle Berichtigungen werden nicht in Fällen vorgenom
men, in denen das Versäumnis, die Ziele zu erreichen, auf die 
Auswirkungen sozio-ökonomischer oder umweltbedingter Fak
toren, auf erhebliche Veränderungen der Wirtschafts- oder Um
weltbedingungen im betreffenden Mitgliedstaat oder auf höhere 
Gewalt, die die Umsetzung der betreffenden Prioritäten schwer
wiegend beeinträchtigt hat, zurückzuführen ist. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 149 zur Festlegung der detaillierten 
Regeln für die Kriterien für die Bestimmung der Höhe der vor
zunehmenden finanziellen Berichtigung zu erlassen. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit detaillier
ten Bestimmungen, damit der Ansatz für die Festlegung der 
Etappenziele und Vorgaben im Leistungsrahmen bei jeder Prio
rität sowie für die Bewertung der Erreichung der Etappenziele 
und Vorgaben kohärent ist. Diese Durchführungsrechtsakte wer
den gemäß dem in Artikel 150 Absatz 3 genannten Prüfver
fahren erlassen. 

KAPITEL IV 

Maßnahmen in Verbindung mit der ordnungsgemäßen wirt
schaftlichen Steuerung 

Artikel 23 

Maßnahmen zur Schaffung einer Verbindung zwischen der 
Wirksamkeit der ESI-Fonds und der ordnungsgemäßen 

wirtschaftlichen Steuerung 

(1) Die Kommission kann einen Mitgliedstaat zur Überarbei
tung seiner Partnerschaftsvereinbarung und der jeweiligen 

Programme und zur Unterbreitung von Änderungsvorschlägen 
auffordern, wenn dies für die Förderung der Umsetzung der 
einschlägigen Empfehlungen des Rates oder für die Optimierung 
der Auswirkungen der ESI-Fonds auf Wachstum und Wett
bewerbsfähigkeit in den Mitgliedstaaten, die finanzielle Unter
stützung erhalten, notwendig ist. 

Eine solche Aufforderung kann zu folgenden Zwecken erfolgen: 

a) um die Durchführung einer einschlägigen gemäß Artikel 121 
Absatz 2 TFEU angenommenen landesspezifischen Empfeh
lung bzw. einer einschlägigen gemäß Artikel 148 Absatz 4 
angenommenen Ratsempfehlung zu unterstützen, die an den 
betroffenen Mitgliedstaat gerichtet ist; 

b) um die Durchführung einschlägiger Ratsempfehlungen zu 
unterstützen, die an den betroffenen Mitgliedstaat gerichtet 
sind und im Einklang mit Artikel 7 Absatz 2 oder Artikel 8 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäi
schen Parlaments und des Rates ( 1 ) angenommen wurden, 
unter der Voraussetzung, dass diese Änderungen als für die 
Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte erforder
lich angesehen werden; oder 

c) um die Auswirkungen der zur Verfügung stehenden Mittel 
aus den ESI-Fonds auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 
zu optimieren, falls ein Mitgliedstaat eine der folgenden Be
dingungen erfüllt: 

i) ihm stehen gemäß Verordnung (EU) Nr. 407/2010 des 
Rates ( 2 ) finanzieller Beistand der Union zur Verfügung; 

ii) ihm steht gemäß Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des 
Rates ( 3 ) finanzieller Beistand zur Verfügung; 

iii) ihm steht eine Finanzhilfe zur Verfügung, durch die ein 
makroökonomisches Anpassungsprogramm gemäß Ver
ordnung (EU) Nr. 472/2013 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 4 ) ausgelöst oder ein Rats
beschluss gemäß Artikel 136 Absatz 1 AEUV herbei
geführt wird. 

Für die unter Unterabsatz 2 Buchstabe b genannten Zwecke gilt 
jede dieser Voraussetzungen als erfüllt, wenn diese Hilfen dem 
Mitgliedstaat vor oder nach dem 21. Dezember 2013 zur Ver
fügung gestellt wurden und ihm nach wie vor zur Verfügung 
stehen.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und Kor
rektur makroökonomischer Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 
23.11.2011, S. 25) 

( 2 ) Verordnung (EU) Nr. 407/2010 des Rates vom 11. Mai 2010 zur 
Einführung eines europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus 
(ABl. L 118 vom 12.5.2010, S. 1). 

( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des Rates vom 18. Februar 2002 zur 
Einführung einer Fazilität des mittelfristigen finanziellen Beistands 
zur Stützung der Zahlungsbilanzen der Mitgliedstaaten (ABl. L 53 
vom 23.2.2002, S. 1). 

( 4 ) Verordnung (EU) Nr. 472/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Mai 2013 über den Ausbau der wirtschafts- 
und haushaltspolitischen Überwachung von Mitgliedstaaten im 
Euro-Währungsgebiet, die von gravierenden Schwierigkeiten in Be
zug auf ihre finanzielle Stabilität betroffen oder bedroht sind (ABl. 
L 140 vom 27.05.2013, S. 1).
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Die Kommission hebt die Aussetzung von Zwischenzahlungen 
unverzüglich auf, sobald der Mitgliedstaat die erforderlichen 
Korrekturmaßnahmen ergriffen hat. Betrifft die Korrekturmaß
nahme die Übertragung von Mittelzuweisungen auf andere Pro
gramme oder Prioritäten, deren Etappenziele erreicht wurden, 
billigt die Kommission im Wege eines Durchführungsrechtsakts 
die notwendige Änderung der betreffenden Programme gemäß 
Artikel 30 Absatz 2. Abweichend von Artikel 30 Absatz 2 fasst 
die Kommission in einem solchen Fall spätestens zwei Monate 
nach der Übermittlung des Ersuchens durch den Mitgliedstaat 
um Änderung einen Beschluss zu der Änderung. 

(7) Stellt die Kommission infolge der Überprüfung des ab
schließenden Durchführungsberichts des Programms fest, dass 
die im Leistungsrahmen festgelegten Ziele nur in Bezug auf 
die Finanzindikatoren, die Outputindikatoren und die besonders 
wichtigen Durchführungsschritte erheblich verfehlt wurden, was 
auf eindeutig festgestellte Mängel bei der Durchführung zurück
zuführen ist, die die Kommission zuvor gemäß Artikel 50 Ab
satz 8 im Anschluss an enge Konsultationen mit dem betref
fenden Mitgliedstaat mitgeteilt hat, woraufhin der Mitgliedstaat 
es versäumt hat, die erforderlichen Korrekturmaßnahmen zur 
Behebung dieser Mängel zu ergreifen, kann die Kommission 
ungeachtet des Artikels 85 im Einklang mit den fondsspezi
fischen Regelungen hinsichtlich der betroffenen Prioritäten fi
nanzielle Berichtigungen vornehmen. 

Bei der Vornahme der finanziellen Berichtigungen trägt die 
Kommission unter gebührender Wahrung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit der Höhe des Mittelabflusses und äußeren 
Faktoren, die zum Verfehlen des Ziels beigetragen haben, Rech
nung. 

Finanzielle Berichtigungen werden nicht in Fällen vorgenom
men, in denen das Versäumnis, die Ziele zu erreichen, auf die 
Auswirkungen sozio-ökonomischer oder umweltbedingter Fak
toren, auf erhebliche Veränderungen der Wirtschafts- oder Um
weltbedingungen im betreffenden Mitgliedstaat oder auf höhere 
Gewalt, die die Umsetzung der betreffenden Prioritäten schwer
wiegend beeinträchtigt hat, zurückzuführen ist. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 149 zur Festlegung der detaillierten 
Regeln für die Kriterien für die Bestimmung der Höhe der vor
zunehmenden finanziellen Berichtigung zu erlassen. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit detaillier
ten Bestimmungen, damit der Ansatz für die Festlegung der 
Etappenziele und Vorgaben im Leistungsrahmen bei jeder Prio
rität sowie für die Bewertung der Erreichung der Etappenziele 
und Vorgaben kohärent ist. Diese Durchführungsrechtsakte wer
den gemäß dem in Artikel 150 Absatz 3 genannten Prüfver
fahren erlassen. 

KAPITEL IV 

Maßnahmen in Verbindung mit der ordnungsgemäßen wirt
schaftlichen Steuerung 

Artikel 23 

Maßnahmen zur Schaffung einer Verbindung zwischen der 
Wirksamkeit der ESI-Fonds und der ordnungsgemäßen 

wirtschaftlichen Steuerung 

(1) Die Kommission kann einen Mitgliedstaat zur Überarbei
tung seiner Partnerschaftsvereinbarung und der jeweiligen 

Programme und zur Unterbreitung von Änderungsvorschlägen 
auffordern, wenn dies für die Förderung der Umsetzung der 
einschlägigen Empfehlungen des Rates oder für die Optimierung 
der Auswirkungen der ESI-Fonds auf Wachstum und Wett
bewerbsfähigkeit in den Mitgliedstaaten, die finanzielle Unter
stützung erhalten, notwendig ist. 

Eine solche Aufforderung kann zu folgenden Zwecken erfolgen: 

a) um die Durchführung einer einschlägigen gemäß Artikel 121 
Absatz 2 TFEU angenommenen landesspezifischen Empfeh
lung bzw. einer einschlägigen gemäß Artikel 148 Absatz 4 
angenommenen Ratsempfehlung zu unterstützen, die an den 
betroffenen Mitgliedstaat gerichtet ist; 

b) um die Durchführung einschlägiger Ratsempfehlungen zu 
unterstützen, die an den betroffenen Mitgliedstaat gerichtet 
sind und im Einklang mit Artikel 7 Absatz 2 oder Artikel 8 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäi
schen Parlaments und des Rates ( 1 ) angenommen wurden, 
unter der Voraussetzung, dass diese Änderungen als für die 
Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte erforder
lich angesehen werden; oder 

c) um die Auswirkungen der zur Verfügung stehenden Mittel 
aus den ESI-Fonds auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 
zu optimieren, falls ein Mitgliedstaat eine der folgenden Be
dingungen erfüllt: 

i) ihm stehen gemäß Verordnung (EU) Nr. 407/2010 des 
Rates ( 2 ) finanzieller Beistand der Union zur Verfügung; 

ii) ihm steht gemäß Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des 
Rates ( 3 ) finanzieller Beistand zur Verfügung; 

iii) ihm steht eine Finanzhilfe zur Verfügung, durch die ein 
makroökonomisches Anpassungsprogramm gemäß Ver
ordnung (EU) Nr. 472/2013 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 4 ) ausgelöst oder ein Rats
beschluss gemäß Artikel 136 Absatz 1 AEUV herbei
geführt wird. 

Für die unter Unterabsatz 2 Buchstabe b genannten Zwecke gilt 
jede dieser Voraussetzungen als erfüllt, wenn diese Hilfen dem 
Mitgliedstaat vor oder nach dem 21. Dezember 2013 zur Ver
fügung gestellt wurden und ihm nach wie vor zur Verfügung 
stehen.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und Kor
rektur makroökonomischer Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 
23.11.2011, S. 25) 

( 2 ) Verordnung (EU) Nr. 407/2010 des Rates vom 11. Mai 2010 zur 
Einführung eines europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus 
(ABl. L 118 vom 12.5.2010, S. 1). 

( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des Rates vom 18. Februar 2002 zur 
Einführung einer Fazilität des mittelfristigen finanziellen Beistands 
zur Stützung der Zahlungsbilanzen der Mitgliedstaaten (ABl. L 53 
vom 23.2.2002, S. 1). 

( 4 ) Verordnung (EU) Nr. 472/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Mai 2013 über den Ausbau der wirtschafts- 
und haushaltspolitischen Überwachung von Mitgliedstaaten im 
Euro-Währungsgebiet, die von gravierenden Schwierigkeiten in Be
zug auf ihre finanzielle Stabilität betroffen oder bedroht sind (ABl. 
L 140 vom 27.05.2013, S. 1).

(2) Eine Aufforderung der Kommission an den Mitgliedstaat 
gemäß Absatz 1 ist gerechtfertigt, wenn die Umsetzung der 
einschlägigen Empfehlungen unterstützt bzw. die Auswirkungen 
der Mittel aus den ESI-Fonds auf Wachstum und Wettbewerbs
fähigkeit maximiert werden sollen, wobei in der Aufforderung 
die nach Auffassung der Kommission betroffenen Programme 
oder Prioritäten und die Art der erwarteten Änderungen ge
nannt werden. Eine solche Aufforderung wird weder vor 
2015 noch nach 2019 und auch nicht in zwei aufeinander
folgenden Jahren zu ein und denselben Programmen vorgenom
men. 

(3) Der Mitgliedstaat antwortet binnen zwei Monaten nach 
Erhalt auf die in Absatz 1 genannte Aufforderung, wobei er die 
von ihm für notwendig erachteten Änderungen der Partner
schaftsvereinbarung und der Programme und die Gründe für 
diese Änderungen aufführt, die betroffenen Programme benennt 
sowie die Art der vorgeschlagenen Änderungen und ihre erwar
teten Auswirkungen auf die Umsetzung der Empfehlungen und 
der ESI-Fonds umreißt. Soweit erforderlich, gibt die Kommission 
binnen eines Monats nach Erhalt dieser Antwort Anmerkungen 
ab. 

(4) Der Mitgliedstaat unterbreitet binnen zwei Monaten nach 
der Übermittlung der in Absatz 3 genannten Antwort einen 
Vorschlag für die Änderung der Partnerschaftsvereinbarung 
und der jeweiligen Programme. 

(5) Übermittelt die Kommission keine Anmerkungen oder ist 
sie der Ansicht, dass ihren übermittelten Anmerkungen an
gemessen Rechnung getragen wurde, so nimmt die Kommission 
ohne unangemessene Verzögerungen und keinesfalls später als 
drei Monate nach der Übermittlung der Änderungen der Part
nerschaftsvereinbarung und der relevanten Programme durch 
den Mitgliedstaat gemäß Absatz 3 einen Beschluss zu deren 
Billigung an. 

(6) Ergreift ein Mitgliedstaat innerhalb der in den Absätzen 3 
und 4 genannten Fristen keine wirksamen Maßnahmen als Re
aktion auf eine gemäß Absatz 1 gestellte Aufforderung, kann 
die Kommission binnen drei Monaten nach ihren Anmerkungen 
gemäß Absatz 3 oder nach der Übermittlung des Vorschlags des 
Mitgliedstaats gemäß Absatz 4 dem Rat vorschlagen, die Zah
lungen für die betreffenden Programme oder Prioritäten teil
weise oder vollständig auszusetzen. In ihrem Vorschlag begrün
det die Kommission ihre Schlussfolgerung, der zufolge der Mit
gliedstaat keine wirksamen Maßnahmen ergriffen hat. Bei der 
Ausarbeitung ihres Vorschlags berücksichtigt die Kommission 
alle einschlägigen Informationen und alle im Rahmen des in 
Artikel 15 genannten strukturierten Dialogs vorgebrachten An
liegen bzw. Stellungnahmen in angemessener Weise. 

Der Rat fasst im Wege eines Durchführungsrechtsakts einen 
Beschluss zu diesem Vorschlag. Dieser Durchführungsrechtsakt 
gilt nur für Zahlungsanträge, die nach dem Datum der An
nahme dieses Durchführungsrechtsakts eingereicht werden. 

(7) Der Anwendungsbereich und die Höhe der gemäß Absatz 
5 verhängten Aussetzung der Zahlungen müssen angemessen 
und wirksam sein, wobei die Gleichbehandlung aller Mitglied
staaten vor allem im Hinblick auf die Auswirkungen der 
Aussetzung auf die Wirtschaft des betroffenen Mitgliedstaats 

berücksichtigt wird. Die auszusetzenden Programme werden auf 
der Grundlage der Bedürfnisse festgelegt, die in der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Aufforderung ermittelt wurden. 

Der Umfang der Zahlungsaussetzung für jedes betroffene Pro
gramm übersteigt nicht 50 % der entsprechenden Zahlungen. In 
dem Beschluss kann eine Erhöhung des Umfangs der Ausset
zung auf bis zu 100 % der Zahlungen vorgesehen werden, wenn 
der Mitgliedstaat binnen drei Monaten nach dem Beschluss über 
die Aussetzung der Zahlungen gemäß Absatz 6 keine wirk
samen Maßnahmen als Reaktion auf die gemäß Absatz 1 ge
stellte Aufforderung ergreift. 

(8) Hat der Mitgliedstaat im Anschluss an die Aufforderung 
der Kommission Änderungen der Partnerschaftsvereinbarung 
und der jeweiligen Programme vorgeschlagen, entscheidet der 
Rat auf Vorschlag der Kommission über die Aufhebung der 
Zahlungsaussetzung. 

(9) Die Kommission schlägt dem Rat in folgenden Fällen vor, 
die Mittelbindungen oder Zahlungen für die Programme eines 
Mitgliedstaats teilweise oder vollständig auszusetzen, wenn 

a) der Rat im Einklang mit Artikel 126 Absatz 8 oder 
Artikel 126 Absatz 11 AEUV zu dem Schluss kommt, 
dass der betroffene Mitgliedstaat keine wirksamen Maßnah
men zur Korrektur seines übermäßigen Defizits ergriffen hat; 

b) der Rat im Einklang mit Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 1176/2011 zwei aufeinanderfolgende Empfehlun
gen zu ein und demselben Ungleichgewicht annimmt, weil 
der Mitgliedstaat einen unzureichenden Korrekturmaßnah
menplan eingereicht hat; 

c) der Rat im Einklang mit Artikel 10 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) Nr. 1176/2011 zwei aufeinanderfolgende Beschlüsse zu 
ein und demselben Ungleichgewicht annimmt und dadurch 
einen Verstoß durch einen Mitgliedstaat in der Form fest
stellt, dass die empfohlenen Korrekturmaßnahmen nicht er
griffen wurden; 

d) die Kommission zu dem Schluss kommt, dass der Mitglied
staat keine Maßnahmen zur Durchführung des Anpassungs
programms nach Verordnung (EU) Nr. 407/2010 oder Ver
ordnung (EG) Nr. 332/2002 ergriffen hat, und folglich be
schließt, die Auszahlung der diesem Mitgliedstaat gewährten 
Finanzhilfe nicht zu genehmigen; 

e) der Rat beschließt, dass der Mitgliedstaat das in Artikel 7 der 
Verordnung (EU) Nr. 472/2013 genannte makroökonomi
sche Anpassungsprogramm bzw. die vom Rat im Wege eines 
gemäß Artikel 136 Absatz 1 AEUV angenommenen Be
schlusses geforderten Maßnahmen nicht befolgt. 

Bei der Ausarbeitung ihres Vorschlags achtet die Kommission 
die in Absatz 11 enthaltenen Bestimmungen und berücksichtigt 
in diesem Sinne alle einschlägigen Informationen und alle im 
Rahmen des in Artikel 15 genannten strukturierten Dialogs 
vorgebrachten Anliegen bzw. Stellungnahmen in angemessener 
Weise.
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Die Aussetzung von Mittelbindungen wird vorrangig behandelt: 
Zahlungen werden nur ausgesetzt, wenn unmittelbare Maßnah
men erforderlich und erhebliche Verstöße erfolgt sind. Die Aus
setzung von Zahlungen wird auf Zahlungsanträge angewendet, 
die nach dem Datum des Beschlusses über die Aussetzung für 
die betroffenen Programme eingereicht wurden. 

(10) Ein Kommissionsvorschlag für die Aussetzung von Mit
telbindungen gemäß Absatz 9 gilt als vom Rat gebilligt, sofern 
der Rat nicht im Wege eines Durchführungsrechtsakts be
schließt, den Vorschlag innerhalb eines Monats, nachdem er 
ihm von der Kommission übermittelt wurde, mit qualifizierter 
Mehrheit abzulehnen. Die Aussetzung der Mittelbindungen wird 
für den betroffenen Mitgliedstaat ab dem 1. Januar des dem 
Aussetzungsbeschluss folgenden Jahres auf die Mittelbindungen 
aus den ESI-Fonds angewendet. 

Der Rat nimmt auf Vorschlag der Kommission für die Ausset
zung der Zahlungen gemäß Absatz 9 einen Beschluss im Wege 
eines Durchführungsrechtsakts an. 

(11) Anwendungsbereich und Höhe der gemäß Absatz 10 
verhängten Aussetzung der Mittelbindungen oder der Zahlun
gen müssen angemessen sein, die Gleichbehandlung der Mit
gliedstaaten beachten und die wirtschaftlichen und sozialen Ge
gebenheiten des betreffenden Mitgliedstaates – insbesondere die 
Arbeitslosenrate in dem betroffenen Mitgliedstaat in Bezug zum 
Unionsdurchschnitt und die Auswirkungen der Aussetzung auf 
die Wirtschaft des betroffenen Mitgliedstaats – berücksichtigen. 
Die Auswirkungen der Aussetzung auf Programme, die von 
besonderer Bedeutung für die Bewältigung wirtschaftlicher 
oder sozialer Herausforderungen sind, werden als gesonderter 
Faktor berücksichtigt. 

Ausführliche Bestimmungen zur Festlegung des Anwendungs
bereichs und der Höhe der Aussetzungen sind in Anhang III 
niedergelegt. 

Die Aussetzung von Mittelbindungen erfolgt gemäß der nied
rigeren der folgenden Obergrenzen: 

a) höchstens 50 % der für das nächste Haushaltsjahr für die 
ESI-Fonds bestimmten Mittelbindungen, wenn es sich um 
einen erstmaligen Verstoß im Zusammenhang mit einem 
Verfahren bei einem übermäßigen Defizit gemäß Absatz 9 
Unterabsatz 1 Buchstabe a handelt, und höchstens 25 % der 
für das nächste Haushaltsjahr für die ESI-Fonds bestimmten 
Mittelbindungen, wenn es sich um einen erstmaligen Ver
stoß im Zusammenhang mit einem Korrekturmaßnahmen
plan im Rahmen eines übermäßigen Ungleichgewichts ge
mäß Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe b oder um die 
Nichteinhaltung der im Zuge eines übermäßigen Ungleich
gewichts empfohlenen Korrekturmaßnahme gemäß Absatz 
9 Unterabsatz 1 Buchstabe c handelt. 

Der Umfang der Aussetzung wird bei einem Verfahren bei 
einem übermäßigen Defizit schrittweise auf ein Maximum 
von 100 % der für das nächste Haushaltsjahr für die ESI- 
Fonds bestimmten Mittelbindungen und bei einem über
mäßigen Ungleichgewicht auf bis zu 50 % der für das 

nächste Haushaltsjahr für die ESI-Fonds bestimmten Mittel
bindungen angehoben, wobei die Schwere des Verstoßes 
berücksichtigt wird; 

(b) höchstens 0,5 % des nominalen BIP bei einem erstmaligen 
Verstoß im Zusammenhang mit einem Verfahren bei einem 
übermäßigen Defizit gemäß Absatz 9 Unterabsatz 1 Buch
stabe a, und höchstens 0,25 % des nominalen BIP bei einem 
erstmaligen Verstoß im Zusammenhang mit einem Korrek
turmaßnahmenplan im Rahmen eines übermäßigen Un
gleichgewichts gemäß Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe b 
oder der Nichteinhaltung einer im Zuge eines übermäßigen 
Ungleichgewichts empfohlenen Korrekturmaßnahme gemäß 
Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe c. 

Besteht der Verstoß im Zusammenhang mit Korrekturmaß
nahmen gemäß Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b 
und c weiter, kann der Anteil an diesem BIP schrittweise 
auf die folgenden Werte erhöht werden: 

— höchstens 1 % des nominalen BIP bei einem anhaltenden 
Verstoß im Zusammenhang mit einem Verfahren bei 
einem übermäßigen Defizit gemäß Absatz 9 Unterabsatz 
1 Buchstabe a; und 

— höchstens 0,5 % des nominalen BIP bei einem anhalten
den Verstoß im Zusammenhang mit einem übermäßigen 
Ungleichgewicht im Einklang mit Absatz 9 Unterabsatz 
1 Buchstaben b oder c, wobei die Schwere des Verstoßes 
berücksichtigt wird. 

c) höchstens 50 % der für das nächste Haushaltsjahr für die 
ESI-Fonds bestimmten Mittelbindungen, oder höchstens 
0,5 % des nominalen BIP bei einem erstmaligen Verstoß 
gemäß Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstaben d und e. 

Bei der Festlegung der Höhe der Aussetzung und bei der 
Prüfung der Frage, ob Mittelbindungen oder Zahlungen aus
gesetzt werden sollen, wird der Status des Programms – und 
insbesondere der Zeitraum, der nach Wiedereinsetzung der 
ausgesetzten Mittelbindungen für die Verwendung der Mittel 
verbleibt – berücksichtigt. 

(12) Die Kommission hebt die Aussetzung der Mittelbindun
gen unbeschadet der Aufhebungsvorschriften nach Artikel 86 
bis 88 in den folgenden Fällen unverzüglich auf: 

a) wenn das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit im Ein
klang mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des 
Rates ( 1 ) ruht oder der Rat im Einklang mit Artikel 126 
Absatz 12 AEUV beschließt, den Beschluss über das Beste
hen eines übermäßigen Defizits aufzuheben;
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Die Aussetzung von Mittelbindungen wird vorrangig behandelt: 
Zahlungen werden nur ausgesetzt, wenn unmittelbare Maßnah
men erforderlich und erhebliche Verstöße erfolgt sind. Die Aus
setzung von Zahlungen wird auf Zahlungsanträge angewendet, 
die nach dem Datum des Beschlusses über die Aussetzung für 
die betroffenen Programme eingereicht wurden. 

(10) Ein Kommissionsvorschlag für die Aussetzung von Mit
telbindungen gemäß Absatz 9 gilt als vom Rat gebilligt, sofern 
der Rat nicht im Wege eines Durchführungsrechtsakts be
schließt, den Vorschlag innerhalb eines Monats, nachdem er 
ihm von der Kommission übermittelt wurde, mit qualifizierter 
Mehrheit abzulehnen. Die Aussetzung der Mittelbindungen wird 
für den betroffenen Mitgliedstaat ab dem 1. Januar des dem 
Aussetzungsbeschluss folgenden Jahres auf die Mittelbindungen 
aus den ESI-Fonds angewendet. 

Der Rat nimmt auf Vorschlag der Kommission für die Ausset
zung der Zahlungen gemäß Absatz 9 einen Beschluss im Wege 
eines Durchführungsrechtsakts an. 

(11) Anwendungsbereich und Höhe der gemäß Absatz 10 
verhängten Aussetzung der Mittelbindungen oder der Zahlun
gen müssen angemessen sein, die Gleichbehandlung der Mit
gliedstaaten beachten und die wirtschaftlichen und sozialen Ge
gebenheiten des betreffenden Mitgliedstaates – insbesondere die 
Arbeitslosenrate in dem betroffenen Mitgliedstaat in Bezug zum 
Unionsdurchschnitt und die Auswirkungen der Aussetzung auf 
die Wirtschaft des betroffenen Mitgliedstaats – berücksichtigen. 
Die Auswirkungen der Aussetzung auf Programme, die von 
besonderer Bedeutung für die Bewältigung wirtschaftlicher 
oder sozialer Herausforderungen sind, werden als gesonderter 
Faktor berücksichtigt. 

Ausführliche Bestimmungen zur Festlegung des Anwendungs
bereichs und der Höhe der Aussetzungen sind in Anhang III 
niedergelegt. 

Die Aussetzung von Mittelbindungen erfolgt gemäß der nied
rigeren der folgenden Obergrenzen: 

a) höchstens 50 % der für das nächste Haushaltsjahr für die 
ESI-Fonds bestimmten Mittelbindungen, wenn es sich um 
einen erstmaligen Verstoß im Zusammenhang mit einem 
Verfahren bei einem übermäßigen Defizit gemäß Absatz 9 
Unterabsatz 1 Buchstabe a handelt, und höchstens 25 % der 
für das nächste Haushaltsjahr für die ESI-Fonds bestimmten 
Mittelbindungen, wenn es sich um einen erstmaligen Ver
stoß im Zusammenhang mit einem Korrekturmaßnahmen
plan im Rahmen eines übermäßigen Ungleichgewichts ge
mäß Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe b oder um die 
Nichteinhaltung der im Zuge eines übermäßigen Ungleich
gewichts empfohlenen Korrekturmaßnahme gemäß Absatz 
9 Unterabsatz 1 Buchstabe c handelt. 

Der Umfang der Aussetzung wird bei einem Verfahren bei 
einem übermäßigen Defizit schrittweise auf ein Maximum 
von 100 % der für das nächste Haushaltsjahr für die ESI- 
Fonds bestimmten Mittelbindungen und bei einem über
mäßigen Ungleichgewicht auf bis zu 50 % der für das 

nächste Haushaltsjahr für die ESI-Fonds bestimmten Mittel
bindungen angehoben, wobei die Schwere des Verstoßes 
berücksichtigt wird; 

(b) höchstens 0,5 % des nominalen BIP bei einem erstmaligen 
Verstoß im Zusammenhang mit einem Verfahren bei einem 
übermäßigen Defizit gemäß Absatz 9 Unterabsatz 1 Buch
stabe a, und höchstens 0,25 % des nominalen BIP bei einem 
erstmaligen Verstoß im Zusammenhang mit einem Korrek
turmaßnahmenplan im Rahmen eines übermäßigen Un
gleichgewichts gemäß Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe b 
oder der Nichteinhaltung einer im Zuge eines übermäßigen 
Ungleichgewichts empfohlenen Korrekturmaßnahme gemäß 
Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe c. 

Besteht der Verstoß im Zusammenhang mit Korrekturmaß
nahmen gemäß Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b 
und c weiter, kann der Anteil an diesem BIP schrittweise 
auf die folgenden Werte erhöht werden: 

— höchstens 1 % des nominalen BIP bei einem anhaltenden 
Verstoß im Zusammenhang mit einem Verfahren bei 
einem übermäßigen Defizit gemäß Absatz 9 Unterabsatz 
1 Buchstabe a; und 

— höchstens 0,5 % des nominalen BIP bei einem anhalten
den Verstoß im Zusammenhang mit einem übermäßigen 
Ungleichgewicht im Einklang mit Absatz 9 Unterabsatz 
1 Buchstaben b oder c, wobei die Schwere des Verstoßes 
berücksichtigt wird. 

c) höchstens 50 % der für das nächste Haushaltsjahr für die 
ESI-Fonds bestimmten Mittelbindungen, oder höchstens 
0,5 % des nominalen BIP bei einem erstmaligen Verstoß 
gemäß Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstaben d und e. 

Bei der Festlegung der Höhe der Aussetzung und bei der 
Prüfung der Frage, ob Mittelbindungen oder Zahlungen aus
gesetzt werden sollen, wird der Status des Programms – und 
insbesondere der Zeitraum, der nach Wiedereinsetzung der 
ausgesetzten Mittelbindungen für die Verwendung der Mittel 
verbleibt – berücksichtigt. 

(12) Die Kommission hebt die Aussetzung der Mittelbindun
gen unbeschadet der Aufhebungsvorschriften nach Artikel 86 
bis 88 in den folgenden Fällen unverzüglich auf: 

a) wenn das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit im Ein
klang mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des 
Rates ( 1 ) ruht oder der Rat im Einklang mit Artikel 126 
Absatz 12 AEUV beschließt, den Beschluss über das Beste
hen eines übermäßigen Defizits aufzuheben;
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b) wenn der Rat den vom betroffenen Mitgliedstaat nach Ar
tikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 einge
reichten Korrekturmaßnahmenplan billigt oder das Verfahren 
bei einem übermäßigen Ungleichgewicht gemäß Artikel 10 
Absatz 5 derselben Verordnung ruht, oder der Rat das Ver
fahren bei einem übermäßigen Ungleichgewicht gemäß Ar
tikel 11 derselben Verordnung einstellt; 

c) wenn die Kommission zu dem Schluss kommt, dass der 
betreffende Mitgliedstaat geeignete Maßnahmen zur Durch
führung des Anpassungsprogramms nach Artikel 7 der Ver
ordnung (EU) Nr. 472/2013 oder die aufgrund eines Be
schlusses des Rates gemäß Artikel 136 Absatz 1 AEUV er
forderlichen Maßnahmen ergriffen hat. 

Bei der Aufhebung der Aussetzung der Mittelbindungen setzt 
die Kommission gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 1311/2013 des Rates die ausgesetzten Mittelbindungen wie
der in den Haushaltsplan ein. 

Ein Beschluss über die Aufhebung der Aussetzung von Zahlun
gen ist vom Rat auf der Grundlage eines Vorschlags der Kom
mission zu fassen, wenn die entsprechenden Bedingungen nach 
Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c erfüllt sind. 

(13) Die Absätze 6 bis 12 gelten nicht für das Vereinigte 
Königreich, sofern sich die Aussetzung der Mittelbindungen 
oder Zahlungen auf Angelegenheiten bezieht, die unter Absatz 
1 Unterabsatz 2 Buchstaben a, b und c Ziffer iii oder Absatz 9 
Unterabsatz 1 Buchstaben a, b oder c fallen. 

(14) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Programme 
im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammen
arbeit". 

(15) Die Kommission hält das Europäische Parlament über 
die Durchführung dieses Artikels auf dem Laufenden. Insbeson
dere setzt die Kommission – wenn eine der Bedingungen nach 
Absatz 6 oder Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis e für 
einen Mitgliedstaat erfüllt ist – das Europäische Parlament un
verzüglich in Kenntnis und macht Angaben zu den ESI-Fonds 
und Programmen, für die eine Aussetzung der Mittelbindungen 
oder Zahlungen in Frage käme. 

Das Europäische Parlament kann die Kommission zu einem 
strukturierten Dialog über die Anwendung dieses Artikels unter 
besonderer Berücksichtigung der Übermittlung der in Unter
absatz 1 genannten Informationen einladen. 

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und 
dem Rat den Vorschlag für eine Aussetzung von Mittelbindun
gen oder Zahlungen oder den Vorschlag für die Aufhebung 
einer solchen Aussetzung unverzüglich nach dessen Annahme. 
Das Europäische Parlament kann die Kommission ersuchen, die 
Gründe für ihren Vorschlag zu erläutern. 

(16) 2017 nimmt die Kommission eine Überprüfung der 
Anwendung dieses Artikels vor. Dazu erstellt die Kommission 
einen Bericht, den sie dem Europäischen Parlament und dem 
Rat übermittelt und dem sie bei Bedarf einen Legislativvorschlag 
beifügt. 

(17) Ändert sich die soziale und wirtschaftliche Lage in der 
EU beträchtlich, so kann die Kommission einen Vorschlag zur 
Überarbeitung des Anwendungsbereichs dieses Artikels vor
legen, bzw. das Europäische Parlament oder der Rat können 
gemäß Artikel 225 bzw. 241 AEUV die Kommission ersuchen, 
diesen Vorschlag vorzulegen. 

Artikel 24 

Höhere Zahlungen für Mitgliedstaaten mit vorübergehen
den Haushaltsschwierigkeiten 

(1) Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats können Zwischenzah
lungen um 10 Prozentpunkte über dem für jede EFRE-, ESF- 
und Kohäsionsfonds-Priorität oder jede ELER- und EMFF-Maß
nahme geltenden Kofinanzierungssatz aufgestockt werden. Der 
aufgestockte Satz, der nicht über 100 % liegen darf, gilt für 
Zahlungsanträge, die ein Mitgliedstaat bis zum 30. Juni 2016 
einreicht, sofern er nach dem 21. Dezember 2013 eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) er erhält im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 407/2010 des 
Rates ein Darlehen von der Union; 

b) er erhält im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 332/2002 
mittelfristigen finanziellen Beistand, unter der Bedingung, 
dass er ein makroökonomisches Anpassungsprogramm um
setzt; 

c) er erhält finanziellen Beistand unter der Bedingung, dass er 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 472/2013 ein makroöko
nomisches Anpassungsprogramm umsetzt. 

Dieser Absatz gilt nicht für Programme im Rahmen der ETZ- 
Verordnung. 

(2) Ungeachtet Absatz 1 darf der Unionsbeitrag durch Zwi
schen- und Restzahlungen jedoch nicht höher sein als die öf
fentliche Unterstützung bzw. der Höchstbetrag der Unterstüt
zung aus den ESI-Fonds für jede Priorität bei EFRE, ESF und 
dem Kohäsionsfonds bzw. für jede Maßnahme bei ELER und 
EMFF, wie im Beschluss der Kommission über die Genehmigung 
des Programms festgelegt. 

(3) Die Kommission prüft die Anwendung der Absätze 1 und 
2 und übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat 
vor dem 30. Juni 2016 einen Bewertungsbericht sowie gegebe
nenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag.
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Artikel 25 

Verwaltung der technischen Hilfe für Mitgliedstaaten mit 
vorübergehenden Haushaltsschwierigkeiten 

(1) Auf Antrag eines Mitgliedstaates mit vorübergehenden 
Haushaltsschwierigkeiten, der die in Artikel 24 Absatz 1 fest
gelegten Bedingungen erfüllt, kann ein Teil der Mittel, die ge
mäß Artikel 59 vorgesehen und im Einklang mit den fonds
spezifischen Regelungen zweckbestimmt sind, im Einvernehmen 
mit der Kommission übertragen und im Einklang mit Artikel 58 
Absatz 1 Unterabsatz 3 Buchstabe k durch direkte oder indi
rekte Mittelverwaltung der technischen Hilfe auf Initiative der 
Kommission für die Umsetzung von Maßnahmen in Verbindung 
mit dem betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen werden. 

(2) Die Mittel gemäß Absatz 1 kommen zu den Beträgen 
hinzu, die im Einklang mit den in den fondsspezifischen Rege
lungen für die technische Hilfe auf Initiative der Kommission 
vorgesehenen Ausgabenobergrenzen festgelegt sind. In Fällen, in 
denen in den fondspezifischen Regelungen eine Ausgabenober
grenze für technische Hilfe auf Initiative eines Mitgliedstaates 
festgelegt ist, wird der zu übertragende Betrag in die Berech
nung, ob diese Obergrenze eingehalten wird, einbezogen. 

(3) Mitgliedstaaten beantragen die Übertragung gemäß Ab
satz 2 für ein Kalenderjahr, in dem sie die in Artikel 24 Absatz 
1 festgelegten Bedingungen erfüllen, bis zum 31. Januar des 
Jahres, in dem die Übertragung erfolgen soll. Dem Antrag 
wird ein Vorschlag zur Änderung des Programms oder der Pro
gramme, von denen die entsprechenden Mittel übertragen wer
den, beigefügt. Im Einklang mit Artikel 30 Absatz 2 werden 
entsprechende Änderungen der Partnerschaftsvereinbarung vor
genommen und der jährlich der Kommission zu übertragende 
Gesamtbetrag festgelegt. 

Mitgliedstaaten, die die in Artikel 24 Absatz 1 festgelegten Be
dingungen am 1. Januar 2014 erfüllen, können ihren Antrag für 
dasselbe Jahr zusammen mit ihrer Partnerschaftsvereinbarung 
übermitteln, in der der zu übertragende Betrag für technische 
Hilfe auf Initiative der Kommission festgelegt ist. 

TITEL III 

PROGRAMMPLANUNG 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen zu den ESI-Fonds 

Artikel 26 

Erstellung der Programme 

(1) Die ESI-Fonds werden durch Programme im Einklang mit 
der Partnerschaftsvereinbarung genutzt. Jedes Programm deckt 
den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020 
ab. 

(2) Die Programme werden von den Mitgliedstaaten oder 
jedweder von ihnen benannten Behörde in Zusammenarbeit 
mit den in Artikel 5 genannten Partnern erstellt. Die Mitglied
staaten erstellen die Programme auf der Grundlage von für die 
Öffentlichkeit transparenten Verfahren gemäß ihrem institutio
nellen und rechtlichen Rahmen. 

(3) Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten zusam
men, um eine effektive Koordinierung bei der Ausarbeitung und 
Umsetzung der Programme für die ESI-Fonds sicherzustellen, 
darunter gegebenenfalls fondsübergreifende Programme für die 
Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnis
mäßigkeit. 

(4) Die Mitgliedstaaten reichen die Programme bei der Kom
mission innerhalb von drei Monaten nach der Einreichung der 
Partnerschaftsvereinbarung ein. Programme im Bereich "Euro
päische territoriale Zusammenarbeit" werden bis zum 22. Sep
tember 2014 vorgelegt. Alle Programme werden von der Ex- 
ante-Bewertung gemäß Artikel 55 flankiert. 

(5) Treten eine oder mehrere der fondspezifischen Verord
nungen für die ESI-Fonds in einem Zeitraum zwischen dem 
22. Februar 2014 und dem 22. Juni 2014 in Kraft, werden 
das Programm oder die Programme, die aus den ESI-Fonds 
unterstützt werden und von der Verzögerung beim Inkrafttreten 
der fondsspezifischen Verordnungen betroffen sind, innerhalb 
von drei Monaten nach Vorlage der in Artikel 17 Absatz 1 
genannten Partnerschaftsvereinbarung unterbreitet. 

(6) Treten eine oder mehrere der fondspezifischen Verord
nungen für die ESI-Fonds nach dem 22. Juni 2014 in Kraft, 
werden das Programm oder die Programme, die aus den ESI- 
Fonds unterstützt werden und von der Verzögerung beim In
krafttreten der fondsspezifischen Verordnungen betroffen sind, 
innerhalb von drei Monaten nach dem Datum des Inkrafttretens 
der fondspezifischen Regelung, die von der Verzögerung betrof
fen war, unterbreitet. 

Artikel 27 

Inhalt der Programme 

(1) In jedem Programm wird eine Strategie für den Beitrag 
des Programms zur Unionsstrategie für intelligentes, nachhalti
ges und integratives Wachstum dargelegt, die mit dieser Ver
ordnung, den fondsspezifischen Regelungen und mit dem Inhalt 
der Partnerschaftsvereinbarung vereinbar ist. 

Jedes Programm umfasst Vorkehrungen zur Gewährleistung ei
ner wirksamen, effizienten und koordinierten Nutzung der ESI- 
Fonds und Maßnahmen zur Verringerung des Verwaltungsauf
wands für die Begünstigten. 

(2) In jedem Programm werden Prioritäten definiert, in denen 
spezifische Ziele, die Mittelausstattung für die Unterstützung aus 
den ESI-Fonds und die entsprechende nationale Kofinanzierung, 
einschließlich der Beträge im Zusammenhang mit der Leistungs
reserve, die öffentlich oder privat im Einklang mit den fonds
spezifischen Regelungen erfolgen kann, angegeben sind. 

(3) Nehmen Mitgliedstaaten und Regionen an makroregiona
len Strategien oder Strategien für die Meeresgebiete teil, wird im 
betreffenden Programm im Einklang mit den vom Mitgliedstaat 
für das Programmgebiet ermittelten Bedürfnissen der Beitrag der 
geplanten Interventionen zu diesen Strategien dargelegt. 

(4) In jeder Priorität werden als Grundlage für die Begleitung, 
die Bewertung und die Überprüfung der Leistung die qualitativ 
oder quantitativ formulierten Indikatoren und entsprechenden 
Ziele im Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen für
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Artikel 25 

Verwaltung der technischen Hilfe für Mitgliedstaaten mit 
vorübergehenden Haushaltsschwierigkeiten 

(1) Auf Antrag eines Mitgliedstaates mit vorübergehenden 
Haushaltsschwierigkeiten, der die in Artikel 24 Absatz 1 fest
gelegten Bedingungen erfüllt, kann ein Teil der Mittel, die ge
mäß Artikel 59 vorgesehen und im Einklang mit den fonds
spezifischen Regelungen zweckbestimmt sind, im Einvernehmen 
mit der Kommission übertragen und im Einklang mit Artikel 58 
Absatz 1 Unterabsatz 3 Buchstabe k durch direkte oder indi
rekte Mittelverwaltung der technischen Hilfe auf Initiative der 
Kommission für die Umsetzung von Maßnahmen in Verbindung 
mit dem betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen werden. 

(2) Die Mittel gemäß Absatz 1 kommen zu den Beträgen 
hinzu, die im Einklang mit den in den fondsspezifischen Rege
lungen für die technische Hilfe auf Initiative der Kommission 
vorgesehenen Ausgabenobergrenzen festgelegt sind. In Fällen, in 
denen in den fondspezifischen Regelungen eine Ausgabenober
grenze für technische Hilfe auf Initiative eines Mitgliedstaates 
festgelegt ist, wird der zu übertragende Betrag in die Berech
nung, ob diese Obergrenze eingehalten wird, einbezogen. 

(3) Mitgliedstaaten beantragen die Übertragung gemäß Ab
satz 2 für ein Kalenderjahr, in dem sie die in Artikel 24 Absatz 
1 festgelegten Bedingungen erfüllen, bis zum 31. Januar des 
Jahres, in dem die Übertragung erfolgen soll. Dem Antrag 
wird ein Vorschlag zur Änderung des Programms oder der Pro
gramme, von denen die entsprechenden Mittel übertragen wer
den, beigefügt. Im Einklang mit Artikel 30 Absatz 2 werden 
entsprechende Änderungen der Partnerschaftsvereinbarung vor
genommen und der jährlich der Kommission zu übertragende 
Gesamtbetrag festgelegt. 

Mitgliedstaaten, die die in Artikel 24 Absatz 1 festgelegten Be
dingungen am 1. Januar 2014 erfüllen, können ihren Antrag für 
dasselbe Jahr zusammen mit ihrer Partnerschaftsvereinbarung 
übermitteln, in der der zu übertragende Betrag für technische 
Hilfe auf Initiative der Kommission festgelegt ist. 

TITEL III 

PROGRAMMPLANUNG 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen zu den ESI-Fonds 

Artikel 26 

Erstellung der Programme 

(1) Die ESI-Fonds werden durch Programme im Einklang mit 
der Partnerschaftsvereinbarung genutzt. Jedes Programm deckt 
den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020 
ab. 

(2) Die Programme werden von den Mitgliedstaaten oder 
jedweder von ihnen benannten Behörde in Zusammenarbeit 
mit den in Artikel 5 genannten Partnern erstellt. Die Mitglied
staaten erstellen die Programme auf der Grundlage von für die 
Öffentlichkeit transparenten Verfahren gemäß ihrem institutio
nellen und rechtlichen Rahmen. 

(3) Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten zusam
men, um eine effektive Koordinierung bei der Ausarbeitung und 
Umsetzung der Programme für die ESI-Fonds sicherzustellen, 
darunter gegebenenfalls fondsübergreifende Programme für die 
Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnis
mäßigkeit. 

(4) Die Mitgliedstaaten reichen die Programme bei der Kom
mission innerhalb von drei Monaten nach der Einreichung der 
Partnerschaftsvereinbarung ein. Programme im Bereich "Euro
päische territoriale Zusammenarbeit" werden bis zum 22. Sep
tember 2014 vorgelegt. Alle Programme werden von der Ex- 
ante-Bewertung gemäß Artikel 55 flankiert. 

(5) Treten eine oder mehrere der fondspezifischen Verord
nungen für die ESI-Fonds in einem Zeitraum zwischen dem 
22. Februar 2014 und dem 22. Juni 2014 in Kraft, werden 
das Programm oder die Programme, die aus den ESI-Fonds 
unterstützt werden und von der Verzögerung beim Inkrafttreten 
der fondsspezifischen Verordnungen betroffen sind, innerhalb 
von drei Monaten nach Vorlage der in Artikel 17 Absatz 1 
genannten Partnerschaftsvereinbarung unterbreitet. 

(6) Treten eine oder mehrere der fondspezifischen Verord
nungen für die ESI-Fonds nach dem 22. Juni 2014 in Kraft, 
werden das Programm oder die Programme, die aus den ESI- 
Fonds unterstützt werden und von der Verzögerung beim In
krafttreten der fondsspezifischen Verordnungen betroffen sind, 
innerhalb von drei Monaten nach dem Datum des Inkrafttretens 
der fondspezifischen Regelung, die von der Verzögerung betrof
fen war, unterbreitet. 

Artikel 27 

Inhalt der Programme 

(1) In jedem Programm wird eine Strategie für den Beitrag 
des Programms zur Unionsstrategie für intelligentes, nachhalti
ges und integratives Wachstum dargelegt, die mit dieser Ver
ordnung, den fondsspezifischen Regelungen und mit dem Inhalt 
der Partnerschaftsvereinbarung vereinbar ist. 

Jedes Programm umfasst Vorkehrungen zur Gewährleistung ei
ner wirksamen, effizienten und koordinierten Nutzung der ESI- 
Fonds und Maßnahmen zur Verringerung des Verwaltungsauf
wands für die Begünstigten. 

(2) In jedem Programm werden Prioritäten definiert, in denen 
spezifische Ziele, die Mittelausstattung für die Unterstützung aus 
den ESI-Fonds und die entsprechende nationale Kofinanzierung, 
einschließlich der Beträge im Zusammenhang mit der Leistungs
reserve, die öffentlich oder privat im Einklang mit den fonds
spezifischen Regelungen erfolgen kann, angegeben sind. 

(3) Nehmen Mitgliedstaaten und Regionen an makroregiona
len Strategien oder Strategien für die Meeresgebiete teil, wird im 
betreffenden Programm im Einklang mit den vom Mitgliedstaat 
für das Programmgebiet ermittelten Bedürfnissen der Beitrag der 
geplanten Interventionen zu diesen Strategien dargelegt. 

(4) In jeder Priorität werden als Grundlage für die Begleitung, 
die Bewertung und die Überprüfung der Leistung die qualitativ 
oder quantitativ formulierten Indikatoren und entsprechenden 
Ziele im Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen für
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die Bewertung der Fortschritte bei der Durchführung der Pro
gramme zum Erreichen der Ziele festgelegt. Zu diesen Indikato
ren zählen: 

a) Finanzindikatoren zu den zugewiesenen Ausgaben; 

b) Outputindikatoren zu den unterstützten Vorhaben; 

c) Ergebnisindikatoren zu der betreffenden Priorität. 

Die fondsspezifischen Regelungen legen für jeden ESI-Fonds 
gemeinsame Indikatoren fest und können auch Bestimmungen 
zu programmspezifischen Indikatoren enthalten. 

(5) Jedes Programm – mit Ausnahme derer, die ausschließlich 
technische Hilfe abdecken, – beinhaltet eine Beschreibung, ge
mäß den fondsspezifischen Regelungen, der Maßnahmen zur 
Berücksichtigung der in den Artikeln 5, 7 und 8 genannten 
Grundsätze. 

(6) In jedem Programm – mit Ausnahme derer, in denen 
technische Hilfe im Rahmen eines spezifischen Programms ge
leistet wird – wird der als Richtwert dienende Betrag der Unter
stützung für die Klimaschutzziele auf der Grundlage der in 
Artikel 8 genannten Methodik festgelegt. 

(7) Die Mitgliedstaaten erstellen die Programme im Einklang 
mit den fondsspezifischen Regelungen. 

Artikel 28 

Besondere von der EIB umzusetzende Bestimmungen über 
den Inhalt von Programmen für gemeinsame Instrumente f 
ür unbegrenzte Garantien und Verbriefung zur 

Kapitalentlastung 

(1) Abweichend von Artikel 27 enthalten die in Artikel 39 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten zweckbestimm
ten Programme: 

a) die in Artikel 27 Absatz 1 Unterabsatz 1 sowie Absatz 2, 3 
und 4 jenes Artikels festgelegten Elemente in Bezug auf die 
Grundsätze gemäß Artikel 5; 

b) eine Auflistung der in den Artikeln 125, 126 und 127 dieser 
Verordnung und in Artikel 65 Absatz 2 der ELER-Verord
nung genannten Stellen, soweit diese für den betreffenden 
Fonds von Bedeutung sind; 

c) für jede für das Programm geltende Ex-ante-Konditionalität 
gemäß Artikel 19 und Anhang XI eine Bewertung, ob die Ex- 
ante-Konditionalität am Tag der Einreichung der Partner
schaftsvereinbarung und des Programms erfüllt ist, 
und, sind die Ex-ante-Konditionalitäten nicht erfüllt, eine 

Beschreibung der Maßnahmen zur Erfüllung der Ex-ante- 
Konditionalität, die zuständigen Stellen und einen Zeitplan 
für diese Maßnahmen im Einklang mit der in der Partner
schaftsvereinbarung vorgelegten Zusammenfassung. 

(2) Abweichend von Artikel 55 gilt die in Artikel 39 Absatz 
4 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte Ex-ante-Bewertung als 
Ex-ante- Bewertung für diese Programme. 

(3) Für die Zwecke der in Artikel 39 Absatz 4 Unterabsatz 1 
Buchstabe b dieser Verordnung genannten Programme finden 
Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 59 Absätze 5 und 6 der ELER- 
Verordnung keine Anwendung. Zusätzlich zu den in Absatz 1 
dieses Artikels genannten Elementen gelten nur die in Artikel 8 
Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i, Buchstabe f, Buchstabe h, Buch
stabe i und Buchstabe m Ziffer i bis iii der ELER-Verordnung 
festgelegten Bestimmungen für die Programme im Rahmen des 
ELER. 

Artikel 29 

Verfahren zur Annahme von Programmen 

(1) Die Kommission bewertet die Übereinstimmung der Pro
gramme mit dieser Verordnung und den fondsspezifischen Re
gelungen, ihren wirksamen Beitrag zu den ausgewählten thema
tischen Zielen und den für jeden ESI-Fonds spezifischen Unions
prioritäten sowie auch Übereinstimmung mit der Partnerschafts
vereinbarung und berücksichtigt dabei die entsprechenden ge
mäß Artikel 121 Absatz 2 AEUV angenommenen länderspezi
fischen Empfehlungen und die entsprechenden gemäß 
Artikel 148 Absatz 4 AEUV angenommenen Ratsempfehlungen 
sowie die Ex-ante-Bewertung. In der Bewertung wird insbeson
dere die Angemessenheit der Programmstrategie, der entspre
chenden Ziele, der Indikatoren, der Vorsätze und der Zuweisung 
der Haushaltsmittel thematisiert. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist die Kommission nicht ver
pflichtet, die Übereinstimmung der zweckbestimmten operatio
nellen Programme für die Beschäftigungsinitiative für junge 
Menschen, die in Artikel 18 Absatz 2 der ESF-Verordnung ge
nannt werden, und der zweckbestimmten Programme, die in 
Artikel 39 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b der vorliegen
den Verordnung genannt werden, mit der Partnerschaftsverein
barung zu bewerten, wenn der Mitgliedstaat seine Partner
schaftsvereinbarung nicht zum Datum der Einreichung solcher 
zweckbestimmten Programme vorgelegt hat. 

(3) Die Kommission bringt binnen drei Monaten nach dem 
Tag der Einreichung des Programms Anmerkungen vor. Die 
Mitgliedstaaten stellen der Kommission alle erforderlichen zu
sätzlichen Informationen zur Verfügung und überarbeiten gege
benenfalls das vorgeschlagene Programm. 

(4) Im Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen ge
nehmigt die Kommission spätestens sechs Monate nach der 
Einreichung durch den betreffenden Mitgliedstaat – jedoch nicht 
vor dem 1. Januar 2014 oder vor dem Erlass eines Beschlusses 
zur Genehmigung der Partnerschaftsvereinbarung durch die 
Kommission – jedes Programm, vorausgesetzt, den Anmerkun
gen der Kommission wurde in angemessener Weise Rechnung 
getragen.
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Abweichend von der Bestimmung des ersten Unterabsatzes kön
nen Programme im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale 
Zusammenarbeit" von der Kommission vor der Annahme des 
Beschlusses zur Genehmigung der Partnerschaftsvereinbarung 
genehmigt werden, außerdem können die zweckbestimmten 
operationellen Programme für die Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen gemäß Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe a der 
ESF-Verordnung sowie die zweckbestimmten operationellen 
Programme gemäß Artikel 39 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buch
stabe b von der Kommission vor der Einreichung der Partner
schaftsvereinbarung genehmigt werden. 

Artikel 30 

Änderung der Programme 

(1) Von einem Mitgliedstaat eingereichte Änderungsersuchen 
zu Programmen sind ordnungsgemäß zu begründen und legen 
insbesondere dar, wie sich die Änderungen am Programm vo
raussichtlich auf das Erreichen der Unionsstrategie für intelligen
tes, nachhaltiges und integratives Wachstum und die spezi
fischen, im Programm definierten Ziele auswirken werden; diese 
Verordnung und die fondsspezifischen Regelungen sowie die in 
den Artikeln 5, 7 und 8 genannten bereichsübergreifenden 
Grundsätze und die Partnerschaftsvereinbarung werden hierbei 
berücksichtigt. Begleitet werden sie von dem überarbeiteten Pro
gramm. 

(2) Die Kommission bewertet die im Einklang mit den nach 
Absatz 1 übermittelten Informationen und berücksichtigt dabei 
die Begründung des Mitgliedstaats. Die Kommission kann inner
halb eines Monats nach der Einreichung des überarbeiteten Pro
gramms Anmerkungen vorbringen und der Mitgliedstaat stellt 
der Kommission alle notwendigen zusätzlichen Informationen 
zur Verfügung. Im Einklang mit den fondsspezifischen Regelun
gen genehmigt die Kommission so bald wie möglich, spätestens 
aber drei Monate nach der Einreichung durch den Mitgliedstaat 
Anträge auf Änderung eines Programms, vorausgesetzt, den 
Anmerkungen der Kommission wurde in angemessener Weise 
Rechnung getragen. 

Betrifft die Änderung eines Programms die gemäß Artikel 15 
Absatz 1 Buchstabe a Ziffern iii, iv und vi in der Partnerschafts
vereinbarung vorgesehenen Informationen, so stellt die Geneh
migung der Änderung des Programms durch die Kommission 
gleichzeitig eine Genehmigung der sich daraus ergebenden 
Überprüfung der Informationen in der Partnerschaftsverein
barung dar. 

(3) Abweichend von Absatz 2 bringt die Kommission im 
Falle eines Änderungsersuchens, das ihr mit dem Ziel einer 
Neuzuweisung der leistungsbezogenen Reserve im Anschluss 
an eine Leistungsüberprüfung vorgelegt wurde, nur dann An
merkungen vor, wenn sie der Auffassung ist, dass die vor
geschlagene Zuweisung nicht im Einklang mit den geltenden 
Regelungen steht, nicht den Entwicklungsanforderungen des 
Mitgliedstaats oder der Region Rechnung trägt oder ein bedeu
tendes Risiko besteht, dass die Ziele und Vorgaben des Vor
schlags nicht verwirklicht werden können. Die Kommission bil
ligt das Änderungsersuchen zu einem Programm so bald wie 
möglich, spätestens aber zwei Monate nach der Übermittlung 
des Ersuchens durch den Mitgliedstaat, sofern den Anmerkun
gen der Kommission angemessen Rechnung getragen wurde. 
Die Billigung der Programmänderung durch die Kommission 
stellt gleichzeitig die Billigung der entsprechenden Überarbei
tung der Angaben in der Partnerschaftsvereinbarung dar. 

(4) Abweichend von Absatz 2 können in der EMFF-Verord
nung spezifische Verfahren zur Änderung der operationellen 
Programme festgelegt werden. 

Artikel 31 

Beteiligung der EIB 

(1) Die EIB kann sich auf Ersuchen der Mitgliedstaaten an der 
Ausarbeitung der Partnerschaftsvereinbarung sowie an Tätigkei
ten im Zusammenhang mit der Ausarbeitung von Vorhaben – 
vor allem Großprojekten –, Finanzinstrumenten und ÖPP betei
ligen. 

(2) Die Kommission kann die EIB vor der Genehmigung der 
Partnerschaftsvereinbarung oder der Programme konsultieren. 

(3) Die Kommission kann die EIB um Überprüfung der fach
lichen Qualität, der wirtschaftlichen und finanziellen Nachhaltig
keit und der Tragfähigkeit der Großprojekte sowie um Unter
stützung hinsichtlich der einzusetzenden oder zu entwickelnden 
Finanzinstrumente ersuchen. 

(4) Bei der Anwendung der Bestimmungen dieser Verord
nung kann die Kommission der EIB Zuschüsse zukommen las
sen oder mit ihr Dienstleistungsverträge eingehen, die auf mehr
jähriger Basis durchgeführte Initiativen abdecken. Die Mittelbin
dung der Beiträge aus dem Haushalt der Union im Hinblick auf 
diese Zuschüsse oder Dienstleistungsverträge wird jährlich fest
gesetzt. 

KAPITEL II 

Von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur 
lokalen Entwicklung 

Artikel 32 

Von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur 
lokalen Entwicklung 

(1) Von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen 
zur lokalen Entwicklung werden aus dem ELER unterstützt, 
als "lokale Entwicklung LEADER" bezeichnet und können aus 
dem EFRE, dem ESF oder dem EMFF unterstützt werden. Für die 
Zwecke dieses Kapitels werden diese Fonds im Folgenden als 
"betroffene ESI-Fonds" bezeichnet. 

(2) Von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen 
zur lokalen Entwicklung: 

a) konzentrieren sich auf bestimmte, Regionen nachgeordnete 
Gebiete; 

b) werden durch lokale Aktionsgruppen, die sich aus Vertretern 
lokaler öffentlicher und privater sozioökonomischer Interes
sen zusammensetzen, betrieben; dabei sind auf der Ebene der 
Beschlussfassung weder Behörden im Sinne der nationalen 
Vorschriften noch eine einzelne Interessengruppe mit mehr 
als 49 % der Stimmrechte vertreten; 

c) werden auf Gebietsebene mit integrierten und multisektora
len Strategien für lokale Entwicklung umgesetzt; 

d) sind so konzipiert, dass lokalen Bedürfnissen und lokal vor
handenem Potenzial Rechnung getragen wird, und umfassen 
– je nach lokalen Verhältnissen – innovative Merkmale, Ver
netzung und gegebenenfalls Zusammenarbeit. 

(3) Unterstützung der von der örtlichen Bevölkerung betrie
benen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung aus den betroffe
nen ESI-Fonds wird unter den betroffenen ESI-Fonds abge
stimmt und koordiniert. Dies wird unter anderem durch eine 
Koordinierung des Aufbaus von Kapazitäten und der Auswahl, 
Genehmigung und Finanzierung der von der örtlichen Bevölke
rung betriebenen Strategien für lokale Entwicklung und lokalen 
Aktionsgruppen gewährleistet.
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Abweichend von der Bestimmung des ersten Unterabsatzes kön
nen Programme im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale 
Zusammenarbeit" von der Kommission vor der Annahme des 
Beschlusses zur Genehmigung der Partnerschaftsvereinbarung 
genehmigt werden, außerdem können die zweckbestimmten 
operationellen Programme für die Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen gemäß Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe a der 
ESF-Verordnung sowie die zweckbestimmten operationellen 
Programme gemäß Artikel 39 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buch
stabe b von der Kommission vor der Einreichung der Partner
schaftsvereinbarung genehmigt werden. 

Artikel 30 

Änderung der Programme 

(1) Von einem Mitgliedstaat eingereichte Änderungsersuchen 
zu Programmen sind ordnungsgemäß zu begründen und legen 
insbesondere dar, wie sich die Änderungen am Programm vo
raussichtlich auf das Erreichen der Unionsstrategie für intelligen
tes, nachhaltiges und integratives Wachstum und die spezi
fischen, im Programm definierten Ziele auswirken werden; diese 
Verordnung und die fondsspezifischen Regelungen sowie die in 
den Artikeln 5, 7 und 8 genannten bereichsübergreifenden 
Grundsätze und die Partnerschaftsvereinbarung werden hierbei 
berücksichtigt. Begleitet werden sie von dem überarbeiteten Pro
gramm. 

(2) Die Kommission bewertet die im Einklang mit den nach 
Absatz 1 übermittelten Informationen und berücksichtigt dabei 
die Begründung des Mitgliedstaats. Die Kommission kann inner
halb eines Monats nach der Einreichung des überarbeiteten Pro
gramms Anmerkungen vorbringen und der Mitgliedstaat stellt 
der Kommission alle notwendigen zusätzlichen Informationen 
zur Verfügung. Im Einklang mit den fondsspezifischen Regelun
gen genehmigt die Kommission so bald wie möglich, spätestens 
aber drei Monate nach der Einreichung durch den Mitgliedstaat 
Anträge auf Änderung eines Programms, vorausgesetzt, den 
Anmerkungen der Kommission wurde in angemessener Weise 
Rechnung getragen. 

Betrifft die Änderung eines Programms die gemäß Artikel 15 
Absatz 1 Buchstabe a Ziffern iii, iv und vi in der Partnerschafts
vereinbarung vorgesehenen Informationen, so stellt die Geneh
migung der Änderung des Programms durch die Kommission 
gleichzeitig eine Genehmigung der sich daraus ergebenden 
Überprüfung der Informationen in der Partnerschaftsverein
barung dar. 

(3) Abweichend von Absatz 2 bringt die Kommission im 
Falle eines Änderungsersuchens, das ihr mit dem Ziel einer 
Neuzuweisung der leistungsbezogenen Reserve im Anschluss 
an eine Leistungsüberprüfung vorgelegt wurde, nur dann An
merkungen vor, wenn sie der Auffassung ist, dass die vor
geschlagene Zuweisung nicht im Einklang mit den geltenden 
Regelungen steht, nicht den Entwicklungsanforderungen des 
Mitgliedstaats oder der Region Rechnung trägt oder ein bedeu
tendes Risiko besteht, dass die Ziele und Vorgaben des Vor
schlags nicht verwirklicht werden können. Die Kommission bil
ligt das Änderungsersuchen zu einem Programm so bald wie 
möglich, spätestens aber zwei Monate nach der Übermittlung 
des Ersuchens durch den Mitgliedstaat, sofern den Anmerkun
gen der Kommission angemessen Rechnung getragen wurde. 
Die Billigung der Programmänderung durch die Kommission 
stellt gleichzeitig die Billigung der entsprechenden Überarbei
tung der Angaben in der Partnerschaftsvereinbarung dar. 

(4) Abweichend von Absatz 2 können in der EMFF-Verord
nung spezifische Verfahren zur Änderung der operationellen 
Programme festgelegt werden. 

Artikel 31 

Beteiligung der EIB 

(1) Die EIB kann sich auf Ersuchen der Mitgliedstaaten an der 
Ausarbeitung der Partnerschaftsvereinbarung sowie an Tätigkei
ten im Zusammenhang mit der Ausarbeitung von Vorhaben – 
vor allem Großprojekten –, Finanzinstrumenten und ÖPP betei
ligen. 

(2) Die Kommission kann die EIB vor der Genehmigung der 
Partnerschaftsvereinbarung oder der Programme konsultieren. 

(3) Die Kommission kann die EIB um Überprüfung der fach
lichen Qualität, der wirtschaftlichen und finanziellen Nachhaltig
keit und der Tragfähigkeit der Großprojekte sowie um Unter
stützung hinsichtlich der einzusetzenden oder zu entwickelnden 
Finanzinstrumente ersuchen. 

(4) Bei der Anwendung der Bestimmungen dieser Verord
nung kann die Kommission der EIB Zuschüsse zukommen las
sen oder mit ihr Dienstleistungsverträge eingehen, die auf mehr
jähriger Basis durchgeführte Initiativen abdecken. Die Mittelbin
dung der Beiträge aus dem Haushalt der Union im Hinblick auf 
diese Zuschüsse oder Dienstleistungsverträge wird jährlich fest
gesetzt. 

KAPITEL II 

Von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur 
lokalen Entwicklung 

Artikel 32 

Von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur 
lokalen Entwicklung 

(1) Von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen 
zur lokalen Entwicklung werden aus dem ELER unterstützt, 
als "lokale Entwicklung LEADER" bezeichnet und können aus 
dem EFRE, dem ESF oder dem EMFF unterstützt werden. Für die 
Zwecke dieses Kapitels werden diese Fonds im Folgenden als 
"betroffene ESI-Fonds" bezeichnet. 

(2) Von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen 
zur lokalen Entwicklung: 

a) konzentrieren sich auf bestimmte, Regionen nachgeordnete 
Gebiete; 

b) werden durch lokale Aktionsgruppen, die sich aus Vertretern 
lokaler öffentlicher und privater sozioökonomischer Interes
sen zusammensetzen, betrieben; dabei sind auf der Ebene der 
Beschlussfassung weder Behörden im Sinne der nationalen 
Vorschriften noch eine einzelne Interessengruppe mit mehr 
als 49 % der Stimmrechte vertreten; 

c) werden auf Gebietsebene mit integrierten und multisektora
len Strategien für lokale Entwicklung umgesetzt; 

d) sind so konzipiert, dass lokalen Bedürfnissen und lokal vor
handenem Potenzial Rechnung getragen wird, und umfassen 
– je nach lokalen Verhältnissen – innovative Merkmale, Ver
netzung und gegebenenfalls Zusammenarbeit. 

(3) Unterstützung der von der örtlichen Bevölkerung betrie
benen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung aus den betroffe
nen ESI-Fonds wird unter den betroffenen ESI-Fonds abge
stimmt und koordiniert. Dies wird unter anderem durch eine 
Koordinierung des Aufbaus von Kapazitäten und der Auswahl, 
Genehmigung und Finanzierung der von der örtlichen Bevölke
rung betriebenen Strategien für lokale Entwicklung und lokalen 
Aktionsgruppen gewährleistet.
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(4) Legt der nach Artikel 33 Absatz 3 eingerichtete Aus
schuss zur Auswahl der von der örtlichen Bevölkerung betrie
benen Strategien für lokale Entwicklung fest, dass für die Um
setzung der ausgewählten, von der örtlichen Bevölkerung be
triebenen Strategie für lokale Entwicklung Mittel aus mehreren 
Fonds notwendig sind, kann er gemäß den nationalen Vorschrif
ten und Verfahren einen federführenden Fonds bestimmen, der 
sämtliche Betriebs- und Sensibilisierungskosten nach Artikel 35 
Absatz 1 Buchstaben d und e für die von der örtlichen Bevöl
kerung betriebene Strategie für lokale Entwicklung trägt. 

(5) Aus den betroffenen ESI-Fonds unterstützte von der ört
lichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Ent
wicklung werden im Rahmen einer oder mehrerer Prioritäten 
des/der entsprechenden Programms/Programme im Einklang mit 
den fondsspezifischen Regelungen des betroffenen ESI-Fonds 
durchgeführt. 

Artikel 33 

Von der örtlichen Bevölkerung betriebene Strategien für 
lokale Entwicklung 

(1) Eine von der örtlichen Bevölkerung betriebene Strategie 
für lokale Entwicklung umfasst mindestens Folgendes: 

a) die Festlegung des Gebiets und der Bevölkerung, die von der 
Strategie abgedeckt werden; 

b) eine Analyse des Entwicklungsbedarfs und -potenzials für das 
Gebiet, einschließlich einer Analyse der Stärken, Schwächen, 
Chancen und Risiken; 

c) eine Beschreibung der Strategie und ihrer Ziele, eine Erläu
terung der integrierten und innovativen Merkmale der Stra
tegie und eine Rangfolge der Ziele, einschließlich messbarer 
Zielvorgaben für Output oder Ergebnisse. Die Zielvorgaben 
für Ergebnisse können qualitativ oder quantitativ ausgedrückt 
werden. Die Strategie stimmt mit den relevanten Program
men aller betroffenen ESI-Fonds, die daran beteiligt sind, 
überein; 

d) eine Beschreibung der Einbindung der örtlichen Gemein
schaft in die Entwicklung der Strategie; 

e) einen Aktionsplan zur Veranschaulichung der Umsetzung 
der Ziele in Maßnahmen; 

f) eine Beschreibung der Vorkehrungen für die Verwaltung und 
die Begleitung der Strategie, in der die Kapazität der lokalen 
Aktionsgruppe zur Umsetzung der Strategie verdeutlicht 
wird, und eine Beschreibung der speziellen Vorkehrungen 
für die Bewertung; 

g) den Finanzierungsplan für die Strategie, der auch die geplan
ten Zuweisungen jedes der betroffenen ESI-Fonds enthält. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien für die Auswahl 
der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategien für 
lokale Entwicklung fest. 

(3) Die von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategien 
für lokale Entwicklung werden von einem zu diesem Zweck von 
der bzw. den zuständigen Verwaltungsbehörde(n) eingerichteten 

Ausschuss ausgewählt und von der bzw. den zuständigen Ver
waltungsbehörde(n) genehmigt. 

(4) Die erste Runde der Auswahl der von der örtlichen Be
völkerung betriebenen Strategien für lokale Entwicklung wird 
innerhalb von zwei Jahren nach der Genehmigung der Partner
schaftsvereinbarung abgeschlossen. Die Mitgliedstaaten können 
nach diesem Zeitpunkt, jedoch nicht nach dem 31. Dezember 
2017, weitere von der örtlichen Bevölkerung betriebene Strate
gien für lokale Entwicklung auswählen. 

(5) Im Beschluss über die Genehmigung einer von der örtli
chen Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale Entwicklung 
werden die Mittelzuweisungen aus jedem der betroffenen ESI- 
Fonds festgehalten. Im Beschluss sind darüber hinaus die Zu
ständigkeiten für die Verwaltungs- und Kontrollaufgaben im 
Programm oder den Programmen in Bezug auf die von der 
örtlichen Bevölkerung betriebene Strategie für lokale Entwick
lung dargelegt. 

(6) Die Bevölkerung des in Absatz 1 Buchstabe a genannten 
Gebiets darf nicht weniger als 10 000 und nicht mehr als 
150 000 Einwohner betragen. Jedoch kann die Kommission in 
hinreichend begründeten Fällen und auf der Grundlage eines 
Vorschlags eines Mitgliedstaates diese Bevölkerungsgrenzen in 
ihrem Beschluss nach Artikel 15 Absatz 2 oder 3 zur Geneh
migung bzw. Änderung der Partnerschaftsvereinbarung im Falle 
dieses Mitgliedstaats annehmen oder ändern; dies kann erfolgen, 
um spärlich oder dicht besiedelte Gebiete zu berücksichtigen 
oder um sicherzustellen, dass der territoriale Zusammenhalt 
von Gebieten gewährleistet wird, in denen von der örtlichen 
Bevölkerung betriebene Strategien für lokale Entwicklung An
wendung finden. 

Artikel 34 

Lokale Aktionsgruppen 

(1) Lokale Aktionsgruppen entwerfen die von der örtlichen 
Bevölkerung betriebenen Strategien für lokale Entwicklung und 
führen sie durch. 

Die Mitgliedstaaten legen für alle Durchführungsaufgaben im 
Zusammenhang mit der von der örtlichen Bevölkerung betrie
benen Strategie für lokale Entwicklung die jeweilige Rolle der 
lokalen Aktionsgruppen und die für die Durchführung der je
weiligen Programme zuständigen Behörden fest. 

(2) Die zuständige(n) Verwaltungsbehörde(n) stellt/stellen si
cher, dass die lokalen Aktionsgruppen entweder einen Partner 
aus der Gruppe als federführenden Partner in administrativen 
und finanziellen Belangen auswählen oder in einer rechtlich 
konstituierten gemeinsamen Organisationsform zusammenkom
men. 

(3) Die Aufgaben der lokalen Aktionsgruppen umfassen: 

a) den Aufbau von Kapazitäten der lokalen Akteure zur Ent
wicklung und Durchführung von Vorhaben, einschließlich 
der Förderung ihrer Projektmanagementfähigkeiten; 

b) das Ausarbeiten eines nicht diskriminierenden und trans
parenten Auswahlverfahrens und von objektiven Kriterien 
für die Auswahl der Vorhaben, die Interessenkonflikte ver
meiden und gewährleisten, dass mindestens 50 % der Stim
men in den Auswahlentscheidungen von Partnern stammen, 
bei denen es sich nicht um Behörden handelt, und die die 
Auswahl im schriftlichen Verfahren erlauben;
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c) das Gewährleisten der Kohärenz mit der von der örtlichen 
Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale Entwicklung bei 
der Auswahl der Vorhaben durch Einstufung dieser Vor
haben nach ihrem Beitrag zum Erreichen der Ziele und zur 
Einhaltung der Vorsätze dieser Strategie; 

d) die Ausarbeitung und Veröffentlichung von Aufrufen zur 
Einreichung von Vorschlägen oder eines fortlaufenden Ver
fahrens zur Einreichung von Projekten, einschließlich der 
Festlegung von Auswahlkriterien; 

e) die Entgegennahme von Anträgen auf Unterstützung und 
deren Bewertung; 

f) die Auswahl der Vorhaben und die Festlegung der Höhe der 
Finanzmittel oder gegebenenfalls die Vorstellung der Vor
schläge bei der für die abschließende Überprüfung der För
derfähigkeit zuständigen Stelle noch vor der Genehmigung; 

g) die Begleitung der Umsetzung der von der örtlichen Bevöl
kerung betriebenen Strategie für lokale Entwicklung und der 
unterstützten Vorhaben sowie die Durchführung spezifischer 
Bewertungstätigkeiten im Zusammenhang mit dieser Strate
gie. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 Buchstabe b kann die lokale 
Aktionsgruppe ein Begünstigter sein und Vorhaben im Einklang 
mit der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie für 
lokale Entwicklung durchführen. 

(5) Im Falle von Kooperationsmaßnahmen lokaler Aktions
gruppen nach Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c können die 
Aufgaben nach Absatz 3 Buchstabe f dieses Artikels von der 
zuständigen Verwaltungsbehörde wahrgenommen werden. 

Artikel 35 

Unterstützung der von der örtlichen Bevölkerung betriebe
nen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung durch die ESI- 

Fonds 

(1) Unterstützung für von der örtlichen Bevölkerung betrie
bene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung durch die betreffen
den ESI-Fonds umfasst: 

a) die Kosten der vorbereitenden Unterstützung, bestehend aus 
Kapazitätsaufbau, Schulung und Vernetzung im Hinblick auf 
die Vorbereitung und Umsetzung einer von der örtlichen 
Bevölkerung betriebenen Strategie zur lokalen Entwicklung. 

Diese Kosten können einen oder mehrere der nachstehend 
aufgeführten Posten umfassen: 

i) Schulungsmaßnahmen für lokale Interessensgruppen; 

ii) Studien über das betreffende Gebiet; 

iii) Kosten im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der von 
der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale 
Entwicklung, einschließlich Beratungskosten und Kosten 
für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Konsultation 
von Interessengruppen zur Vorbereitung der Strategie; 

iv) administrative Kosten (Betriebs- und Personalkosten) ei
ner Organisation, die vorbereitende Unterstützung wäh
rend der Vorbereitungsphase beantragt; 

v) Unterstützung kleiner Pilotprojekte. 

Eine solche vorbereitende Unterstützung kann unabhängig 
davon beantragt werden, ob die von der lokalen Aktions
gruppe erstellte, von der örtlichen Bevölkerung betriebenen 
Strategie für lokale Entwicklung, der die Unterstützung zu
gutekommt, durch den gemäß Artikel 33 Absatz 3 einge
richteten Auswahlausschuss für die Förderung ausgewählt 
wird. 

b) die Durchführung der Vorhaben im Rahmen der von der 
örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale Ent
wicklung; 

c) die Vorbereitung und Durchführung von Kooperationsmaß
nahmen der lokalen Aktionsgruppe; 

d) die mit der Verwaltung der Durchführung der von der ört
lichen Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale Entwick
lung verbundenen laufenden Kosten, wozu die Betriebskos
ten, die Personalkosten, die Schulungskosten, die mit der 
Öffentlichkeitsarbeit verbundenen Kosten, die Finanzkosten 
sowie die mit der Begleitung und Bewertung dieser Strategie 
gemäß Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe g verbundenen Kosten 
gehören; 

e) die Sensibilisierung für die von der örtlichen Bevölkerung 
betriebene Strategie für lokale Entwicklung, damit der Aus
tausch zwischen den Beteiligten im Hinblick auf die Bereit
stellung von Informationen und die Förderung der Strategie 
erleichtert wird und damit potenzielle Begünstigte im Hin
blick auf die Entwicklung von Vorhaben und die Stellung 
von Anträgen unterstützt werden. 

(2) Die für die laufenden Kosten und die Sensibilisierung 
nach Absatz 1 Buchstaben d und e gewährte Unterstützung 
darf 25 % der im Rahmen der von der örtlichen Bevölkerung 
betriebenen Strategie für lokale Entwicklung anfallenden öffent
lichen Gesamtausgaben nicht überschreiten. 

KAPITEL III 

Territoriale Entwicklung 

Artikel 36 

Integrierte territoriale Investitionen 

(1) Erfordert eine Stadtentwicklungsstrategie oder eine andere 
territoriale Strategie, oder ein territoriales Abkommen nach 
Artikel 12 Absatz 1 der ESF-Verordnung, einen integrierten 
Ansatz mit Investitionen aus dem ESF, dem EFRE oder dem 
Kohäsionsfonds im Rahmen von mehr als einer Prioritätsachse 
eines oder mehrerer operationeller Programme, so kann die ent
sprechende Maßnahme als integrierte territoriale Investition (im 
Folgenden "ITI") ausgeführt werden. 

Für die als ITI ausgeführte Maßnahmen kann eine ergänzende 
finanzielle Unterstützung aus dem ELER oder dem EMFF ge
währt werden. 

(2) Wird eine ITI aus dem ESF, dem EFRE oder dem Kohä
sionsfonds unterstützt, werden in dem entsprechenden opera
tionellen Programm oder Programmen das Konzept für die Nut
zung des ITI-Instruments und die ungefähre Zuweisung der 
Finanzmittel von jeder Prioritätsachse im Einklang mit den 
fondsspezifischen Regelungen beschrieben.
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c) das Gewährleisten der Kohärenz mit der von der örtlichen 
Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale Entwicklung bei 
der Auswahl der Vorhaben durch Einstufung dieser Vor
haben nach ihrem Beitrag zum Erreichen der Ziele und zur 
Einhaltung der Vorsätze dieser Strategie; 

d) die Ausarbeitung und Veröffentlichung von Aufrufen zur 
Einreichung von Vorschlägen oder eines fortlaufenden Ver
fahrens zur Einreichung von Projekten, einschließlich der 
Festlegung von Auswahlkriterien; 

e) die Entgegennahme von Anträgen auf Unterstützung und 
deren Bewertung; 

f) die Auswahl der Vorhaben und die Festlegung der Höhe der 
Finanzmittel oder gegebenenfalls die Vorstellung der Vor
schläge bei der für die abschließende Überprüfung der För
derfähigkeit zuständigen Stelle noch vor der Genehmigung; 

g) die Begleitung der Umsetzung der von der örtlichen Bevöl
kerung betriebenen Strategie für lokale Entwicklung und der 
unterstützten Vorhaben sowie die Durchführung spezifischer 
Bewertungstätigkeiten im Zusammenhang mit dieser Strate
gie. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 Buchstabe b kann die lokale 
Aktionsgruppe ein Begünstigter sein und Vorhaben im Einklang 
mit der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie für 
lokale Entwicklung durchführen. 

(5) Im Falle von Kooperationsmaßnahmen lokaler Aktions
gruppen nach Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c können die 
Aufgaben nach Absatz 3 Buchstabe f dieses Artikels von der 
zuständigen Verwaltungsbehörde wahrgenommen werden. 

Artikel 35 

Unterstützung der von der örtlichen Bevölkerung betriebe
nen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung durch die ESI- 

Fonds 

(1) Unterstützung für von der örtlichen Bevölkerung betrie
bene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung durch die betreffen
den ESI-Fonds umfasst: 

a) die Kosten der vorbereitenden Unterstützung, bestehend aus 
Kapazitätsaufbau, Schulung und Vernetzung im Hinblick auf 
die Vorbereitung und Umsetzung einer von der örtlichen 
Bevölkerung betriebenen Strategie zur lokalen Entwicklung. 

Diese Kosten können einen oder mehrere der nachstehend 
aufgeführten Posten umfassen: 

i) Schulungsmaßnahmen für lokale Interessensgruppen; 

ii) Studien über das betreffende Gebiet; 

iii) Kosten im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der von 
der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale 
Entwicklung, einschließlich Beratungskosten und Kosten 
für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Konsultation 
von Interessengruppen zur Vorbereitung der Strategie; 

iv) administrative Kosten (Betriebs- und Personalkosten) ei
ner Organisation, die vorbereitende Unterstützung wäh
rend der Vorbereitungsphase beantragt; 

v) Unterstützung kleiner Pilotprojekte. 

Eine solche vorbereitende Unterstützung kann unabhängig 
davon beantragt werden, ob die von der lokalen Aktions
gruppe erstellte, von der örtlichen Bevölkerung betriebenen 
Strategie für lokale Entwicklung, der die Unterstützung zu
gutekommt, durch den gemäß Artikel 33 Absatz 3 einge
richteten Auswahlausschuss für die Förderung ausgewählt 
wird. 

b) die Durchführung der Vorhaben im Rahmen der von der 
örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale Ent
wicklung; 

c) die Vorbereitung und Durchführung von Kooperationsmaß
nahmen der lokalen Aktionsgruppe; 

d) die mit der Verwaltung der Durchführung der von der ört
lichen Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale Entwick
lung verbundenen laufenden Kosten, wozu die Betriebskos
ten, die Personalkosten, die Schulungskosten, die mit der 
Öffentlichkeitsarbeit verbundenen Kosten, die Finanzkosten 
sowie die mit der Begleitung und Bewertung dieser Strategie 
gemäß Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe g verbundenen Kosten 
gehören; 

e) die Sensibilisierung für die von der örtlichen Bevölkerung 
betriebene Strategie für lokale Entwicklung, damit der Aus
tausch zwischen den Beteiligten im Hinblick auf die Bereit
stellung von Informationen und die Förderung der Strategie 
erleichtert wird und damit potenzielle Begünstigte im Hin
blick auf die Entwicklung von Vorhaben und die Stellung 
von Anträgen unterstützt werden. 

(2) Die für die laufenden Kosten und die Sensibilisierung 
nach Absatz 1 Buchstaben d und e gewährte Unterstützung 
darf 25 % der im Rahmen der von der örtlichen Bevölkerung 
betriebenen Strategie für lokale Entwicklung anfallenden öffent
lichen Gesamtausgaben nicht überschreiten. 

KAPITEL III 

Territoriale Entwicklung 

Artikel 36 

Integrierte territoriale Investitionen 

(1) Erfordert eine Stadtentwicklungsstrategie oder eine andere 
territoriale Strategie, oder ein territoriales Abkommen nach 
Artikel 12 Absatz 1 der ESF-Verordnung, einen integrierten 
Ansatz mit Investitionen aus dem ESF, dem EFRE oder dem 
Kohäsionsfonds im Rahmen von mehr als einer Prioritätsachse 
eines oder mehrerer operationeller Programme, so kann die ent
sprechende Maßnahme als integrierte territoriale Investition (im 
Folgenden "ITI") ausgeführt werden. 

Für die als ITI ausgeführte Maßnahmen kann eine ergänzende 
finanzielle Unterstützung aus dem ELER oder dem EMFF ge
währt werden. 

(2) Wird eine ITI aus dem ESF, dem EFRE oder dem Kohä
sionsfonds unterstützt, werden in dem entsprechenden opera
tionellen Programm oder Programmen das Konzept für die Nut
zung des ITI-Instruments und die ungefähre Zuweisung der 
Finanzmittel von jeder Prioritätsachse im Einklang mit den 
fondsspezifischen Regelungen beschrieben.
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Wird für eine ITI eine ergänzende finanzielle Unterstützung aus 
dem ELER oder dem EMFF gewährt, werden die ungefähre Zu
weisung der Finanzmittel und die von der ITI erfassten Maß
nahmen in dem entsprechenden operationellen Programm oder 
Programmen im Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen 
dargelegt. 

(3) Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehörde kann für 
die Verwaltung und Umsetzung einer ITI im Einklang mit den 
fondsspezifischen Regelungen eine oder mehrere zwischen
geschaltete Stellen benennen, darunter lokale Behörden, Stellen 
für regionale Entwicklung oder Nichtregierungsorganisationen. 

(4) Der Mitgliedstaat oder die entsprechende Verwaltungs
behörde stellt sicher, dass das Begleitsystem für das Programm 
oder. die Programme die Ermittlung von Vorhaben und Output 
einer zu einer ITI beitragenden Prioritätsachse vorsieht. 

TITEL IV 

FINANZINSTRUMENTE 

Artikel 37 

Finanzinstrumente 

(1) Die ESI-Fonds können Finanzinstrumente im Rahmen ei
nes oder mehrerer Programme – selbst wenn es/sie über Dach
fonds organisiert wurde/n – unterstützen, um zum Erreichen 
bestimmter, in einer Priorität festgelegter Ziele beizutragen. 

Finanzinstrumente werden zur Unterstützung von Investitionen 
eingesetzt, von denen erwartet wird, dass sie finanziell lebens
fähig sind, aber an den Finanzmärkten keine ausreichenden 
Mittel mobilisieren können. Bei der Anwendung dieses Titels 
müssen die Verwaltungsbehörden, die die Dachfonds einsetzen
den Stellen und die die Finanzinstrumente einsetzenden Stellen 
dem geltenden Recht – insbesondere in Bezug auf staatliche 
Beihilfen und Vergabe öffentlicher Aufträge – genügen. 

(2) Die Unterstützung von Finanzinstrumenten basiert auf 
einer Ex-ante-Bewertung, in der Marktschwächen oder subopti
male Investitionssituationen nachgewiesen wurden, sowie auf 
der geschätzten Höhe und dem geschätzten Umfang der öffent
lichen Investitionsanforderungen, einschließlich der zu unter
stützenden Arten von Finanzinstrumenten. Eine solche Ex-an
te-Bewertung umfasst: 

a) eine Analyse der Marktschwächen, suboptimalen Investiti
onssituationen und Investitionsanforderungen für Politik
bereiche und thematische Ziele oder Investitionsprioritäten, 
die im Hinblick auf einen Beitrag zur Erreichung der durch 
eine Priorität festgelegten spezifischen Ziele behandelt und 
mit den Finanzinstrumenten unterstützt werden sollen. Diese 
Analyse ist nach bewährten verfügbaren Verfahrensweisen 
durchzuführen; 

b) eine Bewertung des Mehrwerts der Finanzinstrumente, für die 
eine Unterstützung durch die ESI-Fonds in Betracht gezogen 
wird, der Kohärenz mit anderen Arten öffentlicher Interven
tionen, die den gleichen Markt betreffen, der etwaigen Aus
wirkungen von staatlichen Beihilfen, der Verhältnismäßigkeit 

der geplanten Intervention und geplanten Maßnahmen, um 
Marktverzerrungen auf ein Mindestmaß zu beschränken; 

c) eine Schätzung der zusätzlichen öffentlichen und privaten 
Mittel, die durch das Finanzinstrument bis hinunter auf die 
Ebene des Endbegünstigten eventuell aufzubringen sind (er
wartete Hebelwirkung), gegebenenfalls einschließlich einer 
Einschätzung des Bedarfs und Umfangs der vorrangigen Ver
gütung, um entsprechende zusätzliche Mittel seitens privater 
Investoren zu mobilisieren, und/oder eine Beschreibung der 
Mechanismen – beispielsweise eines wettbewerbsfähigen oder 
hinreichend unabhängigen Bewertungsprozesses –, die zur 
Feststellung des Bedarfs und des Umfangs dieser vorrangigen 
Vergütung verwendet werden sollen; 

d) eine Bewertung der Erfahrungen, die mit ähnlichen Instru
menten und Ex-ante-Bewertungen, die die Mitgliedstaaten in 
der Vergangenheit durchgeführt haben, gesammelt wurden, 
und der daraus für die Zukunft zu ziehenden Lehren; 

e) die vorgeschlagene Investitionsstrategie, einschließlich einer 
Prüfung der Optionen für die Einsatzregelung im Sinne 
von Artikel 38, der anzubietenden Finanzprodukte, der an
visierten Endbegünstigten und gegebenenfalls der geplanten 
Kombination mit Zuschüssen; 

f) eine Spezifizierung der erwarteten Ergebnisse und der Art 
und Weise wie das betreffende Finanzinstrument zum Errei
chen der spezifischen Ziele und Ergebnisse der einschlägigen 
Priorität beitragen soll, einschließlich von Indikatoren für 
diesen Beitrag; 

g) Bestimmungen, die gegebenenfalls eine Überprüfung und 
Aktualisierung der Ex-ante-Bewertung während des Einsatzes 
eines Finanzinstruments ermöglichen, dessen Einsatz auf ei
ner solchen Bewertung beruht, wenn die Verwaltungs
behörde während der Einsatzphase zu dem Schluss gelangt, 
dass die Ex-ante-Bewertung nicht mehr den Marktbedingun
gen zum Zeitpunkt des Einsatzes entspricht. 

(3) Die Ex-ante-Bewertung gemäß Absatz 2 kann stufenweise 
durchgeführt werden. Sie muss auf jeden Fall abgeschlossen sein, 
bevor die Verwaltungsbehörde darüber entscheidet, ob aus ei
nem Programm ein Beitrag zu einem Finanzinstrument geleistet 
wird. 

Die Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
von Ex-ante-Bewertungen in Bezug auf Finanzinstrumente wird 
innerhalb von drei Monaten nach ihrer Fertigstellung veröffent
licht. 

Die Ex-ante-Bewertung wird dem Begleitausschuss gemäß den 
fondsspezifischen Regelungen zur Information vorgelegt. 

(4) Wenn Unternehmen, einschließlich KMU, durch Finanz
instrumente finanziell unterstützt werden, zielt diese Unterstüt
zung auf die Einrichtung neuer Unternehmen, Kapital für die 
Anlaufphase, d. h. Startkapital und Start-up-Kapital, Expansions
kapital, Kapital zur Stärkung der allgemeinen Aktivitäten eines 
Unternehmens oder der Umsetzung neuer Projekte, Erschlie
ßung neuer Märkte oder neue Entwicklungen durch bestehende 
Unternehmen ab, unbeschadet der geltenden Unionsvorschriften
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für staatliche Beihilfen und im Einklang mit den fondsspezi
fischen Regelungen. Diese Unterstützung kann Investitionen so
wohl in Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter als auch 
Betriebskapital innerhalb der Grenzen der geltenden Unionsvor
schriften für staatliche Beihilfen umfassen und soll den Privat
sektor zur Bereitstellung von Mitteln für Unternehmen anregen. 
Die Unterstützung kann ferner die Kosten für die Übertragung 
von Eigentumsrechten an Unternehmen umfassen, sofern die 
Übertragung zwischen unabhängigen Investoren erfolgt. 

(5) Durch Finanzinstrumente zu fördernde Investitionen wer
den zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung weder physisch 
abgeschlossen noch vollständig umgesetzt. 

(6) Werden Endbegünstigte mit Finanzinstrumenten im Hin
blick auf Infrastrukturinvestitionen zur Stadtentwicklung oder 
Stadtsanierung oder im Hinblick auf ähnliche Infrastrukturinves
titionen zur Diversifizierung nichtlandwirtschaftlicher Tätigkei
ten in ländlichen Gebieten unterstützt, kann diese Unterstüt
zung den erforderlichen Betrag für die Umstrukturierung des 
Schuldenportfolios in Bezug auf die zur neuen Investition ge
hörenden Infrastruktur enthalten, welcher bis zu 20 % des Ge
samtbetrags der für die Investition vorgesehenen Mittel aus dem 
Finanzinstrument ausmachen kann. 

(7) Finanzinstrumente können mit Zuschüssen, Zinszuschüs
sen und Prämien für Bürgschaften kombiniert werden. Wird die 
Unterstützung aus den ESI-Fonds mittels Finanzinstrumenten 
geleistet und in einem einzigen Vorhaben mit anderen Arten 
der Unterstützung kombiniert, die mit Finanzinstrumenten in 
unmittelbarem Zusammenhang stehen und die gleichen End
begünstigten betreffen, einschließlich technischer Hilfe, Zins
zuschüssen und Prämien für Bürgschaften, gelten die Bestim
mungen über Finanzinstrumente für alle Arten der Unterstüt
zung im Rahmen dieses Vorhabens. In diesen Fällen sind die 
geltenden Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen einzuhalten 
und für jede Art der Unterstützung eigene Unterlagen zu füh
ren. 

(8) Die mit den Finanzinstrumenten eines ESI-Fonds unter
stützten Endbegünstigten können in Übereinstimmung mit den 
geltenden Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen auch Zu
schüsse aus einer Priorität oder einem Programm eines anderen 
ESI-Fonds oder aus einem anderen aus dem Haushalt der Union 
finanzierten Instrument erhalten. In diesem Fall sind für jede 
Finanzierungsquelle eigene Unterlagen zu führen, und die Unter
stützung mit Finanzinstrumenten eines ESI-Fonds muss Teil ei
nes Vorhabens mit förderfähigen Ausgaben sein, die getrennt 
von den anderen Finanzierungsquellen auszuweisen sind. 

(9) Die Kombination der Unterstützung durch Zuschüsse 
und Finanzinstrumente nach den Absätzen 7 und 8 kann, vor
behaltlich der geltenden Unionsvorschriften für staatliche Bei
hilfen, den gleichen Ausgabenposten abdecken, sofern die 
Summe aller Arten der Unterstützung insgesamt den Gesamt
betrag des betreffenden Ausgabenpostens nicht übersteigt. Zu
schüsse dürfen nicht zur Erstattung der Unterstützung aus Fi
nanzinstrumenten verwendet werden. Finanzinstrumente dürfen 
nicht zur Vorfinanzierung von Zuschüssen verwendet werden. 

(10) Beiträge in Form von Sachleistungen stellen keine för
derfähigen Ausgaben im Hinblick auf Finanzinstrumente dar; 
Ausnahmen sind Beiträge in Form von Grundstücken oder Im
mobilien hinsichtlich von Investitionen zur Unterstützung der 
ländlichen Entwicklung, der Stadtentwicklung oder Stadterneue
rung, bei denen Grund oder Immobilien Teil der Investitionen 
sind. Solche Beiträge in Form von Grundstücken oder Immobi
lien sind förderfähig, sofern die Bedingungen des Artikels 69 
Absatz 1 erfüllt sind. 

(11) Die Mehrwertsteuer stellt keine förderfähige Ausgabe 
eines Vorhabens dar, außer in dem Fall von Mehrwertsteuer, 
die nicht nach nationalem Mehrwertsteuerrecht rückerstattet 
wird. Die Erhebung von Mehrwertsteuer auf der Ebene von 
Investitionen, die von Endbegünstigten getätigt werden, wird 
nicht zur Feststellung der Förderfähigkeit von Ausgaben aus 
dem Finanzinstrument berücksichtigt. Werden Finanzinstru
mente jedoch mit Zuschüssen nach den Absätzen 7 und 8 
dieses Artikels kombiniert, gelten für die Zuschüsse die Bestim
mungen von Artikel 69 Absatz 3. 

(12) Für die Zwecke der Anwendung dieses Artikels sind die 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen anzuwenden, die zu 
dem Zeitpunkt gelten, zu dem sich die Verwaltungsbehörde 
oder die Stelle, die den Dachfonds einsetzt vertraglich zu Pro
grammbeiträgen zu einem Finanzinstrument verpflichtet oder 
zu dem sich das Finanzinstrument vertraglich zu Programmbei
trägen an Endbegünstigte verpflichtet, sofern anwendbar. 

(13) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 149 delegierte Rechtsakte, zur Festlegung zusätzlicher 
spezifischer Regelungen für den Kauf von Grundstücken und 
die Kombination von technischer Hilfe und Finanzinstrumenten 
zu erlassen. 

Artikel 38 

Einsatz von Finanzinstrumenten 

(1) Bei der Anwendung von Artikel 37 können die Verwal
tungsbehörden folgenden Finanzinstrumenten einen Finanzbei
trag zur Verfügung stellen: 

a) auf Unionsebene eingerichteten Finanzinstrumenten, die di
rekt oder indirekt durch die Kommission verwaltet werden; 

b) auf nationaler, regionaler, transnationaler oder grenzüber
greifender Ebene eingerichteten Finanzinstrumenten, die 
von oder in Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde verwaltet 
werden. 

(2) Die Beiträge aus den ESI-Fonds zu den Finanzinstrumen
ten im Rahmen von Absatz 1 Buchstabe a werden auf separaten 
Konten verbucht und im Einklang mit den Zielen der jeweiligen 
ESI-Fonds zur Unterstützung von Maßnahmen und Endbegüns
tigten in Übereinstimmung mit dem Programm bzw. den Pro
grammen, aus dem/denen der Beitrag erfolgt, eingesetzt.

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/359



87

AL
LG

EM
EI

N
E 

IN
FO

RM
AT

IO
N

EN

für staatliche Beihilfen und im Einklang mit den fondsspezi
fischen Regelungen. Diese Unterstützung kann Investitionen so
wohl in Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter als auch 
Betriebskapital innerhalb der Grenzen der geltenden Unionsvor
schriften für staatliche Beihilfen umfassen und soll den Privat
sektor zur Bereitstellung von Mitteln für Unternehmen anregen. 
Die Unterstützung kann ferner die Kosten für die Übertragung 
von Eigentumsrechten an Unternehmen umfassen, sofern die 
Übertragung zwischen unabhängigen Investoren erfolgt. 

(5) Durch Finanzinstrumente zu fördernde Investitionen wer
den zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung weder physisch 
abgeschlossen noch vollständig umgesetzt. 

(6) Werden Endbegünstigte mit Finanzinstrumenten im Hin
blick auf Infrastrukturinvestitionen zur Stadtentwicklung oder 
Stadtsanierung oder im Hinblick auf ähnliche Infrastrukturinves
titionen zur Diversifizierung nichtlandwirtschaftlicher Tätigkei
ten in ländlichen Gebieten unterstützt, kann diese Unterstüt
zung den erforderlichen Betrag für die Umstrukturierung des 
Schuldenportfolios in Bezug auf die zur neuen Investition ge
hörenden Infrastruktur enthalten, welcher bis zu 20 % des Ge
samtbetrags der für die Investition vorgesehenen Mittel aus dem 
Finanzinstrument ausmachen kann. 

(7) Finanzinstrumente können mit Zuschüssen, Zinszuschüs
sen und Prämien für Bürgschaften kombiniert werden. Wird die 
Unterstützung aus den ESI-Fonds mittels Finanzinstrumenten 
geleistet und in einem einzigen Vorhaben mit anderen Arten 
der Unterstützung kombiniert, die mit Finanzinstrumenten in 
unmittelbarem Zusammenhang stehen und die gleichen End
begünstigten betreffen, einschließlich technischer Hilfe, Zins
zuschüssen und Prämien für Bürgschaften, gelten die Bestim
mungen über Finanzinstrumente für alle Arten der Unterstüt
zung im Rahmen dieses Vorhabens. In diesen Fällen sind die 
geltenden Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen einzuhalten 
und für jede Art der Unterstützung eigene Unterlagen zu füh
ren. 

(8) Die mit den Finanzinstrumenten eines ESI-Fonds unter
stützten Endbegünstigten können in Übereinstimmung mit den 
geltenden Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen auch Zu
schüsse aus einer Priorität oder einem Programm eines anderen 
ESI-Fonds oder aus einem anderen aus dem Haushalt der Union 
finanzierten Instrument erhalten. In diesem Fall sind für jede 
Finanzierungsquelle eigene Unterlagen zu führen, und die Unter
stützung mit Finanzinstrumenten eines ESI-Fonds muss Teil ei
nes Vorhabens mit förderfähigen Ausgaben sein, die getrennt 
von den anderen Finanzierungsquellen auszuweisen sind. 

(9) Die Kombination der Unterstützung durch Zuschüsse 
und Finanzinstrumente nach den Absätzen 7 und 8 kann, vor
behaltlich der geltenden Unionsvorschriften für staatliche Bei
hilfen, den gleichen Ausgabenposten abdecken, sofern die 
Summe aller Arten der Unterstützung insgesamt den Gesamt
betrag des betreffenden Ausgabenpostens nicht übersteigt. Zu
schüsse dürfen nicht zur Erstattung der Unterstützung aus Fi
nanzinstrumenten verwendet werden. Finanzinstrumente dürfen 
nicht zur Vorfinanzierung von Zuschüssen verwendet werden. 

(10) Beiträge in Form von Sachleistungen stellen keine för
derfähigen Ausgaben im Hinblick auf Finanzinstrumente dar; 
Ausnahmen sind Beiträge in Form von Grundstücken oder Im
mobilien hinsichtlich von Investitionen zur Unterstützung der 
ländlichen Entwicklung, der Stadtentwicklung oder Stadterneue
rung, bei denen Grund oder Immobilien Teil der Investitionen 
sind. Solche Beiträge in Form von Grundstücken oder Immobi
lien sind förderfähig, sofern die Bedingungen des Artikels 69 
Absatz 1 erfüllt sind. 

(11) Die Mehrwertsteuer stellt keine förderfähige Ausgabe 
eines Vorhabens dar, außer in dem Fall von Mehrwertsteuer, 
die nicht nach nationalem Mehrwertsteuerrecht rückerstattet 
wird. Die Erhebung von Mehrwertsteuer auf der Ebene von 
Investitionen, die von Endbegünstigten getätigt werden, wird 
nicht zur Feststellung der Förderfähigkeit von Ausgaben aus 
dem Finanzinstrument berücksichtigt. Werden Finanzinstru
mente jedoch mit Zuschüssen nach den Absätzen 7 und 8 
dieses Artikels kombiniert, gelten für die Zuschüsse die Bestim
mungen von Artikel 69 Absatz 3. 

(12) Für die Zwecke der Anwendung dieses Artikels sind die 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen anzuwenden, die zu 
dem Zeitpunkt gelten, zu dem sich die Verwaltungsbehörde 
oder die Stelle, die den Dachfonds einsetzt vertraglich zu Pro
grammbeiträgen zu einem Finanzinstrument verpflichtet oder 
zu dem sich das Finanzinstrument vertraglich zu Programmbei
trägen an Endbegünstigte verpflichtet, sofern anwendbar. 

(13) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 149 delegierte Rechtsakte, zur Festlegung zusätzlicher 
spezifischer Regelungen für den Kauf von Grundstücken und 
die Kombination von technischer Hilfe und Finanzinstrumenten 
zu erlassen. 

Artikel 38 

Einsatz von Finanzinstrumenten 

(1) Bei der Anwendung von Artikel 37 können die Verwal
tungsbehörden folgenden Finanzinstrumenten einen Finanzbei
trag zur Verfügung stellen: 

a) auf Unionsebene eingerichteten Finanzinstrumenten, die di
rekt oder indirekt durch die Kommission verwaltet werden; 

b) auf nationaler, regionaler, transnationaler oder grenzüber
greifender Ebene eingerichteten Finanzinstrumenten, die 
von oder in Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde verwaltet 
werden. 

(2) Die Beiträge aus den ESI-Fonds zu den Finanzinstrumen
ten im Rahmen von Absatz 1 Buchstabe a werden auf separaten 
Konten verbucht und im Einklang mit den Zielen der jeweiligen 
ESI-Fonds zur Unterstützung von Maßnahmen und Endbegüns
tigten in Übereinstimmung mit dem Programm bzw. den Pro
grammen, aus dem/denen der Beitrag erfolgt, eingesetzt.
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Beiträge zu den Finanzinstrumenten gemäß Unterabsatz 1 sind 
an die Einhaltung dieser Verordnung gebunden, sofern Ausnah
men nicht ausdrücklich vorgesehen sind. 

Unterabsatz 2 lässt die Regelungen für die Einrichtung und das 
Funktionieren der Finanzinstrumente im Rahmen der Haushalts
ordnung unberührt, sofern diese den Regelungen dieser Verord
nung nicht widersprechen. In letzterem Fall ist diese Verord
nung maßgebend. 

(3) Bei Finanzinstrumenten nach Absatz 1 Buchstabe b kann 
die Verwaltungsbehörde den folgenden Finanzinstrumenten ei
nen Finanzbeitrag zur Verfügung stellen: 

a) Finanzinstrumenten, die die Standardvorschriften und -bedin
gungen der Kommission einhalten, im Einklang mit Unter
absatz 2 dieses Absatzes; 

b) bereits existierenden oder neu geschaffenen Finanzinstru
menten, die speziell konzipiert wurden, um die spezifischen 
Ziele zu erreichen, die in der maßgeblichen Priorität fest
gelegt sind. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte in Bezug auf 
die Standardvorschriften und -bedingungen, denen die Finanz
instrumente nach Unterabsatz 1 Buchstabe a zu entsprechen 
haben. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 
Artikel 150 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Bei der Unterstützung von Finanzinstrumenten nach Ab
satz 1 Buchstabe b kann die Verwaltungsbehörde: 

a) in das Kapital bestehender oder neu geschaffener juristischer 
Personen investieren – auch solcher, die aus anderen ESI- 
Fonds finanziert werden, – die mit dem Einsatz der Finanz
instrumente im Einklang mit den Zielen des entsprechenden 
ESI-Fonds betraut sind und Durchführungsaufgaben überneh
men werden; die Unterstützung solcher juristischer Personen 
wird gemäß Artikel 37 und in Übereinstimmung mit den 
Zielen dieser Verordnung auf die für die Durchführung neuer 
Investitionen notwendigen Beträge begrenzt; 

b) die folgenden Stellen mit der Durchführung der Aufgaben 
betrauen: 

i) die EIB; 

ii) internationale Finanzinstitutionen, an denen ein Mitglied
staat beteiligt ist, oder in einem Mitgliedstaat eingerich
tete Finanzinstitutionen, die das Erreichen des öffent
lichen Interesses unter der Kontrolle einer Behörde zum 
Ziel haben; 

iii) eine Einrichtung des öffentlichen oder des privaten 
Rechts; oder 

c) die Aufgaben direkt ausführen, falls die Finanzinstrumente 
ausschließlich aus Darlehen oder Garantien bestehen. In 

diesem Fall gilt die Verwaltungsbehörde als Begünstigter ge
mäß der Definition in Artikel 2 Nummer 10. 

Beim Einsatz des Finanzinstruments tragen die unter Unter
absatz 1 Buchstaben a, b und c genannten Stellen dafür Sorge, 
dass das geltende Recht eingehalten wird, einschließlich der Vor
schriften für ESI-Fonds, staatliche Beihilfen, Vergabe öffentlicher 
Aufträge und einschlägiger Standards sowie der geltenden 
Rechtsvorschriften zur Prävention der Geldwäsche und zur Be
kämpfung des Terrorismus und der Steuerhinterziehung. Diese 
Stellen dürfen nicht in Gebieten niedergelassen sein, deren Ge
richte bei der Anwendung international vereinbarter Steuernor
men nicht mit der Union zusammenarbeiten, und dürfen nicht 
mit Einrichtungen Geschäftsbeziehungen unterhalten, die in sol
chen Gebieten errichtet wurden; sie setzen diese Anforderungen 
in ihren Verträgen mit ausgewählten Finanzmittlern um. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Arti
kel 149 delegierte Rechtsakte zur Festlegung von zusätzlichen 
spezifischen Regelungen hinsichtlich der Rolle, Haftung und 
Zuständigkeit der mit der Durchführung von Finanzinstrumen
ten betrauten Stellen sowie der diesbezüglichen Auswahlkrite
rien und Produkte, die durch Finanzinstrumente im Einklang 
mit Artikel 37 zur Verfügung gestellt werden können, zu erlas
sen. Die Kommission setzt das Europäische Parlament und den 
Rat gleichzeitig bis zum 22. April 2014 von diesen delegierten 
Rechtsakten in Kenntnis. 

(5) Die in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b ge
nannten Stellen können beim Einsatz der Dachfonds auch Teile 
der Durchführung an Finanzmittler abtreten, soweit sie die Ver
antwortung dafür übernehmen, dass die Finanzmittler die Krite
rien aus Artikel 140 Absätze 1, 2 und 4 der Haushaltsordnung 
erfüllen. Die Finanzmittler werden auf Grundlage von offenen, 
transparenten, angemessenen und nicht diskriminierenden Ver
fahren ausgewählt; dabei werden Interessenkonflikte vermieden. 

(6) Die in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten, 
mit Durchführungsaufgaben betrauten Stellen eröffnen in eige
nem Namen und stellvertretend für die Verwaltungsbehörde 
Treuhandkonten oder richten das Finanzinstrument als separa
ten Verwaltungsblock innerhalb der Finanzinstitution ein. Im 
Falle eines getrennten Verwaltungsblocks wird ein Buchfüh
rungsunterschied zwischen in das Finanzinstrument investierten 
Programmressourcen und anderen in der Finanzinstitution ver
fügbaren Ressourcen gemacht. Die Aktiva auf Treuhandkonten 
und in solchen separaten Verwaltungsblocks werden im Ein
klang mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushalts
führung nach den einschlägigen Aufsichtsregeln verwaltet und 
weisen eine angemessene Liquidität auf. 

(7) Wird ein Finanzinstrument nach Absatz 4 Unterabsatz 1 
Buchstaben a und b eingesetzt, werden die Bedingungen für 
Beiträge aus Programmen zu den Finanzinstrumenten vorbehalt
lich der Einsatzstruktur des Finanzinstruments in Finanzierungs
vereinbarungen gemäß Anhang III auf den folgenden Ebenen 
festgelegt: 

a) gegebenenfalls zwischen den mit einem ordnungsgemäßen 
Mandat ausgestatteten Vertretern der Verwaltungsbehörde 
und der den Dachfonds ausführenden Stelle und
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b) zwischen den mit einem ordnungsgemäßen Mandat aus
gestatteten Vertreter der Verwaltungsbehörde oder gegebe
nenfalls der den Dachfonds ausführenden Stelle und der 
das Finanzinstrument ausführenden Stelle. 

(8) Bei nach Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe c eingesetz
ten Finanzinstrumenten werden die Bedingungen für Beitrage 
aus Programmen zu den Finanzinstrumenten in einem Strate
giedokument gemäß Anhang IV festgelegt und vom Begleitaus
schuss geprüft. 

(9) Nationale öffentliche und private Beiträge, einschließlich 
gegebenenfalls in Artikel 37 Absatz 10 genannter Sachleistun
gen, können auf der Ebene des Dachfonds, auf der Ebene des 
Finanzinstruments oder auf der Ebene der Endbegünstigten im 
Einklang mit fondsspezifischen Regelungen bereitgestellt wer
den. 

(10) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur 
Festlegung einheitlicher Bedingungen hinsichtlich der Einzelhei
ten der Regelungen für den Transfer und die Verwaltung der 
Programmbeiträge, die von den in Absatz 4 Unterabsatz 1 ge
nannten Stellen verwaltet werden. Diese Durchführungsrechts
akte werden nach dem in Artikel 150 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 39 

Von der EIB zu vollziehende Beteiligung des EFRE und des 
ELER an den Finanzinstrumenten für gemeinsame 

unbegrenzte Garantien und Verbriefung für KMU 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet "Kreditfinanzie
rung" Darlehen, Leasing oder Bürgschaften. 

(2) Die Mitgliedstaaten können auf den EFRE und den ELER 
zurückgreifen, um einen finanziellen Beitrag zu den in Artikel 38 
Absatz 1 Buchstabe a dieser Verordnung genannten, indirekt 
von der Kommission verwalteten Finanzinstrumenten zu leisten, 
wozu die EIB gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii 
und Artikel 139 Absatz 4 der Haushaltsordnung mit Vollzugs
aufgaben in den folgenden Bereichen betraut wird: 

a) unbegrenzte Garantien zur Kapitalentlastung von Finanzmitt
lern für neue Kreditfinanzierungsportfolios für förderfähige 
KMU im Einklang mit Artikel 37 Absatz 4 dieser Verord
nung; 

b) Verbriefung, entsprechend der Definition in Artikel 4 Absatz 
1 Nummer 61 der Verordnung (EU) 575/2013 des Europäi
schen Parlaments und des Rates ( 1 ), folgender Portfolios: 

i) bestehende Kreditfinanzierungsportfolios für KMU und 
andere Unternehmen mit weniger als 500 Angestellten; 

ii) neue Kreditfinanzierungsportfolios für KMU. 

Der in Unterabsatz 1 Buchstabe a und b dieses Absatzes ge
nannte finanzielle Beitrag kommt den Junior- und Mezzanine- 
Tranchen der genannten Portfolios zugute, sofern die entspre
chenden Finanzmittler ein ausreichend hohes Teilrisiko selbst 
tragen, das mindestens den in der Richtlinie 2013/36/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) und in der Verord
nung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Anforderungen für den 
Risikoselbstbehalt entspricht, um eine angemessene Zinsanpas
sung sicherzustellen. Bei Verbriefungen gemäß Unterabsatz 1 
Buchstabe b dieses Absatzes sind die Finanzmittler verpflichtet, 
neue Kreditfinanzierungen für förderfähige KMU im Einklang 
mit Artikel 37 Absatz 4 dieser Verordnung zu veranlassen. 

Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, sich an solchen Finanzinstru
menten zu beteiligen, entrichten – unter Berücksichtigung der in 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Ex-ante-Bewer
tung sowie von Fällen, die höchstens 7 % der Zuweisungen von 
Mitteln aus dem EFRE und dem ELER an die jeweiligen Mit
gliedstaaten ausmachen – einen Betrag, der im Einklang mit 
dem Kreditfinanzierungsbedarf von KMU in dem jeweiligen Mit
gliedstaat und mit der geschätzten Nachfrage nach einer solchen 
Kreditfinanzierung für KMU steht. Für den von allen teilneh
menden Mitgliedstaaten insgesamt geleisteten EFRE- und ELER- 
Beitrag gilt eine Gesamtobergrenze von 8 500 000 000 EUR (zu 
Preisen von 2011). 

Geht die Kommission nach Konsultation mit der EIB davon aus, 
dass der zu dem Instrument insgesamt geleistete Mindestbeitrag, 
der sich aus den Beiträgen aller teilnehmenden Mitgliedstaaten 
zusammensetzt, unter Berücksichtigung der mindestens erfor
derlichen kritischen Masse – die in der in Absatz 4 Unterabsatz 
1 Buchstabe a genannten Ex-ante-Bewertung festgelegt wird – 
unzureichend ist, wird die Anwendung des Finanzinstruments 
eingestellt, und die entrichteten Beiträge werden an die Mitglied
staaten zurückgezahlt. 

Können sich ein Mitgliedstaat und die EIB nicht auf die Bedin
gungen der in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe c dieses Ar
tikels genannten Finanzierungsvereinbarung einigen, reicht der 
Mitgliedstaat einen Antrag auf Änderung des in Absatz 4 Unter
absatz 1 Buchstabe b genannten Programms ein und weist seine 
Beitragsmittel im Einklang mit den Anforderungen an eine the
matische Konzentration anderen Programmen und Prioritäten 
zu. 

Sind die Bedingungen für die Beendigung der Beitragszahlungen 
des jeweiligen Mitgliedstaates an das Instrument – die in der in 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe c genannten Finanzierungs
vereinbarung zwischen dem Mitgliedstaat und der EIB festgelegt 
werden – erfüllt, reicht der Mitgliedstaat einen Antrag auf Än
derung des in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kre
ditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verord
nung (EU) Nr. 646/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

( 2 ) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinsti
tuten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapier
firmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Auf
hebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 
vom 27.6.2013, S. 338).
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b) zwischen den mit einem ordnungsgemäßen Mandat aus
gestatteten Vertreter der Verwaltungsbehörde oder gegebe
nenfalls der den Dachfonds ausführenden Stelle und der 
das Finanzinstrument ausführenden Stelle. 

(8) Bei nach Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe c eingesetz
ten Finanzinstrumenten werden die Bedingungen für Beitrage 
aus Programmen zu den Finanzinstrumenten in einem Strate
giedokument gemäß Anhang IV festgelegt und vom Begleitaus
schuss geprüft. 

(9) Nationale öffentliche und private Beiträge, einschließlich 
gegebenenfalls in Artikel 37 Absatz 10 genannter Sachleistun
gen, können auf der Ebene des Dachfonds, auf der Ebene des 
Finanzinstruments oder auf der Ebene der Endbegünstigten im 
Einklang mit fondsspezifischen Regelungen bereitgestellt wer
den. 

(10) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur 
Festlegung einheitlicher Bedingungen hinsichtlich der Einzelhei
ten der Regelungen für den Transfer und die Verwaltung der 
Programmbeiträge, die von den in Absatz 4 Unterabsatz 1 ge
nannten Stellen verwaltet werden. Diese Durchführungsrechts
akte werden nach dem in Artikel 150 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 39 

Von der EIB zu vollziehende Beteiligung des EFRE und des 
ELER an den Finanzinstrumenten für gemeinsame 

unbegrenzte Garantien und Verbriefung für KMU 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet "Kreditfinanzie
rung" Darlehen, Leasing oder Bürgschaften. 

(2) Die Mitgliedstaaten können auf den EFRE und den ELER 
zurückgreifen, um einen finanziellen Beitrag zu den in Artikel 38 
Absatz 1 Buchstabe a dieser Verordnung genannten, indirekt 
von der Kommission verwalteten Finanzinstrumenten zu leisten, 
wozu die EIB gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii 
und Artikel 139 Absatz 4 der Haushaltsordnung mit Vollzugs
aufgaben in den folgenden Bereichen betraut wird: 

a) unbegrenzte Garantien zur Kapitalentlastung von Finanzmitt
lern für neue Kreditfinanzierungsportfolios für förderfähige 
KMU im Einklang mit Artikel 37 Absatz 4 dieser Verord
nung; 

b) Verbriefung, entsprechend der Definition in Artikel 4 Absatz 
1 Nummer 61 der Verordnung (EU) 575/2013 des Europäi
schen Parlaments und des Rates ( 1 ), folgender Portfolios: 

i) bestehende Kreditfinanzierungsportfolios für KMU und 
andere Unternehmen mit weniger als 500 Angestellten; 

ii) neue Kreditfinanzierungsportfolios für KMU. 

Der in Unterabsatz 1 Buchstabe a und b dieses Absatzes ge
nannte finanzielle Beitrag kommt den Junior- und Mezzanine- 
Tranchen der genannten Portfolios zugute, sofern die entspre
chenden Finanzmittler ein ausreichend hohes Teilrisiko selbst 
tragen, das mindestens den in der Richtlinie 2013/36/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) und in der Verord
nung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Anforderungen für den 
Risikoselbstbehalt entspricht, um eine angemessene Zinsanpas
sung sicherzustellen. Bei Verbriefungen gemäß Unterabsatz 1 
Buchstabe b dieses Absatzes sind die Finanzmittler verpflichtet, 
neue Kreditfinanzierungen für förderfähige KMU im Einklang 
mit Artikel 37 Absatz 4 dieser Verordnung zu veranlassen. 

Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, sich an solchen Finanzinstru
menten zu beteiligen, entrichten – unter Berücksichtigung der in 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Ex-ante-Bewer
tung sowie von Fällen, die höchstens 7 % der Zuweisungen von 
Mitteln aus dem EFRE und dem ELER an die jeweiligen Mit
gliedstaaten ausmachen – einen Betrag, der im Einklang mit 
dem Kreditfinanzierungsbedarf von KMU in dem jeweiligen Mit
gliedstaat und mit der geschätzten Nachfrage nach einer solchen 
Kreditfinanzierung für KMU steht. Für den von allen teilneh
menden Mitgliedstaaten insgesamt geleisteten EFRE- und ELER- 
Beitrag gilt eine Gesamtobergrenze von 8 500 000 000 EUR (zu 
Preisen von 2011). 

Geht die Kommission nach Konsultation mit der EIB davon aus, 
dass der zu dem Instrument insgesamt geleistete Mindestbeitrag, 
der sich aus den Beiträgen aller teilnehmenden Mitgliedstaaten 
zusammensetzt, unter Berücksichtigung der mindestens erfor
derlichen kritischen Masse – die in der in Absatz 4 Unterabsatz 
1 Buchstabe a genannten Ex-ante-Bewertung festgelegt wird – 
unzureichend ist, wird die Anwendung des Finanzinstruments 
eingestellt, und die entrichteten Beiträge werden an die Mitglied
staaten zurückgezahlt. 

Können sich ein Mitgliedstaat und die EIB nicht auf die Bedin
gungen der in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe c dieses Ar
tikels genannten Finanzierungsvereinbarung einigen, reicht der 
Mitgliedstaat einen Antrag auf Änderung des in Absatz 4 Unter
absatz 1 Buchstabe b genannten Programms ein und weist seine 
Beitragsmittel im Einklang mit den Anforderungen an eine the
matische Konzentration anderen Programmen und Prioritäten 
zu. 

Sind die Bedingungen für die Beendigung der Beitragszahlungen 
des jeweiligen Mitgliedstaates an das Instrument – die in der in 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe c genannten Finanzierungs
vereinbarung zwischen dem Mitgliedstaat und der EIB festgelegt 
werden – erfüllt, reicht der Mitgliedstaat einen Antrag auf Än
derung des in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kre
ditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verord
nung (EU) Nr. 646/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

( 2 ) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinsti
tuten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapier
firmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Auf
hebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 
vom 27.6.2013, S. 338).

Programms ein und weist die verbleibenden Beitragsmittel im 
Einklang mit den Anforderungen an eine thematische Konzen
tration anderen Programmen und Prioritäten zu. 

Wird die Beteiligung eines Mitgliedstaates eingestellt, so reicht 
dieser Mitgliedstaat einen Antrag auf Änderung des Programms 
ein. Werden nicht abgerufene gebundene Mittel freigegeben, so 
werden diese freigegebenen gebundenen Mittel dem betreffen
den Mitgliedstaat wieder verfügbar gemacht, um im Einklang 
mit den Anforderungen an eine thematische Konzentration an
deren Programmen und Prioritäten zugewiesen zu werden. 

(3) KMU, die auf der Grundlage eines Portfolios, das vom 
Finanzmittler im Rahmen des in Absatz 2 genannten Finanz
instruments neu eingerichtet wurde, eine Kreditfinanzierung er
halten, gelten als Endbegünstigte der Beitragszahlungen aus dem 
EFRE und dem ELER an das entsprechende Finanzinstrument. 

(4) Der in Absatz 2 genannt finanzielle Beitrag wird nur 
gewährt, wenn die nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt 
sind: 

a) Abweichend von Artikel 37 Absatz 2 wird ihm eine Ex-ante- 
Bewertung auf Unionsebene zugrunde gelegt, die von der EIB 
und der Kommission durchgeführt wird. 

Auf der Grundlage verfügbarer Datenquellen zu Bankkredit
finanzierung und KMU umfasst die Ex-ante-Bewertung unter 
anderem eine Analyse des Finanzierungsbedarfs von KMU 
auf Unionsebene, die Finanzierungsbedingungen und den Fi
nanzierungsbedarf von KMU sowie die Finanzierungslücke 
bei KMU in den einzelnen Mitgliedstaaten, ein Profil der 
wirtschaftlichen und finanziellen Lage des KMU-Sektors auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten, die mindestens erforderliche 
kritische Masse der Gesamtbeiträge, eine Abgrenzung der 
geschätzten Gesamtdarlehenssumme, die durch die Beiträge 
generiert wird, und den Mehrwert. 

b) Er wird von allen teilnehmenden Mitgliedstaaten im Rahmen 
eines einzigen zweckbestimmten nationalen Programms mit
tels eines finanziellen Beitrags durch den EFRE und den ELER 
zur Unterstützung des in Artikel 9 Unterabsatz 1 Nummer 3 
festgelegten thematischen Ziels geleistet. 

c) Er unterliegt den in einer Finanzierungsvereinbarung zwi
schen jedem teilnehmenden Mitgliedstaat und der EIB fest
gelegten Bedingungen, die unter anderem Folgendes umfas
sen: 

i) Aufgaben und Pflichten der EIB nebst Vergütung; 

ii) Mindesthebelwirkung, die in klar definierten Etappen 
innerhalb des in Artikel 65 Absatz 2 festgelegten För
derzeitraums zu erreichen ist; 

iii) Bedingungen für die neue Kreditfinanzierung; 

iv) Bestimmungen in Bezug auf nicht förderfähige Maßnah
men und Ausschlusskriterien; 

v) Zeitplan für die Zahlungen; 

vi) Strafen für den Fall der Nichterfüllung durch die Finanz
mittler; 

vii) Auswahl der Finanzmittler; 

viii) Begleitung, Berichterstattung und Prüfung; 

ix) Sichtbarkeit; 

x) die Voraussetzungen für eine Kündigung der Verein
barung. 

Zum Zwecke der Anwendung des Instruments schließt die 
EIB vertragliche Vereinbarungen mit ausgewählten Finanz
mittlern ab. 

d) Wird die unter Buchstabe c genannte Finanzierungsverein
barung nicht innerhalb von sechs Monaten nach der An
nahme des unter Buchstabe b genannten Programms abge
schlossen, ist der jeweilige Mitgliedstaat berechtigt, seine Bei
tragsmittel im Einklang mit den Anforderungen an eine the
matische Konzentration anderen Programmen und Prioritä
ten zuzuweisen. 

Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für die 
Durchführung dieses Artikels sicherzustellen, einen Durchfüh
rungsrechtsakt mit dem Muster der unter Unterabsatz 1 Buch
stabe c genannten Finanzierungsvereinbarung. Dieser Durchfüh
rungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 150 Absatz 3 ge
nannten Prüfverfahren erlassen. 

(5) In jedem teilnehmenden Mitgliedstaat muss in den Etap
pen, die in der in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe c genann
ten Finanzierungsvereinbarung festgelegt sind, eine Mindest
hebelwirkung erreicht werden, die sich aus dem Verhältnis zwi
schen der neuen von den Finanzmittlern veranlassten Kredit
finanzierung für förderfähige KMU und den entsprechenden 
EFRE- und ELER-Beiträgen des jeweiligen Mitgliedstaats für die 
Finanzinstrumente ergibt. Die Mindesthebelwirkung kann je 
nach teilnehmendem Mitgliedstaat variieren. 

Erreicht ein Finanzmittler die Mindesthebelwirkung, die in der in 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe c genannten Finanzierungs
vereinbarung festgelegt ist, nicht, ist er vertraglich verpflichtet, 
im Einklang mit den in der Finanzierungsvereinbarung festgeleg
ten Bedingungen eine Strafe an den jeweiligen teilnehmenden 
Mitgliedstaat zu zahlen. 

Das Versäumnis des Finanzmittlers, die in der Finanzverein
barung festgelegte Mindesthebelwirkung zu erreichen, wirkt 
sich weder auf die übernommenen Bürgschaften noch auf die 
entsprechenden Verbriefungstransaktionen aus. 

(6) Abweichend von Artikel 38 Absatz 2 Unterabsatz 1 kann 
der in Absatz 2 dieses Artikels genannte finanzielle Beitrag für 
jeden Mitgliedstaat auf separaten Konten oder – wenn mindes
tens zwei Mitgliedstaaten ihre Zustimmung erteilen – für diese 
Mitgliedstaaten auf einem einzigen Konto verbucht und im Ein
klang mit den spezifischen Zielen der Programme, aus denen 
der Beitrag erfolgt, verwendet werden.
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(7) Im Hinblick auf den in Absatz 2 dieses Artikels genann
ten finanziellen Beitrag wird der Zahlungsantrag eines Mitglied
staats an die Kommission abweichend von Artikel 41 Absatz 1 
und 2 auf der Grundlage des vom Mitgliedstaat an die EIB zu 
zahlenden Gesamtbetrags gemäß dem Zeitplan, der in der in 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe c diese Artikels genannten 
Finanzierungsvereinbarung festgelegt ist, gestellt. Der Zahlungs
antrag beruht auf dem Betrag, der nach Auffassung der EIB 
benötigt wird, um die Mittelbindungen im Hinblick auf Garan
tieverträge oder Verbriefungstransaktionen, die innerhalb von 
drei Monaten nach Antragstellung abzuschließen sind, abzude
cken. Die Zahlungen der Mitgliedstaaten an die EIB erfolgen 
unverzüglich und grundsätzlich, bevor die EIB entsprechende 
Verpflichtungen eingegangen ist. 

(8) Bei Abschluss eines Programms entsprechen die förder
fähigen Ausgaben dem Gesamtbetrag der Programmbeiträge, die 
an das Finanzinstrument entrichtet werden, und 

a) in Bezug auf die in Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
dieses Artikels genannten Maßnahmen den in Artikel 42 
Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Mitteln, 

b) in Bezug auf die in Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b 
dieses Artikels genannten Maßnahmen der Gesamtsumme 
der neuen Kreditfinanzierung, die sich aus den Verbriefungs
transaktionen ergibt und innerhalb des in Artikel 65 Absatz 
2 genannten Förderzeitraums an förderfähige KMU oder zu
gunsten dieser ausgezahlt wird. 

(9) Zum Zwecke der Artikel 44 und 45 gelten die nicht 
eingeforderten Garantien und die in Verbindung mit den unbe
grenzten Garantien bzw. den Verbriefungstransaktionen wieder
eingezogenen Beträge als an die Finanzinstrumente zurückerstat
tete Mittel. Bei der Abwicklung der Finanzinstrumente wird der 
Liquidationsnettoerlös – nach Abzug der Kosten, Gebühren und 
an Gläubiger zu entrichtenden Zahlungen höheren Rangs als die 
Beiträge aus dem EFRE und dem ELER – den jeweiligen Mit
gliedstaaten entsprechend ihrer Beiträge zum Finanzinstrument 
anteilig zurückerstattet. 

(10) Der in Artikel 46 Absatz 1 genannte Bericht enthält die 
folgenden zusätzlichen Elemente: 

a) den Gesamtbetrag der EFRE- und ELER-Unterstützung für 
unbegrenzte Garantien und Verbriefungstransaktionen, die 
über Programme, Prioritäten oder Maßnahmen an das Fi
nanzinstrument gezahlt wurden; 

b) die Fortschritte bei der Schaffung der neuen Kreditfinanzie
rung für förderfähige KMU im Einklang mit Artikel 37 Ab
satz 4. 

(11) Unbeschadet des Artikels 93 Absatz 1 können die ge
mäß Absatz 2 dieses Artikels Finanzinstrumenten zugeordneten 
Mittel zur Schaffung neuer Kreditfinanzierungsmöglichkeiten für 
KMU auf dem gesamten Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates un
geachtet der Regionenkategorien aufgewendet werden, sofern 

die in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe c genannte Finanzie
rungsvereinbarung keine anderslautenden Bestimmungen ent
hält. 

(12) Artikel 70 gilt nicht für Programme, die eingerichtet 
wurden, um gemäß diesem Artikel Finanzinstrumente einzuset
zen.; 

Artikel 40 

Verwaltung und Kontrolle von Finanzinstrumenten 

(1) Die im Einklang mit Artikel 124 dieser Verordnung für 
den ERDF, den Kohäsionsfonds, den ESF und den EMFF sowie 
mit Artikel 65 der ELER-Verordnung für den ELER benannten 
Stellen führen keine Vor-Ort-Überprüfungen der Vorhaben aus, 
in denen nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a eingesetzte 
Finanzinstrumente in Anspruch genommen werden. Diese be
nannten Stellen erhalten regelmäßige Kontrollberichte von den 
mit dem Einsatz dieser Finanzinstrumente betrauten Stellen. 

(2) Die für die Prüfung der Programme zuständigen Stellen 
führen keine Prüfungen von Vorhaben, die nach Artikel 38 
Absatz 1 Buchstabe a eingesetzte Finanzinstrumente in An
spruch nehmen, und der Verwaltungs- und Kontrollsysteme 
im Zusammenhang mit diesen Finanzinstrumenten durch. Sie 
erhalten regelmäßige Kontrollberichte von den in den Verein
barungen zur Einrichtung dieser Finanzinstrumente benannten 
Prüfern. 

(3) Die für die Prüfung der Programme zuständigen Stellen 
können Prüfungen auf Ebene der Endbegünstigten nur dann 
durchführen, wenn eine oder mehrere der folgenden Situationen 
eintreten: 

a) Dokumente, die die Unterstützung von Endbegünstigten 
durch das Finanzinstrument und seinen Einsatz für die vor
gesehenen Zwecke im Einklang mit dem anwendbaren Recht 
belegen, sind weder auf der Ebene der Verwaltungsbehörde 
noch auf der Ebene der Stellen, die für die Anwendung von 
Finanzinstrumenten zuständig sind, verfügbar; 

b) es gibt Hinweise dafür, dass die verfügbaren Unterlagen auf 
der Ebene der Verwaltungsbehörde oder der Stellen, die Fi
nanzinstrumente einsetzen, keine wahrheitsgemäßen und ge
nauen Aufzeichnungen der geleisteten Förderung enthalten. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte im Einklang mit Artikel 149 in Bezug auf die Ver
waltung und Kontrolle von Finanzinstrumente gemäß Artikel 38 
Absatz 1 Buchstabe b – worunter die von den Verwaltungs- und 
Prüfbehörden durchzuführende Kontrollen, Vorkehrungen für 
die Aufbewahrung von Unterlagen, mit Unterlagen zu belegende 
Angaben, Verwaltungs-, Kontroll- und Prüfmodalitäten fallen – 
zu erlassen. Die Kommission setzt das Europäische Parlament 
und den Rat gleichzeitig von diesen delegierten Rechtsakten bis 
zum 22. April 2014 in Kenntnis. 

(5) Die Stellen, die Finanzinstrumente einsetzen, sind dafür 
verantwortlich sicherzustellen, dass Dokumente dazu zur Ver
fügung stehen, und erlegen den Endbegünstigten keine Auf
bewahrungspflichten auf, die über das zur Erfüllung ihrer Auf
gaben erforderliche Maß hinausgehen.
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(7) Im Hinblick auf den in Absatz 2 dieses Artikels genann
ten finanziellen Beitrag wird der Zahlungsantrag eines Mitglied
staats an die Kommission abweichend von Artikel 41 Absatz 1 
und 2 auf der Grundlage des vom Mitgliedstaat an die EIB zu 
zahlenden Gesamtbetrags gemäß dem Zeitplan, der in der in 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe c diese Artikels genannten 
Finanzierungsvereinbarung festgelegt ist, gestellt. Der Zahlungs
antrag beruht auf dem Betrag, der nach Auffassung der EIB 
benötigt wird, um die Mittelbindungen im Hinblick auf Garan
tieverträge oder Verbriefungstransaktionen, die innerhalb von 
drei Monaten nach Antragstellung abzuschließen sind, abzude
cken. Die Zahlungen der Mitgliedstaaten an die EIB erfolgen 
unverzüglich und grundsätzlich, bevor die EIB entsprechende 
Verpflichtungen eingegangen ist. 

(8) Bei Abschluss eines Programms entsprechen die förder
fähigen Ausgaben dem Gesamtbetrag der Programmbeiträge, die 
an das Finanzinstrument entrichtet werden, und 

a) in Bezug auf die in Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
dieses Artikels genannten Maßnahmen den in Artikel 42 
Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Mitteln, 

b) in Bezug auf die in Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b 
dieses Artikels genannten Maßnahmen der Gesamtsumme 
der neuen Kreditfinanzierung, die sich aus den Verbriefungs
transaktionen ergibt und innerhalb des in Artikel 65 Absatz 
2 genannten Förderzeitraums an förderfähige KMU oder zu
gunsten dieser ausgezahlt wird. 

(9) Zum Zwecke der Artikel 44 und 45 gelten die nicht 
eingeforderten Garantien und die in Verbindung mit den unbe
grenzten Garantien bzw. den Verbriefungstransaktionen wieder
eingezogenen Beträge als an die Finanzinstrumente zurückerstat
tete Mittel. Bei der Abwicklung der Finanzinstrumente wird der 
Liquidationsnettoerlös – nach Abzug der Kosten, Gebühren und 
an Gläubiger zu entrichtenden Zahlungen höheren Rangs als die 
Beiträge aus dem EFRE und dem ELER – den jeweiligen Mit
gliedstaaten entsprechend ihrer Beiträge zum Finanzinstrument 
anteilig zurückerstattet. 

(10) Der in Artikel 46 Absatz 1 genannte Bericht enthält die 
folgenden zusätzlichen Elemente: 

a) den Gesamtbetrag der EFRE- und ELER-Unterstützung für 
unbegrenzte Garantien und Verbriefungstransaktionen, die 
über Programme, Prioritäten oder Maßnahmen an das Fi
nanzinstrument gezahlt wurden; 

b) die Fortschritte bei der Schaffung der neuen Kreditfinanzie
rung für förderfähige KMU im Einklang mit Artikel 37 Ab
satz 4. 

(11) Unbeschadet des Artikels 93 Absatz 1 können die ge
mäß Absatz 2 dieses Artikels Finanzinstrumenten zugeordneten 
Mittel zur Schaffung neuer Kreditfinanzierungsmöglichkeiten für 
KMU auf dem gesamten Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates un
geachtet der Regionenkategorien aufgewendet werden, sofern 

die in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe c genannte Finanzie
rungsvereinbarung keine anderslautenden Bestimmungen ent
hält. 

(12) Artikel 70 gilt nicht für Programme, die eingerichtet 
wurden, um gemäß diesem Artikel Finanzinstrumente einzuset
zen.; 

Artikel 40 

Verwaltung und Kontrolle von Finanzinstrumenten 

(1) Die im Einklang mit Artikel 124 dieser Verordnung für 
den ERDF, den Kohäsionsfonds, den ESF und den EMFF sowie 
mit Artikel 65 der ELER-Verordnung für den ELER benannten 
Stellen führen keine Vor-Ort-Überprüfungen der Vorhaben aus, 
in denen nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a eingesetzte 
Finanzinstrumente in Anspruch genommen werden. Diese be
nannten Stellen erhalten regelmäßige Kontrollberichte von den 
mit dem Einsatz dieser Finanzinstrumente betrauten Stellen. 

(2) Die für die Prüfung der Programme zuständigen Stellen 
führen keine Prüfungen von Vorhaben, die nach Artikel 38 
Absatz 1 Buchstabe a eingesetzte Finanzinstrumente in An
spruch nehmen, und der Verwaltungs- und Kontrollsysteme 
im Zusammenhang mit diesen Finanzinstrumenten durch. Sie 
erhalten regelmäßige Kontrollberichte von den in den Verein
barungen zur Einrichtung dieser Finanzinstrumente benannten 
Prüfern. 

(3) Die für die Prüfung der Programme zuständigen Stellen 
können Prüfungen auf Ebene der Endbegünstigten nur dann 
durchführen, wenn eine oder mehrere der folgenden Situationen 
eintreten: 

a) Dokumente, die die Unterstützung von Endbegünstigten 
durch das Finanzinstrument und seinen Einsatz für die vor
gesehenen Zwecke im Einklang mit dem anwendbaren Recht 
belegen, sind weder auf der Ebene der Verwaltungsbehörde 
noch auf der Ebene der Stellen, die für die Anwendung von 
Finanzinstrumenten zuständig sind, verfügbar; 

b) es gibt Hinweise dafür, dass die verfügbaren Unterlagen auf 
der Ebene der Verwaltungsbehörde oder der Stellen, die Fi
nanzinstrumente einsetzen, keine wahrheitsgemäßen und ge
nauen Aufzeichnungen der geleisteten Förderung enthalten. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte im Einklang mit Artikel 149 in Bezug auf die Ver
waltung und Kontrolle von Finanzinstrumente gemäß Artikel 38 
Absatz 1 Buchstabe b – worunter die von den Verwaltungs- und 
Prüfbehörden durchzuführende Kontrollen, Vorkehrungen für 
die Aufbewahrung von Unterlagen, mit Unterlagen zu belegende 
Angaben, Verwaltungs-, Kontroll- und Prüfmodalitäten fallen – 
zu erlassen. Die Kommission setzt das Europäische Parlament 
und den Rat gleichzeitig von diesen delegierten Rechtsakten bis 
zum 22. April 2014 in Kenntnis. 

(5) Die Stellen, die Finanzinstrumente einsetzen, sind dafür 
verantwortlich sicherzustellen, dass Dokumente dazu zur Ver
fügung stehen, und erlegen den Endbegünstigten keine Auf
bewahrungspflichten auf, die über das zur Erfüllung ihrer Auf
gaben erforderliche Maß hinausgehen.
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Artikel 41 

Zahlungsanträge, auch betreffend Ausgaben für Finanz
instrumente 

(1) Hinsichtlich der Finanzinstrumente aus Artikel 38 Absatz 
1 Buchstabe a und der Finanzinstrumente aus Artikel 38 Absatz 
1 Buchstabe b, die im Einklang mit Artikel 38 Absatz 4 Buch
staben a und b durchgeführt werden, werden zeitlich gestaffelte 
Anträge auf Zwischenzahlungen für an das Finanzinstrument 
gezahlte Programmbeiträge während des Förderzeitraums nach 
Artikel 65 Absatz 2 (im Folgenden "Förderzeitraum") unter 
folgenden Bedingungen eingereicht: 

a) Der an das Finanzinstrument gezahlte Betrag des Programm
beitrags, der in jedem während des Förderzeitraums einge
reichten Antrag auf Zwischenzahlung enthalten ist, darf 
höchstens 25 % des Gesamtbetrags der im Rahmen der ein
schlägigen Finanzierungsvereinbarung für das Finanzinstru
ment festgelegten Programmbeiträge für Ausgaben im Sinne 
des Artikels 42 Absatz 1 Buchstaben a, b und d betragen, die 
während des Förderzeitraums voraussichtlich gezahlt werden. 
Anträge auf Zwischenzahlungen, die nach dem Förderzeit
raum eingereicht werden, enthalten den Gesamtbetrag der 
förderfähigen Ausgaben im Sinne des Artikels 42; 

b) Jeder Antrag auf Zwischenzahlungen gemäß Buchstabe a 
dieses Absatzes kann sich auf bis zu 25 % des Gesamtbetrags 
der nationalen Kofinanzierung im Sinne des Artikels 38 Ab
satz 9 beziehen, der während des Förderzeitraums voraus
sichtlich an das Finanzinstrument gezahlt oder auf Ebene der 
Endbegünstigten für Ausgaben im Sinne des Artikels 42 Ab
satz 1 Buchstaben a, b und d verwendet wird; 

c) Nachfolgende Anträge auf Zwischenzahlungen können wäh
rend des Förderzeitraums nur gestellt werden, wenn 

i) beim zweiten Antrag auf Zwischenzahlung mindestens 
60 % des im ersten Antrag auf Zwischenzahlung enthal
tenen Betrags als förderfähige Ausgaben im Sinne des 
Artikels 42 Absatz 1 Buchstaben a, b und d ausgegeben 
worden sind; 

ii) beim dritten und jedem nachfolgenden Antrag auf Zwi
schenzahlung mindestens 85 % des in den vorangegange
nen Anträgen auf Zwischenzahlung enthaltenen Betrags 
als förderfähige Ausgaben im Sinne des Artikels 42 Ab
satz 1 Buchstaben a, b und d ausgegeben worden sind; 

d) In jedem Antrag auf Zwischenzahlung, der Ausgaben im 
Zusammenhang mit Finanzinstrumenten enthält, werden 
der Gesamtbetrag der an das Finanzinstrument gezahlten 
Programmbeiträge und die als förderfähige Ausgaben im 
Sinne des Artikels 42 Absatz 1 Buchstaben a, b und d 
gezahlten Beträge separat ausgewiesen. 

Bei Abschluss eines Programms enthält der Antrag auf Rest
zahlung den Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben ge
mäß Artikel 42. 

(2) Hinsichtlich der im Einklang mit Artikel 38 Absatz 4 
Buchstabe c durchgeführten Finanzinstrumente nach Artikel 38 
Absatz 1 Buchstabe b enthalten die Anträge auf Zwischenzah
lungen bzw. auf Restzahlung den Gesamtbetrag der von der 
Verwaltungsbehörde zwecks Investitionen bei Endbegünstigten 
vorgenommenen Zahlungen im Einklang mit Artikel 42 Absatz 
1 Buchstaben a und b. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 149 zur Festlegung der Regelungen 
zur Wiedereinziehung von Zahlungen an die Finanzinstrumente 
und die daraus folgenden Anpassungen der Zahlungsanträge zu 
erlassen. 

(4) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für 
die Umsetzung dieses Artikels sicherzustellen, Durchführungs
rechtsakte zur Annahme der Muster, die zu verwenden sind, 
wenn zusammen mit den Zahlungsanträgen zusätzliche Infor
mationen zu den Finanzinstrumenten bei der Kommission ein
gereicht werden. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem Prüfverfahren nach Artikel 150 Absatz 3 erlassen. 

Artikel 42 

Förderfähige Ausgaben bei Abschluss 

1) Bei Abschluss eines Programms entsprechen die förder
fähigen Ausgaben des Finanzinstruments dem Gesamtbetrag 
der Programmbeiträge, die innerhalb des Förderzeitraums tat
sächlich von dem Finanzinstrument entrichtet – oder im Fall 
von Garantien gebunden – werden für: 

a) Zahlungen an Endbegünstigte und, in den in Artikel 37 
Absatz 7 genannten Fällen, Zahlungen zugunsten von End
begünstigten; 

b) für Garantieverträge gebundene Mittel, ob noch ausstehend 
oder bereits fällig, um potenziellen Garantieansprüchen für 
Verluste nachzukommen, berechnet auf Grundlage einer um
sichtigen Ex-ante-Risikobewertung, die einen multiplen Be
trag zugrundeliegender neuer Darlehen oder sonstiger risiko
behafteter Instrumente für neue Investitionen bei Endbegüns
tigten abdecken; 

c) kapitalisierte Zinszuschüsse oder Beiträge zu den Prämien für 
Bürgschaften, die für einen Zeitraum von höchstens zehn 
Jahren nach dem Förderzeitraum anfallen, in Kombination 
mit Finanzinstrumenten genutzt werden, in ein speziell dafür 
eingerichtetes Treuhandkonto eingezahlt werden, damit nach 
dem Förderzeitraum eine effektive Auszahlung erfolgen 
kann, allerdings unter Beachtung der Darlehen oder anderer 
risikobehafteter Instrumente, die während des Förderzeit
raums für Investitionen bei Endbegünstigten eingesetzt wer
den; 

d) die Erstattung von entstandenen Verwaltungskosten oder 
Zahlung der Verwaltungsgebühren des Finanzinstruments.
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 149 delegierte Rechtsakte zur Festlegung spezifischer 
Regelungen zur Einrichtung eines Systems zur Kapitalisierung 
von Jahrestranchen für die in Unterabsatz 1 Buchstabe c ge
nannten Zinszuschüsse und Prämien für Bürgschaften zu erlas
sen. 

(2) Im Fall von eigenkapitalbasierten Instrumenten und 
Kleinstkrediten können kapitalisierte Verwaltungskosten oder 
-gebühren, die für einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren 
nach dem Förderzeitraum fällig werden, hinsichtlich von Inves
titionen bei Endbegünstigten, die während des Förderzeitraums 
angefallen sind und nicht von den Artikeln 44 oder 45 abge
deckt werden können, als förderfähige Ausgaben gelten, wenn 
sie in ein speziell dafür eingerichtetes Treuhandkonto eingezahlt 
werden. 

(3) Im Fall von auf die in Artikel 37 Absatz 4 genannten 
Unternehmen ausgerichteten eigenkapitalbasierten Instrumenten, 
für die vor dem 31. Dezember 2017 die in Artikel 38 Absatz 7 
Buchstabe b genannte Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet 
wird und über die bis zum Ende des Förderzeitraums mindes
tens 55 % der in der entsprechenden Finanzierungsvereinbarung 
gebundenen Programmressourcen investiert wurden, kann ein 
begrenzter Betrag an Zahlungen für Investitionen bei End
begünstigten für einen Zeitraum von maximal vier Jahren 
nach Ablauf des Zeitraums der Förderfähigkeit als förderfähige 
Ausgaben angesehen werden, sofern er in ein eigens zu diesem 
Zweck eingerichtetes Treuhandkonto eingezahlt wird, die Vor
schriften über staatliche Beihilfen eingehalten werden und alle 
nachstehenden Bedingungen erfüllt sind. 

Der in das Treuhandkonto eingezahlte Betrag: 

a) wird ausschließlich für Folgeinvestitionen bei Endbegünstig
ten verwendet, denen im Förderzeitraum Beteiligungskapital
investitionen aus dem Finanzinstrument zugesagt wurden, 
die noch im vollen Umfang oder teilweise ausstehen, 

b) wird ausschließlich für Folgeinvestitionen im Einklang mit 
den Marktnormen und den Marktnormen entsprechenden 
vertraglichen Vereinbarungen verwendet und ist auf das Min
destmaß beschränkt, das notwendig ist, um die private Mi
tinvestitionstätigkeit anzuregen und um gleichzeitig die Kon
tinuität der Finanzierung für die Zielunternehmen zu ge
währleisten, so dass öffentliche und private Investoren in 
vollem Umfang von den Investitionen profitieren können, 

c) darf höchstens 20 % der förderfähigen Ausgaben des in Ab
satz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten eigenkapitalba
sierten Instruments nach Abzug der während des Zeitraums 
der Förderfähigkeit an dieses Finanzinstrument zurückgeflos
senen Höchstkapitalressourcen und -gewinne betragen. 

Die in das Treuhandkonto eingezahlten Beträge, die im in Un
terabsatz 1 genannten Zeitraum nicht für Investitionen bei End
begünstigten verwendet worden sind, werden gemäß Artikel 45 
verwendet. 

(4) Die im Einklang mit den Absätzen 1 und 2 ausgewiese
nen förderfähigen Ausgaben liegen nicht über der Summe: 

a) des Gesamtbetrags der für die Zwecke der Absätze 1 und 2 
gezahlten Unterstützung aus den ESI-Fonds; und 

b) der entsprechenden nationalen Kofinanzierung. 

(5) Verwaltungskosten und -gebühren nach Absatz 1 Unter
absatz 1 Buchstabe d und Absatz 2 dieses Artikels können von 
der Stelle, die den Dachfonds einsetzt, oder von den Stellen, die 
die Finanzinstrumente gemäß Artikel 38 Absatz 4 Buchstaben a 
und b einsetzen, erhoben werden und dürfen die Obergrenze, 
die in dem in Absatz 6 dieses Artikels genannten delegierten 
Rechtsakt festgelegt wird, nicht überschreiten. Während die Ver
waltungskosten die Posten der direkten oder indirekten Kosten 
umfassen, die gegen einen Ausgabennachweis erstattet werden, 
beziehen sich die Verwaltungsgebühren auf einen vereinbarten 
Preis für erbrachte Dienstleistungen, der gegebenenfalls über 
einen wettbewerblichen Marktprozess festgelegt wird. Verwal
tungskosten und -gebühren beruhen auf einer leistungsbasierten 
Berechnungsmethode. 

Verwaltungskosten und -gebühren können Vermittlungsgebüh
ren umfassen. Werden die Vermittlungsgebühren ganz oder teil
weise den Endbegünstigten in Rechnung gestellt, so werden sie 
nicht als förderfähige Ausgaben erklärt. 

Verwaltungskosten und -gebühren, einschließlich für Vorberei
tungsarbeiten zu dem Finanzinstrument, die vor Unterzeich
nung der einschlägigen Finanzierungsvereinbarung anfallen, 
sind ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung der einschlägigen 
Finanzierungsvereinbarung förderfähig. 

(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 149 delegierte Rechtsakte zur Festlegung der spezi
fischen Regelungen für die Kriterien für die Bestimmung von 
Verwaltungskosten und -gebühren auf der Grundlage von Leis
tung und der geltenden Grenzwerte sowie von Regelungen für 
die Erstattung von kapitalisierten Verwaltungskosten und -ge
bühren für eigenkapitalbasierte Instrumente und Kleinstkredite 
zu erlassen. 

Artikel 43 

Zinsen und andere dank der Unterstützung der 
Finanzinstrumente durch die ESI-Fonds erwirtschaftete 

Erträge 

(1) Die aus den ESI-Fonds an Finanzinstrumente gezahlten 
Mittel werden in Konten bei Finanzinstitutionen in Mitgliedstaa
ten eingezahlt und vorübergehend gemäß den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung investiert. 

(2) Zinsen oder andere Erträge, die auf die Unterstützung der 
Finanzinstrumente durch die ESI-Fonds zurückzuführen sind, 
werden für denselben Zweck wie die ursprüngliche Unterstüt
zung aus den ESI-Fonds – nämlich unter anderem für die Er
stattung von angefallenen Verwaltungskosten oder die Zahlung 
von Verwaltungsgebühren des Finanzinstruments gemäß 
Artikel 42 Absatz 1Unterabsatz 1 Buchstabe d und gemäß 
Artikel 42 Absatz 2 gezahlte Kosten – entweder im selben 
Finanzinstrument oder aber – nach Abwicklung des Finanz
instruments – in anderen Finanzinstrumenten oder Unterstüt
zungsarten im Einklang mit den in einer Priorität festgelegten 
spezifischen Zielen verwendet, und zwar bis zum Ablauf des 
Förderzeitraums.
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 149 delegierte Rechtsakte zur Festlegung spezifischer 
Regelungen zur Einrichtung eines Systems zur Kapitalisierung 
von Jahrestranchen für die in Unterabsatz 1 Buchstabe c ge
nannten Zinszuschüsse und Prämien für Bürgschaften zu erlas
sen. 

(2) Im Fall von eigenkapitalbasierten Instrumenten und 
Kleinstkrediten können kapitalisierte Verwaltungskosten oder 
-gebühren, die für einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren 
nach dem Förderzeitraum fällig werden, hinsichtlich von Inves
titionen bei Endbegünstigten, die während des Förderzeitraums 
angefallen sind und nicht von den Artikeln 44 oder 45 abge
deckt werden können, als förderfähige Ausgaben gelten, wenn 
sie in ein speziell dafür eingerichtetes Treuhandkonto eingezahlt 
werden. 

(3) Im Fall von auf die in Artikel 37 Absatz 4 genannten 
Unternehmen ausgerichteten eigenkapitalbasierten Instrumenten, 
für die vor dem 31. Dezember 2017 die in Artikel 38 Absatz 7 
Buchstabe b genannte Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet 
wird und über die bis zum Ende des Förderzeitraums mindes
tens 55 % der in der entsprechenden Finanzierungsvereinbarung 
gebundenen Programmressourcen investiert wurden, kann ein 
begrenzter Betrag an Zahlungen für Investitionen bei End
begünstigten für einen Zeitraum von maximal vier Jahren 
nach Ablauf des Zeitraums der Förderfähigkeit als förderfähige 
Ausgaben angesehen werden, sofern er in ein eigens zu diesem 
Zweck eingerichtetes Treuhandkonto eingezahlt wird, die Vor
schriften über staatliche Beihilfen eingehalten werden und alle 
nachstehenden Bedingungen erfüllt sind. 

Der in das Treuhandkonto eingezahlte Betrag: 

a) wird ausschließlich für Folgeinvestitionen bei Endbegünstig
ten verwendet, denen im Förderzeitraum Beteiligungskapital
investitionen aus dem Finanzinstrument zugesagt wurden, 
die noch im vollen Umfang oder teilweise ausstehen, 

b) wird ausschließlich für Folgeinvestitionen im Einklang mit 
den Marktnormen und den Marktnormen entsprechenden 
vertraglichen Vereinbarungen verwendet und ist auf das Min
destmaß beschränkt, das notwendig ist, um die private Mi
tinvestitionstätigkeit anzuregen und um gleichzeitig die Kon
tinuität der Finanzierung für die Zielunternehmen zu ge
währleisten, so dass öffentliche und private Investoren in 
vollem Umfang von den Investitionen profitieren können, 

c) darf höchstens 20 % der förderfähigen Ausgaben des in Ab
satz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten eigenkapitalba
sierten Instruments nach Abzug der während des Zeitraums 
der Förderfähigkeit an dieses Finanzinstrument zurückgeflos
senen Höchstkapitalressourcen und -gewinne betragen. 

Die in das Treuhandkonto eingezahlten Beträge, die im in Un
terabsatz 1 genannten Zeitraum nicht für Investitionen bei End
begünstigten verwendet worden sind, werden gemäß Artikel 45 
verwendet. 

(4) Die im Einklang mit den Absätzen 1 und 2 ausgewiese
nen förderfähigen Ausgaben liegen nicht über der Summe: 

a) des Gesamtbetrags der für die Zwecke der Absätze 1 und 2 
gezahlten Unterstützung aus den ESI-Fonds; und 

b) der entsprechenden nationalen Kofinanzierung. 

(5) Verwaltungskosten und -gebühren nach Absatz 1 Unter
absatz 1 Buchstabe d und Absatz 2 dieses Artikels können von 
der Stelle, die den Dachfonds einsetzt, oder von den Stellen, die 
die Finanzinstrumente gemäß Artikel 38 Absatz 4 Buchstaben a 
und b einsetzen, erhoben werden und dürfen die Obergrenze, 
die in dem in Absatz 6 dieses Artikels genannten delegierten 
Rechtsakt festgelegt wird, nicht überschreiten. Während die Ver
waltungskosten die Posten der direkten oder indirekten Kosten 
umfassen, die gegen einen Ausgabennachweis erstattet werden, 
beziehen sich die Verwaltungsgebühren auf einen vereinbarten 
Preis für erbrachte Dienstleistungen, der gegebenenfalls über 
einen wettbewerblichen Marktprozess festgelegt wird. Verwal
tungskosten und -gebühren beruhen auf einer leistungsbasierten 
Berechnungsmethode. 

Verwaltungskosten und -gebühren können Vermittlungsgebüh
ren umfassen. Werden die Vermittlungsgebühren ganz oder teil
weise den Endbegünstigten in Rechnung gestellt, so werden sie 
nicht als förderfähige Ausgaben erklärt. 

Verwaltungskosten und -gebühren, einschließlich für Vorberei
tungsarbeiten zu dem Finanzinstrument, die vor Unterzeich
nung der einschlägigen Finanzierungsvereinbarung anfallen, 
sind ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung der einschlägigen 
Finanzierungsvereinbarung förderfähig. 

(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 149 delegierte Rechtsakte zur Festlegung der spezi
fischen Regelungen für die Kriterien für die Bestimmung von 
Verwaltungskosten und -gebühren auf der Grundlage von Leis
tung und der geltenden Grenzwerte sowie von Regelungen für 
die Erstattung von kapitalisierten Verwaltungskosten und -ge
bühren für eigenkapitalbasierte Instrumente und Kleinstkredite 
zu erlassen. 

Artikel 43 

Zinsen und andere dank der Unterstützung der 
Finanzinstrumente durch die ESI-Fonds erwirtschaftete 

Erträge 

(1) Die aus den ESI-Fonds an Finanzinstrumente gezahlten 
Mittel werden in Konten bei Finanzinstitutionen in Mitgliedstaa
ten eingezahlt und vorübergehend gemäß den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung investiert. 

(2) Zinsen oder andere Erträge, die auf die Unterstützung der 
Finanzinstrumente durch die ESI-Fonds zurückzuführen sind, 
werden für denselben Zweck wie die ursprüngliche Unterstüt
zung aus den ESI-Fonds – nämlich unter anderem für die Er
stattung von angefallenen Verwaltungskosten oder die Zahlung 
von Verwaltungsgebühren des Finanzinstruments gemäß 
Artikel 42 Absatz 1Unterabsatz 1 Buchstabe d und gemäß 
Artikel 42 Absatz 2 gezahlte Kosten – entweder im selben 
Finanzinstrument oder aber – nach Abwicklung des Finanz
instruments – in anderen Finanzinstrumenten oder Unterstüt
zungsarten im Einklang mit den in einer Priorität festgelegten 
spezifischen Zielen verwendet, und zwar bis zum Ablauf des 
Förderzeitraums.
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(3) Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass über die Ver
wendung der Zinsen und anderer Erträge angemessen Buch 
geführt wird. 

Artikel 44 

Wiederverwendung von Mitteln, die auf die Unterstützung 
durch die ESI-Fonds zurückzuführen sind, bis zum Ablauf 

des Förderzeitraums 

(1) Mittel, die aus Investitionen oder aus der Freigabe von für 
Garantieverträge gebundenen Mitteln zurück an Finanzinstru
mente geflossen sind, einschließlich Kapitalrückzahlungen und 
-gewinne oder andere Erträge oder Renditen, wie Zinsen, Garan
tiegebühren, Dividenden, Kapitalerträge oder etwaige sonstige 
durch Investitionen erwirtschaftete Einnahmen, und die auf die 
Unterstützung durch die ESI-Fonds zurückzuführen sind, wer
den bis zum benötigten Betrag und in der in den einschlägigen 
Finanzierungsvereinbarungen vereinbarten Reihenfolge für fol
gende Zwecke wiederverwendet: 

a) weitere Investitionen durch dasselbe oder ein anderes Finanz
instrument, im Einklang mit den spezifischen Zielen, die in 
einer Priorität festgelegt wurden; 

b) gegebenenfalls vorrangige Vergütung der privaten oder öf
fentlichen Investoren, die nach dem Prinzip des marktwirt
schaftlich handelnden Investors tätig sind und die parallel zu 
der Unterstützung durch die ESI-Fonds für das Finanzinstru
ment ebenfalls Mittel zur Verfügung stellen oder sich auf der 
Ebene der Endbegünstigten an den Investitionen beteiligen; 

c) gegebenenfalls Erstattung von entstandenen Verwaltungskos
ten und Zahlung der Verwaltungsgebühren des Finanzinstru
ments. 

Die Notwendigkeit und der Umfang einer vorrangigen Ver
gütung nach Unterabsatz 1 Buchstabe b werden in der Ex-an
te-Bewertung festgelegt. Die vorrangige Vergütung darf nicht 
über dem Betrag liegen, der notwendig ist, um Anreize für 
die parallele Bereitstellung privater Mittel zu schaffen, und 
darf nicht bewirken, dass die nach dem Prinzip des marktwirt
schaftlich handelnden Investors tätigen privaten oder öffent
lichen Investoren eine zu hohe Vergütung erhalten. Die Anglei
chung der Zinsen wird durch eine angemessene Risiko- und 
Gewinnbeteiligung gewährleistet und erfolgt nach normalen 
wirtschaftlichen Grundsätzen und ist mit den Unionsvorschrif
ten für staatliche Beihilfen vereinbar. 

(2) Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass über die Ver
wendung der Mittel aus Absatz 1 angemessen Buch geführt 
wird. 

Artikel 45 

Verwendung von Mitteln nach Ablauf des Förderzeitraums 

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen um 
sicherzustellen, dass die an Finanzinstrumente zurückgezahlten 
Mittel, einschließlich Kapitalrückzahlungen und Gewinne sowie 
sonstiger während eines Zeitraums von mindestens acht Jahren 

nach Ablauf des Förderzeitraums erzielter Erträge oder Renditen, 
die auf die Unterstützung der Finanzinstrumente durch die ESI- 
Fonds gemäß Artikel 37 zurückzuführen sind, im Einklang mit 
den Zielen des Programms oder der Programme entweder inner
halb des gleichen Finanzinstruments oder, nach Rückzug dieser 
Mittelaus dem Finanzinstrument, eines anderen Finanzinstru
ments – wobei in beiden Fällen Voraussetzung ist, dass eine 
Einschätzung der Marktbedingungen einen weiterhin bestehen
den Bedarf an solchen Investitionen ergibt – oder in anderen 
Formen von Unterstützung eingesetzt werden. 

Artikel 46 

Bericht über den Einsatz der Finanzinstrumente 

(1) Die Verwaltungsbehörde übermittelt der Kommission als 
Anhang zum jährlichen Durchführungsbericht einen speziellen 
Bericht über Vorhaben, in denen Finanzinstrumente zum Ein
satz kommen. 

(2) Der in Absatz 1 genannte spezielle Bericht enthält zu 
jedem Finanzinstrument die folgenden Informationen: 

a) Angabe des Programms und der Priorität oder Maßnahme, in 
deren Rahmen Unterstützung aus den ESI-Fonds bereit
gestellt wird; 

b) Beschreibung des Finanzinstruments und der Vorkehrungen 
für den Einsatz; 

c) Angabe der Stellen, die mit dem Einsatz der Finanzinstru
mente betraut sind, und gegebenenfalls der Stellen, die mit 
dem Einsatz der Dachfonds betraut sind, nach Artikel 38 
Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 38 Absatz 4 Buchstaben 
a, b und c sowie der Finanzmittler nach Artikel 38 Absatz 6; 

d) Gesamtbetrag der an das Finanzinstrument gezahlten Pro
grammbeiträge, aufgeschlüsselt nach Priorität oder Maßnah
me; 

e) Gesamtbetrag der durch das Finanzinstrument an die End
begünstigten oder zugunsten der Endbegünstigten gezahlten 
bzw. in für Investitionen in Endbegünstigte in Garantiever
trägen gebundenen Mittel sowie entstandene Verwaltungs
kosten oder gezahlte Verwaltungsgebühren, aufgeschlüsselt 
nach Programm und Priorität oder Maßnahme; 

f) Leistung des Finanzinstruments, einschließlich Fortschritte 
bei seiner Einrichtung und bei der Auswahl der Stellen, die 
mit dem Einsatz des Finanzinstruments betraut sind, ein
schließlich der Stelle, die mit dem Einsatz der Dachfonds 
betraut ist; 

g) Zinsen und andere durch Unterstützung aus den ESI-Fonds 
für das Finanzinstrument generierte Erträge und an die Fi
nanzinstrumente zurückerstattete Beträge der Programmres
sourcen aus Investitionen gemäß den Artikeln 43 und 44; 

h) Fortschritte bei der Erreichung der erwarteten Hebelwirkung 
von Investitionen der Finanzinstrumente und Wert der In
vestitionen und Beteiligungen;
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i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen im Vergleich zu 
den vorangegangenen Jahren; 

j) Beitrag des Finanzinstruments zu den Indikatoren der betref
fenden Priorität oder Maßnahme. 

Die Informationen gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben h und j 
dürfen nur in den Anhang der jährlichen Durchführungsberich
te, die 2017 und 2019 vorgelegt werden, und in den abschlie
ßenden Durchführungsbericht aufgenommen werden. Die in 
Unterabsatz 1 Buchstaben a bis j festgelegten Berichtspflichten 
kommen auf Ebene der Endbegünstigten nicht zur Anwendung. 

(3) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für 
die Umsetzung dieses Artikels sicherzustellen, Durchführungs
rechtsakte, mit denen die Muster festgelegt werden die bei der 
Berichterstattung an die Kommission über Finanzinstrumente zu 
verwenden sind. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren des Artikels 150 Absatz 3 erlassen. 

(4) Ab 2016 wird die Kommission in jedem Jahr innerhalb 
von sechs Monaten nach Ablauf der Frist für die Vorlage der 
jährlichen Durchführungsberichte gemäß Artikel 111 Absatz 1 
für den EFRE, den ESF und den Kohäsionsfonds und Artikel 75 
der ELER-Verordnung für den ELER sowie den entsprechenden 
Bestimmungen zu fondsspezifischen Regelungen des EMFF Zu
sammenfassungen der Daten über die Fortschritte bei der Finan
zierung und dem Einsatz von Finanzmitteln, die von den Ver
waltungsbehörden gemäß diesem Artikel übermittelt werden, 
zur Verfügung stellen. Diese Zusammenfassungen werden an 
das Europäische Parlament und den Rat übermittelt und ver
öffentlicht. 

TITEL V 

BEGLEITUNG UND BEWERTUNG 

KAPITEL I 

Begleitung 

A b s c h n i t t I 

B e g l e i t u n g d e r p r o g r a m m e 

Artikel 47 

Begleitausschuss 

(1) Binnen drei Monaten nach dem Datum der Benachrichti
gung des Mitgliedstaats über den Beschluss der Kommission zur 
Annahme eines Programms richtet der Mitgliedstaat gemäß sei
nem institutionellen, rechtlichen und finanziellen Rahmen im 
Einvernehmen mit der Verwaltungsbehörde einen Ausschuss 
zur Begleitung der Durchführung des Programms ein (im Fol
genden "Begleitausschuss"). 

Es ist zulässig, dass ein Mitgliedstaat für mehr als ein aus den 
ESI-Fonds kofinanziertes Programm einen einzigen Begleitaus
schuss einsetzt. 

(2) Jeder Begleitausschuss gibt sich im Einklang mit dem 
institutionellen, rechtlichen und finanziellen Rahmen des betref
fenden Mitgliedstaats seine Geschäftsordnung und nimmt sie an. 

(3) Im Fall eines Programms im Rahmen des Ziels "Europäi
sche territoriale Zusammenarbeit" wird der Begleitausschuss 

innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Benachrich
tigung der Mitgliedstaaten über den Beschluss zur Genehmigung 
des Programms für die Zusammenarbeit von den an dem Pro
gramm für die Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten eingerichtet, wenn diese sich einverstanden erklärt 
haben, an dem Programm für die Zusammenarbeit im Einver
nehmen mit der Verwaltungsbehörde mitzuwirken. Dieser Be
gleitausschuss gibt sich eine eigene Geschäftsordnung und 
nimmt sie an. 

Artikel 48 

Zusammensetzung des Begleitausschusses 

(1) Die Mitgliedstaaten entscheiden über die Zusammenset
zung des Begleitausschusses, sofern sich der Begleitausschuss aus 
den zuständigen einzelstaatlichen Behörden und zwischen
geschalteten Stellen und Vertretern der Partner nach Artikel 5 
zusammensetzt. Die Vertreter der Partner werden von den je
weiligen Partnern in transparenten Verfahren ausgewählt, um 
Mitglieder des Begleitausschusses zu werden. Jedes Mitglied des 
Begleitausschusses kann stimmberechtigt sein. 

Über die Zusammensetzung des Begleitausschusses eines Pro
gramms im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusam
menarbeit" entscheiden die an dem Programm beteiligten Mit
gliedstaaten und Drittstaaten, wenn diese sich einverstanden 
erklärt haben, an dem Programm für Zusammenarbeit mit
zuwirken. Dem Begleitausschuss gehören relevante Vertreter die
ser Mitgliedstaaten und Drittstaaten an. Dem Begleitausschuss 
können auch Vertreter des EVTZ angehören, die mit dem Pro
gramm zusammenhängende Tätigkeiten im Programmgebiet 
ausführen. 

(2) Die Liste der Mitglieder des Begleitausschusses wird ver
öffentlicht. 

(3) Die Kommission nimmt in beratender Funktion an der 
Arbeit des Begleitausschusses teil. 

(4) Trägt die EIB zu einem Programm bei, so kann sie in 
beratender Funktion an der Arbeit des Begleitausschusses teil
nehmen. 

(5) Den Vorsitz im Begleitausschuss führt ein Vertreter des 
Mitgliedstaats oder der Verwaltungsbehörde. 

Artikel 49 

Aufgaben des Begleitausschusses 

(1) Der Begleitausschuss tritt mindestens einmal im Jahr zu
sammen und prüft die Durchführung des Programms und die 
Fortschritte beim Erreichen der Ziele. Dabei stützt er sich auf die 
Finanzdaten, auf gemeinsame und programmspezifische Indika
toren, einschließlich Änderungen beim Wert der Ergebnisindi
katoren und des Fortschritts bei quantifizierten Zielwerten, so
wie auf die im Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele nach 
Artikel 21 Absatz 1 und gegebenenfalls die Ergebnisse qualita
tiver Analysen. 

(2) Der Begleitausschuss untersucht alle Probleme, die sich 
auf die Leistung des Programms auswirken, einschließlich der 
Schlussfolgerungen aus den Leistungsüberprüfungen.
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i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen im Vergleich zu 
den vorangegangenen Jahren; 

j) Beitrag des Finanzinstruments zu den Indikatoren der betref
fenden Priorität oder Maßnahme. 

Die Informationen gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben h und j 
dürfen nur in den Anhang der jährlichen Durchführungsberich
te, die 2017 und 2019 vorgelegt werden, und in den abschlie
ßenden Durchführungsbericht aufgenommen werden. Die in 
Unterabsatz 1 Buchstaben a bis j festgelegten Berichtspflichten 
kommen auf Ebene der Endbegünstigten nicht zur Anwendung. 

(3) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für 
die Umsetzung dieses Artikels sicherzustellen, Durchführungs
rechtsakte, mit denen die Muster festgelegt werden die bei der 
Berichterstattung an die Kommission über Finanzinstrumente zu 
verwenden sind. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren des Artikels 150 Absatz 3 erlassen. 

(4) Ab 2016 wird die Kommission in jedem Jahr innerhalb 
von sechs Monaten nach Ablauf der Frist für die Vorlage der 
jährlichen Durchführungsberichte gemäß Artikel 111 Absatz 1 
für den EFRE, den ESF und den Kohäsionsfonds und Artikel 75 
der ELER-Verordnung für den ELER sowie den entsprechenden 
Bestimmungen zu fondsspezifischen Regelungen des EMFF Zu
sammenfassungen der Daten über die Fortschritte bei der Finan
zierung und dem Einsatz von Finanzmitteln, die von den Ver
waltungsbehörden gemäß diesem Artikel übermittelt werden, 
zur Verfügung stellen. Diese Zusammenfassungen werden an 
das Europäische Parlament und den Rat übermittelt und ver
öffentlicht. 

TITEL V 

BEGLEITUNG UND BEWERTUNG 

KAPITEL I 

Begleitung 

A b s c h n i t t I 

B e g l e i t u n g d e r p r o g r a m m e 

Artikel 47 

Begleitausschuss 

(1) Binnen drei Monaten nach dem Datum der Benachrichti
gung des Mitgliedstaats über den Beschluss der Kommission zur 
Annahme eines Programms richtet der Mitgliedstaat gemäß sei
nem institutionellen, rechtlichen und finanziellen Rahmen im 
Einvernehmen mit der Verwaltungsbehörde einen Ausschuss 
zur Begleitung der Durchführung des Programms ein (im Fol
genden "Begleitausschuss"). 

Es ist zulässig, dass ein Mitgliedstaat für mehr als ein aus den 
ESI-Fonds kofinanziertes Programm einen einzigen Begleitaus
schuss einsetzt. 

(2) Jeder Begleitausschuss gibt sich im Einklang mit dem 
institutionellen, rechtlichen und finanziellen Rahmen des betref
fenden Mitgliedstaats seine Geschäftsordnung und nimmt sie an. 

(3) Im Fall eines Programms im Rahmen des Ziels "Europäi
sche territoriale Zusammenarbeit" wird der Begleitausschuss 

innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Benachrich
tigung der Mitgliedstaaten über den Beschluss zur Genehmigung 
des Programms für die Zusammenarbeit von den an dem Pro
gramm für die Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten eingerichtet, wenn diese sich einverstanden erklärt 
haben, an dem Programm für die Zusammenarbeit im Einver
nehmen mit der Verwaltungsbehörde mitzuwirken. Dieser Be
gleitausschuss gibt sich eine eigene Geschäftsordnung und 
nimmt sie an. 

Artikel 48 

Zusammensetzung des Begleitausschusses 

(1) Die Mitgliedstaaten entscheiden über die Zusammenset
zung des Begleitausschusses, sofern sich der Begleitausschuss aus 
den zuständigen einzelstaatlichen Behörden und zwischen
geschalteten Stellen und Vertretern der Partner nach Artikel 5 
zusammensetzt. Die Vertreter der Partner werden von den je
weiligen Partnern in transparenten Verfahren ausgewählt, um 
Mitglieder des Begleitausschusses zu werden. Jedes Mitglied des 
Begleitausschusses kann stimmberechtigt sein. 

Über die Zusammensetzung des Begleitausschusses eines Pro
gramms im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusam
menarbeit" entscheiden die an dem Programm beteiligten Mit
gliedstaaten und Drittstaaten, wenn diese sich einverstanden 
erklärt haben, an dem Programm für Zusammenarbeit mit
zuwirken. Dem Begleitausschuss gehören relevante Vertreter die
ser Mitgliedstaaten und Drittstaaten an. Dem Begleitausschuss 
können auch Vertreter des EVTZ angehören, die mit dem Pro
gramm zusammenhängende Tätigkeiten im Programmgebiet 
ausführen. 

(2) Die Liste der Mitglieder des Begleitausschusses wird ver
öffentlicht. 

(3) Die Kommission nimmt in beratender Funktion an der 
Arbeit des Begleitausschusses teil. 

(4) Trägt die EIB zu einem Programm bei, so kann sie in 
beratender Funktion an der Arbeit des Begleitausschusses teil
nehmen. 

(5) Den Vorsitz im Begleitausschuss führt ein Vertreter des 
Mitgliedstaats oder der Verwaltungsbehörde. 

Artikel 49 

Aufgaben des Begleitausschusses 

(1) Der Begleitausschuss tritt mindestens einmal im Jahr zu
sammen und prüft die Durchführung des Programms und die 
Fortschritte beim Erreichen der Ziele. Dabei stützt er sich auf die 
Finanzdaten, auf gemeinsame und programmspezifische Indika
toren, einschließlich Änderungen beim Wert der Ergebnisindi
katoren und des Fortschritts bei quantifizierten Zielwerten, so
wie auf die im Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele nach 
Artikel 21 Absatz 1 und gegebenenfalls die Ergebnisse qualita
tiver Analysen. 

(2) Der Begleitausschuss untersucht alle Probleme, die sich 
auf die Leistung des Programms auswirken, einschließlich der 
Schlussfolgerungen aus den Leistungsüberprüfungen.
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(3) Der Begleitausschuss wird zu etwaigen, von der Verwal
tungsbehörde vorgeschlagenen Änderungen des Programms 
konsultiert und nimmt dazu, sofern er dies für erforderlich hält, 
Stellung. 

(4) Der Begleitausschuss kann der Verwaltungsbehörde hin
sichtlich der Durchführung und Bewertung des Programms, ein
schließlich von Maßnahmen zur Verringerung des Verwaltungs
aufwands der Begünstigten, Anmerkungen übermitteln. Der Be
gleitausschuss begleitet die infolge seiner Anmerkungen ergrif
fenen Maßnahmen. 

Artikel 50 

Durchführungsberichte 

(1) Von 2016 bis einschließlich 2023 übermittelt jeder Mit
gliedstaat der Kommission einen jährlichen Bericht über die 
Durchführung des Programms im vorausgegangenen Haushalts
jahr. Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission innerhalb 
der in den fondsspezifischen Regelungen festgelegten Frist einen 
abschließenden Bericht über die Durchführung des Programms 
für den EFRE, den ESF und den Kohäsionsfonds und einen 
jährlichen Durchführungsbericht für den ELER und den EMFF. 

(2) Die jährlichen Durchführungsberichte enthalten die wich
tigsten Informationen zur Durchführung des Programms und 
seiner Prioritäten mit Verweis auf die Finanzdaten, gemeinsame 
und programmspezifische Indikatoren und quantifizierte Ziel
werte, einschließlich gegebenenfalls Änderungen bei den Werten 
der Ergebnisindikatoren, sowie, beginnend mit dem 2017 vor
zulegenden jährlichen Durchführungsbericht, die im Leistungs
rahmen festgelegten Etappenziele. Die übermittelten Daten be
ziehen sich auf Indikatorenwerte für vollständig durchgeführte 
Vorhaben und, unter Berücksichtigung des Stands der Umset
zung, gegebenenfalls auch für ausgewählte Vorhaben. Darüber 
hinaus legen sie auch eine Synthese der im Laufe des voraus
gegangenen Haushaltsjahres erzielten Erkenntnisse aller Bewer
tungen des Programms, etwaige Probleme, die sich auf die Leis
tung des Programms auswirken, sowie die vorgenommenen 
Maßnahmen dar. Der 2016 vorzulegende jährliche Durchfüh
rungsbericht kann gegebenenfalls auch die zur Erfüllung der Ex- 
ante-Konditionalitäten ergriffenen Maßnahmen enthalten. 

(3) Abweichend von Absatz 2 können in der ESF-Verord
nung spezifische Bestimmungen zu den für den ESF zu über
mittelnden Daten festgelegt werden. 

(4) Der 2017 eingereichte jährliche Durchführungsbericht 
enthält und bewertet die Informationen nach Absatz 2 und 
die Fortschritte beim Erreichen der Ziele des Programms, ein
schließlich des Beitrags der ESI-Fonds zu Änderungen beim 
Wert der Ergebnisindikatoren, wenn Nachweise aus einschlägi
gen Bewertungen vorliegen. Dieser jährliche Durchführungs
bericht enthält die Maßnahmen, die zur Erfüllung der zum Da
tum der Annahme des Programms nicht erfüllten Ex-ante-Kon
ditionalitäten ergriffen worden sind. Darüber hinaus enthält er 
eine Bewertung der Durchführung von Maßnahmen zur Berück
sichtigung der Grundsätze aus Artikel 7 und 8, der Rolle der in 
Artikel 5 genannten Partner bei der Umsetzung des Programms 
und einen Bericht über die für die Klimaschutzziele verwendete 
Unterstützung. 

(5) Der 2019 zu übermittelnde jährliche Durchführungs
bericht und der abschließende Durchführungsbericht für die 

ESI-Fonds enthalten zusätzlich zu den Informationen und der 
Bewertung gemäß den Absätzen 2 und 3 auch Informationen 
und eine Bewertung hinsichtlich des Fortschritts beim Erreichen 
der Ziele des Programms und seines Beitrags zum Erreichen der 
Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum. 

(6) Die in den Absätzen 1 bis 5 genannten jährlichen Durch
führungsberichte gelten als zulässig, wenn sie alle in diesen 
Absätzen und in den fondsspezifischen Regelungen geforderten 
Informationen enthalten. 

Die Kommission informiert den Mitgliedstaat binnen 15 Ar
beitstagen ab dem Datum des Eingangs des jährlichen Durch
führungsberichts, falls der Bericht als unzulässig eingestuft wur
de; andernfalls gilt er als zulässig. 

(7) Die Kommission überprüft den jährlichen Durchfüh
rungsbericht und den abschließenden Durchführungsbericht 
und übermittelt dem Mitgliedstaat binnen zwei Monaten nach 
dem Datum des Eingangs des jährlichen Durchführungsberichts 
und binnen fünf Monaten nach dem Datum des Eingangs des 
abschließenden Durchführungsberichts ihre Anmerkungen. Äu
ßert sich die Kommission innerhalb dieser Fristen nicht, so 
gelten die Berichte als angenommen. 

(8) Die Kommission kann der Verwaltungsbehörde Anmer
kungen in Bezug auf Probleme übermitteln, die sich wesentlich 
auf die Durchführung des Programms auswirken. Im Falle sol
cher Anmerkungen stellt die Verwaltungsbehörde alle diesbe
züglich erforderlichen Informationen zur Verfügung und infor
miert gegebenenfalls die Kommission binnen drei Monaten über 
die ergriffenen Maßnahmen. 

(9) Die jährlichen und abschließenden Durchführungsberichte 
sowie eine Bürgerinfo zu ihrem Inhalt werden öffentlich zu
gänglich gemacht. 

Artikel 51 

Jährliche Überprüfungssitzung 

(1) Von 2016 bis einschließlich 2023 wird jährlich eine 
Überprüfungssitzung mit der Kommission und jedem Mitglied
staat organisiert, um die Leistung eines jeden Programms zu 
überprüfen; dabei finden der jährliche Durchführungsbericht 
und gegebenenfalls die Anmerkungen und Empfehlungen der 
Kommission Berücksichtigung. 

(2) Die jährliche Überprüfungssitzung kann mehr als ein Pro
gramm abdecken. In den Jahren 2017 und 2019 deckt die 
jährliche Überprüfungssitzung alle Programme in dem Mitglied
staat ab und trägt darüber hinaus den vom Mitgliedstaat in 
diesen Jahren im Einklang mit Artikel 52 eingereichten Fort
schrittsberichten Rechnung. 

(3) Abweichend von Absatz 1 können der Mitgliedstaat und 
die Kommission übereinkommen, für ein Programm außerhalb 
der Jahre 2017 und 2019 keine jährlichen Überprüfungssitzun
gen zu organisieren. 

(4) Den Vorsitz bei der jährlichen Überprüfungssitzung führt 
die Kommission oder der Mitgliedstaat, wenn er dies wünscht, 
gemeinsam mit der Kommission.
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(5) Der Mitgliedstaat stellt sicher, dass Bemerkungen der 
Kommission in Bezug auf Probleme, die sich wesentlich auf 
die Durchführung des Programms auswirken, nach der jähr
lichen Überprüfungssitzung angemessen weiterverfolgt werden, 
und informiert gegebenenfalls die Kommission binnen drei Mo
naten über die ergriffenen Maßnahmen. 

A b s c h n i t t I I 

S t r a t e g i s c h e r f o r t s c h r i t t 

Artikel 52 

Fortschrittsbericht 

(1) Zum 31. August 2017 und zum 31. August 2019 reicht 
der Mitgliedstaat bei der Kommission einen Fortschrittsbericht 
über die Umsetzung der Partnerschaftsvereinbarung mit Stand 
31. Dezember 2016 bzw. 31. Dezember 2018 ein. 

(2) Der Fortschrittsbericht enthält Informationen über und 
bewertet Folgendes: 

a) Veränderungen bei den Entwicklungsbedürfnissen in dem 
Mitgliedstaat seit Annahme der Partnerschaftsvereinbarung; 

b) Fortschritte beim Erreichen der Unionsstrategie für intelligen
tes, nachhaltiges und integratives Wachstum sowie der in 
Artikel 4 Absatz 1 erwähnten fondsspezifischen Aufgaben 
durch den Beitrag der ESI-Fonds zu den ausgewählten the
matischen Zielen und insbesondere hinsichtlich der im Leis
tungsrahmen für jedes Programm festgelegten Etappenziele 
und der für Klimaschutzziele eingesetzten Unterstützung; 

c) die Frage, ob die Maßnahmen zur Erfüllung der geltenden in 
der Partnerschaftsvereinbarung festgelegten und zum Datum 
der Annahme der Partnerschaftsvereinbarung nicht erfüllten 
Ex-ante-Konditionalitäten gemäß dem aufgestellten Zeitplan 
durchgeführt wurden bzw. werden. Dieser Buchstabe gilt nur 
für den im Jahr 2017 zu übermittelnden Fortschrittsbericht; 

d) Einsatz der Mechanismen, die die Koordination zwischen den 
ESI-Fonds und anderen Unions- oder nationalen Finanzie
rungsinstrumenten und mit der EIB sicherstellen; 

e) Umsetzung des integrierten Ansatzes zur territorialen Ent
wicklung oder eine Zusammenfassung der Umsetzung der 
integrierten Ansätze, die auf den Programmen basieren, ein
schließlich der Fortschritte beim Erreichen der für die Zu
sammenarbeit festgelegten prioritären Bereiche; 

f) gegebenenfalls Maßnahmen, die zur Stärkung der Leistungs
fähigkeit der Behörden der Mitgliedstaaten und der Begüns
tigten bei der Verwaltung und Nutzung der ESI-Fonds ergrif
fen wurden; 

g) ergriffene Maßnahmen und erzielte Fortschritte bei der Ver
ringerung des Verwaltungsaufwands der Begünstigten; 

h) die Rolle der in Artikel 5 genannten Partner bei der Umset
zung der Partnerschaftsvereinbarung; 

i) eine Zusammenfassung der im Zusammenhang mit der An
wendung der bereichsübergreifenden Grundsätze gemäß den 
Artikeln 5, 7 und 8 ergriffenen Maßnahmen und der politi
schen Ziele für den Einsatz der ESI-Fonds. 

(3) Stellt die Kommission binnen zwei Monaten nach dem 
Datum der Einreichung des Fortschrittsberichts fest, dass die 
vorgelegten Informationen unvollständig oder derart unklar 
sind, dass die Qualität und Zuverlässigkeit der betreffenden Be
wertung wesentlich beeinträchtigt wird, kann sie vom Mitglied
staat zusätzliche Informationen unter der Bedingung anfordern, 
dass dieses Ersuchen keine ungerechtfertigten Verzögerungen 
zur Folge hat und dass die Kommission Gründe für die Bean
standung der Qualität und Zuverlässigkeit angibt. Die Mitglied
staaten stellen der Kommission die angeforderten Informationen 
binnen drei Monaten zur Verfügung und überarbeiten gegebe
nenfalls den Fortschrittsbericht. 

(4) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für 
die Durchführung dieses Artikels zu gewährleisten, Durchfüh
rungsrechtsakte zur Festlegung des bei der Übermittlung des 
Fortschrittsberichts anzuwendenden Musters. Diese Durchfüh
rungsrechtsakte werden nach dem Beratungsverfahren gemäß 
Artikel 150 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 53 

Berichterstattung durch die Kommission und Beratung 
über die ESI-Fonds 

(1) Ab dem Jahr 2016 übermittelt die Kommission dem Eu
ropäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen jedes 
Jahr einen zusammenfassenden Bericht über die Programme 
der ESI-Fonds, der auf den gemäß Artikel 50 übermittelten 
Durchführungsberichten der Mitgliedstaaten basiert, sowie einen 
Synthesebericht der vorliegenden Ergebnisse von Bewertungen 
der Programme. In den Jahren 2017 und 2019 wird dieser 
zusammenfassende Bericht zu einem Bestandteil des in Absatz 
2 erwähnten strategischen Berichts. 

(2) In den Jahren 2017 und 2019 erstellt die Kommission 
einen strategischen Bericht, der die Fortschrittsberichte der Mit
gliedstaaten zusammenfasst, und übermittelt ihn bis 31. Dezem
ber 2017 bzw. 31. Dezember 2019 dem Europäischen Par
lament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschuss und dem Ausschuss der Regionen zur Beratung. 

(3) Der Rat berät über den strategischen Bericht, insbeson
dere hinsichtlich des Beitrags der ESI-Fonds zur Verwirklichung 
der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integrati
ves Wachstum, und wird ersucht, bei der Frühjahrstagung des 
Europäischen Rates Beiträge zu liefern. 

(4) Ab 2018 nimmt die Kommission alle zwei Jahre in den 
Jahresfortschrittsbericht für die Frühjahrstagung des Europäi
schen Rates einen Abschnitt auf, in dem die aktuellsten der in 
den Absätzen 1 und 2 genannten Berichte mit besonderem 
Augenmerk auf den Beitrag der ESI-Fonds zum Fortschritt bei 
der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integrati
ves Wachstum zusammengefasst werden.
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(5) Der Mitgliedstaat stellt sicher, dass Bemerkungen der 
Kommission in Bezug auf Probleme, die sich wesentlich auf 
die Durchführung des Programms auswirken, nach der jähr
lichen Überprüfungssitzung angemessen weiterverfolgt werden, 
und informiert gegebenenfalls die Kommission binnen drei Mo
naten über die ergriffenen Maßnahmen. 

A b s c h n i t t I I 

S t r a t e g i s c h e r f o r t s c h r i t t 

Artikel 52 

Fortschrittsbericht 

(1) Zum 31. August 2017 und zum 31. August 2019 reicht 
der Mitgliedstaat bei der Kommission einen Fortschrittsbericht 
über die Umsetzung der Partnerschaftsvereinbarung mit Stand 
31. Dezember 2016 bzw. 31. Dezember 2018 ein. 

(2) Der Fortschrittsbericht enthält Informationen über und 
bewertet Folgendes: 

a) Veränderungen bei den Entwicklungsbedürfnissen in dem 
Mitgliedstaat seit Annahme der Partnerschaftsvereinbarung; 

b) Fortschritte beim Erreichen der Unionsstrategie für intelligen
tes, nachhaltiges und integratives Wachstum sowie der in 
Artikel 4 Absatz 1 erwähnten fondsspezifischen Aufgaben 
durch den Beitrag der ESI-Fonds zu den ausgewählten the
matischen Zielen und insbesondere hinsichtlich der im Leis
tungsrahmen für jedes Programm festgelegten Etappenziele 
und der für Klimaschutzziele eingesetzten Unterstützung; 

c) die Frage, ob die Maßnahmen zur Erfüllung der geltenden in 
der Partnerschaftsvereinbarung festgelegten und zum Datum 
der Annahme der Partnerschaftsvereinbarung nicht erfüllten 
Ex-ante-Konditionalitäten gemäß dem aufgestellten Zeitplan 
durchgeführt wurden bzw. werden. Dieser Buchstabe gilt nur 
für den im Jahr 2017 zu übermittelnden Fortschrittsbericht; 

d) Einsatz der Mechanismen, die die Koordination zwischen den 
ESI-Fonds und anderen Unions- oder nationalen Finanzie
rungsinstrumenten und mit der EIB sicherstellen; 

e) Umsetzung des integrierten Ansatzes zur territorialen Ent
wicklung oder eine Zusammenfassung der Umsetzung der 
integrierten Ansätze, die auf den Programmen basieren, ein
schließlich der Fortschritte beim Erreichen der für die Zu
sammenarbeit festgelegten prioritären Bereiche; 

f) gegebenenfalls Maßnahmen, die zur Stärkung der Leistungs
fähigkeit der Behörden der Mitgliedstaaten und der Begüns
tigten bei der Verwaltung und Nutzung der ESI-Fonds ergrif
fen wurden; 

g) ergriffene Maßnahmen und erzielte Fortschritte bei der Ver
ringerung des Verwaltungsaufwands der Begünstigten; 

h) die Rolle der in Artikel 5 genannten Partner bei der Umset
zung der Partnerschaftsvereinbarung; 

i) eine Zusammenfassung der im Zusammenhang mit der An
wendung der bereichsübergreifenden Grundsätze gemäß den 
Artikeln 5, 7 und 8 ergriffenen Maßnahmen und der politi
schen Ziele für den Einsatz der ESI-Fonds. 

(3) Stellt die Kommission binnen zwei Monaten nach dem 
Datum der Einreichung des Fortschrittsberichts fest, dass die 
vorgelegten Informationen unvollständig oder derart unklar 
sind, dass die Qualität und Zuverlässigkeit der betreffenden Be
wertung wesentlich beeinträchtigt wird, kann sie vom Mitglied
staat zusätzliche Informationen unter der Bedingung anfordern, 
dass dieses Ersuchen keine ungerechtfertigten Verzögerungen 
zur Folge hat und dass die Kommission Gründe für die Bean
standung der Qualität und Zuverlässigkeit angibt. Die Mitglied
staaten stellen der Kommission die angeforderten Informationen 
binnen drei Monaten zur Verfügung und überarbeiten gegebe
nenfalls den Fortschrittsbericht. 

(4) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für 
die Durchführung dieses Artikels zu gewährleisten, Durchfüh
rungsrechtsakte zur Festlegung des bei der Übermittlung des 
Fortschrittsberichts anzuwendenden Musters. Diese Durchfüh
rungsrechtsakte werden nach dem Beratungsverfahren gemäß 
Artikel 150 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 53 

Berichterstattung durch die Kommission und Beratung 
über die ESI-Fonds 

(1) Ab dem Jahr 2016 übermittelt die Kommission dem Eu
ropäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen jedes 
Jahr einen zusammenfassenden Bericht über die Programme 
der ESI-Fonds, der auf den gemäß Artikel 50 übermittelten 
Durchführungsberichten der Mitgliedstaaten basiert, sowie einen 
Synthesebericht der vorliegenden Ergebnisse von Bewertungen 
der Programme. In den Jahren 2017 und 2019 wird dieser 
zusammenfassende Bericht zu einem Bestandteil des in Absatz 
2 erwähnten strategischen Berichts. 

(2) In den Jahren 2017 und 2019 erstellt die Kommission 
einen strategischen Bericht, der die Fortschrittsberichte der Mit
gliedstaaten zusammenfasst, und übermittelt ihn bis 31. Dezem
ber 2017 bzw. 31. Dezember 2019 dem Europäischen Par
lament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschuss und dem Ausschuss der Regionen zur Beratung. 

(3) Der Rat berät über den strategischen Bericht, insbeson
dere hinsichtlich des Beitrags der ESI-Fonds zur Verwirklichung 
der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integrati
ves Wachstum, und wird ersucht, bei der Frühjahrstagung des 
Europäischen Rates Beiträge zu liefern. 

(4) Ab 2018 nimmt die Kommission alle zwei Jahre in den 
Jahresfortschrittsbericht für die Frühjahrstagung des Europäi
schen Rates einen Abschnitt auf, in dem die aktuellsten der in 
den Absätzen 1 und 2 genannten Berichte mit besonderem 
Augenmerk auf den Beitrag der ESI-Fonds zum Fortschritt bei 
der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integrati
ves Wachstum zusammengefasst werden.
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KAPITEL II 

Bewertung 

Artikel 54 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Bewertungen werden zur Verbesserung der Qualität der 
Gestaltung und Umsetzung von Programmen sowie zur Bewer
tung ihrer Wirksamkeit, ihrer Effizienz und ihrer Auswirkungen 
vorgenommen. Die Auswirkungen der Programme werden vor 
dem Hintergrund der Aufgaben eines jeden ESI-Fonds in Bezug 
auf die Ziele der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum sowie gegebenenfalls unter Berück
sichtigung der Größe des Programms im Verhältnis zum BIP 
und zur Arbeitslosigkeit in dem betreffenden Programmgebiet 
bewertet. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen die zur Durchführung von Be
wertungen notwendigen Ressourcen zur Verfügung und gewähr
leisten, dass Verfahren zur Bereitstellung und Erhebung von 
bewertungsrelevanten Daten eingerichtet werden, einschließlich 
Daten zu gemeinsamen und gegebenenfalls programmspezi
fischen Indikatoren. 

(3) Die Bewertungen werden von internen oder externen Ex
perten vorgenommen, die von den für die Programmdurchfüh
rung zuständigen Behörden funktional unabhängig sind. Die 
Kommission formuliert unmittelbar nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung Leitlinien zur Durchführung der Bewertungen. 

(4) Alle Bewertungen werden der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. 

Artikel 55 

Ex-ante-Bewertung 

(1) Die Mitgliedstaaten nehmen Ex-ante-Bewertungen vor, 
um die Qualität der Gestaltung jedes Programms zu verbessern. 

(2) Die Ex-ante-Bewertungen werden unter der Verantwor
tung der für die Ausarbeitung der Programme zuständigen Be
hörde durchgeführt. Sie werden der Kommission gleichzeitig mit 
dem Programm und gemeinsam mit einer Zusammenfassung 
vorgelegt. In den fondsspezifischen Regelungen können Schwel
lenwerte festgelegt werden, unter denen die Ex-ante-Bewertung 
mit der Bewertung eines anderen Programms kombiniert wer
den darf. 

(3) Die Ex-ante-Bewertungen beurteilen: 

a) den Beitrag zur Unionsstrategie für intelligentes, nachhalti
ges und integratives Wachstum auf Grundlage der aus
gewählten thematischen Ziele und Prioritäten unter Berück
sichtigung der nationalen und regionalen Bedürfnisse und 
des Entwicklungspotenzials sowie der Erfahrungen aus vo
rangegangenen Programmzeiträumen; 

b) die interne Kohärenz des vorgeschlagenen Programms bzw. 
der vorgeschlagenen Maßnahme und den Bezug zu anderen 
relevanten Instrumenten; 

c) die Übereinstimmung der Zuweisung der Haushaltsmittel 
mit den Programmzielen; 

d) die Übereinstimmung der ausgewählten thematischen Ziele, 
der Prioritäten und der entsprechenden Ziele der Pro
gramme mit dem GSR, der Partnerschaftsvereinbarung und 

den entsprechenden gemäß Artikel 121 Absatz 2 AEUV 
angenommenen länderspezifischen Empfehlungen sowie ge
gebenenfalls – auf nationaler Ebene – den nationalen Re
formprogrammen; 

e) die Relevanz und Klarheit der vorgeschlagenen Programm
indikatoren; 

f) wie der erwartete Output zu den Ergebnissen beiträgt; 

g) ob die quantifizierten Zielwerte für Indikatoren realistisch 
sind; berücksichtigt wird hierbei die vorgesehene Unterstüt
zung aus den ESI-Fonds; 

h) die Argumentation für die vorgeschlagene Unterstützungs
art; 

i) die Angemessenheit der Humanressourcen und der adminis
trativen Leistungsfähigkeit für die Verwaltung der Program
me; 

j) die Eignung der Verfahren für Begleitung der Programme 
und für die Erhebung der für die Bewertungen notwendigen 
Daten; 

k) die Eignung der für den Leistungsrahmen ausgewählten 
Etappenziele; 

l) die Angemessenheit der geplanten Maßnahmen zur För
derung der Chancengleichheit von Männern und Frauen 
und zur Verhinderung jeder Form von Diskriminierung; 
dies gilt insbesondere in Bezug auf die Barrierefreiheit für 
Menschen mit Behinderungen; 

m) die Angemessenheit der geplanten Maßnahmen zur För
derung einer nachhaltigen Entwicklung; 

n) die geplanten Maßnahmen zur Verringerung des Verwal
tungsaufwands der Begünstigten. 

(4) Gegebenenfalls umfassen die Ex-ante-Bewertungen auch 
die Anforderungen für eine strategische Umweltprüfung nach 
Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 1 ) unter Berücksichtigung der Bedürfnisse im Bereich 
der Anpassung an den Klimawandel. 

Artikel 56 

Bewertung während des Programmplanungszeitraums 

(1) Die Verwaltungsbehörde oder der Mitgliedstaat erstellt 
einen Bewertungsplan, der mehr als ein Programm abdecken 
kann. Er wird im Einklang mit den fondsspezifischen Regelun
gen eingereicht. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass angemessene Be
wertungskapazitäten bereitgestellt werden.
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( 1 ) Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen be
stimmter Pläne und Programme (ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30).



(3) Während des Programmplanungszeitraums sorgt die Ver
waltungsbehörde dafür, dass für jedes Programm auf der Grund
lage des Bewertungsplans Bewertungen vorgenommen werden, 
auch solche zur Beurteilung der Wirksamkeit, der Effizienz und 
der Auswirkungen, und dass jede Bewertung gemäß den fonds
spezifischen Regelungen in angemessenem Maße weiterverfolgt 
wird. Mindestens einmal während des Programmplanungszeit
raums wird bewertet, wie die Unterstützung aus den ESI-Fonds 
zu den Zielen für jede Priorität beigetragen hat bzw. beiträgt. 
Alle Bewertungen werden vom Begleitausschuss überprüft und 
der Kommission übermittelt. 

(4) Die Kommission kann auf eigene Initiative Programme 
bewerten. Sie informiert die Verwaltungsbehörde und lässt ihr 
die Ergebnisse zukommen, die sie auch dem betreffenden Be
gleitausschuss zur Verfügung stellt. 

(5) Die Absätze 1, 2 und 3 dieses Artikels gelten nicht für 
die zweckbestimmten Programme nach Maßgabe von Artikel 39 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b. 

Artikel 57 

Ex-post-Bewertung 

(1) Die Ex-post-Bewertungen werden von der Kommission 
oder von den Mitgliedstaaten in enger Zusammenarbeit mit 
der Kommission ausgeführt. Bei den Ex-post-Bewertungen 
wird die Wirksamkeit und Effizienz der ESI-Fonds sowie ihr 
Beitrag zu der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum unter Berücksichtigung der in dieser 
Unionsstrategie festgelegten Ziele und im Einklang mit den in 
den fondsspezifischen Regelungen festgelegten spezifischen An
forderungen überprüft 

(2) Die Ex-post-Bewertungen werden bis zum 31. Dezember 
2024 abgeschlossen. 

(3) Die Ex-post-Bewertungen der zweckbestimmten Pro
gramme nach Maßgabe von Artikel 39 Absatz 4 Unterabsatz 
1 Buchstabe b werden von der Kommission durchgeführt und 
bis zum 31. Dezember 2019 abgeschlossen. 

(4) Für jeden der ESI-Fonds erstellt die Kommission bis zum 
31. Dezember 2025 einen Synthesebericht, der die Hauptergeb
nisse der Ex-post- Bewertungen zusammenfasst. 

TITEL VI 

TECHNISCHE HILFE 

Artikel 58 

Technische Hilfe auf Initiative der Kommission 

(1) Aus den ESI-Fonds können auf Initiative der Kommission 
die für die Durchführung dieser Verordnung notwendigen Maß
nahmen für Vorbereitung, Begleitung, administrative und tech
nische Hilfe, Bewertung, Prüfung und Kontrolle finanziert wer
den. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen können entweder 
direkt durch die Kommission oder indirekt durch Einrichtungen 
und Personen außer Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 60 
der Haushaltsordnung umgesetzt werden. 

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 können insbesondere 
Folgendes umfassen: 

a) Unterstützung bei der Ausarbeitung und Beurteilung eines 
Projekts, auch mit der EIB; 

b) Unterstützung für die Stärkung der Institutionen und den 
Ausbau administrativer Kapazitäten für eine effektive Verwal
tung der ESI-Fonds; 

c) Studien im Zusammenhang mit der Berichterstattung der 
Kommission über die ESI-Fonds und dem Kohäsionsbericht; 

d) Maßnahmen im Zusammenhang mit der Analyse, der Ver
waltung, der Begleitung, dem Informationsaustausch und 
dem Einsatz der ESI-Fonds sowie Maßnahmen im Zusam
menhang mit dem Einsatz der Kontrollsysteme und tech
nischer und administrativer Hilfe; 

e) Bewertungen, Expertenberichte, Statistiken und Studien – 
auch solche allgemeiner Art – in Bezug auf die gegenwärtige 
und künftige Tätigkeit der ESI-Fonds, die gegebenenfalls von 
der EIB durchgeführt werden können; 

f) Maßnahmen zur Verbreitung von Informationen, Unterstüt
zung von Vernetzung, Durchführung von Kommunikations
maßnahmen, Sensibilisierung und Förderung der Zusammen
arbeit und des Erfahrungsaustauschs, auch mit Drittländern. 

g) die Einrichtung, den Betrieb und die Verknüpfung von com
putergestützten Verwaltungs-, Begleitungs-, Prüf-, Kontroll- 
und Bewertungssystemen; 

h) Maßnahmen zur Verbesserung der Bewertungsmethoden und 
zum Austausch von Informationen zu Bewertungspraktiken; 

i) Maßnahmen im Zusammenhang mit der Prüfung; 

j) die Stärkung der nationalen und regionalen Leistungsfähig
keit in Bezug auf Investitionsplanung, Bedarfserhebung, Aus
arbeitung, Gestaltung und Durchführung der Finanzinstru
mente, gemeinsame Aktionspläne und Großprojekte ein
schließlich gemeinsamer Initiativen mit der EIB; 

k) die Verbreitung bewährter Verfahren, um die Mitgliedstaaten 
dabei zu unterstützen, die Leistungsfähigkeit der relevanten 
im Artikel 5 benannten Partner und ihrer Dachorganisatio
nen zu stärken; 

l) Maßnahmen zur Ermittlung, Priorisierung und Umsetzung 
von strukturellen und administrativen Reformen aufgrund 
wirtschaftlicher und sozialer Herausforderungen in Mitglied
staaten, welche die Bedingungen gemäß Artikel 24 Absatz 1 
erfüllen. 

Um die an die Allgemeinheit gerichtete Kommunikation effi
zienter zu gestalten und umfassendere Synergien mit den Kom
munikationsaktivitäten auf Initiative der Kommission aus
zuschöpfen, sollten die nach Maßgabe dieser Verordnung für 
Kommunikationstätigkeiten zugewiesenen Ressourcen auch zur 
Finanzierung der institutionellen Kommunikation über die poli
tischen Prioritäten der Union beitragen, sofern diese in Zusam
menhang mit den allgemeinen Zielen dieser Verordnung stehen.
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(3) Während des Programmplanungszeitraums sorgt die Ver
waltungsbehörde dafür, dass für jedes Programm auf der Grund
lage des Bewertungsplans Bewertungen vorgenommen werden, 
auch solche zur Beurteilung der Wirksamkeit, der Effizienz und 
der Auswirkungen, und dass jede Bewertung gemäß den fonds
spezifischen Regelungen in angemessenem Maße weiterverfolgt 
wird. Mindestens einmal während des Programmplanungszeit
raums wird bewertet, wie die Unterstützung aus den ESI-Fonds 
zu den Zielen für jede Priorität beigetragen hat bzw. beiträgt. 
Alle Bewertungen werden vom Begleitausschuss überprüft und 
der Kommission übermittelt. 

(4) Die Kommission kann auf eigene Initiative Programme 
bewerten. Sie informiert die Verwaltungsbehörde und lässt ihr 
die Ergebnisse zukommen, die sie auch dem betreffenden Be
gleitausschuss zur Verfügung stellt. 

(5) Die Absätze 1, 2 und 3 dieses Artikels gelten nicht für 
die zweckbestimmten Programme nach Maßgabe von Artikel 39 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b. 

Artikel 57 

Ex-post-Bewertung 

(1) Die Ex-post-Bewertungen werden von der Kommission 
oder von den Mitgliedstaaten in enger Zusammenarbeit mit 
der Kommission ausgeführt. Bei den Ex-post-Bewertungen 
wird die Wirksamkeit und Effizienz der ESI-Fonds sowie ihr 
Beitrag zu der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum unter Berücksichtigung der in dieser 
Unionsstrategie festgelegten Ziele und im Einklang mit den in 
den fondsspezifischen Regelungen festgelegten spezifischen An
forderungen überprüft 

(2) Die Ex-post-Bewertungen werden bis zum 31. Dezember 
2024 abgeschlossen. 

(3) Die Ex-post-Bewertungen der zweckbestimmten Pro
gramme nach Maßgabe von Artikel 39 Absatz 4 Unterabsatz 
1 Buchstabe b werden von der Kommission durchgeführt und 
bis zum 31. Dezember 2019 abgeschlossen. 

(4) Für jeden der ESI-Fonds erstellt die Kommission bis zum 
31. Dezember 2025 einen Synthesebericht, der die Hauptergeb
nisse der Ex-post- Bewertungen zusammenfasst. 

TITEL VI 

TECHNISCHE HILFE 

Artikel 58 

Technische Hilfe auf Initiative der Kommission 

(1) Aus den ESI-Fonds können auf Initiative der Kommission 
die für die Durchführung dieser Verordnung notwendigen Maß
nahmen für Vorbereitung, Begleitung, administrative und tech
nische Hilfe, Bewertung, Prüfung und Kontrolle finanziert wer
den. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen können entweder 
direkt durch die Kommission oder indirekt durch Einrichtungen 
und Personen außer Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 60 
der Haushaltsordnung umgesetzt werden. 

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 können insbesondere 
Folgendes umfassen: 

a) Unterstützung bei der Ausarbeitung und Beurteilung eines 
Projekts, auch mit der EIB; 

b) Unterstützung für die Stärkung der Institutionen und den 
Ausbau administrativer Kapazitäten für eine effektive Verwal
tung der ESI-Fonds; 

c) Studien im Zusammenhang mit der Berichterstattung der 
Kommission über die ESI-Fonds und dem Kohäsionsbericht; 

d) Maßnahmen im Zusammenhang mit der Analyse, der Ver
waltung, der Begleitung, dem Informationsaustausch und 
dem Einsatz der ESI-Fonds sowie Maßnahmen im Zusam
menhang mit dem Einsatz der Kontrollsysteme und tech
nischer und administrativer Hilfe; 

e) Bewertungen, Expertenberichte, Statistiken und Studien – 
auch solche allgemeiner Art – in Bezug auf die gegenwärtige 
und künftige Tätigkeit der ESI-Fonds, die gegebenenfalls von 
der EIB durchgeführt werden können; 

f) Maßnahmen zur Verbreitung von Informationen, Unterstüt
zung von Vernetzung, Durchführung von Kommunikations
maßnahmen, Sensibilisierung und Förderung der Zusammen
arbeit und des Erfahrungsaustauschs, auch mit Drittländern. 

g) die Einrichtung, den Betrieb und die Verknüpfung von com
putergestützten Verwaltungs-, Begleitungs-, Prüf-, Kontroll- 
und Bewertungssystemen; 

h) Maßnahmen zur Verbesserung der Bewertungsmethoden und 
zum Austausch von Informationen zu Bewertungspraktiken; 

i) Maßnahmen im Zusammenhang mit der Prüfung; 

j) die Stärkung der nationalen und regionalen Leistungsfähig
keit in Bezug auf Investitionsplanung, Bedarfserhebung, Aus
arbeitung, Gestaltung und Durchführung der Finanzinstru
mente, gemeinsame Aktionspläne und Großprojekte ein
schließlich gemeinsamer Initiativen mit der EIB; 

k) die Verbreitung bewährter Verfahren, um die Mitgliedstaaten 
dabei zu unterstützen, die Leistungsfähigkeit der relevanten 
im Artikel 5 benannten Partner und ihrer Dachorganisatio
nen zu stärken; 

l) Maßnahmen zur Ermittlung, Priorisierung und Umsetzung 
von strukturellen und administrativen Reformen aufgrund 
wirtschaftlicher und sozialer Herausforderungen in Mitglied
staaten, welche die Bedingungen gemäß Artikel 24 Absatz 1 
erfüllen. 

Um die an die Allgemeinheit gerichtete Kommunikation effi
zienter zu gestalten und umfassendere Synergien mit den Kom
munikationsaktivitäten auf Initiative der Kommission aus
zuschöpfen, sollten die nach Maßgabe dieser Verordnung für 
Kommunikationstätigkeiten zugewiesenen Ressourcen auch zur 
Finanzierung der institutionellen Kommunikation über die poli
tischen Prioritäten der Union beitragen, sofern diese in Zusam
menhang mit den allgemeinen Zielen dieser Verordnung stehen.
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(2) Die Kommission legt jedes Jahr im Wege von Durchfüh
rungsrechtsakten ihre Pläne bezüglich der Art von Aktionen im 
Zusammenhang mit den in Absatz 1 aufgeführten Maßnahmen 
dar, wenn ein Beitrag aus den ESI-Fonds vorgesehen ist. 

Artikel 59 

Technische Hilfe auf Initiative der Mitgliedstaaten 

(1) Auf Initiative eines Mitgliedstaats können aus den ESI- 
Fonds Maßnahmen zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, zur Be
gleitung, zur Bewertung, zur Information und Kommunikation, 
zur Vernetzung, zur Konfliktbeilegung sowie zu Kontrolle und 
Prüfung unterstützt werden. Die Mitgliedstaaten können die ESI- 
Fonds zur Unterstützung von Maßnahmen zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Begünstigten, einschließlich elek
tronischer Systeme zum Datenaustausch, von Maßnahmen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der Behörden der Mitgliedstaten 
und Begünstigten bei der Verwaltung und Nutzung dieser Fonds 
heranziehen. Die ESI-Fonds können auch zur Unterstützung von 
Maßnahmen zur Stärkung der Leistungsfähigkeit von relevanten 
Partnern gemäß Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe e und zum Aus
tausch von bewährten Verfahren zwischen solchen Partnern 
herangezogen werden. Die Maßnahmen nach diesem Absatz 
können auch vorherige und nachfolgende Programmplanungs
zeiträume betreffen. 

(2) In den fondsspezifischen Regelungen können Maßnah
men hinzugefügt oder ausgeschlossen werden, die über die tech
nische Hilfe eines jeden ESI-Fonds finanziert werden dürfen. 

TITEL VII 

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG AUS DEN ESI-FONDS 

KAPITEL I 

Unterstützung aus den ESI-Fonds 

Artikel 60 

Festlegung der Kofinanzierungssätze 

(1) In dem Kommissionbeschluss über die Genehmigung ei
nes Programms werden der Kofinanzierungssatz bzw. die Ko
finanzierungssätze und der Höchstbetrag für die Unterstützung 
aus den ESI-Fonds gemäß den fondsspezifischen Regelungen 
festgelegt. 

(2) Maßnahmen der technischen Hilfe auf Initiative oder im 
Auftrag der Kommission können zu 100 % finanziert werden. 

Artikel 61 

Vorhaben, die nach ihrem Abschluss Nettoeinnahmen 
erwirtschaften 

(1) Dieser Artikel gilt für Vorhaben, die nach ihrem Ab
schluss Nettoeinnahmen erwirtschaften. Im Sinne dieses Artikels 
bedeutet "Nettoeinnahmen" Zuflüsse von Geldbeträgen, die un
mittelbar von den Nutzern für die im Rahmen des Vorhabens 
bereitgestellten Waren und Dienstleistungen gezahlt werden, wie 
beispielsweise Gebühren, die unmittelbar von den Nutzern für 
die Benutzung der Infrastruktur, den Verkauf oder die Verpach
tung/Vermietung von Grundstücken oder von Gebäuden ent
richtet werden, oder Zahlungen für Dienstleistungen, abzüglich 
der im entsprechenden Zeitraum angefallenen Betriebskosten 
und Wiederbeschaffungskosten für kurzlebige Anlagegüter. Im 
Rahmen des Vorhabens erwirtschaftete Einsparungen bei den 

Betriebskosten werden als Nettoeinnahmen behandelt, es sei 
denn, sie werden durch eine entsprechende Kürzung der Be
triebsbeihilfen ausgeglichen. 

Soweit nicht alle Investitionskosten für eine Kofinanzierung in
frage kommen, werden die Nettoeinnahmen anteilmäßig den 
förderfähigen und den nicht förderfähigen Teilen der Investiti
onskosten zugewiesen. 

(2) Die förderfähigen Ausgaben des Vorhabens, das aus den 
ESI-Fonds kofinanziert werden soll, werden vorab gekürzt, wo
bei das Potenzial des Vorhabens, während eines bestimmten 
Bezugszeitraums, der sowohl die Durchführung des Vorhabens 
als auch den Zeitraum nach Abschluss umfasst, Nettoeinnah
men zu erwirtschaften, berücksichtigt wird. 

(3) Die potenziellen Nettoeinnahmen des Vorhabens werden 
vorab nach einer der folgenden Methoden ermittelt, die von der 
Verwaltungsbehörde für einen Sektor, einen Teilsektor oder für 
eine Vorhabenart ausgewählt wird: 

a) Anwendung eines Pauschalsatzes der Nettoeinnahmen auf 
den für das Vorhaben maßgeblichen Sektor oder Teilsektor, 
der im Anhang V oder in den in Unterabsatz 2, 3 und 4 
genannten delegierten Rechtsakten festgelegt ist. 

b) Berechnung der ermäßigten Nettoeinnahmen des Vorhabens 
unter Berücksichtigung des geeigneten Bezugszeitraums für 
den für das Vorhaben maßgeblichen Sektor oder Teilsektor, 
der normalerweise erwarteten Rentabilität der betreffenden 
Investitionskategorie, der Anwendung des Verursacherprin
zips und gegebenenfalls des Gleichheitsaspekts gemäß dem 
relativen Wohlstand des betreffenden Mitgliedstaats oder der 
betreffenden Region. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, in hinreichend 
begründeten Fällen gemäß Artikel 149 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung des Anhangs V durch Anpassung der dort festgeleg
ten Pauschalsätze zu erlassen, und berücksichtigt dabei die his
torischen Daten, das Potenzial für die Kostendeckung sowie 
gegebenenfalls das Verursacherprinzip. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Arti
kel 149 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Pauschalsätze 
für Sektoren und Teilsektoren in den Bereichen IKT, FEI sowie 
Energieeffizienz festzulegen. Die Kommission setzt das Europäi
sche Parlament und den Rat von diesen delegierten Rechtsakten 
spätestens am 30. Juni 2015 in Kenntnis. 

Zudem wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 149 Rechtsakte zu erlassen, um in hinreichend begrün
deten Fällen zusätzliche Sektoren oder Teilsektoren, die unter 
die in Artikel 9 Absatz 1 genannten thematischen Ziele fallen 
und aus den ESI-Fonds unterstützt werden, hinzuzufügen, ein
schließlich Teilsektoren für Sektoren in Anhang V. 

Wird die in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte Methode an
gewendet, gelten die gesamten während der Durchführung des 
Vorhabens und nach seinem Abschluss erwirtschafteten Netto
einnahmen als durch die Anwendung des Pauschalsatzes be
rücksichtigt und werden daher anschließend nicht von den för
derfähigen Ausgaben für das Vorhaben abgezogen.
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Wenn mittels Erlass eines delegierten Rechtsaktes nach Unter
absatz 3 und 4 ein Pauschalsatz für einen neuen Sektor oder 
Teilsektor festgelegt wurde, kann sich eine Verwaltungsbehörde 
zur Anwendung des in Unterabsatz 1 Buchstabe a für neue 
Vorhaben in Bezug auf den betreffenden Sektor oder Teilsektor 
festgelegten Verfahrens entschließen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Arti
kel 149 delegierte Rechtsakte zur Festlegung der in Unterabsatz 
1 Buchstabe b genannten Methode zu erlassen. Wird diese Me
thode angewendet, werden die während der Durchführung des 
Vorhabens erwirtschafteten Nettoeinnahmen aus Einnahmequel
len, die bei der Festlegung der potenziellen Nettoeinnahmen des 
Vorhabens nicht berücksichtigt wurden, spätestens in dem vom 
Begünstigten eingereichten Abschlussauszahlungsantrag von den 
förderfähigen Ausgaben für das Vorhaben abgezogen. 

(4) Die Methode, durch die die Nettoeinnahmen von den in 
dem der Kommission vorgelegten Zahlungsantrag enthaltenen 
Ausgaben des Vorhabens abgezogen werden, wird im Einklang 
mit den nationalen Regelungen festgelegt. 

(5) Als Alternative zur Anwendung der Methoden nach Ab
satz 3 kann der Kofinanzierungshöchstsatz nach Artikel 60 Ab
satz 1 auf Ersuchen eines Mitgliedstaates zum Zeitpunkt der 
Annahme eines Programms für eine Priorität oder Maßnahme 
verringert werden, dem zufolge alle im Rahmen dieser Priorität 
oder Maßnahme geförderten Vorhaben einen einheitlichen Pau
schalsatz gemäß Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a anwenden 
könnten. Die Verringerung entspricht mindestens dem Betrag, 
der berechnet wird, indem der nach den fondsspezifischen Re
gelungen anwendbare Höchstsatz für die Kofinanzierung durch 
die Union mit dem entsprechenden in Absatz 3 Unterabsatz 1 
Buchstabe a genannten Pauschalsatz multipliziert wird. 

Wird die in Unterabsatz 1 genannte Methode angewendet, gel
ten die gesamten während der Durchführung des Vorhabens 
und nach seinem Abschluss erwirtschafteten Nettoeinnahmen 
als durch die Anwendung des verringerten Kofinanzierungssat
zes berücksichtigt und werden daher anschließend nicht von 
den förderfähigen Ausgaben für die Vorhaben abgezogen. 

(6) Ist es objektiv nicht möglich, die Einnahmen aufgrund 
einer der in den Absätzen 3 oder 5 genannten Methoden vorab 
festzulegen, werden die Nettoeinnahmen, die innerhalb von drei 
Jahren nach Abschluss eines Vorhabens oder bis zum Ende der 
Frist für die Einreichung von Dokumenten für den Programm
abschluss, die in den fondspezifischen Regeln festgelegt ist – je 
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist – erzielt werden, 
von den bei der Kommission geltend gemachten Ausgaben ab
gezogen. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für: 

a) Vorhaben oder Teile von Vorhaben, die nur vom ESF unter
stützt werden; 

b) Vorhaben, deren förderfähige Gesamtkosten vor Anwendung 
der Absätze 1 bis 61 000 000 EUR nicht überschreiten; 

c) rückzahlbare Unterstützung, die einer vollen Rückzahlungs
pflicht unterliegt, und Preisgelder; 

d) technische Hilfe; 

e) Unterstützung für die Finanzinstrumente oder aus Finanz
instrumenten; 

f) Vorhaben, bei denen die öffentliche Unterstützung in Form 
einer Pauschalfinanzierung oder auf Grundlage standardisier
ter Einheitskosten erfolgt; 

g) im Rahmen eines gemeinsamen Aktionsplans durchgeführte 
Vorhaben; 

h) Vorhaben, für die die Unterstützungsbeträge oder -sätze in 
Anhang I der ELER-Verordnung festgelegt sind. 

Ungeachtet Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Absatzes kann ein 
Mitgliedstaat, in dem Absatz 5 angewendet wird, in der ent
sprechenden Priorität oder Maßnahme die Vorhaben, deren för
derfähige Gesamtkosten vor Anwendung der Absätze 1 bis 
61 000 000 EUR nicht überschreiten, einschließen. 

(8) Zudem sind die Absätze 1 bis6 nicht auf Vorhaben an
wendbar, für die die Unterstützung im Rahmen des Programms 
Folgendes darstellt: 

a) De-minimis-Beihilfen; 

b) vereinbare staatliche Beihilfen für KMU, wenn eine Begren
zung der Beihilfeintensität oder des Beihilfebetrags für die 
staatlichen Beihilfen Anwendung findet; 

c) vereinbare staatliche Beihilfen, wenn eine Einzelüberprüfung 
des Finanzierungsbedarfs in Übereinstimmung mit den gel
tenden Vorschriften über die staatlichen Beihilfen ausgeführt 
wurde. 

Ungeachtet Unterabsatz 1 kann eine Verwaltungsbehörde die 
Absätze 1 bis 6 auf Vorhaben gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben 
a bis c dieses Absatzes anwenden, wenn dies in den nationalen 
Vorschriften vorgesehen ist. 

KAPITEL II 

Besondere Vorschriften über die Unterstützung von ÖPP aus 
den ESI-Fonds 

Artikel 62 

ÖPP 

Die ESI-Fonds können zur Unterstützung von ÖPP-Vorhaben 
eingesetzt werden. Diese ÖPP-Vorhaben müssen dem anzuwen
denden Recht – insbesondere in Bezug auf staatliche Beihilfen 
und die Vergabe öffentlicher Aufträge – entsprechen. 

Artikel 63 

Begünstigte im Rahmen von ÖPP-Vorhaben 

(1) In Bezug auf ein ÖPP-Vorhaben kann es sich bei einem 
Begünstigten abweichend von Artikel 2 Nummer 10 um Fol
gendes handeln: 

a) die öffentlich-rechtliche Körperschaft, die das Vorhaben ein
leitet, oder
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Wenn mittels Erlass eines delegierten Rechtsaktes nach Unter
absatz 3 und 4 ein Pauschalsatz für einen neuen Sektor oder 
Teilsektor festgelegt wurde, kann sich eine Verwaltungsbehörde 
zur Anwendung des in Unterabsatz 1 Buchstabe a für neue 
Vorhaben in Bezug auf den betreffenden Sektor oder Teilsektor 
festgelegten Verfahrens entschließen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Arti
kel 149 delegierte Rechtsakte zur Festlegung der in Unterabsatz 
1 Buchstabe b genannten Methode zu erlassen. Wird diese Me
thode angewendet, werden die während der Durchführung des 
Vorhabens erwirtschafteten Nettoeinnahmen aus Einnahmequel
len, die bei der Festlegung der potenziellen Nettoeinnahmen des 
Vorhabens nicht berücksichtigt wurden, spätestens in dem vom 
Begünstigten eingereichten Abschlussauszahlungsantrag von den 
förderfähigen Ausgaben für das Vorhaben abgezogen. 

(4) Die Methode, durch die die Nettoeinnahmen von den in 
dem der Kommission vorgelegten Zahlungsantrag enthaltenen 
Ausgaben des Vorhabens abgezogen werden, wird im Einklang 
mit den nationalen Regelungen festgelegt. 

(5) Als Alternative zur Anwendung der Methoden nach Ab
satz 3 kann der Kofinanzierungshöchstsatz nach Artikel 60 Ab
satz 1 auf Ersuchen eines Mitgliedstaates zum Zeitpunkt der 
Annahme eines Programms für eine Priorität oder Maßnahme 
verringert werden, dem zufolge alle im Rahmen dieser Priorität 
oder Maßnahme geförderten Vorhaben einen einheitlichen Pau
schalsatz gemäß Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a anwenden 
könnten. Die Verringerung entspricht mindestens dem Betrag, 
der berechnet wird, indem der nach den fondsspezifischen Re
gelungen anwendbare Höchstsatz für die Kofinanzierung durch 
die Union mit dem entsprechenden in Absatz 3 Unterabsatz 1 
Buchstabe a genannten Pauschalsatz multipliziert wird. 

Wird die in Unterabsatz 1 genannte Methode angewendet, gel
ten die gesamten während der Durchführung des Vorhabens 
und nach seinem Abschluss erwirtschafteten Nettoeinnahmen 
als durch die Anwendung des verringerten Kofinanzierungssat
zes berücksichtigt und werden daher anschließend nicht von 
den förderfähigen Ausgaben für die Vorhaben abgezogen. 

(6) Ist es objektiv nicht möglich, die Einnahmen aufgrund 
einer der in den Absätzen 3 oder 5 genannten Methoden vorab 
festzulegen, werden die Nettoeinnahmen, die innerhalb von drei 
Jahren nach Abschluss eines Vorhabens oder bis zum Ende der 
Frist für die Einreichung von Dokumenten für den Programm
abschluss, die in den fondspezifischen Regeln festgelegt ist – je 
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist – erzielt werden, 
von den bei der Kommission geltend gemachten Ausgaben ab
gezogen. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für: 

a) Vorhaben oder Teile von Vorhaben, die nur vom ESF unter
stützt werden; 

b) Vorhaben, deren förderfähige Gesamtkosten vor Anwendung 
der Absätze 1 bis 61 000 000 EUR nicht überschreiten; 

c) rückzahlbare Unterstützung, die einer vollen Rückzahlungs
pflicht unterliegt, und Preisgelder; 

d) technische Hilfe; 

e) Unterstützung für die Finanzinstrumente oder aus Finanz
instrumenten; 

f) Vorhaben, bei denen die öffentliche Unterstützung in Form 
einer Pauschalfinanzierung oder auf Grundlage standardisier
ter Einheitskosten erfolgt; 

g) im Rahmen eines gemeinsamen Aktionsplans durchgeführte 
Vorhaben; 

h) Vorhaben, für die die Unterstützungsbeträge oder -sätze in 
Anhang I der ELER-Verordnung festgelegt sind. 

Ungeachtet Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Absatzes kann ein 
Mitgliedstaat, in dem Absatz 5 angewendet wird, in der ent
sprechenden Priorität oder Maßnahme die Vorhaben, deren för
derfähige Gesamtkosten vor Anwendung der Absätze 1 bis 
61 000 000 EUR nicht überschreiten, einschließen. 

(8) Zudem sind die Absätze 1 bis6 nicht auf Vorhaben an
wendbar, für die die Unterstützung im Rahmen des Programms 
Folgendes darstellt: 

a) De-minimis-Beihilfen; 

b) vereinbare staatliche Beihilfen für KMU, wenn eine Begren
zung der Beihilfeintensität oder des Beihilfebetrags für die 
staatlichen Beihilfen Anwendung findet; 

c) vereinbare staatliche Beihilfen, wenn eine Einzelüberprüfung 
des Finanzierungsbedarfs in Übereinstimmung mit den gel
tenden Vorschriften über die staatlichen Beihilfen ausgeführt 
wurde. 

Ungeachtet Unterabsatz 1 kann eine Verwaltungsbehörde die 
Absätze 1 bis 6 auf Vorhaben gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben 
a bis c dieses Absatzes anwenden, wenn dies in den nationalen 
Vorschriften vorgesehen ist. 

KAPITEL II 

Besondere Vorschriften über die Unterstützung von ÖPP aus 
den ESI-Fonds 

Artikel 62 

ÖPP 

Die ESI-Fonds können zur Unterstützung von ÖPP-Vorhaben 
eingesetzt werden. Diese ÖPP-Vorhaben müssen dem anzuwen
denden Recht – insbesondere in Bezug auf staatliche Beihilfen 
und die Vergabe öffentlicher Aufträge – entsprechen. 

Artikel 63 

Begünstigte im Rahmen von ÖPP-Vorhaben 

(1) In Bezug auf ein ÖPP-Vorhaben kann es sich bei einem 
Begünstigten abweichend von Artikel 2 Nummer 10 um Fol
gendes handeln: 

a) die öffentlich-rechtliche Körperschaft, die das Vorhaben ein
leitet, oder
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b) eine Körperschaft des privaten Rechts eines Mitgliedstaats (im 
Folgenden "privater Partner"), die für die Durchführung des 
Vorhabens ausgewählt wird oder ausgewählt werden soll. 

(2) Die das ÖPP-Vorhaben einleitende öffentlich-rechtliche 
Körperschaft kann vorschlagen, dass der private Partner, der 
nach der Billigung des Vorhabens ausgewählt wird, für die Zwe
cke der Unterstützung aus den ESI-Fonds der Begünstigte ist. In 
diesem Fall hängt die Entscheidung über die Billigung davon ab, 
dass sich die Verwaltungsbehörde vergewissert, dass der aus
gewählte private Partner alle einem Begünstigten nach dieser 
Verordnung obliegenden Verpflichtungen erfüllt und über
nimmt. 

(3) Der zur Durchführung des Vorhabens ausgewählte private 
Partner kann bei der Durchführung als Begünstigter ersetzt wer
den, wenn dies nach den Modalitäten der ÖPP-Vereinbarung 
oder der Finanzierungsvereinbarung zwischen dem privaten 
Partner und dem das Vorhaben kofinanzierenden Finanzinstitut 
erforderlich ist. In diesem Fall wird der ersetzende private Part
ner oder die öffentlich-rechtliche Körperschaft Begünstigter, so
fern sich die Verwaltungsbehörde vergewissert, dass der Ersatz
partner alle einem Begünstigten nach dieser Verordnung oblie
genden Verpflichtungen erfüllt und übernimmt. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 149 delegierte Rechtsakte zur Festlegung zusätzlicher 
Vorschriften über die Ersetzung eines Begünstigten und in Be
zug auf die entsprechenden Verantwortlichkeiten zu erlassen. 

(5) Die Ersetzung eines Begünstigten gilt nicht als Änderung 
der Eigentumsverhältnisse im Sinne des Artikels 71 Absatz 1 
Buchstabe b, wenn diese Ersetzung die in Absatz 3 dieses Ar
tikels und in dem nach Absatz 4 dieses Artikels erlassenen 
delegierten Rechtsakt niedergelegten anwendbaren Bedingungen 
einhält. 

Artikel 64 

Unterstützung für ÖPP-Vorhaben 

(1) Im Falle eines ÖPP-Vorhabens, bei dem der Begünstigte 
eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist, können Ausgaben im 
Rahmen eines ÖPP-Vorhabens, die von dem privaten Partner 
getätigt und bezahlt wurden, abweichend von Artikel 65 Absatz 
2 als vom Begünstigten getätigt und bezahlt gelten und in einen 
Zahlungsantrag an die Kommission aufgenommen werden, so
fern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) der Begünstigte ist eine ÖPP-Vereinbarung mit einem pri
vaten Partner eingegangen; 

b) die Verwaltungsbehörde hat sich vergewissert, dass die vom 
Begünstigten gemeldeten Ausgaben vom privaten Partner 
bezahlt worden sind und das Vorhaben dem geltenden Uni
onsrecht und dem geltenden nationalen Recht, dem Pro
gramm und den Bedingungen für die Unterstützung des Vor
habens entspricht. 

(2) Zahlungen an Begünstigte, die in Bezug auf die in einem 
Zahlungsantrag gemäß Absatz 1 enthaltenen Ausgaben erfolgen, 
werden auf ein für diesen Zweck im Namen des Begünstigten 
eingerichtetes Treuhandkonto überwiesen. 

(3) Die auf das Treuhandkonto gemäß Absatz 2 überwiese
nen Mittel werden entsprechend der ÖPP-Vereinbarung 

verwendet; dies gilt auch für alle Zahlungen, die im Falle einer 
Beendigung der ÖPP-Vereinbarung zu tätigen sind. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 149 delegierte Rechtsakte zur Festlegung der in die 
ÖPP-Vereinbarungen aufzunehmenden Mindestanforderungen, 
die für die Anwendung der in Absatz 1 dieses Artikels beschrie
benen Ausnahme erforderlich sind – einschließlich der Bestim
mungen über die Beendigung der ÖPP-Vereinbarung und zum 
Zweck der Gewährleistung eines angemessenen Prüfpfads –, zu 
erlassen. 

KAPITEL III 

Förderfähigkeit der Ausgaben und Dauerhaftigkeit 

Artikel 65 

Förderfähigkeit 

(1) Die Förderfähigkeit der Ausgaben wird auf Grundlage von 
nationalen Regelungen festgelegt, es sei denn, in dieser Verord
nung oder den fondsspezifischen Regelungen bzw. basierend 
darauf werden spezifische Regelungen festgesetzt. 

(2) Für einen Beitrag aus den ESI-Fonds kommen nur Aus
gaben in Betracht, die von einem Begünstigten getätigt und 
zwischen dem Tag der Einreichung der Programme bei der 
Kommission oder dem 1. Januar 2014 – je nachdem, welches 
der frühere Zeitpunkt ist, – und dem 31. Dezember 2023 be
zahlt wurden. Darüber hinaus kommen Ausgaben nur für einen 
Beitrag aus dem ELER in Betracht, wenn die entsprechende Bei
hilfe zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. Dezember 
2023 von der Zahlstelle tatsächlich gezahlt wurde. 

(3) Abweichend von Absatz 2 können Ausgaben im Rahmen 
der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen ab dem 1. Sep
tember 2013 gefördert werden. 

(4) Im Fall von gemäß Artikel 67 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstaben b und c erstatteten Kosten werden die der Erstat
tung zugrunde liegenden Maßnahmen zwischen dem 1. Januar 
2014 und dem 31. Dezember 2023 durchgeführt. 

(5) Abweichend von Absatz 4 ist das Anfangsdatum für die 
Erstattung der Kosten auf der Grundlage von Artikel 67 Absatz 
1 Unterabsatz 1 Buchstaben b und c für Maßnahmen im Rah
men der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen der 1. Sep
tember 2013. 

(6) Vorhaben werden unabhängig davon, ob der Begünstigte 
alle damit verbundenen Zahlungen getätigt hat, nicht für eine 
Unterstützung aus den ESI-Fonds ausgewählt, wenn sie physisch 
abgeschlossen oder vollständig durchgeführt wurden, bevor der 
Begünstigte der Verwaltungsbehörde den Antrag auf Finanzmit
tel im Rahmen des Programms übermittelt hat. 

(7) Dieser Artikel gilt unbeschadet der Regelungen über die 
Förderfähigkeit technischer Hilfe auf Initiative der Kommission 
aus Artikel 58. 

(8) Dieser Absatz gilt für Vorhaben, die während ihrer 
Durchführung Nettoeinnahmen erwirtschaften und auf die 
Artikel 61 Absätze 1 bis 6 keine Anwendung finden.
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Die förderfähigen Ausgaben für das Vorhaben, das aus den ESI- 
Fonds kofinanziert werden soll, werden spätestens in dem vom 
Begünstigten eingereichten Abschlussauszahlungsantrag um die 
nur während seiner Durchführung direkt erwirtschafteten Netto
einnahmen verringert, die zum Zeitpunkt der Genehmigung des 
Vorhabens nicht berücksichtigt wurden. Kommen nicht die ge
samten Kosten für eine Kofinanzierung in Frage, werden die 
Nettoeinnahmen anteilig dem für eine Kofinanzierung in Frage 
bzw. dem nicht dafür in Frage kommenden Teil der Kosten 
zugewiesen. 

Dieser Absatz gilt nicht für: 

a) technische Hilfe; 

b) Finanzinstrumente; 

c) rückzahlbare Unterstützung, die einer vollen Rückzahlungs
pflicht unterliegt; 

d) Preisgelder; 

e) Vorhaben, auf die Vorschriften über staatliche Beihilfen An
wendung finden; 

f) Vorhaben, bei denen die öffentliche Unterstützung in Form 
einer Pauschalfinanzierung oder auf Grundlage standardisier
ter Einheitskosten erfolgt, sofern die Nettoeinnahmen vorab 
berücksichtigt wurden; 

g) Vorhaben, die im Rahmen eines gemeinsamen Aktionsplans 
umgesetzt werden, sofern die Nettoeinnahmen vorab berück
sichtigt wurden; 

h) Vorhaben, für die die Unterstützungsbeträge oder -sätze in 
Anhang II der ELER-Verordnung festgelegt sind; oder 

i) Vorhaben, deren gesamte förderfähige Kosten 50 000 EUR 
nicht überschreiten. 

Im Sinne des vorliegenden Artikels und des Artikels 61 gelten 
an den Begünstigten geleistete Zahlungen, die sich aus Vertrags
strafen infolge eines Bruchs des Vertrags zwischen dem Begüns
tigten und einem oder mehreren Dritten ergeben oder die in
folge der Rücknahme des Angebots durch einen gemäß den 
Vorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge ausgewähl
ten Dritten (im Folgenden "Hinterlegung") erfolgt sind, nicht als 
Einnahmen und werden nicht von den förderfähigen Ausgaben 
für das Vorhaben abgezogen. 

(9) Ausgaben, die infolge einer Programmänderung förder
fähig werden, kommen erst ab dem Datum der Vorlage des 
Änderungsersuchens bei der Kommission oder, bei Anwendung 
von Artikel 96 Absatz 11, ab dem Datum des Inkrafttretens des 
Beschlusses über die Änderung des Programms für eine Finanz
hilfe in Betracht. 

Die fondsspezifischen Regelungen für den EMFF können von 
Unterabsatz 1 abweichen. 

(10) Abweichend von Absatz 9 können in der ELER-Verord
nung spezifische Bestimmungen über den Beginn des Förder
zeitraums festgelegt werden. 

(11) Ein Vorhaben kann aus einem oder mehreren ESI-Fonds 
oder aus einem oder mehreren Programmen und aus anderen 
Unionsinstrumenten unterstützt werden, vorausgesetzt, der in 
einem Zahlungsantrag zur Erstattung aus einem der ESI-Fonds 
aufgeführte Ausgabenposten wird weder aus einem anderen 
Fonds oder Unionsinstrument noch aus demselben Fonds im 
Rahmen eines anderen Programms unterstützt. 

Artikel 66 

Unterstützungsarten 

Die ESI-Fonds werden zur Unterstützung in Form von Zuschüs
sen, Preisgeldern, rückzahlbarer Unterstützung und Finanz
instrumenten, auch in Kombination, herangezogen. 

Im Fall von rückzahlbarer Unterstützung wird die Unterstüt
zung, die an die Stelle, die sie bereitgestellt hat – oder an 
eine andere zuständige Behörde des Mitgliedstaats – zurück
gezahlt wurde, auf einem separaten Konto geführt oder durch 
Buchungsschlüssel separat ausgewiesen und für denselben 
Zweck oder im Einklang mit den Programmzielen weiterver
wendet. 

Artikel 67 

Zuschussarten und rückzahlbare Unterstützung 

(1) Zuschüsse und rückzahlbare Unterstützung können in 
folgender Form gewährt werden: 

a) als Erstattung förderfähiger Kosten, die tatsächlich entstanden 
sind und gezahlt wurden, gegebenenfalls zusammen mit 
Sachleistungen und Abschreibungen; 

b) auf Grundlage standardisierter Einheitskosten; 

c) als Pauschalfinanzierung – höchstens 100 000 EUR des öf
fentlichen Beitrags; 

d) auf der Grundlage von Pauschalsätzen, festgelegt anhand der 
Anwendung eines Prozentsatzes auf eine oder mehrere de
finierte Kostenkategorien. 

Fondsspezifische Regelungen können die auf bestimmte Vor
haben anwendbaren Zuschussarten oder rückzahlbare Unterstüt
zung begrenzen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können in der EMFF-Verord
nung weitere Formen von Zuschüssen und Berechnungsmetho
den festgelegt werden. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Optionen können nur kom
biniert werden, wenn jede Option unterschiedliche Kostenkate
gorien abdeckt oder wenn sie für unterschiedliche Projekte, die 
Teil eines Vorhabens sind, oder für aufeinanderfolgende Phasen 
eines Vorhabens genutzt werden.
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Die förderfähigen Ausgaben für das Vorhaben, das aus den ESI- 
Fonds kofinanziert werden soll, werden spätestens in dem vom 
Begünstigten eingereichten Abschlussauszahlungsantrag um die 
nur während seiner Durchführung direkt erwirtschafteten Netto
einnahmen verringert, die zum Zeitpunkt der Genehmigung des 
Vorhabens nicht berücksichtigt wurden. Kommen nicht die ge
samten Kosten für eine Kofinanzierung in Frage, werden die 
Nettoeinnahmen anteilig dem für eine Kofinanzierung in Frage 
bzw. dem nicht dafür in Frage kommenden Teil der Kosten 
zugewiesen. 

Dieser Absatz gilt nicht für: 

a) technische Hilfe; 

b) Finanzinstrumente; 

c) rückzahlbare Unterstützung, die einer vollen Rückzahlungs
pflicht unterliegt; 

d) Preisgelder; 

e) Vorhaben, auf die Vorschriften über staatliche Beihilfen An
wendung finden; 

f) Vorhaben, bei denen die öffentliche Unterstützung in Form 
einer Pauschalfinanzierung oder auf Grundlage standardisier
ter Einheitskosten erfolgt, sofern die Nettoeinnahmen vorab 
berücksichtigt wurden; 

g) Vorhaben, die im Rahmen eines gemeinsamen Aktionsplans 
umgesetzt werden, sofern die Nettoeinnahmen vorab berück
sichtigt wurden; 

h) Vorhaben, für die die Unterstützungsbeträge oder -sätze in 
Anhang II der ELER-Verordnung festgelegt sind; oder 

i) Vorhaben, deren gesamte förderfähige Kosten 50 000 EUR 
nicht überschreiten. 

Im Sinne des vorliegenden Artikels und des Artikels 61 gelten 
an den Begünstigten geleistete Zahlungen, die sich aus Vertrags
strafen infolge eines Bruchs des Vertrags zwischen dem Begüns
tigten und einem oder mehreren Dritten ergeben oder die in
folge der Rücknahme des Angebots durch einen gemäß den 
Vorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge ausgewähl
ten Dritten (im Folgenden "Hinterlegung") erfolgt sind, nicht als 
Einnahmen und werden nicht von den förderfähigen Ausgaben 
für das Vorhaben abgezogen. 

(9) Ausgaben, die infolge einer Programmänderung förder
fähig werden, kommen erst ab dem Datum der Vorlage des 
Änderungsersuchens bei der Kommission oder, bei Anwendung 
von Artikel 96 Absatz 11, ab dem Datum des Inkrafttretens des 
Beschlusses über die Änderung des Programms für eine Finanz
hilfe in Betracht. 

Die fondsspezifischen Regelungen für den EMFF können von 
Unterabsatz 1 abweichen. 

(10) Abweichend von Absatz 9 können in der ELER-Verord
nung spezifische Bestimmungen über den Beginn des Förder
zeitraums festgelegt werden. 

(11) Ein Vorhaben kann aus einem oder mehreren ESI-Fonds 
oder aus einem oder mehreren Programmen und aus anderen 
Unionsinstrumenten unterstützt werden, vorausgesetzt, der in 
einem Zahlungsantrag zur Erstattung aus einem der ESI-Fonds 
aufgeführte Ausgabenposten wird weder aus einem anderen 
Fonds oder Unionsinstrument noch aus demselben Fonds im 
Rahmen eines anderen Programms unterstützt. 

Artikel 66 

Unterstützungsarten 

Die ESI-Fonds werden zur Unterstützung in Form von Zuschüs
sen, Preisgeldern, rückzahlbarer Unterstützung und Finanz
instrumenten, auch in Kombination, herangezogen. 

Im Fall von rückzahlbarer Unterstützung wird die Unterstüt
zung, die an die Stelle, die sie bereitgestellt hat – oder an 
eine andere zuständige Behörde des Mitgliedstaats – zurück
gezahlt wurde, auf einem separaten Konto geführt oder durch 
Buchungsschlüssel separat ausgewiesen und für denselben 
Zweck oder im Einklang mit den Programmzielen weiterver
wendet. 

Artikel 67 

Zuschussarten und rückzahlbare Unterstützung 

(1) Zuschüsse und rückzahlbare Unterstützung können in 
folgender Form gewährt werden: 

a) als Erstattung förderfähiger Kosten, die tatsächlich entstanden 
sind und gezahlt wurden, gegebenenfalls zusammen mit 
Sachleistungen und Abschreibungen; 

b) auf Grundlage standardisierter Einheitskosten; 

c) als Pauschalfinanzierung – höchstens 100 000 EUR des öf
fentlichen Beitrags; 

d) auf der Grundlage von Pauschalsätzen, festgelegt anhand der 
Anwendung eines Prozentsatzes auf eine oder mehrere de
finierte Kostenkategorien. 

Fondsspezifische Regelungen können die auf bestimmte Vor
haben anwendbaren Zuschussarten oder rückzahlbare Unterstüt
zung begrenzen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können in der EMFF-Verord
nung weitere Formen von Zuschüssen und Berechnungsmetho
den festgelegt werden. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Optionen können nur kom
biniert werden, wenn jede Option unterschiedliche Kostenkate
gorien abdeckt oder wenn sie für unterschiedliche Projekte, die 
Teil eines Vorhabens sind, oder für aufeinanderfolgende Phasen 
eines Vorhabens genutzt werden.
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(4) Wird ein Vorhaben oder ein Projekt, das Teil eines Vor
habens ist, ausschließlich über die Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen für Arbeitsleistungen und die Bereitstellung von Wa
ren- oder Dienstleistungen durchgeführt, findet lediglich Absatz 
1 Unterabsatz 1 Buchstabe a Anwendung. Ist innerhalb eines 
Vorhabens oder eines Projekts, das Teil eines Vorhabens ist, die 
öffentliche Auftragsvergabe auf bestimmte Kostenkategorien be
schränkt, so können alle in Absatz 1 genannten Optionen an
gewendet werden. 

(5) Die Beträge, auf die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchsta
ben b, c und d Bezug genommen wird, werden auf eine der 
folgenden Arten festgelegt: 

a) anhand einer fairen, ausgewogenen und überprüfbaren Be
rechnungsmethode basierend auf: 

i) statistischen Daten oder anderen objektiven Informatio
nen; oder 

ii) den überprüften Daten aus der bisherigen Tätigkeit ein
zelner Begünstigter; oder 

iii) der Anwendung der üblichen Kostenrechnungspraxis ein
zelner Begünstigter; 

b) in Einklang mit den Vorschriften für die Anwendung ent
sprechender standardisierter Einheitskosten, Pauschalfinanzie
rungen und Pauschalsätze, die in den Unionsstrategien für 
eine ähnliche Art von Vorhaben und Begünstigte gelten; 

c) in Einklang mit den Vorschriften für die Anwendung ent
sprechender standardisierter Einheitskosten, Pauschalfinanzie
rungen und Pauschalsätze, die im Rahmen von vollständig 
vom Mitgliedstaat finanzierten Förderprogrammen für eine 
ähnliche Art von Vorhaben und Begünstigte gelten; 

d) anhand in dieser Verordnung oder den fondsspezifischen 
Regelungen bestimmter Sätze; 

e) anhand spezifischer Methoden für die Bestimmung von Be
trägen, die in Übereinstimmung mit den fondsspezifischen 
Regelungen festgelegt wurden. 

(6) In dem Dokument, das die Bedingungen für die Unter
stützung für jedes Vorhaben enthält, wird auch festgehalten, 
nach welcher Methode die Kosten des Vorhabens und die für 
die Zahlung des Zuschusses geltenden Bedingungen bestimmt 
werden. 

Artikel 68 

Pauschalsätze für indirekte Kosten und Personalkosten 
hinsichtlich Zuschüssen und rückzahlbare Unterstützung 

(1) Entstehen durch die Umsetzung eines Vorhabens indi
rekte Kosten, so können diese auf eine der folgenden Arten 
als Pauschalsatz berechnet werden: 

a) Pauschalsatz von bis zu 25 % der förderfähigen direkten 
Kosten, sofern der Satz auf der Grundlage einer fairen, aus
gewogenen und überprüfbaren Berechnungsmethode oder 
Methode berechnet wird, die im Rahmen von vollständig 
vom Mitgliedstaat finanzierten Förderprogrammen für eine 
ähnliche Art von Vorhaben und Begünstigte gilt; 

b) Pauschalsatz von bis zu 15 % der förderfähigen direkten 
Personalkosten, ohne dass der Mitgliedstaat eine Berechnung 
des anzuwendenden Satzes anstellen muss; 

c) Pauschalsatz, der auf förderfähige direkte Kosten angewendet 
wird, welche auf bestehenden Methoden und den entspre
chenden Sätzen basieren, anwendbar bei Unionsstrategien 
für eine ähnliche Art von Vorhaben und Begünstigte. 

Die Kommission erhält die Befugnis, delegierte Rechtsakte ge
mäß Artikel 149 zur Festlegung des Pauschalsatzes und der 
damit in Verbindung stehenden Methoden aus Unterabsatz 1 
Buchstabe c dieses Absatzes zu erlassen. 

(2) Zur Bestimmung der Personalkosten bei der Umsetzung 
eines Vorhabens kann der anwendbare Stundensatz berechnet 
werden, indem die zuletzt dokumentierten jährlichen Bruttoper
sonalkosten durch 1 720 Stunden geteilt werden. 

Artikel 69 

Spezifische Förderfähigkeitsregelungen für Zuschüsse und 
rückzahlbare Unterstützung 

(1) Sachleistungen in Form von Erbringung von Arbeitsleis
tungen und Bereitstellung von Waren, Dienstleistungen, Grund
stücken und Immobilien, für die keine durch Rechnungen oder 
gleichwertige Belege nachgewiesene Barzahlung erfolgt ist, kön
nen unter der Voraussetzung förderfähig sein, dass die Förder
fähigkeitsregelungen der ESI-Fonds und der Programme dies 
vorsehen und alle nachfolgenden Kriterien erfüllt sind: 

a) die öffentliche Unterstützung für das Vorhaben, die auch 
Sachleistungen umfasst, liegt bei Abschluss des Vorhabens 
nicht über den förderfähigen Gesamtausgaben abzüglich 
der Sachleistungen; 

b) der den Sachleistungen zugeschriebene Wert liegt nicht über 
den auf dem betreffenden Markt allgemein üblichen Kosten; 

c) der Wert und die Erbringung des Beitrags können unabhän
gig bewertet und geprüft werden; 

d) bei der Bereitstellung von Grundstücken oder Immobilien 
kann eine Barzahlung für die Zwecke einer Mietvereinbarung 
erfolgen, deren jährlicher Nennbetrag eine einzige Wäh
rungseinheit des Mitgliedstaats nicht übersteigt; 

e) bei Sachleistungen in Form von unbezahlter Arbeit wird der 
Wert dieser Arbeit unter Berücksichtigung des überprüften 
Zeitaufwands und des Vergütungssatzes für gleichwertige Ar
beiten bestimmt. 

Der Wert der Grundstücke oder Immobilien gemäß Unterabsatz 
1 Buchstabe d dieses Absatzes muss von einem unabhängigen 
qualifizierten Experten oder einer ordnungsgemäß zugelassenen 
amtlichen Stelle bescheinigt werden und liegt nicht über dem 
Höchstbetrag aus Absatz 3 Buchstabe b;
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(2) Abschreibungskosten können als förderfähig angesehen 
werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Förderfähigkeitsregelungen der Programme sehen dies 
vor; 

b) der Betrag der Ausgaben ist – bei Erstattung auf die in 
Artikel 67 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte 
Art – durch Rechnungen gleichwertige Belege für förder
fähige Kosten ordnungsgemäß nachgewiesen; 

c) die Kosten beziehen sich ausschließlich auf den Unterstüt
zungszeitraum für das Vorhaben; 

d) öffentliche Zuschüsse wurden zum Erwerb der abgeschriebe
nen Aktiva nicht herangezogen. 

(3) Für die folgenden Kosten kommt ein Beitrag aus den ESI- 
Fonds und von dem Betrag der Unterstützung, die aus dem 
Kohäsionsfonds auf die Fazilität "Connecting Europe" nach Ar
tikel 92 Absatz 6 übertragen wurden, nicht in Frage: 

a) Schuldzinsen, außer in Bezug auf Zuschüsse in Form von 
Zinszuschüssen oder Prämien für Bürgschaften; 

b) Erwerb von unbebauten oder bebauten Grundstücken, soweit 
dieser Betrag über 10 % der förderfähigen Gesamtausgaben 
für das betroffene Vorhaben liegt. Bei Brachflächen und ehe
mals industriell genutzten Flächen mit Gebäuden erhöht sich 
dieser Grenzwert auf 15 %. In ordnungsgemäß begründeten 
Ausnahmefällen kann der Grenzwert für Umweltschutzvor
haben über die jeweiligen vorstehend genannten Prozent
sätze hinaus angehoben werden; 

c) Mehrwertsteuer, es sei denn, sie wird im Rahmen der natio
nalen Rechtsvorschriften zur Mehrwertsteuer nicht rück
erstattet. 

Artikel 70 

Förderfähigkeit von Vorhaben je nach Standort 

(1) Vorbehaltlich der Abweichungen aus den Absätzen 2 und 
3 und der fondsspezifischen Regelungen werden die aus den 
ESI-Fonds unterstützten Vorhaben im Programmgebiet durch
geführt. 

(2) Die Verwaltungsbehörde kann die Durchführung eines 
Vorhabens außerhalb des Programmgebiets, jedoch innerhalb 
der Union, genehmigen, vorausgesetzt, alle folgenden Bedingun
gen werden erfüllt: 

a) das Vorhaben bringt Vorteile für das Programmgebiet; 

b) der Gesamtbetrag, der im Rahmen des Programms außerhalb 
des Programmgebiets durchgeführten Vorhaben zugewiesen 
wurde, liegt nicht über 15 % der aus dem EFRE, dem Kohä
sionsfonds und dem EMFF auf Ebene der Priorität geleisteten 
Unterstützung bzw. nicht über 5 % der aus dem ELER auf 
Ebene des Programms geleisteten Unterstützung; 

c) der Begleitausschuss hat dem Vorhaben oder der Art der 
betroffenen Vorhaben zugestimmt; 

d) die Verpflichtungen der Behörden für das Programm im Zu
sammenhang mit der Verwaltung, Kontrolle und Prüfung des 
Vorhabens werden von den Behörden erfüllt, die für das 
Programm, in dessen Rahmen das Vorhaben unterstützt 
wird, zuständig sind, oder sie treffen mit Behörden in dem 
Gebiet, in dem das Vorhaben durchgeführt wird, Verein
barungen. 

(3) Bei Vorhaben zu technischer Hilfe oder zu Werbemaß
nahmen dürfen Kosten außerhalb der Union anfallen, voraus
gesetzt, die Bedingungen aus Absatz 2 Buchstabe a und die 
Verpflichtungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Prü
fung des Vorhabens sind erfüllt. 

(4) Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf Programme 
im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" 
und Absätze 2 und 3 finden keine Anwendung auf Vorhaben, 
die durch den ESF unterstützt werden. 

Artikel 71 

Dauerhaftigkeit der Vorhaben 

(1) Für ein Vorhaben, das Investitionen in die Infrastruktur 
oder produktive Investitionen beinhaltet, wird der Beitrag der 
ESI-Fonds zurückgezahlt, wenn binnen fünf Jahren nach der 
Abschlusszahlung an den Begünstigten oder gegebenenfalls bin
nen des in den Bestimmungen für staatliche Beihilfen festgeleg
ten Zeitraums Folgendes zutrifft: 

a) Aufgabe oder Verlagerung einer Produktionstätigkeit an ei
nen Standort außerhalb des Programmgebiets; 

b) Änderung der Eigentumsverhältnisse bei einer Infrastruktur, 
wodurch einer Fima oder einer öffentlichen Einrichtung ein 
ungerechtfertigter Vorteil entsteht; oder 

c) erhebliche Veränderung der Art, der Ziele oder der Durch
führungsbestimmungen des Vorhabens, die seine ursprüng
lichen Ziele untergraben würden. 

Im Hinblick auf das Vorhaben rechtsgrundlos gezahlte Beträge 
werden vom Mitgliedstaat anteilig im Verhältnis zu dem Zeit
raum, in dem die Voraussetzungen nicht erfüllt wurden, wieder 
eingezogen. 

Die Mitgliedstaaten können den in Unterabsatz 1 festgelegten 
Zeitraum in Fällen, die die Erhaltung von Investitionen oder von 
geschaffenen Arbeitsplätzen in KMU betreffen, auf drei Jahre 
verkürzen. 

(2) Für ein Vorhaben, das Investitionen in die Infrastruktur 
oder produktive Investitionen beinhaltet, wird der Beitrag der 
ESI-Fonds zurückgezahlt, wenn binnen zehn Jahren nach der 
Abschlusszahlung an den Begünstigten die Produktionstätigkeit 
an einen Standort außerhalb der Union verlagert wird, außer 
wenn der Begünstigte ein KMU ist. Erfolgt der Beitrag der 
ESI-Fonds in Form einer staatlichen Beihilfe, wird der Zeitraum 
von zehn Jahren durch die gemäß den Regelungen für staatliche 
Beihilfen anwendbare Frist ersetzt.
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(2) Abschreibungskosten können als förderfähig angesehen 
werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Förderfähigkeitsregelungen der Programme sehen dies 
vor; 

b) der Betrag der Ausgaben ist – bei Erstattung auf die in 
Artikel 67 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte 
Art – durch Rechnungen gleichwertige Belege für förder
fähige Kosten ordnungsgemäß nachgewiesen; 

c) die Kosten beziehen sich ausschließlich auf den Unterstüt
zungszeitraum für das Vorhaben; 

d) öffentliche Zuschüsse wurden zum Erwerb der abgeschriebe
nen Aktiva nicht herangezogen. 

(3) Für die folgenden Kosten kommt ein Beitrag aus den ESI- 
Fonds und von dem Betrag der Unterstützung, die aus dem 
Kohäsionsfonds auf die Fazilität "Connecting Europe" nach Ar
tikel 92 Absatz 6 übertragen wurden, nicht in Frage: 

a) Schuldzinsen, außer in Bezug auf Zuschüsse in Form von 
Zinszuschüssen oder Prämien für Bürgschaften; 

b) Erwerb von unbebauten oder bebauten Grundstücken, soweit 
dieser Betrag über 10 % der förderfähigen Gesamtausgaben 
für das betroffene Vorhaben liegt. Bei Brachflächen und ehe
mals industriell genutzten Flächen mit Gebäuden erhöht sich 
dieser Grenzwert auf 15 %. In ordnungsgemäß begründeten 
Ausnahmefällen kann der Grenzwert für Umweltschutzvor
haben über die jeweiligen vorstehend genannten Prozent
sätze hinaus angehoben werden; 

c) Mehrwertsteuer, es sei denn, sie wird im Rahmen der natio
nalen Rechtsvorschriften zur Mehrwertsteuer nicht rück
erstattet. 

Artikel 70 

Förderfähigkeit von Vorhaben je nach Standort 

(1) Vorbehaltlich der Abweichungen aus den Absätzen 2 und 
3 und der fondsspezifischen Regelungen werden die aus den 
ESI-Fonds unterstützten Vorhaben im Programmgebiet durch
geführt. 

(2) Die Verwaltungsbehörde kann die Durchführung eines 
Vorhabens außerhalb des Programmgebiets, jedoch innerhalb 
der Union, genehmigen, vorausgesetzt, alle folgenden Bedingun
gen werden erfüllt: 

a) das Vorhaben bringt Vorteile für das Programmgebiet; 

b) der Gesamtbetrag, der im Rahmen des Programms außerhalb 
des Programmgebiets durchgeführten Vorhaben zugewiesen 
wurde, liegt nicht über 15 % der aus dem EFRE, dem Kohä
sionsfonds und dem EMFF auf Ebene der Priorität geleisteten 
Unterstützung bzw. nicht über 5 % der aus dem ELER auf 
Ebene des Programms geleisteten Unterstützung; 

c) der Begleitausschuss hat dem Vorhaben oder der Art der 
betroffenen Vorhaben zugestimmt; 

d) die Verpflichtungen der Behörden für das Programm im Zu
sammenhang mit der Verwaltung, Kontrolle und Prüfung des 
Vorhabens werden von den Behörden erfüllt, die für das 
Programm, in dessen Rahmen das Vorhaben unterstützt 
wird, zuständig sind, oder sie treffen mit Behörden in dem 
Gebiet, in dem das Vorhaben durchgeführt wird, Verein
barungen. 

(3) Bei Vorhaben zu technischer Hilfe oder zu Werbemaß
nahmen dürfen Kosten außerhalb der Union anfallen, voraus
gesetzt, die Bedingungen aus Absatz 2 Buchstabe a und die 
Verpflichtungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Prü
fung des Vorhabens sind erfüllt. 

(4) Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf Programme 
im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" 
und Absätze 2 und 3 finden keine Anwendung auf Vorhaben, 
die durch den ESF unterstützt werden. 

Artikel 71 

Dauerhaftigkeit der Vorhaben 

(1) Für ein Vorhaben, das Investitionen in die Infrastruktur 
oder produktive Investitionen beinhaltet, wird der Beitrag der 
ESI-Fonds zurückgezahlt, wenn binnen fünf Jahren nach der 
Abschlusszahlung an den Begünstigten oder gegebenenfalls bin
nen des in den Bestimmungen für staatliche Beihilfen festgeleg
ten Zeitraums Folgendes zutrifft: 

a) Aufgabe oder Verlagerung einer Produktionstätigkeit an ei
nen Standort außerhalb des Programmgebiets; 

b) Änderung der Eigentumsverhältnisse bei einer Infrastruktur, 
wodurch einer Fima oder einer öffentlichen Einrichtung ein 
ungerechtfertigter Vorteil entsteht; oder 

c) erhebliche Veränderung der Art, der Ziele oder der Durch
führungsbestimmungen des Vorhabens, die seine ursprüng
lichen Ziele untergraben würden. 

Im Hinblick auf das Vorhaben rechtsgrundlos gezahlte Beträge 
werden vom Mitgliedstaat anteilig im Verhältnis zu dem Zeit
raum, in dem die Voraussetzungen nicht erfüllt wurden, wieder 
eingezogen. 

Die Mitgliedstaaten können den in Unterabsatz 1 festgelegten 
Zeitraum in Fällen, die die Erhaltung von Investitionen oder von 
geschaffenen Arbeitsplätzen in KMU betreffen, auf drei Jahre 
verkürzen. 

(2) Für ein Vorhaben, das Investitionen in die Infrastruktur 
oder produktive Investitionen beinhaltet, wird der Beitrag der 
ESI-Fonds zurückgezahlt, wenn binnen zehn Jahren nach der 
Abschlusszahlung an den Begünstigten die Produktionstätigkeit 
an einen Standort außerhalb der Union verlagert wird, außer 
wenn der Begünstigte ein KMU ist. Erfolgt der Beitrag der 
ESI-Fonds in Form einer staatlichen Beihilfe, wird der Zeitraum 
von zehn Jahren durch die gemäß den Regelungen für staatliche 
Beihilfen anwendbare Frist ersetzt.
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(3) Bei aus dem ESF unterstützten Vorhaben und aus den 
anderen ESI-Fonds unterstützten Vorhaben, die keine Investitio
nen in Infrastruktur oder produktive Investitionen darstellen, 
wird der Beitrag aus dem Fonds nur zurückgezahlt, wenn für 
sie eine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung einer Investition 
gemäß den anwendbaren Regelungen zu staatlichen Beihilfen 
gilt und innerhalb des in diesen Regelungen festgelegten Zeit
raums eine Produktionstätigkeit aufgegeben oder an einen an
deren Standort verlagert wird. 

(4) Absätze 1, 2 und 3 gelten nicht für Beiträge an oder 
durch Finanzinstrumente oder zu jedweden Vorhaben, bei de
nen eine Produktionstätigkeit infolge einer nicht betrugsbeding
ten Insolvenz aufgegeben wird. 

(5) Absätze 1, 2 und 3 gelten nicht für natürliche Personen, 
die Begünstigte einer Investitionsunterstützung sind und nach 
dem Abschluss des Investitionsvorhabens eine Unterstützung 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1309/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates beanspruchen können und erhalten, 
wenn die betreffende Investition direkt mit der Art von Maß
nahme zusammenhängt, die als aus dem Europäischen Fonds 
für die Anpassung an die Globalisierung förderfähig ermittelt 
wird. 

TITEL VIII 

VERWALTUNG UND KONTROLLE 

KAPITEL I 

Verwaltungs- und Kontrollsysteme 

Artikel 72 

Allgemeine Grundsätze zu den Verwaltungs- und Kontroll
systemen 

Die Verwaltungs- und Kontrollsysteme beinhalten im Einklang 
mit Artikel 4 Absatz 8: 

a) eine Beschreibung der Aufgaben jeder mit Verwaltung und 
Kontrolle betrauten Stelle und die Zuteilung der Aufgaben 
innerhalb jeder Stelle; 

b) die Beachtung des Grundsatzes der Funktionstrennung zwi
schen diesen Stellen sowie innerhalb dieser Stellen; 

c) Verfahren zur Gewährleistung der Richtigkeit und Ordnungs
mäßigkeit der erklärten Ausgaben; 

d) computergestützte Systeme für die Buchhaltung, für die Spei
cherung und Übermittlung von Finanzdaten und Daten zu 
Indikatoren, sowie für Begleitung und für Berichterstattung; 

e) Systeme für Berichterstattung und Begleitung in den Fällen, 
in denen die zuständige Stelle die Ausführung von Aufgaben 
einer anderen Stelle überträgt; 

f) Vorkehrungen für die Prüfung des Funktionierens der Ver
waltungs- und Kontrollsysteme; 

g) Systeme und Verfahren, die einen hinreichenden Prüfpfad 
gewährleisten; 

h) Prävention, Feststellung und Korrektur von Unregelmäßigkei
ten, einschließlich Betrug, und Wiedereinziehung der rechts
grundlos gezahlten Beträge, zusammen mit etwaigen Ver
zugszinsen. 

Artikel 73 

Zuständigkeiten bei geteilter Mittelverwaltung 

Im Einklang mit dem Grundsatz der geteilten Mittelverwaltung 
sind die Mitgliedstaaten und die Kommission entsprechend ih
ren jeweiligen Zuständigkeiten, die in dieser Verordnung und 
den fondsspezifischen Regelungen festgelegt sind, für die Ver
waltung und Kontrolle der Programme zuständig. 

Artikel 74 

Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 

(1) Die Mitgliedstaaten kommen den Verwaltungs-, Kontroll- 
und Prüfverpflichtungen nach und übernehmen die in den Be
stimmungen zur geteilten Mittelverwaltung aus der Haushalts
ordnung und den fondsspezifischen Regelungen resultierenden 
Zuständigkeiten. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ihre Verwaltungs- 
und Kontrollsysteme für die Programme im Einklang mit den 
fondsspezifischen Regelungen eingerichtet werden und dass 
diese Systeme wirksam funktionieren. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass wirksame Vorkeh
rungen für die Überprüfung von Beschwerden hinsichtlich der 
ESI-Fonds vorhanden sind. Der Geltungsbereich, die Vorschrif
ten und die Verfahren bezüglich dieser Vorkehrungen liegen in 
der Verantwortung der Mitgliedstaaten gemäß ihrem institutio
nellen und rechtlichen Rahmen. Die Mitgliedstaaten prüfen auf 
Ersuchen der Kommission die der Kommission übermittelten 
Beschwerden, die in den Geltungsbereich ihrer Vorkehrungen 
fallen. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission auf Ersuchen 
die Ergebnisse dieser Überprüfungen mit. 

(4) Aller offizieller Informationsaustausch zwischen den Mit
gliedstaaten und der Kommission wird über ein elektronisches 
Datenaustauschsystem abgewickelt. Die Kommission erlässt 
Durchführungsrechtsakte mit den Vorschriften und Bedingun
gen, denen das elektronische Datenaustauschsystem entsprechen 
muss. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüf
verfahren nach Artikel 150 Absatz 3 angenommen. 

KAPITEL II 

Befugnisse und Zuständigkeiten der Kommission 

Artikel 75 

Befugnisse und Zuständigkeiten der Kommission 

(1) Auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Informatio
nen, einschließlich Informationen über die Benennung der für 
die Verwaltung und Kontrolle zuständigen Stellen, der von die
sen benannten Stellen im Einklang mit Artikel 59 Absatz 5 der 
Haushaltsordnung jährlich vorgelegten Dokumente, der Kon
trollberichte, der jährlichen Durchführungsberichte und von 
den nationalen und Unionsstellen durchgeführten Prüfungen, 
vergewissert sich die Kommission, dass die Mitgliedstaaten Ver
waltungs- und Kontrollsysteme eingerichtet haben, die dieser 
Verordnung und den fondsspezifischen Regelungen entsprechen, 
und dass diese Systeme während der Programmdurchführung 
wirksam funktionieren.
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(2) Bedienstete der Kommission oder bevollmächtigte Vertre
ter der Kommission können Vor-Ort-Prüfungen oder -Kontrol
len vornehmen, wenn dies, mit Ausnahme von dringenden Fäl
len, mindestens 12 Werktage im Voraus bei der zuständigen 
nationalen Behörde angekündigt wurde. Die Kommission beach
tet den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, indem sie Folgen
dem Rechnung trägt: der Notwendigkeit, unnötige Verdoppe
lungen der von den Mitgliedstaaten durchgeführten Prüfungen 
oder Kontrollen u vermeiden, dem Umfang des Risikos für den 
Haushalt der Union sowie der Notwendigkeit, den Verwaltungs
aufwand der Begünstigten im Einklang mit den fondsspezi
fischen Regelungen auf ein Mindestmaß zu verringern. Solche 
Prüfungen oder Kontrollen können insbesondere Überprüfungen 
des wirksamen Funktionierens der Verwaltungs- und Kontroll
systeme in einem Programm oder einem Programmteil, in Vor
haben und eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Haushalts
führung der Vorhaben oder Programme umfassen. An solchen 
Prüfungen oder Kontrollen können Bedienstete oder bevoll
mächtigte Vertreter des Mitgliedstaats teilnehmen. 

Bedienstete oder bevollmächtigte Vertreter der Kommission, die 
ordnungsgemäß zur Durchführung von Vor-Ort-Prüfungen oder 
-Kontrollen ermächtigt sind, haben ungeachtet des jeweiligen 
Speichermediums Zugang zu allen notwendigen Aufzeichnun
gen, Dokumenten und Metadaten im Zusammenhang mit aus 
den ESI-Fonds unterstützten Vorhaben oder den Verwaltungs- 
und Kontrollsystemen. Die Mitgliedstaaten stellen der Kommis
sion auf Anfrage diese Aufzeichnungen, Dokumente und Meta
daten zur Verfügung. 

Die in diesem Absatz genannten Befugnisse lassen die Anwen
dung nationaler Bestimmungen unberührt, nach denen be
stimmte Amtshandlungen Bediensteten vorbehalten sind, die 
nach nationalen Rechtsvorschriften hierzu eigens benannt sind. 
Insbesondere nehmen die Bediensteten und die bevollmächtig
ten Vertreter der Kommission nicht an Ortsbegehungen oder an 
der Befragung von Personen im Rahmen der nationalen Rechts
vorschriften teil. Diese Bediensteten und bevollmächtigten Ver
treter haben jedoch Zugang zu den dabei gewonnenen Erkennt
nissen, unbeschadet der Zuständigkeiten der nationalen Gerichte 
und unter voller Einhaltung der Grundrechte der betroffenen 
Rechtssubjekte. 

(3) Die Kommission kann einen Mitgliedstaat dazu auffor
dern, Maßnahmen zu ergreifen, um das wirksame Funktionieren 
seines Verwaltungs- und Kontrollsystems sicherzustellen oder 
um die Richtigkeit der Ausgaben im Einklang mit den fonds
spezifischen Regelungen zu gewährleisten. 

TITEL IX 

FINANZVERWALTUNG, PRÜFUNG UND ANNAHME DER 
RECHNUNGSLEGUNG UND FINANZIELLE BERICHTIGUNGEN, 

AUFHEBUNG DER MITTELBINDUNG 

KAPITEL I 

Finanzverwaltung 

Artikel 76 

Bindung der Haushaltsmittel 

Die Bindung der Haushaltsmittel der Union in Bezug auf jedes 
Programm erfolgt in Jahrestranchen für jeden Fonds während 
des Zeitraums zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. De
zember 2020. Die Bindung der Haushaltsmittel in Bezug auf die 

leistungsbezogene Reserve jedes Programms erfolgt getrennt 
von der verbleibenden Zuweisung von Mitteln zugunsten des 
Programms. 

Der Beschluss der Kommission zur Genehmigung eines Pro
gramms stellt einen Finanzierungsbeschluss im Sinne von Arti
kel 84 der Haushaltsordnung dar und, sobald der betroffene 
Mitgliedstaat informiert ist, eine rechtliche Verpflichtung im 
Sinne der Haushaltsordnung. 

Für jedes Programm erfolgt die Bindung der Haushaltsmittel für 
die erste Tranche nach der Genehmigung des Programms durch 
die Kommission. 

Die Kommission nimmt die Mittelbindungen für nachfolgende 
Tranchen jeweils vor dem 1. Mai eines Jahres vor, und zwar auf 
der Grundlage des in Absatz 2 dieses Artikels genannten Be
schlusses, sofern nicht Artikel 16 der Haushaltsordnung an
zuwenden ist. 

In Anwendung des Leistungsrahmens gemäß Artikel 22 hebt die 
Kommission, wenn Etappenziele von Prioritäten nicht erreicht 
wurden, gegebenenfalls die entsprechenden, für das jeweilige 
Programm bestimmten Mittelbindungen als Teil der leistungs
bezogenen Reserve auf und macht sie anschließend für die Pro
gramme verfügbar, für die die Mittelzuweisung infolge einer von 
der Kommission gemäß Artikel 22 Absatz 5 gebilligten Ände
rung erhöht wurde. 

Artikel 77 

Gemeinsame Bestimmungen für die Zahlungen 

(1) Die Zahlung des Beitrags aus den ESI-Fonds für jedes 
Programm durch die Kommission erfolgt im Einklang mit den 
Zuweisungen der Haushaltsmittel und vorbehaltlich verfügbarer 
Finanzmittel. Jede Zahlung wird der jeweils ältesten offenen 
Haushaltsmittelbindung des betreffenden Fonds zugeordnet. 

(2) Zahlungen von für die leistungsbezogene Reserve gebun
denen Mitteln erfolgen erst dann, wenn die leistungsbezogene 
Reserve gemäß Artikel 22 Absätze 3 und 4 endgültig zugewie
sen wurde. 

(3) Die Zahlungen können als Vorschusszahlung, Zwischen
zahlungen oder Restzahlungen geleistet werden. 

(4) Für Unterstützungsarten nach Artikel 67 Absatz 1 Unter
absatz 1 Buchstaben b, c und d sowie nach den Artikeln 68 und 
69 gelten die auf der jeweils geltenden Grundlage berechneten 
Kosten als förderfähige Ausgaben. 

Artikel 78 

Gemeinsame Bestimmungen für die Berechnung der 
Zwischenzahlungen und der Restzahlungen 

Die fondsspezifischen Regelungen enthalten Bestimmungen für 
die Berechnung der als Zwischenzahlungen und Restzahlung 
erstatteten Beträge. Dieser Betrag ist abhängig von dem spezi
fischen, auf die förderfähigen Ausgaben anwendbaren Kofinan
zierungssatz. 

Artikel 79 

Zahlungsanträge 

(1) Die spezifischen Verfahren und für Zahlungsanträge zu 
übermittelnden Informationen in Bezug auf jeden ESI-Fonds 
werden in den fondsspezifischen Regelungen festgelegt.
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(2) Bedienstete der Kommission oder bevollmächtigte Vertre
ter der Kommission können Vor-Ort-Prüfungen oder -Kontrol
len vornehmen, wenn dies, mit Ausnahme von dringenden Fäl
len, mindestens 12 Werktage im Voraus bei der zuständigen 
nationalen Behörde angekündigt wurde. Die Kommission beach
tet den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, indem sie Folgen
dem Rechnung trägt: der Notwendigkeit, unnötige Verdoppe
lungen der von den Mitgliedstaaten durchgeführten Prüfungen 
oder Kontrollen u vermeiden, dem Umfang des Risikos für den 
Haushalt der Union sowie der Notwendigkeit, den Verwaltungs
aufwand der Begünstigten im Einklang mit den fondsspezi
fischen Regelungen auf ein Mindestmaß zu verringern. Solche 
Prüfungen oder Kontrollen können insbesondere Überprüfungen 
des wirksamen Funktionierens der Verwaltungs- und Kontroll
systeme in einem Programm oder einem Programmteil, in Vor
haben und eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Haushalts
führung der Vorhaben oder Programme umfassen. An solchen 
Prüfungen oder Kontrollen können Bedienstete oder bevoll
mächtigte Vertreter des Mitgliedstaats teilnehmen. 

Bedienstete oder bevollmächtigte Vertreter der Kommission, die 
ordnungsgemäß zur Durchführung von Vor-Ort-Prüfungen oder 
-Kontrollen ermächtigt sind, haben ungeachtet des jeweiligen 
Speichermediums Zugang zu allen notwendigen Aufzeichnun
gen, Dokumenten und Metadaten im Zusammenhang mit aus 
den ESI-Fonds unterstützten Vorhaben oder den Verwaltungs- 
und Kontrollsystemen. Die Mitgliedstaaten stellen der Kommis
sion auf Anfrage diese Aufzeichnungen, Dokumente und Meta
daten zur Verfügung. 

Die in diesem Absatz genannten Befugnisse lassen die Anwen
dung nationaler Bestimmungen unberührt, nach denen be
stimmte Amtshandlungen Bediensteten vorbehalten sind, die 
nach nationalen Rechtsvorschriften hierzu eigens benannt sind. 
Insbesondere nehmen die Bediensteten und die bevollmächtig
ten Vertreter der Kommission nicht an Ortsbegehungen oder an 
der Befragung von Personen im Rahmen der nationalen Rechts
vorschriften teil. Diese Bediensteten und bevollmächtigten Ver
treter haben jedoch Zugang zu den dabei gewonnenen Erkennt
nissen, unbeschadet der Zuständigkeiten der nationalen Gerichte 
und unter voller Einhaltung der Grundrechte der betroffenen 
Rechtssubjekte. 

(3) Die Kommission kann einen Mitgliedstaat dazu auffor
dern, Maßnahmen zu ergreifen, um das wirksame Funktionieren 
seines Verwaltungs- und Kontrollsystems sicherzustellen oder 
um die Richtigkeit der Ausgaben im Einklang mit den fonds
spezifischen Regelungen zu gewährleisten. 

TITEL IX 

FINANZVERWALTUNG, PRÜFUNG UND ANNAHME DER 
RECHNUNGSLEGUNG UND FINANZIELLE BERICHTIGUNGEN, 

AUFHEBUNG DER MITTELBINDUNG 

KAPITEL I 

Finanzverwaltung 

Artikel 76 

Bindung der Haushaltsmittel 

Die Bindung der Haushaltsmittel der Union in Bezug auf jedes 
Programm erfolgt in Jahrestranchen für jeden Fonds während 
des Zeitraums zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. De
zember 2020. Die Bindung der Haushaltsmittel in Bezug auf die 

leistungsbezogene Reserve jedes Programms erfolgt getrennt 
von der verbleibenden Zuweisung von Mitteln zugunsten des 
Programms. 

Der Beschluss der Kommission zur Genehmigung eines Pro
gramms stellt einen Finanzierungsbeschluss im Sinne von Arti
kel 84 der Haushaltsordnung dar und, sobald der betroffene 
Mitgliedstaat informiert ist, eine rechtliche Verpflichtung im 
Sinne der Haushaltsordnung. 

Für jedes Programm erfolgt die Bindung der Haushaltsmittel für 
die erste Tranche nach der Genehmigung des Programms durch 
die Kommission. 

Die Kommission nimmt die Mittelbindungen für nachfolgende 
Tranchen jeweils vor dem 1. Mai eines Jahres vor, und zwar auf 
der Grundlage des in Absatz 2 dieses Artikels genannten Be
schlusses, sofern nicht Artikel 16 der Haushaltsordnung an
zuwenden ist. 

In Anwendung des Leistungsrahmens gemäß Artikel 22 hebt die 
Kommission, wenn Etappenziele von Prioritäten nicht erreicht 
wurden, gegebenenfalls die entsprechenden, für das jeweilige 
Programm bestimmten Mittelbindungen als Teil der leistungs
bezogenen Reserve auf und macht sie anschließend für die Pro
gramme verfügbar, für die die Mittelzuweisung infolge einer von 
der Kommission gemäß Artikel 22 Absatz 5 gebilligten Ände
rung erhöht wurde. 

Artikel 77 

Gemeinsame Bestimmungen für die Zahlungen 

(1) Die Zahlung des Beitrags aus den ESI-Fonds für jedes 
Programm durch die Kommission erfolgt im Einklang mit den 
Zuweisungen der Haushaltsmittel und vorbehaltlich verfügbarer 
Finanzmittel. Jede Zahlung wird der jeweils ältesten offenen 
Haushaltsmittelbindung des betreffenden Fonds zugeordnet. 

(2) Zahlungen von für die leistungsbezogene Reserve gebun
denen Mitteln erfolgen erst dann, wenn die leistungsbezogene 
Reserve gemäß Artikel 22 Absätze 3 und 4 endgültig zugewie
sen wurde. 

(3) Die Zahlungen können als Vorschusszahlung, Zwischen
zahlungen oder Restzahlungen geleistet werden. 

(4) Für Unterstützungsarten nach Artikel 67 Absatz 1 Unter
absatz 1 Buchstaben b, c und d sowie nach den Artikeln 68 und 
69 gelten die auf der jeweils geltenden Grundlage berechneten 
Kosten als förderfähige Ausgaben. 

Artikel 78 

Gemeinsame Bestimmungen für die Berechnung der 
Zwischenzahlungen und der Restzahlungen 

Die fondsspezifischen Regelungen enthalten Bestimmungen für 
die Berechnung der als Zwischenzahlungen und Restzahlung 
erstatteten Beträge. Dieser Betrag ist abhängig von dem spezi
fischen, auf die förderfähigen Ausgaben anwendbaren Kofinan
zierungssatz. 

Artikel 79 

Zahlungsanträge 

(1) Die spezifischen Verfahren und für Zahlungsanträge zu 
übermittelnden Informationen in Bezug auf jeden ESI-Fonds 
werden in den fondsspezifischen Regelungen festgelegt.
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(2) Die der Kommission zu übermittelnden Zahlungsanträge 
enthalten alle für die Kommission zur Erstellung von Rech
nungsabschlüssen im Einklang mit Artikel 68 Absatz 3 der 
Haushaltsordnung erforderlichen Informationen. 

Artikel 80 

Verwendung des Euro 

Die Beträge in den von den Mitgliedstaaten vorgelegten Pro
grammen, den Ausgabenvorausschätzungen, den Ausgaben
erklärungen, den Zahlungsanträgen, den Abschlüssen und den 
in den jährlichen und den abschließenden Durchführungsberich
ten genannten Ausgaben werden in Euro angegeben. 

Artikel 81 

Zahlung des ersten Vorschusses 

(1) Nach dem Beschluss der Kommission zur Genehmigung 
des Programms leistet die Kommission für den gesamten Pro
grammplanungszeitraum eine erste Vorschusszahlung. Der erste 
Vorschussbetrag wird gemäß dem Bedarf an Haushaltsmitteln in 
Tranchen gezahlt. Die Höhe der Tranchen werden in den fonds
spezifischen Regelungen festgesetzt. 

(2) Die erste Vorschusszahlung wird ausschließlich für Zah
lungen an Begünstigte im Rahmen der Programmdurchführung 
verwendet. Sie wird der zuständigen Stelle für diesen Zweck 
unverzüglich zur Verfügung gestellt. 

Artikel 82 

Verrechnung des ersten Vorschusses 

Der als erster Vorschuss gezahlte Betrag wird spätestens beim 
Abschluss des Programms von der Kommission vollständig ver
rechnet. 

Artikel 83 

Unterbrechung der Zahlungsfrist 

(1) Der bevollmächtigte Anweisungsbefugte im Sinne der 
Haushaltsordnung kann die Zahlungsfrist bei einem Antrag 
auf Zwischenzahlung für maximal sechs Monate aussetzen, 
wenn 

a) nach Informationen einer nationalen oder einer Unionsprüf
stelle eindeutige Hinweise auf erhebliche Mängel des Funk
tionierens der Verwaltungs- und Kontrollsysteme vorliegen; 

b) der bevollmächtigte Anweisungsbefugte zusätzliche Überprü
fungen anhand von Informationen auszuführen hat, die die
sem Anweisungsbefugten zur Kenntnis gebracht und durch 
die er darauf aufmerksam wurde, dass Ausgaben in einem 
Zahlungsantrag in Verbindung mit einer Unregelmäßigkeit 
mit schwerwiegenden finanziellen Auswirkungen stehen; 

c) eines der in Artikel 59 Absatz 5 der Haushaltsordnung ge
forderten Dokumente nicht eingereicht wurde. 

Der Mitgliedstaat kann einer Verlängerung des Unterbrechungs
zeitraums um weitere drei Monate zustimmen. 

In den fondsspezifischen Regelungen für den EMFF können 
spezielle Grundlagen für die Zahlungsunterbrechung im Zusam
menhang mit der Nichteinhaltung der nach der Gemeinsamen 
Fischereipolitik geltenden Regeln festgehalten werden, die im 
Hinblick auf die Art, Schwere, Dauer und das wiederholte Auf
treten der Nichteinhaltung verhältnismäßig sein müssen. 

(2) Der bevollmächtigte Anweisungsbefugte begrenzt die Un
terbrechung auf den Teil der Ausgaben, die von dem durch die 
Elemente aus Absatz 1 Unterabsatz 1 beeinträchtigten Auszah
lungsantrag abgedeckt werden, es sei denn, es ist nicht möglich, 
den betreffenden Teil der Ausgaben zu bestimmen. Der bevoll
mächtigte Anweisungsbefugte informiert den Mitgliedstaat und 
die Verwaltungsbehörde unverzüglich schriftlich über den 
Grund der Unterbrechung und bittet sie um Bereinigung der 
Situation. Der bevollmächtigte Anweisungsbefugte beendet die 
Unterbrechung, sobald die notwendigen Maßnahmen ergriffen 
wurden. 

KAPITEL II 

Prüfung und Annahme der Rechnungslegung 

Artikel 84 

Frist für die Prüfung und Annahme der Rechnungslegung 
durch die Kommission 

Die Kommission wendet bis zum 31. Mai des auf das Ende 
des Abrechnungszeitraums folgenden Jahres im Einklang mit 
Artikel 59 Absatz 6 der Haushaltsordnung Verfahren zur Prü
fung und Annahme der Rechnungslegung an und informiert 
den Mitgliedstaat darüber, ob sie annimmt, dass die Rechnungen 
vollständig, korrekt und richtig gemäß den fondsspezifischen 
Regelungen sind. 

KAPITEL III 

Finanzielle Berichtigungen 

Artikel 85 

Finanzielle Berichtigungen durch die Kommission 

(1) Die Kommission nimmt finanzielle Berichtigungen vor, 
indem sie den Unionsbeitrag zu einem Programm ganz oder 
teilweise streicht und entsprechende Wiedereinziehungen von 
dem Mitgliedstaat vornimmt, um Ausgaben von der Unions
finanzierung auszuschließen, die den anwendbaren Rechtsvor
schriften zuwiderlaufen. 

(2) Ein Verstoß gegen die anwendbaren Rechtsvorschriften 
führt nur dann zu einer finanziellen Berichtigung, wenn bei 
der Kommission geltend gemachte Ausgaben betroffen sind 
und eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) der Verstoß hat Auswirkungen auf die Auswahl eines Vor
habens durch die für Unterstützung aus den ESI-Fonds zu
ständige Stelle gehabt oder – falls es aufgrund der Art des 
Verstoßes nicht möglich ist, diese Auswirkungen zu bestim
men – es besteht ein begründetes Risiko, dass der Verstoß 
diese Wirkung gehabt hat; 

b) der Verstoß hat Auswirkungen auf den Betrag der zur Rück
erstattung aus dem Haushalt der Union geltend gemachten 
Ausgaben gehabt oder – falls es aufgrund der Art des Ver
stoßes nicht möglich ist, seine finanziellen Auswirkungen 
genau zu beziffern – es besteht ein begründetes Risiko, 
dass der Verstoß diese Wirkung gehabt hat.
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(3) Bei der Entscheidung über eine finanzielle Berichtigung 
gemäß Absatz 1 wahrt die Kommission den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit, indem sie Art und Schweregrad des Ver
stoßes gegen die anwendbaren Rechtsvorschriften und dessen 
finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Union berück
sichtigt. Die Kommission hält das Parlament über Beschlüsse 
über die Anwendung von finanziellen Berichtigungen auf dem 
Laufenden. 

(4) Die Kriterien und Verfahren für die Vornahme von finan
ziellen Berichtigungen werden in den fondsspezifischen Rege
lungen festgelegt. 

KAPITEL IV 

Aufhebung der Mittelbindung 

Artikel 86 

Grundsätze 

(1) Grundsätzlich gilt für alle Programme ein Verfahren zur 
Aufhebung der Mittelbindung, dem zufolge die Mittelbindung 
für Beträge, die nicht innerhalb einer bestimmten Frist als Vor
schuss oder mittels eines Zahlungsantrags abgerufen werden, 
einschließlich aller Zahlungsanträge, die ganz oder teilweise ei
ner Unterbrechung der Zahlungsfrist oder einer Aussetzung der 
Zahlung unterliegen, aufgehoben wird. 

(2) Mittelbindungen im Zusammenhang mit dem letzten Jahr 
des Zeitraums werden gemäß den für den Abschluss der Pro
gramme geltenden Regelungen aufgehoben. 

(3) Die genaue Anwendung der Aufhebungsregelung wird für 
jeden ESI-Fonds durch fondsspezifische Regelungen festgelegt. 

(4) Die noch offenen Mittelbindungen werden aufgehoben, 
wenn der Kommission nicht sämtliche für den Abschluss erfor
derlichen Dokumente innerhalb der in den fondsspezifischen 
Regelungen festgelegten Fristen übermittelt wurden. 

(5) Für die leistungsbezogene Reserve bestimmte Mittelbin
dungen unterliegen ausschließlich dem in Absatz 4 genannten 
Aufhebungsverfahren. 

Artikel 87 

Ausnahmen von der Aufhebung der Mittelbindung 

(1) Von der Aufhebung der Mittelbindung ausgenommen 
sind die Beträge, die dem Teil der Mittelbindungen entsprechen, 
für den: 

a) die Vorhaben aufgrund eines Gerichtsverfahrens oder einer 
Verwaltungsbeschwerde mit aufschiebender Wirkung aus
gesetzt werden; oder 

b) aus Gründen höherer Gewalt, die Auswirkungen auf die voll
ständige oder teilweise Durchführung des Programms haben, 
kein Zahlungsantrag gestellt werden konnte. 

Die nationalen Behörden, die höhere Gewalt gemäß Unterabsatz 
1 Buchstabe b geltend machen, weisen die direkten Auswirkun
gen der höheren Gewalt auf die Durchführung des gesamten 
Programms oder von Teilen des Programms nach. 

Die obengenannte Ausnahme kann für die Zwecke von Unter
absatz 1 Buchstaben a und b einmal beantragt werden, wenn 
die Aussetzung oder die höhere Gewalt maximal ein Jahr dauert, 

oder mehrere Male, die der Einwirkungsdauer der höheren Ge
walt oder der Anzahl der Jahre entsprechen, die zwischen dem 
Zeitpunkt der Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung über die 
Aussetzung der Durchführung des Vorhabens und dem Zeit
punkt der endgültigen Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung 
vergehen. 

(2) Für Beträge, die bis zum Ende des Vorjahres hätten gel
tend gemacht werden müssen, übermittelt der Mitgliedstaat der 
Kommission die Informationen zu den Ausnahmen gemäß Ab
satz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b bis zum 31. Januar. 

Artikel 88 

Verfahren 

(1) Die Kommission unterrichtet den Mitgliedstaat und die 
Verwaltungsbehörde rechtzeitig, wenn eine Anwendung der Re
gelung zur Aufhebung der Mittelbindung gemäß Artikel 86 
droht. 

(2) Auf der Grundlage der ihr bis zum 31. Januar zugegan
genen Informationen unterrichtet die Kommission den Mitglied
staat und die Verwaltungsbehörde über den Betrag, der gemäß 
dieser Informationen von einer Aufhebung der Mittelbindung 
betroffen ist. 

(3) Innerhalb von zwei Monaten kann der Mitgliedstaat sich 
mit dem Betrag einverstanden erklären, für den die Mittelbin
dung aufgehoben werden soll, oder Anmerkungen vorlegen. 

(4) Der Mitgliedstaat legt der Kommission bis zum 30. Juni 
unter Berücksichtigung der Mittelzuweisung nach Fonds und 
gegebenenfalls nach Regionenkategorie einen überarbeiteten Fi
nanzierungsplan vor, aus dem die Beträge, um die die Unterstüt
zung für eine oder mehrere Prioritäten des Programms in dem 
betreffenden Haushaltsjahr gekürzt wurde, hervorgehen. Wird 
ein solcher Plan nicht vorgelegt, überarbeitet die Kommission 
den Finanzierungsplan, indem sie die Beiträge aus den ESI-Fonds 
für das betreffende Haushaltsjahr kürzt. Dabei werden die Kür
zungen anteilig bei jeder Priorität vorgenommen. 

(5) Bis spätestens 30. September ändert die Kommission mit
tels Durchführungsrechtsakten den Beschluss zur Annahme des 
Programms. 

TEIL DREI 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR EFRE, ESF UND 
DEN KOHÄSIONSFONDS 

TITEL I 

ZIELE UND FINANZRAHMEN 

KAPITEL I 

Aufgaben, Ziele und geografischer Geltungsbereich der 
Unterstützung 

Artikel 89 

Aufgaben und Ziele 

(1) Die Fonds tragen zur Entwicklung und Weiterverfolgung 
der Maßnahmen der Union zur Stärkung ihres wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts gemäß Artikel 174 
AEUV bei.
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(3) Bei der Entscheidung über eine finanzielle Berichtigung 
gemäß Absatz 1 wahrt die Kommission den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit, indem sie Art und Schweregrad des Ver
stoßes gegen die anwendbaren Rechtsvorschriften und dessen 
finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Union berück
sichtigt. Die Kommission hält das Parlament über Beschlüsse 
über die Anwendung von finanziellen Berichtigungen auf dem 
Laufenden. 

(4) Die Kriterien und Verfahren für die Vornahme von finan
ziellen Berichtigungen werden in den fondsspezifischen Rege
lungen festgelegt. 

KAPITEL IV 

Aufhebung der Mittelbindung 

Artikel 86 

Grundsätze 

(1) Grundsätzlich gilt für alle Programme ein Verfahren zur 
Aufhebung der Mittelbindung, dem zufolge die Mittelbindung 
für Beträge, die nicht innerhalb einer bestimmten Frist als Vor
schuss oder mittels eines Zahlungsantrags abgerufen werden, 
einschließlich aller Zahlungsanträge, die ganz oder teilweise ei
ner Unterbrechung der Zahlungsfrist oder einer Aussetzung der 
Zahlung unterliegen, aufgehoben wird. 

(2) Mittelbindungen im Zusammenhang mit dem letzten Jahr 
des Zeitraums werden gemäß den für den Abschluss der Pro
gramme geltenden Regelungen aufgehoben. 

(3) Die genaue Anwendung der Aufhebungsregelung wird für 
jeden ESI-Fonds durch fondsspezifische Regelungen festgelegt. 

(4) Die noch offenen Mittelbindungen werden aufgehoben, 
wenn der Kommission nicht sämtliche für den Abschluss erfor
derlichen Dokumente innerhalb der in den fondsspezifischen 
Regelungen festgelegten Fristen übermittelt wurden. 

(5) Für die leistungsbezogene Reserve bestimmte Mittelbin
dungen unterliegen ausschließlich dem in Absatz 4 genannten 
Aufhebungsverfahren. 

Artikel 87 

Ausnahmen von der Aufhebung der Mittelbindung 

(1) Von der Aufhebung der Mittelbindung ausgenommen 
sind die Beträge, die dem Teil der Mittelbindungen entsprechen, 
für den: 

a) die Vorhaben aufgrund eines Gerichtsverfahrens oder einer 
Verwaltungsbeschwerde mit aufschiebender Wirkung aus
gesetzt werden; oder 

b) aus Gründen höherer Gewalt, die Auswirkungen auf die voll
ständige oder teilweise Durchführung des Programms haben, 
kein Zahlungsantrag gestellt werden konnte. 

Die nationalen Behörden, die höhere Gewalt gemäß Unterabsatz 
1 Buchstabe b geltend machen, weisen die direkten Auswirkun
gen der höheren Gewalt auf die Durchführung des gesamten 
Programms oder von Teilen des Programms nach. 

Die obengenannte Ausnahme kann für die Zwecke von Unter
absatz 1 Buchstaben a und b einmal beantragt werden, wenn 
die Aussetzung oder die höhere Gewalt maximal ein Jahr dauert, 

oder mehrere Male, die der Einwirkungsdauer der höheren Ge
walt oder der Anzahl der Jahre entsprechen, die zwischen dem 
Zeitpunkt der Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung über die 
Aussetzung der Durchführung des Vorhabens und dem Zeit
punkt der endgültigen Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung 
vergehen. 

(2) Für Beträge, die bis zum Ende des Vorjahres hätten gel
tend gemacht werden müssen, übermittelt der Mitgliedstaat der 
Kommission die Informationen zu den Ausnahmen gemäß Ab
satz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b bis zum 31. Januar. 

Artikel 88 

Verfahren 

(1) Die Kommission unterrichtet den Mitgliedstaat und die 
Verwaltungsbehörde rechtzeitig, wenn eine Anwendung der Re
gelung zur Aufhebung der Mittelbindung gemäß Artikel 86 
droht. 

(2) Auf der Grundlage der ihr bis zum 31. Januar zugegan
genen Informationen unterrichtet die Kommission den Mitglied
staat und die Verwaltungsbehörde über den Betrag, der gemäß 
dieser Informationen von einer Aufhebung der Mittelbindung 
betroffen ist. 

(3) Innerhalb von zwei Monaten kann der Mitgliedstaat sich 
mit dem Betrag einverstanden erklären, für den die Mittelbin
dung aufgehoben werden soll, oder Anmerkungen vorlegen. 

(4) Der Mitgliedstaat legt der Kommission bis zum 30. Juni 
unter Berücksichtigung der Mittelzuweisung nach Fonds und 
gegebenenfalls nach Regionenkategorie einen überarbeiteten Fi
nanzierungsplan vor, aus dem die Beträge, um die die Unterstüt
zung für eine oder mehrere Prioritäten des Programms in dem 
betreffenden Haushaltsjahr gekürzt wurde, hervorgehen. Wird 
ein solcher Plan nicht vorgelegt, überarbeitet die Kommission 
den Finanzierungsplan, indem sie die Beiträge aus den ESI-Fonds 
für das betreffende Haushaltsjahr kürzt. Dabei werden die Kür
zungen anteilig bei jeder Priorität vorgenommen. 

(5) Bis spätestens 30. September ändert die Kommission mit
tels Durchführungsrechtsakten den Beschluss zur Annahme des 
Programms. 

TEIL DREI 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR EFRE, ESF UND 
DEN KOHÄSIONSFONDS 

TITEL I 

ZIELE UND FINANZRAHMEN 

KAPITEL I 

Aufgaben, Ziele und geografischer Geltungsbereich der 
Unterstützung 

Artikel 89 

Aufgaben und Ziele 

(1) Die Fonds tragen zur Entwicklung und Weiterverfolgung 
der Maßnahmen der Union zur Stärkung ihres wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts gemäß Artikel 174 
AEUV bei.
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Die aus den Fonds unterstützten Maßnahmen tragen auch zur 
Verwirklichung der Unionsstrategie für intelligentes, nachhalti
ges und integratives Wachstums bei. 

(2) Zu dem Zweck nach Absatz 1 werden folgende Ziele 
verfolgt: 

a) "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in Mitglied
staaten und Regionen; die Unterstützung erfolgt aus den 
Fonds; und 

b) "Europäische territoriale Zusammenarbeit"; die Unterstüt
zung erfolgt aus dem EFRE. 

Artikel 90 

Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 

(1) Die Strukturfonds unterstützen das Ziel "Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung" in allen Regionen der Ebene 2 
der gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die 
Statistik (im Folgenden "Regionen auf NUTS-2-Ebene"), die 
mit der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003, geändert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 105/2007, geschaffen worden sind. 

(2) Mittel für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Be
schäftigung" werden den folgenden drei Kategorien von Regio
nen auf NUTS-2-Ebene zugewiesen: 

a) weniger entwickelte Regionen, deren BIP pro Kopf weniger 
als 75 % des durchschnittlichen BIP der EU-27 beträgt; 

b) Übergangsregionen, deren BIP pro Kopf zwischen 75 % und 
90 % des durchschnittlichen BIP der EU-27 beträgt; 

c) stärker entwickelte Regionen, deren BIP pro Kopf über 90 % 
des durchschnittlichen BIP der EU-27 beträgt. 

Die Klassifizierung der Regionen in eine von drei Regionenka
tegorien erfolgt nach dem Verhältnis des BIP pro Kopf jeder 
Region, gemessen in Kaufkraftparitäten und berechnet anhand 
der Unionsdaten für den Zeitraum 2007 - 2009, zum durch
schnittlichen BIP der EU-27 für denselben Bezugszeitraum. 

(3) Aus dem Kohäsionsfonds werden diejenigen Mitgliedstaa
ten unterstützt, deren BNE pro Kopf, gemessen in Kaufkraft
paritäten und berechnet anhand der Unionsdaten für den Zeit
raum 2008 - 2010, weniger als 90 % des durchschnittlichen 
BNE pro Kopf der EU-27 für denselben Bezugszeitraum ent
spricht. 

Mitgliedstaaten, die 2013 für eine Unterstützung aus dem Ko
häsionsfonds in Frage kommen, deren nominales BNE pro Kopf 
jedoch mehr als 90 % des durchschnittlichen Pro-Kopf-BNE der 
EU-27 wie in Unterabsatz 1 berechnet beträgt, erhalten über
gangsweise je nach Fall Unterstützung aus dem Kohäsionsfonds. 

(4) Unmittelbar nach Inkrafttreten dieser Verordnung nimmt 
die Kommission mittels eines Durchführungsrechtsakts einen 
Beschluss an, in dem die Regionen, die die Kriterien der drei 
in Absatz 2 genannten Regionenkategorien erfüllen, und die 
Mitgliedstaaten, die die Kriterien des Absatzes 3 erfüllen, auf
gelistet werden. Diese Liste gilt vom 1. Januar 2014 bis zum 
31. Dezember 2020. 

(5) Im Jahr 2016 überprüft die Kommission die Förderfähig
keit der Mitgliedstaaten in Bezug auf Unterstützung aus dem 
Kohäsionsfonds auf Grundlage der BNE-Daten der Union für 
den Zeitraum 2012 – 2014 für die EU-27. Die Mitgliedstaaten, 
deren nominales BNE pro Kopf unter 90 % des durchschnitt
lichen Pro-Kopf-BNE der EU-27 beträgt, erfüllen erstmals die 
Anspruchsvoraussetzungen für eine Förderung aus dem Kohäsi
onsfonds, und Mitgliedstaaten, die die Anspruchsvoraussetzun
gen für eine Förderung aus dem Kohäsionsfonds in der Ver
gangenheit erfüllt haben und deren nominales BNE pro Kopf 
mehr als 90 % beträgt, verlieren ihre Anspruchsberechtigung 
und erhalten übergangsweise je nach Fall Unterstützung aus 
dem Kohäsionsfonds. 

KAPITEL II 

Finanzrahmen 

Artikel 91 

Mittel für den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt 

(1) Die für Verpflichtungen zugewiesenen Mittel für den wirt
schaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt belaufen 
sich – im Einklang mit der in Anhang VI aufgeführten jähr
lichen Aufteilung – für den Zeitraum 2014 - 2020 auf 
325 145 694 739 EUR zu Preisen von 2011; 
322 145 694 739 EUR davon sind die dem EFRE, dem ESF 
und dem Kohäsionsfonds zugewiesenen Gesamtmittel und 
3 000 000 000 EUR stellen eine besondere Mittelzuweisung zu
gunsten der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen dar. Im 
Hinblick auf die Programmplanung und die anschließende Ein
setzung in den Haushaltsplan der Union wird der Betrag der 
Mittel für den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zu
sammenhalt mit jährlich 2 % indexiert. 

(2) Unbeschadet Absatz 3 dieses Artikels und Artikel 92 Ab
satz 8 nimmt die Kommission mittels Durchführungsrechts
akten einen Beschluss an, in dem die jährliche Aufteilung der 
Gesamtmittel nach Mitgliedstaat im Rahmen des Ziels "Investi
tionen in Wachstum und Beschäftigung" und des Ziels "Euro
päische territoriale Zusammenarbeit" und die jährliche Auftei
lung der Mittel aus der besonderen Mittelzuweisung zugunsten 
der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen nach Mitglied
staat zusammen mit einer Auflistung der förderungsberechtigten 
Regionen im Einklang mit den Kriterien und der Methodik aus 
Anhang VII bzw. VIII festgelegt wird. 

(3) Auf Initiative der Kommission werden 0,35 % der Ge
samtmittel nach Abzug der Unterstützung für die in Artikel 92 
Absatz 6 genannte Fazilität "Connecting Europe" und für die in 
Artikel 92 Absatz 7 genannte Hilfe für benachteiligte Bevölke
rungsgruppen technischer Hilfe zugewiesen. 

Artikel 92 

Mittel für das Ziel "Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung" und für das Ziel "Europäische territoriale 

Zusammenarbeit" 

(1) Die Mittel für das Ziel "Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung" belaufen sich auf 96,33 % der Gesamtmittel (d. 
h. insgesamt 313 197 435 409 EUR) und werden wie folgt zu
gewiesen: 

a) 52,45 % (d. h. insgesamt 164 279 015 916 EUR) für weni
ger entwickelte Regionen;

DE L 347/382 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013



b) 10,24 % (d. h. insgesamt 32 084 931 311 EUR) für Über
gangsregionen; 

c) 15,67 % (d. h. insgesamt 49 084 308 755 EUR) für stärker 
entwickelte Regionen; 

d) 21,19 % (d. h. insgesamt 66 362 384 703 EUR) für Mitglied
staaten, die aus dem Kohäsionsfonds unterstützt werden; 

e) 0,44 % (d. h. insgesamt 1 386 794 724 EUR) als zusätzliche 
Finanzmittel für die in Artikel 349 AEUV genannten Regio
nen in äußerster Randlage und die Regionen auf NUTS-2- 
Ebene, die die Kriterien des Artikels 2 des Protokolls Nr. 6 
zur Beitrittsakte von 1994 erfüllen. 

(2) Zusätzlich zu den in Artikel 91 und Absatz 1 dieses 
Artikels aufgeführten Mitteln wird ein weiterer Betrag in Höhe 
von 94 200 000 EUR für 2014 und von 92 400 000 EUR für 
2015 zur Verfügung gestellt, wie dies in der Rubrik "zusätzliche 
Anpassungen" in Anhang VII festgelegt wird. Auf diese Beträge 
wird im Beschluss der Kommission nach Artikel 91 Absatz 2 
Bezug genommen. 

(3) 2016 überprüft die Kommission in ihrer technischen An
passung für das Jahr 2017 gemäß Artikel 4 und 5 der Verord
nung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 die Gesamtzuweisungen 
jedes Mitgliedstaates im Rahmen des Ziels "Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung" für den Zeitraum 2017 bis 
2020 und wendet dabei die Zuweisungsmethode nach Ziffer 
1 bis 16 des Anhangs VII auf der Grundlage der aktuellsten 
verfügbaren Statistiken und – für die Mitgliedstaaten mit be
grenzten Zuweisungen – des Vergleichs des für die Jahre 
2014 und 2015 festgestellten kumulierten nationalen BIP mit 
dem im Jahr 2012 geschätzten kumulierten nationalen BIP ge
mäß Ziffer 10 des Anhangs VII an. Die Gesamtzuweisungen 
werden entsprechend angepasst, wenn eine kumulative Abwei
chung von mehr als /–5 % zwischen den geänderten Zuweisun
gen und den Gesamtzuweisungen vorliegt. Gemäß Artikel 5 der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 werden die Anpas
sungen zu gleichen Teilen auf die Jahre 2017 bis 2020 verteilt; 
die jeweiligen Obergrenzen des Finanzrahmens werden entspre
chend geändert. Die Nettoauswirkungen – ob positiv oder ne
gativ – dieser Anpassungen dürfen insgesamt 4 000 000 EUR 
nicht übersteigen. Nach der technischen Anpassung nimmt die 
Kommission mittels Durchführungsrechtsakten einen Beschluss 
an, in dem die geänderte jährliche Aufteilung der Gesamtmittel 
für jeden Mitgliedstaat festgelegt wird. 

(4) Um sicherzugehen, dass ausreichend Investitionen für die 
Beschäftigung junger Menschen, die Mobilität der Arbeitskräfte, 
das Wissen, die soziale Inklusion und die Bekämpfung der Ar
mut getätigt werden, darf der Anteil der Mittel aus den Struk
turfonds, die für die Programmplanung der operationellen Pro
gramme im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung" verfügbar sind und dem ESF in jedem Mitglied
staat zugeteilt wurden, nicht niedriger sein, als der in den ope
rationellen Programmen im Rahmen der Ziele "Konvergenz" 
und "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" für 
den Programmplanungszeitraum 2007–2013 vorgesehene ent
sprechende Anteil vom ESF für diesen Mitgliedstaat. Zu diesem 
Anteil wird für jeden Mitgliedstaat ein zusätzlicher Betrag hin
zuaddiert, der mit der in Anhang IX festgelegten Methode be
rechnet wird, um sicherzustellen, dass der Anteil des ESF als 

Prozentsatz der für die Fonds auf Unionsebene kombinierten 
Gesamtmittel, mit Ausnahme der in Absatz 6 genannten, für 
die Verkehrsinfrastruktur bestimmten Mittel aus dem Kohäsions
fonds im Rahmen der Fazilität "Connecting Europe" und der in 
Absatz 7 genannten Hilfe für benachteiligte Bevölkerungsgrup
pen aus den Strukturfonds, in den Mitgliedstaaten mindestens 
23,1 % beträgt. Für die Zwecke dieses Absatzes gilt die Unter
stützung, die ein Mitgliedstaat aus den Investitionen des ESF für 
die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen erhält, als Teil 
der dem ESF aus den Strukturfonds zugewiesenen Mittel. 

(5) Die Mittel für die Beschäftigungsinitiative für junge Men
schen belaufen sich auf 3 000 000 000 EUR aus der besonderen 
Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen und mindestens 3 000 000 000 EUR aus ge
zielten Investitionen des ESF. 

(6) Der Betrag der auf die Fazilität "Connecting Europe" zu 
übertragenden Unterstützung aus dem Kohäsionsfonds beträgt 
10 000 000 000 EUR. Sie wird für Verkehrsinfrastrukturpro
jekte gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 ausschließlich 
in den Mitgliedstaaten, die für eine Unterstützung aus dem 
Kohäsionsfonds in Frage kommen, ausgegeben. 

Die Kommission nimmt mittels eines Durchführungsrechtsakts 
einen Beschluss an, in dem der Betrag festgelegt wird, der von 
den jedem Mitgliedstaat zugewiesenen Kohäsionsfondsmitteln 
an die Fazilität "Connecting Europe" übertragen wird; dieser 
Betrag wird für den gesamten Zeitraum anteilig bestimmt. Die 
Kohäsionsfondsmittel für jeden Mitgliedstaat werden entspre
chend verringert. 

Die jährlichen Mittel, die der in Unterabsatz 1 genannten Unter
stützung aus dem Kohäsionsfonds entsprechen, werden ab dem 
Haushaltjahr 2014 in die jeweiligen Haushaltslinien der Fazilität 
"Connecting Europe" eingesetzt. 

Der in Unterabsatz 1 genannte Betrag, der vom Kohäsionsfonds 
auf die Fazilität "Connecting Europe" übertragen wird, wird 
mittels spezieller Aufrufe für Vorhaben zur Vollendung der 
Kernnetze oder für in Teil I des Anhangs I zur Verordnung 
(EU) Nr. 1316/2013 festgelegte Vorhaben und horizontale Tä
tigkeiten verwendet. 

Die für den Verkehrssektor im Rahmen der Verordnung (EU) 
Nr. 1316/2013 anzuwendenden Vorschriften gelten für die spe
ziellen Aufrufe gemäß Unterabsatz 4. Bis zum 31. Dezember 
2016 werden bei der Auswahl der Projekte, die für Finanzmittel 
in Frage kommen, die nationalen Zuweisungen im Rahmen des 
Kohäsionsfonds berücksichtigt. Ab 1. Januar 2017 werden auf 
die Fazilität "Connecting Europe" übertragene Mittel, die keinem 
Verkehrsinfrastrukturprojekt zugewiesen worden sind, allen Mit
gliedstaaten, die für eine Unterstützung aus dem Kohäsions
fonds in Frage kommen, zur Finanzierung von Verkehrsinfra
strukturprojekten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 
zur Verfügung gestellt. 

Um Mitgliedstaaten zu unterstützen, die für eine Finanzierung 
aus dem Kohäsionsfonds in Frage kommen, aber möglicher
weise Schwierigkeiten haben, Projekte von ausreichender Aus
gereiftheit, Qualität, oder beidem, und einem ausreichenden 
Mehrwert für die Union zu entwerfen, wird besonderes Augen
merk auf die Planung von Unterstützungsmaßnahmen gelegt, 
deren Ziel die Stärkung der institutionellen Kapazitäten und 
der Effizienz der öffentlichen Verwaltungen und öffentlichen 
Dienste im Hinblick auf die Entwicklung und Durchführung
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b) 10,24 % (d. h. insgesamt 32 084 931 311 EUR) für Über
gangsregionen; 

c) 15,67 % (d. h. insgesamt 49 084 308 755 EUR) für stärker 
entwickelte Regionen; 

d) 21,19 % (d. h. insgesamt 66 362 384 703 EUR) für Mitglied
staaten, die aus dem Kohäsionsfonds unterstützt werden; 

e) 0,44 % (d. h. insgesamt 1 386 794 724 EUR) als zusätzliche 
Finanzmittel für die in Artikel 349 AEUV genannten Regio
nen in äußerster Randlage und die Regionen auf NUTS-2- 
Ebene, die die Kriterien des Artikels 2 des Protokolls Nr. 6 
zur Beitrittsakte von 1994 erfüllen. 

(2) Zusätzlich zu den in Artikel 91 und Absatz 1 dieses 
Artikels aufgeführten Mitteln wird ein weiterer Betrag in Höhe 
von 94 200 000 EUR für 2014 und von 92 400 000 EUR für 
2015 zur Verfügung gestellt, wie dies in der Rubrik "zusätzliche 
Anpassungen" in Anhang VII festgelegt wird. Auf diese Beträge 
wird im Beschluss der Kommission nach Artikel 91 Absatz 2 
Bezug genommen. 

(3) 2016 überprüft die Kommission in ihrer technischen An
passung für das Jahr 2017 gemäß Artikel 4 und 5 der Verord
nung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 die Gesamtzuweisungen 
jedes Mitgliedstaates im Rahmen des Ziels "Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung" für den Zeitraum 2017 bis 
2020 und wendet dabei die Zuweisungsmethode nach Ziffer 
1 bis 16 des Anhangs VII auf der Grundlage der aktuellsten 
verfügbaren Statistiken und – für die Mitgliedstaaten mit be
grenzten Zuweisungen – des Vergleichs des für die Jahre 
2014 und 2015 festgestellten kumulierten nationalen BIP mit 
dem im Jahr 2012 geschätzten kumulierten nationalen BIP ge
mäß Ziffer 10 des Anhangs VII an. Die Gesamtzuweisungen 
werden entsprechend angepasst, wenn eine kumulative Abwei
chung von mehr als /–5 % zwischen den geänderten Zuweisun
gen und den Gesamtzuweisungen vorliegt. Gemäß Artikel 5 der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 werden die Anpas
sungen zu gleichen Teilen auf die Jahre 2017 bis 2020 verteilt; 
die jeweiligen Obergrenzen des Finanzrahmens werden entspre
chend geändert. Die Nettoauswirkungen – ob positiv oder ne
gativ – dieser Anpassungen dürfen insgesamt 4 000 000 EUR 
nicht übersteigen. Nach der technischen Anpassung nimmt die 
Kommission mittels Durchführungsrechtsakten einen Beschluss 
an, in dem die geänderte jährliche Aufteilung der Gesamtmittel 
für jeden Mitgliedstaat festgelegt wird. 

(4) Um sicherzugehen, dass ausreichend Investitionen für die 
Beschäftigung junger Menschen, die Mobilität der Arbeitskräfte, 
das Wissen, die soziale Inklusion und die Bekämpfung der Ar
mut getätigt werden, darf der Anteil der Mittel aus den Struk
turfonds, die für die Programmplanung der operationellen Pro
gramme im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung" verfügbar sind und dem ESF in jedem Mitglied
staat zugeteilt wurden, nicht niedriger sein, als der in den ope
rationellen Programmen im Rahmen der Ziele "Konvergenz" 
und "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" für 
den Programmplanungszeitraum 2007–2013 vorgesehene ent
sprechende Anteil vom ESF für diesen Mitgliedstaat. Zu diesem 
Anteil wird für jeden Mitgliedstaat ein zusätzlicher Betrag hin
zuaddiert, der mit der in Anhang IX festgelegten Methode be
rechnet wird, um sicherzustellen, dass der Anteil des ESF als 

Prozentsatz der für die Fonds auf Unionsebene kombinierten 
Gesamtmittel, mit Ausnahme der in Absatz 6 genannten, für 
die Verkehrsinfrastruktur bestimmten Mittel aus dem Kohäsions
fonds im Rahmen der Fazilität "Connecting Europe" und der in 
Absatz 7 genannten Hilfe für benachteiligte Bevölkerungsgrup
pen aus den Strukturfonds, in den Mitgliedstaaten mindestens 
23,1 % beträgt. Für die Zwecke dieses Absatzes gilt die Unter
stützung, die ein Mitgliedstaat aus den Investitionen des ESF für 
die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen erhält, als Teil 
der dem ESF aus den Strukturfonds zugewiesenen Mittel. 

(5) Die Mittel für die Beschäftigungsinitiative für junge Men
schen belaufen sich auf 3 000 000 000 EUR aus der besonderen 
Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen und mindestens 3 000 000 000 EUR aus ge
zielten Investitionen des ESF. 

(6) Der Betrag der auf die Fazilität "Connecting Europe" zu 
übertragenden Unterstützung aus dem Kohäsionsfonds beträgt 
10 000 000 000 EUR. Sie wird für Verkehrsinfrastrukturpro
jekte gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 ausschließlich 
in den Mitgliedstaaten, die für eine Unterstützung aus dem 
Kohäsionsfonds in Frage kommen, ausgegeben. 

Die Kommission nimmt mittels eines Durchführungsrechtsakts 
einen Beschluss an, in dem der Betrag festgelegt wird, der von 
den jedem Mitgliedstaat zugewiesenen Kohäsionsfondsmitteln 
an die Fazilität "Connecting Europe" übertragen wird; dieser 
Betrag wird für den gesamten Zeitraum anteilig bestimmt. Die 
Kohäsionsfondsmittel für jeden Mitgliedstaat werden entspre
chend verringert. 

Die jährlichen Mittel, die der in Unterabsatz 1 genannten Unter
stützung aus dem Kohäsionsfonds entsprechen, werden ab dem 
Haushaltjahr 2014 in die jeweiligen Haushaltslinien der Fazilität 
"Connecting Europe" eingesetzt. 

Der in Unterabsatz 1 genannte Betrag, der vom Kohäsionsfonds 
auf die Fazilität "Connecting Europe" übertragen wird, wird 
mittels spezieller Aufrufe für Vorhaben zur Vollendung der 
Kernnetze oder für in Teil I des Anhangs I zur Verordnung 
(EU) Nr. 1316/2013 festgelegte Vorhaben und horizontale Tä
tigkeiten verwendet. 

Die für den Verkehrssektor im Rahmen der Verordnung (EU) 
Nr. 1316/2013 anzuwendenden Vorschriften gelten für die spe
ziellen Aufrufe gemäß Unterabsatz 4. Bis zum 31. Dezember 
2016 werden bei der Auswahl der Projekte, die für Finanzmittel 
in Frage kommen, die nationalen Zuweisungen im Rahmen des 
Kohäsionsfonds berücksichtigt. Ab 1. Januar 2017 werden auf 
die Fazilität "Connecting Europe" übertragene Mittel, die keinem 
Verkehrsinfrastrukturprojekt zugewiesen worden sind, allen Mit
gliedstaaten, die für eine Unterstützung aus dem Kohäsions
fonds in Frage kommen, zur Finanzierung von Verkehrsinfra
strukturprojekten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 
zur Verfügung gestellt. 

Um Mitgliedstaaten zu unterstützen, die für eine Finanzierung 
aus dem Kohäsionsfonds in Frage kommen, aber möglicher
weise Schwierigkeiten haben, Projekte von ausreichender Aus
gereiftheit, Qualität, oder beidem, und einem ausreichenden 
Mehrwert für die Union zu entwerfen, wird besonderes Augen
merk auf die Planung von Unterstützungsmaßnahmen gelegt, 
deren Ziel die Stärkung der institutionellen Kapazitäten und 
der Effizienz der öffentlichen Verwaltungen und öffentlichen 
Dienste im Hinblick auf die Entwicklung und Durchführung
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von in Teil I des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 
1316/2013 genannten Vorhaben ist. Um in allen Mitgliedstaa
ten, die aus dem Kohäsionsfonds gefördert werden, den höchst
möglichen Abruf der übertragenen Mittel zu gewährleisten, 
kann die Kommission zusätzliche Aufrufe durchführen. 

(7) Die Unterstützung aus den Strukturfonds für Hilfe für 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen im Rahmen des Ziels "In
vestitionen in Wachstum und Beschäftigung" beträgt mindestens 
2 500 000 000 EUR und kann im Rahmen einer freiwillig von 
den Mitgliedstaaten gewährten zusätzlichen Hilfe um bis zu 
1 000 000 000 EUR aufgestockt werden. 

Die Kommission nimmt mittels eines Durchführungsrechtsakts 
einen Beschluss an, in dem der Betrag festgelegt wird, der von 
jedem Mitgliedstaat aus den ihm für den gesamten Zeitraum 
zugewiesenen Strukturfondsmitteln an die Hilfe für benachtei
ligte Bevölkerungsgruppen übertragen wird. Die jedem Mitglied
staat zugewiesenen Strukturfondsmittel werden mittels anteiliger 
Kürzung nach Regionenkategorie entsprechend gekürzt. 

Die jährlichen Mittel, die der in Unterabsatz 1 genannten Unter
stützung aus den Strukturfonds entsprechen, werden für das 
Haushaltjahr 2014 in die jeweiligen Haushaltslinien des Instru
ments "Hilfe für benachteiligte Bevölkerungsgruppen" eingesetzt. 

(8) 330 000 000 EUR der Strukturfondsmittel für das Ziel 
"Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" werden inno
vativen Maßnahmen in direkter oder indirekter Verwaltung der 
Kommission im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung zu
gewiesen. 

(9) Die Mittel für das Ziel "Europäische territoriale Zusam
menarbeit" belaufen sich auf 2,75 % der Gesamtmittel, die den 
Fonds für den Zeitraum 2014–2020 für Verpflichtungen zuge
wiesen wurden (d.h. insgesamt 8 948 259 330 EUR). 

(10) Für die Zwecke dieses Artikels, der Artikel 18, 91, 93, 
95, 99, 120, des Anhangs I und des Anhangs X dieser Ver
ordnung, von Artikel 4 der EFRE-Verordnung, von Artikel 4 
und von Artikel 16 bis 23 der ESF-Verordnung, von Artikel 3 
Absatz 3 der ETZ-Verordnung gilt die Region in äußerster 
Randlage Mayotte als Region auf NUTS-2-Ebene und fällt damit 
in die Kategorie der weniger entwickelten Regionen. Für die 
Zwecke des Artikels 3 Absätze 1 und 2 der ETZ-Verordnung 
gelten die Regionen Mayotte und Saint Martin als Regionen auf 
NUTS-3-Ebene. 

Artikel 93 

Nichtübertragbarkeit von Mitteln zwischen 
Regionenkategorien 

(1) Die Gesamtmittel, die jedem Mitgliedstaat für weniger 
entwickelte Regionen, Übergangsregionen und stärker ent
wickelte Regionen zugewiesen wurden, sind zwischen diesen 
Regionenkategorien nicht übertragbar. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Kommission unter 
ordnungsgemäß begründeten Umständen im Zusammenhang 
mit der Durchführung eines oder mehrerer thematischer Ziele 
dem Vorschlag eines Mitgliedstaats aus der ersten Vorlage der 
Partnerschaftsvereinbarung oder – unter ordnungsgemäß be
gründeten Umständen – zum Zeitpunkt der Zuweisung der leis
tungsgebundenen Reserve oder im Zuge einer umfassenden 

Überarbeitung der Partnerschaftsvereinbarung zustimmen, bis 
zu 3 % der einer bestimmten Regionenkategorie zugewiesenen 
Gesamtmittel auf andere Regionenkategorien zu übertragen. 

Artikel 94 

Nichtübertragbarkeit von Mitteln zwischen Zielen 

(1) Die Gesamtmittel, die jedem Mitgliedstaat in Bezug auf 
das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" und 
das Ziel "Europäische territoriale Zusammenarbeit" zugewiesen 
werden, sind zwischen diesen einzelnen Zielen nicht übertrag
bar. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Kommission im Hin
blick auf die Sicherstellung einer wirksamen Verteilung der 
Fondsmittel auf die in Artikel 89 Absatz 1 genannten Missionen 
unter ordnungsgemäß begründeten Umständen und unter der in 
Absatz 3 genannten Bedingung mittels Durchführungsrechtsakt 
dem Vorschlag eines Mitgliedstaats aus der ersten Vorlage der 
Partnerschaftsvereinbarung zustimmen, einen Teil seiner dem 
Ziel "Europäische territoriale Zusammenarbeit" zugewiesenen 
Mittel auf das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäfti
gung" zu übertragen. 

(3) Der Anteil des Ziels "Europäische territoriale Zusammen
arbeit" in dem Mitgliedstaat, der den in Absatz 2 genannten 
Vorschlag macht, darf nicht weniger als 35 % der dem Mitglied
staat zugewiesenen Gesamtmittel in Bezug auf das Ziel "Inves
titionen in Wachstum und Beschäftigung" und das Ziel "Euro
päische territoriale Zusammenarbeit" ausmachen und darf nach 
der Mittelübertragung nicht weniger als 25 % dieser Gesamtmit
tel betragen. 

Artikel 95 

Zusätzlichkeit 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels und des Anhangs X gelten 
die folgenden Definitionen: 

1. "Bruttoanlageinvestitionen" bezeichnen den Erwerb abzüglich 
der Veräußerungen von Anlagegütern durch gebietsansässige 
Produzenten in einem Zeitraum und gewisse Werterhöhun
gen an nichtproduzierten Vermögensgütern durch produk
tive Tätigkeiten von Produzenten oder institutionellen Ein
heiten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des 
Rates ( 1 ). 

2. "Anlagevermögen" bezeichnet alle produzierten Sachanlagen 
und produzierten immateriellen Anlagegüter, die wiederholt 
oder kontinuierlich länger als ein Jahr in der Produktion 
eingesetzt werden. 

3. "Sektor Staat" bezeichnet die Gesamtheit der institutionellen 
Einheiten, die – zusätzlich zu ihren politischen Zuständig
keiten und ihrer Rolle bei der wirtschaftlichen Regulierung – 
hauptsächlich nichtmarktbestimmte Dienstleistungen (in der 
Regel Güter) für den Individual- und Kollektivkonsum und 
die Umverteilung von Einkommen und Vermögen erbringen. 

4. "Öffentliche oder gleichwertige Strukturausgaben" bezeichnet 
die Bruttoanlageinvestitionen des Sektors Staat.
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( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates vom 25. Juni 1996 zum 
Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf 
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(ABl. L 310 vom 30.11.1996, S. 1).



(2) Die Unterstützung aus den Fonds für das Ziel "Investitio
nen in Wachstum und Beschäftigung" darf öffentliche oder 
gleichwertige Strukturausgaben des Mitgliedstaats nicht ersetzen. 

(3) Für den Zeitraum 2014-2020 entspricht die Höhe der 
öffentlichen oder gleichwertigen Strukturausgaben im Jahres
durchschnitt mindestens dem in der Partnerschaftsvereinbarung 
festgelegten Referenzwert. 

Bei der Festlegung des in Unterabsatz 1 genannten Referenz
werts berücksichtigen die Kommission und die Mitgliedstaaten 
die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und besondere 
oder außergewöhnliche Umstände wie Privatisierungen, eine au
ßergewöhnliche Höhe der öffentlichen oder gleichwertigen 
Strukturausgaben eines Mitgliedstaats im Programmplanungs
zeitraum 2007-2013 und die Entwicklung sonstiger Indikatoren 
für öffentliche Investitionen. Auch Änderungen bei den natio
nalen Mittelzuweisungen aus den Fonds im Vergleich zu den 
Jahren 2007 bis 2013 wird Rechnung getragen. 

(4) Überprüfungen dazu, ob die Höhe der öffentlichen oder 
gleichwertigen Strukturausgaben im Rahmen des Ziels "Investi
tionen in Wachstum und Beschäftigung" für den Zeitraum bei
behalten wird, finden nur in den Mitgliedstaaten statt, in denen 
mindestens 15 % der Gesamtbevölkerung in weniger entwickelte 
Regionen leben. 

In Mitgliedstaaten, in denen mindestens 65 % der Gesamtbevöl
kerung in weniger entwickelten Regionen leben, findet die Über
prüfung auf nationaler Ebene statt. 

In Mitgliedstaaten, in denen mehr als 15 % aber weniger als 
65 % der Gesamtbevölkerung in weniger entwickelten Regionen 
leben, findet die Überprüfung auf regionaler Ebene statt. Zu 
diesem Zweck informieren diese Mitgliedstaaten die Kommis
sion in jeder Phase der Überprüfung über die Ausgaben in 
weniger entwickelten Regionen. 

(5) Die Überprüfung der Frage, ob die Höhe der öffentlichen 
oder gleichwertigen Strukturausgaben im Rahmen des Ziels "In
vestitionen in Wachstum und Beschäftigung" eingehalten wird, 
findet zum Zeitpunkt der Einreichung der Partnerschaftsverein
barung (im Folgenden "Ex-ante-Überprüfung"), im Jahr 2018 
(im Folgenden "Halbzeitüberprüfung") und im Jahr 2022 (im 
Folgenden "Ex-post-Überprüfung") statt. 

Die genauen Regelungen zur Überprüfung der Zusätzlichkeit 
sind in Anhang X Punkt 2 festgelegt. 

(6) Stellt die Kommission in einer Ex-post-Überprüfung fest, 
dass ein Mitgliedstaat den im Partnerschaftsabkommen sowie in 
Anhang X festgelegten Referenzwert der öffentlichen oder 
gleichwertigen Strukturausgaben im Rahmen des Ziels "Investi
tionen in Wachstum und Beschäftigung" nicht eingehalten hat, 
so kann die Kommission – je nach Schweregrad der Nichtein
haltung dieser Verpflichtungen – eine finanzielle Berichtigung 
vornehmen; dies erfolgt durch die Annahme eines Beschlusses 
mittels Durchführungsrechtsakt. Bei der Entscheidung über eine 
finanzielle Berichtigung berücksichtigt die Kommission, ob sich 

die wirtschaftliche Lage des Mitgliedstaats seit der Halbzeitüber
prüfung erheblich verändert hat. Die genauen Regelungen zu 
den Sätzen der finanziellen Berichtigung sind in Anhang X 
Punkt 3 festgelegt. 

(7) Absätze 1 bis 6 finden keine Anwendung auf Programme 
im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammen
arbeit". 

TITEL II 

PROGRAMMPLANUNG 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen zu den Fonds 

Artikel 96 

Inhalt, Genehmigung und Änderung der operationellen 
Programme im Rahmen des Ziels "Investitionen in 

Wachstum und Beschäftigung" 

(1) Ein operationelles Programm besteht aus Prioritätsachsen. 
Eine Prioritätsachse gilt für einen einzigen Fonds und eine Re
gionenkategorie, außer beim Kohäsionsfonds, entspricht, unbe
schadet des Artikels 59, einem thematischen Ziel und umfasst 
eine oder mehrere Investitionsprioritäten dieses thematischen 
Ziels im Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen. Gege
benenfalls und um Wirkung und Effektivität durch einen the
matisch kohärenten integrierten Ansatz zu erhöhen, kann/kön
nen in einer Prioritätsachse 

a) mehr als eine Regionenkategorie erfasst sein; 

b) eine oder mehrere ergänzende Investitionsprioritäten aus 
dem EFRE, dem Kohäsionsfonds und dem ESF unter einem 
thematischen Ziel kombiniert werden; 

c) unter ordnungsgemäß begründeten Umständen eine oder 
mehrere ergänzende Investitionsprioritäten aus verschiedenen 
thematischen Zielen kombiniert werden, um den Höchstbei
trag zu dieser Prioritätsachse zu erreichen; 

d) beim ESF Investitionsprioritäten aus verschiedenen themati
schen Zielen aus Artikel 9 Absatz 1 Nummer 8, 9, 10 und 
11 kombiniert werden, damit sie besser zu anderen Priori
tätsachsen beitragen können, und damit soziale Innovation 
und transnationale Zusammenarbeit umgesetzt werden. 

Die Mitgliedstaaten können zwei oder mehr der unter den 
Buchstaben a bis d beschriebenen Optionen miteinander kom
binieren. 

(2) Ein operationelles Programm trägt zur Unionsstrategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum und zur 
Erreichung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zu
sammenhalts bei und darin wird Folgendes festgelegt: 

a) eine Begründung der Auswahl der thematischen Ziele, der 
entsprechenden Investitionsprioritäten und Mittelzuweisun
gen in Bezug auf die Partnerschaftsvereinbarung auf der 
Grundlage einer Aufstellung der regionalen und – gegebe
nenfalls – nationalen Erfordernisse, einschließlich des Erfor
dernisses der Bewältigung der Herausforderungen, die in
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(2) Die Unterstützung aus den Fonds für das Ziel "Investitio
nen in Wachstum und Beschäftigung" darf öffentliche oder 
gleichwertige Strukturausgaben des Mitgliedstaats nicht ersetzen. 

(3) Für den Zeitraum 2014-2020 entspricht die Höhe der 
öffentlichen oder gleichwertigen Strukturausgaben im Jahres
durchschnitt mindestens dem in der Partnerschaftsvereinbarung 
festgelegten Referenzwert. 

Bei der Festlegung des in Unterabsatz 1 genannten Referenz
werts berücksichtigen die Kommission und die Mitgliedstaaten 
die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und besondere 
oder außergewöhnliche Umstände wie Privatisierungen, eine au
ßergewöhnliche Höhe der öffentlichen oder gleichwertigen 
Strukturausgaben eines Mitgliedstaats im Programmplanungs
zeitraum 2007-2013 und die Entwicklung sonstiger Indikatoren 
für öffentliche Investitionen. Auch Änderungen bei den natio
nalen Mittelzuweisungen aus den Fonds im Vergleich zu den 
Jahren 2007 bis 2013 wird Rechnung getragen. 

(4) Überprüfungen dazu, ob die Höhe der öffentlichen oder 
gleichwertigen Strukturausgaben im Rahmen des Ziels "Investi
tionen in Wachstum und Beschäftigung" für den Zeitraum bei
behalten wird, finden nur in den Mitgliedstaaten statt, in denen 
mindestens 15 % der Gesamtbevölkerung in weniger entwickelte 
Regionen leben. 

In Mitgliedstaaten, in denen mindestens 65 % der Gesamtbevöl
kerung in weniger entwickelten Regionen leben, findet die Über
prüfung auf nationaler Ebene statt. 

In Mitgliedstaaten, in denen mehr als 15 % aber weniger als 
65 % der Gesamtbevölkerung in weniger entwickelten Regionen 
leben, findet die Überprüfung auf regionaler Ebene statt. Zu 
diesem Zweck informieren diese Mitgliedstaaten die Kommis
sion in jeder Phase der Überprüfung über die Ausgaben in 
weniger entwickelten Regionen. 

(5) Die Überprüfung der Frage, ob die Höhe der öffentlichen 
oder gleichwertigen Strukturausgaben im Rahmen des Ziels "In
vestitionen in Wachstum und Beschäftigung" eingehalten wird, 
findet zum Zeitpunkt der Einreichung der Partnerschaftsverein
barung (im Folgenden "Ex-ante-Überprüfung"), im Jahr 2018 
(im Folgenden "Halbzeitüberprüfung") und im Jahr 2022 (im 
Folgenden "Ex-post-Überprüfung") statt. 

Die genauen Regelungen zur Überprüfung der Zusätzlichkeit 
sind in Anhang X Punkt 2 festgelegt. 

(6) Stellt die Kommission in einer Ex-post-Überprüfung fest, 
dass ein Mitgliedstaat den im Partnerschaftsabkommen sowie in 
Anhang X festgelegten Referenzwert der öffentlichen oder 
gleichwertigen Strukturausgaben im Rahmen des Ziels "Investi
tionen in Wachstum und Beschäftigung" nicht eingehalten hat, 
so kann die Kommission – je nach Schweregrad der Nichtein
haltung dieser Verpflichtungen – eine finanzielle Berichtigung 
vornehmen; dies erfolgt durch die Annahme eines Beschlusses 
mittels Durchführungsrechtsakt. Bei der Entscheidung über eine 
finanzielle Berichtigung berücksichtigt die Kommission, ob sich 

die wirtschaftliche Lage des Mitgliedstaats seit der Halbzeitüber
prüfung erheblich verändert hat. Die genauen Regelungen zu 
den Sätzen der finanziellen Berichtigung sind in Anhang X 
Punkt 3 festgelegt. 

(7) Absätze 1 bis 6 finden keine Anwendung auf Programme 
im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammen
arbeit". 

TITEL II 

PROGRAMMPLANUNG 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen zu den Fonds 

Artikel 96 

Inhalt, Genehmigung und Änderung der operationellen 
Programme im Rahmen des Ziels "Investitionen in 

Wachstum und Beschäftigung" 

(1) Ein operationelles Programm besteht aus Prioritätsachsen. 
Eine Prioritätsachse gilt für einen einzigen Fonds und eine Re
gionenkategorie, außer beim Kohäsionsfonds, entspricht, unbe
schadet des Artikels 59, einem thematischen Ziel und umfasst 
eine oder mehrere Investitionsprioritäten dieses thematischen 
Ziels im Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen. Gege
benenfalls und um Wirkung und Effektivität durch einen the
matisch kohärenten integrierten Ansatz zu erhöhen, kann/kön
nen in einer Prioritätsachse 

a) mehr als eine Regionenkategorie erfasst sein; 

b) eine oder mehrere ergänzende Investitionsprioritäten aus 
dem EFRE, dem Kohäsionsfonds und dem ESF unter einem 
thematischen Ziel kombiniert werden; 

c) unter ordnungsgemäß begründeten Umständen eine oder 
mehrere ergänzende Investitionsprioritäten aus verschiedenen 
thematischen Zielen kombiniert werden, um den Höchstbei
trag zu dieser Prioritätsachse zu erreichen; 

d) beim ESF Investitionsprioritäten aus verschiedenen themati
schen Zielen aus Artikel 9 Absatz 1 Nummer 8, 9, 10 und 
11 kombiniert werden, damit sie besser zu anderen Priori
tätsachsen beitragen können, und damit soziale Innovation 
und transnationale Zusammenarbeit umgesetzt werden. 

Die Mitgliedstaaten können zwei oder mehr der unter den 
Buchstaben a bis d beschriebenen Optionen miteinander kom
binieren. 

(2) Ein operationelles Programm trägt zur Unionsstrategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum und zur 
Erreichung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zu
sammenhalts bei und darin wird Folgendes festgelegt: 

a) eine Begründung der Auswahl der thematischen Ziele, der 
entsprechenden Investitionsprioritäten und Mittelzuweisun
gen in Bezug auf die Partnerschaftsvereinbarung auf der 
Grundlage einer Aufstellung der regionalen und – gegebe
nenfalls – nationalen Erfordernisse, einschließlich des Erfor
dernisses der Bewältigung der Herausforderungen, die in
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den entsprechenden gemäß Artikel 121 Absatz 2 AEUV 
angenommenen länderspezifischen Empfehlungen und den 
entsprechenden gemäß Artikel 148 Absatz 4 AEUV an
genommenen Ratsempfehlungen genannt sind, unter Berück
sichtigung der Ex-ante-Bewertung gemäß Artikel 55; 

b) für jede Prioritätsachse außer der technischen Hilfe: 

i) die Investitionsprioritäten und entsprechenden spezi
fischen Ziele; 

ii) im Hinblick auf eine stärker ergebnisorientierte Pro
grammplanung die erwarteten Ergebnisse für jedes spezi
fische Ziel und die entsprechenden Ergebnisindikatoren, 
mit einem Basiswert und einem Zielwert, gegebenenfalls 
quantifiziert im Einklang mit den fondsspezifischen Re
gelungen; 

iii) eine Beschreibung der Art der im Rahmen jeder Inves
titionspriorität zu unterstützenden Maßnahmen, und die 
Angabe von entsprechenden Beispielen, eine Beschrei
bung ihres erwarteten Beitrags zu den unter Ziffer i 
genannten spezifischen Zielen, einschließlich der Leit
grundsätze für die Auswahl der Vorhaben, und gegebe
nenfalls die Benennung der wichtigsten Zielgruppen, 
spezifischer, gezielt zu unterstützender Gebiete, Arten 
von Begünstigten, der geplanten Nutzung der Finanz
instrumente und Großprojekte; 

iv) für jede Investitionspriorität die Outputindikatoren, ein
schließlich des quantifizierten Zielwerts, die voraussicht
lich zu den Ergebnissen beitragen, im Einklang mit den 
fondsspezifischen Regelungen; 

v) die Benennung der Durchführungsschritte und der Fi
nanz- und Outputindikatoren sowie gegebenenfalls der 
Ergebnisindikatoren, die als Etappenziele und Ziele für 
den Leistungsrahmen nach Artikel 21 Absatz 1 und 
Anhang II dienen sollen; 

vi) die entsprechenden Interventionskategorien auf der 
Grundlage einer von der Kommission angenommenen 
Nomenklatur und eine ungefähre Aufschlüsselung der 
zugewiesenen Mittel; 

vii) gegebenenfalls eine Zusammenfassung der geplanten In
anspruchnahme von technischer Hilfe, einschließlich 
Maßnahmen zur Stärkung der administrativen Leistungs
fähigkeit von in die Verwaltung und Kontrolle der Pro
gramme eingebundenen Behörden und Begünstigten, so
weit notwendig; 

c) für jede die technische Hilfe betreffende Prioritätsachse: 

i) spezifische Ziele; 

ii) für jedes spezifische Ziel die erwarteten Ergebnisse und – 
falls dies in Anbetracht des Inhalts der Maßnahmen ob
jektiv gerechtfertigt ist – die entsprechenden Ergebnis
indikatoren mit einem Basiswert und einem Zielwert, 
im Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen; 

iii) eine Beschreibung der zu unterstützenden Maßnahmen 
und ihres erwarteten Beitrags zu den unter Ziffer i ge
nannten spezifischen Zielen; 

iv) die Outputindikatoren, die voraussichtlich zu den Ergeb
nissen beitragen; 

v) die entsprechenden Interventionskategorien auf der 
Grundlage einer von der Kommission angenommenen 
Nomenklatur und eine ungefähre Aufschlüsselung der 
zugewiesenen Mittel. 

Ziffer ii gilt nicht, wenn der Unionsbeitrag zu der Prioritäts
achse oder den Prioritätsachsen betreffend technische Hilfe in 
einem operationellen Programm 15 000 000 EUR nicht 
übersteigt. 

d) ein Finanzierungsplan mit den folgenden Tabellen: 

i) Tabellen, in denen für jedes Jahr gemäß den Artikeln 60, 
120 und 121 die für die Unterstützung aus jedem der 
Fonds vorgesehenen Beträge der Mittelausstattung ins
gesamt angegeben sind, einschließlich eines getrennt vor
gesehenen Betrags für die Leistungreserve; 

ii) Tabellen, in denen für den gesamten Programmplanungs
zeitraum für das operationelle Programm und für jede 
Prioritätsachse der Betrag der Mittelausstattung insgesamt 
an Unterstützung aus jedem Fonds und die nationale Ko
finanzierung angegeben ist, unter Ausweisung der auf die 
Leistungsreserve bezogenen Beträge. Bei Prioritätsachsen, 
die mehrere Regionenkategorien betreffen, werden in den 
Tabellen für jede Regionenkategorie der Betrag der Mittel
ausstattung insgesamt aus den Fonds und die nationale 
Kofinanzierung angegeben. 

Bei Prioritätsachsen, die Investitionsprioritäten aus ver
schiedenen thematischen Zielen miteinander kombinieren, 
wird in der Tabelle für jedes der betreffenden themati
schen Ziele der Betrag der Mittelausstattung insgesamt 
aus jedem Fonds und die nationale Kofinanzierung ange
geben. 

Besteht die nationale Kofinanzierung aus öffentlichen und 
privaten Mitteln, so wird in der Tabelle die ungefähre Auf
schlüsselung nach öffentlichen und privaten Komponenten 
angegeben. Zu Informationszwecken soll auch die vorgese
hene Beteiligung der EIB aufgeführt werden; 

e) ein Verzeichnis der Großprojekte, die im Programmzeitraum 
durchgeführt werden sollen; 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte in Bezug 
auf die Nomenklatur nach Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffer 
vi und Buchstabe c Ziffer v. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 150 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.
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(3) Unter Berücksichtigung seines Inhalts und seiner Ziele 
wird in einem operationellen Programm der integrierte Ansatz 
für die territoriale Entwicklung unter Beachtung der Partner
schaftsvereinbarung dargelegt; ferner wird dargelegt, wie dieses 
operationelle Programm zur Verwirklichung seiner Ziele und 
der erwarteten Ergebnisse beiträgt, wobei gegebenenfalls Folgen
des angegeben wird: 

a) der Ansatz für die Nutzung der Instrumente für die von der 
örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung und die 
Grundsätze für die Ermittlung der Gebiete, in denen er 
durchgeführt wird; 

b) als Richtwert der Betrag der Zuweisung von EFRE-Mitteln für 
integrierte Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwick
lung, die gemäß den Bestimmungen von Artikel 7 Absatz 
3 der EFRE-Verordnung durchgeführt werden sollen, und als 
Richtwert die Zuweisung von ESF-Mitteln für integrierte 
Maßnahmen; 

c) der Ansatz für die Inanspruchnahme des ITI-Instruments – 
außer in den von Buchstabe b erfassten Fällen – und ihre als 
Richtwert dienende Mittelzuweisung im Rahmen jeder Prio
ritätsachse; 

d) die Vorkehrungen für interregionale und transnationale Maß
nahmen im Rahmen der operationellen Programme mit Be
günstigten aus mindestens einem anderen Mitgliedstaat; 

e) im Fall der Teilnahme der Mitgliedstaaten und Regionen an 
makroregionalen Strategien und Strategien für die Meeres
gebiete, je nach den von dem Mitgliedstaat ermittelten Er
fordernissen des Programmgebiets, der Beitrag der geplanten 
Interventionen im Rahmen des Programms im Hinblick auf 
solche Strategien. 

(4) Zusätzlich wird in dem operationellen Programm Folgen
des festgelegt: 

a) gegebenenfalls die Angabe, ob und wie es den besonderen 
Bedürfnissen der ärmsten geografischen Gebiete oder der am 
stärksten von Diskriminierung oder sozialer Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen – unter besonderer Berücksichtigung 
marginalisierter Gemeinschaften und von Menschen mit Be
hinderungen – entspricht, sowie gegebenenfalls der Beitrag 
zu dem in der Partnerschaftsvereinbarung niedergelegten in
tegrierten Ansatz; 

b) gegebenenfalls die Angabe, ob und wie es den regionalen 
demografischen Herausforderungen oder den besonderen Be
dürfnissen der Gebiete mit schweren und dauerhaften natür
lichen oder demografischen Nachteilen, wie in Artikel 174 
AEUV genannt, gerecht wird, sowie der Beitrag zu dem 
hierzu in der Partnerschaftsvereinbarung niedergelegten inte
grierten Ansatz. 

(5) Im operationellen Programm wird Folgendes benannt: 

a) die Verwaltungsbehörde, soweit angemessen die Bescheini
gungsbehörde, und die Prüfbehörde; 

b) die Stelle, an die die Zahlungen der Kommission zu erfolgen 
haben; 

c) die Maßnahmen zur Einbindung der in Artikel 5 aufgeführ
ten Partner in die Erstellung der operationellen Programme 
und die Rolle dieser Partner bei Durchführung, Begleitung 
und Bewertung der operationellen Programme. 

(6) Im operationellen Programm wird ferner unter Berück
sichtigung des Inhalts der Partnerschaftsvereinbarung und unter 
Beachtung des institutionellen und rechtlichen Rahmens der 
Mitgliedstaaten Folgendes angegeben: 

a) die Mechanismen zur Gewährleistung der Koordination zwi
schen den Fonds, dem ELER und dem EMFF sowie anderen 
nationalen und Unionsfinanzierungsinstrumenten und mit 
der EIB unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestim
mungen aus dem GSR; 

b) für jede für das operationelle Programm geltende Ex-ante- 
Konditionalität gemäß Artikel 19 und Anhang XI eine Be
wertung, ob die Ex-ante-Konditionalität am Tag der Einrei
chung der Partnerschaftsvereinbarung und des operationellen 
Programms erfüllt ist, und, sind die Ex-ante-Konditionalitäten 
nicht erfüllt, eine Beschreibung der Maßnahmen zur Erfül
lung der Ex-ante-Konditionalität, der zuständigen Stellen und 
eines Zeitplans für diese Maßnahmen im Einklang mit der in 
der Partnerschaftsvereinbarung vorgelegten Zusammenfas
sung; 

c) eine Zusammenfassung der Bewertung des Verwaltungsauf
wands für die Begünstigten sowie, falls erforderlich, die ge
planten Maßnahmen mit einem voraussichtlichen Zeitrah
men zum Bürokratieabbau. 

(7) Jedes operationelle Programm – mit Ausnahme derer, bei 
denen die technische Hilfe im Rahmen eines speziellen opera
tionellen Programms erfolgt, – enthält vorbehaltlich einer von 
den Mitgliedstaaten vorgenommenen ordnungsgemäß begründe
ten Bewertung der Relevanz für den Inhalt und die Ziele der 
operationellen Programme unter anderem eine Beschreibung: 

a) der spezifischen Maßnahmen, mit denen den Anforderungen 
hinsichtlich Umweltschutz, der Ressourceneffizienz, dem 
Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel, der 
Katastrophenresistenz sowie der Risikoprävention und dem 
Risikomanagement bei der Auswahl der Vorhaben Rechnung 
getragen wird; 

b) der spezifischen Maßnahmen zur Förderung der Chancen
gleichheit und Vermeidung von Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts, der Rasse oder ethnischen Herkunft, der 
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung während der Erstellung, Aus
arbeitung und Durchführung des operationellen Programms, 
insbesondere im Zusammenhang mit dem Zugang zu Fi
nanzmitteln unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der ver
schiedenen von derartiger Diskriminierung bedrohten Ziel
gruppen und vor allem der Voraussetzungen zur Gewähr
leistung der Barrierefreiheit für Personen mit Behinderungen; 

c) des Beitrags des operationellen Programms zur Förderung 
der Gleichstellung von Männern und Frauen sowie gegebe
nenfalls der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Berück
sichtigung des Gleichstellungsaspektes auf Ebene der opera
tionellen Programme und der Vorhaben.
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(3) Unter Berücksichtigung seines Inhalts und seiner Ziele 
wird in einem operationellen Programm der integrierte Ansatz 
für die territoriale Entwicklung unter Beachtung der Partner
schaftsvereinbarung dargelegt; ferner wird dargelegt, wie dieses 
operationelle Programm zur Verwirklichung seiner Ziele und 
der erwarteten Ergebnisse beiträgt, wobei gegebenenfalls Folgen
des angegeben wird: 

a) der Ansatz für die Nutzung der Instrumente für die von der 
örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung und die 
Grundsätze für die Ermittlung der Gebiete, in denen er 
durchgeführt wird; 

b) als Richtwert der Betrag der Zuweisung von EFRE-Mitteln für 
integrierte Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwick
lung, die gemäß den Bestimmungen von Artikel 7 Absatz 
3 der EFRE-Verordnung durchgeführt werden sollen, und als 
Richtwert die Zuweisung von ESF-Mitteln für integrierte 
Maßnahmen; 

c) der Ansatz für die Inanspruchnahme des ITI-Instruments – 
außer in den von Buchstabe b erfassten Fällen – und ihre als 
Richtwert dienende Mittelzuweisung im Rahmen jeder Prio
ritätsachse; 

d) die Vorkehrungen für interregionale und transnationale Maß
nahmen im Rahmen der operationellen Programme mit Be
günstigten aus mindestens einem anderen Mitgliedstaat; 

e) im Fall der Teilnahme der Mitgliedstaaten und Regionen an 
makroregionalen Strategien und Strategien für die Meeres
gebiete, je nach den von dem Mitgliedstaat ermittelten Er
fordernissen des Programmgebiets, der Beitrag der geplanten 
Interventionen im Rahmen des Programms im Hinblick auf 
solche Strategien. 

(4) Zusätzlich wird in dem operationellen Programm Folgen
des festgelegt: 

a) gegebenenfalls die Angabe, ob und wie es den besonderen 
Bedürfnissen der ärmsten geografischen Gebiete oder der am 
stärksten von Diskriminierung oder sozialer Ausgrenzung 
bedrohten Zielgruppen – unter besonderer Berücksichtigung 
marginalisierter Gemeinschaften und von Menschen mit Be
hinderungen – entspricht, sowie gegebenenfalls der Beitrag 
zu dem in der Partnerschaftsvereinbarung niedergelegten in
tegrierten Ansatz; 

b) gegebenenfalls die Angabe, ob und wie es den regionalen 
demografischen Herausforderungen oder den besonderen Be
dürfnissen der Gebiete mit schweren und dauerhaften natür
lichen oder demografischen Nachteilen, wie in Artikel 174 
AEUV genannt, gerecht wird, sowie der Beitrag zu dem 
hierzu in der Partnerschaftsvereinbarung niedergelegten inte
grierten Ansatz. 

(5) Im operationellen Programm wird Folgendes benannt: 

a) die Verwaltungsbehörde, soweit angemessen die Bescheini
gungsbehörde, und die Prüfbehörde; 

b) die Stelle, an die die Zahlungen der Kommission zu erfolgen 
haben; 

c) die Maßnahmen zur Einbindung der in Artikel 5 aufgeführ
ten Partner in die Erstellung der operationellen Programme 
und die Rolle dieser Partner bei Durchführung, Begleitung 
und Bewertung der operationellen Programme. 

(6) Im operationellen Programm wird ferner unter Berück
sichtigung des Inhalts der Partnerschaftsvereinbarung und unter 
Beachtung des institutionellen und rechtlichen Rahmens der 
Mitgliedstaaten Folgendes angegeben: 

a) die Mechanismen zur Gewährleistung der Koordination zwi
schen den Fonds, dem ELER und dem EMFF sowie anderen 
nationalen und Unionsfinanzierungsinstrumenten und mit 
der EIB unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestim
mungen aus dem GSR; 

b) für jede für das operationelle Programm geltende Ex-ante- 
Konditionalität gemäß Artikel 19 und Anhang XI eine Be
wertung, ob die Ex-ante-Konditionalität am Tag der Einrei
chung der Partnerschaftsvereinbarung und des operationellen 
Programms erfüllt ist, und, sind die Ex-ante-Konditionalitäten 
nicht erfüllt, eine Beschreibung der Maßnahmen zur Erfül
lung der Ex-ante-Konditionalität, der zuständigen Stellen und 
eines Zeitplans für diese Maßnahmen im Einklang mit der in 
der Partnerschaftsvereinbarung vorgelegten Zusammenfas
sung; 

c) eine Zusammenfassung der Bewertung des Verwaltungsauf
wands für die Begünstigten sowie, falls erforderlich, die ge
planten Maßnahmen mit einem voraussichtlichen Zeitrah
men zum Bürokratieabbau. 

(7) Jedes operationelle Programm – mit Ausnahme derer, bei 
denen die technische Hilfe im Rahmen eines speziellen opera
tionellen Programms erfolgt, – enthält vorbehaltlich einer von 
den Mitgliedstaaten vorgenommenen ordnungsgemäß begründe
ten Bewertung der Relevanz für den Inhalt und die Ziele der 
operationellen Programme unter anderem eine Beschreibung: 

a) der spezifischen Maßnahmen, mit denen den Anforderungen 
hinsichtlich Umweltschutz, der Ressourceneffizienz, dem 
Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel, der 
Katastrophenresistenz sowie der Risikoprävention und dem 
Risikomanagement bei der Auswahl der Vorhaben Rechnung 
getragen wird; 

b) der spezifischen Maßnahmen zur Förderung der Chancen
gleichheit und Vermeidung von Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts, der Rasse oder ethnischen Herkunft, der 
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung während der Erstellung, Aus
arbeitung und Durchführung des operationellen Programms, 
insbesondere im Zusammenhang mit dem Zugang zu Fi
nanzmitteln unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der ver
schiedenen von derartiger Diskriminierung bedrohten Ziel
gruppen und vor allem der Voraussetzungen zur Gewähr
leistung der Barrierefreiheit für Personen mit Behinderungen; 

c) des Beitrags des operationellen Programms zur Förderung 
der Gleichstellung von Männern und Frauen sowie gegebe
nenfalls der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Berück
sichtigung des Gleichstellungsaspektes auf Ebene der opera
tionellen Programme und der Vorhaben.
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Mit dem Vorschlag für ein operationelles Programm im Rahmen 
des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" kön
nen die Mitgliedstaaten eine Stellungnahme der nationalen 
Gleichstellungsstellen zu den in Unterabsatz 1 Buchstabe b 
und c genannten Maßnahmen übermitteln. 

(8) Erstellt ein Mitgliedstaat höchstens ein operationelles Pro
gramm für jeden Fonds, so ist es zulässig, dass unter Absatz 2 
Unterabsatz 1Buchstabe a, Absatz 3 Buchstaben a, c und d 
sowie unter die Absätze 4 und 6 fallenden Elemente des ope
rationellen Programms ausschließlich in den entsprechenden Be
stimmungen der Partnerschaftsvereinbarung aufgeführt werden. 

(9) Das operationelle Programm wird gemäß einem Muster 
erstellt. Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen 
für die Durchführung dieses Artikels t zu gewährleisten, einen 
Durchführungsrechtsakt zur Festlegung dieses Musters. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 150 Absatz 
2 genannten Beratungsverfahren erlassen. 

(10) Die Kommission erlässt mit Durchführungsrechtsakten 
einen Beschluss zur Genehmigung aller unter diesen Artikel 
fallenden Elemente - einschließlich aller künftigen Änderungen 
derselben - des operationellen Programms, mit Ausnahme der
jenigen Elemente, die unter Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b 
Ziffer vi, Buchstabe c Ziffer v und Buchstabe e, Absätze 4 und 
5, Absatz 6 Buchstaben a und c sowie Absatz 7 fallen, für die 
nach wie vor die Mitgliedstaaten zuständig sind. 

(11) Die Verwaltungsbehörde teilt der Kommission jeden Be
schluss zur Änderung der nicht vom Beschluss der Kommission 
gemäß Absatz 10 erfassten Elemente des operationellen Pro
gramms innerhalb eines Monats nach dem Datum der Annahme 
dieses Änderungsbeschlusses mit. In dem Änderungsbeschluss 
wird der Zeitpunkt seines Inkrafttretens angegeben, der nicht 
vor dem Zeitpunkt des Erlasses liegen darf. 

Artikel 97 

Besondere Bestimmungen über die Planung der 
Unterstützung für die gemeinsamen Instrumente für 
unbegrenzte Garantien und Verbriefung im Rahmen des 

Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 

Gemäß Artikel 28 umfassen operationelle Programme nach Ar
tikel 39 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b lediglich die in 
Artikel 96 Absatz 2 Buchstabe b Ziffern i, ii und iv, Artikel 96 
Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d, Artikel 96 Absatz 5 und 
Artikel 96 Absatz 6 Buchstabe b aufgeführten Elemente. 

Artikel 98 

Gemeinsame Unterstützung aus den Fonds im Rahmen des 
Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 

(1) Für operationelle Programme im Rahmen des Ziels "In
vestitionen in Wachstum und Beschäftigung" kann Unterstüt
zung aus mehreren Fonds gleichzeitig bereitgestellt werden. 

(2) Aus dem EFRE und dem ESF kann – ergänzend und in 
Höhe von höchstens 10 % der Unionsfinanzmittel für jede Prio
ritätsachse eines operationellen Programms – ein Teil eines Vor
habens finanziert werden, für dessen Kosten eine Unterstützung 

aus dem anderen Fonds auf der Grundlage der für diesen Fonds 
geltenden Regeln für die Förderfähigkeit in Frage kommt, vo
rausgesetzt diese Kosten sind für die zufriedenstellende Durch
führung des Vorhabens notwendig und direkt damit verbunden. 

(3) Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Pro
gramme im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusam
menarbeit". 

Artikel 99 

Geografischer Anwendungsbereich der operationellen 
Programme im Rahmen des Ziels "Investitionen in 

Wachstum und Beschäftigung" 

Vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung zwischen der Kom
mission und dem Mitgliedstaat werden die operationellen Pro
gramme für den EFRE und den ESF im Einklang mit dem in
stitutionellen und rechtlichen Rahmen des Mitgliedstaats auf der 
angemessenen geografischen Ebene – mindestens NUTS-2-Ebene 
– erstellt. 

Die aus dem Kohäsionsfonds unterstützten operationellen Pro
gramme werden auf nationaler Ebene erstellt. 

KAPITEL II 

Grossprojekte 

Artikel 100 

Inhalt 

Im Rahmen eines operationellen Programms oder operationeller 
Programme, die Gegenstand eines Beschlusses der Kommission 
gemäß Artikel 96 Absatz 10 dieser Verordnung oder gemäß 
Artikel 8 Absatz 12 der ETZ-Verordnung waren, kann aus 
dem EFRE und dem Kohäsionsfonds ein Vorhaben finanziert 
werden, das eine Reihe von Arbeiten, Tätigkeiten oder Dienst
leistungen mit nicht zu trennenden Aufgaben einer konkreten 
wirtschaftlichen oder technischen Art, klar ausgewiesenen Zielen 
und förderfähigen Gesamtkosten von mehr als 50 000 000 EUR 
umfasst, bzw. deren förderfähige Gesamtkosten im Falle von 
Vorhaben, die zu dem thematischen Ziel nach Artikel 9 Absatz 
1 Buchstabe 7 beitragen, mehr als 75 000 000 EUR betragen 
(im Folgenden "Großprojekt"). Finanzinstrumente sind keine 
Großprojekte. 

Artikel 101 

Für die Genehmigung eines Großprojekts erforderliche 
Informationen 

Bevor ein Großprojekt genehmigt wird, trägt die Verwaltungs
behörde dafür Sorge, dass folgende Informationen verfügbar 
sind: 

a) Einzelheiten hinsichtlich der für die Umsetzung des Groß
projekts zuständigen Stelle und ihre Kapazitäten; 

b) eine Beschreibung der Investitionen und des Standorts; 

c) die Gesamtkosten und förderfähigen Gesamtkosten unter Be
rücksichtigung der in Artikel 61 festgelegten Anforderungen; 

d) vorgenommene Durchführbarkeitsstudien – einschließlich 
Analyse der Optionen – und die Ergebnisse;
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e) eine Kosten-Nutzen-Analyse, einschließlich einer Wirtschafts- 
und einer Finanzanalyse, sowie eine Risikobewertung; 

f) eine Analyse der Umweltauswirkungen unter Berücksichti
gung der Erfordernisse hinsichtlich der Anpassung an den 
Klimawandel und des Klimaschutzes sowie der Katastrophen
resistenz; 

g) eine Erklärung dazu, wie das Großprojekt mit den entspre
chenden Prioritätsachsen des betreffenden operationellen 
Programms bzw. der betreffenden operationellen Programme 
übereinstimmt sowie der voraussichtliche Beitrag zum Errei
chen der spezifischen Ziele dieser Prioritätsachsen und der 
voraussichtliche Beitrag zur sozioökonomischen Entwick
lung; 

h) der Finanzierungsplan mit dem Gesamtbetrag der vorgesehe
nen Finanzmittel und der vorgesehenen Unterstützung aus 
den Fonds, durch die EIB und aus anderen Finanzierungs
quellen, zusammen mit materiellen und Finanzindikatoren 
zur Überwachung des Fortschritts, unter Berücksichtigung 
der ermittelten Risiken; 

i) einen Zeitplan für die Durchführung des Großprojekts und, 
falls die Laufzeit voraussichtlich den Programmplanungszeit
raum überschreitet, die Phasen, für die im Programmzeit
raum Fondsmittel beantragt werden. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
der auf der Grundlage bewährter Verfahren bei der Durchfüh
rung der Kosten-Nutzen-Analyse gemäß Buchstabe e des Absat
zes 1 zu verwendenden Methodik. Diese Durchführungsrechts
akte werden nach dem Beratungsverfahren gemäß Artikel 150 
Absatz 2 erlassen. 

Auf Initiative eines Mitgliedstaats können die Informationen 
gemäß Absatz 1 Buchstaben a bis i durch unabhängige Experten 
mit technischer Unterstützung durch die Kommission oder – 
nach Zustimmung der Kommission – durch andere unabhän
gige Experten bewertet werden (im Folgenden "Qualitätsüber
prüfung"). In anderen Fällen übermittelt der Mitgliedstaat der 
Kommission die in Absatz 1 Buchstaben a bis i genannten 
Informationen, sobald sie verfügbar sind. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zu der bei der 
Durchführung einer Qualitätsüberprüfung eines Großprojekts 
zu verwendenden Methodik delegierte Rechtsakte gemäß 
Artikel 149 zu erlassen. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
der Form, in der die in Absatz 1 Buchstaben a bis i genannten 
Informationen übermittelt werden sollen. Diese Durchführungs
rechtsakte werden gemäß dem Beratungsverfahren nach 
Artikel 150 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 102 

Beschluss über ein Großprojekt 

(1) Wenn ein Großprojekt im Rahmen einer Qualitätsüber
prüfung durch unabhängige Sachverständige auf Grundlage von 
deren Bewertung der in Artikel 101 Absatz 1 genannten Infor
mationen positiv bewertet wurde, kann die Verwaltungsbehörde 
das Großprojekt gemäß Artikel 125 Absatz 3 auswählen. Die 
Verwaltungsbehörde teilt der Kommission das ausgewählte 
Großprojekt mit. Diese Mitteilung umfasst die folgenden Ele
mente: 

a) das in Artikel 125 Absatz 3 Buchstabe c genannte Doku
ment, mit Angabe 

i) der für die Umsetzung des Großprojekts zuständigen 
Stelle; 

ii) einer Beschreibung der Investitionen, des Standorts, des 
Zeitplans und des erwarteten Beitrags des Großprojekts 
zu den spezifischen Zielen der jeweiligen Prioritätsach
se(n); 

iii) der Gesamtkosten und förderfähigen Gesamtkosten unter 
Berücksichtigung der in Artikel 61 festgelegten Anforde
rungen; 

iv) des Finanzierungsplans und der materiellen und Finanz
indikatoren für die Überwachung der Fortschritte, unter 
Berücksichtigung der ermittelten Risiken; 

b) die Qualitätsüberprüfung durch die unabhängigen Experten, 
mit klaren Aussagen zur Durchführbarkeit der Investition 
und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Großprojekts. 

Liegt innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntgabe nach 
Unterabsatz 1 kein Beschluss zur Ablehnung des Finanzbeitrags 
mittels eines Durchführungsrechtsaktes vor, so gilt der Finanz
beitrag zu dem vom Mitgliedstaat ausgewählten Großprojekt als 
von der Kommission bewilligt. Die Kommission kann den Fi
nanzbeitrag nur mit der Begründung ablehnen, dass sie im 
Rahmen der unabhängigen Qualitätsüberprüfung eine wesentli
che Schwachstelle festgestellt hat. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, mit denen die 
Form der Mitteilung gemäß Unterabsatz 1 festgelegt wird. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 150 
Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2) In anderen als den in Absatz 1 dieses Artikels genannten 
Fällen beurteilt die Kommission das Großprojekt auf Grundlage 
der in Artikel 101 genannten Informationen, um festzustellen, 
ob der Finanzbetrag für das durch die Verwaltungsbehörde nach 
Artikel 125 Absatz 3 ausgewählte Großprojekt gerechtfertigt ist. 
Die Kommission nimmt spätestens drei Monate nach Datum der 
Einreichung der in Artikel 101 genannten Informationen mittels 
eines Durchführungsrechtsaktes einen Beschluss über die Geneh
migung des Finanzbeitrags für das ausgewählte Großprojekt an. 

(3) Die Genehmigung durch die Kommission gemäß Absatz 
1 Unterabsatz 2 und Absatz 2 ist an die Bedingung geknüpft, 
dass der erste Vertrag über die Arbeiten oder, im Falle von 
Tätigkeiten im Rahmen von öffentlich-privaten Partnerschaften, 
die ÖPP-Vereinbarung zwischen der öffentlichen und der pri
vatwirtschaftlichen Einrichtung binnen drei Jahren nach Datum 
der Genehmigung geschlossen wird. Auf entsprechend begrün
deten und innerhalb der Frist von drei Jahren gestellten Antrag 
eines Mitgliedstaats hin, insbesondere im Falle von Verzögerun
gen aufgrund von verwaltungstechnischen oder rechtlichen Ver
fahren im Zusammenhang mit der Umsetzung von Großpro
jekten, kann die Kommission mittels eines Durchführungs
rechtsakts einen Beschluss über die Verlängerung des Zeitraums 
um höchstens zwei Jahre annehmen.
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e) eine Kosten-Nutzen-Analyse, einschließlich einer Wirtschafts- 
und einer Finanzanalyse, sowie eine Risikobewertung; 

f) eine Analyse der Umweltauswirkungen unter Berücksichti
gung der Erfordernisse hinsichtlich der Anpassung an den 
Klimawandel und des Klimaschutzes sowie der Katastrophen
resistenz; 

g) eine Erklärung dazu, wie das Großprojekt mit den entspre
chenden Prioritätsachsen des betreffenden operationellen 
Programms bzw. der betreffenden operationellen Programme 
übereinstimmt sowie der voraussichtliche Beitrag zum Errei
chen der spezifischen Ziele dieser Prioritätsachsen und der 
voraussichtliche Beitrag zur sozioökonomischen Entwick
lung; 

h) der Finanzierungsplan mit dem Gesamtbetrag der vorgesehe
nen Finanzmittel und der vorgesehenen Unterstützung aus 
den Fonds, durch die EIB und aus anderen Finanzierungs
quellen, zusammen mit materiellen und Finanzindikatoren 
zur Überwachung des Fortschritts, unter Berücksichtigung 
der ermittelten Risiken; 

i) einen Zeitplan für die Durchführung des Großprojekts und, 
falls die Laufzeit voraussichtlich den Programmplanungszeit
raum überschreitet, die Phasen, für die im Programmzeit
raum Fondsmittel beantragt werden. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
der auf der Grundlage bewährter Verfahren bei der Durchfüh
rung der Kosten-Nutzen-Analyse gemäß Buchstabe e des Absat
zes 1 zu verwendenden Methodik. Diese Durchführungsrechts
akte werden nach dem Beratungsverfahren gemäß Artikel 150 
Absatz 2 erlassen. 

Auf Initiative eines Mitgliedstaats können die Informationen 
gemäß Absatz 1 Buchstaben a bis i durch unabhängige Experten 
mit technischer Unterstützung durch die Kommission oder – 
nach Zustimmung der Kommission – durch andere unabhän
gige Experten bewertet werden (im Folgenden "Qualitätsüber
prüfung"). In anderen Fällen übermittelt der Mitgliedstaat der 
Kommission die in Absatz 1 Buchstaben a bis i genannten 
Informationen, sobald sie verfügbar sind. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zu der bei der 
Durchführung einer Qualitätsüberprüfung eines Großprojekts 
zu verwendenden Methodik delegierte Rechtsakte gemäß 
Artikel 149 zu erlassen. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
der Form, in der die in Absatz 1 Buchstaben a bis i genannten 
Informationen übermittelt werden sollen. Diese Durchführungs
rechtsakte werden gemäß dem Beratungsverfahren nach 
Artikel 150 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 102 

Beschluss über ein Großprojekt 

(1) Wenn ein Großprojekt im Rahmen einer Qualitätsüber
prüfung durch unabhängige Sachverständige auf Grundlage von 
deren Bewertung der in Artikel 101 Absatz 1 genannten Infor
mationen positiv bewertet wurde, kann die Verwaltungsbehörde 
das Großprojekt gemäß Artikel 125 Absatz 3 auswählen. Die 
Verwaltungsbehörde teilt der Kommission das ausgewählte 
Großprojekt mit. Diese Mitteilung umfasst die folgenden Ele
mente: 

a) das in Artikel 125 Absatz 3 Buchstabe c genannte Doku
ment, mit Angabe 

i) der für die Umsetzung des Großprojekts zuständigen 
Stelle; 

ii) einer Beschreibung der Investitionen, des Standorts, des 
Zeitplans und des erwarteten Beitrags des Großprojekts 
zu den spezifischen Zielen der jeweiligen Prioritätsach
se(n); 

iii) der Gesamtkosten und förderfähigen Gesamtkosten unter 
Berücksichtigung der in Artikel 61 festgelegten Anforde
rungen; 

iv) des Finanzierungsplans und der materiellen und Finanz
indikatoren für die Überwachung der Fortschritte, unter 
Berücksichtigung der ermittelten Risiken; 

b) die Qualitätsüberprüfung durch die unabhängigen Experten, 
mit klaren Aussagen zur Durchführbarkeit der Investition 
und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Großprojekts. 

Liegt innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntgabe nach 
Unterabsatz 1 kein Beschluss zur Ablehnung des Finanzbeitrags 
mittels eines Durchführungsrechtsaktes vor, so gilt der Finanz
beitrag zu dem vom Mitgliedstaat ausgewählten Großprojekt als 
von der Kommission bewilligt. Die Kommission kann den Fi
nanzbeitrag nur mit der Begründung ablehnen, dass sie im 
Rahmen der unabhängigen Qualitätsüberprüfung eine wesentli
che Schwachstelle festgestellt hat. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, mit denen die 
Form der Mitteilung gemäß Unterabsatz 1 festgelegt wird. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 150 
Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2) In anderen als den in Absatz 1 dieses Artikels genannten 
Fällen beurteilt die Kommission das Großprojekt auf Grundlage 
der in Artikel 101 genannten Informationen, um festzustellen, 
ob der Finanzbetrag für das durch die Verwaltungsbehörde nach 
Artikel 125 Absatz 3 ausgewählte Großprojekt gerechtfertigt ist. 
Die Kommission nimmt spätestens drei Monate nach Datum der 
Einreichung der in Artikel 101 genannten Informationen mittels 
eines Durchführungsrechtsaktes einen Beschluss über die Geneh
migung des Finanzbeitrags für das ausgewählte Großprojekt an. 

(3) Die Genehmigung durch die Kommission gemäß Absatz 
1 Unterabsatz 2 und Absatz 2 ist an die Bedingung geknüpft, 
dass der erste Vertrag über die Arbeiten oder, im Falle von 
Tätigkeiten im Rahmen von öffentlich-privaten Partnerschaften, 
die ÖPP-Vereinbarung zwischen der öffentlichen und der pri
vatwirtschaftlichen Einrichtung binnen drei Jahren nach Datum 
der Genehmigung geschlossen wird. Auf entsprechend begrün
deten und innerhalb der Frist von drei Jahren gestellten Antrag 
eines Mitgliedstaats hin, insbesondere im Falle von Verzögerun
gen aufgrund von verwaltungstechnischen oder rechtlichen Ver
fahren im Zusammenhang mit der Umsetzung von Großpro
jekten, kann die Kommission mittels eines Durchführungs
rechtsakts einen Beschluss über die Verlängerung des Zeitraums 
um höchstens zwei Jahre annehmen.
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(4) Genehmigt die Kommission den Finanzbeitrag für das 
ausgewählte Großprojekt nicht, so teilt sie die Gründe für diese 
Ablehnung in ihrem Beschluss mit. 

(5) Die der Kommission gemäß Absatz 1 mitgeteilten oder 
gemäß Absatz 2 zur Genehmigung vorgelegten Großprojekte 
sind im Verzeichnis der Großprojekte in einem operationellen 
Programm aufgeführt. 

(6) Ausgaben für ein Großprojekt können nach der Mittei
lung gemäß Absatz 1 oder nach der Vorlage zur Genehmigung 
gemäß Absatz 2 in einen Zahlungsantrag aufgenommen wer
den. Genehmigt die Kommission das von der Verwaltungs
behörde ausgewählte Großprojekt nicht, so wird die Ausgaben
erklärung im Anschluss an die Annahme des Beschlusses der 
Kommission entsprechend berichtigt. 

Artikel 103 

Beschluss über ein Großprojekt, das in Phasen durch
geführt wird 

(1) Das Verfahren nach den Absätzen 2, 3 und 4 dieses 
Artikels gilt abweichend von Artikel 101 Absatz 3 und Arti
kel 102 Absätze 1 und 2 für ein Vorhaben, das folgende Vo
raussetzungen erfüllt: 

a) das Vorhaben stellt die zweite oder eine spätere Phase eines 
Großprojekts aus dem vorangegangenen Programmplanungs
zeitraum dar, dessen erste Phase oder vorhergehende Phasen 
von der Kommission gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 bis zum 31. Dezember 2015 bzw. – im 
Fall von Mitgliedstaaten, die der Union nach dem 1. Januar 
2013 beigetreten sind, – bis zum 31. Dezember 2016 ge
nehmigt wird bzw. werden; 

b) die Summe der förderfähigen Gesamtkosten für alle Phasen 
des Großprojekts übersteigt den jeweiligen Höchstbetrag 
nach Artikel 100; 

c) der im vorangegangenen Programmplanungszeitraum einge
reichte Antrag für das Großprojekt und die von der Kommis
sion durchgeführte Beurteilung umfasst alle geplanten Pha
sen; 

d) die Informationen zu dem Großprojekt nach Artikel 101 
Absatz 1 der vorliegenden Verordnung unterscheiden sich 
nicht wesentlich von den Angaben, die in dem gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 vorgelegten Antrag für das 
Großprojekt gemacht wurden, insbesondere in Bezug auf die 
förderfähigen Gesamtausgaben; 

e) die im vorangegangenen Programmplanungszeitraum durch
zuführende Phase des Großprojekts erfüllt bis zum Stichtag 
für die Vorlage der Abschlussdokumente für das jeweilige 
operationelle Programm bzw. für die jeweiligen operationel
len Programme ihre in dem Kommissionsbeschluss fest
gelegte Zweckbestimmung bzw. wird sie zu diesem Zeit
punkt erfüllen. 

(2) Die Verwaltungsbehörde kann das Großprojekt gemäß 
Artikel 125 Absatz 3 auswählen und die Mitteilung mit allen 
in Artikel 102 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten 

Elementen zusammen mit ihrer Bestätigung, dass die Voraus
setzungen nach Absatz 1 Buchstabe d dieses Artikels erfüllt 
sind, übermitteln. Eine Qualitätsüberprüfung der Informationen 
durch unabhängige Experten ist nicht erforderlich. 

(3) Liegt innerhalb von drei Monaten nach der in Absatz 2 
genannten Bekanntgabe kein Beschluss zur Ablehnung des Fi
nanzbeitrags für das Großprojekt mittels eines Durchführungs
rechtsaktes vor, so gilt der Finanzbeitrag zu dem von der Ver
waltungsbehörde ausgewählten Großprojekt als von der Kom
mission bewilligt. Die Kommission kann den Finanzbeitrag nur 
mit der Begründung ablehnen, dass die in Absatz 1 Buchstabe d 
genannten Informationen wesentliche Änderungen aufweisen 
oder das Großprojekt nicht mit der entsprechenden Prioritäts
achse des betreffenden operationellen Programms bzw. der be
treffenden operationellen Programme vereinbar ist. 

(4) Artikel 102 Absätze 3 bis 6 gilt für Beschlüsse über 
Großprojekte, die stufenweise durchgeführt werden. 

KAPITEL III 

Gemeinsamer Aktionsplan 

Artikel 104 

Geltungsbereich 

(1) Ein gemeinsamer Aktionsplan ist ein Vorhaben, dessen 
Geltungsbereich sich auf Grundlage des Outputs und der Ergeb
nisse, die damit erreicht werden sollen, definiert und das im 
Hinblick darauf durchgeführt wird. Ein gemeinsamer Aktions
plan umfasst ein Projekt oder eine Reihe von Projekten, die 
nicht die Bereitstellung von Infrastruktur zum Ziel haben, und 
die als Teil eines oder mehrerer operationeller Programme in 
Zuständigkeit des Begünstigten durchgeführt werden. Der Out
put und die Ergebnisse eines gemeinsamen Aktionsplans werden 
zwischen einem Mitgliedstaat und der Kommission abgestimmt, 
tragen zu den spezifischen Zielen der operationellen Programme 
bei und bilden die Grundlage für den Einsatz der Fondsmittel. 
Die Ergebnisse beziehen sich auf direkte Auswirkungen des ge
meinsamen Aktionsplans. Der Begünstigte im Rahmen eines 
gemeinsamen Aktionsplans ist eine Einrichtung des öffentlichen 
Rechts. Gemeinsame Aktionspläne sind keine Großprojekte. 

(2) Die einem gemeinsamen Aktionsplan zugewiesenen öf
fentlichen Ausgaben betragen mindestens 10 000 000 EUR 
bzw. 20 % der öffentlichen Unterstützung des operationellen 
Programms oder der operationellen Programme, je nachdem 
welcher Wert niedriger ist. Für die Durchführung eines Pilot
projektes können die einem gemeinsamen Aktionsplan für jedes 
operationelle Programm zugewiesenen öffentlichen Mindestaus
gaben bis auf 5 000 000 EUR verringert werden. 

(3) Unterabsatz 2 gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen der 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen. 

Artikel 105 

Ausarbeitung von gemeinsamen Aktionsplänen 

(1) Der Mitgliedstaat, die Verwaltungsbehörde oder jedwede 
benannte Einrichtung des öffentlichen Rechts kann gleichzeitig 
mit oder nach der Einreichung der betreffenden operationellen 
Programme einen Vorschlag für einen gemeinsamen Aktions
plan einreichen. In diesem Vorschlag sind alle in Artikel 106 
aufgeführten Informationen enthalten.
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(2) Ein gemeinsamer Aktionsplan deckt den Zeitraum zwi
schen dem 1. Januar 2014 und dem 31. Dezember 2023 ab. 
Der Output und die Ergebnisse eines gemeinsamen Aktions
plans führen nur zu Erstattungen, wenn sie nach dem Datum 
des Genehmigungsbeschlusses zu dem gemeinsamen Aktions
plan nach Artikel 107 und vor Ende des in diesem Beschluss 
festgelegten Durchführungszeitraums erreicht werden. 

Artikel 106 

Inhalt von gemeinsamen Aktionsplänen 

Ein gemeinsamer Aktionsplan beinhaltet Folgendes: 

(1) eine Analyse der Entwicklungserfordernisse und Ziele, die 
den gemeinsamen Aktionsplan rechtfertigen, unter Berück
sichtigung der Ziele der operationellen Programme und ge
gebenenfalls der entsprechenden länderspezifischen Empfeh
lungen und der Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mit
gliedstaaten und der Union gemäß Artikel 121 Absatz 2 
AEUV und der entsprechenden Ratsempfehlungen, die die 
Mitgliedstaaten bei ihrer Beschäftigungspolitik gemäß 
Artikel 148 Absatz 4 AEUV berücksichtigen müssen; 

(2) den Rahmen, der den Zusammenhang zwischen allgemei
nen und spezifischen Zielen des gemeinsamen Aktionsplans 
beschreibt, die Etappenziele und die Ziele für Output und 
Ergebnisse sowie die ins Auge gefassten Projekte oder Pro
jektarten; 

(3) die gemeinsamen und spezifischen Indikatoren zur Messung 
des Outputs und der Ergebnisse, gegebenenfalls aufgeschlüs
selt nach Prioritätsachse; 

(4) Informationen zur geografischen Abdeckung und zu Ziel
gruppen des gemeinsamen Aktionsplans; 

(5) die voraussichtliche Laufzeit des gemeinsamen Aktionsplans; 

(6) eine Analyse der Auswirkungen des gemeinsamen Aktions
plans auf die Förderung der Gleichstellung von Männern 
und Frauen und die Verhinderung von Diskriminierung; 

(7) gegebenenfalls eine Analyse der Auswirkungen des gemein
samen Aktionsplans auf die Förderung nachhaltiger Ent
wicklung; 

(8) die Durchführungsbestimmungen für den gemeinsamen Ak
tionsplan, darunter: 

a) die Benennung des für die Durchführung des gemein
samen Aktionsplans zuständigen Begünstigten, mit Ga
rantien seiner Kompetenz auf dem betreffenden Gebiet 
sowie seiner administrativen und finanziellen Leistungs
fähigkeit; 

b) die Vorkehrungen zur Verwaltung des gemeinsamen Ak
tionsplans gemäß Artikel 108; 

c) die Vorkehrungen für Begleitung und Bewertung des ge
meinsamen Aktionsplans einschließlich der Vorkehrun
gen zur Sicherung der Qualität, Erhebung und Speiche
rung von Daten zum Erreichen der Etappenziele, von 
Output und von Ergebnissen; 

d) die Vorkehrungen zur Gewährleistung der Verbreitung 
von Informationen sowie der Kommunikation über den 
gemeinsamen Aktionsplan und die Fonds; 

(9) die Finanzbestimmungen für den gemeinsamen Aktions
plan, darunter: 

a) die Kosten für das Erreichen der Etappenziele, des Out
puts und der Ergebnisziele gemäß Nummer 2, basierend 
auf den in Artikel 67 Absatz 5 dieser Verordnung und 
Artikel 14 der ESF-Verordnung festgelegten Methoden; 

b) einen ungefähren Zeitplan für die Zahlungen an den 
Begünstigten in Verbindung mit den Etappenzielen und 
Zielvorgaben; 

c) den Finanzierungsplan, aufgeschlüsselt nach operationel
lem Programm und Prioritätsachse, mit dem insgesamt 
förderfähigen Betrag und dem Betrag der öffentlichen 
Ausgaben. 

Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für die 
Durchführung dieses Artikels zu gewährleisten, Durchführungs
rechtsakte zum Format des Musters für den gemeinsamen Ak
tionsplan. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 
Beratungsverfahren nach Artikel 150 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 107 

Beschluss über den gemeinsamen Aktionsplan 

(1) Die Kommission beurteilt den gemeinsamen Aktionsplan 
auf Grundlage der in Artikel 106 genannten Informationen, um 
festzustellen, ob eine Unterstützung aus den Fonds gerechtfertigt 
ist. 

Gelangt die Kommission binnen zwei Monaten nach Einrei
chung eines Vorschlags für einen gemeinsamen Aktionsplan 
zu der Ansicht, dass dieser die Beurteilungsanforderungen ge
mäß Artikel 104 nicht erfüllt, so übermittelt sie dem Mitglied
staat entsprechende Anmerkungen. Der Mitgliedstaat stellt der 
Kommission alle angeforderten notwendigen Zusatzinformatio
nen zur Verfügung und überarbeitet gegebenenfalls den gemein
samen Aktionsplan. 

(2) Sofern allen Anmerkungen in angemessener Weise Rech
nung getragen wurde, nimmt die Kommission spätestens vier 
Monate nach der offiziellen Einreichung durch den Mitgliedstaat 
mit einem Durchführungsrechtsakt einen Beschluss zur Geneh
migung des gemeinsamen Aktionsplans an, jedoch nicht bevor 
die betreffenden operationellen Programme genehmigt wurden.
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(2) Ein gemeinsamer Aktionsplan deckt den Zeitraum zwi
schen dem 1. Januar 2014 und dem 31. Dezember 2023 ab. 
Der Output und die Ergebnisse eines gemeinsamen Aktions
plans führen nur zu Erstattungen, wenn sie nach dem Datum 
des Genehmigungsbeschlusses zu dem gemeinsamen Aktions
plan nach Artikel 107 und vor Ende des in diesem Beschluss 
festgelegten Durchführungszeitraums erreicht werden. 

Artikel 106 

Inhalt von gemeinsamen Aktionsplänen 

Ein gemeinsamer Aktionsplan beinhaltet Folgendes: 

(1) eine Analyse der Entwicklungserfordernisse und Ziele, die 
den gemeinsamen Aktionsplan rechtfertigen, unter Berück
sichtigung der Ziele der operationellen Programme und ge
gebenenfalls der entsprechenden länderspezifischen Empfeh
lungen und der Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mit
gliedstaaten und der Union gemäß Artikel 121 Absatz 2 
AEUV und der entsprechenden Ratsempfehlungen, die die 
Mitgliedstaaten bei ihrer Beschäftigungspolitik gemäß 
Artikel 148 Absatz 4 AEUV berücksichtigen müssen; 

(2) den Rahmen, der den Zusammenhang zwischen allgemei
nen und spezifischen Zielen des gemeinsamen Aktionsplans 
beschreibt, die Etappenziele und die Ziele für Output und 
Ergebnisse sowie die ins Auge gefassten Projekte oder Pro
jektarten; 

(3) die gemeinsamen und spezifischen Indikatoren zur Messung 
des Outputs und der Ergebnisse, gegebenenfalls aufgeschlüs
selt nach Prioritätsachse; 

(4) Informationen zur geografischen Abdeckung und zu Ziel
gruppen des gemeinsamen Aktionsplans; 

(5) die voraussichtliche Laufzeit des gemeinsamen Aktionsplans; 

(6) eine Analyse der Auswirkungen des gemeinsamen Aktions
plans auf die Förderung der Gleichstellung von Männern 
und Frauen und die Verhinderung von Diskriminierung; 

(7) gegebenenfalls eine Analyse der Auswirkungen des gemein
samen Aktionsplans auf die Förderung nachhaltiger Ent
wicklung; 

(8) die Durchführungsbestimmungen für den gemeinsamen Ak
tionsplan, darunter: 

a) die Benennung des für die Durchführung des gemein
samen Aktionsplans zuständigen Begünstigten, mit Ga
rantien seiner Kompetenz auf dem betreffenden Gebiet 
sowie seiner administrativen und finanziellen Leistungs
fähigkeit; 

b) die Vorkehrungen zur Verwaltung des gemeinsamen Ak
tionsplans gemäß Artikel 108; 

c) die Vorkehrungen für Begleitung und Bewertung des ge
meinsamen Aktionsplans einschließlich der Vorkehrun
gen zur Sicherung der Qualität, Erhebung und Speiche
rung von Daten zum Erreichen der Etappenziele, von 
Output und von Ergebnissen; 

d) die Vorkehrungen zur Gewährleistung der Verbreitung 
von Informationen sowie der Kommunikation über den 
gemeinsamen Aktionsplan und die Fonds; 

(9) die Finanzbestimmungen für den gemeinsamen Aktions
plan, darunter: 

a) die Kosten für das Erreichen der Etappenziele, des Out
puts und der Ergebnisziele gemäß Nummer 2, basierend 
auf den in Artikel 67 Absatz 5 dieser Verordnung und 
Artikel 14 der ESF-Verordnung festgelegten Methoden; 

b) einen ungefähren Zeitplan für die Zahlungen an den 
Begünstigten in Verbindung mit den Etappenzielen und 
Zielvorgaben; 

c) den Finanzierungsplan, aufgeschlüsselt nach operationel
lem Programm und Prioritätsachse, mit dem insgesamt 
förderfähigen Betrag und dem Betrag der öffentlichen 
Ausgaben. 

Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für die 
Durchführung dieses Artikels zu gewährleisten, Durchführungs
rechtsakte zum Format des Musters für den gemeinsamen Ak
tionsplan. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 
Beratungsverfahren nach Artikel 150 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 107 

Beschluss über den gemeinsamen Aktionsplan 

(1) Die Kommission beurteilt den gemeinsamen Aktionsplan 
auf Grundlage der in Artikel 106 genannten Informationen, um 
festzustellen, ob eine Unterstützung aus den Fonds gerechtfertigt 
ist. 

Gelangt die Kommission binnen zwei Monaten nach Einrei
chung eines Vorschlags für einen gemeinsamen Aktionsplan 
zu der Ansicht, dass dieser die Beurteilungsanforderungen ge
mäß Artikel 104 nicht erfüllt, so übermittelt sie dem Mitglied
staat entsprechende Anmerkungen. Der Mitgliedstaat stellt der 
Kommission alle angeforderten notwendigen Zusatzinformatio
nen zur Verfügung und überarbeitet gegebenenfalls den gemein
samen Aktionsplan. 

(2) Sofern allen Anmerkungen in angemessener Weise Rech
nung getragen wurde, nimmt die Kommission spätestens vier 
Monate nach der offiziellen Einreichung durch den Mitgliedstaat 
mit einem Durchführungsrechtsakt einen Beschluss zur Geneh
migung des gemeinsamen Aktionsplans an, jedoch nicht bevor 
die betreffenden operationellen Programme genehmigt wurden.
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(3) In dem in Absatz 2 genannten Beschluss werden der 
Begünstigte und die allgemeinen und spezifischen Ziele des ge
meinsamen Aktionsplans, die Etappenziele und Zielvorgaben für 
Output und Ergebnisse, die Kosten für das Erreichen dieser 
Etappenziele und Zielvorgaben für Output und Ergebnisse sowie 
der Finanzierungsplan, aufgeschlüsselt nach operationellem Pro
gramm und Prioritätsachse einschließlich des insgesamt förder
fähigen Betrags und des Betrags der öffentlichen Ausgaben, der 
Laufzeit des gemeinsamen Aktionsplans und gegebenenfalls der 
geografischen Abdeckung und Zielgruppen des gemeinsamen 
Aktionsplans, angegeben. 

(4) Lehnt die Kommission die Unterstützung eines gemein
samen Aktionsplans aus Fondsmitteln mittels eines Durchfüh
rungsrechtsakts ab, so teilt sie dem Mitgliedstaat innerhalb der 
Frist gemäß Absatz 2 die Gründe hierfür mit. 

Artikel 108 

Lenkungsausschuss und Änderung des gemeinsamen Akti
onsplans 

(1) Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehörde richtet 
einen Lenkungsausschuss für den gemeinsamen Aktionsplan 
ein, der sich vom Begleitausschuss der entsprechenden opera
tionellen Programme unterscheidet. Der Lenkungsausschuss tritt 
mindestens zweimal pro Jahr zusammen und erstattet der Ver
waltungsbehörde Bericht. Die Verwaltungsbehörde unterrichtet 
den entsprechenden Begleitausschuss über die Ergebnisse der 
vom Lenkungsausschuss ausgeführten Arbeiten und die Fort
schritte bei der Durchführung des gemeinsamen Aktionsplans 
gemäß Artikel 110 Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 125 Ab
satz 2 Buchstabe a. 

Über die Zusammensetzung des Lenkungsausschusses entschei
det der Mitgliedstaat im Einvernehmen mit der entsprechenden 
Verwaltungsbehörde unter Beachtung des Grundsatzes der Part
nerschaft. 

Die Kommission kann in beratender Funktion an der Arbeit des 
Lenkungsausschusses teilnehmen. 

(2) Der Lenkungsausschuss 

a) überprüft die Fortschritte hinsichtlich der Etappenziele, des 
Outputs und der Ergebnisse des gemeinsamen Aktionsplans; 

b) prüft und genehmigt jedweden Vorschlag zur Änderung des 
gemeinsamen Aktionsplans, um allen sich auf die Leistung 
auswirkenden Faktoren Rechnung zu tragen. 

(3) Von einem Mitgliedstaat an die Kommission übermittelte 
Änderungsersuchen zu gemeinsamen Aktionsplänen sind ge
bührend zu begründen. Die Kommission bewertet, ob das Än
derungsersuchen gerechtfertigt ist und berücksichtigt dabei die 
von dem Mitgliedstaat zur Verfügung gestellten Informationen. 
Die Kommission kann Anmerkungen vorbringen und der Mit
gliedstaat stellt der Kommission alle notwendigen zusätzlichen 
Informationen zur Verfügung. Die Kommission nimmt spätes
tens drei Monate nach der Übermittlung durch den Mitgliedstaat 
mittels eines Durchführungsrechtsakts einen Beschluss über ein 

Änderungsersuchen an, vorausgesetzt, den Anmerkungen der 
Kommission wurde in zufriedenstellender Weise Rechnung ge
tragen. Bei Genehmigung tritt, sofern im Beschluss nicht anders 
festgelegt, die Änderung zum Datum des Beschlusses in Kraft. 

Artikel 109 

Finanzverwaltung und -kontrolle des gemeinsamen Akti
onsplans 

(1) Zahlungen an den Begünstigten im Rahmen eines ge
meinsamen Aktionsplans werden als Pauschalfinanzierung 
oder als standardisierte Einheitskosten behandelt. Die Deckelung 
für Pauschalfinanzierungen gemäß Artikel 67 Absatz 1 Unter
absatz 1 Buchstabe c ist nicht anwendbar. 

(2) Ziel der Finanzverwaltung, -kontrolle und -prüfung des 
gemeinsamen Aktionsplans ist ausschließlich die Überprüfung 
der Erfüllung der in dem Beschluss über die Genehmigung des 
gemeinsamen Aktionsplans definierten Bedingungen. 

(3) Der Begünstigte eines gemeinsamen Aktionsplans und die 
Stellen, die unter seiner Verantwortung handeln, können auf die 
Kosten für die Durchführung der Vorhaben ihre eigenen Rech
nungslegungsverfahren anwenden. Diese Rechnungslegungsver
fahren und die tatsächlich vom Begünstigten aufgewendeten 
Kosten werden weder von der Prüfbehörde noch von der Kom
mission geprüft. 

TITEL III 

BEGLEITUNG, BEWERTUNG, INFORMATION UND KOMMUNI
KATION 

KAPITEL I 

Begleitung und Bewertung 

Artikel 110 

Aufgaben des Begleitausschusses 

(1) Der Begleitausschuss prüft insbesondere 

a) Probleme, die sich auf die Leistung des operationellen Pro
gramms auswirken; 

b) die Fortschritte bei der Umsetzung des Bewertungsplans und 
des Follow-up zu den bei der Bewertung gemachten Feststel
lungen; 

c) die Umsetzung der Kommunikationsstrategie; 

d) die Durchführung von Großprojekten; 

e) die Ausführung von gemeinsamen Aktionsplänen; 

f) die Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Män
nern und Frauen, der Chancengleichheit und der Nichtdis
kriminierung, einschließlich Barrierefreiheit für Personen mit 
einer Behinderung; 

g) die Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Entwick
lung; 

h) die Fortschritte bei den Maßnahmen zur Erfüllung der gel
tenden Ex-ante-Konditionalitäten, wenn die geltenden Ex-an
te-Konditionalitäten am Tag der Einreichung der Partner
schaftsvereinbarung und des operationellen Programms nicht 
erfüllt sind; 

i) die Finanzinstrumente.
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(2) Abweichend von Artikel 49 Absatz 3 prüft und geneh
migt der Begleitausschuss 

a) die für die Auswahl der Vorhaben verwendete Methodik und 
Kriterien; 

b) die jährlichen und abschließenden Durchführungsberichte; 

c) den Bewertungsplan für das operationelle Programm sowie 
etwaige Änderungen des Bewertungsplans, auch wenn er 
bzw. sie Teil eines gemeinsamen Bewertungsplans nach Ar
tikel 114 Absatz 1 ist bzw. sind; 

d) die Kommunikationsstrategie für das operationelle Pro
gramm sowie etwaige Änderungen der Strategie; 

e) sämtliche Vorschläge der Verwaltungsbehörde für Änderun
gen des operationellen Programms. 

Artikel 111 

Durchführungsberichte im Rahmen des Ziels "Investitionen 
in Wachstum und Beschäftigung" 

(1) Zum 31. Mai 2016 und zum selben Datum aller folgen
den Jahre bis einschließlich 2023 übermittelt der Mitgliedstaat 
der Kommission einen jährlichen Durchführungsbericht gemäß 
Artikel 50 Absatz 1. Der 2016 eingereichte Bericht deckt die 
Haushaltsjahre 2014 und 2015 sowie den Zeitraum zwischen 
dem Anfangsdatum für die Förderfähigkeit der Ausgaben und 
dem 31. Dezember 2013 ab. 

(2) Für die 2017 und 2019 eingereichten Berichte endet die 
in Absatz 1 genannte Frist am 30. Juni. 

(3) Die jährlichen Durchführungsberichte erhalten Informa
tionen zu: 

a) der Durchführung des operationellen Programms gemäß Ar
tikel 50 Absatz 2; 

b) Fortschritten bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Großprojekten und gemeinsamen Aktionsplänen. 

(4) In den jährlichen Durchführungsberichten, die 2017 und 
2019 eingereicht werden, werden die gemäß Artikel 50 Absätze 
4 und 5 erforderlichen, bzw. die in Absatz 3 dieses Artikels 
genannten Informationen sowie die folgenden Informationen 
aufgeführt und bewertet: 

a) die Fortschritte bei der Umsetzung des Bewertungsplans und 
des Follow-up für die bei der Bewertung gemachten Feststel
lungen; 

b) die Ergebnisse der im Rahmen der Kommunikationsstrategie 
durchgeführten Informations- und Publizitätsmaßnahmen 
der Fonds; 

c) die Einbindung von Partnern in die Durchführung, die Be
gleitung und die Bewertung des operationellen Programms.In 

den jährlichen Durchführungsberichten, die 2017 und 2019 
eingereicht werden, können je nach Inhalt und Zielen der ope
rationellen Programme die folgenden Informationen aufführen 
und bewerten: 

a) die Fortschritte bei der Durchführung des integrierten An
satzes zur territorialen Entwicklung, einschließlich der Ent
wicklung von Regionen, die von demografischen und per
manenten oder von der Natur bedingten Nachteilen betrof
fen sind, sowie nachhaltiger Stadtentwicklung, und von der 
örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen für die lokale 
Entwicklung im Rahmen des operationellen Programms; 

b) die Fortschritte bei der Durchführung von Maßnahmen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der Behörden der Mitglied
staaten und Begünstigten bei der Verwaltung und Nutzung 
der Fonds; 

c) die Fortschritte bei der Durchführung der interregionalen 
und transnationalen Maßnahmen; 

d) gegebenenfalls der Beitrag zu makroregionalen Strategien 
und Strategien für die Meeresgebiete; 

e) die spezifischen, bereits getroffenen Maßnahmen zur För
derung der Gleichstellung von Männern und Frauen und 
zur Verhinderung von Diskriminierung, insbesondere die 
Barrierefreiheit für Personen mit einer Behinderung, und 
die getroffenen Vorkehrungen zur Gewährleistung der Be
rücksichtigung des Gleichstellungsaspektes im operationellen 
Programm oder in den Vorhaben; 

f) die zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung gemäß 
Artikel 8 getroffenen Maßnahmen; 

g) gegebenenfalls die Fortschritte bei der Durchführung von 
Maßnahmen im Bereich soziale Innovation; 

h) die Fortschritte bei der Durchführung von Maßnahmen für 
besondere Bedürfnisse der ärmsten geografischen Gebiete 
oder der am stärksten von Armut, Diskriminierung oder 
sozialer Ausgrenzung bedrohten Zielgruppen mit besonde
rem Augenmerk auf marginalisierten Gemeinschaften sowie 
Menschen mit Behinderungen, Langzeitarbeitslose und junge 
Menschen ohne Arbeit, gegebenenfalls einschließlich der ver
wendeten Finanzressourcen. 

Abweichend von Unterabsatz 1 und 2 und um die Konsistenz 
zwischen Partnerschaftsvereinbarung und Fortschrittsbericht si
cherzustellen, können Mitgliedstaaten mit höchstens einem ope
rationellen Programm pro Fonds unbeschadet von Artikel 110 
Absatz 2 Buchstabe b Informationen zu den in Artikel 50 Ab
satz 3 genannten Ex-ante-Konditionalitäten, die in Artikel 50 
Absatz 4 geforderten Informationen und die in Unterabsatz 2 
Buchstaben a, b, c und h dieses Absatzes genannten Informa
tionen statt in den jeweils 2017 und 2019 eingereichten jähr
lichen Durchführungsberichten bzw. statt im abschließenden 
Durchführungsbericht im Fortschrittsbericht aufführen.
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(2) Abweichend von Artikel 49 Absatz 3 prüft und geneh
migt der Begleitausschuss 

a) die für die Auswahl der Vorhaben verwendete Methodik und 
Kriterien; 

b) die jährlichen und abschließenden Durchführungsberichte; 

c) den Bewertungsplan für das operationelle Programm sowie 
etwaige Änderungen des Bewertungsplans, auch wenn er 
bzw. sie Teil eines gemeinsamen Bewertungsplans nach Ar
tikel 114 Absatz 1 ist bzw. sind; 

d) die Kommunikationsstrategie für das operationelle Pro
gramm sowie etwaige Änderungen der Strategie; 

e) sämtliche Vorschläge der Verwaltungsbehörde für Änderun
gen des operationellen Programms. 

Artikel 111 

Durchführungsberichte im Rahmen des Ziels "Investitionen 
in Wachstum und Beschäftigung" 

(1) Zum 31. Mai 2016 und zum selben Datum aller folgen
den Jahre bis einschließlich 2023 übermittelt der Mitgliedstaat 
der Kommission einen jährlichen Durchführungsbericht gemäß 
Artikel 50 Absatz 1. Der 2016 eingereichte Bericht deckt die 
Haushaltsjahre 2014 und 2015 sowie den Zeitraum zwischen 
dem Anfangsdatum für die Förderfähigkeit der Ausgaben und 
dem 31. Dezember 2013 ab. 

(2) Für die 2017 und 2019 eingereichten Berichte endet die 
in Absatz 1 genannte Frist am 30. Juni. 

(3) Die jährlichen Durchführungsberichte erhalten Informa
tionen zu: 

a) der Durchführung des operationellen Programms gemäß Ar
tikel 50 Absatz 2; 

b) Fortschritten bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Großprojekten und gemeinsamen Aktionsplänen. 

(4) In den jährlichen Durchführungsberichten, die 2017 und 
2019 eingereicht werden, werden die gemäß Artikel 50 Absätze 
4 und 5 erforderlichen, bzw. die in Absatz 3 dieses Artikels 
genannten Informationen sowie die folgenden Informationen 
aufgeführt und bewertet: 

a) die Fortschritte bei der Umsetzung des Bewertungsplans und 
des Follow-up für die bei der Bewertung gemachten Feststel
lungen; 

b) die Ergebnisse der im Rahmen der Kommunikationsstrategie 
durchgeführten Informations- und Publizitätsmaßnahmen 
der Fonds; 

c) die Einbindung von Partnern in die Durchführung, die Be
gleitung und die Bewertung des operationellen Programms.In 

den jährlichen Durchführungsberichten, die 2017 und 2019 
eingereicht werden, können je nach Inhalt und Zielen der ope
rationellen Programme die folgenden Informationen aufführen 
und bewerten: 

a) die Fortschritte bei der Durchführung des integrierten An
satzes zur territorialen Entwicklung, einschließlich der Ent
wicklung von Regionen, die von demografischen und per
manenten oder von der Natur bedingten Nachteilen betrof
fen sind, sowie nachhaltiger Stadtentwicklung, und von der 
örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen für die lokale 
Entwicklung im Rahmen des operationellen Programms; 

b) die Fortschritte bei der Durchführung von Maßnahmen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der Behörden der Mitglied
staaten und Begünstigten bei der Verwaltung und Nutzung 
der Fonds; 

c) die Fortschritte bei der Durchführung der interregionalen 
und transnationalen Maßnahmen; 

d) gegebenenfalls der Beitrag zu makroregionalen Strategien 
und Strategien für die Meeresgebiete; 

e) die spezifischen, bereits getroffenen Maßnahmen zur För
derung der Gleichstellung von Männern und Frauen und 
zur Verhinderung von Diskriminierung, insbesondere die 
Barrierefreiheit für Personen mit einer Behinderung, und 
die getroffenen Vorkehrungen zur Gewährleistung der Be
rücksichtigung des Gleichstellungsaspektes im operationellen 
Programm oder in den Vorhaben; 

f) die zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung gemäß 
Artikel 8 getroffenen Maßnahmen; 

g) gegebenenfalls die Fortschritte bei der Durchführung von 
Maßnahmen im Bereich soziale Innovation; 

h) die Fortschritte bei der Durchführung von Maßnahmen für 
besondere Bedürfnisse der ärmsten geografischen Gebiete 
oder der am stärksten von Armut, Diskriminierung oder 
sozialer Ausgrenzung bedrohten Zielgruppen mit besonde
rem Augenmerk auf marginalisierten Gemeinschaften sowie 
Menschen mit Behinderungen, Langzeitarbeitslose und junge 
Menschen ohne Arbeit, gegebenenfalls einschließlich der ver
wendeten Finanzressourcen. 

Abweichend von Unterabsatz 1 und 2 und um die Konsistenz 
zwischen Partnerschaftsvereinbarung und Fortschrittsbericht si
cherzustellen, können Mitgliedstaaten mit höchstens einem ope
rationellen Programm pro Fonds unbeschadet von Artikel 110 
Absatz 2 Buchstabe b Informationen zu den in Artikel 50 Ab
satz 3 genannten Ex-ante-Konditionalitäten, die in Artikel 50 
Absatz 4 geforderten Informationen und die in Unterabsatz 2 
Buchstaben a, b, c und h dieses Absatzes genannten Informa
tionen statt in den jeweils 2017 und 2019 eingereichten jähr
lichen Durchführungsberichten bzw. statt im abschließenden 
Durchführungsbericht im Fortschrittsbericht aufführen.

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/393

(5) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für 
die Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten, Durch
führungsrechtsakte mit den Mustern für die jährlichen und ab
schließenden Durchführungsberichte. Diese Durchführungs
rechtsakte werden gemäß dem Beratungsverfahren nach Arti
kel 150 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 112 

Übermittlung von Finanzdaten 

(1) Zum 31. Januar, 31. Juli und 31. Oktober übermittelt der 
Mitgliedstaat der Kommission zu Zwecken der Begleitung auf 
elektronischem Weg für jedes operationelle Programm und auf
geschlüsselt nach Prioritätsachse: 

a) die gesamten und die öffentlichen förderfähigen Kosten der 
Vorhaben und die Zahl der für eine Unterstützung aus
gewählten Vorhaben; 

b) die von den Begünstigten bei der Verwaltungsbehörde gel
tend gemachten förderfähigen Gesamtausgaben. 

(2) Zusätzlich enthält die Einsendung zum 31. Januar die 
obengenannten Daten aufgeschlüsselt nach Interventionskatego
rie. Diese Einsendung gilt als Einreichung von Finanzdaten ge
mäß Artikel 50 Absatz 2. 

(3) Eine Vorausschätzung des Betrags, für den die Mitglied
staaten von der Einreichung von Zahlungsanträgen im laufen
den und im darauffolgenden Haushaltsjahr ausgehen, liegt den 
zum 31. Januar und 31. Juli vorzunehmenden Einsendungen 
bei. 

(4) Der Stichtag für die im Rahmen dieses Artikels übermit
telten Daten ist das Ende des Monats vor dem Monat der Ein
reichung. 

(5) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für 
die Durchführung dieses Artikels zu gewährleisten, Durchfüh
rungsrechtsakte zur Festlegung des Modells, das für die Einrei
chung von Finanzdaten an die Kommission zu Zwecken der 
Begleitung zu verwenden ist. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 150 Absatz 3 
erlassen. 

Artikel 113 

Kohäsionsbericht 

Der Bericht der Kommission gemäß Artikel 175 AEUV enthält: 

a) eine Aufzeichnung der Fortschritte bei der Verwirklichung 
des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen
halts, einschließlich der sozioökonomischen Lage und der 
Entwicklung der Regionen sowie der Berücksichtigung der 
Unionsprioritäten; 

b) eine Aufzeichnung der Rolle der Fonds, der Unterstützung 
durch die EIB und der sonstigen Instrumente sowie der Aus
wirkungen der anderen Unions- und nationalen politischen 
Strategien bei den erzielten Fortschritten; 

c) gegebenenfalls einen Hinweis auf künftige Maßnahmen und 
Strategien der Union, die erforderlich sind, um den wirt
schaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt zu 
stärken und den Unionsprioritäten zu entsprechen. 

Artikel 114 

Bewertung 

(1) Die Verwaltungsbehörde oder der Mitgliedstaat erstellt für 
ein oder mehrere operationelle Programme einen Bewertungs
plan. Der Bewertungsplan wird dem Begleitausschuss spätestens 
ein Jahr nach Annahme des operationellen Programms übermit
telt. 

(2) Bis zum 31. Dezember 2022 übermitteln die Verwal
tungsbehörden der Kommission für jedes operationelle Pro
gramm einen Bericht, in dem die Feststellungen der während 
des Programmplanungszeitraums durchgeführten Bewertungen 
und des wichtigsten Outputs und der Hauptergebnisse des ope
rationellen Programms zusammengefasst werden, wobei die 
übermittelten Angaben erläutert werden. 

(3) Die Kommission führt in enger Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten und den Verwaltungsbehörden Ex-post-Bewer
tungen durch. 

(4) Die Absätze 1 und 2 dieses Artikels gelten nicht für die 
zweckbestimmten Programme nach Maßgabe von Artikel 39 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b. 

KAPITEL II 

Information und Kommunikation 

Artikel 115 

Information und Kommunikation 

(1) Mitgliedstaaten und Verwaltungsbehörden sind für Fol
gendes zuständig: 

a) Ausarbeitung von Kommunikationsstrategien; 

b) Gewährleistung der Einrichtung einer einzigen Website oder 
eines einzigen Internetportals mit Informationen und Zugang 
zu allen operationellen Programmen in diesem Mitgliedstaat, 
einschließlich Informationen zu Zeitvorgaben für die Umset
zung von Programmen und allen damit einhergehenden öf
fentlichen Konsultationsprozessen; 

c) Information von potenziellen Begünstigten über Finanzie
rungsmöglichkeiten im Rahmen der operationellen Program
me; 

d) Bekanntmachung der Rolle und Errungenschaften der Kohä
sionspolitik und der Fonds bei den Bürgerinnen und Bürgern 
der Union durch Informations- und Kommunikationsmaß
nahmen zu den Ergebnissen und Auswirkungen der Partner
schaftsvereinbarungen, operationellen Programme und Vor
haben.
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(2) Zur Gewährleistung der Transparenz hinsichtlich der Un
terstützung aus den Fonds führen die Mitgliedstaaten oder Ver
waltungsbehörden eine Liste der Vorhaben in einem Tabellen
kalkulationsformat, das es ermöglicht, Daten zu ordnen, zu 
suchen, zu extrahieren, zu vergleichen und problemlos im In
ternet zu veröffentlichen, beispielsweise im Dateiformat CSV 
oder XML, aufgeschlüsselt nach operationellem Programm und 
nach Fonds. Die Liste der Vorhaben ist über die einzige Website 
oder das einzige Internetportal zugänglich und in ihr sind alle 
operationellen Programme in diesem Mitgliedstaat aufgeführt 
und zusammengefasst. 

Um die Verwendung der Liste der Vorhaben durch den privaten 
Sektor, die Zivilgesellschaft oder die nationalen Behörden zu 
fördern, kann die Website einen deutlichen Hinweis auf die 
für die Veröffentlichung der Daten geltenden Lizenzbestimmun
gen enthalten. 

Diese Liste der Vorhaben wird mindestens alle sechs Monate 
aktualisiert. 

Die in der Liste der Vorhaben aufzuführenden Mindestinforma
tionen sind in Anhang XII festgelegt. 

(3) Detaillierte Regelungen zu den Informations- und Kom
munikationsmaßnahmen für die Öffentlichkeit und den Infor
mationsmaßnahmen für Antragsteller und Begünstigte sind in 
Anhang XII festgelegt. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur 
Festlegung der technischen Charakteristika der Informations- 
und Kommunikationsmaßnahmen für die Vorhaben, Instruktio
nen zur Erstellung des Logos und eine Definition der Standard
farben. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüf
verfahren gemäß Artikel 150 Absatz 3 erlassen. 

Artikel 116 

Kommunikationsstrategie 

(1) Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehörden erstellen 
für jedes operationelle Programm eine Kommunikationsstrate
gie. Für mehrere operationelle Programme kann eine gemein
same Kommunikationsstrategie erstellt werden. Die Kommuni
kationsstrategie trägt dem Umfang des operationellen Pro
gramms bzw. der operationellen Programme entsprechend 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung. 

Die Kommunikationsstrategie enthält die in Anhang XII genann
ten Elemente. 

(2) Die Kommunikationsstrategie wird dem Begleitausschuss 
spätestens sechs Monate nach der Genehmigung des betreffen
den operationellen Programms bzw. der betreffenden operatio
nellen Programme zur Genehmigung gemäß Artikel 110 Absatz 
2 Buchstabe d vorgelegt. 

Wird für mehrere operationelle Programme eine gemeinsame 
Kommunikationsstrategie erstellt, die mehrere Begleitausschüsse 
betrifft, so kann der Mitgliedstaat einen Begleitausschuss 
benennen, der im Einvernehmen mit den anderen relevanten 
Begleitausschüssen für die Genehmigung der gemeinsamen 

Kommunikationsstrategie und für die Genehmigung etwaiger 
nachfolgender Änderungen dieser Strategie verantwortlich ist. 

Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehörden können die 
Kommunikationsstrategie erforderlichenfalls während des Pro
grammplanungszeitraums ändern. Die Verwaltungsbehörde legt 
die geänderte Kommunikationsstrategie dem Begleitausschuss 
zur Genehmigung gemäß Artikel 110 Absatz 2 Buchstabe d 
vor. 

(3) Abweichend von Absatz 2 Unterabsatz 3 informiert die 
Verwaltungsbehörde den zuständigen Begleitausschuss bzw. die 
zuständigen Begleitausschüsse mindestens einmal jährlich über 
die Fortschritte bei der Umsetzung der Kommunikationsstrategie 
gemäß Artikel 110 Absatz 1 Buchstabe c und über ihre Analyse 
der Ergebnisse sowie über die geplanten Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen, die im folgenden Jahr durch
geführt werden sollen. Der Begleitausschuss gibt, falls dies als 
angemessen erachtet wird, eine Stellungnahme zu den für das 
folgende Jahr geplanten Maßnahmen ab. 

Artikel 117 

Informations- und Kommunikationsbeauftragte und -netz
werke 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt einen Informations- und 
Kommunikationsbeauftragten, der für die Koordinierung der In
formations- und Kommunikationsmaßnahmen im Zusammen
hang mit einem oder mehreren Fonds, einschließlich der ein
schlägigen Programme im Rahmen des Ziels "Europäische terri
toriale Zusammenarbeit", zuständig ist, und informiert die Kom
mission darüber. 

(2) Der Informations- und Kommunikationsbeauftragte ist 
zuständig für die Koordinierung des nationalen Netzwerks von 
Kommunikationsbeauftragten für die Fonds, soweit ein solches 
Netzwerk besteht, die Einrichtung und Pflege der Website oder 
des Internetportals gemäß Anhang XII und die Erstellung eines 
Überblicks über die auf Ebene der Mitgliedstaaten ergriffenen 
Kommunikationsmaßnahmen. 

(3) Jede Verwaltungsbehörde benennt eine Person, die auf 
Ebene des operationellen Programms für Kommunikation und 
Information zuständig ist, und teilt der Kommission mit, wen 
sie benannt hat. Gegebenenfalls kann eine Person für mehrere 
operationelle Programme benannt werden. 

(4) Die Kommission richtet Unionsnetzwerke ein, denen die 
von den Mitgliedstaaten benannten Mitglieder angehören, um 
einen Informationsaustausch über die Ergebnisse der Durchfüh
rung der Kommunikationsstrategien, die Erfahrungen bei der 
Durchführung von Informations- und Kommunikationsmaßnah
men und den Austausch bewährter Verfahren zu gewährleisten. 

TITEL IV 

TECHNISCHE HILFE 

Artikel 118 

Technische Hilfe auf Initiative der Kommission 

Die Fonds können unter Berücksichtigung der Abzüge gemäß 
Artikel 91 Absatz 3 bis zu 0,35 % der jeweiligen jährlichen 
Mittelausstattung für technische Hilfe verwenden.
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(2) Zur Gewährleistung der Transparenz hinsichtlich der Un
terstützung aus den Fonds führen die Mitgliedstaaten oder Ver
waltungsbehörden eine Liste der Vorhaben in einem Tabellen
kalkulationsformat, das es ermöglicht, Daten zu ordnen, zu 
suchen, zu extrahieren, zu vergleichen und problemlos im In
ternet zu veröffentlichen, beispielsweise im Dateiformat CSV 
oder XML, aufgeschlüsselt nach operationellem Programm und 
nach Fonds. Die Liste der Vorhaben ist über die einzige Website 
oder das einzige Internetportal zugänglich und in ihr sind alle 
operationellen Programme in diesem Mitgliedstaat aufgeführt 
und zusammengefasst. 

Um die Verwendung der Liste der Vorhaben durch den privaten 
Sektor, die Zivilgesellschaft oder die nationalen Behörden zu 
fördern, kann die Website einen deutlichen Hinweis auf die 
für die Veröffentlichung der Daten geltenden Lizenzbestimmun
gen enthalten. 

Diese Liste der Vorhaben wird mindestens alle sechs Monate 
aktualisiert. 

Die in der Liste der Vorhaben aufzuführenden Mindestinforma
tionen sind in Anhang XII festgelegt. 

(3) Detaillierte Regelungen zu den Informations- und Kom
munikationsmaßnahmen für die Öffentlichkeit und den Infor
mationsmaßnahmen für Antragsteller und Begünstigte sind in 
Anhang XII festgelegt. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur 
Festlegung der technischen Charakteristika der Informations- 
und Kommunikationsmaßnahmen für die Vorhaben, Instruktio
nen zur Erstellung des Logos und eine Definition der Standard
farben. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüf
verfahren gemäß Artikel 150 Absatz 3 erlassen. 

Artikel 116 

Kommunikationsstrategie 

(1) Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehörden erstellen 
für jedes operationelle Programm eine Kommunikationsstrate
gie. Für mehrere operationelle Programme kann eine gemein
same Kommunikationsstrategie erstellt werden. Die Kommuni
kationsstrategie trägt dem Umfang des operationellen Pro
gramms bzw. der operationellen Programme entsprechend 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung. 

Die Kommunikationsstrategie enthält die in Anhang XII genann
ten Elemente. 

(2) Die Kommunikationsstrategie wird dem Begleitausschuss 
spätestens sechs Monate nach der Genehmigung des betreffen
den operationellen Programms bzw. der betreffenden operatio
nellen Programme zur Genehmigung gemäß Artikel 110 Absatz 
2 Buchstabe d vorgelegt. 

Wird für mehrere operationelle Programme eine gemeinsame 
Kommunikationsstrategie erstellt, die mehrere Begleitausschüsse 
betrifft, so kann der Mitgliedstaat einen Begleitausschuss 
benennen, der im Einvernehmen mit den anderen relevanten 
Begleitausschüssen für die Genehmigung der gemeinsamen 

Kommunikationsstrategie und für die Genehmigung etwaiger 
nachfolgender Änderungen dieser Strategie verantwortlich ist. 

Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehörden können die 
Kommunikationsstrategie erforderlichenfalls während des Pro
grammplanungszeitraums ändern. Die Verwaltungsbehörde legt 
die geänderte Kommunikationsstrategie dem Begleitausschuss 
zur Genehmigung gemäß Artikel 110 Absatz 2 Buchstabe d 
vor. 

(3) Abweichend von Absatz 2 Unterabsatz 3 informiert die 
Verwaltungsbehörde den zuständigen Begleitausschuss bzw. die 
zuständigen Begleitausschüsse mindestens einmal jährlich über 
die Fortschritte bei der Umsetzung der Kommunikationsstrategie 
gemäß Artikel 110 Absatz 1 Buchstabe c und über ihre Analyse 
der Ergebnisse sowie über die geplanten Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen, die im folgenden Jahr durch
geführt werden sollen. Der Begleitausschuss gibt, falls dies als 
angemessen erachtet wird, eine Stellungnahme zu den für das 
folgende Jahr geplanten Maßnahmen ab. 

Artikel 117 

Informations- und Kommunikationsbeauftragte und -netz
werke 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt einen Informations- und 
Kommunikationsbeauftragten, der für die Koordinierung der In
formations- und Kommunikationsmaßnahmen im Zusammen
hang mit einem oder mehreren Fonds, einschließlich der ein
schlägigen Programme im Rahmen des Ziels "Europäische terri
toriale Zusammenarbeit", zuständig ist, und informiert die Kom
mission darüber. 

(2) Der Informations- und Kommunikationsbeauftragte ist 
zuständig für die Koordinierung des nationalen Netzwerks von 
Kommunikationsbeauftragten für die Fonds, soweit ein solches 
Netzwerk besteht, die Einrichtung und Pflege der Website oder 
des Internetportals gemäß Anhang XII und die Erstellung eines 
Überblicks über die auf Ebene der Mitgliedstaaten ergriffenen 
Kommunikationsmaßnahmen. 

(3) Jede Verwaltungsbehörde benennt eine Person, die auf 
Ebene des operationellen Programms für Kommunikation und 
Information zuständig ist, und teilt der Kommission mit, wen 
sie benannt hat. Gegebenenfalls kann eine Person für mehrere 
operationelle Programme benannt werden. 

(4) Die Kommission richtet Unionsnetzwerke ein, denen die 
von den Mitgliedstaaten benannten Mitglieder angehören, um 
einen Informationsaustausch über die Ergebnisse der Durchfüh
rung der Kommunikationsstrategien, die Erfahrungen bei der 
Durchführung von Informations- und Kommunikationsmaßnah
men und den Austausch bewährter Verfahren zu gewährleisten. 

TITEL IV 

TECHNISCHE HILFE 

Artikel 118 

Technische Hilfe auf Initiative der Kommission 

Die Fonds können unter Berücksichtigung der Abzüge gemäß 
Artikel 91 Absatz 3 bis zu 0,35 % der jeweiligen jährlichen 
Mittelausstattung für technische Hilfe verwenden.
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Artikel 119 

Technische Hilfe der Mitgliedstaaten 

(1) Der technischer Hilfe zugewiesene Betrag aus den Fonds 
darf nicht höher sein als 4 % des Betrags aus den Fonds, der den 
operationellen Programmen in einem Mitgliedstaat für jede Re
gionenkategorie gegebenenfalls im Rahmen des Ziels "Investitio
nen in Wachstum und Beschäftigung" insgesamt zugewiesen ist. 

Die Mitgliedstaaten können die besondere Mittelzuweisung zu
gunsten der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen bei der 
Berechnung der Obergrenze des Gesamtbetrags der für die tech
nische Hilfe für jeden Mitgliedstaat zugewiesenen Mittel berück
sichtigen. 

(2) Vorhaben, bei denen es um technische Hilfe geht und die 
im Rahmen eines der Fonds förderfähig sind, können aus jedem 
der Fonds gefördert werden. Unbeschadet von Absatz 1 darf der 
technischer Hilfe zugewiesene Betrag aus einem Fonds nicht 
höher sein als 10 % des Betrags aus dem Fonds, der den ope
rationellen Programmen eines Mitgliedstaats gegebenenfalls für 
jede Regionenkategorie im Rahmen des Ziels "Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung" insgesamt zugewiesen ist. 

(3) Abweichend von Artikel 70 Absätze 1 und 2 können 
Vorhaben, bei denen es um technische Hilfe geht, außerhalb 
des Programmgebiets, jedoch innerhalb der Union, durchgeführt 
werden, sofern die Vorhaben dem operationellen Programm 
oder, im Fall eines operationellen Programms für technische 
Hilfe, den anderen betroffenen Programmen förderlich sind. 

(4) Werden die in Absatz 1 genannten Mittel im Falle von 
Strukturfonds zur Förderung von Vorhaben verwendet, bei de
nen es um technische Hilfe in Bezug auf mehr als eine Regio
nenkategorie geht, kann eine anteilsmäßige Zuweisung erfolgen, 
bei der die Mittelzuweisung in jeder Regionenkategorie als An
teil der Gesamtmittel des Mitgliedstaats berücksichtigt wird, um 
die Kosten für die Vorhaben zur Mittelzuweisung für technische 
Hilfe für verschiedene Regionenkategorien zuzuordnen. 

(5) Beläuft sich der einem Mitgliedstaat im Rahmen des Ziels 
"Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" zugewiesene 
Gesamtbetrag des Fonds auf höchstens 1 000 000 000 EUR, 
so kann der Betrag für technische Hilfe abweichend von Absatz 
1 auf bis zu 6 % dieses Gesamtbetrags oder 50 000 000 EUR 
angehoben werden, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist. 

(6) Technische Hilfe wird in Form einer Monofonds-Priori
tätsachse innerhalb eines operationellen Programms oder in 
Form eines spezifischen operationellen Programms oder auf 
beide Weisen erbracht. 

TITEL V 

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG AUS DEN FONDS 

Artikel 120 

Festlegung der Kofinanzierungssätze 

(1) In dem Kommissionsbeschluss zur Genehmigung eines 
operationellen Programms werden der Kofinanzierungssatz 

und der Höchstbetrag für die Unterstützung aus den Fonds 
für jede Prioritätsachse festgelegt. Bezieht sich eine Prioritäts
achse auf mehr als eine Regionenkategorie oder mehr als einen 
Fonds, wird im Kommissionsbeschluss gegebenenfalls der Ko
finanzierungssatz nach Regionenkategorie und Fonds festgelegt. 

(2) Für jede Prioritätsachse wird in dem Kommissions
beschluss festgelegt, ob der Kofinanzierungssatz für die Priori
tätsachse anwendbar ist auf 

a) die förderfähigen Gesamtausgaben einschließlich öffentlicher 
und privater Ausgaben oder 

b) die förderfähigen öffentlichen Ausgaben. 

(3) Der Kofinanzierungssatz der operationellen Programme, 
für die einzelnen Prioritätsachsen und gegebenenfalls nach Re
gionenkategorie und Fonds, im Rahmen des Ziels "Investitionen 
in Wachstum und Beschäftigung" darf nicht höher sein als 

a) 85 % für den Kohäsionsfonds; 

b) 85 % für die weniger entwickelten Regionen in Mitgliedstaa
ten, deren Pro-Kopf-BIP für den Zeitraum 2007 - 2009 im 
Durchschnitt unter 85 % des EU-27-Durchschnitts für den
selben Zeitraum lag, und für die Regionen in äußerster Rand
lage, wobei dies auch die zusätzliche Mittelzuweisung für 
Regionen in äußerster Randlage nach Maßgabe von Arti
kel 92 Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 4 Absatz 2 der 
ETZ-Verordnung umfasst; 

c) 80 % für die weniger entwickelten Regionen in Mitgliedstaa
ten, die die Kriterien aus Buchstabe b nicht erfüllen, und für 
alle Regionen, deren Pro-Kopf-BIP, welches als Förderfähig
keitskriterium für den Programmplanungszeitraum 
2007–2013 verwendet wurde, weniger als 75 % des Durch
schnitts der EU-25 betrug, jedoch über 75 % des BIP-Durch
schnitts der EU-27 lag, sowie für Regionen nach Artikel 8 
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1083/2006, die eine 
Übergangsunterstützung für den Programmplanungszeitraum 
2007–2013 erhalten; 

d) 60 % für die Übergangsregionen, auf die die Kriterien aus 
Buchstabe c nicht zutreffen; 

e) 50 % für die stärker entwickelten Regionen, auf die die Kri
terien aus Buchstabe c nicht zutreffen. 

Der Kofinanzierungssatz der einzelnen Prioritätsachsen aller 
operationellen Programme in Zypern darf im Zeitraum vom 
1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2017 nicht höher sein als 
85 %. 

Die Kommission ermittelt anhand einer Überprüfung, ob eine 
Aufrechterhaltung des Kofinanzierungssatzes gemäß Unterabsatz 
2 nach dem 30. Juni 2017 gerechtfertigt ist, und unterbreitet 
gegebenenfalls vor dem 30. Juni 2016 einen Legislativvorschlag. 

Der Kofinanzierungssatz der einzelnen Prioritätsachsen der ope
rationellen Programme im Rahmen des Ziels "Europäische ter
ritoriale Zusammenarbeit" darf nicht höher sein als 85 %.
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Der maximale Kofinanzierungssatz gemäß Unterabsatz 1 Buch
staben b, c, d und e wird für jede Prioritätsachse zur Umsetzung 
der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen erhöh, sowie 
wenn eine Prioritätsachse der sozialen Innovation oder trans
nationalen Kooperation, oder einer Kombination daraus, gewid
met ist. Diese Erhöhung wird im Einklang mit den fondsspezi
fischen Regelungen festgelegt. 

(4) Der Kofinanzierungssatz der zusätzlichen Mittelzuwei
sung gemäß Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe e darf für Regionen 
der NUTS-2-Ebene, die die Kriterien des Protokolls Nr. 6 zur 
Beitrittsakte von 1994 erfüllen, nicht höher sein als 50 %. 

(5) Der maximale Kofinanzierungssatz gemäß Absatz 3 er
höht sich um zehn Prozentpunkte, wenn die Prioritätsachse 
vollständig über Finanzinstrumente oder über die partizipative 
lokale Entwicklung umgesetzt wird. 

(6) Die Beteiligung der Fonds an den einzelnen Prioritätsach
sen beträgt mindestens 20 % der förderfähigen öffentlichen Aus
gaben. 

(7) Im Rahmen eines operationellen Programms kann eine 
separate Prioritätsachse mit einem Kofinanzierungssatz von bis 
zu 100 % geschaffen werden, um Vorhaben zu unterstützen, die 
durch auf Unionsebene eingerichtete und direkt oder indirekt 
von der Kommission verwaltete Finanzinstrumente umgesetzt 
werden. Wird zu diesem Zweck eine separate Prioritätsachse 
geschaffen, so darf die Unterstützung im Rahmen dieser Achse 
nicht auf anderem Wege erfolgen. 

Artikel 121 

Anpassung der Kofinanzierungssätze 

Der für eine Prioritätsachse geltende Satz der Kofinanzierung 
aus den Fonds kann angepasst werden, um folgenden Gegeben
heiten besser Rechnung zu tragen: 

1. Bedeutung der Prioritätsachse für die Durchführung der Uni
onsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum unter Berücksichtigung spezifischer Lücken, die 
geschlossen werden müssen; 

2. Schutz und Verbesserung der Umwelt, insbesondere durch 
Anwendung des Vorsorge-, des Vorbeuge- und des Verursa
cherprinzips; 

3. Ausmaß der Mobilisierung privater Mittel; 

4. Einbeziehung von Gebieten mit schweren und dauerhaften 
natürlichen oder demografischen Nachteilen, die folgender
maßen definiert sind: 

a) Insel-Mitgliedstaaten, die im Rahmen des Kohäsionsfonds 
förderfähig sind, und andere Inseln außer denen, auf de
nen die Hauptstadt eines Mitgliedstaats liegt oder die eine 
ortsfeste Verbindung zum Festland haben; 

b) Berggebiete nach Maßgabe der nationalen Rechtsvor
schriften des Mitgliedstaats; 

c) Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte (weniger als 50 
Einwohner pro Quadratkilometer) und sehr geringer Be
völkerungsdichte (weniger als 8 Einwohner pro Quadrat
kilometer). 

d) Abdeckung von Regionen in äußerster Randlage gemäß 
Artikel 349 AEUV. 

TEIL VIER 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DIE FONDS UND 
DEN EMFF 

TITEL I 

VERWALTUNG UND KONTROLLE 

KAPITEL I 

Verwaltungs- und Kontrollsysteme 

Artikel 122 

Aufgaben der Mitgliedstaaten 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass für operationelle 
Programme Verwaltungs- und Kontrollsysteme gemäß den 
Artikeln 72, 73 und 74 eingerichtet werden. 

(2) Sie treffen vorbeugende Maßnahmen gegen Unregel
mäßigkeiten, decken sie auf und korrigieren sie und ziehen 
rechtsgrundlos gezahlte Beträge zusammen mit für verspätete 
Zahlungen fälligen Verzugszinsen wieder ein. Sie unterrichten 
die Kommission über Unregelmäßigkeiten, die Beträge von 
mehr als 10 000 EUR an Beiträgen aus den Fonds betreffen, 
und halten sie über erhebliche Fortschritte von diesbezüglichen 
Verwaltungs- und Gerichtsverfahren auf dem Laufenden. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission in den folgen
den Fällen nicht über Unregelmäßigkeiten: 

(a) Fälle, in denen die Unregelmäßigkeit lediglich darin besteht, 
dass infolge der Insolvenz des Begünstigten ein in dem ko
finanzierten operationellen Programm enthaltenes Vorhaben 
nicht oder nicht vollständig durchgeführt wurde; 

(b) Fälle, die die Begünstigten der Verwaltungs- oder Bescheini
gungsbehörde vor oder nach der Zahlung des öffentlichen 
Beitrags von sich aus mitgeteilt haben, bevor eine der beiden 
Behörden die Unregelmäßigkeiten feststellen konnte; 

(c) Fälle, die von der Verwaltungs- oder Bescheinigungsbehörde 
festgestellt und berichtigt wurden, bevor die betreffenden 
Ausgaben in einer der Kommission vorgelegten Ausgaben
erklärung erscheinen. 

In allen anderen Fällen, insbesondere denen, die einer Insolvenz 
vorausgehen, oder in Fällen von Betrugsverdacht sind die fest
gestellten Unregelmäßigkeiten und die entsprechenden Vorbeu
gungs- und Korrekturmaßnahmen der Kommission zu melden. 

Können rechtsgrundlos an einen Begünstigten gezahlte Beträge 
aufgrund eines Fehlers oder einer Fahrlässigkeit eines Mitglied
staats nicht wieder eingezogen werden, so haftet der Mitglied
staat für die Erstattung der entsprechenden Beträge an den 
Haushalt der Union. Die Mitgliedstaaten können beschließen, 
einen rechtsgrundlos gezahlten Betrag nicht wieder einzuziehen, 
wenn der vom Begünstigten einzuziehende Betrag (ohne Be
rücksichtigung der Zinsen) 250 EUR an Beiträgen aus den Fonds 
nicht übersteigt.
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Der maximale Kofinanzierungssatz gemäß Unterabsatz 1 Buch
staben b, c, d und e wird für jede Prioritätsachse zur Umsetzung 
der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen erhöh, sowie 
wenn eine Prioritätsachse der sozialen Innovation oder trans
nationalen Kooperation, oder einer Kombination daraus, gewid
met ist. Diese Erhöhung wird im Einklang mit den fondsspezi
fischen Regelungen festgelegt. 

(4) Der Kofinanzierungssatz der zusätzlichen Mittelzuwei
sung gemäß Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe e darf für Regionen 
der NUTS-2-Ebene, die die Kriterien des Protokolls Nr. 6 zur 
Beitrittsakte von 1994 erfüllen, nicht höher sein als 50 %. 

(5) Der maximale Kofinanzierungssatz gemäß Absatz 3 er
höht sich um zehn Prozentpunkte, wenn die Prioritätsachse 
vollständig über Finanzinstrumente oder über die partizipative 
lokale Entwicklung umgesetzt wird. 

(6) Die Beteiligung der Fonds an den einzelnen Prioritätsach
sen beträgt mindestens 20 % der förderfähigen öffentlichen Aus
gaben. 

(7) Im Rahmen eines operationellen Programms kann eine 
separate Prioritätsachse mit einem Kofinanzierungssatz von bis 
zu 100 % geschaffen werden, um Vorhaben zu unterstützen, die 
durch auf Unionsebene eingerichtete und direkt oder indirekt 
von der Kommission verwaltete Finanzinstrumente umgesetzt 
werden. Wird zu diesem Zweck eine separate Prioritätsachse 
geschaffen, so darf die Unterstützung im Rahmen dieser Achse 
nicht auf anderem Wege erfolgen. 

Artikel 121 

Anpassung der Kofinanzierungssätze 

Der für eine Prioritätsachse geltende Satz der Kofinanzierung 
aus den Fonds kann angepasst werden, um folgenden Gegeben
heiten besser Rechnung zu tragen: 

1. Bedeutung der Prioritätsachse für die Durchführung der Uni
onsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum unter Berücksichtigung spezifischer Lücken, die 
geschlossen werden müssen; 

2. Schutz und Verbesserung der Umwelt, insbesondere durch 
Anwendung des Vorsorge-, des Vorbeuge- und des Verursa
cherprinzips; 

3. Ausmaß der Mobilisierung privater Mittel; 

4. Einbeziehung von Gebieten mit schweren und dauerhaften 
natürlichen oder demografischen Nachteilen, die folgender
maßen definiert sind: 

a) Insel-Mitgliedstaaten, die im Rahmen des Kohäsionsfonds 
förderfähig sind, und andere Inseln außer denen, auf de
nen die Hauptstadt eines Mitgliedstaats liegt oder die eine 
ortsfeste Verbindung zum Festland haben; 

b) Berggebiete nach Maßgabe der nationalen Rechtsvor
schriften des Mitgliedstaats; 

c) Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte (weniger als 50 
Einwohner pro Quadratkilometer) und sehr geringer Be
völkerungsdichte (weniger als 8 Einwohner pro Quadrat
kilometer). 

d) Abdeckung von Regionen in äußerster Randlage gemäß 
Artikel 349 AEUV. 

TEIL VIER 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DIE FONDS UND 
DEN EMFF 

TITEL I 

VERWALTUNG UND KONTROLLE 

KAPITEL I 

Verwaltungs- und Kontrollsysteme 

Artikel 122 

Aufgaben der Mitgliedstaaten 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass für operationelle 
Programme Verwaltungs- und Kontrollsysteme gemäß den 
Artikeln 72, 73 und 74 eingerichtet werden. 

(2) Sie treffen vorbeugende Maßnahmen gegen Unregel
mäßigkeiten, decken sie auf und korrigieren sie und ziehen 
rechtsgrundlos gezahlte Beträge zusammen mit für verspätete 
Zahlungen fälligen Verzugszinsen wieder ein. Sie unterrichten 
die Kommission über Unregelmäßigkeiten, die Beträge von 
mehr als 10 000 EUR an Beiträgen aus den Fonds betreffen, 
und halten sie über erhebliche Fortschritte von diesbezüglichen 
Verwaltungs- und Gerichtsverfahren auf dem Laufenden. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission in den folgen
den Fällen nicht über Unregelmäßigkeiten: 

(a) Fälle, in denen die Unregelmäßigkeit lediglich darin besteht, 
dass infolge der Insolvenz des Begünstigten ein in dem ko
finanzierten operationellen Programm enthaltenes Vorhaben 
nicht oder nicht vollständig durchgeführt wurde; 

(b) Fälle, die die Begünstigten der Verwaltungs- oder Bescheini
gungsbehörde vor oder nach der Zahlung des öffentlichen 
Beitrags von sich aus mitgeteilt haben, bevor eine der beiden 
Behörden die Unregelmäßigkeiten feststellen konnte; 

(c) Fälle, die von der Verwaltungs- oder Bescheinigungsbehörde 
festgestellt und berichtigt wurden, bevor die betreffenden 
Ausgaben in einer der Kommission vorgelegten Ausgaben
erklärung erscheinen. 

In allen anderen Fällen, insbesondere denen, die einer Insolvenz 
vorausgehen, oder in Fällen von Betrugsverdacht sind die fest
gestellten Unregelmäßigkeiten und die entsprechenden Vorbeu
gungs- und Korrekturmaßnahmen der Kommission zu melden. 

Können rechtsgrundlos an einen Begünstigten gezahlte Beträge 
aufgrund eines Fehlers oder einer Fahrlässigkeit eines Mitglied
staats nicht wieder eingezogen werden, so haftet der Mitglied
staat für die Erstattung der entsprechenden Beträge an den 
Haushalt der Union. Die Mitgliedstaaten können beschließen, 
einen rechtsgrundlos gezahlten Betrag nicht wieder einzuziehen, 
wenn der vom Begünstigten einzuziehende Betrag (ohne Be
rücksichtigung der Zinsen) 250 EUR an Beiträgen aus den Fonds 
nicht übersteigt.
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 149 mit zusätzlichen detaillierten Re
gelungen über die Kriterien für die Bestimmung der Fälle von zu 
meldenden Unregelmäßigkeiten, über die zu übermittelnden Da
ten und über die geltenden Bedingungen und Verfahren zu 
erlassen, nach denen bestimmt wird, ob nicht wiedereinziehbare 
Beträge von den Mitgliedstaaten zu erstatten sind. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen sie 
die Häufigkeit der Meldungen von Unregelmäßigkeiten und das 
zu verwendende Berichtsformat festlegt. Diese Durchführungs
rechtsakte werden gemäß dem Beratungsverfahren nach Arti
kel 150 Absatz 2 erlassen. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass spätestens ab dem 
31. Dezember 2015 der gesamte Informationsaustausch zwi
schen den Begünstigten und einer Verwaltungsbehörde, Beschei
nigungsbehörde, Prüfbehörde und den zwischengeschalteten 
Stellen über elektronische Datenaustauschsysteme erfolgen 
kann. 

Die Systeme nach Unterabsatz 1 erleichtern die Interoperabilität 
von einzelstaatlichen und Unionsrahmen und ermöglichen es 
den Begünstigten, die Informationen gemäß Unterabsatz 1 mit 
einer einzigen Datenerfassung zu übermitteln. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit detaillier
ten Regelungen über den Informationsaustausch gemäß diesem 
Absatz. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 
Artikel 150 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Absatz 3 gilt nicht für den EMFF. 

KAPITEL II 

Verwaltungs- und Kontrollbehörden 

Artikel 123 

Benennung der Behörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt für jedes operationelle Pro
gramm eine nationale, regionale oder lokale Behörde oder Stelle 
oder eine private Stelle als Verwaltungsbehörde. Dieselbe Ver
waltungsbehörde kann für mehrere operationelle Programme 
benannt werden. 

(2) Unbeschadet Absatz 3 benennen die Mitgliedstaaten für 
jedes operationelle Programm eine nationale, regionale oder 
lokale Behörde oder öffentliche Stelle als Bescheinigungsbehör
de. Dieselbe Bescheinigungsbehörde kann für mehrere operatio
nelle Programme benannt werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten können für ein operationelles Pro
gramm eine Behörde oder öffentliche Stelle als Verwaltungs
behörde benennen, die gleichzeitig die Aufgaben der Bescheini
gungsbehörde wahrnimmt. 

(4) Die Mitgliedstaaten benennen für jedes operationelle Pro
gramm eine von der Verwaltungsbehörde und der Bescheini
gungsbehörde funktionell unabhängige nationale, regionale 
oder lokale Behörde oder öffentliche Stelle als Prüfbehörde. 
Dieselbe Prüfbehörde kann für mehrere operationelle Pro
gramme benannt werden. 

(5) Im Falle der Fonds im Zusammenhang mit dem Ziel 
"Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" und im Falle 
des EMFF können, sofern der Grundsatz der funktionellen Un
abhängigkeit gewahrt ist, die Verwaltungsbehörde, gegebenen
falls die Bescheinigungsbehörde und die Prüfbehörde derselben 
Behörde oder öffentlichen Stelle angehören. 

Wenn der Gesamtbetrag an Unterstützung aus den Fonds für 
ein operationelles Programm 250 000 000 EUR bzw. aus dem 
EMFF 100 000 000 EUR übersteigt, darf die Prüfbehörde hin
gegen derselben Behörde oder öffentlichen Stelle angehören 
wie die Verwaltungsbehörde, wenn entweder die Kommission 
dem Mitgliedstaat gemäß den für den vorherigen Programm
planungszeitraum geltenden Bestimmungen vor dem Zeitpunkt 
der Genehmigung des betreffenden operationellen Programms 
mitgeteilt hat, dass sie zu dem Schluss gelangt ist, dass er sich 
grundsätzlich auf den Bestätigungsvermerk verlassen kann, oder 
wenn die Kommission aufgrund der Erfahrungen aus dem vor
herigen Programmplanungszeitraum davon überzeugt ist, dass 
der institutionelle Aufbau und die Rechenschaftspflicht der Prüf
behörde angemessene Garantien für ihre funktionale Unabhän
gigkeit und Zuverlässigkeit bieten. 

(6) Die Mitgliedstaaten können eine oder mehrere zwischen
geschaltete Stellen benennen, die bestimmte Aufgaben der Ver
waltungs- oder Bescheinigungsbehörde unter der Verantwortung 
dieser Behörde ausführen. Die einschlägigen Abkommen der 
Verwaltungs- oder Bescheinigungsbehörde mit den zwischen
geschalteten Stellen werden förmlich schriftlich festgehalten. 

(7) Die Mitgliedstaaten oder die Verwaltungsbehörden kön
nen Teile der Verwaltung eines operationellen Programms durch 
ein schriftliches Abkommen zwischen zwischengeschalteter 
Stelle und Mitgliedstaat bzw. Verwaltungsbehörde an zwischen
geschaltete Stellen übertragen (im Folgenden "Globalzuschuss"). 
Die zwischengeschaltete Stelle weist nach, dass sie solvent ist 
und über Sachkenntnis in dem betreffenden Bereich sowie über 
die erforderliche administrative und finanzielle Leistungsfähig
keit verfügt. 

(8) Die Mitgliedstaaten können auf eigene Initiative eine Ko
ordinierungsstelle benennen, deren Aufgabe es ist, für die Kom
mission als Ansprechpartner zu fungieren und sie zu informie
ren, die Tätigkeiten der anderen einschlägigen benannten Stellen 
zu koordinieren und auf die harmonisierte Anwendung des 
anwendbaren Rechts hinzuwirken. 

(9) Der Mitgliedstaat legt die Regeln für seine Beziehungen 
zu den Verwaltungs-, Bescheinigungs- und Prüfbehörden sowie 
für deren Beziehungen untereinander und zur Kommission 
schriftlich fest. 

Artikel 124 

Verfahren für die Benennung der Verwaltungsbehörde und 
der Bescheinigungsbehörde 

(1) Der Mitgliedstaat teilt der Kommission den Zeitpunkt und 
die Form der Benennung der Verwaltungsbehörde und gegebe
nenfalls der Bescheinigungsbehörde, die auf geeigneter Ebene zu 
erfolgen hat, vor Einreichung des ersten Antrags auf Zwischen
zahlung bei der Kommission mit.
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(2) Die Benennung nach Absatz 1 erfolgt auf der Grundlage 
eines Berichts und eines Gutachtens einer unabhängigen Prüf
stelle, die bewertet, ob die benannten Behörden die Kriterien für 
das interne Kontrollwesen, das Risikomanagement, die Verwal
tungs- und Kontrolltätigkeiten und die Überwachung gemäß 
Anhang XIII erfüllen. Die unabhängige Prüfstelle ist die Prüfbe
hörde oder eine andere Einrichtung des öffentlichen oder pri
vaten Rechts mit der notwendigen Prüfkapazität, die von der 
Verwaltungsbehörde und gegebenenfalls von der Bescheini
gungsbehörde unabhängig ist und ihre Tätigkeit unter Berück
sichtigung international anerkannter Prüfungsstandards ausübt. 
Gelangt die unabhängige Prüfstelle zu dem Schluss, dass der Teil 
des Verwaltungs- und Kontrollsystems, der die Verwaltungs
behörde oder die Bescheinigungsbehörde betrifft, im Wesentli
chen derselbe wie im vorherigen Programmplanungszeitraum ist 
und dass aufgrund der bisherigen im Einklang mit den einschlä
gigen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 und 
der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 ( 1 ) geleisteten Prüfarbeit 
nachgewiesen ist, dass die Verwaltungsbehörde oder die Beschei
nigungsbehörde während dieses Zeitraums wirksam funktioniert 
haben, so kann die Prüfstelle – ohne zusätzliche Prüfungen vor
zunehmen – den Schluss ziehen, dass die einschlägigen Kriterien 
erfüllt sind. 

(3) Bei operationellen Programmen, die über 
250 000 000 EUR Unterstützung aus den Fonds oder über 
100 000 000 EUR Unterstützung aus dem EMFF erhalten, 
kann die Kommission binnen eines Monats, nachdem die Be
nennung nach Absatz 1 mitgeteilt wurde, den Bericht und das 
Gutachten der unabhängigen Prüfstelle nach Absatz 2 sowie die 
Beschreibung der für die Verwaltungsbehörde oder gegebenen
falls die Bescheinigungsbehörde vorgesehenen Aufgaben und 
Verfahren anfordern. Die Kommission entscheidet auf der 
Grundlage ihrer Risikobewertung, ob sie diese Unterlagen an
fordern soll, wobei sie Informationen über wesentliche Verände
rungen bei den für die Verwaltungsbehörde oder gegebenenfalls 
die Bescheinigungsbehörde vorgesehenen Aufgaben und Verfah
ren gegenüber dem vorherigen Programmplanungszeitraum und 
einschlägige Nachweise über deren wirksames Funktionieren be
rücksichtigt. 

Die Kommission kann binnen zwei Monaten nach Erhalt der in 
Unterabsatz 1 genannten Unterlagen Anmerkungen machen. 
Unbeschadet des Artikels 83 unterbricht die Prüfung dieser Un
terlagen nicht die Bearbeitung der Anträge auf Zwischenzahlun
gen. 

(4) Bei operationellen Programmen, die über 
250 000 000 EUR Unterstützung aus den Fonds bzw. über 
100 000 000 EUR Unterstützung aus dem EMFF erhalten, und 
im Fall wesentlicher Veränderungen bei den für die Verwal
tungsbehörde oder gegebenenfalls die Bescheinigungsbehörde 
vorgesehenen Aufgaben und Verfahrensweisen gegenüber dem 
vorherigen Programmplanungszeitraum kann der Mitgliedstaat 
der Kommission auf eigene Initiative binnen zwei Monaten, 
nachdem die Benennung nach Absatz 1 mitgeteilt wurde, die 
Unterlagen nach Absatz 3 übermitteln. Die Kommission macht 
binnen drei Monaten nach ihrem Erhalt Anmerkungen zu die
sen Unterlagen. 

(5) Geht aus den vorliegenden Prüfungs- und Kontrollergeb
nissen hervor, dass die benannte Behörde die Kriterien nach 
Absatz 2 nicht mehr erfüllt, so legt der Mitgliedstaat auf geeig
neter Ebene und je nach Schwere des Problems einen Erpro
bungszeitraum fest, innerhalb dessen die erforderlichen Abhilfe
maßnahmen zu ergreifen sind. 

Führt die benannte Behörde innerhalb des von dem Mitglied
staat festgelegten Erprobungszeitraums die verlangten Abhilfe
maßnahmen nicht durch, so wird ihre Benennung von dem 
Mitgliedstaat auf geeigneter Ebene aufgehoben. 

Der Mitgliedstaat teilt der Kommission unverzüglich mit, wenn 
einer benannten Behörde ein Erprobungszeitraum auferlegt 
wurde und teilt Informationen zu dem Erprobungszeitraum 
mit, wenn der Erprobungszeitraum nach Durchführung der Ab
hilfemaßnahme beendet wird und wenn die Benennung einer 
Behörde aufgehoben wird. Durch die Mitteilung, dass einer be
nannten Stelle von einem Mitgliedstaat ein Erprobungszeitraum 
auferlegt wurde, wird unbeschadet der Anwendung des Artikels 
83 die Bearbeitung von Anträgen auf Zwischenzahlungen nicht 
unterbrochen. 

(6) Wird die Benennung einer Verwaltungs- oder Bescheini
gungsbehörde aufgehoben, so benennt der Mitgliedstaat unter 
Einhaltung des Verfahrens nach Absatzes 2 eine neue Stelle, die 
die Aufgaben der Verwaltungs- oder der Bescheinigungsbehörde 
übernimmt, und teilt dies der Kommission mit. 

(7) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für 
die Durchführung dieses Artikels zu gewährleisten, Durchfüh
rungsrechtsakte bezüglich des Musters für den Bericht und das 
Gutachten der unabhängigen Prüfstelle und für die Beschreibung 
der für die Verwaltungsbehörde und gegebenenfalls die Beschei
nigungsbehörde vorgesehenen Aufgaben und Verfahren. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren ge
mäß Artikel 150 Absatz 3 erlassen. 

Artikel 125 

Aufgaben der Verwaltungsbehörde 

(1) Die Verwaltungsbehörde ist dafür verantwortlich, das 
operationelle Programm im Einklang mit dem Grundsatz der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung zu verwalten. 

(2) In Bezug auf die Verwaltung des operationellen Pro
gramms muss die Verwaltungsbehörde 

a) die Arbeit des Begleitausschusses nach Artikel 47 unterstüt
zen und diesem die Informationen zur Verfügung stellen, die 
er zur Ausführung seiner Aufgaben benötigt, insbesondere 
Daten zum Fortschritt des operationellen Programms beim 
Erreichen seiner Ziele, Finanzdaten und Daten zu Indikatoren 
und Etappenzielen; 

b) die jährlichen und abschließenden Durchführungsberichte 
nach Artikel 50 erstellen und sie nach Billigung durch den 
Begleitausschuss der Kommission vorlegen;
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(2) Die Benennung nach Absatz 1 erfolgt auf der Grundlage 
eines Berichts und eines Gutachtens einer unabhängigen Prüf
stelle, die bewertet, ob die benannten Behörden die Kriterien für 
das interne Kontrollwesen, das Risikomanagement, die Verwal
tungs- und Kontrolltätigkeiten und die Überwachung gemäß 
Anhang XIII erfüllen. Die unabhängige Prüfstelle ist die Prüfbe
hörde oder eine andere Einrichtung des öffentlichen oder pri
vaten Rechts mit der notwendigen Prüfkapazität, die von der 
Verwaltungsbehörde und gegebenenfalls von der Bescheini
gungsbehörde unabhängig ist und ihre Tätigkeit unter Berück
sichtigung international anerkannter Prüfungsstandards ausübt. 
Gelangt die unabhängige Prüfstelle zu dem Schluss, dass der Teil 
des Verwaltungs- und Kontrollsystems, der die Verwaltungs
behörde oder die Bescheinigungsbehörde betrifft, im Wesentli
chen derselbe wie im vorherigen Programmplanungszeitraum ist 
und dass aufgrund der bisherigen im Einklang mit den einschlä
gigen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 und 
der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 ( 1 ) geleisteten Prüfarbeit 
nachgewiesen ist, dass die Verwaltungsbehörde oder die Beschei
nigungsbehörde während dieses Zeitraums wirksam funktioniert 
haben, so kann die Prüfstelle – ohne zusätzliche Prüfungen vor
zunehmen – den Schluss ziehen, dass die einschlägigen Kriterien 
erfüllt sind. 

(3) Bei operationellen Programmen, die über 
250 000 000 EUR Unterstützung aus den Fonds oder über 
100 000 000 EUR Unterstützung aus dem EMFF erhalten, 
kann die Kommission binnen eines Monats, nachdem die Be
nennung nach Absatz 1 mitgeteilt wurde, den Bericht und das 
Gutachten der unabhängigen Prüfstelle nach Absatz 2 sowie die 
Beschreibung der für die Verwaltungsbehörde oder gegebenen
falls die Bescheinigungsbehörde vorgesehenen Aufgaben und 
Verfahren anfordern. Die Kommission entscheidet auf der 
Grundlage ihrer Risikobewertung, ob sie diese Unterlagen an
fordern soll, wobei sie Informationen über wesentliche Verände
rungen bei den für die Verwaltungsbehörde oder gegebenenfalls 
die Bescheinigungsbehörde vorgesehenen Aufgaben und Verfah
ren gegenüber dem vorherigen Programmplanungszeitraum und 
einschlägige Nachweise über deren wirksames Funktionieren be
rücksichtigt. 

Die Kommission kann binnen zwei Monaten nach Erhalt der in 
Unterabsatz 1 genannten Unterlagen Anmerkungen machen. 
Unbeschadet des Artikels 83 unterbricht die Prüfung dieser Un
terlagen nicht die Bearbeitung der Anträge auf Zwischenzahlun
gen. 

(4) Bei operationellen Programmen, die über 
250 000 000 EUR Unterstützung aus den Fonds bzw. über 
100 000 000 EUR Unterstützung aus dem EMFF erhalten, und 
im Fall wesentlicher Veränderungen bei den für die Verwal
tungsbehörde oder gegebenenfalls die Bescheinigungsbehörde 
vorgesehenen Aufgaben und Verfahrensweisen gegenüber dem 
vorherigen Programmplanungszeitraum kann der Mitgliedstaat 
der Kommission auf eigene Initiative binnen zwei Monaten, 
nachdem die Benennung nach Absatz 1 mitgeteilt wurde, die 
Unterlagen nach Absatz 3 übermitteln. Die Kommission macht 
binnen drei Monaten nach ihrem Erhalt Anmerkungen zu die
sen Unterlagen. 

(5) Geht aus den vorliegenden Prüfungs- und Kontrollergeb
nissen hervor, dass die benannte Behörde die Kriterien nach 
Absatz 2 nicht mehr erfüllt, so legt der Mitgliedstaat auf geeig
neter Ebene und je nach Schwere des Problems einen Erpro
bungszeitraum fest, innerhalb dessen die erforderlichen Abhilfe
maßnahmen zu ergreifen sind. 

Führt die benannte Behörde innerhalb des von dem Mitglied
staat festgelegten Erprobungszeitraums die verlangten Abhilfe
maßnahmen nicht durch, so wird ihre Benennung von dem 
Mitgliedstaat auf geeigneter Ebene aufgehoben. 

Der Mitgliedstaat teilt der Kommission unverzüglich mit, wenn 
einer benannten Behörde ein Erprobungszeitraum auferlegt 
wurde und teilt Informationen zu dem Erprobungszeitraum 
mit, wenn der Erprobungszeitraum nach Durchführung der Ab
hilfemaßnahme beendet wird und wenn die Benennung einer 
Behörde aufgehoben wird. Durch die Mitteilung, dass einer be
nannten Stelle von einem Mitgliedstaat ein Erprobungszeitraum 
auferlegt wurde, wird unbeschadet der Anwendung des Artikels 
83 die Bearbeitung von Anträgen auf Zwischenzahlungen nicht 
unterbrochen. 

(6) Wird die Benennung einer Verwaltungs- oder Bescheini
gungsbehörde aufgehoben, so benennt der Mitgliedstaat unter 
Einhaltung des Verfahrens nach Absatzes 2 eine neue Stelle, die 
die Aufgaben der Verwaltungs- oder der Bescheinigungsbehörde 
übernimmt, und teilt dies der Kommission mit. 

(7) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für 
die Durchführung dieses Artikels zu gewährleisten, Durchfüh
rungsrechtsakte bezüglich des Musters für den Bericht und das 
Gutachten der unabhängigen Prüfstelle und für die Beschreibung 
der für die Verwaltungsbehörde und gegebenenfalls die Beschei
nigungsbehörde vorgesehenen Aufgaben und Verfahren. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren ge
mäß Artikel 150 Absatz 3 erlassen. 

Artikel 125 

Aufgaben der Verwaltungsbehörde 

(1) Die Verwaltungsbehörde ist dafür verantwortlich, das 
operationelle Programm im Einklang mit dem Grundsatz der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung zu verwalten. 

(2) In Bezug auf die Verwaltung des operationellen Pro
gramms muss die Verwaltungsbehörde 

a) die Arbeit des Begleitausschusses nach Artikel 47 unterstüt
zen und diesem die Informationen zur Verfügung stellen, die 
er zur Ausführung seiner Aufgaben benötigt, insbesondere 
Daten zum Fortschritt des operationellen Programms beim 
Erreichen seiner Ziele, Finanzdaten und Daten zu Indikatoren 
und Etappenzielen; 

b) die jährlichen und abschließenden Durchführungsberichte 
nach Artikel 50 erstellen und sie nach Billigung durch den 
Begleitausschuss der Kommission vorlegen;
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c) den zwischengeschalteten Stellen und den Begünstigten ein
schlägige Informationen zur Ausführung ihrer Aufgaben 
bzw. zur Durchführung der Vorhaben zur Verfügung stellen; 

d) ein System einrichten, in dem die für Begleitung, Bewertung, 
Finanzverwaltung, Überprüfung und Prüfung aller Vorhaben 
benötigten Daten, einschließlich gegebenenfalls Angaben zu 
den einzelnen Teilnehmern, in elektronischer Form auf
gezeichnet und gespeichert werden können; 

e) sicherstellen, dass die unter Buchstabe d genannten Daten 
erhoben, in das unter Buchstabe d genannte System einge
geben und gespeichert und die Daten zu den Indikatoren 
nach Geschlecht aufgegliedert werden, falls dies gemäß den 
Anhängen I und II der ESF-Verordnung erforderlich ist. 

(3) In Bezug auf die Auswahl der Vorhaben muss die Ver
waltungsbehörde 

a) geeignete Auswahlverfahren und -kriterien aufstellen und – 
nach Billigung – anwenden, die 

i) sicherstellen, dass die Vorhaben zum Erreichen der spezi
fischen Ziele und Ergebnisse der entsprechenden Priori
täten beitragen; 

ii) nicht diskriminierend und transparent sind; 

iii) den allgemeinen Grundsätzen der Artikel 7 und 8 Rech
nung tragen; 

b) sicherstellen, dass ausgewählte Vorhaben in den Geltungs
bereich des oder der betreffenden Fonds und unter eine 
Interventionskategorie bzw. – im Fall des EMFF – einer im 
Rahmen der Priorität oder der Prioritäten des operationellen 
Programms identifizierten Maßnahme zugeordnet werden 
können; 

c) sicherstellen, dass den Begünstigten Unterlagen zur Ver
fügung gestellt werden, aus denen die Bedingungen für die 
Unterstützung im Rahmen der einzelnen Vorhaben, ein
schließlich der besonderen Anforderungen hinsichtlich der 
Produkte oder Dienstleistungen, die im Rahmen des Vor
habens zu liefern bzw. zu erbringen sind, der Finanzierungs
plan und die Fristen für die Durchführung hervorgehen; 

d) sich vor Genehmigung eines Vorhabens vergewissern, dass 
der Begünstigte über die administrative, finanzielle und ope
rationelle Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der unter Buch
stabe c genannten Bedingungen verfügt; 

e) sich, falls das Vorhaben bereits vor Einreichen des Antrags 
auf Unterstützung bei der Verwaltungsbehörde begonnen 
wurde, vergewissern, dass sämtliche geltenden und für das 
Vorhaben relevanten Rechtsvorschriften eingehalten wurden; 

f) sicherstellen, dass Vorhaben, die für die Unterstützung aus 
den Fonds oder dem EMFF ausgewählt wurden, keine Akti
vitäten umfassen, die zu einem Vorhaben gehören, bei 
dem infolge einer Produktionsverlagerung außerhalb des 

Programmgebiets ein Wiedereinziehungsverfahren gemäß Ar
tikel 71 eingeleitet wurde oder werden sollte; 

g) die Interventionskategorie bzw. – im Fall des EMFF – die 
Maßnahmen bestimmen, denen die Ausgaben für ein Vor
haben zuzuordnen sind. 

(4) In Bezug auf die Finanzverwaltung und -kontrolle des 
operationellen Programms muss die Verwaltungsbehörde 

a) überprüfen, ob die kofinanzierten Produkte und Dienstleis
tungen geliefert bzw. erbracht und die von den Begünstigten 
geltend gemachten Ausgaben vorgenommen wurden und ob 
diese den anwendbaren Rechtsvorschriften, dem operationel
len Programm und den Bedingungen für die Unterstützung 
des Vorhabens genügen; 

b) dafür sorgen, dass die an der Durchführung der Vorhaben 
beteiligten Begünstigten, deren Ausgaben auf der Grundlage 
der tatsächlich aufgewendeten förderfähigen Ausgaben erstat
tet werden, für alle Finanzvorgänge im Rahmen eines Vor
habens entweder ein separates Buchführungssystem oder ei
nen geeigneten Buchführungscode verwenden; 

c) unter Berücksichtigung der ermittelten Risiken wirksame und 
angemessene Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug treffen; 

d) Verfahren einführen, durch die gewährleistet ist, dass alle für 
einen hinreichenden Prüfpfad erforderlichen Dokumente zu 
Ausgaben und Prüfungen gemäß Artikel 72 Buchstabe g 
aufbewahrt werden; 

e) die Verwaltungserklärung und die jährliche Zusammenfas
sung gemäß Artikel 59 Absatz 5 Buchstaben a und b der 
Haushaltsordnung erstellen. 

Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe a können in der 
ETZ-Verordnung spezifische Vorschriften über Überprüfungen 
von Kooperationsprogrammen festgelegt werden. 

(5) Überprüfungen gemäß Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe 
a umfassen folgende Verfahren: 

a) Verwaltungsprüfung aller von den Begünstigten eingereichten 
Anträge auf Ausgabenerstattung; 

b) Vor-Ort-Überprüfungen der Vorhaben. 

Häufigkeit und Umfang der Vor-Ort-Überprüfungen sind der 
Höhe der öffentlichen Unterstützung des Vorhabens und dem 
Risiko angemessen, das im Rahmen dieser Überprüfungen und 
Prüfungen des Verwaltungs- und Kontrollsystems insgesamt 
durch die Prüfbehörde ermittelt wird. 

(6) Vor-Ort-Überprüfungen einzelner Vorhaben gemäß Ab
satz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe b können stichprobenweise 
vorgenommen werden. 

(7) Ist die Verwaltungsbehörde auch ein Begünstigter im 
Sinne des operationellen Programms, ist bei der Organisation 
der Überprüfungen gemäß Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
eine angemessene Aufgabentrennung zu gewährleisten.
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(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 149 zur Festlegung der Regelungen 
zu erlassen, in denen die Angaben über die Daten aufgeführt 
sind, die im Rahmen des nach Absatz 2 Buchstabe d dieses 
Artikels einzurichtenden Begleitsystems in elektronischer Form 
aufzuzeichnen und zu speichern sind. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
der technischen Spezifikationen für das nach Absatz 2 Buch
stabe d dieses Artikels einzurichtende System. Diese Durchfüh
rungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Arti
kel 150 Absatz 3 erlassen. 

(9) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 149 zur Festlegung der ausführlichen 
Mindestanforderungen an den in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buch
stabe d dieses Artikels genannten Prüfpfad hinsichtlich der Füh
rung der Buchführungsdaten und der Aufbewahrung der Belege 
auf Ebene der Bescheinigungsbehörde, Verwaltungsbehörde, 
zwischengeschalteten Stellen und Begünstigten zu erlassen. 

(10) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen 
für die Durchführung dieses Artikels zu gewährleisten, Durch
führungsrechtsakte bezüglich des Musters für die in Absatz 4 
Unterabsatz 1 Buchstabe e dieses Artikels genannte Verwal
tungserklärung. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Beratungsverfahren gemäß Artikel 150 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 126 

Aufgaben der Bescheinigungsbehörde 

Die für ein operationelles Programm zuständige Bescheinigungs
behörde hat insbesondere die Aufgabe, 

a) Zahlungsanträge zu erstellen, der Kommission vorzulegen 
und zu bescheinigen, dass sie sich aus zuverlässigen Buch
führungssystemen ergeben, auf überprüfbaren Belegen beru
hen und von der Verwaltungsbehörde überprüft wurden; 

b) die Rechnungslegung gemäß Artikel 59 Absatz 5 Buchstabe 
a der Haushaltsordnung zu erstellen; 

c) zu bescheinigen, dass die Rechnungslegung vollständig, ge
nau und sachlich richtig ist und die verbuchten Ausgaben 
dem anwendbaren Recht genügen und für Vorhaben getätigt 
wurden, die gemäß den für das betreffende operationelle 
Programm geltenden Kriterien zur Förderung ausgewählt 
wurden und die dem anwendbaren Recht genügen; 

d) sicherzustellen, dass ein System zur elektronischen Aufzeich
nung und Speicherung der Buchführungsdaten jedes Vor
habens besteht, in dem alle zur Erstellung von Zahlungs
anträgen oder der Rechnungslegung erforderlichen Daten er
fasst sind, einschließlich der wiedereinzuziehenden Beträge, 
der wiedereingezogenen Beträge und der infolge einer voll
ständigen oder teilweisen Streichung des Beitrags zu einem 
Vorhaben oder einem operationellen Programm einbehalte
nen Beträge; 

e) bei der Erstellung und Einreichung von Zahlungsanträgen 
sicherzustellen, dass hinreichende Angaben der Verwaltungs
behörde zu den Verfahren und Überprüfungen für die gel
tend gemachten Ausgaben vorliegen; 

f) bei der Erstellung und Einreichung von Zahlungsanträgen die 
Ergebnisse aller von der Prüfbehörde oder unter deren Ver
antwortung durchgeführten Prüfungen zu berücksichtigen; 

g) über die bei der Kommission geltend gemachten Ausgaben 
und die an die Begünstigten ausgezahlte entsprechende öf
fentliche Unterstützung in elektronischer Form Buch zu füh
ren; 

h) über die wiedereinzuziehenden Beträge und die infolge einer 
vollständigen oder teilweisen Streichung des Beitrags zu ei
nem Vorhaben einbehaltenen Beträge Buch zu führen. Die 
wiedereingezogenen Beträge werden vor dem Abschluss des 
operationellen Programms durch Abzug von der nächsten 
Ausgabenerklärung dem Haushalt der Union wieder zuge
führt. 

Artikel 127 

Aufgaben der Prüfbehörde 

(1) Die Prüfbehörde sorgt dafür, dass das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Verwaltungs- und Kontrollsystems des opera
tionellen Programms und die Vorhaben (anhand geeigneter 
Stichproben) auf der Grundlage der erklärten Ausgaben geprüft 
werden. Die Prüfung der erklärten Ausgaben beruht auf einer 
repräsentativen Auswahl und generell auf statistischen Stichpro
benverfahren. 

Ein nicht-statistisches Stichprobenverfahren kann aufgrund des 
pflichtgemäßen Ermessens der Prüfbehörde entsprechend den 
international anerkannten Prüfungsstandards in hinreichend be
gründeten Fällen und in den Fällen zum Einsatz kommen, in 
denen die Anzahl der Vorhaben für das Geschäftsjahr für den 
Einsatz einer statistischen Methode nicht ausreicht. 

In diesen Fällen muss die Stichprobengröße dafür ausreichen, 
dass die Prüfbehörde einen Bestätigungsvermerk gemäß Arti
kel 59 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Haushaltsordnung erstellen 
kann. 

Die mit einer nicht-statistischen Methode erstellte Stichprobe 
deckt mindestens 5 % der Vorhaben ab, für die der Kommission 
gegenüber Ausgaben in einem Geschäftsjahr erklärt wurden, 
und 10 % der Ausgaben, die der Kommission gegenüber in 
einem Geschäftsjahr erklärt wurden. 

(2) Werden die Prüfungen von einer anderen Stelle als der 
Prüfbehörde vorgenommen, stellt die Prüfbehörde sicher, dass 
diese Stelle über die notwendige funktionelle Unabhängigkeit 
verfügt. 

(3) Die Prüfbehörde sorgt dafür, dass bei der Prüftätigkeit 
international anerkannte Prüfungsstandards berücksichtigt 
werden.
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(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 149 zur Festlegung der Regelungen 
zu erlassen, in denen die Angaben über die Daten aufgeführt 
sind, die im Rahmen des nach Absatz 2 Buchstabe d dieses 
Artikels einzurichtenden Begleitsystems in elektronischer Form 
aufzuzeichnen und zu speichern sind. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
der technischen Spezifikationen für das nach Absatz 2 Buch
stabe d dieses Artikels einzurichtende System. Diese Durchfüh
rungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Arti
kel 150 Absatz 3 erlassen. 

(9) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 149 zur Festlegung der ausführlichen 
Mindestanforderungen an den in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buch
stabe d dieses Artikels genannten Prüfpfad hinsichtlich der Füh
rung der Buchführungsdaten und der Aufbewahrung der Belege 
auf Ebene der Bescheinigungsbehörde, Verwaltungsbehörde, 
zwischengeschalteten Stellen und Begünstigten zu erlassen. 

(10) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen 
für die Durchführung dieses Artikels zu gewährleisten, Durch
führungsrechtsakte bezüglich des Musters für die in Absatz 4 
Unterabsatz 1 Buchstabe e dieses Artikels genannte Verwal
tungserklärung. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Beratungsverfahren gemäß Artikel 150 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 126 

Aufgaben der Bescheinigungsbehörde 

Die für ein operationelles Programm zuständige Bescheinigungs
behörde hat insbesondere die Aufgabe, 

a) Zahlungsanträge zu erstellen, der Kommission vorzulegen 
und zu bescheinigen, dass sie sich aus zuverlässigen Buch
führungssystemen ergeben, auf überprüfbaren Belegen beru
hen und von der Verwaltungsbehörde überprüft wurden; 

b) die Rechnungslegung gemäß Artikel 59 Absatz 5 Buchstabe 
a der Haushaltsordnung zu erstellen; 

c) zu bescheinigen, dass die Rechnungslegung vollständig, ge
nau und sachlich richtig ist und die verbuchten Ausgaben 
dem anwendbaren Recht genügen und für Vorhaben getätigt 
wurden, die gemäß den für das betreffende operationelle 
Programm geltenden Kriterien zur Förderung ausgewählt 
wurden und die dem anwendbaren Recht genügen; 

d) sicherzustellen, dass ein System zur elektronischen Aufzeich
nung und Speicherung der Buchführungsdaten jedes Vor
habens besteht, in dem alle zur Erstellung von Zahlungs
anträgen oder der Rechnungslegung erforderlichen Daten er
fasst sind, einschließlich der wiedereinzuziehenden Beträge, 
der wiedereingezogenen Beträge und der infolge einer voll
ständigen oder teilweisen Streichung des Beitrags zu einem 
Vorhaben oder einem operationellen Programm einbehalte
nen Beträge; 

e) bei der Erstellung und Einreichung von Zahlungsanträgen 
sicherzustellen, dass hinreichende Angaben der Verwaltungs
behörde zu den Verfahren und Überprüfungen für die gel
tend gemachten Ausgaben vorliegen; 

f) bei der Erstellung und Einreichung von Zahlungsanträgen die 
Ergebnisse aller von der Prüfbehörde oder unter deren Ver
antwortung durchgeführten Prüfungen zu berücksichtigen; 

g) über die bei der Kommission geltend gemachten Ausgaben 
und die an die Begünstigten ausgezahlte entsprechende öf
fentliche Unterstützung in elektronischer Form Buch zu füh
ren; 

h) über die wiedereinzuziehenden Beträge und die infolge einer 
vollständigen oder teilweisen Streichung des Beitrags zu ei
nem Vorhaben einbehaltenen Beträge Buch zu führen. Die 
wiedereingezogenen Beträge werden vor dem Abschluss des 
operationellen Programms durch Abzug von der nächsten 
Ausgabenerklärung dem Haushalt der Union wieder zuge
führt. 

Artikel 127 

Aufgaben der Prüfbehörde 

(1) Die Prüfbehörde sorgt dafür, dass das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Verwaltungs- und Kontrollsystems des opera
tionellen Programms und die Vorhaben (anhand geeigneter 
Stichproben) auf der Grundlage der erklärten Ausgaben geprüft 
werden. Die Prüfung der erklärten Ausgaben beruht auf einer 
repräsentativen Auswahl und generell auf statistischen Stichpro
benverfahren. 

Ein nicht-statistisches Stichprobenverfahren kann aufgrund des 
pflichtgemäßen Ermessens der Prüfbehörde entsprechend den 
international anerkannten Prüfungsstandards in hinreichend be
gründeten Fällen und in den Fällen zum Einsatz kommen, in 
denen die Anzahl der Vorhaben für das Geschäftsjahr für den 
Einsatz einer statistischen Methode nicht ausreicht. 

In diesen Fällen muss die Stichprobengröße dafür ausreichen, 
dass die Prüfbehörde einen Bestätigungsvermerk gemäß Arti
kel 59 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Haushaltsordnung erstellen 
kann. 

Die mit einer nicht-statistischen Methode erstellte Stichprobe 
deckt mindestens 5 % der Vorhaben ab, für die der Kommission 
gegenüber Ausgaben in einem Geschäftsjahr erklärt wurden, 
und 10 % der Ausgaben, die der Kommission gegenüber in 
einem Geschäftsjahr erklärt wurden. 

(2) Werden die Prüfungen von einer anderen Stelle als der 
Prüfbehörde vorgenommen, stellt die Prüfbehörde sicher, dass 
diese Stelle über die notwendige funktionelle Unabhängigkeit 
verfügt. 

(3) Die Prüfbehörde sorgt dafür, dass bei der Prüftätigkeit 
international anerkannte Prüfungsstandards berücksichtigt 
werden.
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(4) Die Prüfbehörde erstellt innerhalb von acht Monaten 
nach Genehmigung eines operationellen Programms eine Prüf
strategie für die Durchführung der Prüfungen. In der Prüfstrate
gie werden die Prüfmethoden, das Verfahren zur Auswahl der 
Stichproben für die Prüfung von Vorhaben und der Prüfplan für 
das aktuelle und die zwei darauffolgenden Geschäftsjahre fest
gelegt. Die Prüfstrategie wird von 2016 bis einschließlich 2022 
alljährlich aktualisiert. Wird für mehrere operationelle Pro
gramme ein gemeinsames Verwaltungs- und Kontrollsystem ver
wendet, kann eine einzige Prüfstrategie für alle betroffenen Pro
gramme erstellt werden. Die Prüfbehörde legt der Kommission 
die Prüfstrategie auf Anfrage vor. 

(5) Die Prüfbehörde erstellt 

a) einen Bestätigungsvermerk gemäß Artikel 59 Absatz 5 Un
terabsatz 2 der Haushaltsordnung; 

b) einen Kontrollbericht mit den wichtigsten Ergebnissen der 
gemäß Absatz 1 vorgenommenen Prüfungen, einschließlich 
der Ergebnisse bezüglich der im Verwaltungs- und Kontroll
system festgestellten Mängel, und der vorgeschlagenen und 
durchgeführten Korrekturmaßnahmen. 

Wird für mehrere operationelle Programme ein gemeinsames 
Verwaltungs- und Kontrollsystem verwendet, können die gemäß 
Unterabsatz 1 Buchstabe b erforderlichen Informationen in ei
nem einzigen Bericht zusammengefasst werden. 

(6) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für 
die Durchführung dieses Artikels zu gewährleisten, Durchfüh
rungsrechtsakte zur Festlegung von Mustern für die Prüfstrate
gie, den Bestätigungsvermerk und den Kontrollbericht. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem Beratungsverfahren 
gemäß Artikel 150 Absatz 2 erlassen. 

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 149 zur Festlegung des Geltungs
bereichs und Inhalts von Prüfungen von Vorhaben und Ab
schlüssen und die Methoden für die Auswahl der in Absatz 1 
dieses Artikels genannten Stichproben von Vorhaben zu erlas
sen. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 149 zur Festlegung detaillierter Rege
lungen für die Nutzung der im Rahmen der von Bediensteten 
oder bevollmächtigten Vertretern der Kommission vorgenom
menen Prüfungen erhobenen Daten zu erlassen. 

KAPITEL III 

Zusammenarbeit mit den Prüfbehörden 

Artikel 128 

Zusammenarbeit mit den Prüfbehörden 

(1) Die Kommission arbeitet mit den Prüfbehörden zur Koor
dinierung der Prüfpläne und -verfahren zusammen und tauscht 
die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen der Verwaltungs- 
und Kontrollsysteme umgehend mit diesen Behörden aus. 

(2) In Fällen, in denen ein Mitgliedstaat mehrere Prüfbehör
den benennt, kann er zur Erleichterung dieser Zusammenarbeit 
eine Koordinierungsstelle benennen. 

(3) Die Kommission, die Prüfbehörden und gegebenenfalls 
die Koordinierungsstelle treffen regelmäßig, in der Regel min
destens jedoch – sofern nicht anders vereinbart – einmal jährlich 
zusammen, um den jährlichen Kontrollbericht, den Bestäti
gungsvermerk und die Prüfstrategie zu überprüfen und sich 
über andere Fragen hinsichtlich der Verbesserung der Verwal
tungs- und Kontrollsysteme auszutauschen. 

TITEL II 

FINANZVERWALTUNG, RECHNUNGSLEGUNG, -PRÜFUNG, 
-ANNAHME UND -ABSCHLUSS SOWIE FINANZIELLE BERICH

TIGUNGEN 

KAPITEL I 

Finanzverwaltung 

Artikel 129 

Gemeinsame Bestimmungen für die Zahlungen 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Begünstigten bei Ab
schluss des operationellen Programms einen Betrag an öffent
lichen Ausgaben erhalten haben, der mindestens dem Beitrag 
aus den Fonds entspricht, den die Kommission dem Mitglied
staat gezahlt hat. 

Artikel 130 

Gemeinsame Regeln für die Berechnung der Zwischenzah
lungen und die Restzahlungen 

(1) Die Kommission erstattet in Form von Zwischenzahlun
gen 90 % des Betrages, der sich aus der Anwendung des in dem 
Beschluss zur Annahme des operationellen Programms für die 
jeweilige Priorität festgelegten Kofinanzierungssatzes auf die för
derfähigen Ausgaben für die Priorität ergibt, wie im Zahlungs
antrag angegeben. Die Kommission bestimmt die Restbeträge, 
die als Zwischenzahlungen zu erstatten oder gemäß Artikel 139 
wieder einzuziehen sind. 

(2) Der Beitrag aus den Fonds oder dem EMFF zu einer 
Priorität in Form von Zwischen- und Restzahlungen darf nicht 
höher sein als 

a) die in dem Zahlungsantrag für die Priorität angegebenen 
förderfähigen öffentlichen Ausgaben oder 

b) der in dem Kommissionsbeschluss zur Genehmigung des 
operationellen Programms festgelegte Beitrag aus den Fonds 
oder dem EMFF zur Priorität. 

Artikel 131 

Zahlungsanträge 

(1) Die Zahlungsanträge enthalten für jede Priorität 

(a) den Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben, die den Be
günstigten entstanden sind und für die Durchführung der 
Vorhaben getätigt wurden, so, wie er im Rechnungsfüh
rungssystem der Bescheinigungsbehörde verbucht wurde;
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(b) den Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben, die in die 
Durchführung der Vorhaben geflossen sind, so, wie sie im 
Rechnungsführungssystem der Bescheinigungsbehörde ver
bucht wurden. 

(2) Außer für Unterstützungsarten nach Artikel 67 Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstaben b, c und d, Artikel 68, Artikel 69 
Absatz 1 und Artikel 109 dieser Verordnung sowie nach Ar
tikel 14 der ESF-Verordnung werden die in den Zahlungsanträ
gen enthaltenen förderfähigen Ausgaben durch quittierte Rech
nungen oder gleichwertige Buchungsbelege nachgewiesen. Für 
diese Unterstützungsarten entsprechen die in den Zahlungs
anträgen enthaltenen Beträge den auf der jeweils geltenden 
Grundlage berechneten Kosten. 

(3) Im Falle von Beihilferegelungen gemäß Artikel 107 AEUV 
muss der Betrag des öffentlichen Beitrags, der den in dem Zah
lungsantrag enthaltenen Ausgaben entspricht, durch die die Bei
hilfe gewährende Stelle an die Begünstigten gezahlt worden sein. 

(4) Abweichend von Absatz 1 kann im Falle von staatlichen 
Beihilfen der Zahlungsantrag Vorschüsse beinhalten, die von der 
die Beihilfe gewährenden Stelle an die Begünstigten gezahlt 
werden; hierfür gelten die folgenden kumulativen Bedingungen: 

a) Diese Vorschüsse sind Gegenstand einer Garantie, die von 
einer Bank oder einer anderen, in einem Mitgliedstaat nieder
gelassenen Finanzeinrichtung gewährleistet wird, oder sie 
werden durch ein Instrument gedeckt, das von einer öffent
lichen Einrichtung oder dem Mitgliedstaat selbst als Garantie 
bereitgestellt wird; 

b) Diese Vorschüsse überschreiten nicht 40 % des Gesamt
betrags der Beihilfe, die einem Begünstigten für ein bestimm
tes Vorhaben gewährt wird; 

c) Diese Vorschüsse werden durch Ausgaben gedeckt, die von 
den Begünstigten bei der Durchführung des Vorhabens ge
zahlt und durch quittierte Rechnungen oder gleichwertige 
Buchungsbelege nachgewiesen werden, und zwar spätestens 
innerhalb von drei Jahren nach dem Jahr der Zahlung des 
Vorschusses oder zum 31. Dezember 2023 – je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist –, wobei im Falle der 
Nichteinhaltung der nächste Zahlungsantrag entsprechend 
zu berichtigen ist. 

(5) Jeder Zahlungsantrag, der Vorschüsse der nach Absatz 4 
genannten Art beinhaltet, muss folgende Beträge gesondert aus
weisen: den Gesamtbetrag der Vorschusszahlungen im Rahmen 
des operationellen Programms, den durch Ausgaben des Be
günstigten binnen drei Jahren nach Zahlung des Vorschusses 
gemäß Absatz 4 Buchstabe c gedeckten Betrag sowie den nicht 
durch Ausgaben des Begünstigten gedeckten Betrag, für den der 
Dreijahreszeitraum noch nicht abgelaufen ist. 

(6) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen 
für die Durchführung dieses Artikels zu gewährleisten, 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung des Musters für die 

Zahlungsanträge. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 150 Absatz 3 angenommen. 

Artikel 132 

Zahlung an die Begünstigten 

(1) Vorbehaltlich verfügbarer Mittel aus der ersten oder den 
späteren Vorschusszahlungen und den Zwischenzahlungen sorgt 
die Verwaltungsbehörde dafür, dass ein Begünstigter den Ge
samtbetrag der fälligen förderfähigen öffentlichen Ausgaben 
vollständig und spätestens 90 Tage nach dem Tag der Einrei
chung des Auszahlungsantrags durch den Begünstigten erhält. 

Es werden keine Abzüge vorgenommen oder Beträge einbehal
ten und es werden keine besonderen Abgaben oder andere 
Abgaben gleicher Wirkung erhoben, die die den Begünstigten 
zustehenden Beträge verringern würden. 

(2) Die Zahlungsfrist gemäß Absatz 1 kann durch die Ver
waltungsbehörde in den folgenden hinreichend begründeten Fäl
len unterbrochen werden: 

a) der Betrag des Auszahlungsantrags nicht fällig ist oder die 
geeigneten Belege, darunter die für die Überprüfungen der 
Verwaltung gemäß Artikel 125 Absatz 4 Unterabsatz 1 
Buchstabe a erforderlichen Unterlagen, nicht vorgelegt wur
den; 

b) in Bezug auf eine mögliche Unregelmäßigkeit mit Auswir
kungen auf die betreffenden Ausgaben eine Untersuchung 
eingeleitet wurde. 

Der betreffende Begünstigte wird schriftlich über die Unterbre
chung und die entsprechenden Gründe dafür informiert. 

Artikel 133 

Verwendung des Euro 

(1) Mitgliedstaaten, die den Euro zum Zeitpunkt eines Zah
lungsantrags nicht als Währung eingeführt haben, rechnen die 
in ihrer Landeswährung verauslagten Ausgabenbeträge in Euro 
um. Diese Beträge werden anhand des monatlichen Buchungs
kurses der Kommission, der in dem Monat gilt, in dem die 
Ausgaben bei der Bescheinigungsbehörde des betreffenden ope
rationellen Programms verbucht wurden, in Euro umgerechnet. 
Der Buchungskurs wird von der Kommission jeden Monat elek
tronisch veröffentlicht. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können in der ETZ-Verord
nung spezifische Vorschriften über den Zeitrahmen für die Um
rechnung in EUR festgelegt werden. 

(3) Wird der Euro als Währung eines Mitgliedstaats einge
führt, so wird das in Absatz 1 beschriebene Umrechnungsver
fahren weiterhin auf alle Ausgaben angewandt, die vor dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des festen Umrechnungskurses zwi
schen der Landeswährung und dem Euro bei der Bescheini
gungsbehörde verbucht wurden.
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(b) den Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben, die in die 
Durchführung der Vorhaben geflossen sind, so, wie sie im 
Rechnungsführungssystem der Bescheinigungsbehörde ver
bucht wurden. 

(2) Außer für Unterstützungsarten nach Artikel 67 Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstaben b, c und d, Artikel 68, Artikel 69 
Absatz 1 und Artikel 109 dieser Verordnung sowie nach Ar
tikel 14 der ESF-Verordnung werden die in den Zahlungsanträ
gen enthaltenen förderfähigen Ausgaben durch quittierte Rech
nungen oder gleichwertige Buchungsbelege nachgewiesen. Für 
diese Unterstützungsarten entsprechen die in den Zahlungs
anträgen enthaltenen Beträge den auf der jeweils geltenden 
Grundlage berechneten Kosten. 

(3) Im Falle von Beihilferegelungen gemäß Artikel 107 AEUV 
muss der Betrag des öffentlichen Beitrags, der den in dem Zah
lungsantrag enthaltenen Ausgaben entspricht, durch die die Bei
hilfe gewährende Stelle an die Begünstigten gezahlt worden sein. 

(4) Abweichend von Absatz 1 kann im Falle von staatlichen 
Beihilfen der Zahlungsantrag Vorschüsse beinhalten, die von der 
die Beihilfe gewährenden Stelle an die Begünstigten gezahlt 
werden; hierfür gelten die folgenden kumulativen Bedingungen: 

a) Diese Vorschüsse sind Gegenstand einer Garantie, die von 
einer Bank oder einer anderen, in einem Mitgliedstaat nieder
gelassenen Finanzeinrichtung gewährleistet wird, oder sie 
werden durch ein Instrument gedeckt, das von einer öffent
lichen Einrichtung oder dem Mitgliedstaat selbst als Garantie 
bereitgestellt wird; 

b) Diese Vorschüsse überschreiten nicht 40 % des Gesamt
betrags der Beihilfe, die einem Begünstigten für ein bestimm
tes Vorhaben gewährt wird; 

c) Diese Vorschüsse werden durch Ausgaben gedeckt, die von 
den Begünstigten bei der Durchführung des Vorhabens ge
zahlt und durch quittierte Rechnungen oder gleichwertige 
Buchungsbelege nachgewiesen werden, und zwar spätestens 
innerhalb von drei Jahren nach dem Jahr der Zahlung des 
Vorschusses oder zum 31. Dezember 2023 – je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist –, wobei im Falle der 
Nichteinhaltung der nächste Zahlungsantrag entsprechend 
zu berichtigen ist. 

(5) Jeder Zahlungsantrag, der Vorschüsse der nach Absatz 4 
genannten Art beinhaltet, muss folgende Beträge gesondert aus
weisen: den Gesamtbetrag der Vorschusszahlungen im Rahmen 
des operationellen Programms, den durch Ausgaben des Be
günstigten binnen drei Jahren nach Zahlung des Vorschusses 
gemäß Absatz 4 Buchstabe c gedeckten Betrag sowie den nicht 
durch Ausgaben des Begünstigten gedeckten Betrag, für den der 
Dreijahreszeitraum noch nicht abgelaufen ist. 

(6) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen 
für die Durchführung dieses Artikels zu gewährleisten, 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung des Musters für die 

Zahlungsanträge. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 150 Absatz 3 angenommen. 

Artikel 132 

Zahlung an die Begünstigten 

(1) Vorbehaltlich verfügbarer Mittel aus der ersten oder den 
späteren Vorschusszahlungen und den Zwischenzahlungen sorgt 
die Verwaltungsbehörde dafür, dass ein Begünstigter den Ge
samtbetrag der fälligen förderfähigen öffentlichen Ausgaben 
vollständig und spätestens 90 Tage nach dem Tag der Einrei
chung des Auszahlungsantrags durch den Begünstigten erhält. 

Es werden keine Abzüge vorgenommen oder Beträge einbehal
ten und es werden keine besonderen Abgaben oder andere 
Abgaben gleicher Wirkung erhoben, die die den Begünstigten 
zustehenden Beträge verringern würden. 

(2) Die Zahlungsfrist gemäß Absatz 1 kann durch die Ver
waltungsbehörde in den folgenden hinreichend begründeten Fäl
len unterbrochen werden: 

a) der Betrag des Auszahlungsantrags nicht fällig ist oder die 
geeigneten Belege, darunter die für die Überprüfungen der 
Verwaltung gemäß Artikel 125 Absatz 4 Unterabsatz 1 
Buchstabe a erforderlichen Unterlagen, nicht vorgelegt wur
den; 

b) in Bezug auf eine mögliche Unregelmäßigkeit mit Auswir
kungen auf die betreffenden Ausgaben eine Untersuchung 
eingeleitet wurde. 

Der betreffende Begünstigte wird schriftlich über die Unterbre
chung und die entsprechenden Gründe dafür informiert. 

Artikel 133 

Verwendung des Euro 

(1) Mitgliedstaaten, die den Euro zum Zeitpunkt eines Zah
lungsantrags nicht als Währung eingeführt haben, rechnen die 
in ihrer Landeswährung verauslagten Ausgabenbeträge in Euro 
um. Diese Beträge werden anhand des monatlichen Buchungs
kurses der Kommission, der in dem Monat gilt, in dem die 
Ausgaben bei der Bescheinigungsbehörde des betreffenden ope
rationellen Programms verbucht wurden, in Euro umgerechnet. 
Der Buchungskurs wird von der Kommission jeden Monat elek
tronisch veröffentlicht. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können in der ETZ-Verord
nung spezifische Vorschriften über den Zeitrahmen für die Um
rechnung in EUR festgelegt werden. 

(3) Wird der Euro als Währung eines Mitgliedstaats einge
führt, so wird das in Absatz 1 beschriebene Umrechnungsver
fahren weiterhin auf alle Ausgaben angewandt, die vor dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des festen Umrechnungskurses zwi
schen der Landeswährung und dem Euro bei der Bescheini
gungsbehörde verbucht wurden.
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Artikel 134 

Zahlung des Vorschusses 

(1) Der erste Vorschussbetrag wird in folgenden Tranchen 
gezahlt: 

a) 2014: 1 % des Betrags, der für den gesamten Programmpla
nungszeitraum für das operationelle Programm an Unterstüt
zung aus den Fonds und dem EMFF vorgesehen ist, oder 
1,5 % des Betrags, der für den gesamten Programmplanungs
zeitraum für das operationelle Programm an Unterstützung 
aus den Fonds und dem EMFF vorgesehen ist, wenn ein 
Mitgliedstaat seit 2010 Finanzhilfen gemäß Artikel 122 
und 143 AEUV oder aus der Europäischen Finanzstabilisie
rungsfazilität (EFSF) erhalten hat oder am 31. Dezember 
2013 Finanzhilfen gemäß Artikel 136 und 143 AEUV erhält; 

b) 2015: 1 % des Betrags, der für den gesamten Programmpla
nungszeitraum für das operationelle Programm an Unterstüt
zung aus den Fonds und dem EMFF vorgesehen ist, oder 
1,5 % des Betrags, der für den gesamten Programmplanungs
zeitraum für das operationelle Programm an Unterstützung 
aus den Fonds und dem EMFF vorgesehen ist, wenn ein 
Mitgliedstaat seit 2010 Finanzhilfen gemäß Artikel 122 
und 143 AEUV oder aus dem EFSF erhalten hat oder am 
31. Dezember 2014 Finanzhilfen gemäß Artikel 136 und 
143 AEUV erhält; 

c) 2016: 1 % des Betrags, der für den gesamten Programmpla
nungszeitraum für das operationelle Programm an Unterstüt
zung aus den Fonds und dem EMFF vorgesehen ist. 

Wird ein operationelles Programm im Jahr 2015 oder später 
angenommen, so werden die Tranchen der Vorjahre im Jahr der 
Genehmigung gezahlt. 

(2) Von 2016 bis 2023 wird jedes Jahr vor dem 1. Juli ein 
Vorschussbetrag ausgezahlt. Dieser stellt einen Prozentsatz des 
für den gesamten Programmplanungszeitraum für das operatio
nelle Programm vorgesehenen Unterstützungsbetrags aus den 
Fonds und dem EMFF dar, im Einzelnen: 

— 2016: 2 % 

— 2017: 2,625 % 

— 2018: 2,75 % 

— 2019: 2,875 % 

— 2020 bis 2023: 3 %. 

(3) Bei der Berechnung des ersten Vorschussbetrags gemäß 
Absatz 1 zählen die Beträge aus der leistungsbezogenen Reserve, 

die dem operationellen Programm ursprünglich zugeordnet wa
ren, nicht zu dem Betrag der Unterstützung für den gesamten 
Programmplanungszeitraum. 

Bei der Berechnung des jährlichen Vorschussbetrags gemäß Ab
satz 2 für die Jahre bis einschließlich 2020 zählen die Beträge 
aus der leistungsbezogenen Reserve, die dem operationellen Pro
gramm ursprünglich zugeordnet waren, nicht zu dem Betrag der 
Unterstützung für den gesamten Programmplanungszeitraum. 

Artikel 135 

Fristen für die Einreichung von Anträgen auf 
Zwischenzahlungen und für deren Auszahlung 

(1) Die Bescheinigungsbehörde legt gemäß Artikel 131 Ab
satz 1 regelmäßig einen Antrag auf Zwischenzahlung für die 
Beträge vor, die während des Geschäftsjahres in ihrem Rech
nungsführungssystem verbucht wurden. Allerdings kann die Be
scheinigungsbehörde – sofern sie es für notwendig erachtet – 
solche Beträge in die Zahlungsanträge aufnehmen, die in nach
folgenden Geschäftsjahren eingereicht werden. 

(2) Die Bescheinigungsbehörde legt den letzten Antrag auf 
Zwischenzahlung für das vergangene Geschäftsjahr bis zum 
31. Juli vor, auf jeden Fall aber, bevor der erste Antrag auf 
Zwischenzahlung für das nächste Geschäftsjahr vorgelegt wird. 

(3) Der erste Antrag auf Zwischenzahlung darf erst dann 
gestellt werden, wenn die Kommission über die Benennung 
der Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörden gemäß Arti
kel 124 informiert wurde. 

(4) Für ein operationelles Programm werden keine Zwischen
zahlungen vorgenommen, es sei denn, der jährliche Durchfüh
rungsbericht wurde der Kommission gemäß den fondsspezi
fischen Regelungen übermittelt. 

(5) Vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln 
nimmt die Kommission Zwischenzahlungen spätestens 60 
Tage nach dem Datum vor, an dem der Zahlungsantrag bei 
ihr eingeht. 

Artikel 136 

Aufhebung der Mittelbindung 

(1) Die Kommission hebt die Mittelbindung für Beträge in 
einem operationellen Programm auf, die nicht bis zum 31. 
Dezember des dritten auf das Jahr der Mittelbindung im Rah
men des operationellen Programms folgenden Haushaltsjahres 
für die erste oder die späteren Vorschusszahlungen und für 
Zwischenzahlungen in Anspruch genommen worden sind 
oder für die kein im Einklang mit Artikel 131 erstellter Zah
lungsantrag gemäß Artikel 135 eingereicht wurde. 

(2) Am 31. Dezember 2023 noch offene Mittelbindungen 
werden aufgehoben, wenn der Kommission nicht bis zu dem 
in Artikel 141 Absatz 1 festgelegten Zeitpunkt sämtliche gemäß 
Artikel 141 Absatz 1 erforderlichen Unterlagen übermittelt wur
den.
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KAPITEL II 

Rechnungslegung, -prüfung und Rechnungsannahme und 
Abschluss von operationellen Programmen sowie Aussetzung 

von Zahlungen 

A b s c h n i t t I 

R e c h n u n g s l e g u n g , - p r ü f u n g u n d - a n n a h m e 

Artikel 137 

Rechnungslegung 

(1) Die Rechnungslegung nach Artikel 59 Absatz 5 Buch
stabe a der Haushaltsordnung wird der Kommission für jedes 
operationelle Programm vorgelegt. Die Rechnungslegung deckt 
das gesamte Geschäftsjahr ab und enthält für jede Priorität und, 
sofern zutreffend, für jeden Fonds und für jede Regionenkate
gorie 

a) den Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben, die in den 
Rechnungsführungssystemen der Bescheinigungsbehörde ver
bucht wurden und in den der Kommission in Übereinstim
mung mit Artikel 131 und Artikel 135 Absatz 2 bis zum 
31. Juli nach Abschluss des Geschäftsjahres vorgelegten Zah
lungsanträgen enthalten sind, den Gesamtbetrag der bei der 
Durchführung der Vorhaben angefallenen öffentlichen Aus
gaben und der Gesamtbetrag der entsprechenden Zahlungen 
an Begünstigte gemäß Artikel 132 Absatz 1; 

b) die während des Geschäftsjahres einbehaltenen und wieder
eingezogenen Beträge, die am Ende des Geschäftsjahres wie
dereinzuziehenden Beträge, die Wiedereinziehungen gemäß 
Artikel 71 sowie die nicht wiedereinziehbaren Beträge; 

c) die Beträge der Programmbeiträge, die an Finanzinstrumente 
nach Artikel 41 Absatz 1 gezahlt wurden, und Vorschüsse 
auf staatliche Beihilfezahlungen nach Artikel 131 Absatz 4; 

d) für jede Priorität eine Abstimmung der gemäß Buchstabe a 
aufgeführten Ausgaben mit den für dasselbe Geschäftsjahr in 
Zahlungsanträgen geltend gemachten Ausgaben, mit einer 
Erklärung etwaiger Abweichungen. 

(2) Werden Ausgaben, die zuvor in einem Antrag auf Zwi
schenzahlung für das Geschäftsjahr ausgewiesen wurden, auf
grund einer laufenden Bewertung ihrer Recht- und Ordnungs
mäßigkeit nicht in der Rechnungslegung eines Mitgliedstaats 
ausgewiesen, so können die gesamten Ausgaben oder ein Teil 
davon – sofern als recht- und ordnungsmäßig befunden – in 
einen Antrag auf Zwischenzahlung für ein nachfolgendes Ge
schäftsjahr aufgenommen werden. 

(3) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für 
die Durchführung dieses Artikels zu gewährleisten, Durchfüh
rungsrechtsakte zur Festlegung eines Musters für den Abschluss 
nach diesem Artikel. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 150 Absatz 3 erlassen. 

Artikel 138 

Einreichung von Informationen 

Ab 2016 und bis einschließlich 2025 reichen die Mitgliedstaa
ten für jedes Jahr innerhalb der in Artikel 59 Absatz 5 der 

Haushaltsordnung genannten Frist die in selbigem Artikel ge
nannten Unterlagen ein, und zwar 

a) die Rechnungslegung nach Artikel 137 Absatz 1 dieser Ver
ordnung für das vorangegangene Geschäftsjahr; 

b) die Verwaltungserklärung und die jährliche Zusammenfas
sung nach Artikel 125 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe 
e dieser Verordnung für das vorangegangene Rechnungs
legungsjahr; 

c) den Bestätigungsvermerk und den Kontrollbericht nach Ar
tikel 127 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b dieser 
Verordnung für das vorangegangene Rechnungslegungsjahr. 

Artikel 139 

Prüfung und Annahme der Rechnungslegung 

(1) Die Kommission prüft die von dem Mitgliedstaat nach 
Artikel 138 eingereichten Unterlagen. Der Mitgliedstaat erteilt 
auf Antrag der Kommission alle erforderlichen zusätzlichen In
formationen, damit die Kommission bis zu dem in Artikel 84 
genannten Zeitpunkt ermitteln kann, ob die Rechnungslegung 
vollständig, genau und sachlich richtig ist. 

(2) Die Kommission nimmt die Rechnungslegung an, sofern 
sie zu dem Schluss gelangt, dass diese vollständig, genau und 
sachlich richtig ist. Die Kommission kommt zu diesem Schluss, 
wenn die Prüfbehörde einen uneingeschränkten Bestätigungsver
merk hinsichtlich der Vollständigkeit, Genauigkeit und sachli
chen Richtigkeit der Rechnungslegung erteilt hat, es sei denn, 
der Kommission liegen spezifische Nachweise vor, wonach der 
für die Rechnungslegung erteilte Bestätigungsvermerk nicht zu
verlässig ist. 

(3) Die Kommission unterrichtet den Mitgliedstaat bis zu 
dem in Artikel 84 genannten Zeitpunkt, ob sie die Rechnungs
legung annimmt. 

(4) Kann die Kommission aus Gründen, die einem Mitglied
staat zuzurechnen sind, die Rechnungslegung nicht bis zu der in 
Artikel 84 genannten Frist annehmen, informiert sie die Mit
gliedstaaten unter Angabe der Gründe in Übereinstimmung mit 
Absatz 2 dieses Artikels und teilt ihnen die Maßnahmen mit, die 
getroffen werden müssen, sowie den Zeitraum für ihren Ab
schluss. Nach Ablauf des Zeitraums für die vollständige Durch
führung dieser Maßnahmen teilt die Kommission dem Mitglied
staat mit, ob sie die Rechnungslegung annehmen kann. 

(5) Fragen im Zusammenhang mit der Recht- und Ordnungs
mäßigkeit der zugrundeliegenden Transaktionen in Bezug auf 
die in der Rechnungslegung verbuchten Ausgaben werden für 
die Zwecke der Annahme der Rechnungslegung durch die Kom
mission nicht berücksichtigt. Unbeschadet der Artikel 83 und 
142 bewirken die Verfahren der Rechnungsprüfung und An
nahme der Rechnungslegung keine Unterbrechung der Bearbei
tung von Anträgen auf Zwischenzahlungen und keine Ausset
zung der Zahlungen.
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KAPITEL II 

Rechnungslegung, -prüfung und Rechnungsannahme und 
Abschluss von operationellen Programmen sowie Aussetzung 

von Zahlungen 

A b s c h n i t t I 

R e c h n u n g s l e g u n g , - p r ü f u n g u n d - a n n a h m e 

Artikel 137 

Rechnungslegung 

(1) Die Rechnungslegung nach Artikel 59 Absatz 5 Buch
stabe a der Haushaltsordnung wird der Kommission für jedes 
operationelle Programm vorgelegt. Die Rechnungslegung deckt 
das gesamte Geschäftsjahr ab und enthält für jede Priorität und, 
sofern zutreffend, für jeden Fonds und für jede Regionenkate
gorie 

a) den Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben, die in den 
Rechnungsführungssystemen der Bescheinigungsbehörde ver
bucht wurden und in den der Kommission in Übereinstim
mung mit Artikel 131 und Artikel 135 Absatz 2 bis zum 
31. Juli nach Abschluss des Geschäftsjahres vorgelegten Zah
lungsanträgen enthalten sind, den Gesamtbetrag der bei der 
Durchführung der Vorhaben angefallenen öffentlichen Aus
gaben und der Gesamtbetrag der entsprechenden Zahlungen 
an Begünstigte gemäß Artikel 132 Absatz 1; 

b) die während des Geschäftsjahres einbehaltenen und wieder
eingezogenen Beträge, die am Ende des Geschäftsjahres wie
dereinzuziehenden Beträge, die Wiedereinziehungen gemäß 
Artikel 71 sowie die nicht wiedereinziehbaren Beträge; 

c) die Beträge der Programmbeiträge, die an Finanzinstrumente 
nach Artikel 41 Absatz 1 gezahlt wurden, und Vorschüsse 
auf staatliche Beihilfezahlungen nach Artikel 131 Absatz 4; 

d) für jede Priorität eine Abstimmung der gemäß Buchstabe a 
aufgeführten Ausgaben mit den für dasselbe Geschäftsjahr in 
Zahlungsanträgen geltend gemachten Ausgaben, mit einer 
Erklärung etwaiger Abweichungen. 

(2) Werden Ausgaben, die zuvor in einem Antrag auf Zwi
schenzahlung für das Geschäftsjahr ausgewiesen wurden, auf
grund einer laufenden Bewertung ihrer Recht- und Ordnungs
mäßigkeit nicht in der Rechnungslegung eines Mitgliedstaats 
ausgewiesen, so können die gesamten Ausgaben oder ein Teil 
davon – sofern als recht- und ordnungsmäßig befunden – in 
einen Antrag auf Zwischenzahlung für ein nachfolgendes Ge
schäftsjahr aufgenommen werden. 

(3) Die Kommission erlässt, um einheitliche Bedingungen für 
die Durchführung dieses Artikels zu gewährleisten, Durchfüh
rungsrechtsakte zur Festlegung eines Musters für den Abschluss 
nach diesem Artikel. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 150 Absatz 3 erlassen. 

Artikel 138 

Einreichung von Informationen 

Ab 2016 und bis einschließlich 2025 reichen die Mitgliedstaa
ten für jedes Jahr innerhalb der in Artikel 59 Absatz 5 der 

Haushaltsordnung genannten Frist die in selbigem Artikel ge
nannten Unterlagen ein, und zwar 

a) die Rechnungslegung nach Artikel 137 Absatz 1 dieser Ver
ordnung für das vorangegangene Geschäftsjahr; 

b) die Verwaltungserklärung und die jährliche Zusammenfas
sung nach Artikel 125 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe 
e dieser Verordnung für das vorangegangene Rechnungs
legungsjahr; 

c) den Bestätigungsvermerk und den Kontrollbericht nach Ar
tikel 127 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b dieser 
Verordnung für das vorangegangene Rechnungslegungsjahr. 

Artikel 139 

Prüfung und Annahme der Rechnungslegung 

(1) Die Kommission prüft die von dem Mitgliedstaat nach 
Artikel 138 eingereichten Unterlagen. Der Mitgliedstaat erteilt 
auf Antrag der Kommission alle erforderlichen zusätzlichen In
formationen, damit die Kommission bis zu dem in Artikel 84 
genannten Zeitpunkt ermitteln kann, ob die Rechnungslegung 
vollständig, genau und sachlich richtig ist. 

(2) Die Kommission nimmt die Rechnungslegung an, sofern 
sie zu dem Schluss gelangt, dass diese vollständig, genau und 
sachlich richtig ist. Die Kommission kommt zu diesem Schluss, 
wenn die Prüfbehörde einen uneingeschränkten Bestätigungsver
merk hinsichtlich der Vollständigkeit, Genauigkeit und sachli
chen Richtigkeit der Rechnungslegung erteilt hat, es sei denn, 
der Kommission liegen spezifische Nachweise vor, wonach der 
für die Rechnungslegung erteilte Bestätigungsvermerk nicht zu
verlässig ist. 

(3) Die Kommission unterrichtet den Mitgliedstaat bis zu 
dem in Artikel 84 genannten Zeitpunkt, ob sie die Rechnungs
legung annimmt. 

(4) Kann die Kommission aus Gründen, die einem Mitglied
staat zuzurechnen sind, die Rechnungslegung nicht bis zu der in 
Artikel 84 genannten Frist annehmen, informiert sie die Mit
gliedstaaten unter Angabe der Gründe in Übereinstimmung mit 
Absatz 2 dieses Artikels und teilt ihnen die Maßnahmen mit, die 
getroffen werden müssen, sowie den Zeitraum für ihren Ab
schluss. Nach Ablauf des Zeitraums für die vollständige Durch
führung dieser Maßnahmen teilt die Kommission dem Mitglied
staat mit, ob sie die Rechnungslegung annehmen kann. 

(5) Fragen im Zusammenhang mit der Recht- und Ordnungs
mäßigkeit der zugrundeliegenden Transaktionen in Bezug auf 
die in der Rechnungslegung verbuchten Ausgaben werden für 
die Zwecke der Annahme der Rechnungslegung durch die Kom
mission nicht berücksichtigt. Unbeschadet der Artikel 83 und 
142 bewirken die Verfahren der Rechnungsprüfung und An
nahme der Rechnungslegung keine Unterbrechung der Bearbei
tung von Anträgen auf Zwischenzahlungen und keine Ausset
zung der Zahlungen.
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(6) Die Kommission berechnet anhand der angenommenen 
Rechnungslegung den den Fonds und dem EMFF für das Ge
schäftsjahr in Rechnung zu stellenden Betrag und die daraus 
folgenden Anpassungen der Zahlungen an den Mitgliedstaat. 
Dabei berücksichtigt die Kommission 

a) die in Artikel 137 Absatz 1 Buchstabe a genannten Beträge, 
auf die der Kofinanzierungssatz der jeweiligen Priorität an
zuwenden ist; 

b) den Gesamtbetrag der von der Kommission im Geschäftsjahr 
getätigten Zahlungen, der sich zusammensetzt aus 

i) dem Betrag der von der Kommission gemäß Artikel 130 
Absatz 1 und Artikel 24 vorgenommenen Zwischenzah
lungen und 

ii) dem Betrag des gemäß Artikel 134 Absatz 2 gezahlten 
jährlichen Vorschusses. 

(7) Nach Durchführung der Berechnung gemäß Absatz 6 
rechnet die Kommission die entsprechenden jährlichen Vor
schüsse ab und zahlt alle zusätzlich fälligen Beträge innerhalb 
von 30 Tagen nach Annahme der Rechnungslegung. Ist ein 
Betrag von dem Mitgliedstaat wieder einzuziehen, so stellt die 
Kommission hierfür eine Einziehungsanordnung aus, die – so
fern möglich – mittels Verrechnung mit Beträgen, die dem Mit
gliedstaat im Rahmen nachfolgender Zahlungen für dasselbe 
operationelle Programm noch geschuldet werden, durchgeführt 
wird. Eine solche Wiedereinziehung stellt keine finanzielle Be
richtigung dar und mindert nicht die aus dem Fonds geleistete 
Unterstützung für das operationelle Programm. Der wiederein
gezogene Betrag gilt als zweckgebundene Einnahme gemäß Ar
tikel 177 Absatz 3 der Haushaltsordnung. 

(8) Nimmt die Kommission nach Anwendung des Verfahrens 
des Absatzes 4 die Rechnungslegung nicht an, legt sie anhand 
der verfügbaren Informationen und im Einklang mit Absatz 6 
den dem Fonds für das Geschäftsjahr in Rechnung zu stellenden 
Betrag fest und informiert den Mitgliedstaat entsprechend. Erteilt 
der Mitgliedstaat der Kommission binnen zwei Monaten nach 
Übermittlung der Informationen durch die Kommission seine 
Zustimmung, so kommt Absatz 7 zur Anwendung. Wird diese 
Zustimmung nicht erteilt, erlässt die Kommission im Wege ei
nes Durchführungsrechtsakts einen Beschluss, in dem der dem 
Fonds für das Geschäftsjahr in Rechnung zu stellende Betrag 
festgelegt wird. Ein solcher Beschluss stellt keine finanzielle Be
richtigung dar und mindert nicht die aus dem Fonds geleistete 
Unterstützung für das operationelle Programm. Auf der Grund
lage des Beschlusses nimmt die Kommission im Einklang mit 
Absatz 7 Anpassungen an den Zahlungen an die Mitgliedstaaten 
vor. 

(9) Die Annahme der Rechnungslegung durch die Kommis
sion oder ein von der Kommission nach Absatz 8 dieses Ar
tikels erlassener Beschluss lässt die Vornahme von finanziellen 
Berichtigungen nach den Artikeln 144 und 145 unberührt. 

(10) Unbeschadet der Artikel 144 und 145 können die Mit
gliedstaaten zu Unrecht gezahlte Beträge, die nach Vorlage des 

Rechnungsabschlusses entdeckt werden, durch entsprechende 
Anpassungen an der Rechnungslegung für das Geschäftsjahr, 
in dem die Unregelmäßigkeit entdeckt wurde, ersetzen. 

Artikel 140 

Verfügbarkeit von Dokumenten 

(1) Unbeschadet der Vorschriften über staatliche Beihilfen 
sorgt die Verwaltungsbehörde dafür, dass der Kommission und 
dem Europäischen Rechnungshof auf Anfrage alle Dokumente 
im Zusammenhang mit Ausgaben, die aus dem Fonds unter
stützt werden, zu Vorhaben, deren förderfähige Gesamtausgaben 
unter 1 000 000 EUR betragen, drei Jahre lang zur Verfügung 
stehen, gerechnet ab dem 31. Dezember des Jahres, in dem die 
Rechnungslegung, in der die Ausgaben für das Vorhaben ver
bucht wurden, vorgelegt wurde. 

Für alle nicht in Unterabsatz 1 genannten Vorhaben gilt, dass 
sämtliche Dokumente für zwei Jahre zur Verfügung gestellt 
werden, gerechnet ab dem 31. Dezember des Jahres, in dem 
die Rechnungslegung, in der die letzten Ausgaben für das abge
schlossene Vorhaben verbucht wurden, vorgelegt wurde. 

Eine Verwaltungsbehörde kann beschließen, die Vorschrift ge
mäß Unterabsatz 2 auf Vorhaben anzuwenden, deren förder
fähige Gesamtausgaben unter 1 000 000 EUR betragen. 

Durch Gerichtsverfahren oder auf hinreichend begründetes Er
suchen der Kommission wird die in Unterabsatz 1 genannte 
Frist unterbrochen. 

(2) Die Verwaltungsbehörde unterrichtet die Begünstigten 
über das Anfangsdatum des Zeitraums nach Absatz 1. 

(3) Die Dokumente müssen entweder im Original, als beglau
bigte Kopien der Originale oder auf allgemein üblichen Daten
trägern (gilt auch für elektronische Versionen der Originaldoku
mente und für Dokumente, die ausschließlich in elektronischer 
Form bestehen) vorliegen. 

(4) Die Dokumente müssen in einer Form aufbewahrt wer
den, die die Identifizierung der Personen, die sie betreffen, nur 
so lange ermöglicht, wie es für den Zweck, für den die Daten 
erhoben wurden oder weiterverarbeitet werden, erforderlich ist. 

(5) Das Verfahren für die Bescheinigung der Übereinstim
mung von auf allgemein akzeptierten Datenträgern gespeicher
ten Dokumenten mit den Originalen wird von den nationalen 
Behörden festgelegt und muss die Gewähr bieten, dass die auf
bewahrten Fassungen den nationalen Rechtsvorschriften ent
sprechen und für Prüfungszwecke zuverlässig sind. 

(6) Liegen Dokumente nur in elektronischer Form vor, so 
müssen die verwendeten Computersysteme anerkannten Sicher
heitsstandards genügen, die gewährleisten, dass die gespeicher
ten Dokumente den nationalen Rechtsvorschriften entsprechen 
und für Prüfungszwecke zuverlässig sind.
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A b s c h n i t t I I 

A b s c h l u s s d e r o p e r a t i o n e l l e n p r o g r a m m e 

Artikel 141 

Vorlage der Abschlussdokumente und Restzahlung 

(1) Zusätzlich zu den in Artikel 138 genannten Dokumenten 
reichen die Mitgliedstaaten für das letzte Geschäftsjahr, das vom 
1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 läuft, einen abschließenden 
Durchführungsbericht für das operationelle Programm oder den 
letzten jährlichen Durchführungsbericht für das aus dem EMFF 
unterstützte operationelle Programm ein. 

(2) Die Restzahlung wird spätestens drei Monate nach An
nahme des Rechnungsabschlusses des letzten Geschäftsjahres 
oder einen Monat nach Annahme des abschließenden Durch
führungsberichts vorgenommen, je nachdem, welches dieser Er
eignisse später eintritt. 

A b s c h n i t t I I I 

A u s s e t z u n g v o n z a h l u n g e n 

Artikel 142 

Aussetzung von Zahlungen 

(1) Die Zwischenzahlungen auf Ebene der Prioritäten oder 
der operationellen Programme können von der Kommission 
ganz oder teilweise ausgesetzt werden, wenn mindestens eine 
der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a) das Verwaltungs- und Kontrollsystem für das operationelle 
Programm weist einen gravierenden Mangel auf, der ein Ri
siko für den für das operationelle Programm gezahlten Uni
onsbeitrag darstellt und für den keine Korrekturmaßnahmen 
getroffen wurden; 

b) die Ausgaben stehen in einer Ausgabenerklärung mit einer 
Unregelmäßigkeit in Zusammenhang, die schwerwiegende 
finanzielle Auswirkungen nach sich zieht und die nicht be
hoben wurde; 

c) der Mitgliedstaat hat es versäumt, die erforderlichen Schritte 
zur Bereinigung einer Situation zu unternehmen, die zu einer 
Zahlungsunterbrechung gemäß Artikel 83 geführt hat; 

d) das Begleitsystem oder die Angaben zu den gemeinsamen 
und spezifischen Indikatoren weisen bezüglich Qualität und 
Zuverlässigkeit einen gravierenden Mangel auf; 

e) es werden keine Maßnahmen durchgeführt, um eine Ex-ante- 
Konditionalität nach Maßgabe der Bedingungen in Artikel 19 
zu erfüllen; 

f) die Leistungsüberprüfung für eine Priorität ergibt, dass die in 
Bezug auf Finanzindikatoren und Outputindikatoren sowie 
wichtige Durchführungsschritte festgelegten Etappenziele 
des Leistungsrahmens entsprechend den Bedingungen nach 
Artikel 22 erheblich verfehlt wurden. 

In den fondsspezifischen Regelungen für den EMFF können 
spezifische Grundregeln für die Zahlungsaussetzung festgehalten 
werden, die sich auf die Nichteinhaltung von im Rahmen der 
Gemeinsamen Fischereipolitik geltenden Regelungen beziehen, 
wobei die Zahlungsaussetzung der Art, dem Schweregrad, der 
Dauer und der Häufigkeit der Nichteinhaltung angemessen sein 
muss. 

(2) Die Kommission kann die vollständige oder teilweise 
Aussetzung der Zwischenzahlungen mittels Durchführungs
rechtsakten erst beschließen, nachdem sie dem Mitgliedstaat 
die Möglichkeit gegeben hat, sich zu äußern. 

(3) Die Kommission hebt die vollständige oder teilweise Aus
setzung der Zwischenzahlungen auf, wenn der Mitgliedstaat die 
für die Aufhebung der Aussetzung erforderlichen Maßnahmen 
getroffen hat. 

KAPITEL III 

Finanzielle Berichtigungen 

A b s c h n i t t I 

F i n a n z i e l l e b e r i c h t i g u n g e n d u r c h d i e 
m i t g l i e d s t a a t e n 

Artikel 143 

Finanzielle Berichtigungen durch die Mitgliedstaaten 

(1) Es obliegt in erster Linie den Mitgliedstaaten, Unregel
mäßigkeiten zu untersuchen, die erforderlichen finanziellen Be
richtigungen vorzunehmen und die Wiedereinziehungen zu be
treiben. Im Falle einer systembedingten Unregelmäßigkeit um
fassen die Untersuchungen des Mitgliedstaats alle möglicher
weise betroffenen Vorhaben. 

(2) Die Mitgliedstaaten nehmen die finanziellen Berichtigun
gen vor, die aufgrund der im Rahmen von Vorhaben oder 
operationellen Programmen festgestellten vereinzelten oder sys
tembedingten Unregelmäßigkeiten notwendig sind. Finanzielle 
Berichtigungen bestehen in der vollständigen oder teilweisen 
Streichung des öffentlichen Beitrags zu einem Vorhaben oder 
operationellen Programm. Der Mitgliedstaat berücksichtigt Art 
und Schweregrad der Unregelmäßigkeiten sowie den den Fonds 
oder dem EMFF entstandenen finanziellen Verlust und nimmt 
angemessene Korrekturen vor. Finanzielle Berichtigungen wer
den von der Verwaltungsbehörde im Abschluss für das Ge
schäftsjahr verbucht, in dem die Streichung beschlossen wurde. 

(3) Der gemäß Absatz 2 gestrichene Beitrag aus den Fonds 
oder dem EMFF darf von dem Mitgliedstaat vorbehaltlich Absatz 
4 wieder für das betroffene operationelle Programm eingesetzt 
werden. 

(4) Der gemäß Absatz 2 gestrichene Beitrag darf weder für 
die Vorhaben, auf die sich die Korrektur bezog, noch – im Fall 
einer finanziellen Berichtigung aufgrund einer systembedingten 
Unregelmäßigkeit – für Vorhaben wieder eingesetzt werden, bei 
denen die systembedingte Unregelmäßigkeit aufgetreten ist. 

(5) In den fondsspezifischen Regelungen für den EMFF kön
nen spezielle Grundlagen für finanziellen Berichtigungen durch 
die Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung 
der nach der Gemeinsamen Fischereipolitik geltenden Regeln 
festgehalten werden, die im Hinblick auf die Art, Schwere, 
Dauer und das wiederholte Auftreten der Nichteinhaltung ver
hältnismäßig sein müssen.
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A b s c h n i t t I I 

A b s c h l u s s d e r o p e r a t i o n e l l e n p r o g r a m m e 

Artikel 141 

Vorlage der Abschlussdokumente und Restzahlung 

(1) Zusätzlich zu den in Artikel 138 genannten Dokumenten 
reichen die Mitgliedstaaten für das letzte Geschäftsjahr, das vom 
1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 läuft, einen abschließenden 
Durchführungsbericht für das operationelle Programm oder den 
letzten jährlichen Durchführungsbericht für das aus dem EMFF 
unterstützte operationelle Programm ein. 

(2) Die Restzahlung wird spätestens drei Monate nach An
nahme des Rechnungsabschlusses des letzten Geschäftsjahres 
oder einen Monat nach Annahme des abschließenden Durch
führungsberichts vorgenommen, je nachdem, welches dieser Er
eignisse später eintritt. 

A b s c h n i t t I I I 

A u s s e t z u n g v o n z a h l u n g e n 

Artikel 142 

Aussetzung von Zahlungen 

(1) Die Zwischenzahlungen auf Ebene der Prioritäten oder 
der operationellen Programme können von der Kommission 
ganz oder teilweise ausgesetzt werden, wenn mindestens eine 
der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a) das Verwaltungs- und Kontrollsystem für das operationelle 
Programm weist einen gravierenden Mangel auf, der ein Ri
siko für den für das operationelle Programm gezahlten Uni
onsbeitrag darstellt und für den keine Korrekturmaßnahmen 
getroffen wurden; 

b) die Ausgaben stehen in einer Ausgabenerklärung mit einer 
Unregelmäßigkeit in Zusammenhang, die schwerwiegende 
finanzielle Auswirkungen nach sich zieht und die nicht be
hoben wurde; 

c) der Mitgliedstaat hat es versäumt, die erforderlichen Schritte 
zur Bereinigung einer Situation zu unternehmen, die zu einer 
Zahlungsunterbrechung gemäß Artikel 83 geführt hat; 

d) das Begleitsystem oder die Angaben zu den gemeinsamen 
und spezifischen Indikatoren weisen bezüglich Qualität und 
Zuverlässigkeit einen gravierenden Mangel auf; 

e) es werden keine Maßnahmen durchgeführt, um eine Ex-ante- 
Konditionalität nach Maßgabe der Bedingungen in Artikel 19 
zu erfüllen; 

f) die Leistungsüberprüfung für eine Priorität ergibt, dass die in 
Bezug auf Finanzindikatoren und Outputindikatoren sowie 
wichtige Durchführungsschritte festgelegten Etappenziele 
des Leistungsrahmens entsprechend den Bedingungen nach 
Artikel 22 erheblich verfehlt wurden. 

In den fondsspezifischen Regelungen für den EMFF können 
spezifische Grundregeln für die Zahlungsaussetzung festgehalten 
werden, die sich auf die Nichteinhaltung von im Rahmen der 
Gemeinsamen Fischereipolitik geltenden Regelungen beziehen, 
wobei die Zahlungsaussetzung der Art, dem Schweregrad, der 
Dauer und der Häufigkeit der Nichteinhaltung angemessen sein 
muss. 

(2) Die Kommission kann die vollständige oder teilweise 
Aussetzung der Zwischenzahlungen mittels Durchführungs
rechtsakten erst beschließen, nachdem sie dem Mitgliedstaat 
die Möglichkeit gegeben hat, sich zu äußern. 

(3) Die Kommission hebt die vollständige oder teilweise Aus
setzung der Zwischenzahlungen auf, wenn der Mitgliedstaat die 
für die Aufhebung der Aussetzung erforderlichen Maßnahmen 
getroffen hat. 

KAPITEL III 

Finanzielle Berichtigungen 

A b s c h n i t t I 

F i n a n z i e l l e b e r i c h t i g u n g e n d u r c h d i e 
m i t g l i e d s t a a t e n 

Artikel 143 

Finanzielle Berichtigungen durch die Mitgliedstaaten 

(1) Es obliegt in erster Linie den Mitgliedstaaten, Unregel
mäßigkeiten zu untersuchen, die erforderlichen finanziellen Be
richtigungen vorzunehmen und die Wiedereinziehungen zu be
treiben. Im Falle einer systembedingten Unregelmäßigkeit um
fassen die Untersuchungen des Mitgliedstaats alle möglicher
weise betroffenen Vorhaben. 

(2) Die Mitgliedstaaten nehmen die finanziellen Berichtigun
gen vor, die aufgrund der im Rahmen von Vorhaben oder 
operationellen Programmen festgestellten vereinzelten oder sys
tembedingten Unregelmäßigkeiten notwendig sind. Finanzielle 
Berichtigungen bestehen in der vollständigen oder teilweisen 
Streichung des öffentlichen Beitrags zu einem Vorhaben oder 
operationellen Programm. Der Mitgliedstaat berücksichtigt Art 
und Schweregrad der Unregelmäßigkeiten sowie den den Fonds 
oder dem EMFF entstandenen finanziellen Verlust und nimmt 
angemessene Korrekturen vor. Finanzielle Berichtigungen wer
den von der Verwaltungsbehörde im Abschluss für das Ge
schäftsjahr verbucht, in dem die Streichung beschlossen wurde. 

(3) Der gemäß Absatz 2 gestrichene Beitrag aus den Fonds 
oder dem EMFF darf von dem Mitgliedstaat vorbehaltlich Absatz 
4 wieder für das betroffene operationelle Programm eingesetzt 
werden. 

(4) Der gemäß Absatz 2 gestrichene Beitrag darf weder für 
die Vorhaben, auf die sich die Korrektur bezog, noch – im Fall 
einer finanziellen Berichtigung aufgrund einer systembedingten 
Unregelmäßigkeit – für Vorhaben wieder eingesetzt werden, bei 
denen die systembedingte Unregelmäßigkeit aufgetreten ist. 

(5) In den fondsspezifischen Regelungen für den EMFF kön
nen spezielle Grundlagen für finanziellen Berichtigungen durch 
die Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung 
der nach der Gemeinsamen Fischereipolitik geltenden Regeln 
festgehalten werden, die im Hinblick auf die Art, Schwere, 
Dauer und das wiederholte Auftreten der Nichteinhaltung ver
hältnismäßig sein müssen.
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A b s c h n i t t I I 

F i n a n z i e l l e b e r i c h t i g u n g e n d u r c h d i e 
k o m m i s s i o n 

Artikel 144 

Kriterien für finanzielle Berichtigungen 

(1) Die Kommission kann finanzielle Berichtigungen mittels 
Durchführungsrechtsakten vornehmen, indem sie den Unions
beitrag zu einem operationellen Programm gemäß Artikel 85 
ganz oder teilweise streicht, wenn sie nach der notwendigen 
Untersuchung zu dem Schluss gelangt, dass 

a) ein gravierender Mangel bei der wirksamen Funktionsweise 
des Verwaltungs- und Kontrollsystems für das operationelle 
Programm vorliegt, der ein Risiko für den bereits für das 
Programm gezahlten Unionsbeitrag darstellt; 

b) ein Mitgliedstaat vor Einleitung des Korrekturverfahrens nach 
diesem Absatz seinen Verpflichtungen gemäß Artikel 143 
nicht nachgekommen ist; 

c) die in einem Zahlungsantrag geltend gemachten Ausgaben 
mit Unregelmäßigkeiten behaftet sind und vom Mitgliedstaat 
vor Einleitung des Korrekturverfahrens nach diesem Absatz 
nicht berichtigt wurden. 

Die Kommission legt die Höhe der finanziellen Berichtigungen 
anhand der jeweils ermittelten Unregelmäßigkeiten fest, wobei 
sie berücksichtigt, ob eine Unregelmäßigkeit systembedingt ist. 
Ist der Betrag der mit Unregelmäßigkeiten behafteten Ausgaben, 
die im Rahmen der Fonds oder des EMFF geltend gemacht 
wurden, nicht genau zu quantifizieren, so kann die Kommission 
einen Pauschalsatz festlegen oder eine extrapolierte finanzielle 
Berichtigung vornehmen. 

(2) Die Kommission setzt die Korrektur gemäß Absatz 1 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
und nach Maßgabe der Art und des Schweregrads der Unregel
mäßigkeit sowie des Umfangs und der finanziellen Auswirkun
gen der in dem Verwaltungs- und Kontrollsystem für das ope
rationelle Programm festgestellten Mängel fest. 

(3) Stützt die Kommission ihre Stellungnahme auf die Be
richte kommissionsexterner Prüfer, so trifft sie ihre eigene 
Schlussfolgerung in Bezug auf die finanziellen Auswirkungen 
erst, nachdem sie die von dem betreffenden Mitgliedstaat gemäß 
Artikel 143 Absatz 2 getroffenen Maßnahmen, die gemäß Ar
tikel 122 Absatz 3 vorgelegten Benachrichtigungen und alle 
Antworten des betreffenden Mitgliedstaats geprüft hat. 

(4) Stellt die Kommission gemäß Artikel 22 Absatz 7 infolge 
der Überprüfung des abschließenden Durchführungsberichts des 
operationellen Programms für die Fonds bzw. des letzten jähr
lichen Durchführungsberichts für den EMFF fest, dass die im 
Leistungsrahmen festgelegten Ziele erheblich verfehlt wurden, 
so kann sie hinsichtlich der betroffenen Prioritäten mittels 
Durchführungsrechtsakten finanzielle Berichtigungen vorneh
men. 

(5) Kommt ein Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen gemäß 
Artikel 95 nicht nach, so kann die Kommission je nach Schwe
regrad der Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen eine finan
zielle Berichtigung vornehmen, indem sie den Beitrag aus den 
Strukturfonds für den betroffenen Mitgliedstaat ganz oder teil
weise streicht. 

(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 149 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um genaue Vor
schriften über die Kriterien für die Feststellung gravierender 
Mängel bei der wirksamen Funktionsweise von Verwaltungs- 
und Kontrollsystemen, einschließlich der wichtigsten Arten sol
cher Mängel, die Kriterien für die Bestimmung der Höhe der 
vorzunehmenden finanziellen Berichtigung und die Kriterien für 
die Anwendung von Pauschalsätzen oder extrapolierter finan
zieller Berichtigungen festzulegen. 

(7) In den fondsspezifischen Regelungen für den EMFF kön
nen spezifische Grundregeln für finanzielle Berichtigungen 
durch die Kommission festgehalten werden, die sich auf die 
Nichteinhaltung von im Rahmen der Gemeinsamen Fischerei
politik geltenden Regelungen beziehen, wobei die finanziellen 
Berichtigungen der Art, dem Schweregrad, der Dauer und der 
Häufigkeit der Nichteinhaltung angemessen sein müssen. 

Artikel 145 

Verfahren 

(1) Bevor die Kommission eine finanzielle Berichtigung be
schließt, eröffnet sie das Verfahren, indem sie den Mitgliedstaat 
über ihre vorläufigen Schlussfolgerungen in Kenntnis setzt und 
ihn auffordert, sich binnen zwei Monaten zu äußern. 

(2) Wenn die Kommission eine extrapolierte oder pauschale 
finanzielle Berichtigung vorschlägt, erhält der Mitgliedstaat Ge
legenheit, durch eine Prüfung der betreffenden Unterlagen nach
zuweisen, dass der tatsächliche Umfang der Unregelmäßigkeit 
geringer war als von der Kommission veranschlagt. In Abstim
mung mit der Kommission kann der Mitgliedstaat den Umfang 
dieser Prüfung auf einen angemessenen Anteil oder eine Stich
probe in den betreffenden Unterlagen begrenzen. Außer in hin
reichend begründeten Fällen wird für diese Prüfung eine Frist 
von bis zu zwei weiteren Monaten ab dem Ende der in Absatz 1 
genannten Zweimonatsfrist eingeräumt. 

(3) Die Kommission berücksichtigt sämtliches Beweismateri
al, das der Mitgliedstaat ihr innerhalb der in den Absätzen 1 
und 2 genannten Fristen vorlegt. 

(4) Erhebt der Mitgliedstaat Einwände gegen die vorläufigen 
Schlussfolgerungen der Kommission, so wird er von der Kom
mission zu einer Anhörung eingeladen, damit gewährleistet ist, 
dass der Kommission alle Informationen und Anmerkungen 
vorliegen, auf deren Grundlage sie Schlussfolgerungen bezüglich 
der Vornahme der finanziellen Berichtigung treffen kann. 

(5) Im Falle einer Einigung kann der Mitgliedstaat unbescha
det des Absatzes 6 dieses Artikels die betreffenden Mittel gemäß 
Artikel 143 Absatz 3 wieder einsetzen. 

(6) Zur Vornahme der finanziellen Berichtigung erlässt die 
Kommission mittels Durchführungsrechtsakten einen Beschluss, 
und zwar binnen sechs Monaten nach dem Datum der Anhö
rung oder nach Eingang der zusätzlichen Informationen, falls 
der Mitgliedstaat sich während der Anhörung dazu bereit erklärt 
hatte, solche vorzulegen. Die Kommission berücksichtigt alle 
Informationen und Anmerkungen, die ihr im Zuge des Verfah
rens übermittelt wurden. Findet keine Anhörung statt, so be
ginnt die Sechsmonatsfrist zwei Monate nach dem Datum des 
hierzu von der Kommission versandten Einladungsschreibens.
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(7) Deckt die Kommission in Wahrnehmung ihrer Zuständig
keiten nach Artikel 75 oder der Europäische Rechnungshof Un
regelmäßigkeiten auf, die gravierende Mängel in der effektiven 
Funktionsweise der Verwaltungs- und Kontrollsysteme erkennen 
lassen, wird die sich daraus ergebende finanzielle Berichtigung 
durch eine entsprechende Kürzung der Unterstützung aus den 
Fonds für das operationelle Programm vorgenommen. 

Der erste Unterabsatz gilt nicht im Falle eines gravierenden 
Mangels bei der wirksamen Funktionsweise eines Verwaltungs- 
und Kontrollsystems, der vor dem Datum der Aufdeckung 
durch die Kommission oder den Europäischen Rechnungshof: 

a) in der Zulässigkeitserklärung, dem jährlichen Kontrollbericht 
oder dem Bestätigungsvermerk, die der Kommission in Über
einstimmung mit Artikel 59 Absatz 5 der Haushaltsordnung 
vorgelegt wurden, oder in anderen der Kommission vor
gelegten Prüfberichten der Prüfbehörden festgestellt wurde 
und gegen den angemessene Maßnahmen ergriffen wurden 
oder 

b) gegen den der Mitgliedstaat eine geeigneten Abhilfemaßnah
men ergriffen hat. 

Grundlage für die Bewertung der gravierenden Mängel bei der 
Funktionsweise der Verwaltungs- und Kontrollsysteme sind das 
geltende Recht zum Zeitpunkt der Vorlage der relevanten Ver
waltungserklärungen, jährlichen Kontrollberichte und Bestäti
gungsvermerke. 

Bei der Entscheidung über eine finanzielle Berichtigung hat die 
Kommission auf Folgendes zu achten: 

(a) Sie wahrt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, indem sie 
Art und Schweregrad des gravierenden Mangels bei der 
Funktionsweise des Verwaltungs- und Kontrollsystems und 
seine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Union 
berücksichtigt. 

b) Für die Vornahme einer pauschalen oder extrapolierten Kor
rektur berücksichtigt sie weder mit Unregelmäßigkeiten be
haftete Ausgaben, die bereits von dem Mitgliedstaat entdeckt 
worden sind und für die Anpassungen am Rechnungs
abschluss gemäß Artikel 139 Absatz 10 vorgenommen wur
den, noch Ausgaben, die einer laufenden Bewertung ihrer 
Recht- und Ordnungsmäßigkeit nach Artikel 137 Absatz 2 
unterliegen. 

c) Sie berücksichtigt die von dem Mitgliedstaat an den Aus
gaben vorgenommenen pauschalen oder extrapolierten Kor
rekturen aufgrund anderer gravierender Mängel, die der Mit
gliedstaat bei der Bestimmung des Restrisikos für den Haus
halt der Union entdeckt hat. 

8) In den fondsspezifischen Regelungen für den EMFF kön
nen weitere Verfahrensregelungen für finanzielle Berichtigungen 
gemäß Artikel 144 Absatz 7 festgehalten werden. 

Artikel 146 

Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 

Eine finanzielle Berichtigung durch die Kommission berührt 
nicht die Verpflichtungen des Mitgliedstaats, Wiedereinziehun
gen gemäß Artikel 143 Absatz 2 dieser Verordnung zu 

betreiben und die staatlichen Beihilfen im Sinne des Artikels 
107 Absatz 1 AEUV und Artikel 14 der Verordnung 
(EG) Nr. 659/1999 des Rates ( 1 ) zurückzufordern. 

Artikel 147 

Rückzahlung 

(1) Jede Rückzahlung an den Haushalt der Union hat vor 
dem Fälligkeitsdatum zu erfolgen, das in der gemäß Artikel 73 
der Haushaltsordnung ausgestellten Einziehungsanordnung an
gegeben ist. Dieses Fälligkeitsdatum ist der letzte Tag des zwei
ten Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Einziehungs
anordnung erlassen wurde. 

(2) Wird die Rückzahlung verspätet geleistet, so werden für 
die Zeit zwischen dem genannten Fälligkeitsdatum und dem Tag 
der tatsächlichen Zahlung Verzugszinsen berechnet. Diese Zin
sen werden nach Maßgabe des Satzes berechnet, den die Euro
päische Zentralbank am ersten Werktag des Monats, in den der 
Fälligkeitstermin fällt, für ihre Kapitalrefinanzierungsoperationen 
anwendet, zuzüglich eineinhalb Prozentpunkten. 

TITEL III 

ANGEMESSENE KONTROLLE OPERATIONELLER PROGRAMME 

Artikel 148 

Angemessene Kontrolle operationeller Programme 

(1) Die Vorhaben, bei denen die gesamten förderfähigen Aus
gaben 200 000 EUR für den EFRE und den Kohäsionsfonds, 
150 000 EUR für den ESF bzw. 100 000 EUR für den EMFF 
nicht übersteigen, werden vor Vorlage des Rechnungsabschlus
ses, in dem die letzten Ausgaben für das abgeschlossene Vor
haben verbucht wurden, maximal einer Prüfung unterzogen, die 
entweder von der Prüfbehörde oder der Kommission durch
geführt wird. Andere Vorhaben werden entweder von der Prüf
behörde oder der Kommission vor Vorlage des Rechnungs
abschlusses, in dem die letzten Ausgaben für das abgeschlossene 
Vorhaben verbucht wurden, maximal einer Prüfung pro Ge
schäftsjahr unterzogen. Die Vorhaben werden in einem Jahr, 
in dem der Europäische Rechnungshof bereits eine Prüfung 
durchgeführt hat, weder von der Kommission noch von der 
Prüfbehörde einer Prüfung unterzogen, sofern die Ergebnisse 
der Prüftätigkeit, die vom Europäischen Rechnungshof für sol
che Vorhaben durchgeführt wurde, von der Prüfbehörde oder 
der Kommission zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben be
nutzt werden können. 

(2) In Bezug auf operationelle Programme, bei denen dem 
jüngsten Bestätigungsvermerk zufolge kein Hinweis auf erheb
liche Mängel vorliegt, kann die Kommission sich mit der Prüf
behörde bei ihrer nächsten Sitzung gemäß Artikel 128 Absatz 3 
darauf einigen, den Umfang der erforderlichen Prüftätigkeit zu 
reduzieren, so dass er dem ermittelten Risiko entspricht. In 
solchen Fällen sieht die Kommission von eigenen Vor-Ort-Prü
fungen ab, es sei denn, es liegen Hinweise auf Mängel im Ver
waltungs- und Kontrollsystem vor, die bei der Kommission gel
tend gemachte Ausgaben für ein Geschäftsjahr betreffen, für das 
die Kommission bereits den Rechnungsabschluss angenommen 
hat.
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(7) Deckt die Kommission in Wahrnehmung ihrer Zuständig
keiten nach Artikel 75 oder der Europäische Rechnungshof Un
regelmäßigkeiten auf, die gravierende Mängel in der effektiven 
Funktionsweise der Verwaltungs- und Kontrollsysteme erkennen 
lassen, wird die sich daraus ergebende finanzielle Berichtigung 
durch eine entsprechende Kürzung der Unterstützung aus den 
Fonds für das operationelle Programm vorgenommen. 

Der erste Unterabsatz gilt nicht im Falle eines gravierenden 
Mangels bei der wirksamen Funktionsweise eines Verwaltungs- 
und Kontrollsystems, der vor dem Datum der Aufdeckung 
durch die Kommission oder den Europäischen Rechnungshof: 

a) in der Zulässigkeitserklärung, dem jährlichen Kontrollbericht 
oder dem Bestätigungsvermerk, die der Kommission in Über
einstimmung mit Artikel 59 Absatz 5 der Haushaltsordnung 
vorgelegt wurden, oder in anderen der Kommission vor
gelegten Prüfberichten der Prüfbehörden festgestellt wurde 
und gegen den angemessene Maßnahmen ergriffen wurden 
oder 

b) gegen den der Mitgliedstaat eine geeigneten Abhilfemaßnah
men ergriffen hat. 

Grundlage für die Bewertung der gravierenden Mängel bei der 
Funktionsweise der Verwaltungs- und Kontrollsysteme sind das 
geltende Recht zum Zeitpunkt der Vorlage der relevanten Ver
waltungserklärungen, jährlichen Kontrollberichte und Bestäti
gungsvermerke. 

Bei der Entscheidung über eine finanzielle Berichtigung hat die 
Kommission auf Folgendes zu achten: 

(a) Sie wahrt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, indem sie 
Art und Schweregrad des gravierenden Mangels bei der 
Funktionsweise des Verwaltungs- und Kontrollsystems und 
seine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Union 
berücksichtigt. 

b) Für die Vornahme einer pauschalen oder extrapolierten Kor
rektur berücksichtigt sie weder mit Unregelmäßigkeiten be
haftete Ausgaben, die bereits von dem Mitgliedstaat entdeckt 
worden sind und für die Anpassungen am Rechnungs
abschluss gemäß Artikel 139 Absatz 10 vorgenommen wur
den, noch Ausgaben, die einer laufenden Bewertung ihrer 
Recht- und Ordnungsmäßigkeit nach Artikel 137 Absatz 2 
unterliegen. 

c) Sie berücksichtigt die von dem Mitgliedstaat an den Aus
gaben vorgenommenen pauschalen oder extrapolierten Kor
rekturen aufgrund anderer gravierender Mängel, die der Mit
gliedstaat bei der Bestimmung des Restrisikos für den Haus
halt der Union entdeckt hat. 

8) In den fondsspezifischen Regelungen für den EMFF kön
nen weitere Verfahrensregelungen für finanzielle Berichtigungen 
gemäß Artikel 144 Absatz 7 festgehalten werden. 

Artikel 146 

Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 

Eine finanzielle Berichtigung durch die Kommission berührt 
nicht die Verpflichtungen des Mitgliedstaats, Wiedereinziehun
gen gemäß Artikel 143 Absatz 2 dieser Verordnung zu 

betreiben und die staatlichen Beihilfen im Sinne des Artikels 
107 Absatz 1 AEUV und Artikel 14 der Verordnung 
(EG) Nr. 659/1999 des Rates ( 1 ) zurückzufordern. 

Artikel 147 

Rückzahlung 

(1) Jede Rückzahlung an den Haushalt der Union hat vor 
dem Fälligkeitsdatum zu erfolgen, das in der gemäß Artikel 73 
der Haushaltsordnung ausgestellten Einziehungsanordnung an
gegeben ist. Dieses Fälligkeitsdatum ist der letzte Tag des zwei
ten Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Einziehungs
anordnung erlassen wurde. 

(2) Wird die Rückzahlung verspätet geleistet, so werden für 
die Zeit zwischen dem genannten Fälligkeitsdatum und dem Tag 
der tatsächlichen Zahlung Verzugszinsen berechnet. Diese Zin
sen werden nach Maßgabe des Satzes berechnet, den die Euro
päische Zentralbank am ersten Werktag des Monats, in den der 
Fälligkeitstermin fällt, für ihre Kapitalrefinanzierungsoperationen 
anwendet, zuzüglich eineinhalb Prozentpunkten. 

TITEL III 

ANGEMESSENE KONTROLLE OPERATIONELLER PROGRAMME 

Artikel 148 

Angemessene Kontrolle operationeller Programme 

(1) Die Vorhaben, bei denen die gesamten förderfähigen Aus
gaben 200 000 EUR für den EFRE und den Kohäsionsfonds, 
150 000 EUR für den ESF bzw. 100 000 EUR für den EMFF 
nicht übersteigen, werden vor Vorlage des Rechnungsabschlus
ses, in dem die letzten Ausgaben für das abgeschlossene Vor
haben verbucht wurden, maximal einer Prüfung unterzogen, die 
entweder von der Prüfbehörde oder der Kommission durch
geführt wird. Andere Vorhaben werden entweder von der Prüf
behörde oder der Kommission vor Vorlage des Rechnungs
abschlusses, in dem die letzten Ausgaben für das abgeschlossene 
Vorhaben verbucht wurden, maximal einer Prüfung pro Ge
schäftsjahr unterzogen. Die Vorhaben werden in einem Jahr, 
in dem der Europäische Rechnungshof bereits eine Prüfung 
durchgeführt hat, weder von der Kommission noch von der 
Prüfbehörde einer Prüfung unterzogen, sofern die Ergebnisse 
der Prüftätigkeit, die vom Europäischen Rechnungshof für sol
che Vorhaben durchgeführt wurde, von der Prüfbehörde oder 
der Kommission zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben be
nutzt werden können. 

(2) In Bezug auf operationelle Programme, bei denen dem 
jüngsten Bestätigungsvermerk zufolge kein Hinweis auf erheb
liche Mängel vorliegt, kann die Kommission sich mit der Prüf
behörde bei ihrer nächsten Sitzung gemäß Artikel 128 Absatz 3 
darauf einigen, den Umfang der erforderlichen Prüftätigkeit zu 
reduzieren, so dass er dem ermittelten Risiko entspricht. In 
solchen Fällen sieht die Kommission von eigenen Vor-Ort-Prü
fungen ab, es sei denn, es liegen Hinweise auf Mängel im Ver
waltungs- und Kontrollsystem vor, die bei der Kommission gel
tend gemachte Ausgaben für ein Geschäftsjahr betreffen, für das 
die Kommission bereits den Rechnungsabschluss angenommen 
hat.
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(3) In Bezug auf operationelle Programme, bei denen die 
Kommission zu dem Schluss kommt, dass der Vermerk der 
Prüfbehörde verlässlich ist, kann sie sich mit der Prüfbehörde 
darauf einigen, ihre eigenen Vor-Ort-Prüfungen auf die Prüfung 
der Tätigkeit der Prüfbehörde zu beschränken, es sei denn, es 
liegen Hinweise auf Mängel bei der Arbeit der Prüfbehörden für 
ein Geschäftsjahr vor, für das die Kommission bereits den Rech
nungsabschluss angenommen hat. 

(4) Ungeachtet des Absatzes 1 können die Prüfbehörde und 
die Kommission ein Vorhaben prüfen, falls durch eine Risiko
bewertung oder eine Prüfung des Europäischen Rechnungshofs 
ein spezifisches Risiko einer Unregelmäßigkeit oder ein Betrugs
risiko festgestellt wird, falls Hinweise auf gravierende Mängel bei 
der wirksamen Funktionsweise des Verwaltungs- und Kontroll
systems für das betreffende operationelle Programm vorliegen, 
und dies innerhalb des in Artikel 140 Absatz 1 genannten 
Zeitraums. Die Kommission kann, um die Tätigkeit der Prüfbe
hörde zu bewerten, den Prüfpfad der Prüfbehörde kontrollieren 
oder an Vor-Ort-Prüfungen der Prüfbehörde teilnehmen, und, 
sofern nach international anerkannten Prüfungsstandards not
wendig, Prüfungen von Vorhaben vornehmen, um Gewissheit 
über die wirksame Arbeitsweise der Prüfbehörde zu erlangen. 

TEIL FÜNF 

BEFUGNISÜBERTRAGUNGEN, DURCHFÜHRUNGS-, 
ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

KAPITEL I 

Befugnisübertragungen und Durchführungsbestimmungen 

Artikel 149 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingun
gen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 5 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 22 Absatz 7 
Unterabsatz 4, Artikel 37 Absatz 13, Artikel 38 Absatz 4 Un
terabsatz 3, Artikel 40 Absatz 4, Artikel 41 Absatz 3, Artikel 42 
Absatz 1 Unterabsatz 2, Artikel 42 Absatz 6, Artikel 61 Absatz 
3 Unterabsätze 2, 3, 4 und 7, Artikel 63 Absatz 4, Artikel 64 
Absatz 4, Artikel 68 Absatz 1 Unterabsatz 2, Artikel 101 Ab
satz 4, Artikel 122 Absatz 2 Unterabsatz 5, Artikel 125 Absatz 
8 Unterabsatz 1, Artikel 125 Absatz 9, Artikel 127 Absätze 7 
und 8 und Artikel 144 Absatz 6 wird der Kommission ab 
21. Dezember 2013 bis zum 31. Dezember 2020 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 3, Ar
tikel 12 Absatz 2, Artikel 22 Absatz 7 Unterabsatz 4, Artikel 37 
Absatz 13, Artikel 38 Absatz 4 Unterabsatz 3, Artikel 40 Ab
satz 4, Artikel 41 Absatz 3,, Artikel 42 Absatz 1 Unterabsatz 2, 
Artikel 42 Absatz 6, Artikel 61 Absatz 3 Unterabsätze 2, 3, 4 
und 7, Artikel 63 Absatz 4, Artikel 64 Absatz 4, Artikel 68 
Absatz 1 Unterabsatz 2, Artikel 101 Absatz 4, Artikel 122 
Absatz 2 Unterabsatz 5, Artikel 125 Absatz 8 Unterabsatz 1, 
Artikel 125 Absatz 9, Artikel 127 Absätze 7 und 8 und 
Artikel 144 Absatz 6 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss an
gegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits 
in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 
berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er
lässt, setzt sie das Europäische Parlament und dem Rat gleich
zeitig davon in Kenntnis. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 3, 
Artikel 12 Absatz 2, Artikel 22 Absatz 7 Unterabsatz 4, 
Artikel 37 Absatz 13, Artikel 38 Absatz 4 Unterabsatz 3, 
Artikel 40 Absatz 4, Artikel 41 Absatz 3, Artikel 42 Absatz 
1 Unterabsatz 2, Artikel 42 Absatz 6, Artikel 61 Absatz 3 
Unterabsätze 2, 3, 4 und 7, Artikel 63 Absatz 4, Artikel 64 
Absatz 4, Artikel 68 Absatz 1 Unterabsatz 2, Artikel 101 
Absatz 4, Artikel 122 Absatz 2 Unterabsatz 5, Artikel 125 
Absatz 8 Unterabsatz 1, Artikel 125 Absatz 9, Artikel 127 
Absätze 7 und 8 und Artikel 144 Absatz 6 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 
werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 150 

Ausschussverfahren 

(1) Bei der Anwendung dieser Verordnung, der EFRE-Verord
nung, der ETZ-Verordnung, der ESF-Verordnung und der KF- 
Verordnung wird die Kommission von dem Koordinierungsaus
schuss für die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds un
terstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Ver
ordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt 
Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt 
Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kom
mission den Durchführungsrechtsakt in Bezug auf die Durch
führungsbefugnisse nach Maßgabe von Artikel 8 Absatz 3, 
Artikel 22 Absatz 7 Unterabsatz 5, Artikel 38 Absatz 3 Unter
absatz 2, Artikel 38 Absatz 10, Artikel 39 Absatz 4 Unter
absatz 2, Artikel 46 Absatz 3, Artikel 96 Absatz 2 Unterabsatz 
2, Artikel 115 Absatz 4 und Artikel 125 Absatz 8 Unterabsatz 
2 nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung.
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KAPITEL II 

Übergangs - und Schlussbestimmungen 

Artikel 151 

Überprüfung 

Das Europäische Parlament und der Rat überprüfen diese Ver
ordnung gemäß Artikel 177 AEUV bis zum 31. Dezember 
2020. 

Artikel 152 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung berührt weder die Fortsetzung noch 
die Änderung, einschließlich der vollständigen oder teilweisen 
Einstellung, der Unterstützung, die von der Kommission auf der 
Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 oder einer an
deren Rechtsvorschrift, die am 31. Dezember 2013 für diese 
Unterstützung galt, genehmigt wurde. Jene Verordnung bzw. 
derartige andere Rechtsvorschriften finden daher bis zur Been
digung der Unterstützung oder der betreffenden Vorhaben nach 
dem 31. Dezember 2013 weiterhin Anwendung. Im Sinne die
ses Absatzes umfasst "Unterstützung" operationelle Programme 
und Großprojekte. 

(2) Anträge auf Unterstützung, die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 gestellt oder genehmigt wurden, bleiben 
gültig. 

(3) Macht ein Mitgliedstaat von der Option nach Artikel 123 
Absatz 3 Gebrauch, so kann er bei der Kommission beantragen, 
dass abweichend von Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b der 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 die Verwaltungsbehörde die 
Funktionen der Bescheinigungsbehörde für die entsprechenden 
operationellen Programme wahrnimmt, die auf der Grundlage 
der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 durchgeführt werden. Dem 
Antrag ist eine Bewertung durch die Prüfbehörde beizufügen. 

Gelangt die Kommission auf der Grundlage der Informationen, 
die ihr von der Prüfbehörde übermittelt wurden und die sich aus 
ihren eigenen Prüfungen ergeben, zu der Einschätzung, dass die 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme dieser operationellen Pro
gramme wirksam funktionieren und dies nicht dadurch beein
trächtigt wird, dass die Verwaltungsbehörde die Funktionen der 
Bescheinigungsbehörde wahrnimmt, so unterrichtet sie den Mit
gliedstaat binnen zwei Monaten nach Erhalt des Antrags über 
ihre Zustimmung. 

Artikel 153 

Aufhebung 

(1) Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 152 wird 
die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 mit Wirkung vom 1. Januar 
2014 aufgehoben. 

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als 
Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und sind gemäß 
der Entsprechungstabelle in Anhang XIV zu lesen. 

Artikel 154 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Die Artikel 20 bis 24, Artikel 29 Absatz 3, Artikel 38 Absatz 1 
Buchstabe a, Artikel 58, Artikel 60, Artikel 76 bis 92, Arti
kel 118, Artikel 120, Artikel 121 und Artikel 129 bis 147 
gelten ab dem 1. Januar 2014. 

Artikel 39 Absatz 2 Unterabsatz 7 zweiter Satz und Artikel 76 
Absatz 5 gelten ab dem Datum, an dem die Änderung der 
Haushaltsordnung in Bezug auf die Aufhebung der Mittelbin
dungen in Kraft getreten ist. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel den 17. Dezember 2013. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 
M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
R. ŠADŽIUS
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KAPITEL II 

Übergangs - und Schlussbestimmungen 

Artikel 151 

Überprüfung 

Das Europäische Parlament und der Rat überprüfen diese Ver
ordnung gemäß Artikel 177 AEUV bis zum 31. Dezember 
2020. 

Artikel 152 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung berührt weder die Fortsetzung noch 
die Änderung, einschließlich der vollständigen oder teilweisen 
Einstellung, der Unterstützung, die von der Kommission auf der 
Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 oder einer an
deren Rechtsvorschrift, die am 31. Dezember 2013 für diese 
Unterstützung galt, genehmigt wurde. Jene Verordnung bzw. 
derartige andere Rechtsvorschriften finden daher bis zur Been
digung der Unterstützung oder der betreffenden Vorhaben nach 
dem 31. Dezember 2013 weiterhin Anwendung. Im Sinne die
ses Absatzes umfasst "Unterstützung" operationelle Programme 
und Großprojekte. 

(2) Anträge auf Unterstützung, die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 gestellt oder genehmigt wurden, bleiben 
gültig. 

(3) Macht ein Mitgliedstaat von der Option nach Artikel 123 
Absatz 3 Gebrauch, so kann er bei der Kommission beantragen, 
dass abweichend von Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b der 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 die Verwaltungsbehörde die 
Funktionen der Bescheinigungsbehörde für die entsprechenden 
operationellen Programme wahrnimmt, die auf der Grundlage 
der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 durchgeführt werden. Dem 
Antrag ist eine Bewertung durch die Prüfbehörde beizufügen. 

Gelangt die Kommission auf der Grundlage der Informationen, 
die ihr von der Prüfbehörde übermittelt wurden und die sich aus 
ihren eigenen Prüfungen ergeben, zu der Einschätzung, dass die 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme dieser operationellen Pro
gramme wirksam funktionieren und dies nicht dadurch beein
trächtigt wird, dass die Verwaltungsbehörde die Funktionen der 
Bescheinigungsbehörde wahrnimmt, so unterrichtet sie den Mit
gliedstaat binnen zwei Monaten nach Erhalt des Antrags über 
ihre Zustimmung. 

Artikel 153 

Aufhebung 

(1) Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 152 wird 
die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 mit Wirkung vom 1. Januar 
2014 aufgehoben. 

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als 
Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und sind gemäß 
der Entsprechungstabelle in Anhang XIV zu lesen. 

Artikel 154 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Die Artikel 20 bis 24, Artikel 29 Absatz 3, Artikel 38 Absatz 1 
Buchstabe a, Artikel 58, Artikel 60, Artikel 76 bis 92, Arti
kel 118, Artikel 120, Artikel 121 und Artikel 129 bis 147 
gelten ab dem 1. Januar 2014. 

Artikel 39 Absatz 2 Unterabsatz 7 zweiter Satz und Artikel 76 
Absatz 5 gelten ab dem Datum, an dem die Änderung der 
Haushaltsordnung in Bezug auf die Aufhebung der Mittelbin
dungen in Kraft getreten ist. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel den 17. Dezember 2013. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 
M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
R. ŠADŽIUS
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ANHANG I 

GEMEINSAMER STRATEGISCHER RAHMEN 

1. EINLEITUNG 

Zur Förderung der harmonischen, ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung der Union und damit die ESI-Fonds 
möglichst optimal zur Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum sowie zu den 
fondsspezifischen Aufgaben der ESI-Fonds, einschließlich des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen
halts, beitragen, muss gewährleistet werden, dass die im Rahmen der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum eingegangenen politischen Verpflichtungen durch Investitionen aus den ESI-Fonds und 
anderen Unionsinstrumenten unterstützt werden. Der Gemeinsame Strategische Rahmen (GSR) soll deshalb gemäß 
Artikel 10 sowie unter Beachtung der in den fondsspezifischen Verordnungen festgelegten Prioritäten und Ziele 
strategische Leitlinien zur Verwirklichung eines integrierten Entwicklungsansatzes unter Anwendung der ESI-Fonds in 
Abstimmung mit anderen Instrumenten und Maßnahmen der Union im Einklang mit den Strategie- und Kernzielen 
der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum und gegebenenfalls den Leitinitiativen 
unter Berücksichtigung der zentralen territorialen Herausforderungen und spezifischen nationalen, regionalen und 
lokalen Gegebenheiten bereitstellen. 

2. BEITRAG DER ESI-FONDS ZUR UNIONSSTRATEGIE FÜR INTELLIGENTES, NACHHALTIGES UND INTEGRATIVES 
WACHSTUM UND KOHÄRENZ MIT DER WIRTSCHAFTLICHEN STEUERUNG DER UNION 

1. Um eine wirksame Zielausrichtung eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums in den Part
nerschaftsvereinbarungen und Programmen zu fördern, weist diese Verordnung in Artikel 9 elf thematische Ziele 
aus, die den Prioritäten der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum entsprechen 
und aus den ESI-Fonds unterstützt werden sollen. 

2. Im Einklang mit den thematischen Zielen gemäß Artikel 9 Absatz 1 und um zu gewährleisten, dass die zur 
Schaffung von Wachstum und Arbeitsplätzen notwendige kritische Masse erreicht wird, bündeln die Mitglied
staaten ihre Unterstützung im Einklang mit Artikel 18 dieser Verordnung und den fondspezifischen Regelungen 
über die thematische Konzentration und stellen die Wirksamkeit der Ausgaben sicher. Die Mitgliedstaaten sollen 
sich vor allem darauf konzentrieren, wachstumsfördernden Ausgaben, darunter Ausgaben für Bildung, Forschung, 
Innovation und Energieeffizienz, für einen leichteren Zugang der KMU zu Finanzierungen und für die Gewähr
leistung der ökologischen Nachhaltigkeit und der Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und des Klima
schutzes sowie der Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, Vorrang einzuräumen. Ferner haben sie dabei zu 
beachten, dass der Umfang und die Wirksamkeit von Arbeitsverwaltungen und aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bei- bzw. aufrechterhalten oder vergrößert werden; das Hauptaugenmerk 
liegt hierbei auf der Jugend und der Bewältigung der sozialen Auswirkungen der Krise und der Förderung der 
sozialen Inklusion. 

3. Um die Übereinstimmung mit den im Rahmen des Europäischen Semesters festgelegten Prioritäten sicherzustel
len, haben die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung ihrer Partnerschaftsvereinbarungen je nach ihren jeweiligen 
Rollen und Verpflichtungen den Einsatz der ESI-Fonds gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Nationalen 
Reformprogramme und der gemäß Artikel 121 Absatz 2 AEUV angenommenen neuesten relevanten länderspezi
fischen Empfehlungen und der gemäß Artikel 148 Absatz 4 AEUV angenommenen einschlägigen Ratsempfeh
lungen zu planen. Die Mitgliedstaaten sollen gegebenenfalls darüber hinaus den einschlägigen Ratsempfehlungen 
Rechnung tragen, die auf dem Stabilitäts- und Wachstumspakt und den ökonomischen Anpassungsprogrammen 
basieren. 

4. Um festzustellen, in welcher Weise die ESI-Fonds am wirksamsten zur Strategie Unionsstrategie für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum beitragen können, und zur Berücksichtigung der Vertragsziele, ein
schließlich des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, wählen die Mitgliedstaaten die thema
tischen Ziele für den geplanten Einsatz der ESI-Fonds im jeweiligen nationalen, regionalen und lokalen Kontext 
aus. 

3. INTEGRIERTER ANSATZ UND REGELUNGEN FÜR DEN EINSATZ DER ESI-FONDS 

3.1 Einleitung 

1. Gemäß Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a soll die Partnerschaftsvereinbarung einen integrierten Ansatz zur 
territorialen Entwicklung enthalten. Die Mitgliedstaaten haben sicherzustellen, dass die Auswahl der thematischen 
Ziele und der Investitionen sowie der Prioritäten der Union entsprechend der Analyse nach Abschnitt 6.4 dem 
Entwicklungsbedarf und den territorialen Herausforderungen auf integrierte Weise gerecht wird. Die Mitglied
staaten bemühen sich, die Möglichkeiten bestmöglich zu nutzen, um eine koordinierte und integrierte Bereit
stellung der ESI-Fonds zu gewährleisten. 

2 Die Mitgliedstaaten sowie gegebenenfalls nach Artikel 4 Absatz 4 die Regionen haben sicherzustellen, dass die mit 
Mitteln der ESI-Fonds unterstützten Interventionen komplementär sind und koordiniert durchgeführt werden, um 
Synergien zu schaffen, so dass die Verwaltungskosten und die entsprechende Belastung für Verwaltungsstellen und 
Begünstigten gemäß den Artikeln 4, 15 und 27 reduziert werden.
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3.2 Koordinierung und Komplementarität 

1. Die Mitgliedstaaten und die für den Einsatz der ESI-Fonds zuständigen Verwaltungsbehörden sollen bei Vor
bereitung, Durchführung, Begleitung und Bewertung der Partnerschaftsvereinbarung und der Programme eng 
zusammenarbeiten. Insbesondere sollen sie die Durchführung folgender Maßnahmen gewährleisten: 

a) Ermittlung von Interventionsbereichen, bei denen die ESI-Fonds zur Umsetzung der in der vorliegenden 
Verordnung gesetzten thematischen Ziele komplementär kombiniert werden können; 

b) Sicherstellung von Vorkehrungen gemäß Artikel 4 Absatz 6 für eine wirksame Koordinierung der ESI-Fonds, 
um die Wirkung und Effektivität der Fonds zu erhöhen, gegebenenfalls auch unter Nutzung von Multifonds
programmen für die Fonds; 

(c) Förderung der Einbindung der für andere ESI-Fonds zuständigen Verwaltungsbehörden und relevanten Mi
nisterien in die Entwicklung von Unterstützungsstrukturen, damit die Koordinierung und Synergien sicher
gestellt und Überschneidungen vermieden werden; 

(d) gegebenenfalls die Einrichtung von gemeinsamen Begleitausschüssen für Programme, die aus den ESI-Fonds 
gefördert werden, und Entwicklung anderer Vorkehrungen für die gemeinsame Verwaltung und Kontrolle, um 
die Koordinierung der für den Einsatz der ESI-Fonds zuständigen Behörden zu erleichtern; 

(e) Nutzung verfügbarer gemeinsamer eGovernance-Lösungen, die Antragstellern und Begünstigten Hilfe leisten 
können, und möglichst umfassende Nutzung zentraler Anlaufstellen, unter anderem für Beratungen zu den 
Unterstützungsmöglichkeiten, die es bei den einzelnen ESI-Fonds gibt; 

(f) Einrichtung von Mechanismen zur Koordinierung von EFRE- und ESF-finanzierten Maßnahmen der Zusam
menarbeit mit Investitionen, die aus den Programmen im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung" gefördert werden; 

(g) Förderung gemeinsamer Ansätze zwischen den ESI-Fonds im Hinblick auf die Orientierung für die Entwick
lung von Vorhaben, Aufrufe zur Einreichung von Vorschlägen und Auswahlverfahren oder weitere Mecha
nismen zur Erleichterung des Zugangs zu Fonds bei integrierten Projekten; 

(h) Förderung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsbehörden verschiedener ESI-Fonds in den Bereichen 
Begleitung, Bewertung, Verwaltung und Kontrolle sowie Prüfung. 

3.3 Förderung integrierter Ansätze 

1. Gegebenenfalls kombinieren die Mitgliedstaaten die ESI-Fonds in integrierten Paketen auf lokaler, regionaler oder 
nationaler Ebene, welche passgenau auf die Bewältigung spezifischer territorialer Herausforderungen zugeschnitten 
sind, damit die in der Partnerschaftsvereinbarung und den Programmen dargelegten Ziele erreicht werden. Dabei 
können ITI, integrierte Vorhaben, gemeinsame Aktionspläne und die von der örtlichen Bevölkerung betriebene 
lokale Entwicklung genutzt werden. 

2. Im Hinblick auf den integrierten Einsatz der thematischen Ziele können im Einklang mit Artikel 36 Finanzmittel 
aus verschiedenen Prioritätsachsen oder operationellen Programmen, die aus dem ESF, dem EFRE und dem 
Kohäsionsfonds unterstützt werden, im Rahmen einer ITI kombiniert werden. Im Rahmen einer ITI durchgeführte 
Maßnahmen können durch eine finanzielle Unterstützung aus Programmen im Rahmen des ELER bzw. des EMFF 
ergänzt werden. 

3. Um die Wirkung und Effektivität im Rahmen eines thematisch kohärenten integrierten Ansatzes zu erhöhen, 
kann eine Prioritätsachse im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften der fondsspezifischen Regelungen mehr 
als eine Regionenkategorie betreffen, eine oder mehrere einander ergänzende Investitionsprioritäten aus dem 
EFRE, dem Kohäsionsfonds und dem ESF unter einem thematischen Ziel zusammenfassen und in hinreichend 
begründeten Fällen eine oder mehrere einander ergänzende Investitionsprioritäten aus unterschiedlichen thema
tischen Zielen kombinieren, um einen maximalen Beitrag zur Prioritätsachse zu erreichen. 

4. Die Mitgliedstaaten sollen die Entwicklung lokaler und den Regionen nachgeordneter Ansätze innerhalb ihres 
institutionellen und rechtlichen Rahmens und gemäß Artikel 32 fördern. Die von der örtlichen Bevölkerung 
betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung sind vor dem Hintergrund eines strategischen Ansatzes um
zusetzen, damit sichergestellt ist, dass die "Bottom-up"-Definition der lokalen Erfordernisse Prioritäten berück
sichtigt, die auf einer höheren Ebene festgelegt wurden. Daher müssen die Mitgliedstaaten den Ansatz für von der 
örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung im ELER und gegebenenfalls im EFRE, 
dem ESF oder dem EMFF gemäß Artikel 15 Absatz 2 festlegen und in der Partnerschaftsvereinbarung die größten 
so zu meisternden Herausforderungen, die wichtigsten Ziele und obersten Prioritäten für die von der örtlichen 
Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung angeben und darlegen, welche Arten von Territorien abgedeckt 
werden sollen, welche spezifische Rolle den lokalen Aktionsgruppen bei der Umsetzung der Strategien zukommt 
und welche Rolle der ELER und gegebenenfalls der EFRE, der ESF oder der EMFF bei der Umsetzung der von der 
örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategien für lokale Entwicklung in den verschiedenen Territorienarten – z. B. 
ländliche und städtische Gebiete sowie Küstengebiete – übernehmen und welche Koordinierungsmechanismen 
vorgesehen sind.
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3.2 Koordinierung und Komplementarität 

1. Die Mitgliedstaaten und die für den Einsatz der ESI-Fonds zuständigen Verwaltungsbehörden sollen bei Vor
bereitung, Durchführung, Begleitung und Bewertung der Partnerschaftsvereinbarung und der Programme eng 
zusammenarbeiten. Insbesondere sollen sie die Durchführung folgender Maßnahmen gewährleisten: 

a) Ermittlung von Interventionsbereichen, bei denen die ESI-Fonds zur Umsetzung der in der vorliegenden 
Verordnung gesetzten thematischen Ziele komplementär kombiniert werden können; 

b) Sicherstellung von Vorkehrungen gemäß Artikel 4 Absatz 6 für eine wirksame Koordinierung der ESI-Fonds, 
um die Wirkung und Effektivität der Fonds zu erhöhen, gegebenenfalls auch unter Nutzung von Multifonds
programmen für die Fonds; 

(c) Förderung der Einbindung der für andere ESI-Fonds zuständigen Verwaltungsbehörden und relevanten Mi
nisterien in die Entwicklung von Unterstützungsstrukturen, damit die Koordinierung und Synergien sicher
gestellt und Überschneidungen vermieden werden; 

(d) gegebenenfalls die Einrichtung von gemeinsamen Begleitausschüssen für Programme, die aus den ESI-Fonds 
gefördert werden, und Entwicklung anderer Vorkehrungen für die gemeinsame Verwaltung und Kontrolle, um 
die Koordinierung der für den Einsatz der ESI-Fonds zuständigen Behörden zu erleichtern; 

(e) Nutzung verfügbarer gemeinsamer eGovernance-Lösungen, die Antragstellern und Begünstigten Hilfe leisten 
können, und möglichst umfassende Nutzung zentraler Anlaufstellen, unter anderem für Beratungen zu den 
Unterstützungsmöglichkeiten, die es bei den einzelnen ESI-Fonds gibt; 

(f) Einrichtung von Mechanismen zur Koordinierung von EFRE- und ESF-finanzierten Maßnahmen der Zusam
menarbeit mit Investitionen, die aus den Programmen im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung" gefördert werden; 

(g) Förderung gemeinsamer Ansätze zwischen den ESI-Fonds im Hinblick auf die Orientierung für die Entwick
lung von Vorhaben, Aufrufe zur Einreichung von Vorschlägen und Auswahlverfahren oder weitere Mecha
nismen zur Erleichterung des Zugangs zu Fonds bei integrierten Projekten; 

(h) Förderung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsbehörden verschiedener ESI-Fonds in den Bereichen 
Begleitung, Bewertung, Verwaltung und Kontrolle sowie Prüfung. 

3.3 Förderung integrierter Ansätze 

1. Gegebenenfalls kombinieren die Mitgliedstaaten die ESI-Fonds in integrierten Paketen auf lokaler, regionaler oder 
nationaler Ebene, welche passgenau auf die Bewältigung spezifischer territorialer Herausforderungen zugeschnitten 
sind, damit die in der Partnerschaftsvereinbarung und den Programmen dargelegten Ziele erreicht werden. Dabei 
können ITI, integrierte Vorhaben, gemeinsame Aktionspläne und die von der örtlichen Bevölkerung betriebene 
lokale Entwicklung genutzt werden. 

2. Im Hinblick auf den integrierten Einsatz der thematischen Ziele können im Einklang mit Artikel 36 Finanzmittel 
aus verschiedenen Prioritätsachsen oder operationellen Programmen, die aus dem ESF, dem EFRE und dem 
Kohäsionsfonds unterstützt werden, im Rahmen einer ITI kombiniert werden. Im Rahmen einer ITI durchgeführte 
Maßnahmen können durch eine finanzielle Unterstützung aus Programmen im Rahmen des ELER bzw. des EMFF 
ergänzt werden. 

3. Um die Wirkung und Effektivität im Rahmen eines thematisch kohärenten integrierten Ansatzes zu erhöhen, 
kann eine Prioritätsachse im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften der fondsspezifischen Regelungen mehr 
als eine Regionenkategorie betreffen, eine oder mehrere einander ergänzende Investitionsprioritäten aus dem 
EFRE, dem Kohäsionsfonds und dem ESF unter einem thematischen Ziel zusammenfassen und in hinreichend 
begründeten Fällen eine oder mehrere einander ergänzende Investitionsprioritäten aus unterschiedlichen thema
tischen Zielen kombinieren, um einen maximalen Beitrag zur Prioritätsachse zu erreichen. 

4. Die Mitgliedstaaten sollen die Entwicklung lokaler und den Regionen nachgeordneter Ansätze innerhalb ihres 
institutionellen und rechtlichen Rahmens und gemäß Artikel 32 fördern. Die von der örtlichen Bevölkerung 
betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung sind vor dem Hintergrund eines strategischen Ansatzes um
zusetzen, damit sichergestellt ist, dass die "Bottom-up"-Definition der lokalen Erfordernisse Prioritäten berück
sichtigt, die auf einer höheren Ebene festgelegt wurden. Daher müssen die Mitgliedstaaten den Ansatz für von der 
örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung im ELER und gegebenenfalls im EFRE, 
dem ESF oder dem EMFF gemäß Artikel 15 Absatz 2 festlegen und in der Partnerschaftsvereinbarung die größten 
so zu meisternden Herausforderungen, die wichtigsten Ziele und obersten Prioritäten für die von der örtlichen 
Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung angeben und darlegen, welche Arten von Territorien abgedeckt 
werden sollen, welche spezifische Rolle den lokalen Aktionsgruppen bei der Umsetzung der Strategien zukommt 
und welche Rolle der ELER und gegebenenfalls der EFRE, der ESF oder der EMFF bei der Umsetzung der von der 
örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategien für lokale Entwicklung in den verschiedenen Territorienarten – z. B. 
ländliche und städtische Gebiete sowie Küstengebiete – übernehmen und welche Koordinierungsmechanismen 
vorgesehen sind.

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/413

4. KOORDINIERUNG UND SYNERGIEN ZWISCHEN DEN ESI-FONDS UND ANDEREN STRATEGIEN UND INSTRU
MENTEN DER EUROPÄISCHEN UNION 

Die Bestimmungen dieses Abschnitts über die Koordinierung durch die Mitgliedstaaten finden Anwendung, wenn ein 
Mitgliedstaat beabsichtigt, Unterstützung aus den ESI-Fonds und anderen Instrumenten der Union in dem entspre
chenden Politikbereich in Anspruch zu nehmen. Die in diesem Abschnitt dargelegten Unionsprogramme stellen 
keine erschöpfende Auflistung dar. 

4.1 Einleitung 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission berücksichtigen entsprechend ihren jeweiligen Zuständigkeiten die Aus
wirkungen der Strategien der Union auf nationaler und regionaler Ebene und auf den sozialen, wirtschaftlichen 
und territorialen Zusammenhalt; Ziel ist die Förderung von Synergien und einer wirksamen Koordinierung und 
die Ermittlung und Förderung derjenigen Mittel, die für den Einsatz der Fonds der Union zur Unterstützung 
lokaler, regionaler und nationaler Investitionen am besten geeignet sind. Die Mitgliedstaaten stellen außerdem die 
Komplementarität zwischen den Strategien und Instrumenten der Union und nationalen, regionalen und lokalen 
Maßnahmen sicher. 

2. Die Mitgliedstaaten und die Kommission haben gemäß Artikel 4 Absatz 6 und entsprechend ihren jeweiligen 
Zuständigkeiten die Koordinierung der ESI-Fonds mit anderen einschlägigen Unionsinstrumenten auf Unions- und 
einzelstaatlicher Ebene zu gewährleisten. Sie treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
aus den ESI-Fonds unterstützten Interventionen und die Ziele anderer Strategien der Union in der Programm
planungs- und Durchführungsphase übereinstimmen. Zu diesem Zweck ist folgenden Aspekten Rechnung zu 
tragen: 

a) Verbesserung der Komplementaritäten und Synergien zwischen verschiedenen Unionsinstrumenten auf Uni
ons-, nationaler und regionaler Ebene, sowohl in der Planungsphase als auch während der Durchführung; 

b) Optimierung bestehender Strukturen und gegebenenfalls Einrichtung neuer Strukturen zur leichteren strate
gischen Ermittlung von Prioritäten für die verschiedenen Instrumente und Koordinationsstrukturen auf Uni
ons- und nationaler Ebene, zur Vermeidung von Doppelarbeit und zur Ermittlung von Gebieten mit einem 
Bedarf an zusätzlichen Finanzhilfen; 

(c) Nutzung der Möglichkeit, die Unterstützung aus verschiedenen Instrumenten zu kombinieren, um einzelne 
Vorhaben zu fördern, sowie enge Zusammenarbeit mit den Stellen, die für die Umsetzung auf Unions- und 
nationaler Ebene zuständig sind, damit den Begünstigten kohärente und vereinfachte Finanzierungsmöglich
keiten geboten werden. 

4.2 Koordinierung mit der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Gemeinsamen Fischereipolitik 

1. Der ELER ist integraler Bestandteil der Gemeinsamen Agrarpolitik und ergänzt Maßnahmen im Rahmen des 
Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft, die Landwirten direkte Unterstützung bieten und Marktmaß
nahmen fördern. Daher sollen die Mitgliedstaaten diese Interventionen gemeinsam verwalten, um die Synergie
effekte und den Mehrwert der von der Union geleisteten Unterstützung zu maximieren. 

2. Mit dem EMFF sollen die Ziele der reformierten Gemeinsamen Fischereipolitik und der integrierten Meerespolitik 
erreicht werden. Daher haben die Mitgliedstaaten auf den EMFF zurückzugreifen, um die Verbesserung der 
Datenerhebung und Verstärkung der Kontrollen zu fördern, und gewährleisten, dass Synergieeffekte auch bei 
der Unterstützung der Prioritäten im Rahmen der integrierten Meerespolitik angestrebt werden, z. B. Wissen über 
die Meere, maritime Raumordnung, integriertes Küstenzonenmanagement, integrierte Meeresüberwachung, Schutz 
der Meeresumwelt und der Biodiversität und Anpassung an die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf 
Küstengebiete. 

4.3 Horizont 2020 und andere zentral verwaltete Programme der Union in den Bereichen Forschung und Innovation 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission achten darauf, die Koordinierung, die Synergieeffekte und die Kom
plementaritäten zwischen den ESI-Fonds und Horizont 2020, dem Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen (COSME) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1287/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ), und anderen relevanten zentral verwalteten Finanzierungspro
grammen der Union zu stärken und dabei die Interventionsbereiche klar voneinander abzugrenzen. 

2. Die Mitgliedstaaten sollen gegebenenfalls nationale und/oder regionale Strategien für eine "intelligente Speziali
sierung" im Einklang mit den nationalen Reformprogrammen entwickeln. Diese Strategien können die Form 
nationaler oder regionaler strategischer Rahmenkonzepte im Bereich Forschung und Innovation für eine "intel
ligente Spezialisierung" annehmen oder in solche eingebunden werden. Die Strategien der intelligenten Spezia
lisierung werden unter Einbindung nationaler oder regionaler Verwaltungsbehörden und Stakeholder wie Uni
versitäten und anderer Hochschuleinrichtungen, der Industrie und Sozialpartner in einen unternehmerischen 
Entdeckungsprozess entwickelt. Die von Horizont 2020 direkt betroffenen Stellen sind eng an diesen Prozess 
zu koppeln. Diese Strategien der intelligenten Spezialisierung umfassen:
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1287/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über ein Programm für die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen (COSME) (2014-2020) und zur Aufhebung der 
Verordnung Nr. 1639/2006/EG (Siehe Seite 33 dieses Amtsblatts).



a) "Vorgeschaltete Aktionen" zur Vorbereitung regionaler FuI-Akteure auf die Teilnahme an Horizont 2020 
("Wege zu Spitzenleistungen"), die bei Bedarf mittels Kapazitätenaufbau entwickelt werden. Die Kommunika
tion und Zusammenarbeit der nationalen Horizont-2020-Kontaktstellen und der Verwaltungsbehörden für die 
ESI-Fonds soll gestärkt werden. 

b) "Nachgeordnete Aktionen" zur Bereitstellung von Instrumenten, mit denen die FuI-Ergebnisse aus Horizont 
2020 und den Vorgängerprogrammen genutzt und im Markt verbreitet werden können; besonderes Augen
merk gilt hierbei der Schaffung eines innovationsfreundlichen Umfelds für Unternehmen und Industrie, ein
schließlich KMU, das mit den Prioritäten in Einklang steht, die für die Gebiete in der zugehörigen Strategie für 
intelligente Spezialisierung ermittelt worden sind. 

3. Die Mitgliedstaaten sollen darauf hinwirken, dass in den entsprechenden Programmen zur Umsetzung von Teilen 
der Strategie gemäß Ziffer 2 die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung, die zulassen, dass die ESI-Fonds mit 
Mitteln aus Horizont 2020 kombiniert werden, angewandt werden. Nationalen und regionalen Behörden ist für 
die Gestaltung und Durchführung solcher Strategien gemeinsame Unterstützung zu gewähren, um die Möglich
keiten für eine gemeinsame Finanzierung der FuI-Infrastrukturen von europäischem Interesse, die Förderung 
internationaler Zusammenarbeit, methodische Unterstützung mittels Peer Reviews, den Austausch bewährter 
Verfahren und Schulungen in den Regionen aufzuzeigen. 

4. Die Mitgliedstaaten und gemäß Artikel 4 Absatz 4 gegebenenfalls die Regionen ziehen zusätzliche Maßnahmen in 
Betracht, mit denen ihr Potenzial für Spitzenleistungen im Bereich FuI ausgeschöpft werden soll, und dabei auf 
Komplementarität und Synergieeffekte mit Horizont 2020 achten, vor allem durch gemeinsame Finanzierung. 
Diese Maßnahmen bestehen aus folgendem: 

a) Verknüpfung exzellenter Forschungseinrichtungen und weniger entwickelter Regionen sowie Mitgliedstaaten 
und Regionen mit schwachen Leistungen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) mit 
dem Ziel, in weniger entwickelten Regionen sowie in Mitgliedstaaten und Regionen mit schwachen Leistungen 
im Bereich FEI neue Exzellenzzentren zu schaffen oder bestehende Exzellenzzentren aufzuwerten. 

b) Aufbau von Verbindungen zwischen innovativen und anerkannten Spitzenclustern in weniger entwickelten 
Regionen sowie in Mitgliedstaaten und Regionen mit schwachen Leistungen im Bereich FEI; 

c) Einrichtung von "EFR-Lehrstühlen", um herausragende Wissenschaftler besonders für weniger entwickelte 
Regionen und Mitgliedstaaten und Regionen mit schwachen Leistungen im Bereich FEI zu interessieren; 

d) Unterstützung des Zugangs zu internationalen Netzen für Forscher und Innovatoren, die nicht ausreichend in 
den Europäischen Forschungsraum (EFR) eingebunden sind oder aus weniger entwickelten Regionen oder 
Mitgliedstaaten und Regionen mit schwachen Leistungen im Bereich FEI stammen; 

e) angemessener Beitrag zu den Europäischen Innovationspartnerschaften; 

f) Vorbereitung von nationalen Institutionen und/oder Exzellenzclustern auf die Teilnahme an den Wissens- und 
Innovationsgemeinschaften (KICs) des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT) und 

g) Veranstaltung qualitativ hochwertiger internationaler Programme für die Mobilität von Forschungskräften, 
kofinanziert aus den "Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen". 

Die Mitgliedstaaten bemühen sich, gegebenenfalls gemäß Artikel 70 von der Flexibilität Gebrauch zu machen, 
Vorhaben außerhalb des Programmgebiets zu unterstützen, wobei der Investitionsumfang ausreichend sein 
sollte, um eine kritische Masse zu erzielen, damit die Maßnahmen nach Unterabsatz 1 so wirksam wie möglich 
umgesetzt werden können. 

4.4 Finanzierung von Demonstrationsprojekten im Rahmen der Reserve für neue Marktteilnehmer (NER 300) ( 1 ) 

Die Mitgliedstaaten haben zu gewährleisten, dass die Finanzmittel aus den ESI-Fonds mit Unterstützung aus dem 
NER-300-Programm koordiniert werden, welches die Einnahmen aus der Versteigerung von 300 Millionen Zertifi
katen nutzt, die im Rahmen der Reserve für neue Marktteilnehmer des europäischen Emissionshandelssystem vor
gesehen ist.
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( 1 ) Beschluss 2010/670/EU der Kommission vom 3. November 2010 über Kriterien und Maßnahmen für die Finanzierung von kom
merziellen Demonstrationsprojekten, die auf eine umweltverträgliche Abscheidung und geologische Speicherung von CO 2 abzielen, und 
von Demonstrationsprojekten für innovative Technologien für erneuerbare Energien im Rahmen des Gemeinschaftssystems für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten nach der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 290 
vom 6.11.2010, S. 39).



143

AL
LG

EM
EI

N
E 

IN
FO

RM
AT

IO
N

EN

a) "Vorgeschaltete Aktionen" zur Vorbereitung regionaler FuI-Akteure auf die Teilnahme an Horizont 2020 
("Wege zu Spitzenleistungen"), die bei Bedarf mittels Kapazitätenaufbau entwickelt werden. Die Kommunika
tion und Zusammenarbeit der nationalen Horizont-2020-Kontaktstellen und der Verwaltungsbehörden für die 
ESI-Fonds soll gestärkt werden. 

b) "Nachgeordnete Aktionen" zur Bereitstellung von Instrumenten, mit denen die FuI-Ergebnisse aus Horizont 
2020 und den Vorgängerprogrammen genutzt und im Markt verbreitet werden können; besonderes Augen
merk gilt hierbei der Schaffung eines innovationsfreundlichen Umfelds für Unternehmen und Industrie, ein
schließlich KMU, das mit den Prioritäten in Einklang steht, die für die Gebiete in der zugehörigen Strategie für 
intelligente Spezialisierung ermittelt worden sind. 

3. Die Mitgliedstaaten sollen darauf hinwirken, dass in den entsprechenden Programmen zur Umsetzung von Teilen 
der Strategie gemäß Ziffer 2 die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung, die zulassen, dass die ESI-Fonds mit 
Mitteln aus Horizont 2020 kombiniert werden, angewandt werden. Nationalen und regionalen Behörden ist für 
die Gestaltung und Durchführung solcher Strategien gemeinsame Unterstützung zu gewähren, um die Möglich
keiten für eine gemeinsame Finanzierung der FuI-Infrastrukturen von europäischem Interesse, die Förderung 
internationaler Zusammenarbeit, methodische Unterstützung mittels Peer Reviews, den Austausch bewährter 
Verfahren und Schulungen in den Regionen aufzuzeigen. 

4. Die Mitgliedstaaten und gemäß Artikel 4 Absatz 4 gegebenenfalls die Regionen ziehen zusätzliche Maßnahmen in 
Betracht, mit denen ihr Potenzial für Spitzenleistungen im Bereich FuI ausgeschöpft werden soll, und dabei auf 
Komplementarität und Synergieeffekte mit Horizont 2020 achten, vor allem durch gemeinsame Finanzierung. 
Diese Maßnahmen bestehen aus folgendem: 

a) Verknüpfung exzellenter Forschungseinrichtungen und weniger entwickelter Regionen sowie Mitgliedstaaten 
und Regionen mit schwachen Leistungen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) mit 
dem Ziel, in weniger entwickelten Regionen sowie in Mitgliedstaaten und Regionen mit schwachen Leistungen 
im Bereich FEI neue Exzellenzzentren zu schaffen oder bestehende Exzellenzzentren aufzuwerten. 

b) Aufbau von Verbindungen zwischen innovativen und anerkannten Spitzenclustern in weniger entwickelten 
Regionen sowie in Mitgliedstaaten und Regionen mit schwachen Leistungen im Bereich FEI; 

c) Einrichtung von "EFR-Lehrstühlen", um herausragende Wissenschaftler besonders für weniger entwickelte 
Regionen und Mitgliedstaaten und Regionen mit schwachen Leistungen im Bereich FEI zu interessieren; 

d) Unterstützung des Zugangs zu internationalen Netzen für Forscher und Innovatoren, die nicht ausreichend in 
den Europäischen Forschungsraum (EFR) eingebunden sind oder aus weniger entwickelten Regionen oder 
Mitgliedstaaten und Regionen mit schwachen Leistungen im Bereich FEI stammen; 

e) angemessener Beitrag zu den Europäischen Innovationspartnerschaften; 

f) Vorbereitung von nationalen Institutionen und/oder Exzellenzclustern auf die Teilnahme an den Wissens- und 
Innovationsgemeinschaften (KICs) des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT) und 

g) Veranstaltung qualitativ hochwertiger internationaler Programme für die Mobilität von Forschungskräften, 
kofinanziert aus den "Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen". 

Die Mitgliedstaaten bemühen sich, gegebenenfalls gemäß Artikel 70 von der Flexibilität Gebrauch zu machen, 
Vorhaben außerhalb des Programmgebiets zu unterstützen, wobei der Investitionsumfang ausreichend sein 
sollte, um eine kritische Masse zu erzielen, damit die Maßnahmen nach Unterabsatz 1 so wirksam wie möglich 
umgesetzt werden können. 

4.4 Finanzierung von Demonstrationsprojekten im Rahmen der Reserve für neue Marktteilnehmer (NER 300) ( 1 ) 

Die Mitgliedstaaten haben zu gewährleisten, dass die Finanzmittel aus den ESI-Fonds mit Unterstützung aus dem 
NER-300-Programm koordiniert werden, welches die Einnahmen aus der Versteigerung von 300 Millionen Zertifi
katen nutzt, die im Rahmen der Reserve für neue Marktteilnehmer des europäischen Emissionshandelssystem vor
gesehen ist.
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( 1 ) Beschluss 2010/670/EU der Kommission vom 3. November 2010 über Kriterien und Maßnahmen für die Finanzierung von kom
merziellen Demonstrationsprojekten, die auf eine umweltverträgliche Abscheidung und geologische Speicherung von CO 2 abzielen, und 
von Demonstrationsprojekten für innovative Technologien für erneuerbare Energien im Rahmen des Gemeinschaftssystems für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten nach der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 290 
vom 6.11.2010, S. 39).

4.5 Programm für Umwelt- und Klimapolitik (LIFE) ( 1 ) und Umweltacquis 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollen über einen stärkeren thematischen Fokus in Programmen und die 
Anwendung des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung gemäß Artikel 8 Synergieeffekte mit Strategieinstru
menten (Finanzierungs- wie auch Nichtfinanzierungsinstrumenten) der Union für den Klimaschutz und die 
Anpassung an den Klimawandel, den Umweltschutz und die Ressourceneffizienz ausschöpfen. 

2. Die Mitgliedstaaten haben die Komplementarität zu und die Koordinierung mit LIFE, insbesondere mit integrierten 
Projekten in den Bereichen Natur, Artenvielfalt, Wasser, Abfall, Luft, Klimaschutz und Anpassung an den Klima
wandel, zu fördern und gegebenenfalls gemäß Artikel 4 sicherzustellen. Diese Koordinierung wird durch Maß
nahmen wie die Förderung der Finanzierung von Aktivitäten aus den ESI-Fonds erreicht, als Ergänzung der 
integrierten Projekte im Rahmen von LIFE, sowie durch die Förderung der Nutzung von im Rahmen von LIFE 
validierten Lösungen, Methoden und Ansätzen, unter anderem einschließlich Investitionen in umweltfreundliche 
Infrastruktur, Energieeffizienz, Öko-Innovationen, ökosystembasierte Lösungen und den Einsatz von damit ver
bundenen innovativen Technologien. 

3. Die entsprechenden Pläne, Programme oder Strategien für die Branche (unter anderem prioritärer Aktionsrahmen, 
Bewirtschaftungsplan für die Einzugsgebiete, Abfallbewirtschaftungsplan Risikominderungsplan oder Anpassungs
strategie) können als Koordinierungsrahmen dienen, wenn Unterstützung für die betroffenen Bereiche vorgesehen 
ist. 

4.6 ERASMUS + ( 2 ) 

1. Die Mitgliedstaaten sollen nach Möglichkeit zur Generalisierung der Verwendung der im Rahmen von "Erasmus 
+" entwickelten und erfolgreich getesteten Instrumente und Methoden die ESI-Fonds heranziehen, um die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Investitionen auf die Bevölkerung zu maximieren und unter anderem 
Impulse für Jugend- und Bürgerinitiativen zu setzen. 

2. Die Mitgliedstaaten haben gemäß Artikel 4 durch eine klare Unterscheidung bei den Investitionsarten und den 
unterstützten Zielgruppen eine wirksame Koordinierung der ESI-Fonds mit "Erasmus +" auf nationaler Ebene zu 
fördern und zu gewährleisten. Die Mitgliedstaaten sollen sich um Komplementarität im Hinblick auf die Finan
zierung von Mobilitätsmaßnahmen bemühen. 

3. Die Koordinierung ist mittels Einrichtung geeigneter Mechanismen für die Zusammenarbeit von Verwaltungs
behörden und den im Rahmen des Programms "Erasmus +" ins Leben gerufenen nationalen Agenturen zu 
erreichen, welche transparente und zugängliche Kommunikation mit den Bürgern auf regionaler, nationaler 
und Unionsebene fördern können. 

4.7 Programm der Europäischen Union für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) ( 3 ) 

1. Die Mitgliedstaaten haben gemäß Artikel 4 Absatz 6 eine wirksame Koordinierung des Programms der Europäi
schen Union für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) und soziale Innovation mit der Unterstützung aus 
den ESI-Fonds im Rahmen der thematischen Ziele zu Beschäftigung und sozialer Inklusion zu fördern und 
sicherzustellen. Diese wirksame Koordinierung umfasst die Koordinierung der durch das Unterprogramm EURES 
des EaSI geleisteten Unterstützung mit aus dem ESF unterstützten Maßnahmen zur Steigerung der transnationalen 
Mobilität von Arbeitnehmern, um die geografische Mobilität von Arbeitskräften zu fördern und die Beschäfti
gungschancen zu erhöhen, sowie die Koordinierung zwischen den Fonds-Mitteln aus den ESI-Fonds zur Förderung 
von Selbstständigkeit, Unternehmergeist, Unternehmensgründung und Sozialunternehmen und der Unterstützung 
aus dem EaSI im Rahmen des Unterprogramms Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum. 

2. Die Mitgliedstaaten haben sich zu bemühen, die erfolgreichsten im Rahmen des Unterprogramms Progress des 
EaSI entwickelten Maßnahmen auszubauen, vor allem in den Punkten soziale Innovation und Erprobung der 
Sozialpolitik und mit Unterstützung des ESF. 

4.8 Fazilität "Connecting Europe" ( 4 ) 

1. Um den europäischen Mehrwert in den Bereichen Verkehr, Telekommunikation und Energie zu maximieren, 
sollen die Mitgliedstaaten und die Kommission sicherstellen, dass die EFRE- und KF-Interventionen in enger 
Zusammenarbeit mit der Unterstützung aus der Fazilität geplant werden, damit Komplementarität sichergestellt, 
Doppelarbeit vermieden und die optimale Vernetzung der verschiedenen Arten an Infrastruktur auf lokaler, 
regionaler und nationaler Ebene und in der gesamten EU sichergestellt wird. Die größte Hebelwirkung der
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Aufstellung des Programms 
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(EG) Nr. 67/2010 (ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 129).



verschiedenen Finanzierungsinstrumente soll für Projekte sichergestellt werden, die einen Unions- oder Binnen
marktaspekt aufweisen, die den höchsten europäischen Mehrwert bieten, und die den sozialen, wirtschaftlichen 
und territorialen Zusammenhalt fördern, und insbesondere Projekte zur Umsetzung der wichtigsten Verkehrs-, 
Energie- und digitalen Infrastrukturnetze wie in den entsprechenden Strategierahmen für transeuropäische Netze 
festgelegt, um neue Infrastruktur aufzubauen und bestehende Infrastruktur substantiell aufzuwerten. 

2. Im Bereich Verkehr soll die Investitionsplanung auf den tatsächlichen Werten und Hochrechnungen für die 
Verkehrsnachfrage basieren sowie fehlende Verbindungen und Engpässe aufzeigen; dabei sind die Entwicklung 
der grenzübergreifenden Verbindungen in der EU in einem kohärenten Ansatz zu berücksichtigen und regionen
übergreifende Verbindungen in den Mitgliedstaaten zu fördern. Investitionen in die regionale Anbindung an das 
Gesamt- und Kernnetz des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) sollen sicherstellen, dass urbane wie länd
liche Gebiete von den Möglichkeiten profitieren, die die großen Netze bieten. 

3. Die Priorisierung der Investitionen, deren Auswirkungen sich nicht nur auf einen bestimmten Mitgliedstaat 
beschränken, insbesondere diejenigen, die Teil der TEN-V-Netzkorridore sind, sind mit den Durchführungsplänen 
für die Planungs- und Kernnetzkorridore des TEN-V zu koordinieren, damit die Investitionen aus dem EFRE und 
dem KF in die Verkehrsinfrastruktur vollkommen im Einklang mit den TEN-V-Leitlinien stehen. 

4. Die Mitgliedstaaten haben das Hauptaugenmerk auf nachhaltige Verkehrsarten und nachhaltige städtische Mobi
lität und auf Investitionen in Gebiete mit dem größten europäischen Mehrwert zu richten, wobei sie dem 
Erfordernis Rechnung tragen, die Qualität, Barrierefreiheit und Zuverlässigkeit von Verkehrsdiensten mit dem 
Ziel der Förderung des öffentlichen Verkehrs zu erhöhen. Die benannten Investitionen sollen ihrem Beitrag zu 
Mobilität, Nachhaltigkeit, Verringerung der Treibhausgasemissionen und dem einheitlichen europäischen Ver
kehrsraum entsprechend priorisiert werden, gemäß der im Weißbuch mit dem Titel "Fahrplan zu einem ein
heitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Ver
kehrssystem" der Kommission vorgestellten Vision, in der hervorgehoben wird, dass im Bereich Verkehr eine 
beträchtliche Senkung der Treibhausgase vonnöten ist. Der Beitrag von Projekten zu nachhaltigen europäischen 
Güterverkehrsnetzen durch die Entwicklung von Binnenwasserwegen sollte auf der Grundlage einer vorherigen 
Bewertung ihrer Umweltauswirkungen gefördert werden. 

5. Die ESI-Fonds sollen die lokalen und regionalen Infrastrukturen und ihre Verknüpfung mit den Prioritätsnetzen 
der Union in den Bereichen Energie und Telekommunikation sicherstellen. 

6. Die Mitgliedstaaten und die Kommission haben geeignete Mechanismen für Koordination und technische Hilfe 
einzurichten, damit Komplementarität und effektive Planung der IKT-Maßnahmen sichergestellt sind und bei der 
Finanzierung von Breitbandnetzen und Infrastrukturen für digitale Dienste in vollem Umfang auf die verschie
denen Unionsinstrumente (ESI-Fonds, Fazilität "Connecting Europe", transeuropäische Netze, Horizont 2020) 
zurückgegriffen werden kann. Bei der Auswahl der am besten geeigneten Finanzierungsinstrumente sind das 
Potenzial des Vorhabens im Hinblick auf die Erwirtschaftung von Einnahmen und der Risikograd zu berück
sichtigen, damit die öffentlichen Mittel möglichst effektiv eingesetzt werden. Im Rahmen der Bewertung ihrer 
Anträge auf Unterstützung aus den ESI-Fonds sollten die Mitgliedstaaten die Bewertungen von Vorhaben in Bezug 
auf solche beachten, die für eine Finanzierung aus der Fazilität "Connecting Europe" vorgeschlagen, allerdings 
nicht dafür ausgewählt wurden, unbeschadet der endgültigen Auswahlentscheidung der Verwaltungsbehörde. 

4.9 Instrument für Heranführungshilfe, Europäisches Nachbarschaftsinstrument und Europäischer Entwicklungsfonds 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollen sich im Einklang mit ihren jeweiligen Zuständigkeiten darum 
bemühen, die Koordinierung zwischen den externen Instrumenten und den ESI-Fonds zu steigern, um die 
diversen Ziele der Strategien der Union besser zu erreichen. Die Koordinierung und die Komplementaritäten 
mit dem Europäischen Entwicklungsfonds, dem Instrument für Heranführungshilfe und dem Europäischen Nach
barschaftsinstrument sind von besonderer Bedeutung. 

2. Um eine tiefergreifende territoriale Integration zu fördern, sollen sich die Mitgliedstaaten darum bemühen, 
Synergieeffekte zwischen den Aktivitäten zur territorialen Zusammenarbeit im Rahmen der Kohäsionspolitik 
und den Europäischen Nachbarschaftsinstrumenten zu nutzen, insbesondere im Hinblick auf Maßnahmen zur 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit, wobei sie das Potenzial der EVTZ berücksichtigen. 

5. BEREICHSÜBERGREIFENDE GRUNDSÄTZE GEMÄSS DEN ARTIKELN 5, 7 UND 8 UND QUERSCHNITTSSTRATE
GIEZIELE 

5.1 Partnerschaft und Steuerung auf mehreren Ebenen 

1. Im Einklang mit Artikel 5 haben die Mitgliedstaaten den Grundsatz der Partnerschaft und der Steuerung auf 
mehreren Ebenen zu respektieren, um den sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalt und die 
Umsetzung der Prioritäten der Union für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu erleichtern. 
Damit diese Prinzipien respektiert werden, sind insbesondere zwischen den verschiedenen Steuerungsebenen 
koordinierte Maßnahmen erforderlich, die gemäß den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
durchzuführen sind, einschließlich mittels operationeller und institutionalisierter Zusammenarbeit, im Hinblick auf 
die Vorbereitung und Umsetzung der Partnerschaftsvereinbarung und der Programme.
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verschiedenen Finanzierungsinstrumente soll für Projekte sichergestellt werden, die einen Unions- oder Binnen
marktaspekt aufweisen, die den höchsten europäischen Mehrwert bieten, und die den sozialen, wirtschaftlichen 
und territorialen Zusammenhalt fördern, und insbesondere Projekte zur Umsetzung der wichtigsten Verkehrs-, 
Energie- und digitalen Infrastrukturnetze wie in den entsprechenden Strategierahmen für transeuropäische Netze 
festgelegt, um neue Infrastruktur aufzubauen und bestehende Infrastruktur substantiell aufzuwerten. 

2. Im Bereich Verkehr soll die Investitionsplanung auf den tatsächlichen Werten und Hochrechnungen für die 
Verkehrsnachfrage basieren sowie fehlende Verbindungen und Engpässe aufzeigen; dabei sind die Entwicklung 
der grenzübergreifenden Verbindungen in der EU in einem kohärenten Ansatz zu berücksichtigen und regionen
übergreifende Verbindungen in den Mitgliedstaaten zu fördern. Investitionen in die regionale Anbindung an das 
Gesamt- und Kernnetz des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) sollen sicherstellen, dass urbane wie länd
liche Gebiete von den Möglichkeiten profitieren, die die großen Netze bieten. 

3. Die Priorisierung der Investitionen, deren Auswirkungen sich nicht nur auf einen bestimmten Mitgliedstaat 
beschränken, insbesondere diejenigen, die Teil der TEN-V-Netzkorridore sind, sind mit den Durchführungsplänen 
für die Planungs- und Kernnetzkorridore des TEN-V zu koordinieren, damit die Investitionen aus dem EFRE und 
dem KF in die Verkehrsinfrastruktur vollkommen im Einklang mit den TEN-V-Leitlinien stehen. 

4. Die Mitgliedstaaten haben das Hauptaugenmerk auf nachhaltige Verkehrsarten und nachhaltige städtische Mobi
lität und auf Investitionen in Gebiete mit dem größten europäischen Mehrwert zu richten, wobei sie dem 
Erfordernis Rechnung tragen, die Qualität, Barrierefreiheit und Zuverlässigkeit von Verkehrsdiensten mit dem 
Ziel der Förderung des öffentlichen Verkehrs zu erhöhen. Die benannten Investitionen sollen ihrem Beitrag zu 
Mobilität, Nachhaltigkeit, Verringerung der Treibhausgasemissionen und dem einheitlichen europäischen Ver
kehrsraum entsprechend priorisiert werden, gemäß der im Weißbuch mit dem Titel "Fahrplan zu einem ein
heitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Ver
kehrssystem" der Kommission vorgestellten Vision, in der hervorgehoben wird, dass im Bereich Verkehr eine 
beträchtliche Senkung der Treibhausgase vonnöten ist. Der Beitrag von Projekten zu nachhaltigen europäischen 
Güterverkehrsnetzen durch die Entwicklung von Binnenwasserwegen sollte auf der Grundlage einer vorherigen 
Bewertung ihrer Umweltauswirkungen gefördert werden. 

5. Die ESI-Fonds sollen die lokalen und regionalen Infrastrukturen und ihre Verknüpfung mit den Prioritätsnetzen 
der Union in den Bereichen Energie und Telekommunikation sicherstellen. 

6. Die Mitgliedstaaten und die Kommission haben geeignete Mechanismen für Koordination und technische Hilfe 
einzurichten, damit Komplementarität und effektive Planung der IKT-Maßnahmen sichergestellt sind und bei der 
Finanzierung von Breitbandnetzen und Infrastrukturen für digitale Dienste in vollem Umfang auf die verschie
denen Unionsinstrumente (ESI-Fonds, Fazilität "Connecting Europe", transeuropäische Netze, Horizont 2020) 
zurückgegriffen werden kann. Bei der Auswahl der am besten geeigneten Finanzierungsinstrumente sind das 
Potenzial des Vorhabens im Hinblick auf die Erwirtschaftung von Einnahmen und der Risikograd zu berück
sichtigen, damit die öffentlichen Mittel möglichst effektiv eingesetzt werden. Im Rahmen der Bewertung ihrer 
Anträge auf Unterstützung aus den ESI-Fonds sollten die Mitgliedstaaten die Bewertungen von Vorhaben in Bezug 
auf solche beachten, die für eine Finanzierung aus der Fazilität "Connecting Europe" vorgeschlagen, allerdings 
nicht dafür ausgewählt wurden, unbeschadet der endgültigen Auswahlentscheidung der Verwaltungsbehörde. 

4.9 Instrument für Heranführungshilfe, Europäisches Nachbarschaftsinstrument und Europäischer Entwicklungsfonds 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollen sich im Einklang mit ihren jeweiligen Zuständigkeiten darum 
bemühen, die Koordinierung zwischen den externen Instrumenten und den ESI-Fonds zu steigern, um die 
diversen Ziele der Strategien der Union besser zu erreichen. Die Koordinierung und die Komplementaritäten 
mit dem Europäischen Entwicklungsfonds, dem Instrument für Heranführungshilfe und dem Europäischen Nach
barschaftsinstrument sind von besonderer Bedeutung. 

2. Um eine tiefergreifende territoriale Integration zu fördern, sollen sich die Mitgliedstaaten darum bemühen, 
Synergieeffekte zwischen den Aktivitäten zur territorialen Zusammenarbeit im Rahmen der Kohäsionspolitik 
und den Europäischen Nachbarschaftsinstrumenten zu nutzen, insbesondere im Hinblick auf Maßnahmen zur 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit, wobei sie das Potenzial der EVTZ berücksichtigen. 

5. BEREICHSÜBERGREIFENDE GRUNDSÄTZE GEMÄSS DEN ARTIKELN 5, 7 UND 8 UND QUERSCHNITTSSTRATE
GIEZIELE 

5.1 Partnerschaft und Steuerung auf mehreren Ebenen 

1. Im Einklang mit Artikel 5 haben die Mitgliedstaaten den Grundsatz der Partnerschaft und der Steuerung auf 
mehreren Ebenen zu respektieren, um den sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalt und die 
Umsetzung der Prioritäten der Union für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu erleichtern. 
Damit diese Prinzipien respektiert werden, sind insbesondere zwischen den verschiedenen Steuerungsebenen 
koordinierte Maßnahmen erforderlich, die gemäß den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
durchzuführen sind, einschließlich mittels operationeller und institutionalisierter Zusammenarbeit, im Hinblick auf 
die Vorbereitung und Umsetzung der Partnerschaftsvereinbarung und der Programme.
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2. Die Mitgliedstaaten sollen prüfen, ob die institutionellen Kapazitäten von Partnern gestärkt werden müssen, um 
ihr Potenzial auszubauen, zur Wirksamkeit der Partnerschaft beizutragen. 

5.2 Nachhaltige Entwicklung 

1. Die Mitgliedstaaten und Verwaltungsbehörden sollen in allen Phasen der Durchführung die vollständige Integra
tion der nachhaltigen Entwicklung in die ESI-Fonds sicherstellen, unter Einhaltung des Grundsatzes der nach
haltigen Entwicklung gemäß Artikel 3 Absatz 3 EUV sowie der Verpflichtung zur Einbindung von Umweltschutz
vorkehrungen gemäß Artikel 11 AEUV und des Verursacherprinzips aus Artikel 191 Absatz 2 AEUV. 

Die Verwaltungsbehörden sollen während der Programmlaufzeit Maßnahmen einleiten, um umweltschädliche 
Auswirkungen der Interventionen abzuwenden oder einzudämmen und für wirklichen Nutzen in den Bereichen 
Soziales, Umwelt und Klima sorgen. Die zu ergreifenden Maßnahmen können Folgendes umfassen: 

a) Ausrichtung der Investitionen auf die ressourceneffizientesten und nachhaltigsten Optionen; 

b) Vermeidung von Investitionen, die sich negativ auf die Umwelt oder das Klima auswirken könnten, und 
Unterstützung von Maßnahmen zur Abschwächung sonstiger Auswirkungen; 

c) langfristige Perspektive beim Vergleich der "Lebenszyklus"-Kosten der alternativen Investitionsoptionen; 

d) vermehrte Nutzung "grüner" Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. 

2. Die Mitgliedstaaten haben im Einklang mit Artikel 8 das Klimaschutz- und Anpassungspotenzial der Investitionen 
zu berücksichtigen, für die Fördermittel aus den ESI-Fonds bereitgestellt werden, und dafür zu sorgen, dass sie 
gegenüber den Auswirkungen von Klimawandel und Naturkatastrophen wie erhöhter Überschwemmungsgefahr, 
Dürren, Hitzewellen, Waldbränden und extremen Wetterereignissen robust sind. 

3. Die Investitionen sollen mit der Hierarchie der Wasserbewirtschaftung in Einklang stehen, in Übereinstimmung 
mit der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ); Hauptaugenmerk soll dabei auf den 
Optionen für die Nachfragesteuerung liegen. Alternative Versorgungsoptionen werden nur berücksichtigt, wenn 
das Potenzial für Wassereinsparungen und Effizienz erschöpft ist. Öffentliche Interventionen im Bereich der 
Abfallbewirtschaftung sollen Maßnahmen des privaten Sektors ergänzen, vor allem im Zusammenhang mit der 
Herstellerverantwortung. Die Investitionen sollen innovative Ansätze voranbringen, die hohe Wiederverwertungs
raten fördern. Die Investitionen sollen mit der Abfallhierarchie in Einklang stehen, die gemäß der Richtlinie 
2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) aufgestellt wurde. Die Ausgaben für biologische 
Vielfalt und den Schutz der natürlichen Ressourcen sollen mit der Richtlinie 92/43/EWG des Rates ( 3 ) in Einklang 
stehen. 

5.3 Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen und Nichtdiskriminierung 

1. Im Einklang mit Artikel 7 haben die Mitgliedstaaten und die Kommission das Ziel der Gleichstellung von 
Männern und Frauen zu verfolgen, und sollen angemessene Schritte einleiten, um jedwede Diskriminierung 
während der Vorbereitung, der Umsetzung, der Begleitung und der Bewertung der Vorhaben der aus den ESI- 
Fonds kofinanzierten Programme zu verhindern. Im Hinblick auf die Ziele aus Artikel 7 sollen die Mitgliedstaaten 
die einzuleitenden Maßnahmen beschreiben, insbesondere was die Auswahl der Vorhaben, die Zielsetzung für die 
Interventionen und die Vorkehrungen für Begleitung und Berichterstattung angeht. Auch haben die Mitglied
staaten gegebenenfalls geschlechterspezifische Analysen durchzuführen. Insbesondere sollen spezifische und ge
zielte Maßnahmen durch den ESF gefördert werden. 

2. Die Mitgliedstaaten haben gemäß den Artikeln 5 und 7 für die Beteiligung der entsprechenden Stellen zu sorgen, 
die in der Partnerschaft für die Förderung der Gleichstellung und die Nichtdiskriminierung zuständig sind, und 
angemessene Strukturen im Einklang mit den nationalen Praktiken zur Beratung zur Gleichstellung der Ge
schlechter, Nichtdiskriminierung und Barrierefreiheit sicherzustellen, um das notwendige Fachwissen bei der 
Vorbereitung, der Begleitung und der Bewertung der ESI-Fonds bereitzustellen. 

3. Die Verwaltungsbehörden sollen – koordiniert mit den Begleitausschüssen – Bewertungen oder Selbstbewertungen 
vornehmen; das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Anwendung des Gleichstellungsgrundsatzes.
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( 1 ) Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1). 

( 2 ) Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung 
bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 

( 3 ) Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7).



4. Die Mitgliedstaaten haben in angemessener Weise den Erfordernissen von benachteiligten Bevölkerungsgruppen 
Rechnung zu tragen, um ihnen eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen und dadurch ihre 
uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft zu erleichtern. 

5.4 Barrierefreiheit 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission ergreifen gemäß Artikel 7 geeignete Schritte, um jegliche Form der 
Diskriminierung aufgrund einer Behinderung zu verhindern. Die Verwaltungsbehörden haben durch Maßnahmen 
während der gesamten Laufzeiten der Programme sicherzustellen, dass alle Produkte, Waren, Dienstleistungen und 
Infrastrukturen, die der Öffentlichkeit offenstehen bzw. ihr zur Verfügung stehen und aus den ESI-Fonds ko
finanziert werden, gemäß dem anzuwendenden Recht allen Bürgerinnen und Bürgern, auch solchen mit einer 
Behinderung, zugänglich sind, und damit zu einer barrierefreien Umwelt für Menschen mit Behinderungen und 
ältere Menschen beizutragen. Dies betrifft insbesondere die Barrierefreiheit zur physischen Umwelt und zu den 
Verkehrs- sowie Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), damit die Einbindung benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen, einschließlich Personen mit einer Behinderung, gefördert wird. Die zu ergreifenden Maß
nahmen können die Ausrichtung von Investitionen auf die Barrierefreiheit in vorhandenen Gebäuden und zu 
bestehenden Diensten beinhalten. 

5.5 Bewältigung des demografischen Wandels 

1. Die durch den demografischen Wandel bedingten Herausforderungen, einschließlich derer, die mit einer rück
läufigen Erwerbsbevölkerung, einem wachsenden Anteil von Menschen im Ruhestand an der Gesamtbevölkerung 
und der Bevölkerungsabnahme zusammenhängen, sind auf allen Ebenen zu berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
sollen gegebenenfalls im Einklang mit entsprechenden nationalen oder regionalen Strategien den größtmöglichen 
Nutzen aus den ESI-Fonds ziehen, um demografische Probleme anzugehen und Wachstum zu schaffen, das an 
eine alternde Gesellschaft geknüpft ist. 

2. Die Mitgliedstaaten sollen im Einklang mit entsprechenden nationalen oder regionalen Strategien auf die ESI- 
Fonds zurückgreifen, um die Einbindung aller Altersgruppen zu erleichtern, unter anderem durch einen ver
besserten Zugang zu Bildung und Strukturen der sozialen Unterstützung im Hinblick auf die Verbesserung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten für ältere und junge Menschen, wobei der Schwerpunkt auf Regionen liegen sollte, 
die im Vergleich zum Unionsdurchschnitt hohe Quoten bei der Jugendarbeitslosigkeit verzeichnen. Investitionen 
in die Gesundheitsinfrastruktur zielen auf ein langes und gesundes Arbeitsleben für alle Bürgerinnen und Bürger 
der Union ab. 

3. Zur Bewältigung der Herausforderungen in den vom demografischen Wandel am stärksten betroffenen Regionen 
haben die Mitgliedstaaten insbesondere Maßnahmen zu ermitteln, mit denen: 

a) die demografische Erneuerung durch bessere Bedingungen für Familien und ein besseres Gleichgewicht zwi
schen Berufs- und Familienleben gefördert wird; 

b) mittels Investitionen in Bildung, IKT sowie Forschung und Innovation die Beschäftigung angekurbelt und 
Produktivität wie Wirtschaftsleistung gesteigert werden; 

c) der Schwerpunkt auf die Angemessenheit und Qualität von allgemeiner und beruflicher Bildung und Struk
turen der sozialen Unterstützung sowie gegebenenfalls auf die Effizienz von Sozialschutzsystemen gelegt wird; 

d) eine kostenwirksame Bereitstellung von Gesundheitsleistungen und Langzeitpflege, einschließlich Investitionen 
in elektronische Gesundheitsdienste, eCare und Infrastruktur, gefördert wird. 

5.6 Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 

Gemäß Artikel 8 sind Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel und Risikoprävention in die Vorbereitung und 
Durchführung der Partnerschaftsvereinbarungen und Programme einzubinden. 

6. VORKEHRUNGEN ZUR BEWÄLTIGUNG DER WICHTIGSTEN TERRITORIALEN HERAUSFORDERUNGEN 

6.1 Die Mitgliedstaaten sollen den geografischen und demografischen Besonderheiten Rechnung tragen und Maßnahmen 
ergreifen, um den spezifischen territorialen Herausforderungen der einzelnen Regionen gerecht zu werden, wenn es 
darum geht, deren spezifisches Entwicklungspotenzial freizusetzen; sie sollen ihnen auch dabei helfen, auf die 
wirkungsvollste Weise intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu erzielen. 

6.2 Die Auswahl und Kombination der thematischen Ziele und die Auswahl der entsprechenden Investitionen und der 
Prioritäten der Union sowie die festgelegten spezifischen Ziele müssen dem Bedarf und Potenzial der einzelnen 
Mitgliedstaaten und Regionen in Bezug auf intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum angemessen sein.
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4. Die Mitgliedstaaten haben in angemessener Weise den Erfordernissen von benachteiligten Bevölkerungsgruppen 
Rechnung zu tragen, um ihnen eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen und dadurch ihre 
uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft zu erleichtern. 

5.4 Barrierefreiheit 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission ergreifen gemäß Artikel 7 geeignete Schritte, um jegliche Form der 
Diskriminierung aufgrund einer Behinderung zu verhindern. Die Verwaltungsbehörden haben durch Maßnahmen 
während der gesamten Laufzeiten der Programme sicherzustellen, dass alle Produkte, Waren, Dienstleistungen und 
Infrastrukturen, die der Öffentlichkeit offenstehen bzw. ihr zur Verfügung stehen und aus den ESI-Fonds ko
finanziert werden, gemäß dem anzuwendenden Recht allen Bürgerinnen und Bürgern, auch solchen mit einer 
Behinderung, zugänglich sind, und damit zu einer barrierefreien Umwelt für Menschen mit Behinderungen und 
ältere Menschen beizutragen. Dies betrifft insbesondere die Barrierefreiheit zur physischen Umwelt und zu den 
Verkehrs- sowie Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), damit die Einbindung benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen, einschließlich Personen mit einer Behinderung, gefördert wird. Die zu ergreifenden Maß
nahmen können die Ausrichtung von Investitionen auf die Barrierefreiheit in vorhandenen Gebäuden und zu 
bestehenden Diensten beinhalten. 

5.5 Bewältigung des demografischen Wandels 

1. Die durch den demografischen Wandel bedingten Herausforderungen, einschließlich derer, die mit einer rück
läufigen Erwerbsbevölkerung, einem wachsenden Anteil von Menschen im Ruhestand an der Gesamtbevölkerung 
und der Bevölkerungsabnahme zusammenhängen, sind auf allen Ebenen zu berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
sollen gegebenenfalls im Einklang mit entsprechenden nationalen oder regionalen Strategien den größtmöglichen 
Nutzen aus den ESI-Fonds ziehen, um demografische Probleme anzugehen und Wachstum zu schaffen, das an 
eine alternde Gesellschaft geknüpft ist. 

2. Die Mitgliedstaaten sollen im Einklang mit entsprechenden nationalen oder regionalen Strategien auf die ESI- 
Fonds zurückgreifen, um die Einbindung aller Altersgruppen zu erleichtern, unter anderem durch einen ver
besserten Zugang zu Bildung und Strukturen der sozialen Unterstützung im Hinblick auf die Verbesserung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten für ältere und junge Menschen, wobei der Schwerpunkt auf Regionen liegen sollte, 
die im Vergleich zum Unionsdurchschnitt hohe Quoten bei der Jugendarbeitslosigkeit verzeichnen. Investitionen 
in die Gesundheitsinfrastruktur zielen auf ein langes und gesundes Arbeitsleben für alle Bürgerinnen und Bürger 
der Union ab. 

3. Zur Bewältigung der Herausforderungen in den vom demografischen Wandel am stärksten betroffenen Regionen 
haben die Mitgliedstaaten insbesondere Maßnahmen zu ermitteln, mit denen: 

a) die demografische Erneuerung durch bessere Bedingungen für Familien und ein besseres Gleichgewicht zwi
schen Berufs- und Familienleben gefördert wird; 

b) mittels Investitionen in Bildung, IKT sowie Forschung und Innovation die Beschäftigung angekurbelt und 
Produktivität wie Wirtschaftsleistung gesteigert werden; 

c) der Schwerpunkt auf die Angemessenheit und Qualität von allgemeiner und beruflicher Bildung und Struk
turen der sozialen Unterstützung sowie gegebenenfalls auf die Effizienz von Sozialschutzsystemen gelegt wird; 

d) eine kostenwirksame Bereitstellung von Gesundheitsleistungen und Langzeitpflege, einschließlich Investitionen 
in elektronische Gesundheitsdienste, eCare und Infrastruktur, gefördert wird. 

5.6 Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 

Gemäß Artikel 8 sind Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel und Risikoprävention in die Vorbereitung und 
Durchführung der Partnerschaftsvereinbarungen und Programme einzubinden. 

6. VORKEHRUNGEN ZUR BEWÄLTIGUNG DER WICHTIGSTEN TERRITORIALEN HERAUSFORDERUNGEN 

6.1 Die Mitgliedstaaten sollen den geografischen und demografischen Besonderheiten Rechnung tragen und Maßnahmen 
ergreifen, um den spezifischen territorialen Herausforderungen der einzelnen Regionen gerecht zu werden, wenn es 
darum geht, deren spezifisches Entwicklungspotenzial freizusetzen; sie sollen ihnen auch dabei helfen, auf die 
wirkungsvollste Weise intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu erzielen. 

6.2 Die Auswahl und Kombination der thematischen Ziele und die Auswahl der entsprechenden Investitionen und der 
Prioritäten der Union sowie die festgelegten spezifischen Ziele müssen dem Bedarf und Potenzial der einzelnen 
Mitgliedstaaten und Regionen in Bezug auf intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum angemessen sein.

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/419

6.3 Bei der Vorbereitung der Partnerschaftsvereinbarungen und der Programme sollen die Mitgliedstaaten daher beachten, 
dass die größten gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen die Union heute steht – Globalisierung, demogra
fischer Wandel, Schädigung der Umwelt, Migration, Klimawandel, Energienutzung, die wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen der Krise –, in den einzelnen Regionen unterschiedliche Auswirkungen haben können. 

6.4 Im Hinblick auf einen integrierten Ansatz zur Bewältigung territorialer Herausforderungen tragen die Mitgliedstaaten 
Sorge dafür, dass Programme im Rahmen der ESI-Fonds die Vielfalt der europäischen Regionen widerspiegeln, und 
zwar in Bezug auf die Charakteristika hinsichtlich Beschäftigung und Arbeitsmarkt, die Verflechtungen der verschie
denen Sektoren, die Pendlerstrukturen, die Alterung der Bevölkerung und den demografischen Wandel, kulturelle, 
landschaftliche und auf das Kulturerbe bezogene Besonderheiten, die Anfälligkeit für den Klimawandel und seine 
Auswirkungen, die Landnutzung und die Ressourcenknappheit, das Potenzial für eine nachhaltigere Nutzung von 
Ressourcen, einschließlich erneuerbarer Energiequellen, institutionelle und die Staatsführung betreffende Regelungen, 
Konnektivität und Barrierefreiheit sowie die Verbindungen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Die Mit
gliedstaaten und Regionen haben gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a zum Zweck der Ausarbeitung der Part
nerschaftsvereinbarungen und Programme daher die folgenden Schritte zu unternehmen: 

a) Analyse der Besonderheiten, des Entwicklungspotenzials und der Kapazitäten des betreffenden Mitgliedstaats oder 
der Region, insbesondere in Bezug auf die wichtigsten im Rahmen der Unionsstrategie für intelligentes, nach
haltiges und integratives Wachstum ermittelten Herausforderungen, gegebenenfalls die nationalen Reformpro
gramme, die gemäß Artikel 121 Absatz 2 AEUV angenommenen jeweiligen länderspezifischen Empfehlungen 
und die gemäß Artikel 148 Absatz 4 AEUV angenommenen jeweiligen Ratsempfehlungen; 

b) Bewertung der wichtigsten von der Region bzw. dem Mitgliedstaat zu meisternden Herausforderungen, die 
Ermittlung von Engpässen und fehlenden Verbindungen sowie Innovationslücken einschließlich eines Mangels 
an Planungs- und Umsetzungskapazitäten, die das langfristige Potenzial für Wachstum und Beschäftigung ein
schränken. Dies soll die Grundlage für die Ermittlung möglicher Bereiche und Aktivitäten für strategische Schwer
punkte, Interventionen und Ausrichtung bilden; 

c) Bewertung der Herausforderungen bei branchen-, rechtssystem- und grenzübergreifender Koordinierung, ins
besondere im Zusammenhang mit makroregionalen Strategien und Strategien für die Meeresgebiete; 

d) Ermittlung von Maßnahmen für eine bessere Koordinierung über verschiedenen territoriale Ebenen und Finan
zierungsquellen hinweg, unter Berücksichtigung der angemessenen territorialen Ebene und des angemessenen 
territorialen Kontexts für die Strategieentwicklung sowie des institutionellen und rechtlichen Rahmens der Mit
gliedstaaten, um einen integrierten Ansatz zu erhalten, bei dem die Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum mit regionalen und lokalen Akteuren verknüpft wird. 

6.5 Um dem Ziel des territorialen Zusammenhalts Rechnung zu tragen, haben der Mitgliedstaat und die Regionen 
insbesondere zu gewährleisten, dass das allgemeine Konzept für die Förderung eines intelligenten, nachhaltigen 
und integrativen Wachstums in den betreffenden Bereichen: 

a) die Rolle von Städten, städtischen und ländlichen Gebieten, Küsten- und Fischwirtschaftsgebieten sowie Gebieten 
mit spezifischen geografischen oder demografischen Benachteiligungen widerspiegelt; 

b) die spezifischen Herausforderungen der Gebiete in äußerster Randlage, den nördlichsten Regionen mit sehr 
geringer Bevölkerungsdichte sowie von Insel-, Grenz- oder Bergregionen berücksichtigt; 

c) die Verbindung von städtischen und ländlichen Gebieten durch Zugang zu erschwinglichen Infrastrukturen und 
Dienstleistungen von hoher Qualität sowie Probleme in Regionen mit einer hohen Konzentration von gesell
schaftlichen Randgruppen anspricht. 

7. KOOPERATIONSMASSNAHMEN 

7.1 Koordinierung und Komplementarität 

1. Die Mitgliedstaaten bemühen sich um Komplementarität zwischen den Kooperationsmaßnahmen und anderen 
aus den ESI-Fonds unterstützten Maßnahmen. 

2. Die Mitgliedstaaten haben zu gewährleisten, dass die Kooperationsmaßnahmen einen wirksamen Beitrag zu den 
Zielen der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum leisten und dass die Zu
sammenarbeit zur Förderung breiter gefasster politischer Ziele organisiert wird. Dazu sollen die Mitgliedstaaten 
und die Kommission im Einklang mit ihren jeweiligen Zuständigkeiten die Komplementarität und die Koor
dinierung mit anderen von der Union finanzierten Programmen oder Instrumenten sicherstellen.
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3. Um die Kohäsionspolitik wirksamer zu gestalten, sollen sich die Mitgliedstaaten um die Koordinierung und die 
Komplementarität zwischen Programmen im Rahmen des Ziels der europäischen territorialen Zusammenarbeit 
und im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" bemühen, um insbesondere eine 
kohärente Planung zu gewährleisten und die Tätigung größerer Investitionen zu erleichtern. 

4. Gegebenenfalls haben die Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragen, dass die Ziele der makroregionalen Strategien 
und der Strategien für Meeresgebiete Bestandteil der allgemeinen strategischen Planung in Partnerschaftsverein
barungen gemäß Artikel 15 Absatz 2 dieser Verordnung und in Programmen in den betroffenen Regionen und 
Mitgliedstaaten gemäß den einschlägigen Vorschriften der fondsspezifischen Regelungen sind. Ferner sollen die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die ESI-Fonds im Fall bestehender makroregionaler Strategien und Strategien für 
Meeresgebiete gemäß Artikel 15 Absatz 2 dieser Verordnung und den einschlägigen Vorschriften der fondsspezi
fischen Regelungen sowie im Einklang mit den von den Mitgliedstaaten ermittelten Programmbedürfnissen zu 
deren Umsetzung beitragen. Um eine effiziente Umsetzung zu gewährleisten, soll zudem eine Koordinierung mit 
anderen von der Union finanzierten Instrumenten und sonstigen relevanten Instrumenten stattfinden. 

5. Die Mitgliedstaaten sollen gegebenenfalls die Möglichkeit nutzen, im Rahmen der operationellen Programme des 
Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" interregionale und transnationale Maßnahmen mit Begüns
tigten, die in mindestens einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind, durchzuführen, einschließlich der Umsetzung 
relevanter Forschungs- und Innovationsmaßnahmen, die aus ihren Strategien für intelligente Spezialisierung her
vorgehen. 

6. Die Mitgliedstaaten und die Regionen sollen die Kooperationsprogramme bei der Überwindung von Hindernissen, 
die die Zusammenarbeit über administrative Grenzen hinweg hemmen, bestmöglich nutzen und so zur Strategie 
der Union für ein intelligentes, nachhaltiges und inklusives Wachstum sowie zur Stärkung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts beitragen. In diesem Zusammenhang ist den unter Artikel 349 AEUV 
fallenden Regionen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

7.2 Grenzübergreifende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit im Rahmen des EFRE 

1. Die Mitgliedstaaten und Regionen streben an, durch Zusammenarbeit eine kritische Masse unter anderem in den 
Bereichen IKT und Forschung und Innovation zu erreichen und ferner die Entwicklung gemeinsamer Konzepte für 
intelligente Spezialisierung und Partnerschaften zwischen Bildungseinrichtungen zu fördern. Die interregionalen 
Zusammenarbeit umfasst gegebenenfalls die Förderung der Zusammenarbeit innovativer, forschungsintensiver 
Cluster und des Austauschs zwischen Forschungseinrichtungen, wobei die im Rahmen der Maßnahmen des 7. 
Forschungsrahmenprogramms mit den Titeln "wissensorientierte Regionen" und "Forschungspotenzial in Kon
vergenzregionen und in Regionen in äußerster Randlage" gesammelten Erfahrungen zu berücksichtigen sind. 

2. Die Mitgliedstaaten und Regionen streben in den betreffenden Bereichen eine grenzübergreifende und trans
nationale Zusammenarbeit an, um 

a) sicherzustellen, dass in Bereichen mit wichtigen gemeinsamen geografischen Merkmalen (Inseln, Seen, Flüssen, 
Meeresbecken und Gebirgszügen) die gemeinsame Bewirtschaftung und Förderung der natürlichen Ressourcen 
unterstützt wird; 

b) die Skaleneffekte zu nutzen, die insbesondere im Hinblick auf Investitionen im Zusammenhang mit der 
gemeinsamen Nutzung gemeinsamer öffentlicher Dienstleistungen erzielt werden können; 

c) eine kohärente Planung und Entwicklung grenzübergreifender Netzinfrastrukturen insbesondere bei fehlenden 
grenzüberschreitenden Verbindungen sowie umweltfreundlicher und interoperabler Verkehrsträger in größeren 
geografischen Gebieten zu fördern; 

d) insbesondere in den Bereichen Forschung und Innovation, IKT und Bildung sowie im Hinblick auf Maß
nahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU eine kritische Masse zu erreichen; 

e) grenzübergreifende Arbeitsmarktdienste zu stärken, damit die Mobilität von Arbeitnehmern über Grenzen 
hinweg gefördert wird; 

f) die grenzübergreifende Steuerung zu verbessern. 

3. Die Mitgliedstaaten und Regionen streben die Nutzung der interregionalen Zusammenarbeit an, um die Wirk
samkeit der Kohäsionspolitik zu verstärken, indem der Erfahrungsaustausch zwischen Regionen und Städten 
gefördert wird, um die Konzeption und Umsetzung von Programmen im Rahmen der Ziele "Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung" und "Europäische territoriale Zusammenarbeit" zu verbessern.
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3. Um die Kohäsionspolitik wirksamer zu gestalten, sollen sich die Mitgliedstaaten um die Koordinierung und die 
Komplementarität zwischen Programmen im Rahmen des Ziels der europäischen territorialen Zusammenarbeit 
und im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" bemühen, um insbesondere eine 
kohärente Planung zu gewährleisten und die Tätigung größerer Investitionen zu erleichtern. 

4. Gegebenenfalls haben die Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragen, dass die Ziele der makroregionalen Strategien 
und der Strategien für Meeresgebiete Bestandteil der allgemeinen strategischen Planung in Partnerschaftsverein
barungen gemäß Artikel 15 Absatz 2 dieser Verordnung und in Programmen in den betroffenen Regionen und 
Mitgliedstaaten gemäß den einschlägigen Vorschriften der fondsspezifischen Regelungen sind. Ferner sollen die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die ESI-Fonds im Fall bestehender makroregionaler Strategien und Strategien für 
Meeresgebiete gemäß Artikel 15 Absatz 2 dieser Verordnung und den einschlägigen Vorschriften der fondsspezi
fischen Regelungen sowie im Einklang mit den von den Mitgliedstaaten ermittelten Programmbedürfnissen zu 
deren Umsetzung beitragen. Um eine effiziente Umsetzung zu gewährleisten, soll zudem eine Koordinierung mit 
anderen von der Union finanzierten Instrumenten und sonstigen relevanten Instrumenten stattfinden. 

5. Die Mitgliedstaaten sollen gegebenenfalls die Möglichkeit nutzen, im Rahmen der operationellen Programme des 
Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" interregionale und transnationale Maßnahmen mit Begüns
tigten, die in mindestens einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind, durchzuführen, einschließlich der Umsetzung 
relevanter Forschungs- und Innovationsmaßnahmen, die aus ihren Strategien für intelligente Spezialisierung her
vorgehen. 

6. Die Mitgliedstaaten und die Regionen sollen die Kooperationsprogramme bei der Überwindung von Hindernissen, 
die die Zusammenarbeit über administrative Grenzen hinweg hemmen, bestmöglich nutzen und so zur Strategie 
der Union für ein intelligentes, nachhaltiges und inklusives Wachstum sowie zur Stärkung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts beitragen. In diesem Zusammenhang ist den unter Artikel 349 AEUV 
fallenden Regionen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

7.2 Grenzübergreifende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit im Rahmen des EFRE 

1. Die Mitgliedstaaten und Regionen streben an, durch Zusammenarbeit eine kritische Masse unter anderem in den 
Bereichen IKT und Forschung und Innovation zu erreichen und ferner die Entwicklung gemeinsamer Konzepte für 
intelligente Spezialisierung und Partnerschaften zwischen Bildungseinrichtungen zu fördern. Die interregionalen 
Zusammenarbeit umfasst gegebenenfalls die Förderung der Zusammenarbeit innovativer, forschungsintensiver 
Cluster und des Austauschs zwischen Forschungseinrichtungen, wobei die im Rahmen der Maßnahmen des 7. 
Forschungsrahmenprogramms mit den Titeln "wissensorientierte Regionen" und "Forschungspotenzial in Kon
vergenzregionen und in Regionen in äußerster Randlage" gesammelten Erfahrungen zu berücksichtigen sind. 

2. Die Mitgliedstaaten und Regionen streben in den betreffenden Bereichen eine grenzübergreifende und trans
nationale Zusammenarbeit an, um 

a) sicherzustellen, dass in Bereichen mit wichtigen gemeinsamen geografischen Merkmalen (Inseln, Seen, Flüssen, 
Meeresbecken und Gebirgszügen) die gemeinsame Bewirtschaftung und Förderung der natürlichen Ressourcen 
unterstützt wird; 

b) die Skaleneffekte zu nutzen, die insbesondere im Hinblick auf Investitionen im Zusammenhang mit der 
gemeinsamen Nutzung gemeinsamer öffentlicher Dienstleistungen erzielt werden können; 

c) eine kohärente Planung und Entwicklung grenzübergreifender Netzinfrastrukturen insbesondere bei fehlenden 
grenzüberschreitenden Verbindungen sowie umweltfreundlicher und interoperabler Verkehrsträger in größeren 
geografischen Gebieten zu fördern; 

d) insbesondere in den Bereichen Forschung und Innovation, IKT und Bildung sowie im Hinblick auf Maß
nahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU eine kritische Masse zu erreichen; 

e) grenzübergreifende Arbeitsmarktdienste zu stärken, damit die Mobilität von Arbeitnehmern über Grenzen 
hinweg gefördert wird; 

f) die grenzübergreifende Steuerung zu verbessern. 

3. Die Mitgliedstaaten und Regionen streben die Nutzung der interregionalen Zusammenarbeit an, um die Wirk
samkeit der Kohäsionspolitik zu verstärken, indem der Erfahrungsaustausch zwischen Regionen und Städten 
gefördert wird, um die Konzeption und Umsetzung von Programmen im Rahmen der Ziele "Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung" und "Europäische territoriale Zusammenarbeit" zu verbessern.
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7.3 Beitrag von Mainstream-Programmen zu makroregionalen Strategien und Strategien für die Meeresgebiete 

1. Im Einklang mit Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii dieser Verordnung und den einschlägigen Vorschriften 
der fondsspezifischen Regelungen streben die Mitgliedstaaten die erfolgreiche Mobilisierung von Finanzmitteln der 
Union für makroregionale Strategien und Strategien für die Meeresgebiete gemäß den von den Mitgliedstaaten in 
dem Programmbereich ermittelten Bedürfnissen an. Die Sicherstellung der erfolgreichen Mobilisierung kann unter 
anderem in der Weise geschehen, dass Vorhaben, die sich aus makroregionalen Strategien und Strategien für die 
Meeresgebiete ergeben, Vorrang erhalten, indem für diese Vorhaben spezielle Aufrufe veranlasst werden oder diese 
Vorhaben im Auswahlverfahren bevorzugt werden; dies erfolgt durch die Ermittlung von Vorhaben die aus 
unterschiedlichen Programmen gemeinsam finanziert werden können. 

2. Die Mitgliedstaaten ziehen in Erwägung, entsprechende transnationale Programme als Rahmen in Anspruch zu 
nehmen, um Nutzen aus dem Spektrum der für die Durchführung von makroregionalen Strategien und Strategien 
für die Meeresgebiete erforderlichen Maßnahmen und Finanzmittel zu ziehen. 

3. Die Mitgliedstaaten fördern gegebenenfalls die Inanspruchnahme der ESI-Fonds im Rahmen makroregionaler 
Strategien für die Schaffung europäischer Verkehrskorridore, wozu auch die Unterstützung der Modernisierung 
des Zolls, der Prävention, Vorsorge und Reaktionsbereitschaft bei Naturkatastrophen, der Wasserbewirtschaftung 
der Flussgebiete, der grünen Infrastruktur, der integrierten grenz- und sektorübergreifenden Zusammenarbeit in 
Meeresfragen, der FuI- und IKT-Netze und der Bewirtschaftung gemeinsamer Meeresressourcen in Meeresgebieten 
sowie des Schutzes der Artenvielfalt des Meeres zählt. 

7.4 Transnationale Zusammenarbeit im Rahmen des ESF 

1. Die Mitgliedstaaten streben an, die strategischen Bereiche anzugehen, die in den einschlägigen Empfehlungen des 
Rates aufgeführt sind, damit die Beteiligten optimal voneinander lernen können. 

2. Die Mitgliedstaaten wählen gegebenenfalls die Themen für transnationale Tätigkeiten aus und legen im Einklang 
mit ihren spezifischen Bedürfnissen geeignete Durchführungsmechanismen fest.
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ANHANG II 

METHODE ZUR FESTLEGUNG DES LEISTUNGSRAHMENS 

1. Der Leistungsrahmen besteht aus Etappenzielen, die für jede Priorität – mit Ausnahme der Prioritäten für technische 
Hilfe und der Programme für Finanzinstrumente gemäß Artikel 39 – für das Jahr 2018 festgelegt wurden, und aus 
Zielen, die für 2023 festgelegt wurden. Die Etappenziele und die Ziele werden nach dem in Tabelle 1 vorgegebenen 
Format vorgelegt. 

Tabelle 1: Standardformat für den Leistungsrahmen 

Priorität Gegebenenfalls Indikator und 
Einheit für die Messung Etappenziel für 2018 Ziel für 2023 

2. Bei den Etappenzielen handelt es sich um Zwischenziele, die unmittelbar mit der Verwirklichung der spezifischen 
Vorgabe einer Priorität verbunden sind und mit denen gegebenenfalls der Fortschritt angegeben wird, der hinsichtlich 
der für das Ende des Zeitraums festgelegten Ziele angestrebt wird. Die für 2018 festgelegten Etappenziele beinhalten 
Finanzindikatoren, Outputindikatoren und gegebenenfalls Ergebnisindikatoren, die eng mit den unterstützten politi
schen Interventionen verknüpft sind. Ergebnisindikatoren werden für die Zwecke von Artikel 22 Absätze 6 und 7 
nicht berücksichtigt. Etappenziele können auch für besonders wichtige Durchführungsschritte festgelegt werden. 

3. Etappenziele und Ziele sind 

a) realistisch, erreichbar und relevant und erfassen die wesentlichen Informationen über den im Rahmen einer Priorität 
erzielten Fortschritt; 

b) mit der Beschaffenheit und dem Charakter der spezifischen Ziele der Priorität kohärent; 

c) transparent, gehen mit objektiv überprüfbaren Zielen einher und bieten Zugang zu den ermittelten und, wo 
möglich, öffentlich verfügbaren Primärdaten; 

d) ohne unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand überprüfbar; 

e) mit den einzelnen Programmen gegebenenfalls kohärent. 

4. Die Ziele für 2023 für eine bestimmte Priorität werden unter Berücksichtigung des Betrags der mit der Priorität 
verbundenen Leistungsreserve festgelegt. 

5. In gebührend gerechtfertigten Fällen, wie bei erheblichen Veränderungen der wirtschaftlichen und ökologischen Be
dingungen oder der Lage am Arbeitsmarkt in einem Mitgliedstaat oder einer Region, kann dieser Mitgliedstaat zu
sätzlich zu Änderungen aufgrund von Veränderungen bei den Zuweisungen für eine bestimmte Priorität eine Über
prüfung der Etappenziele und Ziele gemäß Artikel 30 vorschlagen.
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ANHANG II 

METHODE ZUR FESTLEGUNG DES LEISTUNGSRAHMENS 

1. Der Leistungsrahmen besteht aus Etappenzielen, die für jede Priorität – mit Ausnahme der Prioritäten für technische 
Hilfe und der Programme für Finanzinstrumente gemäß Artikel 39 – für das Jahr 2018 festgelegt wurden, und aus 
Zielen, die für 2023 festgelegt wurden. Die Etappenziele und die Ziele werden nach dem in Tabelle 1 vorgegebenen 
Format vorgelegt. 

Tabelle 1: Standardformat für den Leistungsrahmen 

Priorität Gegebenenfalls Indikator und 
Einheit für die Messung Etappenziel für 2018 Ziel für 2023 

2. Bei den Etappenzielen handelt es sich um Zwischenziele, die unmittelbar mit der Verwirklichung der spezifischen 
Vorgabe einer Priorität verbunden sind und mit denen gegebenenfalls der Fortschritt angegeben wird, der hinsichtlich 
der für das Ende des Zeitraums festgelegten Ziele angestrebt wird. Die für 2018 festgelegten Etappenziele beinhalten 
Finanzindikatoren, Outputindikatoren und gegebenenfalls Ergebnisindikatoren, die eng mit den unterstützten politi
schen Interventionen verknüpft sind. Ergebnisindikatoren werden für die Zwecke von Artikel 22 Absätze 6 und 7 
nicht berücksichtigt. Etappenziele können auch für besonders wichtige Durchführungsschritte festgelegt werden. 

3. Etappenziele und Ziele sind 

a) realistisch, erreichbar und relevant und erfassen die wesentlichen Informationen über den im Rahmen einer Priorität 
erzielten Fortschritt; 

b) mit der Beschaffenheit und dem Charakter der spezifischen Ziele der Priorität kohärent; 

c) transparent, gehen mit objektiv überprüfbaren Zielen einher und bieten Zugang zu den ermittelten und, wo 
möglich, öffentlich verfügbaren Primärdaten; 

d) ohne unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand überprüfbar; 

e) mit den einzelnen Programmen gegebenenfalls kohärent. 

4. Die Ziele für 2023 für eine bestimmte Priorität werden unter Berücksichtigung des Betrags der mit der Priorität 
verbundenen Leistungsreserve festgelegt. 

5. In gebührend gerechtfertigten Fällen, wie bei erheblichen Veränderungen der wirtschaftlichen und ökologischen Be
dingungen oder der Lage am Arbeitsmarkt in einem Mitgliedstaat oder einer Region, kann dieser Mitgliedstaat zu
sätzlich zu Änderungen aufgrund von Veränderungen bei den Zuweisungen für eine bestimmte Priorität eine Über
prüfung der Etappenziele und Ziele gemäß Artikel 30 vorschlagen.
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ANHANG III 

BESTIMMUNGEN ZUR FESTLEGUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS UND DER HÖHE DER AUSSETZUNG 
VON MITTELBINDUNGEN ODER ZAHLUNGEN NACH ARTIKEL 23 ABSATZ 11 

1. FESTLEGUNG DER HÖHE DER AUSSETZUNG VON MITTELBINDUNGEN 

Der Höchstumfang einer gegen einen Mitgliedstaat verhängten Aussetzung wird zunächst unter Berücksichtigung der 
in Artikel 23 Absatz 11 Unterabsatz 3 Buchstabe a bis c genannten Obergrenzen bestimmt. Dieser Höchstumfang 
wird gemindert, wenn eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen vorliegen: 

a) Liegt die Arbeitslosenquote in dem Mitgliedstaat in dem dem auslösenden Ereignis nach Artikel 23 Absatz 9 
vorangegangenen Jahr mehr als zwei Prozentpunkte über dem Unionsdurchschnitt, vermindert sich der Höchst
umfang der Aussetzung um 15 %; 

b) liegt die Arbeitslosenquote in dem Mitgliedstaat in dem dem auslösenden Ereignis nach Artikel 23 Absatz 9 
vorangegangenen Jahr mehr als fünf Prozentpunkte über dem Unionsdurchschnitt, vermindert sich der Höchst
umfang der Aussetzung um 25 %; 

c) liegt die Arbeitslosenquote in dem Mitgliedstaat in dem dem auslösenden Ereignis nach Artikel 23 Absatz 9 
vorangegangenen Jahr mehr als acht Prozentpunkte über dem Unionsdurchschnitt, vermindert sich der Höchst
umfang der Aussetzung um 50 %; 

d) liegt der Anteil der Menschen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, in dem Mitgliedstaat in dem 
dem auslösenden Ereignis nach Artikel 23 Absatz 9 vorangegangenen Jahr mehr als zehn Prozentpunkte über dem 
Unionsdurchschnitt, vermindert sich der Höchstumfang der Aussetzung um 20 %; 

e) verzeichnet der Mitgliedstaat in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren vor dem auslösenden Ereignis nach 
Artikel 23 Absatz 9 einen Rückgang des realen BIP, vermindert sich der Höchstumfang um 20 %; 

f) betrifft die Aussetzung Mittelbindungen für die Jahre 2018, 2019 oder 2020, wird die sich aus der Anwendung 
von Artikel 23 Absatz 11 ergebende Höhe wie folgt geändert: 

i) in Bezug auf das Jahr 2018 wird die Höhe der Aussetzung um 15 % gemindert; 

ii) in Bezug auf das Jahr 2019 wird die Höhe der Aussetzung um 25 % gemindert; 

iii) in Bezug auf das Jahr 2020 wird die Höhe der Aussetzung um 50 % gemindert. 

Die sich aus der Anwendung der Buchstaben a bis f ergebende Minderung der Höhe der Aussetzung darf insgesamt 
nicht mehr als 50 % betragen. 

Liegt die in Buchstabe b oder c beschriebene Situation gleichzeitig mit den Voraussetzungen nach Buchstabe d und e 
vor, wird die Aussetzung erst ein Jahr später wirksam. 

2. FESTLEGUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS DER AUSSETZUNG VON MITTELBINDUNGEN IN BEZUG AUF PRO
GRAMME UND PRIORITÄTEN 

Die für einen Mitgliedstaat geltende Aussetzung von Mittelbindungen wird zunächst proportional auf alle Programme 
und Prioritäten angewendet. 

Die folgenden Programme und Prioritäten sind allerdings vom Anwendungsbereich der Aussetzung ausgenommen: 

i) Programme und Prioritäten, für die bereits ein gemäß Artikel 23 Absatz 6 angenommener Aussetzungsbeschluss 
gilt. 

ii) Programme und Prioritäten, deren Mittel infolge eines seitens der Kommission nach Artikel 23 Absatz 1 ergan
genen Anpassungsantrags in dem Jahr des auslösenden Ereignisses nach Artikel 23 Absatz 9 erhöht werden sollen; 

iii) Programme und Prioritäten, deren Mittel innerhalb der dem auslösenden Ereignis nach Artikel 23 Absatz 9 
vorangegangenen zwei Jahre infolge eines im Einklang mit Artikel 23 Absatz 5 angenommenen Beschlusses erhöht 
wurden;

DE L 347/424 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013



iv) Programme und Prioritäten, die von besonderer Bedeutung für die Bewältigung wirtschaftlicher oder sozialer 
Herausforderungen sind. Solche Programme und Prioritäten umfassen Programme und Prioritäten, die für die 
Union besonders wichtige Investitionen im Zusammenhang mit der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
unterstützen. Programme und Prioritäten gelten dann als besonders wichtig, wenn sie Investitionen im Zusammen
hang mit der Umsetzung von im Rahmen des Europäischen Semesters an den betreffenden Mitgliedstaat gerich
teten und auf Strukturreformen abzielenden Empfehlungen oder Investitionen im Zusammenhang mit Prioritäten 
zur Unterstützung der Armutsbekämpfung oder mit Finanzinstrumenten zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
von KMU unterstützen. 

3. FESTLEGUNG DER ENDGÜLTIGEN HÖHE DER AUSSETZUNG VON MITTELBINDUNGEN FÜR DIE IN DEN AN
WENDUNGSBEREICH DER AUSSETZUNG FALLENDEN PROGRAMME 

Der Ausschluss einer Priorität innerhalb eines Programms erfolgt dergestalt, dass die Mittelbindung des Programms auf 
der Grundlage der Zuweisung zu der Priorität anteilig gesenkt wird. 

Die auf die Mittelbindungen für die Programme anzuwendende Höhe der Aussetzung entspricht derjenigen, die 
erforderlich ist, um die gemäß Nummer 1 festgelegte Gesamthöhe zu erreichen. 

4. FESTLEGUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS UND DER HÖHE DER AUSSETZUNG VON ZAHLUNGEN 

Die unter Nummer 2 Ziffern i bis iv genannten Programme und Prioritäten sind auch vom Anwendungsbereich der 
Aussetzung von Zahlungen ausgenommen. 

Die Höhe der anzuwendenden Aussetzung darf 50 % der Zahlungen für Programme und Prioritäten nicht übersteigen.
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iv) Programme und Prioritäten, die von besonderer Bedeutung für die Bewältigung wirtschaftlicher oder sozialer 
Herausforderungen sind. Solche Programme und Prioritäten umfassen Programme und Prioritäten, die für die 
Union besonders wichtige Investitionen im Zusammenhang mit der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
unterstützen. Programme und Prioritäten gelten dann als besonders wichtig, wenn sie Investitionen im Zusammen
hang mit der Umsetzung von im Rahmen des Europäischen Semesters an den betreffenden Mitgliedstaat gerich
teten und auf Strukturreformen abzielenden Empfehlungen oder Investitionen im Zusammenhang mit Prioritäten 
zur Unterstützung der Armutsbekämpfung oder mit Finanzinstrumenten zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
von KMU unterstützen. 

3. FESTLEGUNG DER ENDGÜLTIGEN HÖHE DER AUSSETZUNG VON MITTELBINDUNGEN FÜR DIE IN DEN AN
WENDUNGSBEREICH DER AUSSETZUNG FALLENDEN PROGRAMME 

Der Ausschluss einer Priorität innerhalb eines Programms erfolgt dergestalt, dass die Mittelbindung des Programms auf 
der Grundlage der Zuweisung zu der Priorität anteilig gesenkt wird. 

Die auf die Mittelbindungen für die Programme anzuwendende Höhe der Aussetzung entspricht derjenigen, die 
erforderlich ist, um die gemäß Nummer 1 festgelegte Gesamthöhe zu erreichen. 

4. FESTLEGUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS UND DER HÖHE DER AUSSETZUNG VON ZAHLUNGEN 

Die unter Nummer 2 Ziffern i bis iv genannten Programme und Prioritäten sind auch vom Anwendungsbereich der 
Aussetzung von Zahlungen ausgenommen. 

Die Höhe der anzuwendenden Aussetzung darf 50 % der Zahlungen für Programme und Prioritäten nicht übersteigen.
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ANHANG IV 

EINSATZ VON FINANZINSTRUMENTEN: FINANZIERUNGSVEREINBARUNGEN 

1. Wird ein Finanzinstrument nach Artikel 38 Absatz 4 Buchstaben a und b ausgeführt, so muss die Finanzierungsver
einbarung die Bedingungen für die Entrichtung von Beiträgen vonseiten des Programms an das Finanzinstrument 
festlegen und zumindest die folgenden Angaben enthalten: 

a) Anlagestrategie oder -politik einschließlich Durchführungsbestimmungen, anzubietende Finanzprodukte, anvisierte 
Endbegünstigte sowie (gegebenenfalls) geplante Kombination mit Zuschüssen; 

b) ein Unternehmensplan oder gleichwertige Unterlagen für die auszuführenden Finanzinstrumente, einschließlich der 
erwarteten Hebelwirkung gemäß Artikel 37 Absatz 2; 

c) angestrebte Ergebnisse, die von dem betreffenden Finanzinstrument erwartet werden, um zu den spezifischen 
Zielen und Ergebnissen der jeweiligen Priorität beizutragen; 

d) Bestimmungen über die Begleitung in Bezug auf die Tätigung von Investitionen und die Finanzierungstätigkeit, 
einschließlich der Berichterstattung des Finanzinstruments an den Dachfonds und/oder die Verwaltungsbehörde, 
damit die Einhaltung von Artikel 46 sichergestellt wird; 

e) Prüfanforderungen wie etwa Mindestanforderungen an die Unterlagen, die auf Ebene des Finanzinstruments (und 
gegebenenfalls auf Ebene des Dachfonds) aufzubewahren sind, und (gegebenenfalls) Anforderungen in Bezug auf 
die separate Buchführung für die verschiedenen Unterstützungsarten im Einklang mit Artikel 37 Absätze 7 und 8, 
einschließlich Bestimmungen und Anforderungen bezüglich des Zugangs der Prüfbehörden der Mitgliedstaaten, der 
Prüfer der Kommission und des Europäischen Rechnungshofs zu den Unterlagen, um einen eindeutigen Prüfpfad 
im Einklang mit Artikel 40 zu gewährleisten; 

f) Anforderungen und Verfahren für die Verwaltung der graduellen Beiträge vonseiten des Programms gemäß Ar
tikel 41 sowie für die Prognostizierung der Finanzierungstätigkeit, einschließlich Anforderungen an treuhänderi
sche/separate Buchführung gemäß Artikel 38 Absatz 6; 

g) Anforderungen und Verfahren für die Verwaltung von Zinsen und anderen Einnahmen, die gemäß Artikel 43 
erwirtschaftet werden, einschließlich Kassenmitteln und kurzfristig verwertbarer Anlagen („Treasury investments“), 
sowie Verantwortung und Haftung der betreffenden Parteien; 

h) Bestimmungen zur Berechnung und Zahlung anfallender Verwaltungskosten oder der Verwaltungsgebühren des 
Finanzinstruments; 

i) Bestimmungen über die Wiederverwendung von auf die Unterstützung aus den ESI-Fonds zurückzuführenden 
Mitteln bis zum Ablauf des Förderzeitraums gemäß Artikel 44; 

j) Bestimmungen über die Verwendung von auf die Unterstützung aus den ESI-Fonds zurückzuführenden Mitteln 
nach Ablauf des Förderzeitraums gemäß Artikel 45 und eine Strategie für die vollständige Einstellung des Beitrags 
aus den ESI-Fonds zum Finanzinstrument; 

k) Bedingungen für einen etwaigen vollständigen oder partiellen Rückzug aus den Beiträgen von Programmen zu 
Finanzinstrumenten, was gegebenenfalls auch den Dachfonds betrifft; 

l) Bestimmungen, mit denen gewährleistet wird, dass die Stellen für die Ausführung von Finanzinstrumenten diese 
Instrumente unabhängig und im Einklang mit den einschlägigen fachspezifischen Standards verwalten und aus
schließlich im Interesse der Parteien handeln, die Beiträge zu dem Finanzinstrument leisten; 

m) Bestimmungen über die Abwicklung von Finanzinstrumenten. 

Sind die Finanzinstrumente über einen Dachfonds organisiert, muss außerdem die Finanzierungsvereinbarung zwischen 
der Verwaltungsbehörde und der Stelle, die den Dachfonds ausführt, auch Bestimmungen betreffend die Beurteilung 
und Auswahl von Stellen festlegen, die die Finanzinstrumente ausführen; dazu gehören unter anderem Aufrufe zu 
Interessenbekundungen und Vergabeverfahren. 

2. Strategiedokumente nach Artikel 38 Absatz 8 für Finanzinstrumente, die nach Artikel 38 Absatz 4 Buchstabe c 
ausgeführt werden, müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

a) Anlagestrategie oder -politik des Finanzinstruments, allgemeine Bedingungen der geplanten Schuldtitel, Zielgruppe 
und zu unterstützende Maßnahmen;
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b) einen Unternehmensplan oder gleichwertige Unterlagen für die auszuführenden Finanzinstrumente, einschließlich 
der erwarteten Hebelwirkung gemäß Artikel 37 Absatz 2; 

c) Verwendung und Wiederverwendung von auf die Unterstützung aus den ESI-Fonds zurückzuführenden Mitteln 
gemäß den Artikeln 43, 44 und 45; 

d) Begleitung und Berichterstattung über die Ausführung des Finanzinstruments, um die Einhaltung von Artikel 46 
sicherzustellen.

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/427



155

AL
LG

EM
EI

N
E 

IN
FO

RM
AT

IO
N

EN

b) einen Unternehmensplan oder gleichwertige Unterlagen für die auszuführenden Finanzinstrumente, einschließlich 
der erwarteten Hebelwirkung gemäß Artikel 37 Absatz 2; 

c) Verwendung und Wiederverwendung von auf die Unterstützung aus den ESI-Fonds zurückzuführenden Mitteln 
gemäß den Artikeln 43, 44 und 45; 

d) Begleitung und Berichterstattung über die Ausführung des Finanzinstruments, um die Einhaltung von Artikel 46 
sicherzustellen.

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/427

ANHANG V 

FESTLEGUNG VON PAUSCHALSÄTZEN FÜR EINNAHMEN ERWIRTSCHAFTENDE VORHABEN 

Gebiet Pauschalsätze 

1 STRASSENVERKEHR 30 % 

2 SCHIENENVERKEHR 20 % 

3 STADTVERKEHR 20 % 

4 WASSERWIRTSCHAFT 25 % 

5 ABFALLWIRTSCHAFT 20 %

DE L 347/428 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013



A
N

H
A

N
G

 V
I 

JÄ
H

R
LI

C
H

E 
A

U
FT

EI
LU

N
G

 D
ER

 M
IT

TE
L 

FÜ
R

 V
ER

PF
LI

C
H

TU
N

G
EN

 F
Ü

R
 D

EN
 Z

EI
TR

A
U

M
 2

01
4–

20
20

 

Be
ric

ht
ig

te
s 

Ja
hr

es
pr

of
il 

(e
in

sc
hl

ie
ßl

ic
h 

A
uf

st
oc

ku
ng

 f
ür

 d
ie

 B
es

ch
äf

tig
un

gs
in

iti
at

iv
e 

fü
r 

ju
ng

e 
M

en
sc

he
n)

 

20
14

 
20

15
 

20
16

 
20

17
 

20
18

 
20

19
 

20
20

 
To

ta
l  

EU
R,

 z
u 

Pr
ei

se
n 

vo
n 

20
11

 

44
 6

77
 3

33
 7

45
 

45
 4

03
 3

21
 6

60
 

46
 0

44
 9

10
 7

29
 

46
 5

44
 7

21
 0

07
 

47
 0

37
 2

88
 5

89
 

47
 5

13
 2

11
 5

63
 

47
 9

24
 9

07
 4

46
 

32
5 

14
5 

69
4 

73
9

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/429



157

AL
LG

EM
EI

N
E 

IN
FO

RM
AT

IO
N

EN

ANHANG VII 

METHODIK FÜR DIE MITTELZUWEISUNG 

Methode für die Mittelzuweisung für weniger entwickelte Regionen, die im Rahmen des in Artikel 90 Absatz 2 
Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" förderfähig sind 

1. Die Zuweisung für den einzelnen Mitgliedstaat entspricht der Summe der Zuweisungen für seine einzelnen förder
fähigen Regionen der NUTS-2-Ebene, die gemäß den folgenden Schritten berechnet werden: 

a) Ermittlung eines absoluten Betrags (in EUR), indem die Bevölkerungszahl der betreffenden Region mit der 
Differenz zwischen dem Pro-Kopf-BIP dieser Region, gemessen in Kaufkraftstandards (KKS), und dem durch
schnittlichen Pro-Kopf-BIP der EU-27 (in KKS) multipliziert wird; 

b) Anwendung eines Prozentsatzes auf den oben genannten absoluten Betrag, um den Finanzrahmen für diese 
Region zu bestimmen; dieser Prozentsatz ist abgestuft, um — im Vergleich zum Durchschnitt der EU-27 — 
den in KKS gemessenen relativen Wohlstand des Mitgliedstaats, in dem die förderfähige Region liegt, wider
zuspiegeln, und beträgt: 

(i) für Regionen in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BNE unter 82 % des Durchschnitts der EU-27 liegt: 3,15 %; 

(ii) für Regionen in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BNE zwischen 82 % und 99 % des Durchschnitts der EU-27 
liegt: 2,70 %; 

(iii) für Regionen in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BNE über 99 % des Durchschnitts der EU-27 liegt: 1,65 %; 

c) zu dem nach Buchstabe b errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag addiert, der sich aus der Zuweisung 
einer Prämie von jährlich 1 300 EUR pro arbeitsloser Person für die Zahl der Arbeitslosen in dieser Region ergibt, 
die über der durchschnittlichen Arbeitslosenquote aller weniger entwickelten Regionen der EU liegt. 

Methode für die Mittelzuweisung für Übergangsregionen, die im Rahmen des in Artikel 90 Absatz 2 Unterabsatz 
1 Buchstabe b genannten Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" förderfähig sind 

2. Die Zuweisung für den einzelnen Mitgliedstaat entspricht der Summe der Zuweisungen für seine einzelnen förder
fähigen Regionen der NUTS-2-Ebene, die gemäß den folgenden Schritten berechnet werden: 

a) Bestimmung der Unter- und der Obergrenze der theoretischen Beihilfeintensität für jede förderfähige Übergangs
region: Die Mindesthöhe der Beihilfemittel ergibt sich aus der durchschnittlichen Pro-Kopf-Beihilfeintensität je 
Mitgliedstaat vor Anwendung des regionalen Sicherheitsnetzes, das den stärker entwickelten Regionen des jewei
ligen Mitgliedstaats zugewiesen wird. Hat der Mitgliedstaat keine stärker entwickelten Regionen, so entspricht die 
Mindesthöhe der Beihilfemittel der ursprünglichen durchschnittlichen Pro-Kopf-Beihilfeintensität aller stärker ent
wickelten Regionen, d. h. 19,80 EUR pro Kopf und Jahr. Die Höchstförderung bezieht sich auf eine theoretische 
Region mit einem Pro-Kopf-BIP von 75 % des Durchschnitts der EU-27 und wird anhand der in Absatz 1 
Buchstaben a und b erläuterten Methode berechnet. Von dem auf diese Weise errechneten Betrag werden 40 % 
berücksichtigt; 

b) Berechnung der ursprünglichen Regionalzuweisungen unter Berücksichtigung des regionalen Pro-Kopf-BIP (in KKS) 
durch lineare Interpolation des relativen Pro-Kopf-BIP der Region im Vergleich zur EU-27; 

c) zu dem nach Buchstabe b errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag addiert, der sich aus der Zuweisung 
einer Prämie von jährlich 1 100 EUR pro arbeitsloser Person für die Zahl der Arbeitslosen in dieser Region ergibt, 
die über der durchschnittlichen Arbeitslosenquote aller weniger entwickelten Regionen liegt. 

Methode für die Mittelzuweisung für stärker entwickelte Regionen, die im Rahmen des in Artikel 90 Absatz 2 
Unterabsatz 1Buchstabe c genannten Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" förderfähig sind 

3. Der gesamte ursprüngliche theoretische Finanzrahmen berechnet sich durch Multiplikation einer Beihilfeintensität von 
19,80 EUR pro Kopf und pro Jahr mit der förderfähigen Bevölkerungszahl. 

4. Der Anteil des jeweiligen Mitgliedstaats entspricht der Summe der Anteile seiner förderfähigen Regionen der NUTS-2- 
Ebene, wobei diese Anteile nach folgenden Kriterien mit der angegebenen Gewichtung berechnet werden: 

a) regionale Gesamtbevölkerung (Gewichtung: 25 %),

DE L 347/430 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013



b) Zahl der Arbeitslosen in Regionen der NUTS-Ebene 2 mit einer Arbeitslosenquote, die über dem Durchschnitt 
aller stärker entwickelten Regionen liegt (Gewichtung: 20 %), 

c) Zahl der Arbeitsplätze, die zusätzlich benötigt werden, um das in der Unionsstrategie für intelligentes, nach
haltiges und integratives Wachstum festgelegte Ziel einer regionalen Beschäftigungsquote (für die Altersgruppe der 
20- bis 64-Jährigen) von 75 % zu erreichen (Gewichtung: 20 %), 

d) Zahl der Personen im Alter von 30 bis 34 Jahren mit Hochschulabschluss, die fehlen, um das in der Unions
strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum festgelegte Ziel von 40 % zu erreichen 
(Gewichtung: 12,5 %), 

(e) Zahl, um die die Zahl der Schul- oder Ausbildungsabbrecher (in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen) 
verringert werden muss, um das in der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 
festgelegte Ziel von 10 % zu erreichen (Gewichtung: 12,5 %), 

(f) Differenz zwischen dem festgestellten BIP der Region (gemessen in KKP) und ihrem theoretischen BIP, wenn sie 
dasselbe Pro-Kopf-BIP aufwiese wie die wohlhabendste Region der NUTS-2-Ebene (Gewichtung: 7,5 %), 

(g) Bevölkerungszahl der Regionen der NUTS-3-Ebene mit einer Bevölkerungsdichte von weniger als 12,5 Einwoh
nern/km 2 (Gewichtung: 2,5 %). 

Methode für die Mittelzuweisung für die im Rahmen des Kohäsionsfonds förderfähigen Mitgliedstaaten nach 
Artikel 90 Absatz 3 

5. Der Finanzrahmen berechnet sich durch Multiplikation einer durchschnittlichen Beihilfeintensität von 48 EUR pro 
Kopf und pro Jahr mit der förderfähigen Bevölkerungszahl. Der Anteil an diesem theoretischen Finanzrahmen, der 
jedem förderfähigen Mitgliedstaat a priori zugewiesen wird, entspricht einem Prozentsatz, der von der Bevölkerungs
zahl, der Fläche und dem nationalen Wohlstand des jeweiligen Landes abhängt und in folgenden Schritten berechnet 
wird: 

a) Berechnung des arithmetischen Mittels der Bevölkerungs- und Flächenanteile eines Mitgliedstaats an der Gesamt
bevölkerung bzw. der Gesamtfläche aller förderfähigen Mitgliedstaaten. Übersteigt jedoch der Anteil eines Mit
gliedstaats an der Gesamtbevölkerung seinen Anteil an der Gesamtfläche um einen Faktor von 5 oder mehr – was 
einer extrem hohen Bevölkerungsdichte entspricht – so wird für diesen Schritt nur der Anteil an der Gesamt
bevölkerung herangezogen; 

b) Anpassung der sich daraus ergebenden Prozentsätze durch Anwendung eines Koeffizienten, der einem Drittel des 
Prozentsatzes entspricht, um den das (in Kaufkraftparitäten gemessene) Pro-Kopf-BNE des jeweiligen Mitgliedstaats 
für den Zeitraum 2008–2010 das durchschnittliche Pro-Kopf-BNE aller förderfähigen Mitgliedstaaten (Durch
schnitt entspricht 100 %) über- oder unterschreitet. 

6. Um den erheblichen Bedürfnissen der Mitgliedstaaten, die der Europäischen Union am 1. Mai 2004 oder später 
beigetreten sind, in Bezug auf Verkehr und Umwelt Rechnung zu tragen, wird für diese Mitgliedstaaten der Anteil des 
Kohäsionsfonds auf mindestens ein Drittel ihres endgültigen Gesamtfinanzrahmens nach Kappung gemäß Absatz 10 
bis 13 im Durchschnitt über die Laufzeit hinweg festgelegt. 

7. Die Mittel, die den Mitgliedstaaten im Rahmen des Kohäsionsfonds gemäß dem zweiten Unterabsatz von Artikel 90 
Absatz 3 zugewiesen werden, sind über sieben Jahre hinweg degressiv zu staffeln. Diese Übergangsunterstützung 
beträgt im Jahr 2014 48 EUR pro Kopf, angewandt auf die Gesamtbevölkerung des Mitgliedstaats. Die Beträge in den 
Folgejahren werden als Prozentsatz des für 2014 festgelegten Betrags ausgedrückt, wobei die Prozentsätze im Jahr 
2015, 71 %, im Jahr 2016, 42 %, im Jahr 2017, 21 %, im Jahr 2018, 17 %, im Jahr 2019 13 % und im Jahr 2020 
8 % betragen. 

Methode für die Mittelzuweisung für das Ziel "Europäische territoriale Zusammenarbeit" nach Artikel 4 der 
ETZ-Verordnung 

8. Die Zuweisung von Mitteln für die grenzüberschreitende und die transnationale Zusammenarbeit an die einzelnen 
Mitgliedstaaten, einschließlich des Beitrags aus dem EFRE zum Europäischen Nachbarschaftsinstrument und zum 
Instrument für Heranführungshilfe, berechnet sich als die gewichtete Summe des Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats 
an der in Grenzregionen lebenden Bevölkerung und seines Anteils an der Gesamtbevölkerung. Die Gewichtung wird 
durch den jeweiligen Anteil der grenzüberschreitenden und der transnationalen Komponente bestimmt. Die Anteile 
von grenzüberschreitender und transnationaler Komponente belaufen sich auf 77,9 % bzw. 22,1 %. 

Methode für die Zuweisung zusätzlicher Finanzmittel für in Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe e genannte Regionen 

9. Eine zusätzliche Sonderzuweisung, die einer Beihilfeintensität von jährlich 30 EUR pro Einwohner entspricht, erfolgt 
an die Regionen der NUTS-2-Ebene in äußerster Randlage und die nördlichen Regionen der NUTS-2-Ebene mit 
geringer Bevölkerungsdichte. Diese Zuweisung wird nach Region und Mitgliedstaat zugeteilt, und zwar im Verhältnis 
zur Gesamtbevölkerung dieser Regionen.
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b) Zahl der Arbeitslosen in Regionen der NUTS-Ebene 2 mit einer Arbeitslosenquote, die über dem Durchschnitt 
aller stärker entwickelten Regionen liegt (Gewichtung: 20 %), 

c) Zahl der Arbeitsplätze, die zusätzlich benötigt werden, um das in der Unionsstrategie für intelligentes, nach
haltiges und integratives Wachstum festgelegte Ziel einer regionalen Beschäftigungsquote (für die Altersgruppe der 
20- bis 64-Jährigen) von 75 % zu erreichen (Gewichtung: 20 %), 

d) Zahl der Personen im Alter von 30 bis 34 Jahren mit Hochschulabschluss, die fehlen, um das in der Unions
strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum festgelegte Ziel von 40 % zu erreichen 
(Gewichtung: 12,5 %), 

(e) Zahl, um die die Zahl der Schul- oder Ausbildungsabbrecher (in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen) 
verringert werden muss, um das in der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 
festgelegte Ziel von 10 % zu erreichen (Gewichtung: 12,5 %), 

(f) Differenz zwischen dem festgestellten BIP der Region (gemessen in KKP) und ihrem theoretischen BIP, wenn sie 
dasselbe Pro-Kopf-BIP aufwiese wie die wohlhabendste Region der NUTS-2-Ebene (Gewichtung: 7,5 %), 

(g) Bevölkerungszahl der Regionen der NUTS-3-Ebene mit einer Bevölkerungsdichte von weniger als 12,5 Einwoh
nern/km 2 (Gewichtung: 2,5 %). 

Methode für die Mittelzuweisung für die im Rahmen des Kohäsionsfonds förderfähigen Mitgliedstaaten nach 
Artikel 90 Absatz 3 

5. Der Finanzrahmen berechnet sich durch Multiplikation einer durchschnittlichen Beihilfeintensität von 48 EUR pro 
Kopf und pro Jahr mit der förderfähigen Bevölkerungszahl. Der Anteil an diesem theoretischen Finanzrahmen, der 
jedem förderfähigen Mitgliedstaat a priori zugewiesen wird, entspricht einem Prozentsatz, der von der Bevölkerungs
zahl, der Fläche und dem nationalen Wohlstand des jeweiligen Landes abhängt und in folgenden Schritten berechnet 
wird: 

a) Berechnung des arithmetischen Mittels der Bevölkerungs- und Flächenanteile eines Mitgliedstaats an der Gesamt
bevölkerung bzw. der Gesamtfläche aller förderfähigen Mitgliedstaaten. Übersteigt jedoch der Anteil eines Mit
gliedstaats an der Gesamtbevölkerung seinen Anteil an der Gesamtfläche um einen Faktor von 5 oder mehr – was 
einer extrem hohen Bevölkerungsdichte entspricht – so wird für diesen Schritt nur der Anteil an der Gesamt
bevölkerung herangezogen; 

b) Anpassung der sich daraus ergebenden Prozentsätze durch Anwendung eines Koeffizienten, der einem Drittel des 
Prozentsatzes entspricht, um den das (in Kaufkraftparitäten gemessene) Pro-Kopf-BNE des jeweiligen Mitgliedstaats 
für den Zeitraum 2008–2010 das durchschnittliche Pro-Kopf-BNE aller förderfähigen Mitgliedstaaten (Durch
schnitt entspricht 100 %) über- oder unterschreitet. 

6. Um den erheblichen Bedürfnissen der Mitgliedstaaten, die der Europäischen Union am 1. Mai 2004 oder später 
beigetreten sind, in Bezug auf Verkehr und Umwelt Rechnung zu tragen, wird für diese Mitgliedstaaten der Anteil des 
Kohäsionsfonds auf mindestens ein Drittel ihres endgültigen Gesamtfinanzrahmens nach Kappung gemäß Absatz 10 
bis 13 im Durchschnitt über die Laufzeit hinweg festgelegt. 

7. Die Mittel, die den Mitgliedstaaten im Rahmen des Kohäsionsfonds gemäß dem zweiten Unterabsatz von Artikel 90 
Absatz 3 zugewiesen werden, sind über sieben Jahre hinweg degressiv zu staffeln. Diese Übergangsunterstützung 
beträgt im Jahr 2014 48 EUR pro Kopf, angewandt auf die Gesamtbevölkerung des Mitgliedstaats. Die Beträge in den 
Folgejahren werden als Prozentsatz des für 2014 festgelegten Betrags ausgedrückt, wobei die Prozentsätze im Jahr 
2015, 71 %, im Jahr 2016, 42 %, im Jahr 2017, 21 %, im Jahr 2018, 17 %, im Jahr 2019 13 % und im Jahr 2020 
8 % betragen. 

Methode für die Mittelzuweisung für das Ziel "Europäische territoriale Zusammenarbeit" nach Artikel 4 der 
ETZ-Verordnung 

8. Die Zuweisung von Mitteln für die grenzüberschreitende und die transnationale Zusammenarbeit an die einzelnen 
Mitgliedstaaten, einschließlich des Beitrags aus dem EFRE zum Europäischen Nachbarschaftsinstrument und zum 
Instrument für Heranführungshilfe, berechnet sich als die gewichtete Summe des Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats 
an der in Grenzregionen lebenden Bevölkerung und seines Anteils an der Gesamtbevölkerung. Die Gewichtung wird 
durch den jeweiligen Anteil der grenzüberschreitenden und der transnationalen Komponente bestimmt. Die Anteile 
von grenzüberschreitender und transnationaler Komponente belaufen sich auf 77,9 % bzw. 22,1 %. 

Methode für die Zuweisung zusätzlicher Finanzmittel für in Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe e genannte Regionen 

9. Eine zusätzliche Sonderzuweisung, die einer Beihilfeintensität von jährlich 30 EUR pro Einwohner entspricht, erfolgt 
an die Regionen der NUTS-2-Ebene in äußerster Randlage und die nördlichen Regionen der NUTS-2-Ebene mit 
geringer Bevölkerungsdichte. Diese Zuweisung wird nach Region und Mitgliedstaat zugeteilt, und zwar im Verhältnis 
zur Gesamtbevölkerung dieser Regionen.
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Obergrenze für Übertragungen aus den Fonds zur Unterstützung der Kohäsion 

10. Als Beitrag dazu, die Mittelzuweisungen aus dem Kohäsionsfonds angemessen auf die am wenigsten entwickelten 
Regionen und Mitgliedstaaten zu konzentrieren und die Unterschiede bei den durchschnittlichen Pro-Kopf-Beihilf
eintensitäten zu verringern, wird die Obergrenze für die Übertragungen (Deckelung) aus den Fonds an jeden einzel
nen Mitgliedstaat auf 2,35 % des BIP des jeweiligen Mitgliedstaats festgelegt. Die Deckelung gilt jeweils für ein Jahr 
und kann entsprechend der Notwendigkeit, die sich aus der vorgezogenen Bereitstellung von Mitteln für die Be
schäftigungsinitiative für junge Menschen ergibt, angepasst werden; sie bewirkt, sofern sie anwendbar ist, dass alle 
Übertragungen (mit Ausnahme der Übertragungen an die stärker entwickelten Regionen und für das Ziel "Europäi
sche territoriale Zusammenarbeit") an den betreffenden Mitgliedstaat proportional gekürzt werden, damit die Ober
grenze für Übertragungen nicht überschritten wird. Für Mitgliedstaaten, die der Union vor 2013 beigetreten sind und 
deren durchschnittliches reales BIP-Wachstum im Zeitraum 2008–2010 unter -1 % lag, beträgt die Obergrenze für 
Übertragungen 2,59 %. 

11. Die in Absatz 10 dieses Anhangs genannten Obergrenzen schließen die Beiträge aus dem EFRE zur Finanzierung der 
grenzüberschreitenden Aspekte des Europäischen Nachbarschaftsinstruments und des Instruments für Heranführungs
hilfe ein. Diese Obergrenzen schließen nicht die besondere Mittelzuweisung in Höhe von 3 000 000 000 EUR für die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen ein. 

12. Die Berechnung des BIP durch die Kommission wird auf den Statistiken vom Mai 2012 beruhen. Die von der 
Kommission im Mai 2014 projizierten individuellen nationalen Wachstumsraten des BIP für den Zeitraum 
2014-2020 werden für jeden einzelnen Mitgliedstaat gesondert angewandt. 

13. Die in Absatz 10 erläuterten Regelungen lassen nicht zu, dass die Mittelzuweisungen je Mitgliedstaat mehr als 110 % 
des realen Betrags für den Programmplanungszeitraum 2007–2013 betragen. 

Zusätzliche Bestimmungen 

14. Für alle Regionen, deren Pro-Kopf-BIP (in KKS) als Kriterium für die Förderfähigkeit für den Programmplanungs
zeitraum 2007–2013 herangezogen wurde und unter 75 % des Durchschnitts der EU-25 lag, deren Pro-Kopf-BIP 
jedoch mehr als 75 % des Durchschnitts der EU-27 beträgt, wird die Mindesthöhe der Beihilfemittel im Zeitraum 
2014 – 2020 im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" jährlich 60 % ihrer vorherigen 
durchschnittlichen indikativen jährlichen Mittelzuweisung im Rahmen des Ziels "Konvergenz" entsprechen, wie dies 
von der Kommission im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens 2007–2013 berechnet wurde. 

15. Keine Übergangsregion erhält weniger als das, was sie als stärker entwickelte Region erhalten hätte. Zur Bestimmung 
der Höhe dieser Mindestzuweisung wird die Zuweisungsmethode für stärker entwickelte Regionen auf alle Regionen 
angewandt, in denen das Pro-Kopf-BIP mindestens 75 % des EU-27-Durchschnitts beträgt. 

16. Die Mindestgesamtzuweisung an einen Mitgliedstaat aus den Fonds entspricht 55 % seiner gesamten Mittelzuweisung 
im Zeitraum 2007–2013. Die zur Einhaltung dieser Anforderung erforderlichen Berichtigungen werden proportional 
bei den Mittelzuweisungen aus den Fonds vorgenommen, wobei die Zuweisungen im Rahmen des Ziels "Europäische 
territoriale Zusammenarbeit" ausgeklammert werden. 

17. Um die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet und auf deren Wohl
standsgrad zu bewältigen und zur Förderung des Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Arbeitsplätzen in 
diesen Mitgliedstaaten werden aus den Strukturfonds folgende zusätzliche Mittel zugewiesen: 

a) 1 375 000 000 EUR für die stärker entwickelten Regionen Griechenlands; 

b) 1 000 000 000 EUR für Portugal, mit folgender Aufteilung: 450 000 000 EUR für stärker entwickelte Regionen, 
davon 150 000 000 EUR für Madeira, 75 000 000 EUR für die Übergangsregionen und 475 000 000 EUR für die 
weniger entwickelten Regionen; 

c) 100 000 000 EUR für die Region "Border, Midland and Western" in Irland; 

d) 1 824 000 000 EUR für Spanien, davon 500 000 000 EUR für Extremadura, 1 051 000 000 EUR für die Über
gangsregionen und 273 000 000 EUR für die stärker entwickelten Regionen; 

e) 1 500 000 000 EUR für die weniger entwickelten Regionen Italiens, davon 500 000 000 EUR für nicht-städtische 
Gebiete. 

18. Zwecks Anerkennung der Herausforderungen, die sich aufgrund der Insellage einiger Mitgliedstaaten und der Abge
legenheit bestimmter Gebiete der Union stellen, erhalten Malta und Zypern – nach Anwendung der Berechnungs
methode gemäß Absatz 16 – einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 200 000 000 EUR bzw. 150 000 000 EUR im 
Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" mit folgender Aufteilung: ein Drittel aus dem 
Kohäsionsfonds und zwei Drittel aus den Strukturfonds. 

Die spanischen Gebiete Ceuta und Melilla erhalten einen zusätzlichen Gesamtbetrag in Höhe von 50 000 000 EUR 
aus den Strukturfonds.
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Das in äußerster Randlage befindliche Gebiet Mayotte erhält einen Gesamtbetrag in Höhe von 200 000 000 EUR aus 
den Strukturfonds. 

19. Um bestimmten Regionen die Anpassung an die Änderung ihres Förderstatus oder an die langfristigen Folgen der 
jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen zu erleichtern, werden folgende Mittel zugewiesen: 

a) 133 000 000 EUR für Belgien, davon 66 500 000 EUR für Limburg und 66 500 000 EUR für die Übergangs
regionen der Region Wallonien; 

b) 710 000 000 EUR für Deutschland, davon 510 000 000 EUR für die ehemaligen Konvergenzregionen in der 
Kategorie der Übergangsregionen und 200 000 000 EUR für die Region Leipzig; 

c) unbeschadet des Absatzes 10 erhalten die weniger entwickelten Regionen Ungarns im Rahmen der Strukturfonds 
einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 1 560 000 000 EUR, die weniger entwickelten Regionen der Tschechischen 
Republik einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 900 000 000 EUR und die weniger entwickelte Region Slowe
niens einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 75 000 000 EUR. 

20. Ein Gesamtbetrag von 150 000 000 EUR wird dem Programm PEACE zugewiesen, davon 106 500 000 EUR für das 
Vereinigte Königreich und 43 500 000 EUR für Irland. Dieses Programm wird unter Einbeziehung von Nordirland 
und Irland als Programm für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bereitgestellt. 

Zusätzliche Anpassungen gemäß Artikel 92 Absatz 2. 

21. Zusätzlich zu den in Artikel 91 und 92 genannten Beträgen erhält Zypern einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 
94 200 000 EUR im Jahr 2014 und 92 400 000 EUR im Jahr 2015, der der Mittelzuweisung aus den Strukturfonds 
hinzuzurechnen ist.
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Das in äußerster Randlage befindliche Gebiet Mayotte erhält einen Gesamtbetrag in Höhe von 200 000 000 EUR aus 
den Strukturfonds. 

19. Um bestimmten Regionen die Anpassung an die Änderung ihres Förderstatus oder an die langfristigen Folgen der 
jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen zu erleichtern, werden folgende Mittel zugewiesen: 

a) 133 000 000 EUR für Belgien, davon 66 500 000 EUR für Limburg und 66 500 000 EUR für die Übergangs
regionen der Region Wallonien; 

b) 710 000 000 EUR für Deutschland, davon 510 000 000 EUR für die ehemaligen Konvergenzregionen in der 
Kategorie der Übergangsregionen und 200 000 000 EUR für die Region Leipzig; 

c) unbeschadet des Absatzes 10 erhalten die weniger entwickelten Regionen Ungarns im Rahmen der Strukturfonds 
einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 1 560 000 000 EUR, die weniger entwickelten Regionen der Tschechischen 
Republik einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 900 000 000 EUR und die weniger entwickelte Region Slowe
niens einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 75 000 000 EUR. 

20. Ein Gesamtbetrag von 150 000 000 EUR wird dem Programm PEACE zugewiesen, davon 106 500 000 EUR für das 
Vereinigte Königreich und 43 500 000 EUR für Irland. Dieses Programm wird unter Einbeziehung von Nordirland 
und Irland als Programm für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bereitgestellt. 

Zusätzliche Anpassungen gemäß Artikel 92 Absatz 2. 

21. Zusätzlich zu den in Artikel 91 und 92 genannten Beträgen erhält Zypern einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 
94 200 000 EUR im Jahr 2014 und 92 400 000 EUR im Jahr 2015, der der Mittelzuweisung aus den Strukturfonds 
hinzuzurechnen ist.
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ANHANG VIII 

METHODIK FÜR DIE BESONDERE MITTELZUWEISUNG ZUGUNSTEN DER BESCHÄFTIGUNGSINITIATIVE 
FÜR JUNGE MENSCHEN AUS ARTIKEL 91 

I. Die Aufteilung der besonderen Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen wird im 
Einklang mit den folgenden Schritten festgelegt: 

1. Die Zahl der arbeitslosen jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren wird in den förderungsberechtigten 
Gebietseinheiten der NUTS-Ebene 2 gemäß Artikel 16 der ESF-Verordnung, d.h. in Gebietseinheiten der NUTS- 
Ebene 2, in denen die Jugendarbeitslosigkeit bei jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren im Jahr 2012 über 
25 % lag, oder in Mitgliedstaaten, in denen die Jugendarbeitslosigkeit im Jahr 2012 um mehr als 30 % zugenom
men hat, in Regionen, in denen die Jugendarbeitslosigkeit im Jahr 2012 über 20 % lag, ermittelt (im Folgenden 
„förderfähige Regionen“). 

2. Grundlage für die Berechnung der Mittelzuweisung für die einzelnen förderungsberechtigten Regionen ist das 
Verhältnis der Zahl der arbeitslosen jungen Menschen in der betreffenden förderungsberechtigten Region zur 
Gesamtzahl der arbeitslosen jungen Menschen nach Ziffer 1 in allen förderungsberechtigten Regionen. 

3. Die Mittelzuweisung für jeden Mitgliedstaat ist die Summe der Mittelzuweisungen für die Gesamtheit seiner för
derungsberechtigten Regionen. 

II. Die besondere Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen findet bei der Anwendung 
der Deckelungsregelungen aus Anhang VII in Bezug auf die Zuweisung der Gesamtmittel keine Berücksichtigung. 

III. Die Höhe der spezifischen Zuweisung von Mitteln aus der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen zugunsten von 
Mayotte wird auf der Grundlage der Jugendarbeitslosigkeit und der Zahl arbeitsloser junger Menschen ermittelt, die 
wiederum so lange anhand aktuell verfügbarer nationaler Daten bestimmt werden, bis Eurostat-Daten auf NUTS-2- 
Ebene zur Verfügung stehen. 

IV. Die Mittel für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen können für die Jahre 2016 bis 2020 im Rahmen des 
Haushaltsverfahrens gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013. nach oben angepasst werden. 
Die Aufschlüsselung der zusätzlichen Mittel nach Mitgliedstaat erfolgt nach dem für die ursprüngliche Zuweisung 
angewandten Verfahren, jedoch unter Zugrundelegung aktuell verfügbarer jährlicher Daten.
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ANHANG IX 

METHODIK FÜR DIE FESTLEGUNG DES MINDESTANTEILS DES ESF 

Der zusätzliche prozentuale Anteil, um den der in Artikel 92 Absatz 4 genannte Anteil der Strukturfondsmittel, die dem 
ESF in einem Mitgliedstaat zugewiesen werden, ergänzt wird, der dem Anteil des jeweiligen Mitgliedstaats für den 
Programmplanungszeitraum 2007–2013 entspricht, wird auf der Grundlage der Beschäftigungsquoten (für Personen im 
Alter von 20 bis 64 Jahren) aus dem Bezugsjahr 2012 wie folgt festgelegt: 

— Bei einer Beschäftigungsquote von bis zu 65 % wird der Anteil um 1,7 Prozentpunkte erhöht; 

— bei einer Beschäftigungsquote von mehr als 65 %, jedoch höchstens 70 %, wird der Anteil um 1,2 Prozentpunkte 
erhöht; 

— bei einer Beschäftigungsquote von mehr als 70 %, jedoch höchstens 75 %, wird der Anteil um 0,7 Prozentpunkte 
erhöht; 

— bei einer Beschäftigungsquote von über 75 % ist keine Erhöhung erforderlich. 

Nach der Ergänzung darf der prozentuale Gesamtanteil eines Mitgliedstaats 52 % der in Artikel 92 Absatz 4 genannten 
Strukturfondsmittel nicht übersteigen. 

Der dem ESF aus den Strukturfondsmitteln für den Programmplanungszeitraum 2007–2013 für Kroatien zugewiesene 
Anteil – unter Ausnahme des Ziels der europäischen territorialen Zusammenarbeit – entspricht dem Durchschnittsanteil 
der Konvergenzregionen derjenigen Mitgliedstaaten, die der Union am oder nach dem 1. Januar 2004 beigetreten sind.
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ANHANG IX 

METHODIK FÜR DIE FESTLEGUNG DES MINDESTANTEILS DES ESF 

Der zusätzliche prozentuale Anteil, um den der in Artikel 92 Absatz 4 genannte Anteil der Strukturfondsmittel, die dem 
ESF in einem Mitgliedstaat zugewiesen werden, ergänzt wird, der dem Anteil des jeweiligen Mitgliedstaats für den 
Programmplanungszeitraum 2007–2013 entspricht, wird auf der Grundlage der Beschäftigungsquoten (für Personen im 
Alter von 20 bis 64 Jahren) aus dem Bezugsjahr 2012 wie folgt festgelegt: 

— Bei einer Beschäftigungsquote von bis zu 65 % wird der Anteil um 1,7 Prozentpunkte erhöht; 

— bei einer Beschäftigungsquote von mehr als 65 %, jedoch höchstens 70 %, wird der Anteil um 1,2 Prozentpunkte 
erhöht; 

— bei einer Beschäftigungsquote von mehr als 70 %, jedoch höchstens 75 %, wird der Anteil um 0,7 Prozentpunkte 
erhöht; 

— bei einer Beschäftigungsquote von über 75 % ist keine Erhöhung erforderlich. 

Nach der Ergänzung darf der prozentuale Gesamtanteil eines Mitgliedstaats 52 % der in Artikel 92 Absatz 4 genannten 
Strukturfondsmittel nicht übersteigen. 

Der dem ESF aus den Strukturfondsmitteln für den Programmplanungszeitraum 2007–2013 für Kroatien zugewiesene 
Anteil – unter Ausnahme des Ziels der europäischen territorialen Zusammenarbeit – entspricht dem Durchschnittsanteil 
der Konvergenzregionen derjenigen Mitgliedstaaten, die der Union am oder nach dem 1. Januar 2004 beigetreten sind.
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ANHANG X 

ZUSÄTZLICHKEIT 

1. ÖFFENTLICHE ODER GLEICHWERTIGE STRUKTURAUSGABEN 

In Mitgliedstaaten, in denen mindestens 65 % der Bevölkerung in weniger entwickelten Regionen leben, wird zur 
Festlegung der öffentlichen oder gleichwertigen Strukturausgaben der Wert herangezogen, der in den Stabilitäts- und 
Konvergenzprogrammen, welche die Mitgliedstaaten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 zur Darlegung ihrer 
mittelfristigen Haushaltsstrategie erstellen, für die Bruttoanlageinvestitionen angegeben ist. Dabei ist der als Anteil am 
BIP darzustellende Wert zu verwenden, der im Zusammenhang mit dem Saldo und der Schuldenquote des Sektors 
Staat und in Verbindung mit den Haushaltsaussichten des Sektors Staat angegeben ist. 

In Mitgliedstaaten, in denen mehr als 15 %, aber weniger als 65 % der Bevölkerung in weniger entwickelten 
Regionen leben, wird der Gesamtwert der Bruttoanlageinvestitionen zur Festlegung der öffentlichen oder gleich
wertigen Strukturausgaben herangezogen. Die Darstellung erfolgt im gleichen Format wie in Unterabsatz 1 festgelegt. 

2. ÜBERPRÜFUNG 

Überprüfungen der Zusätzlichkeit gemäß Artikel 95 Absatz 5 unterliegen den nachstehenden Regelungen: 

2.1 Ex-ante-Überprüfung 

a) Wenn ein Mitgliedstaat eine Partnerschaftsvereinbarung vorlegt, übermittelt er Informationen über das voraus
sichtliche Ausgabenprofil im Format der nachstehenden Tabelle 1. 

Tabelle 1 

Ausgaben des Sektors Staat als Anteil am BIP 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

P51 X X X X X X X 

b) Mitgliedstaaten, in denen mehr als 15 %, aber weniger als 65 % der Bevölkerung in weniger entwickelten 
Regionen leben, übermitteln außerdem Informationen über das voraussichtliche Ausgabenprofil in diesen weniger 
entwickelten Regionen im Format der nachstehenden Tabelle 2. 

Tabelle 2 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoanlage-investitionen des Sektors 
Staat in weniger entwickelten Regionen 
als Anteil am BIP X X X X X X X 

c) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission Informationen über die wichtigsten makro-ökonomischen In
dikatoren und Voraussagen, nach denen sich die Höhe der öffentlichen oder gleichwertigen Strukturausgaben 
richtet. 

d) Mitgliedstaaten, in denen mehr als 15 %, aber weniger als 65 % der Bevölkerung in weniger entwickelten 
Regionen leben, übermitteln der Kommission außerdem Informationen über die Methode zur Schätzung der 
Bruttoanlageinvestitionen in diesen Regionen. Zu diesem Zweck ziehen die Mitgliedstaaten – falls verfügbar – 
Daten zu den öffentlichen Investitionen auf regionaler Ebene heran. Sind solche Daten nicht vorhanden oder 
liegen andere ordnungsgemäß begründete Umstände vor – etwa wenn ein Mitgliedstaat die in der Verordnung 
(EG) Nr. 1059/2003 festgelegte regionale Aufteilung für den Zeitraum 2014–2020 erheblich verändert hat –, so 
können die Bruttoanlageinvestitionen geschätzt werden, indem Indikatoren für die regionalen öffentlichen Aus
gaben oder die regionale Bevölkerung auf Daten zu den öffentlichen Investitionen auf nationaler Ebene ange
wandt werden. 

e) Sobald die Kommission und der Mitgliedstaat eine Einigung erzielen, werden die vorstehende Tabelle 1 und 
gegebenenfalls Tabelle 2 als Referenzhöhe für die in den Jahren von 2014 bis 2020 beizubehaltenden öffent
lichen oder gleichwertigen Strukturausgaben in die Partnerschaftsvereinbarung des betreffenden Mitgliedstaats 
aufgenommen.
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2.2 Halbzeitüberprüfung 

a) Zum Zeitpunkt der Halbzeitüberprüfung gilt für den Mitgliedstaat, dass er die Höhe der öffentlichen oder 
gleichwertigen Strukturausgaben beibehalten hat, wenn die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben in den Jahren 
von 2014 bis 2017 die in der Partnerschaftsvereinbarung festgelegte Referenzhöhe erreichen oder übersteigen. 

b) Nach der Halbzeitüberprüfung kann die Kommission in Abstimmung mit dem Mitgliedstaat die Referenzhöhe 
von öffentlichen oder gleichwertigen Strukturausgaben in der Partnerschaftsvereinbarung anpassen, falls sich die 
wirtschaftliche Lage des Mitgliedstaats gegenüber der Einschätzung zum Zeitpunkt der Annahme der Partner
schaftsvereinbarung wesentlich geändert hat. 

2.3 Ex-post-Überprüfung 

Zum Zeitpunkt der Ex-post-Überprüfung gilt für den Mitgliedstaat, dass er die Höhe der öffentlichen oder gleich
wertigen Strukturausgaben beibehalten hat, wenn die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben in den Jahren von 
2014 bis 2020 die in der Partnerschaftsvereinbarung festgelegte Referenzhöhe erreichen oder übersteigen. 

3. SÄTZE FÜR DIE FINANZIELLE BERICHTIGUNG NACH DER EX-POST-ÜBERPRÜFUNG 

Beschließt die Kommission, eine finanzielle Berichtigung nach Artikel 95 Absatz 6 vorzunehmen, so wird der Satz 
für die finanziellen Berichtigung ermittelt, indem von der Differenz zwischen der Referenzhöhe in der Partnerschafts
vereinbarung und der erreichten Höhe, die als Prozentsatz der Referenzhöhe ausgedrückt wird, 3 % abgezogen 
werden und danach das Ergebnis durch 10 dividiert wird. Maßgeblich für die finanzielle Berichtigung ist die 
Anwendung des Satzes für die finanzielle Berichtigung auf den Beitrag, der dem betreffenden Mitgliedstaat für die 
weniger entwickelten Regionen und die Übergangsregionen über den gesamten Programmplanungszeitraum aus den 
Fonds gewährt wird. 

Beträgt die Differenz zwischen der Referenzhöhe in der Partnerschaftsvereinbarung und der erreichten Höhe, die als 
Prozentsatz der Referenzhöhe ausgedrückt wird, 3 % oder weniger, so wird keine finanzielle Berichtigung vorgenom
men. 

Die finanzielle Berichtigung beträgt nicht mehr als 5 % der Mittel, die dem betreffenden Mitgliedstaat für die weniger 
entwickelten Regionen über den gesamten Programmplanungszeitraum aus den Fonds zugewiesen werden.
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2.2 Halbzeitüberprüfung 

a) Zum Zeitpunkt der Halbzeitüberprüfung gilt für den Mitgliedstaat, dass er die Höhe der öffentlichen oder 
gleichwertigen Strukturausgaben beibehalten hat, wenn die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben in den Jahren 
von 2014 bis 2017 die in der Partnerschaftsvereinbarung festgelegte Referenzhöhe erreichen oder übersteigen. 

b) Nach der Halbzeitüberprüfung kann die Kommission in Abstimmung mit dem Mitgliedstaat die Referenzhöhe 
von öffentlichen oder gleichwertigen Strukturausgaben in der Partnerschaftsvereinbarung anpassen, falls sich die 
wirtschaftliche Lage des Mitgliedstaats gegenüber der Einschätzung zum Zeitpunkt der Annahme der Partner
schaftsvereinbarung wesentlich geändert hat. 

2.3 Ex-post-Überprüfung 

Zum Zeitpunkt der Ex-post-Überprüfung gilt für den Mitgliedstaat, dass er die Höhe der öffentlichen oder gleich
wertigen Strukturausgaben beibehalten hat, wenn die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben in den Jahren von 
2014 bis 2020 die in der Partnerschaftsvereinbarung festgelegte Referenzhöhe erreichen oder übersteigen. 

3. SÄTZE FÜR DIE FINANZIELLE BERICHTIGUNG NACH DER EX-POST-ÜBERPRÜFUNG 

Beschließt die Kommission, eine finanzielle Berichtigung nach Artikel 95 Absatz 6 vorzunehmen, so wird der Satz 
für die finanziellen Berichtigung ermittelt, indem von der Differenz zwischen der Referenzhöhe in der Partnerschafts
vereinbarung und der erreichten Höhe, die als Prozentsatz der Referenzhöhe ausgedrückt wird, 3 % abgezogen 
werden und danach das Ergebnis durch 10 dividiert wird. Maßgeblich für die finanzielle Berichtigung ist die 
Anwendung des Satzes für die finanzielle Berichtigung auf den Beitrag, der dem betreffenden Mitgliedstaat für die 
weniger entwickelten Regionen und die Übergangsregionen über den gesamten Programmplanungszeitraum aus den 
Fonds gewährt wird. 

Beträgt die Differenz zwischen der Referenzhöhe in der Partnerschaftsvereinbarung und der erreichten Höhe, die als 
Prozentsatz der Referenzhöhe ausgedrückt wird, 3 % oder weniger, so wird keine finanzielle Berichtigung vorgenom
men. 

Die finanzielle Berichtigung beträgt nicht mehr als 5 % der Mittel, die dem betreffenden Mitgliedstaat für die weniger 
entwickelten Regionen über den gesamten Programmplanungszeitraum aus den Fonds zugewiesen werden.
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ANHANG XI 

Ex-ante-Konditionalitäten 

TEIL I: Ex-ante-Konditionalitäten nach Themen 

Thematische Ziele Investitionsprioritäten Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

1. Stärkung von For
schung, technologischer 
Entwicklung und Innova
tion 

(FuE-Ziel) 

(gemäß Artikel 9 Absatz 1 
Nummer 1) 

EFRE: 

— Alle Investitionsprioritäten im 
Rahmen des thematischen Ziels 
Nr. 1 

1.1. Forschung und Innovation: Mit 
einer nationalen oder regionalen Stra
tegie für intelligente Spezialisierung im 
Einklang mit dem Nationalen Reform
programm werden private Ausgaben 
für Forschung und Innovation mobili
siert, die den Merkmalen funktionie
render nationaler und regionaler Sys
teme für FuE entsprechen. 

— Es gibt eine nationale oder regionale 
Strategie für intelligente Spezialisie
rung, 

— die auf einer SWOT-Analyse 
oder einer ähnlichen Analyse 
beruht, damit die Ressourcen 
auf einige wenige Prioritäten 
für Forschung und Innovation 
konzentriert werden; 

— in der auf Maßnahmen zur An
regung von Investitionen in For
schung und technische Entwick
lung (FTE) eingegangen wird; 

— die einen Begleitmechanismus 
umfasst. 

— Es wurde ein Rahmen angenom
men, der eine Übersicht über die 
für Forschung und Innovation ver
fügbaren Mittel bietet. 

EFRE: 

— Ausbau der Forschungs- und Inno
vationsinfrastruktur und der Kapa
zitäten für die Entwicklung von 
FuI-Spitzenleistungen; Förderung 
von Kompetenzzentren, insbeson
dere solchen von europäischem In
teresse 

1.2 Forschungs- und Innovations
infrastruktur. Ein mehrjähriger Plan, 
in dem Investitionen budgetiert und 
nach Priorität erfasst werden. 

— Es wurde ein indikativer mehrjäh
riger Plan angenommen, in dem In
vestitionen im Zusammenhang mit 
vorrangigen Unionsprojekten und 
gegebenenfalls dem Europäischen 
Strategieforum für Forschungsinfra
strukturen (ESFRI) im Haushalt nach 
Priorität erfasst werden. 

2. Informations- und 
Kommuni-kationstechnolo
gien (IKT)– Verbesserung 
von Zugang sowie Nut
zung und Qualität (Breit
band-ziel) 

(gemäß Artikel 9 Absatz 1 
Nummer 2) 

EFRE: 

— Entwicklung von IKT-Produkten, 
IKT-Diensten und des elektro
nischen Geschäftsverkehrs, Aus
weitung der IKT-Nachfrage 

— Stärkung der IKT-Anwendungen 
für elektronische Behördendienste, 
E-Learning, digitale Integration, E- 
Kultur und elektronische Gesund
heitsdienste 

2.1. Digitales Wachstum: Ein strategi
sches Gesamtkonzept für digitales 
Wachstum, mit dem erschwingliche, 
hochwertige und interoperable IKT-ge
stützte private und öffentliche Dienste 
gefördert werden und die Akzeptanz 
bei Bürgern (u. a. bei benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen), Unternehmen 
und Behörden auch im Rahmen von 
länderübergreifenden Initiativen gestei
gert wird. 

— Ein strategisches Gesamtkonzept für 
digitales Wachstum, beispielsweise 
im Rahmen der nationalen oder re
gionalen Strategie für intelligente 
Spezialisierung weist folgende Ele
mente auf: 

— Die Maßnahmen werden im 
Haushalt nach Prioritäten einge
plant; hierfür wird eine SWOT- 
Analyse oder eine ähnliche Ana
lyse im Einklang mit dem "Sco
reboard" der Digitalen Agenda 
für Europa durchgeführt; 

— eine Analyse über die Abstim
mung von Angebot und Nach
frage im Bereich der Informati
ons- und Kommunikationstech
nologien (IKT) sollte durch
geführt worden sein;
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Thematische Ziele Investitionsprioritäten Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

— Indikatoren zur Messung des 
Fortschritts bei Maßnahmen in 
Bereichen wie z. B. digitale 
Kompetenz, elektronische Inklu
sion, elektronische Zugänglich
keit und Fortschritte bei den 
elektronischen Gesundheits
diensten innerhalb der durch 
Artikel 168 AEUV gesetzten 
Grenzen, die mit den derzeit 
maßgeblichen einschlägigen 
Strategien auf Unionsebene so
wie auf nationaler oder regiona
ler Ebene abgestimmt sind; 

— Erhebung des Bedarfs zur Ver
besserung des Aufbaus von 
IKT-Kapazitäten. 

EFRE: 

— Ausbau des Breitbandzugangs und 
der Hochgeschwindig-keitsnetze 
und Unterstützung bereits entste
hender Technologien und Netze 
für die digitale Wirtschaft 

2.2. Infrastruktur im Bereich NGN 
(Netze der nächsten Generation): In 
nationalen oder regionalen NGN-Plä
nen, in denen auf regionale Maßnah
men zur Verwirklichung der Unions- 
Zielvorgaben für den schnellen Inter
net-Zugang eingegangen wird, liegt 
der Schwerpunkt auf Bereichen, in de
nen auf dem Markt keine offene Infra
struktur zu erschwinglichen Preisen 
und mit einer Qualität gemäß den 
Unionsbestimmungen für Wettbewerb 
und staatliche Beihilfen verfügbar ist; 
ferner werden durch diese Pläne für 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen 
zugängliche Dienste bereitgestellt. 

— Ein nationaler bzw. regionaler 
NGN-Plan weist folgende Elemente 
auf: 

— einen Plan für Infrastruktur
investitionen auf der Grundlage 
einer Wirtschaftsanalyse, bei der 
die vorhandene private und öf
fentliche Infrastruktur und In
vestitionspläne berücksichtigt 
werden; 

— nachhaltige wettbewerbsför
dernde Investitionsmodelle, die 
offene, erschwingliche, hochwer
tige und zukunftsfähige Infra
strukturen und Dienstleistungen 
zugänglich machen; 

— Maßnahmen zur Anregung der 
privaten Investitionstätigkeit. 

3. Steigerung der Wett
bewerb-fähigkeit kleiner 
und mittlerer Unterneh
men (KMU) 

(gemäß Artikel 9 Absatz 1 
Nummer 3) 

EFRE: 

— Förderung des Unternehmergeists, 
insbesondere durch Erleichterung 
der wirtschaftlichen Nutzung 
neuer Ideen und Förderung von 
Unternehmensgründungen, ein
schließlich durch Gründerzentren; 

— Unterstützung der Fähigkeit von 
KMU, sich am Wachstum des re
gionalen, nationalen und interna
tionalen Marktes sowie an Innova
tionsprozessen zu beteiligen 

3.1. Für die Förderung des Unterneh
mergeistes unter Berücksichtigung des 
Small Business Act (SBA) wurden kon
krete Maßnahmen durchgeführt. 

— Die spezifischen Maßnahmen sind: 

— Es wurden Maßnahmen mit 
dem Ziel umgesetzt, den Zeit
aufwand und die Kosten für 
die Unternehmensgründung zu 
reduzieren und dabei die Ziele 
des SBA zu berücksichtigen. 

— Es wurden Maßnahmen mit 
dem Ziel umgesetzt, den Zeit
aufwand für die Beschaffung 
der zur Aufnahme und zum Be
treiben der konkreten Tätigkeit 
eines Unternehmens erforderli
chen Konzessionen und Geneh
migungen zu reduzieren und 
dabei die Ziele des SBA zu be
rücksichtigen.
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Thematische Ziele Investitionsprioritäten Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

— Indikatoren zur Messung des 
Fortschritts bei Maßnahmen in 
Bereichen wie z. B. digitale 
Kompetenz, elektronische Inklu
sion, elektronische Zugänglich
keit und Fortschritte bei den 
elektronischen Gesundheits
diensten innerhalb der durch 
Artikel 168 AEUV gesetzten 
Grenzen, die mit den derzeit 
maßgeblichen einschlägigen 
Strategien auf Unionsebene so
wie auf nationaler oder regiona
ler Ebene abgestimmt sind; 

— Erhebung des Bedarfs zur Ver
besserung des Aufbaus von 
IKT-Kapazitäten. 

EFRE: 

— Ausbau des Breitbandzugangs und 
der Hochgeschwindig-keitsnetze 
und Unterstützung bereits entste
hender Technologien und Netze 
für die digitale Wirtschaft 

2.2. Infrastruktur im Bereich NGN 
(Netze der nächsten Generation): In 
nationalen oder regionalen NGN-Plä
nen, in denen auf regionale Maßnah
men zur Verwirklichung der Unions- 
Zielvorgaben für den schnellen Inter
net-Zugang eingegangen wird, liegt 
der Schwerpunkt auf Bereichen, in de
nen auf dem Markt keine offene Infra
struktur zu erschwinglichen Preisen 
und mit einer Qualität gemäß den 
Unionsbestimmungen für Wettbewerb 
und staatliche Beihilfen verfügbar ist; 
ferner werden durch diese Pläne für 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen 
zugängliche Dienste bereitgestellt. 

— Ein nationaler bzw. regionaler 
NGN-Plan weist folgende Elemente 
auf: 

— einen Plan für Infrastruktur
investitionen auf der Grundlage 
einer Wirtschaftsanalyse, bei der 
die vorhandene private und öf
fentliche Infrastruktur und In
vestitionspläne berücksichtigt 
werden; 

— nachhaltige wettbewerbsför
dernde Investitionsmodelle, die 
offene, erschwingliche, hochwer
tige und zukunftsfähige Infra
strukturen und Dienstleistungen 
zugänglich machen; 

— Maßnahmen zur Anregung der 
privaten Investitionstätigkeit. 

3. Steigerung der Wett
bewerb-fähigkeit kleiner 
und mittlerer Unterneh
men (KMU) 

(gemäß Artikel 9 Absatz 1 
Nummer 3) 

EFRE: 

— Förderung des Unternehmergeists, 
insbesondere durch Erleichterung 
der wirtschaftlichen Nutzung 
neuer Ideen und Förderung von 
Unternehmensgründungen, ein
schließlich durch Gründerzentren; 

— Unterstützung der Fähigkeit von 
KMU, sich am Wachstum des re
gionalen, nationalen und interna
tionalen Marktes sowie an Innova
tionsprozessen zu beteiligen 

3.1. Für die Förderung des Unterneh
mergeistes unter Berücksichtigung des 
Small Business Act (SBA) wurden kon
krete Maßnahmen durchgeführt. 

— Die spezifischen Maßnahmen sind: 

— Es wurden Maßnahmen mit 
dem Ziel umgesetzt, den Zeit
aufwand und die Kosten für 
die Unternehmensgründung zu 
reduzieren und dabei die Ziele 
des SBA zu berücksichtigen. 

— Es wurden Maßnahmen mit 
dem Ziel umgesetzt, den Zeit
aufwand für die Beschaffung 
der zur Aufnahme und zum Be
treiben der konkreten Tätigkeit 
eines Unternehmens erforderli
chen Konzessionen und Geneh
migungen zu reduzieren und 
dabei die Ziele des SBA zu be
rücksichtigen.
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— Es wurde ein Mechanismus für 
die Begleitung der Umsetzung 
der ergriffenen Maßnahmen des 
SBA und für die Bewertung der 
Auswirkungen auf KMU einge
führt. 

4. Förderung der Bestre
bungen zur Verringerung 
der CO 2 -Emissionen in al
len Branchen der Wirt
schaft 

(gemäß Artikel 9 Absatz 1 
Unterabsatz 4) 

EFRE + Kohäsionsfonds: 

— Förderung der Energieeffizienz, des 
intelligenten Energiemanagements 
und der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in öffent
lichen Infrastrukturen, einschließ
lich öffentlicher Gebäude, und im 
Wohnungsbau 

4.1. Es wurden Maßnahmen durch
geführt, um kosteneffiziente Verbes
serungen der Endenergieeffizienz und 
kosteneffiziente Investitionen in Ener
gieeffizienz beim Neubau oder bei der 
Renovierung von Gebäuden zu för
dern. 

— Es handelt sich um folgende Maß
nahmen: 

— Es existieren Maßnahmen zur 
Einhaltung der Mindestanforde
rungen an die Gesamtenergieef
fizienz von Gebäuden nach Ar
tikel 3, Artikel 4 und Artikel 5 
der Richtlinie 2010/31/EU des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 1 ). 

— Maßnahmen, die notwendig 
sind, um ein System für die Er
stellung von Ausweisen über die 
Gesamtenergieeffizienz von Ge
bäuden gemäß Artikel 11 der 
Richtlinie 2010/31/EU ein
zurichten; 

— Maßnahmen zur Gewährleistung 
der strategischen Planung zur 
Energieeffizienz gemäß Artikel 3 
der Richtlinie 2012/27 EU des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 2 ); 

— Maßnahmen gemäß Artikel 13 
der Richtlinie 2006/32/EG des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 3 ) über Endenergieef
fizienz und Energiedienstleistun
gen, damit Endkunden individu
elle Zähler erhalten, sofern dies 
technisch möglich und finanziell 
vertretbar ist und im Verhältnis 
zu der potenziellen Energieein
sparung steht. 

EFRE + Kohäsionsfonds: 

— Förderung des Einsatzes hocheffi
zienter Kraft-Wärme-Kopplung 
auf der Grundlage des Nutzwär
mebedarfs 

4.2. Es wurden Maßnahmen durch
geführt, um hocheffiziente Kraft-Wär
me-Kopplung zu fördern. 

— Es handelt sich um folgende Maß
nahmen: 

— Die Förderung der Kraft-Wärme- 
Kopplung orientiert sich am 
Nutzwärmebedarf und an den 
Primärenergieeinsparungen ge
mäß Artikel 7 Absatz 1 und 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben 
a und b der Richtlinie 
2004/8/EG und die Mitglied
staaten oder ihre zuständigen 
Stellen haben den bestehenden 
rechtlichen Rahmen hinsichtlich 
der Genehmigungsverfahren 
oder sonstigen Verfahren bewer
tet, um
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Thematische Ziele Investitionsprioritäten Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

(a) die Auslegung von KWK-Blö
cken zu fördern, um einen wirt
schaftlich vertretbaren Nutzwär
mebedarf zu decken, und nicht 
mehr Wärme als die Nutzwärme 
zu erzeugen, und 

(b) die rechtlichen und sonstigen 
Hindernisse für den Ausbau 
der Kraft-Wärme-Kopplung zu 
reduzieren. 

EFRE + Kohäsionsfonds: 

— Förderung der Produktion und 
Verteilung von Energie aus erneu
erbaren Quellen 

4.3. Es wurden Maßnahmen durch
geführt, um die Produktion und Ver
teilung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen zu fördern ( 4 ). 

— Gemäß Artikel 14 Absatz 1, Arti
kel 16 Absatz 2 und Artikel 16 Ab
satz 3 der Richtlinie 2009/28/EG 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 4 ) sind transparente För
derregelungen eingeführt worden, 
werden der vorrangige Netzzugang 
und der garantierte Netzzugang ge
währleistet, wird der Einspeisung 
Vorrang eingeräumt und sind öf
fentlich bekannt gemachte Stan
dardregeln für die Übernahme und 
Teilung der Kosten für technische 
Anpassungen aufgestellt worden. 

— Der Mitgliedstaat verfügt über einen 
nationalen Aktionsplan für erneuer
bare Energie gemäß Artikel 4 der 
Richtlinie 2009/28/EG. 

5. Förderung der Anpas
sung an den Klimawandel 
und Risikoprävention und 
Risikomanagement 

(Klimaschutzziel) (gemäß 
Artikel 9 Absatz 1 Num
mer 5) 

EFRE + Kohäsionsfonds: 

— Förderung von Investitionen zur 
Bewältigung spezieller Risiken, Si
cherstellung des Katastrophen- 
schutzes und Entwicklung von Ka
tastrophen-management-systemen 

5.1. Risikoprävention und Risikoma
nagement: In nationalen oder regiona
len Risikobewertungen für das Kata
strophenmanagement wird auf die 
Anpassung an den Klimawandel einge
gangen. 

— Die einzuführende nationale oder 
regionale Risikobewertung umfasst 
folgende Punkte: 

— eine Beschreibung von Prozess, 
Methodik, Methoden und nicht 
sensiblen Daten, die für die Ri
sikobewertung herangezogen 
werden, und der risikogestütz
ten Kriterien für die Aufstellung 
von Prioritäten für die Investi
tionen; 

— eine Beschreibung von Einzel
risiko- und Mehrfachrisiko-Sze
narien; 

— gegebenenfalls die Berücksichti
gung nationaler Strategien zur 
Anpassung an den Klimawandel.
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Thematische Ziele Investitionsprioritäten Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

(a) die Auslegung von KWK-Blö
cken zu fördern, um einen wirt
schaftlich vertretbaren Nutzwär
mebedarf zu decken, und nicht 
mehr Wärme als die Nutzwärme 
zu erzeugen, und 

(b) die rechtlichen und sonstigen 
Hindernisse für den Ausbau 
der Kraft-Wärme-Kopplung zu 
reduzieren. 

EFRE + Kohäsionsfonds: 

— Förderung der Produktion und 
Verteilung von Energie aus erneu
erbaren Quellen 

4.3. Es wurden Maßnahmen durch
geführt, um die Produktion und Ver
teilung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen zu fördern ( 4 ). 

— Gemäß Artikel 14 Absatz 1, Arti
kel 16 Absatz 2 und Artikel 16 Ab
satz 3 der Richtlinie 2009/28/EG 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 4 ) sind transparente För
derregelungen eingeführt worden, 
werden der vorrangige Netzzugang 
und der garantierte Netzzugang ge
währleistet, wird der Einspeisung 
Vorrang eingeräumt und sind öf
fentlich bekannt gemachte Stan
dardregeln für die Übernahme und 
Teilung der Kosten für technische 
Anpassungen aufgestellt worden. 

— Der Mitgliedstaat verfügt über einen 
nationalen Aktionsplan für erneuer
bare Energie gemäß Artikel 4 der 
Richtlinie 2009/28/EG. 

5. Förderung der Anpas
sung an den Klimawandel 
und Risikoprävention und 
Risikomanagement 

(Klimaschutzziel) (gemäß 
Artikel 9 Absatz 1 Num
mer 5) 

EFRE + Kohäsionsfonds: 

— Förderung von Investitionen zur 
Bewältigung spezieller Risiken, Si
cherstellung des Katastrophen- 
schutzes und Entwicklung von Ka
tastrophen-management-systemen 

5.1. Risikoprävention und Risikoma
nagement: In nationalen oder regiona
len Risikobewertungen für das Kata
strophenmanagement wird auf die 
Anpassung an den Klimawandel einge
gangen. 

— Die einzuführende nationale oder 
regionale Risikobewertung umfasst 
folgende Punkte: 

— eine Beschreibung von Prozess, 
Methodik, Methoden und nicht 
sensiblen Daten, die für die Ri
sikobewertung herangezogen 
werden, und der risikogestütz
ten Kriterien für die Aufstellung 
von Prioritäten für die Investi
tionen; 

— eine Beschreibung von Einzel
risiko- und Mehrfachrisiko-Sze
narien; 

— gegebenenfalls die Berücksichti
gung nationaler Strategien zur 
Anpassung an den Klimawandel.
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6. Erhaltung und Schutz 
der Umwelt sowie För
derung der Ressourcen
effizienz 

(gemäß Artikel 9 Ab
satz 1 Nummer6) 

EFRE + Kohäsionsfonds: 

— Investitionen in die Wasserwirt
schaft, um die Anforderungen des 
umweltrechtlichen Besitzstandes 
der Union zu erfüllen und um 
den von den Mitgliedstaaten er
fassten Bedarf an Investitionen, 
die über diese Anforderungen hi
nausgehen, zu bewältigen 

6.1. Wasserwirtschaft: Hier besteht a) 
eine Wassergebührenpolitik, die an
gemessene Anreize für die Benutzer 
darstellt, Wasserressourcen effizient 
zu nutzen, und leisten b) die verschie
denen Wassernutzungen einen an
gemessenen Beitrag zur Deckung der 
Kosten der Wasserdienstleistungen in 
einer Höhe, die in dem gebilligten 
Flussbewirtschaftungsplan für Investi
tionen, die durch die Programme ge
fördert werden, festgelegt ist. 

— In Sektoren, die durch den EFRE 
und den Kohäsionsfonds unterstützt 
werden, hat der Mitgliedstaat dafür 
gesorgt, dass durch die verschiede
nen Wassernutzungsarten ein Bei
trag zur Deckung der Kosten der 
Wasserdienstleistungen nach Arti
kel 9 Absatz 1 Spiegelstrich 1 der 
Richtlinie 2000/60/EG geleistet 
wird, wobei gegebenenfalls den so
zialen, ökologischen und wirtschaft
lichen Auswirkungen der Deckung 
sowie den geografischen und klima
tischen Bedingungen der betroffe
nen Region bzw. Regionen Rech
nung getragen wird. 

— Für die Flussgebietseinheit wird ein 
Bewirtschaftungsplan für die Ein
zugsgebiete gemäß Artikel 13 der 
Richtlinie 2000/60/EG angenom
men. 

EFRE + Kohäsionsfonds: 

— Investitionen in die Abfallwirt
schaft, um die Anforderungen des 
umweltrechtlichen Besitzstandes 
der Union zu erfüllen und um 
den von den Mitgliedstaaten er
fassten Bedarf an Investitionen, 
die über diese Anforderungen hi
nausgehen, zu bewältigen 

6.2. Abfallwirtschaft: Förderung wirt
schaftlich und umweltpolitisch nach
haltiger Investitionen in die Abfallwirt
schaft, insbesondere durch Aufstellung 
von Abfallbewirtschaftungsplänen ge
mäß der Richtlinie 2008/98/EG über 
Abfälle und gemäß der Abfallhierar
chie. 

— Der Kommission wurde gemäß Ar
tikel 11 Absatz 5 der Richtlinie 
2008/98/EG ein Durchführungs
bericht über die Fortschritte bei 
der Verwirklichung der in Artikel 11 
der Richtlinie 2008/98/EG vorgese
henen Zielvorgaben vorgelegt. 

— Es wurden ein oder mehrere Abfall
bewirtschaftungspläne aufgestellt, so 
wie dies in Artikel 28 der Richtlinie 
2008/98/EG vorgeschrieben ist. 

— Es wurden Abfallvermeidungspro
gramme erstellt, so wie dies in Ar
tikel 29 der Richtlinie 2008/98/EG 
vorgeschrieben ist. 

— Die notwendigen Maßnahmen, um 
bis 2020 die Zielvorgaben für die 
Vorbereitungen in den Bereichen 
Wiederverwendung und Recycling 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der 
Richtlinie 2008/98/EG zu erreichen, 
wurden ergriffen.
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7. Förderung von Nach
haltigkeit im Verkehr und 
Beseitigung von Engpässen 
in wichtigen Netzinfra
strukturen 

(gemäß Artikel 9 Absatz 1 
Nummer 7) 

EFRE + Kohäsionsfonds: 

— Unterstützung eines multimodalen 
einheitlichen europäischen Ver
kehrsraums durch Investitionen in 
das trans-europäische Verkehrs- 
netz (TEN-V) 

— Entwicklung und Sanierung umfas
sender, hochwertiger und inter
operabler Eisenbahnsysteme und 
Förderung von Maßnahmen zur 
Lärmminderung 

— Entwicklung und Verbesserung 
umweltfreundlicher (einschließlich 
geräuscharmer) Verkehrssysteme 
mit geringen CO 2 -Emissionen – 
darunter Binnenwasserwege und 
Seeverkehr, Häfen, multimodale 
Anbindungen und Flughafeninfra
struktur – zur Förderung einer 
nachhaltigen regionalen und loka
len Mobilität 

EFRE: 

— Ausbau der regionalen Mobilität 
durch Anbindung sekundärer und 
tertiärer Knotenpunkte an die 
TEN-V-Infrastruktur, einschließlich 
multimodaler Knoten 

7.1. Verkehr: Es gibt einen oder meh
rere umfassende Pläne oder Rahmen 
für Verkehrsinvestitionen im Einklang 
mit dem institutionellen Aufbau der 
Mitgliedstaaten (einschließlich öffent
licher Verkehr auf regionaler und lo
kaler Ebene), mit denen die Entwick
lung der Infrastruktur unterstützt und 
die Anbindung an das TEN-V-Gesamt
netz und das TEN-V-Kernnetz verbes
sert werden. 

— Es gibt einen oder mehrere umfas
sende Verkehrspläne oder Rahmen 
für Verkehrsinvestitionen, die die 
rechtlichen Anforderungen für die 
strategische Umweltprüfung erfüllen 
und in denen Folgendes dargelegt 
wird: 

— der Beitrag zum einheitlichen 
europäischen Verkehrsraum im 
Einklang mit Artikel 10 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1315/2013 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 5 ), einschließlich 
der Prioritäten für Investitionen 
in 

— das TEN-V-Kernnetz und das 
Gesamtnetz, wenn Investitionen 
aus dem EFRE und dem Kohäsi
onsfonds vorgesehen sind; 

— sekundäre Anbindungen; 

— eine realistische und ausgereifte 
Planung für Projekte, für die Un
terstützung aus dem EFRE und 
dem Kohäsionsfonds vorgesehen 
ist. 

— Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Kapazität von zwischengeschalteten 
Einrichtungen und Begünstigten zur 
Umsetzung der Projektplanung. 

EFRE + Kohäsionsfonds: 

— Unterstützung eines multimodalen 
einheitlichen europäischen Ver
kehrs-raums durch Investitionen 
in das transeuropäische Verkehrs
netz (TEN-V) 

— Entwicklung und Sanierung umfas
sender, hochwertiger und inter
operabler Eisenbahnsysteme und 
Förderung von Maßnahmen zur 
Lärmminderung 

7.2. Schienenverkehr: Es gibt einen 
oder mehrere umfassende Verkehrs
pläne oder Rahmen mit einem eige
nen Abschnitt über den Schienenver
kehr im Einklang mit dem institutio
nellen Aufbau der Mitgliedstaaten (ein
schließlich des öffentlichen Verkehrs 
auf regionaler und lokaler Ebene), 
mit denen die Entwicklung der Infra
struktur unterstützt und die Anbin
dung an das TEN-V-Gesamtnetz und 
das TEN-V-Kernnetz verbessert wer
den. Mit den Investitionen werden rol
lendes Material, Interoperabilität und 
Aufbau von Kapazitäten gefördert. 

— Es gibt, wie oben angeführt, einen 
oder mehrere Verkehrspläne oder 
Rahmen mit einem Abschnitt über 
den Schienenverkehr, die die recht
lichen Anforderungen für die strate
gische Umweltprüfung erfüllen und 
in denen eine realistische und aus
gereifte Projektplanung (einschließ
lich Zeitplan und finanziellem Rah
men) dargelegt werden. 

— Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Kapazität von zwischengeschalteten 
Einrichtungen und Begünstigten zur 
Umsetzung der Projektplanung.
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Thematische Ziele Investitionsprioritäten Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

7. Förderung von Nach
haltigkeit im Verkehr und 
Beseitigung von Engpässen 
in wichtigen Netzinfra
strukturen 

(gemäß Artikel 9 Absatz 1 
Nummer 7) 

EFRE + Kohäsionsfonds: 

— Unterstützung eines multimodalen 
einheitlichen europäischen Ver
kehrsraums durch Investitionen in 
das trans-europäische Verkehrs- 
netz (TEN-V) 

— Entwicklung und Sanierung umfas
sender, hochwertiger und inter
operabler Eisenbahnsysteme und 
Förderung von Maßnahmen zur 
Lärmminderung 

— Entwicklung und Verbesserung 
umweltfreundlicher (einschließlich 
geräuscharmer) Verkehrssysteme 
mit geringen CO 2 -Emissionen – 
darunter Binnenwasserwege und 
Seeverkehr, Häfen, multimodale 
Anbindungen und Flughafeninfra
struktur – zur Förderung einer 
nachhaltigen regionalen und loka
len Mobilität 

EFRE: 

— Ausbau der regionalen Mobilität 
durch Anbindung sekundärer und 
tertiärer Knotenpunkte an die 
TEN-V-Infrastruktur, einschließlich 
multimodaler Knoten 

7.1. Verkehr: Es gibt einen oder meh
rere umfassende Pläne oder Rahmen 
für Verkehrsinvestitionen im Einklang 
mit dem institutionellen Aufbau der 
Mitgliedstaaten (einschließlich öffent
licher Verkehr auf regionaler und lo
kaler Ebene), mit denen die Entwick
lung der Infrastruktur unterstützt und 
die Anbindung an das TEN-V-Gesamt
netz und das TEN-V-Kernnetz verbes
sert werden. 

— Es gibt einen oder mehrere umfas
sende Verkehrspläne oder Rahmen 
für Verkehrsinvestitionen, die die 
rechtlichen Anforderungen für die 
strategische Umweltprüfung erfüllen 
und in denen Folgendes dargelegt 
wird: 

— der Beitrag zum einheitlichen 
europäischen Verkehrsraum im 
Einklang mit Artikel 10 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1315/2013 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 5 ), einschließlich 
der Prioritäten für Investitionen 
in 

— das TEN-V-Kernnetz und das 
Gesamtnetz, wenn Investitionen 
aus dem EFRE und dem Kohäsi
onsfonds vorgesehen sind; 

— sekundäre Anbindungen; 

— eine realistische und ausgereifte 
Planung für Projekte, für die Un
terstützung aus dem EFRE und 
dem Kohäsionsfonds vorgesehen 
ist. 

— Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Kapazität von zwischengeschalteten 
Einrichtungen und Begünstigten zur 
Umsetzung der Projektplanung. 

EFRE + Kohäsionsfonds: 

— Unterstützung eines multimodalen 
einheitlichen europäischen Ver
kehrs-raums durch Investitionen 
in das transeuropäische Verkehrs
netz (TEN-V) 

— Entwicklung und Sanierung umfas
sender, hochwertiger und inter
operabler Eisenbahnsysteme und 
Förderung von Maßnahmen zur 
Lärmminderung 

7.2. Schienenverkehr: Es gibt einen 
oder mehrere umfassende Verkehrs
pläne oder Rahmen mit einem eige
nen Abschnitt über den Schienenver
kehr im Einklang mit dem institutio
nellen Aufbau der Mitgliedstaaten (ein
schließlich des öffentlichen Verkehrs 
auf regionaler und lokaler Ebene), 
mit denen die Entwicklung der Infra
struktur unterstützt und die Anbin
dung an das TEN-V-Gesamtnetz und 
das TEN-V-Kernnetz verbessert wer
den. Mit den Investitionen werden rol
lendes Material, Interoperabilität und 
Aufbau von Kapazitäten gefördert. 

— Es gibt, wie oben angeführt, einen 
oder mehrere Verkehrspläne oder 
Rahmen mit einem Abschnitt über 
den Schienenverkehr, die die recht
lichen Anforderungen für die strate
gische Umweltprüfung erfüllen und 
in denen eine realistische und aus
gereifte Projektplanung (einschließ
lich Zeitplan und finanziellem Rah
men) dargelegt werden. 

— Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Kapazität von zwischengeschalteten 
Einrichtungen und Begünstigten zur 
Umsetzung der Projektplanung.
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— Entwicklung und Verbesserung 
umweltfreundlicher (einschließlich 
geräuscharmer) Verkehrssysteme 
mit geringen CO 2 -Emissionen – 
darunter Binnenwasserwege und 
Seeverkehr, Häfen, multimodale 
Anbindungen und Flughafeninfra
struktur – zur Förderung einer 
nachhaltigen regionalen und loka
len Mobilität 

EFRE: 

— Ausbau der regionalen Mobilität 
durch Anbindung sekundärer und 
tertiärer Knotenpunkte an die 
TEN-V-Infrastruktur, einschließlich 
multimodaler Knoten 

EFRE + Kohäsionsfonds: 

— Unterstützung eines multimodalen 
einheitlichen europäischen Ver
kehrsraums durch Investitionen in 
das transeuropäische Verkehrsnetz 
(TEN-V) 

— Entwicklung und Sanierung umfas
sender, hochwertiger und inter
operabler Eisenbahnsysteme und 
Förderung von Maßnahmen zur 
Lärmminderung 

— Entwicklung und Verbesserung 
umweltfreundlicher (einschließlich 
geräuscharmer) Verkehrssysteme 
mit geringen CO 2 -Emissionen – 
darunter Binnenwasserwege und 
Seeverkehr, Häfen, multimodale 
Anbindungen und Flughafeninfra
struktur – zur Förderung einer 
nachhaltigen regionalen und loka
len Mobilität 

EFRE: 

— Ausbau der regionalen Mobilität 
durch Anbindung sekundärer und 
tertiärer Knotenpunkte an die 
TEN-V-Infrastruktur, einschließlich 
multimodaler Knoten 

7.3. Andere Verkehrsträger, ein
schließlich Binnenwasserstraßen und 
Seeverkehr, Häfen, multimodale An
bindungen und Flughafeninfrastruktur: 
Es gibt innerhalb des bzw. der umfas
senden Verkehrsplans/-pläne oder 
Rahmen(s) einen eigenen Abschnitt 
zu Binnenwasserstraßen und Seever
kehr, Häfen, multimodalen Anbindun
gen und zur Flughafeninfrastruktur, in 
dem zur Verbesserung der Anbindung 
an das TEN-V-Gesamtnetz und das 
TEN-V-Kernnetz und zur Förderung 
einer nachhaltigen regionalen und lo
kalen Mobilität beigetragen wird. 

— Es gibt einen Abschnitt zu Binnen
wasserstraßen und Seeverkehr, Hä
fen, multimodalen Anbindungen 
und zur Flughafeninfrastruktur in
nerhalb des/der Verkehrsplans/- 
pläne oder Rahmen(s), in dem 

— die rechtlichen Anforderungen 
der strategischen Umweltprü
fung erfüllt werden; 

— eine realistische und ausgereifte 
Projektplanung festgelegt wird 
(einschließlich Zeitplan und fi
nanziellem Rahmen). 

— Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Kapazität von zwischengeschalteten 
Einrichtungen und Begünstigten zur 
Umsetzung der Projektplanung. 

EFRE: 

— Verbesserung der Energieeffizienz 
und Versorgungssicherheit durch 
die Entwicklung intelligenter Sys
teme zur Verteilung, Speicherung 
und Übertragung von Energie 
und die Einbeziehung dezentraler 
Erzeugung von Energie aus erneu
erbaren Quellen 

7.4 Entwicklung intelligenter Systeme 
für die Verteilung, Speicherung und 
Übertragung von Energie. 

Es gibt umfassende Pläne für Investi
tionen in eine intelligente Energie
infrastruktur, und es bestehen Regulie
rungsmaßnahmen, die zur Verbes
serung der Energieeffizienz und Ver
sorgungssicherheit beitragen. 

— Umfassende Pläne, in denen die 
Prioritäten der nationalen Energie
infrastruktur beschrieben werden, 
sind vorhanden: 

— falls anwendbar, gemäß den Ar
tikeln 22 der Richtlinien 
2009/72/EG und 2009/73/EG 
und
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— im Einklang mit den entspre
chenden regionalen Investitions
plänen gemäß Artikel 12 und 
mit dem unionsweiten zehnjäh
rigem Netzentwicklungsplan ge
mäß Artikel 8 Absatz 3 Buch
stabe b der Verordnung (EG) 
Nr. 714/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 6 ) 
und (EG) Nr. 715/2009 des Eu
ropäischen Parlaments und des 
Rates ( 7 ) und 

— vereinbar mit Artikel 3 Absatz 4 
der Verordnung (EU) 
Nr. 347/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zu 
Leitlinien für die transeuropäi
sche Energieinfrastruktur ( 8 ); 

— Diese Pläne enthalten 

— eine realistische und ausgereifte 
Projektplanung für Projekte, für 
die Unterstützung aus dem 
EFRE vorgesehen ist; 

— Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Ziele des sozialen und wirt
schaftlichen Zusammenhalts 
und des Umweltschutzes im 
Einklang mit Artikel 3 Absatz 
10 der Richtlinie 2009/72/EG 
und Artikel 3 Absatz 7 der 
Richtlinie 2009/73/EG; 

— Maßnahmen zur Optimierung 
der Verwendung von Energie 
und zur Förderung der Energie
effizienz im Einklang mit Arti
kel 3 Absatz 11 der Richtlinie 
2009/72/EG und Artikel 3 Ab
satz 8 der Richtlinie 
2009/73/EG. 

8. Förderung von nachhal
tiger und hochwertiger Be
schäftigung und Unterstüt
zung der Mobilität der Ar
beitskräfte 

(Beschäf-tigungsziel) 

(gemäß Artikel 9 Absatz 1 
Nummer 8) 

ESF: 

— Zugang zu Beschäftigung für Ar
beitsuchende und Nichterwerbs
tätige, einschließlich Langzeit
arbeitsloser und arbeitsmarktferner 
Menschen, auch durch lokale Be
schäftigungsinitiativen und die 
Förderung der Mobilität der Ar
beitskräfte 

8.1. Gestaltung und Durchführung ei
ner aktiven Arbeitsmarktpolitik in Ab
stimmung mit den beschäftigungspoli
tischen Leitlinien. 

— Die Arbeitsverwaltungen verfügen 
über die Kapazität zur Erbringung 
folgender Leistungen und erbringen 
sie tatsächlich: 

— personalisierte Dienste sowie ak
tive und präventive Arbeits
marktmaßnahmen in einem frü
hen Stadium, die für alle Arbeit
suchenden zugänglich sind und 
sich gleichzeitig auf die am 
stärksten von sozialer Ausgren
zung bedrohten Menschen kon
zentrieren, einschließlich Per
sonen, die marginalisierten Be
völkerungsgruppen angehören;
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Thematische Ziele Investitionsprioritäten Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

— im Einklang mit den entspre
chenden regionalen Investitions
plänen gemäß Artikel 12 und 
mit dem unionsweiten zehnjäh
rigem Netzentwicklungsplan ge
mäß Artikel 8 Absatz 3 Buch
stabe b der Verordnung (EG) 
Nr. 714/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 6 ) 
und (EG) Nr. 715/2009 des Eu
ropäischen Parlaments und des 
Rates ( 7 ) und 

— vereinbar mit Artikel 3 Absatz 4 
der Verordnung (EU) 
Nr. 347/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zu 
Leitlinien für die transeuropäi
sche Energieinfrastruktur ( 8 ); 

— Diese Pläne enthalten 

— eine realistische und ausgereifte 
Projektplanung für Projekte, für 
die Unterstützung aus dem 
EFRE vorgesehen ist; 

— Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Ziele des sozialen und wirt
schaftlichen Zusammenhalts 
und des Umweltschutzes im 
Einklang mit Artikel 3 Absatz 
10 der Richtlinie 2009/72/EG 
und Artikel 3 Absatz 7 der 
Richtlinie 2009/73/EG; 

— Maßnahmen zur Optimierung 
der Verwendung von Energie 
und zur Förderung der Energie
effizienz im Einklang mit Arti
kel 3 Absatz 11 der Richtlinie 
2009/72/EG und Artikel 3 Ab
satz 8 der Richtlinie 
2009/73/EG. 

8. Förderung von nachhal
tiger und hochwertiger Be
schäftigung und Unterstüt
zung der Mobilität der Ar
beitskräfte 

(Beschäf-tigungsziel) 

(gemäß Artikel 9 Absatz 1 
Nummer 8) 

ESF: 

— Zugang zu Beschäftigung für Ar
beitsuchende und Nichterwerbs
tätige, einschließlich Langzeit
arbeitsloser und arbeitsmarktferner 
Menschen, auch durch lokale Be
schäftigungsinitiativen und die 
Förderung der Mobilität der Ar
beitskräfte 

8.1. Gestaltung und Durchführung ei
ner aktiven Arbeitsmarktpolitik in Ab
stimmung mit den beschäftigungspoli
tischen Leitlinien. 

— Die Arbeitsverwaltungen verfügen 
über die Kapazität zur Erbringung 
folgender Leistungen und erbringen 
sie tatsächlich: 

— personalisierte Dienste sowie ak
tive und präventive Arbeits
marktmaßnahmen in einem frü
hen Stadium, die für alle Arbeit
suchenden zugänglich sind und 
sich gleichzeitig auf die am 
stärksten von sozialer Ausgren
zung bedrohten Menschen kon
zentrieren, einschließlich Per
sonen, die marginalisierten Be
völkerungsgruppen angehören;
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— umfassende und transparente 
Informationen über neue Stel
lenangebote und Beschäfti
gungsmöglichkeiten unter Be
rücksichtigung der sich ändern
den Anforderungen des Arbeits
marktes. 

— Die Arbeitsverwaltungen haben for
melle oder informelle Kooperations
vereinbarungen mit den maßgeb
lichen Interessenträgern geschlos
sen. 

ESF: 

— Selbstständigkeit, Unternehmer
geist und Gründung von Unter
nehmen, einschließlich innovativer 
kleiner und mittlerer Unternehmen 
und Kleinstunternehmen 

EFRE: 

— Unterstützung der Entwicklung 
von Gründerzentren und Investiti
onsunterstützung für Selbstständi
ge, Kleinstunternehmen und Un
ternehmensgründungen 

8.2. Selbstständigkeit, Unternehmer
geist und Gründung von Unterneh
men: Strategisches Gesamtkonzept 
für Unternehmensgründungen 

— Es besteht ein strategisches Gesamt
konzept für Unternehmensgründun
gen, das Folgendes umfasst: 

— Es wurden Maßnahmen mit 
dem Ziel umgesetzt, den Zeit
aufwand und die Kosten für 
die Unternehmensgründung zu 
reduzieren und dabei die Ziele 
des SBA zu berücksichtigen. 

— Es wurden Maßnahmen mit 
dem Ziel umgesetzt, den Zeit
aufwand für die Beschaffung 
der zur Aufnahme und zum Be
treiben der konkreten Tätigkeit 
eines Unternehmens erforderli
chen Konzessionen und Geneh
migungen zu reduzieren und 
dabei die Ziele des SBA zu be
rücksichtigen. 

— Es existieren Maßnahmen, die 
geeignete Dienstleistungen für 
die Unternehmensentwicklung 
mit Finanzdienstleistungen (Zu
gang zu Kapital) verbinden und 
bei Bedarf auch für benachtei
ligte Gruppen und/oder Gebiete 
zugänglich machen. 

ESF: 

— Modernisierung der Arbeitsmarkt
einrichtungen, wie etwa öffentliche 
und private Arbeits-verwaltungen, 
und Verbesserung der Anpassung 
an den Bedarf des Arbeitsmarkts, 
einschließlich durch Maßnahmen 
zur Förderung der transnationalen 
Mobilität der Arbeitskräfte und 
durch Mobilitätsprogramme und 
die bessere Zusammenarbeit zwi
schen den Institutionen und den 
maßgeblichen Stakeholdern 

EFRE: 

— Investitionen in Infrastrukturen für 
Arbeitsverwaltungen 

8.3. Modernisierung und Ausbau der 
Arbeitsmarktinstitutionen in Abstim
mung mit den beschäftigungspoliti
schen Leitlinien; 

im Vorfeld von Reformen der Arbeits
marktinstitutionen wird ein klarer 
strategischer Rahmen festgelegt und 
eine Ex-ante-Bewertung unter Berück
sichtigung der geschlechtsspezifischen 
Dimension durchgeführt. 

— Reformmaßnahmen, durch die Ar
beitsverwaltungen die Kapazität er
halten sollen, folgende Leistungen 
zu erbringen: 

— personalisierte Dienste sowie ak
tive und präventive Arbeits
marktmaßnahmen in einem frü
hen Stadium, die für alle Arbeit
suchenden zugänglich sind und 
sich gleichzeitig auf die am 
stärksten von sozialer Ausgren
zung bedrohten Menschen kon
zentrieren, einschließlich Per
sonen, die marginalisierten Be
völkerungsgruppen angehören; 

— umfassende und transparente 
Informationen über neue Stel
lenangebote und Beschäfti
gungsmöglichkeiten unter Be
rücksichtigung der sich ändern
den Anforderungen des Arbeits
marktes.
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— Im Zuge der Reform der Arbeitsver
waltungen werden auch formelle 
oder informelle Kooperationsnetz
werke mit den maßgeblichen Inte
ressenträgern eingerichtet. 

ESF: 

— Aktivität und Gesundheit im Alter 

8.4. Aktivität und Gesundheit im Al
ter: Gestaltung von Maßnahmen für 
ein aktives Altern in Abstimmung 
mit den beschäftigungspolitischen 
Leitlinien. 

— Maßgebliche Interessenträger wer
den in die Gestaltung und Umset
zung von Maßnahmen für ein akti
ves Altern eingebunden, die dem 
Ausstieg älterer Arbeitnehmer aus 
dem Arbeitsmarkt entgegenwirken 
sollen und mit denen ihre Beschäf
tigung gefördert werden soll. 

— Der Mitgliedstaat führt Maßnahmen 
zur Förderung des aktiven Alterns 
durch. 

ESF: 

— Anpassung von Arbeitnehmern, 
Unternehmen und Unternehmern 
an den wirtschaftlichen Wandel 

8.5. Anpassung von Arbeitnehmern, 
Unternehmen und Unternehmern an 
den wirtschaftlichen Wandel: Maßnah
men für einen vorausschauenden und 
erfolgreichen Umgang mit Wandel 
und Umstrukturierung 

— Es gibt Instrumente, mit denen die 
Sozialpartner und Behörden voraus
schauende Konzepte zur Bewälti
gung von Wandel und Umstruktu
rierung entwickeln und überwachen 
können, beispielsweise Maßnahmen: 

— zur Förderung der Antizipierung 
des Wandels; 

— zur Förderung der Vorbereitung 
und des Managements von Um
strukturierungen. 

ESF: 

— Dauerhafte Eingliederung von jun
gen Menschen in den Arbeits
markt, insbesondere von solchen, 
die weder einen Arbeitsplatz ha
ben noch eine schulische oder be
rufliche Ausbildung absolvieren, 
darunter junge Menschen, denen 
soziale Ausgrenzung droht und 
die Randgruppen angehören, unter 
anderem durch die Anwendung 
der Jugendgarantie 

8.6. Umfassender strategischer Politik
rahmen zur Förderung der Jugend
beschäftigung unter anderem durch 
Anwendung der Jugendgarantie 

Diese Ex-ante-Konditionalität gilt nur 
für die Anwendung der Beschäfti
gungsinitiative für junge Menschen 

— Es existiert ein umfassender strategi
scher politischer Rahmen zur För
derung der Jugendbeschäftigung, der 

— auf Fakten über die Ergebnisse 
für junge Menschen basiert, die 
weder eine Arbeit haben noch 
eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, und 
der eine Grundlage darstellt, 
auf der aufbauend gezielte Maß
nahmen konzipiert und die Ent
wicklungen verfolgt werden 
können; 

— die Behörde ermittelt, die für die 
Verwaltung der Jugendbeschäfti
gungsmaßnahmen sowie für die 
Koordinierung der Partnerschaf
ten auf allen Ebenen und in al
len Branchen zuständig sein soll; 

— die für die Bekämpfung der Ju
gendarbeitslosigkeit relevanten 
Interessenträger einbindet; 

— frühzeitiges Eingreifen und früh
zeitige Aktivierung ermöglicht;
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Thematische Ziele Investitionsprioritäten Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

— Im Zuge der Reform der Arbeitsver
waltungen werden auch formelle 
oder informelle Kooperationsnetz
werke mit den maßgeblichen Inte
ressenträgern eingerichtet. 

ESF: 

— Aktivität und Gesundheit im Alter 

8.4. Aktivität und Gesundheit im Al
ter: Gestaltung von Maßnahmen für 
ein aktives Altern in Abstimmung 
mit den beschäftigungspolitischen 
Leitlinien. 

— Maßgebliche Interessenträger wer
den in die Gestaltung und Umset
zung von Maßnahmen für ein akti
ves Altern eingebunden, die dem 
Ausstieg älterer Arbeitnehmer aus 
dem Arbeitsmarkt entgegenwirken 
sollen und mit denen ihre Beschäf
tigung gefördert werden soll. 

— Der Mitgliedstaat führt Maßnahmen 
zur Förderung des aktiven Alterns 
durch. 

ESF: 

— Anpassung von Arbeitnehmern, 
Unternehmen und Unternehmern 
an den wirtschaftlichen Wandel 

8.5. Anpassung von Arbeitnehmern, 
Unternehmen und Unternehmern an 
den wirtschaftlichen Wandel: Maßnah
men für einen vorausschauenden und 
erfolgreichen Umgang mit Wandel 
und Umstrukturierung 

— Es gibt Instrumente, mit denen die 
Sozialpartner und Behörden voraus
schauende Konzepte zur Bewälti
gung von Wandel und Umstruktu
rierung entwickeln und überwachen 
können, beispielsweise Maßnahmen: 

— zur Förderung der Antizipierung 
des Wandels; 

— zur Förderung der Vorbereitung 
und des Managements von Um
strukturierungen. 

ESF: 

— Dauerhafte Eingliederung von jun
gen Menschen in den Arbeits
markt, insbesondere von solchen, 
die weder einen Arbeitsplatz ha
ben noch eine schulische oder be
rufliche Ausbildung absolvieren, 
darunter junge Menschen, denen 
soziale Ausgrenzung droht und 
die Randgruppen angehören, unter 
anderem durch die Anwendung 
der Jugendgarantie 

8.6. Umfassender strategischer Politik
rahmen zur Förderung der Jugend
beschäftigung unter anderem durch 
Anwendung der Jugendgarantie 

Diese Ex-ante-Konditionalität gilt nur 
für die Anwendung der Beschäfti
gungsinitiative für junge Menschen 

— Es existiert ein umfassender strategi
scher politischer Rahmen zur För
derung der Jugendbeschäftigung, der 

— auf Fakten über die Ergebnisse 
für junge Menschen basiert, die 
weder eine Arbeit haben noch 
eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, und 
der eine Grundlage darstellt, 
auf der aufbauend gezielte Maß
nahmen konzipiert und die Ent
wicklungen verfolgt werden 
können; 

— die Behörde ermittelt, die für die 
Verwaltung der Jugendbeschäfti
gungsmaßnahmen sowie für die 
Koordinierung der Partnerschaf
ten auf allen Ebenen und in al
len Branchen zuständig sein soll; 

— die für die Bekämpfung der Ju
gendarbeitslosigkeit relevanten 
Interessenträger einbindet; 

— frühzeitiges Eingreifen und früh
zeitige Aktivierung ermöglicht;

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/447

Thematische Ziele Investitionsprioritäten Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

— Maßnahmen zur Förderung des 
Zugangs zu Beschäftigung, der 
Verbesserung der Qualifikatio
nen, der Mobilität der Arbeits
kräfte und der Integration jun
ger Menschen, die keine Arbeit 
haben und keine schulische oder 
berufliche Ausbildung absolvie
ren, in den Arbeitsmarkt um
fasst. 

9. Förderung der sozialen 
Inklusion, Bekämpfung 
von Armut und jegli
cher Diskriminierung 

(Armutsziel) 

(gemäß Artikel 9 Ab
satz 1 Nummer 9) 

ESF: 

— Aktive Ein-gliederung, nicht zu
letzt durch die Förderung der 
Chancengleichheit, aktive Betei
ligung und Verbesserung der Be
schäftigungsfähigkeit 

EFRE: 

— Investitionen in die Gesundheits- 
und die soziale Infrastruktur, die 
zur nationalen, regionalen und lo
kalen Entwicklung beitragen, Ver
ringerung der Ungleichheiten in 
Bezug auf den Gesundheits
zustand, Förderung der sozialen 
Inklusion durch besseren Zugang 
zu sozialen, kulturellen und Erho
lungsdienstleistungen und den 
Übergang von institutionalisierten 
zu gemeindenahen Diensten 

— Unterstützung der Sanierung so
wie wirtschaftlichen und sozialen 
Belebung benachteiligter Gemein
den in städtischen und ländlichen 
Gebieten 

9.1. Verwirklichung eines nationalen 
strategischen Gesamtkonzepts zur Re
duzierung der Armut, das – in Ab
stimmung mit den beschäftigungspoli
tischen Leitlinien – auf die aktive Ein
gliederung von aus dem Arbeitsmarkt 
ausgegrenzten Personen abzielt. 

— Es besteht ein auf die aktive Einglie
derung ausgerichtetes nationales 
strategisches Gesamtkonzept zur 
Reduzierung der Armut, das 

— eine ausreichende und fakten
gestützte Grundlage bietet, auf 
der Maßnahmen zur Reduzie
rung der Armut konzipiert und 
die Entwicklungen überwacht 
werden können; 

— Maßnahmen zur Unterstützung 
der Erreichung des (im Nationa
len Reformprogramm festgeleg
ten) nationalen Ziels im Bereich 
Armut und soziale Ausgrenzung 
enthält, worunter auch die För
derung von nachhaltigen und 
hochwertigen Beschäftigungs
möglichkeiten für Personen fällt, 
bei denen das Risiko der sozia
len Ausgrenzung am höchsten 
ist, einschließlich Personen, die 
marginalisierten Bevölkerungs
gruppen angehören; 

— die maßgeblichen Interessenträ
ger in die Reduzierung der Ar
mut einbindet; 

— abhängig von dem ermittelten 
Bedarf Maßnahmen für den 
Übergang von institutionalisier
ten zu gemeindenahen Betreu
ungsdiensten enthält; 

— Auf Antrag und in begründeten Fäl
len werden maßgebliche Interessen
träger bei der Einreichung von Pro
jektanträgen und bei der Umset
zung und Verwaltung der aus
gewählten Projekte unterstützt.
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ESF: 

— Sozioökonomische Eingliederung 
marginalisierter Bevölkerungsgrup
pen, wie etwa der Roma 

EFRE: 

— Investitionen in die Gesundheits- 
und die soziale Infrastruktur, die 
zur nationalen, regionalen und lo
kalen Entwicklung beitragen, Ver
ringerung der Ungleichheiten in 
Bezug auf den Gesundheits
zustand, Förderung der sozialen 
Inklusion durch verbesserten Zu
gang zu sozialen, kulturellen und 
Erholungsdienstleistungen und den 
Übergang von institutionalisierten 
zu gemeindenahen Diensten 

— Unterstützung der Sanierung so
wie wirtschaftlichen und sozialen 
Belebung benachteiligter Gemein
den in städtischen und ländlichen 
Gebieten 

— Investitionen in Kompetenzen, Bil
dung und lebenslanges Lernen 
durch Ausbau der Aus- und Wei
terbildungsinfrastruktur 

9.2. Ein nationales strategisches Ge
samtkonzept zur Eingliederung der 
Roma liegt vor. 

— Es liegt ein nationales strategisches 
Gesamtkonzept zur Eingliederung 
der Roma vor, 

— in der erreichbare nationale 
Ziele für die Integration der 
Roma festgelegt werden, um 
den Rückstand gegenüber der 
Gesamtbevölkerung aufzuholen; 
die Ziele sollten die vier EU- 
Ziele zur Integration der Roma 
in den Bereichen Bildung, Be
schäftigung, Gesundheitsfür
sorge und Wohnraum abdecken; 

— mit der gegebenenfalls die be
nachteiligten Mikroregionen 
oder segregierten Wohnviertel 
mit den am meisten hilfsbedürf
tigen Menschen ermittelt wer
den und die sich dabei auf be
stehende sozioökonomische In
dikatoren und Gebietsindikato
ren (z. B. sehr niedriges Bil
dungsniveau, Langzeitarbeits
losigkeit) stützt; 

— die solide Überwachungsmetho
den zur Bewertung des Erfolgs 
der Roma-Integrationsmaßnah
men sowie einen Überprüfungs
mechanismus zur Anpassung 
der Strategie umfasst; 

— die in enger Zusammenarbeit 
und im ständigen Dialog mit 
der Roma-Zivilgesellschaft, re
gionalen und lokalen Behörden 
konzipiert, umgesetzt und über
wacht wird. 

— Auf Antrag und in begründeten Fäl
len werden maßgebliche Interessen
träger bei der Einreichung von Pro
jektanträgen und bei der Umset
zung und Verwaltung der aus
gewählten Projekte unterstützt. 

ESF: 

— Verbesserung des Zugangs zu er
schwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleis
tungen, u. a. Dienstleistungen im 
Bereich der Gesundheitsversorgung 
und Sozialdienstleistungen von all
gemeinem Interesse 

9.3. Gesundheit: Ein nationales oder 
regionales strategisches Gesamtkon
zept für Gesundheit innerhalb der 
durch Artikel 168 AEUV gesetzten 
Grenzen, das wirtschaftliche Nachhal
tigkeit gewährleistet. 

— Es besteht ein nationales oder regio
nales strategisches Gesamtkonzept 
für Gesundheit, das 

— koordinierte Maßnahmen zur 
Verbesserung des Zugangs zu 
Gesundheitsdiensten umfasst;
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Thematische Ziele Investitionsprioritäten Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

ESF: 

— Sozioökonomische Eingliederung 
marginalisierter Bevölkerungsgrup
pen, wie etwa der Roma 

EFRE: 

— Investitionen in die Gesundheits- 
und die soziale Infrastruktur, die 
zur nationalen, regionalen und lo
kalen Entwicklung beitragen, Ver
ringerung der Ungleichheiten in 
Bezug auf den Gesundheits
zustand, Förderung der sozialen 
Inklusion durch verbesserten Zu
gang zu sozialen, kulturellen und 
Erholungsdienstleistungen und den 
Übergang von institutionalisierten 
zu gemeindenahen Diensten 

— Unterstützung der Sanierung so
wie wirtschaftlichen und sozialen 
Belebung benachteiligter Gemein
den in städtischen und ländlichen 
Gebieten 

— Investitionen in Kompetenzen, Bil
dung und lebenslanges Lernen 
durch Ausbau der Aus- und Wei
terbildungsinfrastruktur 

9.2. Ein nationales strategisches Ge
samtkonzept zur Eingliederung der 
Roma liegt vor. 

— Es liegt ein nationales strategisches 
Gesamtkonzept zur Eingliederung 
der Roma vor, 

— in der erreichbare nationale 
Ziele für die Integration der 
Roma festgelegt werden, um 
den Rückstand gegenüber der 
Gesamtbevölkerung aufzuholen; 
die Ziele sollten die vier EU- 
Ziele zur Integration der Roma 
in den Bereichen Bildung, Be
schäftigung, Gesundheitsfür
sorge und Wohnraum abdecken; 

— mit der gegebenenfalls die be
nachteiligten Mikroregionen 
oder segregierten Wohnviertel 
mit den am meisten hilfsbedürf
tigen Menschen ermittelt wer
den und die sich dabei auf be
stehende sozioökonomische In
dikatoren und Gebietsindikato
ren (z. B. sehr niedriges Bil
dungsniveau, Langzeitarbeits
losigkeit) stützt; 

— die solide Überwachungsmetho
den zur Bewertung des Erfolgs 
der Roma-Integrationsmaßnah
men sowie einen Überprüfungs
mechanismus zur Anpassung 
der Strategie umfasst; 

— die in enger Zusammenarbeit 
und im ständigen Dialog mit 
der Roma-Zivilgesellschaft, re
gionalen und lokalen Behörden 
konzipiert, umgesetzt und über
wacht wird. 

— Auf Antrag und in begründeten Fäl
len werden maßgebliche Interessen
träger bei der Einreichung von Pro
jektanträgen und bei der Umset
zung und Verwaltung der aus
gewählten Projekte unterstützt. 

ESF: 

— Verbesserung des Zugangs zu er
schwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleis
tungen, u. a. Dienstleistungen im 
Bereich der Gesundheitsversorgung 
und Sozialdienstleistungen von all
gemeinem Interesse 

9.3. Gesundheit: Ein nationales oder 
regionales strategisches Gesamtkon
zept für Gesundheit innerhalb der 
durch Artikel 168 AEUV gesetzten 
Grenzen, das wirtschaftliche Nachhal
tigkeit gewährleistet. 

— Es besteht ein nationales oder regio
nales strategisches Gesamtkonzept 
für Gesundheit, das 

— koordinierte Maßnahmen zur 
Verbesserung des Zugangs zu 
Gesundheitsdiensten umfasst;
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EFRE: 

— Investitionen in die Gesundheits- 
und die soziale Infrastruktur, die 
zur nationalen, regionalen und lo
kalen Entwicklung beitragen, Ver
ringerung der Ungleichheiten in 
Bezug auf den Gesundheits
zustand, Förderung der sozialen 
Inklusion durch besseren Zugang 
zu sozialen, kulturellen und Erho
lungsdienst-leistungen und den 
Übergang von institutionalisierten 
zu gemeindenahen Diensten 

— Maßnahmen umfasst, mit denen 
sich die Effizienz im Gesund
heitsbereich durch Modelle für 
die Erbringung von Dienstleis
tungen und eine entsprechende 
Infrastruktur steigern lässt; 

— ein Begleit- und Überprüfungs
system umfasst. 

— Der Mitgliedstaat oder die Region 
verfügt über einen indikativen Rah
men mit einer Übersicht über die 
für die Gesundheitsversorgung zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmit
tel und eine kosteneffiziente Kon
zentration der Mittel auf als vorran
gig eingestufte Bedürfnisse. 

10. Investitionen in Bil
dung, Ausbildung und Be
rufsbildung für Kompeten
zen und lebenslanges Ler
nen 

(Bildungsziel) 

(gemäß Artikel 9 Absatz 1 
Nummer 10) 

ESF: 

— Verringerung und Verhütung des 
vorzeitigen Schulabbruchs und 
Förderung des gleichen Zugangs 
zu einer hochwertigen Früherzie
hung und einer hochwertigen 
Grund- und Sekundarbildung, da
runter formale, nicht formale und 
informale Bildungswege, mit de
nen eine Rückkehr in die all
gemeine und berufliche Bildung 
ermöglicht wird 

ERDF: 

— in Bildung, Ausbildung und Be
rufsbildung für Kompetenzen und 
lebenslanges Lernen durch Ausbau 
der Aus- und Weiterbildungsinfra
struktur 

10.1. Schulabgänger ohne weiterfüh
renden Abschluss: Es gibt ein strategi
sches Gesamtkonzept zur Senkung der 
Zahl der Schulabgänger ohne weiter
führenden Abschluss innerhalb der 
durch Artikel 165 AEUV gesetzten 
Grenzen. 

— Es besteht ein System zur Samm
lung und Analyse von Daten und 
Informationen über die Quote der 
Schulabgänger ohne weiterführen
den Abschluss auf den relevanten 
Ebenen, das dazu dient, 

— eine ausreichende und auf Fak
ten beruhende Grundlage zu 
schaffen, auf der aufbauend ge
zielte Maßnahmen konzipiert 
werden können, und die Ent
wicklungen zu verfolgen. 

— Es besteht ein strategisches Gesamt
konzept in Bezug auf Schulabgän
ger ohne weiterführenden Ab
schluss, das 

— auf Fakten beruht; 

— alle maßgeblichen Bildungssek
toren und auch die frühkindli
che Entwicklung abdeckt und 
insbesondere auf benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen abzielt, 
bei denen das Risiko eines vor
zeitigen Schulabgangs am größ
ten ist, wozu auch Menschen 
aus marginalisierten Gemein
schaften gehören, und Präventi
ons-, Abhilfe- und Kompensati
onsmaßnahmen enthält; 

— alle für die Senkung der Zahl 
der Schulabgänger ohne weiter
führenden Abschluss maßgeb
lichen Politikbereiche und Inte
ressenträger einbezieht.
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ESF: 

— Verbesserung der Qualität, der Ef
fizienz und des Zugangs zu Hoch
schulen und gleichwertigen Ein
richtungen zwecks Steigerung der 
Zahl der Studierenden und der 
Abschlussquoten, insbesondere für 
benachteiligte Gruppen 

EFRE: 

— Investitionen in, Bildung, Ausbil
dung und Berufsbildung für Kom
petenzen und lebenslanges Lernen 
durch Ausbau der Aus- und Wei
terbildungsinfrastruktur 

10.2. Hochschulbildung: Nationales 
oder regionales strategisches Gesamt
konzept zur Steigerung der Hoch
schulabschlussquote sowie der Quali
tät und Effizienz der Ausbildung in
nerhalb der durch Artikel 165 AEUV 
gesetzten Grenzen 

— Es besteht ein nationales oder regio
nales strategisches Gesamtkonzept 
für die Hochschulbildung, das Fol
gendes umfasst: 

— falls notwendig, Maßnahmen 
zur Steigerung von Zahl und Er
folg der Studierenden, durch die 

— der Anteil von Studierenden 
aus niedrigeren Einkom
mensgruppen und anderen 
unterrepräsentierten Grup
pen ansteigt, unter besonde
rer Berücksichtigung be
nachteiligter Menschen, 
wozu auch Menschen aus 
marginalisierten Bevölke
rungsgruppen gehören; 

— die Abbrecherquoten ge
senkt bzw. die Absolventen
zahlen verbessert werden; 

— eine innovativere Gestaltung 
von Lerninhalten und Lehr
plänen gefördert wird; 

— Maßnahmen zugunsten von Be
schäftigungsfähigkeit und Unter
nehmergeist, 

— mit denen die Entwicklung 
von "Querschnittskompeten
zen" und auch des Unter
nehmergeists in allen ein
schlägigen Hochschullehrplä
nen gefördert wird; 

— durch die geschlechtsspezi
fische Unterschiede bei Stu
dien- und Berufswahl abge
baut werden. 

ESF: 

— Förderung des gleichen Zugangs 
zum lebenslangen Lernen für alle 
Altersgruppen im formalen, nicht- 
formalen und informalen Rahmen, 
Steigerung des Wissens sowie der 
Fähigkeiten und Kompetenzen der 
Arbeitskräfte sowie die Förderung 
flexibler Bildungswege unter ande
rem durch Berufsberatung und die 
Bestätigung erworbener Kom
petenzen 

10.3. Lebenslanges Lernen: Nationales 
und/oder regionales strategisches Ge
samtkonzept für lebenslanges Lernen 
innerhalb der durch Artikel 165 
AEUV gesetzten Grenzen 

— Das aktuelle nationale oder regio
nale strategische Gesamtkonzept 
für lebenslanges Lernen umfasst 
Maßnahmen 

— zur Förderung der Entwicklung 
und Vernetzung von Dienstleis
tungen für Aktivitäten im Be
reich des lebenslangen Lernens 
(LLL), einschließlich ihrer Um
setzung, und zur Verbesserung 
der Qualifikationen (z. B. Vali
dierung, Beratung, allgemeine 
und berufliche Bildung), in die 
die maßgeblichen Interessenträ
ger partnerschaftlich eingebun
den sind;
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Thematische Ziele Investitionsprioritäten Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

ESF: 

— Verbesserung der Qualität, der Ef
fizienz und des Zugangs zu Hoch
schulen und gleichwertigen Ein
richtungen zwecks Steigerung der 
Zahl der Studierenden und der 
Abschlussquoten, insbesondere für 
benachteiligte Gruppen 

EFRE: 

— Investitionen in, Bildung, Ausbil
dung und Berufsbildung für Kom
petenzen und lebenslanges Lernen 
durch Ausbau der Aus- und Wei
terbildungsinfrastruktur 

10.2. Hochschulbildung: Nationales 
oder regionales strategisches Gesamt
konzept zur Steigerung der Hoch
schulabschlussquote sowie der Quali
tät und Effizienz der Ausbildung in
nerhalb der durch Artikel 165 AEUV 
gesetzten Grenzen 

— Es besteht ein nationales oder regio
nales strategisches Gesamtkonzept 
für die Hochschulbildung, das Fol
gendes umfasst: 

— falls notwendig, Maßnahmen 
zur Steigerung von Zahl und Er
folg der Studierenden, durch die 

— der Anteil von Studierenden 
aus niedrigeren Einkom
mensgruppen und anderen 
unterrepräsentierten Grup
pen ansteigt, unter besonde
rer Berücksichtigung be
nachteiligter Menschen, 
wozu auch Menschen aus 
marginalisierten Bevölke
rungsgruppen gehören; 

— die Abbrecherquoten ge
senkt bzw. die Absolventen
zahlen verbessert werden; 

— eine innovativere Gestaltung 
von Lerninhalten und Lehr
plänen gefördert wird; 

— Maßnahmen zugunsten von Be
schäftigungsfähigkeit und Unter
nehmergeist, 

— mit denen die Entwicklung 
von "Querschnittskompeten
zen" und auch des Unter
nehmergeists in allen ein
schlägigen Hochschullehrplä
nen gefördert wird; 

— durch die geschlechtsspezi
fische Unterschiede bei Stu
dien- und Berufswahl abge
baut werden. 

ESF: 

— Förderung des gleichen Zugangs 
zum lebenslangen Lernen für alle 
Altersgruppen im formalen, nicht- 
formalen und informalen Rahmen, 
Steigerung des Wissens sowie der 
Fähigkeiten und Kompetenzen der 
Arbeitskräfte sowie die Förderung 
flexibler Bildungswege unter ande
rem durch Berufsberatung und die 
Bestätigung erworbener Kom
petenzen 

10.3. Lebenslanges Lernen: Nationales 
und/oder regionales strategisches Ge
samtkonzept für lebenslanges Lernen 
innerhalb der durch Artikel 165 
AEUV gesetzten Grenzen 

— Das aktuelle nationale oder regio
nale strategische Gesamtkonzept 
für lebenslanges Lernen umfasst 
Maßnahmen 

— zur Förderung der Entwicklung 
und Vernetzung von Dienstleis
tungen für Aktivitäten im Be
reich des lebenslangen Lernens 
(LLL), einschließlich ihrer Um
setzung, und zur Verbesserung 
der Qualifikationen (z. B. Vali
dierung, Beratung, allgemeine 
und berufliche Bildung), in die 
die maßgeblichen Interessenträ
ger partnerschaftlich eingebun
den sind;
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EFRE: 
— Investitionen in Bildung, Ausbil

dung und Berufsbildung für Kom
petenzen und lebenslanges Lernen 
durch Ausbau der Aus- und Wei
terbildungs-infrastruktur 

— zur Vermittlung von Kompetenzen 
für unterschiedliche Zielgruppen, 
die in den nationalen oder regiona
len strategischen Gesamtkonzepten 
als prioritär ausgewiesen sind (bei
spielsweise junge Auszubildende, 
Erwachsene, auf den Arbeitsmarkt 
zurückkehrende Eltern, niedrig qua
lifizierte und ältere Arbeitnehmer, 
Migranten sowie andere benachtei
ligte Gruppen, insbesondere Men
schen mit einer Behinderung); 

— für einen besseren Zugang zu LLL 
auch durch Anstrengungen im Hin
blick auf den effizienten Einsatz von 
Transparenzinstrumenten (z. B. Eu
ropäischer Qualifikationsrahmen, 
Nationaler Qualifikationsrahmen, 
Europäisches Leistungspunktesys
tem für die Berufsbildung, Europäi
scher Bezugsrahmen für die Quali
tätssicherung in der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung); 

— für eine stärker arbeitsmarktrelevan
te, an die Bedürfnisse der jeweiligen 
Zielgruppen angepasste allgemeine 
und berufliche Bildung (beispiels
weise junge Auszubildende, Erwach
sene, auf den Arbeitsmarkt zurück
kehrende Eltern, niedrig qualifizierte 
und ältere Arbeitnehmer, Migranten 
sowie andere benachteiligte Grup
pen, insbesondere Menschen mit ei
ner Behinderung). 

ESF: 

— Verbesserung der Arbeitsmarkt
relevanz der Systeme der allgemei
nen und beruflichen Bildung, Er
leichterung des Übergangs von 
der Bildung zur Beschäftigung 
und Stärkung der Systeme der be
ruflichen Bildung und Weiterbil
dung und deren Qualität, unter an
derem durch Mechanismen für die 
Antizipierung des Qualifikations
bedarfs, die Erstellung von Lehr
plänen sowie die Einrichtung und 
Entwicklung beruflicher Bildungs
systeme, darunter duale Bildungs
systeme und Ausbildungswege 

10.4 Ein nationales oder regionales 
strategisches Gesamtkonzept zur Stei
gerung der Qualität und der Effizienz 
der Berufsbildungssysteme innerhalb 
der durch Artikel 165 AEUV gesetzten 
Grenzen 

— Es existiert ein nationales oder re
gionales strategisches Gesamtkon
zept zur Steigerung der Qualität 
und der Effizienz von Ausbildungs
systemen innerhalb der durch Arti
kel 165 AEUV gesetzten Grenzen, 
das folgende Punkte umfasst:
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Thematische Ziele Investitionsprioritäten Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

EFRE: 

— Investitionen in Bildung, Ausbil
dung und Berufsbildung für Kom
petenzen und lebenslanges Lernen 
durch Ausbau der allgemeinen und 
beruflichen Bildungsinfrastruktur 

— Maßnahmen zur Verbesserung 
der Arbeitsmarktrelevanz von 
Ausbildungssystemen in enger 
Zusammenarbeit mit maßgeb
lichen Interessenträgern, unter 
anderem durch Mechanismen 
für die Antizipierung des Quali
fikationsbedarfs, die Anpassung 
von Lehrplänen und den Aus
bau der beruflichen Bildung in 
ihren verschiedenen Formen; 

— Maßnahmen zur Steigerung der 
Qualität und der Attraktivität 
der Berufsbildung, unter ande
rem durch die Erstellung eines 
nationalen Konzepts für die Si
cherung der Qualität der Berufs
bildung (etwa entsprechend dem 
Europäischen Bezugsrahmen für 
die Qualitätssicherung in der be
ruflichen Aus- und Weiterbil
dung) und durch die Umsetzung 
der Transparenz- und Anerken
nungsinstrumente wie etwa des 
Europäischen Leistungspunkte
systems für die Berufsbildung 
(ECVET). 

11. Verbesserung der insti
tutionellen Kapazitäten 
von öffentlichen Behör
den und Interessenträ
gern und effizientere 
öffentliche Verwaltung 

(gemäß Artikel 9 Ab
satz 1 Nummer 11) 

ESF: 

— Investitionen zugunsten der insti
tutionellen Kapazitäten und der Ef
fizienz der öffentlichen Verwaltun
gen und Dienste auf nationaler, re
gionaler und lokaler Ebene im 
Hinblick auf Reformen, bessere 
Rechtsetzung und verantwortungs
volles Verwaltungshandeln. 

EFRE: 

— Verbesserung der institutionellen 
Kapazitäten von öffentlichen Be
hörden und Interessenträgern und 
effizientere öffentliche Verwaltung 
durch Maßnahmen zur Stärkung 
der institutionellen Kapazitäten 
und der Effizienz öffentlicher Ver
waltungen und Dienste im Zusam
menhang mit dem EFRE sowie zur 
Unterstützung von ESF-geförder
ten Maßnahmen zur Vergrößerung 
der institutionellen Kapazitäten 
und der Effizienz öffentlicher Ver
waltungen 

— Strategisches Gesamtkonzept zur 
Steigerung der administrativen 
Leistungsfähigkeit des jeweiligen 
Mitgliedstaats einschließlich einer 
Reform der öffentlichen Verwal
tung 

— Ein strategisches Gesamtkonzept 
zur Steigerung der Verwaltungseffi
zienz der öffentlichen Behörden des 
Mitgliedstaats und ihrer Fähigkeiten, 
einschließlich der folgenden Punkte, 
ist in der Umsetzung begriffen. 

— die Analyse und strategische Pla
nung von rechtlichen, organisa
torischen und/oder verfahrens
technischen Reformmaßnah
men; 

— die Entwicklung von Qualitäts
managementsystemen; 

— integrierte Maßnahmen für die 
Vereinfachung und Rationalisie
rung von Verwaltungsverfahren; 

— die Erstellung und Umsetzung 
von Strategien und Maßnahmen 
im Bereich Humanressourcen, 
um die in diesem Bereich fest
gestellten größten Lücken zu 
schließen; 

— die Entwicklung von Kompeten
zen auf allen Ebenen der beruf
lichen Rangordnung in den Be
hörden;
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Thematische Ziele Investitionsprioritäten Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

EFRE: 

— Investitionen in Bildung, Ausbil
dung und Berufsbildung für Kom
petenzen und lebenslanges Lernen 
durch Ausbau der allgemeinen und 
beruflichen Bildungsinfrastruktur 

— Maßnahmen zur Verbesserung 
der Arbeitsmarktrelevanz von 
Ausbildungssystemen in enger 
Zusammenarbeit mit maßgeb
lichen Interessenträgern, unter 
anderem durch Mechanismen 
für die Antizipierung des Quali
fikationsbedarfs, die Anpassung 
von Lehrplänen und den Aus
bau der beruflichen Bildung in 
ihren verschiedenen Formen; 

— Maßnahmen zur Steigerung der 
Qualität und der Attraktivität 
der Berufsbildung, unter ande
rem durch die Erstellung eines 
nationalen Konzepts für die Si
cherung der Qualität der Berufs
bildung (etwa entsprechend dem 
Europäischen Bezugsrahmen für 
die Qualitätssicherung in der be
ruflichen Aus- und Weiterbil
dung) und durch die Umsetzung 
der Transparenz- und Anerken
nungsinstrumente wie etwa des 
Europäischen Leistungspunkte
systems für die Berufsbildung 
(ECVET). 

11. Verbesserung der insti
tutionellen Kapazitäten 
von öffentlichen Behör
den und Interessenträ
gern und effizientere 
öffentliche Verwaltung 

(gemäß Artikel 9 Ab
satz 1 Nummer 11) 

ESF: 

— Investitionen zugunsten der insti
tutionellen Kapazitäten und der Ef
fizienz der öffentlichen Verwaltun
gen und Dienste auf nationaler, re
gionaler und lokaler Ebene im 
Hinblick auf Reformen, bessere 
Rechtsetzung und verantwortungs
volles Verwaltungshandeln. 

EFRE: 

— Verbesserung der institutionellen 
Kapazitäten von öffentlichen Be
hörden und Interessenträgern und 
effizientere öffentliche Verwaltung 
durch Maßnahmen zur Stärkung 
der institutionellen Kapazitäten 
und der Effizienz öffentlicher Ver
waltungen und Dienste im Zusam
menhang mit dem EFRE sowie zur 
Unterstützung von ESF-geförder
ten Maßnahmen zur Vergrößerung 
der institutionellen Kapazitäten 
und der Effizienz öffentlicher Ver
waltungen 

— Strategisches Gesamtkonzept zur 
Steigerung der administrativen 
Leistungsfähigkeit des jeweiligen 
Mitgliedstaats einschließlich einer 
Reform der öffentlichen Verwal
tung 

— Ein strategisches Gesamtkonzept 
zur Steigerung der Verwaltungseffi
zienz der öffentlichen Behörden des 
Mitgliedstaats und ihrer Fähigkeiten, 
einschließlich der folgenden Punkte, 
ist in der Umsetzung begriffen. 

— die Analyse und strategische Pla
nung von rechtlichen, organisa
torischen und/oder verfahrens
technischen Reformmaßnah
men; 

— die Entwicklung von Qualitäts
managementsystemen; 

— integrierte Maßnahmen für die 
Vereinfachung und Rationalisie
rung von Verwaltungsverfahren; 

— die Erstellung und Umsetzung 
von Strategien und Maßnahmen 
im Bereich Humanressourcen, 
um die in diesem Bereich fest
gestellten größten Lücken zu 
schließen; 

— die Entwicklung von Kompeten
zen auf allen Ebenen der beruf
lichen Rangordnung in den Be
hörden;
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Thematische Ziele Investitionsprioritäten Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

Kohäsionsfonds: 

— Verbesserung der institutionellen 
Kapazitäten von öffentlichen Be
hörden und Interessenträgern und 
effizientere öffentliche Verwaltung 
durch Maßnahmen zur Stärkung 
der institutionellen Kapazitäten 
und der Effizienz der öffentlichen 
Verwaltungen und Dienste, die mit 
der Umsetzung des Kohäsions
fonds zusammenhängen 

— die Entwicklung von Verfahren 
und Instrumenten für Begleitung 
und Bewertung. 

( 1 ) Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13). 
( 2 ) Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 

2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 1). 
( 3 ) Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhebung der 

Richtlinie 93/76/EWG des Rates (ABl. L 114, vom 27.4.2006, S. 64). 
( 4 ) Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 

Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16). 
( 5 ) Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen 

Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU (ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 1). 
( 6 ) Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden 

Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 15). 
( 7 ) Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen 

und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 36). 
( 8 ) Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur und zur 

Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 (ABl. L 115 vom 
25.4.2013, S. 39). 

TEIL II: Allgemeine Ex-ante-Konditionalitäten 

Bereich Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

1. Antidiskriminierung Die für die Umsetzung und Anwendung der Rechtsvor
schriften und Politik der Union zur Bekämpfung der Dis
kriminierung im Rahmen der ESI-Fonds erforderlichen 
Verwaltungskapazitäten sind vorhanden. 

— Vorkehrungen in Übereinstimmung mit dem institutio
nellen und rechtlichen Rahmen der Mitgliedstaaten, um 
die für die Förderung der Gleichbehandlung aller Per
sonen verantwortlichen Stellen bei der Erstellung und 
Umsetzung von Programmen, die auch die Beratung zu 
Fragen der Gleichbehandlung im Rahmen von Tätig
keiten im Zusammenhang mit den ESI-Fonds umfas
sen, einzubeziehen; 

— Vorkehrungen für die Ausbildung der in die Verwal
tung und Kontrolle der ESI-Fonds eingebundenen Mit
arbeiter in Bezug auf die Rechtsvorschriften und Politik 
der Union im Bereich der Antidiskriminierung. 

2. Gleichstellung der Ge
schlechter 

Die für die Umsetzung und Anwendung der Rechtsvor
schriften und Politik der Union zur Gleichstellung der 
Geschlechter im Rahmen der ESI-Fonds erforderlichen 
Verwaltungskapazitäten sind vorhanden. 

— Vorkehrungen in Übereinstimmung mit dem institutio
nellen und rechtlichen Rahmen der Mitgliedstaaten, um 
die für die Gleichstellung der Geschlechter verantwort
lichen Stellen bei der Erstellung und Umsetzung von 
Programmen, die auch die Beratung zu Fragen der 
Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen von Tätig
keiten im Zusammenhang mit den ESI-Fonds umfas
sen, einzubeziehen; 

— Vorkehrungen für die Ausbildung der in die Verwal
tung und Kontrolle der ESI-Fonds eingebundenen Mit
arbeiter in Bezug auf die Rechtsvorschriften und Politik 
der Union im Bereich der Gleichstellung der Ge
schlechter sowie in Bezug auf das Gender Main
streaming.
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Bereich Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

3. Menschen mit Behin
derung 

Die für die Umsetzung und Anwendung des Überein
kommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der ESI-Fonds 
in Übereinstimmung mit dem Beschluss 2010/48/EG des 
Rates ( 1 ) erforderlichen Verwaltungskapazitäten sind vor
handen. 

— Vorkehrungen in Übereinstimmung mit dem institutio
nellen und rechtlichen Rahmen der Mitgliedstaaten für 
die Konsultation und Einbeziehung von für den Schutz 
der Rechte von Menschen mit Behinderungen verant
wortlichen Stellen oder von Organisationen, die Men
schen mit Behinderungen vertreten, und anderen maß
geblichen Interessenträgern bei der Erstellung und Um
setzung von Programmen; 

— Vorkehrungen für die Ausbildung der in die Verwal
tung und Kontrolle der ESI-Fonds eingebundenen Mit
arbeiter der Behörden im Bereich der anwendbaren 
Rechtsvorschriften und der Politik der Union und der 
Einzelstaaten zum Schutz der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen, einschließlich der Zugänglichkeit 
und der praktischen Anwendung des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen wie in den Rechtsvorschriften der 
Union bzw. der Einzelstaaten wiedergegeben; 

— Vorkehrungen, um die Begleitung der Umsetzung von 
Artikel 9 des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im 
Zusammenhang mit den ESI-Fonds bei der Erstellung 
und Umsetzung der Programme zu gewährleisten. 

4. Vergabe öffentlicher Auf
träge 

Es werden Vorkehrungen für die effiziente Anwendung 
der Unionsvorschriften über die Vergabe öffentlicher Auf
träge im Bereich der ESI-Fonds getroffen. 

— Vorkehrungen für die effiziente Anwendung der Uni
onsvorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
durch geeignete Mechanismen; 

— Vorkehrungen, die transparente Auftragsvergabeverfah
ren gewährleisten; 

— Vorkehrungen für die Ausbildung und Informations
verbreitung für die in die Inanspruchnahme der ESI- 
Fonds eingebundenen Mitarbeiter; 

— Vorkehrungen zur Sicherstellung der Verwaltungskapa
zitäten zur Umsetzung und Anwendung der Unions
vorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge. 

5. Staatliche Beihilfen Es werden Vorkehrungen für die effiziente Anwendung 
der Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen im Be
reich der ESI-Fonds getroffen. 

— Vorkehrungen für die effiziente Anwendung der Uni
onsvorschriften über staatliche Beihilfen; 

— Vorkehrungen für die Ausbildung und Informations
verbreitung für die in die Inanspruchnahme der ESI- 
Fonds eingebundenen Mitarbeiter; 

— Vorkehrungen zur Sicherstellung der Verwaltungskapa
zitäten zur Umsetzung und Anwendung der Unions
vorschriften über staatliche Beihilfen. 

6. Umweltvorschriften im 
Zusammen-hang mit Um
weltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) und strategischer 
Umwelt-prüfung (SUP) 

Es werden Vorkehrungen für die effiziente Anwendung 
der Umweltvorschriften der EU im Zusammenhang mit 
UVP und SUP getroffen. 

— Vorkehrungen für die effiziente Anwendung der Richt
linie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 2 ) (UVP) und der Richtlinie 2001/42/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) (SUP); 

— Vorkehrungen für die Ausbildung und Informations
verbreitung für die in die Umsetzung der UVP-Richt
linie und der SUP-Richtlinie eingebundenen Mitarbei
ter; 

— Vorkehrungen zur Gewährleistung ausreichender Ver
waltungskapazitäten.
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Bereich Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

3. Menschen mit Behin
derung 

Die für die Umsetzung und Anwendung des Überein
kommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen der ESI-Fonds 
in Übereinstimmung mit dem Beschluss 2010/48/EG des 
Rates ( 1 ) erforderlichen Verwaltungskapazitäten sind vor
handen. 

— Vorkehrungen in Übereinstimmung mit dem institutio
nellen und rechtlichen Rahmen der Mitgliedstaaten für 
die Konsultation und Einbeziehung von für den Schutz 
der Rechte von Menschen mit Behinderungen verant
wortlichen Stellen oder von Organisationen, die Men
schen mit Behinderungen vertreten, und anderen maß
geblichen Interessenträgern bei der Erstellung und Um
setzung von Programmen; 

— Vorkehrungen für die Ausbildung der in die Verwal
tung und Kontrolle der ESI-Fonds eingebundenen Mit
arbeiter der Behörden im Bereich der anwendbaren 
Rechtsvorschriften und der Politik der Union und der 
Einzelstaaten zum Schutz der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen, einschließlich der Zugänglichkeit 
und der praktischen Anwendung des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen wie in den Rechtsvorschriften der 
Union bzw. der Einzelstaaten wiedergegeben; 

— Vorkehrungen, um die Begleitung der Umsetzung von 
Artikel 9 des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im 
Zusammenhang mit den ESI-Fonds bei der Erstellung 
und Umsetzung der Programme zu gewährleisten. 

4. Vergabe öffentlicher Auf
träge 

Es werden Vorkehrungen für die effiziente Anwendung 
der Unionsvorschriften über die Vergabe öffentlicher Auf
träge im Bereich der ESI-Fonds getroffen. 

— Vorkehrungen für die effiziente Anwendung der Uni
onsvorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
durch geeignete Mechanismen; 

— Vorkehrungen, die transparente Auftragsvergabeverfah
ren gewährleisten; 

— Vorkehrungen für die Ausbildung und Informations
verbreitung für die in die Inanspruchnahme der ESI- 
Fonds eingebundenen Mitarbeiter; 

— Vorkehrungen zur Sicherstellung der Verwaltungskapa
zitäten zur Umsetzung und Anwendung der Unions
vorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge. 

5. Staatliche Beihilfen Es werden Vorkehrungen für die effiziente Anwendung 
der Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen im Be
reich der ESI-Fonds getroffen. 

— Vorkehrungen für die effiziente Anwendung der Uni
onsvorschriften über staatliche Beihilfen; 

— Vorkehrungen für die Ausbildung und Informations
verbreitung für die in die Inanspruchnahme der ESI- 
Fonds eingebundenen Mitarbeiter; 

— Vorkehrungen zur Sicherstellung der Verwaltungskapa
zitäten zur Umsetzung und Anwendung der Unions
vorschriften über staatliche Beihilfen. 

6. Umweltvorschriften im 
Zusammen-hang mit Um
weltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) und strategischer 
Umwelt-prüfung (SUP) 

Es werden Vorkehrungen für die effiziente Anwendung 
der Umweltvorschriften der EU im Zusammenhang mit 
UVP und SUP getroffen. 

— Vorkehrungen für die effiziente Anwendung der Richt
linie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 2 ) (UVP) und der Richtlinie 2001/42/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) (SUP); 

— Vorkehrungen für die Ausbildung und Informations
verbreitung für die in die Umsetzung der UVP-Richt
linie und der SUP-Richtlinie eingebundenen Mitarbei
ter; 

— Vorkehrungen zur Gewährleistung ausreichender Ver
waltungskapazitäten.
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Bereich Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

7. Statistische Systeme und 
Ergebnisindikatoren 

Es besteht eine für Bewertung benötigte statistische 
Grundlage, mit der Effizienz und Auswirkung der Pro
gramme bewertet werden können. 

Es ist ein System von Ergebnisindikatoren eingerichtet, 
das zur Auswahl der Maßnahmen, die am effektivsten 
zu den angestrebten Ergebnissen beitragen, zur Über
wachung der Fortschritte bei der Verwirklichung der an
gestrebten Ergebnisse und zur Durchführung einer Fol
genbewertung benötigt wird. 

— Für die zeitgerechte Sammlung und Aggregation statis
tischer Daten wurden folgende Vorkehrungen getrof
fen: 

— Es werden Quellen und Mechanismen zur Gewähr
leistung der statistischen Validierung aufgeführt; 

— Vorkehrungen in Bezug auf die Veröffentlichung 
und öffentliche Verfügbarkeit aggregierter Daten; 

— Ein effizientes System von Ergebnisindikatoren umfasst 
Folgendes: 

— die Auswahl von Ergebnisindikatoren für jedes Pro
gramm, die darüber Aufschluss geben, wodurch die 
Auswahl der durch das Programm finanzierten 
Maßnahmen gerechtfertigt ist; 

— die Festlegung von Zielen für diese Indikatoren; 

— die Übereinstimmung eines jeden einzelnen Indika
tor mit den folgenden Anforderungen: Belastbarkeit 
und statistische Validierung, klare normative Inter
pretation, einer Reaktion auf politische Gegebenhei
ten und eine zeitgerechte Erfassung von Daten; 

— Verfahren, durch die sichergestellt wird, dass bei allen 
durch das Programm finanzierten Vorhaben ein effi
zientes System von Indikatoren zur Anwendung 
kommt. 

( 1 ) Beschluss des Rates vom 26. November 2009 über den Abschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch 
die Europäische Gemeinschaft (ABl. L 23 vom 27.1.2010, S. 35). 

( 2 ) Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1). 

( 3 ) Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme 
(ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30).
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ANHANG XII 

INFORMATION UND KOMMUNIKATION ÜBER DIE UNTERSTÜTZUNG AUS DEN FONDS 

1. LISTE DER VORHABEN 

Die Liste der Vorhaben nach Artikel 115 Absatz 2 soll in zumindest einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats 
Felder für folgende Angaben enthalten: 

— Name des Begünstigten (Nennung ausschließlich von juristischen Personen und nicht von natürlichen Personen); 

— Bezeichnung des Vorhabens 

— Zusammenfassung des Vorhabens 

— Datum des Beginns des Vorhabens 

— Datum des Endes des Vorhabens (voraussichtliches Datum des Abschlusses der konkreten Arbeiten oder der 
vollständigen Durchführung des Vorhabens) 

— Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben des Vorhabens 

— Unions-Kofinanzierungssatz pro Prioritätsachse 

— Postleitzahl des Vorhabens oder andere angemessene Standortindikatoren 

— Land 

— Bezeichnung der Interventionskategorie für das Vorhaben gemäß Artikel 96 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b 
Ziffer vi; 

— Datum der letzten Aktualisierung der Liste der Vorhaben 

Die Überschriften der Felder für die einzelnen Angaben sollten zumindest in einer weiteren Amtssprache der Union 
angegeben werden. 

2. INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSMASSNAHMEN FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT 

Der Mitgliedstaat, die Verwaltungsbehörde und die Begünstigten unternehmen die notwendigen Schritte, um im 
Einklang mit dieser Verordnung die Öffentlichkeit über im Rahmen eines operationellen Programms unterstützte 
Vorhaben zu informieren und Kommunikationsmaßnahmen durchzuführen. 

2.1. Aufgaben des Mitgliedstaats und der Verwaltungsbehörde 

1. Der Mitgliedstaat und die Verwaltungsbehörde stellen sicher, dass die Informations- und Kommunikationsmaß
nahmen im Einklang mit der Kommunikationsstrategie durchgeführt werden und dass mit diesen Maßnahmen 
durch den Einsatz verschiedener Kommunikationsformen und -verfahren auf der geeigneten Ebene eine möglichst 
ausführliche Medienberichterstattung angestrebt wird. 

2. Dem Mitgliedstaat oder der Verwaltungsbehörde sind zumindest für die nachstehenden Informations- und Kom
munikationsmaßnahmen verantwortlich: 

a) Organisation einer größeren Informationsmaßnahme anlässlich des Starts des operationellen Programms bzw. 
der operationellen Programme, auch vor der Genehmigung der entsprechenden Kommunikationsstrategien; 

b) Organisation einer größeren Informationsmaßnahme pro Jahr, durch die auf die Finanzierungsmöglichkeiten 
und die verfolgten Strategien aufmerksam gemacht wird und mit der die mit dem operationellen Programm 
oder den operationellen Programmen erzielten Erfolge sowie gegebenenfalls auch größere Projekte, gemein
same Aktionspläne und andere Projektbeispiele vorgestellt werden; 

c) Präsentation des Unionslogos an dem Standort jeder Verwaltungsbehörde;
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ANHANG XII 

INFORMATION UND KOMMUNIKATION ÜBER DIE UNTERSTÜTZUNG AUS DEN FONDS 

1. LISTE DER VORHABEN 

Die Liste der Vorhaben nach Artikel 115 Absatz 2 soll in zumindest einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats 
Felder für folgende Angaben enthalten: 

— Name des Begünstigten (Nennung ausschließlich von juristischen Personen und nicht von natürlichen Personen); 

— Bezeichnung des Vorhabens 

— Zusammenfassung des Vorhabens 

— Datum des Beginns des Vorhabens 

— Datum des Endes des Vorhabens (voraussichtliches Datum des Abschlusses der konkreten Arbeiten oder der 
vollständigen Durchführung des Vorhabens) 

— Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben des Vorhabens 

— Unions-Kofinanzierungssatz pro Prioritätsachse 

— Postleitzahl des Vorhabens oder andere angemessene Standortindikatoren 

— Land 

— Bezeichnung der Interventionskategorie für das Vorhaben gemäß Artikel 96 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b 
Ziffer vi; 

— Datum der letzten Aktualisierung der Liste der Vorhaben 

Die Überschriften der Felder für die einzelnen Angaben sollten zumindest in einer weiteren Amtssprache der Union 
angegeben werden. 

2. INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSMASSNAHMEN FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT 

Der Mitgliedstaat, die Verwaltungsbehörde und die Begünstigten unternehmen die notwendigen Schritte, um im 
Einklang mit dieser Verordnung die Öffentlichkeit über im Rahmen eines operationellen Programms unterstützte 
Vorhaben zu informieren und Kommunikationsmaßnahmen durchzuführen. 

2.1. Aufgaben des Mitgliedstaats und der Verwaltungsbehörde 

1. Der Mitgliedstaat und die Verwaltungsbehörde stellen sicher, dass die Informations- und Kommunikationsmaß
nahmen im Einklang mit der Kommunikationsstrategie durchgeführt werden und dass mit diesen Maßnahmen 
durch den Einsatz verschiedener Kommunikationsformen und -verfahren auf der geeigneten Ebene eine möglichst 
ausführliche Medienberichterstattung angestrebt wird. 

2. Dem Mitgliedstaat oder der Verwaltungsbehörde sind zumindest für die nachstehenden Informations- und Kom
munikationsmaßnahmen verantwortlich: 

a) Organisation einer größeren Informationsmaßnahme anlässlich des Starts des operationellen Programms bzw. 
der operationellen Programme, auch vor der Genehmigung der entsprechenden Kommunikationsstrategien; 

b) Organisation einer größeren Informationsmaßnahme pro Jahr, durch die auf die Finanzierungsmöglichkeiten 
und die verfolgten Strategien aufmerksam gemacht wird und mit der die mit dem operationellen Programm 
oder den operationellen Programmen erzielten Erfolge sowie gegebenenfalls auch größere Projekte, gemein
same Aktionspläne und andere Projektbeispiele vorgestellt werden; 

c) Präsentation des Unionslogos an dem Standort jeder Verwaltungsbehörde;
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d) elektronische Veröffentlichung der Liste der Vorhaben nach Abschnitt 1 dieses Anhangs; 

e) Nennung von Beispielen für Vorhaben für jedes operationelle Programm auf der einzigen Website oder der 
über das Internetportal der einzigen Website zugänglichen Website des operationellen Programms; die Bei
spiele sollten in einer weit verbreiteten Amtssprache der Union, bei der es sich nicht um die Amtssprache oder 
eine der Amtssprachen des betreffenden Mitgliedstaats handeln darf, gehalten sein; 

f) Aktualisierung der Informationen, die über die Durchführung des operationellen Programms, gegebenenfalls 
einschließlich der wichtigsten damit erzielten Erfolge, auf der einzigen Website oder der über das Internet
portal der einzigen Website zugänglichen Website des operationellen Programms eingestellt sind. 

3. Die Verwaltungsbehörde bezieht gegebenenfalls entsprechend den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogen
heiten die nachstehenden Stellen in die Informations- und Kommunikationsmaßnahmen ein: 

a) die in Artikel 5 genannten Partner; 

b) Europa-Informationszentren und Vertretungen der Kommission und Informationsbüros des Europäischen 
Parlaments in den Mitgliedstaaten; 

c) Bildungs- und Forschungseinrichtungen. 

Durch diese Stellen sollen die in Artikel 115 Absatz 1 beschriebenen Informationen weite Verbreitung finden. 

2.2. Aufgaben der Begünstigten 

1. Bei allen Informations- und Kommunikationsmaßnahmen des Begünstigten wird auf die Unterstützung des Vor
habens aus den Fonds wie folgt hingewiesen: 

a) durch die Verwendung des Unionslogos unter Berücksichtigung der technischen Charakteristika, die in dem 
von der Kommission nach Artikel 115 Absatz 4 angenommenen Durchführungsrechtsakt festgelegt sind, und 
einen entsprechenden Hinweis auf die Union; 

b) durch einen Hinweis auf den Fonds oder die Fonds, aus dem bzw. aus denen das Vorhaben unterstützt wird. 

Bezieht sich eine Informations- oder Kommunikationsmaßnahme auf ein oder mehrere Vorhaben, die durch mehr 
als einen Fonds kofinanziert werden, kann der Hinweis unter Buchstabe b durch einen Hinweis auf die ESI-Fonds 
ersetzt werden. 

2. Während der Durchführung eines Vorhabens informiert der Begünstigte die Öffentlichkeit über die Unterstützung 
aus den Fonds wie folgt: 

a) Existiert eine Website des Begünstigten, wird auf dieser eine kurze Beschreibung des Vorhabens eingestellt, die 
im Verhältnis zu dem Umfang der Unterstützung steht und in der auf die Ziele und Ergebnisse eingegangen 
und die finanzielle Unterstützung durch die Union hervorgehoben wird. 

b) Es wird für Vorhaben, die nicht unter die Nummern 4 und 5 fallen, wenigstens ein Plakat (Mindestgröße A3) 
mit Informationen zum Projekt, mit dem auf die finanzielle Unterstützung durch die Union hingewiesen wird, 
an einer gut sichtbaren Stelle etwa im Eingangsbereich eines Gebäudes angebracht. 

3. Bei aus dem ESF unterstützten Vorhaben und in geeigneten Fällen bei aus dem EFRE oder dem Kohäsionsfonds 
unterstützten Vorhaben stellt der Begünstigte sicher, dass die an einem Vorhaben Teilnehmenden über diese 
Finanzierung unterrichtet worden sind. 

Alle Unterlagen, die sich auf die Durchführung eines Vorhabens beziehen und für die Öffentlichkeit oder für 
Teilnehmer verwendet werden, einschließlich der diesbezüglichen Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen, 
enthalten einen Hinweis darauf, dass das operationelle Programm aus dem Fonds oder den Fonds unterstützt 
wurde. 

4. Während der Durchführung eines aus dem EFRE oder dem Kohäsionsfonds unterstützten Vorhabens, mit dem 
Infrastruktur- oder Bauvorhaben finanziert werden, bei denen die öffentliche Unterstützung des Vorhabens ins
gesamt mehr als 500 000 EUR beträgt, bringt der Begünstigte an einer gut sichtbaren Stelle vorübergehend ein 
Schild von beträchtlicher Größe für jedes Vorhaben an.
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5. Spätestens drei Monate nach Abschluss des Vorhabens bringt der Begünstigte an einer gut sichtbaren Stelle für 
jedes Vorhaben, das den nachstehenden Kriterien entspricht, auf Dauer eine Tafel oder ein Schild von beträcht
licher Größe an: 

a) die öffentliche Unterstützung des Vorhabens beträgt insgesamt mehr als 500 000 EUR; 

b) es wird bei dem Vorhaben ein materieller Gegenstand angekauft oder es werden dabei Infrastruktur- oder 
Bauvorhaben finanziert. 

Die Tafel oder das Schild geben Aufschluss über Bezeichnung und Hauptziel des Vorhabens. Sie werden unter 
Berücksichtigung der von der Kommission nach Artikel 115 Absatz 4 angenommenen technischen Charakteris
tika hergestellt. 

3. INFORMATIONSMASSNAHMEN FÜR POTENZIELLE BEGÜNSTIGTE UND FÜR BEGÜNSTIGTE 

3.1. Informationsmaßnahmen für potenzielle Begünstigte 

1. Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass möglichst viele potenzielle Begünstigte und alle Interessenträger über 
die Strategie des operationellen Programms, die damit verfolgten Ziele und die sich aufgrund der gemeinsamen 
Unterstützung durch die Union und die Mitgliedstaaten bietenden Finanzierungsmöglichkeiten im Einklang mit 
der Kommunikationsstrategie informiert werden und dabei auch nähere Angaben über die finanzielle Unterstüt
zung aus dem betreffenden Fonds erhalten. 

2. Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass potenzielle Begünstigte Zugang zu relevanten Informationen haben, 
einschließlich gegebenenfalls aktualisierter Informationen, unter Berücksichtigung des Zugangs zu elektronischen 
oder anderen Kommunikationsdiensten für bestimmte potenzielle Begünstigte für zumindest Folgendes: 

a) die Finanzierungsmöglichkeiten und den Aufruf zum Einreichen von Anträgen; 

b) die Bedingungen, die zu erfüllen sind, damit Ausgaben für eine Förderung im Rahmen eines operationellen 
Programms in Frage kommen; 

c) eine Beschreibung der Verfahren zur Prüfung der Finanzierungsanträge und der betreffenden Fristen; 

d) die Kriterien für die Auswahl der zu unterstützenden Vorhaben; 

e) die Ansprechpartner auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene, die über die operationellen Programme 
Auskunft geben können; 

f) die den potenziellen Begünstigten obliegende Verpflichtung bezüglich der Unterrichtung der Öffentlichkeit 
über das Ziel des Vorhabens und die Unterstützung des Vorhabens aus den Fonds gemäß Nummer 2.2. Die 
Verwaltungsbehörde kann die potenziellen Begünstigten auffordern, in ihren Anträgen indikative Kommuni
kationsaktivitäten vorzuschlagen, die in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang des Vorhabens stehen. 

3.2. Informationsmaßnahmen für Begünstigte 

1. Die Verwaltungsbehörde unterrichtet die Begünstigten darüber, dass sie sich mit der Annahme der Finanzierung 
mit der Aufnahme in die nach Artikel 115 Absatz 2 veröffentlichte Liste der Vorhaben einverstanden erklären. 

2. Die Verwaltungsbehörde stellt Informations- und Kommunikationsmaterial einschließlich Mustertexte in elektro
nischem Format bereit, damit die Begünstigten gegebenenfalls ihren in Nummer 2.2 beschriebenen Verpflichtun
gen besser nachkommen können. 

4. ELEMENTE DER KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE 

Die von der Verwaltungsbehörde und gegebenenfalls vom Mitgliedstaat erstellte Kommunikationsstrategie umfasst 
die nachstehenden Elemente: 

a) unter Berücksichtigung der in Artikel 115 erläuterten Ziele eine Beschreibung des gewählten Konzepts mit den 
wichtigsten vom Mitgliedstaat oder von der Verwaltungsbehörde zu ergreifenden Informations- und Kommuni
kationsmaßnahmen für potenzielle Begünstigte, Begünstigte, Multiplikatoren und die breite Öffentlichkeit; 

b) eine Beschreibung des Materials, das in für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Formaten verfügbar 
gemacht wird; 

c) Angaben zu Art und Weise der Unterstützung, die Begünstigte bei ihren Kommunikationsaktivitäten erhalten; 

d) einen Richtwert für die zur Umsetzung der Strategie vorgesehenen Mittel;
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5. Spätestens drei Monate nach Abschluss des Vorhabens bringt der Begünstigte an einer gut sichtbaren Stelle für 
jedes Vorhaben, das den nachstehenden Kriterien entspricht, auf Dauer eine Tafel oder ein Schild von beträcht
licher Größe an: 

a) die öffentliche Unterstützung des Vorhabens beträgt insgesamt mehr als 500 000 EUR; 

b) es wird bei dem Vorhaben ein materieller Gegenstand angekauft oder es werden dabei Infrastruktur- oder 
Bauvorhaben finanziert. 

Die Tafel oder das Schild geben Aufschluss über Bezeichnung und Hauptziel des Vorhabens. Sie werden unter 
Berücksichtigung der von der Kommission nach Artikel 115 Absatz 4 angenommenen technischen Charakteris
tika hergestellt. 

3. INFORMATIONSMASSNAHMEN FÜR POTENZIELLE BEGÜNSTIGTE UND FÜR BEGÜNSTIGTE 

3.1. Informationsmaßnahmen für potenzielle Begünstigte 

1. Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass möglichst viele potenzielle Begünstigte und alle Interessenträger über 
die Strategie des operationellen Programms, die damit verfolgten Ziele und die sich aufgrund der gemeinsamen 
Unterstützung durch die Union und die Mitgliedstaaten bietenden Finanzierungsmöglichkeiten im Einklang mit 
der Kommunikationsstrategie informiert werden und dabei auch nähere Angaben über die finanzielle Unterstüt
zung aus dem betreffenden Fonds erhalten. 

2. Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass potenzielle Begünstigte Zugang zu relevanten Informationen haben, 
einschließlich gegebenenfalls aktualisierter Informationen, unter Berücksichtigung des Zugangs zu elektronischen 
oder anderen Kommunikationsdiensten für bestimmte potenzielle Begünstigte für zumindest Folgendes: 

a) die Finanzierungsmöglichkeiten und den Aufruf zum Einreichen von Anträgen; 

b) die Bedingungen, die zu erfüllen sind, damit Ausgaben für eine Förderung im Rahmen eines operationellen 
Programms in Frage kommen; 

c) eine Beschreibung der Verfahren zur Prüfung der Finanzierungsanträge und der betreffenden Fristen; 

d) die Kriterien für die Auswahl der zu unterstützenden Vorhaben; 

e) die Ansprechpartner auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene, die über die operationellen Programme 
Auskunft geben können; 

f) die den potenziellen Begünstigten obliegende Verpflichtung bezüglich der Unterrichtung der Öffentlichkeit 
über das Ziel des Vorhabens und die Unterstützung des Vorhabens aus den Fonds gemäß Nummer 2.2. Die 
Verwaltungsbehörde kann die potenziellen Begünstigten auffordern, in ihren Anträgen indikative Kommuni
kationsaktivitäten vorzuschlagen, die in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang des Vorhabens stehen. 

3.2. Informationsmaßnahmen für Begünstigte 

1. Die Verwaltungsbehörde unterrichtet die Begünstigten darüber, dass sie sich mit der Annahme der Finanzierung 
mit der Aufnahme in die nach Artikel 115 Absatz 2 veröffentlichte Liste der Vorhaben einverstanden erklären. 

2. Die Verwaltungsbehörde stellt Informations- und Kommunikationsmaterial einschließlich Mustertexte in elektro
nischem Format bereit, damit die Begünstigten gegebenenfalls ihren in Nummer 2.2 beschriebenen Verpflichtun
gen besser nachkommen können. 

4. ELEMENTE DER KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE 

Die von der Verwaltungsbehörde und gegebenenfalls vom Mitgliedstaat erstellte Kommunikationsstrategie umfasst 
die nachstehenden Elemente: 

a) unter Berücksichtigung der in Artikel 115 erläuterten Ziele eine Beschreibung des gewählten Konzepts mit den 
wichtigsten vom Mitgliedstaat oder von der Verwaltungsbehörde zu ergreifenden Informations- und Kommuni
kationsmaßnahmen für potenzielle Begünstigte, Begünstigte, Multiplikatoren und die breite Öffentlichkeit; 

b) eine Beschreibung des Materials, das in für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Formaten verfügbar 
gemacht wird; 

c) Angaben zu Art und Weise der Unterstützung, die Begünstigte bei ihren Kommunikationsaktivitäten erhalten; 

d) einen Richtwert für die zur Umsetzung der Strategie vorgesehenen Mittel;

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/459

e) eine Beschreibung der für die Durchführung der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen zuständigen 
administrativen Stellen und ihrer Personalressourcen; 

f) die Vorkehrungen für die in Nummer 2 genannten Informations- und Kommunikationsmaßnahmen einschließlich 
Website oder Internetportal, über die derartige Angaben abrufbar sind; 

g) Angaben zu Art und Weise, in der die Informations- und Kommunikationsmaßnahmen in Bezug auf Öffentlich
keitswirkung und Bekanntheitsgrad der Strategie, der operationellen Programme und Vorhaben und der Rolle der 
Fonds und der Union bewertet werden; 

h) gegebenenfalls eine Beschreibung, die über die Verwendung der wichtigsten Ergebnisse des vorangegangenen 
operationellen Programms Aufschluss gibt; 

i) eine jährlich aktualisierte Aufstellung der im Folgejahr durchzuführenden Informations- und Kommunikations
maßnahmen.
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ANHANG XIII 

KRITERIEN FÜR DIE BENENNUNG DER VERWALTUNGSBEHÖRDE UND DER BESCHEINIGUNGSBEHÖRDE 

1. INTERNES KONTROLLWESEN 

i) Vorhandensein einer Organisationsstruktur, durch die die Funktionen einer Verwaltungs- und einer Bescheinigungs
behörde erfüllt werden, sowie Funktionsverteilung innerhalb jeder dieser Behörden, wobei gegebenenfalls zu 
gewährleisten ist, dass der Grundsatz der Funktionstrennung, wo angemessen, beachtet wird; 

ii) Rahmen, um im Falle einer Übertragung von Aufgaben auf zwischengeschaltete Stellen ihre jeweiligen Verantwort
lichkeiten und Pflichten, die Überprüfung ihrer Fähigkeiten, die übertragenen Aufgaben durchzuführen, sowie die 
Existenz von Berichtsverfahren sicherzustellen; 

iii) Verfahren für Berichterstattung und Begleitung bei Unregelmäßigkeiten und bei der Wiedereinziehung rechtsgrund
los gezahlter Beträge; 

iv) Plan für die Zuteilung des entsprechenden Personals mit den erforderlichen fachlichen Kenntnissen auf den 
verschiedenen Ebenen und für die unterschiedlichen Aufgaben innerhalb der Organisation. 

2. RISIKOMANAGEMENT 

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ist durch einen Rahmen zu gewährleisten, dass 
erforderlichenfalls und insbesondere bei größeren Änderungen im Tätigkeitsbereich ein adäquates Risikomanagement 
betrieben wird. 

3. VERWALTUNGS- UND KONTROLLTÄTIGKEITEN 

A. Verwaltungsbehörde 

i) Verfahren für Anträge auf Zuschüsse, die Antragsprüfung und die Auswahl für eine Förderung, einschließlich 
Anweisungen und Leitlinien, die gemäß Artikels 125 Absatz 3 Buchstabe a Ziffer i gewährleisten, dass die 
Vorhaben zur Verwirklichung der spezifischen Ziele und Ergebnisse der entsprechenden Prioritätsachsen 
beitragen; 

ii) Überprüfungen der Verwaltung, einschließlich Verwaltungsprüfung aller von den Begünstigten eingereichten 
Anträge auf Ausgabenerstattung sowie Vor-Ort-Überprüfungen von Vorhaben; 

iii) Verfahren für die Bearbeitung der von den Begünstigten eingereichten Anträge auf Ausgabenerstattung und 
die Genehmigung von Zahlungen; 

iv) Verfahren für ein System, mit dessen Hilfe die Daten sämtlicher Vorhaben – gegebenenfalls einschließlich 
Angaben zu den einzelnen Teilnehmern – in elektronischer Form erfasst, aufgezeichnet und gespeichert und 
erforderlichenfalls die Daten zu den Indikatoren nach Geschlecht aufgegliedert werden können; durch die 
Verfahren ist zudem zu gewährleisten, dass die Sicherheit des Systems international anerkannten Standards 
genügt; 

v) von der Verwaltungsbehörde festgelegte Verfahren zur Sicherstellung, dass die Begünstigten für alle Finanz
vorgänge im Rahmen eines Vorhabens entweder ein separates Buchführungssystem oder einen geeigneten 
Buchführungscode verwenden; 

vi) Verfahren zum Ergreifen wirksamer und angemessener Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug; 

vii) Verfahren zur Gewährleistung eines hinreichenden Prüfpfads und Archivierungssystems; 

viii) Verfahren für die Erstellung der Verwaltungserklärung, des Berichts über durchgeführte Kontrollen und auf
gedeckte Schwachstellen sowie des zusammenfassenden Jahresberichts über abschließende Prüfungen und 
Kontrollen; 

ix) Verfahren zur Gewährleistung, dass den Begünstigten Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, aus denen die 
Bedingungen für die Unterstützung im Rahmen der einzelnen Vorhaben hervorgehen.
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ANHANG XIII 

KRITERIEN FÜR DIE BENENNUNG DER VERWALTUNGSBEHÖRDE UND DER BESCHEINIGUNGSBEHÖRDE 

1. INTERNES KONTROLLWESEN 

i) Vorhandensein einer Organisationsstruktur, durch die die Funktionen einer Verwaltungs- und einer Bescheinigungs
behörde erfüllt werden, sowie Funktionsverteilung innerhalb jeder dieser Behörden, wobei gegebenenfalls zu 
gewährleisten ist, dass der Grundsatz der Funktionstrennung, wo angemessen, beachtet wird; 

ii) Rahmen, um im Falle einer Übertragung von Aufgaben auf zwischengeschaltete Stellen ihre jeweiligen Verantwort
lichkeiten und Pflichten, die Überprüfung ihrer Fähigkeiten, die übertragenen Aufgaben durchzuführen, sowie die 
Existenz von Berichtsverfahren sicherzustellen; 

iii) Verfahren für Berichterstattung und Begleitung bei Unregelmäßigkeiten und bei der Wiedereinziehung rechtsgrund
los gezahlter Beträge; 

iv) Plan für die Zuteilung des entsprechenden Personals mit den erforderlichen fachlichen Kenntnissen auf den 
verschiedenen Ebenen und für die unterschiedlichen Aufgaben innerhalb der Organisation. 

2. RISIKOMANAGEMENT 

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ist durch einen Rahmen zu gewährleisten, dass 
erforderlichenfalls und insbesondere bei größeren Änderungen im Tätigkeitsbereich ein adäquates Risikomanagement 
betrieben wird. 

3. VERWALTUNGS- UND KONTROLLTÄTIGKEITEN 

A. Verwaltungsbehörde 

i) Verfahren für Anträge auf Zuschüsse, die Antragsprüfung und die Auswahl für eine Förderung, einschließlich 
Anweisungen und Leitlinien, die gemäß Artikels 125 Absatz 3 Buchstabe a Ziffer i gewährleisten, dass die 
Vorhaben zur Verwirklichung der spezifischen Ziele und Ergebnisse der entsprechenden Prioritätsachsen 
beitragen; 

ii) Überprüfungen der Verwaltung, einschließlich Verwaltungsprüfung aller von den Begünstigten eingereichten 
Anträge auf Ausgabenerstattung sowie Vor-Ort-Überprüfungen von Vorhaben; 

iii) Verfahren für die Bearbeitung der von den Begünstigten eingereichten Anträge auf Ausgabenerstattung und 
die Genehmigung von Zahlungen; 

iv) Verfahren für ein System, mit dessen Hilfe die Daten sämtlicher Vorhaben – gegebenenfalls einschließlich 
Angaben zu den einzelnen Teilnehmern – in elektronischer Form erfasst, aufgezeichnet und gespeichert und 
erforderlichenfalls die Daten zu den Indikatoren nach Geschlecht aufgegliedert werden können; durch die 
Verfahren ist zudem zu gewährleisten, dass die Sicherheit des Systems international anerkannten Standards 
genügt; 

v) von der Verwaltungsbehörde festgelegte Verfahren zur Sicherstellung, dass die Begünstigten für alle Finanz
vorgänge im Rahmen eines Vorhabens entweder ein separates Buchführungssystem oder einen geeigneten 
Buchführungscode verwenden; 

vi) Verfahren zum Ergreifen wirksamer und angemessener Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug; 

vii) Verfahren zur Gewährleistung eines hinreichenden Prüfpfads und Archivierungssystems; 

viii) Verfahren für die Erstellung der Verwaltungserklärung, des Berichts über durchgeführte Kontrollen und auf
gedeckte Schwachstellen sowie des zusammenfassenden Jahresberichts über abschließende Prüfungen und 
Kontrollen; 

ix) Verfahren zur Gewährleistung, dass den Begünstigten Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, aus denen die 
Bedingungen für die Unterstützung im Rahmen der einzelnen Vorhaben hervorgehen.
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B. Bescheinigungsbehörde 

i) Verfahren für die Bescheinigung des Eingangs von Anträgen auf Zwischenzahlung bei der Kommission; 

ii) Verfahren für die Erstellung der Abschlüsse und zur Bescheinigung, dass diese sachlich richtig, vollständig und 
genau sind und dass die Ausgaben den anwendbaren Rechtsvorschriften genügen, wobei die Ergebnisse aller 
Prüfungen zu beachten sind; 

iii) Verfahren zur Gewährleistung eines hinreichenden Prüfpfads, indem für jedes Vorhaben in elektronischer Form 
Buchführungsdaten, darunter wiedereinzuziehende, wiedereingezogene und einbehaltene Beträge, vorgehalten 
werden; 

iv) gegebenenfalls Verfahren zur Sicherstellung, dass die Bescheinigungsbehörde von der Verwaltungsbehörde 
hinreichende Informationen über die vorgenommenen Überprüfungen und die Ergebnisse der Prüfungen erhält, 
die von der Prüfbehörde oder unter deren Verantwortung durchgeführt wurden. 

4. BEGLEITUNG 

A. Verwaltungsbehörde 

i) Verfahren für die Unterstützung der Arbeit des Begleitausschusses; 

ii) Verfahren, nach denen die jährlichen und abschließenden Durchführungsberichte zu erstellen und der Kommis
sion vorzulegen sind. 

B. Bescheinigungsbehörde 

Verfahren zur Wahrnehmung der Pflichten der Bescheinigungsbehörde in Bezug auf die Begleitung der Ergebnisse 
der Verwaltungsprüfungen und der Ergebnisse aller von der Prüfbehörde oder unter deren Verantwortung durch
geführten Prüfungen, bevor Zahlungsanträge bei der Kommission eingereicht werden.
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Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 Vorliegende Verordnung 

Artikel 73 Artikel 128 

Artikel 74 Artikel 148 

Artikel 75 Artikel 76 

Artikel 76 Artikel 77 und 129 

Artikel 77 Artikel 78 und 130 

Artikel 78 und 78a Artikel 131 

Artikel 79 — 

Artikel 80 Artikel 132 

Artikel 81 Artikel 80 und 133 

Artikel 82 Artikel 81 und 134 

Artikel 83 — 

Artikel 84 Artikel 82 

Artikel 85 bis 87 Artikel 135 

Artikel 88 — 

Artikel 89 Artikel 141 

Artikel 90 Artikel 140 

Artikel 91 Artikel 83 

Artikel 92 Artikel 142 

Artikel 93 Artikel 86 und 136 

Artikel 94 — 

Artikel 95 — 

Artikel 96 Artikel 87 

Artikel 97 Artikel 88 

Artikel 98 Artikel 143 

Artikel 99 Artikel 85 und 144 

Artikel 100 Artikel 145 

Artikel 101 Artikel 146 

Artikel 102 Artikel 147 

Artikel 103 und 104 Artikel 150 

Artikel 105 Artikel 152 

Artikel 105a — 

Artikel 106 Artikel 151 

Artikel 107 Artikel 153 

Artikel 108 Artikel 154
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Gemeinsame Erklärung des Rates und der Kommission zu Artikel 67 

Der Rat und die Kommission stimmen darin überein, dass Artikel 67 Absatz 4, wonach die Anwendung 
vereinfachter Kosten gemäß Artikel 67 Absatz 1 Buchstaben b bis d in Fällen, in denen ein Vorhaben oder 
ein Projekt, das Teil eines Vorhabens ist, ausschließlich über die Vergabe öffentlicher Aufträge durchgeführt 
wird, ausgeschlossen ist, nicht der Durchführung eines Vorhabens über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
entgegensteht, bei der der Empfänger Zahlungen an den Auftragnehmer auf der Grundlage vorab festgelegter 
Einheitskosten leistet. Der Rat und die Kommission stimmen darin überein, dass die Kosten, die auf der 
Grundlage dieser über die Vergabe öffentlicher Aufträge festgelegten Einheitskosten vom Empfänger fest
gesetzt und gezahlt werden, tatsächliche Kosten darstellen müssen, die dem Empfänger gemäß Artikel 67 
Absatz 1 Buchstabe a tatsächlich entstanden sind und von ihm gezahlt wurden.
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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zur 
Überarbeitung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates im Zusammenhang mit der Wiedereinsetzung von Mitteln 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission sind übereingekommen, in die Überarbeitung der 
Haushaltsordnung im Hinblick auf die Anpassung der Verordnung (EU) Nr. 966/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates an den mehrjährigen Finanzrahmen 2014 2020 die notwendigen Bestimmungen 
für die Anwendung der Regelungen betreffend die Zuweisung der leistungsgebundenen Reserve sowie im 
Zusammenhang mit der Durchführung der Finanzinstrumente nach Artikel 39 (KMU-Initiative) im Rahmen 
der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds in 
Bezug auf die Wiederein-setzung folgender Mittel aufzunehmen: 

i. Mittelbindungen, die für Programme im Zusammenhang mit der leistungsgebundenen Reserve getätigt 
wurden und die aufgehoben werden mussten, weil bei den Prioritäten dieser Programme die Etappenziele 
nicht erreicht wurden, und 

ii. Mittelbindungen, die in Bezug auf zweckbestimmte Programme nach Artikel 39 Absatz 4 Buchstabe b 
durchgeführt wurden und die aufgehoben werden mussten, weil die Teilnahme eines Mitgliedstaates an 
dem Finanzinstrument eingestellt werden musste.
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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zur 
Überarbeitung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates im Zusammenhang mit der Wiedereinsetzung von Mitteln 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission sind übereingekommen, in die Überarbeitung der 
Haushaltsordnung im Hinblick auf die Anpassung der Verordnung (EU) Nr. 966/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates an den mehrjährigen Finanzrahmen 2014 2020 die notwendigen Bestimmungen 
für die Anwendung der Regelungen betreffend die Zuweisung der leistungsgebundenen Reserve sowie im 
Zusammenhang mit der Durchführung der Finanzinstrumente nach Artikel 39 (KMU-Initiative) im Rahmen 
der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds in 
Bezug auf die Wiederein-setzung folgender Mittel aufzunehmen: 

i. Mittelbindungen, die für Programme im Zusammenhang mit der leistungsgebundenen Reserve getätigt 
wurden und die aufgehoben werden mussten, weil bei den Prioritäten dieser Programme die Etappenziele 
nicht erreicht wurden, und 

ii. Mittelbindungen, die in Bezug auf zweckbestimmte Programme nach Artikel 39 Absatz 4 Buchstabe b 
durchgeführt wurden und die aufgehoben werden mussten, weil die Teilnahme eines Mitgliedstaates an 
dem Finanzinstrument eingestellt werden musste.
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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zu Artikel 1 

Wenn weitere begründete Abweichungen von den gemeinsamen Bestimmungen erforderlich sind, um den 
Besonderheiten des EMFF und des ELER Rechnung zu tragen, verpflichten sich das Europäische Parlament, 
der Rat und die Europäische Kommission, diese Ausnahmeregelungen vorzusehen, indem sie mit gebotener 
Sorgfalt die notwendigen Änderungen an der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen für den Euro
päischen Struktur- und Investitionsfonds vornehmen.
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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Ausschluss jedweder 
rückwirkenden Gültigkeit in Bezug auf die Anwendung von Artikel 5 Absatz 3 

Das Europäische Parlament und der Rat vereinbaren, dass 

— bezüglich der Anwendung von Artikel 14 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 26 
Absatz 2 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen über die Europäischen Struktur- und In
vestitionsfonds die von den Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen zur Einbindung der in Artikel 5 
Absatz 1 genannten Partner in die Vorbereitung der Partner-schaftsvereinbarungen und der Programme 
gemäß Artikel 5 Absatz 2 alle konkreten Maßnahmen der Mitgliedstaaten (ungeachtet ihrer zeitlichen 
Planung) sowie die von ihnen vor Inkrafttreten der Verordnung und vor dem Datum des Inkrafttretens 
des gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung angenommenen delegierten Rechtsakts für einen Euro
päischen Verhaltenskodex in den Vorbereitungsphasen des Programmplanungsverfahrens eines Mitglied
staats ergriffenen Maßnahmen umfassen, sofern die in der Verordnung festgelegten Ziele des Partner
schaftsprinzips erfüllt werden. In diesem Zusammenhang beschließen die Mitgliedstaaten entsprechend 
ihren nationalen und regionalen Zuständigkeiten und in Über-einstimmung mit den einschlägigen Be
stimmungen der Verordnung und den fondspezifischen Regelungen über den Inhalt sowohl der vor
geschlagenen Partnerschaftsvereinbarungen als auch der vorgeschlagenen Programmentwürfe; 

— der gemäß Artikel 5 Absatz 3 angenommene delegierte Rechtsakt für einen Europäischen Verhaltens
kodex unter keinen Umständen weder direkt noch indirekt rückwirkend Anwendung findet, insbeson
dere was das Verfahren für die Annahme der Partnerschafts-vereinbarung und der Programme betrifft, da 
es nicht die Absicht der Rechtsetzungsbehörde der EU ist, der Kommission die Befugnis zu übertragen, 
die Annahme der Partnerschafts-vereinbarung und der Programme ausschließlich aufgrund eines Ver
stoßes gegen den gemäß Artikel 5 Absatz 3 angenommenen Europäischen Verhaltenskodex abzulehnen; 

— das Europäische Parlament und der Rat die Kommission auffordern, ihnen den Entwurf des gemäß 
Artikel 5 Absatz 3 anzunehmenden delegierten Rechtsakts so früh wie möglich vorzulegen, spätestens 
jedoch am Tag der Genehmigung der politischen Einigung über die Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen über die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds durch den Rat oder am Tag der 
Abstimmung über den Entwurf des Berichts über die Verordnung im Plenum des Europäischen Par
laments, je nachdem, welches Ereignis als erstes eintritt.
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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Ausschluss jedweder 
rückwirkenden Gültigkeit in Bezug auf die Anwendung von Artikel 5 Absatz 3 

Das Europäische Parlament und der Rat vereinbaren, dass 

— bezüglich der Anwendung von Artikel 14 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 26 
Absatz 2 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen über die Europäischen Struktur- und In
vestitionsfonds die von den Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen zur Einbindung der in Artikel 5 
Absatz 1 genannten Partner in die Vorbereitung der Partner-schaftsvereinbarungen und der Programme 
gemäß Artikel 5 Absatz 2 alle konkreten Maßnahmen der Mitgliedstaaten (ungeachtet ihrer zeitlichen 
Planung) sowie die von ihnen vor Inkrafttreten der Verordnung und vor dem Datum des Inkrafttretens 
des gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung angenommenen delegierten Rechtsakts für einen Euro
päischen Verhaltenskodex in den Vorbereitungsphasen des Programmplanungsverfahrens eines Mitglied
staats ergriffenen Maßnahmen umfassen, sofern die in der Verordnung festgelegten Ziele des Partner
schaftsprinzips erfüllt werden. In diesem Zusammenhang beschließen die Mitgliedstaaten entsprechend 
ihren nationalen und regionalen Zuständigkeiten und in Über-einstimmung mit den einschlägigen Be
stimmungen der Verordnung und den fondspezifischen Regelungen über den Inhalt sowohl der vor
geschlagenen Partnerschaftsvereinbarungen als auch der vorgeschlagenen Programmentwürfe; 

— der gemäß Artikel 5 Absatz 3 angenommene delegierte Rechtsakt für einen Europäischen Verhaltens
kodex unter keinen Umständen weder direkt noch indirekt rückwirkend Anwendung findet, insbeson
dere was das Verfahren für die Annahme der Partnerschafts-vereinbarung und der Programme betrifft, da 
es nicht die Absicht der Rechtsetzungsbehörde der EU ist, der Kommission die Befugnis zu übertragen, 
die Annahme der Partnerschafts-vereinbarung und der Programme ausschließlich aufgrund eines Ver
stoßes gegen den gemäß Artikel 5 Absatz 3 angenommenen Europäischen Verhaltenskodex abzulehnen; 

— das Europäische Parlament und der Rat die Kommission auffordern, ihnen den Entwurf des gemäß 
Artikel 5 Absatz 3 anzunehmenden delegierten Rechtsakts so früh wie möglich vorzulegen, spätestens 
jedoch am Tag der Genehmigung der politischen Einigung über die Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen über die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds durch den Rat oder am Tag der 
Abstimmung über den Entwurf des Berichts über die Verordnung im Plenum des Europäischen Par
laments, je nachdem, welches Ereignis als erstes eintritt.

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/469





EFRE
Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung





201

EF
RE

-V
ER

O
RD

N
U

N
G

E U R O P Ä I S C H E R  F O N D S  F Ü R  R E G I O N A L E  E N T W I C K L U N G

Die gesamte Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen gilt für den EFRE. Daneben enthält Verordnung (EU) Nr. 
1301/2013 spezifische Regelungen hinsichtlich der Aktivitäten, die über den EFRE gefördert werden können und bietet 
eine Liste mit gängigen Outputindikatoren.

Der EFRE soll den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt stärken, indem er die größten regionalen 
Ungleichheiten in der Union angeht. Vorrangig sollen Forschung, IKT, KMU und die CO2-arme Wirtschaft gefördert wer-
den. Infrastruktur spielt immer noch eine Rolle, besonders in den weniger entwickelten Regionen.

1. Umfang und Investitionsprioritäten

Über den EFRE geförderte Investitionen müssen in den Bereich von Artikel 3 der EFRE-Verordnung fallen, der die Ak-
tivitäten festlegt, die über den EFRE finanziert werden können. Diese Investitionen müssen auch in den Bereich der 
Prioritäten fallen, die unter Artikel 5 für jedes der elf thematischen Ziele aufgelistet sind.

2. Thematische Konzentration

Artikel 4 konzentriert die EFRE-Finanzierungen auf bestimmte Investitionsprioritäten, abhängig von der Entwicklungs-
stufe jeder Region. Dies wird durch die Festlegung von finanziellen Mindestzuweisungen für bestimmte thematische 
Ziele erreicht:

• Die Zuweisung von Mitteln auf nationaler Ebene wird bei zwei oder mehr der folgenden thematischen Ziele in den 
stärker entwickelten Regionen mindestens 80 %, in Übergangsregionen mindestens 60 % und in weniger entwi-
ckelten Regionen mindestens 50 % betragen: 1 („Ausbau von Forschung, technischer Entwicklung und Innovation“), 
2 („Verbesserung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sowie ihrer Nutzung und 
Qualität“); 3 („Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU“); and 4 („Unterstützung der Umstellung auf eine 
CO2-arme Wirtschaft in allen Branchen“). 

• Die Zuweisung von Mitteln wird beim thematischen Ziel 4 („Unterstützung der Umstellung auf eine CO2-arme 
Wirtschaft in allen Branchen“) auf nationaler Ebene in den stärker entwickelten Regionen mindestens 20 %, in 
Übergangsregionen mindestens 15 % und in weniger entwickelten Regionen mindestens 12 % betragen.

Abweichend ist ein Ausgleich zwischen diesen drei Regionenkategorien erlaubt, wenn die Gesamtbeträge auf nationaler 
Ebene den Mindestanforderungen entsprechen.

3. Besondere territoriale Gegebenheiten

Kapitel II des EFRE bietet spezifische Regelungen zum Umgang mit besonderen territorialen Gegebenheiten, und zwar 
Stadtentwicklung, Gebiete, die unter natürlichen oder demografischen Nachteilen leiden, die nördlichsten Regionen mit 
sehr geringer Bevölkerungsdichte und Regionen in äußerster Randlage. 

Insbesondere sieht es die Zuweisung von mindestens 5 % der EFRE-Mittel (auf einzelstaatlicher Ebene) für integrierte 
Maßnahmen hinsichtlich nachhaltiger Stadtentwicklung vor.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1301/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 17. Dezember 2013 

über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen 
hinsichtlich des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf die Artikel 178 und 349, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ( 2 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 176 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) ist es Aufgabe des Europäi
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), zum Aus
gleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der 
Union beizutragen. Gemäß jenem Artikel und Artikel 174 
Absätze 2 und 3 AEUV hat der EFRE dazu beizutragen, 
die Ungleichheiten im Entwicklungsstand der verschiede
nen Regionen und den Rückstand der am stärksten be
nachteiligten Regionen zu verringern, wobei den Regio
nen mit schweren und dauerhaften natürlichen oder de
mografischen Nachteilen, wie den nördlichsten Regionen 
mit sehr geringer Bevölkerungsdichte und Insel-, Grenz- 
und Bergregionen besondere Aufmerksamkeit zu schen
ken ist. 

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 3 ) legt die gemeinsamen Be
stimmungen für den EFRE, den Europäischen Sozialfonds 

(ESF), den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirt
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes 
und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds fest. 

(3) In besonderen Bestimmungen sollte festgelegt werden, 
welche Art von Maßnahmen vom EFRE unterstützt wer
den können, um zu den Investitionsprioritäten im Rah
men der in der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 fest
gelegten thematischen Ziele beizutragen. Gleichzeitig 
sollte definiert und klargestellt werden, welche Maßnah
men außerhalb des Interventionsbereichs des EFRE liegen; 
hierzu zählen auch Investitionen zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus Tätigkeiten, die in Anhang 
I der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 4 ) aufgeführt sind. Um eine Überfinanzie
rung zu vermeiden, sollten diese Investitionen nicht für 
eine Förderung aus dem EFRE in Betracht kommen, da 
sie bereits von der Anwendung der Richtlinie 
2003/87/EG finanziell profitieren. Der Ausschluss solcher 
Investitionen sollte die Möglichkeit, über den EFRE Maß
nahmen zu fördern, die nicht in Anhang I der Richtlinie 
2003/87/EG aufgeführt sind, nicht einschränken, selbst 
wenn diese Maßnahmen von denselben Wirtschaftsteil
nehmern durchgeführt werden, und Maßnahmen wie 
etwa Investitionen in die Energieeffizienz der Fernwär
menetze, in intelligente Systeme für die Verteilung, Spei
cherung bzw. Lagerung und Übertragung bzw. Fernlei
tung von Strom, und in Maßnahmen zur Verringerung 
der Luftverschmutzung mit einschließen, selbst wenn 
diese Maßnahmen mittelbar zur Verringerung der Treib
hausgasemissionen beitragen oder sie in dem in der 
Richtlinie 2003/87/EG genannten nationalen Plan auf
gelistet sind. 

(4) Es muss festgelegt werden, welche zusätzlichen Maßnah
men zur Verwirklichung des Ziels "Europäische territo
riale Zusammenarbeit" durch den EFRE unterstützt wer
den können. 

(5) Der EFRE sollte zur Unionsstrategie für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum beitragen, und 
die EFRE-Unterstützung sollte daher stärker auf die Prio
ritäten der Union ausgerichtet werden. Je nach Art der 
unterstützten Regionen sollte sich die Unterstützung aus 
dem EFRE im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachs
tum und Beschäftigung" auf Forschung und Innovation, 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie die För
derung einer Wirtschaft mit niedrigem CO 2 -Ausstoß kon
zentrieren. Diese thematische Konzentration sollte auf
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1301/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 17. Dezember 2013 

über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen 
hinsichtlich des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf die Artikel 178 und 349, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ( 2 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 176 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) ist es Aufgabe des Europäi
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), zum Aus
gleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der 
Union beizutragen. Gemäß jenem Artikel und Artikel 174 
Absätze 2 und 3 AEUV hat der EFRE dazu beizutragen, 
die Ungleichheiten im Entwicklungsstand der verschiede
nen Regionen und den Rückstand der am stärksten be
nachteiligten Regionen zu verringern, wobei den Regio
nen mit schweren und dauerhaften natürlichen oder de
mografischen Nachteilen, wie den nördlichsten Regionen 
mit sehr geringer Bevölkerungsdichte und Insel-, Grenz- 
und Bergregionen besondere Aufmerksamkeit zu schen
ken ist. 

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 3 ) legt die gemeinsamen Be
stimmungen für den EFRE, den Europäischen Sozialfonds 

(ESF), den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirt
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes 
und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds fest. 

(3) In besonderen Bestimmungen sollte festgelegt werden, 
welche Art von Maßnahmen vom EFRE unterstützt wer
den können, um zu den Investitionsprioritäten im Rah
men der in der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 fest
gelegten thematischen Ziele beizutragen. Gleichzeitig 
sollte definiert und klargestellt werden, welche Maßnah
men außerhalb des Interventionsbereichs des EFRE liegen; 
hierzu zählen auch Investitionen zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus Tätigkeiten, die in Anhang 
I der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 4 ) aufgeführt sind. Um eine Überfinanzie
rung zu vermeiden, sollten diese Investitionen nicht für 
eine Förderung aus dem EFRE in Betracht kommen, da 
sie bereits von der Anwendung der Richtlinie 
2003/87/EG finanziell profitieren. Der Ausschluss solcher 
Investitionen sollte die Möglichkeit, über den EFRE Maß
nahmen zu fördern, die nicht in Anhang I der Richtlinie 
2003/87/EG aufgeführt sind, nicht einschränken, selbst 
wenn diese Maßnahmen von denselben Wirtschaftsteil
nehmern durchgeführt werden, und Maßnahmen wie 
etwa Investitionen in die Energieeffizienz der Fernwär
menetze, in intelligente Systeme für die Verteilung, Spei
cherung bzw. Lagerung und Übertragung bzw. Fernlei
tung von Strom, und in Maßnahmen zur Verringerung 
der Luftverschmutzung mit einschließen, selbst wenn 
diese Maßnahmen mittelbar zur Verringerung der Treib
hausgasemissionen beitragen oder sie in dem in der 
Richtlinie 2003/87/EG genannten nationalen Plan auf
gelistet sind. 

(4) Es muss festgelegt werden, welche zusätzlichen Maßnah
men zur Verwirklichung des Ziels "Europäische territo
riale Zusammenarbeit" durch den EFRE unterstützt wer
den können. 

(5) Der EFRE sollte zur Unionsstrategie für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum beitragen, und 
die EFRE-Unterstützung sollte daher stärker auf die Prio
ritäten der Union ausgerichtet werden. Je nach Art der 
unterstützten Regionen sollte sich die Unterstützung aus 
dem EFRE im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachs
tum und Beschäftigung" auf Forschung und Innovation, 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie die För
derung einer Wirtschaft mit niedrigem CO 2 -Ausstoß kon
zentrieren. Diese thematische Konzentration sollte auf
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nationaler Ebene erreicht werden, dabei aber bei den 
operativen Programmen und zwischen den verschiedenen 
Kategorien von Regionen Spielraum für Flexibilität lassen. 
Die thematische Konzentration sollte gegebenenfalls an
gepasst werden, um den Kohäsionsfondsmitteln Rech
nung zu tragen, die den in der Verordnung (EU) Nr. 
1300/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 1 ) genannten Investitionsprioritäten in Bezug auf die 
Unterstützung des Umstiegs auf eine CO2-arme Wirt
schaft zugewiesen werden. Der Umfang der thematischen 
Konzentration sollte den Entwicklungsstand der Region, 
gegebenenfalls den Beitrag von Kohäsionsfondsmitteln 
sowie die besonderen Bedürfnisse folgender Regionen 
berücksichtigen: Regionen, deren als Förderfähigkeitskri
terium verwendetes Pro-Kopf-BIP im Programmplanungs
zeitraum 2007-2013 weniger als 75 % des BIP-Durch
schnitts der EU-25 im Bezugszeitraum betrug, Regionen 
mit Phasing-Out-Status für den Zeitraum 2007-2013 
und bestimmte Regionen der NUTS-Ebene 2, die lediglich 
aus Insel-Mitgliedstaaten oder Inseln bestehen. 

(6) Es sollte möglich sein, dass die Förderung aus dem EFRE 
auf Grundlage der Investitionspriorität einer "von der 
Gemeinschaft geleiteten regionalen Entwicklung" zur Er
reichung aller thematischen Ziele gemäß dieser Verord
nung beiträgt. 

(7) Im Hinblick auf die besonderen Anforderungen des EFRE 
und gemäß der Unionsstrategie für intelligentes, nachhal
tiges und integratives Wachstum müssen innerhalb der 
einzelnen, in Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 definier
ten thematischen Ziele die EFRE-spezifischen Maßnah
men in Form von "Investitionsprioritäten" festgelegt wer
den. Diese Investitionsprioritäten sollten detaillierte, ei
nander nicht ausschließende Ziele festlegen, zu denen 
der EFRE beitragen muss. Solche Investitionsprioritäten 
sollten zugrunde gelegt werden, wenn im Rahmen der 
Programme spezifische Ziele festgelegt werden, die den 
Bedürfnissen und Gegebenheiten des Programmgebiets 
Rechnung tragen. 

(8) Es ist erforderlich, Innovationen und die Entwicklung von 
KMU in aufstrebenden Bereichen in Zusammenhang mit 
europäischen und regionalen Herausforderungen zu för
dern, wie etwa die Kultur- und Kreativwirtschaft und 
innovative Dienste, die dem neuen gesellschaftlichen Be
darf Rechnung tragen, oder im Zusammenhang mit Pro
dukten und Dienstleistungen in Verbindung mit einer 
alternden Gesellschaft, Gesundheit und Pflege, Öko-Inno
vationen, der kohlenstoffarmen Wirtschaft und Ressour
ceneffizienz. 

(9) Um gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 mit den 
ganz oder teilweise aus dem Unionshaushalt finanzierten 
Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung ei
nen möglichst hohen Zusatznutzen zu bewirken, werden 
Synergien insbesondere zwischen der Durchführung des 
EFRE und der Initiative "Horizont 2020"- das Rahmen
programm für Forschung und Innovation angestrebt, wo
bei jedoch deren unterschiedliche Ziele zu beachten sind. 

(10) Bei der Förderung von Investitionen in das Risikomana
gement muss sichergestellt sein, dass spezielle Risiken auf 
regionaler, grenzüberschreitender und transnationaler 
Ebene berücksichtigt werden. 

(11) Die Tätigkeiten zur Förderung des nachhaltigen Touris
mus, des Kultur- und des Naturerbes sollten Teil einer 
Territorialstrategie für spezifische Bereiche – einschließ
lich der Umstellung der Industriegebiete mit rückläufiger 
Entwicklung – sein, damit sie einen möglichst großen 
Beitrag zur Unterstützung eines umweltfreundlichen 
Wachstums leisten können. Die Unterstützung dieser Tä
tigkeiten sollte auch dazu beitragen, die Innovation und 
den Einsatz der IKT, die KMU, den Umweltschutz und die 
Ressourceneffizienz zu stärken oder die soziale Inklusion 
zu fördern. 

(12) Zur Förderung nachhaltiger regionaler oder lokaler Mo
bilität oder zur Verringerung von Luftverschmutzung und 
Lärmbelastung ist es erforderlich, nicht gesundheitsbelas
tende, nachhaltige und sichere Verkehrsträger zu fördern. 
Durch den EFRE geförderte Investitionen in Flughafenin
frastruktur sollten einen ökologisch nachhaltigen Luftver
kehr fördern, unter anderem bei der Verbesserung der 
regionalen Mobilität durch Anbindung sekundärer und 
tertiärer Knotenpunkte an die Infrastruktur des transeuro
päischen Verkehrsnetzes (TEN-V), einschließlich multi
modaler Knotenpunkte. 

(13) Um die Energie- und Klimaschutzziele zu erreichen, die 
sich die Union als Teil der Unionsstrategie für intelligen
tes, nachhaltiges und integratives Wachstum gesetzt hat, 
sollte der EFRE Investitionen zur Förderung von Energie
effizienz und Versorgungssicherheit in den Mitgliedstaa
ten fördern, unter anderem durch die Entwicklung intel
ligenter Energieversorgungs-, Energiespeicher- und Ener
gieübertragungssysteme, auch durch die Integration der 
dezentralen Erzeugung aus erneuerbaren Quellen. Um 
die Anforderungen in Bezug auf ihre Versorgungssicher
heit in einer Art und Weise zu erfüllen, die mit ihren 
Zielen im Rahmen der Unionsstrategie für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum in Einklang 
steht, sollten die Mitgliedstaaten in der Lage sein, in Ener
gieinfrastruktur in Übereinstimmung mit ihrem gewähl
ten Energiemix zu investieren. 

(14) Als KMU, zu denen auch Unternehmen der Sozialwirt
schaft gehören können, sollten im Einklang mit der De
finition in der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 Kleinst
unternehmen, Kleinunternehmen oder mittelständische 
Unternehmen im Sinne der Empfehlung 2003/361/EC 
der Kommission ( 2 ) angesehen werden. 

(15) Zur Förderung der sozialen Inklusion und zur Bekämp
fung von Armut insbesondere bei Randgruppen ist es 
erforderlich, den Zugang zu Diensten im Sozial-, Kultur- 
und Freizeitbereich durch die Bereitstellung kleiner
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Infrastruktureinrichtungen unter Berücksichtigung der be
sonderen Bedürfnisse von Personen mit Behinderungen 
und älterer Menschen zu verbessern. 

(16) Gemeindenahe Dienste sollten alle Formen häuslicher, 
familienbasierter, haushaltsnaher und anderer gemeinde
basierter Dienste umfassen, die das Recht aller Personen, 
mit gleichberechtigten Wahlmöglichkeiten in der Ge
meinde zu leben, unterstützen und Isolation oder Aus
grenzung aus der Gemeinde zu verhindern versuchen. 

(17) Zur Erhöhung der Flexibilität sowie zur Verringerung der 
Verwaltungslast durch eine gemeinsame Umsetzung soll
ten die Investitionsprioritäten des EFRE und des Kohäsi
onsfonds unter den entsprechenden thematischen Zielen 
aufeinander abgestimmt werden. 

(18) In einem Anhang zu dieser Verordnung sollten gemein
same Outputindikatoren festgelegt werden, anhand derer 
bewertet wird, welche Fortschritte auf Unionsebene ins
gesamt bei der Umsetzung der Programme erzielt wur
den. Diese Indikatoren sollten den Investitionsprioritäten 
und der Art der Maßnahme entsprechen, die nach dieser 
Verordnung und den einschlägigen Bestimmungen der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 unterstützt werden. 
Die gemeinsamen Outputindikatoren sollten durch pro
grammspezifische Ergebnisindikatoren und gegebenen
falls durch programmspezifische Outputindikatoren er
gänzt werden. 

(19) Im Rahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung müssen 
integrierte Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftli
chen, ökologischen, klimatischen, demografischen und 
sozialen Herausforderungen in städtischen Gebieten, ein
schließlich funktionaler Stadtgebiete - unter Berücksichti
gung der Notwendigkeit, Verbindungen zwischen Stadt 
und Land zu fördern - unterstützt werden. Die Prinzipien 
für die Auswahl der Stadtgebiete, in denen integrierte 
Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung umge
setzt werden sollen, sowie die ungefähren Beträge für 
diese Maßnahmen sollten in der Partnerschaftsverein
barung festgelegt werden, wobei mindestens 5 % der 
EFRE-Mittel auf nationaler Ebene für diesen Zweck vor
zusehen sind. Der Umfang jeder Übertragung von Auf
gaben an städtische Behörden sollte von der Verwaltungs
behörde in Abstimmung mit der jeweiligen städtischen 
Behörde entschieden werden. 

(20) Um neue Lösungen für auf Unionsebene relevante Pro
bleme im Zusammenhang mit der nachhaltigen Stadtent
wicklung zu ermitteln oder zu erproben, sollte der EFRE 
innovative Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen 
Stadtentwicklung unterstützen. 

(21) Zur Verstärkung des Aufbaus von Kapazitäten, der Ver
netzung und des Erfahrungsaustauschs zwischen Pro
grammen und Einrichtungen, die mit der Umsetzung 
nachhaltiger Stadtentwicklungsstrategien und innovativer 

Maßnahmen im Bereich nachhaltiger Stadtentwicklung 
betraut sind und um bestehende Programme und Einrich
tungen zu ergänzen, muss ein Stadtentwicklungsnetz auf 
Ebene der Union eingerichtet werden. 

(22) Der EFRE sollte sich mit den Problemen des Zugangs und 
der Entfernung zu großen Märkten auseinandersetzen, 
mit denen die Gebiete mit einer extrem niedrigen Bevöl
kerungsdichte gemäß Protokoll Nr. 6 über Sonderbestim
mungen für Ziel Nr. 6 im Rahmen der Strukturfonds für 
Finnland und Schweden zur Beitrittsakte aus dem Jahr 
1994 konfrontiert sind. Der EFRE sollte auch auf die 
besonderen Schwierigkeiten bestimmter Inseln, Grenz
regionen, Bergregionen und dünn besiedelter Gebiete ein
gehen, deren Entwicklung aufgrund ihrer geografischen 
Lage gehemmt ist, um deren nachhaltige Entwicklung 
zu unterstützen. 

(23) Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Regionen in 
äußerster Randlage gelegt werden, und zwar durch Maß
nahmen gemäß Artikel 349 AEUV für eine einmalige 
Ausweitung des Interventionsbereichs des EFRE auf die 
Finanzierung von Betriebskosten, wodurch die Mehrkos
ten ausgeglichen werden sollen, die durch die besondere 
wirtschaftliche und soziale Lage dieser Regionen entste
hen und die durch die aus den in Artikel 349 AEUV 
genannten Faktoren resultierenden Nachteile – Entlegen
heit, Insellage, geringe Größe, schwierige topografische 
und klimatische Bedingungen und wirtschaftliche Abhän
gigkeit von wenigen Erzeugnissen – noch verstärkt wer
den und deren Dauerhaftigkeit und Kombination die Ent
wicklung dieser Regionen erheblich beeinträchtigen. Die 
von den Mitgliedstaaten vor diesem Hintergrund ge
währte Betriebsbeihilfe ist von der in Artikel 108 Absatz 
3 AEUV festgelegten Unterrichtungspflicht befreit, wenn 
sie zum Zeitpunkt ihrer Gewährung die Bedingungen 
einer gemäß der Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Ra
tes ( 1 ) erlassenen Verordnung erfüllt, in der bestimmte 
Gruppen von Beihilfen als nach den Artikeln 107 und 
108 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt wer
den. 

(24) In Übereinstimmung mit den Schlussfolgerungen des Eu
ropäischen Rates vom 7. und 8. Februar 2013 und unter 
Berücksichtigung der speziellen Ziele des AEUV im Hin
blick auf die in Artikel 349 AEUV genannten Gebiete in 
äußerster Randlage ist der Status von Mayotte infolge des 
Beschlusses Nr. 2012/419/EU des Europäischen Rates ( 2 ) 
zu einem neuen Gebiet in äußerster Randlage ab 1. Januar 
2014 geändert worden. Zur Erleichterung und Förderung 
einer gezielten und schnellen Entwicklung der Infrastruk
tur von Mayotte sollte es ausnahmsweise möglich sein, 
dass mindestens 50 % des EFRE-Teils der Finanzausstat
tung für Mayotte fünf der thematischen Ziele gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zugewiesen werden.
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Infrastruktureinrichtungen unter Berücksichtigung der be
sonderen Bedürfnisse von Personen mit Behinderungen 
und älterer Menschen zu verbessern. 

(16) Gemeindenahe Dienste sollten alle Formen häuslicher, 
familienbasierter, haushaltsnaher und anderer gemeinde
basierter Dienste umfassen, die das Recht aller Personen, 
mit gleichberechtigten Wahlmöglichkeiten in der Ge
meinde zu leben, unterstützen und Isolation oder Aus
grenzung aus der Gemeinde zu verhindern versuchen. 

(17) Zur Erhöhung der Flexibilität sowie zur Verringerung der 
Verwaltungslast durch eine gemeinsame Umsetzung soll
ten die Investitionsprioritäten des EFRE und des Kohäsi
onsfonds unter den entsprechenden thematischen Zielen 
aufeinander abgestimmt werden. 

(18) In einem Anhang zu dieser Verordnung sollten gemein
same Outputindikatoren festgelegt werden, anhand derer 
bewertet wird, welche Fortschritte auf Unionsebene ins
gesamt bei der Umsetzung der Programme erzielt wur
den. Diese Indikatoren sollten den Investitionsprioritäten 
und der Art der Maßnahme entsprechen, die nach dieser 
Verordnung und den einschlägigen Bestimmungen der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 unterstützt werden. 
Die gemeinsamen Outputindikatoren sollten durch pro
grammspezifische Ergebnisindikatoren und gegebenen
falls durch programmspezifische Outputindikatoren er
gänzt werden. 

(19) Im Rahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung müssen 
integrierte Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftli
chen, ökologischen, klimatischen, demografischen und 
sozialen Herausforderungen in städtischen Gebieten, ein
schließlich funktionaler Stadtgebiete - unter Berücksichti
gung der Notwendigkeit, Verbindungen zwischen Stadt 
und Land zu fördern - unterstützt werden. Die Prinzipien 
für die Auswahl der Stadtgebiete, in denen integrierte 
Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung umge
setzt werden sollen, sowie die ungefähren Beträge für 
diese Maßnahmen sollten in der Partnerschaftsverein
barung festgelegt werden, wobei mindestens 5 % der 
EFRE-Mittel auf nationaler Ebene für diesen Zweck vor
zusehen sind. Der Umfang jeder Übertragung von Auf
gaben an städtische Behörden sollte von der Verwaltungs
behörde in Abstimmung mit der jeweiligen städtischen 
Behörde entschieden werden. 

(20) Um neue Lösungen für auf Unionsebene relevante Pro
bleme im Zusammenhang mit der nachhaltigen Stadtent
wicklung zu ermitteln oder zu erproben, sollte der EFRE 
innovative Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen 
Stadtentwicklung unterstützen. 

(21) Zur Verstärkung des Aufbaus von Kapazitäten, der Ver
netzung und des Erfahrungsaustauschs zwischen Pro
grammen und Einrichtungen, die mit der Umsetzung 
nachhaltiger Stadtentwicklungsstrategien und innovativer 

Maßnahmen im Bereich nachhaltiger Stadtentwicklung 
betraut sind und um bestehende Programme und Einrich
tungen zu ergänzen, muss ein Stadtentwicklungsnetz auf 
Ebene der Union eingerichtet werden. 

(22) Der EFRE sollte sich mit den Problemen des Zugangs und 
der Entfernung zu großen Märkten auseinandersetzen, 
mit denen die Gebiete mit einer extrem niedrigen Bevöl
kerungsdichte gemäß Protokoll Nr. 6 über Sonderbestim
mungen für Ziel Nr. 6 im Rahmen der Strukturfonds für 
Finnland und Schweden zur Beitrittsakte aus dem Jahr 
1994 konfrontiert sind. Der EFRE sollte auch auf die 
besonderen Schwierigkeiten bestimmter Inseln, Grenz
regionen, Bergregionen und dünn besiedelter Gebiete ein
gehen, deren Entwicklung aufgrund ihrer geografischen 
Lage gehemmt ist, um deren nachhaltige Entwicklung 
zu unterstützen. 

(23) Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Regionen in 
äußerster Randlage gelegt werden, und zwar durch Maß
nahmen gemäß Artikel 349 AEUV für eine einmalige 
Ausweitung des Interventionsbereichs des EFRE auf die 
Finanzierung von Betriebskosten, wodurch die Mehrkos
ten ausgeglichen werden sollen, die durch die besondere 
wirtschaftliche und soziale Lage dieser Regionen entste
hen und die durch die aus den in Artikel 349 AEUV 
genannten Faktoren resultierenden Nachteile – Entlegen
heit, Insellage, geringe Größe, schwierige topografische 
und klimatische Bedingungen und wirtschaftliche Abhän
gigkeit von wenigen Erzeugnissen – noch verstärkt wer
den und deren Dauerhaftigkeit und Kombination die Ent
wicklung dieser Regionen erheblich beeinträchtigen. Die 
von den Mitgliedstaaten vor diesem Hintergrund ge
währte Betriebsbeihilfe ist von der in Artikel 108 Absatz 
3 AEUV festgelegten Unterrichtungspflicht befreit, wenn 
sie zum Zeitpunkt ihrer Gewährung die Bedingungen 
einer gemäß der Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Ra
tes ( 1 ) erlassenen Verordnung erfüllt, in der bestimmte 
Gruppen von Beihilfen als nach den Artikeln 107 und 
108 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt wer
den. 

(24) In Übereinstimmung mit den Schlussfolgerungen des Eu
ropäischen Rates vom 7. und 8. Februar 2013 und unter 
Berücksichtigung der speziellen Ziele des AEUV im Hin
blick auf die in Artikel 349 AEUV genannten Gebiete in 
äußerster Randlage ist der Status von Mayotte infolge des 
Beschlusses Nr. 2012/419/EU des Europäischen Rates ( 2 ) 
zu einem neuen Gebiet in äußerster Randlage ab 1. Januar 
2014 geändert worden. Zur Erleichterung und Förderung 
einer gezielten und schnellen Entwicklung der Infrastruk
tur von Mayotte sollte es ausnahmsweise möglich sein, 
dass mindestens 50 % des EFRE-Teils der Finanzausstat
tung für Mayotte fünf der thematischen Ziele gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zugewiesen werden.
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( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai 1998 über die 
Anwendung der Artikel 92 und 93 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizontaler 
Beihilfen (ABl. L 142 vom 14.5.1998, S. 1). 

( 2 ) Beschluss des Europäischen Rates 2012/419/EU vom 11. Juli 2012 
zur Änderung des Status von Mayotte gegenüber der Europäischen 
Union (ABl. L 204 vom 31.7.2012, S. 131).

(25) Um diese Verordnung durch bestimmte nicht wesentliche 
Elemente zu ergänzen, sollte der Kommission die Befug
nis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechts
akte hinsichtlich detaillierter Regeln für die Kriterien für 
die Auswahl und Durchführung innovativer Maßnahmen 
zu erlassen. Diese Befugnis sollte der Kommission auch 
im Hinblick auf Änderungen des Anhangs I dieser Ver
ordnung übertragen werden, wo dies gerechtfertigt ist, 
um die wirksame Beurteilung des Fortschritts bei der 
Durchführung operationeller Programme sicherzustellen. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 
im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsul
tationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 
durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung dele
gierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, 
dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen 
Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden. 

(26) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen
halts durch Ausgleich der wichtigsten regionalen Un
gleichgewichte in der Union von den Mitgliedstaaten 
nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern 
vielmehr wegen des Ausmaßes der Unterschiede im Ent
wicklungsstand der einzelnen Regionen und des Rück
stands der am stärksten benachteiligten Gebiete sowie 
der begrenzten finanziellen Mittel der Mitgliedstaaten 
und Regionen besser auf Unionsebene zu verwirklichen 
ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Sub
sidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Er
reichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(27) Diese Verordnung ersetzt die Verordnung (EG) 
Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 1 ). Im Interesse der Klarheit sollte die Verordnung 
(EG) Nr. 1080/2006 daher aufgehoben werden. Diese 
Verordnung sollte jedoch weder die weitere Durchfüh
rung noch die Änderung einer Unterstützung berühren, 
die die Kommission auf der Grundlage der Verordnung 
(EG) Nr. 1080/2006 oder auf der Grundlage anderer für 
diese Unterstützung am 31. Dezember 2013 geltender 
Rechtsvorschriften genehmigt hat. Jene Verordnung sowie 
derartige andere geltende Rechtsvorschriften sollten daher 
nach dem 31. Dezember 2013 auf die Unterstützung 
oder die betreffenden Vorhaben bis zu ihrer Beendigung 
weiterhin Anwendung finden. Gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1080/2006 gestellte oder genehmigte Anträge 
auf Unterstützung sollten ihre Gültigkeit behalten. 

(28) Um die umgehende Anwendung der beabsichtigten Maß
nahmen zu ermöglichen, sollte diese Verordnung am Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Verordnung werden die Aufgaben des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), sein Interventions
bereich hinsichtlich des Ziels "Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung" und des Ziels "Europäische territoriale Zusam
menarbeit" sowie besondere Bestimmungen für die EFRE-Unter
stützung für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäf
tigung" festgelegt. 

Artikel 2 

Aufgaben des EFRE 

Der EFRE trägt zur Finanzierung der Unterstützung bei, die den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt stär
ken soll, und zwar mittels eines Ausgleichs der wichtigsten 
regionalen Ungleichgewichte in der Union durch die nachhaltige 
Entwicklung und Strukturanpassung der regionalen Wirtschaf
ten, einschließlich der Umstellung der Industrieregionen mit 
rückläufiger Entwicklung und der Regionen mit Entwicklungs
rückstand. 

Artikel 3 

Interventionsbereich des EFRE 

(1) Der EFRE unterstützt folgende Tätigkeiten, um zu den in 
Artikel 5 festgelegten Investitionsprioritäten beizutragen: 

a) produktive Investitionen, die zur Schaffung und Erhaltung 
dauerhafter Arbeitsplätze beitragen, durch direkte Hilfen für 
Investitionen in KMU; 

b) produktive Investitionen, unabhängig von der Größe des be
treffenden Unternehmens, die zu den Investitionsprioritäten 
beitragen, die in Artikel 5 Nummern 1 und 4 und, soweit 
diese Investition eine Zusammenarbeit zwischen Großunter
nehmen und KMU mit sich bringt, Artikel 5 Nummer 2 
festgelegt sind; 

c) Investitionen in Infrastruktureinrichtungen, die grundlegende 
Dienstleistungen für die Bürger in den Bereichen Energie, 
Umwelt, Verkehr und IKT bereitstellen; 

d) Investitionen in die soziale Infrastruktur sowie die Gesund
heits-, die Forschungs-, die Innovations-, die Unternehmens- 
und die Bildungsinfrastruktur; 

e) Investitionen in die Erschließung des endogenen Potenzials 
durch Anlageinvestitionen in Ausrüstung und Kleininfra
struktur, einschließlich kultureller und nachhaltiger touristi
scher Kleininfrastruktur, Dienstleistungen für Unternehmen, 
Unterstützung von Forschungs- und Innovationseinrichtun
gen sowie von Investitionen in Technologie und angewandte 
Unternehmensforschung;
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f) die Vernetzung, die Zusammenarbeit und der Erfahrungsaus
tausch zwischen zuständigen regionalen, lokalen, städtischen 
und anderen öffentlichen Behörden, wirtschaftlichen und so
zialen Partnern sowie den in Artikel 5 Absatz 1 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten relevanten Einrich
tungen der Zivilgesellschaft, Studien, Vorbereitungsmaßnah
men und Aufbau von Kapazitäten. 

(2) Im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusam
menarbeit" kann der EFRE auch die gemeinsame Nutzung von 
Einrichtungen und Humanressourcen und alle Arten von grenz
überschreitenden Infrastrukturen in allen Regionen unterstützen. 

(3) Der EFRE unterstützt nicht 

a) die Stilllegung oder den Bau von Kernkraftwerken; 

b) Investitionen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen 
aus Tätigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG 
aufgeführt sind; 

c) die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von Tabak 
und Tabakerzeugnissen; 

d) Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß der Definition in 
den Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen; 

e) Investitionen in Flughafeninfrastruktur, es sei denn sie haben 
einen Bezug zum Umweltschutz oder sie werden von den 
notwendigen Investitionen zur Abmilderung oder Verringe
rung der negativen ökologischen Auswirkungen der Flugha
feninfrastruktur begleitet. 

Artikel 4 

Thematische Konzentration 

(1) Die thematischen Ziele gemäß Artikel 9 Absatz 1 Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 und die entsprechenden, in Ar
tikel 5 dieser Verordnung festgelegten Investitionsprioritäten, zu 
denen der EFRE im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachs
tum und Beschäftigung" beitragen kann, werden wie folgt kon
zentriert: 

a) In stärker entwickelten Regionen: 

i) Mindestens 80 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden zwei oder mehr der in Artikel 9 Absatz 1 
Nummern 1, 2, 3 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 dargelegten thematischen Ziele zugewiesen; 
und 

ii) mindestens 20 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden dem in Artikel 9 Absatz 1 Nummer 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 dargelegten themati
schen Ziel zugewiesen. 

b) In Übergangsregionen: 

i) Mindestens 60 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden zwei oder mehr der in Artikel 9 Absatz 1 
Nummern 1, 2, 3 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 dargelegten thematischen Ziele zugewiesen; 
und 

ii) mindestens 15 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden dem in Artikel 9 Absatz 1 Nummer 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 dargelegten themati
schen Ziel zugewiesen. 

c) In weniger entwickelten Regionen: 

i) Mindestens 50 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden zwei oder mehr der in Artikel 9 Absatz 1 
Nummern 1, 2, 3 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 dargelegten thematischen Ziele zugewiesen; 
und 

ii) mindestens 12 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden dem in Artikel 9 Absatz 1 Nummer 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 dargelegten themati
schen Ziel zugewiesen. 

Für Zwecke dieses Artikels gilt: Regionen, deren als Förderfähig
keitskriterium verwendetes Pro-Kopf-BIP im Zeitraum 2007- 
2013 weniger als 75 % des BIP-Durchschnitts der EU-25 im 
Programmplanungszeitraum betrug, und Regionen, die im Pro
grammplanungszeitraum 2007-2013 einen Phasing-Out-Status 
hatten, die jedoch im Programmplanungszeitraum 2014-2020 
in der Kategorie der stärker entwickelten Regionen gemäß Ar
tikel 90 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe c der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 förderfähig sind, werden als Übergangs
regionen angesehen. 

Für Zwecke dieses Artikels werden alle Regionen der NUTS- 
Ebene 2, die lediglich aus Insel-Mitgliedstaaten oder aus Inseln, 
die zu Mitgliedstaaten gehören, bestehen, die Hilfen aus dem 
Kohäsionsfonds erhalten, sowie alle Regionen in äußerster 
Randlage als weniger entwickelte Regionen angesehen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels kann ein nied
rigerer EFRE-Mindestanteil für eine Regionenkategorie vorgese
hen werden als in jenem Absatz festgelegt, sofern diese Absen
kung durch eine Aufstockung des anderen Regionenkategorien 
zugewiesenen Anteils ausgeglichen wird. Die Summe, die sich 
auf nationaler Ebene für alle Regionenkategorien jeweils für die 
thematischen Ziele, die in Artikel 9 Absatz 1 Nummern 1, 2, 3 
und 4 der Verordnung (EU) Nr. 1300/2013 festgelegt sind, und 
diejenigen, die in Artikel 9 Absatz 1 Nummer 4 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 festgelegt sind, ergibt, darf demnach nicht 
niedriger sein als die Summe, die sich auf nationaler Ebene aus 
der Anwendung der in Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten 
EFRE-Mindestanteile ergibt. 

(3) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels können die 
Mittel, die aus dem Kohäsionsfonds den in Artikel 4 Buchstabe 
a der Verordnung (EU) Nr. 1300/2013 dargelegten Investitions
prioritäten zugewiesen werden, auf die Einhaltung der in Absatz 
1 Unterabsatz 1 Buchstabe a Ziffer ii, Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe b Ziffer ii und Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c 
Ziffer ii dieses Artikels vorgeschriebenen Mindestanteile ange
rechnet werden. In diesem Fall wird der in Absatz 1 Unterabsatz 
1 Buchstabe c Ziffer ii dieses Artikels genannte Anteil auf 15 % 
erhöht. Gegebenenfalls werden diese Mittel anteilsmäßig den 
einzelnen Regionenkategorien nach ihrem relativen Bevölke
rungsanteil an der Gesamtbevölkerung des betreffenden Mit
gliedstaats zugewiesen.
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f) die Vernetzung, die Zusammenarbeit und der Erfahrungsaus
tausch zwischen zuständigen regionalen, lokalen, städtischen 
und anderen öffentlichen Behörden, wirtschaftlichen und so
zialen Partnern sowie den in Artikel 5 Absatz 1 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten relevanten Einrich
tungen der Zivilgesellschaft, Studien, Vorbereitungsmaßnah
men und Aufbau von Kapazitäten. 

(2) Im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusam
menarbeit" kann der EFRE auch die gemeinsame Nutzung von 
Einrichtungen und Humanressourcen und alle Arten von grenz
überschreitenden Infrastrukturen in allen Regionen unterstützen. 

(3) Der EFRE unterstützt nicht 

a) die Stilllegung oder den Bau von Kernkraftwerken; 

b) Investitionen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen 
aus Tätigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG 
aufgeführt sind; 

c) die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von Tabak 
und Tabakerzeugnissen; 

d) Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß der Definition in 
den Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen; 

e) Investitionen in Flughafeninfrastruktur, es sei denn sie haben 
einen Bezug zum Umweltschutz oder sie werden von den 
notwendigen Investitionen zur Abmilderung oder Verringe
rung der negativen ökologischen Auswirkungen der Flugha
feninfrastruktur begleitet. 

Artikel 4 

Thematische Konzentration 

(1) Die thematischen Ziele gemäß Artikel 9 Absatz 1 Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 und die entsprechenden, in Ar
tikel 5 dieser Verordnung festgelegten Investitionsprioritäten, zu 
denen der EFRE im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachs
tum und Beschäftigung" beitragen kann, werden wie folgt kon
zentriert: 

a) In stärker entwickelten Regionen: 

i) Mindestens 80 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden zwei oder mehr der in Artikel 9 Absatz 1 
Nummern 1, 2, 3 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 dargelegten thematischen Ziele zugewiesen; 
und 

ii) mindestens 20 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden dem in Artikel 9 Absatz 1 Nummer 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 dargelegten themati
schen Ziel zugewiesen. 

b) In Übergangsregionen: 

i) Mindestens 60 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden zwei oder mehr der in Artikel 9 Absatz 1 
Nummern 1, 2, 3 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 dargelegten thematischen Ziele zugewiesen; 
und 

ii) mindestens 15 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden dem in Artikel 9 Absatz 1 Nummer 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 dargelegten themati
schen Ziel zugewiesen. 

c) In weniger entwickelten Regionen: 

i) Mindestens 50 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden zwei oder mehr der in Artikel 9 Absatz 1 
Nummern 1, 2, 3 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 dargelegten thematischen Ziele zugewiesen; 
und 

ii) mindestens 12 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden dem in Artikel 9 Absatz 1 Nummer 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 dargelegten themati
schen Ziel zugewiesen. 

Für Zwecke dieses Artikels gilt: Regionen, deren als Förderfähig
keitskriterium verwendetes Pro-Kopf-BIP im Zeitraum 2007- 
2013 weniger als 75 % des BIP-Durchschnitts der EU-25 im 
Programmplanungszeitraum betrug, und Regionen, die im Pro
grammplanungszeitraum 2007-2013 einen Phasing-Out-Status 
hatten, die jedoch im Programmplanungszeitraum 2014-2020 
in der Kategorie der stärker entwickelten Regionen gemäß Ar
tikel 90 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe c der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 förderfähig sind, werden als Übergangs
regionen angesehen. 

Für Zwecke dieses Artikels werden alle Regionen der NUTS- 
Ebene 2, die lediglich aus Insel-Mitgliedstaaten oder aus Inseln, 
die zu Mitgliedstaaten gehören, bestehen, die Hilfen aus dem 
Kohäsionsfonds erhalten, sowie alle Regionen in äußerster 
Randlage als weniger entwickelte Regionen angesehen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels kann ein nied
rigerer EFRE-Mindestanteil für eine Regionenkategorie vorgese
hen werden als in jenem Absatz festgelegt, sofern diese Absen
kung durch eine Aufstockung des anderen Regionenkategorien 
zugewiesenen Anteils ausgeglichen wird. Die Summe, die sich 
auf nationaler Ebene für alle Regionenkategorien jeweils für die 
thematischen Ziele, die in Artikel 9 Absatz 1 Nummern 1, 2, 3 
und 4 der Verordnung (EU) Nr. 1300/2013 festgelegt sind, und 
diejenigen, die in Artikel 9 Absatz 1 Nummer 4 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 festgelegt sind, ergibt, darf demnach nicht 
niedriger sein als die Summe, die sich auf nationaler Ebene aus 
der Anwendung der in Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten 
EFRE-Mindestanteile ergibt. 

(3) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels können die 
Mittel, die aus dem Kohäsionsfonds den in Artikel 4 Buchstabe 
a der Verordnung (EU) Nr. 1300/2013 dargelegten Investitions
prioritäten zugewiesen werden, auf die Einhaltung der in Absatz 
1 Unterabsatz 1 Buchstabe a Ziffer ii, Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe b Ziffer ii und Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c 
Ziffer ii dieses Artikels vorgeschriebenen Mindestanteile ange
rechnet werden. In diesem Fall wird der in Absatz 1 Unterabsatz 
1 Buchstabe c Ziffer ii dieses Artikels genannte Anteil auf 15 % 
erhöht. Gegebenenfalls werden diese Mittel anteilsmäßig den 
einzelnen Regionenkategorien nach ihrem relativen Bevölke
rungsanteil an der Gesamtbevölkerung des betreffenden Mit
gliedstaats zugewiesen.

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/293

Artikel 5 

Investitionsprioritäten 

Der EFRE unterstützt folgende Investitionsprioritäten innerhalb 
der thematischen Ziele, die in Artikel 9 Absatz 1 der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013 dargelegt sind, im Einklang mit den 
in Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i jener Verordnung 
genannten und im Partnerschaftsabkommen festgelegten Ent
wicklungserfordernissen und dem dort festgelegten Wachstums
potenzial: 

(1) Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und 
Innovation durch 

a) Ausbau der Infrastruktur im Bereich Forschung und 
Innovation (F&I) und der Kapazitäten für die Entwick
lung von F&I-Spitzenleistungen; Förderung von Kom
petenzzentren, insbesondere solchen von europäischem 
Interesse; 

b) Förderung von Investitionen der Unternehmen in F&I, 
Aufbau von Verbindungen und Synergien zwischen 
Unternehmen, Forschungs- und Entwicklungszentren 
und dem Hochschulsektor, insbesondere Förderung 
von Investitionen in Produkt- und Dienstleistungsent
wicklung, Technologietransfer, soziale Innovation, Öko- 
Innovationen, öffentliche Dienstleistungsanwendungen, 
Nachfragestimulierung, Vernetzung, Cluster und offene 
Innovation durch intelligente Spezialisierung und Un
terstützung von technologischer und angewandter For
schung, Pilotlinien, Maßnahmen zur frühzeitigen Pro
duktvalidierung, fortschrittlichen Fertigungskapazitäten 
und Erstproduktion, insbesondere in Schlüsseltechnolo
gien sowie der Verbreitung von Allzwecktechnologien; 

(2) Verbesserung der Barrierefreiheit sowie der Nutzung und 
Qualität von IKT durch 

a) Ausbau des Breitbandzugangs und der Hochgeschwin
digkeitsnetze und Unterstützung des Einsatzes neu ent
stehender Technologien und Netze in der digitalen 
Wirtschaft; 

b) Entwicklung von IKT-Produkten, IKT-Diensten und E- 
Commerce, Ausweitung der IKT-Nachfrage; 

c) Stärkung der IKT-Anwendungen für E-Government, E- 
Learning, digitale Integration, E-Culture und elektro
nische Gesundheitsdienste; 

(3) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU durch 

a) Förderung des Unternehmergeists, insbesondere durch 
Erleichterung der wirtschaftlichen Nutzung neuer Ideen 
und Förderung von Unternehmensgründungen, auch 
durch Gründerzentren; 

b) Entwicklung und Einführung neuer Geschäftsmodelle 
für KMU, insbesondere hinsichtlich der Internationali
sierung; 

c) Unterstützung bei der Schaffung und dem Ausbau fort
schrittlicher Kapazitäten für die Produkt- und Dienst
leistungsentwicklung; 

d) Unterstützung der Fähigkeit von KMU, sich am Wachs
tum der regionalen, nationalen und internationalen 
Märkte sowie am Innovationsprozess zu beteiligen; 

(4) Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO 2 - 
Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft durch 

a) Förderung der Produktion und Verteilung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen; 

b) Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung erneu
erbarer Energien in Unternehmen; 

c) Förderung der Energieeffizienz, des intelligenten Ener
giemanagements und der Nutzung erneuerbarer Ener
gien in der öffentlichen Infrastruktur, einschließlich öf
fentlicher Gebäude, und im Wohnungsbau; 

d) Entwicklung und Einführung intelligenter Nieder- und 
Mittelspannungsverteilersysteme; 

e) Förderung von Strategien zur Senkung des CO 2 -Aus
stoßes für sämtliche Gebiete, insbesondere städtische 
Gebiete, einschließlich der Förderung einer nachhaltigen 
multimodalen städtischen Mobilität und klimaschutz
relevanten Anpassungsmaßnahmen; 

f) Förderung von Forschung und Innovation im Bereich 
kohlenstoffarmer Technologien und ihres Einsatzes; 

g) Förderung des Einsatzes hocheffizienter Kraft-Wärme- 
Kopplung auf der Grundlage des Nutzwärmebedarfs; 

(5) Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der 
Risikoprävention und des Risikomanagements durch 

a) Unterstützung von Investitionen zur Anpassung an den 
Klimawandel, einschließlich ökosystemgestützter Ansät
ze; 

b) Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller 
Risiken, Sicherstellung des Katastrophenschutzes und 
Entwicklung von Katastrophenmanagementsystemen; 

(6) Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der 
Ressourceneffizienz durch
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a) Investitionen im Bereich der Abfallwirtschaft, um die 
Anforderungen des umweltrechtlichen Besitzstandes 
der Union zu erfüllen und den von den Mitgliedstaaten 
ermittelten, über diese Anforderungen hinausgehenden 
Investitionsbedarf zu decken; 

b) Investitionen im Bereich der Wasserwirtschaft, um die 
Anforderungen des umweltrechtlichen Besitzstandes der 
Union zu erfüllen und den von den Mitgliedstaaten 
ermittelten, über diese Anforderungen hinausgehenden 
Investitionsbedarf zu decken; 

c) Bewahrung, Schutz, Förderung und Entwicklung des 
Natur- und Kulturerbes; 

d) Erhaltung und Wiederherstellung der Biodiversität und 
des Bodens und Förderung von Ökosystemdienstleis
tungen, einschließlich über Natura 2000, und grüne 
Infrastruktur; 

e) Maßnahmen zur Verbesserung des städtischen Umfelds, 
zur Wiederbelebung von Stadtzentren, zur Sanierung 
und Dekontaminierung von Industriebrachen (ein
schließlich Umwandlungsgebieten), zur Verringerung 
der Luftverschmutzung und zur Förderung von Lärm
minderungsmaßnahmen; 

f) Förderung innovativer Technologien zur Verbesserung 
des Umweltschutzes und der Ressourceneffizienz in der 
Abfallwirtschaft, der Wasserwirtschaft und im Hinblick 
auf den Boden oder zur Verringerung der Luftver
schmutzung; 

g) Unterstützung des industriellen Wandels hin zu einer 
ressourceneffizienten Wirtschaft, Förderung von öko
logischem Wachstum, Öko-Innovation und Umweltleis
tungsmanagement im öffentlichen und im privaten Sek
tor; 

(7) Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung 
von Engpässen in wichtigen Netzinfrastrukturen durch 

a) Unterstützung eines multimodalen einheitlichen euro
päischen Verkehrsraums durch Investitionen in das 
TEN-V; 

b) Ausbau der regionalen Mobilität durch Anbindung se
kundärer und tertiärer Knotenpunkte an die TEN-V-In
frastruktur, einschließlich multimodaler Knoten; 

c) Entwicklung und Verbesserung umweltfreundlicher 
(einschließlich geräuscharmer) Verkehrssysteme mit ge
ringen CO 2 -Emissionen, darunter Binnenwasserstraßen 
und Seeverkehr, Häfen, multimodale Verbindungen und 
Flughafeninfrastruktur, um eine nachhaltige regionale 
und örtliche Mobilität zu fördern; 

d) Entwicklung und Sanierung umfassender, hochwertiger 
und interoperabler Eisenbahnsysteme sowie Förderung 
von Lärmminderungsmaßnahmen; 

e) Verbesserung der Energieeffizienz und Versorgungs
sicherheit durch die Entwicklung intelligenter Systeme 
zur Energieverteilung, -speicherung und -übertragung 
und die Einbeziehung dezentraler Erzeugung aus erneu
erbaren Energien; 

(8) Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung 
und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte durch 

a) Unterstützung der Entwicklung von Gründerzentren 
und Investitionsunterstützung für Selbstständige, 
Kleinstunternehmen und Unternehmensgründungen; 

b) Förderung eines beschäftigungsfreundlichen Wachstums 
durch die Entwicklung des endogenen Potenzials als 
Teil einer Territorialstrategie für spezifische Bereiche – 
einschließlich der Umstellung der Industriegebiete mit 
rückläufiger Entwicklung und der Verbesserung des Zu
gangs zu spezifischen natürlichen und kulturellen Res
sourcen und Verbesserung der Entwicklung dieser Res
sourcen; 

c) Unterstützung lokaler Beschäftigungsinitiativen und 
Hilfe für Strukturen, die Nachbarschaftsdienste anbie
ten, um Arbeitsplätze zu schaffen, wenn derartige Maß
nahmen nicht in den Geltungsbereich der Verordnung 
(EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 1 ) fallen; 

d) Investitionen in Infrastrukturen für Arbeitsverwaltun
gen; 

(9) Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von 
Armut und jeglicher Diskriminierung durch 

a) Investitionen in eine Gesundheits- und soziale Infra
struktur, die zur nationalen, regionalen und lokalen 
Entwicklung beiträgt, Verringerung der Ungleichheiten 
in Bezug auf den Gesundheitszustand, Förderung der 
sozialen Inklusion durch besseren Zugang zu sozialen, 
kulturellen und Erholungsdienstleistungen und den 
Übergang von institutionalisierten zu gemeindenahen 
Diensten; 

b) Unterstützung der Sanierung sowie wirtschaftlichen 
und sozialen Belebung benachteiligter Gemeinden in 
städtischen und ländlichen Gebieten; 

c) Unterstützung von Sozialunternehmen; 

d) Investitionen im Zuge der von der örtlichen Bevölke
rung betriebenen Entwicklungsstrategien; 

(10) Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für 
Kompetenzen und lebenslanges Lernen durch die Entwick
lung der Aus- und Weiterbildungsinfrastruktur;
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a) Investitionen im Bereich der Abfallwirtschaft, um die 
Anforderungen des umweltrechtlichen Besitzstandes 
der Union zu erfüllen und den von den Mitgliedstaaten 
ermittelten, über diese Anforderungen hinausgehenden 
Investitionsbedarf zu decken; 

b) Investitionen im Bereich der Wasserwirtschaft, um die 
Anforderungen des umweltrechtlichen Besitzstandes der 
Union zu erfüllen und den von den Mitgliedstaaten 
ermittelten, über diese Anforderungen hinausgehenden 
Investitionsbedarf zu decken; 

c) Bewahrung, Schutz, Förderung und Entwicklung des 
Natur- und Kulturerbes; 

d) Erhaltung und Wiederherstellung der Biodiversität und 
des Bodens und Förderung von Ökosystemdienstleis
tungen, einschließlich über Natura 2000, und grüne 
Infrastruktur; 

e) Maßnahmen zur Verbesserung des städtischen Umfelds, 
zur Wiederbelebung von Stadtzentren, zur Sanierung 
und Dekontaminierung von Industriebrachen (ein
schließlich Umwandlungsgebieten), zur Verringerung 
der Luftverschmutzung und zur Förderung von Lärm
minderungsmaßnahmen; 

f) Förderung innovativer Technologien zur Verbesserung 
des Umweltschutzes und der Ressourceneffizienz in der 
Abfallwirtschaft, der Wasserwirtschaft und im Hinblick 
auf den Boden oder zur Verringerung der Luftver
schmutzung; 

g) Unterstützung des industriellen Wandels hin zu einer 
ressourceneffizienten Wirtschaft, Förderung von öko
logischem Wachstum, Öko-Innovation und Umweltleis
tungsmanagement im öffentlichen und im privaten Sek
tor; 

(7) Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung 
von Engpässen in wichtigen Netzinfrastrukturen durch 

a) Unterstützung eines multimodalen einheitlichen euro
päischen Verkehrsraums durch Investitionen in das 
TEN-V; 

b) Ausbau der regionalen Mobilität durch Anbindung se
kundärer und tertiärer Knotenpunkte an die TEN-V-In
frastruktur, einschließlich multimodaler Knoten; 

c) Entwicklung und Verbesserung umweltfreundlicher 
(einschließlich geräuscharmer) Verkehrssysteme mit ge
ringen CO 2 -Emissionen, darunter Binnenwasserstraßen 
und Seeverkehr, Häfen, multimodale Verbindungen und 
Flughafeninfrastruktur, um eine nachhaltige regionale 
und örtliche Mobilität zu fördern; 

d) Entwicklung und Sanierung umfassender, hochwertiger 
und interoperabler Eisenbahnsysteme sowie Förderung 
von Lärmminderungsmaßnahmen; 

e) Verbesserung der Energieeffizienz und Versorgungs
sicherheit durch die Entwicklung intelligenter Systeme 
zur Energieverteilung, -speicherung und -übertragung 
und die Einbeziehung dezentraler Erzeugung aus erneu
erbaren Energien; 

(8) Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung 
und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte durch 

a) Unterstützung der Entwicklung von Gründerzentren 
und Investitionsunterstützung für Selbstständige, 
Kleinstunternehmen und Unternehmensgründungen; 

b) Förderung eines beschäftigungsfreundlichen Wachstums 
durch die Entwicklung des endogenen Potenzials als 
Teil einer Territorialstrategie für spezifische Bereiche – 
einschließlich der Umstellung der Industriegebiete mit 
rückläufiger Entwicklung und der Verbesserung des Zu
gangs zu spezifischen natürlichen und kulturellen Res
sourcen und Verbesserung der Entwicklung dieser Res
sourcen; 

c) Unterstützung lokaler Beschäftigungsinitiativen und 
Hilfe für Strukturen, die Nachbarschaftsdienste anbie
ten, um Arbeitsplätze zu schaffen, wenn derartige Maß
nahmen nicht in den Geltungsbereich der Verordnung 
(EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 1 ) fallen; 

d) Investitionen in Infrastrukturen für Arbeitsverwaltun
gen; 

(9) Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von 
Armut und jeglicher Diskriminierung durch 

a) Investitionen in eine Gesundheits- und soziale Infra
struktur, die zur nationalen, regionalen und lokalen 
Entwicklung beiträgt, Verringerung der Ungleichheiten 
in Bezug auf den Gesundheitszustand, Förderung der 
sozialen Inklusion durch besseren Zugang zu sozialen, 
kulturellen und Erholungsdienstleistungen und den 
Übergang von institutionalisierten zu gemeindenahen 
Diensten; 

b) Unterstützung der Sanierung sowie wirtschaftlichen 
und sozialen Belebung benachteiligter Gemeinden in 
städtischen und ländlichen Gebieten; 

c) Unterstützung von Sozialunternehmen; 

d) Investitionen im Zuge der von der örtlichen Bevölke
rung betriebenen Entwicklungsstrategien; 

(10) Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für 
Kompetenzen und lebenslanges Lernen durch die Entwick
lung der Aus- und Weiterbildungsinfrastruktur;
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(11) Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffent
lichen Behörden und Interessenträgern und der effizienten 
öffentlichen Verwaltung durch Maßnahmen zur Stärkung 
der institutionellen Kapazitäten und der Effizienz öffent
licher Verwaltungen und Dienste im Zusammenhang mit 
der Durchführung des EFRE sowie zur Unterstützung von 
Maßnahmen im Rahmen des ESF zur Verbesserung der 
institutionellen Kapazitäten und der Effizienz öffentlicher 
Verwaltungen. 

Artikel 6 

Indikatoren für das Ziel "Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung" 

(1) Die im Anhang I dieser Verordnung festgelegten gemein
samen Outputindikatoren, die programmspezifischen Ergebnis
indikatoren und gegebenenfalls die programmspezifischen Out
putindikatoren finden gemäß Artikel 27 Absatz 4, Artikel 96 
Absatz 2 Buchstabe b Ziffern ii und iv und Artikel 96 Absatz 2 
Buchstabe c Ziffern ii und iv der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 Anwendung. 

(2) Für gemeinsame und programmspezifische Outputindika
toren werden die Ausgangswerte auf Null gesetzt. Für das Jahr 
2023 werden kumulative quantifizierte Zielwerte für diese In
dikatoren festgelegt. 

(3) Bei den programmspezifischen Ergebnisindikatoren mit 
Bezug auf die Investitionsprioritäten werden die Ausgangswerte 
aufgrund der neuesten verfügbaren Daten und Ziele für das Jahr 
2023 festgelegt. Die Zielvorgaben können quantitativ oder qua
litativ formuliert sein. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 14 delegierte Rechtsakte zur Änderung der Liste der 
im Anhang I festgelegten gemeinsamen Outputindikatoren zu 
erlassen, um, wo dies gerechtfertigt ist, Anpassungen vorzuneh
men und so eine effektive Bewertung des Fortschritts bei der 
Umsetzung der operationellen Programme sicherzustellen. 

KAPITEL II 

Besondere Bestimmungen zur Behandlung von territorialen 
Besonderheiten 

Artikel 7 

Nachhaltige Stadtentwicklung 

(1) Der EFRE unterstützt im Rahmen operationeller Pro
gramme die nachhaltige Stadtentwicklung durch Strategien mit 
integrierten Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen, 
ökologischen, klimatischen, demografischen und sozialen He
rausforderungen, mit denen städtische Gebiete konfrontiert sind, 
wobei der Notwendigkeit Rechnung getragen wird, die Verbin
dungen zwischen Stadt und Land zu fördern. 

(2) Nachhaltige Stadtentwicklung sollte durch integrierte ter
ritoriale Investitionen gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 oder mit einem spezifischen operationellen Pro
gramm oder mittels eines speziellen Schwerpunkts im Sinne 
von Artikel 96 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 durchgeführt werden. 

(3) Unter Berücksichtigung seiner spezifischen territorialen 
Gegebenheiten legt jeder Mitgliedstaat im Rahmen seiner Part
nerschaftsvereinbarung die Kriterien für die Auswahl der städti
schen Gebiete fest, in denen integrierte Maßnahmen für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung durchgeführt werden sollen, sowie 
eine vorläufige Mittelausstattung für diese Maßnahmen auf na
tionaler Ebene. 

(4) Mindestens 5 % der auf nationaler Ebene im Rahmen des 
Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" zugewie
senen EFRE-Mittel werden für integrierte Maßnahmen für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung verwendet, wobei die für die Um
setzung der nachhaltigen städtischen Strategien verantwortlichen 
Städte, subregionalen oder örtlichen Einrichtungen (im Folgen
den "städtische Behörden") zumindest mit der Auswahl der Vor
haben gemäß Artikel 123 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 oder gegebenenfalls gemäß Artikel 123 Absatz 7 
jener Verordnung beauftragt werden. Der für die Zwecke des 
Absatzes 2 dieses Artikels bestimmte Richtbetrag wird im be
treffenden operationellen Programm bzw. in den betreffenden 
operationellen Programmen festgelegt. 

(5) Die Verwaltungsbehörde bestimmt in Absprache mit den 
städtischen Behörden die Bereiche der von den städtischen Be
hörden bei der Verwaltung der integrierten Maßnahmen für 
nachhaltige städtische Entwicklung durchzuführenden Aufgaben. 
Die Verwaltungsbehörde hält ihren Beschluss förmlich schrift
lich fest. Die Verwaltungsbehörde kann sich das Recht vorbehal
ten, die abschließende Überprüfung der Förderfähigkeit von 
Vorhaben vor der Genehmigung vorzunehmen. 

Artikel 8 

Innovative Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen 
Stadtentwicklung 

(1) Auf Initiative der Kommission kann der EFRE innovative 
Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung ge
mäß Artikel 92 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
unterstützen. Zu solchen Maßnahmen zählen Studien und Pilot
projekte, mit denen neue Lösungen für auf Unionsebene rele
vante Probleme im Zusammenhang mit einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung ermittelt oder erprobt werden sollen. Die 
Kommission fördert die Beteiligung der jeweiligen Partner ge
mäß Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
an der Vorbereitung und Durchführung innovativer Maßnah
men. 

(2) Abweichend von Artikel 4 dieser Verordnung können 
innovative Maßnahmen alle Tätigkeiten unterstützen, die zur 
Erreichung der in Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 dargelegten thematischen Ziele und der entspre
chenden, in Artikel 5 der vorliegenden Verordnung festgelegten 
Investitionsprioritäten erforderlich sind. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 14 delegierte Rechtsakte zu erlassen, in denen im Ein
zelnen geregelt ist, welche Grundsätze für die Auswahl und 
Durchführung der durch den EFRE gemäß dieser Verordnung 
zu fördernden innovativen Maßnahmen gelten.

DE L 347/296 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013



210

Artikel 9 

Stadtentwicklungsnetz 

(1) Die Kommission setzt gemäß Artikel 58 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 ein Stadtentwicklungsnetz ein, um den 
Kapazitätenaufbau, die Vernetzung sowie den Erfahrungsaus
tausch auf Unionsebene zwischen den für die Umsetzung der 
Strategien für nachhaltige Stadtentwicklung zuständigen städti
schen Behörden gemäß Artikel 7 Absätze 4 und 5 dieser Ver
ordnung und für innovative Maßnahmen im Bereich der nach
haltigen Stadtentwicklung gemäß Artikel 8 dieser Verordnung 
zuständigen Behörden. 

(2) Die Tätigkeiten des Stadtentwicklungsnetzes ergänzen die 
Tätigkeiten, die im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit 
gemäß Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 
1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) aus
geführt werden. 

Artikel 10 

Gebiete mit natürlichen oder demografischen Nachteilen 

Bei den aus dem EFRE kofinanzierten operationellen Program
men für Gebiete, die mit schweren und dauerhaften natürlichen 
oder demografischen Nachteilen gemäß Artikel 121 Nummer 4 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 konfrontiert sind, wird 
den besonderen Schwierigkeiten dieser Gebiete besondere Auf
merksamkeit gewidmet. 

Artikel 11 

Nördlichste Regionen mit sehr geringer 
Bevölkerungsdichte 

Artikel 4 findet auf die spezifische zusätzliche Mittelausstattung 
für die nördlichsten Regionen mit sehr geringer Bevölkerungs
dichte keine Anwendung. Diese Ausstattung wird den themati
schen Zielen zugewiesen, die in Artikel 9 Absatz 1 Nummern 1, 
2, 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführt 
sind. 

Artikel 12 

Regionen in äußerster Randlage 

(1) Artikel 4 findet auf die besondere zusätzliche Mittel
zuweisung für Regionen in äußerster Randlage keine Anwen
dung. Diese Ausstattung wird verwendet, um Mehrkosten aus
zugleichen, die in Verbindung mit den in Artikel 349 AEUV 
genannten besonderen Merkmalen und Zwängen in den Regio
nen in äußerster Randlage bei der Unterstützung folgender Maß
nahmen anfallen: 

a) Umsetzung der thematischen Ziele, die in Artikel 9 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegt sind; 

b) Güterverkehrsdienstleistungen und Startbeihilfen für Ver
kehrsdienstleistungen; 

c) Vorhaben im Zusammenhang mit Problemen, die sich aus 
Lagerungsbegrenzungen, Überdimensionierung und Wartung 
von Produktionsanlagen sowie aus dem Mangel an Hum
ankapital auf dem lokalen Arbeitsmarkt ergeben. 

(2) Die besondere zusätzliche Mittelzuweisung gemäß Absatz 
1 kann außerdem für die Finanzierung von Betriebsbeihilfen 
und Ausgaben im Zusammenhang mit gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen und Verträgen in den Regionen in äußerster 
Randlage verwendet werden. 

(3) Der Betrag, für den die Kofinanzierungsrate gilt, verhält 
sich proportional zu den in Absatz 1 genannten Mehrkosten, 
die dem Begünstigten entstanden sind; dies gilt nur im Falle von 
Betriebsbeihilfen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Er
füllung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und Verträ
gen; bei Investitionsausgaben kann dieser Betrag jedoch die ge
samten förderfähigen Kosten abdecken. 

(4) Die besondere zusätzliche Mittelzuweisung gemäß Absatz 
1 wird nicht eingesetzt, um folgende Maßnahmen zu unterstüt
zen: 

a) Vorhaben im Zusammenhang mit Waren, die in Anhang I 
des AEUV aufgeführt sind; 

b) Beihilfen für eine nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe a 
AEUV zulässige Personenbeförderung; 

c) Steuerbefreiungen und die Befreiung von Sozialabgaben. 

(5) Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a und b 
kann der EFRE produktive Investitionen in Unternehmen in den 
Regionen in äußerster Randlage ungeachtet der Unternehmens
größe unterstützen. 

(6) Artikel 4 findet auf den EFRE-Teil der für die Region 
Mayotte als Region in äußerster Randlage im Sinne von Arti
kel 349 AEUV zugewiesenen Finanzausstattung keine Anwen
dung, und mindestens 50 % dieses EFRE-Teils werden den in 
Artikel 9 Absatz 1 Nummern 1, 2, 3, 4 und 6 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 dargelegten thematischen Zielen zugewie
sen. 

KAPITEL III 

Schlussbestimmungen 

Artikel 13 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung berührt nicht die weitere Durchfüh
rung oder die Änderung, einschließlich der vollständigen oder 
teilweisen Einstellung, der Unterstützung, die von der Kommis
sion auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 
oder einer anderen Rechtsvorschrift, die am 31. Dezember 
2013 für diese Unterstützung galt, genehmigt worden ist. Jene 
Verordnung bzw. andere Rechtsvorschriften finden daher bis 
zur Beendigung der Unterstützung oder der betreffenden Vor
haben nach dem 31. Dezember 2013 auf diese Unterstützung 
oder die betreffenden Vorhaben weiterhin Anwendung. Im 
Sinne dieses Absatzes umfasst "Unterstützung" operationelle 
Programme und Großprojekte. 

(2) Die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 gestell
ten oder genehmigten Anträge auf Unterstützung behalten ihre 
Gültigkeit.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen 
zur Unterstützung des Ziels 'Europäische territoriale Zusammen
arbeit' aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Siehe 
Seite 259 dieses Amtsblatts).
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Artikel 9 

Stadtentwicklungsnetz 

(1) Die Kommission setzt gemäß Artikel 58 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 ein Stadtentwicklungsnetz ein, um den 
Kapazitätenaufbau, die Vernetzung sowie den Erfahrungsaus
tausch auf Unionsebene zwischen den für die Umsetzung der 
Strategien für nachhaltige Stadtentwicklung zuständigen städti
schen Behörden gemäß Artikel 7 Absätze 4 und 5 dieser Ver
ordnung und für innovative Maßnahmen im Bereich der nach
haltigen Stadtentwicklung gemäß Artikel 8 dieser Verordnung 
zuständigen Behörden. 

(2) Die Tätigkeiten des Stadtentwicklungsnetzes ergänzen die 
Tätigkeiten, die im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit 
gemäß Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 
1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) aus
geführt werden. 

Artikel 10 

Gebiete mit natürlichen oder demografischen Nachteilen 

Bei den aus dem EFRE kofinanzierten operationellen Program
men für Gebiete, die mit schweren und dauerhaften natürlichen 
oder demografischen Nachteilen gemäß Artikel 121 Nummer 4 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 konfrontiert sind, wird 
den besonderen Schwierigkeiten dieser Gebiete besondere Auf
merksamkeit gewidmet. 

Artikel 11 

Nördlichste Regionen mit sehr geringer 
Bevölkerungsdichte 

Artikel 4 findet auf die spezifische zusätzliche Mittelausstattung 
für die nördlichsten Regionen mit sehr geringer Bevölkerungs
dichte keine Anwendung. Diese Ausstattung wird den themati
schen Zielen zugewiesen, die in Artikel 9 Absatz 1 Nummern 1, 
2, 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführt 
sind. 

Artikel 12 

Regionen in äußerster Randlage 

(1) Artikel 4 findet auf die besondere zusätzliche Mittel
zuweisung für Regionen in äußerster Randlage keine Anwen
dung. Diese Ausstattung wird verwendet, um Mehrkosten aus
zugleichen, die in Verbindung mit den in Artikel 349 AEUV 
genannten besonderen Merkmalen und Zwängen in den Regio
nen in äußerster Randlage bei der Unterstützung folgender Maß
nahmen anfallen: 

a) Umsetzung der thematischen Ziele, die in Artikel 9 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegt sind; 

b) Güterverkehrsdienstleistungen und Startbeihilfen für Ver
kehrsdienstleistungen; 

c) Vorhaben im Zusammenhang mit Problemen, die sich aus 
Lagerungsbegrenzungen, Überdimensionierung und Wartung 
von Produktionsanlagen sowie aus dem Mangel an Hum
ankapital auf dem lokalen Arbeitsmarkt ergeben. 

(2) Die besondere zusätzliche Mittelzuweisung gemäß Absatz 
1 kann außerdem für die Finanzierung von Betriebsbeihilfen 
und Ausgaben im Zusammenhang mit gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen und Verträgen in den Regionen in äußerster 
Randlage verwendet werden. 

(3) Der Betrag, für den die Kofinanzierungsrate gilt, verhält 
sich proportional zu den in Absatz 1 genannten Mehrkosten, 
die dem Begünstigten entstanden sind; dies gilt nur im Falle von 
Betriebsbeihilfen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Er
füllung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und Verträ
gen; bei Investitionsausgaben kann dieser Betrag jedoch die ge
samten förderfähigen Kosten abdecken. 

(4) Die besondere zusätzliche Mittelzuweisung gemäß Absatz 
1 wird nicht eingesetzt, um folgende Maßnahmen zu unterstüt
zen: 

a) Vorhaben im Zusammenhang mit Waren, die in Anhang I 
des AEUV aufgeführt sind; 

b) Beihilfen für eine nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe a 
AEUV zulässige Personenbeförderung; 

c) Steuerbefreiungen und die Befreiung von Sozialabgaben. 

(5) Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a und b 
kann der EFRE produktive Investitionen in Unternehmen in den 
Regionen in äußerster Randlage ungeachtet der Unternehmens
größe unterstützen. 

(6) Artikel 4 findet auf den EFRE-Teil der für die Region 
Mayotte als Region in äußerster Randlage im Sinne von Arti
kel 349 AEUV zugewiesenen Finanzausstattung keine Anwen
dung, und mindestens 50 % dieses EFRE-Teils werden den in 
Artikel 9 Absatz 1 Nummern 1, 2, 3, 4 und 6 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 dargelegten thematischen Zielen zugewie
sen. 

KAPITEL III 

Schlussbestimmungen 

Artikel 13 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung berührt nicht die weitere Durchfüh
rung oder die Änderung, einschließlich der vollständigen oder 
teilweisen Einstellung, der Unterstützung, die von der Kommis
sion auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 
oder einer anderen Rechtsvorschrift, die am 31. Dezember 
2013 für diese Unterstützung galt, genehmigt worden ist. Jene 
Verordnung bzw. andere Rechtsvorschriften finden daher bis 
zur Beendigung der Unterstützung oder der betreffenden Vor
haben nach dem 31. Dezember 2013 auf diese Unterstützung 
oder die betreffenden Vorhaben weiterhin Anwendung. Im 
Sinne dieses Absatzes umfasst "Unterstützung" operationelle 
Programme und Großprojekte. 

(2) Die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 gestell
ten oder genehmigten Anträge auf Unterstützung behalten ihre 
Gültigkeit.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen 
zur Unterstützung des Ziels 'Europäische territoriale Zusammen
arbeit' aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Siehe 
Seite 259 dieses Amtsblatts).

Artikel 14 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingun
gen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 6 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 3 wird der Kommis
sion vom 21. Dezember 2013 bis zum 31. Dezember 2020 
übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 4 und 
Artikel 8 Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss an
gegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits 
in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 
berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er
lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par
lament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 4 
und Artikel 8 Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben ha
ben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Par
lament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 
zwei Monate verlängert. 

Artikel 15 

Aufhebung 

Unbeschadet des Artikels 13 dieser Verordnung wird die Ver
ordnung (EG) Nr. 1080/2006 hiermit mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 2014 aufgehoben. 

Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise 
auf die vorliegende Verordnung und sind gemäß der Entspre
chungstabelle im Anhang II zu lesen. 

Artikel 16 

Überprüfung 

Das Europäische Parlament und der Rat überprüfen diese Ver
ordnung bis zum 31. Dezember 2020 gemäß Artikel 177 
AEUV. 

Artikel 17 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 12 Absatz 6 gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2014. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Brüssel am 17. Dezember 2013. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
R. ŠADŽIUS

DE L 347/298 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013



212

ANHANG I 

GEMEINSAME OUTPUTINDIKATOREN FÜR DIE EFRE-UNTERSTÜTZUNG IM RAHMEN DES ZIELS 
"INVESTITIONEN IN WACHSTUM UND BESCHÄFTIGUNG" (ARTIKEL 6) 

EINHEIT BEZEICHNUNG 

Produktive Investitionen 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die Unterstützung erhalten 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die Zuschüsse erhalten 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die abgesehen von Zuschüsse finan
zielle Unterstützung erhalten 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die nichtfinanzielle Unterstützung er
halten 

Unternehmen Zahl der geförderten neuen Unternehmen 

EUR Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für 
Unternehmen ergänzen (Zuschüsse) 

EUR Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für 
Unternehmen ergänzen (außer Zuschüsse) 

Vollzeitäquivalente Beschäftigungszunahme in geförderten Unternehmen 

Nachhaltiger Tourismus Besuche/Jahr Zunahme der erwarteten Zahl der Besucher unterstützter Stät
ten des Naturerbes und des kulturellen Erbes sowie unter
stützter Sehenswürdigkeiten 

IKT-Infrastruktur Haushalte Zusätzliche Haushalte, die Breitbandzugang mit mindestens 
30 MBit/s haben 

Verkehr 

Eisenbahn Kilometer Gesamtlänge der neuen Eisenbahnverbindungen davon TEN-V 

Kilometer Gesamtlänge der wiederaufgebauten oder ausgebauten Eisen
bahnverbindungen davon TEN-V 

Straßen Kilometer Gesamtlänge der neuen Straßenverbindungen davon TEN-V 

Kilometer Gesamtlänge der wiederaufgebauten oder ausgebauten Stra
ßenverbindungen davon TEN-V 

Städtischer Nahverkehr Kilometer Gesamtlänge der neuen oder verbesserten Straßenbahn- und 
U-Bahn-Linien 

Binnenwasserstraßen Kilometer Gesamtlänge der neuen oder verbesserten Binnenwasserstra
ßen 

Umwelt 

Feste Abfälle Tonnen/Jahr Zusätzliche Abfallrecyclingkapazität 

Wasserversorgung Personen An bessere Wasserversorgung angeschlossene zusätzliche Be
völkerung 

Abwasserentsorgung Bevölkerungs-äquivalent An bessere Abwasserentsorgung angeschlossene zusätzliche 
Bevölkerung 

Risikoprävention und Risi
komanagement 

Personen Zahl der Personen, denen Hochwasserschutzmaßnahmen zu
gute kommen 

Personen Zahl der Personen, denen Waldbrandschutzmaßnahmen zu
gute kommen
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ANHANG I 

GEMEINSAME OUTPUTINDIKATOREN FÜR DIE EFRE-UNTERSTÜTZUNG IM RAHMEN DES ZIELS 
"INVESTITIONEN IN WACHSTUM UND BESCHÄFTIGUNG" (ARTIKEL 6) 

EINHEIT BEZEICHNUNG 

Produktive Investitionen 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die Unterstützung erhalten 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die Zuschüsse erhalten 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die abgesehen von Zuschüsse finan
zielle Unterstützung erhalten 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die nichtfinanzielle Unterstützung er
halten 

Unternehmen Zahl der geförderten neuen Unternehmen 

EUR Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für 
Unternehmen ergänzen (Zuschüsse) 

EUR Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für 
Unternehmen ergänzen (außer Zuschüsse) 

Vollzeitäquivalente Beschäftigungszunahme in geförderten Unternehmen 

Nachhaltiger Tourismus Besuche/Jahr Zunahme der erwarteten Zahl der Besucher unterstützter Stät
ten des Naturerbes und des kulturellen Erbes sowie unter
stützter Sehenswürdigkeiten 

IKT-Infrastruktur Haushalte Zusätzliche Haushalte, die Breitbandzugang mit mindestens 
30 MBit/s haben 

Verkehr 

Eisenbahn Kilometer Gesamtlänge der neuen Eisenbahnverbindungen davon TEN-V 

Kilometer Gesamtlänge der wiederaufgebauten oder ausgebauten Eisen
bahnverbindungen davon TEN-V 

Straßen Kilometer Gesamtlänge der neuen Straßenverbindungen davon TEN-V 

Kilometer Gesamtlänge der wiederaufgebauten oder ausgebauten Stra
ßenverbindungen davon TEN-V 

Städtischer Nahverkehr Kilometer Gesamtlänge der neuen oder verbesserten Straßenbahn- und 
U-Bahn-Linien 

Binnenwasserstraßen Kilometer Gesamtlänge der neuen oder verbesserten Binnenwasserstra
ßen 

Umwelt 

Feste Abfälle Tonnen/Jahr Zusätzliche Abfallrecyclingkapazität 

Wasserversorgung Personen An bessere Wasserversorgung angeschlossene zusätzliche Be
völkerung 

Abwasserentsorgung Bevölkerungs-äquivalent An bessere Abwasserentsorgung angeschlossene zusätzliche 
Bevölkerung 

Risikoprävention und Risi
komanagement 

Personen Zahl der Personen, denen Hochwasserschutzmaßnahmen zu
gute kommen 

Personen Zahl der Personen, denen Waldbrandschutzmaßnahmen zu
gute kommen
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EINHEIT BEZEICHNUNG 

Bodensanierung Hektar Gesamtfläche des sanierten Geländes 

Natur und Biodiversität Hektar Fläche der Habitate, die für Zwecke eines besseren Erhaltungs
zustands eine Unterstützung erhalten 

Forschung und Innovation 

Vollzeitäquivalente Zahl der neuen Wissenschaftler in unterstützten Einrichtun
gen 

Vollzeitäquivalente Zahl der Wissenschaftler, die in verbesserten Forschungsinfra
struktureinrichtungen arbeiten 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die mit Forschungseinrichtungen zu
sammenarbeiten 

EUR Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für 
Innovations- oder F&E-Projekte ergänzen 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um Produkte, 
die für den Markt eine Neuheit darstellen, einzuführen 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um Produkte, 
die für das Unternehmen eine Neuheit darstellen, einzuführen 

Energie und Klimawandel 

Erneuerbare Energiequellen MW Zusätzliche Kapazität der Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen 

Energieeffizienz Haushalte Zahl der Haushalte mit niedrigerem Energieverbrauch 

kWh/Jahr Rückgang des jährlichen Primärenergieverbrauchs in öffent
lichen Gebäuden 

Kunden Zahl der zusätzlichen, an intelligente Netze angeschlossenen 
Energiekunden 

Verringerung von Treib
hausgasemissionen 

in Tonnen CO 2 -Äq. Geschätzter jährlicher Rückgang der Treibhausgasemissionen 

Soziale Infrastruktur 

Kinderbetreuung und Bil
dung 

Personen Kapazität der unterstützten Kinderbetreuungs- und Bildungs
einrichtungen 

Gesundheit Personen Anteil der Bevölkerung, dem verbesserte Gesundheitsdienste 
zur Verfügung stehen 

Spezifische Indikatoren Stadtentwicklung 

Personen Zahl der Personen, die in Gebieten mit integrierten Stadtent
wicklungsstrategien leben 

Quadratmeter Geschaffene oder sanierte Freiflächen in städtischen Gebieten 

Quadratmeter Errichtete oder renovierte öffentliche oder gewerbliche Ge
bäude in städtischen Gebieten 

Wohneinheiten Sanierte Wohnungen in städtischen Gebieten
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ANHANG II 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 Artikel 3 

— Artikel 4 

Artikel 4 Artikel 5 

Artikel 5 Artikel 5 

Artikel 6 — 

Artikel 7 — 

— Artikel 6 

Artikel 8 Artikel 7 

— Artikel 8 

— Artikel 9 

Artikel 9 — 

Artikel 10 Artikel 10 

— Artikel 11 

Artikel 11 Artikel 12 

Artikel 12 — 

Artikel 13 — 

Artikel 14 — 

Artikel 15 — 

Artikel 16 — 

Artikel 17 — 

Artikel 18 — 

Artikel 19 — 

Artikel 20 — 

Artikel 21 — 

Artikel 22 Artikel 13 

— Artikel 14 

Artikel 23 Artikel 15 

Artikel 24 Artikel 16 

Artikel 25 Artikel 17

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/301



215

EF
RE

-V
ER

O
RD

N
U

N
G

ANHANG II 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 Artikel 3 

— Artikel 4 

Artikel 4 Artikel 5 

Artikel 5 Artikel 5 

Artikel 6 — 

Artikel 7 — 

— Artikel 6 

Artikel 8 Artikel 7 

— Artikel 8 

— Artikel 9 

Artikel 9 — 

Artikel 10 Artikel 10 

— Artikel 11 

Artikel 11 Artikel 12 

Artikel 12 — 

Artikel 13 — 

Artikel 14 — 

Artikel 15 — 

Artikel 16 — 

Artikel 17 — 

Artikel 18 — 

Artikel 19 — 

Artikel 20 — 

Artikel 21 — 

Artikel 22 Artikel 13 

— Artikel 14 

Artikel 23 Artikel 15 

Artikel 24 Artikel 16 

Artikel 25 Artikel 17

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/301

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Anwendung von 
Artikel 6 der EFRE-Verordnung, Artikel 15 der ETZ-Verordnung und Artikel 4 der 

Kohäsionsfondsverordnung 

Das Europäische Parlament und der Rat nehmen die Zusicherung der Kommission gegenüber der Legislative 
der EU zu Kenntnis, wonach die in den Anhang der entsprechenden Verordnung aufzunehmenden gemein
samen Outputindikatoren für die EFRE-Verordnung, die ETZ-Verordnung und die Kohäsionsfondsverord
nung das Ergebnis eines umfassenden Vorbereitungsprozesses, in den die Evaluierungsexperten der Kommis
sion und der Mitgliedstaaten einbezogen werden, sind und voraussichtlich stabil bleiben werden.

DE L 347/302 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013
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EUROPÄ ISCHER SOZ IALFONDS
Die gesamte Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen gilt für den ESF. Daneben enthält Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 
spezifische Regelungen hinsichtlich der Aufgabenbereiche, die über den ESF gefördert werden können und bietet eine Liste 
mit gemeinsamen Output- und Ergebnisindikatoren, auch für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen.

Der ESF unterstützt Mitgliedstaaten bei der Verfolgung der Prioritäten, Kernziele und länderspezifischen Herausforde-
rungen hinsichtlich der EU-Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum.

Dazu fördert der ESF:

• Hohe Beschäftigungsquoten und Arbeitsplatzqualität,
• besseren Zugang zum Arbeitsmarkt, 
• die geografische und berufliche Mobilität von Arbeitnehmern,
• die Anpassung der Arbeitnehmer an den wirtschaftlichen Wandel und Veränderungen der für eine nachhaltige 

Entwicklung benötigten Produktionssysteme,
• ein hohes Bildungsniveau und Ausbildung für alle,
• zueinen Übergang von der Bildung zur Beschäftigung für junge Menschen,
• Bekämpfung der Armut,
• soziale Integration,
• Gleichstellung der Geschlechter, Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit,
• die Umsetzung von Reformen, besonders in den Bereichen Beschäftigung, Bildung, Ausbildung und Sozialpolitik. 

1. Umfang und thematische Konzentration

Der ESF unterstützt 19 Investitionsprioritäten im Rahmen der thematischen Ziele 8 („Förderung nachhaltiger und hochwertiger 
Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte“), 9 („Förderung der sozialen Eingliederung und Bekämpfung 
von Armut und jeglicher Diskriminierung“), 10 („Investition in Bildung, Aus- und Weiterbildung für Kompetenzen und lebens-
langes Lernen“) und 11 („Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und Interessenträgern und 
Förderung einer effizienten öffentlichen Verwaltung“). Durch diese 19 Investitionsprioritäten soll der ESF auch zu den anderen 
sieben thematischen Zielen beitragen, die in Artikel 9 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen festgelegt sind.

Der ESF konzentriert seine Mittel folgendermaßen:

• Mindestens 20 % der gesamten ESF-Mittel müssen in jedem Mitgliedstaat dem thematischen Ziel 9 zugewiesen 
werden („Förderung der sozialen Eingliederung und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung“).

• Mitgliedstaaten müssen mindestens 80 % der ESF-Zuweisung in stärker entwickelten Regionen, 70 % in Über-
gangsregionen und 60 % in weniger entwickelten Regionen für jedes operationelle Programm auf bis zu fünf der 
Investitionsprioritäten konzentrieren.

2. Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 

Aufgrund des Umfangs der Jugendarbeitslosigkeit in der gesamten EU und besonders in einigen Mitgliedstaaten legte der 
Europäische Rat Vorschläge für eine Beschäftigungsinitiative für junge Menschen vor, um die Integration junger Menschen 
in den Arbeitsmarkt zu unterstützen, die sich nicht in Arbeit, Schul- oder Berufsausbildung befinden. Der Schwerpunkt liegt 
auf EU-Regionen, in denen die Jugendarbeitslosenquote 2012 bei über 25 % lag. Das Budget für die Beschäftigungsiniti-
ative für junge Menschen liegt bei 6,4 Mrd. EUR für den Zeitraum 2014-2020 (3,2 Mrd. EUR kommen aus einer speziellen 
Zuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und mindestens 3,2 Mrd. EUR. aus dem ESF). 

Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen wird Maßnahmen stärken und voranbringen, die im Paket zur Jugendbe-
schäftigung von 2012 umrissen wurden, um die Integration von jungen Menschen unter 25 oder 301⁰ in den Arbeitsmarkt 
zu unterstützen. Die Jugendgarantie ist eine dieser Maßnahmen, bei denen Migliedstaaten einen nationalen Plan festge-
legt haben, um sicherzustellen, dass junge Menschen bis 25 ein gutes Qualitätsangebot für Arbeit, Weiterbildung, eine 
Lehrstelle oder ein Praktikum innerhalb von vier Monaten nach Verlassen der Schule bzw. dem Beginn der Arbeitslosigkeit 
erhalten. Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen ist eine Ergänzung zu anderen Projekten, die auf nationaler 
Ebene durchgeführt wurden, einschließlich derer im Rahmen des ESF.

Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen ist in die Programmplanung des ESF integriert und unterliegt dessen 
Regeln. In der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen und der ESF-Verordnung sind spezifische Regelungen für 
die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (und manchmal nur für die Zuteilung im Rahmen der Beschäftigungs-
initiative für junge Menschen) festgelegt, die ihre besondere Art und Aufgabe würdigen. Dies gilt beispielsweise für 
Regeln zur thematischen Konzentration, Vorfinanzierung, Kofinanzierung, Finanzmanagement und Programmplanung.

10 Die ESF-Verordnung ermöglicht es den Mitgliedstaaten, die Zielgruppen zu erweitern, um junge Menschen 
 unter 30 einzubeziehen.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=1036&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=1036&newsId=1731&furtherNews=yes
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1304/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

17. Dezember 2013 

über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des 
Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 164, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsaktes an die 
nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahmen des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ( 2 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 3 ) gibt den Handlungsrahmen 
für den Europäischen Sozialfonds (ESF), den Europäi
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Ko
häsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raumes und den Euro
päischen Meeres- und Fischereifonds vor; insbesondere 
legt sie die thematischen Ziele, die Grundsätze und die 
Bestimmungen für die Programmplanung, die Begleitung 
und die Bewertung sowie die Verwaltung und die Kon
trolle fest. Daher ist es notwendig, Auftrag und Interven
tionsbereich des ESF zusammen mit den entsprechenden 
Investitions–prioritäten, mit denen die thematischen Ziele 
aufgegriffen werden, zu präzisieren und besondere Be
stimmungen für die Art von Maßnahmen, die durch 
den ESF finanziert werden können, festzulegen. 

(2) Im Rahmen seiner Aufgaben gemäß Artikel 162 des Ver
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) sollte der ESF die Beschäftigungsmöglichkeiten 
verbessern, die soziale Inklusion fördern, die Armut be
kämpfen, Bildung, Fähigkeiten und lebenslanges Lernen 
fördern sowie Maßnahmen zur aktiven, umfassenden und 

dauerhaften Inklusion und zur Bekämpfung von Armut 
entwickeln und somit zum wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt nach Artikel 174 AEUV bei
tragen. In Übereinstimmung mit Artikel 9 AEUV sollte 
der ESF den Erfordernissen im Zusammenhang mit der 
Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der 
Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, 
mit der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie 
mit einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen 
Bildung und des Gesundheitsschutzes Rechnung tragen. 

(3) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 17. Juni 
2010 gefordert, dass die Strategie Europa 2020 für in
telligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum (im 
Folgenden "Strategie Europa 2020") durch alle gemein
samen Politikbereiche, darunter die Kohäsionspolitik, un
terstützt wird. Um sicherzustellen, dass der ESF gänzlich 
auf die Ziele dieser Strategie abgestimmt ist, vor allem in 
den Bereichen Beschäftigung, Bildung, Weiterbildung und 
Bekämpfung sozialer Ausgrenzung, Armut und Diskrimi
nierung sollte der ESF die Mitgliedstaaten unterstützen, 
wobei den einschlägigen integrierten Leitlinien und den 
einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen, die ge
mäß Artikel 121 Absatz 2 und Artikel 148 Absatz 4 
AEUV angenommen werden, sowie gegebenenfalls auf 
nationaler Ebene den nationalen Reformprogrammen, 
die durch nationale Beschäftigungs–strategien, nationale 
Sozialberichte, nationale Strategien zur Integration der 
Roma und nationale Strategien zugunsten von Menschen 
mit einer Behinderung ergänzt werden, Rechnung zu tra
gen ist. Überdies sollte der ESF zu wesentlichen Gesichts
punkten der Umsetzung der Leitinitiativen beitragen, ins
besondere zu der "Agenda für neue Kompetenzen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten", der Initiative "Jugend in 
Bewegung", und der Initiative "Europäische Plattform ge
gen Armut und soziale Ausgrenzung". Außerdem sollte 
er Mittel für einschlägige Maßnahmen im Rahmen der 
Initiativen "Eine Digitale Agenda für Europa" und "Inno
vationsunion" bereitstellen. 

(4) Infolge der wirtschaftlichen Globalisierung, des technolo
gischen Wandels, der zunehmenden Alterung der Ar
beitskräfte und eines zunehmenden Qualifikationsdefizits 
und Arbeitskräftemangels ist die Union mit strukturellen 
Problemen konfrontiert. Diese sind durch die jüngste 
Wirtschafts- und Finanzkrise noch verschärft worden, 
die zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führte, von 
der insbesondere junge Menschen und andere benachtei
ligte Menschen, wie Migranten und Minderheiten, betrof
fen sind. 

(5) Der ESF sollte darauf abzielen, die Beschäftigung zu för
dern, den Zugang zum Arbeitsmarkt unter besonderer 
Berücksichtigung von Personen, die am weitesten vom 
Arbeitsmarkt entfernt sind, zu verbessern, und die freiwil
lige Mobilität der Arbeitskräfte zu unterstützen. Der ESF 
sollte außerdem das aktive und gesunde Altern unter 
anderem durch innovative Formen der Arbeitsgestaltung,
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1304/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

17. Dezember 2013 

über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des 
Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 164, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsaktes an die 
nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahmen des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ( 2 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 3 ) gibt den Handlungsrahmen 
für den Europäischen Sozialfonds (ESF), den Europäi
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Ko
häsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raumes und den Euro
päischen Meeres- und Fischereifonds vor; insbesondere 
legt sie die thematischen Ziele, die Grundsätze und die 
Bestimmungen für die Programmplanung, die Begleitung 
und die Bewertung sowie die Verwaltung und die Kon
trolle fest. Daher ist es notwendig, Auftrag und Interven
tionsbereich des ESF zusammen mit den entsprechenden 
Investitions–prioritäten, mit denen die thematischen Ziele 
aufgegriffen werden, zu präzisieren und besondere Be
stimmungen für die Art von Maßnahmen, die durch 
den ESF finanziert werden können, festzulegen. 

(2) Im Rahmen seiner Aufgaben gemäß Artikel 162 des Ver
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) sollte der ESF die Beschäftigungsmöglichkeiten 
verbessern, die soziale Inklusion fördern, die Armut be
kämpfen, Bildung, Fähigkeiten und lebenslanges Lernen 
fördern sowie Maßnahmen zur aktiven, umfassenden und 

dauerhaften Inklusion und zur Bekämpfung von Armut 
entwickeln und somit zum wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt nach Artikel 174 AEUV bei
tragen. In Übereinstimmung mit Artikel 9 AEUV sollte 
der ESF den Erfordernissen im Zusammenhang mit der 
Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der 
Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, 
mit der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie 
mit einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen 
Bildung und des Gesundheitsschutzes Rechnung tragen. 

(3) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 17. Juni 
2010 gefordert, dass die Strategie Europa 2020 für in
telligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum (im 
Folgenden "Strategie Europa 2020") durch alle gemein
samen Politikbereiche, darunter die Kohäsionspolitik, un
terstützt wird. Um sicherzustellen, dass der ESF gänzlich 
auf die Ziele dieser Strategie abgestimmt ist, vor allem in 
den Bereichen Beschäftigung, Bildung, Weiterbildung und 
Bekämpfung sozialer Ausgrenzung, Armut und Diskrimi
nierung sollte der ESF die Mitgliedstaaten unterstützen, 
wobei den einschlägigen integrierten Leitlinien und den 
einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen, die ge
mäß Artikel 121 Absatz 2 und Artikel 148 Absatz 4 
AEUV angenommen werden, sowie gegebenenfalls auf 
nationaler Ebene den nationalen Reformprogrammen, 
die durch nationale Beschäftigungs–strategien, nationale 
Sozialberichte, nationale Strategien zur Integration der 
Roma und nationale Strategien zugunsten von Menschen 
mit einer Behinderung ergänzt werden, Rechnung zu tra
gen ist. Überdies sollte der ESF zu wesentlichen Gesichts
punkten der Umsetzung der Leitinitiativen beitragen, ins
besondere zu der "Agenda für neue Kompetenzen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten", der Initiative "Jugend in 
Bewegung", und der Initiative "Europäische Plattform ge
gen Armut und soziale Ausgrenzung". Außerdem sollte 
er Mittel für einschlägige Maßnahmen im Rahmen der 
Initiativen "Eine Digitale Agenda für Europa" und "Inno
vationsunion" bereitstellen. 

(4) Infolge der wirtschaftlichen Globalisierung, des technolo
gischen Wandels, der zunehmenden Alterung der Ar
beitskräfte und eines zunehmenden Qualifikationsdefizits 
und Arbeitskräftemangels ist die Union mit strukturellen 
Problemen konfrontiert. Diese sind durch die jüngste 
Wirtschafts- und Finanzkrise noch verschärft worden, 
die zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führte, von 
der insbesondere junge Menschen und andere benachtei
ligte Menschen, wie Migranten und Minderheiten, betrof
fen sind. 

(5) Der ESF sollte darauf abzielen, die Beschäftigung zu för
dern, den Zugang zum Arbeitsmarkt unter besonderer 
Berücksichtigung von Personen, die am weitesten vom 
Arbeitsmarkt entfernt sind, zu verbessern, und die freiwil
lige Mobilität der Arbeitskräfte zu unterstützen. Der ESF 
sollte außerdem das aktive und gesunde Altern unter 
anderem durch innovative Formen der Arbeitsgestaltung,
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die Förderung von Gesundheit und Sicherheit am Ar
beitsplatz und die Steigerung der Beschäftigungsmöglich
keiten unterstützen. Mit Blick auf besser funktionierende 
Arbeitsmärkte sollte der ESF vor allem Tätigkeiten von 
EURES (Tätigkeiten des Europäischen Arbeitsplatznetz
werks) in Bezug auf Stellenvermittlung und verwandte 
Information, Beratung und Orientierung auf nationaler 
und grenzüberschreitender Ebene unterstützen. Aus 
dem ESF finanzierte Maßnahmen sollten im Einklang 
mit Artikel 5 Absatz 2 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union stehen, wonach niemand gezwun
gen werden darf, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrich
ten. 

(6) Der ESF sollte außerdem die soziale Inklusion fördern 
sowie Armut verhindern und bekämpfen, damit der 
Kreislauf der Benachteiligung über Generationen hinweg 
durchbrochen wird, indem man auf eine ganze Palette 
von politischen Maßnahmen zurückgreift, die sich den 
am meisten benachteiligten Menschen ungeachtet ihres 
Alters (darunter Kinder, von Armut betroffene Arbeitneh
mer und ältere Frauen) zuwenden. Auf die Beteiligung 
von Asylsuchenden und Flüchtlingen sollte geachtet wer
den. Der ESF kann dazu dienen, den Zugang zu er
schwinglichen, nachhaltigen und qualitativ hochwertigen 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu verbes
sern, insbesondere im Bereich der Gesundheitsversor
gung, Beschäftigung und Weiterbildung sowie Dienstleis
tungen für Obdachlose, außerschulische Betreuung, Kin
derbetreuung und langfristige Dienstleistungen. Bei den 
unterstützten Dienstleistungen kann es sich um öffent
liche, private und/oder bürgernahe Dienstleistungen han
deln, die von verschiedenartigen Anbietern, nämlich öf
fentlichen Verwaltungen, Privatunternehmen, Sozialunter
nehmen und nichtstaatlichen Organisationen bereit
gestellt werden. 

(7) Der ESF sollte sich verpflichten, vorzeitigen Schulabbruch 
anzugehen, gleichen Zugang zu hochwertiger Bildung zu 
fördern, in die Berufsbildung zu investieren, die Arbeits
marktrelevanz von Aus- und Fortbildungssystemen zu 
verbessern und lebenslanges Lernen zu fördern, ein
schließlich formaler, nicht formaler und informaler Lern
wege. 

(8) Um das Wirtschaftswachstum zu steigern und die Be
schäftigungsmöglichkeiten zu erhöhen, sollten zusätzlich 
zu diesen Prioritäten in den weniger entwickelten Regio
nen und Mitgliedstaaten die Effizienz der öffentlichen 
Verwaltung auf nationaler und regionaler Ebene gestei
gert, die Handlungskapazität der öffentlichen Verwaltung 
in partizipativen Angelegenheiten verbessert werden. Die 
institutionellen Kapazitäten der Interessenträger, ein
schließlich Nichtregierungsorganisationen, die in den Be
reichen Beschäftigung, Bildung, Weiterbildungs- und So
zialpolitik einschließlich der Anti-Diskriminierungs-Poli
tik tätig sind, sollte gestärkt werden. 

(9) Die Förderung auf Grundlage der Investitionspriorität ei
ner "von der Gemeinschaft geleiteten regionalen Entwick
lung" kann zur Erreichung aller im Rahmen dieser Ver
ordnung festgelegten thematischen Ziele beitragen. Von 

der Gemeinschaft geleiteten Entwicklungsstrategien, die 
vom ESF unterstützt werden, sollten integrativ in Bezug 
auf benachteiligte Menschen im Hoheitsgebiet sein, so
wohl, was die Leitung der lokalen Aktionsgruppe als 
auch den Inhalt der jeweiligen Strategie angeht. 

(10) Gleichzeitig ist unbedingt sicherzustellen, dass die Ent
wicklung und Wettbewerbsfähigkeit von kleinsten, klei
nen und mittleren Unternehmen der Union unterstützt 
werden und dass die Menschen sich durch geeignete 
Qualifizierung und durch lebenslanges Lernen an neue 
Herausforderungen, wie den Übergang zur wissensbasier
ten Wirtschaft, die digitale Agenda sowie den Umstieg 
auf eine CO 2 -arme und energieeffizientere Wirtschaft, 
anpassen können. Mit seinen prioritären thematischen 
Zielen sollte der ESF dazu beitragen, diesen Herausforde
rungen zu begegnen. Der ESF sollte in diesem Kontext 
die Umstellung der Arbeitskräfte von der Bildung bis zur 
Beschäftigung unterstützen, in Richtung grünere Kom
petenzen und Arbeitsplätze, und sich dem Fachkräfte
mangel unter anderem in den Bereichen Energieeffizienz, 
erneuerbare Energien und nachhaltiger Verkehr zuwen
den. Der ESF sollte auch einen Beitrag zu kulturellen 
und kreativen Kompetenzen leisten. Soziokulturelle, krea
tive und kulturelle Branchen sind wichtig, wenn es um 
die indirekte Verwirklichung der Ziele des ESF geht, daher 
sollte ihr Potenzial in die Projekte und Programmplanung 
des ESF besser eingebunden werden. 

(11) Angesichts des dringenden Handlungsbedarfs bei der Be
kämpfung der Jugend–arbeitslosigkeit in der gesamten 
Union sollte eine Beschäftigungsinitiative für junge Men
schen für die am stärksten betroffenen Regionen auf den 
Weg gebracht werden. Die Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen sollte in solchen Regionen junge Men
schen unterstützen, die weder eine Arbeit haben noch 
eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren 
(im Folgenden "NEET"), und die arbeitslos oder nicht 
erwerbstätig sind, und dadurch die Umsetzung der vom 
ESF finanzierten Maßnahmen verstärken und beschleuni
gen. In Ergänzung zu den ESF-Investitionen in den oben 
erwähnten Regionen sollten zusätzliche Mittel speziell für 
die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen bereit
gestellt werden. Durch Ausrichtung auf Einzelpersonen 
und weniger auf Strukturen sollte die Initiative darauf 
abstellen, andere Interventionen des ESF und nationale 
Maßnahmen zu ergänzen, die zugunsten junger NEET 
durchgeführt werden, unter anderem durch die die Um
setzung der Jugendgarantie im Einklang mit den Empfeh
lungen des Rates vom 22. April 2013 zur Einführung 
einer Jugendgarantie ( 1 ), wonach jungen Menschen bin
nen vier Monaten nach dem Verlust einer Arbeit oder 
dem Verlassen der Schule eine hochwertige Arbeitsstelle 
bzw. weiterführende Ausbildung oder ein hochwertiger 
Praktikums- bzw. Ausbildungsplatz angeboten werden 
sollte. Mit der Beschäftigungs–initiative für junge Men
schen können auch Maßnahmen gegen vorzeitigen Schul
abbruch unterstützt werden. Der Zugang zu Sozialleis
tungen für junge Menschen und ihre Familien oder An
gehörigen sollte nicht von der Teilnahme der betreffen
den Person an der Beschäftigungsinitiative für junge Men
schen abhängig gemacht werden.
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(12) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen sollte 
vollständig in die ESF-Programmplanung integriert wer
den, wobei gegebenenfalls spezifische Bestimmungen in 
Bezug auf die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
im Hinblick auf die Verwirklichung ihrer Ziele vorzuse
hen sind. Es ist erforderlich, die Umsetzung der Beschäf
tigungsinitiative für junge Menschen zu vereinfachen und 
zu erleichtern, insbesondere, was die Finanzverwaltungs
vorschriften und die Ausgestaltung der thematischen 
Konzentration anbelangt. Um sicherzustellen, dass die 
Ergebnisse der Beschäftigungsinitiative für junge Men
schen klar demonstriert und vermittelt werden, sollte 
eine spezifische Begleitung und Bewertung sowie Verein
barungen in Bezug auf Information und Öffentlichkeits
arbeit vorgesehen sein. Jugendorganisationen sollten an 
den Diskussionen der Begleitausschuss über die Vorberei
tung, Umsetzung und Bewertung der Beschäftigungsini
tiative für junge Menschen beteiligt werden. 

(13) Der ESF sollte zur Umsetzung der Strategie Europa 2020 
beitragen, indem er eine stärkere Mittelkonzentration auf 
die Prioritäten der Union gewährleistet. Ein Mindestanteil 
der Finanzierung der Kohäsionspolitik für den ESF wird 
gemäß Artikel 92 Absatz 4 der Verordnung 
Nr. 1303/2013 festgelegt. Dank der Zuweisung eines 
zweckgebundenen Mindestbetrags in Höhe von 20 % 
des Gesamtbetrags der ESF-Mittel für jeden Mitgliedstaat 
sollte der ESF vor allem seine Unterstützung für die Be
kämpfung der sozialen Ausgrenzung und der Armut in
tensivieren. Auswahl und Anzahl der Investitionsprioritä
ten für die ESF-Finanzhilfen sollte ebenfalls begrenzt wer
den, entsprechend dem Entwicklungsstand der unter
stützten Regionen. 

(14) Um eine genauere Begleitung und eine bessere Bewertung 
der Ergebnisse, die durch die ESF-geförderten Maßnah
men auf Unionsebene erzielt werden, zu gewährleisten, 
sollten in dieser Verordnung gemeinsame Output- und 
Ergebnisindikatoren festgelegt werden. Diese Indikatoren 
sollten der Investitionspriorität und der Art von Maß
nahme entsprechen, die nach dieser Verordnung und 
den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 unterstützt werden. Die Indikatoren soll
ten erforderlichenfalls durch programmspezifische Ergeb
nisindikatoren bzw. Output-Indikatoren ergänzt werden. 

(15) Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, über Auswir
kungen der ESF-Investitionen auf die Chancengleichheit, 
den gleichberechtigten Zugang und die Integration von 
Randgruppen bei allen operationellen Programmen zu 
berichten. 

(16) Unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen in 
Bezug auf die Sammlung und Speicherung sensibler Da
ten über Teilnehmer sollten die Mitgliedstaaten und die 
Kommission regelmäßig die Wirksamkeit, Effizienz und 
die Auswirkungen der ESF-Förderung von sozialer Inklu
sion und Armutsbekämpfung, insbesondere in Bezug auf 
benachteiligte Menschen wie Roma, bewerten. Den Mit
gliedstaaten wird nahegelegt, durch den ESF finanzierte 
Initiativen in ihren nationalen Sozialberichten, die an die 
nationalen Reformprogramme angefügt sind, aufzufüh
ren, insbesondere solche in Bezug auf Randgruppen wie 
Roma und Migranten. 

(17) Für eine effiziente und wirksame Umsetzung der aus dem 
ESF unterstützten Maßnahmen bedarf es einer verantwor
tungsvollen Verwaltung und einer guten Partnerschaft 
zwischen allen relevanten territorialen und sozioöko
nomischen Akteuren, wobei auch die Akteure auf regio
nalen oder lokalen Ebenen einbezogen werden sollten, 
insbesondere die Dachverbände auf lokaler und regiona
ler Ebene, zivilgesellschaftliche Organisationen, Wirt
schafts- und vor allem die Sozialpartner und nichtstaat
lichen Organisationen. Die Mitgliedstaaten sollten daher 
die Beteiligung der Sozialpartner und von nichtstaatlichen 
Organisationen an der strategischen Steuerung des ESF 
von der Formulierung von Prioritäten für operationelle 
Programme bis zur Umsetzung und Auswertung der 
ESF-Ergebnisse sicherstellen. 

(18) Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten sicher
stellen, dass die Umsetzung der durch den ESF finanzier
ten Prioritäten zur Förderung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern gemäß Artikel 8 AEUV beiträgt. 
Bewertungen haben gezeigt, wie wichtig es ist, die Ziele 
für die Gleichstellung der Geschlechter durchgängig, zeit
nah und konsequent in allen Bereichen der operationellen 
Programme und allen Stadien ihrer Planung, Vorberei
tung, Begleitung, Durchführung und Bewertung zu be
rücksichtigen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass ge
zielte Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter, der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von 
Frauen, der Aus- und Weiterbildung sowie der Wieder
eingliederung von weiblichen Gewaltopfern in den Ar
beitsmarkt und die Gesellschaft durchgeführt werden. 

(19) In Übereinstimmung mit Artikel 10 AEUV sollte die 
Umsetzung der vom ESF finanzierten Schwerpunkte 
dazu beitragen, Diskriminierungen aus Gründen des Ge
schlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Reli
gion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung, unter besonderer 
Berücksichtigung von mit Mehrfachdiskriminierung kon
frontierten Menschen, zu bekämpfen. Diskriminierung 
aus Gründen des Geschlechts sollte weit gefasst werden, 
sodass sie andere geschlechts–spezifische Aspekte gemäß 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union umfasst. Die Umsetzung der Schwerpunkte, die 
durch den ESF finanziert werden, sollten ebenfalls zur 
Förderung der Chancengleichheit beitragen. Der ESF 
sollte dazu beitragen, dass den Verpflichtungen der 
Union aus dem Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die u. 
a. die Bereiche Bildung, Arbeit und Beschäftigung sowie 
Barrierefreiheit betreffen, nachgekommen wird. Der ESF 
sollte auch den Übergang von der institutionellen zur 
bürgernahen Betreuung fördern. Er sollte keine Maßnah
men unterstützen, die der Segregation oder der sozialen 
Ausgrenzung Vorschub leisten. 

(20) Die Unterstützung sozialer Innovationen leistet einen Bei
trag dazu, dass die Politik besser auf den sozialen Wandel 
reagieren kann. Der ESF sollte innovative Sozialunterneh
men und Unternehmer sowie innovative Projekte unter
stützen und fördern, die von nichtstaatlichen Organisa
tionen und anderen Akteuren der Sozialwirtschaft über
nommen wurden. Insbesondere die Erprobung und Be
wertung innovativer Lösungen vor ihrer Anwendung in
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(12) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen sollte 
vollständig in die ESF-Programmplanung integriert wer
den, wobei gegebenenfalls spezifische Bestimmungen in 
Bezug auf die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
im Hinblick auf die Verwirklichung ihrer Ziele vorzuse
hen sind. Es ist erforderlich, die Umsetzung der Beschäf
tigungsinitiative für junge Menschen zu vereinfachen und 
zu erleichtern, insbesondere, was die Finanzverwaltungs
vorschriften und die Ausgestaltung der thematischen 
Konzentration anbelangt. Um sicherzustellen, dass die 
Ergebnisse der Beschäftigungsinitiative für junge Men
schen klar demonstriert und vermittelt werden, sollte 
eine spezifische Begleitung und Bewertung sowie Verein
barungen in Bezug auf Information und Öffentlichkeits
arbeit vorgesehen sein. Jugendorganisationen sollten an 
den Diskussionen der Begleitausschuss über die Vorberei
tung, Umsetzung und Bewertung der Beschäftigungsini
tiative für junge Menschen beteiligt werden. 

(13) Der ESF sollte zur Umsetzung der Strategie Europa 2020 
beitragen, indem er eine stärkere Mittelkonzentration auf 
die Prioritäten der Union gewährleistet. Ein Mindestanteil 
der Finanzierung der Kohäsionspolitik für den ESF wird 
gemäß Artikel 92 Absatz 4 der Verordnung 
Nr. 1303/2013 festgelegt. Dank der Zuweisung eines 
zweckgebundenen Mindestbetrags in Höhe von 20 % 
des Gesamtbetrags der ESF-Mittel für jeden Mitgliedstaat 
sollte der ESF vor allem seine Unterstützung für die Be
kämpfung der sozialen Ausgrenzung und der Armut in
tensivieren. Auswahl und Anzahl der Investitionsprioritä
ten für die ESF-Finanzhilfen sollte ebenfalls begrenzt wer
den, entsprechend dem Entwicklungsstand der unter
stützten Regionen. 

(14) Um eine genauere Begleitung und eine bessere Bewertung 
der Ergebnisse, die durch die ESF-geförderten Maßnah
men auf Unionsebene erzielt werden, zu gewährleisten, 
sollten in dieser Verordnung gemeinsame Output- und 
Ergebnisindikatoren festgelegt werden. Diese Indikatoren 
sollten der Investitionspriorität und der Art von Maß
nahme entsprechen, die nach dieser Verordnung und 
den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 unterstützt werden. Die Indikatoren soll
ten erforderlichenfalls durch programmspezifische Ergeb
nisindikatoren bzw. Output-Indikatoren ergänzt werden. 

(15) Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, über Auswir
kungen der ESF-Investitionen auf die Chancengleichheit, 
den gleichberechtigten Zugang und die Integration von 
Randgruppen bei allen operationellen Programmen zu 
berichten. 

(16) Unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen in 
Bezug auf die Sammlung und Speicherung sensibler Da
ten über Teilnehmer sollten die Mitgliedstaaten und die 
Kommission regelmäßig die Wirksamkeit, Effizienz und 
die Auswirkungen der ESF-Förderung von sozialer Inklu
sion und Armutsbekämpfung, insbesondere in Bezug auf 
benachteiligte Menschen wie Roma, bewerten. Den Mit
gliedstaaten wird nahegelegt, durch den ESF finanzierte 
Initiativen in ihren nationalen Sozialberichten, die an die 
nationalen Reformprogramme angefügt sind, aufzufüh
ren, insbesondere solche in Bezug auf Randgruppen wie 
Roma und Migranten. 

(17) Für eine effiziente und wirksame Umsetzung der aus dem 
ESF unterstützten Maßnahmen bedarf es einer verantwor
tungsvollen Verwaltung und einer guten Partnerschaft 
zwischen allen relevanten territorialen und sozioöko
nomischen Akteuren, wobei auch die Akteure auf regio
nalen oder lokalen Ebenen einbezogen werden sollten, 
insbesondere die Dachverbände auf lokaler und regiona
ler Ebene, zivilgesellschaftliche Organisationen, Wirt
schafts- und vor allem die Sozialpartner und nichtstaat
lichen Organisationen. Die Mitgliedstaaten sollten daher 
die Beteiligung der Sozialpartner und von nichtstaatlichen 
Organisationen an der strategischen Steuerung des ESF 
von der Formulierung von Prioritäten für operationelle 
Programme bis zur Umsetzung und Auswertung der 
ESF-Ergebnisse sicherstellen. 

(18) Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten sicher
stellen, dass die Umsetzung der durch den ESF finanzier
ten Prioritäten zur Förderung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern gemäß Artikel 8 AEUV beiträgt. 
Bewertungen haben gezeigt, wie wichtig es ist, die Ziele 
für die Gleichstellung der Geschlechter durchgängig, zeit
nah und konsequent in allen Bereichen der operationellen 
Programme und allen Stadien ihrer Planung, Vorberei
tung, Begleitung, Durchführung und Bewertung zu be
rücksichtigen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass ge
zielte Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter, der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von 
Frauen, der Aus- und Weiterbildung sowie der Wieder
eingliederung von weiblichen Gewaltopfern in den Ar
beitsmarkt und die Gesellschaft durchgeführt werden. 

(19) In Übereinstimmung mit Artikel 10 AEUV sollte die 
Umsetzung der vom ESF finanzierten Schwerpunkte 
dazu beitragen, Diskriminierungen aus Gründen des Ge
schlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Reli
gion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung, unter besonderer 
Berücksichtigung von mit Mehrfachdiskriminierung kon
frontierten Menschen, zu bekämpfen. Diskriminierung 
aus Gründen des Geschlechts sollte weit gefasst werden, 
sodass sie andere geschlechts–spezifische Aspekte gemäß 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union umfasst. Die Umsetzung der Schwerpunkte, die 
durch den ESF finanziert werden, sollten ebenfalls zur 
Förderung der Chancengleichheit beitragen. Der ESF 
sollte dazu beitragen, dass den Verpflichtungen der 
Union aus dem Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die u. 
a. die Bereiche Bildung, Arbeit und Beschäftigung sowie 
Barrierefreiheit betreffen, nachgekommen wird. Der ESF 
sollte auch den Übergang von der institutionellen zur 
bürgernahen Betreuung fördern. Er sollte keine Maßnah
men unterstützen, die der Segregation oder der sozialen 
Ausgrenzung Vorschub leisten. 

(20) Die Unterstützung sozialer Innovationen leistet einen Bei
trag dazu, dass die Politik besser auf den sozialen Wandel 
reagieren kann. Der ESF sollte innovative Sozialunterneh
men und Unternehmer sowie innovative Projekte unter
stützen und fördern, die von nichtstaatlichen Organisa
tionen und anderen Akteuren der Sozialwirtschaft über
nommen wurden. Insbesondere die Erprobung und Be
wertung innovativer Lösungen vor ihrer Anwendung in
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größerem Maßstab sind entscheidend, um die Wirksam
keit der Politik zu erhöhen, und rechtfertigen somit eine 
gezielte Unterstützung durch den ESF. Zu den innovati
ven Lösungen könnte auch die Entwicklung von Sozial
indikatoren, beispielsweise eines sozialen Gütesiegels zäh
len, sofern sie sich als wirksam erweisen. 

(21) Die transnationale Zusammenarbeit birgt einen erhebli
chen Mehrwert und sollte daher von allen Mitgliedstaaten 
unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
unterstützt werden, sofern nicht hinreichende Gründe 
dagegen sprechen. Es ist auch notwendig, die Rolle der 
Kommission zu stärken, wenn es darum geht, den Erfah
rungsaustausch zu erleichtern und die Durchführung re
levanter Initiativen zu koordinieren. 

(22) Um einen integrierten und ganzheitlichen Ansatz in Be
zug auf Beschäftigung und soziale Inklusion zu fördern, 
sollte der ESF sektorübergreifende und territoriale Part
nerschaften unterstützen. 

(23) Die Mobilisierung regionaler und lokaler Interessenträger 
sollte zur Umsetzung der Strategie Europa 2020 und 
ihrer Kernziele beitragen. Territoriale Bündnisse, lokale 
Initiativen für Beschäftigung und soziale Inklusion, nach
haltige und integrative auf örtlicher Ebene betriebene Ent
wicklungsstrategien in städtischen und ländlichen Gebie
ten sowie Strategien für eine nachhaltige Stadtentwick
lung können genutzt und gefördert werden, damit regio
nale und lokale Behörden, Städte, Sozialpartner und 
nichtstaatliche Organisation sich aktiver in die Vorberei
tung und Durchführung der operationellen Programme 
einbringen können. 

(24) Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, für die beson
dere ESF-spezifische Bestimmungen festgelegt werden 
müssen, soll gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
die Förderfähigkeit von Ausgaben auf nationaler Ebene 
geregelt werden. 

(25) Um den Einsatz des ESF zu vereinfachen und das Fehler
risiko zu senken und unter Berücksichtigung der Beson
derheiten der vom ESF geförderten Vorhaben, ist es ange
zeigt, Bestimmungen in Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 in Bezug auf die Förderfähigkeit von Aus
gaben festzulegen. 

(26) Die Verwendung von standardisierten Einheitskosten, 
Pauschalfinanzierungen und Pauschalsatzfinanzierung 
sollte zu einer Vereinfachung für den Begünstigten und 
einer Reduzierung des Verwaltungsaufwand s für alle 
ESF-Projektpartner führen. 

(27) Es ist wichtig, die wirtschaftliche Haushaltsführung jedes 
operationellen Programms und seine Umsetzung in einer 
möglichst effektiven und nutzerfreundlichen Weise zu 
gewährleisten. Die Mitgliedstaaten sollten keine zusätzli
chen Regeln einführen, die die Nutzung der Mittel für 
den Begünstigten verkomplizieren. 

(28) Den Mitgliedstaaten und Regionen sollte nahegelegt wer
den, den Wirkungsgrad der ESF-Mittel durch Finanz
instrumente zu erhöhen, mit denen z. B. Studierende, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Mobilität der Ar
beitskräfte, die soziale Inklusion und soziales Unterneh
mertum unterstützt werden. 

(29) Der ESF sollte alle anderen Programme der Union ergän
zen, und es sollten enge Synergien zwischen dem ESF 
und anderen Finanzinstrumenten der Union geschaffen 
werden. 

(30) Investitionen in das Humankapital ist der wichtigste He
bel, den die Union einsetzen kann, um ihre Wett
bewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene zu sichern 
und für einen dauerhaften Wirtschaftsaufschwung zu sor
gen. Solange Investitionen nicht mit einer kohärenten, 
auf Wachstum ausgerichteten Strategie für die Entwick
lung des Human–kapitals einhergehen, lassen sich struk
turelle Reformen damit nicht bewerkstelligen. Deshalb ist 
dafür Sorge zu tragen, dass im Programmplanungszeit
raum 2014 bis 2020 mit den Ressourcen, die für die 
Steigerung der Kompetenzen und die Erhöhung der Be
schäftigungsniveaus eingesetzt werden, angemessene 
Maßnahmen gefördert werden. 

(31) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, 
gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Festlegung ei
ner Definition von standardisierten Einheitskosten 
und Pauschalfinanzierungen sowie der entsprechenden 
Höchstbeträge je nach Art der Vorhaben zu erlassen. Es 
ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 
Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultatio
nen, auch auf der Ebene von Sach–verständigen, durch
führt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die 
einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament 
und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und ordnungsgemäß 
übermittelt werden. 

(32) Die Kommission sollte bei der Verwaltung des ESF durch 
den gemäß Artikel 163 AEUV festgelegten ESF-Ausschuss 
unterstützt werden. 

(33) Da diese Verordnung die Verordnung (EG) 
Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 1 ) ersetzt, sollte jene Verordnung aufgehoben werden. 
Diese Verordnung sollte jedoch weder die weitere Durch
führung noch die Änderung einer Unterstützung berüh
ren, die die Kommission auf der Grundlage der Verord
nung (EG) Nr. 1081/2006 oder auf der Grundlage ande
rer für diese Unterstützung am 31. Dezember 2013 gel
tender Rechtsvorschriften genehmigt hat. Jene Verord
nung sowie jegliche anderen anwendbaren Rechtsvor
schriften sollten daher nach dem 31. Dezember 2013 
auf die Unterstützung oder die betreffenden Vorhaben 
bis zu ihrer Beendigung weiterhin Anwendung finden. 
Die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 gestell
ten bzw. genehmigten Anträge auf Unterstützung sollten 
ihre Gültigkeit behalten –
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( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlaments und 
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zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1784/1999 (ABl. L 210 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung werden die Aufträge des Europäischen 
Sozialfonds (ESF), einschließlich der Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen, sein Interventionsbereich, besondere Bestim
mungen und die Arten von Ausgaben, die für eine Unterstüt
zung in Frage kommen, festgelegt. 

Artikel 2 

Aufgaben 

(1) Der ESF fördert hohe Beschäftigungsniveaus und die Qua
lität der Arbeitsplätze, verbessert den Zugang zum Arbeits
markt, unterstützt die geografische und berufliche Mobilität 
der Arbeitskräfte und erleichtert ihnen die Anpassung an den 
Strukturwandel und den Wandel von Produktionssystemen im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, fördert ein hohes Niveau 
der allgemeinen und beruflichen Bildung für alle und unterstützt 
junge Menschen beim Übergang von einem Ausbildungs- in ein 
Beschäftigungsverhältnis, bekämpft die Armut, begünstigt die 
soziale Inklusion und fördert die Gleichstellung der Geschlech
ter, die Chancengleichheit und die Nichtdiskriminierung; auf 
diese Weise trägt er zu den Prioritäten der Union im Hinblick 
auf die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhangs bei. 

(2) Der ESF erfüllt die in Absatz 1 genannten Aufträge, in
dem er die Mitgliedstaaten bei der Verfolgung der Prioritäten 
und Kernziele der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum (im Folgenden "Strategie Europa 
2020") unterstützt und den Mitgliedstaaten die Möglichkeit gibt, 
ihre spezifischen Probleme im Hinblick auf die Verwirklichung 
der Ziele der Strategie Europa 2020 zu überwinden. Der ESF 
unterstützt die Ausgestaltung und Umsetzung von Strategien 
und Maßnahmen, die sich aus seinen Aufgaben ergeben, unter 
Berücksichtigung der maßgeblichen integrierten Leitlinien und 
den einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen, die gemäß 
Artikel 121 Absatz 2 und Artikel 148 Absatz 4 AEUV an
genommen werden, sowie gegebenenfalls auf nationaler Ebene 
unter Berücksichtigung der nationalen Reformprogramme sowie 
anderer maßgeblicher nationaler Strategien und Berichte. 

(3) Der ESF kommt den Menschen zugute, auch benachtei
ligten Menschen, wie Langzeitarbeitslosen, behinderten Men
schen, Migranten, Angehörigen ethnischer Minderheiten, Rand
gruppen und Menschen jedes Lebensalters, die von Armut und 
sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Der ESF leistet auch Unter
stützung für Arbeitnehmer, Unternehmen, einschließlich Akteu
ren der Sozialwirtschaft, und Unternehmer sowie für Systeme 
und Strukturen, um ihre Anpassung an neue Herausforderungen 
zu erleichtern, einschließlich der Verringerung des Missverhält
nisses zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage, sowie 
verantwortungsvolles Verwaltungshandeln, sozialen Fortschritt 
und die Durchführung von Reformen insbesondere in den Be
reichen Beschäftigung, Bildung, Weiterbildung und Sozialpolitik 
zu fördern. 

Artikel 3 

Interventionsbereich 

(1) Im Rahmen der thematischen Ziele gemäß Artikel 9 Ab
satz 1 Nummern 8, 9, 10 und 11 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013, die den Buchstaben a, b, c und d dieses Ab
satzes entsprechen, sowie im Einklang mit seinen Aufgaben 
unterstützt der ESF folgende Investitionsprioritäten: 

a) im Rahmen des thematischen Ziels "Förderung nachhaltiger 
und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mo
bilität der Arbeitskräfte": 

i) Zugang zu Beschäftigung für Arbeitsuchende und Nicht
erwerbstätige, einschließlich Langzeitarbeitsloser und ar
beitsmarktferner Menschen, auch durch lokale Beschäfti
gungsinitiativen und die Förderung der Mobilität der 
Arbeitskräfte; 

ii) dauerhafte Eingliederung von jungen Menschen in den 
Arbeitsmarkt, insbesondere von solchen, die weder einen 
Arbeitsplatz haben noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, darunter junge Menschen, de
nen soziale Ausgrenzung droht und die Randgruppen 
angehören, ins Erwerbsleben, einschließlich durch die 
Durchführung der Jugendgarantie; 

iii) Selbstständigkeit, Unternehmergeist und Gründung von 
Unternehmen, einschließlich von innovativen Kleinst
unternehmen sowie innovativen kleinen und mittleren 
Unternehmen; 

iv) Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Gebie
ten, einschließlich des Zugangs zur Beschäftigung und 
des beruflichen Aufstiegs, Vereinbarkeit von Berufs- 
und Privatleben und die Förderung des Grundsatzes 
des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit; 

v) Anpassung der Arbeitskräfte, Unternehmen und Unter
nehmer an den Wandel; 

vi) aktives und gesundes Altern; 

vii) Modernisierung der Arbeitsmarkteinrichtungen, wie etwa 
öffentliche und private Arbeitsverwaltungen, und Verbes
serung der Anpassung an den Bedarf auf dem Arbeits
markt, unter anderem durch Maßnahmen der Förderung 
der transnationalen Mobilität der Arbeitskräfte sowie 
durch Mobilitätsprogramme und die bessere Zusammen
arbeit zwischen den Institutionen und den maßgeblichen 
Interessenträgern; 

b) Im Rahmen des thematischen Ziels "Förderung der sozialen 
Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskri
minierung": 

i) Aktive Inklusion, nicht zuletzt durch die Förderung der 
Chancengleichheit und aktiver Beteiligung, und Verbes
serung der Beschäftigungsfähigkeit;
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung werden die Aufträge des Europäischen 
Sozialfonds (ESF), einschließlich der Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen, sein Interventionsbereich, besondere Bestim
mungen und die Arten von Ausgaben, die für eine Unterstüt
zung in Frage kommen, festgelegt. 

Artikel 2 

Aufgaben 

(1) Der ESF fördert hohe Beschäftigungsniveaus und die Qua
lität der Arbeitsplätze, verbessert den Zugang zum Arbeits
markt, unterstützt die geografische und berufliche Mobilität 
der Arbeitskräfte und erleichtert ihnen die Anpassung an den 
Strukturwandel und den Wandel von Produktionssystemen im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, fördert ein hohes Niveau 
der allgemeinen und beruflichen Bildung für alle und unterstützt 
junge Menschen beim Übergang von einem Ausbildungs- in ein 
Beschäftigungsverhältnis, bekämpft die Armut, begünstigt die 
soziale Inklusion und fördert die Gleichstellung der Geschlech
ter, die Chancengleichheit und die Nichtdiskriminierung; auf 
diese Weise trägt er zu den Prioritäten der Union im Hinblick 
auf die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhangs bei. 

(2) Der ESF erfüllt die in Absatz 1 genannten Aufträge, in
dem er die Mitgliedstaaten bei der Verfolgung der Prioritäten 
und Kernziele der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum (im Folgenden "Strategie Europa 
2020") unterstützt und den Mitgliedstaaten die Möglichkeit gibt, 
ihre spezifischen Probleme im Hinblick auf die Verwirklichung 
der Ziele der Strategie Europa 2020 zu überwinden. Der ESF 
unterstützt die Ausgestaltung und Umsetzung von Strategien 
und Maßnahmen, die sich aus seinen Aufgaben ergeben, unter 
Berücksichtigung der maßgeblichen integrierten Leitlinien und 
den einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen, die gemäß 
Artikel 121 Absatz 2 und Artikel 148 Absatz 4 AEUV an
genommen werden, sowie gegebenenfalls auf nationaler Ebene 
unter Berücksichtigung der nationalen Reformprogramme sowie 
anderer maßgeblicher nationaler Strategien und Berichte. 

(3) Der ESF kommt den Menschen zugute, auch benachtei
ligten Menschen, wie Langzeitarbeitslosen, behinderten Men
schen, Migranten, Angehörigen ethnischer Minderheiten, Rand
gruppen und Menschen jedes Lebensalters, die von Armut und 
sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Der ESF leistet auch Unter
stützung für Arbeitnehmer, Unternehmen, einschließlich Akteu
ren der Sozialwirtschaft, und Unternehmer sowie für Systeme 
und Strukturen, um ihre Anpassung an neue Herausforderungen 
zu erleichtern, einschließlich der Verringerung des Missverhält
nisses zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage, sowie 
verantwortungsvolles Verwaltungshandeln, sozialen Fortschritt 
und die Durchführung von Reformen insbesondere in den Be
reichen Beschäftigung, Bildung, Weiterbildung und Sozialpolitik 
zu fördern. 

Artikel 3 

Interventionsbereich 

(1) Im Rahmen der thematischen Ziele gemäß Artikel 9 Ab
satz 1 Nummern 8, 9, 10 und 11 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013, die den Buchstaben a, b, c und d dieses Ab
satzes entsprechen, sowie im Einklang mit seinen Aufgaben 
unterstützt der ESF folgende Investitionsprioritäten: 

a) im Rahmen des thematischen Ziels "Förderung nachhaltiger 
und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mo
bilität der Arbeitskräfte": 

i) Zugang zu Beschäftigung für Arbeitsuchende und Nicht
erwerbstätige, einschließlich Langzeitarbeitsloser und ar
beitsmarktferner Menschen, auch durch lokale Beschäfti
gungsinitiativen und die Förderung der Mobilität der 
Arbeitskräfte; 

ii) dauerhafte Eingliederung von jungen Menschen in den 
Arbeitsmarkt, insbesondere von solchen, die weder einen 
Arbeitsplatz haben noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, darunter junge Menschen, de
nen soziale Ausgrenzung droht und die Randgruppen 
angehören, ins Erwerbsleben, einschließlich durch die 
Durchführung der Jugendgarantie; 

iii) Selbstständigkeit, Unternehmergeist und Gründung von 
Unternehmen, einschließlich von innovativen Kleinst
unternehmen sowie innovativen kleinen und mittleren 
Unternehmen; 

iv) Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Gebie
ten, einschließlich des Zugangs zur Beschäftigung und 
des beruflichen Aufstiegs, Vereinbarkeit von Berufs- 
und Privatleben und die Förderung des Grundsatzes 
des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit; 

v) Anpassung der Arbeitskräfte, Unternehmen und Unter
nehmer an den Wandel; 

vi) aktives und gesundes Altern; 

vii) Modernisierung der Arbeitsmarkteinrichtungen, wie etwa 
öffentliche und private Arbeitsverwaltungen, und Verbes
serung der Anpassung an den Bedarf auf dem Arbeits
markt, unter anderem durch Maßnahmen der Förderung 
der transnationalen Mobilität der Arbeitskräfte sowie 
durch Mobilitätsprogramme und die bessere Zusammen
arbeit zwischen den Institutionen und den maßgeblichen 
Interessenträgern; 

b) Im Rahmen des thematischen Ziels "Förderung der sozialen 
Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskri
minierung": 

i) Aktive Inklusion, nicht zuletzt durch die Förderung der 
Chancengleichheit und aktiver Beteiligung, und Verbes
serung der Beschäftigungsfähigkeit;
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ii) Sozioökonomische Eingliederung marginalisierter Bevöl
kerungsgruppen, wie etwa der Roma; 

iii) Bekämpfung aller Formen der Diskriminierung und För
derung der Chancengleichheit; 

iv) Verbesserung des Zugangs zu erschwinglichen, nachhal
tigen und qualitativ hochwertigen Dienstleistungen, ein
schließlich Dienstleistungen im Bereich der Gesundheits
versorgung und Sozialdienstleistungen von allgemeinem 
Interesse; 

v) Förderung des sozialen Unternehmertums und der beruf
lichen Eingliederung in Sozialunternehmen und der So
zial- und Solidarwirtschaft zwecks Erleichterung des Zu
gangs zur Beschäftigung; 

vi) auf örtlicher Ebene betriebene Strategien für lokale Ent
wicklung; 

c) Im Rahmen des thematischen Ziels "Investitionen in Bildung, 
Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebens
langes Lernen": 

i) Verringerung und Verhütung des vorzeitigen Schul
abbruchs und Förderung des gleichen Zugangs zu einer 
hochwertigen Früherziehung und einer hochwertigen 
Grund- und Sekundarbildung, darunter (formale, nicht 
formale und informale) Bildungswege, mit denen eine 
Rückkehr in die allgemeine und berufliche Bildung er
möglicht wird; 

ii) Verbesserung der Qualität und Effizienz von, und Zugang 
zu, Hochschulen und gleichwertigen Einrichtungen 
zwecks Steigerung der Zahl der Studierenden und der 
Abschlussquoten, insbesondere für benachteiligte Grup
pen; 

iii) Förderung des gleichen Zugangs zum lebenslangen Ler
nen für alle Altersgruppen im formalen, nicht formalen 
und informalen Rahmen, Steigerung des Wissens sowie 
der Fähigkeiten und Kompetenzen der Arbeitskräfte so
wie die Förderung flexibler Bildungswege unter anderem 
durch Berufsberatung und die Bestätigung erworbener 
Kompetenzen; 

iv) Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der Systeme der 
allgemeinen und beruflichen Bildung, Erleichterung des 
Übergangs von der Bildung zur Beschäftigung und Stär
kung der Systeme der beruflichen Bildung und Weiter
bildung und deren Qualität, unter anderem durch Mecha
nismen für die Antizipierung des Qualifikationsbedarfs, 
die Erstellung von Lehrplänen sowie die Einrichtung und 
Entwicklung beruflicher Bildungssysteme, darunter duale 
Bildungssysteme und Ausbildungswege; 

d) Im Rahmen des thematischen Ziels "Verbesserung der insti
tutionellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und Inte
ressenträgern und der effizienten öffentlichen Verwaltung": 

i) Investitionen zugunsten der institutionellen Kapazitäten 
und der Effizienz der öffentlichen Verwaltungen und 
Dienste auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene im 
Hinblick auf Reformen, bessere Rechtsetzung und verant
wortungsvolles Verwaltungshandeln. 

Diese Investitionspriorität gilt nur in Mitgliedstaaten, die 
für eine Förderung durch den Kohäsionsfonds in Frage 
kommen, bzw. in solchen mit mindestens einer Region 
auf NUTS-Ebene 2 gemäß Artikel 90 Absatz 2 Buchstabe 
a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013. 

ii) Aufbau der Kapazitäten aller Interessenträger, die in den 
Bereichen Bildung, lebenslanges Lernen, Weiterbildung 
sowie Beschäftigung und Sozialpolitik tätig sind, unter 
anderem durch sektorale und territoriale Bündnisse, um 
Reformen auf den nationalen, regionalen und lokalen 
Ebenen anzustoßen. 

(2) Im Rahmen der Investitionsprioritäten nach Absatz 1 
trägt der ESF auch zu den anderen thematischen Zielen nach 
Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 bei, vor 
allem durch folgende Maßnahmen: 

a) Unterstützung des Umstiegs auf eine CO 2 -arme, dem Klima
wandel standhaltende, ressourceneffiziente und umweltver
trägliche Wirtschaft durch die Verbesserung der Systeme 
der allgemeinen und beruflichen Bildung, die für die Anpas
sung von Kompetenzen und Qualifikationen, die Höherqua
lifizierung der Arbeitskräfte und die Schaffung von Arbeits
plätzen in den Bereichen Umwelt und Energie notwendig ist; 

b) Verbesserung der Barrierefreiheit sowie der Nutzung und 
Qualität der Informations- und Kommunikationstechnolo
gien durch Entwicklung der Medienkompetenz und des Ler
nens mit elektronischen Hilfsmitteln (E-Learning) sowie In
vestitionen in digitale Integration (e-inclusion), digitale Qua
lifikationen und einschlägige unternehmerische Fähigkeiten; 

c) Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und 
Innovation durch Entwicklung von Postgraduiertenstudien
gängen und unternehmerischen Fähigkeiten, Fortbildung 
von Wissenschaftlern und vernetzte Zusammenarbeit und 
Partnerschaften zwischen Hochschuleinrichtungen, For
schungs- und Technologiezentren sowie Unternehmen; 

d) Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und langfristigen 
Tragfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen durch 
Förderung der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen, Füh
rungskräfte und der Arbeitskräfte, durch höhere Investitionen 
in das Humankapital und durch Förderung von praxisorien
tierten beruflichen Bildungs- oder Weiterbildungseinrichtun
gen.
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Artikel 4 

Kohärenz und thematische Konzentration 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Strategie und 
die Maßnahmen, die in den operationellen Programmen be
schrieben werden, kohärent damit sind und die Probleme auf
greifen, die in ihren nationalen Reformprogrammen sowie ge
gebenenfalls in ihren anderen nationalen Strategien gegen Ar
beitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung und auch den 
einschlägigen Empfehlungen des Rates gemäß Artikel 148 Ab
satz 4 AEUV aufgezeigt werden, um so zur Erreichung der 
Kernziele der Strategie Europa 2020 in den Bereichen Beschäf
tigung, Bildung und Armutsbekämpfung beizutragen. 

(2) Mindestens 20 % der insgesamt in jedem Mitgliedstaat zur 
Verfügung stehenden ESF-Mittel werden für das thematische Ziel 
"Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung der Armut 
und jeglicher Diskriminierung" nach Artikel 9 Absatz 1 Num
mer 9 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 bereitgestellt. 

(3) Bei der thematischen Konzentration gehen die Mitglied
staaten wie folgt vor: 

a) In stärker entwickelten Regionen konzentrieren die Mitglied
staaten mindestens 80 % der jedem operationellen Programm 
zugewiesenen ESF-Mittel auf bis zu fünf der Investitionsprio
ritäten nach Artikel 3 Absatz 1. 

b) In Übergangsregionen konzentrieren die Mitgliedstaaten min
destens 70 % der jedem operationellen Programm zugewie
senen ESF-Mittel auf bis zu fünf der Investitionsprioritäten 
nach Artikel 3 Absatz 1. 

c) In weniger entwickelten Regionen konzentrieren die Mit
gliedstaaten mindestens 60 % der jedem operationellen Pro
gramm zugewiesenen ESF-Mittel auf bis zu fünf der Investi
tionsprioritäten nach Artikel 3 Absatz 1. 

(4) Die in Artikel 11 Absatz 1 aufgeführten Prioritätsachsen 
werden bei der Berechnung der in den Absätzen 2 und 3 dieses 
Artikels aufgeführten Prozentsätze nicht berücksichtigt. 

Artikel 5 

Indikatoren 

(1) Die Output- und Ergebnisindikatoren nach Anhang I die
ser Verordnung und gegebenenfalls die programmspezifischen 
Indikatoren werden in Einklang mit Artikel 27 Absatz 4 und 
Artikel 96 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii und iv der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013 verwendet. Alle gemeinsamen Out
put- und Ergebnisindikatoren sind bei allen Investitionsprioritä
ten anzugeben. Die in Anhang II dieser Verordnung genannten 
Ergebnisindikatoren werden gemäß Absatz 2 diese Artikels an
gegeben. Die Daten sollten erforderlichenfalls nach Geschlecht 
aufgeschlüsselt angegeben werden. 

Für die gemeinsamen und programmspezifischen Outputindika
toren werden die Ausgangswerte auf null gesetzt. Sofern es für 

die Art des unterstützten Vorhabens von Belang ist, werden für 
2023 kumulative quantifizierte Zielwerte für diese Indikatoren 
für 2023 festgelegt. Outputindikatoren werden in absoluten 
Zahlen ausgedrückt. 

Für diese gemeinsamen und programmspezifischen Ergebnis
indikatoren, für die ein kumulativer quantifizierter Zielwert für 
2023 festgelegt wurde, werden Ausgangswerte unter Verwen
dung der neuesten verfügbaren Daten oder anderer relevanter 
Informationsquellen festgelegt. Die programmspezifischen Er
gebnisindikatoren und dazugehörigen Ziele können quantitativ 
oder qualitativ formuliert sein. 

(2) Neben den in Absatz 1 erwähnten Indikatoren werden 
die in Anhang II dieser Verordnung genannten Ergebnisindika
toren für alle Vorhaben verwendet, die im Rahmen der Investi
tionspriorität nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii zur 
Durchführung der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
unterstützt werden. Alle in Anhang II dieser Verordnung ge
nannten Indikatoren werden mit einem kumulativen quantifi
zierten Zielwert für 2023 und einem Ausgangswert verknüpft. 

(3) Gemeinsam mit den jährlichen Durchführungsberichten 
übermittelt jede Verwaltungsbehörde auf elektronischem Weg 
strukturierte Daten für die einzelnen Prioritätsachsen nach In
vestitionsprioritäten. Die Daten werden für die in Artikel 96 
Absatz 2 Buchstabe b Ziffer vi der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 genannten Interventionskategorien und die Out
put- und Ergebnisindikatoren vorgelegt. Abweichend von Arti
kel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 beziehen 
sich die für Output- und Ergebnisindikatoren übermittelten Da
ten auf Werte für teilweise oder vollständig durchgeführte Vor
haben. 

KAPITEL II 

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DIE PROGRAMMPLANUNG 
UND UMSETZUNG 

Artikel 6 

Einbeziehung der Partner 

(1) Die nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
vorgesehene Einbeziehung der Partner in die Umsetzung der 
operationellen Programme kann in Form von Globalzuschüssen 
gemäß Artikel 123 Absatz 7 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 erfolgen. In solchen Fällen wird im operationel
len Programm der vom Globalzuschuss betroffene Teil des ope
rationellen Programms mit einem Richtbetrag der Mittelzuwei
sung aus den einzelnen Prioritätsachsen angegeben. 

(2) Um eine angemessene Beteiligung der Sozialpartner an 
den vom ESF unterstützten Maßnahmen zu fördern, sorgen 
die Verwaltungsbehörden eines operationellen Programms in 
einer Region nach Artikel 90 Absatz 2 Buchstabe a oder b 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 oder in einem Mitglied
staat, die für eine Unterstützung durch den Kohäsionsfonds in 
Frage kommen, dafür, dass entsprechend den Bedürfnissen ein 
angemessener Betrag der ESF-Mittel für den Kapazitätenaufbau – 
in Form von Schulungs- und Vernetzungsmaßnahmen und 
Maßnahmen zur Stärkung des sozialen Dialogs – sowie für 
gemeinsame Maßnahmen der Sozialpartner bereitgestellt wird.

DE L 347/476 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013



227

ES
F-

VE
RO

RD
N

U
N

G

Artikel 4 

Kohärenz und thematische Konzentration 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Strategie und 
die Maßnahmen, die in den operationellen Programmen be
schrieben werden, kohärent damit sind und die Probleme auf
greifen, die in ihren nationalen Reformprogrammen sowie ge
gebenenfalls in ihren anderen nationalen Strategien gegen Ar
beitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung und auch den 
einschlägigen Empfehlungen des Rates gemäß Artikel 148 Ab
satz 4 AEUV aufgezeigt werden, um so zur Erreichung der 
Kernziele der Strategie Europa 2020 in den Bereichen Beschäf
tigung, Bildung und Armutsbekämpfung beizutragen. 

(2) Mindestens 20 % der insgesamt in jedem Mitgliedstaat zur 
Verfügung stehenden ESF-Mittel werden für das thematische Ziel 
"Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung der Armut 
und jeglicher Diskriminierung" nach Artikel 9 Absatz 1 Num
mer 9 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 bereitgestellt. 

(3) Bei der thematischen Konzentration gehen die Mitglied
staaten wie folgt vor: 

a) In stärker entwickelten Regionen konzentrieren die Mitglied
staaten mindestens 80 % der jedem operationellen Programm 
zugewiesenen ESF-Mittel auf bis zu fünf der Investitionsprio
ritäten nach Artikel 3 Absatz 1. 

b) In Übergangsregionen konzentrieren die Mitgliedstaaten min
destens 70 % der jedem operationellen Programm zugewie
senen ESF-Mittel auf bis zu fünf der Investitionsprioritäten 
nach Artikel 3 Absatz 1. 

c) In weniger entwickelten Regionen konzentrieren die Mit
gliedstaaten mindestens 60 % der jedem operationellen Pro
gramm zugewiesenen ESF-Mittel auf bis zu fünf der Investi
tionsprioritäten nach Artikel 3 Absatz 1. 

(4) Die in Artikel 11 Absatz 1 aufgeführten Prioritätsachsen 
werden bei der Berechnung der in den Absätzen 2 und 3 dieses 
Artikels aufgeführten Prozentsätze nicht berücksichtigt. 

Artikel 5 

Indikatoren 

(1) Die Output- und Ergebnisindikatoren nach Anhang I die
ser Verordnung und gegebenenfalls die programmspezifischen 
Indikatoren werden in Einklang mit Artikel 27 Absatz 4 und 
Artikel 96 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii und iv der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013 verwendet. Alle gemeinsamen Out
put- und Ergebnisindikatoren sind bei allen Investitionsprioritä
ten anzugeben. Die in Anhang II dieser Verordnung genannten 
Ergebnisindikatoren werden gemäß Absatz 2 diese Artikels an
gegeben. Die Daten sollten erforderlichenfalls nach Geschlecht 
aufgeschlüsselt angegeben werden. 

Für die gemeinsamen und programmspezifischen Outputindika
toren werden die Ausgangswerte auf null gesetzt. Sofern es für 

die Art des unterstützten Vorhabens von Belang ist, werden für 
2023 kumulative quantifizierte Zielwerte für diese Indikatoren 
für 2023 festgelegt. Outputindikatoren werden in absoluten 
Zahlen ausgedrückt. 

Für diese gemeinsamen und programmspezifischen Ergebnis
indikatoren, für die ein kumulativer quantifizierter Zielwert für 
2023 festgelegt wurde, werden Ausgangswerte unter Verwen
dung der neuesten verfügbaren Daten oder anderer relevanter 
Informationsquellen festgelegt. Die programmspezifischen Er
gebnisindikatoren und dazugehörigen Ziele können quantitativ 
oder qualitativ formuliert sein. 

(2) Neben den in Absatz 1 erwähnten Indikatoren werden 
die in Anhang II dieser Verordnung genannten Ergebnisindika
toren für alle Vorhaben verwendet, die im Rahmen der Investi
tionspriorität nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii zur 
Durchführung der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
unterstützt werden. Alle in Anhang II dieser Verordnung ge
nannten Indikatoren werden mit einem kumulativen quantifi
zierten Zielwert für 2023 und einem Ausgangswert verknüpft. 

(3) Gemeinsam mit den jährlichen Durchführungsberichten 
übermittelt jede Verwaltungsbehörde auf elektronischem Weg 
strukturierte Daten für die einzelnen Prioritätsachsen nach In
vestitionsprioritäten. Die Daten werden für die in Artikel 96 
Absatz 2 Buchstabe b Ziffer vi der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 genannten Interventionskategorien und die Out
put- und Ergebnisindikatoren vorgelegt. Abweichend von Arti
kel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 beziehen 
sich die für Output- und Ergebnisindikatoren übermittelten Da
ten auf Werte für teilweise oder vollständig durchgeführte Vor
haben. 

KAPITEL II 

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DIE PROGRAMMPLANUNG 
UND UMSETZUNG 

Artikel 6 

Einbeziehung der Partner 

(1) Die nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
vorgesehene Einbeziehung der Partner in die Umsetzung der 
operationellen Programme kann in Form von Globalzuschüssen 
gemäß Artikel 123 Absatz 7 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 erfolgen. In solchen Fällen wird im operationel
len Programm der vom Globalzuschuss betroffene Teil des ope
rationellen Programms mit einem Richtbetrag der Mittelzuwei
sung aus den einzelnen Prioritätsachsen angegeben. 

(2) Um eine angemessene Beteiligung der Sozialpartner an 
den vom ESF unterstützten Maßnahmen zu fördern, sorgen 
die Verwaltungsbehörden eines operationellen Programms in 
einer Region nach Artikel 90 Absatz 2 Buchstabe a oder b 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 oder in einem Mitglied
staat, die für eine Unterstützung durch den Kohäsionsfonds in 
Frage kommen, dafür, dass entsprechend den Bedürfnissen ein 
angemessener Betrag der ESF-Mittel für den Kapazitätenaufbau – 
in Form von Schulungs- und Vernetzungsmaßnahmen und 
Maßnahmen zur Stärkung des sozialen Dialogs – sowie für 
gemeinsame Maßnahmen der Sozialpartner bereitgestellt wird.
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(3) Um die angemessene Beteiligung von Nichtregierungs
organisationen an den vom ESF unterstützten Maßnahmen, 
vor allem in den Bereichen soziale Inklusion, Gleichstellung 
der Geschlechter und Chancengleichheit, sowie ihren Zugang 
zu diesen zu fördern, sorgen die Verwaltungsbehörden eines 
operationellen Programms in einer Region nach Artikel 90 Ab
satz 2 Buchstaben a oder b der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 oder in Mitgliedstaaten, die für eine Unterstüt
zung durch den Kohäsionsfonds in Frage kommen, dafür, dass 
ein angemessener Betrag der ESF-Mittel für den Aufbau von 
Kapazitäten der Nichtregierungsorganisationen bereitgestellt 
wird. 

Artikel 7 

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission fördern die Gleichstel
lung von Frauen und Männern durch eine durchgängige Berück
sichtigung des Gleichstellungsaspekts gemäß Artikel 7 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 in allen Phasen der Ausarbeitung, 
Durchführung, Begleitung und Bewertung der operationellen 
Programme. Durch den ESF unterstützen die Mitgliedstaaten 
und die Kommission auch die besonderen, gezielten Maßnah
men im Rahmen der entsprechenden Investitionsprioritäten ge
mäß Artikel 3 und besonders gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buch
stabe a Ziffer iv dieser Verordnung, die insbesondere darauf 
abstellen, die dauerhafte Beteiligung von Frauen am Erwerbs
leben zu erhöhen und ihr berufliches Fortkommen zu verbes
sern und dadurch gegen die Feminisierung der Armut vorzuge
hen, die geschlechtsspezifische Segregation abzubauen, Ge
schlechterstereotypen auf dem Arbeitsmarkt und in der all
gemeinen und beruflichen Bildung zu bekämpfen, sowie die 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben für alle und die 
gleichberechtigte Verteilung von Betreuungspflichten zwischen 
Frauen und Männern zu fördern. 

Artikel 8 

Förderung der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission fördern die Chancen
gleichheit für alle und ohne Diskriminierung aufgrund des Ge
schlechts, der Rasse oder ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuel
len Ausrichtung durch eine durchgängige Berücksichtigung des 
Nichtdiskriminierungsgrundsatzes gemäß Artikel 7 der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013. Durch den ESF unterstützen die Mit
gliedstaaten und die Kommission auch besondere Maßnahmen 
im Rahmen der Investitionsprioritäten gemäß Artikel 3, ins
besondere Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii dieser Ver
ordnung, gefördert werden. Derartige Maßnahmen sind auf die 
Bekämpfung jeglicher Art von Diskriminierung sowie auf die 
Verbesserung der Zugänglichkeit für behinderte Menschen aus
gerichtet und stellen darauf ab, die Integration in den Bereichen 
Beschäftigung, Bildung und Weiterbildung zu verbessern, da
durch die soziale Inklusion zu fördern, Ungleichheiten in Bezug 
auf ihr Bildungsniveau und ihren Gesundheitszustand zu ver
ringern und den Übergang von institutioneller zu bürgernaher 
Betreuung insbesondere für von Mehrfachdiskriminierung be
troffene Menschen zu erleichtern. 

Artikel 9 

Soziale Innovation 

(1) Der ESF fördert soziale Innovation auf allen Gebieten 
seines Interventionsbereichs gemäß Artikel 3 dieser Verordnung, 

vor allem mit dem Ziel der lokalen oder regionalen Erprobung, 
Bewertung und Umsetzung in größerem Maßstab von innova
tiven Lösungen, darunter auch auf lokaler oder regionaler Ebene, 
um sozialen Bedürfnissen in Partnerschaft mit den relevanten 
Partner und vor allem den Sozialpartnern zu begegnen. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen entweder in ihren operationel
len Programmen oder zu einem späteren Zeitpunkt bei der 
Durchführung Bereiche für soziale Innovationen fest, die den 
besonderen Bedürfnissen der Mitgliedstaaten entsprechen. 

(3) Die Kommission erleichtert den Kapazitätenaufbau für 
soziale Innovationen, vor allem indem sie das wechselseitige 
Lernen, die Einrichtung von Netzwerken und die Verbreitung 
und Förderung bewährter Verfahren und Methoden unterstützt. 

Artikel 10 

Transnationale Zusammenarbeit 

(1) Die Mitgliedstaaten unterstützen die transnationale Zu
sammenarbeit, um das wechselseitige Lernen zu fördern und 
somit die Wirksamkeit der durch den ESF geförderten Politiken 
zu erhöhen. In die transnationale Zusammenarbeit sind Partner 
aus mindestens zwei Mitgliedstaaten eingebunden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen Mitgliedstaaten mit nur 
einem vom ESF unterstützten operationellen Programm oder 
nur einem fondsübergreifenden operationellen Programm in 
ausreichend begründeten Fällen und unter Berücksichtigung 
des Verhältnismäßigkeits–grundsatzes ausnahmsweise von einer 
Unterstützung transnationaler Kooperationsmaßnahmen abse
hen. 

(3) Die Mitgliedstaaten können in Partnerschaft mit den re
levanten Partnern Themen für die transnationale Zusammen
arbeit aus einer von der Kommission vorgeschlagenen und 
von dem in Artikel 25 genannten Ausschuss gebilligten Liste 
gemeinsamer Themen oder andere ihren spezifischen Bedürfnis
sen entsprechende Themen auswählen. 

(4) Die Kommission erleichtert die transnationale Zusam
menarbeit zu den in Absatz 3 genannten gemeinsamen Themen 
der Liste und gegebenenfalls weiteren von den Mitgliedstaaten 
ausgewählten Themen durch Förderung des wechselseitigen Ler
nens sowie koordinierte oder gemeinsame Aktionen. Insbeson
dere richtet die Kommission auf EU-Ebene eine Plattform ein, 
die den Aufbau transnationaler Partnerschaften, den Erfahrungs– 
austausch, den Aufbau von Kapazitäten und die Vernetzung 
sowie die Kapitalisierung und Verbreitung relevanter Ergebnisse 
erleichtern soll. Um die transnationale Zusammenarbeit zu er
leichtern, entwickelt die Kommission außerdem einen Rahmen 
für die koordinierte Umsetzung mit gemeinsamen Finanzhilfe
kriterien, Arten von Maßnahmen, Zeitplänen für die Maßnah
men sowie gemeinsamen Methodikkonzepten für Begleitung 
und Bewertung. 

Artikel 11 

Fondsspezifische Bestimmungen für die operationellen 
Programme 

(1) Abweichend von Artikel 96 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 können in den operationellen Programmen 
Prioritätsachsen für soziale Innovation und transnationale Zu
sammenarbeit gemäß Artikel 9 und 10 dieser Verordnung fest
gelegt werden.
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(2) Abweichend von Artikel 120 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 wird der maximale Kofinanzierungssatz für 
eine Prioritätsachse um 10 Prozentpunkte, jedoch auf maximal 
100 % erhöht, wenn die Prioritätsachse zur Gänze für soziale 
Innovation oder für transnationale Zusammenarbeit oder für 
eine Kombination von beiden vorgesehen ist. 

(3) Zusätzlich zu den Bestimmungen in Artikel 96 Absatz 3 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 präzisieren die operatio
nellen Programme den Beitrag der geplanten ESF-geförderten 
Maßnahmen 

a) zu den in Artikel 9 Nummern 1 bis 7 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 aufgeführten thematischen Zielen, gegebe
nenfalls nach Prioritätsachse; 

b) zur sozialen Innovation und transnationalen Zusammen
arbeit nach Artikel 9 und 10 dieser Verordnung, sofern sie 
nicht durch eine spezielle Prioritätsachse abgedeckt sind. 

Artikel 12 

Sonderbestimmungen zum Umgang mit territorialen 
Besonderheiten 

(1) Der ESF kann auf örtlicher Ebene betriebene Strategien 
zur lokalen Entwicklung in städtischen und ländlichen Gebieten 
gemäß Artikel 32, 33 und 34 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013, territoriale Bündnisse und lokale Initiativen in 
den Bereichen Beschäftigung, einschließlich Beschäftigung junger 
Menschen, Bildung und soziale Inklusion sowie integrierte ter
ritoriale Investitionen (ITI) gemäß Artikel 36 der Verordnung 
Nr. 1303/2013 unterstützen. 

(2) In Ergänzung zu den EFRE-Interventionen nach Artikel 7 
der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 1 ) kann der ESF eine nachhaltige Stadt
entwicklung durch Strategien unterstützen, die integrierte Maß
nahmen vorsehen, um den wirtschaftlichen, ökologischen und 
sozialen Problemen in den Stadtteilen zu begegnen, die von den 
Mitgliedstaaten nach den in ihren jeweiligen Partnerschaftsver
einbarungen festgelegten Grundsätzen identifiziert werden. 

KAPITEL III 

SONDERBESTIMMUNGEN FÜR DIE FINANZIELLE 
VERWALTUNG 

Artikel 13 

Förderfähigkeit von Ausgaben 

(1) Der ESF leistet Unterstützung für förderfähige Ausgaben, 
wozu gemäß Artikel 120 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ge
meinsam aufgebrachte finanzielle Ressourcen gehören können. 

(2) Der ESF kann Unterstützung für förderfähige Ausgaben 
leisten, die bei Vorhaben anfallen, die außerhalb des Programm
gebiets, jedoch in der EU durchgeführt werden, sofern die bei
den folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) das Vorhaben ist von Vorteil für das Programmgebiet; 

b) die Pflichten der Behörden für die operationellen Programme 
in Bezug auf die Verwaltung, Kontrolle und Prüfung des 
Vorhabens werden von den Behörden erfüllt, die für das 
operationelle Programm, in dessen Rahmen das Vorhaben 
unterstützt wird, zuständig sind, oder sie treffen Verein
barungen mit den Behörden des Mitgliedstaats, in dem das 
Vorhaben durchgeführt wird, sofern in diesem Mitgliedstaat 
die Pflichten in Bezug auf die Verwaltung, Kontrolle und 
Prüfung des Vorhabens erfüllt werden. 

(3) Bis zu einem Grenzwert von 3 % des Budgets eines ope
rationellen Programms des ESF oder des ESF-Teils eines aus 
mehreren Fonds finanzierten operationellen Programms kom
men Ausgaben außerhalb der Union unter den Voraussetzungen 
für eine ESF-Finanzhilfe in Frage, dass die Ausgaben sich auf die 
thematischen Ziele gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a oder 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c beziehen und der Begleitaus
schuss dem Vorhaben oder der Art der betroffenen Vorhaben 
zugestimmt hat. 

(4) Neben den in Artikel 69 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 genannten Ausgaben kommt der Erwerb von 
Infrastrukturen, Grundstücken und Immobilien nicht für eine 
Beteiligung des ESF in Betracht. 

(5) Sachleistungen in Form von Unterstützungsgeldern oder 
Gehältern/Löhnen, die von einem Dritten zugunsten der Teil
nehmer eines Vorhabens gezahlt werden, kommen für eine ESF- 
Finanzhilfe in Frage, sofern die Sachleistungen gemäß den na
tionalen Vorschriften, einschließlich der Buchhaltungsvorschrif
ten, anfallen und die von den Dritten getragen Kosten nicht 
übersteigen. 

Artikel 14 

Vereinfachte Kostenoptionen 

(1) Zusätzlich zu den Optionen nach Artikel 67 der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013 kann die Kommission die Ausgaben 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage von standardisierten Ein
heitskosten und Pauschalfinanzierungen, die von ihr definiert 
werden, erstatten. Die auf dieser Grundlage berechneten Beträge 
gelten als an die Begünstigten ausgezahlte öffentliche Unterstüt
zung und als förderfähige Ausgabe zur Durchführung der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013. 

Für die Zwecke des Unterabsatz 1 wird der Kommission die 
Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 24 
betreffend die Art der abgedeckten Vorhaben, die Definition 
der standardisierten Einheitskosten und Pauschalfinanzierungen 
und der entsprechenden Höchstbeträge, die nach den gemein
sam vereinbarten Methoden angepasst werden können, übertra
gen, wobei die in früheren Planungszeiträumen gewonnenen 
Erfahrungen berücksichtigt werden.
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(2) Abweichend von Artikel 120 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 wird der maximale Kofinanzierungssatz für 
eine Prioritätsachse um 10 Prozentpunkte, jedoch auf maximal 
100 % erhöht, wenn die Prioritätsachse zur Gänze für soziale 
Innovation oder für transnationale Zusammenarbeit oder für 
eine Kombination von beiden vorgesehen ist. 

(3) Zusätzlich zu den Bestimmungen in Artikel 96 Absatz 3 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 präzisieren die operatio
nellen Programme den Beitrag der geplanten ESF-geförderten 
Maßnahmen 

a) zu den in Artikel 9 Nummern 1 bis 7 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 aufgeführten thematischen Zielen, gegebe
nenfalls nach Prioritätsachse; 

b) zur sozialen Innovation und transnationalen Zusammen
arbeit nach Artikel 9 und 10 dieser Verordnung, sofern sie 
nicht durch eine spezielle Prioritätsachse abgedeckt sind. 

Artikel 12 

Sonderbestimmungen zum Umgang mit territorialen 
Besonderheiten 

(1) Der ESF kann auf örtlicher Ebene betriebene Strategien 
zur lokalen Entwicklung in städtischen und ländlichen Gebieten 
gemäß Artikel 32, 33 und 34 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013, territoriale Bündnisse und lokale Initiativen in 
den Bereichen Beschäftigung, einschließlich Beschäftigung junger 
Menschen, Bildung und soziale Inklusion sowie integrierte ter
ritoriale Investitionen (ITI) gemäß Artikel 36 der Verordnung 
Nr. 1303/2013 unterstützen. 

(2) In Ergänzung zu den EFRE-Interventionen nach Artikel 7 
der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 1 ) kann der ESF eine nachhaltige Stadt
entwicklung durch Strategien unterstützen, die integrierte Maß
nahmen vorsehen, um den wirtschaftlichen, ökologischen und 
sozialen Problemen in den Stadtteilen zu begegnen, die von den 
Mitgliedstaaten nach den in ihren jeweiligen Partnerschaftsver
einbarungen festgelegten Grundsätzen identifiziert werden. 

KAPITEL III 

SONDERBESTIMMUNGEN FÜR DIE FINANZIELLE 
VERWALTUNG 

Artikel 13 

Förderfähigkeit von Ausgaben 

(1) Der ESF leistet Unterstützung für förderfähige Ausgaben, 
wozu gemäß Artikel 120 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ge
meinsam aufgebrachte finanzielle Ressourcen gehören können. 

(2) Der ESF kann Unterstützung für förderfähige Ausgaben 
leisten, die bei Vorhaben anfallen, die außerhalb des Programm
gebiets, jedoch in der EU durchgeführt werden, sofern die bei
den folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) das Vorhaben ist von Vorteil für das Programmgebiet; 

b) die Pflichten der Behörden für die operationellen Programme 
in Bezug auf die Verwaltung, Kontrolle und Prüfung des 
Vorhabens werden von den Behörden erfüllt, die für das 
operationelle Programm, in dessen Rahmen das Vorhaben 
unterstützt wird, zuständig sind, oder sie treffen Verein
barungen mit den Behörden des Mitgliedstaats, in dem das 
Vorhaben durchgeführt wird, sofern in diesem Mitgliedstaat 
die Pflichten in Bezug auf die Verwaltung, Kontrolle und 
Prüfung des Vorhabens erfüllt werden. 

(3) Bis zu einem Grenzwert von 3 % des Budgets eines ope
rationellen Programms des ESF oder des ESF-Teils eines aus 
mehreren Fonds finanzierten operationellen Programms kom
men Ausgaben außerhalb der Union unter den Voraussetzungen 
für eine ESF-Finanzhilfe in Frage, dass die Ausgaben sich auf die 
thematischen Ziele gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a oder 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c beziehen und der Begleitaus
schuss dem Vorhaben oder der Art der betroffenen Vorhaben 
zugestimmt hat. 

(4) Neben den in Artikel 69 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 genannten Ausgaben kommt der Erwerb von 
Infrastrukturen, Grundstücken und Immobilien nicht für eine 
Beteiligung des ESF in Betracht. 

(5) Sachleistungen in Form von Unterstützungsgeldern oder 
Gehältern/Löhnen, die von einem Dritten zugunsten der Teil
nehmer eines Vorhabens gezahlt werden, kommen für eine ESF- 
Finanzhilfe in Frage, sofern die Sachleistungen gemäß den na
tionalen Vorschriften, einschließlich der Buchhaltungsvorschrif
ten, anfallen und die von den Dritten getragen Kosten nicht 
übersteigen. 

Artikel 14 

Vereinfachte Kostenoptionen 

(1) Zusätzlich zu den Optionen nach Artikel 67 der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013 kann die Kommission die Ausgaben 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage von standardisierten Ein
heitskosten und Pauschalfinanzierungen, die von ihr definiert 
werden, erstatten. Die auf dieser Grundlage berechneten Beträge 
gelten als an die Begünstigten ausgezahlte öffentliche Unterstüt
zung und als förderfähige Ausgabe zur Durchführung der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013. 

Für die Zwecke des Unterabsatz 1 wird der Kommission die 
Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 24 
betreffend die Art der abgedeckten Vorhaben, die Definition 
der standardisierten Einheitskosten und Pauschalfinanzierungen 
und der entsprechenden Höchstbeträge, die nach den gemein
sam vereinbarten Methoden angepasst werden können, übertra
gen, wobei die in früheren Planungszeiträumen gewonnenen 
Erfahrungen berücksichtigt werden.
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Die Prüfung der Rechnungsführung zielt ausschließlich darauf 
ab, zu überprüfen, ob die Bedingungen für eine Erstattung 
durch die Kommission auf der Grundlage von standardisierten 
Einheitskosten und Pauschalfinanzierungen erfüllt sind. 

Falls Finanzierungen auf der Grundlage von standardisierten Ein
heitskosten und Pauschalfinanzierungen nach Unterabsatz 1 in 
Anspruch genommen werden, kann der betreffende Mitglied
staat seine eigene Kostenrechnungspraxis zur Unterstützung 
von Vorhaben anwenden. Im Sinne dieser Verordnung und 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 werden diese Kostenrech
nungspraxis und die sich daraus ergebenden Beträge keiner Prü
fung durch die Prüfbehörde oder die Kommission unterzogen. 

(2) Gemäß Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe d und Absatz 5 
Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 kann ein 
Pauschalsatz bis zu 40 % der direkten förderfähigen Personal
kosten genutzt werden, um die förderfähigen Restkosten eines 
Vorhabens abzudecken, ohne dass der Mitgliedstaat eine Berech
nung des anzuwendenden Satzes anstellen muss. 

(3) Zusätzlich zu den in Artikel 67 Absatz 5 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 genannten Methoden können in Fällen, bei 
denen die öffentliche Unterstützung für Zuschüsse und rück
zahlbare Unterstützung 100 000 EUR nicht überschreiten, die 
in Artikel 67 Absatz 1 Buchstaben b, c und d der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 genannten Beträge von Fall zu Fall unter 
Bezugnahme auf einen vorab von der Verwaltungsbehörde ge
nehmigten Haushaltsplanentwurf festgelegt werden. 

(4) Unbeschadet von Artikel 67 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 werden Zuschüsse und rückzahlbare Unter
stützung, bei denen die öffentliche Unterstützung 50 000 EUR 
nicht übersteigt, in Form von standardisierten Einheitskosten 
oder Pauschalfinanzierungen gemäß Absatz 1 dieses Artikels 
oder gemäß Artikel 67 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
oder in Form von Pauschalsätzen gemäß Artikel 67 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 gewährt; dies gilt nicht für Vor
haben, die im Rahmen staatlicher Beihilfen gefördert werden. 
Bei einer Finanzierung durch einen Pauschalsatz kann für die 
zur Berechnung des Satzes herangezogenen Kategorien von Kos
ten eine Erstattung gemäß Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 erfolgen. 

Artikel 15 

Finanzinstrumente 

Gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 kann 
der ESF Maßnahmen und Strategien, die in seinen Interventions
bereich fallen, durch Finanzinstrumente, wie Mikrokredite und 
Garantiefonds, unterstützen. 

KAPITEL IV 

BESCHÄFTIGUNGSINITIATIVE FÜR JUNGE MENSCHEN 

Artikel 16 

Ziel der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 

Mit der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen wird die 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in den förderungsberech
tigten Regionen der Union unterstützt, indem die Maßnahmen 
nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der vorliegenden 
Verordnung gefördert werden. Zielgruppe der Initiative sind alle 

jungen arbeitslosen oder nicht erwerbstätigen Menschen (auch 
Langzeitarbeitslose) unter 25 Jahren, die in den förderungs
berechtigten Regionen wohnen und die keine Arbeit haben 
und keine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren, 
unabhängig davon, ob sie arbeitslos gemeldet sind oder nicht. 
Auf freiwilliger Basis können Mitgliedstaaten beschließen, die 
Zielgruppe zu erweitern, um junge Menschen unter 30 Jahren 
einzubeziehen. 

Für die Zwecke der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
2014-2015 gelten als "förderfähige Regionen" Region auf 
NUTS-Ebene 2, in denen die Jugendarbeitslosigkeit im Jahr 
2012 bei jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren mehr 
als 25 % betrug, und für Mitgliedstaaten, in denen die Jugend
arbeitslosigkeit im Jahr 2012 um mehr als 30 % angestiegen ist, 
Region auf NUTS-Ebene 2, in denen die Jugendarbeitslosigkeit 
im Jahr 2012 mehr als 20 % betrug. 

Die Mittel für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
können für die Jahre 2016 bis 2020 im Rahmen des Haushalts
verfahrens gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 nach oben angepasst werden. Für die Bestim
mung der Regionen, die im Rahmen der Beschäftigungsinitiative 
für junge Menschen im Zeitraum 2016 - 2020 gefördert wer
den können, gilt die Bezugnahme auf die Daten des Jahres 2012 
in Unterabsatz 2 als Bezugnahme auf die neuesten verfügbaren 
jährlichen Daten. Die Aufteilung der zusätzlichen Mittel auf die 
Mitgliedstaaten erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie die 
ursprüngliche Mittelzuweisung gemäß Anhang VIII der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013. 

Im Einvernehmen mit der Kommission können Mitgliedstaaten 
beschließen, einen begrenzten Betrag, der höchstens 10 % der 
für die Initiative zur Verfügung stehenden Mittel darstellt, für 
junge Menschen bereitzustellen, die in Teilregionen mit hohen 
Jugendarbeitslosenquoten außerhalb der förderungsberechtigten 
Region auf NUTS-Ebene 2 wohnen. 

Artikel 17 

Thematische Konzentration 

Die besondere Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative 
für junge Menschen findet bei der Berechnung der thematischen 
Konzentration nach Artikel 4 keine Berücksichtigung. 

Artikel 18 

Programmplanung 

Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen wird in die 
Programmplanung des ESF gemäß Artikel 96 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 einbezogen. Gegebenenfalls legen die Mit
gliedstaaten die Planungsregelungen für die Beschäftigungsinitia
tive für junge Menschen in ihren Partnerschaftsvereinbarungen 
und in ihren operationellen Programmen fest. 

Eine oder mehrere der folgenden Programmformen sind hierbei 
möglich: 

a) spezifisches operationelles Programm; 

b) spezifische Prioritätsachse innerhalb eines operationellen Pro
gramms; 

c) Teil einer oder mehrerer Prioritätsachsen. 

Die Artikel 9 und 10 dieser Verordnung finden ebenfalls auf die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen Anwendung.
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Artikel 19 

Begleitung und Bewertung 

(1) Neben den Aufgaben des Begleitausschusses gemäß Arti
kel 110 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 prüft der Begleit
ausschuss mindestens einmal jährlich die Durchführung der Be
schäftigungsinitiative für junge Menschen im Kontext des ope
rationellen Programms und in Bezug auf die Fortschritte bei der 
Erreichung ihrer Ziele. 

(2) Der jährliche Durchführungsbericht und der abschlie
ßende Bericht gemäß Artikel 50 Absätze 1 und 2 der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013 enthalten zusätzliche Informationen 
über die Durchführung der Beschäftigungsinitiative für junge 
Menschen. Die Kommission übermittelt dem Europäischen Par
lament eine Zusammenfassung dieser Berichte gemäß Artikel 53 
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013. 

Die Kommission nimmt an der jährlichen Debatte des Par
laments über diese Berichte teil 

(3) Ab April 2015 und in den darauffolgenden Jahren über
mittelt die Verwaltungsbehörde der Kommission auf elektro
nischem Weg gemeinsam mit dem jährlichen Durchführungs
bericht gemäß Artikel 50 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 strukturierte Daten für alle Prioritätsachsen oder 
Teile davon, in deren Rahmen die Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen unterstützt wird Die übermittelten Indikator
daten beziehen sich auf die Werte für die in den Anhängen I 
und II der vorliegenden Verordnung festgehaltenen Indikatoren 
und gegebenenfalls auf programmspezifische Indikatoren. Sie 
beziehen sich auf vollständig oder teilweise durchgeführte Vor
haben. 

(4) Der jährliche Durchführungsbericht nach Artikel 50 Ab
satz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 oder gegebenenfalls 
der nach Artikel 111 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 vorzulegende Sachstandsbericht und der bis 
zum 31. Mai 2016 vorzulegende jährliche Durchführungs
bericht enthalten die wichtigsten Ergebnisse der Bewertungen 
gemäß Absatz 6 dieses Artikels. Die Berichte enthalten auch 
Angaben und Bewertungen bezüglich der Qualität der von 
den Teilnehmern der Beschäftigungsinitiative für junge Men
schen, einschließlich benachteiligter Menschen, solcher, die 
Randgruppen angehören sowie solcher, die das Bildungssystem 
ohne Qualifikationen verlassen, erhaltenen Beschäftigungsange
bote. Die Berichte enthalten auch Angaben und Bewertungen 
bezüglich der Fortschritte der Teilnehmer bei der Fortbildung 
sowie darüber, ob sie dauerhafte und angemessene Arbeitsplätze 
gefunden oder ob sie inzwischen eine Ausbildung oder ein 
qualitativ hochwertiges Praktikum absolvieren. 

(5) Der Fortschrittsbericht gemäß Artikel 52 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 enthält zusätzliche Informationen über die 
Durchführung der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
einschließlich einer Bewertung. Die Kommission übermittelt 
dem Europäischen Parlament eine Zusammenfassung dieser Be
richte gemäß Artikel 53 Absatz 2 jener Verordnung und nimmt 
an der Debatte des Parlaments über diese Berichte teil. 

(6) Mindestens zweimal im Programmplanungszeitraum wer
den im Rahmen einer Bewertung Wirksamkeit, Effizienz und 
Auswirkungen der Unterstützung durch den ESF und die be
sondere Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative 
für junge Menschen und der Durchführung der Jugendgarantie 
bewertet. 

Die erste Bewertung wird bis zum 31. Dezember 2015 und die 
zweite Bewertung bis zum 31. Dezember 2018 abgeschlossen 
sein. 

Artikel 20 
Informations- und Kommunikationsmaßnahmen 

(1) Die Begünstigten sorgen dafür, dass die an einem Vor
haben Beteiligten ausdrücklich über die Unterstützung durch die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen informiert werden, 
die durch ESF-Mittel und die besondere Mittelzuteilung im Rah
men der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen bereit
gestellt wird. 
(2) Alle Unterlagen, die sich auf die Durchführung eines Vor
habens beziehen und für die Öffentlichkeit oder für Teilnehmer 
herausgegeben werden, auch Teilnahmebestätigungen und Be
scheinigungen im Zusammenhang mit einem solchen Vorhaben, 
enthalten einen Hinweis darauf, dass das Vorhaben im Rahmen 
der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen unterstützt wur
de. 

Artikel 21 
Technische Hilfe 

Die Mitgliedstaaten können die besondere Mittelzuweisung zu
gunsten der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen bei der 
Berechnung der Obergrenze des Gesamtbetrags der für die tech
nische Hilfe für jeden Mitgliedstaat zugewiesenen Mittel berück
sichtigen. 

Artikel 22 
Finanzielle Unterstützung 

(1) Im Kommissionsbeschluss zur Annahme eines operatio
nellen Programms wird der Höchstbetrag der Unterstützung 
durch die besondere Mittelzuweisung zugunsten der Beschäfti
gungsinitiative für junge Menschen und die entsprechende Un
terstützung durch den ESF als Gesamtbetrag und auch für die 
einzelnen Kategorien von Regionen für jede Prioritätsachse fest
gelegt. Der entsprechende durch den ESF bereitgestellte Betrag 
ist mindestens so hoch wie die Unterstützung durch die beson
dere Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen für jede Prioritätsachse. 
(2) Auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Beträge 
wird im Kommissionsbeschluss nach Absatz 1 zudem das Ver
hältnis zwischen den Kategorien von Regionen für die Unter
stützung durch den ESF für jede Prioritätsachse festgelegt. 
(3) Wird die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen im 
Rahmen einer spezifischen Prioritätsachse durchgeführt, die för
derungsberechtigte Regionen aus mehr als einer Kategorie ab
deckt, findet bezüglich der ESF-Mittel der höchste Kofinanzie
rungssatz Anwendung. 
Die Anforderung der nationalen Kofinanzierung gilt nicht für 
die besondere Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsini
tiative für junge Menschen. 
Der durch den Kommissionsbeschluss nach Absatz 1 festgelegte 
Gesamtkofinanzierungssatz der Prioritätsachse wird unter Be
rücksichtigung des Kofinanzierungssatzes für die ESF-Mittel 
und der besonderen Mittelzuweisung zugunsten der Beschäfti
gungsinitiative für junge Menschen berechnet. 

Artikel 23 
Finanzmanagement 

Neben Artikel 130 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gilt Fol
gendes: Wenn die Kommission die Zwischenzahlungen und die 
Restzahlung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
nach Prioritätsachse leistet, teilt sie die entsprechenden Mittel aus 
dem Haushalt der Union gleichmäßig zwischen dem ESF und der 
besonderen Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative 
für junge Menschen auf. Nachdem sie alle Zahlungen aus der 
besonderen Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative 
für junge Menschen geleistet hat, weist die Kommission die ver
bleibenden Mittel aus dem Haushalt der Union dem ESF zu.
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Artikel 19 

Begleitung und Bewertung 

(1) Neben den Aufgaben des Begleitausschusses gemäß Arti
kel 110 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 prüft der Begleit
ausschuss mindestens einmal jährlich die Durchführung der Be
schäftigungsinitiative für junge Menschen im Kontext des ope
rationellen Programms und in Bezug auf die Fortschritte bei der 
Erreichung ihrer Ziele. 

(2) Der jährliche Durchführungsbericht und der abschlie
ßende Bericht gemäß Artikel 50 Absätze 1 und 2 der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013 enthalten zusätzliche Informationen 
über die Durchführung der Beschäftigungsinitiative für junge 
Menschen. Die Kommission übermittelt dem Europäischen Par
lament eine Zusammenfassung dieser Berichte gemäß Artikel 53 
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013. 

Die Kommission nimmt an der jährlichen Debatte des Par
laments über diese Berichte teil 

(3) Ab April 2015 und in den darauffolgenden Jahren über
mittelt die Verwaltungsbehörde der Kommission auf elektro
nischem Weg gemeinsam mit dem jährlichen Durchführungs
bericht gemäß Artikel 50 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 strukturierte Daten für alle Prioritätsachsen oder 
Teile davon, in deren Rahmen die Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen unterstützt wird Die übermittelten Indikator
daten beziehen sich auf die Werte für die in den Anhängen I 
und II der vorliegenden Verordnung festgehaltenen Indikatoren 
und gegebenenfalls auf programmspezifische Indikatoren. Sie 
beziehen sich auf vollständig oder teilweise durchgeführte Vor
haben. 

(4) Der jährliche Durchführungsbericht nach Artikel 50 Ab
satz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 oder gegebenenfalls 
der nach Artikel 111 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 vorzulegende Sachstandsbericht und der bis 
zum 31. Mai 2016 vorzulegende jährliche Durchführungs
bericht enthalten die wichtigsten Ergebnisse der Bewertungen 
gemäß Absatz 6 dieses Artikels. Die Berichte enthalten auch 
Angaben und Bewertungen bezüglich der Qualität der von 
den Teilnehmern der Beschäftigungsinitiative für junge Men
schen, einschließlich benachteiligter Menschen, solcher, die 
Randgruppen angehören sowie solcher, die das Bildungssystem 
ohne Qualifikationen verlassen, erhaltenen Beschäftigungsange
bote. Die Berichte enthalten auch Angaben und Bewertungen 
bezüglich der Fortschritte der Teilnehmer bei der Fortbildung 
sowie darüber, ob sie dauerhafte und angemessene Arbeitsplätze 
gefunden oder ob sie inzwischen eine Ausbildung oder ein 
qualitativ hochwertiges Praktikum absolvieren. 

(5) Der Fortschrittsbericht gemäß Artikel 52 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 enthält zusätzliche Informationen über die 
Durchführung der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
einschließlich einer Bewertung. Die Kommission übermittelt 
dem Europäischen Parlament eine Zusammenfassung dieser Be
richte gemäß Artikel 53 Absatz 2 jener Verordnung und nimmt 
an der Debatte des Parlaments über diese Berichte teil. 

(6) Mindestens zweimal im Programmplanungszeitraum wer
den im Rahmen einer Bewertung Wirksamkeit, Effizienz und 
Auswirkungen der Unterstützung durch den ESF und die be
sondere Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative 
für junge Menschen und der Durchführung der Jugendgarantie 
bewertet. 

Die erste Bewertung wird bis zum 31. Dezember 2015 und die 
zweite Bewertung bis zum 31. Dezember 2018 abgeschlossen 
sein. 

Artikel 20 
Informations- und Kommunikationsmaßnahmen 

(1) Die Begünstigten sorgen dafür, dass die an einem Vor
haben Beteiligten ausdrücklich über die Unterstützung durch die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen informiert werden, 
die durch ESF-Mittel und die besondere Mittelzuteilung im Rah
men der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen bereit
gestellt wird. 
(2) Alle Unterlagen, die sich auf die Durchführung eines Vor
habens beziehen und für die Öffentlichkeit oder für Teilnehmer 
herausgegeben werden, auch Teilnahmebestätigungen und Be
scheinigungen im Zusammenhang mit einem solchen Vorhaben, 
enthalten einen Hinweis darauf, dass das Vorhaben im Rahmen 
der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen unterstützt wur
de. 

Artikel 21 
Technische Hilfe 

Die Mitgliedstaaten können die besondere Mittelzuweisung zu
gunsten der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen bei der 
Berechnung der Obergrenze des Gesamtbetrags der für die tech
nische Hilfe für jeden Mitgliedstaat zugewiesenen Mittel berück
sichtigen. 

Artikel 22 
Finanzielle Unterstützung 

(1) Im Kommissionsbeschluss zur Annahme eines operatio
nellen Programms wird der Höchstbetrag der Unterstützung 
durch die besondere Mittelzuweisung zugunsten der Beschäfti
gungsinitiative für junge Menschen und die entsprechende Un
terstützung durch den ESF als Gesamtbetrag und auch für die 
einzelnen Kategorien von Regionen für jede Prioritätsachse fest
gelegt. Der entsprechende durch den ESF bereitgestellte Betrag 
ist mindestens so hoch wie die Unterstützung durch die beson
dere Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen für jede Prioritätsachse. 
(2) Auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Beträge 
wird im Kommissionsbeschluss nach Absatz 1 zudem das Ver
hältnis zwischen den Kategorien von Regionen für die Unter
stützung durch den ESF für jede Prioritätsachse festgelegt. 
(3) Wird die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen im 
Rahmen einer spezifischen Prioritätsachse durchgeführt, die för
derungsberechtigte Regionen aus mehr als einer Kategorie ab
deckt, findet bezüglich der ESF-Mittel der höchste Kofinanzie
rungssatz Anwendung. 
Die Anforderung der nationalen Kofinanzierung gilt nicht für 
die besondere Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsini
tiative für junge Menschen. 
Der durch den Kommissionsbeschluss nach Absatz 1 festgelegte 
Gesamtkofinanzierungssatz der Prioritätsachse wird unter Be
rücksichtigung des Kofinanzierungssatzes für die ESF-Mittel 
und der besonderen Mittelzuweisung zugunsten der Beschäfti
gungsinitiative für junge Menschen berechnet. 

Artikel 23 
Finanzmanagement 

Neben Artikel 130 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gilt Fol
gendes: Wenn die Kommission die Zwischenzahlungen und die 
Restzahlung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
nach Prioritätsachse leistet, teilt sie die entsprechenden Mittel aus 
dem Haushalt der Union gleichmäßig zwischen dem ESF und der 
besonderen Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative 
für junge Menschen auf. Nachdem sie alle Zahlungen aus der 
besonderen Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative 
für junge Menschen geleistet hat, weist die Kommission die ver
bleibenden Mittel aus dem Haushalt der Union dem ESF zu.
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Die Kommission teilt die Mittel aus dem ESF zwischen den 
Kategorien von Regionen gemäß dem Verhältnis nach Artikel 22 
Absatz 2 auf. 

KAPITEL V 

BEFUGNISÜBERTRAGUNG UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 24 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingun
gen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 14 Absatz 1 wird der Kommission ab dem 21. Dezem
ber 2013 bis zum 31. Dezember 2020 übertragen. 

(3) Die in Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 1 genannte Be
fugnisübertragung kann vom Europäischen Parlament oder vom 
Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Wider
ruf beendet die Übertragung der darin genannten Befugnis. Der 
Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union oder zu einem anderen im Beschluss 
genannten Zeitpunkt in Kraft. Er berührt nicht die Gültigkeit 
etwaiger bereits in Kraft getretener delegierter Rechtsakte. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er
lässt, übermittelt sie diesen gleichzeitig dem Europäischen Par
lament und dem Rat. 

(5) Ein gemäß Artikel 14 Absatz 1 erlassener delegierter 
Rechtsakt tritt nur unter der Bedingung in Kraft, dass das Eu
ropäische Parlament oder der Rat binnen zwei Monaten nach 
Zugang des Rechtsakts keine Einwände erhebt oder sowohl das 
Europäische Parlament als auch der Rat der Kommission vor 
Ablauf dieser Frist mitgeteilt haben, dass sie nicht beabsichtigen, 
Einwände zu erheben. Dieser Zeitraum wird auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rats um zwei Monate ver
längert. 

Artikel 25 

Ausschuss gemäß Artikel 163 AEUV 

(1) Die Kommission wird gemäß Artikel 163 AEUV von 
einem Ausschuss (im Folgenden "ESF-Ausschuss") unterstützt. 

(2) Das Mitglied der Kommission, das den Vorsitz im ESF- 
Ausschuss führt, kann diese Aufgabe einem hohen Beamten der 
Kommission übertragen. Die Sekretariatsgeschäfte des Ausschus
ses werden von der Kommission wahrgenommen. 

(3) Jeder Mitgliedstaat benennt für einen Zeitraum von 
höchstens sieben Jahren einen Vertreter der Regierung, einen 
Vertreter der Arbeitnehmerverbände und einen Vertreter der 
Arbeitgeberverbände sowie für diese Mitglieder jeweils einen 
Stellvertreter. Bei Abwesenheit eines Mitglieds nimmt auto
matisch dessen Stellvertreter mit allen Rechten an den Beratun
gen teil. 

(4) Auch die Dachorganisationen der Arbeitnehmer- und der 
Arbeitgeberverbände auf Unionsebene entsenden je einen Ver
treter in den ESF-Ausschuss. 

(5) Der ESF-Ausschuss kann nichtstimmberechtigte Vertreter 
der Europäischen Investitionsbank und des Europäischen Inves
titionsfonds sowie der entsprechenden Organisationen der Zivil
gesellschaft zu seinen Sitzungen einladen, wenn dies aufgrund 
der Tagesordnung erforderlich ist. 

(6) Der ESF-Ausschuss 

a) wird zum Entwurf von Beschlüssen der Kommission betref
fend die operationellen Programme und zur Programmpla
nung im Fall der Unterstützung durch den ESF gehört; 

b) wird zum geplanten Einsatz technischer Hilfe im Fall der 
Unterstützung durch den ESF gehört, und auch zu anderen 
Fragen, die Auswirkungen auf die Durchführung von Strate
gien auf Unionsebene haben und die für den ESF relevant 
sind; 

c) billigt die Liste gemeinsamer Themen für die transnationale 
Zusammenarbeit gemäß Artikel 10 Absatz 3. 

(7) Der ESF-Ausschuss kann Stellungnahmen abgeben zu 

a) Fragen im Zusammenhang mit dem ESF-Beitrag zur Durch
führung der Strategie Europa 2020; 

b) Themen im Zusammenhang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013, die für den ESF von Bedeutung sind; 

c) anderen als den in Absatz 6 genannten Fragen im Zusam
menhang mit dem ESF, die ihm von der Kommission vor
gelegt werden. 

(8) Die Stellungnahmen des ESF-Ausschusses werden mit der 
absoluten Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen an
genommen und dem Europäischen Parlament zur Information 
übermittelt. Die Kommission unterrichtet den ESF-Ausschuss 
darüber, inwieweit sie seine Stellungnahmen berücksichtigt hat. 

Artikel 26 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung berührt nicht die weitere Durchfüh
rung oder die Änderung, einschließlich der vollständigen oder 
teilweisen Einstellung, der Unterstützung, die von der Kommis
sion auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 
oder einer anderen Rechtsvorschrift, die am 31. Dezember 
2013 für diese Unterstützung galt, genehmigt wurde. Jene Ver
ordnung bzw. derartige andere Rechtsvorschriften finden daher 
bis zur Beendigung der Unterstützung oder der betreffenden 
Vorhaben nach dem 31. Dezember 2013 auf die Unterstützung 
oder die betreffenden Vorhaben weiterhin Anwendung.
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(2) Anträge auf Unterstützung, die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1081/2006 vor dem 1. Januar 2014 gestellt oder ge
nehmigt wurden, behalten ihre Gültigkeit. 

Artikel 27 

Aufhebung 

Unbeschadet des Artikels 26 dieser Verordnung wird die Ver
ordnung (EG) Nr. 1081/2006 mit Wirkung vom 1. Januar 2014 
aufgehoben. 

Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise 
auf die vorliegende Verordnung und sind gemäß der Entspre
chungstabelle in Anhang III zu lesen. 

Artikel 28 

Überprüfungsklausel 

Das Europäische Parlament und der Rat überprüfen diese Ver
ordnung gemäß Artikel 164 AEUV bis zum 31. Dezember 
2020. 

Artikel 29 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Brüssel den 17. Dezember 2013. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 
M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
R. ŠADŽIUS
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(2) Anträge auf Unterstützung, die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1081/2006 vor dem 1. Januar 2014 gestellt oder ge
nehmigt wurden, behalten ihre Gültigkeit. 

Artikel 27 

Aufhebung 

Unbeschadet des Artikels 26 dieser Verordnung wird die Ver
ordnung (EG) Nr. 1081/2006 mit Wirkung vom 1. Januar 2014 
aufgehoben. 

Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise 
auf die vorliegende Verordnung und sind gemäß der Entspre
chungstabelle in Anhang III zu lesen. 

Artikel 28 

Überprüfungsklausel 

Das Europäische Parlament und der Rat überprüfen diese Ver
ordnung gemäß Artikel 164 AEUV bis zum 31. Dezember 
2020. 

Artikel 29 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Brüssel den 17. Dezember 2013. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 
M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
R. ŠADŽIUS
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ANHANG I 

Gemeinsame Output- und Ergebnisindikatoren für ESF-Investitionen 

(1) Gemeinsame Outputindikatoren betreffend die Teilnehmer 

Unter "Teilnehmern" ( 1 ) sind Personen zu verstehen, die unmittelbar von einer ESF-Intervention profitieren, die sich 
anhand ihrer Merkmale ermitteln lassen und deren Merkmale von ihnen erfragt werden können und für die besondere 
Ausgaben getätigt werden. Sonstige Personen werden nicht als Teilnehmer eingestuft. Alle Daten werden nach 
Geschlecht aufgeschlüsselt. 

Die gemeinsamen Outputindikatoren für Teilnehmer sind die Folgenden: 

— Arbeitslose, auch Langzeitarbeitslose* 

— Langzeitarbeitslose* 

— Nichterwerbstätige* 

— Nichterwerbstätige, die keine schulische oder berufliche Bildung absolvieren* 

— Erwerbstätige, auch Selbständige* 

— Unter 25-Jährige* 

— Über 54-Jährige* 

— Über 54-Jährige, die arbeitslos sind, einschließlich Langzeitarbeitsloser, oder die nicht erwerbstätig sind und keine 
schulische oder berufliche Bildung absolvieren* 

— Mit Grundbildung (ISCED 1) oder Sekundarbildung Unterstufe (ISCED 2)* 

— Mit Sekundarbildung Oberstufe (ISCED 3) oder postsekundärer Bildung (ISCED 4)* 

— Mit tertiärer Bildung (ISCED 5 bis 8)* 

— Teilnehmer, die in Erwerbslosenhaushalten leben* 

— Teilnehmer, die in Erwerbslosenhaushalten mit unterhaltsberechtigten Kindern leben* 

— Alleinerziehende mit unterhaltsberechtigten Kindern* 

— Migranten, Teilnehmer ausländischer Herkunft, Angehörige von Minderheiten (u.a. marginalisierte Gemeinschaften, 
wie etwa die Roma)** 

— Teilnehmer mit Behinderungen** 

— Sonstige benachteiligte Personen** 

Die Gesamtzahl der Teilnehmer wird automatisch auf der Grundlage der Outputindikatoren errechnet. 

Diese Daten über Teilnehmer an einem durch den ESF geförderten Vorhaben werden in den jährlichen Durchfüh
rungsberichten gemäß Artikel 50 Absätze 1 und 2 und Artikel 111 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
vorgelegt. 

— Obdachlose oder von Ausgrenzung auf dem Wohnungsmarkt Betroffene* 

— Personen, die in ländlichen Gebieten leben ( 2 );
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( 1 ) Die Verwaltungsbehörden richten ein System zur Aufzeichnung und Speicherung der Daten der einzelnen Teilnehmer in digitalisierter 
Form gemäß Artikel 125 Absatz 2 Buchstabe d der (EU) Nr. 1303/2013 ein. Die von den Mitgliedstaaten eingeführten Regelungen für 
die Datenverarbeitung müssen in Einklang mit der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31), insbesondere Artikel 7 und 8, stehen. 
Bei Daten, die zu den mit * gekennzeichneten Indikatoren übermittelt werden, handelt es sich um personenbezogene Daten gemäß 
Artikel 7 der Richtlinie 95/46/EG. Ihre Verarbeitung ist für die Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt (Artikel 7 Buchstabe c der Richtlinie 95/46/EG). Für die Begriffsbestimmung von "für die 
Verarbeitung Verantwortlicher"siehe Artikel 2 der Richtlinie 95/46/EG. 
Bei Daten, die zu den mit ** gekennzeichneten Indikatoren übermittelt werden, handelt es sich um eine besondere Kategorie per
sonenbezogener Daten gemäß Artikel 8 der Richtlinie 95/46/EG. Die Mitgliedstaaten können vorbehaltlich angemessener Garantien aus 
Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses entweder im Wege einer nationalen Rechtsvorschrift oder im Wege einer Entscheidung 
der Kontrollstelle andere als die in Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG genannten Ausnahmen vorsehen (Artikel 8 Absatz 4 der 
Richtlinie 95/46/EG). 

( 2 ) Die Daten werden auf der Ebene kleinerer Verwaltungseinheiten (lokaler Gebietskörperschaften) gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation 
der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) gesammelt (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1).
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Die Daten über Teilnehmer gemäß diesem Indikator werden in den jährlichen Durchführungsberichten gemäß Ar
tikel 50 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgelegt. Sie werden auf der Grundlage einer repräsentativen 
Auswahl von Teilnehmern innerhalb jeder Investitionspriorität gesammelt. Die interne Validität der Auswahl wird 
derart sichergestellt, dass die Daten auf Ebene der Investitionspriorität verallgemeinert werden können. 

(2) Gemeinsame Outputindikatoren betreffend die Einrichtungen sind: 

— Zahl der Projekte, die teilweise oder gänzlich von Sozialpartnern oder Nichtregierungsorganisationen durchgeführt 
werden 

— Zahl der Projekte, die die dauerhafte Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben erhöhen und ihr berufliches Fort
kommen verbessern 

— Zahl der Projekte, die auf öffentliche Verwaltungen oder öffentliche Dienste auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene ausgerichtet sind 

— Zahl der unterstützten Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (einschließlich kooperativer 
Unternehmen und Unternehmen der Sozialwirtschaft). 

Diese Daten werden in den jährlichen Durchführungsberichten gemäß Artikel 50 Absätze 1 und 2 und Artikel 111 
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgelegt. 

(3) Gemeinsame Indikatoren für unmittelbare Ergebnisse betreffend die Teilnehmer sind: 

— Nichterwerbstätige Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme auf Arbeitsuche sind*, 

— Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme eine schulische/berufliche Bildung absolvieren*, 

— Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme eine Qualifizierung erlangen*, 

— Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme einen Arbeitsplatz haben, einschließlich Selbständige*, 

— Benachteiligte Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme auf Arbeitsuche sind, eine schulische/berufliche Bildung 
absolvieren, eine Qualifizierung erlangen, einen Arbeitsplatz haben, einschließlich Selbständige**. 

Diese Daten werden in den jährlichen Durchführungsberichten gemäß Artikel 50 Absätze 1 und 2 und Artikel 111 
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgelegt. Alle Daten werden nach Geschlecht aufgeschlüsselt. 

(4) Gemeinsame Indikatoren für längerfristige Ergebnisse betreffend die Teilnehmer sind: 

— Teilnehmer, die innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Teilnahme einen Arbeitsplatz haben, einschließlich 
Selbständige*, 

— Teilnehmer, deren Situation auf dem Arbeitsmarkt sich innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Teilnahme 
verbessert hat*, 

— Über 54-jährige Teilnehmer, die sechs Monate nach ihrer Teilnahme einen Arbeitsplatz haben, einschließlich 
Selbständige*, 

— Benachteiligte Teilnehmer, die innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Teilnahme einen Arbeitsplatz haben, 
einschließlich Selbständige**. 

Diese Daten werden in den jährlichen Durchführungsberichten gemäß Artikel 50 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 vorgelegt. Sie werden auf der Grundlage einer repräsentativen Auswahl von Teilnehmern innerhalb 
jeder Investitionspriorität gesammelt. Die interne Validität der Auswahl wird derart sichergestellt, dass die Daten auf 
Ebene der Investitionspriorität verallgemeinert werden können. Alle Daten werden nach Geschlecht aufgeschlüsselt.

DE L 347/484 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013
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Die Daten über Teilnehmer gemäß diesem Indikator werden in den jährlichen Durchführungsberichten gemäß Ar
tikel 50 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgelegt. Sie werden auf der Grundlage einer repräsentativen 
Auswahl von Teilnehmern innerhalb jeder Investitionspriorität gesammelt. Die interne Validität der Auswahl wird 
derart sichergestellt, dass die Daten auf Ebene der Investitionspriorität verallgemeinert werden können. 

(2) Gemeinsame Outputindikatoren betreffend die Einrichtungen sind: 

— Zahl der Projekte, die teilweise oder gänzlich von Sozialpartnern oder Nichtregierungsorganisationen durchgeführt 
werden 

— Zahl der Projekte, die die dauerhafte Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben erhöhen und ihr berufliches Fort
kommen verbessern 

— Zahl der Projekte, die auf öffentliche Verwaltungen oder öffentliche Dienste auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene ausgerichtet sind 

— Zahl der unterstützten Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (einschließlich kooperativer 
Unternehmen und Unternehmen der Sozialwirtschaft). 

Diese Daten werden in den jährlichen Durchführungsberichten gemäß Artikel 50 Absätze 1 und 2 und Artikel 111 
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgelegt. 

(3) Gemeinsame Indikatoren für unmittelbare Ergebnisse betreffend die Teilnehmer sind: 

— Nichterwerbstätige Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme auf Arbeitsuche sind*, 

— Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme eine schulische/berufliche Bildung absolvieren*, 

— Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme eine Qualifizierung erlangen*, 

— Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme einen Arbeitsplatz haben, einschließlich Selbständige*, 

— Benachteiligte Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme auf Arbeitsuche sind, eine schulische/berufliche Bildung 
absolvieren, eine Qualifizierung erlangen, einen Arbeitsplatz haben, einschließlich Selbständige**. 

Diese Daten werden in den jährlichen Durchführungsberichten gemäß Artikel 50 Absätze 1 und 2 und Artikel 111 
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgelegt. Alle Daten werden nach Geschlecht aufgeschlüsselt. 

(4) Gemeinsame Indikatoren für längerfristige Ergebnisse betreffend die Teilnehmer sind: 

— Teilnehmer, die innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Teilnahme einen Arbeitsplatz haben, einschließlich 
Selbständige*, 

— Teilnehmer, deren Situation auf dem Arbeitsmarkt sich innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Teilnahme 
verbessert hat*, 

— Über 54-jährige Teilnehmer, die sechs Monate nach ihrer Teilnahme einen Arbeitsplatz haben, einschließlich 
Selbständige*, 

— Benachteiligte Teilnehmer, die innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Teilnahme einen Arbeitsplatz haben, 
einschließlich Selbständige**. 

Diese Daten werden in den jährlichen Durchführungsberichten gemäß Artikel 50 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 vorgelegt. Sie werden auf der Grundlage einer repräsentativen Auswahl von Teilnehmern innerhalb 
jeder Investitionspriorität gesammelt. Die interne Validität der Auswahl wird derart sichergestellt, dass die Daten auf 
Ebene der Investitionspriorität verallgemeinert werden können. Alle Daten werden nach Geschlecht aufgeschlüsselt.

DE L 347/484 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013

ANHANG II 

Ergebnisindikatoren für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 

Diese Daten sind in den jährlichen Durchführungsberichten gemäß Artikel 50 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 und in dem im April 2015 vorgelegten Bericht gemäß Artikel 19 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung 
anzugeben. Alle Daten sind nach Geschlecht aufzuschlüsseln. 

(1) Gemeinsame Indikatoren für unmittelbare Ergebnisse für Teilnehmer 

Unter "Teilnehmern" ( 1 ) sind Personen zu verstehen, die unmittelbar von Interventionen im Rahmen der Beschäfti
gungsinitiative für junge Menschen profitieren, die sich ermitteln lassen, deren Merkmale erfragt werden können und 
für die besondere Ausgaben getätigt werden. 

Indikatoren für unmittelbare Ergebnisse sind: 

— Arbeitslose Teilnehmer, die die Teilnahme an dem durch die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen unter
stützten Vorhaben beendet haben* 

— Arbeitslose Teilnehmer, denen nach ihrer Teilnahme eine Arbeitsstelle oder eine weiterführende Ausbildung, ein 
Ausbildungs- oder ein Praktikumsplatz angeboten wird* 

— Arbeitslose Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme eine schulische/berufliche Bildung absolvieren, eine Qualifizie
rung erlangen oder einen Arbeitsplatz, einschließlich einer Selbständigen Tätigkeit, haben* 

— Langzeitarbeitslose Teilnehmer, die die Teilnahme an dem durch die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
unterstützten Vorhaben beendet haben* 

— Langzeitarbeitslose Teilnehmer, denen nach ihrer Teilnahme eine Arbeitsstelle oder eine weiterführende Ausbil
dung, ein Ausbildungs- oder ein Praktikumsplatz angeboten wird* 

— Langzeitarbeitslose Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme eine schulische/berufliche Bildung absolvieren, eine 
Qualifizierung erlangen oder einen Arbeitsplatz, einschließlich einer Selbständigen Tätigkeit, haben* 

— Nichterwerbstätige Teilnehmer ohne schulische/berufliche Bildung, die die Teilnahme an dem durch die Beschäf
tigungsinitiative für junge Menschen unterstützten Vorhaben beendet haben** 

— Nicht erwerbstätige Teilnehmer, denen nach ihrer Teilnahme eine Arbeitsstelle oder eine weiterführende Aus
bildung, ein Ausbildungs- oder ein Praktikumsplatz angeboten wird* 

— Nicht erwerbstätige Teilnehmer ohne schulische/berufliche Bildung, die nach ihrer Teilnahme eine schulische/ 
berufliche Bildung absolvieren, eine Qualifizierung erlangen oder einen Arbeitsplatz, einschließlich einer Selb
ständigen Tätigkeit, haben*. 

(2) Gemeinsame Indikatoren für längerfristige Ergebnisse für Teilnehmer 

Indikatoren für längerfristige Ergebnisse sind: 

— Teilnehmer, die innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Teilnahme eine weiterführende Ausbildung, zu einer 
Qualifizierung führende Schulungsprogramme, eine Ausbildung oder ein Praktikum absolvieren*, 

— Teilnehmer, die innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Teilnahme einen Arbeitsplatz haben*, 

— Teilnehmer, die innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Teilnahme selbständig sind*. 

Die Daten zu den Indikatoren für längerfristige Ergebnisse werden auf der Grundlage einer repräsentativen Auswahl 
von Teilnehmern innerhalb jeder Investitionspriorität gesammelt. Die interne Validität der Auswahl stellt sicher, dass 
die Daten auf Ebene der Investitionspriorität verallgemeinert werden können.
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( 1 ) Die Verwaltungsbehörden richten ein System zur Aufzeichnung und Speicherung der Daten der einzelnen Teilnehmer in digitalisierter 
Form gemäß Artikel 125 Absatz 2 Buchstabe d der 1303/2013 ein Die von den Mitgliedstaaten eingeführten Regelungen für die 
Datenverarbeitung müssen in Einklang mit der Richtlinie 95/46/EG, insbesondere Artikel 7 und 8, stehen. 
Bei Daten, die zu den mit * gekennzeichneten Indikatoren übermittelt werden, handelt es sich um personenbezogene Daten gemäß 
Artikel 7 der Richtlinie 95/46/EG. Ihre Verarbeitung ist für die Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt (Artikel 7 Buchstabe c der Richtlinie 95/46/EG). Für die Begriffsbestimmung von "für die 
Verarbeitung Verantwortlicher" siehe Artikel 2 der Richtlinie 95/46/EG. 
Bei Daten, die zu den mit ** gekennzeichneten Indikatoren übermittelt werden, handelt es sich um eine besondere Kategorie per
sonenbezogener Daten gemäß Artikel 8 der Richtlinie 95/46/EG. Die Mitgliedstaaten können vorbehaltlich angemessener Garantien aus 
Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses entweder im Wege einer nationalen Rechtsvorschrift oder im Wege einer Entscheidung 
der Kontrollstelle andere als die in Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG genannten Ausnahmen vorsehen (Artikel 8 Absatz 4 der 
Richtlinie 95/46/EG).
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ANHANG III 

Entsprechungstabelle 

Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 Artikel 3 

Artikel 4 Artikel 4 

Artikel 5 

Artikel 5 Artikel 6 

Artikel 6 Artikel 7 

Artikel 8 

Artikel 7 Artikel 9 

Artikel 8 Artikel 10 

Artikel 9 — 

Artikel 10 — 

Artikel 11 

Artikel 12 

Artikel 11 Artikel 13 

Artikel 14 

Artikel 15 

Artikels 16 bis 23 

Artikel 24 

Artikel 25 

Artikel 12 Artikel 26 

Artikel 13 Artikel 27 

Artikel 14 Artikel 28 

Artikel 15 Artikel 29
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ANHANG III 

Entsprechungstabelle 

Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 Artikel 3 

Artikel 4 Artikel 4 

Artikel 5 

Artikel 5 Artikel 6 

Artikel 6 Artikel 7 

Artikel 8 

Artikel 7 Artikel 9 

Artikel 8 Artikel 10 

Artikel 9 — 

Artikel 10 — 

Artikel 11 

Artikel 12 

Artikel 11 Artikel 13 

Artikel 14 

Artikel 15 

Artikels 16 bis 23 

Artikel 24 

Artikel 25 

Artikel 12 Artikel 26 

Artikel 13 Artikel 27 

Artikel 14 Artikel 28 

Artikel 15 Artikel 29
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K O H Ä S I O N S F O N D S

Die gesamte Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen gilt für den Kohäsionsfonds. Daneben enthält Verordnung 
(EU) Nr. 1300/2013 spezifische Regelungen hinsichtlich der Aktivitäten, die über den Kohäsionsfonds gefördert werden 
können und bietet eine Liste mit gemeinsamen Outputindikatoren.

Mit dem Kohäsionsfonds soll der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt in der Europäischen Union 
gestärkt werden, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern.

1. Umfang und Investitionsprioritäten

Wie schon in den vergangenen Programmzeiträumen konzentriert sich der Kohäsionsfonds auf Investitionen im Be-
reich Umwelt – einschließlich Bereiche im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung und Energie, die Vorteile für 
die Umwelt darstellen – und Transport.

Kohäsionsfonds-Investitionen unterstützen die thematischen Ziele 4 („Unterstützung der Umstellung auf eine CO2-ar-
me Wirtschaft in allen Branchen“), 5 („Anpassung an den Klimawandel, Risikoprävention und -management“), 6 („Erhal-
tung und Schutz der Umwelt und Förderung der Ressourceneffizienz“), 7 („Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und 
Beseitigung von Engpässen in wichtigen Netzinfrastrukturen“) und 11 („Verbesserung der institutionellen Kapazitäten 
von öffentlichen Behörden und Interessenträgern und Förderung einer effizienten öffentlichen Verwaltung“).

2. Unterstützung der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF)

Ein Betrag von 10 Mrd. EUR aus den Zuweisungen des Kohäsionsfonds wird für die Verkehrsinfrastruktur aufgewendet, 
gefördert durch die CEF. 
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1300/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 17. Dezember 2013 

über den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 177 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ( 2 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 174 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union (AEUV) entwickelt und 
verfolgt die Union ihre Politik zur Stärkung ihres wirt
schaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts. 
Der Kohäsionsfonds, der mit der vorliegenden Verord
nung eingerichtet wird, sollte daher einen finanziellen 
Beitrag zu Projekten im Umweltbereich und zu trans
europäischen Netzen auf dem Gebiet der Verkehrsinfra
struktur leisten. 

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 3 ) legt die gemeinsamen Be
stimmungen für den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfond 
für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Eu
ropäischen Meeres- und Fischereifonds fest. Jene Verord

nung stellt einen neuen Rahmen für die europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds, einschließlich des Kohä
sionsfonds, dar. Es ist daher notwendig, die Aufgaben des 
Kohäsionsfonds im Hinblick auf diesen Rahmen und den 
dem Kohäsionsfonds im AEUV zugewiesenen Zweck zu 
präzisieren. 

(3) Es sollten besondere Bestimmungen für die Art von Maß
nahmen festgelegt werden, die vom Kohäsionsfonds un
terstützt werden können, um zu den Investitionsprioritä
ten innerhalb der thematischen Ziele, die in der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführt sind, beizutragen. 

(4) Die Union sollte durch den Kohäsionsfonds einen Beitrag 
zu Maßnahmen im Hinblick auf ihre Umweltziele gemäß 
den Artikeln 11 und 191 AEUV leisten können, nämlich 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien sowie im Hin
blick auf den Verkehrsbereich – über die transeuropäi
schen Netze hinaus – Eisenbahnverkehr, Flussschifffahrt 
und Seeverkehr, intermodale Transportsysteme und ihre 
Interoperabilität, Lenkung von Straßen-, See- und Luft
verkehr, sauberer städtischer Verkehr und öffentlicher 
Nahverkehr. 

(5) Es sollte darauf hingewiesen werden, dass in den Fällen, 
in denen Maßnahmen nach Artikel 192 Absatz 1 AEUV 
mit unverhältnismäßig hohen Kosten für die Behörden 
eines Mitgliedstaats verbunden sind und gemäß Arti
kel 192 Absatz 5 AEUV eine finanzielle Unterstützung 
im Rahmen des Kohäsionsfonds bereitgestellt wird, den
noch das Verursacherprinzip zur Anwendung kommen 
muss. 

(6) Über den Kohäsionsfonds unterstützte transeuropäische 
Verkehrsnetzprojekte (TEN-V) müssen den Leitlinien ent
sprechen, die mit der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 4 ) festgelegt 
wurden. Um die Anstrengungen in diesem Zusammen
hang zu konzentrieren, sollten die in der Verordnung 
definierten Projekte von gemeinsamem Interesse Priorität 
erhalten. 

(7) Investitionen zur Verringerung von Treibhausgasemissio
nen aus Tätigkeiten nach Anhang I der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 5 ) sollten nicht für eine Förderung aus dem Kohä
sionsfonds in Betracht kommen, da sie bereits finanziell
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( 1 ) ABl. C 191 vom 29.6.2012, S. 38. 
( 2 ) ABl. C 225 vom 27.7.2012, S. 143. 
( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmun
gen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit all
gemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds 
und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Auf
hebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (Siehe Seite 
320 dieses Amtsblatts). 

( 4 ) Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für 
den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Auf
hebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU (ABl. L 348 vom 
20.12.2013, S. 1). 

( 5 ) Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treib
hausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung 
der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 25.10.2003, 
S. 32).
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1300/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 17. Dezember 2013 

über den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 177 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ( 2 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 174 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union (AEUV) entwickelt und 
verfolgt die Union ihre Politik zur Stärkung ihres wirt
schaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts. 
Der Kohäsionsfonds, der mit der vorliegenden Verord
nung eingerichtet wird, sollte daher einen finanziellen 
Beitrag zu Projekten im Umweltbereich und zu trans
europäischen Netzen auf dem Gebiet der Verkehrsinfra
struktur leisten. 

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 3 ) legt die gemeinsamen Be
stimmungen für den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfond 
für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Eu
ropäischen Meeres- und Fischereifonds fest. Jene Verord

nung stellt einen neuen Rahmen für die europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds, einschließlich des Kohä
sionsfonds, dar. Es ist daher notwendig, die Aufgaben des 
Kohäsionsfonds im Hinblick auf diesen Rahmen und den 
dem Kohäsionsfonds im AEUV zugewiesenen Zweck zu 
präzisieren. 

(3) Es sollten besondere Bestimmungen für die Art von Maß
nahmen festgelegt werden, die vom Kohäsionsfonds un
terstützt werden können, um zu den Investitionsprioritä
ten innerhalb der thematischen Ziele, die in der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführt sind, beizutragen. 

(4) Die Union sollte durch den Kohäsionsfonds einen Beitrag 
zu Maßnahmen im Hinblick auf ihre Umweltziele gemäß 
den Artikeln 11 und 191 AEUV leisten können, nämlich 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien sowie im Hin
blick auf den Verkehrsbereich – über die transeuropäi
schen Netze hinaus – Eisenbahnverkehr, Flussschifffahrt 
und Seeverkehr, intermodale Transportsysteme und ihre 
Interoperabilität, Lenkung von Straßen-, See- und Luft
verkehr, sauberer städtischer Verkehr und öffentlicher 
Nahverkehr. 

(5) Es sollte darauf hingewiesen werden, dass in den Fällen, 
in denen Maßnahmen nach Artikel 192 Absatz 1 AEUV 
mit unverhältnismäßig hohen Kosten für die Behörden 
eines Mitgliedstaats verbunden sind und gemäß Arti
kel 192 Absatz 5 AEUV eine finanzielle Unterstützung 
im Rahmen des Kohäsionsfonds bereitgestellt wird, den
noch das Verursacherprinzip zur Anwendung kommen 
muss. 

(6) Über den Kohäsionsfonds unterstützte transeuropäische 
Verkehrsnetzprojekte (TEN-V) müssen den Leitlinien ent
sprechen, die mit der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 4 ) festgelegt 
wurden. Um die Anstrengungen in diesem Zusammen
hang zu konzentrieren, sollten die in der Verordnung 
definierten Projekte von gemeinsamem Interesse Priorität 
erhalten. 

(7) Investitionen zur Verringerung von Treibhausgasemissio
nen aus Tätigkeiten nach Anhang I der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 5 ) sollten nicht für eine Förderung aus dem Kohä
sionsfonds in Betracht kommen, da sie bereits finanziell
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von der Anwendung jener Richtlinie profitieren. Dieser 
Ausschluss sollte die Möglichkeit, den Kohäsionsfonds 
zur Unterstützung von Tätigkeiten zu nutzen, die nicht 
in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG genannt sind, 
nicht einschränken, selbst wenn diese Tätigkeiten von 
denselben Wirtschaftsteilnehmern durchgeführt werden 
und Tätigkeiten umfassen wie etwa Investitionen in die 
Energieeffizienz bei der Kraft-Wärme-Kopplung sowie in 
Fernwärmenetze, in intelligente Systeme für die Vertei
lung, Speicherung bzw. Lagerung und Übertragung 
bzw. Fernleitung und in Maßnahmen zur Verringerung 
der Luftverschmutzung, selbst wenn solche Tätigkeiten 
mittelbar zur Verringerung der Treibhausgasemissionen 
beitragen oder in dem nationalen Plan gemäß der Richt
linie 2003/87/EG genannt sind. 

(8) Investitionen in den Wohnungsbau mit Ausnahme derje
nigen zur Förderung der Energieeffizienz oder der Nut
zung erneuerbarer Energien können nicht für eine För
derung aus dem Kohäsionsfonds in Betracht kommen, da 
sie nicht in den Interventionsbereich des Kohäsionsfonds, 
der im AEUV festgelegt ist, fallen. 

(9) Im Hinblick auf eine beschleunigte Entwicklung der 
Verkehrsinfrastruktur in der gesamten Union sollte 
der Kohäsionsfonds Verkehrsinfrastrukturprojekte mit 
europäischem Mehrwert im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 1 ) mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 
10 000 000 000 EUR fördern. Die Zuweisung der Unter
stützung für diese Projekte aus dem Kohäsionsfonds 
sollte mit den Bestimmungen in Einklang stehen, die in 
Artikel 92 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
festgelegt sind. Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 
1316/2013 sollte nur den Mitgliedstaaten Unterstützung 
gewährt werden, die für eine Finanzierung im Rahmen 
des Kohäsionsfonds in Betracht kommen, wobei die für 
diesen Fonds geltenden Kofinanzierungssätze angewendet 
werden. 

(10) Es muss sichergestellt werden, dass bei der Förderung von 
Investitionen in das Risikomanagement spezifische Risi
ken auf regionaler, grenzüberschreitender und transnatio
naler Ebene berücksichtigt werden. 

(11) Die Komplementarität und Synergien zwischen im Rah
men des Kohäsionsfonds, des EFRE, des Ziels "Europäi
sche territoriale Zusammenarbeit" und der Faziliät "Con
necting Europe" geförderten Maßnahmen sollten gewähr
leistet werden, damit Doppelarbeit vermieden und sicher
gestellt wird, dass die verschiedenen Arten von Infra
struktur auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene 
und in der gesamten Union optimal vernetzt werden. 

(12) Im Hinblick auf die besonderen Anforderungen des Ko
häsionsfonds und gemäß der Unionsstrategie für intelli
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum müssen 
innerhalb der thematischen Ziele gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 die kohäsionsfondsspezifischen 
Maßnahmen als "Investitionsprioritäten" festgelegt wer
den. Diese Investitionsprioritäten sollten detaillierte, ei
nander nicht ausschließende Ziele setzen, zu denen der 
Kohäsionsfonds beitragen soll. Diese Investitionsprioritä
ten sollten zugrunde gelegt werden, wenn im Rahmen 
operationeller Programme spezifische Ziele festgelegt 
werden, die den Bedürfnissen und Gegebenheiten des 
Programmgebiets Rechnung tragen. Im Hinblick auf 
eine Erhöhung der Flexibilität sowie eine Verringerung 
der Verwaltungslast durch eine gemeinsame Umsetzung 
sollten die Investitionsprioritäten des EFRE und des Ko
häsionsfonds unter den entsprechenden thematischen 
Zielen aufeinander abgestimmt werden. 

(13) In einem Anhang zu dieser Verordnung sollten gemein
same Outputindikatoren festgelegt werden, anhand derer 
die Fortschritte bei der Umsetzung der operationellen 
Programme auf Unionsebene insgesamt bewertet werden. 
Diese Indikatoren sollten den Investitionsprioritäten und 
der Art der Maßnahme entsprechen, die nach dieser Ver
ordnung und den einschlägigen Bestimmungen der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 unterstützt werden. Die 
gemeinsamen Outputindikatoren sollten durch pro
grammspezifische Ergebnisindikatoren und gegebenen
falls durch programmspezifische Outputindikatoren er
gänzt werden. 

(14) Um diese Verordnung im Hinblick auf bestimmte, nicht 
wesentliche Vorschriften zu ändern, sollte der Kommis
sion die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte hinsichtlich der Änderung der in An
hang I zu dieser Verordnung aufgeführten Liste der ge
meinsamen Outputindikatoren zu erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 
auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. 
Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass 
die einschlägigen Dokumente dem Europäischen Par
lament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf an
gemessene Weise übermittelt werden. 

(15) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen
halts der Union im Interesse einer nachhaltigen Entwick
lung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirk
licht werden kann, sondern vielmehr wegen des Aus
maßes der Unterschiede im Entwicklungsstand der ver
schiedenen Regionen und des Rückstands der am stärks
ten benachteiligten Gebiete sowie der begrenzten finan
ziellen Mittel der Mitgliedstaaten und Regionen auf Uni
onsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genann
ten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verord
nung nicht über das zur Verwirklichung dieses Ziels er
forderliche Maß hinaus.

DE L 347/282 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Schaffung der Fazilität "Con
necting Europe", zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 680/2007 und (EG) 
Nr. 67/2010 (ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 129).



244

(16) Da diese Verordnung die Verordnung (EG) 
Nr. 1084/2006 des Rates ( 1 ) ersetzt. sollte jene Verord
nung aufgehoben werden. Diese Verordnung sollte je
doch weder die weitere Durchführung noch die Ände
rung einer Unterstützung berühren, die die Kommission 
auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 
oder auf der Grundlage anderer für diese Unterstützung 
am 31. Dezember 2013 geltender Rechtsvorschriften ge
nehmigt hat. Jene Verordnung sowie derartige andere 
geltende Rechtsvorschriften sollten daher nach dem 
31. Dezember 2013 auf die Unterstützung oder die be
treffenden Vorhaben bis zu ihrer Beendigung weiterhin 
Anwendung finden. Die gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1084/2006 gestellten bzw. genehmigten Anträge 
auf Unterstützung sollten ihre Gültigkeit behalten. 

(17) Um die umgehende Anwendung der beabsichtigten Maß
nahmen zu ermöglichen, sollte diese Verordnung am Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft treten – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Errichtung des Kohäsionsfonds und Gegenstand 

(1) Hiermit wird ein Kohäsionsfonds errichtet, um im Inte
resse der nachhaltigen Entwicklung zur Stärkung des wirtschaft
lichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts der Union bei
zutragen. 

(2) Mit dieser Verordnung werden die Aufgaben des Kohäsi
onsfonds und sein Interventionsbereich im Hinblick auf das in 
Artikel 89 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannte Ziel 
"Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" festgelegt. 

Artikel 2 

Interventionsbereich des Kohäsionsfonds 

(1) Der Kohäsionsfonds unterstützt unter Gewährleistung ei
nes angemessenen Gleichgewichts und entsprechend dem spe
ziellen Investitions- und Infrastrukturbedarf der einzelnen Mit
gliedstaaten: 

a) Investitionen in die Umwelt, auch im Bereich der nachhalti
gen Entwicklung und der Energie, die einen Nutzen für die 
Umwelt haben; 

b) TEN-V gemäß den mit der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 
angenommenen Leitlinien; 

c) die technische Hilfe. 

(2) Der Kohäsionsfonds unterstützt nicht: 

a) die Stilllegung oder den Bau von Kernkraftwerken; 

b) Investitionen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen 
aus Tätigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG 
aufgeführt sind; 

c) Investitionen in den Wohnungsbau mit Ausnahme derjeni
gen zur Förderung der Energieeffizienz oder der Nutzung 
erneuerbarer Energien; 

d) die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von Tabak 
und Tabakerzeugnissen; 

e) Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß der Definition in 
den Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen; 

f) Investitionen in Flughafeninfrastruktur, es sei denn, sie haben 
einen Bezug zum Umweltschutz oder sie werden von den 
notwendigen Investitionen zur Abmilderung oder Verringe
rung der negativen ökologischen Auswirkungen der Flugha
feninfrastruktur begleitet. 

Artikel 3 

Unterstützung durch den Kohäsionsfonds von 
Verkehrsinfrastrukturprojekten im Rahmen der Fazilität 

"Connecting Europe" 

Im Rahmen des Kohäsionsfonds werden Verkehrsinfrastruktur
projekte mit europäischem Mehrwert im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 1316/2013 mit einem Betrag in Höhe von 
10 000 000 000 EUR im Einklang mit Artikel 92 Absatz 6 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 unterstützt. 

Artikel 4 

Investitionsprioritäten 

Der Kohäsionsfonds unterstützt folgende Investitionsprioritäten 
innerhalb der thematischen Ziele, die in Artikel 9 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 dargelegt sind, im Einklang 
mit den in Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i jener Ver
ordnung genannten und im Partnerschaftsabkommen festgeleg
ten Entwicklungserfordernissen und dem dort festgelegten 
Wachstumspotenzial: 

a) Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO 2 -Emis
sionen in allen Branchen der Wirtschaft durch 

i) Förderung der Produktion und Verteilung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen; 

ii) Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuer
barer Energien in Unternehmen; 

iii) Unterstützung der Energieeffizienz, des intelligenten 
Energiemanagements und der Nutzung erneuerbarer 
Energien in der öffentlichen Infrastruktur, einschließlich 
öffentlicher Gebäude, und im Wohnungsbau; 

iv) Entwicklung und Einführung intelligenter Nieder- und 
Mittelspannungsverteilersysteme;
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v) Förderung von Strategien zur Senkung des CO 2 -Aussto
ßes für sämtliche Gebiete, insbesondere städtische Gebie
te, einschließlich der Förderung einer nachhaltigen multi
modalen städtischen Mobilität und klimaschutzrelevanten 
Anpassungsmaßnahmen; 

vi) Förderung des Einsatzes hocheffizienter Kraft-Wärme- 
Kopplung auf der Grundlage des Nutzwärmebedarfs; 

b) Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der 
Risikoprävention und des Risikomanagements durch 

i) Unterstützung von Investitionen zur Anpassung an den 
Klimawandel einschließlich ökosystemgestützter Ansätze; 

ii) Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller 
Risiken, Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Ent
wicklung von Katastrophenmanagementsystemen; 

c) Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Res
sourceneffizienz durch 

i) Investitionen im Bereich der Abfallwirtschaft, um die An
forderungen des umweltrechtlichen Besitzstandes der 
Union zu erfüllen und den von den Mitgliedstaaten auf
gezeigten, über diese Anforderungen hinausgehenden In
vestitionsbedarf zu decken; 

ii) Investitionen im Bereich der Wasserwirtschaft, um die 
Anforderungen des umweltrechtlichen Besitzstandes der 
Union zu erfüllen und den von den Mitgliedstaaten auf
gezeigten, über diese Anforderungen hinausgehenden In
vestitionsbedarf zu decken; 

iii) Erhaltung und Wiederherstellung der Biodiversität und 
des Bodens und Förderung von Ökosystemdienstleistun
gen, einschließlich über Natura 2000 und grüne Infra
struktur; 

iv) Maßnahmen zur Verbesserung des städtischen Umfelds, 
zur Wiederbelebung von Stadtzentren, zur Sanierung 
und Dekontaminierung von Industriebrachen (einschließ
lich Umwandlungsgebieten), zur Verringerung der Luft
verschmutzung und zur Förderung von Lärmmin
derungsmaßnahmen; 

d) Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung 
von Engpässen in wichtigen Netzinfrastrukturen durch 

i) Unterstützung eines multimodalen einheitlichen europäi
schen Verkehrsraums durch Investitionen in das TEN-V; 

ii) Entwicklung und Verbesserung umweltfreundlicher (ein
schließlich geräuscharmer) Verkehrssysteme mit geringen 

CO 2 -Emissionen, darunter Binnenwasserstraßen und See
verkehr, Häfen, multimodale Verbindungen und Flugha
feninfrastruktur, um eine nachhaltige regionale und ört
liche Mobilität zu fördern; 

iii) Entwicklung und Sanierung umfassender, hochwertiger 
und interoperabler Eisenbahnsysteme sowie Förderung 
von Lärmminderungsmaßnahmen; 

e) Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffent
lichen Behörden und Interessenvertretern und der effizienten 
öffentlichen Verwaltung durch Maßnahmen zur Stärkung der 
institutionellen Kapazitäten und der Effizienz der öffent
lichen Verwaltungen und Dienste, die mit der Umsetzung 
des Kohäsionsfonds zusammenhängen. 

Artikel 5 

Indikatoren 

(1) Die im Anhang I dieser Verordnung festgelegten gemein
samen Outputindikatoren, die programmspezifischen Ergebnis
indikatoren und gegebenenfalls die programmspezifischen Out
putindikatoren finden gemäß Artikel 27 Absatz 4, Artikel 96 
Absatz 2 Buchstabe b Ziffern ii und iv und Artikel 96 Absatz 2 
Buchstabe c Ziffern ii und iv der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 Anwendung. 

(2) Für gemeinsame und programmspezifische Outputindika
toren werden die Ausgangswerte auf Null gesetzt. Für das Jahr 
2023 werden kumulative quantifizierte Zielwerte für diese In
dikatoren festgelegt. 

(3) Bei den programmspezifischen Ergebnisindikatoren mit 
Bezug auf die Investitions–prioritäten werden die Ausgangswerte 
aufgrund der neuesten verfügbaren Daten und Ziele für das Jahr 
2023 festgelegt. Die Zielvorgaben können qualitativ oder quan
titativ formuliert sein. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 7 delegierte Rechtsakte zur Änderung der Liste der im 
Anhang I festgelegten gemeinsamen Outputindikatoren zu er
lassen, um, wo dies gerechtfertigt ist, Anpassungen vorzuneh
men und so eine wirksame Bewertung der Fortschritte bei der 
Umsetzung der operationellen Programme sicherzustellen. 

Artikel 6 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung berührt nicht die weitere Durchfüh
rung oder die Änderung, einschließlich der vollständigen oder 
teilweisen Einstellung, der Unterstützung, die von der Kommis
sion auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 
oder einer anderen Rechtsvorschrift, die am 31. Dezember 
2013 für diese Unterstützung galt, genehmigt wurde. Jene Ver
ordnung bzw. derartige andere Rechtsvorschriften finden daher 
bis zur Beendigung der Unterstützung oder der betreffenden 
Vorhaben nach dem 31. Dezember 2013 auf die Unterstützung 
oder die betreffenden Vorhaben weiterhin Anwendung. Im 
Sinne dieses Absatzes umfasst "Unterstützung" operationelle 
Programme und Großprojekte.
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(16) Da diese Verordnung die Verordnung (EG) 
Nr. 1084/2006 des Rates ( 1 ) ersetzt. sollte jene Verord
nung aufgehoben werden. Diese Verordnung sollte je
doch weder die weitere Durchführung noch die Ände
rung einer Unterstützung berühren, die die Kommission 
auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 
oder auf der Grundlage anderer für diese Unterstützung 
am 31. Dezember 2013 geltender Rechtsvorschriften ge
nehmigt hat. Jene Verordnung sowie derartige andere 
geltende Rechtsvorschriften sollten daher nach dem 
31. Dezember 2013 auf die Unterstützung oder die be
treffenden Vorhaben bis zu ihrer Beendigung weiterhin 
Anwendung finden. Die gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1084/2006 gestellten bzw. genehmigten Anträge 
auf Unterstützung sollten ihre Gültigkeit behalten. 

(17) Um die umgehende Anwendung der beabsichtigten Maß
nahmen zu ermöglichen, sollte diese Verordnung am Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft treten – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Errichtung des Kohäsionsfonds und Gegenstand 

(1) Hiermit wird ein Kohäsionsfonds errichtet, um im Inte
resse der nachhaltigen Entwicklung zur Stärkung des wirtschaft
lichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts der Union bei
zutragen. 

(2) Mit dieser Verordnung werden die Aufgaben des Kohäsi
onsfonds und sein Interventionsbereich im Hinblick auf das in 
Artikel 89 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannte Ziel 
"Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" festgelegt. 

Artikel 2 

Interventionsbereich des Kohäsionsfonds 

(1) Der Kohäsionsfonds unterstützt unter Gewährleistung ei
nes angemessenen Gleichgewichts und entsprechend dem spe
ziellen Investitions- und Infrastrukturbedarf der einzelnen Mit
gliedstaaten: 

a) Investitionen in die Umwelt, auch im Bereich der nachhalti
gen Entwicklung und der Energie, die einen Nutzen für die 
Umwelt haben; 

b) TEN-V gemäß den mit der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 
angenommenen Leitlinien; 

c) die technische Hilfe. 

(2) Der Kohäsionsfonds unterstützt nicht: 

a) die Stilllegung oder den Bau von Kernkraftwerken; 

b) Investitionen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen 
aus Tätigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG 
aufgeführt sind; 

c) Investitionen in den Wohnungsbau mit Ausnahme derjeni
gen zur Förderung der Energieeffizienz oder der Nutzung 
erneuerbarer Energien; 

d) die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von Tabak 
und Tabakerzeugnissen; 

e) Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß der Definition in 
den Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen; 

f) Investitionen in Flughafeninfrastruktur, es sei denn, sie haben 
einen Bezug zum Umweltschutz oder sie werden von den 
notwendigen Investitionen zur Abmilderung oder Verringe
rung der negativen ökologischen Auswirkungen der Flugha
feninfrastruktur begleitet. 

Artikel 3 

Unterstützung durch den Kohäsionsfonds von 
Verkehrsinfrastrukturprojekten im Rahmen der Fazilität 

"Connecting Europe" 

Im Rahmen des Kohäsionsfonds werden Verkehrsinfrastruktur
projekte mit europäischem Mehrwert im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 1316/2013 mit einem Betrag in Höhe von 
10 000 000 000 EUR im Einklang mit Artikel 92 Absatz 6 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 unterstützt. 

Artikel 4 

Investitionsprioritäten 

Der Kohäsionsfonds unterstützt folgende Investitionsprioritäten 
innerhalb der thematischen Ziele, die in Artikel 9 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 dargelegt sind, im Einklang 
mit den in Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i jener Ver
ordnung genannten und im Partnerschaftsabkommen festgeleg
ten Entwicklungserfordernissen und dem dort festgelegten 
Wachstumspotenzial: 

a) Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO 2 -Emis
sionen in allen Branchen der Wirtschaft durch 

i) Förderung der Produktion und Verteilung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen; 

ii) Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuer
barer Energien in Unternehmen; 

iii) Unterstützung der Energieeffizienz, des intelligenten 
Energiemanagements und der Nutzung erneuerbarer 
Energien in der öffentlichen Infrastruktur, einschließlich 
öffentlicher Gebäude, und im Wohnungsbau; 

iv) Entwicklung und Einführung intelligenter Nieder- und 
Mittelspannungsverteilersysteme;
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( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 zur 
Errichtung des Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 1164/94 (ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 79).

v) Förderung von Strategien zur Senkung des CO 2 -Aussto
ßes für sämtliche Gebiete, insbesondere städtische Gebie
te, einschließlich der Förderung einer nachhaltigen multi
modalen städtischen Mobilität und klimaschutzrelevanten 
Anpassungsmaßnahmen; 

vi) Förderung des Einsatzes hocheffizienter Kraft-Wärme- 
Kopplung auf der Grundlage des Nutzwärmebedarfs; 

b) Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der 
Risikoprävention und des Risikomanagements durch 

i) Unterstützung von Investitionen zur Anpassung an den 
Klimawandel einschließlich ökosystemgestützter Ansätze; 

ii) Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller 
Risiken, Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Ent
wicklung von Katastrophenmanagementsystemen; 

c) Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Res
sourceneffizienz durch 

i) Investitionen im Bereich der Abfallwirtschaft, um die An
forderungen des umweltrechtlichen Besitzstandes der 
Union zu erfüllen und den von den Mitgliedstaaten auf
gezeigten, über diese Anforderungen hinausgehenden In
vestitionsbedarf zu decken; 

ii) Investitionen im Bereich der Wasserwirtschaft, um die 
Anforderungen des umweltrechtlichen Besitzstandes der 
Union zu erfüllen und den von den Mitgliedstaaten auf
gezeigten, über diese Anforderungen hinausgehenden In
vestitionsbedarf zu decken; 

iii) Erhaltung und Wiederherstellung der Biodiversität und 
des Bodens und Förderung von Ökosystemdienstleistun
gen, einschließlich über Natura 2000 und grüne Infra
struktur; 

iv) Maßnahmen zur Verbesserung des städtischen Umfelds, 
zur Wiederbelebung von Stadtzentren, zur Sanierung 
und Dekontaminierung von Industriebrachen (einschließ
lich Umwandlungsgebieten), zur Verringerung der Luft
verschmutzung und zur Förderung von Lärmmin
derungsmaßnahmen; 

d) Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung 
von Engpässen in wichtigen Netzinfrastrukturen durch 

i) Unterstützung eines multimodalen einheitlichen europäi
schen Verkehrsraums durch Investitionen in das TEN-V; 

ii) Entwicklung und Verbesserung umweltfreundlicher (ein
schließlich geräuscharmer) Verkehrssysteme mit geringen 

CO 2 -Emissionen, darunter Binnenwasserstraßen und See
verkehr, Häfen, multimodale Verbindungen und Flugha
feninfrastruktur, um eine nachhaltige regionale und ört
liche Mobilität zu fördern; 

iii) Entwicklung und Sanierung umfassender, hochwertiger 
und interoperabler Eisenbahnsysteme sowie Förderung 
von Lärmminderungsmaßnahmen; 

e) Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffent
lichen Behörden und Interessenvertretern und der effizienten 
öffentlichen Verwaltung durch Maßnahmen zur Stärkung der 
institutionellen Kapazitäten und der Effizienz der öffent
lichen Verwaltungen und Dienste, die mit der Umsetzung 
des Kohäsionsfonds zusammenhängen. 

Artikel 5 

Indikatoren 

(1) Die im Anhang I dieser Verordnung festgelegten gemein
samen Outputindikatoren, die programmspezifischen Ergebnis
indikatoren und gegebenenfalls die programmspezifischen Out
putindikatoren finden gemäß Artikel 27 Absatz 4, Artikel 96 
Absatz 2 Buchstabe b Ziffern ii und iv und Artikel 96 Absatz 2 
Buchstabe c Ziffern ii und iv der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 Anwendung. 

(2) Für gemeinsame und programmspezifische Outputindika
toren werden die Ausgangswerte auf Null gesetzt. Für das Jahr 
2023 werden kumulative quantifizierte Zielwerte für diese In
dikatoren festgelegt. 

(3) Bei den programmspezifischen Ergebnisindikatoren mit 
Bezug auf die Investitions–prioritäten werden die Ausgangswerte 
aufgrund der neuesten verfügbaren Daten und Ziele für das Jahr 
2023 festgelegt. Die Zielvorgaben können qualitativ oder quan
titativ formuliert sein. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 7 delegierte Rechtsakte zur Änderung der Liste der im 
Anhang I festgelegten gemeinsamen Outputindikatoren zu er
lassen, um, wo dies gerechtfertigt ist, Anpassungen vorzuneh
men und so eine wirksame Bewertung der Fortschritte bei der 
Umsetzung der operationellen Programme sicherzustellen. 

Artikel 6 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung berührt nicht die weitere Durchfüh
rung oder die Änderung, einschließlich der vollständigen oder 
teilweisen Einstellung, der Unterstützung, die von der Kommis
sion auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 
oder einer anderen Rechtsvorschrift, die am 31. Dezember 
2013 für diese Unterstützung galt, genehmigt wurde. Jene Ver
ordnung bzw. derartige andere Rechtsvorschriften finden daher 
bis zur Beendigung der Unterstützung oder der betreffenden 
Vorhaben nach dem 31. Dezember 2013 auf die Unterstützung 
oder die betreffenden Vorhaben weiterhin Anwendung. Im 
Sinne dieses Absatzes umfasst "Unterstützung" operationelle 
Programme und Großprojekte.
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(2) Die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 gestell
ten oder genehmigten Anträge auf Unterstützung behalten ihre 
Gültigkeit. 

Artikel 7 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingun
gen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 5 Absatz 4 wird der Kommission vom 21. Dezember 
2013 bis zum 31. Dezember 2020 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 4 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertra
gung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 
Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angege
benen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegier
ten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Be
schluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er
lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par
lament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 4 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Par
lament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände er
heben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 
des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 8 

Aufhebung 

Unbeschadet des Artikels 6 dieser Verordnung wird die Verord
nung (EG) Nr. 1084/2006 hiermit mit Wirkung vom 1. Januar 
2014 aufgehoben. 

Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise 
auf die vorliegende Verordnung und sind gemäß der Entspre
chungstabelle in Anhang II zu lesen. 

Artikel 9 

Überprüfung 

Das Europäische Parlament und der Rat überprüfen diese Ver
ordnung bis zum 31. Dezember 2020 gemäß Artikel 177 
AEUV. 

Artikel 10 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 17. Dezember 2013 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 
M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
R. ŠADŽIUS
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(2) Die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 gestell
ten oder genehmigten Anträge auf Unterstützung behalten ihre 
Gültigkeit. 

Artikel 7 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingun
gen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 5 Absatz 4 wird der Kommission vom 21. Dezember 
2013 bis zum 31. Dezember 2020 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 4 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertra
gung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 
Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angege
benen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegier
ten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Be
schluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er
lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par
lament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 4 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Par
lament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände er
heben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 
des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 8 

Aufhebung 

Unbeschadet des Artikels 6 dieser Verordnung wird die Verord
nung (EG) Nr. 1084/2006 hiermit mit Wirkung vom 1. Januar 
2014 aufgehoben. 

Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise 
auf die vorliegende Verordnung und sind gemäß der Entspre
chungstabelle in Anhang II zu lesen. 

Artikel 9 

Überprüfung 

Das Europäische Parlament und der Rat überprüfen diese Ver
ordnung bis zum 31. Dezember 2020 gemäß Artikel 177 
AEUV. 

Artikel 10 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 17. Dezember 2013 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 
M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
R. ŠADŽIUS
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ANHANG I 

GEMEINSAME OUTPUTINDIKATOREN FÜR DEN KOHÄSIONSFONDS 

EINHEIT BEZEICHNUNG 

Umwelt 

Feste Abfälle Tonnen/Jahr Zusätzliche Abfallrecyclingkapazität 

Wasserversorgung Personen An bessere Wasserversorgung angeschlossene zu
sätzliche Bevölkerung 

Abwasserentsorgung Bevölkerungs-äquivalent An bessere Abwasserentsorgung angeschlossene 
zusätzliche Bevölkerung 

Risikoprävention und Risikomanage
ment 

Personen Zahl der Personen, denen Hochwasserschutzmaß
nahmen zugute kommen 

Risikoprävention und Risiko
management Bodensanie
rung 

Personen 

Zahl der Personen, denen Wald
brandschutzmaßnahmen zugute 
kommen 

Hektar Gesamtfläche des sanierten Geländes 

Natur und Biodiversität Hektar Fläche der Habitate, die für Zwecke eines besseren 
Erhaltungszustands eine Unterstützung erhalten 

Energie und Klimawandel 

Erneuerbare Energiequellen MW Zusätzliche Kapazität der Energieerzeugung aus 
erneuerbaren Quellen 

Energieeffizienz Haushalte Zahl der Haushalte mit niedrigerem Energiever
brauch 

kWh/Jahr Rückgang des jährlichen Primärenergie–verbrauchs 
in öffentlichen Gebäuden 

Kunden Zahl der zusätzlichen, an intelligente Netze an
geschlossenen Energiekunden 

Verringerung von Treibhausgasemis
sionen 

in Tonnen CO 2 -Äq. Geschätzter jährlicher Rückgang der Treibhausgas
emissionen 

Verkehr 

Eisenbahn Kilometer Gesamtlänge der neuen Eisenbahnverbindungen 

Kilometer Gesamtlänge der wiederaufgebauten oder aus
gebauten Eisenbahnverbindungen 

Straßen Kilometer Gesamtlänge der neuen Straßenverbindungen 

Kilometer Gesamtlänge der wiederaufgebauten oder aus
gebauten Straßenverbindungen 

Städtischer Nahverkehr Kilometer Gesamtlänge der neuen oder verbesserten Straßen
bahn- und U-Bahn-Linien 

Binnenwasserstraßen Kilometer Gesamtlänge der neuen oder verbesserten Binnen
wasserstraßen
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ANHANG II 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 — 

Artikel 4 — 

— Artikel 3 

— Artikel 4 

— Artikel 5 

Artikel 5 Artikel 6 

Artikel 5a — 

— Artikel 7 

Artikel 6 Artikel 8 

Artikel 7 Artikel 9 

Artikel 8 Artikel 10
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ANHANG II 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 — 

Artikel 4 — 

— Artikel 3 

— Artikel 4 

— Artikel 5 

Artikel 5 Artikel 6 

Artikel 5a — 

— Artikel 7 

Artikel 6 Artikel 8 

Artikel 7 Artikel 9 

Artikel 8 Artikel 10

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/287

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Anwendung von 
Artikel 6 der EFRE-Verordnung, Artikel 15 der ETZ-Verordnung und Artikel 4 der 

Kohäsionsfondsverordnung 

Das Europäische Parlament und der Rat nehmen die Zusicherung der Kommission gegenüber der Legislative 
der EU zu Kenntnis, wonach die in den Anhang der entsprechenden Verordnung aufzu-nehmenden gemein
samen Outputindikatoren für die EFRE-Verordnung, die ETZ-Verordnung und die Kohäsionsfondsverord
nung das Ergebnis eines umfassenden Vorbereitungsprozesses, in den die Evaluierungsexperten der Kommis
sion und der Mitgliedstaaten einbezogen werden, sind und vor-aussichtlich stabil bleiben werden.

DE L 347/288 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013





EMFF
Europäischer Meeres- 
und Fischereifonds





253

EM
FF

-V
ER

O
RD

N
U

N
G

E U R O P Ä I S C H E R  M E E R E S -  U N D  F I S C H E R E I F O N D S

Der Europäische Meeres- und Fischereifonds (EMFF) unterstützt 2014-2020 die EU-Meeres- und Fischereipolitik, um 
zur Erreichung folgender Ziele beizutragen:

• Förderung der wettbwerbsfähigen, ökologisch nachhaltigen, wirtschaftlich lebensfähigen und sozialverantwortlichen 
Fischerei und Aquakultur,

• Unterstützung der Einführung der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP),
• Förderung einer ausgewogenen und integrierten territorialen Entwicklung von Fischerei- und Aquakulturgebieten,
• Förderung der Entwicklung und Umsetzung der integrierten Meerespolitik (IMP) der EU auf eine Weise, die Kohäsi-

onspolitik und GFP ergänzt.

Die Zuweisung zum EMFF im Zeitraum 2014-2020 beläuft sich auf 6,4 Mrd. EUR, von denen 11 % von der Europäischen 
Kommission und 89 % von den Mietgliedstaaten im Rahmen von operationellen Programmen verwaltet werden.

Im Rahmen ihres Anteils am EMFF unterstützt die Europäische Kommission die folgenden EU-weiten Ziele bei den 
maritimen und Küstenangelegenheiten: 

• Internationale Steuerung, 
• Zusammenarbeit durch den Austausch von Informationen und bewährten Vorgehensweisen,
• Öffentliche Informationen und Unterstützung der Networkingplattformen, 
• Meereskenntnisse und maritime Raumplanung.

Mit dem Anteil der Mitgliedstaaten von 89 % fördert der EMFF folgende Ziele:

• Verminderung der Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt,
• Marktinstrumente für Fachleute und Konsumenten, 
• Gemeinsame Pflege geschützter Gebiete und Natura 200-Landschaften,
• spezielle Unterstützung für kleine Fischereibetriebe.

Die Zuweisung wird folgendermaßen aufgeteilt: 

• 4 340 Mio. EUR, um die Fischerei und Aquakultur nachhaltiger und profitabler zu machen, indem dauerhafte Ar-
beitsplätze gesichert und geschaffen, Marketing und Verarbeitung unterstützt und die lokale Entwicklung gefördert 
werden,

• 580 Mio. EUR für die Überwachung der Einhaltung der CFP und den Schutz eines gesunden und fairen Zugangs 
zu gesunden Fischbeständen. Zu den Aufgabenbereichen gehören der Zugang zu Fischgründen, die Kontrolle des 
Fischereiaufwands, der zulässigen Gesamtfangmengen (TACs) und Quoten sowie anderer technischer Maßnahmen 
zur Verbesserung der Selektivität und Nachhaltigkeit,

• 520 Mio. EUR zur Sammlung der Daten, um das Wissen über die Meere und den langfristigen Umgang mit der 
Fischerei zu verbessern. Dies beinhaltet das Verständnis und die Überwachung kommerzieller Arten, Dynamiken 
einzelner Fischbestände und gemischter Fischereien sowie die ökologische Modellierung regionaler Becken,

• 71 Mio EUR für die Blue Economy, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen und die Schaffung von Arbeitsplät-
zen aus Meeren und Ozeanen in Bereichen wie der Meeresüberwachung (CISE, gemeinsamer Informationsraum für 
den maritimen Bereich) zu erschließen. Des weiteren für eine bessere Kenntnis der Meere und Ökosysteme und die 
Ermöglichung einer rationalen Nutzung neuer Meeresressourcen (z. B. Energie, Biotechnologie).
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I 

(Gesetzgebungsakte) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 508/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 15. Mai 2014 

über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 
2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des Rates und der 

Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION, 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 42, Artikel 43 Absatz 2, 
Artikel 91 Absatz 1, Artikel 100 Absatz 2, Artikel 173 Absatz 3, Artikel 175 und 188, Artikel 192 Absatz 1, Artikel 194 
Absatz 2, Artikel 195 Absatz 2 und Artikel 349, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahmen des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ( 2 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 3 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 13. Juli 2011 „Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik“ 
legt die potenziellen Herausforderungen, Zielsetzungen und Ausrichtungen der Gemeinsamen Fischereipolitik (im 
Folgenden „GFP“) für die Zeit nach 2013 dar. Ausgehend von den Erörterungen infolge dieser Mitteilung wurde die 
GFP durch die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 4 ) reformiert. Die 
Reform der GFP deckt alle wesentlichen Bestandteile der GFP einschließlich ihrer finanziellen Aspekte ab. Um die 
Zielsetzungen dieser Reform zu erreichen, sollten die Verordnung (EG) Nr. 2328/2003 ( 5 ) des Rates, die Ver
ordnung (EG) Nr. 861/2006 des Rates ( 6 ), die Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 ( 7 ) des Rates sowie die Verordnung 
(EG) Nr. 791/2007 ( 8 ) des Rates aufgehoben und durch diese Verordnung ersetzt werden..

DE 20.5.2014 Amtsblatt der Europäischen Union L 149/1 

( 1 ) ABl. C 299 vom 4.10.2012, S. 133 und ABl. C 271 vom 19.9.2013, S. 154. 
( 2 ) ABl. C 391 vom 18.12.2012, S. 84. 
( 3 ) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2014 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 

6. Mai 2014. 
( 4 ) Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame 

Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung 
der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 
vom 28.12.2013, S. 22). 

( 5 ) Verordnung (EG) Nr. 2328/2003 des Rates vom 22. Dezember 2003 über eine Regelung zum Ausgleich der durch die äußerste 
Randlage bedingten Mehrkosten bei der Vermarktung bestimmter Fischereierzeugnisse der Azoren, Madeiras, der Kanarischen Inseln 
und der französischen Departements Guayana und Réunion (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 34). 

( 6 ) Verordnung (EG) Nr. 861/2006 des Rates vom 22. Mai 2006 über finanzielle Maßnahmen der Gemeinschaft zur Durchführung der 
Gemeinsamen Fischereipolitik und im Bereich des Seerechts (ABl. L 160 vom 14.6.2006, S. 1). 

( 7 ) Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 des Rates vom 27. Juli 2006 über den Europäischen Fischereifonds (ABl. L 223 vom 15.8.2006, 
S. 1). 

( 8 ) Verordnung (EG) Nr. 791/2007 des Rates vom 21. Mai 2007 über eine Regelung zum Ausgleich der Mehrkosten bei der Ver
marktung bestimmter Fischereierzeugnisse aus den Gebieten in äußerster Randlage, den Azoren, Madeira und den Kanarischen Inseln 
sowie aus Guayana und Réunion (ABl. L 176 vom 6.7.2007, S. 1).
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(Gesetzgebungsakte) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 508/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 15. Mai 2014 

über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 
2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des Rates und der 

Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION, 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 42, Artikel 43 Absatz 2, 
Artikel 91 Absatz 1, Artikel 100 Absatz 2, Artikel 173 Absatz 3, Artikel 175 und 188, Artikel 192 Absatz 1, Artikel 194 
Absatz 2, Artikel 195 Absatz 2 und Artikel 349, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahmen des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ( 2 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 3 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 13. Juli 2011 „Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik“ 
legt die potenziellen Herausforderungen, Zielsetzungen und Ausrichtungen der Gemeinsamen Fischereipolitik (im 
Folgenden „GFP“) für die Zeit nach 2013 dar. Ausgehend von den Erörterungen infolge dieser Mitteilung wurde die 
GFP durch die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 4 ) reformiert. Die 
Reform der GFP deckt alle wesentlichen Bestandteile der GFP einschließlich ihrer finanziellen Aspekte ab. Um die 
Zielsetzungen dieser Reform zu erreichen, sollten die Verordnung (EG) Nr. 2328/2003 ( 5 ) des Rates, die Ver
ordnung (EG) Nr. 861/2006 des Rates ( 6 ), die Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 ( 7 ) des Rates sowie die Verordnung 
(EG) Nr. 791/2007 ( 8 ) des Rates aufgehoben und durch diese Verordnung ersetzt werden..
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( 1 ) ABl. C 299 vom 4.10.2012, S. 133 und ABl. C 271 vom 19.9.2013, S. 154. 
( 2 ) ABl. C 391 vom 18.12.2012, S. 84. 
( 3 ) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2014 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 

6. Mai 2014. 
( 4 ) Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame 

Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung 
der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 
vom 28.12.2013, S. 22). 

( 5 ) Verordnung (EG) Nr. 2328/2003 des Rates vom 22. Dezember 2003 über eine Regelung zum Ausgleich der durch die äußerste 
Randlage bedingten Mehrkosten bei der Vermarktung bestimmter Fischereierzeugnisse der Azoren, Madeiras, der Kanarischen Inseln 
und der französischen Departements Guayana und Réunion (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 34). 

( 6 ) Verordnung (EG) Nr. 861/2006 des Rates vom 22. Mai 2006 über finanzielle Maßnahmen der Gemeinschaft zur Durchführung der 
Gemeinsamen Fischereipolitik und im Bereich des Seerechts (ABl. L 160 vom 14.6.2006, S. 1). 

( 7 ) Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 des Rates vom 27. Juli 2006 über den Europäischen Fischereifonds (ABl. L 223 vom 15.8.2006, 
S. 1). 

( 8 ) Verordnung (EG) Nr. 791/2007 des Rates vom 21. Mai 2007 über eine Regelung zum Ausgleich der Mehrkosten bei der Ver
marktung bestimmter Fischereierzeugnisse aus den Gebieten in äußerster Randlage, den Azoren, Madeira und den Kanarischen Inseln 
sowie aus Guayana und Réunion (ABl. L 176 vom 6.7.2007, S. 1).

In der Erkenntnis, dass alle Angelegenheiten in Zusammenhang mit den europäischen Ozeanen und Meeren eng 
miteinander verbunden sind, sollte diese Verordnung auch die Weiterentwicklung der integrierten Meerespolitik 
(IMP) unterstützen, die in der Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) 
genannt wird. 

(2) Der Anwendungsbereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) sollte die Unterstützung der GFP für 
die Erhaltung der lebenden Meeresressourcen, für die Bewirtschaftung von Fischereien und Flotten, die diese 
Ressourcen befischen, sowie für lebenden Süßwasserressourcen und Aquakultur, sowie für die Verarbeitung und 
Vermarktung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen umfassen, soweit diese Tätigkeiten im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten, von Fischereifahrzeugen der Union oder von Staatsbürgern der Mitgliedstaaten ausgeübt werden, 
unbeschadet der vorrangigen Zuständigkeit des Flaggenstaats gemäß Artikel 117 des Seerechtsübereinkommens der 
Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 ( 2 ) (SRÜ). 

(3) Der Erfolg der GFP steht und fällt mit einem wirksamen Kontroll-, Inspektions- und Durchsetzungssystem sowie 
der Verfügbarkeit von zuverlässigen und vollständigen Daten sowohl für wissenschaftliche Gutachten als auch für 
Durchführungs- und Kontrollzwecke. Der EMFF sollte daher diese Bereiche unterstützen. 

(4) Der Anwendungsbereich des EMFF sollte die Unterstützung der IMP umfassen, einschließlich der Entwicklung und 
Umsetzung koordinierter Vorhaben und Entscheidungsfindung in Bezug auf die Ozeane, Meere, Küstengebiete und 
meeresbezogenen Sektoren, unter Ergänzung der verschiedenen Unionspolitiken, die damit in Zusammenhang 
stehen, insbesondere die GFP sowie die Bereiche Verkehr, Industrie, territorialer Zusammenhalt, Umwelt, Energie 
und Tourismus. In den verschiedenen Meeresräumen von Ostsee, Nordsee, Keltischer See, Biskaya und Iberischer 
Küste, dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer sollten politische Entscheidungen in verschiedenen Bereichen 
kohärent und integrativ sein. 

(5) Begünstigte des EMFF im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 3 ) können Betreiber im Sinne von Artikel 4 Nummer 30 der Verordnung (EU) Nr. 
1380/2013, Fischer oder Zusammenschlüsse von Fischern sein, sofern in der vorliegenden Verordnung nichts 
anderes bestimmt ist. 

(6) Im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 17. Juni 2010, mit denen die neue Strategie 
der Union für Beschäftigung und für ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum gemäß der Mit
teilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel „Europa 2020 — Eine Strategie für ein intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum“ (im Folgenden „Strategie Europa 2020“) angenommen wurde, sorgen die 
Union und die Mitgliedstaaten für ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum und fördern die 
harmonische Entwicklung in der Union. Die Ressourcen sollten gebündelt werden, um die Ziele und Vorsätze 
im Rahmen der Strategie Europa 2020 zu erreichen, besonders in Bezug auf Beschäftigung, Klimawandel, Nach
haltigkeit der Energie, Bekämpfung von Armut sowie soziale Inklusion; und um durch eine stärkere Konzentration 
auf Ergebnisse die Effizienz zu erhöhen. Die Aufnahme der IMP in den EMFF trägt ebenfalls zu den in der Strategie 
Europa 2020 dargelegten Hauptzielen bei und stimmt mit den im Vertrag über die Europäische Union (EUV) und 
im Vertrag über die Arbeitsweise der Union (AEUV) verankerten allgemeinen Zielen des Ausbaus des wirtschaft
lichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts überein. 

(7) Um zu gewährleisten, dass der EMFF zum Erreichen der Ziele der GFP, der IMP und der Strategie Europa 2020 
beiträgt, sollte das Augenmerk auf einer begrenzten Anzahl von Kernprioritäten liegen, die darauf ausgerichtet sind, 
eine ökologisch nachhaltige, ressourceneffiziente, innovative, wettbewerbsfähige und wissensbasierte Fischerei und 
Aquakultur zu fördern, die Umsetzung der GFP voranzubringen, Beschäftigung und territorialen Zusammenhalt zu 
erhöhen sowie Vermarktung und Verarbeitung und die Umsetzung der IMP zu unterstützen. 

(8) Die Union sollte auf allen Stufen der Umsetzung des EMFF darauf abzielen, Ungleichheiten zu beseitigen und die 
Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern sowie jeglicher Form der Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts, der Rasse oder ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung entgegenzuwirken. 

(9) Übergreifendes Ziel der GFP ist sicherzustellen, dass Fischerei und Aquakultur zur Schaffung langfristig nachhaltiger 
ökologischer Bedingungen beitragen, die für eine wirtschaftliche und soziale Entwicklung erforderlich sind. Sie 
sollte ferner zu mehr Produktivität, einem angemessenen Lebensstandard für den Fischereisektor und stabilen 
Märkten beitragen sowie die Verfügbarkeit der Ressourcen und ein Angebot für Verbraucher zu vernünftigen 
Preisen sicherstellen.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2011 zur Schaffung eines Pro
gramms zur Unterstützung der Weiterentwicklung der integrierten Meerespolitik (ABl. L 321 vom 5.12.2011, S. 1). 

( 2 ) Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und Übereinkommen zur Durchführung des Teils XI des Seerechtsübereinkommens 
(ABl. L 179 vom 23.6.1998, S. 3). 

( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestim
mungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäi
schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsions
fonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. 
347 vom 20.12.2013, S. 320).
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(10) Eine bessere Integration von Umweltbelangen in die GFP ist von entscheidender Bedeutung, wenn Ziele und 
Vorhaben der Umweltpolitik der Union und der Strategie Europa 2020 erreicht werden sollen. Die GFP zielt 
darauf ab, eine Nutzung der lebenden Meeresressourcen zu erreichen, welche die Bestände nach Möglichkeit bis 
2015, spätestens jedoch bis 2020 oberhalb des Niveaus des höchstmöglichen Dauerertrags wieder herstellt und 
erhält. Die GFP sollte den Vorsorge- und den Ökosystemansatz im Fischereimanagement verfechten. Der EMFF 
sollte daher zum Schutz der Meeresumwelt gemäß der Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 1 ) beitragen. 

(11) Die Finanzierung der GFP und der IMP aus einem einzigen Fonds, dem EMFF, sollte der Notwendigkeit der 
Vereinfachung gerecht werden und die Integration beider Politikbereiche verstärken. Die Ausdehnung der geteilten 
Mittelverwaltung auf Verarbeitung und Vermarktung einschließlich Ausgleichszahlungen für Gebiete in äußerster 
Randlage, auf Kontrolltätigkeiten und Datenerhebung, auf Verwaltungstätigkeiten sowie auf die IMP sollte zu einer 
weiteren Vereinfachung sowie dazu beitragen, den Verwaltungsaufwand für Kommission und Mitgliedstaaten zu 
senken sowie eine bessere Kohärenz und Wirksamkeit der gewährten Unterstützung zu ermöglichen. 

(12) Der Unionshaushalt sollte die Ausgaben im Rahmen der GFP und der IMP entweder direkt oder in geteilter 
Mittelverwaltung mit den Mitgliedstaaten aus einem einzigen Fonds, dem EMFF, finanzieren. Eine geteilte Mittel
verwaltung mit den Mitgliedstaaten sollte nicht nur für Maßnahmen zur Unterstützung von Fischerei, Aquakultur 
und von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung einsetzbar sein, sondern auch für Verarbeitung 
und Vermarktung, Ausgleichszahlungen für Gebiete in äußerster Randlage, Kontroll- und Datenerhebungstätig
keiten sowie die IMP. Die direkte Verwaltung sollte für wissenschaftliche Gutachten, spezifische Durchsetzungs- 
und Überwachungsmaßnahmen, freiwillige Beiträge an Regionale Fischereiorganisationen, Beiräte, Marktunter
suchung, Vorhaben für die Umsetzung der IMP und Kommunikationstätigkeiten gelten. Die Art der aus dem 
EMFF finanzierbaren Vorhaben sollte präzisiert werden. 

(13) Es ist erforderlich, zwischen den Kategorien von Kontroll- und Durchführungsmaßnahmen, die im Rahmen der 
geteilten Mittelverwaltung kofinanziert werden, und solchen, die im Rahmen der direkten Mittelverwaltung ko
finanziert werden, zu unterscheiden. Es ist wichtig, die Mittel abzugrenzen, die für die Kontrollen und die Daten
erhebung im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung aufgewendet werden sollen, und dabei Flexibilität zwischen 
diesen beiden Maßnahmenkategorien zu ermöglichen. 

(14) Im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 ist die finanzielle Unterstützung der Union im Rahmen des 
EMFF von der Einhaltung der GFP-Regeln durch die Mitgliedstaaten und die Betreiber abhängig zu machen. Dieses 
Erfordernis soll die Verantwortung der Union dafür widerspiegeln, die Erhaltung der biologischen Meeresschätze im 
öffentlichen Interesse im Rahmen der GFP gemäß Artikel 3 AEUV zu gewährleisten. 

(15) Die Zielsetzungen der GFP würden unterminiert, wenn finanzielle Unterstützung der Union im Rahmen des EMFF 
an Betreiber gehen würde, die die Bedingungen der Erhaltung der biologischen Meeresschätze im öffentlichen 
Interesse ex-ante nicht erfüllen. Daher sollten Anträge von Betreibern nur unter der Bedingung für Finanzierung 
aus dem EMFF zulässig sein, dass die betreffenden Betreiber innerhalb einer bestimmten Zeit vor Einreichen eines 
Antrags auf Unterstützung keinen schweren Verstoß, keine Straftat oder keinen Betrug begangen haben und nicht 
an Einsatz, Verwaltung oder Besitz von Fischereifahrzeugen beteiligt waren, die in der Liste der Union der 
Fischereifahrzeuge geführt werden, die illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU) betreiben, oder 
von Schiffen, die unter der Flagge eines Landes fahren, das nach dieser Verordnung als nichtkooperierendes 
Drittland gilt. 

(16) Darüber hinaus sollten die Begünstigten auch nach Einreichen des Antrags auf Unterstützung während des ge
samten Durchführungszeitraums des Vorhabens und für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Vornahme der 
letzten Zahlung an den betreffenden Begünstigten weiterhin diesen Voraussetzungen für die Zulässigkeit entspre
chen. 

(17) Wenn Begünstigte gegen die Bedingungen für die Förderfähigkeit und die Dauerhaftigkeit verstoßen, sollten 
finanzielle Sanktionen und Berichtigungen Anwendung finden. Um die Höhe einer solchen finanziellen Berichti
gung zu ermitteln, sollten die Art, Schwere, Dauer und Häufigkeit des Verstoßes, der Straftat oder des Betrugs des 
Begünstigten sowie die Bedeutung des EMFF-Beitrags für die Wirtschaftstätigkeit des Begünstigten in Betracht 
gezogen werden. 

(18) Das Erreichen der Zielsetzungen der GFP würde ebenfalls beeinträchtigt, wenn die finanzielle Unterstützung der 
Union an Mitgliedstaaten gezahlt würde, die ihren Verpflichtungen im Rahmen der GFP in Bezug auf die Erhaltung 
der biologischen Meeresschätze im öffentlichen Interesse nicht nachkommen; dies gilt beispielsweise für die Daten
erhebung und die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht. Darüber hinaus birgt eine solche Nichteinhaltung der Ver
pflichtungen die Gefahr, dass unzulässige Anträge oder nicht förderfähige Vorhaben von Mitgliedstaaten nicht 
entdeckt werden.
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( 1 ) Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19).
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(10) Eine bessere Integration von Umweltbelangen in die GFP ist von entscheidender Bedeutung, wenn Ziele und 
Vorhaben der Umweltpolitik der Union und der Strategie Europa 2020 erreicht werden sollen. Die GFP zielt 
darauf ab, eine Nutzung der lebenden Meeresressourcen zu erreichen, welche die Bestände nach Möglichkeit bis 
2015, spätestens jedoch bis 2020 oberhalb des Niveaus des höchstmöglichen Dauerertrags wieder herstellt und 
erhält. Die GFP sollte den Vorsorge- und den Ökosystemansatz im Fischereimanagement verfechten. Der EMFF 
sollte daher zum Schutz der Meeresumwelt gemäß der Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 1 ) beitragen. 

(11) Die Finanzierung der GFP und der IMP aus einem einzigen Fonds, dem EMFF, sollte der Notwendigkeit der 
Vereinfachung gerecht werden und die Integration beider Politikbereiche verstärken. Die Ausdehnung der geteilten 
Mittelverwaltung auf Verarbeitung und Vermarktung einschließlich Ausgleichszahlungen für Gebiete in äußerster 
Randlage, auf Kontrolltätigkeiten und Datenerhebung, auf Verwaltungstätigkeiten sowie auf die IMP sollte zu einer 
weiteren Vereinfachung sowie dazu beitragen, den Verwaltungsaufwand für Kommission und Mitgliedstaaten zu 
senken sowie eine bessere Kohärenz und Wirksamkeit der gewährten Unterstützung zu ermöglichen. 

(12) Der Unionshaushalt sollte die Ausgaben im Rahmen der GFP und der IMP entweder direkt oder in geteilter 
Mittelverwaltung mit den Mitgliedstaaten aus einem einzigen Fonds, dem EMFF, finanzieren. Eine geteilte Mittel
verwaltung mit den Mitgliedstaaten sollte nicht nur für Maßnahmen zur Unterstützung von Fischerei, Aquakultur 
und von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung einsetzbar sein, sondern auch für Verarbeitung 
und Vermarktung, Ausgleichszahlungen für Gebiete in äußerster Randlage, Kontroll- und Datenerhebungstätig
keiten sowie die IMP. Die direkte Verwaltung sollte für wissenschaftliche Gutachten, spezifische Durchsetzungs- 
und Überwachungsmaßnahmen, freiwillige Beiträge an Regionale Fischereiorganisationen, Beiräte, Marktunter
suchung, Vorhaben für die Umsetzung der IMP und Kommunikationstätigkeiten gelten. Die Art der aus dem 
EMFF finanzierbaren Vorhaben sollte präzisiert werden. 

(13) Es ist erforderlich, zwischen den Kategorien von Kontroll- und Durchführungsmaßnahmen, die im Rahmen der 
geteilten Mittelverwaltung kofinanziert werden, und solchen, die im Rahmen der direkten Mittelverwaltung ko
finanziert werden, zu unterscheiden. Es ist wichtig, die Mittel abzugrenzen, die für die Kontrollen und die Daten
erhebung im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung aufgewendet werden sollen, und dabei Flexibilität zwischen 
diesen beiden Maßnahmenkategorien zu ermöglichen. 

(14) Im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 ist die finanzielle Unterstützung der Union im Rahmen des 
EMFF von der Einhaltung der GFP-Regeln durch die Mitgliedstaaten und die Betreiber abhängig zu machen. Dieses 
Erfordernis soll die Verantwortung der Union dafür widerspiegeln, die Erhaltung der biologischen Meeresschätze im 
öffentlichen Interesse im Rahmen der GFP gemäß Artikel 3 AEUV zu gewährleisten. 

(15) Die Zielsetzungen der GFP würden unterminiert, wenn finanzielle Unterstützung der Union im Rahmen des EMFF 
an Betreiber gehen würde, die die Bedingungen der Erhaltung der biologischen Meeresschätze im öffentlichen 
Interesse ex-ante nicht erfüllen. Daher sollten Anträge von Betreibern nur unter der Bedingung für Finanzierung 
aus dem EMFF zulässig sein, dass die betreffenden Betreiber innerhalb einer bestimmten Zeit vor Einreichen eines 
Antrags auf Unterstützung keinen schweren Verstoß, keine Straftat oder keinen Betrug begangen haben und nicht 
an Einsatz, Verwaltung oder Besitz von Fischereifahrzeugen beteiligt waren, die in der Liste der Union der 
Fischereifahrzeuge geführt werden, die illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU) betreiben, oder 
von Schiffen, die unter der Flagge eines Landes fahren, das nach dieser Verordnung als nichtkooperierendes 
Drittland gilt. 

(16) Darüber hinaus sollten die Begünstigten auch nach Einreichen des Antrags auf Unterstützung während des ge
samten Durchführungszeitraums des Vorhabens und für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Vornahme der 
letzten Zahlung an den betreffenden Begünstigten weiterhin diesen Voraussetzungen für die Zulässigkeit entspre
chen. 

(17) Wenn Begünstigte gegen die Bedingungen für die Förderfähigkeit und die Dauerhaftigkeit verstoßen, sollten 
finanzielle Sanktionen und Berichtigungen Anwendung finden. Um die Höhe einer solchen finanziellen Berichti
gung zu ermitteln, sollten die Art, Schwere, Dauer und Häufigkeit des Verstoßes, der Straftat oder des Betrugs des 
Begünstigten sowie die Bedeutung des EMFF-Beitrags für die Wirtschaftstätigkeit des Begünstigten in Betracht 
gezogen werden. 

(18) Das Erreichen der Zielsetzungen der GFP würde ebenfalls beeinträchtigt, wenn die finanzielle Unterstützung der 
Union an Mitgliedstaaten gezahlt würde, die ihren Verpflichtungen im Rahmen der GFP in Bezug auf die Erhaltung 
der biologischen Meeresschätze im öffentlichen Interesse nicht nachkommen; dies gilt beispielsweise für die Daten
erhebung und die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht. Darüber hinaus birgt eine solche Nichteinhaltung der Ver
pflichtungen die Gefahr, dass unzulässige Anträge oder nicht förderfähige Vorhaben von Mitgliedstaaten nicht 
entdeckt werden.
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( 1 ) Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19).

(19) Um unzulässige Zahlungen zu verhindern und um Mitgliedstaaten einen Anreiz zu bieten, die GFP-Vorschriften 
einzuhalten, sollten als Sicherungsmaßnahmen Regelungen für die Unterbrechung der Zahlungsfrist und die Aus
setzung der Zahlungen getroffen werden, die zeitlich und in ihrer Anwendung begrenzt sind. Finanzielle Berich
tigungen mit endgültigen und unwiderruflichen Folgen sollten nur für die Ausgaben gelten, die von den Verstößen 
betroffen sind. 

(20) Im Hinblick auf eine besser abgestimmte und einheitlichere Inanspruchnahme der Fonds, die Unterstützung im 
Rahmen der Kohäsionspolitik leisten, also des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), des Europäi
schen Sozialfonds (ESF) und des Kohäsionsfonds (KF), mit den Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes 
und für die Meeres- und Fischereipolitik, nämlich dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes (ELER) und dem EMFF, sind mit der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 für alle diese Fonds (im 
Folgenden „ESI-Fonds“) gemeinsame Bestimmungen eingeführt worden. Zusätzlich zu der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 enthält die vorliegende Verordnung besondere, zusätzliche Bestimmungen aufgrund der Besonderheiten 
der Bereiche GFP und IMP. 

(21) Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit sollte während des gesamten Programmzyklus unter Berücksichtigung der 
Größe der jeweiligen Verwaltungen der Mitgliedstaaten und der Gesamthöhe der für das operationelle Programm 
vorgesehenen öffentlichen Ausgaben auf das operationelle Programm Anwendung finden. 

(21) Die Kommission sollte für jeden Mitgliedstaat nach objektiven und transparenten Kriterien eine jährliche Auf
schlüsselung der verfügbaren Mittel vornehmen. Diese Kriterien sollten Indikatoren zur Messung der Größe des 
Fischerei- und Aquakulturbereichs, das Ausmaß der Zuständigkeit für Kontrolle und Datenerhebung, die histori
schen Mittelausstattungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 und die historische Inanspruchnahme 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 861/2006 des Rates einschließen. 

(23) Das Erfüllen bestimmter spezifischer Ex-ante-Bedingungen ist im Zusammenhang mit der GFP von größter Be
deutung, insbesondere für die Vorlage eines Berichts über die Flottenkapazität und eines mehrjährigen nationalen 
Strategieplans für die Aquakultur und die nachweislich vorhandene Verwaltungskapazität für die im Rahmen des 
Fischereimanagements erforderlichen Datenanforderungen und die Umsetzung der Überwachungs-, Inspektions- 
und Durchsetzungsregelung der Europäischen Union. 

(24) Im Einklang mit dem Ziel der Vereinfachung sollten alle Aktivitäten im Rahmen des EMFF in geteilter Mittel
verwaltung, einschließlich der Kontrolle und Datenerhebung, in einem einzigen operationellen Programm pro 
Mitgliedstaat, das der Struktur des betreffenden Mitgliedstaats Rechnung trägt, zusammengefasst werden. Die 
Programmplanung sollte für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020 gelten. Bei der Aus
arbeitung des einzigen operationellen Programms sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Inhalt und Umfang 
ihrer operationellen Programme das Ziel der Vereinfachung widerspiegeln. Mit jedem Programm sollte eine Stra
tegie zur Erreichung der Ziele in Zusammenhang mit den Prioritäten der Union für den EMFF und eine Auswahl 
von Maßnahmen festgelegt werden. Die Programmplanung sollte mit diesen Prioritäten der Union im Einklang 
stehen und gleichzeitig an nationale Gegebenheiten angepasst sein sowie die anderen Politikbereiche der Union — 
insbesondere die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums und die Kohäsionspolitik — ergänzen. 

(25) Im Hinblick auf die Förderung der kleinen Küstenfischerei sollten Mitgliedstaaten mit einem bedeutenden Segment 
an kleiner Küstenfischerei ihren operationellen Programmen Aktionspläne für die Entwicklung, Wettbewerbsfähig
keit und Nachhaltigkeit der kleinen Küstenfischerei beifügen. 

(26) Um einen Beitrag zur Erreichung des Ziels der Vereinfachung bei der Umsetzung des EMFF zu leisten und 
Kontrollkosten und Fehlerrate zu senken, sollten die Mitgliedstaaten so weit wie möglich auf die Möglichkeit 
der vereinfachten Zuschussformen zurückgreifen, wie sie in der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegt sind. 

(27) Zur Durchsetzung der Kontrollverpflichtungen im Rahmen der GFP sollten die Mitgliedstaaten den Abschnitt des 
operationellen Programms über Kontrollen im Einklang mit den von der Kommission in diesem Bereich ver
abschiedeten Prioritäten der Union erstellen. Dieser Teil der operationellen Programme sollte regelmäßig auf der 
Grundlage geänderter Prioritäten der Union im Rahmen der GFP überarbeitet werden, um das operationelle Pro
gramm an die sich ändernden Erfordernisse in Bezug auf Kontrollen und Durchsetzung anpassen zu können. Diese 
Änderungen sollten von der Kommission genehmigt werden. Um die Programmplanung für Aktivitäten im Kon
trollbereich flexibel zu halten, sollte die Überarbeitung des Abschnitts über Kontrollen des operationellen Pro
gramms einem vereinfachten Verfahren unterliegen.
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(28) Die Mitgliedstaaten sollten den Teil des operationellen Programms, der sich mit der Datenerhebung beschäftigt, im 
Einklang mit dem in der Verordnung (EG) Nr. 199/2008 des Rates ( 1 ) genannten mehrjährigen Programm der 
Union gestalten. Um auf die spezifischen Anforderungen der Datenerhebung einzugehen, sollten die Mitglied
staaten im Einklang mit dieser Verordnung einen Arbeitsplan ausarbeiten, der der Genehmigung durch die Kom
mission unterliegen sollte. 

(29) Für Fonds, die der direkten Mittelverwaltung unterliegen — mit Ausnahme technischer Hilfe durch die Kommission 
—, sollten Zielsetzungen mit einem Spielraum von 5 % im Voraus festgelegt werden und jährlichen Arbeitspro
grammen unterliegen. 

(30) Zur Erhöhung von Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftsleistung der fischereibezogenen Tätigkeiten ist es unerläss
lich, Innovationen zu stimulieren und Investitionen in Innovationen zu unterstützen. Um ein höheres Maß an 
Beteiligung zu erreichen, sollte das Antragsverfahren für die Innovationsförderung vereinfacht werden. 

(31) Auch Investitionen in Humankapital sind für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Wirtschafts
leistung der Fischerei und Meereswirtschaft von großer Bedeutung. Daher sollten aus dem EMFF auch Beratungs
dienste, die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Fischern, berufliche Bildung sowie lebenslanges 
Lernen gefördert sowie zur Verbreitung von Wissen und zur Verbesserung der allgemeinen Leistung und Wett
bewerbsfähigkeit der Betreiber beigetragen und der soziale Dialog gefördert werden. Als Anerkennung ihrer Rolle 
in von der Fischerei geprägten Gemeinschaften sollten Ehepartner und Lebenspartner selbständiger Fischer unter 
bestimmten Bedingungen ebenfalls Förderung für berufliche Bildung, lebenslanges Lernen und die Verbreitung von 
Wissen sowie für Networking, das einen Beitrag zu ihrer beruflichen Entwicklung leistet, erhalten. 

(32) Um jungen Menschen zu helfen, die während Zeiten einer anhaltenden Finanzkrise Schwierigkeiten beim Zugang 
zum Arbeitsmarkt im Fischereisektor haben, sollte der EMFF Praktikumsprogramme sowie Kurse über nachhaltige 
Fischereimethoden und die Erhaltung der lebenden Meeresressourcen unterstützen. 

(33) Vor dem Hintergrund des Potenzials, das die Diversifizierung Fischern in der handwerklichen Küstenfischerei bietet, 
und angesichts ihrer wichtigen Rolle in den Küstengemeinschaften sollte der EMFF Investitionen unterstützen, die 
durch die Entwicklung ergänzender Tätigkeiten zur Diversifizierung des Einkommens von Fischern beitragen, unter 
anderem Investitionen an Bord von Schiffen sowie in Angeltourismus, Restaurants, Umweltleistungen im Bereich 
Fischerei und Schulungsmaßnahmen zur Fischerei. 

(34) Neue Wirtschaftstätigkeiten im Fischereisektor aufzubauen und zu entwickeln, stellt junge Fischer vor finanzielle 
Herausforderungen und ist daher ein Element, das bei der Zuweisung von Mitteln aus dem EMFF und der Auswahl 
der Zielgruppen berücksichtigt werden sollte. Eine solche Entwicklung ist wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit des 
Fischereisektors in der Union. Folglich sollte eine Unterstützung für junge Fischer in der Anlaufphase eingeführt 
werden, um ihnen die Unternehmensgründung zu erleichtern. Um sicherzustellen, dass die neuen Wirtschaftstätig
keiten, die im Rahmen des EMFF gefördert werden, überlebensfähig sind, sollte die Unterstützung vom Erwerb der 
hierfür erforderlichen Fertigkeiten und Kompetenzen abhängig gemacht werden. Die Unterstützung für die Unter
nehmensgründung sollte ausschließlich dem Erwerb des ersten Fischereifahrzeugs dienen. 

(35) Der EMFF sollte Investitionen in den Bereichen Sicherheit, Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Hygiene an Bord 
von Schiffen unterstützen, um Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen abzudecken, vorausgesetzt, dass die 
unterstützten Investitionen über die Anforderungen gemäß Unionsrecht oder nationalem Recht hinausgehen. 

(36) Es sollten Vorschriften festgelegt werden, nach denen im Fall einer vorübergehenden Einstellung der Fischereitätig
keit Entschädigungen und Ausgleichszahlungen an Fischer und Eigner von Fischereifahrzeugen geleistet werden, 
falls eine solche Einstellung eine unmittelbare Folge bestimmter Erhaltungsmaßnahmen — ausgenommen Fest
setzung und Aufteilung der Fangmöglichkeiten in der Fischerei —, in bestimmten unionsweiten oder nationalen 
Fischereibewirtschaftungsplänen vorgesehen oder Folge der Nichterneuerung von nachhaltigen partnerschaftlichen 
Fischereiabkommen oder von Protokollen zu solchen Abkommen ist; solche Vorschriften sollten ebenso im Fall 
einer dauerhaften Einstellung der Fischereitätigkeit festgelegt werden. 

(37) Für den EMFF sollte es unter bestimmten Umständen möglich sein, zu den gemeinsamen Fonds beizutragen, die 
Ausgleichszahlungen an Fischer für wirtschaftliche Verluste, die durch widrige Witterungsverhältnisse, einen Um
weltvorfall oder Rettungskosten verursacht werden, leisten. 

(38) Um die Fischereitätigkeiten an die Fangmöglichkeiten anzupassen, sollte es dem EMFF möglich sein, die Planung, 
Entwicklung, Begleitung, Bewertung und die Verwaltung von Systemen zur Zuteilung von Fangmöglichkeiten zu 
unterstützen.
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(28) Die Mitgliedstaaten sollten den Teil des operationellen Programms, der sich mit der Datenerhebung beschäftigt, im 
Einklang mit dem in der Verordnung (EG) Nr. 199/2008 des Rates ( 1 ) genannten mehrjährigen Programm der 
Union gestalten. Um auf die spezifischen Anforderungen der Datenerhebung einzugehen, sollten die Mitglied
staaten im Einklang mit dieser Verordnung einen Arbeitsplan ausarbeiten, der der Genehmigung durch die Kom
mission unterliegen sollte. 

(29) Für Fonds, die der direkten Mittelverwaltung unterliegen — mit Ausnahme technischer Hilfe durch die Kommission 
—, sollten Zielsetzungen mit einem Spielraum von 5 % im Voraus festgelegt werden und jährlichen Arbeitspro
grammen unterliegen. 

(30) Zur Erhöhung von Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftsleistung der fischereibezogenen Tätigkeiten ist es unerläss
lich, Innovationen zu stimulieren und Investitionen in Innovationen zu unterstützen. Um ein höheres Maß an 
Beteiligung zu erreichen, sollte das Antragsverfahren für die Innovationsförderung vereinfacht werden. 

(31) Auch Investitionen in Humankapital sind für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Wirtschafts
leistung der Fischerei und Meereswirtschaft von großer Bedeutung. Daher sollten aus dem EMFF auch Beratungs
dienste, die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Fischern, berufliche Bildung sowie lebenslanges 
Lernen gefördert sowie zur Verbreitung von Wissen und zur Verbesserung der allgemeinen Leistung und Wett
bewerbsfähigkeit der Betreiber beigetragen und der soziale Dialog gefördert werden. Als Anerkennung ihrer Rolle 
in von der Fischerei geprägten Gemeinschaften sollten Ehepartner und Lebenspartner selbständiger Fischer unter 
bestimmten Bedingungen ebenfalls Förderung für berufliche Bildung, lebenslanges Lernen und die Verbreitung von 
Wissen sowie für Networking, das einen Beitrag zu ihrer beruflichen Entwicklung leistet, erhalten. 

(32) Um jungen Menschen zu helfen, die während Zeiten einer anhaltenden Finanzkrise Schwierigkeiten beim Zugang 
zum Arbeitsmarkt im Fischereisektor haben, sollte der EMFF Praktikumsprogramme sowie Kurse über nachhaltige 
Fischereimethoden und die Erhaltung der lebenden Meeresressourcen unterstützen. 

(33) Vor dem Hintergrund des Potenzials, das die Diversifizierung Fischern in der handwerklichen Küstenfischerei bietet, 
und angesichts ihrer wichtigen Rolle in den Küstengemeinschaften sollte der EMFF Investitionen unterstützen, die 
durch die Entwicklung ergänzender Tätigkeiten zur Diversifizierung des Einkommens von Fischern beitragen, unter 
anderem Investitionen an Bord von Schiffen sowie in Angeltourismus, Restaurants, Umweltleistungen im Bereich 
Fischerei und Schulungsmaßnahmen zur Fischerei. 

(34) Neue Wirtschaftstätigkeiten im Fischereisektor aufzubauen und zu entwickeln, stellt junge Fischer vor finanzielle 
Herausforderungen und ist daher ein Element, das bei der Zuweisung von Mitteln aus dem EMFF und der Auswahl 
der Zielgruppen berücksichtigt werden sollte. Eine solche Entwicklung ist wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit des 
Fischereisektors in der Union. Folglich sollte eine Unterstützung für junge Fischer in der Anlaufphase eingeführt 
werden, um ihnen die Unternehmensgründung zu erleichtern. Um sicherzustellen, dass die neuen Wirtschaftstätig
keiten, die im Rahmen des EMFF gefördert werden, überlebensfähig sind, sollte die Unterstützung vom Erwerb der 
hierfür erforderlichen Fertigkeiten und Kompetenzen abhängig gemacht werden. Die Unterstützung für die Unter
nehmensgründung sollte ausschließlich dem Erwerb des ersten Fischereifahrzeugs dienen. 

(35) Der EMFF sollte Investitionen in den Bereichen Sicherheit, Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Hygiene an Bord 
von Schiffen unterstützen, um Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen abzudecken, vorausgesetzt, dass die 
unterstützten Investitionen über die Anforderungen gemäß Unionsrecht oder nationalem Recht hinausgehen. 

(36) Es sollten Vorschriften festgelegt werden, nach denen im Fall einer vorübergehenden Einstellung der Fischereitätig
keit Entschädigungen und Ausgleichszahlungen an Fischer und Eigner von Fischereifahrzeugen geleistet werden, 
falls eine solche Einstellung eine unmittelbare Folge bestimmter Erhaltungsmaßnahmen — ausgenommen Fest
setzung und Aufteilung der Fangmöglichkeiten in der Fischerei —, in bestimmten unionsweiten oder nationalen 
Fischereibewirtschaftungsplänen vorgesehen oder Folge der Nichterneuerung von nachhaltigen partnerschaftlichen 
Fischereiabkommen oder von Protokollen zu solchen Abkommen ist; solche Vorschriften sollten ebenso im Fall 
einer dauerhaften Einstellung der Fischereitätigkeit festgelegt werden. 

(37) Für den EMFF sollte es unter bestimmten Umständen möglich sein, zu den gemeinsamen Fonds beizutragen, die 
Ausgleichszahlungen an Fischer für wirtschaftliche Verluste, die durch widrige Witterungsverhältnisse, einen Um
weltvorfall oder Rettungskosten verursacht werden, leisten. 

(38) Um die Fischereitätigkeiten an die Fangmöglichkeiten anzupassen, sollte es dem EMFF möglich sein, die Planung, 
Entwicklung, Begleitung, Bewertung und die Verwaltung von Systemen zur Zuteilung von Fangmöglichkeiten zu 
unterstützen.
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(39) Umweltbelange müssen unbedingt in den EMFF einfließen, ebenso wie die Umsetzung der Bestandserhaltungs
maßnahmen im Rahmen der GFP, wobei den unterschiedlichen Bedingungen in den Gewässern der Union Rech
nung zu tragen ist. Zu diesem Zweck ist es von grundlegender Bedeutung, einen regionalisierten Ansatz für 
Bestandserhaltungsmaßnahmen zu entwickeln. 

(40) Ebenso sollte es dem EMFF möglich sein, eine Verringerung der Eingriffe in die Meeresumwelt durch die Fischerei 
zu unterstützen, und zwar insbesondere durch die Förderung von Öko-Innovation und die Verwendung von 
selektiveren Fanggeräten und -ausrüstungen sowie durch Maßnahmen, die — in Übereinstimmung mit der Biodi
versitätsstrategie der Union bis 2020 — auf den Schutz und die Wiederherstellung der Biodiversität und der 
Ökosysteme der Meere und ihrer Leistungen abzielen. 

(41) In Übereinstimmung mit dem Kernziel der Strategie Europa 2020 zur Eindämmung des Klimawandels und zur 
Energieeffizienz sollte es möglich sein, dass der EMFF Investitionen an Bord von Schiffen und Energieaudits 
unterstütz. 

(42) Zur Eindämmung der Folgen des Klimawandels und zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fischereifahrzeugen 
sollte es möglich sein, die Modernisierung und den Austausch von Haupt- oder Hilfsmaschinen zu unterstützen, 
vorausgesetzt, dass den in der kleinen Küstenfischerei tätigen Betreibern beim Auswahlverfahren Vorrang gegeben 
wird, damit diese besseren Zugang zu Finanzierung bekommen, und vorausgesetzt, dass größere Schiffe zur 
Reduzierung der Maschinenleistung beitragen. 

(43) Um die Zielsetzung der Nachhaltigkeit der GFP-Reform nicht zu gefährden, sollte eine Obergrenze für die Höhe der 
finanziellen Unterstützung festgelegt werden, die für Maßnahmen zur Flottenanpassung wie etwa zeitweilige und 
dauerhafte Einstellung sowie Austausch von Maschinen zugewiesen werden kann, und der Zeitraum, für den eine 
solche finanzielle Unterstützung für dauerhafte Einstellung gewährt werden kann, sollte begrenzt werden. 

(44) Im Einklang mit dem von der GFP eingeführten Rückwurfverbot sollte der EMFF Investitionen an Bord von 
Schiffen unterstützen, die darauf abzielen, die ungewollten Fänge bestmöglich zu nutzen und unzureichend 
genutzte Bestandteile des gefangenen Fischs einer Verwendung zuzuführen. Angesichts der Knappheit der Ressour
cen und um dem gefangenen Fisch einen möglichst hohen Wert zu geben, sollte der EMFF auch Investitionen an 
Bord von Fischereifahrzeugen fördern, die darauf abzielen, den Handelswert der gefangenen Fische zu erhöhen. 

(45) Angesichts der Bedeutung der Fischereihäfen, Anlandestellen und Fischereischutzhäfen sollten aus dem EMFF 
einschlägige Investitionen in diesem Bereich gefördert werden, die vor allem eine Erhöhung der Energieeffizienz, 
den Umweltschutz, die Qualität der angelandeten Erzeugnisse sowie Sicherheit und die Verbesserung der Arbeits
bedingungen zum Ziel haben. 

(46) Ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen den Süßwasserressourcen und ihrer Nutzung ist für die Union von 
grundlegender Bedeutung. Daher sollten unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Umwelt sowie unter 
Bewahrung der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit dieser Sektoren die notwendigen Maßnahmen zur Förderung der 
Binnenfischerei getroffen werden. 

(47) Im Einklang mit der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19. September 
2002 „Strategie für die nachhaltige Entwicklung der europäischen Aquakultur“ und der Mitteilung der Kommission 
an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen vom 29. April 2013 „ Strategische Leitlinien für die nachhaltige Entwicklung der Aquakultur in der EU“, 
den GFP-Zielen und der Strategie Europa 2020 sollte der EMFF die ökologisch, wirtschaftlich und sozial nach
haltige Entwicklung der Aquakulturindustrie unterstützen. 

(48) Aufgrund der möglichen Auswirkungen von aus Aquakulturanlagen entwichenen Zuchttieren auf wildlebende 
marine Bestände sollte der EMFF keine Anreize für die Zucht von genetisch veränderten Organismen schaffen. 

(49) Die Aquakultur trägt zu Wachstum und Beschäftigung in ländlichen und in Küstengebieten bei. Es ist daher 
wichtig, dass Aquakulturbetriebe, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (im Folgenden „KMU“), Zugang 
zum EMFF haben und dieser dazu beiträgt, neue Aquakulturbetreiber ins Geschäft zu bringen. Um Wettbewerbs
fähigkeit und Wirtschaftsleistung der Aquakultur zu erhöhen, ist es von großer Bedeutung, dass Innovation und 
Unternehmergeist stimuliert werden. Der EMFF sollte daher innovative Vorhaben und die Entwicklung von Aqua
kulturbetrieben allgemein, einschließlich der Bereiche Non-Food- und Off-Shore-Aquakultur, und ergänzende Tätig
keiten wie beispielsweise Angeltourismus, Umweltleistungen im Bereich Aquakultur oder Schulungsmaßnahmen 
fördern können. 

(50) Investitionen in Humankapital sind zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftsleistung der Aquakul
tur unerlässlich. Daher sollte es möglich sein, dass der EMFF lebenslanges Lernen und die Schaffung von Netz
werken zur Verbreitung von Wissen sowie die Nutzung von Beratungsdiensten, die zur Verbesserung der Gesamt
leistung und Wettbewerbsfähigkeit der Betreiber beitragen können, unterstützt. 

(51) Um zur Entwicklung der Aquakulturanlagen und -infrastrukturen beizutragen, sollte es möglich sein, dass der EMFF 
die nationalen und regionalen Behörden bei der Wahl ihrer Strategie unterstützt, insbesondere in Bezug auf die 
Definition und Festlegung der Gebiete, die für die Entwicklung von Aquakulturvorhaben als am besten geeignet 
angesehen werden könnten.
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(52) Um eine ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltige Aquakultur zu fördern, sollte der EMFF Aquakultur
einrichtungen, die ein hohes Umweltschutzniveau aufweisen, sowie die Umstellung von Aquakulturbetrieben auf 
Öko-Management, den Einsatz von Audit-Systemen und die Umstellung auf ökologische Aquakultur fördern 
können. Der EMFF sollte ebenfalls Aquakultureinrichtungen unterstützen können, die bestimmte Umweltdienste 
leisten. 

(53) Angesichts der hohen Bedeutung des Verbraucherschutzes sollte der EMFF eine angemessene Unterstützung der 
Betreiber gewähren können, um mögliche Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier durch Aufzucht in 
Aquakultur so gering wie möglich zu halten bzw. auszuschalten. 

(54) Angesichts des Investitionsrisikos in der Aquakultur sollte der EMFF die Unternehmenssicherheit fördern können, 
indem er zur Versicherung von Aquakulturbeständen beiträgt und somit das Einkommen der Betreiber in Fällen 
ungewöhnlich hoher Bestandsverluste insbesondere durch Naturkatastrophen, ungünstige Witterungsbedingungen, 
plötzliche Veränderungen der Wasserqualität, Seuchen oder Schädlingsbefall oder die Zerstörung der Anlagen 
gewährleistet. 

(55) Da sich das Konzept der von der örtlichen Bevölkerung getragenen lokalen Entwicklung durch die vollständige 
Einbeziehung der sektorübergreifenden Bedürfnisse für eine einheimische Entwicklung in den letzten Jahren als sehr 
nützlich für die Entwicklung von Fischereien und Aquakulturen wie auch ländlichen Gebieten erwiesen hat, sollte 
die entsprechende Unterstützung in Zukunft fortgesetzt und weiter verstärkt werden. 

(56) Im Bereich der Fischerei und der Aquakultur sollte die von der örtlichen Bevölkerung getragene lokale Entwicklung 
innovative Konzepte zur Schaffung von Wachstum und Beschäftigung hervorbringen, indem vor allem Fischerei
erzeugnissen ein Mehrwert verliehen und die örtliche Wirtschaft für neue Wirtschaftstätigkeiten erschlossen wird, 
einschließlich solcher, die sich durch „blaues Wachstum“ und den Meeressektor im weiteren Sinne eröffnen. 

(57) Die nachhaltige Entwicklung im Bereich der Fischerei und der Aquakultur sollte zum Erreichen der Ziele der 
Strategie Europa 2020 der Förderung sozialer Integration und Reduzierung der Armut sowie zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen beitragen und Innovationen auf lokaler Ebene voranbringen. Sie sollte auch helfen, dem Ziel des 
territorialen Zusammenhalts, welches eine der Hauptprioritäten des AEUV darstellt, ein Stück näher zu kommen. 

(58) Die von der örtlichen Bevölkerung ausgehende lokale Entwicklung sollte durch einen Bottom-up-Ansatz durch 
lokale Partnerschaften umgesetzt werden, die sich aus Vertretern der Öffentlichkeit, des Privatsektors und der 
Zivilgesellschaft zusammensetzen und die örtliche Gesellschaft korrekt widerspiegeln. Diese lokalen Akteure sind 
am besten in der Lage, sektorübergreifende, auf örtlicher Ebene betriebene Strategien für die lokale Entwicklung zu 
erarbeiten und umzusetzen, die den örtlichen Bedürfnissen der von der Fischerei abhängigen Gebiete entsprechen. 
Es ist wichtig, sicherzustellen, dass keine einzelne Interessengruppe über mehr als 49 % der Stimmrechte in den 
Entscheidungsgremien der lokalen Aktionsgruppen im Fischereisektor (FLAG) verfügt. 

(59) Die Schaffung von Netzwerken zwischen den lokalen Partnerschaften ist ein wichtiger Faktor dieses Konzepts. Die 
Zusammenarbeit zwischen diesen lokalen Partnerschaften ist daher ein bedeutendes Entwicklungsinstrument, das 
durch den EMFF unterstützt werden sollte. 

(60) Die Unterstützung von Fischereigebieten aus dem EMFF sollte mit der Unterstützung der örtlichen Entwicklung aus 
anderen Unionsfonds koordiniert werden und alle Aspekte der Erstellung und Umsetzung der auf örtlicher Ebene 
betriebenen Strategien für die lokale Entwicklung und Vorhaben der FLAG sowie die Kosten für die Sensibilisierung 
der lokalen Gebiete und den Betrieb der lokalen Partnerschaften abdecken. 

(61) Um die Lebensfähigkeit von Fischerei und Aquakultur in einem stark wettbewerbsgeprägten Markt zu gewähr
leisten, ist es notwendig, Bestimmungen über die Unterstützung bei der Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 
1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) sowie die Unterstützung von Vermarktungs- und 
Verarbeitungstätigkeiten der Betreiber zur Erhöhung des Wertes der Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse fest
zulegen. Dabei sollte besonderes Augenmerk auf der Förderung von Vorhaben liegen, die Erzeugung, Verarbeitung 
und Vermarktung in der Lieferkette vereinigen oder aus innovativen Prozessen oder Methoden bestehen. Bei der 
Bereitstellung von Unterstützung sollten prioritär Erzeugerorganisationen und Vereinigungen von Erzeugerorgani
sationen unterstützt werden. Im Falle von Produktions- und Vermarktungsplänen sollten nur diese Organisationen 
und Vereinigungen förderfähig sein. Der EMFF sollte außerdem die Verarbeitung ungewollter Fänge unterstützen, 
um das neue Rückwurfverbot zu berücksichtigen.. 

(62) Die Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 sieht zur Förderung der Marktstabilität einen Mechanismus für die Lager
haltung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Fischereierzeugnissen vor. Um einen Übergang von Markt
interventionsmechanismen auf den neuen Schwerpunkt der Planung und des Managements von Produktions- und 
Vermarktungstätigkeiten zu gewährleisten, sollte jegliche durch den EMFF gewährte Unterstützung bis zum 31. De
zember 2018 schrittweise eingestellt werden.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und 
(EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 1).
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(52) Um eine ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltige Aquakultur zu fördern, sollte der EMFF Aquakultur
einrichtungen, die ein hohes Umweltschutzniveau aufweisen, sowie die Umstellung von Aquakulturbetrieben auf 
Öko-Management, den Einsatz von Audit-Systemen und die Umstellung auf ökologische Aquakultur fördern 
können. Der EMFF sollte ebenfalls Aquakultureinrichtungen unterstützen können, die bestimmte Umweltdienste 
leisten. 

(53) Angesichts der hohen Bedeutung des Verbraucherschutzes sollte der EMFF eine angemessene Unterstützung der 
Betreiber gewähren können, um mögliche Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier durch Aufzucht in 
Aquakultur so gering wie möglich zu halten bzw. auszuschalten. 

(54) Angesichts des Investitionsrisikos in der Aquakultur sollte der EMFF die Unternehmenssicherheit fördern können, 
indem er zur Versicherung von Aquakulturbeständen beiträgt und somit das Einkommen der Betreiber in Fällen 
ungewöhnlich hoher Bestandsverluste insbesondere durch Naturkatastrophen, ungünstige Witterungsbedingungen, 
plötzliche Veränderungen der Wasserqualität, Seuchen oder Schädlingsbefall oder die Zerstörung der Anlagen 
gewährleistet. 

(55) Da sich das Konzept der von der örtlichen Bevölkerung getragenen lokalen Entwicklung durch die vollständige 
Einbeziehung der sektorübergreifenden Bedürfnisse für eine einheimische Entwicklung in den letzten Jahren als sehr 
nützlich für die Entwicklung von Fischereien und Aquakulturen wie auch ländlichen Gebieten erwiesen hat, sollte 
die entsprechende Unterstützung in Zukunft fortgesetzt und weiter verstärkt werden. 

(56) Im Bereich der Fischerei und der Aquakultur sollte die von der örtlichen Bevölkerung getragene lokale Entwicklung 
innovative Konzepte zur Schaffung von Wachstum und Beschäftigung hervorbringen, indem vor allem Fischerei
erzeugnissen ein Mehrwert verliehen und die örtliche Wirtschaft für neue Wirtschaftstätigkeiten erschlossen wird, 
einschließlich solcher, die sich durch „blaues Wachstum“ und den Meeressektor im weiteren Sinne eröffnen. 

(57) Die nachhaltige Entwicklung im Bereich der Fischerei und der Aquakultur sollte zum Erreichen der Ziele der 
Strategie Europa 2020 der Förderung sozialer Integration und Reduzierung der Armut sowie zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen beitragen und Innovationen auf lokaler Ebene voranbringen. Sie sollte auch helfen, dem Ziel des 
territorialen Zusammenhalts, welches eine der Hauptprioritäten des AEUV darstellt, ein Stück näher zu kommen. 

(58) Die von der örtlichen Bevölkerung ausgehende lokale Entwicklung sollte durch einen Bottom-up-Ansatz durch 
lokale Partnerschaften umgesetzt werden, die sich aus Vertretern der Öffentlichkeit, des Privatsektors und der 
Zivilgesellschaft zusammensetzen und die örtliche Gesellschaft korrekt widerspiegeln. Diese lokalen Akteure sind 
am besten in der Lage, sektorübergreifende, auf örtlicher Ebene betriebene Strategien für die lokale Entwicklung zu 
erarbeiten und umzusetzen, die den örtlichen Bedürfnissen der von der Fischerei abhängigen Gebiete entsprechen. 
Es ist wichtig, sicherzustellen, dass keine einzelne Interessengruppe über mehr als 49 % der Stimmrechte in den 
Entscheidungsgremien der lokalen Aktionsgruppen im Fischereisektor (FLAG) verfügt. 

(59) Die Schaffung von Netzwerken zwischen den lokalen Partnerschaften ist ein wichtiger Faktor dieses Konzepts. Die 
Zusammenarbeit zwischen diesen lokalen Partnerschaften ist daher ein bedeutendes Entwicklungsinstrument, das 
durch den EMFF unterstützt werden sollte. 

(60) Die Unterstützung von Fischereigebieten aus dem EMFF sollte mit der Unterstützung der örtlichen Entwicklung aus 
anderen Unionsfonds koordiniert werden und alle Aspekte der Erstellung und Umsetzung der auf örtlicher Ebene 
betriebenen Strategien für die lokale Entwicklung und Vorhaben der FLAG sowie die Kosten für die Sensibilisierung 
der lokalen Gebiete und den Betrieb der lokalen Partnerschaften abdecken. 

(61) Um die Lebensfähigkeit von Fischerei und Aquakultur in einem stark wettbewerbsgeprägten Markt zu gewähr
leisten, ist es notwendig, Bestimmungen über die Unterstützung bei der Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 
1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) sowie die Unterstützung von Vermarktungs- und 
Verarbeitungstätigkeiten der Betreiber zur Erhöhung des Wertes der Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse fest
zulegen. Dabei sollte besonderes Augenmerk auf der Förderung von Vorhaben liegen, die Erzeugung, Verarbeitung 
und Vermarktung in der Lieferkette vereinigen oder aus innovativen Prozessen oder Methoden bestehen. Bei der 
Bereitstellung von Unterstützung sollten prioritär Erzeugerorganisationen und Vereinigungen von Erzeugerorgani
sationen unterstützt werden. Im Falle von Produktions- und Vermarktungsplänen sollten nur diese Organisationen 
und Vereinigungen förderfähig sein. Der EMFF sollte außerdem die Verarbeitung ungewollter Fänge unterstützen, 
um das neue Rückwurfverbot zu berücksichtigen.. 

(62) Die Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 sieht zur Förderung der Marktstabilität einen Mechanismus für die Lager
haltung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Fischereierzeugnissen vor. Um einen Übergang von Markt
interventionsmechanismen auf den neuen Schwerpunkt der Planung und des Managements von Produktions- und 
Vermarktungstätigkeiten zu gewährleisten, sollte jegliche durch den EMFF gewährte Unterstützung bis zum 31. De
zember 2018 schrittweise eingestellt werden.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und 
(EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 1).

(63) Aufgrund des wachsenden Wettbewerbs, dem Fischer in der handwerklichen Küstenfischerei ausgesetzt sind, sollte 
der EMFF unternehmerische Initiativen solcher Fischer unterstützen können, die den Wert ihrer Fänge erhöhen, 
indem sie insbesondere die Verarbeitung oder direkte Vermarktung selbst durchführen. 

(64) Angesichts der Tatsache, dass die Fischereitätigkeiten in den Gebieten der Union in äußerster Randlage Schwierig
keiten gegenüberstehen, vor allem aufgrund ihrer Abgelegenheit und ihrer besonderen klimatischen Bedingungen, 
sollte es möglich sein, dass der EMFF die in Artikel 349 AEUV anerkannten spezifischen Zwänge dieser Gebiete 
berücksichtigt. 

(65) Um die Wettbewerbsfähigkeit bestimmter Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse aus den Gebieten in äußerster 
Randlage der Union gegenüber ähnlichen Erzeugnissen aus anderen Regionen der Union zu bewahren, hat die 
Union 1992 Maßnahmen zum Ausgleich der damit zusammenhängenden zusätzlichen Kosten im Fischereisektor 
eingeführt. Die Maßnahmen für den Zeitraum 2007-2013 sind in der Verordnung (EG) Nr. 791/2007 festgelegt. Es 
ist notwendig, diese Unterstützung auch ab dem 1. Januar 2014 weiter zu gewähren, um die Mehrkosten für den 
Fischfang, die Fischzucht, die Verarbeitung und die Vermarktung bestimmter Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse 
aus den Gebieten in äußerster Randlage der Union auszugleichen, so dass dieser Ausgleich zur Aufrechterhaltung 
der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit der Betreiber aus diesen Gebieten beiträgt. 

(66) Angesichts der unterschiedlichen Marktbedingungen in den Gebieten in äußerster Randlage sowie der Schwankun
gen bei den Fängen und Beständen und der Marktnachfrage sollte es den betreffenden Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben, die für den Ausgleich in Frage kommenden Fischereierzeugnisse, deren jeweilige Höchstmengen und die 
Ausgleichsbeträge im Rahmen der für jeden Mitgliedstaat vorgesehenen Gesamtmittelausstattung festzulegen. 

(67) Die Mitgliedstaaten sollten ermächtigt werden, das Verzeichnis der förderfähigen Fischereierzeugnisse und deren 
Mengen sowie die entsprechenden Ausgleichsbeträge im Rahmen der für jeden Mitgliedstaat vorgesehenen Gesamt
mittelausstattung unterschiedlich festzulegen. Sie sollten auch ermächtigt sein, ihre Ausgleichspläne anzupassen, 
wenn dies aufgrund veränderter Bedingungen gerechtfertigt ist. 

(68) Die Mitgliedstaaten sollten den Ausgleichsbetrag so festsetzen, dass die Mehrkosten, die aus den besonderen 
Merkmalen der Gebiete in äußerster Randlage entstehen, in angemessener Weise ausgeglichen werden können. 
Um einen Überausgleich zu vermeiden, sollte die Höhe dieses Betrags im Verhältnis zu den auszugleichenden 
Mehrkosten stehen Zu diesem Zweck sollten auch andere Formen öffentlicher Interventionen mit Wirkung auf die 
Mehrkosten berücksichtigt werden. 

(69) Es ist von überragender Bedeutung, dass die Mitgliedstaaten und Betreiber so ausgestattet sind, dass sie eine 
Überwachung auf hohem Niveau durchführen können und somit die Einhaltung der Vorschriften der GFP gewähr
leistet werden kann, während gleichzeitig die nachhaltige Nutzung der lebenden Meeresressourcen sichergestellt 
wird. Es sollte daher möglich sein, dass der EMFF Mitgliedstaaten und Betreiber im Einklang mit der Verordnung 
(EG) Nr. 1224/2009 des Rates ( 1 ) unterstützt. Durch Schaffung einer Kultur der Rechtstreue sollte diese Unterstüt
zung zu nachhaltigem Wachstum beitragen. 

(70) Die Unterstützung für die Mitgliedstaaten auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 861/2006 im Hinblick auf 
Ausgaben in Zusammenhang mit der Durchführung der Kontrollregelung der Union sollte im Rahmen des EMFF 
auch angesichts des Prinzips eines einzigen Fonds aufgestockt werden. 

(71) Im Einklang mit den Kontroll- und Durchsetzungszielen der Union ist es angemessen, dass beim Einsatz von 
Patrouillenschiffen, Flugzeugen und Hubschraubern eine Mindestzeit für Fischereiaufsicht aufgewendet wird, die 
genau festzulegen ist, um eine Bemessungsgrundlage für Unterstützung im Rahmen des EMFF zu schaffen. 

(72) Angesichts der Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich der Fischereiaufsicht sollte 
der EMFF Mittel für diesen Zweck bereitstellen können. 

(73) Es sollten Maßnahmen für die Unterstützung der Erhebung, der Verwaltung und der Verwendung von Fischerei
daten nach dem mehrjährigen Unionsprogramm festgelegt werden, insbesondere was die Unterstützung nationaler 
Programme und die Verwaltung und Verwendung von Daten für wissenschaftliche Analysen und die Durchführung 
der GFP angeht. Die den Mitgliedstaaten im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 861/2006 gewährten Finanzhilfen 
für Ausgaben im Bereich der Erhebung, Verwaltung und Verwendung von Fischereidaten sollten im Rahmen des 
EMFF auch angesichts des Prinzips eines einzigen Fonds weitergeführt werden. 

(74) Fundierte und wirksame Beschlüsse zur Bestandsbewirtschaftung im Rahmen der GFP sollten durch Forschungs- 
und Kooperationstätigkeiten, die Erstellung wissenschaftlicher und sozioökonomischer Gutachten und Empfehlun
gen für die Durchführung und Weiterentwicklung der GFP, einschließlich in den biogeografisch sensiblen Gebieten, 
gestützt werden. 

(75) Es ist außerdem notwendig, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten oder bei Bedarf mit Drittländern zu 
fördern, was beispielsweise die Erhebung von Daten innerhalb eines einzigen Meeresbeckens angeht, sowie die 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen internationalen wissenschaftlichen Stellen.
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(EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der 
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(76) Ziel der IMP ist die Unterstützung der nachhaltigen Nutzung der Meere und Ozeane sowie die Entwicklung einer 
koordinierten, kohärenten und transparenten Entscheidungsfindung für die Politikbereiche, die die Ozeane, Meere, 
Inseln, Küstengebiete und Gebiete in äußerster Randlage sowie die maritimen Sektoren angehen, entsprechend der 
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen vom 10. Oktober 2007 „Eine integrierte Meerespolitik für die Europäische Union“. 

(77) Die Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 und die Schlussfolgerungen des Rates, die Entschließungen des Europäischen 
Parlaments und die des Ausschusses der Regionen zeigen, dass eine dauerhafte Finanzierung für die Umsetzung 
und Weiterentwicklung der IMP der Union notwendig ist. Die Entwicklung der maritimen Angelegenheiten mittels 
einer finanziellen Unterstützung der IMP-Maßnahmen dürfte sich erheblich auf den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt auswirken. 

(78) Der EMFF sollte den Aufbau einer integrierten Entscheidungsfindung im Meeresbereich auf allen Ebenen voran
treiben, insbesondere durch den Austausch bewährter Verfahren und die Weiterentwicklung und Durchführung 
von Meeresbeckenstrategien. Diese Strategien zielen darauf ab, einen integrierten Rahmen für gemeinsame Heraus
forderungen in europäischen Meeresbecken zu schaffen und die Zusammenarbeit zwischen den Interessengruppen 
zu fördern, um die Nutzung der Finanzinstrumente der Union und Fonds zu optimieren und so zum wirtschaft
lichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt der Union beizutragen. In diesem Zusammenhang können die 
Maßnahmen und Mechanismen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auch eine 
grenzüberschreitende und sektorübergreifende Zusammenarbeit zwischen maritimen Sektoren vorsehen — zum 
Beispiel Tätigkeiten im Rahmen des Forums der europäischen Küstenwachdienste —, die dazu dienen, innerhalb 
des bestehenden Rechtsrahmens der Union den Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren zu fördern, 
um Effizienz und Kohärenz zu erzielen. 

(79) Der EMFF sollte die Weiterentwicklung von Instrumenten zur Schaffung von Synergien zwischen Initiativen in 
verschiedenen Sektoren fördern, die die Meere, Ozeane und Küstengebiete betreffen. Dies gilt für die integrierte 
Meeresüberwachung, die darauf abzielt, das maritime Situationsbewusstsein durch erweiterten und sicheren sektor
übergreifenden Informationsaustausch zu verbessern. Vorhaben im Bereich der Meeresüberwachung jedoch, die in 
den Anwendungsbereich von Teil Drei Titel V des AEUV fallen, sollten nicht aus dem EMFF finanziert werden. 

(80) Die Verbindung der von diesen Sektoren betriebenen Informationssysteme kann eine kohärente Mobilisierung der 
Finanzierungsmechanismen dieser Systeme im Einklang mit dem AEUV erforderlich machen. Die maritime Raum
ordnung und das integrierte Küstenzonenmanagement sind von entscheidender Bedeutung für die nachhaltige 
Entwicklung der Meeresgebiete und Küstenregionen und tragen beide zu den Zielen der Ökosystem-basierten 
Verwaltung und Entwicklung der Land-Meeres-Verbindungen bei. Sie sind außerdem wichtige Instrumente zur 
Verwaltung der unterschiedlichen Nutzungsformen unserer Küsten, Meere und Ozeane, die deren nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen und grenzübergreifende Investitionen anregen, während mit Umsetzung 
der Richtlinie 2008/56/EG die Nachhaltigkeitsgrenzen menschlicher Tätigkeiten, die Auswirkungen auf die Mee
resumwelt haben, weiter festgelegt werden. Darüber hinaus ist es notwendig, das Wissen über die Meereswelt 
weiter auszubauen und Innovation zu fördern, indem die Erhebung, der freie Austausch, die Wiederverwendung 
und die Verbreitung von Daten über den Zustand der Ozeane und Meere erleichtert werden. 

(81) Der EMFF sollte ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum, Beschäftigung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 
innerhalb der maritimen Sektoren und in den Küstenregionen fördern. Dabei gilt es insbesondere, Regelungs
grenzen und Ausbildungsdefizite aufzudecken, die ein Wachstum in aufkommenden und zukunftsreichen Mee
ressektoren verhindern, sowie Vorhaben zu identifizieren, die darauf abzielen, Investitionen in technologische 
Innovation, die zur Erweiterung des Geschäftspotentials meeresbezogener und maritimer Anwendungen erforder
lich sind, zu fördern. 

(82) Der EMFF sollte bestehende und künftige Finanzinstrumente der Union und der Mitgliedstaaten auf nationaler und 
subnationaler Ebene ergänzen und unterstützen, um die nachhaltige wirtschaftliche, soziale und territoriale Ent
wicklung, den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Küsten voranzutreiben, zu einer 
wirksameren Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und ihrer Küsten- und Inlandsregionen und Gebiete in äußerster 
Randlage beizutragen und dabei der vorrangigen Rolle und den Fortschritten nationaler und lokaler Projekte 
Rechnung zu tragen. Der EMFF sollte mit anderen Unionspolitiken einhergehen, die Einfluss auf den maritimen 
Bereich haben könnten, insbesondere mit dem EFRE, dem KF und dem ESF sowie dem durch die Verordnung (EU) 
Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) geschaffenen Programm „Horizont 2020“.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über das Rahmenprogramm 
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Bedeutung für den EWR (ABl. L 347vom 20.12.2013, S. 104).
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(76) Ziel der IMP ist die Unterstützung der nachhaltigen Nutzung der Meere und Ozeane sowie die Entwicklung einer 
koordinierten, kohärenten und transparenten Entscheidungsfindung für die Politikbereiche, die die Ozeane, Meere, 
Inseln, Küstengebiete und Gebiete in äußerster Randlage sowie die maritimen Sektoren angehen, entsprechend der 
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen vom 10. Oktober 2007 „Eine integrierte Meerespolitik für die Europäische Union“. 

(77) Die Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 und die Schlussfolgerungen des Rates, die Entschließungen des Europäischen 
Parlaments und die des Ausschusses der Regionen zeigen, dass eine dauerhafte Finanzierung für die Umsetzung 
und Weiterentwicklung der IMP der Union notwendig ist. Die Entwicklung der maritimen Angelegenheiten mittels 
einer finanziellen Unterstützung der IMP-Maßnahmen dürfte sich erheblich auf den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt auswirken. 

(78) Der EMFF sollte den Aufbau einer integrierten Entscheidungsfindung im Meeresbereich auf allen Ebenen voran
treiben, insbesondere durch den Austausch bewährter Verfahren und die Weiterentwicklung und Durchführung 
von Meeresbeckenstrategien. Diese Strategien zielen darauf ab, einen integrierten Rahmen für gemeinsame Heraus
forderungen in europäischen Meeresbecken zu schaffen und die Zusammenarbeit zwischen den Interessengruppen 
zu fördern, um die Nutzung der Finanzinstrumente der Union und Fonds zu optimieren und so zum wirtschaft
lichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt der Union beizutragen. In diesem Zusammenhang können die 
Maßnahmen und Mechanismen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auch eine 
grenzüberschreitende und sektorübergreifende Zusammenarbeit zwischen maritimen Sektoren vorsehen — zum 
Beispiel Tätigkeiten im Rahmen des Forums der europäischen Küstenwachdienste —, die dazu dienen, innerhalb 
des bestehenden Rechtsrahmens der Union den Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren zu fördern, 
um Effizienz und Kohärenz zu erzielen. 

(79) Der EMFF sollte die Weiterentwicklung von Instrumenten zur Schaffung von Synergien zwischen Initiativen in 
verschiedenen Sektoren fördern, die die Meere, Ozeane und Küstengebiete betreffen. Dies gilt für die integrierte 
Meeresüberwachung, die darauf abzielt, das maritime Situationsbewusstsein durch erweiterten und sicheren sektor
übergreifenden Informationsaustausch zu verbessern. Vorhaben im Bereich der Meeresüberwachung jedoch, die in 
den Anwendungsbereich von Teil Drei Titel V des AEUV fallen, sollten nicht aus dem EMFF finanziert werden. 

(80) Die Verbindung der von diesen Sektoren betriebenen Informationssysteme kann eine kohärente Mobilisierung der 
Finanzierungsmechanismen dieser Systeme im Einklang mit dem AEUV erforderlich machen. Die maritime Raum
ordnung und das integrierte Küstenzonenmanagement sind von entscheidender Bedeutung für die nachhaltige 
Entwicklung der Meeresgebiete und Küstenregionen und tragen beide zu den Zielen der Ökosystem-basierten 
Verwaltung und Entwicklung der Land-Meeres-Verbindungen bei. Sie sind außerdem wichtige Instrumente zur 
Verwaltung der unterschiedlichen Nutzungsformen unserer Küsten, Meere und Ozeane, die deren nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen und grenzübergreifende Investitionen anregen, während mit Umsetzung 
der Richtlinie 2008/56/EG die Nachhaltigkeitsgrenzen menschlicher Tätigkeiten, die Auswirkungen auf die Mee
resumwelt haben, weiter festgelegt werden. Darüber hinaus ist es notwendig, das Wissen über die Meereswelt 
weiter auszubauen und Innovation zu fördern, indem die Erhebung, der freie Austausch, die Wiederverwendung 
und die Verbreitung von Daten über den Zustand der Ozeane und Meere erleichtert werden. 

(81) Der EMFF sollte ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum, Beschäftigung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 
innerhalb der maritimen Sektoren und in den Küstenregionen fördern. Dabei gilt es insbesondere, Regelungs
grenzen und Ausbildungsdefizite aufzudecken, die ein Wachstum in aufkommenden und zukunftsreichen Mee
ressektoren verhindern, sowie Vorhaben zu identifizieren, die darauf abzielen, Investitionen in technologische 
Innovation, die zur Erweiterung des Geschäftspotentials meeresbezogener und maritimer Anwendungen erforder
lich sind, zu fördern. 

(82) Der EMFF sollte bestehende und künftige Finanzinstrumente der Union und der Mitgliedstaaten auf nationaler und 
subnationaler Ebene ergänzen und unterstützen, um die nachhaltige wirtschaftliche, soziale und territoriale Ent
wicklung, den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Küsten voranzutreiben, zu einer 
wirksameren Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und ihrer Küsten- und Inlandsregionen und Gebiete in äußerster 
Randlage beizutragen und dabei der vorrangigen Rolle und den Fortschritten nationaler und lokaler Projekte 
Rechnung zu tragen. Der EMFF sollte mit anderen Unionspolitiken einhergehen, die Einfluss auf den maritimen 
Bereich haben könnten, insbesondere mit dem EFRE, dem KF und dem ESF sowie dem durch die Verordnung (EU) 
Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) geschaffenen Programm „Horizont 2020“.

DE 20.5.2014 Amtsblatt der Europäischen Union L 149/9 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über das Rahmenprogramm 
für Forschung und Innovation Horizont 2020 (2014-2020) und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1982/2006/EG Text von 
Bedeutung für den EWR (ABl. L 347vom 20.12.2013, S. 104).

(83) Um die Zielsetzungen der GFP auf globaler Ebene zu erreichen, nimmt die Union in internationalen Organisatio
nen eine aktive Rolle ein. Es ist daher sehr wichtig, dass die Union zu den Aktivitäten solcher Organisationen 
beiträgt, die sich für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischressourcen auf Hoher See und in Drittlands
gewässern einsetzen. Die internationalen Organisationen auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 861/2006 
gewährte Unterstützung sollte daher im Rahmen des EMFF auch angesichts des Prinzips eines einzigen Fonds 
fortgesetzt werden. 

(84) Um politisches Handeln und Entscheidungsfindung innerhalb der GFP zu verbessern und das wirksame Funk
tionieren der Beiräte zu gewährleisten, müssen diese Beiräte stets mit ausreichenden Mitteln ausgestattet sein, um 
ihre beratende Rolle im Rahmen der GFP wirkungsvoll ausüben zu können. Angesichts des Prinzips eines einzigen 
Fonds sollte die den Beiräten im Rahmen des EMFF gewährte Unterstützung die Beihilfen für regionale Beiräte im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 861/2006 ersetzen. 

(85) Der EMFF sollte im Wege der technischen Hilfe die Durchführung des operationellen Programms erleichtern, indem 
er unter anderem neue Ansätze und Verfahren zur einfachen und transparenten Durchführung fördert. Die tech
nische Hilfe sollte darüber hinaus auch die Schaffung eines europäischen Netzwerks der FLAG abdecken, die dazu 
dienen, Kapazitäten aufzubauen, Informationen und Erfahrungen auszutauschen und die Zusammenarbeit zwischen 
den lokalen Partnerschaften zu unterstützen. 

(86) Im Interesse einer gut funktionierenden Partnerschaft und eines angemessenen Bekanntheitsgrads der Unionsunter
stützung sollte für eine möglichst weitreichende Information über und Publizität der Unionsunterstützung gesorgt 
werden. Die mit der Verwaltung der Unterstützung beauftragten Behörden sollten auch für solche Informations- 
und Publizitätsaspekte und für die Unterrichtung der Kommission über die getroffenen Maßnahmen verantwortlich 
sein. 

(87) Im Zusammenhang mit den nach dieser Verordnung finanzierten Vorhaben — sowohl in geteilter als auch in 
direkter Mittelverwaltung — ist es erforderlich, den Schutz der finanziellen Interessen der Union durch eine 
ordnungsgemäße Anwendung der einschlägigen Rechtsvorschriften im Hinblick auf den Schutz dieser Interessen 
und die Durchführung geeigneter Kontrollen der Mitgliedstaaten und der Kommission sicherzustellen. 

(88) Um die in der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 dargelegten spezifischen Bedingungen der GFP zu genügen und 
zur Einhaltung der GFP-Vorschriften beizutragen, sind zusätzlich zu den Regeln über die Unterbrechung der 
Zahlungsfrist gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 weitere Bestimmungen vorzusehen. Kommt ein Mit
gliedstaat oder ein Betreiber seinen Verpflichtungen im Rahmen der GFP nicht nach oder liegen der Kommission 
Erkenntnisse vor, die eine solche Nichteinhaltung nahelegen, sollte die Kommission ermächtigt werden, Zahlungs
fristen vorsorglich zu unterbrechen. 

(89) Zusätzlich zu der Möglichkeit der Unterbrechung der Zahlungsfrist und zur Vermeidung des offensichtlichen 
Risikos unberechtigter Ausgaben sollte die Kommission die Möglichkeit haben, Zahlungen im Fall einer schwer
wiegenden Nichteinhaltung der GFP-Vorschriften durch einen Mitgliedstaat auszusetzen. 

(90) Operationelle Programme sollten begleitet und bewertet werden, um ihre Qualität zu verbessern und ihre Ergeb
nisse aufzuzeigen. Die Kommission sollte einen gemeinsamen Begleit- und Bewertungsrahmen aufstellen, der unter 
anderem gewährleistet, dass die einschlägigen Daten fristgerecht zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang 
sollten eine Liste von Indikatoren aufgestellt und die Auswirkungen der EMFF-Politik von der Kommission in Bezug 
auf spezifische Zielsetzungen bewertet werden. 

(91) Die Verantwortung für die Begleitung der Durchführung eines operationellen Programms sollte sowohl von der 
Verwaltungsbehörde als auch von dem zu diesem Zweck eingesetzten Begleitausschuss getragen werden. Zu diesem 
Zweck sind die jeweiligen Zuständigkeiten der Verwaltungsbehörde und des Begleitausschusses aufzuführen. Die 
Begleitung eines operationellen Programms sollte die Erstellung eines jährlichen Durchführungsberichts umfassen, 
der der Kommission übermittelt werden sollte. 

(92) Um den Zugang zu den und die Transparenz der Informationen über Finanzierungsmöglichkeiten und Begünstigte 
zu verbessern, sollte in jedem Mitgliedstaat eine einzige Website bzw. ein einziges Portal eingerichtet werden, auf 
der bzw. dem Informationen über das operationelle Programm — einschließlich Listen der mit dem operationellen 
Programm unterstützten Vorhaben — verfügbar sind. Die diesbezüglichen Websites aller Mitgliedstaaten sollten 
auch von einer einzigen offiziellen Website der Union aus zugänglich sein, um den Bürgern der einzelnen Mit
gliedstaaten den Zugang zu den von allen Mitgliedstaaten veröffentlichten Informationen zu erleichtern. Diese 
Informationen sollten angemessen, klar und konkret sein, um der breiteren Öffentlichkeit und insbesondere den 
Steuerzahlern in der Union Eindruck davon zu geben, wie die Unionsmittel im Rahmen des EMFF eingesetzt 
werden. Darüber hinaus dürfte die Veröffentlichung der einschlägigen Daten auch dazu dienen, die Möglichkeit der 
Beantragung von Unionsmitteln weiter bekannt zu machen. Unbeschadet der Anwendung der Richtlinie 95/46/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) können solche Veröffentlichungen im Einklang mit dem nationalen 
Recht auch die Namen natürlicher Personen enthalten.
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( 1 ) Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31).
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(93) Zur Ergänzung und Änderung bestimmter nicht wesentlicher Elemente dieser Verordnung sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV delegierte Rechtsakte zur Festlegung des Zeitraums und 
seines jeweiligen Beginns und Endes im Zusammenhang mit den Kriterien für die Zulässigkeit von Anträgen, zur 
Anpassung der Prozentpunkte hinsichtlich der indikativen Aufteilung der Mittel auf die Ziele im Rahmen der 
direkten Mittelverwaltung, zur Bestimmung der förderfähigen Vorhaben und Kosten für hygiene-, gesundheits- und 
sicherheitsbezogene Investitionen und Investitionen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, in Ausrüstungen oder an 
Bord, zur Bestimmung der förderfähigen Kosten von Vorhaben zum Schutz und zur Wiederherstellung von 
Meeresbiodiversität und Meeresökosystemen im Rahmen nachhaltiger Fangtätigkeiten, zur Bestimmung der förder
fähigen Kosten zur Unterstützung im Zusammenhang mit Investitionen in Ausrüstungen oder an Bord zur 
Reduzierung des Schadstoff- und Treibhausgasausstoßes und zur Steigerung der Energieeffizienz von Fischereifahr
zeugen, zur Definition der Kriterien für die Berechnung zusätzlicher Kosten, die aus den besonderen Merkmalen 
der Gebiete in äußerster Randlage entstehen, zur Definition der Fälle der Nichteinhaltung durch Mitgliedstaaten, die 
zur Unterbrechung der Zahlungsfrist oder zur Aussetzung der Zahlung führen können, zur Definition der Kriterien 
für die Bestimmung der Höhe der finanziellen Berichtigung und der Kriterien für die Anwendung von Pauschal
sätzen oder extrapolierten finanziellen Berichtigungen und zur Festlegung des Inhalts und Aufbaus des gemein
samen Begleit- und Bewertungssystems zu erlassen. 

(94) Um einen reibungslosen Übergang von der mit der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 eingeführten Regelung auf die 
Regelung der vorliegenden Verordnung zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV für die Festlegung von Übergangsbestimmungen übertragen werden. 

(95) Bei der Annahme von delegierten Rechtsakten nach dieser Verordnung ist es von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachver
ständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission ge
währleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig 
und auf angemessene Weise übermittelt werden. 

(96) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse im Hinblick auf Folgendes übertragen werden: die jährliche Aufschlüsselung, für jeden 
Mitgliedstaat, der im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung bereitgestellten Gesamtmittel für Verpflichtungen; die 
Genehmigung der operationellen Programme und ihrer Änderungen; die Annahme der Arbeitsprogramme für die 
Datenerhebung; die Annahme der jährlichen Arbeitsprogramme in Bezug auf die technische Hilfe auf Initiative der 
Kommission; die Feststellung, dass Anhaltspunkte für einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Verpflichtungen 
im Rahmen der GFP vorliegen; die Feststellung, dass ein Mitgliedstaat es versäumt hat, die Auflagen im Rahmen der 
GFP zu erfüllen; die vollständige oder teilweise Aussetzung von Zwischenzahlungen im Rahmen des operationellen 
Programms und über die Vornahme finanzieller Berichtigungen durch vollständige oder teilweise Streichung der 
Unionsunterstützung zu einem operationellen Programm. Die Kommission sollte diese Durchführungsrechtsakte 
ohne Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) erlassen. 

(97) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 
außerdem Durchführungsbefugnisse im Hinblick auf Folgendes übertragen werden: die Darlegung der Elemente des 
operationellen Programms; die Vorschriften über Verfahren, das Format und die Zeitpläne in Bezug auf die 
Genehmigung des operationellen Programms und der Vorlage und Genehmigung von Änderungen des operatio
nellen Programms; das jährliche Arbeitsprogramm nach Titel VI Kapitel I und II; die Struktur des Ausgleichsplans 
für die der Gebiete in äußerster Randlage; die Anwendung der verschiedenen Prozentpunkte der Intensität der 
öffentlichen Beihilfe; die von den Mitgliedstaaten zu verwendenden Muster für die Vorlage von Finanzdaten an die 
Kommission, die Festsetzung der spezifischen Indikatoren für die Prioritäten der Union; die Vorschriften über die 
von den Mitgliedstaaten zu übermittelnden Informationen sowie zu dem Datenbedarf und den Synergien zwischen 
potenziellen Datenquellen; das Format und die Aufmachung der jährlichen Durchführungsberichte und die Be
standteile der Ex-ante- Bewertungsberichte. Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
ausgeübt werden und das Prüfverfahren sollte Anwendung finden. 

(98) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 
darüber hinaus Durchführungsbefugnisse im Hinblick auf Folgendes übertragen werden: die Annahme und nähere 
Ausführung von Änderungen der derzeitigen Prioritäten der Union für die Kontrolle und Durchsetzung, die 
Festlegung von Vorschriften für die Darstellung der von den Verwaltungsbehörden zur Verfügung gestellten Daten, 
die Festlegung der technischen Merkmale der Informations- und Publizitätsmaßnahmen für die Vorhaben und 
Instruktionen zur Erstellung des Logos und einer Definition der Standardfarben. Diese Befugnisse sollten gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgeübt werden. Zur Gewährleistung 
eines einfacheren und schnelleren Verfahrens sollte das Beratungsverfahren Anwendung finden.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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(93) Zur Ergänzung und Änderung bestimmter nicht wesentlicher Elemente dieser Verordnung sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV delegierte Rechtsakte zur Festlegung des Zeitraums und 
seines jeweiligen Beginns und Endes im Zusammenhang mit den Kriterien für die Zulässigkeit von Anträgen, zur 
Anpassung der Prozentpunkte hinsichtlich der indikativen Aufteilung der Mittel auf die Ziele im Rahmen der 
direkten Mittelverwaltung, zur Bestimmung der förderfähigen Vorhaben und Kosten für hygiene-, gesundheits- und 
sicherheitsbezogene Investitionen und Investitionen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, in Ausrüstungen oder an 
Bord, zur Bestimmung der förderfähigen Kosten von Vorhaben zum Schutz und zur Wiederherstellung von 
Meeresbiodiversität und Meeresökosystemen im Rahmen nachhaltiger Fangtätigkeiten, zur Bestimmung der förder
fähigen Kosten zur Unterstützung im Zusammenhang mit Investitionen in Ausrüstungen oder an Bord zur 
Reduzierung des Schadstoff- und Treibhausgasausstoßes und zur Steigerung der Energieeffizienz von Fischereifahr
zeugen, zur Definition der Kriterien für die Berechnung zusätzlicher Kosten, die aus den besonderen Merkmalen 
der Gebiete in äußerster Randlage entstehen, zur Definition der Fälle der Nichteinhaltung durch Mitgliedstaaten, die 
zur Unterbrechung der Zahlungsfrist oder zur Aussetzung der Zahlung führen können, zur Definition der Kriterien 
für die Bestimmung der Höhe der finanziellen Berichtigung und der Kriterien für die Anwendung von Pauschal
sätzen oder extrapolierten finanziellen Berichtigungen und zur Festlegung des Inhalts und Aufbaus des gemein
samen Begleit- und Bewertungssystems zu erlassen. 

(94) Um einen reibungslosen Übergang von der mit der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 eingeführten Regelung auf die 
Regelung der vorliegenden Verordnung zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV für die Festlegung von Übergangsbestimmungen übertragen werden. 

(95) Bei der Annahme von delegierten Rechtsakten nach dieser Verordnung ist es von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachver
ständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission ge
währleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig 
und auf angemessene Weise übermittelt werden. 

(96) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse im Hinblick auf Folgendes übertragen werden: die jährliche Aufschlüsselung, für jeden 
Mitgliedstaat, der im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung bereitgestellten Gesamtmittel für Verpflichtungen; die 
Genehmigung der operationellen Programme und ihrer Änderungen; die Annahme der Arbeitsprogramme für die 
Datenerhebung; die Annahme der jährlichen Arbeitsprogramme in Bezug auf die technische Hilfe auf Initiative der 
Kommission; die Feststellung, dass Anhaltspunkte für einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Verpflichtungen 
im Rahmen der GFP vorliegen; die Feststellung, dass ein Mitgliedstaat es versäumt hat, die Auflagen im Rahmen der 
GFP zu erfüllen; die vollständige oder teilweise Aussetzung von Zwischenzahlungen im Rahmen des operationellen 
Programms und über die Vornahme finanzieller Berichtigungen durch vollständige oder teilweise Streichung der 
Unionsunterstützung zu einem operationellen Programm. Die Kommission sollte diese Durchführungsrechtsakte 
ohne Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) erlassen. 

(97) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 
außerdem Durchführungsbefugnisse im Hinblick auf Folgendes übertragen werden: die Darlegung der Elemente des 
operationellen Programms; die Vorschriften über Verfahren, das Format und die Zeitpläne in Bezug auf die 
Genehmigung des operationellen Programms und der Vorlage und Genehmigung von Änderungen des operatio
nellen Programms; das jährliche Arbeitsprogramm nach Titel VI Kapitel I und II; die Struktur des Ausgleichsplans 
für die der Gebiete in äußerster Randlage; die Anwendung der verschiedenen Prozentpunkte der Intensität der 
öffentlichen Beihilfe; die von den Mitgliedstaaten zu verwendenden Muster für die Vorlage von Finanzdaten an die 
Kommission, die Festsetzung der spezifischen Indikatoren für die Prioritäten der Union; die Vorschriften über die 
von den Mitgliedstaaten zu übermittelnden Informationen sowie zu dem Datenbedarf und den Synergien zwischen 
potenziellen Datenquellen; das Format und die Aufmachung der jährlichen Durchführungsberichte und die Be
standteile der Ex-ante- Bewertungsberichte. Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
ausgeübt werden und das Prüfverfahren sollte Anwendung finden. 

(98) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 
darüber hinaus Durchführungsbefugnisse im Hinblick auf Folgendes übertragen werden: die Annahme und nähere 
Ausführung von Änderungen der derzeitigen Prioritäten der Union für die Kontrolle und Durchsetzung, die 
Festlegung von Vorschriften für die Darstellung der von den Verwaltungsbehörden zur Verfügung gestellten Daten, 
die Festlegung der technischen Merkmale der Informations- und Publizitätsmaßnahmen für die Vorhaben und 
Instruktionen zur Erstellung des Logos und einer Definition der Standardfarben. Diese Befugnisse sollten gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgeübt werden. Zur Gewährleistung 
eines einfacheren und schnelleren Verfahrens sollte das Beratungsverfahren Anwendung finden.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).

(99) Da die Ziele dieser Verordnung angesichts der strukturellen Probleme bei der Entwicklung des Fischerei-, Aqua
kultur- und Meeressektors sowie der begrenzten finanziellen Mittel der Mitgliedstaaten von diesen nicht in aus
reichendem Maße erreicht werden können, sondern vielmehr wegen des Ausmaßes und der Auswirkungen der im 
Rahmen der operationellen Programme zu finanzierenden Vorhaben auf Unionsebene durch mehrjährige finan
zielle Unterstützung mit Schwerpunkt auf den wesentlichen Prioritäten besser zu verwirklichen sind, kann die 
Union kann im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip Maßnahmen erlassen. Ent
sprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht 
über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(100) Die in dieser Verordnung vorgesehene Stützungsregelung ersetzt die Stützungsregelungen gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 2328/2003, der Verordnung (EG) Nr. 861/2006, der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006, der Verordnung 
(EG) Nr. 791/2007, der Verordnung (EG) Nr. 1255/2011, und Artikel 103 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009. 
Diese Verordnungen und diese Bestimmung sind daher ab dem 1. Januar 2014 aufzuheben. Diese Verordnung 
sollte jedoch weder die Fortsetzung noch die Änderung der Unterstützung berühren, die von der Kommission auf 
der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 oder einer anderen Rechtsvorschrift, die am 31. Dezember 
2013 für diese Unterstützung galt, genehmigt wurde. 

(101) Es ist zweckmäßig, die Geltungsdauer dieser Verordnung an jene der Verordnung (EU)Nr. 1303/2013 anzupassen. 
Daher sollte diese Verordnung ab dem 1. Januar 2014 gelten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

TITEL I 

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Verordnung sind die finanziellen Maßnahmen der Union festgelegt zur Durchführung 

a) der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP), 

b) einschlägiger Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Seerecht, 

c) der nachhaltigen Entwicklung von Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebieten und der Binnenfischerei und 

d) der integrierten Meerespolitik (IMP). 

Artikel 2 

Geografischer Anwendungsbereich 

Diese Verordnung gilt, sofern in ihren Bestimmungen nicht ausdrücklich etwas anderes festgelegt ist, für Vorhaben, die im 
Gebiet der Union durchgeführt werden. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieser Verordnung und unbeschadet des Absatzes 2 dieses Artikels gelten die Begriffsbestimmungen des 
Artikels 4 der Verordnung (EG) Nr. 1380/2013, des Artikels 5 der Verordnung (EG) Nr. 1379/2013 sowie des Artikels 4 
der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 und des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 1303/2013. 

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „gemeinsamer Informationsraum“ (CISE) ein dezentral verwaltetes Netz von Systemen für den Informationsaustausch 
zwischen Nutzern zur Verbesserung des Situationsbewusstseins bei Aktivitäten auf See; 

2. „sektorübergreifende Vorhaben“ diejenigen Initiativen, die verschiedenen Sektoren und/oder Politikfeldern gemeinsam 
zugute kommen, wie im AEUV vorgesehen, und die über Maßnahmen ausschließlich innerhalb einzelner Politik
bereiche nicht vollständig umgesetzt werden können; 

3. „elektronisches Aufzeichnungs- und Meldesystem“ (ERS) ein System, mit dem Daten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1224/2009 elektronisch erfasst und gemeldet werden; 

4. „Europäisches Meeresbeobachtungs- und Meeresdatennetz“ ein Netz, das einschlägige nationale Meeresbeobachtungs- 
und Meeresdatenprogramme in einem gemeinsamen, allgemein zugänglichen europäischen Fundus zusammenführt; 

5. „Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebiet“ ein vom Mitgliedstaat als solches ausgewiesenes Gebiet, das an einem 
Meeres-, Fluss- oder Seeufer liegt oder Teiche oder ein Flusseinzugsgebiet umfasst und einen hohen Grad an 
Beschäftigung in der Fischerei oder Aquakultur aufweist und das aus geografischer, wirtschaftlicher und sozialer 
Sicht eine funktional zusammenhängende Einheit bildet;
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6. „Fischer“ Personen, die vom Mitgliedstaat anerkannte kommerzielle Fangtätigkeiten ausüben; 

7. „Binnenfischerei“ in Binnengewässern kommerziell betriebene Fangtätigkeiten mit Booten oder anderem Gerät, auch 
mit Gerät, das für die Eisfischerei eingesetzt wird; 

8. „integriertes Küstenzonenmanagement“ die Strategien und Maßnahmen, wie sie in der Empfehlung 2002/413/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) ausgeführt sind; 

9. „integriertes meerespolitisches Handeln“ die koordinierte Gestaltung aller Politikbereiche auf Unionsebene, die Ozea
ne, Meere und Küstenregionen berühren; 

10. „integrierte Meerespolitik“ (IMP) eine Unionspolitik mit dem Ziel, über abgestimmte meeresbezogene politische 
Maßnahmen und einschlägige Formen internationaler Zusammenarbeit eine koordinierte, schlüssige Entscheidungs
findung im Interesse einer optimalen nachhaltigen Entwicklung, eines optimalen Wirtschaftswachstums und eines 
optimalen sozialen Zusammenhalts in den Mitgliedstaaten und insbesondere den Küsten- und Inselregionen und den 
Gebieten in äußerster Randlage der Union sowie in den maritimen Wirtschaftszweigen zu fördern; 

11. „integrierte Meeresüberwachung“ (IMS) eine Unionsinitiative zur Steigerung der Effizienz und Leistungsfähigkeit bei 
der Überwachung der europäischen Meere durch Informationsaustausch sowie sektoren- und grenzübergreifende 
Zusammenarbeit; 

12. „maritime Raumordnung“ einen Prozess, bei dem die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zur Verwirklichung 
ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Ziele menschliche Aktivitäten in Meeresgegenden analysieren und orga
nisieren; 

13. „Maßnahme“ ein Bündel von Vorhaben; 

14. „kleine Küstenfischerei“ den Fischfang mit Fischereifahrzeugen mit einer Länge über alles von weniger als 12 m und 
ohne Schleppgerät gemäß Tabelle 3 in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 26/2004 der Kommission ( 2 ); 

15. „ausschließlich in Binnengewässern eingesetzte Boote“ Boote, mit denen kommerzieller Fischfang in Binnengewäs
sern betrieben wird und die nicht im Fischereiflottenregister der Union geführt werden. 

TITEL II 

ALLGEMEINER RAHMEN 

KAPITEL I 

Einrichtung und Ziele des Europäischen Meeres- und Fischereifonds 

Artikel 4 

Einrichtung 

Es wird ein Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) eingerichtet. 

Artikel 5 

Ziele 

Der EMFF trägt zur Erreichung folgender Ziele bei: 

a) Förderung einer wettbewerbsfähigen, ökologisch nachhaltigen, rentablen und sozial verantwortungsvollen Fischerei 
und Aquakultur; 

b) Unterstützung der Durchführung der GFP; 

c) Förderung einer ausgewogenen und integrativen territorialen Entwicklung der Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebiete; 

d) ergänzend zur Kohäsionspolitik und zur GFP Unterstützung der Entwicklung und Umsetzung der IMP der Union. 

Die Verfolgung dieser Ziele darf nicht zu einer Erhöhung der Fangkapazität führen. 

Artikel 6 

Prioritäten der Union 

Der EMFF trägt zur Verwirklichung der Strategie Europa 2020 und zur Durchführung der GFP bei. Mit dem EMFF werden 
die folgenden Prioritäten der Union für die nachhaltige Entwicklung der Fischerei und Aquakultur und der damit ver
bundenen Tätigkeiten, die die einschlägigen thematischen Ziele der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 reflektieren, verfolgt:
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6. „Fischer“ Personen, die vom Mitgliedstaat anerkannte kommerzielle Fangtätigkeiten ausüben; 

7. „Binnenfischerei“ in Binnengewässern kommerziell betriebene Fangtätigkeiten mit Booten oder anderem Gerät, auch 
mit Gerät, das für die Eisfischerei eingesetzt wird; 

8. „integriertes Küstenzonenmanagement“ die Strategien und Maßnahmen, wie sie in der Empfehlung 2002/413/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) ausgeführt sind; 

9. „integriertes meerespolitisches Handeln“ die koordinierte Gestaltung aller Politikbereiche auf Unionsebene, die Ozea
ne, Meere und Küstenregionen berühren; 

10. „integrierte Meerespolitik“ (IMP) eine Unionspolitik mit dem Ziel, über abgestimmte meeresbezogene politische 
Maßnahmen und einschlägige Formen internationaler Zusammenarbeit eine koordinierte, schlüssige Entscheidungs
findung im Interesse einer optimalen nachhaltigen Entwicklung, eines optimalen Wirtschaftswachstums und eines 
optimalen sozialen Zusammenhalts in den Mitgliedstaaten und insbesondere den Küsten- und Inselregionen und den 
Gebieten in äußerster Randlage der Union sowie in den maritimen Wirtschaftszweigen zu fördern; 

11. „integrierte Meeresüberwachung“ (IMS) eine Unionsinitiative zur Steigerung der Effizienz und Leistungsfähigkeit bei 
der Überwachung der europäischen Meere durch Informationsaustausch sowie sektoren- und grenzübergreifende 
Zusammenarbeit; 

12. „maritime Raumordnung“ einen Prozess, bei dem die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zur Verwirklichung 
ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Ziele menschliche Aktivitäten in Meeresgegenden analysieren und orga
nisieren; 

13. „Maßnahme“ ein Bündel von Vorhaben; 

14. „kleine Küstenfischerei“ den Fischfang mit Fischereifahrzeugen mit einer Länge über alles von weniger als 12 m und 
ohne Schleppgerät gemäß Tabelle 3 in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 26/2004 der Kommission ( 2 ); 

15. „ausschließlich in Binnengewässern eingesetzte Boote“ Boote, mit denen kommerzieller Fischfang in Binnengewäs
sern betrieben wird und die nicht im Fischereiflottenregister der Union geführt werden. 

TITEL II 

ALLGEMEINER RAHMEN 

KAPITEL I 

Einrichtung und Ziele des Europäischen Meeres- und Fischereifonds 

Artikel 4 

Einrichtung 

Es wird ein Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) eingerichtet. 

Artikel 5 

Ziele 

Der EMFF trägt zur Erreichung folgender Ziele bei: 

a) Förderung einer wettbewerbsfähigen, ökologisch nachhaltigen, rentablen und sozial verantwortungsvollen Fischerei 
und Aquakultur; 

b) Unterstützung der Durchführung der GFP; 

c) Förderung einer ausgewogenen und integrativen territorialen Entwicklung der Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebiete; 

d) ergänzend zur Kohäsionspolitik und zur GFP Unterstützung der Entwicklung und Umsetzung der IMP der Union. 

Die Verfolgung dieser Ziele darf nicht zu einer Erhöhung der Fangkapazität führen. 

Artikel 6 

Prioritäten der Union 

Der EMFF trägt zur Verwirklichung der Strategie Europa 2020 und zur Durchführung der GFP bei. Mit dem EMFF werden 
die folgenden Prioritäten der Union für die nachhaltige Entwicklung der Fischerei und Aquakultur und der damit ver
bundenen Tätigkeiten, die die einschlägigen thematischen Ziele der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 reflektieren, verfolgt:
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( 1 ) Empfehlung 2002/413/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2002 zur Umsetzung einer Strategie für ein 
integriertes Management der Küstengebiete in Europa (ABl. L 148 vom 6.6.2002, S. 24). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 26/2004 der Kommission vom 30. Dezember 2003 über das Fischereiflottenregister der Gemeinschaft (ABl. L 5 
vom 9.1.2004, S. 25).

1. Förderung einer ökologisch nachhaltigen, ressourcenschonenden, innovativen, wettbewerbsfähigen und wissensbasier
ten Fischerei durch Verfolgung der folgenden spezifischen Ziele: 

a) Verringerung der Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt, einschließlich der Vermeidung und Verringe
rung unerwünschter Fänge, soweit dies möglich ist; 

b) Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität und der Ökosysteme; 

c) Sicherstellung eines Gleichgewichts zwischen Fangkapazitäten und verfügbaren Fangmöglichkeiten; 

d) Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen; 

e) Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation, einschließlich der Steigerung der Energieeffizienz, und 
Wissenstransfer; 

f) Entwicklung der Berufsausbildung, Erwerb neuer beruflicher Fertigkeiten und lebenslanges Lernen. 

2. Förderung einer ökologisch nachhaltigen, ressourcenschonenden, innovativen, wettbewerbsfähigen und wissensbasier
ten Aquakultur durch Verfolgung der folgenden spezifischen Ziele: 

a) Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation und Wissenstransfer; 

b) Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der 
Sicherheit und der Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU; 

c) Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, Stärkung der aquakulturrelevanten Ökosysteme und 
Förderung einer ressourcenschonenden Aquakultur; 

d) Förderung einer Aquakultur mit einem hohen Grad an Umweltschutz, Förderung von Tiergesundheit und Tier
schutz sowie öffentlicher Gesundheit und Sicherheit; 

e) Entwicklung der Berufsausbildung, Erwerb neuer beruflicher Fertigkeiten und lebenslanges Lernen. 

3. Unterstützung der Durchführung der GFP durch Verfolgung der folgenden spezifischen Ziele: 

a) Verbesserung und Bereitstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie Verbesserung der Erhebung und Verwaltung 
von Daten; 

b) Unterstützung der Begleitung, Kontrolle und Durchsetzung der Vorschriften, hierdurch Ausbau der institutionellen 
Kapazitäten und einer effizienten öffentlichen Verwaltung, ohne dass ein größerer Verwaltungsaufwand entsteht; 

4. Steigerung von Beschäftigung und territorialem Zusammenhalt durch Verfolgung des folgenden spezifischen Ziels: der 
Förderung von Wirtschaftswachstum, sozialer Inklusion, Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der Unterstützung der 
Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität der Arbeitskräfte in den von der Fischerei und der Aquakultur abhängigen 
Gemeinschaften an der Küste und im Binnenland, einschließlich der Diversifizierung der Tätigkeiten innerhalb des 
Fischereisektors und durch Verlagerung auf andere Sektoren der maritimen Wirtschaft; 

5. Förderung der Vermarktung und Verarbeitung durch Verfolgung der folgenden spezifischen Ziele: 

a) Verbesserung der Organisation der Märkte für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse; 

b) Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und Vermarktung; 

6. Förderung der Durchführung der IMP. 

KAPITEL II 

Geteilte und direkte Mittelverwaltung 

Artikel 7 

Geteilte und direkte Mittelverwaltung 

(1) Die Maßnahmen unter Titel V werden aus dem EMFF nach dem Grundsatz der geteilten Mittelverwaltung zwischen 
der Union und den Mitgliedstaaten und nach den gemeinsamen Regeln der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 finanziert. 

(2) Die Maßnahmen unter Titel VI werden aus dem EMFF nach dem Grundsatz der direkten Mittelverwaltung finan
ziert.
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KAPITEL III 

Allgemeine Grundsätze der Unterstützung in geteilter Mittelverwaltung 

Artikel 8 

Staatliche Beihilfen 

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 gelten für Beihilfen der Mitgliedstaaten an Unternehmen im Fischerei- und Aquakul
tursektor die Artikel 107, 108 und 109 des AEUV. 

(2) Die Artikel 107, 108 und 109 des AEUV gelten nicht für Zahlungen, die von den Mitgliedstaaten entsprechend der 
vorliegenden Verordnung und in Übereinstimmung damit getätigt werden und die in den Anwendungsbereich des 
Artikels 42 AEUV fallen. 

(3) Nationale Vorschriften, die eine öffentliche Finanzierung über die in dieser Verordnung festgelegten Zahlungen 
nach Absatz 2 hinaus vorsehen, unterliegen insgesamt den Bestimmungen des Absatzes 1. 

(4) In Bezug auf die in Anhang I AEUV aufgeführten Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse, auf die die Artikel 107, 
108 und 109 des Vertrags anwendbar sind, kann die Kommission gemäß Artikel 108 AEUV Betriebsbeihilfen in den 
Gebieten in äußerster Randlage nach Artikel 349 AEUV innerhalb der Sektoren genehmigen, die Fischerei- und Aqua
kulturerzeugnisse herstellen, verarbeiten und vermarkten, und zwar im Hinblick auf den Ausgleich der durch die Abge
legenheit, die Insellage und die äußerste Randlage bedingten spezifischen Zwänge in diesen Regionen. 

Artikel 9 

Spezifische Ex-ante-Konditionalitäten 

Für den EMFF gelten die in Anhang IV genannten spezifischen Ex-ante-Konditionalitäten. 

KAPITEL IV 

Zulässigkeit der Anträge und nicht förderfähige Vorhaben 

Artikel 10 

Zulässigkeit der Anträge 

(1) Ein von einem Betreiber gestellter Antrag auf Unterstützung aus dem EMFF kommt für einen bestimmten, gemäß 
Absatz 4 festgelegten Zeitraum nicht für eine Unterstützung in Betracht, wenn die zuständige Behörde festgestellt hat, 
dass der betreffende Betreiber 

a) einen schweren Verstoß gemäß Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates ( 1 ) oder Artikel 90 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 begangen hat; 

b) am Betrieb, am Management oder am Besitz von Fischereifahrzeugen beteiligt ist, die auf der Unionsliste von IUU- 
Schiffen gemäß Artikel 40 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 geführt werden, oder am Besitz von 
Schiffen, die unter der Flagge eines Landes fahren, das nach Artikel 33 jener Verordnung als nichtkooperierendes 
Drittland eingestuft wurde; 

c) schwere Verstöße gegen die GFP-Vorschriften im Sinne anderer Gesetzgebung des Europäischen Parlaments und des 
Rates begangen hat; oder 

d) eine der in Artikel 3 und 4 der Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) genannten 
Straftaten begangen hat, wenn der Antrag auf Unterstützung im Rahmen von Titel V Kapitel II dieser Verordnung 
gestellt wird. 

(2) Der Begünstigte hat die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a bis d nach Einreichung des Antrags während 
der gesamten Dauer der Durchführung des Vorhabens sowie während eines Zeitraums von fünf Jahren nach Vornahme 
der letzten Zahlung an diesen Begünstigten zu erfüllen.
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KAPITEL III 

Allgemeine Grundsätze der Unterstützung in geteilter Mittelverwaltung 

Artikel 8 

Staatliche Beihilfen 

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 gelten für Beihilfen der Mitgliedstaaten an Unternehmen im Fischerei- und Aquakul
tursektor die Artikel 107, 108 und 109 des AEUV. 

(2) Die Artikel 107, 108 und 109 des AEUV gelten nicht für Zahlungen, die von den Mitgliedstaaten entsprechend der 
vorliegenden Verordnung und in Übereinstimmung damit getätigt werden und die in den Anwendungsbereich des 
Artikels 42 AEUV fallen. 

(3) Nationale Vorschriften, die eine öffentliche Finanzierung über die in dieser Verordnung festgelegten Zahlungen 
nach Absatz 2 hinaus vorsehen, unterliegen insgesamt den Bestimmungen des Absatzes 1. 

(4) In Bezug auf die in Anhang I AEUV aufgeführten Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse, auf die die Artikel 107, 
108 und 109 des Vertrags anwendbar sind, kann die Kommission gemäß Artikel 108 AEUV Betriebsbeihilfen in den 
Gebieten in äußerster Randlage nach Artikel 349 AEUV innerhalb der Sektoren genehmigen, die Fischerei- und Aqua
kulturerzeugnisse herstellen, verarbeiten und vermarkten, und zwar im Hinblick auf den Ausgleich der durch die Abge
legenheit, die Insellage und die äußerste Randlage bedingten spezifischen Zwänge in diesen Regionen. 

Artikel 9 

Spezifische Ex-ante-Konditionalitäten 

Für den EMFF gelten die in Anhang IV genannten spezifischen Ex-ante-Konditionalitäten. 

KAPITEL IV 

Zulässigkeit der Anträge und nicht förderfähige Vorhaben 

Artikel 10 

Zulässigkeit der Anträge 

(1) Ein von einem Betreiber gestellter Antrag auf Unterstützung aus dem EMFF kommt für einen bestimmten, gemäß 
Absatz 4 festgelegten Zeitraum nicht für eine Unterstützung in Betracht, wenn die zuständige Behörde festgestellt hat, 
dass der betreffende Betreiber 

a) einen schweren Verstoß gemäß Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates ( 1 ) oder Artikel 90 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 begangen hat; 

b) am Betrieb, am Management oder am Besitz von Fischereifahrzeugen beteiligt ist, die auf der Unionsliste von IUU- 
Schiffen gemäß Artikel 40 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 geführt werden, oder am Besitz von 
Schiffen, die unter der Flagge eines Landes fahren, das nach Artikel 33 jener Verordnung als nichtkooperierendes 
Drittland eingestuft wurde; 

c) schwere Verstöße gegen die GFP-Vorschriften im Sinne anderer Gesetzgebung des Europäischen Parlaments und des 
Rates begangen hat; oder 

d) eine der in Artikel 3 und 4 der Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) genannten 
Straftaten begangen hat, wenn der Antrag auf Unterstützung im Rahmen von Titel V Kapitel II dieser Verordnung 
gestellt wird. 

(2) Der Begünstigte hat die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a bis d nach Einreichung des Antrags während 
der gesamten Dauer der Durchführung des Vorhabens sowie während eines Zeitraums von fünf Jahren nach Vornahme 
der letzten Zahlung an diesen Begünstigten zu erfüllen.
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( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates vom 29. September 2008 über ein Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekämpfung 
und Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei, zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, 
(EG) Nr. 1936/2001 und (EG) Nr. 601/2004 und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 1093/94 und (EG) Nr. 1447/1999 (ABl. 
L 286 vom 29.10.2008, S. 1). 

( 2 ) Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über den strafrechtlichen Schutz der 
Umwelt (ABl. L 328 vom 6.12.2008, S. 28).

(3) Der Antrag eines Betreibers ist für einen bestimmten Zeitraum, der gemäß Absatz 4 dieses Artikels festgelegt wird, 
unzulässig, wenn die zuständige Behörde festgestellt hat, dass der Betreiber im Rahmen des Europäischen Fischereifonds 
(EFF) oder des EMFF einen Betrug im Sinne des Artikels 1 des Übereinkommens über den Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften ( 1 ) begangen hat. 

(4) Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 126 zu erlassen, um 

a) den in den Absätzen 1 und 3 dieses Artikels genannten Zeitraum in angemessenem Verhältnis zu der Art, Schwere, 
Dauer und Wiederholung des schwerwiegenden Verstoßes, der Straftat oder des Betruges festzulegen, der jedoch 
mindestens ein Jahr beträgt; 

b) Beginn und Ende des in den Absätzen 1 und 3 dieses Artikels genannten Zeitraums festzulegen. 

(5) Die Mitgliedstaaten verlangen, dass Betreiber, die einen Antrag auf EMFF-Unterstützung einreichen, der Verwal
tungsbehörde eine schriftliche Erklärung vorlegen, dass sie die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Kriterien beachten 
und keinen Betrug im Rahmen des EFF oder des EMFF gemäß Absatz 3 dieses Artikels begangen haben. Die Mitglied
staaten überprüfen die Richtigkeit dieser Erklärung vor der Genehmigung des Vorhabens anhand der Informationen, die in 
der nationalen Verstoßkartei nach Artikel 93 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 eingetragen sind, oder anderer ver
fügbarer Daten. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 stellt ein Mitgliedstaat auf Antrag eines anderen Mitgliedstaats die Informationen aus 
seiner nationalen Verstoßkartei nach Artikel 93 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 zur Verfügung. 

Artikel 11 

Nicht förderfähige Vorhaben 

Nicht förderfähig im Rahmen des EMFF sind folgende Vorhaben: 

a) Vorhaben, die die Fangkapazität eines Schiffes erhöhen, oder Ausrüstungen, die die Fähigkeit eines Schiffes zum 
Aufspüren von Fischen verbessern; 

b) der Bau neuer Fischereifahrzeuge oder die Einfuhr von Fischereifahrzeugen; 

c) die vorübergehende oder dauerhafte Einstellung von Fangtätigkeiten, es sei denn, diese Verordnung sieht anderes vor; 

d) Versuchsfischerei; 

e) die Übertragung von Eigentum an einem Unternehmen; 

f) direkte Besatzmaßnahmen, es sei denn, ein Unionsrechtsakt sieht solchen Besatz ausdrücklich als Erhaltungsmaßnahme 
vor oder es handelt sich um Versuchsbesatzmaßnahmen. 

TITEL III 

FINANZRAHMEN 

Artikel 12 

Haushaltsvollzug 

(1) Die dem EMFF im Haushalt der Union zugewiesenen Mittel zur Finanzierung der Maßnahmen unter Titel V dieser 
Verordnung werden im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
eingesetzt. 

(2) Die dem EMFF im Haushalt der Union zugewiesenen Mittel zur Finanzierung der Maßnahmen unter Titel VI dieser 
Verordnung werden von der Kommission gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 
966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) direkt eingesetzt. 

(3) Vollständige oder teilweise Aufhebungen der Mittelbindungen im Rahmen der direkten Mittelverwaltung seitens der 
Kommission erfolgen nach Maßgabe der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 sowie gegebenenfalls nach Artikel 123 
der vorliegenden Verordnung.
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(4) Im Einklang mit Artikel 30 und Artikel 53 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 gilt der Grundsatz der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung. 

Artikel 13 

Haushaltsmittel in geteilter Mittelverwaltung 

(1) Die im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung bereitgestellten Haushaltsmittel für eine Unterstützung aus dem 
EMFF für den Zeitraum von 2014 bis 2020 belaufen sich auf 5 749 331 600 EUR zu jeweiligen Preisen im Einklang mit 
der jährlichen Aufschlüsselung gemäß Anhang II. 

(2) 4 340 800 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden für die nachhaltige Entwicklung von 
Fischerei, Aquakultur und Fischwirtschaftsgebieten, für Maßnahmen im Bereich Vermarktung und Verarbeitung sowie 
für Technische Hilfe auf Initiative von Mitgliedstaaten gemäß Titel V Kapitel I, II, III, IV und VII, mit Ausnahme von 
Artikel 67, bereitgestellt. 

(3) 580 000 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden für Maßnahmen der Überwachung und der 
Durchsetzung der Vorschriften gemäß Artikel 76 bereitgestellt. 

(4) 520 000 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden für Maßnahmen der Datenerhebung gemäß 
Artikel 77 bereitgestellt. 

(5) 192 500 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden für Ausgleichszahlungen für Gebiete in 
äußerster Randlage gemäß Titel V Kapitel V bereitgestellt. Dieser Ausgleich übersteigt pro Jahr nicht 

a) 6 450 000 EUR für die Azoren und Madeira; 

b) 8 700 000 EUR für die Kanarischen Inseln; 

c) 12 350 000 EUR für die in Artikel 349 AEUV genannten französischen Gebiete in äußerster Randlage. 

(6) 44 976 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden für die Lagerhaltungsbeihilfe gemäß Artikel 67 
bereitgestellt. 

(7) 71 055 600 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden für Maßnahmen im Rahmen der IMP im 
Sinne des Titels V Kapitel VIII bereitgestellt. 

(8) Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, die in Absatz 3 aufgeführten Mittel für Maßnahmen gemäß Absatz 4 
und die in Absatz 4 aufgeführten Mittel für Maßnahmen gemäß Absatz 3 zu verwenden. 

Artikel 14 

Haushaltsmittel in direkter Mittelverwaltung 

(1) Die im Rahmen der direkten Mittelverwaltung gemäß Titel VI Kapitel I bis III bereitgestellten Haushaltsmittel für 
eine Unterstützung aus dem EMFF für den Zeitraum von 2014 bis 2020 belaufen sich auf 647 275 400 EUR zu 
jeweiligen Preisen. 

(2) Für die Zwecke des Titels VI Kapitel I und II ist die indikative Aufteilung der Mittel auf die in den Artikeln 82 und 
85 aufgeführten Ziele in Anhang III aufgeführt. 

(3) Die Kommission kann von den indikativen Prozentsätzen nach Absatz 2 abweichen, jedoch höchstens um 5 % des 
Wertes der jeweiligen Finanzausstattung. 

(4) Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 126 zur, Anpassung der in Anhang III 
festgelegten Prozentsätze zu erlassen. 

Artikel 15 

Halbzeitüberprüfung 

Die Kommission überprüft die Umsetzung von Titel VI Kapitel I und II, einschließlich notwendiger Anpassungen der 
indikativen Aufteilung der Mittel nach Anhang III, und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 30. Juni 
2017 einen Zwischenbericht zur Bewertung der Ergebnisse und der qualitativen und quantitativen Aspekte des EMFF vor. 

Artikel 16 

Aufteilung der Mittel bei geteilter Mittelverwaltung 

(1) Die Aufteilung der bereitgestellten Mittel gemäß Artikel 13 Absätze 2 bis 7 für den Zeitraum von 2014 bis 2020 
auf die Mitgliedstaaten, wie in der Tabelle in Anhang II wiedergegeben, erfolgt auf der Grundlage nachstehender objektiver 
Kriterien:
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(4) Im Einklang mit Artikel 30 und Artikel 53 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 gilt der Grundsatz der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung. 

Artikel 13 

Haushaltsmittel in geteilter Mittelverwaltung 

(1) Die im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung bereitgestellten Haushaltsmittel für eine Unterstützung aus dem 
EMFF für den Zeitraum von 2014 bis 2020 belaufen sich auf 5 749 331 600 EUR zu jeweiligen Preisen im Einklang mit 
der jährlichen Aufschlüsselung gemäß Anhang II. 

(2) 4 340 800 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden für die nachhaltige Entwicklung von 
Fischerei, Aquakultur und Fischwirtschaftsgebieten, für Maßnahmen im Bereich Vermarktung und Verarbeitung sowie 
für Technische Hilfe auf Initiative von Mitgliedstaaten gemäß Titel V Kapitel I, II, III, IV und VII, mit Ausnahme von 
Artikel 67, bereitgestellt. 

(3) 580 000 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden für Maßnahmen der Überwachung und der 
Durchsetzung der Vorschriften gemäß Artikel 76 bereitgestellt. 

(4) 520 000 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden für Maßnahmen der Datenerhebung gemäß 
Artikel 77 bereitgestellt. 

(5) 192 500 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden für Ausgleichszahlungen für Gebiete in 
äußerster Randlage gemäß Titel V Kapitel V bereitgestellt. Dieser Ausgleich übersteigt pro Jahr nicht 

a) 6 450 000 EUR für die Azoren und Madeira; 

b) 8 700 000 EUR für die Kanarischen Inseln; 

c) 12 350 000 EUR für die in Artikel 349 AEUV genannten französischen Gebiete in äußerster Randlage. 

(6) 44 976 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden für die Lagerhaltungsbeihilfe gemäß Artikel 67 
bereitgestellt. 

(7) 71 055 600 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden für Maßnahmen im Rahmen der IMP im 
Sinne des Titels V Kapitel VIII bereitgestellt. 

(8) Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, die in Absatz 3 aufgeführten Mittel für Maßnahmen gemäß Absatz 4 
und die in Absatz 4 aufgeführten Mittel für Maßnahmen gemäß Absatz 3 zu verwenden. 

Artikel 14 

Haushaltsmittel in direkter Mittelverwaltung 

(1) Die im Rahmen der direkten Mittelverwaltung gemäß Titel VI Kapitel I bis III bereitgestellten Haushaltsmittel für 
eine Unterstützung aus dem EMFF für den Zeitraum von 2014 bis 2020 belaufen sich auf 647 275 400 EUR zu 
jeweiligen Preisen. 

(2) Für die Zwecke des Titels VI Kapitel I und II ist die indikative Aufteilung der Mittel auf die in den Artikeln 82 und 
85 aufgeführten Ziele in Anhang III aufgeführt. 

(3) Die Kommission kann von den indikativen Prozentsätzen nach Absatz 2 abweichen, jedoch höchstens um 5 % des 
Wertes der jeweiligen Finanzausstattung. 

(4) Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 126 zur, Anpassung der in Anhang III 
festgelegten Prozentsätze zu erlassen. 

Artikel 15 

Halbzeitüberprüfung 

Die Kommission überprüft die Umsetzung von Titel VI Kapitel I und II, einschließlich notwendiger Anpassungen der 
indikativen Aufteilung der Mittel nach Anhang III, und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 30. Juni 
2017 einen Zwischenbericht zur Bewertung der Ergebnisse und der qualitativen und quantitativen Aspekte des EMFF vor. 

Artikel 16 

Aufteilung der Mittel bei geteilter Mittelverwaltung 

(1) Die Aufteilung der bereitgestellten Mittel gemäß Artikel 13 Absätze 2 bis 7 für den Zeitraum von 2014 bis 2020 
auf die Mitgliedstaaten, wie in der Tabelle in Anhang II wiedergegeben, erfolgt auf der Grundlage nachstehender objektiver 
Kriterien:
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a) in Bezug auf Titel V, mit Ausnahme der Artikel 76 und 77: 

i) Beschäftigungsniveau im Fischerei-, Meeres- und Süßwasseraquakultursektor, einschließlich in dem damit verbun
denen Verarbeitungssektor; 

ii) Produktionsniveau im Fischerei-, Meeres- und Süßwasseraquakultursektor; einschließlich in dem damit verbunde
nen Verarbeitungssektor; und 

iii) Anteil der Fangflotte der kleinen Küstenfischerei an der Gesamtfischereiflotte; 

b) in Bezug auf die Artikel 76 und 77: 

i) Ausmaß der Kontrollaufgaben des betreffenden Mitgliedstaats, das unter Berücksichtigung der Größe der nationalen 
Fischereiflotte und der Größe des zu überwachenden Meeresgebiets, der Anlandemenge und des Werts der Ein
fuhren aus Drittländern festgestellt wird; 

ii) verfügbare Kontrollmittel im Verhältnis zum Ausmaß der Kontrollaufgaben des Mitgliedstaats, die unter Berück
sichtigung der Anzahl der Kontrollen auf See und der Inspektionen bei der Anlandung festgestellt werden; 

iii) Ausmaß der Datenerhebungsaufgaben des betreffenden Mitgliedstaats, das unter Berücksichtigung der Größe der 
nationalen Fischereiflotte, der Anlandemenge und des Umfangs der Aquakulturerzeugung, des Umfangs wissen
schaftlicher Begleitaktivitäten auf See und der Anzahl der Besichtigungen, an denen der Mitgliedstaat beteiligt ist, 
festgestellt wird; und 

iv) verfügbare Mittel zur Datenerhebung im Verhältnis zum Ausmaß der Datenerhebungsaufgaben des Mitgliedstaats, 
die unter Berücksichtigung der erforderlichen Humanressourcen und technischen Mittel für die Durchführung des 
nationalen Beprobungsprogramms zur Datenerhebung festgestellt werden; 

c) in Bezug auf sämtliche Maßnahmen die historischen Mittelzuteilungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 
und die historische Mittelausschöpfung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 861/2006. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der jährlichen Aufschlüsselung der Gesamtmittel 
pro Mitgliedstaat. 

TITEL IV 

PROGRAMMPLANUNG 

KAPITEL I 

Programmplanung für in geteilter Mittelverwaltung finanzierte Maßnahmen 

Artikel 17 

Ausarbeitung operationeller Programme 

(1) Jeder Mitgliedstaat erstellt ein einziges operationelles Programm zur Umsetzung der Prioritäten der Union gemäß 
Artikel 6, die aus dem EMFF kofinanziert werden. 

(2) Der Mitgliedstaat erstellt sein operationelles Programm in enger Zusammenarbeit mit den in Artikel 5 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Partnern. 

(3) Für den in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe o genannten Abschnitt des operationellen Programms erlässt die 
Kommission bis zum 31. Mai 2014 Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der konkreten Prioritäten der Union für 
die Durchsetzung und Überwachung. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 127 Absatz 2 ge
nannten Beratungsverfahren erlassen. 

Artikel 18 

Inhalt des operationellen Programms 

(1) Zusätzlich zu den in Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Punkten umfasst das operationelle 
Programm Folgendes: 

a) eine Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren der Situation und die Feststellung des Bedarfs des unter 
das Programm fallenden geografischen Gebiets, gegebenenfalls einschließlich der Meeresbecken. 

Die Analyse geht von den in Artikel 6 dieser Verordnung bestimmten einschlägigen Prioritäten der Union aus und 
steht gegebenenfalls im Einklang mit dem mehrjährigen nationalen Strategieplan für die Aquakultur gemäß Artikel 34
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der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 und den beim Erreichen eines guten Umweltzustands durch die Entwicklung 
und Umsetzung einer Meeresstrategie nach Artikel 5 der Richtlinie 2008/56/EG erzielten Fortschritten. Für alle 
Prioritäten der Union werden die besonderen Erfordernisse in Bezug auf Arbeitsplätze, Umweltschutz, die Bekämp
fung des Klimawandels und die Anpassung an seine Folgen sowie die Innovationsförderung beurteilt, um für jede mit 
den einschlägigen Bereichen verbundene Priorität die am besten geeigneten Maßnahmen aufzuzeigen; 

b) eine Beschreibung der Strategie im Sinne des Artikels 27 der Verordnung (EU) Nr.1303/2013, aus der hervorgeht, 
dass 

i) für jede in dem Programm berücksichtigte Priorität der Union auf Grundlage der gemeinsamen Ergebnisindika
toren nach Artikel 109 dieser Verordnung angemessene Ziele festgelegt wurden; 

ii) sich die Auswahl der entsprechenden Maßnahmen unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen der Ex-ante- 
Bewertung und der in Buchstabe a dieses Absatzes genannten Analyse logisch aus den einzelnen für das Pro
gramm ausgewählten Prioritäten der Union ergibt. Was die Maßnahmen zur endgültigen Einstellung der Fang
tätigkeit nach Artikel 34 dieser Verordnung betrifft, so sollte die Beschreibung der Strategie die Ziele und die 
Maßnahmen enthalten, die im Hinblick auf die Verringerung der Fangkapazität gemäß Artikel 22 der Verordnung 
(EU) Nr. 1380/2013 zu ergreifen sind. Auch ist eine Beschreibung der Methode zur Berechnung der Ausgleichs
zahlungen, die nach den Artikeln 33 und 34 dieser Verordnung gewährt werden sollen, beizufügen; 

iii) die Aufteilung der Finanzmittel auf die im Programm berücksichtigten Prioritäten der Union im Hinblick auf die 
festgelegten Ziele gerechtfertigt und angemessenen ist; 

c) gegebenenfalls die besonderen Erfordernisse der mit der Richtlinie 92/43/EWG des Rates ( 1 ) eingerichteten Natura- 
2000-Gebiete und den Beitrag, den das Programm zur Einrichtung eines kohärenten Netzes von Bestandsauffüllungs
gebieten nach Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 leistet; 

d) eine Bewertung der spezifischen Ex-ante-Konditionalitäten gemäß Artikel 9 und Anhang IV dieser Verordnung und 
erforderlichenfalls der Aktionen gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013; 

e) eine Beschreibung des Leistungsrahmens im Sinne des Artikels 22 und des Anhangs II der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013; 

f) eine nach Prioritäten der Union geordnete Liste der ausgewählten Maßnahmen; 

g) eine Liste der Kriterien für die Auswahl der Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebiete gemäß Titel V Kapitel III; 

h) eine Liste der Auswahlkriterien für die auf örtlicher Ebene betriebenen Strategien für die lokale Entwicklung gemäß 
Titel V Kapitel III; 

i) in Mitgliedstaaten, in denen mehr als 1 000 Schiffe als Fischereifahrzeuge der kleinen Küstenfischerei gelten, einen 
Aktionsplan für die Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der kleinen Küstenfischerei; 

j) die Bewertungsanforderungen und den Bewertungsplan gemäß Artikel 56 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sowie 
die Maßnahmen, die zur Deckung des festgestellten Bedarfs zu ergreifen sind; 

k) einen Finanzplan, der unter Berücksichtigung von Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und im Einklang 
mit dem in Artikel 16 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung genannten Durchführungsrechtsakt der Kommission 
erstellt wird und Folgendes einschließt: 

i) eine Tabelle, in der für jedes Jahr der vorgesehene Gesamtbetrag der EMFF-Beteiligung angegeben ist; 

ii) eine Tabelle, in der die Beträge der EMFF-Beteiligung und die geltenden Kofinanzierungssätze nach Maßgabe der 
Prioritäten der Union nach Artikel 6 dieser Verordnung und die technische Hilfe angegeben sind: Abweichend von 
der allgemeinen Regel nach Artikel 94 Absatz 2 dieser Verordnung werden in dieser Tabelle gegebenenfalls die 
EMFF-Mittel und die Kofinanzierungssätze, die für die in Artikel 33, 34, Artikel 41 Absatz 2, Artikel 67 und 70, 
Artikel 76 Absatz 2 Buchstaben a bis d und f bis l, Artikel 76 Absatz 2 Buchstabe e sowie Artikel 77 dieser 
Verordnung genannte Unterstützung gelten, gesondert ausgewiesen; 

l) Angaben zur Komplementarität und Koordinierung mit dem ESI-Fonds und anderen einschlägigen Finanzierungs
instrumenten der Union und der Mitgliedstaaten; 

m) Regelungen zur Umsetzung des operationellen Programms einschließlich
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der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 und den beim Erreichen eines guten Umweltzustands durch die Entwicklung 
und Umsetzung einer Meeresstrategie nach Artikel 5 der Richtlinie 2008/56/EG erzielten Fortschritten. Für alle 
Prioritäten der Union werden die besonderen Erfordernisse in Bezug auf Arbeitsplätze, Umweltschutz, die Bekämp
fung des Klimawandels und die Anpassung an seine Folgen sowie die Innovationsförderung beurteilt, um für jede mit 
den einschlägigen Bereichen verbundene Priorität die am besten geeigneten Maßnahmen aufzuzeigen; 

b) eine Beschreibung der Strategie im Sinne des Artikels 27 der Verordnung (EU) Nr.1303/2013, aus der hervorgeht, 
dass 

i) für jede in dem Programm berücksichtigte Priorität der Union auf Grundlage der gemeinsamen Ergebnisindika
toren nach Artikel 109 dieser Verordnung angemessene Ziele festgelegt wurden; 

ii) sich die Auswahl der entsprechenden Maßnahmen unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen der Ex-ante- 
Bewertung und der in Buchstabe a dieses Absatzes genannten Analyse logisch aus den einzelnen für das Pro
gramm ausgewählten Prioritäten der Union ergibt. Was die Maßnahmen zur endgültigen Einstellung der Fang
tätigkeit nach Artikel 34 dieser Verordnung betrifft, so sollte die Beschreibung der Strategie die Ziele und die 
Maßnahmen enthalten, die im Hinblick auf die Verringerung der Fangkapazität gemäß Artikel 22 der Verordnung 
(EU) Nr. 1380/2013 zu ergreifen sind. Auch ist eine Beschreibung der Methode zur Berechnung der Ausgleichs
zahlungen, die nach den Artikeln 33 und 34 dieser Verordnung gewährt werden sollen, beizufügen; 

iii) die Aufteilung der Finanzmittel auf die im Programm berücksichtigten Prioritäten der Union im Hinblick auf die 
festgelegten Ziele gerechtfertigt und angemessenen ist; 

c) gegebenenfalls die besonderen Erfordernisse der mit der Richtlinie 92/43/EWG des Rates ( 1 ) eingerichteten Natura- 
2000-Gebiete und den Beitrag, den das Programm zur Einrichtung eines kohärenten Netzes von Bestandsauffüllungs
gebieten nach Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 leistet; 

d) eine Bewertung der spezifischen Ex-ante-Konditionalitäten gemäß Artikel 9 und Anhang IV dieser Verordnung und 
erforderlichenfalls der Aktionen gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013; 

e) eine Beschreibung des Leistungsrahmens im Sinne des Artikels 22 und des Anhangs II der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013; 

f) eine nach Prioritäten der Union geordnete Liste der ausgewählten Maßnahmen; 

g) eine Liste der Kriterien für die Auswahl der Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebiete gemäß Titel V Kapitel III; 

h) eine Liste der Auswahlkriterien für die auf örtlicher Ebene betriebenen Strategien für die lokale Entwicklung gemäß 
Titel V Kapitel III; 

i) in Mitgliedstaaten, in denen mehr als 1 000 Schiffe als Fischereifahrzeuge der kleinen Küstenfischerei gelten, einen 
Aktionsplan für die Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der kleinen Küstenfischerei; 

j) die Bewertungsanforderungen und den Bewertungsplan gemäß Artikel 56 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sowie 
die Maßnahmen, die zur Deckung des festgestellten Bedarfs zu ergreifen sind; 

k) einen Finanzplan, der unter Berücksichtigung von Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und im Einklang 
mit dem in Artikel 16 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung genannten Durchführungsrechtsakt der Kommission 
erstellt wird und Folgendes einschließt: 

i) eine Tabelle, in der für jedes Jahr der vorgesehene Gesamtbetrag der EMFF-Beteiligung angegeben ist; 

ii) eine Tabelle, in der die Beträge der EMFF-Beteiligung und die geltenden Kofinanzierungssätze nach Maßgabe der 
Prioritäten der Union nach Artikel 6 dieser Verordnung und die technische Hilfe angegeben sind: Abweichend von 
der allgemeinen Regel nach Artikel 94 Absatz 2 dieser Verordnung werden in dieser Tabelle gegebenenfalls die 
EMFF-Mittel und die Kofinanzierungssätze, die für die in Artikel 33, 34, Artikel 41 Absatz 2, Artikel 67 und 70, 
Artikel 76 Absatz 2 Buchstaben a bis d und f bis l, Artikel 76 Absatz 2 Buchstabe e sowie Artikel 77 dieser 
Verordnung genannte Unterstützung gelten, gesondert ausgewiesen; 

l) Angaben zur Komplementarität und Koordinierung mit dem ESI-Fonds und anderen einschlägigen Finanzierungs
instrumenten der Union und der Mitgliedstaaten; 

m) Regelungen zur Umsetzung des operationellen Programms einschließlich
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( 1 ) Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
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i) der Benennung der in Artikel 123 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehenen Behörden und informa
tionshalber eine Kurzbeschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems; 

ii) einer Beschreibung der Rolle, die die FLAG, die Verwaltungsbehörde oder die bezeichnete Stelle jeweils bei der 
Durchführung der mit der auf örtlicher Ebene betriebenen Strategie für die lokale Entwicklung verbundenen 
Aufgaben spielen; 

iii) einer Beschreibung der Begleit- und Bewertungsverfahren sowie der allgemeinen Zusammensetzung des Begleit
ausschusses gemäß Artikel 48 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013; 

iv) der Bestimmungen, die eine angemessene Publizität für das Programm gemäß Artikel 119 dieser Verordnung 
gewährleisten; 

n) eine Liste der in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Partner und die Ergebnisse der Kon
sultation dieser Partner; 

o) für die stärkere Durchsetzung der Vorschriften durch Überwachung gemäß Artikel 6 Nummer 3 Buchstabe b und im 
Einklang mit den von der Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 3 festgelegten konkreten Prioritäten: 

i) ein Verzeichnis der Stellen, die die Überwachung, Inspektionen und Durchsetzungsmaßnahmen durchführen, und 
eine kurze Beschreibung ihrer personellen und finanziellen Mittelausstattung für Fischereiüberwachungs-, Inspek
tions- und Durchsetzungszwecke sowie ihrer wichtigsten Ausrüstung für dieselben Zwecke, insbesondere die 
Anzahl der Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber; 

ii) allgemeine Zielvorgaben für die vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen unter Zugrundelegung gemeinsamer, 
nach Artikel 109 festgesetzter Indikatoren; 

iii) spezifische Ziele, die im Einklang mit den in Artikel 6 genannten Prioritäten der Union zu erreichen sind und 
genaue Angaben nach Art der Vorhaben für den gesamten Programmplanungszeitraum; 

p) für die Datenerhebung im Interesse eines nachhaltigen Fischereimanagements gemäß Artikel 6 Nummer 3 Buchstabe 
a und im Einklang mit dem mehrjährigen Programm der Union gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 199/2008: 

i) eine Beschreibung der Tätigkeiten zum Zwecke der Datenerhebung im Einklang mit Artikel 25 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013; 

ii) eine Beschreibung der Methoden der Datenspeicherung, der Datenverwaltung und der Datennutzung; 

iii) eine Beschreibung der Kapazität für ein effizientes Finanz- und Verwaltungsmanagement der erhobenen Daten. 

Der in Buchstabe p genannte Abschnitt des operationellen Programms wird im Einklang mit Artikel 21 dieser Ver
ordnung ergänzt. 

(2) Das operationelle Programm schließt die Berechnungsmethoden für vereinfachte Kostenoptionen gemäß Artikel 67 
Absatz 1 Buchstaben b, c und d der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und von Mehrkosten oder Einkommensverlusten 
gemäß Artikel 96 dieser Verordnung und die Berechnungsmethode für Ausgleichszahlungen anhand einschlägiger Krite
rien für jede der nach Artikel 40 Absatz 1, den Artikeln 53, 54 und 55, Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe f und Artikel 67 
dieser Verordnung durchgeführten Maßnahmen ein. Gegebenenfalls werden auch Informationen über Vorschusszahlungen 
an FLAG gemäß Artikel 62 dieser Verordnung aufgenommen. 

(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von Vorschriften für die Darlegung der in den 
Absätzen 1 und 2 beschriebenen Elemente. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 19 

Genehmigung des operationellen Programms 

(1) Vorbehaltlich des Artikels 29 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 erlässt die Kommission Durchführungsrechts
akte zur Genehmigung des operationellen Programms. 

(2) Zum Zwecke des Erlasses der Durchführungsrechtsakte gemäß Absatz 1 prüft die Kommission, ob die in Artikel 18 
Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii genannten Maßnahmen geeignet sind, die festgestellten Überkapazitäten tatsächlich ab
zubauen. 

Artikel 20 

Änderung des operationellen Programms 

(1) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Genehmigung von Änderungen an einem operationellen 
Programm.
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(2) Um Entwicklungen beim Überwachungsbedarf Rechnung zu tragen, kann die Kommission alle zwei Jahre einen 
Durchführungsrechtsakt erlassen, in dem Änderungen der Prioritäten der Union im Bereich der Durchsetzung und 
Überwachung gemäß Artikel 17 Absatz 3 und die hierzu vorrangig förderfähigen Vorhaben näher ausgeführt werden. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen. 

(3) Die Mitgliedstaaten können unter Berücksichtigung der neuen Prioritäten, die mit dem in Absatz 2 genannten 
Durchführungsrechtsakt der Kommission festgelegt wurden, eine Änderung ihres operationellen Programms vorlegen. 
Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unterliegen solche Änderungen der operationellen Programme einem im 
Einklang mit Artikel 22 Absatz 2 zu verabschiedenden vereinfachten Verfahren. 

Artikel 21 

Arbeitspläne für die Datenerhebung 

(1) Zur Anwendung des Artikels 18 Absatz 1 Buchstabe p dieser Verordnung legen die Mitgliedstaaten der Kommis
sion bis zum 31. Oktober des Jahres, das dem Jahr vorausgeht, ab dem der Arbeitsplan Anwendung finden soll, 
elektronisch Arbeitspläne für die Datenerhebung nach Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 199/2008 vor, es 
sei denn, ein bestehender Plan gilt weiterhin; in diesem Fall teilen sie der Kommission dies mit. Der Inhalt dieser Pläne 
steht im Einklang mit Artikel 4 Absatz 2 jener Verordnung. 

(2) Die Kommission erlässt bis zum 31. Dezember des Jahres, das dem Jahr vorausgeht, ab dem der Arbeitsplan 
Anwendung finden soll, Durchführungsrechtsakte zur Genehmigung der Arbeitspläne nach Absatz 1. 

Artikel 22 

Vorschriften über Verfahren und Zeitpläne 

(1) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von Vorschriften über die Verfahren, das Format 
und die Zeitpläne erlassen im Hinblick auf 

a) die Genehmigung der operationellen Programme; 

b) die Vorlage und Genehmigung von Änderungen der operationellen Programme, einschließlich ihres Inkrafttretens und 
der Häufigkeit ihrer Vorlage während des Programmplanungszeitraums; 

c) die Vorlage und Genehmigung von Änderungen gemäß Artikel 20 Absatz 3; 

d) die Vorlage der Arbeitspläne für die Datenerhebung. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2) Die Verfahren und die Zeitpläne werden bei Änderungen von operationellen Programmen vereinfacht, die Folgen
des betreffen: 

a) eine Übertragung von Mitteln zwischen Prioritäten der Union, vorausgesetzt, dass die übertragenen Mittel 10 % des für 
die betreffende Priorität der Union vorgesehenen Betrags nicht überschreiten; 

b) die Einführung oder Abschaffung von Maßnahmen oder Arten relevanter Vorhaben sowie diesbezügliche Informatio
nen und Indikatoren; 

c) Änderungen in der Beschreibung von Maßnahmen, einschließlich Änderungen der Voraussetzungen für die Förder
fähigkeit; 

d) Änderungen nach Artikel 20 Absatz 3 sowie sonstige Änderungen des in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe n genannten 
Abschnitts des operationellen Programms. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für die in Artikel 33, Artikel 34 und Artikel 41 Absatz 2 genannten Maßnahmen. 

KAPITEL II 

Programmplanung für in direkter Mittelverwaltung finanzierte Maßnahmen 

Artikel 23 

Jährliche Arbeitsprogramme 

(1) Zum Zwecke der Durchführung von Titel VI erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von 
jährlichen Arbeitsprogrammen im Einklang mit den in den jeweiligen Kapiteln beschriebenen Zielen. Für Titel VI Kapitel I 
und II werden diese Durchführungsrechtsakte gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen.
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(2) Um Entwicklungen beim Überwachungsbedarf Rechnung zu tragen, kann die Kommission alle zwei Jahre einen 
Durchführungsrechtsakt erlassen, in dem Änderungen der Prioritäten der Union im Bereich der Durchsetzung und 
Überwachung gemäß Artikel 17 Absatz 3 und die hierzu vorrangig förderfähigen Vorhaben näher ausgeführt werden. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen. 

(3) Die Mitgliedstaaten können unter Berücksichtigung der neuen Prioritäten, die mit dem in Absatz 2 genannten 
Durchführungsrechtsakt der Kommission festgelegt wurden, eine Änderung ihres operationellen Programms vorlegen. 
Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unterliegen solche Änderungen der operationellen Programme einem im 
Einklang mit Artikel 22 Absatz 2 zu verabschiedenden vereinfachten Verfahren. 

Artikel 21 

Arbeitspläne für die Datenerhebung 

(1) Zur Anwendung des Artikels 18 Absatz 1 Buchstabe p dieser Verordnung legen die Mitgliedstaaten der Kommis
sion bis zum 31. Oktober des Jahres, das dem Jahr vorausgeht, ab dem der Arbeitsplan Anwendung finden soll, 
elektronisch Arbeitspläne für die Datenerhebung nach Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 199/2008 vor, es 
sei denn, ein bestehender Plan gilt weiterhin; in diesem Fall teilen sie der Kommission dies mit. Der Inhalt dieser Pläne 
steht im Einklang mit Artikel 4 Absatz 2 jener Verordnung. 

(2) Die Kommission erlässt bis zum 31. Dezember des Jahres, das dem Jahr vorausgeht, ab dem der Arbeitsplan 
Anwendung finden soll, Durchführungsrechtsakte zur Genehmigung der Arbeitspläne nach Absatz 1. 

Artikel 22 

Vorschriften über Verfahren und Zeitpläne 

(1) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von Vorschriften über die Verfahren, das Format 
und die Zeitpläne erlassen im Hinblick auf 

a) die Genehmigung der operationellen Programme; 

b) die Vorlage und Genehmigung von Änderungen der operationellen Programme, einschließlich ihres Inkrafttretens und 
der Häufigkeit ihrer Vorlage während des Programmplanungszeitraums; 

c) die Vorlage und Genehmigung von Änderungen gemäß Artikel 20 Absatz 3; 

d) die Vorlage der Arbeitspläne für die Datenerhebung. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2) Die Verfahren und die Zeitpläne werden bei Änderungen von operationellen Programmen vereinfacht, die Folgen
des betreffen: 

a) eine Übertragung von Mitteln zwischen Prioritäten der Union, vorausgesetzt, dass die übertragenen Mittel 10 % des für 
die betreffende Priorität der Union vorgesehenen Betrags nicht überschreiten; 

b) die Einführung oder Abschaffung von Maßnahmen oder Arten relevanter Vorhaben sowie diesbezügliche Informatio
nen und Indikatoren; 

c) Änderungen in der Beschreibung von Maßnahmen, einschließlich Änderungen der Voraussetzungen für die Förder
fähigkeit; 

d) Änderungen nach Artikel 20 Absatz 3 sowie sonstige Änderungen des in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe n genannten 
Abschnitts des operationellen Programms. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für die in Artikel 33, Artikel 34 und Artikel 41 Absatz 2 genannten Maßnahmen. 

KAPITEL II 

Programmplanung für in direkter Mittelverwaltung finanzierte Maßnahmen 

Artikel 23 

Jährliche Arbeitsprogramme 

(1) Zum Zwecke der Durchführung von Titel VI erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von 
jährlichen Arbeitsprogrammen im Einklang mit den in den jeweiligen Kapiteln beschriebenen Zielen. Für Titel VI Kapitel I 
und II werden diese Durchführungsrechtsakte gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen.
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(2) Das jährliche Arbeitsprogramm enthält: 

a) eine Beschreibung der zu finanzierenden Aktivitäten, und die mit jeder Aktivität angestrebten Ziele, die mit den Zielen 
gemäß den Artikeln 82 und 85 in Einklang stehen müssen. Außerdem enthält es den für jede Aktivität veranschlagten 
Betrag, einen indikativen Zeitplan für die Durchführung sowie Einzelheiten zur geplanten Durchführung; 

b) bei Finanzhilfen und verwandten Maßnahmen die maßgeblichen Bewertungskriterien, die so festgesetzt werden, dass 
die Ziele der operationellen Programme und die höchstmöglichen Kofinanzierungssätze optimal erreicht werden 
können. 

TITEL V 

IN GETEILTER MITTELVERWALTUNG FINANZIERTE MASSNAHMEN 

KAPITEL I 

Nachhaltige Entwicklung der Fischerei 

Artikel 24 

Spezifische Ziele 

Die Unterstützung unter diesem Kapitel trägt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele im Rahmen der Priorität der 
Union gemäß Artikel 6 Absatz 1 bei. 

Artikel 25 

Allgemeine Bedingungen 

(1) Eigner von Fischereifahrzeugen, die eine Unterstützung nach diesem Kapitel erhalten haben, übertragen das be
treffende Schiff mindestens in den ersten fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung dieser Unterstützung 
an den Begünstigten nicht nach außerhalb der Union. Wird ein Schiff innerhalb dieser Frist übertragen, so werden im 
Hinblick auf das Vorhaben rechtsgrundlos gezahlte Beträge vom Mitgliedstaat anteilig im Verhältnis zu dem Zeitraum, in 
dem die in Satz 1 dieses Absatzes genannten Voraussetzungen nicht erfüllt wurden, wieder eingezogen. 

(2) Betriebskosten sind nicht förderfähig, es sei denn, in diesem Kapitel ist ausdrücklich etwas anderes vorgesehen. 

(3) Der gesamte Beitrag des EMFF zur Finanzierung der Maßnahmen gemäß Artikel 33 und Artikel 34 und zum 
Austausch oder die Modernisierung von Haupt- oder Hilfsmaschinen gemäß Artikel 41 darf die höhere der beiden 
folgenden Schwellen nicht überschreiten: 

a) 6 000 000 EUR oder 

b) 15 % der gesamten finanziellen Unterstützung der Union, die der Mitgliedstaat für die Prioritäten der Union nach 
Artikel 6 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 5 ausweist. 

(4) Der gesamte Beitrag des EMFF zur Finanzierung der Maßnahmen gemäß Artikel 29 Absatz 4 darf 5 % der je 
Mitgliedstaat ausgewiesenen finanziellen Unterstützung der Union nicht überschreiten. 

(5) Die Unterstützung, die Schiffseignern nach Artikel 33 gewährt wurde, wird von der Unterstützung abgezogen, die 
die Schiffseigner nach Artikel 34 für dasselbe Schiff erhalten haben. 

Artikel 26 

Innovation 

(1) Zur Förderung von Innovation im Fischereisektor können aus dem EMFF Projekte unterstützt werden, die auf die 
Entwicklung oder Einführung neuer oder wesentlich verbesserter Erzeugnisse und Ausrüstung, neuer oder verbesserter 
Verfahren und Techniken sowie neuer oder verbesserter Systeme der Verwaltung oder Organisation, auch auf Ebene der 
Verarbeitung und Vermarktung, abzielen. 

(2) Nach diesem Artikel finanzierte Vorhaben werden von oder in Zusammenarbeit mit einer vom Mitgliedstaat oder 
von der Union anerkannten wissenschaftlichen oder technischen Stelle durchgeführt. Diese wissenschaftlichen oder tech
nischen Stelle prüft und bestätigt die Ergebnisse der betreffenden Vorhaben. 

(3) Die Ergebnisse der nach dem vorliegenden Artikel finanzierten Vorhaben werden von den Mitgliedstaaten im 
Einklang mit Artikel 119 auf angemessene Art und Weise öffentlich zugänglich gemacht.
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Artikel 27 

Beratungsdienste 

(1) Zur Verbesserung der allgemeinen Leistung und Wettbewerbsfähigkeit der Betreiber und zur Förderung einer 
nachhaltigen Fischerei kann aus dem EMFF Folgendes unterstützt werden: 

a) Machbarkeitsstudien und Beratungsdienste zur Beurteilung der Realisierbarkeit von Projekten, die für eine Unterstüt
zung unter diesem Kapitel in Betracht kommen könnten; 

b) fachliche Beratungsleistungen über die ökologische Nachhaltigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Beschrän
kung und — wenn möglich — Beseitigung der negativen Auswirkungen der Fischereitätigkeiten auf Meeres-, Land- 
und Süßwasserökosysteme; 

c) fachliche Beratungsleistungen zu Geschäfts- und Vermarktungsstrategien. 

(2) Die Machbarkeitsstudien, Beratungsdienste und Beratungsleistungen nach Absatz 1 werden von hinreichend qua
lifizierten wissenschaftlichen, akademischen oder technischen Stellen bzw. Berufsverbänden oder Einrichtungen für Wirt
schaftsgutachten erbracht. 

(3) Die Unterstützung gemäß Absatz 1 wird Betreibern, Zusammenschlüssen von Fischern einschließlich Erzeuger
organisationen oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts gewährt. 

(4) Übersteigt die Unterstützung gemäß Absatz 1 nicht den Betrag von 4 000 EUR, so kann der Begünstigte im Wege 
eines beschleunigten Verfahrens ausgewählt werden. 

Artikel 28 

Partnerschaften zwischen Wissenschaftlern und Fischern 

(1) Zur Förderung des Wissenstransfers zwischen Wissenschaftlern und Fischern kann aus dem EMFF Folgendes 
unterstützt werden: 

a) die Einrichtung von Netzwerken, Partnerschaftsabkommen oder Vereinigungen zwischen einer oder mehreren un
abhängigen wissenschaftlichen Einrichtungen und Fischern oder einem oder mehreren Zusammenschlüssen von Fi
schern, an denen sich technische Einrichtungen beteiligen können; 

b) die Arbeit im Rahmen der unter Buchstabe a genannten Netzwerke, Partnerschaftsabkommen oder Vereinigungen; 

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe b genannte Arbeit kann Tätigkeiten der Datenerhebung und -verwaltung, Studien, 
Pilotprojekte, die Verbreitung von Kenntnissen und Forschungsergebnissen, Seminare und bewährte Verfahren umfassen. 

(3) Die Unterstützung nach Absatz 1 kann Einrichtungen des öffentlichen Rechts, Fischern, Zusammenschlüssen von 
Fischern, FLAG und Nichtregierungsorganisationen gewährt werden. 

Artikel 29 

Förderung von Humankapital; der Schaffung von Arbeitsplätzen und des sozialen Dialogs 

(1) Zur Förderung des Humankapitals, der Schaffung von Arbeitsplätzen und des sozialen Dialogs kann aus dem EMFF 
Folgendes unterstützt werden: 

a) berufliche Schulung, lebenslanges Lernen, gemeinsame Projekte, die Verbreitung wirtschaftlicher, technischer, regula
torischer oder wissenschaftlicher Kenntnisse und innovativer Praktiken sowie der Erwerb neuer beruflicher Fertigkeiten, 
insbesondere im Zusammenhang mit der nachhaltigen Bewirtschaftung der Meeresökosysteme, Hygiene, Gesundheit, 
Sicherheit, Tätigkeiten im maritimen Sektor, Innovation und Unternehmertum; 

b) Vernetzung und Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken zwischen einzelnen Akteuren, einschließlich 
Organisationen zur Förderung der Chancengleichheit von Männern und Frauen, die Förderung der Rolle der Frauen in 
von der Fischerei geprägten Gemeinschaften und die Förderung von unterrepräsentierten Gruppen, wie den im 
Rahmen der kleinen Küstenfischereien oder ohne Boot tätigen Fischern; 

c) der soziale Dialog auf Unions-, nationaler, regionaler oder lokaler Ebene unter Einbeziehung von Fischern, Sozial
partnern und anderen einschlägigen Interessengruppen. 

(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 kann unter den Bedingungen des Artikels 2 Buchstabe b der Richtlinie 
2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) auch den Ehepartnern oder — wenn und soweit sie nach 
nationalem Recht anerkannt sind — den Lebenspartnern von selbständigen Fischern gewährt werden.

DE 20.5.2014 Amtsblatt der Europäischen Union L 149/23 
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Artikel 27 

Beratungsdienste 

(1) Zur Verbesserung der allgemeinen Leistung und Wettbewerbsfähigkeit der Betreiber und zur Förderung einer 
nachhaltigen Fischerei kann aus dem EMFF Folgendes unterstützt werden: 

a) Machbarkeitsstudien und Beratungsdienste zur Beurteilung der Realisierbarkeit von Projekten, die für eine Unterstüt
zung unter diesem Kapitel in Betracht kommen könnten; 

b) fachliche Beratungsleistungen über die ökologische Nachhaltigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Beschrän
kung und — wenn möglich — Beseitigung der negativen Auswirkungen der Fischereitätigkeiten auf Meeres-, Land- 
und Süßwasserökosysteme; 

c) fachliche Beratungsleistungen zu Geschäfts- und Vermarktungsstrategien. 

(2) Die Machbarkeitsstudien, Beratungsdienste und Beratungsleistungen nach Absatz 1 werden von hinreichend qua
lifizierten wissenschaftlichen, akademischen oder technischen Stellen bzw. Berufsverbänden oder Einrichtungen für Wirt
schaftsgutachten erbracht. 

(3) Die Unterstützung gemäß Absatz 1 wird Betreibern, Zusammenschlüssen von Fischern einschließlich Erzeuger
organisationen oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts gewährt. 

(4) Übersteigt die Unterstützung gemäß Absatz 1 nicht den Betrag von 4 000 EUR, so kann der Begünstigte im Wege 
eines beschleunigten Verfahrens ausgewählt werden. 

Artikel 28 

Partnerschaften zwischen Wissenschaftlern und Fischern 

(1) Zur Förderung des Wissenstransfers zwischen Wissenschaftlern und Fischern kann aus dem EMFF Folgendes 
unterstützt werden: 

a) die Einrichtung von Netzwerken, Partnerschaftsabkommen oder Vereinigungen zwischen einer oder mehreren un
abhängigen wissenschaftlichen Einrichtungen und Fischern oder einem oder mehreren Zusammenschlüssen von Fi
schern, an denen sich technische Einrichtungen beteiligen können; 

b) die Arbeit im Rahmen der unter Buchstabe a genannten Netzwerke, Partnerschaftsabkommen oder Vereinigungen; 

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe b genannte Arbeit kann Tätigkeiten der Datenerhebung und -verwaltung, Studien, 
Pilotprojekte, die Verbreitung von Kenntnissen und Forschungsergebnissen, Seminare und bewährte Verfahren umfassen. 

(3) Die Unterstützung nach Absatz 1 kann Einrichtungen des öffentlichen Rechts, Fischern, Zusammenschlüssen von 
Fischern, FLAG und Nichtregierungsorganisationen gewährt werden. 

Artikel 29 

Förderung von Humankapital; der Schaffung von Arbeitsplätzen und des sozialen Dialogs 

(1) Zur Förderung des Humankapitals, der Schaffung von Arbeitsplätzen und des sozialen Dialogs kann aus dem EMFF 
Folgendes unterstützt werden: 

a) berufliche Schulung, lebenslanges Lernen, gemeinsame Projekte, die Verbreitung wirtschaftlicher, technischer, regula
torischer oder wissenschaftlicher Kenntnisse und innovativer Praktiken sowie der Erwerb neuer beruflicher Fertigkeiten, 
insbesondere im Zusammenhang mit der nachhaltigen Bewirtschaftung der Meeresökosysteme, Hygiene, Gesundheit, 
Sicherheit, Tätigkeiten im maritimen Sektor, Innovation und Unternehmertum; 

b) Vernetzung und Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken zwischen einzelnen Akteuren, einschließlich 
Organisationen zur Förderung der Chancengleichheit von Männern und Frauen, die Förderung der Rolle der Frauen in 
von der Fischerei geprägten Gemeinschaften und die Förderung von unterrepräsentierten Gruppen, wie den im 
Rahmen der kleinen Küstenfischereien oder ohne Boot tätigen Fischern; 

c) der soziale Dialog auf Unions-, nationaler, regionaler oder lokaler Ebene unter Einbeziehung von Fischern, Sozial
partnern und anderen einschlägigen Interessengruppen. 

(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 kann unter den Bedingungen des Artikels 2 Buchstabe b der Richtlinie 
2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) auch den Ehepartnern oder — wenn und soweit sie nach 
nationalem Recht anerkannt sind — den Lebenspartnern von selbständigen Fischern gewährt werden.

DE 20.5.2014 Amtsblatt der Europäischen Union L 149/23 

( 1 ) Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, und zur Aufhebung der Richtlinie 
86/613/EWG des Rates (ABl. L 180 vom 15.7.2010, S. 1).

(3) Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe a kann für einen Zeitraum von höchstens zwei Jahren für die 
Ausbildung von von dem betreffenden Mitgliedstaat arbeitslos anerkannten Personen unter 30 Jahren (in Folgenden 
„Praktikant“) gewährt werden. Diese Unterstützung ist begrenzt auf die Ausbildung an Bord eines Fischereifahrzeugs 
der kleinen Küstenfischerei durch einen mindestens 50-jährigen Berufsfischer, die durch einen Vertrag zwischen dem 
Praktikant und dem Schiffseigner förmlich geregelt wird, wobei der Vertrag durch den betreffenden Mitgliedstaat an
erkannt sein muss; die Ausbildung umfasst auch Kurse über nachhaltige Fangtechniken und die Erhaltung der biologi
schen Meeresschätze nach der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013. Der Praktikant wird an Bord von einem mindestens 50- 
jährigen Berufsfischer begleitet. 

(4) Die Unterstützung nach Absatz 3 wird Berufsfischern zur Deckung des Praktikantengehalts und der damit ver
bundenen Kosten gewährt; sie wird unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage und des Lebensstandards des 
betreffenden Mitgliedstaats nach Artikel 67 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 berechnet. Diese Unterstüt
zung darf während des Programmplanungszeitraums einen Höchstbetrag von 40 000 EUR je Begünstigtem nicht über
steigen. 

Artikel 30 

Diversifizierung und neue Einkommensquellen 

(1) Investitionen, die zur Diversifizierung des Einkommens von Fischern durch die Entwicklung ergänzender Tätig
keiten, einschließlich Investitionen an Bord, Angeltourismus, Restaurants, Umweltleistungen im Zusammenhang mit der 
Fischerei oder Schulungsmaßnahmen über die Fischerei, beitragen, können aus dem EMFF unterstützt werden. 

(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 wird Fischern gewährt, die 

a) für die Entwicklung ihrer neuen Tätigkeit einen Geschäftsplan vorlegen; 

b) über angemessene Berufsqualifikationen verfügen, die im Rahmen von gemäß Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a 
finanzierten Vorhaben erworben werden können. 

(3) Die Unterstützung nach Absatz 1 wird nur dann gewährt, wenn die ergänzenden Tätigkeiten eine Verbindung zum 
Kerngeschäft des Fischereiunternehmens des Fischers aufweisen. 

(4) Die Höhe der Unterstützung, die nach Absatz 1 gewährt wird, beträgt höchstens 50 % der im Geschäftsplan für 
jedes Vorhaben vorgesehenen Mittel und höchstens 75 000 EUR für jeden Begünstigten. 

Artikel 31 

Unterstützung für Unternehmensgründungen junger Fischer 

(1) Der EMFF kann Unternehmensgründungen junger Fischer unterstützen. 

(2) Die Unterstützung nach diesem Artikel darf ausschließlich für den Erwerb eines ersten Fischereifahrzeugs gewährt 
werden, das 

a) eine Länge über alles von weniger als 24 m hat; 

b) für den Fischfang auf See ausgerüstet ist; 

c) zwischen fünf und 30 Jahre als ist und 

d) zu einem Flottensegment gehört, das nach dem Bericht über die Flottenkapazität gemäß Artikel 22 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 in einem ausgewogenen Verhältnis zu den verfügbaren Fangmöglichkeiten dieses 
Segments steht. 

(3) Im Sinne dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck „junger Fischer“ eine natürliche Person, die zum ersten Mal ein 
Fischereifahrzeug erwerben möchte und die zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger als 40 Jahre alt ist und mindestens 
fünf Jahre lang als Fischer gearbeitet hat oder über eine vergleichbare Berufsausbildung verfügt. Die Mitgliedstaaten 
können weitere objektive Kriterien festlegen, die von jungen Fischern zu erfüllen sind, um nach diesem Artikel unterstützt 
werden zu können. 

(4) Die Unterstützung nach diesem Artikel beträgt höchstens 25 % der Kosten für den Erwerb des Fischereifahrzeugs, 
in keinem Fall jedoch mehr als 75 000 EUR pro jungem Fischer. 

Artikel 32 

Gesundheit und Sicherheit 

(1) Zur Verbesserung der Hygiene-, Gesundheits-, Sicherheits- und Arbeitsbedingungen für Fischer können aus dem 
EMFF Investitionen an Bord oder in persönliche Ausrüstungen unterstützt werden, sofern diese Investitionen über die 
Anforderungen des Unionsrechts oder des nationalen Rechts hinausgehen.
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(2) Die Unterstützung nach diesem Artikel wird Fischern oder Eignern von Fischereifahrzeugen gewährt. 

(3) Handelt es sich bei dem Vorhaben um eine Investition an Bord, so wird für die gleiche Art von Investition und für 
dasselbe Fischereifahrzeug während des Programmplanungszeitraums nur einmal eine Unterstützung gewährt. Handelt es 
sich bei dem Vorhaben um eine Investition in persönliche Ausrüstungen, so wird für die gleiche Art von persönlichen 
Ausrüstungen und für denselben Begünstigten während des Programmplanungszeitraums nur einmal eine Unterstützung 
gewährt. 

(4) Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 126 zu erlassen, um die nach Absatz 1 
dieses Artikels förderfähigen Vorhaben zu bestimmen. 

Artikel 33 

Vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit 

(1) Der EMFF kann Maßnahmen zur vorübergehenden Einstellung der Fangtätigkeit in folgenden Fällen unterstützen: 

a) bei Umsetzung von Kommissionmaßnahmen oder Sofortmaßnahmen der Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 12 und 
13 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 oder Bestandserhaltungsmaßnahmen gemäß Artikel 7 jener Verordnung, 
einschließlich biologisch begründeter Erholungszeiten; 

b) bei der Nichtverlängerung von nachhaltigen partnerschaftlichen Fischereiabkommen oder von Protokollen zu solchen 
Abkommen; 

c) wenn die vorübergehende Einstellung in einem Bewirtschaftungsplan gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des 
Rates ( 1 ) oder einem Mehrjahresplan gemäß den Artikeln 9 und 10 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 vorgesehen 
ist, sofern nach wissenschaftlichen Gutachten eine Verringerung des Fischereiaufwands erforderlich ist, um die Ziele 
nach Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 zu erreichen. 

(2) Die Unterstützung gemäß Absatz 1 darf im Zeitraum von 2014 bis 2020 für höchstens sechs Monate pro 
Fischereifahrzeug gewährt werden. 

(3) Die Unterstützung nach Absatz 1 wird ausschließlich folgendem Personenkreis gewährt: 

a) Eignern von Fischereifahrzeugen der Union, deren Schiffe als aktive Schiffe registriert sind und die in den beiden 
letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstützungsantrags mindestens 120 Tage Fangtätigkeiten auf 
See ausgeübt haben, oder 

b) Fischern, die in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstützungsantrags mindestens 
120 Tage auf See an Bord eines von der vorübergehenden Einstellung betroffenen Fischereifahrzeugs der Union 
gearbeitet haben. 

(4) Sämtliche Fischereitätigkeiten des Fischereifahrzeugs oder der betroffenen Fischer werden effektiv ausgesetzt. Die 
zuständige Behörde vergewissert sich, dass das betreffende Fischereifahrzeug während der Zeit der vorübergehenden 
Einstellung alle Fischereitätigkeiten eingestellt hat. 

Artikel 34 

Endgültige Einstellung der Fangtätigkeit 

(1) Der EMFF kann Maßnahmen zur endgültigen Einstellung der Fangtätigkeit nur unterstützen, wenn diese Einstellung 
durch Abwracken der Fischereifahrzeuge erreicht wird und 

a) dieses Abwracken im operationellen Programm nach Artikel 18 festgelegt ist und 

b) die endgültige Einstellung als Instrument eines Aktionsplans gemäß Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 
1380/2013 vorgesehen ist, der darlegt, dass kein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Flottensegment und den 
verfügbaren Fangmöglichkeiten für dieses Segment besteht. 

(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 wird folgendem Personenkreis gewährt: 

a) Eignern von Fischereifahrzeugen der Union, deren Schiffe als aktive Schiffe registriert sind und die in den beiden 
letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstützungsantrags mindestens 90 Tage Fangtätigkeiten auf 
See ausgeübt haben, oder 

b) Fischern, die in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstützungsantrags mindestens 90 
Tage pro Jahr auf See an Bord eines von der endgültigen Einstellung betroffenen Fischereifahrzeugs der Union 
gearbeitet haben.
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(2) Die Unterstützung nach diesem Artikel wird Fischern oder Eignern von Fischereifahrzeugen gewährt. 

(3) Handelt es sich bei dem Vorhaben um eine Investition an Bord, so wird für die gleiche Art von Investition und für 
dasselbe Fischereifahrzeug während des Programmplanungszeitraums nur einmal eine Unterstützung gewährt. Handelt es 
sich bei dem Vorhaben um eine Investition in persönliche Ausrüstungen, so wird für die gleiche Art von persönlichen 
Ausrüstungen und für denselben Begünstigten während des Programmplanungszeitraums nur einmal eine Unterstützung 
gewährt. 

(4) Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 126 zu erlassen, um die nach Absatz 1 
dieses Artikels förderfähigen Vorhaben zu bestimmen. 

Artikel 33 

Vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit 

(1) Der EMFF kann Maßnahmen zur vorübergehenden Einstellung der Fangtätigkeit in folgenden Fällen unterstützen: 

a) bei Umsetzung von Kommissionmaßnahmen oder Sofortmaßnahmen der Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 12 und 
13 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 oder Bestandserhaltungsmaßnahmen gemäß Artikel 7 jener Verordnung, 
einschließlich biologisch begründeter Erholungszeiten; 

b) bei der Nichtverlängerung von nachhaltigen partnerschaftlichen Fischereiabkommen oder von Protokollen zu solchen 
Abkommen; 

c) wenn die vorübergehende Einstellung in einem Bewirtschaftungsplan gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des 
Rates ( 1 ) oder einem Mehrjahresplan gemäß den Artikeln 9 und 10 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 vorgesehen 
ist, sofern nach wissenschaftlichen Gutachten eine Verringerung des Fischereiaufwands erforderlich ist, um die Ziele 
nach Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 zu erreichen. 

(2) Die Unterstützung gemäß Absatz 1 darf im Zeitraum von 2014 bis 2020 für höchstens sechs Monate pro 
Fischereifahrzeug gewährt werden. 

(3) Die Unterstützung nach Absatz 1 wird ausschließlich folgendem Personenkreis gewährt: 

a) Eignern von Fischereifahrzeugen der Union, deren Schiffe als aktive Schiffe registriert sind und die in den beiden 
letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstützungsantrags mindestens 120 Tage Fangtätigkeiten auf 
See ausgeübt haben, oder 

b) Fischern, die in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstützungsantrags mindestens 
120 Tage auf See an Bord eines von der vorübergehenden Einstellung betroffenen Fischereifahrzeugs der Union 
gearbeitet haben. 

(4) Sämtliche Fischereitätigkeiten des Fischereifahrzeugs oder der betroffenen Fischer werden effektiv ausgesetzt. Die 
zuständige Behörde vergewissert sich, dass das betreffende Fischereifahrzeug während der Zeit der vorübergehenden 
Einstellung alle Fischereitätigkeiten eingestellt hat. 

Artikel 34 

Endgültige Einstellung der Fangtätigkeit 

(1) Der EMFF kann Maßnahmen zur endgültigen Einstellung der Fangtätigkeit nur unterstützen, wenn diese Einstellung 
durch Abwracken der Fischereifahrzeuge erreicht wird und 

a) dieses Abwracken im operationellen Programm nach Artikel 18 festgelegt ist und 

b) die endgültige Einstellung als Instrument eines Aktionsplans gemäß Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 
1380/2013 vorgesehen ist, der darlegt, dass kein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Flottensegment und den 
verfügbaren Fangmöglichkeiten für dieses Segment besteht. 

(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 wird folgendem Personenkreis gewährt: 

a) Eignern von Fischereifahrzeugen der Union, deren Schiffe als aktive Schiffe registriert sind und die in den beiden 
letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstützungsantrags mindestens 90 Tage Fangtätigkeiten auf 
See ausgeübt haben, oder 

b) Fischern, die in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstützungsantrags mindestens 90 
Tage pro Jahr auf See an Bord eines von der endgültigen Einstellung betroffenen Fischereifahrzeugs der Union 
gearbeitet haben.
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(3) Die betreffenden Fischer stellen sämtliche Fischereitätigkeiten effektiv ein. Der Begünstigte reicht den Nachweis für 
die tatsächliche Einstellung der Fischereitätigkeiten bei der zuständigen Behörde ein. Nehmen die Fischer vor Ablauf von 
zwei Jahren nach dem Tag der Antragstellung auf Unterstützung ihre Fischereitätigkeit wieder auf, so sind die Ausgleichs
zahlungen zeitanteilig zurückzuzahlen. 

(4) Unterstützung nach dem vorliegenden Artikel kann bis zum 31. Dezember 2017 gewährt werden. 

(5) Die Unterstützung nach diesem Artikel darf erst gezahlt werden, nachdem die betreffenden Kapazitäten endgültig 
aus dem Fischereiflottenregister der Union gestrichen und die Fischereilizenzen und Fanggenehmigungen ebenfalls end
gültig entzogen worden sind. Der Begünstigte darf nach Erhalt dieser Unterstützung fünf Jahre lang kein neues Fische
reifahrzeug in das Register eintragen lassen. Die Abnahme der Kapazitäten infolge der endgültigen Einstellung der Fang
tätigkeit mit öffentlicher Beihilfe muss auf Dauer zu einer entsprechenden Absenkung der Obergrenzen der Fangkapazität 
gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 führen. 

(6) Abweichend von Absatz 1 kann auch ohne Abwracken Unterstützung zur endgültigen Einstellung der Fangtätigkeit 
gewährt werden, sofern die Schiffe für andere Tätigkeiten als den kommerziellen Fischfang umgebaut werden. 

Zur Wahrung des maritimen Erbes kann zudem im Falle von traditionellen hölzernen Schiffen Unterstützung zur 
endgültigen Einstellung der Fangtätigkeit ohne Abwracken gewährt werden, wenn diese Schiffe im Rahmen der Wahrung 
des maritimen Erbes an Land bleiben. 

Artikel 35 

Fonds auf Gegenseitigkeit für widrige Witterungsverhältnisse und Umweltvorfälle 

(1) Aus dem EMFF können Fonds auf Gegenseitigkeit gefördert werden, die Fischern eine Entschädigung zahlen für 
wirtschaftliche Verluste durch widrige Witterungsverhältnisse oder durch Umweltvorfälle oder für die Kosten für die 
Rettung von Fischern oder Fischereifahrzeugen im Falle eines Unfalls auf See während ihrer Fischereitätigkeiten. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 bezeichnet der Ausdruck „Fonds auf Gegenseitigkeit“ ein von dem Mitgliedstaat nach 
nationalem Recht zugelassenes System, in dessen Rahmen sich Fischer, die Mitglied eines solchen Fonds sind, versichern 
können; und das den Fischern, die Mitglied sind, eine Entschädigung für wirtschaftliche Verluste zahlt, die durch die in 
Absatz 1 dargelegten Ereignisse verursacht wurden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kombination der Unterstützung nach diesem Artikel mit anderen 
nationalen oder Unionsinstrumenten oder privaten Versicherungssystemen nicht zu einer Überkompensierung führt. 

(4) Um nach diesem Artikel förderfähig zu sein, müssen Fonds auf Gegenseitigkeit 

a) von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats nach nationalem Recht zugelassen worden sein; 

b) bei den Einzahlungen in und Auszahlungen aus dem Fonds ein transparentes Vorgehen aufzeigen und 

c) klare Regeln haben für die Zuweisung der Verantwortung für etwaige Schulden. 

(5) Die Mitgliedstaaten legen die Regeln für die Errichtung und Verwaltung der Fonds auf Gegenseitigkeit fest, ins
besondere für die Gewährung der Entschädigungszahlungen, die Bedingungen für eine solche Entschädigung der Fischer 
im Falle von widrigen Witterungsverhältnissen, Umweltvorfällen oder eines Unfalls auf See gemäß Absatz 1, sowie für die 
Verwaltung und für die Überwachung der Einhaltung dieser Regeln. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Fonds
regelungen bei Fahrlässigkeit seitens des Fischers Sanktionen vorsehen. 

(6) Als widrige Witterungsverhältnisse, Umweltvorfälle oder Unfälle auf See nach Absatz 1 kommen nur solche in 
Frage, die von der zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats offiziell als solche anerkannt werden. 

(7) Die Finanzbeiträge gemäß Absatz 1 dürfen sich nur auf die vom Fonds auf Gegenseitigkeit als finanzielle Ent
schädigung an Fischer gezahlten Beträge beziehen. Die Unterstützung der Verwaltungskosten für die Errichtung der Fonds 
auf Gegenseitigkeit ist nicht förderfähig. Die Mitgliedstaaten können die förderfähigen Kosten durch die Einführung von 
Obergrenzen je Fonds auf Gegenseitigkeit begrenzen. 

(8) Die Finanzbeiträge gemäß Absatz 1 werden nur zur Deckung von Verlusten durch widrige Witterungsverhältnisse, 
Umweltvorfälle oder Unfälle auf See gewährt, die mehr als 30 % des durchschnittlichen Jahresumsatzes des betreffenden 
Betriebs ausmachen, wobei sich die Berechnung auf den durchschnittlichen Umsatz dieses Betriebs in den vorangehenden 
drei Kalenderjahren stützt.
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(9) Zum ursprünglichen Grundkapital darf nicht aus dem EMFF beigetragen werden. 

(10) Beschließen Mitgliedstaaten, die förderfähigen Kosten durch die Anwendung von Obergrenzen je Fonds auf 
Gegenseitigkeit zu begrenzen, so führen sie die Einzelheiten und Begründungen zu diesen Obergrenzen in den opera
tionellen Programmen auf. 

Artikel 36 

Unterstützung für die Systeme zur Zuteilung von Fangmöglichkeiten 

(1) Um die Fischereitätigkeiten an die Fangmöglichkeiten anzupassen, können aus dem EMFF die Planung, die Entwick
lung, die Begleitung, die Bewertung und die Verwaltung der Systeme zur Zuteilung von Fangmöglichkeiten unterstützt 
werden. 

(2) Die Unterstützung nach diesem Artikel wird öffentlichen Stellen, juristischen oder natürlichen Personen oder vom 
Mitgliedstaat anerkannten Zusammenschlüssen von Fischern einschließlich anerkannter Erzeugerorganisationen, die an der 
gemeinsamen Verwaltung der in Absatz 1 genannten Systeme mitwirken, gewährt. 

Artikel 37 

Unterstützung der Planung und der Durchführung von Bestandserhaltungsmaßnahmen und der regionalen 
Zusammenarbeit 

(1) Zur Unterstützung der wirksamen Planung und Durchführung der Bestandserhaltungsmaßnahmen gemäß den 
Artikeln 7, 8 und 11 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 sowie der regionalen Zusammenarbeit gemäß Artikel 18 
jener Verordnung kann aus dem EMFF Folgendes unterstützt werden: 

a) die Planung, die Entwicklung und die Begleitung der technischen und administrativen Mittel für die Entwicklung und 
die Durchführung der Bestandserhaltungsmaßnahmen und für die Regionalisierung; 

b) die Beteiligung interessierter Kreise sowie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten an der Planung und 
Durchführung von Bestandserhaltungsmaßnahmen und der Regionalisierung. 

(2) Aus dem EMFF können direkte Besatzmaßnahmen gemäß Absatz 1 nur dann unterstützt werden, wenn dies in 
einem Unionsrechtsakt als Erhaltungsmaßnahme vorgesehen ist. 

Artikel 38 

Begrenzung der Folgen des Fischfangs für die Meeresumwelt und Anpassung des Fischfangs im Interesse des 
Artenschutzes 

(1) Um die Folgen des Fischfangs für die Meeresumwelt einzuschränken, die allmähliche Beendigung von Rückwürfen 
zu fördern und den Übergang zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Meeresschätze in Einklang mit Artikel 2 Absatz 
2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 zu erleichtern, können aus dem EMFF folgende Investitionen unterstützt werden: 

a) Investitionen in Ausrüstungen zur Verbesserung der Größen- oder Artenselektivität von Fanggerät; 

b) Investitionen an Bord oder in Ausrüstungen für den Ausschluss von Rückwürfen durch die Vermeidung und Ver
ringerung unerwünschter Beifänge bei kommerziellen Beständen oder für die Behandlung unerwünschter Fänge, die 
nach Maßgabe des Artikels 15 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 angelandet werden müssen; 

c) Investitionen in Ausrüstungen zur Beschränkung und, wenn möglich, zum Ausschluss der physischen und biologi
schen Folgen des Fischfangs auf das Ökosystem oder den Meeresboden; 

d) Investitionen in Ausrüstungen zum Schutz der Fanggeräte und der Fänge vor Säugetieren und Vögeln, die unter dem 
Schutz der Richtlinie 92/43/EWG des Rates oder der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 1 ) stehen, sofern sie nicht die Selektivität der Fanggeräte beeinträchtigen und alle Maßnahmen ergriffen werden, 
die geeignet sind, eine Verletzung der Raubtiere zu verhindern. 

(2) Abweichend von Artikel 11 Buchstabe a kann in Gebieten in äußerster Randlage die Unterstützung nach Absatz 1 
für fest verankerte Fischsammelvorrichtungen gewährt werden, vorausgesetzt, diese Vorrichtungen tragen zu nachhaltigem 
und selektivem Fischfang bei. 

(3) Für ein und dieselbe Art von Ausrüstung auf dem gleichen Fischereifahrzeug der Union wird im Programm
planungszeitraum nur einmal eine Unterstützung gewährt. 

(4) Die Unterstützung wird nur gewährt, wenn das Gerät oder die sonstige Ausrüstung gemäß Absatz 1 nachweislich 
eine bessere Größenselektion oder nachweislich geringere Auswirkungen auf das Ökosystem und auf Nichtzielarten 
gewährleistet als das Standardgerät oder sonstige Ausrüstungen, die nach dem Unionsrecht oder nach einschlägigem 
nationalen Recht, das im Rahmen der Regionalisierung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 erlassen wurde, 
zulässig sind.
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(9) Zum ursprünglichen Grundkapital darf nicht aus dem EMFF beigetragen werden. 

(10) Beschließen Mitgliedstaaten, die förderfähigen Kosten durch die Anwendung von Obergrenzen je Fonds auf 
Gegenseitigkeit zu begrenzen, so führen sie die Einzelheiten und Begründungen zu diesen Obergrenzen in den opera
tionellen Programmen auf. 

Artikel 36 

Unterstützung für die Systeme zur Zuteilung von Fangmöglichkeiten 

(1) Um die Fischereitätigkeiten an die Fangmöglichkeiten anzupassen, können aus dem EMFF die Planung, die Entwick
lung, die Begleitung, die Bewertung und die Verwaltung der Systeme zur Zuteilung von Fangmöglichkeiten unterstützt 
werden. 

(2) Die Unterstützung nach diesem Artikel wird öffentlichen Stellen, juristischen oder natürlichen Personen oder vom 
Mitgliedstaat anerkannten Zusammenschlüssen von Fischern einschließlich anerkannter Erzeugerorganisationen, die an der 
gemeinsamen Verwaltung der in Absatz 1 genannten Systeme mitwirken, gewährt. 

Artikel 37 

Unterstützung der Planung und der Durchführung von Bestandserhaltungsmaßnahmen und der regionalen 
Zusammenarbeit 

(1) Zur Unterstützung der wirksamen Planung und Durchführung der Bestandserhaltungsmaßnahmen gemäß den 
Artikeln 7, 8 und 11 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 sowie der regionalen Zusammenarbeit gemäß Artikel 18 
jener Verordnung kann aus dem EMFF Folgendes unterstützt werden: 

a) die Planung, die Entwicklung und die Begleitung der technischen und administrativen Mittel für die Entwicklung und 
die Durchführung der Bestandserhaltungsmaßnahmen und für die Regionalisierung; 

b) die Beteiligung interessierter Kreise sowie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten an der Planung und 
Durchführung von Bestandserhaltungsmaßnahmen und der Regionalisierung. 

(2) Aus dem EMFF können direkte Besatzmaßnahmen gemäß Absatz 1 nur dann unterstützt werden, wenn dies in 
einem Unionsrechtsakt als Erhaltungsmaßnahme vorgesehen ist. 

Artikel 38 

Begrenzung der Folgen des Fischfangs für die Meeresumwelt und Anpassung des Fischfangs im Interesse des 
Artenschutzes 

(1) Um die Folgen des Fischfangs für die Meeresumwelt einzuschränken, die allmähliche Beendigung von Rückwürfen 
zu fördern und den Übergang zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Meeresschätze in Einklang mit Artikel 2 Absatz 
2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 zu erleichtern, können aus dem EMFF folgende Investitionen unterstützt werden: 

a) Investitionen in Ausrüstungen zur Verbesserung der Größen- oder Artenselektivität von Fanggerät; 

b) Investitionen an Bord oder in Ausrüstungen für den Ausschluss von Rückwürfen durch die Vermeidung und Ver
ringerung unerwünschter Beifänge bei kommerziellen Beständen oder für die Behandlung unerwünschter Fänge, die 
nach Maßgabe des Artikels 15 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 angelandet werden müssen; 

c) Investitionen in Ausrüstungen zur Beschränkung und, wenn möglich, zum Ausschluss der physischen und biologi
schen Folgen des Fischfangs auf das Ökosystem oder den Meeresboden; 

d) Investitionen in Ausrüstungen zum Schutz der Fanggeräte und der Fänge vor Säugetieren und Vögeln, die unter dem 
Schutz der Richtlinie 92/43/EWG des Rates oder der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 1 ) stehen, sofern sie nicht die Selektivität der Fanggeräte beeinträchtigen und alle Maßnahmen ergriffen werden, 
die geeignet sind, eine Verletzung der Raubtiere zu verhindern. 

(2) Abweichend von Artikel 11 Buchstabe a kann in Gebieten in äußerster Randlage die Unterstützung nach Absatz 1 
für fest verankerte Fischsammelvorrichtungen gewährt werden, vorausgesetzt, diese Vorrichtungen tragen zu nachhaltigem 
und selektivem Fischfang bei. 

(3) Für ein und dieselbe Art von Ausrüstung auf dem gleichen Fischereifahrzeug der Union wird im Programm
planungszeitraum nur einmal eine Unterstützung gewährt. 

(4) Die Unterstützung wird nur gewährt, wenn das Gerät oder die sonstige Ausrüstung gemäß Absatz 1 nachweislich 
eine bessere Größenselektion oder nachweislich geringere Auswirkungen auf das Ökosystem und auf Nichtzielarten 
gewährleistet als das Standardgerät oder sonstige Ausrüstungen, die nach dem Unionsrecht oder nach einschlägigem 
nationalen Recht, das im Rahmen der Regionalisierung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 erlassen wurde, 
zulässig sind.
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( 1 ) Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7).

(5) Gewährt wird die Unterstützung 

a) Eignern von Fischereifahrzeugen der Union, deren Schiffe als aktive Schiffe registriert sind und die in den beiden 
letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstützungsantrags mindestens 60 Tage Fangtätigkeiten auf 
See ausgeübt haben; 

b) Fischern, die Eigner des zu ersetzenden Geräts sind und in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung 
des Unterstützungsantrags mindestens 60 Tage an Bord eines Fischereifahrzeugs der Union gearbeitet haben; 

c) vom Mitgliedstaat anerkannten Zusammenschlüssen von Fischern. 

Artikel 39 

Innovation im Zusammenhang mit der Erhaltung biologischer Meeresschätze 

(1) Um zur allmählichen Beendigung von Rückwürfen und Beifängen beizutragen, den Übergang zu einer Nutzung der 
biologischen Meeresschätze in Einklang mit Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 zu erleichtern und 
die Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt und die Auswirkungen für geschützte Räuber zu verringern, 
können aus dem EMFF Vorhaben unterstützt werden, deren Ziel die Entwicklung oder Einführung neuer Technologien 
oder Organisationsformen ist, die die Folgen des Fischfangs für die Umwelt zu verringern, einschließlich verbesserter 
Fangtechniken und einer verbesserten Selektivität der Fanggeräte, oder deren Ziel eine nachhaltigere Nutzung der biolo
gischen Meeresschätze sowie eine bessere Koexistenz mit geschützten Räubern ist. 

(2) Nach diesem Artikel finanzierte Vorhaben werden von oder in Zusammenarbeit mit einer vom Mitgliedstaat 
anerkannten wissenschaftlichen oder technischen Stelle durchgeführt, die die Ergebnisse der betreffenden Vorhaben prüft 
und bestätigt. 

(3) Die Ergebnisse der nach diesem Artikel finanzierten Vorhaben werden von den Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Artikel 119 auf angemessene Art und Weise öffentlich zugänglich gemacht. 

(4) Nach diesem Artikel finanziert werden Projekte für Fischereifahrzeuge nur in einem Umfang, der 5 % der Anzahl 
der Schiffe der nationalen Flotte oder 5 % der Tonnage der nationalen Flotte in BRZ, berechnet zum Zeitpunkt der 
Antragstellung, nicht übersteigt. Unter hinreichend begründeten Umständen kann die Kommission Vorhaben, die die in 
diesem Absatz festgelegten Höchstbeträge überschreiten, auf Antrag eines Mitgliedstaats und auf Grundlage einer Emp
fehlung des mit dem Beschluss 2005/629/EG der Kommission ( 1 ) geschaffenen Wissenschafts-, Technik- und Wirtschafts
ausschusses für die Fischerei (STECF) genehmigen. 

(5) Vorhaben, die nicht als Fischfang zu wissenschaftlichen Zwecken im Sinne des Artikels 33 der Verordnung (EG) Nr. 
1224/2009 eingestuft werden können und die der Erprobung von neuem Fanggerät oder neuen Fangtechniken dienen, 
werden im Rahmen der dem betreffenden Mitgliedstaat zugeteilten Fangmöglichkeiten durchgeführt. 

(6) Die Nettoeinkünfte, die das Fischereifahrzeug durch seine Beteiligung an dem Vorhaben erzielt, werden gemäß 
Artikel 65 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 von den förderfähigen Kosten des Vorhabens abgezogen. 

(7) Für die Zwecke des Absatzes 6 bezeichnet der Begriff „Nettoeinkünfte“ die Einkünfte der Fischer aus dem Erst
verkauf der Fische oder Schalentiere, die sie während der Einführung und Erprobung neuer Technologien oder Organi
sationsformen gefangen haben, abzüglich der Verkaufskosten wie beispielsweise Auktionshallengebühren. 

Artikel 40 

Schutz und Wiederherstellung von Meeresbiodiversität und Meeresökosystemen und Ausgleichsregelungen im 
Rahmen nachhaltiger Fangtätigkeiten 

(1) Um im Rahmen nachhaltiger Fangtätigkeiten zum Schutz und zur Wiederherstellung der Meeresbiodiversität und 
der Meeresökosysteme beizutragen, können aus dem EMFF gegebenenfalls unter Beteiligung der Fischer folgende Vor
haben unterstützt werden: 

a) die von Fischern durchgeführte Säuberung der Meere von Abfällen, etwa durch Einsammeln von verloren gegangenem 
Fanggerät oder von Meeresmüll; 

b) die Konstruktion, Aufstellung oder Modernisierung von stationären oder beweglichen Anlagen zum Schutz und 
Aufbau der marinen Tier- und Pflanzenwelt, einschließlich der wissenschaftlichen Vorarbeiten und Bewertung; 

c) Beiträge zu einer besseren Bewirtschaftung oder Erhaltung der biologischen Meeresschätze; 

d) die Vorbereitungsarbeiten einschließlich Studien sowie Erstellung, Begleitung und Aktualisierung von Schutz- und 
Bewirtschaftungsplänen für fischereibezogene Tätigkeiten, die Natura-2000-Gebiete oder besondere Schutzgebiete im 
Sinne der Richtlinie 2008/56/EG und andere besondere Schutzgebiete betreffen;
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e) die Verwaltung, Wiederherstellung und Begleitung von Natura-2000-Gebieten im Einklang mit der Richtlinie 
92/43/EWG und der Richtlinie 2009/147/EG und im Einklang mit nach der Richtlinie 92/43/EWG eingerichteten 
prioritären Aktionsrahmen; 

f) die Verwaltung, Wiederherstellung und Begleitung von geschützten Meeresgebieten im Hinblick auf die Durchführung 
der räumlichen Schutzmaßnahmen gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Richtlinie 2008/56/EG; 

g) die Schärfung des Umweltbewusstseins im Hinblick auf den Schutz und die Wiederherstellung der Meeresbiodiversität 
unter Mitwirkung von Fischern; 

h) Regelungen für den Ausgleich von Schäden an Fängen, die von Säugetieren und Vögeln verursacht werden, die nach 
der Richtlinie 92/43/EWG und nach der Richtlinie 2009/147/EG geschützt sind; 

i) Beteiligung an anderen Aktionen zur Erhaltung und Stärkung der biologischen Vielfalt und Ökosystemleistungen, wie 
etwa der Wiederherstellung besonderer Lebensräume im Meer und an den Küsten, um Fischbestände nachhaltig zu 
schützen, einschließlich der wissenschaftlichen Vorarbeiten und Bewertung. 

(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe h unterliegt der offiziellen Anerkennung solcher Regelungen durch die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten stellen auch sicher, dass es durch die Kombination unions
weiter, nationaler und privater Ausgleichsregelungen nicht zu einer Überkompensation kommt. 

(3) Die Vorhaben nach diesem Artikel können von wissenschaftlichen oder technischen Stellen, Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts, Beiräten, Fischern oder vom Mitgliedstaat anerkannten Zusammenschlüssen von Fischern oder Nicht
regierungsorganisationen in Partnerschaft mit Zusammenschlüssen von Fischern oder in Partnerschaft mit FLAG durch
geführt werden. 

(4) Die Kommission wird ermächtigt, gemäß Artikel 126 delegierte Rechtsakte zur Festlegung der nach Absatz 1 dieses 
Artikels förderfähigen Kosten zu erlassen. 

Artikel 41 

Energieeffizienz und Eindämmung des Klimawandels 

(1) Zur Eindämmung der Folgen des Klimawandels und zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fischereifahrzeugen 
kann aus dem EMFF Folgendes unterstützt werden: 

a) Investitionen in Ausrüstungen oder an Bord zur Reduzierung des Schadstoff- und Treibhausgasausstoßes und zur 
Steigerung der Energieeffizienz von Fischereifahrzeugen. Investitionen in Fanggeräte sind ebenfalls förderfähig, sofern 
sie die Selektivität dieser Fanggeräte nicht beeinträchtigen; 

b) Energieeffizienzüberprüfungen und -pläne; 

c) Studien über die Bewertung des Beitrags alternativer Antriebssysteme und Rumpfkonstruktionen zur Energieeffizienz 
von Fischereifahrzeugen; 

(2) Die Unterstützung für den Austausch oder die Modernisierung von Haupt- oder Hilfsmaschinen kann nur gewährt 
werden: 

a) für Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von bis zu 12 m, sofern die neue oder modernisierte Maschine keine 
höhere in kW ausgedrückte Leistung als die derzeitige Maschine hat; 

b) für Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von 12 bis 18 m, sofern die neue oder modernisierte Maschine eine 
um mindestens 20 % geringere in kW ausgedrückte Leistung als die derzeitige Maschine hat; 

c) für Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von 18 bis 24 m, sofern die neue oder modernisierte Maschine eine 
um mindestens 30 % geringere in kW ausgedrückte Leistung als die derzeitige Maschine hat. 

(3) Die Unterstützung nach Absatz 2 für den Austausch oder die Modernisierung von Haupt- oder Hilfsmaschinen darf 
nur für Fischereifahrzeuge gewährt werden, die zu einem Flottensegment gehören, das nach dem Bericht über die 
Fangkapazität gemäß Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 in einem ausgewogenen Verhältnis zu 
den verfügbaren Fangmöglichkeiten steht. 

(4) Die Unterstützung nach Absatz 2 dieses Artikels wird nur für den Austausch oder die Modernisierung von Haupt- 
oder Hilfsmaschinen gewährt, die gemäß Artikel 40 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 offiziell zertifiziert 
wurden. Sie darf erst gezahlt werden, wenn jegliche in kW ausgedrückte geforderte Leistungsverringerung endgültig im 
Fischereiflottenregister der Union registriert worden ist.
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e) die Verwaltung, Wiederherstellung und Begleitung von Natura-2000-Gebieten im Einklang mit der Richtlinie 
92/43/EWG und der Richtlinie 2009/147/EG und im Einklang mit nach der Richtlinie 92/43/EWG eingerichteten 
prioritären Aktionsrahmen; 

f) die Verwaltung, Wiederherstellung und Begleitung von geschützten Meeresgebieten im Hinblick auf die Durchführung 
der räumlichen Schutzmaßnahmen gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Richtlinie 2008/56/EG; 

g) die Schärfung des Umweltbewusstseins im Hinblick auf den Schutz und die Wiederherstellung der Meeresbiodiversität 
unter Mitwirkung von Fischern; 

h) Regelungen für den Ausgleich von Schäden an Fängen, die von Säugetieren und Vögeln verursacht werden, die nach 
der Richtlinie 92/43/EWG und nach der Richtlinie 2009/147/EG geschützt sind; 

i) Beteiligung an anderen Aktionen zur Erhaltung und Stärkung der biologischen Vielfalt und Ökosystemleistungen, wie 
etwa der Wiederherstellung besonderer Lebensräume im Meer und an den Küsten, um Fischbestände nachhaltig zu 
schützen, einschließlich der wissenschaftlichen Vorarbeiten und Bewertung. 

(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe h unterliegt der offiziellen Anerkennung solcher Regelungen durch die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten stellen auch sicher, dass es durch die Kombination unions
weiter, nationaler und privater Ausgleichsregelungen nicht zu einer Überkompensation kommt. 

(3) Die Vorhaben nach diesem Artikel können von wissenschaftlichen oder technischen Stellen, Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts, Beiräten, Fischern oder vom Mitgliedstaat anerkannten Zusammenschlüssen von Fischern oder Nicht
regierungsorganisationen in Partnerschaft mit Zusammenschlüssen von Fischern oder in Partnerschaft mit FLAG durch
geführt werden. 

(4) Die Kommission wird ermächtigt, gemäß Artikel 126 delegierte Rechtsakte zur Festlegung der nach Absatz 1 dieses 
Artikels förderfähigen Kosten zu erlassen. 

Artikel 41 

Energieeffizienz und Eindämmung des Klimawandels 

(1) Zur Eindämmung der Folgen des Klimawandels und zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fischereifahrzeugen 
kann aus dem EMFF Folgendes unterstützt werden: 

a) Investitionen in Ausrüstungen oder an Bord zur Reduzierung des Schadstoff- und Treibhausgasausstoßes und zur 
Steigerung der Energieeffizienz von Fischereifahrzeugen. Investitionen in Fanggeräte sind ebenfalls förderfähig, sofern 
sie die Selektivität dieser Fanggeräte nicht beeinträchtigen; 

b) Energieeffizienzüberprüfungen und -pläne; 

c) Studien über die Bewertung des Beitrags alternativer Antriebssysteme und Rumpfkonstruktionen zur Energieeffizienz 
von Fischereifahrzeugen; 

(2) Die Unterstützung für den Austausch oder die Modernisierung von Haupt- oder Hilfsmaschinen kann nur gewährt 
werden: 

a) für Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von bis zu 12 m, sofern die neue oder modernisierte Maschine keine 
höhere in kW ausgedrückte Leistung als die derzeitige Maschine hat; 

b) für Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von 12 bis 18 m, sofern die neue oder modernisierte Maschine eine 
um mindestens 20 % geringere in kW ausgedrückte Leistung als die derzeitige Maschine hat; 

c) für Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von 18 bis 24 m, sofern die neue oder modernisierte Maschine eine 
um mindestens 30 % geringere in kW ausgedrückte Leistung als die derzeitige Maschine hat. 

(3) Die Unterstützung nach Absatz 2 für den Austausch oder die Modernisierung von Haupt- oder Hilfsmaschinen darf 
nur für Fischereifahrzeuge gewährt werden, die zu einem Flottensegment gehören, das nach dem Bericht über die 
Fangkapazität gemäß Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 in einem ausgewogenen Verhältnis zu 
den verfügbaren Fangmöglichkeiten steht. 

(4) Die Unterstützung nach Absatz 2 dieses Artikels wird nur für den Austausch oder die Modernisierung von Haupt- 
oder Hilfsmaschinen gewährt, die gemäß Artikel 40 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 offiziell zertifiziert 
wurden. Sie darf erst gezahlt werden, wenn jegliche in kW ausgedrückte geforderte Leistungsverringerung endgültig im 
Fischereiflottenregister der Union registriert worden ist.
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(5) Fischereifahrzeugen, deren Maschinenleistung nicht zertifiziert werden muss, wird nur dann Unterstützung nach 
Absatz 2 dieses Artikels für den Austausch oder die Modernisierung von Haupt- oder Hilfsmaschinen gewährt, wenn die 
Übereinstimmung der Maschinenleistungsdaten gemäß Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 überprüft und die 
Maschinen physisch inspiziert wurden, um sicherzustellen, dass die Maschinenleistung nicht die in der Fischereilizenz 
festgelegte Maschinenleistung übersteigt. 

(6) Die Verringerung der Motorleistung nach Absatz 2 Buchstaben b und c darf auch als gegeben betrachtet werden, 
wenn sie von einer Gruppe von Fischereifahrzeugen jeweils für die in diesen Buchstaben genannten Fischereifahrzeug
kategorien erreicht wird. 

(7) Unbeschadet des Artikels 25 Absatz 3 darf der Beitrag des EMFF gemäß Absatz 2 dieses Artikels die höhere der 
beiden folgenden Schwellen nicht überschreiten: 

a) 1 500 000 EUR oder 

b) 3 % der gesamten finanziellen Unterstützung der Union, die der Mitgliedstaat für Prioritäten der Union nach Artikel 6 
Absatz 1, Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 5 ausweist. 

(8) Als vorrangig behandelt werden Anträge von Betreibern aus dem Bereich der kleinen Küstenfischerei bis zu einer 
Höhe von 60 % der gesamten Unterstützung, die zum Zweck des Austauschs oder zur Modernisierung von Haupt- oder 
Hilfsmaschinen gemäß Absatz 2 für den gesamten Programmplanungszeitraum gewährt wird. 

(9) Die Unterstützung nach den Absätzen 1 und 2 wird nur Eignern von Fischereifahrzeugen und für ein und dasselbe 
Fischereifahrzeug für die gleiche Art von Investition nur einmal im Programmplanungszeitraum gewährt. 

(10) Die Kommission wird ermächtigt, gemäß Artikel 126 delegierte Rechtsakte zur Festlegung der nach Absatz 1 
Buchstabe a dieses Artikels förderfähigen Kosten zu erlassen. 

Artikel 42 

Mehrwert, Produktqualität und Nutzung unerwünschter Fänge 

(1) Um den Mehrwert oder die Qualität des gefangenen Fischs zu steigern, können aus dem EMFF folgende Investi
tionen unterstützt werden: 

a) Investitionen, durch die der Mehrwert der Fischereierzeugnisse gesteigert wird, indem die Fischer insbesondere in die 
Lage versetzt werden, Verarbeitung, Vermarktung und Direktverkauf ihrer Fänge selbst zu übernehmen; 

b) innovative Investitionen an Bord, durch die die Qualität der Fischereierzeugnisse gesteigert wird. 

(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe b ist abhängig von der Nutzung selektiver Fanggeräte zur Minimierung 
unerwünschter Fänge und wird nur Eignern von Fischereifahrzeugen der Union gewährt, die in den beiden letzten 
Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstützungsantrags mindestens 60 Tage Fangtätigkeiten auf See ausgeübt 
haben. 

Artikel 43 

Fischereihäfen, Anlandestellen, Auktionshallen und Schutzeinrichtungen 

(1) Zur Steigerung der Qualität, Kontrolle und Rückverfolgbarkeit der angelandeten Erzeugnisse, zur Erhöhung der 
Energieeffizienz, als Beitrag zum Umweltschutz und zur Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen können 
aus dem EMFF Investitionen unterstützt werden, die der Verbesserung der Infrastruktur von Fischereihäfen, Auktions
hallen, Anlandestellen und Schutzeinrichtungen dienen, einschließlich Investitionen in Anlagen für die Sammlung von 
Abfall und Meeresmüll. 

(2) Zur Erleichterung der Erfüllung der Verpflichtung zur Anlandung sämtlicher Fänge gemäß Artikel 15 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1380/2013 und Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 sowie zur 
Aufwertung vernachlässigter Fangbestandteile können aus dem EMFF Investitionen in Fischereihäfen, Auktionshallen, 
Anlandestellen und Schutzeinrichtungen unterstützt werden. 

(3) Zur Verbesserung der Sicherheit der Fischer können aus dem EMFF Investitionen in den Bau oder die Moderni
sierung von Schutzeinrichtungen unterstützt werden. 

(4) Die Unterstützung wird nicht für den Bau neuer Häfen, neuer Anlandestellen oder neuer Auktionshallen gewährt. 

Artikel 44 

Binnenfischerei und Fauna und Flora in Binnengewässern 

(1) Um die Folgen der Binnenfischerei für die Umwelt zu verringern, die Energieeffizienz zu steigern, den Wert oder 
die Qualität des angelandeten Fischs zu optimieren oder die Gesundheit, die Sicherheit, die Arbeitsbedingungen, das 
Humankapital und die Ausbildung zu verbessern, können aus dem EMFF folgende Investitionen unterstützt werden:
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a) die Förderung von Humankapital, der Schaffung von Arbeitsplätzen und des sozialen Dialogs gemäß Artikel 29 unter 
den dort genannten Bedingungen; 

b) Investitionen an Bord oder in einzelne Ausrüstungen gemäß Artikel 32 unter den dort genannten Bedingungen; 

c) Investitionen in Ausrüstungen und Arten von Vorhaben gemäß Artikel 38 und 39 unter den dort genannten 
Bedingungen; 

d) Investitionen in die Steigerung der Energieeffizienz und Eindämmung des Klimawandels gemäß Artikel 41 unter den 
dort genannten Bedingungen; 

e) Investitionen zur Steigerung des Mehrwerts oder der Qualität des gefangenen Fischs gemäß Artikel 42 unter den dort 
genannten Bedingungen. 

f) Investitionen in Fischereihäfen, Schutzeinrichtungen und Anlandestellen gemäß Artikel 43 unter den dort genannten 
Bedingungen; 

(2) Investitionen im Zusammenhang mit Unternehmensgründungen junger Fischer gemäß Artikel 31 können — mit 
Ausnahme der Anforderung nach Absatz 2 Buchstabe jenes Artikels- unter den dort genannten Bedingungen aus dem 
EMFF unterstützt werden. 

(3) Aus dem EMFF können die Entwicklung und Förderung von Innovationen gemäß Artikel 26, Beratungsdienste 
gemäß Artikel 27 und Partnerschaften zwischen Wissenschaftlern und Fischern gemäß Artikel 28 unterstützt werden. 

(4) Zur Förderung der Diversifizierung von Binnenfischern kann aus dem EMFF die Verlagerung der Binnenfischerei auf 
ergänzende Tätigkeiten unter den in Artikel 30 festgelegten Bedingungen unterstützt werden. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes 1 gilt Folgendes: 

a) Bezugnahmen in den Artikeln 30, 32, 38, 39, 41 und 42 auf Fischereifahrzeuge sind als Bezugnahmen auf aus
schließlich in Binnengewässern eingesetzte Boote zu verstehen; 

b) Bezugnahmen in Artikel 38 auf die Meeresumwelt sind als Bezugnahmen auf die Umwelt zu verstehen, in der die 
Boote der Binnenfischerei operieren. 

(6) Zum Schutz und zur Entwicklung der aquatischen Fauna und Flora kann Folgendes aus dem EMFF unterstützt 
werden: 

a) die Verwaltung, Wiederherstellung und Begleitung von Natura-2000-Gebieten, die von Fangtätigkeiten und von der 
Sanierung von Binnengewässern gemäß der Richtlinie 2000/60/EG ( 1 ) des Europäischen Parlaments und des Rates 
betroffen sind, einschließlich Laichgründen und Routen wandernder Arten, unbeschadet des Artikels 40 Absatz 1 
Buchstabe e dieser Verordnung, gegebenenfalls unter Beteiligung von Binnenfischern; 

b) die Konstruktion, Modernisierung oder Installierung stationärer oder beweglicher Anlagen zum Schutz und Aufbau der 
aquatischen Fauna und Flora, einschließlich der wissenschaftlichen Vorarbeiten, Begleitung und Bewertung. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Boote, für die eine Unterstützung nach diesem Artikel gewährt wird, auch 
weiterhin ausschließlich in Binnengewässern eingesetzt werden. 

KAPITEL II 

Nachhaltige Entwicklung der Aquakultur 

Artikel 45 

Spezifische Ziele 

Die Unterstützung unter diesem Kapitel trägt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele im Rahmen der Priorität der 
Union gemäß Artikel 6 Absatz 2 bei. 

Artikel 46 

Allgemeine Bedingungen 

(1) Die Unterstützung unter diesem Kapitel ist, sofern in dieser Verordnung nicht anders bestimmt, auf Aquakultur
unternehmen beschränkt.
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a) die Förderung von Humankapital, der Schaffung von Arbeitsplätzen und des sozialen Dialogs gemäß Artikel 29 unter 
den dort genannten Bedingungen; 

b) Investitionen an Bord oder in einzelne Ausrüstungen gemäß Artikel 32 unter den dort genannten Bedingungen; 

c) Investitionen in Ausrüstungen und Arten von Vorhaben gemäß Artikel 38 und 39 unter den dort genannten 
Bedingungen; 

d) Investitionen in die Steigerung der Energieeffizienz und Eindämmung des Klimawandels gemäß Artikel 41 unter den 
dort genannten Bedingungen; 

e) Investitionen zur Steigerung des Mehrwerts oder der Qualität des gefangenen Fischs gemäß Artikel 42 unter den dort 
genannten Bedingungen. 

f) Investitionen in Fischereihäfen, Schutzeinrichtungen und Anlandestellen gemäß Artikel 43 unter den dort genannten 
Bedingungen; 

(2) Investitionen im Zusammenhang mit Unternehmensgründungen junger Fischer gemäß Artikel 31 können — mit 
Ausnahme der Anforderung nach Absatz 2 Buchstabe jenes Artikels- unter den dort genannten Bedingungen aus dem 
EMFF unterstützt werden. 

(3) Aus dem EMFF können die Entwicklung und Förderung von Innovationen gemäß Artikel 26, Beratungsdienste 
gemäß Artikel 27 und Partnerschaften zwischen Wissenschaftlern und Fischern gemäß Artikel 28 unterstützt werden. 

(4) Zur Förderung der Diversifizierung von Binnenfischern kann aus dem EMFF die Verlagerung der Binnenfischerei auf 
ergänzende Tätigkeiten unter den in Artikel 30 festgelegten Bedingungen unterstützt werden. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes 1 gilt Folgendes: 

a) Bezugnahmen in den Artikeln 30, 32, 38, 39, 41 und 42 auf Fischereifahrzeuge sind als Bezugnahmen auf aus
schließlich in Binnengewässern eingesetzte Boote zu verstehen; 

b) Bezugnahmen in Artikel 38 auf die Meeresumwelt sind als Bezugnahmen auf die Umwelt zu verstehen, in der die 
Boote der Binnenfischerei operieren. 

(6) Zum Schutz und zur Entwicklung der aquatischen Fauna und Flora kann Folgendes aus dem EMFF unterstützt 
werden: 

a) die Verwaltung, Wiederherstellung und Begleitung von Natura-2000-Gebieten, die von Fangtätigkeiten und von der 
Sanierung von Binnengewässern gemäß der Richtlinie 2000/60/EG ( 1 ) des Europäischen Parlaments und des Rates 
betroffen sind, einschließlich Laichgründen und Routen wandernder Arten, unbeschadet des Artikels 40 Absatz 1 
Buchstabe e dieser Verordnung, gegebenenfalls unter Beteiligung von Binnenfischern; 

b) die Konstruktion, Modernisierung oder Installierung stationärer oder beweglicher Anlagen zum Schutz und Aufbau der 
aquatischen Fauna und Flora, einschließlich der wissenschaftlichen Vorarbeiten, Begleitung und Bewertung. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Boote, für die eine Unterstützung nach diesem Artikel gewährt wird, auch 
weiterhin ausschließlich in Binnengewässern eingesetzt werden. 

KAPITEL II 

Nachhaltige Entwicklung der Aquakultur 

Artikel 45 

Spezifische Ziele 

Die Unterstützung unter diesem Kapitel trägt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele im Rahmen der Priorität der 
Union gemäß Artikel 6 Absatz 2 bei. 

Artikel 46 

Allgemeine Bedingungen 

(1) Die Unterstützung unter diesem Kapitel ist, sofern in dieser Verordnung nicht anders bestimmt, auf Aquakultur
unternehmen beschränkt.
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( 1 ) Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
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(2) Für die Zwecke dieses Artikels legen Neueinsteiger im Aquakultursektor i einen Geschäftsplan und — sofern die 
Investitionskosten über 50 000 EUR betragen — eine Durchführbarkeitsstudie vor, die eine Umweltprüfung der Vorhaben 
enthält. Unterstützung unter diesem Kapitel wird nur gewährt, wenn mithilfe eines unabhängigen Vermarktungsberichts 
eindeutig aufgezeigt wurde, dass es gute und nachhaltige Vermarktungsmöglichkeiten für das Erzeugnis gibt. 

(3) Vorhaben, bei denen in Ausrüstung oder Infrastruktur investiert wird, um zukünftigen Auflagen des Unionsrechts 
in Bezug auf Umweltschutz, Gesundheit von Mensch oder Tier, Hygiene oder Tierschutz nachzukommen, können bis zu 
dem Zeitpunkt unterstützt werden, an dem derartige Auflagen für die Unternehmen verbindlich werden. 

(4) Es wird keine Unterstützung für die Zucht von genetisch veränderten Organismen gewährt. 

(5) Es wird keine Unterstützung für Aquakulturvorhaben in geschützten Meeresgebieten gewährt, falls die zuständige 
Behörde des Mitgliedstaats auf der Grundlage einer Umweltverträglichkeitsprüfung festgestellt hat, dass das Vorhaben 
erhebliche negative Umweltauswirkungen hätte, die nicht ausreichend gemindert werden können. 

Artikel 47 

Innovation 

(1) Zur Förderung von Innovation in der Aquakultur können aus dem EMFF Vorhaben unterstützt werden, die 
Folgendes zum Ziel haben: 

a) die Entwicklung technischer, wissenschaftlicher oder organisatorischer Erkenntnisse in Aquakulturunternehmen, mit 
denen insbesondere die Umweltauswirkungen und die Abhängigkeit von Fischmehl und -öl verringert, eine nachhaltige 
Ressourcenverwendung in der Aquakultur gefördert, der Tierschutz verbessert oder neue nachhaltige Produktions
methoden erleichtert werden; 

b) die Entwicklung oder Markteinführung von neuen Zuchtarten mit guten Marktaussichten, neuen oder entscheidend 
verbesserten Erzeugnissen, neuen oder verbesserten Verfahren oder neuen oder verbesserten Systemen der Verwaltung 
oder Organisation; 

c) die Prüfung der technischen Durchführbarkeit oder der Wirtschaftlichkeit von Innovationen, Erzeugnissen oder Ver
fahren. 

(2) Vorhaben nach diesem Artikel werden von oder in Zusammenarbeit mit anerkannten öffentlichen oder privaten 
wissenschaftlichen oder technischen Einrichtungen, die durch den Mitgliedstaat anerkannt sind, durchgeführt; diese 
Einrichtungen prüfen und bestätigen die Ergebnisse dieser Vorhaben. 

(3) Die Ergebnisse der unterstützten Vorhaben werden von den Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 119 auf 
angemessene Art und Weise öffentlich zugänglich gemacht. 

Artikel 48 

Produktive Investitionen in der Aquakultur 

(1) Aus dem EMFF kann Folgendes unterstützt werden: 

a) produktive Investitionen in der Aquakultur; 

b) die Diversifizierung der Aquakulturerzeugnisse und der gezüchteten Arten; 

c) die Modernisierung von Aquakulturanlagen einschließlich der Verbesserung der Arbeits- und Sicherheitsbedingungen 
für die in der Aquakultur beschäftigten Personen; 

d) Verbesserungen und die Modernisierung in Bezug auf die Tiergesundheit und den Tierschutz einschließlich des Erwerbs 
von Ausrüstungen zum Schutz der Zuchtanlagen gegen wild lebende Raubtiere; 

e) Investitionen zur Verringerung der negativen Auswirkungen oder zur Steigerung der positiven Auswirkungen auf die 
Umwelt und die Erhöhung der Ressourceneffizienz; 

f) Investitionen zur Steigerung der Qualität der Aquakulturerzeugnisse oder zur Steigerung des Mehrwerts von Aqua
kulturerzeugnissen; 

g) die Sanierung bestehender Fischteiche oder Lagunen durch Entschlammung oder Investitionen zur Verhinderung der 
Verlandung; 

h) die Diversifizierung der Einkünfte von Aquakulturunternehmen durch den Aufbau ergänzender Tätigkeiten;
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i) Investitionen, die die Auswirkungen der Aquakulturunternehmen auf den Wasserverbrauch und die Wasserqualität 
deutlich reduzieren, insbesondere durch Verringerung der verwendeten Mengen an Wasser oder Chemikalien, Anti
biotika und anderen Arzneimitteln beziehungsweise durch Verbesserung der Qualität des Ablaufwassers, auch über den 
Einsatz multitrophischer Aquakultursysteme; 

j) die Förderung geschlossener Aquakultursysteme, in denen Aquakulturerzeugnisse zur Minimierung des Wasserver
brauchs in geschlossenen Kreislaufsystemen gezüchtet werden; 

k) Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Förderung der Umstellung von Aquakulturbetrieben auf 
erneuerbare Energiequellen. 

(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe h wird Aquakulturunternehmen nur gewährt, wenn die ergänzenden 
Tätigkeiten eine Verbindung zum Kerngeschäft des Aquakulturunternehmens aufweisen, was Angeltourismus, Umwelt
leistungen im Zusammenhang mit Aquakultur oder Schulungsmaßnahmen zur Aquakultur einschließt. 

(3) Die Unterstützung nach Absatz 1 kann für die Produktionssteigerung und/oder die Modernisierung bestehender 
oder den Bau neuer Aquakulturanlagen gewährt werden, sofern die Entwicklung auf den mehrjährigen nationalen 
Strategieplan für die Entwicklung der Aquakultur gemäß Artikel 34 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 abgestimmt ist. 

Artikel 49 

Betriebsführungs-, Vertretungs- und Beratungsdienste für Aquakulturunternehmen 

(1) Zur Steigerung der Gesamtleistung und Wettbewerbsfähigkeit von Aquakulturunternehmen und zur Verringerung 
der Umweltbelastung ihrer Tätigkeit kann aus dem EMFF Folgendes unterstützt werden: 

a) die Einrichtung von Betriebsführungs-, Vertretungs- und Beratungsdiensten für Aquakulturunternehmen; 

b) der Erwerb von Betriebsberatungsdiensten technischer, wissenschaftlicher, rechtlicher, ökologischer oder wirtschaftli
cher Art. 

(2) Die Beratungsdienste gemäß Absatz 1 Buchstabe b betreffen 

a) die Betriebsführungserfordernisse, um die Aquakulturunternehmen in die Lage zu versetzen, die Umweltschutzvor
schriften der Union und die nationalen Umweltschutzvorschriften sowie die Anforderungen der maritimen Raum
ordnung einzuhalten; 

b) Umweltverträglichkeitsprüfungen im Sinne der Richtlinien 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) 
und der Richtlinie92/43/EWG; 

c) die Betriebsführungserfordernisse, um die Aquakulturunternehmen in die Lage zu versetzen, die Unionsvorschriften 
und die nationalen Vorschriften über Gesundheit und Schutz von Wassertieren und über öffentliche Gesundheit 
einzuhalten; 

d) Gesundheits- und Sicherheitsnormen auf der Grundlage von Rechtsvorschriften der Union und nationalen Rechts
vorschriften; 

e) Vermarktungs- und Geschäftsstrategien. 

(3) Die Beratungsdienste nach Absatz 1 Buchstabe b werden von hinreichend qualifizierten wissenschaftlichen oder 
technischen Stellen sowie Einrichtungen für Rechts- oder Wirtschaftsgutachten, die von dem jeweiligen Mitgliedstaat 
anerkannt worden sind, erbracht. 

(4) Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe a wird nur Körperschaften des öffentlichen Rechts oder anderen 
Einrichtungen gewährt, die von dem Mitgliedstaat für die Einrichtung von Betriebsberatungsdiensten ausgewählt worden 
sind. Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe b wird nur Aquakultur-KMU oder Aquakulturorganisationen einschließ
lich Aquakultur-Erzeugerorganisationen und Zusammenschlüssen von Aquakultur-Erzeugerorganisationen gewährt. 

(5) Übersteigt die Unterstützung nicht den Betrag von 4 000 EUR, so kann der Begünstigte im Wege eines beschleu
nigten Verfahrens ausgewählt werden. 

(6) Begünstigten wird für jede Art von Beratungsdiensten gemäß Absatz 2 nur einmal pro Jahr eine Unterstützung 
gewährt. 

Artikel 50 

Förderung von Humankapital und sozialem Dialog 

(1) Zur Förderung des Humankapitals und der Vernetzung im Aquakultursektor kann aus dem EMFF Folgendes 
unterstützt werden:
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i) Investitionen, die die Auswirkungen der Aquakulturunternehmen auf den Wasserverbrauch und die Wasserqualität 
deutlich reduzieren, insbesondere durch Verringerung der verwendeten Mengen an Wasser oder Chemikalien, Anti
biotika und anderen Arzneimitteln beziehungsweise durch Verbesserung der Qualität des Ablaufwassers, auch über den 
Einsatz multitrophischer Aquakultursysteme; 

j) die Förderung geschlossener Aquakultursysteme, in denen Aquakulturerzeugnisse zur Minimierung des Wasserver
brauchs in geschlossenen Kreislaufsystemen gezüchtet werden; 

k) Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Förderung der Umstellung von Aquakulturbetrieben auf 
erneuerbare Energiequellen. 

(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe h wird Aquakulturunternehmen nur gewährt, wenn die ergänzenden 
Tätigkeiten eine Verbindung zum Kerngeschäft des Aquakulturunternehmens aufweisen, was Angeltourismus, Umwelt
leistungen im Zusammenhang mit Aquakultur oder Schulungsmaßnahmen zur Aquakultur einschließt. 

(3) Die Unterstützung nach Absatz 1 kann für die Produktionssteigerung und/oder die Modernisierung bestehender 
oder den Bau neuer Aquakulturanlagen gewährt werden, sofern die Entwicklung auf den mehrjährigen nationalen 
Strategieplan für die Entwicklung der Aquakultur gemäß Artikel 34 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 abgestimmt ist. 

Artikel 49 

Betriebsführungs-, Vertretungs- und Beratungsdienste für Aquakulturunternehmen 

(1) Zur Steigerung der Gesamtleistung und Wettbewerbsfähigkeit von Aquakulturunternehmen und zur Verringerung 
der Umweltbelastung ihrer Tätigkeit kann aus dem EMFF Folgendes unterstützt werden: 

a) die Einrichtung von Betriebsführungs-, Vertretungs- und Beratungsdiensten für Aquakulturunternehmen; 

b) der Erwerb von Betriebsberatungsdiensten technischer, wissenschaftlicher, rechtlicher, ökologischer oder wirtschaftli
cher Art. 

(2) Die Beratungsdienste gemäß Absatz 1 Buchstabe b betreffen 

a) die Betriebsführungserfordernisse, um die Aquakulturunternehmen in die Lage zu versetzen, die Umweltschutzvor
schriften der Union und die nationalen Umweltschutzvorschriften sowie die Anforderungen der maritimen Raum
ordnung einzuhalten; 

b) Umweltverträglichkeitsprüfungen im Sinne der Richtlinien 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) 
und der Richtlinie92/43/EWG; 

c) die Betriebsführungserfordernisse, um die Aquakulturunternehmen in die Lage zu versetzen, die Unionsvorschriften 
und die nationalen Vorschriften über Gesundheit und Schutz von Wassertieren und über öffentliche Gesundheit 
einzuhalten; 

d) Gesundheits- und Sicherheitsnormen auf der Grundlage von Rechtsvorschriften der Union und nationalen Rechts
vorschriften; 

e) Vermarktungs- und Geschäftsstrategien. 

(3) Die Beratungsdienste nach Absatz 1 Buchstabe b werden von hinreichend qualifizierten wissenschaftlichen oder 
technischen Stellen sowie Einrichtungen für Rechts- oder Wirtschaftsgutachten, die von dem jeweiligen Mitgliedstaat 
anerkannt worden sind, erbracht. 

(4) Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe a wird nur Körperschaften des öffentlichen Rechts oder anderen 
Einrichtungen gewährt, die von dem Mitgliedstaat für die Einrichtung von Betriebsberatungsdiensten ausgewählt worden 
sind. Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe b wird nur Aquakultur-KMU oder Aquakulturorganisationen einschließ
lich Aquakultur-Erzeugerorganisationen und Zusammenschlüssen von Aquakultur-Erzeugerorganisationen gewährt. 

(5) Übersteigt die Unterstützung nicht den Betrag von 4 000 EUR, so kann der Begünstigte im Wege eines beschleu
nigten Verfahrens ausgewählt werden. 

(6) Begünstigten wird für jede Art von Beratungsdiensten gemäß Absatz 2 nur einmal pro Jahr eine Unterstützung 
gewährt. 

Artikel 50 

Förderung von Humankapital und sozialem Dialog 

(1) Zur Förderung des Humankapitals und der Vernetzung im Aquakultursektor kann aus dem EMFF Folgendes 
unterstützt werden:
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a) berufliche Bildung, lebenslanges Lernen, die Verbreitung von wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen und 
innovativen Verfahren, der Erwerb neuer beruflicher Fertigkeiten in der Aquakultur sowie in Bezug auf die Ver
ringerung der Umweltbelastung durch Aquakulturtätigkeiten; 

b) die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Förderung der Sicherheit am Arbeitsplatz; 

c) die Vernetzung und der Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren unter Aquakulturunternehmen oder 
Berufsorganisationen und anderen Beteiligten, einschließlich wissenschaftlicher und technischer Stellen oder Stellen zur 
Förderung der Chancengleichheit von Männern und Frauen. 

(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe a wird großen Aquakulturunternehmen nicht gewährt, es sei denn, sie 
sind an einem Austausch der Kenntnisse mit KMU beteiligt. 

(3) Abweichend von Artikel 46 wird auch öffentlichen oder halböffentlichen Organisationen oder anderen Organisa
tionen, die von dem Mitgliedstaat anerkannt worden sind, Unterstützung nach diesem Artikel gewährt. 

(4) Die Unterstützung nach diesem Artikel wird unter den Bedingungen des Artikels 2 Buchstabe b der Richtlinie 
2010/41/EU auch den Ehepartnern oder — wenn und soweit sie nach nationalem Recht anerkannt sind — den Lebens
partnern von selbständigen Aquakulturerzeugern gewährt. 

Artikel 51 

Steigerung des Potenzials von Aquakulturanlagen 

(1) Um die Entwicklung von Aquakulturanlagen und Infrastrukturen zu fördern und die Umweltbelastung ihrer Tätig
keit zu verringern, kann aus dem EMFF Folgendes unterstützt werden: 

a) die Bestimmung und Kartierung der geeignetsten Gebiete für Aquakulturvorhaben, gegebenenfalls unter Berücksichti
gung von Raumordnungsprozessen, und die Bestimmung und Kartierung von Gebieten, die von Aquakultur aus
genommen werden sollten, um die Rolle dieser Gebiete für das Funktionieren des Ökosystems zu erhalten; 

b) die Verbesserung und der Ausbau der für die Steigerung des Potenzials der Aquakulturanlagen und die Verringerung 
der negativen Umweltauswirkungen der Aquakultur erforderlichen Unterstützungseinrichtungen und Infrastrukturen, 
einschließlich Investitionen in Flurbereinigung, Energieversorgung oder Wasserwirtschaft; 

c) Maßnahmen, die von den zuständigen Behörden gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 2009/147/EG oder Artikel 16 
Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG mit dem Ziel getroffen und durchgeführt werden, erheblichen Schaden von der 
Aquakultur abzuwenden; 

d) Maßnahmen, die von den zuständigen Behörden infolge der Feststellung erhöhter Mortalitäten oder von Krankheiten 
nach Artikel 10 der Richtlinie 2006/88/EG des Rates ( 1 ) getroffen und durchgeführt werden. Diese Maßnahmen 
können die Annahme von Schalentieraktionsplänen umfassen, die dem Schutz, der Wiederherstellung und der Bewirt
schaftung, einschließlich Unterstützung für Schalentierzüchter, zur Erhaltung natürlicher Schalentierbänke und Fang
gebiete dienen. 

(2) Begünstigte der Unterstützung nach diesem Artikel sind nur Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder private 
Einrichtungen, die von dem Mitgliedstaat mit den in Absatz 1 genannten Aufgaben betraut worden sind. 

Artikel 52 

Förderung neuer Aquakulturproduzenten, die nachhaltige Aquakultur praktizieren 

(1) Zur Förderung des Unternehmertums in der Aquakultur kann aus dem EMFF die Gründung von nachhaltigen 
Aquakulturunternehmen durch neue Aquakulturproduzenten unterstützt werden. 

(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 wird Neueinsteigern im Aquakultursektor gewährt, wenn sie 

a) angemessene Berufsqualifikationen und Kompetenz besitzen; 

b) zum ersten Mal als Leiter eines solchen Unternehmens ein Aquakulturkleinst- oder -kleinunternehmen gründen; und 

c) für die Entwicklung ihrer Aquakulturtätigkeit einen Geschäftsplan vorlegen.
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(3) Neueinsteiger im Aquakultursektor können, um die erforderlichen Berufsqualifikationen zu erwerben, die Unterstüt
zung gemäß Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe a in Anspruch nehmen. 

Artikel 53 

Umstellung auf Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfungen und ökologische/biologische Aquakultur 

(1) Zur Förderung der Entwicklung einer ökologischen/biologischen oder energieeffizienten Aquakultur kann aus dem 
EMFF Folgendes unterstützt werden: 

a) die Umstellung von einer konventionellen Aquakulturproduktion auf ökologische/biologische Aquakultur im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates ( 1 ) sowie gemäß der Verordnung (EG) Nr. 710/2009 der Kommission ( 2 ); 

b) die Beteiligung am Unionssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS), das mit der 
Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) eingeführt wurde. 

(2) Die Unterstützung wird nur Begünstigten gewährt, die sich für mindestens drei Jahre zur Teilnahme am EMAS oder 
für mindestens fünf Jahre zur Einhaltung der Anforderungen an die ökologische/biologische Produktion verpflichten. 

(3) Die Unterstützung wird in Form von Ausgleichszahlungen über höchstens drei Jahre während der Zeit der 
Umstellung des Unternehmens auf ökologische/biologische Produktion oder während der Vorbereitung auf die Beteiligung 
am EMAS gewährt. Die Mitgliedstaaten berechnen die Ausgleichszahlungen auf der Grundlage 

a) der Einkommensverluste oder Mehrkosten während des Übergangs von konventioneller zu ökologischer/biologischer 
Produktion für die nach Absatz 1 Buchstabe a förderfähigen Vorhaben oder 

b) der Mehrkosten infolge der Anwendung und Vorbereitung der Beteiligung am EMAS für die nach Absatz 1 Buchstabe 
b förderfähigen Vorhaben. 

Artikel 54 

Aquakultur und Umweltleistungen 

(1) Zur Förderung einer Aquakultur, die Umweltleistungen erbringt, kann aus dem EMFF Folgendes unterstützt werden: 

a) auf bestimmte Umwelterfordernisse abgestellte Aquakulturmethoden mit spezifischen Bewirtschaftungsauflagen auf
grund der Ausweisung von Natura-2000-Gebieten im Einklang mit der Richtlinie 92/43/EWG und der Richtlinie 
2009/147/EG; 

b) die Kosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Teilnahme an der Ex-situ-Erhaltung und -Reproduktion von 
Wassertieren im Rahmen von Biodiversitätsprogrammen zur Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt 
stehen, die von öffentlichen Stellen entwickelt oder von diesen überwacht werden; 

c) Aquakulturvorhaben, die die Erhaltung und die Verbesserung der Umwelt und der biologischen Vielfalt sowie die 
Erhaltung der Landschaft und traditioneller Merkmale der Aquakulturgebiete einbeziehen. 

(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe a wird in Form eines jährlichen Ausgleichs für die Mehrkosten 
und/oder Einkommensverluste aufgrund von Bewirtschaftungsauflagen in den betreffenden Gebieten im Zusammenhang 
mit der Durchführung der Richtlinie 92/43/EWG oder der Richtlinie 2009/147/EG gewährt. 

(3) Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe c wird nur Begünstigten gewährt, die sich verpflichten, mindestens 
fünf Jahre lang Aquakulturumweltauflagen einzuhalten, die über die reine Anwendung des Unionsrechts und des na
tionalen Rechts hinausgehen. Der Umweltnutzen des Vorhabens wird, wenn dieser nicht bereits anerkannt wurde, durch 
eine vorherige Bewertung durch die vom Mitgliedstaat benannten zuständigen Stellen nachgewiesen.
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( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung 
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABl. L 189 vom 20.7.2007, 
S. 1). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 710/2009 der Kommission vom 5. August 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates im Hinblick auf Durchführungsvorschriften für die Pro
duktion von Tieren und Meeresalgen in ökologischer/biologischer Aquakultur (ABl. L 204 vom 6.8.2009, S. 15). 

( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2001 über die freiwillige Beteiligung von 
Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) (ABl. L 114 vom 
24.4.2001, S. 1).
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(3) Neueinsteiger im Aquakultursektor können, um die erforderlichen Berufsqualifikationen zu erwerben, die Unterstüt
zung gemäß Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe a in Anspruch nehmen. 

Artikel 53 

Umstellung auf Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfungen und ökologische/biologische Aquakultur 

(1) Zur Förderung der Entwicklung einer ökologischen/biologischen oder energieeffizienten Aquakultur kann aus dem 
EMFF Folgendes unterstützt werden: 

a) die Umstellung von einer konventionellen Aquakulturproduktion auf ökologische/biologische Aquakultur im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates ( 1 ) sowie gemäß der Verordnung (EG) Nr. 710/2009 der Kommission ( 2 ); 

b) die Beteiligung am Unionssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS), das mit der 
Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) eingeführt wurde. 

(2) Die Unterstützung wird nur Begünstigten gewährt, die sich für mindestens drei Jahre zur Teilnahme am EMAS oder 
für mindestens fünf Jahre zur Einhaltung der Anforderungen an die ökologische/biologische Produktion verpflichten. 

(3) Die Unterstützung wird in Form von Ausgleichszahlungen über höchstens drei Jahre während der Zeit der 
Umstellung des Unternehmens auf ökologische/biologische Produktion oder während der Vorbereitung auf die Beteiligung 
am EMAS gewährt. Die Mitgliedstaaten berechnen die Ausgleichszahlungen auf der Grundlage 

a) der Einkommensverluste oder Mehrkosten während des Übergangs von konventioneller zu ökologischer/biologischer 
Produktion für die nach Absatz 1 Buchstabe a förderfähigen Vorhaben oder 

b) der Mehrkosten infolge der Anwendung und Vorbereitung der Beteiligung am EMAS für die nach Absatz 1 Buchstabe 
b förderfähigen Vorhaben. 

Artikel 54 

Aquakultur und Umweltleistungen 

(1) Zur Förderung einer Aquakultur, die Umweltleistungen erbringt, kann aus dem EMFF Folgendes unterstützt werden: 

a) auf bestimmte Umwelterfordernisse abgestellte Aquakulturmethoden mit spezifischen Bewirtschaftungsauflagen auf
grund der Ausweisung von Natura-2000-Gebieten im Einklang mit der Richtlinie 92/43/EWG und der Richtlinie 
2009/147/EG; 

b) die Kosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Teilnahme an der Ex-situ-Erhaltung und -Reproduktion von 
Wassertieren im Rahmen von Biodiversitätsprogrammen zur Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt 
stehen, die von öffentlichen Stellen entwickelt oder von diesen überwacht werden; 

c) Aquakulturvorhaben, die die Erhaltung und die Verbesserung der Umwelt und der biologischen Vielfalt sowie die 
Erhaltung der Landschaft und traditioneller Merkmale der Aquakulturgebiete einbeziehen. 

(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe a wird in Form eines jährlichen Ausgleichs für die Mehrkosten 
und/oder Einkommensverluste aufgrund von Bewirtschaftungsauflagen in den betreffenden Gebieten im Zusammenhang 
mit der Durchführung der Richtlinie 92/43/EWG oder der Richtlinie 2009/147/EG gewährt. 

(3) Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe c wird nur Begünstigten gewährt, die sich verpflichten, mindestens 
fünf Jahre lang Aquakulturumweltauflagen einzuhalten, die über die reine Anwendung des Unionsrechts und des na
tionalen Rechts hinausgehen. Der Umweltnutzen des Vorhabens wird, wenn dieser nicht bereits anerkannt wurde, durch 
eine vorherige Bewertung durch die vom Mitgliedstaat benannten zuständigen Stellen nachgewiesen.
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( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung 
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABl. L 189 vom 20.7.2007, 
S. 1). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 710/2009 der Kommission vom 5. August 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates im Hinblick auf Durchführungsvorschriften für die Pro
duktion von Tieren und Meeresalgen in ökologischer/biologischer Aquakultur (ABl. L 204 vom 6.8.2009, S. 15). 

( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2001 über die freiwillige Beteiligung von 
Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) (ABl. L 114 vom 
24.4.2001, S. 1).

(4) Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe c wird in Form eines jährlichen Ausgleichs für die entstandenen 
Mehrkosten und/oder Einkommensverluste gewährt. 

(5) Die Ergebnisse der gemäß diesem Artikel unterstützten Vorhaben werden von den Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Artikel 119 auf angemessene Art und Weise öffentlich zugänglich gemacht. 

Artikel 55 

Gesundheitspolitische Maßnahmen 

(1) Aus dem EMFF können Ausgleichszahlungen an Muschelzüchter unterstützt werden, wenn Letztere die Ernte von 
Zuchtmuscheln ausschließlich aus Gründen des Gesundheitsschutzes vorübergehend aussetzen müssen. 

(2) Die Unterstützung darf nur gewährt werden, wenn die Ernte aufgrund der Kontamination der Muscheln wegen der 
Ausbreitung von Toxine produzierendem Plankton oder des Auftretens von Biotoxine enthaltendem Plankton ausgesetzt 
wird und unter der Voraussetzung, dass 

a) die Kontamination mehr als vier aufeinanderfolgende Monate andauert oder 

b) wenn der Schaden aufgrund der Aussetzung der Ernte mehr als 25 % des Jahresumsatzes des betreffenden Unter
nehmens ausmacht, berechnet auf der Basis des durchschnittlichen Umsatzes dieses Unternehmens in den voran
gegangenen drei Kalenderjahren vor dem Jahr, in dem die Ernte ausgesetzt wird. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe b können die Mitgliedstaaten Sonderregelungen für die Berechnung bei 
den Unternehmen aufstellen, die seit weniger als drei Jahren aktiv sind. 

(3) Ausgleichszahlungen dürfen über den gesamten Programmplanungszeitraum nur für eine Dauer von höchstens 12 
Monaten gewährt werden. In hinreichend begründeten Fällen kann diese Dauer einmalig um bis zu weitere 12 Monate bis 
zu einer Gesamthöchstdauer von 24 Monaten verlängert werden. 

Artikel 56 

Tiergesundheit und Tierschutz 

(1) Zur Förderung der Tiergesundheit und des Tierschutzes in Aquakulturunternehmen, unter anderem über Prävention 
und Biosicherheit, kann aus dem EMFF Folgendes unterstützt werden: 

a) die Kosten für die Bekämpfung und Tilgung von Krankheiten in der Aquakultur im Einklang mit der Entscheidung 
2009/470/EG des Rates ( 1 ) einschließlich der Betriebskosten für die Erfüllung der Auflagen eines Tilgungsplans; 

b) die Entwicklung allgemeiner und artenspezifisch optimaler Verfahren oder Verhaltenskodizes für Biosicherheit oder 
Tiergesundheits- und Tierschutzerfordernisse in der Aquakultur; 

c) Initiativen zur Verringerung der Abhängigkeit von Tierarzneimitteln in Aquakulturen; 

d) veterinärmedizinische Studien oder Arzneimittelstudien sowie die Verbreitung und der Austausch von Informationen 
und optimalen Verfahren zu Tierkrankheiten in Aquakulturen mit dem Ziel, einen angemessenen Einsatz von Tier
arzneimitteln zu fördern; 

e) die Gründung und die Arbeit von in den Mitgliedstaaten anerkannten Verbünden zur Förderung des Gesundheits
schutzes im Aquakultursektor; 

f) Ausgleichszahlungen an Muschelzüchter, die wegen außergewöhnlicher Massenmortalität ihre Tätigkeiten vorüber
gehend einstellen müssen, wenn die Mortalitätsrate 20 % übersteigt oder wenn die Verluste aufgrund der Einstellung 
der Tätigkeit 35 % des jährlichen Umsatzes des betroffenen Unternehmens, berechnet auf der Grundlage des durch
schnittlichen Umsatzes dieses Unternehmens während der letzten drei Kalenderjahre vor dem Jahr, in dem die Tätig
keiten eingestellt wurden, übersteigt. 

(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 Buchstabe d gilt nicht für den Erwerb von Tierarzneimitteln. 

(3) Die Ergebnisse der nach Absatz 1 Buchstabe d finanzierten Studien werden von den Mitgliedstaaten im Einklang 
mit Artikel 119 auf angemessene Art und Weise berichtet und öffentlich zugänglich gemacht. 

(4) Die Unterstützung kann auch Einrichtungen des öffentlichen Rechts gewährt werden.
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( 1 ) Entscheidung 2009/470/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über bestimmte Ausgaben im Veterinärbereich (ABl. L 155 vom 18.6.2009, 
S. 30).
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Artikel 57 

Versicherung von Aquakulturbeständen 

(1) Um die Erzeugereinkommen in der Aquakultur zu sichern, können aus dem EMFF die Beiträge für Aquakultur
bestandsversicherungen unterstützt werden, die wirtschaftliche Verluste aufgrund mindestens eines der folgenden Ereig
nisse decken: 

a) Naturkatastrophen; 

b) widrige Witterungsverhältnisse; 

c) plötzliche Veränderungen der Wasserqualität und -quantität, für die der Betreiber nicht verantwortlich ist; 

d) Auftreten von Krankheiten im Aquakulturbereich oder Ausfall oder Zerstörung von Produktionsanlagen, für die der 
Betreiber nicht verantwortlich ist. 

(2) Das Auftreten der in Absatz 1 genannten Umstände in der Aquakultur muss vom betreffenden Mitgliedstaat als 
solches offiziell anerkannt werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten können gegebenenfalls im Voraus Kriterien festlegen, auf deren Grundlage die offizielle An
erkennung gemäß Absatz 2 als erteilt gilt. 

(4) Die Unterstützung wird nur für Versicherungsverträge für Aquakulturbestände gewährt, die zur Deckung von 
wirtschaftlichen Verlusten nach Absatz 1 in einem Umfang von über 30 % des durchschnittlichen Jahresumsatzes des 
Aquakulturbetreibers abgeschlossen wurden, wobei sich die Berechnung auf den durchschnittlichen Umsatz des Aqua
kulturbetreibers in den drei Kalenderjahren stützt, die dem Jahr, in dem die wirtschaftlichen Verluste eingetreten sind, 
vorangehenden. 

KAPITEL III 

Nachhaltige Entwicklung von Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebieten 

A b s c h n i t t 1 

A n w e n d u n g s b e r e i c h u n d Z i e l e 

Artikel 58 

Anwendungsbereich 

Die nachhaltige Entwicklung von Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebieten nach einem lokalen Entwicklungskonzept im 
Sinne von Artikel 32 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 wird aus dem EMFF unterstützt. 

Artikel 59 

Spezifische Ziele 

Die Unterstützung nach Maßgabe dieses Kapitels trägt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele im Rahmen der Priorität 
der Union gemäß Artikel 6 Absatz 4 bei. 

A b s c h n i t t 2 

A u f ö r t l i c h e r E b e n e b e t r i e b e n e S t r a t e g i e n f ü r d i e l o k a l e E n t w i c k l u n g u n d l o k a l e 
F i s c h e r e i a k t i o n s g r u p p e n 

Artikel 60 

Auf örtlicher Ebene betriebene Strategien für die lokale Entwicklung 

(1) Die auf örtlicher Ebene betriebenen Strategien für die lokale Entwicklung tragen wie folgt zur Verwirklichung der in 
Artikel 59 genannten Ziele bei: 

a) Sie bewirken eine optimale Einbindung des Fischerei- und Aquakultursektors in die nachhaltige Entwicklung der Fisch- 
und Aquakulturwirtschaftsgebiete an den Küsten und im Binnenland; 

b) sie stellen sicher, dass die örtliche Bevölkerung umfassend von den Möglichkeiten profitiert und die Chancen nutzt, die 
die Entwicklung des maritimen Bereichs, der Küsten und der Binnengewässer bietet, und unterstützen insbesondere 
kleine und schrumpfende Fischereihäfen dabei, ihr Meerespotenzial durch den Ausbau einer diversifizierten Infrastruk
tur voll auszuschöpfen. 

(2) Die Strategie ist auf den festgestellten Bedarf und die Möglichkeiten des einschlägigen Gebiets und auf die Prio
ritäten der Union gemäß Artikel 6 abzustimmen. Die Strategien können von gezielten Maßnahmen für Fischereien bis hin 
zu umfassenden Ansätzen zur Diversifizierung der Fischwirtschaftsgebiete reichen. Die Strategien sind mehr als eine reine 
Zusammenstellung von Vorhaben oder Aufzählung einzelner Sektormaßnahmen.
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Artikel 57 

Versicherung von Aquakulturbeständen 

(1) Um die Erzeugereinkommen in der Aquakultur zu sichern, können aus dem EMFF die Beiträge für Aquakultur
bestandsversicherungen unterstützt werden, die wirtschaftliche Verluste aufgrund mindestens eines der folgenden Ereig
nisse decken: 

a) Naturkatastrophen; 

b) widrige Witterungsverhältnisse; 

c) plötzliche Veränderungen der Wasserqualität und -quantität, für die der Betreiber nicht verantwortlich ist; 

d) Auftreten von Krankheiten im Aquakulturbereich oder Ausfall oder Zerstörung von Produktionsanlagen, für die der 
Betreiber nicht verantwortlich ist. 

(2) Das Auftreten der in Absatz 1 genannten Umstände in der Aquakultur muss vom betreffenden Mitgliedstaat als 
solches offiziell anerkannt werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten können gegebenenfalls im Voraus Kriterien festlegen, auf deren Grundlage die offizielle An
erkennung gemäß Absatz 2 als erteilt gilt. 

(4) Die Unterstützung wird nur für Versicherungsverträge für Aquakulturbestände gewährt, die zur Deckung von 
wirtschaftlichen Verlusten nach Absatz 1 in einem Umfang von über 30 % des durchschnittlichen Jahresumsatzes des 
Aquakulturbetreibers abgeschlossen wurden, wobei sich die Berechnung auf den durchschnittlichen Umsatz des Aqua
kulturbetreibers in den drei Kalenderjahren stützt, die dem Jahr, in dem die wirtschaftlichen Verluste eingetreten sind, 
vorangehenden. 

KAPITEL III 

Nachhaltige Entwicklung von Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebieten 

A b s c h n i t t 1 

A n w e n d u n g s b e r e i c h u n d Z i e l e 

Artikel 58 

Anwendungsbereich 

Die nachhaltige Entwicklung von Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebieten nach einem lokalen Entwicklungskonzept im 
Sinne von Artikel 32 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 wird aus dem EMFF unterstützt. 

Artikel 59 

Spezifische Ziele 

Die Unterstützung nach Maßgabe dieses Kapitels trägt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele im Rahmen der Priorität 
der Union gemäß Artikel 6 Absatz 4 bei. 

A b s c h n i t t 2 

A u f ö r t l i c h e r E b e n e b e t r i e b e n e S t r a t e g i e n f ü r d i e l o k a l e E n t w i c k l u n g u n d l o k a l e 
F i s c h e r e i a k t i o n s g r u p p e n 

Artikel 60 

Auf örtlicher Ebene betriebene Strategien für die lokale Entwicklung 

(1) Die auf örtlicher Ebene betriebenen Strategien für die lokale Entwicklung tragen wie folgt zur Verwirklichung der in 
Artikel 59 genannten Ziele bei: 

a) Sie bewirken eine optimale Einbindung des Fischerei- und Aquakultursektors in die nachhaltige Entwicklung der Fisch- 
und Aquakulturwirtschaftsgebiete an den Küsten und im Binnenland; 

b) sie stellen sicher, dass die örtliche Bevölkerung umfassend von den Möglichkeiten profitiert und die Chancen nutzt, die 
die Entwicklung des maritimen Bereichs, der Küsten und der Binnengewässer bietet, und unterstützen insbesondere 
kleine und schrumpfende Fischereihäfen dabei, ihr Meerespotenzial durch den Ausbau einer diversifizierten Infrastruk
tur voll auszuschöpfen. 

(2) Die Strategie ist auf den festgestellten Bedarf und die Möglichkeiten des einschlägigen Gebiets und auf die Prio
ritäten der Union gemäß Artikel 6 abzustimmen. Die Strategien können von gezielten Maßnahmen für Fischereien bis hin 
zu umfassenden Ansätzen zur Diversifizierung der Fischwirtschaftsgebiete reichen. Die Strategien sind mehr als eine reine 
Zusammenstellung von Vorhaben oder Aufzählung einzelner Sektormaßnahmen.
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Artikel 61 

Lokale Fischereiaktionsgruppen 

(1) Im Sinne des EMFF werden die in Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten 
lokalen Aktionsgruppen als lokale Fischereiaktionsgruppen („Fisheries Local Action Groups“, im Folgenden „FLAG“) 
bezeichnet. 

(2) Die FLAG schlagen eine auf örtlicher Ebene betriebene Strategie für die lokale Entwicklung vor, die sich zumindest 
auf die in Artikel 60 dieser Verordnung genannten Elemente stützt, und sind für ihre Umsetzung verantwortlich. 

(3) Die FLAG 

a) spiegeln über eine ausgewogene Vertretung der wichtigsten Interessengruppen aus Privatsektor, öffentlichem Sektor 
und Zivilgesellschaft den Schwerpunkt ihrer Strategie und die sozioökonomische Zusammensetzung des Gebiets wider; 

b) gewährleisten eine maßgebliche Vertretung des Fischerei- und/oder des Aquakultursektors. 

(4) Wird die auf örtlicher Ebene betriebene Strategie für die lokale Entwicklung zusätzlich zum EMFF auch aus anderen 
Fonds unterstützt, so muss das FLAG-Gremium für die Auswahl der EMFF-unterstützten Projekte ebenfalls die Anforde
rungen des Absatzes 3 erfüllen. 

(5) Die FLAG können über die in Artikel 34 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 geregelten Mindest
aufgaben hinaus weitere Aufgaben übernehmen, sofern derartige Aufgaben ihnen durch die Verwaltungsbehörde über
tragen werden. 

A b s c h n i t t 3 

F ö r d e r f ä h i g e V o r h a b e n 

Artikel 62 

Unterstützung aus dem EMFF für die von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung 

(1) Die folgenden Vorhaben sind in Einklang mit Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 unter diesem 
Abschnitt förderfähig: 

a) vorbereitende Unterstützung; 

b) Umsetzung auf örtlicher Ebene betriebener Strategien für die lokale Entwicklung; 

c) Kooperationsmaßnahmen; 

d) laufende Kosten und Sensibilisierung. 

(2) FLAG können bei der Verwaltungsbehörde eine Vorschusszahlung beantragen, wenn diese Möglichkeit im opera
tionellen Programm vorgesehen ist. Die Höhe der Vorschüsse darf 50 % der öffentlichen Unterstützung für die laufenden 
Kosten und die Sensibilisierung nicht überschreiten. 

Artikel 63 

Umsetzung auf örtlicher Ebene betriebener Strategien für die lokale Entwicklung 

(1) Die Umsetzung auf örtlicher Ebene betriebener Strategien für die lokale Entwicklung kann mit folgender Zielset
zung unterstützt werden: 

a) Schaffung von Mehrwert, Schaffung von Arbeitsplätzen, Steigerung der Attraktivität für junge Menschen und För
derung von Innovation auf allen Stufen der Versorgungskette für die Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse; 

b) Unterstützung der Diversifizierung in der kommerziellen oder nicht kommerziellen Fischerei, des lebenslangen Lernens 
und der Schaffung von Arbeitsplätzen in Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebieten; 

c) Stärkung und Nutzung des Umweltvermögens in Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebieten, einschließlich Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Klimawandels; 

d) Förderung von sozialem Wohlstand und kulturellem Erbe in Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebieten, die Fischerei, 
die Aquakultur und das maritime kulturelle Erbe eingeschlossen; 

e) Stärkung der Rolle der Fischereigemeinden bei der lokalen Entwicklung und politischen Entscheidungen über lokale 
Fischereiressourcen und maritime Tätigkeiten.
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(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 kann in Kapitel I, II und IV dieses Titels mit Ausnahme der Artikel 66 und 67 
vorgesehene Maßnahmen einschließen, sofern es klare Gründe für ihre Verwaltung auf lokaler Ebene gibt. Wird für 
Vorhaben zu solchen Maßnahmen eine Unterstützung gewährt, so gelten die in Kapitel I, II und IV dieses Titels fest
gelegten einschlägigen Bedingungen und die dort festgelegten Beteiligungssätze je Vorhaben. 

Artikel 64 

Kooperationsmaßnahmen 

(1) Die Unterstützung gemäß Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 kann gewährt 
werden für 

a) interterritoriale oder transnationale Kooperationsprojekte; 

b) vorbereitende technische Unterstützung für interterritoriale und transnationale Kooperationsprojekte, wenn FLAG 
nachweisen können, dass sie die Durchführung eines Projekts vorbereiten. 

Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff „interterritoriale Kooperation“ die Zusammenarbeit innerhalb eines 
Mitgliedstaats, und der Begriff „transnationale Kooperation“ die Zusammenarbeit von Gebieten in verschiedenen Mitglied
staaten oder die Zusammenarbeit von mindestens einem Gebiet eines Mitgliedstaats mit einem oder mehreren Gebieten in 
Drittländern. 

(2) Für die Zwecke dieses Artikels können neben anderen FLAG auch lokale öffentlich-private Partnerschaften, die 
innerhalb oder außerhalb der Union eine auf örtlicher Ebene betriebene Strategie für die lokale Entwicklung umsetzen, 
Partner einer FLAG im Rahmen des EMFF sein. 

(3) Wenn Kooperationsprojekte nicht von den FLAG ausgewählt werden, legen die Mitgliedstaaten ein geeignetes 
Verfahren zur Erleichterung von Kooperationsprojekten fest. Sie veröffentlichen spätestens zwei Jahre nach dem Zeitpunkt 
der Genehmigung ihres operationellen Programms die nationalen oder regionalen Verfahren für die Auswahl transnatio
naler Kooperationsprojekte und eine Aufstellung der förderfähigen Kosten. 

(4) Die Verwaltungsentscheidungen über die Kooperationsprojekte erfolgen spätestens vier Monate nach dem Zeit
punkt der Einreichung der Projekte. 

(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die genehmigten transnationalen Kooperationsprojekte gemäß Arti
kel 110 mit. 

KAPITEL IV 

Maßnahmen im Bereich Vermarktung und Verarbeitung 

Artikel 65 

Spezifische Ziele 

Die Unterstützung unter diesem Kapitel trägt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele im Rahmen der Priorität der 
Union gemäß Artikel 6 Absatz 5 bei. 

Artikel 66 

Produktions- und Vermarktungspläne 

(1) Für die Ausarbeitung und Durchführung von Produktions- und Vermarktungsplänen gemäß Artikel 28 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1379/2013 wird eine Unterstützung aus dem EMFF gewährt. 

(2) Ausgaben im Zusammenhang mit Produktions- und Vermarktungsplänen kommen erst dann für eine Unterstüt
zung aus dem EMFF in Betracht, nachdem die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats den jährlichen Tätigkeitsbericht 
gemäß Artikel 28 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 gebilligt haben. 

(3) Die jährliche Unterstützung je Erzeugerorganisation nach diesem Artikel darf 3 % des jährlichen Durchschnittswerts 
der Produktion, die von dieser Erzeugerorganisation in den vorausgehenden drei Kalenderjahren in Verkehr gebracht 
wurde, nicht überschreiten. Bei neu anerkannten Erzeugerorganisationen darf diese Unterstützung 3 % des jährlichen 
Durchschnittswerts der Produktion, die von den Mitgliedern dieser Organisation in den vorausgehenden drei Kalender
jahren in Verkehr gebracht wurde, nicht überschreiten. 

(4) Der betreffende Mitgliedstaat kann nach der Genehmigung des Produktions- und Vermarktungsplans im Einklang 
mit Artikel 28 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 einen Vorschuss in Höhe von 50 % der finanziellen 
Unterstützung gewähren.
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(2) Die Unterstützung nach Absatz 1 kann in Kapitel I, II und IV dieses Titels mit Ausnahme der Artikel 66 und 67 
vorgesehene Maßnahmen einschließen, sofern es klare Gründe für ihre Verwaltung auf lokaler Ebene gibt. Wird für 
Vorhaben zu solchen Maßnahmen eine Unterstützung gewährt, so gelten die in Kapitel I, II und IV dieses Titels fest
gelegten einschlägigen Bedingungen und die dort festgelegten Beteiligungssätze je Vorhaben. 

Artikel 64 

Kooperationsmaßnahmen 

(1) Die Unterstützung gemäß Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 kann gewährt 
werden für 

a) interterritoriale oder transnationale Kooperationsprojekte; 

b) vorbereitende technische Unterstützung für interterritoriale und transnationale Kooperationsprojekte, wenn FLAG 
nachweisen können, dass sie die Durchführung eines Projekts vorbereiten. 

Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff „interterritoriale Kooperation“ die Zusammenarbeit innerhalb eines 
Mitgliedstaats, und der Begriff „transnationale Kooperation“ die Zusammenarbeit von Gebieten in verschiedenen Mitglied
staaten oder die Zusammenarbeit von mindestens einem Gebiet eines Mitgliedstaats mit einem oder mehreren Gebieten in 
Drittländern. 

(2) Für die Zwecke dieses Artikels können neben anderen FLAG auch lokale öffentlich-private Partnerschaften, die 
innerhalb oder außerhalb der Union eine auf örtlicher Ebene betriebene Strategie für die lokale Entwicklung umsetzen, 
Partner einer FLAG im Rahmen des EMFF sein. 

(3) Wenn Kooperationsprojekte nicht von den FLAG ausgewählt werden, legen die Mitgliedstaaten ein geeignetes 
Verfahren zur Erleichterung von Kooperationsprojekten fest. Sie veröffentlichen spätestens zwei Jahre nach dem Zeitpunkt 
der Genehmigung ihres operationellen Programms die nationalen oder regionalen Verfahren für die Auswahl transnatio
naler Kooperationsprojekte und eine Aufstellung der förderfähigen Kosten. 

(4) Die Verwaltungsentscheidungen über die Kooperationsprojekte erfolgen spätestens vier Monate nach dem Zeit
punkt der Einreichung der Projekte. 

(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die genehmigten transnationalen Kooperationsprojekte gemäß Arti
kel 110 mit. 

KAPITEL IV 

Maßnahmen im Bereich Vermarktung und Verarbeitung 

Artikel 65 

Spezifische Ziele 

Die Unterstützung unter diesem Kapitel trägt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele im Rahmen der Priorität der 
Union gemäß Artikel 6 Absatz 5 bei. 

Artikel 66 

Produktions- und Vermarktungspläne 

(1) Für die Ausarbeitung und Durchführung von Produktions- und Vermarktungsplänen gemäß Artikel 28 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1379/2013 wird eine Unterstützung aus dem EMFF gewährt. 

(2) Ausgaben im Zusammenhang mit Produktions- und Vermarktungsplänen kommen erst dann für eine Unterstüt
zung aus dem EMFF in Betracht, nachdem die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats den jährlichen Tätigkeitsbericht 
gemäß Artikel 28 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 gebilligt haben. 

(3) Die jährliche Unterstützung je Erzeugerorganisation nach diesem Artikel darf 3 % des jährlichen Durchschnittswerts 
der Produktion, die von dieser Erzeugerorganisation in den vorausgehenden drei Kalenderjahren in Verkehr gebracht 
wurde, nicht überschreiten. Bei neu anerkannten Erzeugerorganisationen darf diese Unterstützung 3 % des jährlichen 
Durchschnittswerts der Produktion, die von den Mitgliedern dieser Organisation in den vorausgehenden drei Kalender
jahren in Verkehr gebracht wurde, nicht überschreiten. 

(4) Der betreffende Mitgliedstaat kann nach der Genehmigung des Produktions- und Vermarktungsplans im Einklang 
mit Artikel 28 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 einen Vorschuss in Höhe von 50 % der finanziellen 
Unterstützung gewähren.
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(5) Die Unterstützung gemäß Absatz 1 wird ausschließlich Erzeugerorganisationen und Vereinigungen von Erzeuger
organisationen gewährt. 

Artikel 67 

Lagerhaltungsbeihilfe 

(1) Für Ausgleichszahlungen an anerkannte Erzeugerorganisationen oder Vereinigungen von Erzeugerorganisationen, 
die in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013genannte Erzeugnisse lagern, kann eine Unterstützung aus dem 
EMFF gewährt werden, sofern die Lagerung dieser Erzeugnisse im Einklang mit den Artikeln 30 und 31 jener Verordnung 
und unter den folgenden Bedingungen erfolgt: 

a) Die Höhe der Lagerhaltungsbeihilfe übersteigt nicht die technischen und finanziellen Kosten der notwendigen Maß
nahmen zur Haltbarmachung und Lagerung der betreffenden Erzeugnisse; 

b) die für die Lagerhaltungsbeihilfe förderfähigen Mengen übersteigen nicht 15 % der von der Erzeugerorganisation zum 
Verkauf angebotenen Jahresmengen der betreffenden Erzeugnisse; 

c) die jährliche finanzielle Unterstützung übersteigt nicht 2 % des jährlichen Durchschnittswerts der Produktion, die von 
den Mitgliedern der Erzeugerorganisation im Zeitraum 2009-2011 in Verkehr gebracht wurde. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe c gilt, dass, wenn ein Mitglied der Erzeugerorganisation im Zeitraum 2009 
bis 2011 keine Produktion in Verkehr gebracht hat, der jährliche Durchschnittswert der in Verkehr gebrachten Produktion 
in den ersten drei Jahren der Produktion dieses Mitglieds berücksichtigt wird. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Unterstützung wird zum 31. Dezember 2018 eingestellt. 

(3) Unterstützung nach Absatz 1 wird erst gewährt, nachdem die Erzeugnisse wieder zum menschlichen Verzehr auf 
den Markt gebracht wurden. 

(4) Die Mitgliedstaaten setzen die Höhe der in ihrem Hoheitsgebiet geltenden technischen und finanziellen Kosten wie 
folgt fest: 

a) Die technischen Kosten werden jährlich auf der Grundlage der direkten Kosten für Maßnahmen zur Haltbarmachung 
und Lagerhaltung der fraglichen Erzeugnisse berechnet; 

b) die finanziellen Kosten werden jährlich anhand des in jedem Mitgliedstaat jährlich festgesetzten Zinssatzes berechnet; 

Diese technischen und finanziellen Kosten werden öffentlich bekanntgemacht. 

(5) Die Mitgliedstaaten führen Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass die Erzeugnisse, für die eine Lagerhaltungs
beihilfe gewährt wird, die in diesem Artikel genannten Voraussetzungen erfüllen. Für die Zwecke solcher Kontrollen 
führen die Begünstigten der Lagerhaltungsbeihilfe Bestandsbücher für jede Kategorie von Erzeugnissen, die eingelagert und 
später wieder für den menschlichen Verzehr auf den Markt gebracht werden. 

Artikel 68 

Vermarktungsmaßnahmen 

(1) Aus dem EMFF unterstützt werden können Vermarktungsmaßnahmen für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse, die 
auf Folgendes abzielen: 

a) die Gründung von Erzeugerorganisationen, Vereinigungen von Erzeugerorganisationen oder Branchenverbänden, die 
gemäß Kapitel II Abschnitt II der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 anerkannt werden; 

b) die Erschließung neuer Märkte und die Verbesserung der Bedingungen für das Inverkehrbringen von Fisch- und 
Aquakulturerzeugnissen, einschließlich von 

i) Arten mit Vermarktungspotenzial; 

ii) unerwünschten Fängen aus kommerziell genutzten Beständen, die im Einklang mit technischen Maßnahmen, 
Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 und Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 
1379/2013 angelandet werden; 

iii) mit umweltfreundlichen Methoden gewonnenen Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen oder Erzeugnissen öko
logischer/biologischer Aquakultur im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 834/2007;
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c) die Förderung der Qualität und des Mehrwerts durch Erleichterung 

i) von Anträgen auf Eintragung eines bestimmten Erzeugnisses und der Anpassung der betroffenen Betreiber an die 
einschlägigen Anforderungen in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften und die Zertifizierung nach der Ver
ordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ); 

ii) der Zertifizierung und die Förderung von nachhaltigen Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen, einschließlich Er
zeugnissen aus der kleinen Küstenfischerei, sowie von umweltfreundlichen Verarbeitungsmethoden; 

iii) der direkten Vermarktung von Fischereierzeugnissen durch Küstenfischer oder durch ohne Boot tätige Fischer; 

iv) der Aufmachung und Verpackung der Erzeugnisse; 

d) Beiträge zur Transparenz von Erzeugung und Märkten und Durchführung von Marktstudien und von Studien zur 
Einfuhrabhängigkeit der Union; 

e) Beiträge zur Rückverfolgbarkeit von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen und gegebenenfalls die Entwicklung eines 
Umweltzeichens der Union für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013; 

f) Ausarbeitung von Standardverträgen für KMU, die mit dem Unionsrecht vereinbar sind; 

g) Organisation regionaler, nationaler oder transnationaler Kommunikations- und Absatzförderungskampagnen zur Sen
sibilisierung der Öffentlichkeit hinsichtlich nachhaltiger Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse. 

(2) Die Vorhaben nach Absatz 1 können auch die Produktions-, Verarbeitungs- und Vermarktungstätigkeiten der 
Versorgungskette umfassen. 

Die Vorhaben nach Absatz 1 Buchstabe g dürfen nicht auf Handelsmarken ausgerichtet sein. 

Artikel 69 

Verarbeitung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen 

(1) Aus dem EMFF unterstützt werden können Investitionen in die Verarbeitung von Fischerei- und Aquakulturerzeug
nissen, die 

a) zu Energieeinsparungen beitragen oder die Umweltbelastung verringern, Abfallbehandlung eingeschlossen; 

b) die Sicherheit, die Hygiene, die Gesundheit und die Arbeitsbedingungen verbessern; 

c) die Verarbeitung von Fängen aus kommerziell genutzten Beständen fördern, die nicht für den menschlichen Verzehr 
nutzbar sind; 

d) der Verarbeitung von Nebenerzeugnissen dienen, die bei der Hauptverarbeitung anfallen; 

e) der Verarbeitung von ökologischen/biologischen Aquakulturerzeugnissen gemäß den Artikeln 6 und 7 der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 dienen; 

f) zu neuen oder verbesserten Erzeugnissen, neuen oder verbesserten Verfahren oder neuen oder verbesserten Systemen 
der Verwaltung oder Organisation führen. 

(2) Für andere Unternehmen als KMU wird die Unterstützung nach Absatz 1 ausschließlich über die in Teil Zwei Titel 
IV der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehenen Finanzinstrumente gewährt. 

KAPITEL V 

Ausgleich für Mehrkosten für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse in Gebieten in äußerster Randlage 

Artikel 70 

Ausgleichsregelung 

(1) Aus dem EMFF kann ein Ausgleich für die Mehrkosten gewährt werden, die Unternehmern im Fischfang, in der 
Fischzucht, in der Verarbeitung und Vermarktung von bestimmten Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen aus den 
Gebieten in äußerster Randlage nach Artikel 349 AEUV entstehen.

DE 20.5.2014 Amtsblatt der Europäischen Union L 149/41 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für 
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1).



295

EM
FF

-V
ER

O
RD

N
U

N
G

c) die Förderung der Qualität und des Mehrwerts durch Erleichterung 

i) von Anträgen auf Eintragung eines bestimmten Erzeugnisses und der Anpassung der betroffenen Betreiber an die 
einschlägigen Anforderungen in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften und die Zertifizierung nach der Ver
ordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ); 

ii) der Zertifizierung und die Förderung von nachhaltigen Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen, einschließlich Er
zeugnissen aus der kleinen Küstenfischerei, sowie von umweltfreundlichen Verarbeitungsmethoden; 

iii) der direkten Vermarktung von Fischereierzeugnissen durch Küstenfischer oder durch ohne Boot tätige Fischer; 

iv) der Aufmachung und Verpackung der Erzeugnisse; 

d) Beiträge zur Transparenz von Erzeugung und Märkten und Durchführung von Marktstudien und von Studien zur 
Einfuhrabhängigkeit der Union; 

e) Beiträge zur Rückverfolgbarkeit von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen und gegebenenfalls die Entwicklung eines 
Umweltzeichens der Union für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013; 

f) Ausarbeitung von Standardverträgen für KMU, die mit dem Unionsrecht vereinbar sind; 

g) Organisation regionaler, nationaler oder transnationaler Kommunikations- und Absatzförderungskampagnen zur Sen
sibilisierung der Öffentlichkeit hinsichtlich nachhaltiger Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse. 

(2) Die Vorhaben nach Absatz 1 können auch die Produktions-, Verarbeitungs- und Vermarktungstätigkeiten der 
Versorgungskette umfassen. 

Die Vorhaben nach Absatz 1 Buchstabe g dürfen nicht auf Handelsmarken ausgerichtet sein. 

Artikel 69 

Verarbeitung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen 

(1) Aus dem EMFF unterstützt werden können Investitionen in die Verarbeitung von Fischerei- und Aquakulturerzeug
nissen, die 

a) zu Energieeinsparungen beitragen oder die Umweltbelastung verringern, Abfallbehandlung eingeschlossen; 

b) die Sicherheit, die Hygiene, die Gesundheit und die Arbeitsbedingungen verbessern; 

c) die Verarbeitung von Fängen aus kommerziell genutzten Beständen fördern, die nicht für den menschlichen Verzehr 
nutzbar sind; 

d) der Verarbeitung von Nebenerzeugnissen dienen, die bei der Hauptverarbeitung anfallen; 

e) der Verarbeitung von ökologischen/biologischen Aquakulturerzeugnissen gemäß den Artikeln 6 und 7 der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 dienen; 

f) zu neuen oder verbesserten Erzeugnissen, neuen oder verbesserten Verfahren oder neuen oder verbesserten Systemen 
der Verwaltung oder Organisation führen. 

(2) Für andere Unternehmen als KMU wird die Unterstützung nach Absatz 1 ausschließlich über die in Teil Zwei Titel 
IV der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehenen Finanzinstrumente gewährt. 

KAPITEL V 

Ausgleich für Mehrkosten für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse in Gebieten in äußerster Randlage 

Artikel 70 

Ausgleichsregelung 

(1) Aus dem EMFF kann ein Ausgleich für die Mehrkosten gewährt werden, die Unternehmern im Fischfang, in der 
Fischzucht, in der Verarbeitung und Vermarktung von bestimmten Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen aus den 
Gebieten in äußerster Randlage nach Artikel 349 AEUV entstehen.
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(2) Jeder betroffene Mitgliedstaat legt für die in Absatz 1 genannten Gebiete das Verzeichnis der für einen Ausgleich in 
Betracht kommenden Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse und deren Mengen fest. 

(3) Bei der Festlegung des Verzeichnisses und der Mengen gemäß Absatz 2 tragen die Mitgliedstaaten allen einschlä
gigen Faktoren Rechnung, insbesondere der Notwendigkeit sicherzustellen, dass der Ausgleich in jeder Hinsicht mit den 
GFP-Vorschriften vereinbar ist. 

(4) Kein Ausgleich wird für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse gewährt, die 

a) von Drittlandschiffen gefangen wurden, mit Ausnahme der Fischereifahrzeuge, die die Flagge Venezuelas führen und in 
Unionsgewässern fischen; 

b) von Fischereifahrzeugen der Union gefangen wurden, die nicht in einem Hafen eines der in Absatz 1 genannten 
Gebiete registriert sind; 

c) aus Drittländern eingeführt wurden. 

(5) Absatz 4 Buchstabe b findet keine Anwendung, wenn die nach dem Ausgleichsplan für das betreffende Gebiet in 
äußerster Randlage gelieferten Rohwaren nicht ausreichen, um die vorhandene Kapazität der Verarbeitungsindustrie in 
dem betreffenden Gebiet auszulasten. 

(6) Folgende Unternehmer kommen für einen Ausgleich in Frage: 

a) natürliche oder juristische Personen, welche Produktionsmittel einsetzen, mit denen Fischerei- oder Aquakulturerzeug
nisse im Hinblick auf das Inverkehrbringen gewonnen werden; 

b) Eigner oder Betreiber von Fischereifahrzeugen, die in den Häfen der in Absatz 1 genannten Gebiete registriert sind und 
in diesen Gebieten ihrer Tätigkeit nachgehen, oder Zusammenschlüsse solcher Eigner oder Betreiber; 

c) Unternehmer des Verarbeitungs- und Vermarktungssektors oder deren Zusammenschlüsse. 

Artikel 71 

Berechnung des Ausgleichs 

Der Ausgleich wird den in Artikel 70 Absatz 6 genannten Unternehmern gewährt, die in den in Artikel 70 Absatz 1 
genannten Gebieten tätig sind, und berücksichtigt 

a) für jedes Erzeugnis oder jede Kategorie von Erzeugnissen der Fischerei oder Aquakultur die Mehrkosten, die aufgrund 
der besonderen Merkmale der betreffenden Gebiete entstehen, und 

b) jede sonstige Form von öffentlicher Intervention, die sich auf die Höhe der Mehrkosten auswirkt. 

Artikel 72 

Ausgleichsplan 

(1) Die betreffenden Mitgliedstaaten legen der Kommission einen Ausgleichplan für jedes in Artikel 70 Absatz 1 
genannte Gebiet vor. Dieser Ausgleichsplan schließt das Verzeichnis und die Mengen der Erzeugnisse der Fischerei und 
der Aquakultur sowie die Art von Unternehmen gemäß Artikel 70, der Höhe des Ausgleichs gemäß Artikel 71 und die 
Verwaltungsbehörde gemäß Artikel 97 ein. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit ihrer Entscheidung über 
die Genehmigung dieser Ausgleichspläne. 

(2) Die Mitgliedstaaten können den Inhalt des Ausgleichsplans nach Absatz 1 ändern. Die Mitgliedstaaten legen solche 
Änderungen der Kommission vor. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit ihrer Entscheidung über die 
Genehmigung dieser Änderungen. 

(3) Der Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Struktur des Ausgleichsplans. Diese Durch
führungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 126 delegierte Rechtsakte zu erlassen, in denen die 
Kriterien für die Berechnung der Mehrkosten aufgrund der besonderen Merkmale der betreffenden Gebiete festgelegt 
werden. 

Artikel 73 

Staatliche Beihilfen für die Umsetzung der Ausgleichspläne 

Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Finanzmittel für die Umsetzung der in Artikel 72 genannten Ausgleichspläne 
gewähren. In diesem Fall müssen die Mitgliedstaaten der Kommission die staatliche Beihilfe mitteilen, und die Kommission 
kann diese im Einklang mit der vorliegenden Verordnung als Bestandteil dieser Pläne genehmigen. Derart mitgeteilte 
staatliche Beihilfen werden im Sinne von Artikel 108 Absatz 3 erster Satz AEUV als notifiziert betrachtet.
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KAPITEL VI 

Begleitende Maßnahmen für die GFP in geteilter Mittelverwaltung 

Artikel 74 

Geografischer Anwendungsbereich 

Abweichend von Artikel 2 gilt dieses Kapitel auch für Vorhaben, die außerhalb des Gebiets der Union durchgeführt 
werden. 

Artikel 75 

Spezifische Ziele 

Die Unterstützung nach diesem Kapitel trägt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele im Rahmen der Priorität der 
Union gemäß Artikel 6 Absatz 3 bei. 

Artikel 76 

Überwachung und Durchsetzung 

(1) Für die Durchführung der Überwachungs-, Inspektions- und Durchsetzungsregelung der Union nach Artikel 36 der 
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013“ näher bestimmt in der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009, kann eine Unterstützung aus 
dem EMFF gewährt werden. 

(2) Förderfähig sind insbesondere folgende Arten von Vorhaben: 

a) der Erwerb, die Installation und die Entwicklung von Technologien, einschließlich Computer-Hardware und -Software, 
Schiffsortungssystemen (VDS), Videoüberwachungssystemen (CCTV-Systemen) und IT-Netzen, die die Sammlung, Ver
waltung, Validierung und Auswertung, das Risikomanagement, die Aufbereitung (im Wege von überwachungsrelevan
ten Websites) und den Austausch von Fischereidaten sowie die Entwicklung von Stichprobenverfahren für solche 
Daten und die Verknüpfung von sektorübergreifenden Datenaustauschsystemen ermöglichen; 

b) die Entwicklung, der Erwerb und die Installation der erforderlichen Komponenten, einschließlich Computer-Hardware 
und -Software, um die Datenübertragung von Akteuren im Fangsektor und in der Vermarktung von Fischereierzeug
nissen an die einschlägigen Behörden der Mitgliedstaaten und der Union sicherzustellen, einschließlich der erforder
lichen Komponenten für elektronische Aufzeichnungs- und Meldesysteme (ERS), Schiffsüberwachungssysteme (VMS) 
und automatische Schiffsidentifizierungssysteme (AIS), die zu Überwachungszwecken eingesetzt werden; 

c) die Entwicklung, der Erwerb und die Installation der erforderlichen Komponenten, einschließlich Computer-Hardware 
und -Software, um die Rückverfolgbarkeit von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen gemäß Artikel 58 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1224/2009 sicherzustellen; 

d) die Durchführung von Programmen zum Austausch von Daten zwischen Mitgliedstaaten und zu deren Analyse; 

e) die Modernisierung und der Erwerb von Patrouillenschiffen, -flugzeugen und -hubschraubern, sofern sie zu mindestens 
60 % ihrer auf Jahresbasis berechneten gesamten Einsatzzeit für die Überwachung der Fischerei genutzt werden; 

f) der Erwerb sonstiger Kontrollmittel, einschließlich Geräten zur Messung der Maschinenleistung und Wiegeausrüstun
gen; 

g) die Entwicklung innovativer Überwachungs- und Begleitsysteme und die Durchführung von Pilotprojekten in der 
Fischereiüberwachung, einschließlich Fisch-DNA-Analysen oder der Entwicklung überwachungsrelevanter Websites; 

h) Schulungs- und Austauschprogramme, auch zwischen Mitgliedstaaten, für die verantwortlichen Mitarbeiter im Bereich 
der Begleitung, Überwachung und Beaufsichtigung von Fischereitätigkeiten; 

i) Kosten-Nutzen-Analysen sowie die Bewertung durchgeführter Prüfungen und getätigter Ausgaben der zuständigen 
Behörden bei der Wahrnehmung von Begleit-, Überwachungs- und Aufsichtsaufgaben; 

j) Initiativen, einschließlich Seminaren und Multimedia-Instrumenten, zur Sensibilisierung sowohl von Fischern als auch 
von anderen Akteuren wie Inspektoren, Staatsanwälten und Richtern und der allgemeinen Öffentlichkeit für die 
Notwendigkeit, illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei zu bekämpfen und die Vorschriften der GFP umzuset
zen; 

k) Betriebskosten im Zuge der verschärften Überwachung von Beständen, für die nach Artikel 95 der Verordnung (EG) 
Nr. 1224/2009 festgelegte spezifische Kontroll- und Inspektionsprogramme gelten und bei denen eine Koordinierung 
der Kontrollen im Einklang mit Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 768/2005 ( 1 ) des Rates erfolgt;
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KAPITEL VI 

Begleitende Maßnahmen für die GFP in geteilter Mittelverwaltung 

Artikel 74 

Geografischer Anwendungsbereich 

Abweichend von Artikel 2 gilt dieses Kapitel auch für Vorhaben, die außerhalb des Gebiets der Union durchgeführt 
werden. 

Artikel 75 

Spezifische Ziele 

Die Unterstützung nach diesem Kapitel trägt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele im Rahmen der Priorität der 
Union gemäß Artikel 6 Absatz 3 bei. 

Artikel 76 

Überwachung und Durchsetzung 

(1) Für die Durchführung der Überwachungs-, Inspektions- und Durchsetzungsregelung der Union nach Artikel 36 der 
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013“ näher bestimmt in der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009, kann eine Unterstützung aus 
dem EMFF gewährt werden. 

(2) Förderfähig sind insbesondere folgende Arten von Vorhaben: 

a) der Erwerb, die Installation und die Entwicklung von Technologien, einschließlich Computer-Hardware und -Software, 
Schiffsortungssystemen (VDS), Videoüberwachungssystemen (CCTV-Systemen) und IT-Netzen, die die Sammlung, Ver
waltung, Validierung und Auswertung, das Risikomanagement, die Aufbereitung (im Wege von überwachungsrelevan
ten Websites) und den Austausch von Fischereidaten sowie die Entwicklung von Stichprobenverfahren für solche 
Daten und die Verknüpfung von sektorübergreifenden Datenaustauschsystemen ermöglichen; 

b) die Entwicklung, der Erwerb und die Installation der erforderlichen Komponenten, einschließlich Computer-Hardware 
und -Software, um die Datenübertragung von Akteuren im Fangsektor und in der Vermarktung von Fischereierzeug
nissen an die einschlägigen Behörden der Mitgliedstaaten und der Union sicherzustellen, einschließlich der erforder
lichen Komponenten für elektronische Aufzeichnungs- und Meldesysteme (ERS), Schiffsüberwachungssysteme (VMS) 
und automatische Schiffsidentifizierungssysteme (AIS), die zu Überwachungszwecken eingesetzt werden; 

c) die Entwicklung, der Erwerb und die Installation der erforderlichen Komponenten, einschließlich Computer-Hardware 
und -Software, um die Rückverfolgbarkeit von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen gemäß Artikel 58 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1224/2009 sicherzustellen; 

d) die Durchführung von Programmen zum Austausch von Daten zwischen Mitgliedstaaten und zu deren Analyse; 

e) die Modernisierung und der Erwerb von Patrouillenschiffen, -flugzeugen und -hubschraubern, sofern sie zu mindestens 
60 % ihrer auf Jahresbasis berechneten gesamten Einsatzzeit für die Überwachung der Fischerei genutzt werden; 

f) der Erwerb sonstiger Kontrollmittel, einschließlich Geräten zur Messung der Maschinenleistung und Wiegeausrüstun
gen; 

g) die Entwicklung innovativer Überwachungs- und Begleitsysteme und die Durchführung von Pilotprojekten in der 
Fischereiüberwachung, einschließlich Fisch-DNA-Analysen oder der Entwicklung überwachungsrelevanter Websites; 

h) Schulungs- und Austauschprogramme, auch zwischen Mitgliedstaaten, für die verantwortlichen Mitarbeiter im Bereich 
der Begleitung, Überwachung und Beaufsichtigung von Fischereitätigkeiten; 

i) Kosten-Nutzen-Analysen sowie die Bewertung durchgeführter Prüfungen und getätigter Ausgaben der zuständigen 
Behörden bei der Wahrnehmung von Begleit-, Überwachungs- und Aufsichtsaufgaben; 

j) Initiativen, einschließlich Seminaren und Multimedia-Instrumenten, zur Sensibilisierung sowohl von Fischern als auch 
von anderen Akteuren wie Inspektoren, Staatsanwälten und Richtern und der allgemeinen Öffentlichkeit für die 
Notwendigkeit, illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei zu bekämpfen und die Vorschriften der GFP umzuset
zen; 

k) Betriebskosten im Zuge der verschärften Überwachung von Beständen, für die nach Artikel 95 der Verordnung (EG) 
Nr. 1224/2009 festgelegte spezifische Kontroll- und Inspektionsprogramme gelten und bei denen eine Koordinierung 
der Kontrollen im Einklang mit Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 768/2005 ( 1 ) des Rates erfolgt;
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( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 768/2005 des Rates vom 26. April 2005 zur Errichtung einer Europäischen Fischereiaufsichtsagentur und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2847/93 zur Einführung einer Kontrollregelung für die Gemeinsame Fischereipolitik (ABl. L 128 
vom 21.5.2005, S. 1).

l) Programme in Verbindung mit der Durchführung eines gemäß Artikel 102 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 
1224/2009 aufgestellten Aktionsplans, einschließlich aller anfallenden Betriebskosten. 

(3) Die Maßnahmen gemäß Absatz 2 Buchstaben h bis l kommen nur für eine Unterstützung in Betracht, wenn sie 
sich auf die Überwachungstätigkeiten einer öffentlichen Stelle beziehen. 

(4) Im Falle der in Absatz 2 Buchstaben d und h genannten Maßnahmen benennen die betreffenden Mitgliedstaaten die 
Verwaltungsbehörden, die für das Vorhaben zuständig sind. 

Artikel 77 

Datenerhebung 

(1) Eine Unterstützung aus dem EMFF kann für die in Artikel 25 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 
1380/2013 geregelte und in der Verordnung (EG) Nr. 199/2008 näher bestimmte Erhebung, Verwaltung und Nutzung 
von Daten gewährt werden. 

(2) Förderfähig sind insbesondere folgende Arten von Vorhaben: 

a) die Erhebung, Verwaltung und Nutzung von Daten für wissenschaftliche Analysen und die Durchführung der GFP; 

b) nationale, transnationale und subnationale mehrjährige Beprobungsprogramme, sofern sie unter die GFP fallende 
Bestände betreffen; 

c) die Beobachtung der gewerblichen und der Freizeitfischerei auf See, einschließlich der Beifänge von Meeresorganismen 
wie Meeressäugern und Meeresvögeln; 

d) wissenschaftliche Forschungsreisen auf See; 

e) die Teilnahme von Vertretern der Mitgliedstaaten sowie von Vertretern der regionalen Behörden an regionalen Koor
dinierungstreffen, an Sitzungen regionaler Fischereiorganisationen, denen die Union als Vertragspartei angehört oder in 
denen sie als Beobachter vertreten ist, oder an Sitzungen internationaler, für die Ausarbeitung wissenschaftlicher 
Gutachten zuständiger Gremien; 

f) die Verbesserung der Systeme der Datenerhebung und Datenverwaltung und die Durchführung von Pilotstudien zur 
Verbesserung der vorhandenen Systeme der Datenerhebung und Datenverwaltung. 

KAPITEL VII 

Technische Hilfe auf Initiative von Mitgliedstaaten 

Artikel 78 

Technische Hilfe auf Initiative von Mitgliedstaaten 

(1) Eine Unterstützung aus dem EMFF kann auf Initiative eines Mitgliedstaats bis zu einer Obergrenze von 6 % des 
Gesamtbetrags des operationellen Programms für Folgendes gewährt werden: 

a) die in Artikel 59 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Maßnahmen technischer Hilfe; 

b) die Einrichtung nationaler Netze für die Verbreitung von Informationen, den Kapazitätsaufbau, den Austausch be
währter Verfahren und die Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen den FLAG in dem Gebiet des Mitgliedstaats. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Obergrenze kann in Ausnahmefällen unter hinreichend begründeten Umständen über
schritten werden. 

KAPITEL VIII 

In geteilter Mittelverwaltung finanzierte Maßnahmen zur IMP 

Artikel 79 

Spezifische Ziele 

(1) Die Unterstützung nach diesem Kapitel trägt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele im Rahmen der Priorität der 
Union gemäß Artikel 6 Absatz 6 bei; dies schließt unter anderem Folgendes ein: 

a) die integrierte Meeresüberwachung (IMS) und insbesondere der Gemeinsame Informationsraum (CISE) für die Über
wachung des maritimen Bereichs der Union; 

b) die Förderung des Meeresumweltschutzes, insbesondere der Meeresbiodiversität und der geschützten Meeresgebiete wie 
der Natura-2000-Gebiete unbeschadet des Artikels 37 dieser Verordnung, und die nachhaltige Nutzung von Meeres- 
und Küstenressourcen sowie die genauere Festlegung der Grenzen der Nachhaltigkeit menschlicher Tätigkeiten mit 
Auswirkungen auf die Meeresumwelt, insbesondere im Rahmen der Richtlinie 2008/56/EG.
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(2) Änderungen am operationellen Programm im Hinblick auf die Maßnahmen gemäß Absatz 1 führen nicht zu einer 
Erhöhung des Höchstbetrags nach Artikel 13 Absatz 7. 

Artikel 80 

Förderfähige Vorhaben 

(1) Aus dem EMFF können im Einklang mit den in Artikel 79 genannten Zielen unter anderem Vorhaben unterstützt 
werden, die: 

a) zur Erreichung der Ziele der integrierten Meeresüberwachung und insbesondere der Ziele des CISE beitragen; 

b) die Meeresumwelt schützen, insbesondere die Meeresbiodiversität und die geschützten Meeresgebiete wie die Natura- 
2000-Gebiete, im Einklang mit den in den Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG festgelegten Verpflichtungen; 

c) die Kenntnisse über den Zustand der Meeresumwelt im Hinblick auf die Ausarbeitung der in der Richtlinie 
2008/56/EG vorgesehenen Überwachungsprogramme und Maßnahmenprogramme im Einklang mit den in jener 
Richtlinie festgelegten Verpflichtungen verbessern. 

(2) Die für das Personal der nationalen Verwaltungen anfallenden Lohn- und Gehaltskosten gelten nicht als förder
fähige Betriebskosten. 

TITEL VI 

IN DIREKTER MITTELVERWALTUNG FINANZIERTE MASSNAHMEN 

KAPITEL I 

Integrierte Meerespolitik 

Artikel 81 

Geografischer Anwendungsbereich 

Abweichend von Artikel 2 gilt dieses Kapitel auch für Vorhaben, die außerhalb des Gebiets der Union durchgeführt 
werden. 

Artikel 82 

Anwendungsbereich und Ziele 

Die Unterstützung nach Maßgabe dieses Kapitels trägt zur Verbesserung der Entwicklung und Durchführung der IMP der 
Union bei. Sie hat Folgendes zum Ziel: 

a) die Entwicklung und Umsetzung einer integrierten Entscheidungsfindung in Meeres- und Küstenangelegenheiten zu 
fördern, insbesondere durch 

i) die Förderung von Maßnahmen, mit denen die Mitgliedstaaten oder ihre Regionen dazu ermutigt werden, eine 
integrierte meerespolitische Entscheidungsfindung zu entwickeln, einzuführen oder umzusetzen; 

ii) die Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit mit und unter den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
und Interessengruppen in meeresbezogenen und maritimen Fragen, einschließlich der Entwicklung und Umsetzung 
integrierter Strategien für Meeresräume, wobei ein ausgewogenes Vorgehen in allen Meeresräumen und die be
sonderen Gegebenheiten der Meeresräume und ihrer Unterregionen und gegebenenfalls die einschlägigen makro
regionalen Strategien berücksichtigt werden; 

iii) die Förderung von sektorübergreifenden Kooperationsplattformen und -netzen, die Vertreter von staatlichen Stellen 
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, der Wirtschaft einschließlich des Tourismussektors, von Forschungs
gemeinschaften, Bürgern, Organisationen der Zivilgesellschaft und der Sozialpartner einbeziehen; 

iv) die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten durch den Aus-tausch von Informationen und 
bewährten Verfahren zwischen den zuständigen Behörden; 

v) die Förderung des Austauschs bewährter Verfahren und des Dialogs auf internationaler Ebene, einschließlich des 
bilateralen Dialogs mit Drittländern unter Berücksichtigung des SRÜ und der einschlägigen internationalen Über
einkommen auf der Grundlage des SRÜ, unbeschadet etwaiger anderer Abkommen und Vereinbarungen zwischen 
der Union und den betreffenden Drittländern. Ein solcher Dialog umfasst gegebenenfalls auch eine effektive 
Diskussion über die Ratifizierung und Umsetzung des SRÜ; 

vi) die Stärkung der Wahrnehmbarkeit eines integrierten Konzepts für Meeresangelegenheiten und der Sensibilisierung 
der Behörden, der Privatwirtschaft und der Öffentlichkeit für ein solches Konzept;
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(2) Änderungen am operationellen Programm im Hinblick auf die Maßnahmen gemäß Absatz 1 führen nicht zu einer 
Erhöhung des Höchstbetrags nach Artikel 13 Absatz 7. 

Artikel 80 

Förderfähige Vorhaben 

(1) Aus dem EMFF können im Einklang mit den in Artikel 79 genannten Zielen unter anderem Vorhaben unterstützt 
werden, die: 

a) zur Erreichung der Ziele der integrierten Meeresüberwachung und insbesondere der Ziele des CISE beitragen; 

b) die Meeresumwelt schützen, insbesondere die Meeresbiodiversität und die geschützten Meeresgebiete wie die Natura- 
2000-Gebiete, im Einklang mit den in den Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG festgelegten Verpflichtungen; 

c) die Kenntnisse über den Zustand der Meeresumwelt im Hinblick auf die Ausarbeitung der in der Richtlinie 
2008/56/EG vorgesehenen Überwachungsprogramme und Maßnahmenprogramme im Einklang mit den in jener 
Richtlinie festgelegten Verpflichtungen verbessern. 

(2) Die für das Personal der nationalen Verwaltungen anfallenden Lohn- und Gehaltskosten gelten nicht als förder
fähige Betriebskosten. 

TITEL VI 

IN DIREKTER MITTELVERWALTUNG FINANZIERTE MASSNAHMEN 

KAPITEL I 

Integrierte Meerespolitik 

Artikel 81 

Geografischer Anwendungsbereich 

Abweichend von Artikel 2 gilt dieses Kapitel auch für Vorhaben, die außerhalb des Gebiets der Union durchgeführt 
werden. 

Artikel 82 

Anwendungsbereich und Ziele 

Die Unterstützung nach Maßgabe dieses Kapitels trägt zur Verbesserung der Entwicklung und Durchführung der IMP der 
Union bei. Sie hat Folgendes zum Ziel: 

a) die Entwicklung und Umsetzung einer integrierten Entscheidungsfindung in Meeres- und Küstenangelegenheiten zu 
fördern, insbesondere durch 

i) die Förderung von Maßnahmen, mit denen die Mitgliedstaaten oder ihre Regionen dazu ermutigt werden, eine 
integrierte meerespolitische Entscheidungsfindung zu entwickeln, einzuführen oder umzusetzen; 

ii) die Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit mit und unter den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
und Interessengruppen in meeresbezogenen und maritimen Fragen, einschließlich der Entwicklung und Umsetzung 
integrierter Strategien für Meeresräume, wobei ein ausgewogenes Vorgehen in allen Meeresräumen und die be
sonderen Gegebenheiten der Meeresräume und ihrer Unterregionen und gegebenenfalls die einschlägigen makro
regionalen Strategien berücksichtigt werden; 

iii) die Förderung von sektorübergreifenden Kooperationsplattformen und -netzen, die Vertreter von staatlichen Stellen 
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, der Wirtschaft einschließlich des Tourismussektors, von Forschungs
gemeinschaften, Bürgern, Organisationen der Zivilgesellschaft und der Sozialpartner einbeziehen; 

iv) die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten durch den Aus-tausch von Informationen und 
bewährten Verfahren zwischen den zuständigen Behörden; 

v) die Förderung des Austauschs bewährter Verfahren und des Dialogs auf internationaler Ebene, einschließlich des 
bilateralen Dialogs mit Drittländern unter Berücksichtigung des SRÜ und der einschlägigen internationalen Über
einkommen auf der Grundlage des SRÜ, unbeschadet etwaiger anderer Abkommen und Vereinbarungen zwischen 
der Union und den betreffenden Drittländern. Ein solcher Dialog umfasst gegebenenfalls auch eine effektive 
Diskussion über die Ratifizierung und Umsetzung des SRÜ; 

vi) die Stärkung der Wahrnehmbarkeit eines integrierten Konzepts für Meeresangelegenheiten und der Sensibilisierung 
der Behörden, der Privatwirtschaft und der Öffentlichkeit für ein solches Konzept;
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b) die Leistung eines Beitrags zur Entwicklung sektorübergreifender Initiativen, die verschiedenen maritimen Sektoren 
und/oder Politikbereichen gleichermaßen zugute kommen und die bestehende Instrumente und Initiativen berück
sichtigen und darauf aufbauen, wie etwa 

i) die integrierte Meeresüberwachung mit dem Ziel, die sichere, gefahrlose und nachhaltige Nutzung des maritimen 
Raums zu fördern, indem insbesondere die Wirksamkeit und Effizienz durch einen Informationsaustausch über 
Sektoren und Grenzen hinweg unter angemessener Berücksichtigung bestehender und künftiger Kooperations
mechanismen und -systeme verstärkt wird; 

ii) die Prozesse der maritimen Raumplanung und des integrierten Küstenzonenmanagements; 

iii) die schrittweise Entwicklung einer umfassenden und öffentlich zugänglichen hochwertigen Meeresdaten- und 
-wissensbank, die die gemeinsame Nutzung, Wiederverwendung und Verbreitung dieser Daten und dieses Wissens 
unter zahlreichen Nutzergruppen erleichtert und damit Doppelarbeit verhindert; zu diesem Zweck werden bereits 
bestehende Programme der Union und der Mitgliedstaaten optimal genutzt; 

c) die Unterstützung von nachhaltigem Wirtschaftswachstum, von Beschäftigung, Innovation und neuen Technologien 
innerhalb neu entstehender und künftiger maritimer Wirtschaftszweige sowie in den Küsten- und Inselregionen und 
den Gebieten in äußerster Randlage der Union, ergänzend zu etablierten sektoralen oder nationalen Aktivitäten; 

d) die Förderung des Meeresumweltschutzes, insbesondere der Meeresbiodiversität und der geschützten Meeresgebiete wie 
der Natura-2000-Gebiete, und der nachhaltigen Nutzung von Meeres- und Küstenressourcen sowie die genauere 
Festlegung der Grenzen der Nachhaltigkeit menschlicher Tätigkeiten mit Auswirkungen auf die Meeresumwelt im 
Einklang mit dem Ziel der Erreichung und Erhaltung eines guten ökologischen Zustands im Sinne der Richtlinie 
2008/56/EG. 

Artikel 83 

Förderfähige Vorhaben 

(1) Aus dem EMFF können im Einklang mit den in Artikel 82 genannten Zielen unter anderem folgende Vorhaben 
unterstützt werden: 

a) Studien; 

b) Projekte, einschließlich Test-Projekte und Kooperationsprojekte; 

c) Öffentlichkeitsarbeit und der Austausch bewährter Verfahren, Sensibilisierungskampagnen und damit verbundene 
Kommunikations- und Verbreitungstätigkeiten wie Publizitätskampagnen, Events, die Entwicklung und Pflege von 
Websites, und Plattformen einzelner Interessengruppen; 

d) Konferenzen, Seminare, Foren und Workshops; 

e) Koordinierungstätigkeiten einschließlich Netzen für den Informationsaustausch und die Unterstützung für die Entwick
lung von Strategien für einzelne Meeresräume; 

f) Entwicklung, Betrieb und Pflege von IT-Systemen und Netzwerken, die die Sammlung, Verwaltung, Validierung, 
Auswertung und den Austausch von Daten sowie die Entwicklung von Stichprobenverfahren für solche Daten und 
die Verknüpfung von sektorübergreifenden Datenaustauschsystemen ermöglichen; 

g) Schulungsprojekte zur Wissensentwicklung, berufliche Weiterbildung und Maßnahmen zur Förderung der Beschäfti
gung im maritimen Sektor. 

(2) Zur Verwirklichung des spezifischen Ziels der Entwicklung von grenzüberschreitenden und sektorübergreifenden 
Vorhaben gemäß Artikel 82 Buchstabe b kann aus dem EMFF Folgendes unterstützt werden: 

a) die Entwicklung und der Einsatz technischer Instrumente für die integrierte Meeresüberwachung insbesondere zur 
Unterstützung der Einrichtung, des Betriebs und der Pflege des CISE mit dem Ziel, den Informationsaustausch im 
Rahmen sektor- und grenzübergreifender Überwachungstätigkeiten durch Vernetzung aller Nutzergruppen zu fördern, 
wobei einschlägigen Entwicklungen sektorspezifischer Politiken in Sachen Überwachung Rechnung getragen und 
gegebenenfalls zu deren erforderlicher Weiterentwicklung beigetragen wird; 

b) Koordinierungs- und Kooperationstätigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten oder Regionen zur Entwicklung der ma
ritimen Raumplanung und des integrierten Küstenzonenmanagements, einschließlich Ausgaben für Systeme und Ver
fahren des Datenaustausches und der Begleitung, Bewertungstätigkeiten, die Einrichtung und Nutzung von Experten
netzen und die Erstellung eines Programms für den Kapazitätsaufbau in Mitgliedstaaten zur Durchführung der mari
timen Raumordnung; 

c) Initiativen zur Kofinanzierung, zum Erwerb und zur Unterhaltung von Meeresbeobachtungssystemen und technischer 
Instrumente für die Konzipierung, die Errichtung und den Betrieb eines operationellen europäischen Meeresbeob
achtungs- und Meeresdatennetzes mit dem Ziel, die Erhebung, den Erwerb, die Aggregierung, Verarbeitung, Qualitäts
kontrolle, Wiederverwendung und Verteilung von Meeresdaten und -wissen durch die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und/oder den betroffenen internationalen Einrichtungen zu erleichtern.
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KAPITEL II 

Begleitende Maßnahmen für die GFP und die IMP in direkter Mittelverwaltung 

Artikel 84 

Geografischer Anwendungsbereich 

Abweichend von Artikel 2 gilt dieses Kapitel auch für Vorhaben, die außerhalb des Gebiets der Union durchgeführt 
werden. 

Artikel 85 

Spezifische Ziele 

Maßnahmen nach diesem Kapitel erleichtern die Durchführung der GFP und der IMP insbesondere in Bezug auf 

a) die Erhebung, Verwaltung und Verbreitung von wissenschaftlichen Empfehlungen im Rahmen der GFP; 

b) spezifische Überwachungs- und Durchsetzungsmaßnahmen im Rahmen der GFP; 

c) freiwillige Beiträge zu internationalen Organisationen; 

d) Beiräte; 

e) Marktuntersuchungen; 

f) Kommunikation zur GFP und IMP. 

Artikel 86 

Wissenschaftliche Gutachten und Erkenntnisse 

(1) Für die Bereitstellung wissenschaftlicher Leistungen kann eine Unterstützung aus dem EMFF gewährt werden, 
insbesondere für Projekte der angewandten Forschung in direktem Zusammenhang mit wissenschaftlichen und sozio
ökonomischen Stellungnahmen und Empfehlungen für fundierte und wirksame Beschlüsse zur Bestandsbewirtschaftung 
im Rahmen der GFP. 

(2) Förderfähig sind insbesondere folgende Arten von Vorhaben: 

a) für die Durchführung und Weiterentwicklung der GFP erforderliche Studien und Pilotprojekte, auch zu alternativen 
Fang- und Aquakulturtechniken zur nachhaltigen Bestandsbewirtschaftung, auch innerhalb von Beiräten; 

b) die Ausarbeitung und Vorlage von wissenschaftlichen Stellungnahmen und Empfehlungen durch wissenschaftliche 
Stellen, einschließlich internationaler Beratungsgremien zu Bestandsabschätzungen, durch unabhängige Experten und 
durch Forschungseinrichtungen; 

c) die Teilnahme von Sachverständigen an Sitzungen von Arbeitsgruppen zu fischereiwissenschaftlichen und fischerei
technischen Fragen wie dem STECF sowie an internationalen Beratungsgremien und an Sitzungen, in denen der Beitrag 
von Fischerei- und Aquakultursachverständigen benötigt wird; 

d) wissenschaftliche Forschungsreisen auf See gemäß Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 199/2008 in 
Gebieten, in denen Fischereifahrzeuge der Union im Rahmen nachhaltiger partnerschaftlicher Fischereiabkommen 
gemäß Artikel 31 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 einer Fangtätigkeit nachgehen; 

e) Ausgaben der Kommission für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erhebung, Verwaltung und Nutzung von 
Daten, der Organisation und Leitung von Fischereisachverständigensitzungen und der Verwaltung der jährlichen 
Arbeitsprogramme im Zusammenhang mit fischereiwissenschaftlichem und fischereitechnischem Fachwissen, der Ver
arbeitung von Datenabrufen und Datenreihen und der Vorbereitungsarbeit für die Vorlage von wissenschaftlichen 
Stellungnahmen und Empfehlungen; 

f) Kooperationstätigkeiten unter Mitgliedstaaten im Bereich der Datenerhebung, einschließlich Kooperationstätigkeiten 
zwischen verschiedenen regionalen Akteure und einschließlich Einrichtung und Betrieb regionalisierter Datenbanken 
für die Speicherung, Verwaltung und Nutzung von Daten, die der regionalen Zusammenarbeit zugute kommen und 
die Datenerhebung und -verwaltung sowie die wissenschaftliche Fachkompetenz zur Unterstützung der Bestands
bewirtschaftung verbessern. 

Artikel 87 

Überwachung und Durchsetzung 

(1) Für die Durchführung der Überwachungs-, Inspektions- und Durchsetzungsregelung der Union gemäß Artikel 36 
der Verordnung (EG) Nr. 1380/2013, näher bestimmt in der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009, kann eine Unterstützung 
aus dem EMFF gewährt werden.
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KAPITEL II 

Begleitende Maßnahmen für die GFP und die IMP in direkter Mittelverwaltung 

Artikel 84 

Geografischer Anwendungsbereich 

Abweichend von Artikel 2 gilt dieses Kapitel auch für Vorhaben, die außerhalb des Gebiets der Union durchgeführt 
werden. 

Artikel 85 

Spezifische Ziele 

Maßnahmen nach diesem Kapitel erleichtern die Durchführung der GFP und der IMP insbesondere in Bezug auf 

a) die Erhebung, Verwaltung und Verbreitung von wissenschaftlichen Empfehlungen im Rahmen der GFP; 

b) spezifische Überwachungs- und Durchsetzungsmaßnahmen im Rahmen der GFP; 

c) freiwillige Beiträge zu internationalen Organisationen; 

d) Beiräte; 

e) Marktuntersuchungen; 

f) Kommunikation zur GFP und IMP. 

Artikel 86 

Wissenschaftliche Gutachten und Erkenntnisse 

(1) Für die Bereitstellung wissenschaftlicher Leistungen kann eine Unterstützung aus dem EMFF gewährt werden, 
insbesondere für Projekte der angewandten Forschung in direktem Zusammenhang mit wissenschaftlichen und sozio
ökonomischen Stellungnahmen und Empfehlungen für fundierte und wirksame Beschlüsse zur Bestandsbewirtschaftung 
im Rahmen der GFP. 

(2) Förderfähig sind insbesondere folgende Arten von Vorhaben: 

a) für die Durchführung und Weiterentwicklung der GFP erforderliche Studien und Pilotprojekte, auch zu alternativen 
Fang- und Aquakulturtechniken zur nachhaltigen Bestandsbewirtschaftung, auch innerhalb von Beiräten; 

b) die Ausarbeitung und Vorlage von wissenschaftlichen Stellungnahmen und Empfehlungen durch wissenschaftliche 
Stellen, einschließlich internationaler Beratungsgremien zu Bestandsabschätzungen, durch unabhängige Experten und 
durch Forschungseinrichtungen; 

c) die Teilnahme von Sachverständigen an Sitzungen von Arbeitsgruppen zu fischereiwissenschaftlichen und fischerei
technischen Fragen wie dem STECF sowie an internationalen Beratungsgremien und an Sitzungen, in denen der Beitrag 
von Fischerei- und Aquakultursachverständigen benötigt wird; 

d) wissenschaftliche Forschungsreisen auf See gemäß Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 199/2008 in 
Gebieten, in denen Fischereifahrzeuge der Union im Rahmen nachhaltiger partnerschaftlicher Fischereiabkommen 
gemäß Artikel 31 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 einer Fangtätigkeit nachgehen; 

e) Ausgaben der Kommission für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erhebung, Verwaltung und Nutzung von 
Daten, der Organisation und Leitung von Fischereisachverständigensitzungen und der Verwaltung der jährlichen 
Arbeitsprogramme im Zusammenhang mit fischereiwissenschaftlichem und fischereitechnischem Fachwissen, der Ver
arbeitung von Datenabrufen und Datenreihen und der Vorbereitungsarbeit für die Vorlage von wissenschaftlichen 
Stellungnahmen und Empfehlungen; 

f) Kooperationstätigkeiten unter Mitgliedstaaten im Bereich der Datenerhebung, einschließlich Kooperationstätigkeiten 
zwischen verschiedenen regionalen Akteure und einschließlich Einrichtung und Betrieb regionalisierter Datenbanken 
für die Speicherung, Verwaltung und Nutzung von Daten, die der regionalen Zusammenarbeit zugute kommen und 
die Datenerhebung und -verwaltung sowie die wissenschaftliche Fachkompetenz zur Unterstützung der Bestands
bewirtschaftung verbessern. 

Artikel 87 

Überwachung und Durchsetzung 

(1) Für die Durchführung der Überwachungs-, Inspektions- und Durchsetzungsregelung der Union gemäß Artikel 36 
der Verordnung (EG) Nr. 1380/2013, näher bestimmt in der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009, kann eine Unterstützung 
aus dem EMFF gewährt werden.
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(2) Förderfähig sind insbesondere folgende Arten von Vorhaben: 

a) der gemeinsame Erwerb und/oder das gemeinsame Chartern von Patrouillenschiffen, -flugzeugen und -hubschraubern 
durch verschiedene Mitgliedstaaten desselben geografischen Gebiets, sofern diese Ausrüstungen mindestens 60 % ihrer 
auf Jahresbasis berechneten gesamten Einsatzzeit für die Überwachung der Fischerei genutzt werden; 

b) Ausgaben für die Bewertung und Entwicklung von neuen Kontrolltechnologien sowie Verfahren zum Datenaustausch; 

c) alle operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der von der Kommission vorgenommenen Überwachung und 
Bewertung der Durchführung der GFP, insbesondere für Überprüfungs-, Inspektions- und Auditreisen, Ausrüstung 
und Schulung der Kommissionsbeamten, Organisation von oder Teilnahme an Sitzungen einschließlich des Austauschs 
von Informationen und bewährten Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten, Studien, IT-Dienstleistungen und -Dienst
leister und das Chartern oder der Erwerb von Inspektionsmitteln durch die Kommission gemäß Titel IX und X der 
Verordnung (EG) Nr. 1224/2009. 

(3) Zur Stärkung und Vereinheitlichung der Kontrollen kann eine Unterstützung aus dem EMFF für die Durchführung 
von transnationalen Projekten zur Entwicklung und Erprobung von zwischenstaatlichen Systemen zur Kontrolle, Inspek
tion und Durchführung gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013, näher bestimmt in der Verordnung (EG) 
Nr. 1224/2009, gewährt werden. 

(4) Förderfähig sind insbesondere die nachstehenden Arten von Vorhaben: 

a) internationale Programme zur Schulung des für die Begleitung, Kontrolle und Überwachung von Fangtätigkeiten 
zuständigen Personals; 

b) Initiativen, auch in Form von Seminaren und Medieninstrumenten, zur Vereinheitlichung der Auslegung von Rechts
vorschriften und der sich daraus ergebenden Kontrollen innerhalb der Union. 

(5) Für die in Absatz 2 Buchstabe a genannten Vorhaben wird nur ein betroffener Mitgliedstaat als Begünstigter 
benannt. 

Artikel 88 

Freiwillige Finanzbeiträge an internationale Organisationen 

Für folgende Arten von Vorhaben im Bereich der internationalen Beziehungen kann aus dem EMFF eine Unterstützung 
gewährt werden: 

a) Finanzbeiträge an die Organisationen der Vereinten Nationen sowie freiwillige Beiträge zu internationalen Organisa
tionen, die auf dem Gebiet des Seerechts tätig sind; 

b) Finanzbeiträge zu den Vorarbeiten für neue internationale Organisationen oder zur Ausarbeitung neuer internationaler 
Verträge, die für die Union von Interesse sind; 

c) Finanzbeiträge zu Arbeiten oder Programmen internationaler Organisationen, die für die Union von besonderem 
Interesse sind; 

d) Finanzbeiträge zu Tätigkeiten (einschließlich Arbeitssitzungen, informeller oder außerordentlicher Sitzungen von Ver
tragsparteien) zur Wahrung der Interessen der Union in internationalen Organisationen und zur Stärkung der Zu
sammenarbeit mit ihren Partnern in diesen Organisationen. Ist in diesem Zusammenhang die Anwesenheit von 
Vertretern aus Drittländern bei Verhandlungen und Sitzungen in internationalen Gremien für die Interessen der Union 
erforderlich, können die Kosten für deren Teilnahme vom EMFF übernommen werden. 

Artikel 89 

Beiräte 

(1) Für die Betriebskosten der mit Artikel 43 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 eingesetzten Beiräte wird eine 
Unterstützung aus dem EMFF gewährt. 

(2) Beiräte mit Rechtspersönlichkeit können als Gremien, die ein Ziel von allgemeinem europäischem Interesse ver
folgen, eine finanzielle Unterstützung der Union beantragen. 

Artikel 90 

Marktuntersuchungen 

Für die Gewinnung und Verbreitung von Kenntnissen und Informationen über den Markt für Erzeugnisse der Fischerei 
und der Aquakultur durch die Kommission gemäß Artikel 42 der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 kann eine Unterstüt
zung aus dem EMFF gewährt werden.

DE L 149/48 Amtsblatt der Europäischen Union 20.5.2014



302

Artikel 91 

Kommunikationstätigkeiten zur GFP und zur IMP 

Aus dem EMFF kann Folgendes unterstützt werden: 

a) Kosten für Informations- und Kommunikationstätigkeiten in Verbindung mit der GFP und der IMP einschließlich 

i) Kosten für die Erstellung, Übersetzung und Verbreitung von schriftlichem, audiovisuellem und elektronischem, auf 
die besonderen Erfordernisse der verschiedenen Zielgruppen zugeschnittenem Informationsmaterial; 

ii) Kosten für die Vorbereitung und Organisation von Veranstaltungen und Sitzungen zur Unterrichtung der ver
schiedenen von der GFP oder der IMP betroffenen Kreise oder zur Einholung von deren Stellungnahmen; 

b) Kosten für Reise und Unterkunft von Sachverständigen und Interessenvertretern, die von der Kommission zu Sit
zungen eingeladen werden; 

c) Kosten für die Unternehmenskommunikation über die politischen Prioritäten der Union, soweit sie mit den allgemei
nen Zielen dieser Verordnung zusammenhängen. 

KAPITEL III 

Technische Hilfe 

Artikel 92 

Technische Hilfe auf Initiative der Kommission 

Eine Unterstützung aus dem EMFF kann auf Initiative der Kommission bis zu einem Höchstbetrag von 1,1 % dieses Fonds 
für folgende Maßnahmen gewährt werden: 

a) die in Artikel 58 der Verordnung (EU) Nr. (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Maßnahmen der technischen Hilfe; 

b) die Vorbereitung, Begleitung und Bewertung nachhaltiger Fischereiabkommen und die Mitwirkung der Union in 
regionalen Fischereiorganisationen; zu den betreffenden Maßnahmen zählen Studien, Sitzungen, Einbeziehung von 
Experten, Ausgaben für Zeitbedienstete, Informationstätigkeiten sowie sonstige administrative Ausgaben oder Aus
gaben für wissenschaftliche oder technische Hilfe durch die Kommission; 

c) die Einrichtung eines europäischen FLAG-Netzes mit dem Ziel des Kapazitätsaufbaus, der Verbreitung von Informa
tionen, des Austauschs von Erfahrungen und bewährten Verfahren und der Unterstützung der Zusammenarbeit 
zwischen den FLAG. Dieses Netz arbeitet mit den vom EFRE, ESF und ELER geschaffenen Vernetzungsstellen und 
Stellen für technische Hilfe hinsichtlich ihrer Tätigkeiten der lokalen Entwicklung und transnationalen Kooperation 
zusammen. 

TITEL VII 

DURCHFÜHRUNG VON MASSNAHMEN IN GETEILTER MITTELVERWALTUNG 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 93 

Anwendungsbereich 

Dieser Titel gilt für Maßnahmen, die gemäß Titel V in geteilter Mittelverwaltung finanziert werden. 

KAPITEL II 

Durchführungsverfahren 

A b s c h n i t t 1 

U n t e r s t ü t z u n g a u s d e m E M F F 

Artikel 94 

Festlegung der Kofinanzierungssätze 

(1) Beim Erlass von Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 19 zur Genehmigung eines operationellen Programms 
legt die Kommission die Höchstbeteiligung des EMFF an dem Programm fest.
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Artikel 91 

Kommunikationstätigkeiten zur GFP und zur IMP 

Aus dem EMFF kann Folgendes unterstützt werden: 

a) Kosten für Informations- und Kommunikationstätigkeiten in Verbindung mit der GFP und der IMP einschließlich 

i) Kosten für die Erstellung, Übersetzung und Verbreitung von schriftlichem, audiovisuellem und elektronischem, auf 
die besonderen Erfordernisse der verschiedenen Zielgruppen zugeschnittenem Informationsmaterial; 

ii) Kosten für die Vorbereitung und Organisation von Veranstaltungen und Sitzungen zur Unterrichtung der ver
schiedenen von der GFP oder der IMP betroffenen Kreise oder zur Einholung von deren Stellungnahmen; 

b) Kosten für Reise und Unterkunft von Sachverständigen und Interessenvertretern, die von der Kommission zu Sit
zungen eingeladen werden; 

c) Kosten für die Unternehmenskommunikation über die politischen Prioritäten der Union, soweit sie mit den allgemei
nen Zielen dieser Verordnung zusammenhängen. 

KAPITEL III 

Technische Hilfe 

Artikel 92 

Technische Hilfe auf Initiative der Kommission 

Eine Unterstützung aus dem EMFF kann auf Initiative der Kommission bis zu einem Höchstbetrag von 1,1 % dieses Fonds 
für folgende Maßnahmen gewährt werden: 

a) die in Artikel 58 der Verordnung (EU) Nr. (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Maßnahmen der technischen Hilfe; 

b) die Vorbereitung, Begleitung und Bewertung nachhaltiger Fischereiabkommen und die Mitwirkung der Union in 
regionalen Fischereiorganisationen; zu den betreffenden Maßnahmen zählen Studien, Sitzungen, Einbeziehung von 
Experten, Ausgaben für Zeitbedienstete, Informationstätigkeiten sowie sonstige administrative Ausgaben oder Aus
gaben für wissenschaftliche oder technische Hilfe durch die Kommission; 

c) die Einrichtung eines europäischen FLAG-Netzes mit dem Ziel des Kapazitätsaufbaus, der Verbreitung von Informa
tionen, des Austauschs von Erfahrungen und bewährten Verfahren und der Unterstützung der Zusammenarbeit 
zwischen den FLAG. Dieses Netz arbeitet mit den vom EFRE, ESF und ELER geschaffenen Vernetzungsstellen und 
Stellen für technische Hilfe hinsichtlich ihrer Tätigkeiten der lokalen Entwicklung und transnationalen Kooperation 
zusammen. 

TITEL VII 

DURCHFÜHRUNG VON MASSNAHMEN IN GETEILTER MITTELVERWALTUNG 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 93 

Anwendungsbereich 

Dieser Titel gilt für Maßnahmen, die gemäß Titel V in geteilter Mittelverwaltung finanziert werden. 

KAPITEL II 

Durchführungsverfahren 

A b s c h n i t t 1 

U n t e r s t ü t z u n g a u s d e m E M F F 

Artikel 94 

Festlegung der Kofinanzierungssätze 

(1) Beim Erlass von Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 19 zur Genehmigung eines operationellen Programms 
legt die Kommission die Höchstbeteiligung des EMFF an dem Programm fest.
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(2) Die EMFF-Beteiligung wird auf der Grundlage der förderfähigen öffentlichen Ausgaben berechnet. 

In dem operationellen Programm wird die Höhe der EMFF-Beteiligung an den Prioritäten der Union gemäß Artikel 6 
festgesetzt. Die Höchstbeteiligung des EMFF beträgt 75 % und die Mindestbeteiligung des EMFF beträgt 20 % der förder
fähigen öffentlichen Ausgaben. 

(3) Abweichend von Absatz 2 beläuft sich die EMFF-Beteiligung auf 

a) 100 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben für die Unterstützung im Rahmen der Lagerhaltungsbeihilfe gemäß 
Artikel 67; 

b) 100 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben für die Ausgleichsregelung gemäß Artikel 70; 

c) 50 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben für die Unterstützung gemäß Artikel 33, Artikel 34 und Artikel 41 
Absatz 2; 

d) 70 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben für die Unterstützung gemäß Artikel 76 Absatz 2 Buchstabe e; 

e) 90 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben für die Unterstützung gemäß Artikel 76 Absatz 2 Buchstaben a bis d 
und f bis l; 

f) 80 % der förderfähigen Ausgaben für die Unterstützung gemäß Artikel 77. 

(4) Abweichend von Absatz 2 wird die Höchstbeteiligung des EMFF für spezifische Ziele im Rahmen einer Priorität der 
Union um zehn Prozentpunkte angehoben, wenn die gesamte Priorität der Union gemäß Artikel 6 Absatz 4 im Rahmen 
von der örtlichen Bevölkerung betriebener lokaler Entwicklung umgesetzt wird. 

Artikel 95 

Intensität der öffentlichen Beihilfen 

(1) Die Mitgliedstaaten wenden bei öffentlichen Beihilfen einen maximalen Beihilfesatz von 50 % der gesamten för
derfähigen Ausgaben des Vorhabens an. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten bei öffentlichen Beihilfen einen Beihilfesatz von 100 % der 
förderfähigen Ausgaben des Vorhabens anwenden, wenn 

a) der Begünstigte eine Einrichtung des öffentlichen Rechts oder ein Unternehmen ist, das gemäß Artikel 106 Absatz 2 
AEUV mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut ist, sofern die Beihilfe für die Erbrin
gung solcher Dienstleistungen gewährt wird; 

b) das Vorhaben die Lagerhaltungsbeihilfe gemäß Artikel 67 betrifft; 

c) das Vorhaben die Ausgleichsregelung gemäß Artikel 70 betrifft; 

d) das Vorhaben die Datenerhebung gemäß Artikel 77 betrifft; 

e) das Vorhaben die Gewährung von Unterstützung nach Artikel 33 oder Artikel 34 oder Ausgleichszahlungen nach den 
Artikeln 54, 55 oder 56 betrifft; 

f) das Vorhaben Maßnahmen der IMP nach Artikel 80 betrifft. 

(3) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten bei öffentlichen Beihilfen einen Beihilfesatz zwischen 50 % 
und 100 % der gesamten förderfähigen Ausgaben anwenden, wenn 

a) das Vorhaben im Rahmen von Titel V Kapitel I, II oder IV durchgeführt wird und alle folgenden Kriterien erfüllt: 

i) es ist von kollektivem Interesse; 

ii) es hat einen kollektiven Begünstigten; 

iii) es weist, gegebenenfalls auf lokaler Ebene, innovative Aspekte auf; 

b) das Vorhaben im Rahmen von Titel V Kapitel III durchgeführt wird, es eines der in Buchstabe a Ziffern i, ii oder iii 
genannten Kriterien erfüllt und wenn seine Ergebnisse öffentlich zugänglich gemacht werden.
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(4) Abweichend von Absatz 1 gelten für bestimmte Arten von Vorhaben zusätzliche Prozentpunkte gemäß Anhang I. 

(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung dessen, wie die verschiedenen Prozentpunkte der 
Intensität der öffentlichen Beihilfe in Fällen anzuwenden sind, in denen mehrere Voraussetzungen des Anhangs I erfüllt 
werden. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 96 

Berechnung von Mehrkosten oder Einkommensverlusten 

Wird eine Beihilfe auf der Grundlage von Mehrkosten oder Einkommensverlusten gewährt, so stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass die betreffenden Berechnungen angemessen und korrekt sind und im Voraus auf der Grundlage einer fairen, 
ausgewogenen und überprüfbaren Berechnung festgelegt werden. 

KAPITEL III 

Verwaltungs- und Kontrollsysteme 

Artikel 97 

Verwaltungsbehörde 

(1) Zusätzlich zu den allgemeinen Vorschriften in Artikel 125 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist es Aufgabe der 
Verwaltungsbehörde, 

a) der Kommission bis zum 31. März jedes Jahres sachdienliche kumulierte Daten über die bis Ende des vorangegangenen 
Kalenderjahrs zur Finanzierung ausgewählten Vorhaben zu übermitteln, einschließlich der Hauptmerkmale des Begüns
tigten und des Vorhabens; 

b) für die Publizität des operationellen Programms zu sorgen, indem potenzielle Begünstigte, Berufsverbände, die Wirt
schafts- und Sozialpartner, die Einrichtungen für die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen sowie die 
betreffenden Nichtregierungsorganisationen, einschließlich Umweltorganisationen, über die durch das Programm ge
botenen Möglichkeiten und die Regelungen für die Inanspruchnahme der Fördermittel des Programms informiert 
werden; 

c) für die Publizität des operationellen Programms zu sorgen, indem die Begünstigten über den Unionsbeitrag und die 
breite Öffentlichkeit über die Rolle der Union im Zusammenhang mit dem Programm unterrichtet werden. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit Vorschriften für die Darstellung der Daten gemäß Absatz 1 
Buchstabe a. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Beratungsverfahren gemäß Artikel 127 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 98 

Übermittlung von Finanzdaten 

(1) Bis zum 31. Januar und zum 31. Juli übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission auf elektronischem Wege 
eine Vorausschätzung des Betrags, für den sie von der Einreichung von Zahlungsanträgen im laufenden und im darauf
folgenden Haushaltsjahr ausgehen. 

(2) Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt zur Festlegung, des für die Einreichung von Finanzdaten an 
die Kommission zu verwendenden Modells. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

KAPITEL IV 

Kontrolle durch die Mitgliedstaaten 

Artikel 99 

Finanzkorrekturen durch die Mitgliedstaaten 

(1) Zusätzlich zu den Finanzkorrekturen nach Artikel 143 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 nehmen die Mitglied
staaten die Finanzkorrekturen vor, wenn der Begünstigte die Anforderungen nach Artikel 10 Absatz 2 dieser Verordnung 
nicht erfüllt. 

(2) Für die Fälle von Finanzkorrekturen nach Absatz 1 legen die Mitgliedstaaten den Betrag der Finanzkorrektur fest, 
der in angemessenem Verhältnis zu der Art, Schwere, Dauer und Wiederholung des Verstoßes oder der Straftat durch den 
Begünstigten und dem Umfang des EMFF-Beitrags zu der Wirtschaftstätigkeit des Begünstigten stehen muss.
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(4) Abweichend von Absatz 1 gelten für bestimmte Arten von Vorhaben zusätzliche Prozentpunkte gemäß Anhang I. 

(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung dessen, wie die verschiedenen Prozentpunkte der 
Intensität der öffentlichen Beihilfe in Fällen anzuwenden sind, in denen mehrere Voraussetzungen des Anhangs I erfüllt 
werden. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 96 

Berechnung von Mehrkosten oder Einkommensverlusten 

Wird eine Beihilfe auf der Grundlage von Mehrkosten oder Einkommensverlusten gewährt, so stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass die betreffenden Berechnungen angemessen und korrekt sind und im Voraus auf der Grundlage einer fairen, 
ausgewogenen und überprüfbaren Berechnung festgelegt werden. 

KAPITEL III 

Verwaltungs- und Kontrollsysteme 

Artikel 97 

Verwaltungsbehörde 

(1) Zusätzlich zu den allgemeinen Vorschriften in Artikel 125 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist es Aufgabe der 
Verwaltungsbehörde, 

a) der Kommission bis zum 31. März jedes Jahres sachdienliche kumulierte Daten über die bis Ende des vorangegangenen 
Kalenderjahrs zur Finanzierung ausgewählten Vorhaben zu übermitteln, einschließlich der Hauptmerkmale des Begüns
tigten und des Vorhabens; 

b) für die Publizität des operationellen Programms zu sorgen, indem potenzielle Begünstigte, Berufsverbände, die Wirt
schafts- und Sozialpartner, die Einrichtungen für die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen sowie die 
betreffenden Nichtregierungsorganisationen, einschließlich Umweltorganisationen, über die durch das Programm ge
botenen Möglichkeiten und die Regelungen für die Inanspruchnahme der Fördermittel des Programms informiert 
werden; 

c) für die Publizität des operationellen Programms zu sorgen, indem die Begünstigten über den Unionsbeitrag und die 
breite Öffentlichkeit über die Rolle der Union im Zusammenhang mit dem Programm unterrichtet werden. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit Vorschriften für die Darstellung der Daten gemäß Absatz 1 
Buchstabe a. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Beratungsverfahren gemäß Artikel 127 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 98 

Übermittlung von Finanzdaten 

(1) Bis zum 31. Januar und zum 31. Juli übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission auf elektronischem Wege 
eine Vorausschätzung des Betrags, für den sie von der Einreichung von Zahlungsanträgen im laufenden und im darauf
folgenden Haushaltsjahr ausgehen. 

(2) Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt zur Festlegung, des für die Einreichung von Finanzdaten an 
die Kommission zu verwendenden Modells. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

KAPITEL IV 

Kontrolle durch die Mitgliedstaaten 

Artikel 99 

Finanzkorrekturen durch die Mitgliedstaaten 

(1) Zusätzlich zu den Finanzkorrekturen nach Artikel 143 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 nehmen die Mitglied
staaten die Finanzkorrekturen vor, wenn der Begünstigte die Anforderungen nach Artikel 10 Absatz 2 dieser Verordnung 
nicht erfüllt. 

(2) Für die Fälle von Finanzkorrekturen nach Absatz 1 legen die Mitgliedstaaten den Betrag der Finanzkorrektur fest, 
der in angemessenem Verhältnis zu der Art, Schwere, Dauer und Wiederholung des Verstoßes oder der Straftat durch den 
Begünstigten und dem Umfang des EMFF-Beitrags zu der Wirtschaftstätigkeit des Begünstigten stehen muss.
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KAPITEL V 

Kontrolle durch die Kommission 

A b s c h n i t t 1 

U n t e r b r e c h u n g u n d A u s s e t z u n g 

Artikel 100 

Unterbrechung der Zahlungsfrist 

(1) Zusätzlich zu den in Artikel 83 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgelisteten 
Kriterien für eine Unterbrechung kann der bevollmächtigte Anweisungsbefugte im Sinne der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 die Zahlungsfrist für einen Antrag auf Zwischenzahlung unterbrechen, wenn ein Mitgliedstaat seinen 
Auflagen im Rahmen der GFP nicht nachgekommen ist, die sich auf die Ausgaben in einer bescheinigten Ausgaben
erklärung auswirken können, für die eine Zwischenzahlung beantragt wurde. 

(2) Vor Unterbrechung der in Absatz 1 genannten Zahlungsfrist für eine Zwischenzahlung erlässt die Kommission 
Durchführungsrechtsakte mit der Feststellung, dass Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die Auflagen im Rahmen der 
GFP vorliegen. Bevor die Kommission solche Durchführungsrechtsakte erlässt, unterrichtet sie den betreffenden Mitglied
staat unverzüglich über solche Anhaltspunkte oder zuverlässigen Informationen, und dem Mitgliedstaat wird die Gele
genheit gegeben, sich innerhalb einer angemessenen Frist zu äußern.. 

(3) Die Unterbrechung aller oder eines Teils der Zwischenzahlungen im Zusammenhang mit den Ausgaben gemäß 
Absatz 1, die durch den Antrag auf Zahlung abgedeckt sind muss in angemessenem Verhältnis zu der Art, Schwere, 
Dauer und Wiederholung des Verstoßes stehen. 

Artikel 101 

Aussetzung von Zahlungen 

(1) Zusätzlich zu Artikel 142 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 kann die Kommission Durchführungsrechtsakte 
erlassen, mit denen die Zwischenzahlungen für das operationelle Programm ganz oder teilweise ausgesetzt werden, wenn 
ein Mitgliedstaat seinen Auflagen im Rahmen der GFP in schwerwiegender Weise nicht nachgekommen ist, die sich auf 
die Ausgaben in einer bescheinigten Ausgabenerklärung auswirken können, für die eine Zwischenzahlung beantragt 
wurde. 

(2) Vor Aussetzung der in Absatz 1 genannten Zwischenzahlung erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte mit 
der Feststellung, dass ein Mitgliedstaat gegen die Auflagen im Rahmen der GFP verstoßen hat. Bevor die Kommission 
einen solchen Durchführungsrechtsakt erlässt, unterrichtet sie den betreffenden Mitgliedstaat unverzüglich über solche 
Feststellungen oder zuverlässige Informationen, und dem Mitgliedstaat wird die Gelegenheit gegeben, sich zu der An
gelegenheit zu äußern. 

(3) Die Aussetzung aller oder eines Teils der Zwischenzahlungen im Zusammenhang mit den Ausgaben gemäß Absatz 
1, die durch den Antrag auf Zahlung abgedeckt sind, muss in angemessenem Verhältnis zu der Art, Schwere, Dauer und 
Wiederholung des schwerwiegenden Verstoßes stehen. 

Artikel 102 

Befugnisse der Kommission 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 126 delegierte Rechtsakte zu erlassen, in denen 
diejenigen Fälle von Nichteinhaltung der Vorschriften gemäß Artikel 100 und diejenigen Fälle von schwerwiegender 
Nichteinhaltung der Vorschriften gemäß Artikel 101 Absatz 1 festgelegt sind, die sich aus den einschlägigen Vorschriften 
der GFP ergeben, die für die Erhaltung der biologischen Meeresschätze von ausschlaggebender Bedeutung sind. 

A b s c h n i t t 2 

I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h u n d F i n a n z k o r r e k t u r e n 

Artikel 103 

Zugang zu Informationen 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission auf deren Verlangen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit, die sie zur 
Durchführung von Unionsrechtsakten im Zusammenhang mit der GFP erlassen haben, sofern diese Rechtsakte finanzielle 
Auswirkungen für den EMFF haben. 

Artikel 104 

Vertraulichkeit 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission treffen alle erforderlichen Vorkehrungen, um die vertrauliche Behandlung 
der im Rahmen der Vor-Ort-Kontrollen oder des Rechnungsabschlusses nach dieser Verordnung übermittelten oder 
eingeholten Informationen zu gewährleisten.
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(2) Für die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen gelten die in Artikel 8 der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2185/96 des Rates ( 1 ) genannten Grundsätze. 

Artikel 105 

Finanzkorrekturen durch die Kommission 

(1) Zusätzlich zu den in Artikel 22 Absatz 7, Artikel 85 und Artikel 144 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 genannten Fällen kann die Kommission Durchführungsrechtsakte zur Vornahme von Finanzkorrekturen 
erlassen, mit denen der Unionsbeitrag zu einem operationellen Programm ganz oder teilweise gestrichen wird, wenn 
sie nach der notwendigen Untersuchung zu dem Schluss gelangt, dass 

a) bei den in einer bescheinigten Ausgabenerklärung geltend gemachten Ausgaben Fälle der Nichteinhaltung der Pflichten 
durch den Begünstigten im Sinne des Artikels 10 Absatz 2 dieser Verordnung vorliegen, die vom Mitgliedstaat nicht 
vor Einleitung des Finanzkorrekturverfahrens nach diesem Absatz berichtigt wurden, 

b) in einer bescheinigten Ausgabenerklärung geltend gemachte Ausgaben durch Fälle von schwerwiegenden Verstößen 
gegen GFP-Vorschriften durch den Mitgliedstaat betroffen sind, die eine Aussetzung der Zahlung nach Artikel 101 
dieser Verordnung zur Folge hatten, wobei der betroffene Mitgliedstaat nach wie vor nicht nachweisen kann, dass er 
die erforderlichen Abhilfemaßnahmen getroffen hat, um künftig die Einhaltung der geltenden Vorschriften und deren 
Durchsetzung zu gewährleisten. 

(2) Die Kommission legt die Höhe der Finanzkorrektur unter Berücksichtigung der Art, Schwere, Dauer und Wieder
holung des schwerwiegenden Verstoßes gegen die GFP-Vorschriften durch den Mitgliedstaat oder den Begünstigten und 
des Umfangs der EMFF-Beteiligung an der Wirtschaftstätigkeit des betreffenden Begünstigten fest. 

(3) Ist der Betrag der mit der Nichteinhaltung der GFP-Vorschriften durch den Mitgliedstaat behafteten Ausgaben nicht 
genau zu quantifizieren, so kann die Kommission einen Pauschalsatz festlegen oder eine extrapolierte Finanzkorrektur 
gemäß Absatz 4 vornehmen. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 126 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die 
Kriterien zur Festsetzung der Höhe der vorzunehmenden Finanzkorrektur und die Kriterien für die Anwendung eines 
Pauschalsatzes oder einer extrapolierten Finanzkorrektur festzulegen. 

Artikel 106 

Verfahren 

Artikel 145 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 findet entsprechend Anwendung, wenn die Kommission eine Finanz
korrektur gemäß Artikel 105 dieser Verordnung vorschlägt. 

KAPITEL VI 

Begleitung, Bewertung, Information und Informationsaustausch 

A b s c h n i t t 1 

E i n r i c h t u n g u n d Z i e l e e i n e s g e m e i n s a m e n B e g l e i t - u n d B e w e r t u n g s s y s t e m s 

Artikel 107 

Begleit- und Bewertungssystem 

(1) Es wird ein gemeinsames Begleit- und Bewertungssystem für EMFF-Vorhaben mit geteilter Mittelverwaltung einge
richtet, um die Leistung des EMFF zu messen. Um eine wirksame Leistungsmessung zu gewährleisten, wird die Kommis
sion ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 126 zur Festlegung von Inhalt und Struktur dieses Systems zu 
erlassen. 

(2) Die allgemeine Wirkung des EMFF wird im Verhältnis zu den Prioritäten der Union nach Artikel 6 betrachtet. 

Die Kommission kann Durchführungsrechtakte zur Festlegung einer Reihe von Indikatoren für diese Prioritäten der Union 
erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle für die Begleitung und Bewertung der betreffenden Maß
nahmen erforderlichen Angaben. Die Kommission trägt dem Datenbedarf und den Synergien zwischen potenziellen 
Datenquellen Rechnung, insbesondere deren Nutzung für statistische Zwecke, soweit zutreffend. Die Kommission erlässt 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von Vorschriften über die von den Mitgliedstaaten zu übermittelnden Informa
tionen sowie zu dem Datenbedarf und den Synergien zwischen potenziellen Datenquellen. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen.
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(2) Für die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen gelten die in Artikel 8 der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2185/96 des Rates ( 1 ) genannten Grundsätze. 

Artikel 105 

Finanzkorrekturen durch die Kommission 

(1) Zusätzlich zu den in Artikel 22 Absatz 7, Artikel 85 und Artikel 144 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 genannten Fällen kann die Kommission Durchführungsrechtsakte zur Vornahme von Finanzkorrekturen 
erlassen, mit denen der Unionsbeitrag zu einem operationellen Programm ganz oder teilweise gestrichen wird, wenn 
sie nach der notwendigen Untersuchung zu dem Schluss gelangt, dass 

a) bei den in einer bescheinigten Ausgabenerklärung geltend gemachten Ausgaben Fälle der Nichteinhaltung der Pflichten 
durch den Begünstigten im Sinne des Artikels 10 Absatz 2 dieser Verordnung vorliegen, die vom Mitgliedstaat nicht 
vor Einleitung des Finanzkorrekturverfahrens nach diesem Absatz berichtigt wurden, 

b) in einer bescheinigten Ausgabenerklärung geltend gemachte Ausgaben durch Fälle von schwerwiegenden Verstößen 
gegen GFP-Vorschriften durch den Mitgliedstaat betroffen sind, die eine Aussetzung der Zahlung nach Artikel 101 
dieser Verordnung zur Folge hatten, wobei der betroffene Mitgliedstaat nach wie vor nicht nachweisen kann, dass er 
die erforderlichen Abhilfemaßnahmen getroffen hat, um künftig die Einhaltung der geltenden Vorschriften und deren 
Durchsetzung zu gewährleisten. 

(2) Die Kommission legt die Höhe der Finanzkorrektur unter Berücksichtigung der Art, Schwere, Dauer und Wieder
holung des schwerwiegenden Verstoßes gegen die GFP-Vorschriften durch den Mitgliedstaat oder den Begünstigten und 
des Umfangs der EMFF-Beteiligung an der Wirtschaftstätigkeit des betreffenden Begünstigten fest. 

(3) Ist der Betrag der mit der Nichteinhaltung der GFP-Vorschriften durch den Mitgliedstaat behafteten Ausgaben nicht 
genau zu quantifizieren, so kann die Kommission einen Pauschalsatz festlegen oder eine extrapolierte Finanzkorrektur 
gemäß Absatz 4 vornehmen. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 126 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die 
Kriterien zur Festsetzung der Höhe der vorzunehmenden Finanzkorrektur und die Kriterien für die Anwendung eines 
Pauschalsatzes oder einer extrapolierten Finanzkorrektur festzulegen. 

Artikel 106 

Verfahren 

Artikel 145 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 findet entsprechend Anwendung, wenn die Kommission eine Finanz
korrektur gemäß Artikel 105 dieser Verordnung vorschlägt. 

KAPITEL VI 

Begleitung, Bewertung, Information und Informationsaustausch 

A b s c h n i t t 1 

E i n r i c h t u n g u n d Z i e l e e i n e s g e m e i n s a m e n B e g l e i t - u n d B e w e r t u n g s s y s t e m s 

Artikel 107 

Begleit- und Bewertungssystem 

(1) Es wird ein gemeinsames Begleit- und Bewertungssystem für EMFF-Vorhaben mit geteilter Mittelverwaltung einge
richtet, um die Leistung des EMFF zu messen. Um eine wirksame Leistungsmessung zu gewährleisten, wird die Kommis
sion ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 126 zur Festlegung von Inhalt und Struktur dieses Systems zu 
erlassen. 

(2) Die allgemeine Wirkung des EMFF wird im Verhältnis zu den Prioritäten der Union nach Artikel 6 betrachtet. 

Die Kommission kann Durchführungsrechtakte zur Festlegung einer Reihe von Indikatoren für diese Prioritäten der Union 
erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle für die Begleitung und Bewertung der betreffenden Maß
nahmen erforderlichen Angaben. Die Kommission trägt dem Datenbedarf und den Synergien zwischen potenziellen 
Datenquellen Rechnung, insbesondere deren Nutzung für statistische Zwecke, soweit zutreffend. Die Kommission erlässt 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von Vorschriften über die von den Mitgliedstaaten zu übermittelnden Informa
tionen sowie zu dem Datenbedarf und den Synergien zwischen potenziellen Datenquellen. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen.
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( 1 ) Verordnung (EURATOM, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort 
durch die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregel
mäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2).

(4) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat alle vier Jahre einen Bericht über die Anwendung 
dieses Artikels vor. Der erste Bericht ist bis zum 31. Dezember 2017 vorzulegen. 

Artikel 108 

Ziele 

Das gemeinsame Begleit- und Bewertungssystem zielt darauf ab, 

a) die Fortschritte und das Erreichte der GFP und der IMP aufzuzeigen, die allgemeinen Auswirkungen zu betrachten und 
die Wirksamkeit, Effizienz und Zweckdienlichkeit der EMFF-Vorhaben zu bewerten; 

b) einen Beitrag zu einer gezielteren Förderung der GFP und der IMP zu leisten; 

c) einen gemeinsamen Lernprozess im Rahmen der Begleitung und der Bewertung zu unterstützen; 

d) zuverlässige und faktenbasierte Bewertungen der EMFF-Vorhaben bereitzustellen, die in die Entscheidungsfindung 
einfließen. 

A b s c h n i t t 2 

T e c h n i s c h e B e s t i m m u n g e n 

Artikel 109 

Gemeinsame Indikatoren 

(1) Das Begleit- und Bewertungssystem gemäß Artikel 107 umfasst eine Liste gemeinsamer, auf jedes operationelle 
Programm anwendbarer Indikatoren für die Ausgangssituation sowie für die finanzielle Abwicklung, die Outputs und die 
Ergebnisse des operationellen Programms, um die Aggregation von Daten auf Unionsebene zu erlauben. 

(2) Die gemeinsamen Indikatoren sind an die Etappenziele und Ziele geknüpft, die in den operationellen Programmen 
im Sinne der Prioritäten der Union gemäß Artikel 6 festgelegt wurden. Diese gemeinsamen Indikatoren werden für die 
Leistungsüberprüfung gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 verwendet und erlauben eine 
Beurteilung der Fortschritte, der Effektivität und der Effizienz der Politikumsetzung im Vergleich zu den Zielen und 
Vorgaben auf Unions- und Programmebene. 

Artikel 110 

Elektronisches Informationssystem 

(1) Die wichtigsten für die Begleitung und Bewertung erforderlichen Angaben über die Umsetzung des operationellen 
Programms,über jedes für eine Finanzierung ausgewählte Vorhaben sowie über die abgeschlossenen Vorhaben, einschließ
lich der wichtigsten Merkmale des Begünstigten und des Projekts, werden elektronisch erfasst und gespeichert. 

(2) Die Kommission stellt sicher, dass ein angemessen gesichertes elektronisches System zur Erfassung, Speicherung 
und Verwaltung der wichtigsten Angaben und zur Berichterstattung über die Begleitung und Bewertung vorhanden ist. 

Artikel 111 

Bereitstellung von Informationen 

Die Begünstigten einer Unterstützung aus dem EMFF, einschließlich der FLAG, verpflichten sich, der Verwaltungsbehörde 
und/oder den ernannten Bewertern oder anderen Stellen, auf die die Ausübung von Aufgaben an deren Stelle übertragen 
wurde, alle erforderlichen Daten und Angaben zu übermitteln, die eine Begleitung und Bewertung des operationellen 
Programms, insbesondere hinsichtlich der Verwirklichung spezifischer Ziele und Prioritäten, ermöglichen. 

A b s c h n i t t 3 

B e g l e i t u n g 

Artikel 112 

Verfahren der Begleitung 

(1) Die Verwaltungsbehörde gemäß Artikel 97 dieser Verordnung und der Begleitausschuss gemäß Artikel 47 der 
Verordnung (EU) 1303/2013 begleiten die Qualität der Umsetzung des Programms. 

(2) Die Verwaltungsbehörde und der Begleitausschuss begleiten das operationelle Programm anhand von Finanz-, 
Output- und Ergebnisindikatoren.
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Artikel 113 

Aufgaben des Begleitausschusses 

Zusätzlich zu den Aufgaben gemäß Artikel 49 der Verordnung(EU) Nr. 1303/2013 überprüft der Begleitausschuss, ob das 
operationelle Programm leistungsfähig ist und wirksam umgesetzt wird. Zu diesem Zweck 

a) wird er binnen sechs Monaten nach dem Beschluss über die Programmgenehmigung zu den Kriterien für die Auswahl 
der finanzierten Vorhaben gehört und genehmigt diese; die Auswahlkriterien werden anhand der Erfordernisse der 
Programmplanung überprüft; 

b) prüft er die Tätigkeiten und den Output im Zusammenhang mit dem Bewertungsplan des Programms; 

c) prüft er die Aktionen des Programms hinsichtlich der Erfüllung der spezifischen Ex-ante-Konditionalitäten; 

d) prüft und genehmigt er die jährlichen Durchführungsberichte, bevor sie der Kommission übermittelt werden; 

e) prüft er die Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen, der Chancengleichheit und der 
Nichtdiskriminierung, einschließlich der Zugänglichkeit für Personen mit einer Behinderung. 

Der Begleitausschuss wird nicht zu den Arbeitsplänen für die Datenerhebung gemäß Artikel 21 gehört. 

Artikel 114 

Jährlicher Durchführungsbericht 

(1) Bis zum 31. Mai 2016 und bis zum 31. Mai jedes darauffolgenden Jahres bis einschließlich 2023 legen die 
Mitgliedstaat der Kommission einen jährlichen Durchführungsbericht über die Durchführung des operationellen Pro
gramms im vorhergehenden Kalenderjahr vor. Der 2016 vorgelegte Bericht bezieht sich auf die Kalenderjahre 2014 
und 2015. 

(2) Zusätzlich zu den Regelungen des Artikels 50 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthalten die jährlichen 
Durchführungsberichte Folgendes: 

a) Informationen über finanzielle Verpflichtungen und Ausgaben je Maßnahme; 

b) eine Zusammenfassung der hinsichtlich des Bewertungsplans durchgeführten Tätigkeiten; 

c) Informationen über die Maßnahmen in Fällen von schweren Verstößen im Sinne des Artikels 10 Absatz 1 dieser 
Verordnung und von Nichteinhaltung der Auflagen gemäß Artikel 10 Absatz 2 dieser Verordnung sowie über 
Abhilfemaßnahmen; 

d) Informationen über ergriffene Maßnahmen zur Erfüllung von Artikel 41 Absatz 10 dieser Verordnung; 

e) Informationen über ergriffene Maßnahmen zur Gewährleistung der Veröffentlichung der Begünstigten im Einklang mit 
Anhang V zu dieser Verordnung bzw. — für natürliche Personen — im Einklang mit den nationalem Recht, ein
schließlich der anwendbaren Höchstgrenzen. 

(3) Die Kommission Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von Vorschriften über das Format und die Aufmachung 
der jährlichen Durchführungsberichte. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127Absatz 3 ge
nannten Prüfverfahren erlassen. 

A b s c h n i t t 4 

B e w e r t u n g 

Artikel 115 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Elemente, die in den Ex-ante-Bewertungs
berichten gemäß Artikel 55 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthalten sein müssen, und zur Festlegung der 
Mindestanforderungen für den Bewertungsplan gemäß Artikel 56 jener Verordnung. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 dieser Verordnung genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Bewertungen dem gemäß Artikel 107 vereinbarten gemeinsamen Begleit- 
und Bewertungssystem entsprechen, organisieren die Erhebung und Sammlung der erforderlichen Daten und übermitteln 
die verschiedenen aus dem Begleitsystem stammenden Angaben an die Bewerter.
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Artikel 113 

Aufgaben des Begleitausschusses 

Zusätzlich zu den Aufgaben gemäß Artikel 49 der Verordnung(EU) Nr. 1303/2013 überprüft der Begleitausschuss, ob das 
operationelle Programm leistungsfähig ist und wirksam umgesetzt wird. Zu diesem Zweck 

a) wird er binnen sechs Monaten nach dem Beschluss über die Programmgenehmigung zu den Kriterien für die Auswahl 
der finanzierten Vorhaben gehört und genehmigt diese; die Auswahlkriterien werden anhand der Erfordernisse der 
Programmplanung überprüft; 

b) prüft er die Tätigkeiten und den Output im Zusammenhang mit dem Bewertungsplan des Programms; 

c) prüft er die Aktionen des Programms hinsichtlich der Erfüllung der spezifischen Ex-ante-Konditionalitäten; 

d) prüft und genehmigt er die jährlichen Durchführungsberichte, bevor sie der Kommission übermittelt werden; 

e) prüft er die Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen, der Chancengleichheit und der 
Nichtdiskriminierung, einschließlich der Zugänglichkeit für Personen mit einer Behinderung. 

Der Begleitausschuss wird nicht zu den Arbeitsplänen für die Datenerhebung gemäß Artikel 21 gehört. 

Artikel 114 

Jährlicher Durchführungsbericht 

(1) Bis zum 31. Mai 2016 und bis zum 31. Mai jedes darauffolgenden Jahres bis einschließlich 2023 legen die 
Mitgliedstaat der Kommission einen jährlichen Durchführungsbericht über die Durchführung des operationellen Pro
gramms im vorhergehenden Kalenderjahr vor. Der 2016 vorgelegte Bericht bezieht sich auf die Kalenderjahre 2014 
und 2015. 

(2) Zusätzlich zu den Regelungen des Artikels 50 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthalten die jährlichen 
Durchführungsberichte Folgendes: 

a) Informationen über finanzielle Verpflichtungen und Ausgaben je Maßnahme; 

b) eine Zusammenfassung der hinsichtlich des Bewertungsplans durchgeführten Tätigkeiten; 

c) Informationen über die Maßnahmen in Fällen von schweren Verstößen im Sinne des Artikels 10 Absatz 1 dieser 
Verordnung und von Nichteinhaltung der Auflagen gemäß Artikel 10 Absatz 2 dieser Verordnung sowie über 
Abhilfemaßnahmen; 

d) Informationen über ergriffene Maßnahmen zur Erfüllung von Artikel 41 Absatz 10 dieser Verordnung; 

e) Informationen über ergriffene Maßnahmen zur Gewährleistung der Veröffentlichung der Begünstigten im Einklang mit 
Anhang V zu dieser Verordnung bzw. — für natürliche Personen — im Einklang mit den nationalem Recht, ein
schließlich der anwendbaren Höchstgrenzen. 

(3) Die Kommission Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von Vorschriften über das Format und die Aufmachung 
der jährlichen Durchführungsberichte. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127Absatz 3 ge
nannten Prüfverfahren erlassen. 

A b s c h n i t t 4 

B e w e r t u n g 

Artikel 115 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Elemente, die in den Ex-ante-Bewertungs
berichten gemäß Artikel 55 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthalten sein müssen, und zur Festlegung der 
Mindestanforderungen für den Bewertungsplan gemäß Artikel 56 jener Verordnung. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 dieser Verordnung genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Bewertungen dem gemäß Artikel 107 vereinbarten gemeinsamen Begleit- 
und Bewertungssystem entsprechen, organisieren die Erhebung und Sammlung der erforderlichen Daten und übermitteln 
die verschiedenen aus dem Begleitsystem stammenden Angaben an die Bewerter.
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(3) Die Bewertungsberichte werden von den Mitgliedstaaten im Internet und von der Kommission auf der Website der 
Union zugänglich gemacht. 

Artikel 116 

Ex-ante-Bewertung 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Ex-ante-Bewerter ab einem frühen Stadium an der Ausarbeitung des opera
tionellen Programms, einschließlich der Durchführung der Analyse gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a, der Aus
arbeitung der Interventionslogik des Programms und der Festlegung der Programmziele beteiligt wird. 

Artikel 117 

Ex-post-Bewertung 

Im Einklang mit Artikel 57 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 erstellt die Kommission in enger Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten einen Ex-post-Bewertungsbericht. 

Artikel 118 

Zusammenfassung der Bewertungen 

Eine Zusammenfassung auf Unionsebene der Ex-ante- Bewertungsberichte wird unter Verantwortung der Kommission 
erstellt. Die Zusammenfassung der Bewertungsberichte muss spätestens am 31. Dezember des Jahres fertiggestellt sein, das 
auf die Vorlage der Bewertungen folgt. 

A b s c h n i t t 5 

I n f o r m a t i o n u n d I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h 

Artikel 119 

Information und Publizität 

(1) Die Verwaltungsbehörde ist gemäß Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe b für Folgendes zuständig: 

a) die Gewährleistung der Einrichtung einer einzigen Website oder eines einzigen Internetnetportals mit Informationen 
und Zugang zu dem operationellen Programm in den Mitgliedstaaten; 

b) die Unterrichtung potenzieller Begünstigter über die Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen des operationellen Pro
gramms; 

c) die Bekanntmachung der Rolle und Leistungen des EMFF bei den Bürgerinnen und Bürgern der Union durch Infor
mations- und Kommunikationsmaßnahmen zu den Ergebnissen und Auswirkungen der Partnerschaftsabkommen, 
operationellen Programme und Vorhaben; 

d) die Gewährleistung, dass eine Zusammenfassung der Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Einhaltung der GFP- 
Vorschriften erstellt wurden, einschließlich der Fälle von Nichteinhaltung durch Mitgliedstaaten oder Begünstigte, sowie 
der erlassenen Abhilfemaßnahmen wie Finanzkorrekturen öffentlich verfügbar gemacht werden. 

(2) Zur Gewährleistung der Transparenz in Bezug auf die Unterstützung aus dem EMFF führen die Mitgliedstaaten eine 
Liste der Vorhaben im Dateiformat CSV oder XML, die über eine einzige Website oder ein einziges Internetportal 
zugänglich ist und in der alle Vorhaben aufgeführt und das operationelle Programm zusammengefasst sind. 

Die Liste der Vorhaben wird mindestens alle sechs Monate aktualisiert. 

Die in der Liste aufzuführenden Mindestinformationen über die Vorhaben, einschließlich der spezifischen Informationen 
über die Maßnahmen gemäß den Artikeln 26, 39, 47, 54 und 56, sind in Anhang V festgelegt. 

(3) Detaillierte Vorschriften zu den Informations- und Publizitätsmaßnahmen für die Öffentlichkeit und den Informa
tionsmaßnahmen für Antragsteller und Begünstigte sind in Anhang V festgelegt. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der technischen Merkmale der Informations- und 
Publizitätsmaßnahmen für die Vorhaben, Instruktionen zur Erstellung des Logos und eine Definition der Standardfarben. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.
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TITEL VIII 

DURCHFÜHRUNG VON MASSNAHMEN IN DIREKTER MITTELVERWALTUNG 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 120 

Geltungsbereich 

Dieser Titel gilt für Maßnahmen, die gemäß Titel VI in direkter Mittelverwaltung finanziert werden. 

KAPITEL II 

Kontrolle 

Artikel 121 

Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union 

(1) Die Kommission ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass bei der Durchführung der nach 
dieser Verordnung finanzierten Vorhaben die finanziellen Interessen der Union durch geeignete Präventivmaßnahmen 
gegen Betrug, Korruption und sonstige rechtswidrige Handlungen, durch wirksame Kontrollen und, sofern Unregelmäßig
keiten festgestellt werden, durch Einziehung rechtsgrundlos gezahlter Beträge sowie gegebenenfalls durch wirksame ver
hältnismäßige und abschreckende Sanktionen geschützt sind. 

(2) Die Kommission oder ihre Vertreter und der Rechnungshof sind befugt, bei allen Begünstigten, Auftragnehmern 
und Unterauftragnehmern, die Unionsmittel erhalten haben, Rechnungsprüfungen sowohl anhand von Unterlagen und als 
auch vor Ort durchzuführen. 

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) kann gemäß den Verfahren der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 
883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) und der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 bei allen direkt 
oder indirekt von Unionsfinanzierung betroffenen Wirtschaftsteilnehmern Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch
führen, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit einer Finanzhilfevereinbarung, einem Finanzhilfebeschluss oder 
einem Vertrag in Bezug auf Unterstützung durch die Union ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige 
rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt. 

(3) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 wird der Kommission, dem Rechnungshof und dem OLAF in Kooperations
abkommen mit Drittstaaten und internationalen Organisationen, in Finanzhilfevereinbarungen, Finanzhilfebeschlüssen 
und Verträgen, die sich aus der Durchführung dieser Verordnung ergeben, ausdrücklich die Befugnis übertragen, ent
sprechend ihren jeweiligen Befugnissen die in diesen Absätzen genannten Rechnungsprüfungen, Kontrollen und Über
prüfungen vor Ort durchzuführen. 

Artikel 122 

Prüfungen 

(1) Beamte der Kommission und des Rechnungshofs oder ihre Vertreter können die im Rahmen dieser Verordnung 
finanzierten Vorhaben jederzeit während eines Zeitraums von maximal drei Jahren nach der Abschlusszahlung durch die 
Kommission einer Prüfung vor Ort unterziehen, die außer in dringenden Fällen mindestens zehn Arbeitstage vorher 
anzukündigen ist. 

(2) Beamte der Kommission und des Rechnungshofs oder ihre Vertreter, die ordnungsgemäß zur Durchführung von 
Prüfungen vor Ort ermächtigt sind, können die Bücher und alle sonstigen Unterlagen, einschließlich der in elektronischer 
Form erstellten oder empfangenen und gespeicherten Dokumente, die sich auf die aufgrund dieser Verordnung finan
zierten Ausgaben beziehen, einschließlich der entsprechenden Metadaten, einsehen. 

(3) Die Prüfbefugnisse gemäß Absatz 2 lassen die Anwendung nationaler Bestimmungen unberührt, nach denen 
bestimmte Amtshandlungen Bediensteten vorbehalten sind, die nach nationalen Rechtsvorschriften hierzu eigens befugt 
sind. Insbesondere nehmen Beamte der Kommission und des Rechnungshofs oder ihre Vertreter nicht an Durchsuchun
gen oder an der Vernehmung von Personen im Rahmen des nationalen Rechts des betreffenden Mitgliedstaats teil. Sie 
haben jedoch Zugang zu den dabei gewonnenen Erkenntnissen. 

(4) Wird eine nach dieser Verordnung gewährte finanzielle Unterstützung der Union anschließend einem Dritten als 
Endbegünstigtem zugewiesen, so legt der ursprüngliche Begünstigte als Begünstigter der finanziellen Unterstützung der 
Union der Kommission alle einschlägigen Angaben über die Identität dieses Endbegünstigten vor.
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TITEL VIII 

DURCHFÜHRUNG VON MASSNAHMEN IN DIREKTER MITTELVERWALTUNG 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 120 

Geltungsbereich 

Dieser Titel gilt für Maßnahmen, die gemäß Titel VI in direkter Mittelverwaltung finanziert werden. 

KAPITEL II 

Kontrolle 

Artikel 121 

Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union 

(1) Die Kommission ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass bei der Durchführung der nach 
dieser Verordnung finanzierten Vorhaben die finanziellen Interessen der Union durch geeignete Präventivmaßnahmen 
gegen Betrug, Korruption und sonstige rechtswidrige Handlungen, durch wirksame Kontrollen und, sofern Unregelmäßig
keiten festgestellt werden, durch Einziehung rechtsgrundlos gezahlter Beträge sowie gegebenenfalls durch wirksame ver
hältnismäßige und abschreckende Sanktionen geschützt sind. 

(2) Die Kommission oder ihre Vertreter und der Rechnungshof sind befugt, bei allen Begünstigten, Auftragnehmern 
und Unterauftragnehmern, die Unionsmittel erhalten haben, Rechnungsprüfungen sowohl anhand von Unterlagen und als 
auch vor Ort durchzuführen. 

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) kann gemäß den Verfahren der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 
883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) und der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 bei allen direkt 
oder indirekt von Unionsfinanzierung betroffenen Wirtschaftsteilnehmern Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch
führen, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit einer Finanzhilfevereinbarung, einem Finanzhilfebeschluss oder 
einem Vertrag in Bezug auf Unterstützung durch die Union ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige 
rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt. 

(3) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 wird der Kommission, dem Rechnungshof und dem OLAF in Kooperations
abkommen mit Drittstaaten und internationalen Organisationen, in Finanzhilfevereinbarungen, Finanzhilfebeschlüssen 
und Verträgen, die sich aus der Durchführung dieser Verordnung ergeben, ausdrücklich die Befugnis übertragen, ent
sprechend ihren jeweiligen Befugnissen die in diesen Absätzen genannten Rechnungsprüfungen, Kontrollen und Über
prüfungen vor Ort durchzuführen. 

Artikel 122 

Prüfungen 

(1) Beamte der Kommission und des Rechnungshofs oder ihre Vertreter können die im Rahmen dieser Verordnung 
finanzierten Vorhaben jederzeit während eines Zeitraums von maximal drei Jahren nach der Abschlusszahlung durch die 
Kommission einer Prüfung vor Ort unterziehen, die außer in dringenden Fällen mindestens zehn Arbeitstage vorher 
anzukündigen ist. 

(2) Beamte der Kommission und des Rechnungshofs oder ihre Vertreter, die ordnungsgemäß zur Durchführung von 
Prüfungen vor Ort ermächtigt sind, können die Bücher und alle sonstigen Unterlagen, einschließlich der in elektronischer 
Form erstellten oder empfangenen und gespeicherten Dokumente, die sich auf die aufgrund dieser Verordnung finan
zierten Ausgaben beziehen, einschließlich der entsprechenden Metadaten, einsehen. 

(3) Die Prüfbefugnisse gemäß Absatz 2 lassen die Anwendung nationaler Bestimmungen unberührt, nach denen 
bestimmte Amtshandlungen Bediensteten vorbehalten sind, die nach nationalen Rechtsvorschriften hierzu eigens befugt 
sind. Insbesondere nehmen Beamte der Kommission und des Rechnungshofs oder ihre Vertreter nicht an Durchsuchun
gen oder an der Vernehmung von Personen im Rahmen des nationalen Rechts des betreffenden Mitgliedstaats teil. Sie 
haben jedoch Zugang zu den dabei gewonnenen Erkenntnissen. 

(4) Wird eine nach dieser Verordnung gewährte finanzielle Unterstützung der Union anschließend einem Dritten als 
Endbegünstigtem zugewiesen, so legt der ursprüngliche Begünstigte als Begünstigter der finanziellen Unterstützung der 
Union der Kommission alle einschlägigen Angaben über die Identität dieses Endbegünstigten vor.
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( 1 ) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. September 2013 über die Unter
suchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1).

Artikel 123 

Aussetzung von Zahlungen, Kürzung und Streichung der finanziellen Beteiligung 

(1) Gelangt die Kommission zu der Auffassung, dass die Unionsmittel nicht nach den Anforderungen dieser Ver
ordnung oder eines anderen geltenden Unionsrechtsakts verwendet wurden, so setzt sie die Begünstigten hiervon in 
Kenntnis; diese verfügen ab dem Zeitpunkt der Unterrichtung über einen Monat, um der Kommission ihre Bemerkungen 
zu übermitteln. 

(2) Antworten die Begünstigten innerhalb der Frist nach Absatz 1 dieses Artikels nicht oder werden ihre Bemerkungen 
als unzureichend betrachtet, so kürzt oder streicht die Kommission die gewährte finanzielle Beteiligung oder setzt die 
Zahlungen aus. Alle rechtsgrundlos gezahlten Beträge fließen wieder in den Gesamthaushalt der Union zurück. Bei nicht 
fristgerechter Rückzahlung werden nach Maßgabe der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 Verzugszinsen erhoben. 

KAPITEL III 

Bewertung und Berichterstattung 

Artikel 124 

Bewertung 

(1) Die nach dieser Verordnung finanzierten Vorhaben werden regelmäßig überwacht, um ihre Durchführung zu 
verfolgen. 

(2) Die Kommission sorgt für eine regelmäßige, unabhängige und externe Bewertung der finanzierten Vorhaben. 

Artikel 125 

Berichterstattung 

Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat 

a) bis zum 31. März 2017 einen Zwischenbewertungsbericht über die erzielten Ergebnisse sowie die qualitativen und 
quantitativen Aspekte der Durchführung der im Rahmen dieser Verordnung finanzierten Vorhaben; 

b) bis zum 31. August 2018 eine Mitteilung über die Fortsetzung der gemäß dieser Verordnung finanzierten Vorhaben. 

TITEL IX 

VERFAHRENSBESTIMMUNGEN 

Artikel 126 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 und 
129 wird der Kommission bis zum 31. Dezember 2020 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 und 129 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Über
tragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem in dem Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 und 129 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert.
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Artikel 127 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wir von einem Ausschuss für den Europäischen Meeres- und Fischereifonds unterstützt. Dieser 
Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Gibt der Ausschuss zu dem Entwurf eines gemäß Artikel 95 Absatz 5 dieser Verordnung zu erlassenden Durchführungs
rechtsakts keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den im Entwurf vorgesehenen Durchführungsrechtsakt 
nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

TITEL X 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 128 

Aufhebung 

(1) Unbeschadet des Artikels 129 Absatz 2 werden die Verordnungen (EG) 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 
1198/2006, (EG) Nr. 791/2007, (EU) Nr. 1255/2011 sowie Artikel 103 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 mit 
Wirkung vom 1. Januar 2014 aufgehoben. 

(2) Verweise auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Verweise auf die vorliegende Verordnung. 

Artikel 129 

Übergangvorschriften 

(1) Um den Übergang von den mit den Verordnungen (EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006, (EG) Nr. 791/2007 
und (EU) Nr. 1255/2011 festgelegten Stützungsregelungen auf die mit der vorliegenden Verordnung festgelegten Rege
lungen zu erleichtern, wird die Kommission ermächtigt, gemäß Artikel 126 delegierte Rechtsakte zur Festlegung der 
Bedingungen zu erlassen, unter denen die von der Kommission nach den genannten Verordnungen genehmigte Unterstüt
zung in die nach der vorliegenden Verordnung gewährte Unterstützung, einschließlich für technische Hilfe und die Ex- 
post-Bewertungen, einbezogen werden kann. 

(2) Diese Verordnung berührt nicht die Fortsetzung oder Änderung, einschließlich vollständiger oder teilweiser Ein
stellung, der betroffenen Projekte bis zu ihrem Abschluss oder der Unterstützung, die von der Kommission auf der 
Grundlage der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006, (EG) Nr. 791/2007 und (EU) 
Nr. 1255/2011 sowie des Artikels 103 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 oder sonstiger Rechtsvorschriften, die am 
31. Dezember 2013 für eine solche Unterstützung galten, genehmigt wurde; diese Rechtsgrundlagen gelten weiterhin für 
diese Projekte oder Unterstützung. 

(3) Anträge, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 gestellt wurden, bleiben gültig. 

Artikel 130 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung gilt ab dem 1. Januar 2014. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Brüssel am 15. Mai 2014. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 

M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

D. KOURKOULAS
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Artikel 127 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wir von einem Ausschuss für den Europäischen Meeres- und Fischereifonds unterstützt. Dieser 
Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Gibt der Ausschuss zu dem Entwurf eines gemäß Artikel 95 Absatz 5 dieser Verordnung zu erlassenden Durchführungs
rechtsakts keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den im Entwurf vorgesehenen Durchführungsrechtsakt 
nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

TITEL X 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 128 

Aufhebung 

(1) Unbeschadet des Artikels 129 Absatz 2 werden die Verordnungen (EG) 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 
1198/2006, (EG) Nr. 791/2007, (EU) Nr. 1255/2011 sowie Artikel 103 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 mit 
Wirkung vom 1. Januar 2014 aufgehoben. 

(2) Verweise auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Verweise auf die vorliegende Verordnung. 

Artikel 129 

Übergangvorschriften 

(1) Um den Übergang von den mit den Verordnungen (EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006, (EG) Nr. 791/2007 
und (EU) Nr. 1255/2011 festgelegten Stützungsregelungen auf die mit der vorliegenden Verordnung festgelegten Rege
lungen zu erleichtern, wird die Kommission ermächtigt, gemäß Artikel 126 delegierte Rechtsakte zur Festlegung der 
Bedingungen zu erlassen, unter denen die von der Kommission nach den genannten Verordnungen genehmigte Unterstüt
zung in die nach der vorliegenden Verordnung gewährte Unterstützung, einschließlich für technische Hilfe und die Ex- 
post-Bewertungen, einbezogen werden kann. 

(2) Diese Verordnung berührt nicht die Fortsetzung oder Änderung, einschließlich vollständiger oder teilweiser Ein
stellung, der betroffenen Projekte bis zu ihrem Abschluss oder der Unterstützung, die von der Kommission auf der 
Grundlage der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006, (EG) Nr. 791/2007 und (EU) 
Nr. 1255/2011 sowie des Artikels 103 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 oder sonstiger Rechtsvorschriften, die am 
31. Dezember 2013 für eine solche Unterstützung galten, genehmigt wurde; diese Rechtsgrundlagen gelten weiterhin für 
diese Projekte oder Unterstützung. 

(3) Anträge, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 gestellt wurden, bleiben gültig. 

Artikel 130 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung gilt ab dem 1. Januar 2014. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Brüssel am 15. Mai 2014. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 

M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

D. KOURKOULAS

DE 20.5.2014 Amtsblatt der Europäischen Union L 149/59

ANHANG I 

SPEZIFISCHE BEIHILFEINTENSITÄT 

Art der Vorhaben Prozentpunkte 

Bei Vorhaben im Rahmen der kleinen Küstenfischerei mögliche Erhöhung um 30 

Bei Vorhaben auf griechischen Inseln in Randlage und auf den kroatischen Inseln Dugi 
Otok, Vis, Mljet und Lastovo mögliche Erhöhung um 

35 

Bei Vorhaben in Gebieten in äußerster Randlage mögliche Erhöhung um 35 

Bei Vorhaben, die von Zusammenschlüssen von Fischern oder anderen kollektiven 
Begünstigten außerhalb von Titel V Kapitel III durchgeführt werden, mögliche Erhöhung 
um 

10 

Bei Vorhaben, die von Erzeugerorganisationen, Vereinigungen von Erzeugerorganisatio
nen oder Branchenverbänden durchgeführt werden, mögliche Erhöhung um 

25 

Bei Vorhaben gemäß Artikel 78 über die Überwachung und Durchsetzung mögliche 
Erhöhung um 

30 

Bei Vorhaben gemäß Artikel 78 über die Überwachung und Durchsetzung im Zusam
menhang mit der kleinen Küstenfischerei mögliche Erhöhung um 

40 

Bei Vorhaben gemäß Artikel 41 Absatz 2 bezüglich des Austauschs oder der Moder
nisierung von Haupt- oder Hilfsmaschinen, erfolgt eine Kürzung um 

20 

Bei Vorhaben, die von Unternehmen durchgeführt werden, die nicht unter die Defini
tion der KMU fallen, erfolgt eine Kürzung um 

20

DE L 149/60 Amtsblatt der Europäischen Union 20.5.2014
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ANHANG III 

INDIKATIVE AUFTEILUNG DER MITTEL GEMÄß TITEL VI KAPITEL I UND II AUF DIE IN DEN ARTIKELN 82 UND 85 
AUFGEFÜHRTEN ZIELE ( 1 ) 

Ziele gemäß Artikel 82: 

1. Entwicklung und Umsetzung einer integrierten Entscheidungsfindung im Meeres- und Küstenbereich — 5 % 

2. Entwicklung sektorübergreifender Initiativen — 33 % 

3. Unterstützung von nachhaltigem Wirtschaftswachstum, von Beschäftigung, Innovation und neuen Technologien — 
2 % 

4. Förderung des Meeresumweltschutzes — 5 % 

Ziele gemäß Artikel 85: 

1. Erhebung, Verwaltung und Verbreitung von wissenschaftlichen Empfehlungen im Rahmen der GFP — 11 % 

2. Spezifische Überwachungs- und Durchsetzungsmaßnahmen im Rahmen der GFP — 19 % 

3. Freiwillige Beiträge zu internationalen Organisationen — 10 % 

4. Beiräte und Kommunikationsmaßnahmen im Rahmen der GFP und der IMP — 9 % 

5. Marktuntersuchung, einschließlich der Erschließung elektronischer Märkte — 6 %

DE L 149/62 Amtsblatt der Europäischen Union 20.5.2014 

( 1 ) Die Prozentpunkte finden auf den in Artikel 14 aufgeführten Betrag ohne die Zuweisung nach Artikel 92 Anwendung
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ANHANG V 

INFORMATION UND KOMMUNIKATION ÜBER DIE UNTERSTÜTZUNG AUS DEM EMFF 

1. Liste der Vorhaben 

Die Liste der Vorhaben nach Artikel 119 soll in zumindest einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats Felder für 
folgende Angaben enthalten: 

— Name des Begünstigten (Nennung ausschließlich von juristischen Personen und natürlichen Personen im Einklang 
mit dem nationalen Recht) 

— Kennnummer im Fischereiflottenregister der Gemeinschaft (CFR) gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 
26/2004 (nur auszufüllen, wenn das Vorhaben mit einem Fischereifahrzeug verbunden ist); 

— Bezeichnung des Vorhabens; 

— Zusammenfassung des Vorhabens; 

— Datum des Beginns des Vorhabens; 

— Datum des Endes des Vorhabens (voraussichtliches Datum des Abschlusses der konkreten Arbeiten oder der 
vollständigen Durchführung des Vorhabens); 

— Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben des Vorhabens; 

— Betrag der Unionsbeteiligung; 

— Postleitzahl des Vorhabens; 

— Land; 

— Bezeichnung der Priorität der Union; 

— Datum der letzten Aktualisierung der Liste der Vorhaben. 

2. Informations- und Publizitätsmaßnahmen für die Öffentlichkeit 

(1) Der Mitgliedstaat stellt sicher, dass mit den Informations- und Publizitätsmaßnahmen durch den Einsatz ver
schiedener Kommunikationsformen und -verfahren auf der geeigneten Ebene eine möglichst breite Medienbe
richterstattung angestrebt wird. 

(2) Dem Mitgliedstaat obliegt es, zumindest die nachstehenden Informations- und Publizitätsmaßnahmen zu orga
nisieren: 

a) eine größere Informationsmaßnahme anlässlich des Anlaufens des operationellen Programms; 

b) mindestens zwei Mal während des Programmplanungszeitraums eine größere Informationsmaßnahme, durch 
die auf die Finanzierungsmöglichkeiten und die verfolgten Strategien aufmerksam gemacht wird und mit der 
die mit dem operationellen Programm erzielten Erfolge vorgestellt werden; 

c) Präsentation der Flagge oder gegebenenfalls des Emblems der Union vor jeder Verwaltungsbehörde oder an 
einer anderen für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle an deren Standort; 

d) elektronische Veröffentlichung der Liste der Vorhaben nach Abschnitt 1; 

e) Nennung von Beispielen für Vorhaben für jedes operationelle Programm auf der einzigen Website oder der 
über das Internetportal der einzigen Website zugänglichen Website des operationellen Programms; die Bei
spiele sollten in einer weit verbreiteten Amtssprache der Union, bei der es sich nicht um die Amtssprache 
oder eine der Amtssprachen des betreffenden Mitgliedstaats handeln darf, gehalten sein;

DE 20.5.2014 Amtsblatt der Europäischen Union L 149/65
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ANHANG V 

INFORMATION UND KOMMUNIKATION ÜBER DIE UNTERSTÜTZUNG AUS DEM EMFF 

1. Liste der Vorhaben 

Die Liste der Vorhaben nach Artikel 119 soll in zumindest einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats Felder für 
folgende Angaben enthalten: 

— Name des Begünstigten (Nennung ausschließlich von juristischen Personen und natürlichen Personen im Einklang 
mit dem nationalen Recht) 

— Kennnummer im Fischereiflottenregister der Gemeinschaft (CFR) gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 
26/2004 (nur auszufüllen, wenn das Vorhaben mit einem Fischereifahrzeug verbunden ist); 

— Bezeichnung des Vorhabens; 

— Zusammenfassung des Vorhabens; 

— Datum des Beginns des Vorhabens; 

— Datum des Endes des Vorhabens (voraussichtliches Datum des Abschlusses der konkreten Arbeiten oder der 
vollständigen Durchführung des Vorhabens); 

— Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben des Vorhabens; 

— Betrag der Unionsbeteiligung; 

— Postleitzahl des Vorhabens; 

— Land; 

— Bezeichnung der Priorität der Union; 

— Datum der letzten Aktualisierung der Liste der Vorhaben. 

2. Informations- und Publizitätsmaßnahmen für die Öffentlichkeit 

(1) Der Mitgliedstaat stellt sicher, dass mit den Informations- und Publizitätsmaßnahmen durch den Einsatz ver
schiedener Kommunikationsformen und -verfahren auf der geeigneten Ebene eine möglichst breite Medienbe
richterstattung angestrebt wird. 

(2) Dem Mitgliedstaat obliegt es, zumindest die nachstehenden Informations- und Publizitätsmaßnahmen zu orga
nisieren: 

a) eine größere Informationsmaßnahme anlässlich des Anlaufens des operationellen Programms; 

b) mindestens zwei Mal während des Programmplanungszeitraums eine größere Informationsmaßnahme, durch 
die auf die Finanzierungsmöglichkeiten und die verfolgten Strategien aufmerksam gemacht wird und mit der 
die mit dem operationellen Programm erzielten Erfolge vorgestellt werden; 

c) Präsentation der Flagge oder gegebenenfalls des Emblems der Union vor jeder Verwaltungsbehörde oder an 
einer anderen für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle an deren Standort; 

d) elektronische Veröffentlichung der Liste der Vorhaben nach Abschnitt 1; 

e) Nennung von Beispielen für Vorhaben für jedes operationelle Programm auf der einzigen Website oder der 
über das Internetportal der einzigen Website zugänglichen Website des operationellen Programms; die Bei
spiele sollten in einer weit verbreiteten Amtssprache der Union, bei der es sich nicht um die Amtssprache 
oder eine der Amtssprachen des betreffenden Mitgliedstaats handeln darf, gehalten sein;

DE 20.5.2014 Amtsblatt der Europäischen Union L 149/65

f) Sicherstellung, dass ein Teil der einzigen Website für eine kurze Zusammenfassung der Innovations- und 
Ökoinnovationsvorhaben bestimmt ist; 

g) Aktualisierung der Informationen, die über die Durchführung des operationellen Programms sowie die wich
tigsten damit erzielten Erfolge auf der einzigen Website oder der über das Internetportal der einzigen Website 
zugänglichen Website des operationellen Programms eingestellt sind; 

h) Gewährleistung, dass eine Zusammenfassung der Maßnahmen, mit denen die Einhaltung der GFP-Vorschriften 
sichergestellt wird, einschließlich der Fälle der Nichteinhaltung durch Mitgliedstaaten oder Begünstigte, sowie 
der erlassenen Abhilfemaßnahmen wie Finanzkorrekturen öffentlich verfügbar gemacht wird. 

(3) Die Verwaltungsbehörde bezieht entsprechend den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten die nach
stehenden Stellen in die Informations- und Publizitätsmaßnahmen ein: 

a) die in Artikel 5 der Verordnung(EU) Nr. 1303/2013 genannten Partner; 

b) Informationszentren der Union sowie Vertretungen der Kommission in den Mitgliedstaaten; 

c) Bildungs- und Forschungseinrichtungen. 

Durch diese Stellen sollen die in Artikel 119 Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Informationen weite 
Verbreitung finden. 

3. Informationsmaßnahmen für potenzielle Begünstigte und für Begünstigte 

3.1. Informationsmaßnahmen für potenzielle Begünstigte 

(1) Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass möglichst viele potenzielle Begünstigte und alle Interessenträger über 
die mit dem operationellen Programm verfolgten Ziele und die vom EMFF gebotenen Finanzierungsmöglich
keiten informiert werden. 

(2) Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass potenzielle Begünstigte zumindest über Folgendes informiert werden: 

a) die Bedingungen, die zu erfüllen sind, damit Ausgaben für eine Förderung im Rahmen eines operationellen 
Programms in Frage kommen; 

b) eine Beschreibung der Zulässigkeitskriterien für die Anträge, der Verfahren zur Prüfung der Finanzierungs
anträge und der betreffenden Fristen; 

c) die Kriterien für die Auswahl der zu unterstützenden Vorhaben; 

d) die Ansprechpartner auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene, die über die operationellen Programme 
Auskunft geben können; 

e) in den Anträgen sollten Kommunikationsaktivitäten vorgeschlagen werden, die in einem angemessenen Ver
hältnis zum Umfang des Vorhabens stehen und mit denen die Öffentlichkeit über die mit dem Vorhaben 
verfolgten Ziele und die dafür von der Union gewährte Unterstützung informiert wird. 

3.2. Informationsmaßnahmen für Begünstigte 

Die Verwaltungsbehörde unterrichtet die Begünstigten darüber, dass sie sich mit der Annahme der Finanzierung mit 
der Aufnahme in die nach Artikel 119 Absatz 2 veröffentlichte Liste der Vorhaben einverstanden erklären.
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Der ELER begünstigt die Strategie Europa 2020 durch die Förderung nachhaltiger Entwicklung des ländlichen Raums in 
der gesamten EU. Dies geschieht zusammen mit anderen Instrumenten von GAP, Kohäsionspolitik und Gemeinsamer 
Fischereipolitik. So soll die Entwicklung ländlicher Gebiete gefördert werden, besonders durch die Unterstützung einer 
EU-Landwirtschaft, die territorial und ökologisch ausgeglichener, klimafreundlich und -resistent sowie wettbewerbsfä-
hig und innovativ ist.

Im Einklang mit der Strategie Europa 2020 und den Gesamtzielen für die GAP hat die Politik zur Entwicklung des länd-
lichen Raums für 2014-2020 die drei folgenden langfristigen strategischen Ziele

• Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft,
• Sicherstellung des nachhaltigen Umgangs mit natürlichen Ressourcen und Klimaschutz, 
• Ausgewogene territoriale Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und Gemeinden, einschließlich der Schaffung und 

Aufrechterhaltung von Beschäftigung.

Die Politik wird weiterhin durch nationale und/oder regionale landwirtschaftliche Entwicklungsprogramme (RDPs) um-
gesetzt, die sieben Jahre laufen.

Im Regelfall sollten RDPs auf mindestens vier der sechs gemeinsamen EU-Prioritäten basieren

• Fördern von Wissenstransfer und Innovation in der Land- und Forstwirtschaft und den ländlichen Gebieten,
• Stärkung der Durchführbarkeit/Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft und Förderung von innovati-

ven Landwirtschaftstechnologien und nachhaltiger Forstwirtschaft,
• Förderung der Organisation der Nahrungsmittelkette und von Tierschutz und Risikomanagement in der Landwirt-

schaft,
• Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit der Land- und Forstwirtschaft zusammenhängenden 

Ökosysteme,
• Förderung der Ressourceneffizienz und Unterstützung des Agrar-, Nahrungsmittel- und Forstsektors beim Über-

gang zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft,
• Förderung der sozialen Integration, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in ländlichen 

Gebieten.

Im Gegenzug wird jede Priorität im Bereich ländliche Entwicklung in detailliertere Interventionsbereiche (Schwerpunkt-
bereiche) aufgeteilt. Innerhalb ihrer RDPs legen die Mitgliedstaaten quantifizierte Ziele hinsichtlich dieser Schwer-
punktbereiche fest, und zwar auf Basis einer Analyse der Bedürfnisse des durch das RDP abgedeckten Gebiets. Dann 
legen sie Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele fest, wobei sie die entsprechende ELER-Förderung einbeziehen. 
Unterstützung durch das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums umfasst Investitionen, Geschäftsaufbau, 
Infrastrukturen, Maßnahmen zum Aufbau von Humankapital und Zahlungen für die Förderung öffentlicher Güter wie 
die Verbesserung der Umwelt und die Sicherstellung eines nachhaltigen Managements natürlicher Ressourcen.

Die durch die Reform von 2013 eingeführte neue Programmstruktur bietet mehr Flexibilität bei der Verwendung der 
Maßnahmen und dadurch das Potenzial, besondere Bedürfnisse in gezielten Programmplanungsbereichen durch eine 
effektive Kombination von Maßnahmen besser anzugehen. Die Reform hat auch die Ergebnisorientiertheit der Pro-
gramme gestärkt, Umsetzungsregeln wenn möglich vereinfacht und stärkere Verbindungen mit anderen ESI-Fonds 
eingeführt.

Um angemessene Umweltmaßnahmen und die Förderung von Bottom-up-Maßnahmen lokaler Entwicklungsstrate-
gien zu gewährleisten, müssen mindestens 30 % des Budgets eines jeden Programms für bestimmte Maßnahmen 
im Zusammenhang mit Umwelt und Klima eingesetzt werden und mindestens 5 % für den LEADER-Ansatz für lokale 
Entwicklung.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1305/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 17. Dezember 2013 

über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1698/2005 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 42 und Artikel 43 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Rechnungshofs, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Mitteilung der Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit 
dem Titel "Die GAP bis 2020: Nahrungsmittel, natürliche 
Ressourcen und ländliche Gebiete – die künftigen Heraus
forderungen" sind die potenziellen Herausforderungen, 
Ziele und Ausrichtungen für die Gemeinsame Agrarpoli
tik ("GAP") nach 2013 aufgeführt. Unter Berücksichti
gung der im Anschluss an diese Mitteilung geführten 
Diskussion sollte die GAP mit Wirkung ab dem 1. Januar 
2014 reformiert werden. Diese Reform sollte sich auf alle 
Hauptinstrumente der GAP erstrecken, einschließlich der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates ( 1 ). Angesichts 
des Umfangs der Reform ist es angezeigt, die Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 aufzuheben und durch einen neuen 
Text zu ersetzen. 

(2) Es sollte eine Politik zur Entwicklung des ländlichen 
Raums geschaffen werden, die die Direktzahlungs- und 
Marktstützungsmaßnahmen im Rahmen der GAP beglei
tet und ergänzt und die dadurch zur Verwirklichung der 
im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) niedergelegten Ziele der GAP beitragen sollte. 
Eine solche Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 
sollte auch die wichtigsten politischen Ziele einbeziehen, 

die in der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 
mit dem Titel "Europa 2020 - Eine Strategie für intelli
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum" (im Fol
genden "Strategie Europa 2020") dargelegt sind, und 
sollte mit den im AEUV verankerten allgemeinen Zielen 
der Politik zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts kohärent sein. 

(3) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die ländliche 
Entwicklung, angesichts der engen Verbindung zwischen 
der ländlichen Entwicklung und den übrigen Instrumen
ten der GAP sowie angesichts des Ausmaßes der Unter
schiede zwischen den verschiedenen ländlichen Gebieten 
und der begrenzten finanziellen Ressourcen der Mitglied
staaten in einer erweiterten Union von den Mitgliedstaa
ten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern 
vielmehr wegen der mehrjährigen Garantie der Unions
finanzierung und mit der Konzentration auf ihre Priori
täten auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann 
die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) niedergelegten Sub
sidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Ver
wirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(4) Um die nachhaltige Entwicklung der ländlichen Gebiete 
sicherzustellen, ist es notwendig, dass sich die Förderung 
auf eine begrenzte Zahl von Kernprioritäten konzentriert, 
die auf Wissenstransfer und Innovation in der Land- und 
Forstwirtschaft und den ländlichen Gebieten, die Lebens
fähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe, die Wett
bewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft in allen 
Regionen und Förderung innovativer landwirtschaftlicher 
Techniken und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung, 
die Organisation der Nahrungsmittelkette, einschließlich 
der Verarbeitung und Vermarktung von Agrarerzeugnis
sen, den Tierschutz und das Risikomanagement in der 
Landwirtschaft, die Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen im Zusammenhang mit 
der Land- und Forstwirtschaft, der Förderung der Res
sourceneffizienz und den Übergang zu einer kohlenstoff
armen Wirtschaft im Agrar-, Ernährungs- und Forstsektor 
sowie die Förderung der sozialen Inklusion, die Bekämp
fung der Armut und die wirtschaftliche Entwicklung der 
ländlichen Gebiete ausgerichtet sind. Dabei sollte den 
unterschiedlichen Situationen, die in ländlichen Gebieten 
mit unterschiedlichen Merkmalen oder unterschiedlichen 
Kategorien potenzieller Begünstigter herrschen, und den 
übergreifenden Zielen der Innovation, des Umweltschut
zes, der Eindämmung des Klimawandels und der Anpas
sung an seine Auswirkungen Rechnung getragen werden. 
Die Klimaschutzmaßnahmen sollten sich sowohl auf die 
Begrenzung der Emissionen in der Land- und Forstwirt
schaft aus Schlüsseltätigkeiten wie der Tierhaltung und 
der Verwendung von Düngemitteln als auch auf die Er
haltung von Kohlenstoffsenken und die Verstärkung der
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( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 
2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums 
durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) (ABl. L 277, vom 21.10.2005, S. 1).
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1305/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 17. Dezember 2013 

über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1698/2005 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 42 und Artikel 43 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Rechnungshofs, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Mitteilung der Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit 
dem Titel "Die GAP bis 2020: Nahrungsmittel, natürliche 
Ressourcen und ländliche Gebiete – die künftigen Heraus
forderungen" sind die potenziellen Herausforderungen, 
Ziele und Ausrichtungen für die Gemeinsame Agrarpoli
tik ("GAP") nach 2013 aufgeführt. Unter Berücksichti
gung der im Anschluss an diese Mitteilung geführten 
Diskussion sollte die GAP mit Wirkung ab dem 1. Januar 
2014 reformiert werden. Diese Reform sollte sich auf alle 
Hauptinstrumente der GAP erstrecken, einschließlich der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates ( 1 ). Angesichts 
des Umfangs der Reform ist es angezeigt, die Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 aufzuheben und durch einen neuen 
Text zu ersetzen. 

(2) Es sollte eine Politik zur Entwicklung des ländlichen 
Raums geschaffen werden, die die Direktzahlungs- und 
Marktstützungsmaßnahmen im Rahmen der GAP beglei
tet und ergänzt und die dadurch zur Verwirklichung der 
im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) niedergelegten Ziele der GAP beitragen sollte. 
Eine solche Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 
sollte auch die wichtigsten politischen Ziele einbeziehen, 

die in der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 
mit dem Titel "Europa 2020 - Eine Strategie für intelli
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum" (im Fol
genden "Strategie Europa 2020") dargelegt sind, und 
sollte mit den im AEUV verankerten allgemeinen Zielen 
der Politik zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts kohärent sein. 

(3) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die ländliche 
Entwicklung, angesichts der engen Verbindung zwischen 
der ländlichen Entwicklung und den übrigen Instrumen
ten der GAP sowie angesichts des Ausmaßes der Unter
schiede zwischen den verschiedenen ländlichen Gebieten 
und der begrenzten finanziellen Ressourcen der Mitglied
staaten in einer erweiterten Union von den Mitgliedstaa
ten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern 
vielmehr wegen der mehrjährigen Garantie der Unions
finanzierung und mit der Konzentration auf ihre Priori
täten auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann 
die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) niedergelegten Sub
sidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Ver
wirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(4) Um die nachhaltige Entwicklung der ländlichen Gebiete 
sicherzustellen, ist es notwendig, dass sich die Förderung 
auf eine begrenzte Zahl von Kernprioritäten konzentriert, 
die auf Wissenstransfer und Innovation in der Land- und 
Forstwirtschaft und den ländlichen Gebieten, die Lebens
fähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe, die Wett
bewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft in allen 
Regionen und Förderung innovativer landwirtschaftlicher 
Techniken und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung, 
die Organisation der Nahrungsmittelkette, einschließlich 
der Verarbeitung und Vermarktung von Agrarerzeugnis
sen, den Tierschutz und das Risikomanagement in der 
Landwirtschaft, die Wiederherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen im Zusammenhang mit 
der Land- und Forstwirtschaft, der Förderung der Res
sourceneffizienz und den Übergang zu einer kohlenstoff
armen Wirtschaft im Agrar-, Ernährungs- und Forstsektor 
sowie die Förderung der sozialen Inklusion, die Bekämp
fung der Armut und die wirtschaftliche Entwicklung der 
ländlichen Gebiete ausgerichtet sind. Dabei sollte den 
unterschiedlichen Situationen, die in ländlichen Gebieten 
mit unterschiedlichen Merkmalen oder unterschiedlichen 
Kategorien potenzieller Begünstigter herrschen, und den 
übergreifenden Zielen der Innovation, des Umweltschut
zes, der Eindämmung des Klimawandels und der Anpas
sung an seine Auswirkungen Rechnung getragen werden. 
Die Klimaschutzmaßnahmen sollten sich sowohl auf die 
Begrenzung der Emissionen in der Land- und Forstwirt
schaft aus Schlüsseltätigkeiten wie der Tierhaltung und 
der Verwendung von Düngemitteln als auch auf die Er
haltung von Kohlenstoffsenken und die Verstärkung der
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( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 
2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums 
durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) (ABl. L 277, vom 21.10.2005, S. 1).

Kohlenstoffbindung bei der Flächennutzung, der Verände
rung der Flächennutzung und im Forstsektor beziehen. 
Die Priorität der Union für die Entwicklung des ländli
chen Raums, die den Wissenstransfer und die Innovation 
in der Land- und Forstwirtschaft und in ländlichen Ge
bieten betrifft, sollte im Verhältnis zu den anderen Prio
ritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen 
Raums horizontal gelten. 

(5) Die Prioritäten der Union für die ländliche Entwicklung 
sollten im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung und der 
Förderung des Ziels des Schutzes und der Verbesserung 
der Umwelt durch die Union gemäß Artikel 11 AEUV 
unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips verfolgt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten im Einklang mit 
dem Bestreben, hierfür mindestens 20 % der Haushalts
mittel der Union aufzuwenden, unter Rückgriff auf eine 
von der Kommission angenommene Methodik Informa
tionen zur Unterstützung der Klimaschutzziele bereitstel
len. 

(6) Die Tätigkeit des Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (im Folgenden 
"ELER") und die Vorhaben, an deren Finanzierung er 
sich beteiligt, sollten mit der Förderung durch andere 
GAP-Instrumente vereinbar und kohärent sein. 

(7) Um das unverzügliche Anlaufen und die wirksame 
Durchführung der Programme zur Entwicklung des länd
lichen Raums sicherzustellen, sollte sich die finanzielle 
Unterstützung aus dem ELER auf das Bestehen solider 
administrativer Rahmenbedingungen gründen. Die Mit
gliedstaaten sollten daher die Anwendbarkeit und Einhal
tung bestimmter Ex-ante-Konditionalitäten prüfen. Jeder 
Mitgliedstaat sollte entweder ein nationales Programm 
zur Entwicklung des ländlichen Raums für sein gesamtes 
Hoheitsgebiet oder ein Bündel von regionalen Program
men oder sowohl ein nationales Programm als auch ein 
Bündel von regionalen Programmen ausarbeiten. In je
dem Programm sollten eine Strategie für die Verwirk
lichung von Zielen in Bezug auf die Prioritäten der Union 
für die Entwicklung des ländlichen Raums und eine Aus
wahl von Maßnahmen bestimmt werden. Die Programm
planung sollte mit den Prioritäten der Union für die Ent
wicklung des ländlichen Raums übereinstimmen, dabei 
jedoch gleichzeitig an den nationalen Kontext angepasst 
sein und die anderen Unionspolitiken ergänzen, ins
besondere die Agrarmarktpolitik, die Kohäsionspolitik 
und die Gemeinsame Fischereipolitik. Mitgliedstaaten, 
die sich für die Vorbereitung eines Bündels von regiona
len Programmen entscheiden, sollten auch in der Lage 
sein, auch eine nationale Rahmenregelung ohne geson
derte Zuteilung von Haushaltsmitteln auszuarbeiten, um 
die Koordinierung zwischen den Regionen bei der Bewäl
tigung nationaler Herausforderungen zu erleichtern. 

(8) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, in ihre 
Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums the
matische Teilprogramme aufzunehmen, um auf beson
dere Bedürfnisse in Gebieten, die für sie von besonderer 
Bedeutung sind, einzugehen. Die thematischen Teilpro
gramme sollten unter anderem Junglandwirte, kleine 
landwirtschaftliche Betriebe, Berggebiete, die Schaffung 
kurzer Versorgungsketten, Frauen in ländlichen Gebieten, 
die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung 

an seine Auswirkungen sowie die biologische Vielfalt be
treffen. Thematische Teilprogramme sollten auch genutzt 
werden, um zur Umstrukturierung von Agrarsektoren 
mit starken Auswirkungen auf die Entwicklung ländlicher 
Gebiete beizutragen. Um das wirksame Funktionieren be
stimmter thematischer Teilprogramme zu verbessern, 
sollte es den Mitgliedstaaten gestattet sein, für bestimmte 
unter diese thematischen Teilprogramme fallende Maß
nahmen höhere Fördersätze festzusetzen. 

(9) In den Programmen zur Entwicklung des ländlichen 
Raums sollten die Bedürfnisse des betreffenden Gebiets 
ermittelt und eine kohärente Strategie beschrieben wer
den, wie diesen Bedürfnissen in Anbetracht der Prioritä
ten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums 
Rechnung getragen werden kann. Diese Strategie sollte 
sich auf die Festlegung von Zielen stützen. Die Verbin
dungen zwischen den ermittelten Bedürfnissen, den fest
gelegten Zielen und der Wahl der relevanten Maßnahmen 
sollten aufgezeigt werden. Die Programme zur Entwick
lung des ländlichen Raums sollten auch alle Informatio
nen enthalten, die erforderlich sind, um ihre Übereinstim
mung mit den Anforderungen der vorliegenden Verord
nung zu beurteilen. 

(10) Die Ziele der Programme zur Entwicklung des ländlichen 
Raums sind unter Bezugnahme auf eine Reihe gemein
samer Zielindikatoren für alle Mitgliedstaaten und erfor
derlichenfalls unter Bezugnahme auf programmspezi
fische Indikatoren festzulegen. Um dies zu erleichtern, 
sollten die unter diese Indikatoren fallenden Gebiete 
nach Maßgabe der Prioritäten der Union für die Entwick
lung des ländlichen Raums definiert werden. In An
betracht der horizontalen Anwendung der Priorität der 
Union für die Entwicklung des ländlichen Raums, die den 
Wissenstransfer in der Land- und Forstwirtschaft betrifft, 
haben die Interventionen im Rahmen dieser Priorität als 
von wesentlicher Bedeutung für die Zielindikatoren zu 
gelten, die für die restlichen Prioritäten der Union fest
gelegt werden. 

(11) Es müssen bestimmte Regeln für die Planung und Über
arbeitung der Programme zur Entwicklung des ländlichen 
Raums festgesetzt werden. Für Überarbeitungen, die die 
Strategie der Programme oder die jeweiligen Finanzbei
träge der Union nicht berühren, sollte ein vereinfachtes 
Verfahren vorgesehen werden. 

(12) Die Entwicklung und Spezialisierung der Land- und 
Forstwirtschaft und die besonderen Herausforderungen, 
denen sich Kleinst- und kleine und mittlere Unternehmen 
("KMU") in ländlichen Gebieten gegenübersehen, erfor
dern einen angemessen hohen technischen und wirt
schaftlichen Bildungsstand sowie eine erhöhte Fähigkeit 
zum Erwerb und Austausch von Wissen und Informatio
nen, auch durch die Verbreitung der besten land- und 
forstwirtschaftlichen Produktionspraktiken. Der Wissens
transfer und die Informationsmaßnahmen sollten nicht 
nur über herkömmliche Schulungen erfolgen, sondern 
auch den Bedürfnissen der ländlichen Akteure angepasst 
sein. Daher sollten auch Workshops, Coaching, Demons
trationstätigkeiten und Informationsmaßnahmen so wie 
kurzzeitige Austauschregelungen für land- und forstwirt
schaftliche Betriebe sowie deren Besuche unterstützt
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werden. Das erworbene Wissen und die erworbenen In
formationen sollten es den Landwirten, Waldbesitzern, 
im Lebensmittelsektor tätigen Personen und ländlichen 
KMU ermöglichen, insbesondere ihre Wettbewerbsfähig
keit und Ressourceneffizienz wie auch ihre Umweltleis
tung zu verbessern und gleichzeitig zur Nachhaltigkeit 
der ländlichen Wirtschaft beizutragen. Bei der Unterstüt
zung von KMU können die Mitgliedstaaten KMU mit 
Verbindung zur Land- und Forstwirtschaft Vorrang ein
räumen. Um sicherzustellen, dass der Wissenstransfer 
und die Informationsmaßnahmen wirksam zum Errei
chen dieser Ergebnisse beitragen, sollte vorgeschrieben 
werden, dass die Anbieter der Wissenstransferdienste 
über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen. 

(13) Betriebsberatungsdienste unterstützen Landwirte, Jung
landwirte, Waldbesitzer, andere Landbewirtschafter und 
KMU in ländlichen Gebieten bei der Verbesserung der 
nachhaltigen Bewirtschaftung und der allgemeinen Leis
tung des Betriebs oder Unternehmens. Daher sollten so
wohl die Einrichtung solcher Dienste als auch die In
anspruchnahme der Beratung durch Landwirte, Jungland
wirte, Waldbesitzer, andere Landbewirtschafter und KMU 
gefördert werden. Um die Qualität und Wirksamkeit der 
angebotenen Beratung zu steigern, sollten Vorschriften 
über die Mindestqualifikationen und die regelmäßige 
Weiterbildung der Berater festgelegt werden. Gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 1 ) sollten die landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdienste die Landwirte dabei unterstüt
zen, die Leistungsfähigkeit ihres landwirtschaftlichen Be
triebs zu beurteilen und die notwendigen Verbesserungen 
hinsichtlich der Grundanforderungen an die Betriebsfüh
rung und der Erhaltung der Flächen in gutem landwirt
schaftlichen und ökologischen Zustand sowie der klima- 
und umweltfreundlichen landwirtschaftlichen Praktiken 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäi
schen Parlaments und des Rates ( 2 ) und der in den Pro
grammen für die Entwicklung des ländlichen Raums zur 
Modernisierung ländlicher Betriebe vorgesehenen Maß
nahmen auf Ebene des landwirtschaftlichen Betriebs, 

der Schaffung von Wettbewerbsfähigkeit, der sektoralen 
Integration, der Innovation, der Marktorientierung sowie 
der Förderung des Unternehmergeistes vorzunehmen. 
Ferner sollten die landwirtschaftlichen Betriebsberatungs
dienste die Landwirte dabei unterstützen, die erforderli
chen Verbesserungen in Bezug auf die Anforderungen für 
die Umsetzung des Artikels 11 Absatz 3 der Richtlinie 
2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 3 ) (im Folgenden "Wasserrahmenrichtlinie") sowie 

die Anforderungen für die Umsetzung des Artikels 55 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 4 ) und des Artikels 14 der 
Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 5 ), insbesondere was die Einhaltung der 
allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes 
anbelangt, vorzunehmen. Gegebenenfalls sollte sich die 
Beratung auch auf Sicherheitsstandards oder Berufsanfor
derungen im Zusammenhang mit dem landwirtschaftli
chen Betrieb erstrecken sowie spezifische Beratung für 
Landwirte, die sich erstmals niederlassen, umfassen. Es 
sollte auch möglich sein, dass sich die Beratung auf die 
Existenzgründung durch Junglandwirte, die nachhaltige 
Entwicklung der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Betriebs 
und auf Fragen der Verarbeitung und Vermarktung vor 
Ort im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen, land
wirtschaftlichen und ökologischen Leistung des Betriebs 
oder Unternehmens bezieht. Auch in Bezug auf die Ein
dämmung des Klimawandels und die Anpassung an seine 
Auswirkungen, die biologische Vielfalt, den Gewässer
schutz, die Entwicklung kurzer Versorgungsketten, den 
ökologischen/biologischen Landbau und die gesundheitli
che Aspekte der Tierhaltung kann spezifische Beratung 
angeboten werden. Bei der Unterstützung von KMU 
sollte es den Mitgliedstaaten offenstehen, KMU mit Ver
bindung zur Land- und Forstwirtschaft Vorrang einräu
men. Die Betriebsführungs- und Vertretungsdienste soll
ten die Landwirte bei der Verbesserung und Verein
fachung ihrer Betriebsführung unterstützen. 

(14) Qualitätsregelungen der Union oder der Mitgliedstaaten 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel, ein
schließlich Zertifizierungssysteme für landwirtschaftliche 
Betriebe, geben dem Verbraucher durch die Beteiligung 
der Landwirte an diesen Regelungen eine Garantie für die 
Qualität und die Merkmale der Erzeugnisse oder Produk
tionsverfahren, führen zu einer höheren Wertschöpfung 
bei den betreffenden Erzeugnissen und verbessern deren 
Absatzmöglichkeiten. Die Landwirte und Zusammen
schlüsse von Landwirten sollten daher zur Teilnahme 
an diesen Regelungen ermutigt werden. Um eine wirk
same Nutzung der ELER-Ressourcen sicherzustellen, 
sollte die Förderung ausschließlich aktiven Betriebsinha
bern im Sinne des Artikels 9 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 gewährt werden. In Anbetracht der Tat
sache, dass die zusätzlichen Kosten und Verpflichtungen, 
die den Landwirten hierdurch entstehen, zu Beginn und 
in den ersten Jahren der Teilnahme nicht vollständig 
durch den Markt ausgeglichen werden, sollte für neue 
Teilnehmer eine Förderung vorgesehen werden, die sich 
auf einen Zeitraum von nicht mehr als fünf Jahren erstre
cken sollte. Aufgrund der besonderen Merkmale von 
Baumwolle als landwirtschaftlichem Erzeugnis sollten 
auch Qualitätsregelungen für Baumwolle abgedeckt
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werden. Das erworbene Wissen und die erworbenen In
formationen sollten es den Landwirten, Waldbesitzern, 
im Lebensmittelsektor tätigen Personen und ländlichen 
KMU ermöglichen, insbesondere ihre Wettbewerbsfähig
keit und Ressourceneffizienz wie auch ihre Umweltleis
tung zu verbessern und gleichzeitig zur Nachhaltigkeit 
der ländlichen Wirtschaft beizutragen. Bei der Unterstüt
zung von KMU können die Mitgliedstaaten KMU mit 
Verbindung zur Land- und Forstwirtschaft Vorrang ein
räumen. Um sicherzustellen, dass der Wissenstransfer 
und die Informationsmaßnahmen wirksam zum Errei
chen dieser Ergebnisse beitragen, sollte vorgeschrieben 
werden, dass die Anbieter der Wissenstransferdienste 
über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen. 

(13) Betriebsberatungsdienste unterstützen Landwirte, Jung
landwirte, Waldbesitzer, andere Landbewirtschafter und 
KMU in ländlichen Gebieten bei der Verbesserung der 
nachhaltigen Bewirtschaftung und der allgemeinen Leis
tung des Betriebs oder Unternehmens. Daher sollten so
wohl die Einrichtung solcher Dienste als auch die In
anspruchnahme der Beratung durch Landwirte, Jungland
wirte, Waldbesitzer, andere Landbewirtschafter und KMU 
gefördert werden. Um die Qualität und Wirksamkeit der 
angebotenen Beratung zu steigern, sollten Vorschriften 
über die Mindestqualifikationen und die regelmäßige 
Weiterbildung der Berater festgelegt werden. Gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 1 ) sollten die landwirtschaftlichen 
Betriebsberatungsdienste die Landwirte dabei unterstüt
zen, die Leistungsfähigkeit ihres landwirtschaftlichen Be
triebs zu beurteilen und die notwendigen Verbesserungen 
hinsichtlich der Grundanforderungen an die Betriebsfüh
rung und der Erhaltung der Flächen in gutem landwirt
schaftlichen und ökologischen Zustand sowie der klima- 
und umweltfreundlichen landwirtschaftlichen Praktiken 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäi
schen Parlaments und des Rates ( 2 ) und der in den Pro
grammen für die Entwicklung des ländlichen Raums zur 
Modernisierung ländlicher Betriebe vorgesehenen Maß
nahmen auf Ebene des landwirtschaftlichen Betriebs, 

der Schaffung von Wettbewerbsfähigkeit, der sektoralen 
Integration, der Innovation, der Marktorientierung sowie 
der Förderung des Unternehmergeistes vorzunehmen. 
Ferner sollten die landwirtschaftlichen Betriebsberatungs
dienste die Landwirte dabei unterstützen, die erforderli
chen Verbesserungen in Bezug auf die Anforderungen für 
die Umsetzung des Artikels 11 Absatz 3 der Richtlinie 
2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 3 ) (im Folgenden "Wasserrahmenrichtlinie") sowie 

die Anforderungen für die Umsetzung des Artikels 55 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 4 ) und des Artikels 14 der 
Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 5 ), insbesondere was die Einhaltung der 
allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes 
anbelangt, vorzunehmen. Gegebenenfalls sollte sich die 
Beratung auch auf Sicherheitsstandards oder Berufsanfor
derungen im Zusammenhang mit dem landwirtschaftli
chen Betrieb erstrecken sowie spezifische Beratung für 
Landwirte, die sich erstmals niederlassen, umfassen. Es 
sollte auch möglich sein, dass sich die Beratung auf die 
Existenzgründung durch Junglandwirte, die nachhaltige 
Entwicklung der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Betriebs 
und auf Fragen der Verarbeitung und Vermarktung vor 
Ort im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen, land
wirtschaftlichen und ökologischen Leistung des Betriebs 
oder Unternehmens bezieht. Auch in Bezug auf die Ein
dämmung des Klimawandels und die Anpassung an seine 
Auswirkungen, die biologische Vielfalt, den Gewässer
schutz, die Entwicklung kurzer Versorgungsketten, den 
ökologischen/biologischen Landbau und die gesundheitli
che Aspekte der Tierhaltung kann spezifische Beratung 
angeboten werden. Bei der Unterstützung von KMU 
sollte es den Mitgliedstaaten offenstehen, KMU mit Ver
bindung zur Land- und Forstwirtschaft Vorrang einräu
men. Die Betriebsführungs- und Vertretungsdienste soll
ten die Landwirte bei der Verbesserung und Verein
fachung ihrer Betriebsführung unterstützen. 

(14) Qualitätsregelungen der Union oder der Mitgliedstaaten 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel, ein
schließlich Zertifizierungssysteme für landwirtschaftliche 
Betriebe, geben dem Verbraucher durch die Beteiligung 
der Landwirte an diesen Regelungen eine Garantie für die 
Qualität und die Merkmale der Erzeugnisse oder Produk
tionsverfahren, führen zu einer höheren Wertschöpfung 
bei den betreffenden Erzeugnissen und verbessern deren 
Absatzmöglichkeiten. Die Landwirte und Zusammen
schlüsse von Landwirten sollten daher zur Teilnahme 
an diesen Regelungen ermutigt werden. Um eine wirk
same Nutzung der ELER-Ressourcen sicherzustellen, 
sollte die Förderung ausschließlich aktiven Betriebsinha
bern im Sinne des Artikels 9 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 gewährt werden. In Anbetracht der Tat
sache, dass die zusätzlichen Kosten und Verpflichtungen, 
die den Landwirten hierdurch entstehen, zu Beginn und 
in den ersten Jahren der Teilnahme nicht vollständig 
durch den Markt ausgeglichen werden, sollte für neue 
Teilnehmer eine Förderung vorgesehen werden, die sich 
auf einen Zeitraum von nicht mehr als fünf Jahren erstre
cken sollte. Aufgrund der besonderen Merkmale von 
Baumwolle als landwirtschaftlichem Erzeugnis sollten 
auch Qualitätsregelungen für Baumwolle abgedeckt
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werden. Auch für Informations- und Absatzförderungs
maßnahmen für Erzeugnisse, die unter die Qualitätsrege
lungen und Zertifizierungssysteme fallen, die nach dieser 
Verordnung gefördert werden, sollte eine Förderung ge
währt werden. 

(15) Um die wirtschaftliche und ökologische Leistung der 
landwirtschaftlichen Betriebe und ländlichen Unterneh
men sowie die Effizienz der Vermarktung und Verarbei
tung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, einschließlich der 
Einrichtung kleiner Verarbeitungs- und Vertriebsanlagen 
im Zusammenhang mit kurzen Versorgungsketten und 
lokalen Märkten, zu verbessern, die erforderliche Infra
struktur für die Entwicklung der Land- und Forstwirt
schaft bereitzustellen und nichtproduktive Investitionen 
zu unterstützen, die zur Verwirklichung von Umweltzie
len erforderlich sind, sollten zu diesen Zielen beitragende 
materielle Investitionen unterstützt werden. Während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 wurden ver
schiedene Interventionsbereiche durch unterschiedliche 
Maßnahmen abgedeckt. In dem Bemühen um Verein
fachung, aber auch, um es den Begünstigten zu erlauben, 
integrierte Projekte mit höherer Wertschöpfung zu ent
wickeln und durchzuführen, sollte eine einzige Maß
nahme die meisten Arten materieller Investitionen ab
decken. Die Mitgliedstaaten sollten diese Förderung auf 
landwirtschaftliche Betriebe lenken, denen eine Beihilfe 
für Investitionen zur Unterstützung der wirtschaftlichen 
Lebensfähigkeit gewährt wird, wobei sie sich auf die Er
gebnisse der SWOT-Analyse (Strengths, Weaknesses, Op
portunities and Threats – Stärken, Schwächen, Chancen 
und Risiken) stützen, um die Beihilfe gezielter auszurich
ten. Um Junglandwirten die Erstniederlassung zu erleich
tern, kann in Bezug auf die Förderfähigkeit von Investi
tionen, die dazu dienen, dass Unionsnormen entsprochen 
wird, ein zusätzlicher Zeitraum gewährt werden. Um die 
Umsetzung neuer Unionsnormen zu fördern, sollte für 
Investitionen, die auf die Einhaltung dieser Normen ab
zielen, ein zusätzlicher Zeitraum gelten, nachdem diese 
für den landwirtschaftlichen Betrieb obligatorisch gewor
den sind. 

(16) Das Produktionspotenzial des Agrarsektors kann mehr 
als das anderer Sektoren durch Naturkatastrophen, wid
rige Witterungsverhältnisse und Katastrophenereignisse 
geschädigt werden. Um die Lebensfähigkeit und Wett
bewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe ange
sichts solcher Katastrophen oder Ereignisse zu erhalten, 
sollte eine Förderung vorgesehen werden, damit die Land
wirte das landwirtschaftliche Potenzial, das beschädigt 
wurde, wiederherstellen können. Die Mitgliedstaaten soll
ten auch sicherstellen, dass die Kombination der Unions
regelung (insbesondere der Risikomanagementmaßnahme 
im Rahmen dieser Verordnung) mit nationalen und pri
vaten Entschädigungsregelungen nicht dazu führt, dass 
eine zu hohe Entschädigung gewährt wird. 

(17) Für die Entwicklung ländlicher Gebiete sind die Schaffung 
und Entwicklung neuer Wirtschaftstätigkeiten in Form 
von neuen landwirtschaftlichen Betrieben, von Diversifi
zierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten ein
schließlich die Bereitstellung von Dienstleistungen für die 
Land- und Forstwirtschaft, von Tätigkeiten im Zusam
menhang mit der Gesundheitsversorgung, von sozialer 

Integration und von Tätigkeiten im Bereich des Fremden
verkehrs von entscheidender Bedeutung. Es ist auch mög
lich, dass die Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaft
lichen Tätigkeiten die nachhaltige Bewirtschaftung von 
Jagdressourcen betrifft. Eine Maßnahme zur Entwicklung 
landwirtschaftlicher Betriebe und anderer Unternehmen 
sollte die erstmalige Niederlassung von Junglandwirten 
und die strukturelle Anpassung ihrer landwirtschaftlichen 
Betriebe nach deren Gründung erleichtern. Darüber hi
naus sollte eine Diversifizierung durch die Berücksichti
gung nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeiten sowie die 
Gründung und Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
KMU in ländlichen Gebieten gefördert werden. Diese 
Maßnahme sollte auch den Unternehmergeist von Frauen 
in ländlichen Gebieten fördern. Die Entwicklung kleiner, 
potenziell wirtschaftlich lebensfähiger Betriebe sollte 
ebenfalls gefördert werden. Um die Lebensfähigkeit der 
im Rahmen dieser Maßnahme unterstützten neuen Wirt
schaftstätigkeiten zu gewährleisten, sollte die Förderung 
von der Vorlage eines Geschäftsplans abhängig gemacht 
werden. Die Förderung einer Unternehmensgründung 
sollte nur den anfänglichen Zeitraum des Bestehens des 
Unternehmens abdecken und nicht zu einer Betriebsbei
hilfe werden. Beschließen die Mitgliedstaaten, die Beihilfe 
in Tranchen zu gewähren, so sollten diese Tranchen da
her über einen Zeitraum von nicht mehr als fünf Jahren 
ausgezahlt werden. Um außerdem die Umstrukturierung 
des Agrarsektors zu fördern, sollte eine Förderung in 
Form jährlicher Zahlungen oder einer Einmalzahlung an 
Landwirte bereitgestellt werden, die für die Kleinerzeuger
regelung gemäß Titel V der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 in Betracht kommen (im Folgenden 
"Kleinerzeugerregelung") und sich verpflichten, ihren ge
samten Betrieb und die dazugehörigen Zahlungsansprü
che an einen anderen Landwirt zu übertragen. 

Um den Schwierigkeiten der Junglandwirte im Zusam
menhang mit dem Zugang zu Land zu begegnen, können 
die Mitgliedstaaten diese Förderung auch in Kombination 
mit anderen Formen der Unterstützung gewähren, bei
spielsweise durch die Nutzung von Finanzinstrumenten. 

(18) KMU sind das Rückgrat der ländlichen Wirtschaft in der 
Union. Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe 
und anderer Unternehmen sollte darauf ausgerichtet sein, 
die Beschäftigung zu fördern und qualitativ hochwertige 
Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten zu schaffen, die be
stehenden Arbeitsplätze zu erhalten, die saisonbedingten 
Schwankungen bei der Beschäftigung zu verringern, 
nichtlandwirtschaftliche Sektoren außerhalb der Land
wirtschaft sowie der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen 
und Lebensmitteln zu entwickeln. Gleichzeitig sollte sie 
die Integration von Unternehmen und lokale Beziehun
gen zwischen Sektoren fördern. Projekte, die die Land
wirtschaft und den Fremdenverkehr in ländlichen Gebie
ten durch einen gezielt geförderten nachhaltigen und ver
antwortungsvollen Fremdenverkehr in ländlichen Gebie
ten sowie das natürliche und das kulturelle Erbe zusam
menbringen, sollten ebenso wie Investitionen in erneuer
bare Energien unterstützt werden. 

(19) Die Entwicklung der lokalen Infrastruktur und lokaler 
Basisdienstleistungen in ländlichen Gebieten, einschließ
lich Dienstleistungen im Bereich Freizeit und Kultur, die 
Dorferneuerung und Tätigkeiten zur Wiederherstellung
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und Verbesserung des natürlichen und kulturellen Erbes 
der Dörfer und ländlichen Landschaften sind wesentliche 
Elemente jeglicher Bemühungen zur Verwirklichung des 
Wachstumspotenzials und zur Förderung der Nachhaltig
keit der ländlichen Gebiete. Daher sollten Vorhaben mit 
dieser Zielsetzung unterstützt werden, einschließlich Zu
gang zu Informations- und Kommunikationstechnologien 
sowie der Entwicklung von schnellen und ultraschnellen 
Breitbanddiensten. In Übereinstimmung mit diesen Zielen 
sollte auch die Entwicklung von Dienstleistungen und 
Infrastrukturen gefördert werden, die die soziale Inklu
sion zur Folge haben und eine Umkehr der Tendenzen 
zu sozialem und wirtschaftlichem Niedergang und Ent
völkerung ländlicher Gebiete bewirken. Damit diese För
derung so wirksam wie möglich ist, sollten die geförder
ten Vorhaben im Einklang mit Plänen für die Entwick
lung von Gemeinden und deren Basisdienstleistungen 
durchgeführt werden – sofern es solche Pläne gibt, die 
von einer oder mehreren ländlichen Gemeinden ausgear
beitet wurden. Um Synergien zu schaffen und die Zu
sammenarbeit zu verbessern, sollten die Vorhaben gege
benenfalls auch die Verbindungen zwischen ländlichen 
und städtischen Gebieten fördern. Die Mitgliedstaaten ha
ben die Möglichkeit, Investitionen von Entwicklungspart
nerschaften, die von der örtlichen Bevölkerung betrieben 
werden und Projekten, die von lokalen Einrichtungen 
verwaltet werden, Vorrang einzuräumen. 

(20) Die Forstwirtschaft ist ein integraler Bestandteil der länd
lichen Entwicklung, und die Förderung einer nachhaltigen 
und klimafreundlichen Flächennutzung sollte die Ent
wicklung der Waldflächen und die nachhaltige Bewirt
schaftung der Wälder einschließen. Während des Pro
grammplanungszeitraums 2007-2013 wurden verschie
dene Arten der Förderung von Forstwirtschaftsinvestitio
nen und der Waldbewirtschaftung durch eine Reihe von 
Maßnahmen abgedeckt. In dem Bemühen um Verein
fachung und um es den Begünstigten zu erlauben, inte
grierte Projekte mit höherer Wertschöpfung auszuarbei
ten und durchzuführen, sollte eine einzige Maßnahme 
alle Arten der Förderung von Forstwirtschaftsinvestitio
nen und der Waldbewirtschaftung abdecken. Diese Maß
nahme sollte sich auf Folgendes beziehen: die Ausdeh
nung und Verbesserung der Forstressourcen durch die 
Aufforstung von Flächen und die Einrichtung von Agrar
forstsystemen, die extensive Landwirtschaft mit Forstsys
temen kombinieren. Sie sollte sich auch auf die Wieder
herstellung von Wäldern nach Waldbränden oder ande
ren Naturkatastrophen und Katastrophenereignissen und 
einschlägige Vorbeugemaßnahmen, Investitionen in Forst
wirtschaftstechniken und in die Verarbeitung, die Mobili
sierung und Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnis
se, um die wirtschaftliche und ökologische Leistung der 
Waldbesitzer zu verbessern, sowie nichtproduktive Inves
titionen zur Stärkung des Ökosystems, zur Erhöhung der 
Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel und 
zur Steigerung des ökologischen Werts der Waldökosys
teme beziehen. Die Förderung sollte nicht wettbewerbs
verzerrend wirken und marktneutral sein. Somit sollten 
Beschränkungen hinsichtlich der Größe und des Rechts
status der Begünstigten vorgeschrieben werden. Vorbeu
gende Maßnahmen gegen Brände sollten in Gebieten er
folgen, die von den Mitgliedstaaten als Gebiete eingestuft 
wurden, in denen das Waldbrandrisiko mittel bis hoch 
ist. Alle vorbeugenden Maßnahmen sollten Teil eines 
Waldschutzplans sein. Im Falle einer Maßnahme zum 

Wiederaufbau des geschädigten forstwirtschaftlichen Po
tenzials sollte das Auftreten einer Naturkatastrophe von 
einer öffentlichen wissenschaftlichen Organisation förm
lich anerkannt worden sein. 

Die forstwirtschaftliche Maßnahme sollte unter Berück
sichtigung der internationalen Verpflichtungen der Union 
und der Mitgliedstaaten sowie auf der Grundlage natio
naler oder regionaler Forstprogramme oder gleichwertiger 
Instrumente der Mitgliedstaaten getroffen werden, die ih
rerseits den Entschließungen der Ministerkonferenzen 
über den Schutz der Wälder in Europa Rechnung tragen 
sollten. Die Maßnahme sollte in Übereinstimmung mit 
der Mitteilung der Kommission an das Europäische Par
lament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit 
dem Titel: "Eine neue EU Forststrategie: für Wälder und 
den Forstsektor" zur Umsetzung der Forststrategie der 
Union beitragen. 

(21) Erzeugergemeinschaften und -organisationen helfen 
Landwirten dabei, den Herausforderungen durch den ver
stärkten Wettbewerb und die Konsolidierung von nach
gelagerten Märkten bei der Vermarktung ihrer Erzeugnis
se, auch auf lokalen Märkten, gemeinsam zu begegnen. 
Die Gründung von Erzeugergemeinschaften und -organi
sationen sollte daher gefördert werden. Um die bestmög
liche Verwendung begrenzter Finanzmittel sicherzustel
len, sollten nur Erzeugergemeinschaften und -organisatio
nen, die als KMU gelten, diese Förderung erhalten. Mit
gliedstaaten haben die Möglichkeit, Erzeugergemeinschaf
ten und -organisationen von Qualitätserzeugnissen, die 
von der Maßnahme für Qualitätsregelungen für Agrar
erzeugnisse und Lebensmittel nach dieser Verordnung 
erfasst sind, Vorrang einräumen. Als Voraussetzung für 
die Förderung einer Erzeugergemeinschaft oder -organi
sation sollte den Mitgliedstaaten ein Geschäftsplan vor
gelegt werden, um sicherzustellen, dass eine Erzeuger
gemeinschaft oder -organisation zu einer wirtschaftlich 
lebensfähigen Einheit wird. Damit die finanzielle För
derung nicht zu einer Betriebsbeihilfe wird und ihr An
reizcharakter erhalten bleibt, sollte sie auf höchstens fünf 
Jahre ab dem Zeitpunkt, an dem die Erzeugergemein
schaft oder -organisation aufgrund ihres Geschäftsplans 
anerkannt wurde, begrenzt werden. 

(22) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und Klimaschutzmaß
nahmen sollten weiterhin eine herausragende Rolle bei 
der Förderung der nachhaltigen Entwicklung des ländli
chen Raums und bei der Befriedigung der steigenden 
gesellschaftlichen Nachfrage nach Umweltdienstleistungen 
spielen. Sie sollten ferner die Landwirte und andere Land
bewirtschafter weiterhin ermutigen, im Dienste der ge
samten Gesellschaft Produktionsverfahren einzuführen 
bzw. beizubehalten, die zur Eindämmung des Klimawan
dels und zur Anpassung an seine Auswirkungen beitra
gen und mit dem Schutz und der Verbesserung der Um
welt, des Landschaftsbildes und des ländlichen Lebens
raums, der natürlichen Ressourcen, der Böden und der 
genetischen Vielfalt vereinbar sind. In diesem Zusammen
hang sollte der Erhaltung genetischer Ressourcen in der 
Landwirtschaft und den zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem Naturschutzwert 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Zah
lungen sollten dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der eingegangenen Ver
pflichtungen zu decken, und sollten sich nur auf
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und Verbesserung des natürlichen und kulturellen Erbes 
der Dörfer und ländlichen Landschaften sind wesentliche 
Elemente jeglicher Bemühungen zur Verwirklichung des 
Wachstumspotenzials und zur Förderung der Nachhaltig
keit der ländlichen Gebiete. Daher sollten Vorhaben mit 
dieser Zielsetzung unterstützt werden, einschließlich Zu
gang zu Informations- und Kommunikationstechnologien 
sowie der Entwicklung von schnellen und ultraschnellen 
Breitbanddiensten. In Übereinstimmung mit diesen Zielen 
sollte auch die Entwicklung von Dienstleistungen und 
Infrastrukturen gefördert werden, die die soziale Inklu
sion zur Folge haben und eine Umkehr der Tendenzen 
zu sozialem und wirtschaftlichem Niedergang und Ent
völkerung ländlicher Gebiete bewirken. Damit diese För
derung so wirksam wie möglich ist, sollten die geförder
ten Vorhaben im Einklang mit Plänen für die Entwick
lung von Gemeinden und deren Basisdienstleistungen 
durchgeführt werden – sofern es solche Pläne gibt, die 
von einer oder mehreren ländlichen Gemeinden ausgear
beitet wurden. Um Synergien zu schaffen und die Zu
sammenarbeit zu verbessern, sollten die Vorhaben gege
benenfalls auch die Verbindungen zwischen ländlichen 
und städtischen Gebieten fördern. Die Mitgliedstaaten ha
ben die Möglichkeit, Investitionen von Entwicklungspart
nerschaften, die von der örtlichen Bevölkerung betrieben 
werden und Projekten, die von lokalen Einrichtungen 
verwaltet werden, Vorrang einzuräumen. 

(20) Die Forstwirtschaft ist ein integraler Bestandteil der länd
lichen Entwicklung, und die Förderung einer nachhaltigen 
und klimafreundlichen Flächennutzung sollte die Ent
wicklung der Waldflächen und die nachhaltige Bewirt
schaftung der Wälder einschließen. Während des Pro
grammplanungszeitraums 2007-2013 wurden verschie
dene Arten der Förderung von Forstwirtschaftsinvestitio
nen und der Waldbewirtschaftung durch eine Reihe von 
Maßnahmen abgedeckt. In dem Bemühen um Verein
fachung und um es den Begünstigten zu erlauben, inte
grierte Projekte mit höherer Wertschöpfung auszuarbei
ten und durchzuführen, sollte eine einzige Maßnahme 
alle Arten der Förderung von Forstwirtschaftsinvestitio
nen und der Waldbewirtschaftung abdecken. Diese Maß
nahme sollte sich auf Folgendes beziehen: die Ausdeh
nung und Verbesserung der Forstressourcen durch die 
Aufforstung von Flächen und die Einrichtung von Agrar
forstsystemen, die extensive Landwirtschaft mit Forstsys
temen kombinieren. Sie sollte sich auch auf die Wieder
herstellung von Wäldern nach Waldbränden oder ande
ren Naturkatastrophen und Katastrophenereignissen und 
einschlägige Vorbeugemaßnahmen, Investitionen in Forst
wirtschaftstechniken und in die Verarbeitung, die Mobili
sierung und Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnis
se, um die wirtschaftliche und ökologische Leistung der 
Waldbesitzer zu verbessern, sowie nichtproduktive Inves
titionen zur Stärkung des Ökosystems, zur Erhöhung der 
Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel und 
zur Steigerung des ökologischen Werts der Waldökosys
teme beziehen. Die Förderung sollte nicht wettbewerbs
verzerrend wirken und marktneutral sein. Somit sollten 
Beschränkungen hinsichtlich der Größe und des Rechts
status der Begünstigten vorgeschrieben werden. Vorbeu
gende Maßnahmen gegen Brände sollten in Gebieten er
folgen, die von den Mitgliedstaaten als Gebiete eingestuft 
wurden, in denen das Waldbrandrisiko mittel bis hoch 
ist. Alle vorbeugenden Maßnahmen sollten Teil eines 
Waldschutzplans sein. Im Falle einer Maßnahme zum 

Wiederaufbau des geschädigten forstwirtschaftlichen Po
tenzials sollte das Auftreten einer Naturkatastrophe von 
einer öffentlichen wissenschaftlichen Organisation förm
lich anerkannt worden sein. 

Die forstwirtschaftliche Maßnahme sollte unter Berück
sichtigung der internationalen Verpflichtungen der Union 
und der Mitgliedstaaten sowie auf der Grundlage natio
naler oder regionaler Forstprogramme oder gleichwertiger 
Instrumente der Mitgliedstaaten getroffen werden, die ih
rerseits den Entschließungen der Ministerkonferenzen 
über den Schutz der Wälder in Europa Rechnung tragen 
sollten. Die Maßnahme sollte in Übereinstimmung mit 
der Mitteilung der Kommission an das Europäische Par
lament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit 
dem Titel: "Eine neue EU Forststrategie: für Wälder und 
den Forstsektor" zur Umsetzung der Forststrategie der 
Union beitragen. 

(21) Erzeugergemeinschaften und -organisationen helfen 
Landwirten dabei, den Herausforderungen durch den ver
stärkten Wettbewerb und die Konsolidierung von nach
gelagerten Märkten bei der Vermarktung ihrer Erzeugnis
se, auch auf lokalen Märkten, gemeinsam zu begegnen. 
Die Gründung von Erzeugergemeinschaften und -organi
sationen sollte daher gefördert werden. Um die bestmög
liche Verwendung begrenzter Finanzmittel sicherzustel
len, sollten nur Erzeugergemeinschaften und -organisatio
nen, die als KMU gelten, diese Förderung erhalten. Mit
gliedstaaten haben die Möglichkeit, Erzeugergemeinschaf
ten und -organisationen von Qualitätserzeugnissen, die 
von der Maßnahme für Qualitätsregelungen für Agrar
erzeugnisse und Lebensmittel nach dieser Verordnung 
erfasst sind, Vorrang einräumen. Als Voraussetzung für 
die Förderung einer Erzeugergemeinschaft oder -organi
sation sollte den Mitgliedstaaten ein Geschäftsplan vor
gelegt werden, um sicherzustellen, dass eine Erzeuger
gemeinschaft oder -organisation zu einer wirtschaftlich 
lebensfähigen Einheit wird. Damit die finanzielle För
derung nicht zu einer Betriebsbeihilfe wird und ihr An
reizcharakter erhalten bleibt, sollte sie auf höchstens fünf 
Jahre ab dem Zeitpunkt, an dem die Erzeugergemein
schaft oder -organisation aufgrund ihres Geschäftsplans 
anerkannt wurde, begrenzt werden. 

(22) Die Zahlungen für Agrarumwelt- und Klimaschutzmaß
nahmen sollten weiterhin eine herausragende Rolle bei 
der Förderung der nachhaltigen Entwicklung des ländli
chen Raums und bei der Befriedigung der steigenden 
gesellschaftlichen Nachfrage nach Umweltdienstleistungen 
spielen. Sie sollten ferner die Landwirte und andere Land
bewirtschafter weiterhin ermutigen, im Dienste der ge
samten Gesellschaft Produktionsverfahren einzuführen 
bzw. beizubehalten, die zur Eindämmung des Klimawan
dels und zur Anpassung an seine Auswirkungen beitra
gen und mit dem Schutz und der Verbesserung der Um
welt, des Landschaftsbildes und des ländlichen Lebens
raums, der natürlichen Ressourcen, der Böden und der 
genetischen Vielfalt vereinbar sind. In diesem Zusammen
hang sollte der Erhaltung genetischer Ressourcen in der 
Landwirtschaft und den zusätzlichen Bedürfnissen von 
Bewirtschaftungssystemen mit hohem Naturschutzwert 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Zah
lungen sollten dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten 
und Einkommensverluste infolge der eingegangenen Ver
pflichtungen zu decken, und sollten sich nur auf
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Verpflichtungen erstrecken, die unter Beachtung des Ver
ursacherprinzips über die einschlägigen verbindlichen 
Standards und Anforderungen hinausgehen. Die Mitglied
staaten sollten ferner dafür Sorge tragen, dass die Zah
lungen an die Landwirte nicht zu einer Doppelfinanzie
rung sowohl im Rahmen dieser Verordnung als auch der 
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 führen. In vielen Situa
tionen vervielfältigen die Synergien aus von einer Gruppe 
von Landwirten gemeinsam eingegangenen Verpflichtun
gen die günstigen Auswirkungen auf die Umwelt und das 
Klima. Gemeinsame Maßnahmen bringen jedoch zusätz
liche Transaktionskosten mit sich, die angemessen aus
geglichen werden sollten. Um sicherzustellen, dass die 
Landwirte und andere Landbewirtschafter in der Lage 
sind, die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen ord
nungsgemäß durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten 
darüber hinaus dafür sorgen, dass sie über die erforderli
chen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen. 

Die Mitgliedstaaten sollten die im Programmplanungs
zeitraum 2007-2013 unternommenen Bemühungen fort
setzen und verpflichtet sein, mindestens 30 % des ELER- 
Gesamtbeitrags für jedes Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum zur Eindämmung des Klimawandels 
und Anpassung an seine Auswirkungen sowie für Um
weltbelange zu verwenden. Diese Ausgaben sollten durch 
Zahlungen für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen und 
ökologischen/biologischen Landbau, Zahlungen an Land
wirte in Gebieten, die aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligt sind, durch Zahlun
gen für forstwirtschaftliche Maßnahmen, Zahlungen im 
Rahmen von Natura 2000 sowie Förderung für klima- 
und umweltrelevante Investitionen getätigt werden. 

(23) Zahlungen an Landwirte für die Umstellung auf ökologi
schen/biologischen Landbau oder seine Beibehaltung soll
ten den Landwirten einen Anreiz bieten, sich an solchen 
Regelungen zu beteiligen, und somit auf das immer häu
figer manifestierte Anliegen der Gesellschaft eingehen, 
dass umweltfreundliche landwirtschaftliche Praktiken 
zum Tragen kommen und hohe Tierschutzstandards ge
wahrt werden. Um die Synergien bei der biologischen 
Vielfalt zu verstärken, sollten Maßnahmen des ökologi
schen/biologischen Landbaus, gemeinsame Verträge oder 
die Zusammenarbeit zwischen den Landwirten gefördert 
werden, deren Nutzen größere angrenzende Gebiete ab
decken können. Um zu vermeiden, dass sich eine große 
Anzahl Landwirte wieder dem konventionellen Landbau 
zuwendet, sollten sowohl die Umstellungs- als auch die 
Erhaltungsmaßnahmen gefördert werden. Die Zahlungen 
sollten dazu beitragen, die zusätzlichen Kosten und Ein
kommensverluste infolge der eingegangenen Verpflich
tung zu decken, und sollten sich nur auf Verpflichtungen 
erstrecken, die über die einschlägigen verbindlichen Stan
dards und Anforderungen hinausgehen. Die Mitgliedstaa
ten sollten ferner dafür Sorge tragen, dass die Zahlungen 
an die Landwirte nicht zu einer Doppelfinanzierung im 
Rahmen dieser Verordnung und der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 (DZ), führen. Um eine wirksame Nutzung 
der ELER-Ressourcen sicherzustellen, sollte die Förderung 
ausschließlich aktiven Betriebsinhabern im Sinne des Ar
tikels 9 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 gewährt 
werden. 

(24) Als Beitrag zu einer wirksamen Bewirtschaftung der Na
tura-2000-Gebiete sollten Landwirte und Waldbesitzer 
weiterhin Fördermittel zur Bewältigung besonderer 

Benachteiligungen in den betreffenden Gebieten erhalten, 
die auf die Umsetzung der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) und der Richt
linie 92/43/EWG des Rates ( 2 ) zurückgehen. Außerdem 
sollten Landwirte in Flusseinzugsgebieten, für die sich 
aus der Durchführung der Wasserrahmenrichtlinie Nach
teile ergeben, unterstützt werden. Die Unterstützung 
sollte an spezifische, in dem Programm zur Entwicklung 
des ländlichen Raums beschriebene Anforderungen ge
bunden sein, die über die einschlägigen verbindlichen 
Standards und Anforderungen hinausgehen. Die Mitglied
staaten sollten ferner dafür Sorge tragen, dass die Zah
lungen an die Landwirte nicht zu einer Doppelfinanzie
rung im Rahmen dieser Verordnung und der Verordnung 
Nr. 1307/2013, führen. Außerdem sollten die Mitglied
staaten den besonderen Bedürfnissen der Natura-2000- 
Gebiete im allgemeinen Entwurf ihrer Programme zur 
Entwicklung des ländlichen Raums Rechnung tragen. 

(25) Zahlungen an Landwirte in Berggebieten oder anderen 
Gebieten, die aus naturbedingten oder anderen spezi
fischen Gründen benachteiligt sind, sollten durch die För
derung der dauerhaften Nutzung landwirtschaftlicher Flä
chen zur Erhaltung der Landschaft sowie zur Erhaltung 
und Förderung von nachhaltigen Bewirtschaftungsformen 
beitragen. Um die Wirksamkeit dieser Förderung sicher
zustellen, sollten die Landwirte durch die Zahlungen für 
die Einkommensverluste und die zusätzlichen Kosten in
folge der mit dem betreffenden Gebiet verbundenen 
Nachteile entschädigt werden. Um eine wirksame Nut
zung der ELER-Ressourcen sicherzustellen, sollte die För
derung ausschließlich aktiven Betriebsinhabern im Sinne 
des Artikels 9 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 ge
währt werden. 

(26) Um den effizienten Einsatz der Unionsmittel und die 
Gleichbehandlung der Landwirte in der gesamten Union 
zu gewährleisten, sollten die Berggebiete und anderen 
Gebiete, die aus naturbedingten oder anderen spezi
fischen Gründen benachteiligt sind, anhand objektiver 
Kriterien definiert werden. Bei Gebieten, die aus naturbe
dingten Gründen benachteiligt sind, sollten die Kriterien 
biophysikalischer Art sein und sich auf fundierte wissen
schaftliche Erkenntnisse stützen. Es sollten Übergangs
regelungen eingeführt werden, um die schrittweise Ein
stellung der Zahlungen in Gebieten zu erleichtern, die 
aufgrund der Anwendung dieser Kriterien nicht länger 
als Gebiete einzustufen sind, die aus naturbedingten 
Gründen benachteiligt sind. 

(27) Landwirte sollten weiterhin dazu ermutigt werden, hohe 
Tierschutzstandards einzuhalten, indem Landwirte, die 
über die einschlägigen verbindlichen Grundanforderun
gen der Tierhaltung hinausgehende Anforderungen ein
halten, gefördert werden. Um eine wirksame Nutzung der 
ELER-Ressourcen sicherzustellen, sollte die Förderung 
ausschließlich aktiven Betriebsinhabern im Sinne des Ar
tikels 9 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 gewährt 
werden.
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( 1 ) Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vo
gelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7). 

( 2 ) Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7).
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(28) Es sollten weiterhin Zahlungen an Waldbesitzer gewährt 
werden, die umwelt- oder klimafreundliche Dienstleistun
gen zur Erhaltung der Wälder bieten, indem sie sich ver
pflichten, die Biodiversität zu verbessern, hochwertige 
Waldökosysteme zu erhalten, ihr Potenzial zur Eindäm
mung des Klimawandels und zur Anpassung an seine 
Auswirkungen zu verbessern und den wertvollen Beitrag 
von Wäldern beim Schutz vor Bodenerosion, bei der 
Erhaltung der Wasserressourcen sowie dem Schutz vor 
Naturgefahren zu stärken. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung und Förderung der forstgenetischen 
Ressourcen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wer
den. Es sollten Zahlungen für Waldumweltverpflichtun
gen gewährt werden, die über die im einzelstaatlichen 
Recht festgelegten einschlägigen verbindlichen Standards 
hinausgehen. 

(29) Die einzige Art der Zusammenarbeit, die während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 im Rahmen 
der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums aus
drücklich gefördert wurde, war die Zusammenarbeit bei 
der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Tech
nologien in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Le
bensmittelsektor. Eine Förderung dieser Art der Zusam
menarbeit ist weiterhin notwendig, sie sollte jedoch an
gepasst werden, um den Anforderungen der wissens
basierten Wirtschaft besser zu entsprechen. In diesem 
Zusammenhang sollte die Möglichkeit bestehen, Projekte 
eines einzigen Wirtschaftsbeteiligten im Rahmen dieser 
Maßnahme zu finanzieren, sofern die erzielten Ergebnisse 
verbreitet werden und somit das Ziel der Verbreitung 
neuer Verfahren, Prozesse oder Erzeugnisse erreicht wird. 
Außerdem ist deutlich geworden, dass die Förderung ei
ner viel breiteren Skala von Arten der Zusammenarbeit 
mit einer breiteren Palette von Begünstigten, die kleinere 
und größere Wirtschaftsbeteiligte mit einschließt, dazu 
beitragen kann, die Ziele der Politik zur Entwicklung 
des ländlichen Raums zu verwirklichen, indem den Wirt
schaftsbeteiligten in ländlichen Gebieten dabei geholfen 
wird, die wirtschaftlichen, ökologischen und sonstigen 
Nachteile der Fragmentierung zu überwinden. Daher 
sollte diese Maßnahme ausgedehnt werden. Eine Unter
stützung der kleinen Wirtschaftsbeteiligten, gemeinsame 
Arbeitsabläufe zu organisieren sowie Anlagen und Res
sourcen gemeinsam zu nutzen, dürfte ihnen dabei helfen, 
trotz ihrer kleinen Größe wirtschaftlich lebensfähig zu 
sein. Eine Förderung der horizontalen und vertikalen Zu
sammenarbeit zwischen Akteuren der Versorgungskette 
sowie der Absatzförderungsmaßnahmen in einem lokalen 
Rahmen dürfte die wirtschaftlich rationale Entwicklung 
kurzer Versorgungsketten, lokaler Märkte und lokaler 
Nahrungsmittelketten beschleunigen. Eine Förderung ge
meinsamer Konzepte für Umweltvorhaben und –verfah
ren dürfte größere und beständigere Umwelt- und Klima
vorteile zur Folge haben, als durch einzelne Wirtschafts
beteiligte erzielt werden können, die ohne Bezugnahme 
auf andere handeln (zum Beispiel durch die auf größeren 
zusammenhängenden Flächen angewendeten Verfahren). 

Eine solche Förderung sollte in unterschiedlicher Form 
erfolgen. Cluster und Netzwerke sind von besonderer 
Bedeutung für den Austausch von Fachkenntnissen sowie 
die Entwicklung von neuem und spezialisiertem Fachwis
sen sowie neuen und spezialisierten Dienstleistungen und 

Erzeugnissen. Pilotprojekte sind wichtige Instrumente für 
die Prüfung der gewerblichen Anwendbarkeit und gege
benenfalls die Anpassung von Technologien, Techniken 
und Verfahren in einem verschiedenartigen Umfeld. Ope
rationelle Gruppen spielen eine Schlüsselrolle für die Eu
ropäische Innovationspartnerschaft ("EIP") "Landwirt
schaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit". Ein anderes 
wichtiges Instrument besteht in den lokalen Entwick
lungsstrategien – außerhalb der lokalen Entwicklung im 
Rahmen von LEADER zwischen öffentlichen und pri
vaten Akteuren aus ländlichen und städtischen Gebieten. 
Im Gegensatz zum LEADER-Ansatz ist es möglich, dass 
solche Partnerschaften und Strategien auf einen Sektor 
und/oder relativ spezifische Entwicklungsziele, einschließ
lich der vorstehend genannten, beschränkt werden. Die 
Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, der Zusammen
arbeit von Einrichtungen, an denen Primärerzeuger betei
ligt sind, Vorrang einräumen. Auch Branchenverbände 
sollten für eine Förderung im Rahmen dieser Maßnahme 
in Betracht kommen. Die Förderung sollte auf sieben 
Jahre begrenzt sein, ausgenommen bei gemeinsamen 
Umwelt- und Klimamaßnahmen in ordnungsgemäß be
gründeten Fällen. 

(30) Die Landwirte sind heutzutage infolge des Klimawandels 
und der größeren Preisvolatilität wachsenden Wirtschafts- 
und Umweltrisiken ausgesetzt. In diesem Zusammenhang 
wird ein wirksames Risikomanagement für die Landwirte 
immer wichtiger. Deshalb sollte eine Risikomanagement
maßnahme eingeführt werden, um die Landwirte dabei 
zu unterstützen, den Risiken zu begegnen, mit denen sie 
am häufigsten konfrontiert werden. Diese Maßnahme 
sollte daher den Landwirten dabei helfen, die Prämien 
für Ernte-, Tier- und Pflanzenversicherung zu zahlen 
und dabei helfen, Fonds auf Gegenseitigkeit einzurichten 
und die Entschädigung abdecken, die den Landwirten aus 
diesen Fonds für die Verluste ausgezahlt werden, die ih
nen aufgrund widriger Witterungsverhältnisse, infolge des 
Ausbruchs von Tierseuchen oder Pflanzenkrankheiten, 
Schädlingsbefall oder Umweltvorfällen entstanden sind. 
Die Maßnahme sollte auch ein Einkommensstabilisie
rungsinstrument in Form eines Fonds auf Gegenseitigkeit 
beinhalten, um die Landwirte zu unterstützen, die einen 
erheblichen Einkommensrückgang verzeichnen. Um si
cherzustellen, dass alle Landwirte in der Union gleich 
behandelt werden, der Wettbewerb nicht verzerrt wird 
und die internationalen Verpflichtungen der Union einge
halten werden, sollten spezifische Bedingungen für die 
Gewährung einer Förderung im Rahmen dieser Maßnah
men vorgesehen werden. Um eine wirksame Nutzung der 
ELER-Ressourcen sicherzustellen, sollte die Förderung 
ausschließlich aktiven Betriebsinhabern im Sinne des Ar
tikels 9 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 gewährt 
werden. 

(31) Der LEADER-Ansatz für die lokale Entwicklung hat sich 
im Laufe der Jahre für die Förderung der Entwicklung der 
ländlichen Gebiete als wirksam erwiesen, indem die mul
tisektoralen Erfordernisse einer endogenen ländlichen 
Entwicklung durch das Bottom-up-Vorgehen umfassend 
berücksichtigt wurden. LEADER sollte daher fortgesetzt 
werden und seine Anwendung sollte für Programme zur 
Entwicklung des ländlichen Raums auf nationaler und/ 
oder regionaler Ebene weiterhin obligatorisch sein.
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(28) Es sollten weiterhin Zahlungen an Waldbesitzer gewährt 
werden, die umwelt- oder klimafreundliche Dienstleistun
gen zur Erhaltung der Wälder bieten, indem sie sich ver
pflichten, die Biodiversität zu verbessern, hochwertige 
Waldökosysteme zu erhalten, ihr Potenzial zur Eindäm
mung des Klimawandels und zur Anpassung an seine 
Auswirkungen zu verbessern und den wertvollen Beitrag 
von Wäldern beim Schutz vor Bodenerosion, bei der 
Erhaltung der Wasserressourcen sowie dem Schutz vor 
Naturgefahren zu stärken. In diesem Zusammenhang 
sollte der Erhaltung und Förderung der forstgenetischen 
Ressourcen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wer
den. Es sollten Zahlungen für Waldumweltverpflichtun
gen gewährt werden, die über die im einzelstaatlichen 
Recht festgelegten einschlägigen verbindlichen Standards 
hinausgehen. 

(29) Die einzige Art der Zusammenarbeit, die während des 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 im Rahmen 
der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums aus
drücklich gefördert wurde, war die Zusammenarbeit bei 
der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Tech
nologien in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Le
bensmittelsektor. Eine Förderung dieser Art der Zusam
menarbeit ist weiterhin notwendig, sie sollte jedoch an
gepasst werden, um den Anforderungen der wissens
basierten Wirtschaft besser zu entsprechen. In diesem 
Zusammenhang sollte die Möglichkeit bestehen, Projekte 
eines einzigen Wirtschaftsbeteiligten im Rahmen dieser 
Maßnahme zu finanzieren, sofern die erzielten Ergebnisse 
verbreitet werden und somit das Ziel der Verbreitung 
neuer Verfahren, Prozesse oder Erzeugnisse erreicht wird. 
Außerdem ist deutlich geworden, dass die Förderung ei
ner viel breiteren Skala von Arten der Zusammenarbeit 
mit einer breiteren Palette von Begünstigten, die kleinere 
und größere Wirtschaftsbeteiligte mit einschließt, dazu 
beitragen kann, die Ziele der Politik zur Entwicklung 
des ländlichen Raums zu verwirklichen, indem den Wirt
schaftsbeteiligten in ländlichen Gebieten dabei geholfen 
wird, die wirtschaftlichen, ökologischen und sonstigen 
Nachteile der Fragmentierung zu überwinden. Daher 
sollte diese Maßnahme ausgedehnt werden. Eine Unter
stützung der kleinen Wirtschaftsbeteiligten, gemeinsame 
Arbeitsabläufe zu organisieren sowie Anlagen und Res
sourcen gemeinsam zu nutzen, dürfte ihnen dabei helfen, 
trotz ihrer kleinen Größe wirtschaftlich lebensfähig zu 
sein. Eine Förderung der horizontalen und vertikalen Zu
sammenarbeit zwischen Akteuren der Versorgungskette 
sowie der Absatzförderungsmaßnahmen in einem lokalen 
Rahmen dürfte die wirtschaftlich rationale Entwicklung 
kurzer Versorgungsketten, lokaler Märkte und lokaler 
Nahrungsmittelketten beschleunigen. Eine Förderung ge
meinsamer Konzepte für Umweltvorhaben und –verfah
ren dürfte größere und beständigere Umwelt- und Klima
vorteile zur Folge haben, als durch einzelne Wirtschafts
beteiligte erzielt werden können, die ohne Bezugnahme 
auf andere handeln (zum Beispiel durch die auf größeren 
zusammenhängenden Flächen angewendeten Verfahren). 

Eine solche Förderung sollte in unterschiedlicher Form 
erfolgen. Cluster und Netzwerke sind von besonderer 
Bedeutung für den Austausch von Fachkenntnissen sowie 
die Entwicklung von neuem und spezialisiertem Fachwis
sen sowie neuen und spezialisierten Dienstleistungen und 

Erzeugnissen. Pilotprojekte sind wichtige Instrumente für 
die Prüfung der gewerblichen Anwendbarkeit und gege
benenfalls die Anpassung von Technologien, Techniken 
und Verfahren in einem verschiedenartigen Umfeld. Ope
rationelle Gruppen spielen eine Schlüsselrolle für die Eu
ropäische Innovationspartnerschaft ("EIP") "Landwirt
schaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit". Ein anderes 
wichtiges Instrument besteht in den lokalen Entwick
lungsstrategien – außerhalb der lokalen Entwicklung im 
Rahmen von LEADER zwischen öffentlichen und pri
vaten Akteuren aus ländlichen und städtischen Gebieten. 
Im Gegensatz zum LEADER-Ansatz ist es möglich, dass 
solche Partnerschaften und Strategien auf einen Sektor 
und/oder relativ spezifische Entwicklungsziele, einschließ
lich der vorstehend genannten, beschränkt werden. Die 
Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, der Zusammen
arbeit von Einrichtungen, an denen Primärerzeuger betei
ligt sind, Vorrang einräumen. Auch Branchenverbände 
sollten für eine Förderung im Rahmen dieser Maßnahme 
in Betracht kommen. Die Förderung sollte auf sieben 
Jahre begrenzt sein, ausgenommen bei gemeinsamen 
Umwelt- und Klimamaßnahmen in ordnungsgemäß be
gründeten Fällen. 

(30) Die Landwirte sind heutzutage infolge des Klimawandels 
und der größeren Preisvolatilität wachsenden Wirtschafts- 
und Umweltrisiken ausgesetzt. In diesem Zusammenhang 
wird ein wirksames Risikomanagement für die Landwirte 
immer wichtiger. Deshalb sollte eine Risikomanagement
maßnahme eingeführt werden, um die Landwirte dabei 
zu unterstützen, den Risiken zu begegnen, mit denen sie 
am häufigsten konfrontiert werden. Diese Maßnahme 
sollte daher den Landwirten dabei helfen, die Prämien 
für Ernte-, Tier- und Pflanzenversicherung zu zahlen 
und dabei helfen, Fonds auf Gegenseitigkeit einzurichten 
und die Entschädigung abdecken, die den Landwirten aus 
diesen Fonds für die Verluste ausgezahlt werden, die ih
nen aufgrund widriger Witterungsverhältnisse, infolge des 
Ausbruchs von Tierseuchen oder Pflanzenkrankheiten, 
Schädlingsbefall oder Umweltvorfällen entstanden sind. 
Die Maßnahme sollte auch ein Einkommensstabilisie
rungsinstrument in Form eines Fonds auf Gegenseitigkeit 
beinhalten, um die Landwirte zu unterstützen, die einen 
erheblichen Einkommensrückgang verzeichnen. Um si
cherzustellen, dass alle Landwirte in der Union gleich 
behandelt werden, der Wettbewerb nicht verzerrt wird 
und die internationalen Verpflichtungen der Union einge
halten werden, sollten spezifische Bedingungen für die 
Gewährung einer Förderung im Rahmen dieser Maßnah
men vorgesehen werden. Um eine wirksame Nutzung der 
ELER-Ressourcen sicherzustellen, sollte die Förderung 
ausschließlich aktiven Betriebsinhabern im Sinne des Ar
tikels 9 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 gewährt 
werden. 

(31) Der LEADER-Ansatz für die lokale Entwicklung hat sich 
im Laufe der Jahre für die Förderung der Entwicklung der 
ländlichen Gebiete als wirksam erwiesen, indem die mul
tisektoralen Erfordernisse einer endogenen ländlichen 
Entwicklung durch das Bottom-up-Vorgehen umfassend 
berücksichtigt wurden. LEADER sollte daher fortgesetzt 
werden und seine Anwendung sollte für Programme zur 
Entwicklung des ländlichen Raums auf nationaler und/ 
oder regionaler Ebene weiterhin obligatorisch sein.
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(32) Die Förderung der lokalen Entwicklung im Rahmen von 
LEADER durch den ELER sollte auch gebietsübergreifende 
Kooperationsprojekte zwischen Gruppen innerhalb eines 
Mitgliedstaates oder transnationale Kooperationsprojekte 
zwischen Gruppen in mehreren Mitgliedstaaten oder Ko
operationsprojekte zwischen Gruppen in Mitgliedstaaten 
und in Drittländern umfassen. 

(33) Um die Partner in ländlichen Gebieten, die LEADER noch 
nicht anwenden, zu befähigen, die Gestaltung und Um
setzung einer lokalen Entwicklungsstrategie zu erproben 
und vorzubereiten, sollte ein "LEADER start-up kit" fi
nanziert werden. Eine solche Förderung sollte nicht unter 
der Bedingung der Vorlage einer lokalen Entwicklungs
strategie stehen. 

(34) Investitionen kommen bei zahlreichen Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen dieser 
Verordnung zum Tragen und können sich auf sehr un
terschiedliche Vorhaben beziehen. Um für Klarheit bei 
der Durchführung dieser Vorhaben zu sorgen, sollten 
gemeinsame Vorschriften für alle Investitionen festgelegt 
werden. Mit diesen gemeinsamen Vorschriften sollten die 
Ausgabenarten festgelegt werden, die als Investitionsaus
gaben gelten können, und sollte sichergestellt werden, 
dass nur Investitionen gefördert werden, die einen neuen 
Wert in der Landwirtschaft schaffen. Um die Durchfüh
rung von Investitionsvorhaben zu erleichtern, sollte es 
den Mitgliedstaaten offenstehen, Vorschüsse zu zahlen. 
Um die Effizienz, Gerechtigkeit und nachhaltige Wirkung 
der ELER-Förderung sicherzustellen, sollten Vorschriften 
festgelegt werden, die die Dauerhaftigkeit der Investitio
nen für Vorhaben gewährleisten und zugleich verhindern, 
dass die ELER-Förderung zu unlauterem Wettbewerb 
missbraucht wird. 

(35) Es sollte die Möglichkeit geben, Investitionen in Bewäs
serungsprojekte durch den ELER zu unterstützen, um 
einen wirtschaftlichen oder ökologischen Nutzen zu er
zielen, sofern die Nachhaltigkeit der betreffenden Bewäs
serung gewährleistet ist. Daher sollte eine Förderung nur 
dann gewährt werden, wenn es für das betreffende Gebiet 
einen Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet gemäß 
den Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie gibt und 
wenn im Rahmen der Investition bereits Wasserzähler 
installiert sind oder als Teil der Investition installiert wer
den. Investitionen zur Verbesserung einer bestehenden 
Bewässerungsinfrastruktur oder -anlage sollten zu einer 
Mindeststeigerung der Wassereffizienz führen, die als 
Wassereinsparpotenzial ausgedrückt wird. Ist der von 
der Investition betroffene Wasserkörper aus mit der Was
sermenge zusammenhängenden Gründen, die im analyti
schen Rahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie fest
gelegt sind, stark beansprucht, so sollte sich die erzielte 
Steigerung der Wassereffizienz zur Hälfte in einer tat
sächlichen Reduzierung des Wasserverbrauchs im Rah
men der unterstützten Investition niederschlagen, um 
die Beanspruchung des betreffenden Wasserkörpers zu 
verringern. Es sollten bestimmte Fälle festgelegt werden, 
in denen es nicht möglich oder erforderlich ist, die An
forderungen an die potenzielle oder tatsächliche Wasser
einsparung anzuwenden, auch im Hinblick auf Investitio
nen in die Wiederaufbereitung oder Wiederverwendung 

von Wasser. Zusätzlich zur Förderung von Investitionen 
zur Verbesserung bestehender Anlagen sollte vorgesehen 
werden, dass die Förderung des ELER für Investitionen in 
neue Bewässerungsprojekte von den Ergebnissen einer 
Umweltanalyse abhängig gemacht wird. Von bestimmten 
Ausnahmen abgesehen sollte jedoch keine Förderung für 
neue Bewässerungsprojekte gewährt werden, wenn der 
betreffende Wasserkörper bereits stark beansprucht ist, 
da ansonsten ein erhöhtes Risiko bestünde, dass die be
stehenden Umweltprobleme mit Gewährung dieser För
derung noch verschärft würden. 

(36) Bestimmte flächenbezogene Maßnahmen im Rahmen die
ser Verordnung erfordern es, dass die Begünstigten Ver
pflichtungen für eine Dauer von mindestens fünf Jahren 
eingehen. Während dieses Zeitraums ist es möglich, dass 
sich die Situation des Betriebs oder des Begünstigten ver
ändert. Daher sollten Vorschriften für das Vorgehen in 
solchen Fällen erlassen werden. 

(37) Bestimmte Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung 
sehen als Bedingung für die Gewährung der Förderung 
vor, dass die Begünstigten Verpflichtungen eingehen, die 
über die maßgebliche Baseline hinausgehen, die anhand 
verbindlicher Standards oder Anforderungen festgelegt 
worden sind. Im Hinblick auf mögliche Änderungen 
der Rechtsvorschriften während des Verpflichtungszeit
raums, die eine Änderung der Bezugsdaten zur Folge 
haben, sollte vorgesehen werden, dass die betreffenden 
Verträge revidiert werden, um die fortlaufende Einhaltung 
dieser Bedingung sicherzustellen. 

(38) Um sicherzustellen, dass die Finanzmittel für die Entwick
lung des ländlichen Raums auf bestmögliche Weise ge
nutzt werden, um die Maßnahmen im Rahmen der Pro
gramme zur Entwicklung des ländlichen Raums an den 
Prioritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen 
Raums auszurichten, und, um die Gleichbehandlung der 
Antragsteller zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten 
Auswahlkriterien für die Auswahl von Vorhaben fest
legen. Von dieser Regel sollte nur für Zahlungen abge
wichen werden, die für Agrarumwelt- und Klimamaßnah
men, für den ökologischen/biologischen Landbau, im 
Rahmen von Natura 2000 oder der Wasserrahmenricht
linie, für aus naturbedingten oder anderen spezifischen 
Gründen benachteiligte Gebiete, für Tierschutz, für Wald
umwelt- und Klimadienstleistungen sowie für Maßnah
men im Zusammenhang mit Risikomanagement geleistet 
werden. Bei der Anwendung der Auswahlkriterien sollte 
im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
der Umfang des Vorhabens berücksichtigt werden. 

(39) Der ELER sollte durch technische Hilfe Vorhaben zur 
Durchführung der Programme zur Entwicklung des länd
lichen Raums unterstützen, einschließlich der Kosten für 
den Schutz der Zeichen und Abkürzungen im Zusam
menhang mit den Qualitätsregelungen der Union, deren 
Inanspruchnahme im Rahmen dieser Verordnung geför
dert werden kann, und der Kosten, die den Mitgliedstaa
ten für die Abgrenzung der aus naturbedingten Gründen 
benachteiligten Gebiete entstehen.
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(40) Es hat sich gezeigt, dass die Vernetzung der an den ver
schiedenen Phasen der Programmdurchführung beteilig
ten nationalen Netzwerke, Organisationen und Verwal
tungen im Rahmen des Europäischen Netzwerks für länd
liche Entwicklung eine sehr wichtige Rolle bei der Ver
besserung der Qualität der Programme zur Entwicklung 
des ländlichen Raums spielen kann, indem sie die Interes
senträger stärker in die Verwaltung der Entwicklung des 
ländlichen Raums einbezieht und eine breitere Öffentlich
keit über ihre Vorteile unterrichtet. Sie sollte daher als 
Teil der technischen Hilfe auf Unionsebene finanziert 
werden. Um den besonderen Bedürfnissen der Bewertung 
Rechnung zu tragen, sollte als Teil des europäischen 
Netzwerkes für die Entwicklung des ländlichen Raums 
eine europäische Bewertungskapazität für ländliche Ent
wicklung geschaffen werden, um alle beteiligten Akteure 
zusammenzubringen und so den Austausch von Fachwis
sen in diesem Bereich zu erleichtern. 

(41) Die EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhal
tigkeit" sollte dazu beitragen, dass die Ziele der Strategie 
Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integra
tives Wachstum verwirklicht werden. Es ist wichtig, dass 
die EIP alle relevanten Akteure auf Unions-, nationaler 
und regionaler Ebene zusammenbringt, damit sie den 
Mitgliedstaaten neue Anregungen geben, wie die beste
henden Instrumente und Initiativen rationalisiert, verein
facht und besser koordiniert und bei Bedarf durch neue 
Maßnahmen ergänzt werden können. 

(42) Um zur Verwirklichung der Ziele der EIP "Landwirt
schaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" beizutragen, 
sollte ein EIP-Netzwerk geschaffen werden, um operatio
nelle Gruppen, Beratungsdienste und Forscher, die mit 
der Durchführung von Vorhaben für Innovationen in 
der Landwirtschaft beschäftigt sind, untereinander zu ver
netzen. Es sollte als Teil der technischen Hilfe auf Uni
onsebene finanziert werden. 

(43) Die Mitgliedstaaten sollten einen Teil des für die tech
nische Hilfe vorgesehenen Gesamtbetrags jedes Pro
gramms zur Entwicklung des ländlichen Raums für die 
Finanzierung der Errichtung und Tätigkeit eines nationa
len Netzwerks für den ländlichen Raum vorbehalten, das 
die Organisationen und Verwaltungen umfasst, die im 
Bereich der ländlichen Entwicklung tätig sind, einschließ
lich der EIP, um ihre Beteiligung an der Umsetzung des 
Programms zu verstärken und die Qualität der Pro
gramme zur Entwicklung des ländlichen Raums zu ver
bessern. Hierzu sollten die nationalen Netzwerke für den 
ländlichen Raum einen Vorhabenplan ausarbeiten und 
durchführen. 

(44) Die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums 
sollten mit Unterstützung der EIP "Landwirtschaftliche 
Produktivität und Nachhaltigkeit" innovative Vorhaben 
vorsehen, die einen ressourceneffizienten, produktiven 
und emissionsarmen Agrarsektor fördern. Die EIP sollte 
darauf abzielen, eine schnellere und breitere Umsetzung 
innovativer Lösungen in der Praxis zu fördern. Die EIP 
sollte durch Förderung des Einsatzes und der Wirksam
keit der innovationsverbundenen Instrumente sowie die 

Erhöhung der Synergien zwischen ihnen einen Mehrwert 
schaffen. Die EIP sollte Lücken füllen, indem Forschung 
und Landwirtschaftspraxis besser miteinander verknüpft 
werden. 

(45) Die Durchführung innovativer Projekte im Rahmen der 
EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltig
keit" sollte durch operationelle Gruppen erfolgen, die 
Landwirte, Waldbewirtschafter, ländliche Gemeinden, 
Forscher, NRO-Berater, Unternehmen und andere Akteu
re, für die die Innovation im Agrarsektor von Bedeutung 
ist, zusammenbringen. Um sicherzustellen, dass die Er
gebnisse dieser Projekte dem gesamten Sektor zugute
kommen, sollten die Ergebnisse im Bereich der Innova
tion und beim Austausch von Wissen innerhalb der 
Union und mit Drittländern verbreitet werden. 

(46) Es sollte geregelt werden, dass der Gesamtbetrag für die 
Unionsförderung der Entwicklung des ländlichen Raums 
gemäß dieser Verordnung für den Zeitraum vom 1. Januar 
2014 bis zum 31. Dezember 2020, im Einklang mit dem 
mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum von 2014 
bis 2020festgelegt werden. Die verfügbaren Fondsmittel 
sollten im Hinblick auf ihre Programmierung pauschal 
indexiert werden. 

(47) Um die Verwaltung der ELER-Mittel zu vereinfachen, 
sollte ein einziger Beteiligungssatz für die Förderung 
durch ELER an den Programmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums im Verhältnis zu den öffentlichen Aus
gaben der Mitgliedstaaten festgesetzt werden. Um der 
besonderen Bedeutung oder dem besonderen Charakter 
bestimmter Vorhabensarten Rechnung zu tragen, sollten 
für bestimmte Arten von Vorhaben spezifische Betei
ligungssätze festgesetzt werden. Um die spezifischen 
Zwänge abzumildern, die sich aus dem Entwicklungs
stand, der Abgelegenheit und der Insellage ergeben, sollte 
für die weniger entwickelten Regionen, die im AEUV 
genannten Regionen in äußerster Randlage und die klei
neren Inseln des Ägäischen Meeres sowie die Übergangs
regionen ein angemessener ELER-Beteiligungssatz fest
gesetzt werden. 

(48) Die Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen Vorkehrun
gen treffen, um sicherzustellen, dass ihre Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums überprüft und kon
trolliert werden können, und angemessene Bestimmun
gen festlegen. Zu diesem Zweck sollten die Verwaltungs
behörde und die Zahlstelle eine Ex-ante-Bewertung vor
nehmen und sich verpflichten, die Maßnahmen während 
der gesamten Durchführung des Programms zu bewerten. 
Maßnahmen, die diese Bedingung nicht einhalten, sollten 
angepasst werden. 

(49) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten alle er
forderlichen Schritte unternehmen, um eine ordnungs
gemäße Verwaltung der Programme zur Entwicklung 
des ländlichen Raums sicherzustellen. In diesem Zusam
menhang sollte die Kommission angemessene Maßnah
men und Kontrollen vornehmen und sollten die Mitglied
staaten Maßnahmen treffen, um das ordnungsgemäße 
Funktionieren ihres Verwaltungssystems zu gewährleisten.
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(40) Es hat sich gezeigt, dass die Vernetzung der an den ver
schiedenen Phasen der Programmdurchführung beteilig
ten nationalen Netzwerke, Organisationen und Verwal
tungen im Rahmen des Europäischen Netzwerks für länd
liche Entwicklung eine sehr wichtige Rolle bei der Ver
besserung der Qualität der Programme zur Entwicklung 
des ländlichen Raums spielen kann, indem sie die Interes
senträger stärker in die Verwaltung der Entwicklung des 
ländlichen Raums einbezieht und eine breitere Öffentlich
keit über ihre Vorteile unterrichtet. Sie sollte daher als 
Teil der technischen Hilfe auf Unionsebene finanziert 
werden. Um den besonderen Bedürfnissen der Bewertung 
Rechnung zu tragen, sollte als Teil des europäischen 
Netzwerkes für die Entwicklung des ländlichen Raums 
eine europäische Bewertungskapazität für ländliche Ent
wicklung geschaffen werden, um alle beteiligten Akteure 
zusammenzubringen und so den Austausch von Fachwis
sen in diesem Bereich zu erleichtern. 

(41) Die EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhal
tigkeit" sollte dazu beitragen, dass die Ziele der Strategie 
Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integra
tives Wachstum verwirklicht werden. Es ist wichtig, dass 
die EIP alle relevanten Akteure auf Unions-, nationaler 
und regionaler Ebene zusammenbringt, damit sie den 
Mitgliedstaaten neue Anregungen geben, wie die beste
henden Instrumente und Initiativen rationalisiert, verein
facht und besser koordiniert und bei Bedarf durch neue 
Maßnahmen ergänzt werden können. 

(42) Um zur Verwirklichung der Ziele der EIP "Landwirt
schaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" beizutragen, 
sollte ein EIP-Netzwerk geschaffen werden, um operatio
nelle Gruppen, Beratungsdienste und Forscher, die mit 
der Durchführung von Vorhaben für Innovationen in 
der Landwirtschaft beschäftigt sind, untereinander zu ver
netzen. Es sollte als Teil der technischen Hilfe auf Uni
onsebene finanziert werden. 

(43) Die Mitgliedstaaten sollten einen Teil des für die tech
nische Hilfe vorgesehenen Gesamtbetrags jedes Pro
gramms zur Entwicklung des ländlichen Raums für die 
Finanzierung der Errichtung und Tätigkeit eines nationa
len Netzwerks für den ländlichen Raum vorbehalten, das 
die Organisationen und Verwaltungen umfasst, die im 
Bereich der ländlichen Entwicklung tätig sind, einschließ
lich der EIP, um ihre Beteiligung an der Umsetzung des 
Programms zu verstärken und die Qualität der Pro
gramme zur Entwicklung des ländlichen Raums zu ver
bessern. Hierzu sollten die nationalen Netzwerke für den 
ländlichen Raum einen Vorhabenplan ausarbeiten und 
durchführen. 

(44) Die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums 
sollten mit Unterstützung der EIP "Landwirtschaftliche 
Produktivität und Nachhaltigkeit" innovative Vorhaben 
vorsehen, die einen ressourceneffizienten, produktiven 
und emissionsarmen Agrarsektor fördern. Die EIP sollte 
darauf abzielen, eine schnellere und breitere Umsetzung 
innovativer Lösungen in der Praxis zu fördern. Die EIP 
sollte durch Förderung des Einsatzes und der Wirksam
keit der innovationsverbundenen Instrumente sowie die 

Erhöhung der Synergien zwischen ihnen einen Mehrwert 
schaffen. Die EIP sollte Lücken füllen, indem Forschung 
und Landwirtschaftspraxis besser miteinander verknüpft 
werden. 

(45) Die Durchführung innovativer Projekte im Rahmen der 
EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltig
keit" sollte durch operationelle Gruppen erfolgen, die 
Landwirte, Waldbewirtschafter, ländliche Gemeinden, 
Forscher, NRO-Berater, Unternehmen und andere Akteu
re, für die die Innovation im Agrarsektor von Bedeutung 
ist, zusammenbringen. Um sicherzustellen, dass die Er
gebnisse dieser Projekte dem gesamten Sektor zugute
kommen, sollten die Ergebnisse im Bereich der Innova
tion und beim Austausch von Wissen innerhalb der 
Union und mit Drittländern verbreitet werden. 

(46) Es sollte geregelt werden, dass der Gesamtbetrag für die 
Unionsförderung der Entwicklung des ländlichen Raums 
gemäß dieser Verordnung für den Zeitraum vom 1. Januar 
2014 bis zum 31. Dezember 2020, im Einklang mit dem 
mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum von 2014 
bis 2020festgelegt werden. Die verfügbaren Fondsmittel 
sollten im Hinblick auf ihre Programmierung pauschal 
indexiert werden. 

(47) Um die Verwaltung der ELER-Mittel zu vereinfachen, 
sollte ein einziger Beteiligungssatz für die Förderung 
durch ELER an den Programmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums im Verhältnis zu den öffentlichen Aus
gaben der Mitgliedstaaten festgesetzt werden. Um der 
besonderen Bedeutung oder dem besonderen Charakter 
bestimmter Vorhabensarten Rechnung zu tragen, sollten 
für bestimmte Arten von Vorhaben spezifische Betei
ligungssätze festgesetzt werden. Um die spezifischen 
Zwänge abzumildern, die sich aus dem Entwicklungs
stand, der Abgelegenheit und der Insellage ergeben, sollte 
für die weniger entwickelten Regionen, die im AEUV 
genannten Regionen in äußerster Randlage und die klei
neren Inseln des Ägäischen Meeres sowie die Übergangs
regionen ein angemessener ELER-Beteiligungssatz fest
gesetzt werden. 

(48) Die Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen Vorkehrun
gen treffen, um sicherzustellen, dass ihre Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums überprüft und kon
trolliert werden können, und angemessene Bestimmun
gen festlegen. Zu diesem Zweck sollten die Verwaltungs
behörde und die Zahlstelle eine Ex-ante-Bewertung vor
nehmen und sich verpflichten, die Maßnahmen während 
der gesamten Durchführung des Programms zu bewerten. 
Maßnahmen, die diese Bedingung nicht einhalten, sollten 
angepasst werden. 

(49) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten alle er
forderlichen Schritte unternehmen, um eine ordnungs
gemäße Verwaltung der Programme zur Entwicklung 
des ländlichen Raums sicherzustellen. In diesem Zusam
menhang sollte die Kommission angemessene Maßnah
men und Kontrollen vornehmen und sollten die Mitglied
staaten Maßnahmen treffen, um das ordnungsgemäße 
Funktionieren ihres Verwaltungssystems zu gewährleisten.
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(50) Eine einzige Verwaltungsbehörde sollte für die Verwal
tung und Durchführung jedes Programms zur Entwick
lung des ländlichen Raums verantwortlich sein. Ihre Auf
gaben sollten in dieser Verordnung aufgeführt werden. 
Der Verwaltungsbehörde sollte es möglich sein, einen 
Teil ihrer Aufgaben zu delegieren, wobei sie jedoch wei
terhin die Verantwortung für die Wirksamkeit und Ord
nungsmäßigkeit der Verwaltung trägt. Umfasst ein Pro
gramm zur Entwicklung des ländlichen Raums themati
sche Teilprogramme, so sollte die Verwaltungsbehörde 
eine andere Stelle bezeichnen können, die die Verwaltung 
und Durchführung des Teilprogramms unter Berücksich
tigung der dafür im Programm bestimmten Finanzmittel 
vornimmt, wobei die ordentliche Haushaltsführung bei 
diesen Teilprogrammen sichergestellt wird. Ist ein Mit
gliedstaat für die Verwaltung von mehr als einem Pro
gramm zuständig, so kann zur Gewährleistung der Ko
härenz eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden. 

(51) Jedes Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 
sollte im Hinblick auf die Durchführung des Programms 
und die Fortschritte bei der Verwirklichung der festgeleg
ten Ziele des Programms regelmäßig begleitet werden. Da 
die Darstellung und Verbesserung der Wirksamkeit und 
der Auswirkungen der Maßnahmen im Rahmen des ELER 
auch von der angemessenen Bewertung während der 
Ausarbeitung und Durchführung eines Programms und 
seines Abschlusses abhängen, sollten die Kommission 
und die Mitgliedstaaten gemeinsam ein Begleitungs- und 
Bewertungssystem erstellen, mit dem die Fortschritte auf
gezeigt und die Wirkung und Effizienz der Durchführung 
der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums bewer
tet werden. 

(52) Um sicherzustellen, dass Informationen auf Unionsebene 
zusammengestellt werden können, sollte eine Reihe von 
gemeinsamen Indikatoren Teil des Begleitungs- und Be
wertungssystems sein. Schlüsselinformationen über die 
Durchführung der Programme zur Entwicklung des länd
lichen Raums sollten elektronisch aufgezeichnet und ge
speichert werden, um die Datenaggregation zu erleich
tern. Von den Begünstigten sollte daher verlangt werden, 
die Mindestangaben zu übermitteln, die für die Begleitung 
und die Bewertung erforderlich sind. 

(53) Die Verantwortung für die Begleitung des Programms 
sollte von der Verwaltungsbehörde und von einem zu 
diesem Zweck eingesetzten Begleitausschuss gemeinsam 
getragen werden. Der Begleitausschuss sollte dafür ver
antwortlich sein, die Wirksamkeit der Durchführung des 
Programms zu begleiten. Zu diesem Zweck sind seine 
genauen Zuständigkeiten aufzuführen. 

(54) Die Begleitung des Programms sollte die Erstellung eines 
der Kommission zu übermittelnden jährlichen Durchfüh
rungsberichts umfassen. 

(55) Zur Verbesserung der Qualität des Programms und um 
die mit ihm erzielten Ergebnisse aufzuzeigen, sollte jedes 
Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums bewer
tet werden. 

(56) Die Artikel 107, 108 und 109 AEUV sollten Anwendung 
auf die Förderung der Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums im Rahmen dieser Verordnung finden. 
In Anbetracht der besonderen Merkmale des Agrarsektors 
sollten diese Bestimmungen des AEUV nicht auf die Maß
nahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums, die im 
Rahmen und im Einklang mit dieser Verordnung durch
geführte Vorhaben gemäß Artikel 42 AEUV betreffen, 
oder auf von den Mitgliedstaaten getätigte Zahlungen 
zur Bereitstellung zusätzlicher nationaler Mittel für die 
von der Union geförderten Vorhaben zur Entwicklung 
des ländlichen Raums, die in den Anwendungsbereich 
von Artikel 42 AEUV fallen, anwendbar sein. 

(57) Um außerdem Kohärenz mit den für eine Unionsför
derung in Betracht kommenden Maßnahmen zur Ent
wicklung des ländlichen Raums sicherzustellen und die 
Verfahren zu vereinfachen, sollten Zahlungen der Mit
gliedstaaten, mit denen zusätzliche nationale Finanzmittel 
für Vorhaben zur Entwicklung des ländlichen Raums be
reitgestellt werden sollen, für die eine Unionsförderung 
gewährt wird und die unter Artikel 42 AEUV fallen, 
zwecks Bewertung und Billigung gemäß den Bestimmun
gen dieser Verordnung in das Programm zur Entwicklung 
des ländlichen Raums aufgenommen werden. Um sicher
zustellen, dass eine zusätzliche nationale Finanzierung 
nicht durchgeführt wird, sofern sie nicht von der Kom
mission genehmigt ist, sollte es dem betreffenden Mit
gliedstaat nicht erlaubt sein, seine vorgeschlagene zusätz
liche Finanzierung für die Entwicklung des ländlichen 
Raums vor ihrer Genehmigung anzuwenden. Von den 
Mitgliedstaaten getätigte Zahlungen zur Bereitstellung zu
sätzlicher nationaler Mittel für die von der Union geför
derten Vorhaben zur Entwicklung des ländlichen Raums, 
die nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 42 
AEUV fallen, sollten der Kommission gemäß Artikel 108 
Absatz 3 AEUV mitgeteilt werden, es sei denn, sie fallen 
unter eine Verordnung, die gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 994/98 des Rates ( 1 ) erlassen worden ist, und Mit
gliedstaaten sollten diese nicht anwenden dürfen, bevor 
die Kommission ihre abschließende Genehmigung in die
sem Mitteilungsverfahren erteilt hat. 

(58) Zur Bereitstellung eines effizienten und sicheren Aus
tauschs von Daten von gemeinsamem Interesse sowie 
zur Aufzeichnung, Speicherung und Verwaltung der 
wichtigsten Angaben und zur Berichterstattung über die 
Begleitung und Bewertung sollte ein elektronisches Infor
mationssystem eingerichtet werden.
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( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai 1998 über die 
Anwendung der Artikel 92 und 93 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizontaler 
Beihilfen (ABl. L 142 vom 14.5.1998, S. 1).
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(59) Das Unionsrecht über den Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
freien Datenverkehr, insbesondere die Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) 
und die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 2 ) sollten anwendbar sein. 

(60) Um bestimmte nicht wesentliche Vorschriften dieser Ver
ordnung zu ergänzen oder zu ändern, sollte der Kommis
sion die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV delegierte Rechtsakte zu erlassen. Es ist von be
sonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 
auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei 
der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte 
sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägi
gen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem 
Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise 
übermittelt werden. 

(61) Diese Befugnis sollte Folgendes betreffen: die Bedingun
gen, unter denen eine juristische Person als Junglandwirt 
gilt, und die Festsetzung einer Übergangszeit für den 
Erwerb der beruflichen Qualifikation, Dauer und Inhalt 
von Austauschregelungen für land- und forstwirtschaftli
che Betriebe sowie von Besuchen solcher Betriebe; die 
unter Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a fallenden spezi
fischen Unionsregelungen und die Merkmale von Erzeu
gergemeinschaften und Maßnahmenarten, für die nach 
Artikel 17 Absatz 2 eine Förderung gewährt werden 
kann, sowie die Festlegung der Modalitäten zur Ver
hütung von Wettbewerbsverzerrungen und der Diskrimi
nierung von Erzeugnissen sowie zum Ausschluss von 
Handelsmarken von Förderung. 

(62) Außerdem sollte die Befugnis Folgendes abdecken: den 
Mindestinhalt der Geschäftspläne und die von den Mit
gliedstaaten für die Festsetzung der Grenzen gemäß Ar
tikel 19 Absatz 4 anzuwendenden Kriterien; Definition 
und Mindestumweltanforderungen an die Aufforstung 
und die Anlage von Wäldern; die Bedingungen für die 
Agrarumwelt- und Klimaverpflichtungen zur Extensivie
rung der Tierhaltung, zur Züchtung lokaler Rassen, bei 
denen die Gefahr besteht, dass sie der landwirtschaftli
chen Nutzung verloren gehen, oder zur Erhaltung pflan
zengenetischer Ressourcen, die von genetischer Erosion 
bedroht sind, sowie die Definition förderfähiger Maßnah
men zur Erhaltung, für den nachhaltigen Einsatz und den 
Aufbau genetischer Ressourcen. Sie sollte auch abdecken: 
die zu verwendende Berechnungsmethode zur Vermei
dung einer Doppelfinanzierung der Methoden nach Ar
tikel 43 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 für 
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen und Maßnahmen 
im Rahmen des ökologischen/biologischen Landbaus, 
von Natura 2000 und der Wasserrahmenrichtlinie; 
die Begriffsbestimmung der Gebiete, in denen die 

Tierschutzverpflichtungen verbesserte Standards bei den 
Produktionsverfahren beinhalten; die Arten von Vor
haben, die für eine Förderung im Rahmen der Erhaltung 
und Förderung forstgenetischer Ressourcen in Betracht 
kommen, die Merkmale der für eine Förderung im Rah
men der Kooperationsmaßnahme in Betracht kommen
den Pilotprojekte, Cluster, Netzwerke, kurzen Versor
gungsketten und lokalen Märkte sowie die Bedingungen 
für die Gewährung der Beihilfe für die im Rahmen jener 
Maßnahme aufgeführten Arten von Vorhaben; 

(63) Außerdem sollte die Befugnis Folgendes abdecken: die 
Mindest- und Höchstlaufzeit der Darlehen zu Markt
bedingungen für Fonds auf Gegenseitigkeit im Rahmen 
der Risikomanagementmaßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung; die Bedingungen, unter denen Kosten im 
Zusammenhang mit Leasingverträgen oder gebrauchten 
Ausrüstungen als förderfähige Investitionsausgaben gel
ten, sowie die Festlegung derjenigen Arten von Infra
strukturen für erneuerbare Energien, die für eine Investi
tionsbeihilfe in Frage kommen; die Bedingungen für die 
Umwandlung oder Anpassung von Verpflichtungen im 
Rahmen der Maßnahmen nach den Artikeln 28, 29, 33 
und 34 sowie die Definition anderer Situationen, in de
nen die Beihilfe nicht zurückgezahlt werden muss; Au
ßerdem sollte Folgendes abgedeckt werden: die Überprü
fung der Obergrenzen gemäß Anhang I, die Bedingun
gen, unter denen die von der Kommission im Rahmen 
der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 genehmigte För
derung in die gemäß der vorliegenden Verordnung vor
gesehene Förderung, einschließlich für technische Hilfe 
und die Ex-post-Bewertungen, einbezogen werden kann, 
um einen reibungslosen Übergang von der mit der Ver
ordnung (EG) Nr. 1698/2005 eingeführten zu der mit 
der vorliegenden Verordnung eingeführten Regelung zu 
erleichtern. Um dem Vertrag über den Beitritt der Repu
blik Kroatien Rechnung zu tragen, sollten diese Rechts
akte für Kroatien erforderlichenfalls auch den Übergang 
von der Förderung für die Entwicklung des ländlichen 
Raums gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des 
Rates ( 3 ) abdecken. 

(64) Um einheitliche Voraussetzungen für die Durchführung 
der vorliegenden Verordnung zu gewährleisten, sollten 
der Kommission Durchführungsbefugnisse hinsichtlich 
Folgendem übertragen werden: des Inhalts von Program
men zur Entwicklung des ländlichen Raums und natio
nalen Rahmenregelungen, der Genehmigung und Ände
rung von Programmen, der Verfahren und Zeitpläne für 
die Genehmigung von Programmen, der Verfahren und 
Zeitpläne für die Genehmigung von Programmänderun
gen sowie von Änderungen nationaler Rahmenregelun
gen, einschließlich ihres Inkrafttretens und der Häufigkeit 
der Vorlage, der Bestimmungen zu den Zahlungsmodali
täten für die den Teilnehmern für Wissenstransfer und 
Informationsmaßnahmen entstandenen Kosten, besonde
rer Bedingungen für die Durchführung von Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums, der Struktur und 
Tätigkeit der mit dieser Verordnung geschaffenen Netz
werke, der Informations- und Publizitätsverpflichtungen, 
der Annahme des Begleitungs- und Bewertungssystems
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( 1 ) Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenver
kehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und 
Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr 
(ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 
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Schaffung eines Instruments für Heranführungshilfe (IPA) 
(ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 82).
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(59) Das Unionsrecht über den Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
freien Datenverkehr, insbesondere die Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) 
und die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 2 ) sollten anwendbar sein. 

(60) Um bestimmte nicht wesentliche Vorschriften dieser Ver
ordnung zu ergänzen oder zu ändern, sollte der Kommis
sion die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV delegierte Rechtsakte zu erlassen. Es ist von be
sonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 
auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei 
der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte 
sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägi
gen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem 
Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise 
übermittelt werden. 

(61) Diese Befugnis sollte Folgendes betreffen: die Bedingun
gen, unter denen eine juristische Person als Junglandwirt 
gilt, und die Festsetzung einer Übergangszeit für den 
Erwerb der beruflichen Qualifikation, Dauer und Inhalt 
von Austauschregelungen für land- und forstwirtschaftli
che Betriebe sowie von Besuchen solcher Betriebe; die 
unter Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a fallenden spezi
fischen Unionsregelungen und die Merkmale von Erzeu
gergemeinschaften und Maßnahmenarten, für die nach 
Artikel 17 Absatz 2 eine Förderung gewährt werden 
kann, sowie die Festlegung der Modalitäten zur Ver
hütung von Wettbewerbsverzerrungen und der Diskrimi
nierung von Erzeugnissen sowie zum Ausschluss von 
Handelsmarken von Förderung. 

(62) Außerdem sollte die Befugnis Folgendes abdecken: den 
Mindestinhalt der Geschäftspläne und die von den Mit
gliedstaaten für die Festsetzung der Grenzen gemäß Ar
tikel 19 Absatz 4 anzuwendenden Kriterien; Definition 
und Mindestumweltanforderungen an die Aufforstung 
und die Anlage von Wäldern; die Bedingungen für die 
Agrarumwelt- und Klimaverpflichtungen zur Extensivie
rung der Tierhaltung, zur Züchtung lokaler Rassen, bei 
denen die Gefahr besteht, dass sie der landwirtschaftli
chen Nutzung verloren gehen, oder zur Erhaltung pflan
zengenetischer Ressourcen, die von genetischer Erosion 
bedroht sind, sowie die Definition förderfähiger Maßnah
men zur Erhaltung, für den nachhaltigen Einsatz und den 
Aufbau genetischer Ressourcen. Sie sollte auch abdecken: 
die zu verwendende Berechnungsmethode zur Vermei
dung einer Doppelfinanzierung der Methoden nach Ar
tikel 43 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 für 
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen und Maßnahmen 
im Rahmen des ökologischen/biologischen Landbaus, 
von Natura 2000 und der Wasserrahmenrichtlinie; 
die Begriffsbestimmung der Gebiete, in denen die 

Tierschutzverpflichtungen verbesserte Standards bei den 
Produktionsverfahren beinhalten; die Arten von Vor
haben, die für eine Förderung im Rahmen der Erhaltung 
und Förderung forstgenetischer Ressourcen in Betracht 
kommen, die Merkmale der für eine Förderung im Rah
men der Kooperationsmaßnahme in Betracht kommen
den Pilotprojekte, Cluster, Netzwerke, kurzen Versor
gungsketten und lokalen Märkte sowie die Bedingungen 
für die Gewährung der Beihilfe für die im Rahmen jener 
Maßnahme aufgeführten Arten von Vorhaben; 

(63) Außerdem sollte die Befugnis Folgendes abdecken: die 
Mindest- und Höchstlaufzeit der Darlehen zu Markt
bedingungen für Fonds auf Gegenseitigkeit im Rahmen 
der Risikomanagementmaßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung; die Bedingungen, unter denen Kosten im 
Zusammenhang mit Leasingverträgen oder gebrauchten 
Ausrüstungen als förderfähige Investitionsausgaben gel
ten, sowie die Festlegung derjenigen Arten von Infra
strukturen für erneuerbare Energien, die für eine Investi
tionsbeihilfe in Frage kommen; die Bedingungen für die 
Umwandlung oder Anpassung von Verpflichtungen im 
Rahmen der Maßnahmen nach den Artikeln 28, 29, 33 
und 34 sowie die Definition anderer Situationen, in de
nen die Beihilfe nicht zurückgezahlt werden muss; Au
ßerdem sollte Folgendes abgedeckt werden: die Überprü
fung der Obergrenzen gemäß Anhang I, die Bedingun
gen, unter denen die von der Kommission im Rahmen 
der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 genehmigte För
derung in die gemäß der vorliegenden Verordnung vor
gesehene Förderung, einschließlich für technische Hilfe 
und die Ex-post-Bewertungen, einbezogen werden kann, 
um einen reibungslosen Übergang von der mit der Ver
ordnung (EG) Nr. 1698/2005 eingeführten zu der mit 
der vorliegenden Verordnung eingeführten Regelung zu 
erleichtern. Um dem Vertrag über den Beitritt der Repu
blik Kroatien Rechnung zu tragen, sollten diese Rechts
akte für Kroatien erforderlichenfalls auch den Übergang 
von der Förderung für die Entwicklung des ländlichen 
Raums gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des 
Rates ( 3 ) abdecken. 

(64) Um einheitliche Voraussetzungen für die Durchführung 
der vorliegenden Verordnung zu gewährleisten, sollten 
der Kommission Durchführungsbefugnisse hinsichtlich 
Folgendem übertragen werden: des Inhalts von Program
men zur Entwicklung des ländlichen Raums und natio
nalen Rahmenregelungen, der Genehmigung und Ände
rung von Programmen, der Verfahren und Zeitpläne für 
die Genehmigung von Programmen, der Verfahren und 
Zeitpläne für die Genehmigung von Programmänderun
gen sowie von Änderungen nationaler Rahmenregelun
gen, einschließlich ihres Inkrafttretens und der Häufigkeit 
der Vorlage, der Bestimmungen zu den Zahlungsmodali
täten für die den Teilnehmern für Wissenstransfer und 
Informationsmaßnahmen entstandenen Kosten, besonde
rer Bedingungen für die Durchführung von Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums, der Struktur und 
Tätigkeit der mit dieser Verordnung geschaffenen Netz
werke, der Informations- und Publizitätsverpflichtungen, 
der Annahme des Begleitungs- und Bewertungssystems
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( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei 
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( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates vom 17. Juli 2006 zur 
Schaffung eines Instruments für Heranführungshilfe (IPA) 
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sowie der Vorschriften für das Funktionieren des Infor
mationssystems und der Vorschriften über die Vorlage 
der jährlichen Durchführungsberichte. Diese Befugnisse 
sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) ausgeübt wer
den. 

(65) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde angehört 
und hat am 14. Dezember 2011 eine Stellungnahme 
abgegeben ( 2 ). 

(66) Aufgrund des dringenden Erfordernisses, die reibungslose 
Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen vorzubereiten, 
sollte diese Verordnung am Tag ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten. 

(67) Die neue Förderregelung nach der vorliegenden Verord
nung ersetzt die mit der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 
eingeführte Förderregelung. Die Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 sollte daher aufgehoben werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

TITEL I 

ZIELE UND STRATEGIE 

KAPITEL I 

Gegenstand und Begriffsbestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Diese Verordnung enthält die allgemeinen Bestimmungen 
für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch 
die Union, die durch den mit der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 errichteten Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums ("ELER") finanziert 
wird. Sie legt die Ziele fest, zu deren Erreichung die Politik der 
Entwicklung des ländlichen Raums beitragen soll sowie die re
levanten Prioritäten der Union für die Entwicklung des ländli
chen Raums. Sie steckt den strategischen Rahmen für die Politik 
der Entwicklung des ländlichen Raums ab und legt die Maß
nahmen fest, die zur Durchführung dieser Politik angenommen 
werden müssen. Des weiteren legt sie auf der Grundlage von 
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission geteilten 
Zuständigkeiten die Regeln für die Programmplanung, die Ver
netzung, die Abwicklung, die Begleitung und die Bewertung fest 
sowie die Vorschriften für die Sicherstellung der Koordinierung 
des ELER mit den übrigen Unionsinstrumenten. 

(2) Diese Verordnung ergänzt die Bestimmungen von Teil 
Zwei der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 3 ). 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten für die Begriffe 
"Programm", "Vorhaben", "Begünstigter", "von der örtlichen Be
völkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung", 
"öffentliche Ausgaben", "KMU", "abgeschlossenes Vorhaben", 
und "Finanzinstrumente" die Begriffsbestimmungen gemäß Ar
tikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und für die Begriffe 
"weniger entwickelte Regionen" und "Übergangsregionen" die 
Begriffsbestimmungen gemäß Artikel 90 Absatz 2 Buchstaben 
a und b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013. 

Darüber hinaus bezeichnet der Ausdruck 

a) "Programmplanung" das mehrstufige Organisations- und 
Entscheidungsverfahren sowie Verfahren für die stufenweise 
Zuteilung von Finanzmitteln unter Einbeziehung der Partner 
für die mehrjährige Durchführung der gemeinsamen Maß
nahmen der Union und der Mitgliedstaaten zur Verwirk
lichung der Prioritäten der Union für die Entwicklung des 
ländlichen Raums; 

b) "Region" eine Gebietseinheit, die der Ebene 1 oder 2 der 
Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS 1 
oder 2) im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 4 ) entspricht; 

c) "Maßnahme" ein Bündel von Vorhaben, die zur Umsetzung 
einer oder mehrerer Prioritäten der Union für die Entwick
lung des ländlichen Raums beitragen; 

d) "Fördersatz" den Satz des öffentlichen Beitrags zu einem 
Vorhaben; 

e) "Transaktionskosten" Zusatzkosten im Zusammenhang mit 
der Erfüllung einer Verpflichtung, die sich jedoch nicht un
mittelbar aus deren Durchführung ergeben oder nicht in 
den Kosten oder den Einkommensverlusten enthalten sind, 
die direkt ausgeglichen werden, und die auf der Grundlage 
von Standardkosten erfolgen kann; 

f) "landwirtschaftliche Fläche" jede Fläche, die als Ackerland, 
Dauergrünland und Dauerweideland oder für Dauerkulturen 
gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 1307/2013 genutzt wird; 

g) "wirtschaftliche Einbußen" alle einem Landwirt zusätzlich 
entstandenen Kosten, die infolge außergewöhnlicher Maß
nahmen entstehen, die er mit dem Ziel ergreift, das Angebot 
auf dem betreffenden Markt zu verringern, oder erhebliche 
Produktionsverluste; 

h) "widrige Witterungsverhältnisse" Witterungsverhältnisse wie 
Frost, Sturm, Hagel, Eis, schwere Regenfälle oder extreme 
Dürre, die einer Naturkatastrophe gleichgesetzt werden kön
nen;
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i) "Tierseuchen" die in der Liste der Tierseuchen der Weltorga
nisation für Tiergesundheit oder im Anhang der Entschei
dung 2009/470/EG des Rates ( 1 ) aufgeführten Krankheiten; 

j) "Umweltvorfall" das spezifische Auftreten einer Verschmut
zung oder Kontaminierung der Umwelt oder einer Ver
schlechterung der Umweltqualität im Zusammenhang mit 
einem besonderen Vorfall von begrenztem geografischem 
Ausmaß. Nicht eingeschlossen sind jedoch allgemeine Um
weltrisiken, die nicht im Zusammenhang mit einem beson
deren Vorfall stehen, wie Klimawandel oder Luftverschmut
zung; 

k) "Naturkatastrophe" ein natürlich auftretendes Ereignis bioti
scher oder abiotischer Art, das erhebliche Störungen bei den 
landwirtschaftlichen Produktionssystemen oder Forststruktu
ren zur Folge hat und im weiteren Verlauf schwere wirt
schaftliche Schäden im Agrar- oder Forstsektor hervorruft; 

l) "Katastrophenereignis" ein durch menschliches Handeln her
vorgerufenes unvorhergesehenes Ereignis biotischer oder 
abiotischer Art, das erhebliche Störungen bei den landwirt
schaftlichen Produktionssystemen bzw. Forststrukturen zur 
Folge hat und im weiteren Verlauf schwere wirtschaftliche 
Schäden im Agrar- oder Forstsektor hervorruft; 

m) "kurze Versorgungskette" eine Versorgungskette mit einer 
begrenzten Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten, die sich für 
die Zusammenarbeit, die lokale Wirtschaftsentwicklung und 
enge geografische und soziale Beziehungen zwischen Erzeu
gern, Verarbeitern und Verbrauchern engagieren; 

n) "Junglandwirt" eine Person, die zum Zeitpunkt der Antrag
stellung höchstens 40 Jahre alt ist, über eine ausreichende 
berufliche Qualifikation verfügt und sich erstmals in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb als Landwirt niederlässt; 

o) "thematische Ziele" die thematischen Ziele gemäß Artikel 9 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013; 

p) "Gemeinsamer Strategischer Rahmen" ("GSR") den Gemein
samen Strategischen Rahmen gemäß Artikel 10 der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013; 

q) "Cluster" eine Gruppierung aus eigenständigen Unterneh
men – einschließlich Neugründungen, kleine, mittlere und 
große Unternehmen sowie Beratungsstellen und/oder For
schungseinrichtungen –, die Wirtschafts-/Innovationstätig
keiten durch die Förderung intensiver wechselseitiger Bezie
hungen, die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen, den 
Austausch von Wissen und Kenntnissen und durch einen 
wirksamen Beitrag zum Wissenstransfer, zur Vernetzung 
und zur Informationsverbreitung unter den beteiligten Un
ternehmen anregen sollen; 

r) "Wald" eine Landfläche von mehr als 0,5 Hektar mit über 
fünf Meter hohen Bäumen und einem Überschirmungsgrad 
von über 10 % oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen 

Standort diese Werte erreichen können. Flächen, die vor
rangig zu landwirtschaftlichen oder städtischen Zwecken 
genutzt werden, fallen, vorbehaltlich des Absatzes 2, nicht 
unter diesen Begriff. 

(2) Ein Mitgliedstaat oder eine Region kann sich für die Ver
wendung einer anderen als der in Absatz 1 Buchstabe r fest
gelegten Begriffsbestimmung von "Wald" auf der Grundlage des 
geltenden nationalen Rechts oder Inventarsystems entscheiden. 
Die Mitgliedstaaten oder Regionen legen diese Begriffsbestim
mung im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländli
chen Raum vor 

(3) Um einen kohärenten Ansatz bei der Behandlung der 
Begünstigten sicherzustellen und der Notwendigkeit Rechnung 
zu tragen, einen Anpassungszeitraum vorzusehen, wird der 
Kommission hinsichtlich der Bestimmung des Begriffs "Jung
landwirt" gemäß Absatz 1 Buchstabe n die Befugnis übertragen, 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 83 über die Bedingungen 
zu erlassen, unter denen eine juristische Person als "Jungland
wirt" gelten kann, einschließlich der Festsetzung einer Über
gangszeit für den Erwerb der beruflichen Qualifikation. 

KAPITEL II 

Auftrag, Ziele und Prioritäten 

Artikel 3 

Auftrag 

Der ELER trägt zur Strategie Europa 2020 bei, indem er die 
nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums in der gesamten 
Union in Ergänzung zu den anderen Instrumenten der GAP, der 
Kohäsionspolitik und der gemeinsamen Fischereipolitik fördert. 
Er trägt zur Entwicklung eines Agrarsektors der Union bei, der 
räumlich und ökologisch ausgewogener, klimafreundlicher und 
-resistenter, wettbewerbsfähiger sowie innovativer ist. Er trägt 
auch zur Entwicklung ländlicher Gebiete bei. 

Artikel 4 

Ziele 

Im allgemeinen Rahmen der GAP trägt die Förderung der Ent
wicklung des ländlichen Raums, einschließlich der Aktivitäten 
im Nahrungsmittel- und im Nichtnahrungsmittelsektor sowie in 
der Forstwirtschaft, zur Verwirklichung folgender Ziele bei: 

a) Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, 

b) Gewährleistung der nachhaltigen Bewirtschaftung der natür
lichen Ressourcen und Klimaschutz, 

c) Erreichung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung der 
ländlichen Wirtschaft und der ländlichen Gemeinschaften, 
einschließlich der Schaffung und des Erhalts von Arbeitsplät
zen.
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i) "Tierseuchen" die in der Liste der Tierseuchen der Weltorga
nisation für Tiergesundheit oder im Anhang der Entschei
dung 2009/470/EG des Rates ( 1 ) aufgeführten Krankheiten; 

j) "Umweltvorfall" das spezifische Auftreten einer Verschmut
zung oder Kontaminierung der Umwelt oder einer Ver
schlechterung der Umweltqualität im Zusammenhang mit 
einem besonderen Vorfall von begrenztem geografischem 
Ausmaß. Nicht eingeschlossen sind jedoch allgemeine Um
weltrisiken, die nicht im Zusammenhang mit einem beson
deren Vorfall stehen, wie Klimawandel oder Luftverschmut
zung; 

k) "Naturkatastrophe" ein natürlich auftretendes Ereignis bioti
scher oder abiotischer Art, das erhebliche Störungen bei den 
landwirtschaftlichen Produktionssystemen oder Forststruktu
ren zur Folge hat und im weiteren Verlauf schwere wirt
schaftliche Schäden im Agrar- oder Forstsektor hervorruft; 

l) "Katastrophenereignis" ein durch menschliches Handeln her
vorgerufenes unvorhergesehenes Ereignis biotischer oder 
abiotischer Art, das erhebliche Störungen bei den landwirt
schaftlichen Produktionssystemen bzw. Forststrukturen zur 
Folge hat und im weiteren Verlauf schwere wirtschaftliche 
Schäden im Agrar- oder Forstsektor hervorruft; 

m) "kurze Versorgungskette" eine Versorgungskette mit einer 
begrenzten Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten, die sich für 
die Zusammenarbeit, die lokale Wirtschaftsentwicklung und 
enge geografische und soziale Beziehungen zwischen Erzeu
gern, Verarbeitern und Verbrauchern engagieren; 

n) "Junglandwirt" eine Person, die zum Zeitpunkt der Antrag
stellung höchstens 40 Jahre alt ist, über eine ausreichende 
berufliche Qualifikation verfügt und sich erstmals in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb als Landwirt niederlässt; 

o) "thematische Ziele" die thematischen Ziele gemäß Artikel 9 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013; 

p) "Gemeinsamer Strategischer Rahmen" ("GSR") den Gemein
samen Strategischen Rahmen gemäß Artikel 10 der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013; 

q) "Cluster" eine Gruppierung aus eigenständigen Unterneh
men – einschließlich Neugründungen, kleine, mittlere und 
große Unternehmen sowie Beratungsstellen und/oder For
schungseinrichtungen –, die Wirtschafts-/Innovationstätig
keiten durch die Förderung intensiver wechselseitiger Bezie
hungen, die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen, den 
Austausch von Wissen und Kenntnissen und durch einen 
wirksamen Beitrag zum Wissenstransfer, zur Vernetzung 
und zur Informationsverbreitung unter den beteiligten Un
ternehmen anregen sollen; 

r) "Wald" eine Landfläche von mehr als 0,5 Hektar mit über 
fünf Meter hohen Bäumen und einem Überschirmungsgrad 
von über 10 % oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen 

Standort diese Werte erreichen können. Flächen, die vor
rangig zu landwirtschaftlichen oder städtischen Zwecken 
genutzt werden, fallen, vorbehaltlich des Absatzes 2, nicht 
unter diesen Begriff. 

(2) Ein Mitgliedstaat oder eine Region kann sich für die Ver
wendung einer anderen als der in Absatz 1 Buchstabe r fest
gelegten Begriffsbestimmung von "Wald" auf der Grundlage des 
geltenden nationalen Rechts oder Inventarsystems entscheiden. 
Die Mitgliedstaaten oder Regionen legen diese Begriffsbestim
mung im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländli
chen Raum vor 

(3) Um einen kohärenten Ansatz bei der Behandlung der 
Begünstigten sicherzustellen und der Notwendigkeit Rechnung 
zu tragen, einen Anpassungszeitraum vorzusehen, wird der 
Kommission hinsichtlich der Bestimmung des Begriffs "Jung
landwirt" gemäß Absatz 1 Buchstabe n die Befugnis übertragen, 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 83 über die Bedingungen 
zu erlassen, unter denen eine juristische Person als "Jungland
wirt" gelten kann, einschließlich der Festsetzung einer Über
gangszeit für den Erwerb der beruflichen Qualifikation. 

KAPITEL II 

Auftrag, Ziele und Prioritäten 

Artikel 3 

Auftrag 

Der ELER trägt zur Strategie Europa 2020 bei, indem er die 
nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums in der gesamten 
Union in Ergänzung zu den anderen Instrumenten der GAP, der 
Kohäsionspolitik und der gemeinsamen Fischereipolitik fördert. 
Er trägt zur Entwicklung eines Agrarsektors der Union bei, der 
räumlich und ökologisch ausgewogener, klimafreundlicher und 
-resistenter, wettbewerbsfähiger sowie innovativer ist. Er trägt 
auch zur Entwicklung ländlicher Gebiete bei. 

Artikel 4 

Ziele 

Im allgemeinen Rahmen der GAP trägt die Förderung der Ent
wicklung des ländlichen Raums, einschließlich der Aktivitäten 
im Nahrungsmittel- und im Nichtnahrungsmittelsektor sowie in 
der Forstwirtschaft, zur Verwirklichung folgender Ziele bei: 

a) Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, 

b) Gewährleistung der nachhaltigen Bewirtschaftung der natür
lichen Ressourcen und Klimaschutz, 

c) Erreichung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung der 
ländlichen Wirtschaft und der ländlichen Gemeinschaften, 
einschließlich der Schaffung und des Erhalts von Arbeitsplät
zen.
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Artikel 5 

Prioritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen 
Raums 

Die Verwirklichung der Ziele der Entwicklung des ländlichen 
Raums, die zur Strategie Europa 2020 für intelligentes, nach
haltiges und integratives Wachstum beitragen, wird anhand fol
gender sechs Prioritäten der Union für die Entwicklung des 
ländlichen Raums angestrebt, die die relevanten thematischen 
Ziele des GSR widerspiegeln: 

1. Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land- 
und Forstwirtschaft und den ländlichen Gebieten mit 
Schwerpunkt auf den folgenden Bereichen: 

a) Förderung der Innovation, der Zusammenarbeit und des 
Aufbaus der Wissensbasis in ländlichen Gebieten; 

b) Stärkung der Verbindungen zwischen Landwirtschaft, 
Nahrungsmittelerzeugung und Forstwirtschaft sowie For
schung und Innovation, unter anderem zu dem Zweck 
eines besseren Umweltmanagements und einer besseren 
Umweltleistung; 

c) Förderung des lebenslangen Lernens und der beruflichen 
Bildung in der Land- und Forstwirtschaft; 

2. Verbesserung der Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe und der Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Land
wirtschaft in allen Regionen und Förderung innovativer land
wirtschaftlicher Techniken und der nachhaltigen Waldbewirt
schaftung mit Schwerpunkt auf den folgenden Bereichen: 

a) Verbesserung der Wirtschaftsleistung aller landwirtschaft
lichen Betriebe, Unterstützung der Betriebsumstrukturie
rung und -modernisierung insbesondere mit Blick auf die 
Erhöhung der Marktbeteiligung und -orientierung sowie 
der landwirtschaftlichen Diversifizierung; 

b) Erleichterung des Zugangs angemessen qualifizierter 
Landwirte zum Agrarsektor und insbesondere des Gene
rationswechsels. 

3. Förderung einer Organisation der Nahrungsmittelkette, ein
schließlich der Verarbeitung und Vermarktung von Agrar
erzeugnissen, des Tierschutzes und des Risikomanagements 
in der Landwirtschaft mit Schwerpunkt auf den folgenden 
Bereichen: 

a) Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Primärerzeuger 
durch ihre bessere Einbeziehung in die Nahrungsmittel
kette durch Qualitätsregelungen, die Erhöhung der Wert
schöpfung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die Ab
satzförderung auf lokalen Märkten und kurze Versor
gungswege, Erzeugergemeinschaften und -organisationen 
und Branchenverbände; 

b) Unterstützung der Risikovorsorge und des Risikomanage
ments in den landwirtschaftlichen Betrieben; 

4. Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit der 
Land- und Forstwirtschaft verbundenen Ökosysteme mit 
Schwerpunkt auf den folgenden Bereichen: 

a) Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der bio
logischen Vielfalt, auch in Natura-2000-Gebieten und in 
Gebieten, die aus naturbedingten oder anderen spezi
fischen Gründen benachteiligt sind, der Landbewirtschaf
tung mit hohem Naturwert, sowie des Zustands der eu
ropäischen Landschaften; 

b) Verbesserung der Wasserwirtschaft, einschließlich des 
Umgangs mit Düngemitteln und Schädlingsbekämpfungs
mitteln; 

c) Verhinderung der Bodenerosion und Verbesserung der 
Bodenbewirtschaftung. 

5. Förderung der Ressourceneffizienz und Unterstützung des 
Agrar-, Nahrungsmittel- und Forstsektors beim Übergang 
zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft 
mit Schwerpunkt auf den folgenden Bereichen: 

a) Effizienzsteigerung bei der Wassernutzung in der Land
wirtschaft; 

b) Effizienzsteigerung bei der Energienutzung in der Land
wirtschaft und der Nahrungsmittelverarbeitung; 

c) Erleichterung der Versorgung mit und stärkere Nutzung 
von erneuerbaren Energien, Nebenerzeugnissen, Abfällen 
und Rückständen und anderen Ausgangserzeugnissen au
ßer Lebensmitteln für die Biowirtschaft; 

d) Verringerung der aus der Landwirtschaft stammenden 
Treibhausgas- und Ammoniakemissionen; 

e) Förderung der Kohlenstoff-Speicherung und -Bindung in 
der Land- und Forstwirtschaft; 

6. Förderung der sozialen Inklusion, der Armutsbekämpfung 
und der wirtschaftlichen Entwicklung in ländlichen Gebieten 
mit Schwerpunkt auf den folgenden Bereichen: 

a) Erleichterung der Diversifizierung, Gründung und Ent
wicklung von kleinen Unternehmen und Schaffung von 
Arbeitsplätzen; 

b) Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebie
ten; 

c) Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommuni
kationstechnologien (IKT), ihres Einsatzes und ihrer Qua
lität in ländlichen Gebieten.

DE L 347/500 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013



338

All diese Prioritäten müssen den übergreifenden Zielsetzungen 
Innovation, Umweltschutz, Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen Rechnung tragen. Im Rah
men der Programme können weniger als sechs Prioritäten ver
folgt werden, wenn dies nach einer Analyse der Situation in 
Bezug auf die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 
("SWOT" für strengths, weaknesses, opportunities and threats) 
und einer Ex-ante-Bewertung gerechtfertigt ist. Mit jedem Pro
gramm müssen mindestens vier Prioritäten verfolgt werden. Legt 
ein Mitgliedstaat ein nationales Programm und ein Bündel von 
regionalen Programmen vor, so können im Rahmen des natio
nalen Programms weniger als vier Prioritäten verfolgt werden. 

Andere Schwerpunktbereiche können in die Programme auf
genommen werden, um eine der Prioritäten zu verfolgen, 
wenn dies gerechtfertigt und messbar ist. 

TITEL II 

PROGRAMMPLANUNG 

KAPITEL I 

Inhalt der Programmplanung 

Artikel 6 

Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums 

(1) Der ELER wirkt in den Mitgliedstaaten in Form von Pro
grammen zur Entwicklung des ländlichen Raums. Mit diesen 
Programmen wird eine Strategie zur Verwirklichung der Priori
täten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums über 
ein Bündel von Maßnahmen umgesetzt, die in Titel III definiert 
sind. Für die Verwirklichung der Ziele zur Entwicklung des 
ländlichen Raums, die mittels Prioritäten der Union verfolgt 
werden, wird eine Förderung aus dem ELER beantragt. 

(2) Ein Mitgliedstaat kann entweder ein einziges Programm 
für sein gesamtes Hoheitsgebiet oder ein Bündel von regionalen 
Programmen vorlegen. Alternativ hierzu kann ein Mitgliedstaat 
– in hinreichend begründeten Fällen – ein nationales Programm 
und ein Bündel von regionalen Programmen vorlegen. Legt ein 
Mitgliedstaat ein nationales Programm und ein Bündel von re
gionalen Programmen vor, so erfolgt die Programmierung der 
Maßnahmen und/oder der Art der Vorhaben entweder auf na
tionaler Ebene oder auf regionaler Ebene und ist die Kohärenz 
zwischen der Strategie des nationalen Programms und der Stra
tegie der regionalen Programme zu gewährleisten. 

(3) Mitgliedstaaten mit regionaler Programmplanung können 
auch eine nationale Rahmenregelung zur Genehmigung gemäß 
Artikel 10 Absatz 2 vorlegen, die gemeinsame Bestandteile die
ser Programme ohne eine gesonderte Zuteilung von Finanzmit
teln enthält. 

Die nationalen Rahmenregelungen der Mitgliedstaaten mit re
gionaler Programmplanung können auch eine Tabelle enthalten, 
in der die gesamte ELER-Beteiligung zugunsten des betreffenden 
Mitgliedstaates für den gesamten Programmplanungszeitraum 
pro Region und pro Jahr aufgeführt ist. 

Artikel 7 

Thematische Teilprogramme 

(1) Mit dem Ziel, zur Erreichung der Prioritäten der Union 
für die Entwicklung des ländlichen Raums beizutragen, können 
die Mitgliedstaaten in ihre Programme zur Entwicklung des 
ländlichen Raums thematische Teilprogramme aufnehmen, die 
besonderen Bedürfnissen gerecht werden. Solche thematischen 
Teilprogramme können unter anderem betreffen 

a) Junglandwirte; 

b) kleine landwirtschaftliche Betriebe gemäß Artikel 19 Absatz 
2 Unterabsatz 3; 

c) Berggebiete gemäß Artikel 32 Absatz 2; 

d) kurze Versorgungsketten; 

e) Frauen in ländlichen Gebieten; 

f) Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine 
Auswirkungen sowie biologische Vielfalt. 

Anhang IV enthält eine indikative Liste der Maßnahmen und 
Arten von Vorhaben, die von besonderer Bedeutung für jedes 
Teilprogramm sind. 

(2) Thematische Teilprogramme können auch auf besondere 
Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Umstrukturierung von 
Agrarsektoren mit erheblicher Auswirkung auf die Entwicklung 
eines spezifischen ländlichen Gebiets ausgerichtet sein. 

(3) Die in Anhang II festgesetzten Fördersätze können für 
Vorhaben, die im Rahmen thematischer Teilprogramme geför
dert werden und kleine landwirtschaftliche Betriebe, kurze Ver
sorgungsketten, die Eindämmung des Klimawandels und die 
Anpassung an seine Auswirkungen sowie die biologische Viel
falt betreffen, um zusätzliche 10 Prozentpunkte angehoben wer
den. In Bezug auf Junglandwirte und Berggebiete können die 
Höchstfördersätze gemäß Anhang II angehoben werden. Der 
kombinierte Höchstfördersatz darf jedoch 90 % nicht überstei
gen. 

Artikel 8 

Inhalt der Programme zur Entwicklung des ländlichen 
Raums 

(1) Zusätzlich zu den Elementen gemäß Artikel 27 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 umfasst jedes Programm zur Ent
wicklung des ländlichen Raums 

a) die Ex-ante-Bewertung gemäß Artikel 55 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013; 

b) eine SWOT-Analyse der Situation und die Feststellung der 
Bedürfnisse, auf die in dem unter das Programm fallenden 
geografischen Gebiet eingegangen werden muss. 

Die Analyse muss sich auf die Prioritäten der Union für die 
Entwicklung des ländlichen Raums gründen. Besondere Be
dürfnisse betreffend die Umwelt, die Eindämmung des Kli
mawandels und die Anpassung an seine Auswirkungen so
wie die Innovation werden vor dem Hintergrund der Prio
ritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums 
bewertet, um geeignete Reaktionen in diesen drei Bereichen 
auf Ebene jeder Priorität identifizieren zu können;
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All diese Prioritäten müssen den übergreifenden Zielsetzungen 
Innovation, Umweltschutz, Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an seine Auswirkungen Rechnung tragen. Im Rah
men der Programme können weniger als sechs Prioritäten ver
folgt werden, wenn dies nach einer Analyse der Situation in 
Bezug auf die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 
("SWOT" für strengths, weaknesses, opportunities and threats) 
und einer Ex-ante-Bewertung gerechtfertigt ist. Mit jedem Pro
gramm müssen mindestens vier Prioritäten verfolgt werden. Legt 
ein Mitgliedstaat ein nationales Programm und ein Bündel von 
regionalen Programmen vor, so können im Rahmen des natio
nalen Programms weniger als vier Prioritäten verfolgt werden. 

Andere Schwerpunktbereiche können in die Programme auf
genommen werden, um eine der Prioritäten zu verfolgen, 
wenn dies gerechtfertigt und messbar ist. 

TITEL II 

PROGRAMMPLANUNG 

KAPITEL I 

Inhalt der Programmplanung 

Artikel 6 

Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums 

(1) Der ELER wirkt in den Mitgliedstaaten in Form von Pro
grammen zur Entwicklung des ländlichen Raums. Mit diesen 
Programmen wird eine Strategie zur Verwirklichung der Priori
täten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums über 
ein Bündel von Maßnahmen umgesetzt, die in Titel III definiert 
sind. Für die Verwirklichung der Ziele zur Entwicklung des 
ländlichen Raums, die mittels Prioritäten der Union verfolgt 
werden, wird eine Förderung aus dem ELER beantragt. 

(2) Ein Mitgliedstaat kann entweder ein einziges Programm 
für sein gesamtes Hoheitsgebiet oder ein Bündel von regionalen 
Programmen vorlegen. Alternativ hierzu kann ein Mitgliedstaat 
– in hinreichend begründeten Fällen – ein nationales Programm 
und ein Bündel von regionalen Programmen vorlegen. Legt ein 
Mitgliedstaat ein nationales Programm und ein Bündel von re
gionalen Programmen vor, so erfolgt die Programmierung der 
Maßnahmen und/oder der Art der Vorhaben entweder auf na
tionaler Ebene oder auf regionaler Ebene und ist die Kohärenz 
zwischen der Strategie des nationalen Programms und der Stra
tegie der regionalen Programme zu gewährleisten. 

(3) Mitgliedstaaten mit regionaler Programmplanung können 
auch eine nationale Rahmenregelung zur Genehmigung gemäß 
Artikel 10 Absatz 2 vorlegen, die gemeinsame Bestandteile die
ser Programme ohne eine gesonderte Zuteilung von Finanzmit
teln enthält. 

Die nationalen Rahmenregelungen der Mitgliedstaaten mit re
gionaler Programmplanung können auch eine Tabelle enthalten, 
in der die gesamte ELER-Beteiligung zugunsten des betreffenden 
Mitgliedstaates für den gesamten Programmplanungszeitraum 
pro Region und pro Jahr aufgeführt ist. 

Artikel 7 

Thematische Teilprogramme 

(1) Mit dem Ziel, zur Erreichung der Prioritäten der Union 
für die Entwicklung des ländlichen Raums beizutragen, können 
die Mitgliedstaaten in ihre Programme zur Entwicklung des 
ländlichen Raums thematische Teilprogramme aufnehmen, die 
besonderen Bedürfnissen gerecht werden. Solche thematischen 
Teilprogramme können unter anderem betreffen 

a) Junglandwirte; 

b) kleine landwirtschaftliche Betriebe gemäß Artikel 19 Absatz 
2 Unterabsatz 3; 

c) Berggebiete gemäß Artikel 32 Absatz 2; 

d) kurze Versorgungsketten; 

e) Frauen in ländlichen Gebieten; 

f) Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine 
Auswirkungen sowie biologische Vielfalt. 

Anhang IV enthält eine indikative Liste der Maßnahmen und 
Arten von Vorhaben, die von besonderer Bedeutung für jedes 
Teilprogramm sind. 

(2) Thematische Teilprogramme können auch auf besondere 
Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Umstrukturierung von 
Agrarsektoren mit erheblicher Auswirkung auf die Entwicklung 
eines spezifischen ländlichen Gebiets ausgerichtet sein. 

(3) Die in Anhang II festgesetzten Fördersätze können für 
Vorhaben, die im Rahmen thematischer Teilprogramme geför
dert werden und kleine landwirtschaftliche Betriebe, kurze Ver
sorgungsketten, die Eindämmung des Klimawandels und die 
Anpassung an seine Auswirkungen sowie die biologische Viel
falt betreffen, um zusätzliche 10 Prozentpunkte angehoben wer
den. In Bezug auf Junglandwirte und Berggebiete können die 
Höchstfördersätze gemäß Anhang II angehoben werden. Der 
kombinierte Höchstfördersatz darf jedoch 90 % nicht überstei
gen. 

Artikel 8 

Inhalt der Programme zur Entwicklung des ländlichen 
Raums 

(1) Zusätzlich zu den Elementen gemäß Artikel 27 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 umfasst jedes Programm zur Ent
wicklung des ländlichen Raums 

a) die Ex-ante-Bewertung gemäß Artikel 55 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013; 

b) eine SWOT-Analyse der Situation und die Feststellung der 
Bedürfnisse, auf die in dem unter das Programm fallenden 
geografischen Gebiet eingegangen werden muss. 

Die Analyse muss sich auf die Prioritäten der Union für die 
Entwicklung des ländlichen Raums gründen. Besondere Be
dürfnisse betreffend die Umwelt, die Eindämmung des Kli
mawandels und die Anpassung an seine Auswirkungen so
wie die Innovation werden vor dem Hintergrund der Prio
ritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums 
bewertet, um geeignete Reaktionen in diesen drei Bereichen 
auf Ebene jeder Priorität identifizieren zu können;
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c) eine Beschreibung der Strategie, aus der hervorgeht, dass 

i) für jeden der Schwerpunktbereiche der im Programm 
aufgeführten Prioritäten der Union für die Entwicklung 
des ländlichen Raums auf der Grundlage gemeinsamer 
Indikatoren im Sinne von Artikel 69 und gegebenenfalls 
programmspezifischer Indikatoren geeignete Ziele fest
gelegt sind; 

ii) relevante Maßnahmenkombinationen für jeden der 
Schwerpunktbereiche der im Programm aufgeführten 
Prioritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen 
Raums ausgewählt wurden, die auf einer fundierten In
terventionslogik beruhen und sich auf die Ex-ante-Be
wertung gemäß Buchstabe a und die Analyse gemäß 
Buchstabe b stützen; 

iii) die Zuweisung von Finanzmitteln für die Programm
maßnahmen gerechtfertigt ist und ausreicht, um die fest
gesetzten Ziele zu verwirklichen; 

iv) spezifische Bedürfnisse im Zusammenhang mit spezi
fischen Bedingungen auf regionaler oder subregionaler 
Ebene berücksichtigt werden und durch angemessen auf
gebaute Maßnahmenkombinationen oder thematische 
Teilprogramme konkret auf sie eingegangen wird; 

v) sie ein geeignetes Konzept für Innovation im Hinblick 
auf die Verwirklichung der Prioritäten der Union für die 
Entwicklung des ländlichen Raums, gegebenenfalls ein
schließlich der EIP "Landwirtschaftliche Produktivität 
und Nachhaltigkeit", für Umweltschutz einschließlich 
der spezifischen Erfordernisse der Natura-2000-Gebiete, 
sowie für die Eindämmung des Klimawandels und die 
Anpassung an seine Auswirkungen enthält; 

vi) Maßnahmen ergriffen worden sind, um sicherzustellen, 
dass eine ausreichende Beratungskapazität betreffend die 
rechtlichen Anforderungen und Aktionen im Zusam
menhang mit Innovation zur Verfügung steht; 

d) für jede Ex-ante-Konditionalität, die gemäß Artikel 19 bzw. 
gemäß Anhang XI Teil II der Verordnung (EU) Nr. 1303/ 
2013,soweit es die allgemeinen Ex-ante-Konditionalitäten 
betrifft, festgelegt wurde und im Einklang mit Anhang V 
dieser Verordnung, eine Bewertung der Frage, welche der 
Ex-ante-Konditionaltäten auf das Programm anwendbar 
sind und welche zum Zeitpunkt der Vorlage des Partner
schaftsabkommens und des Programms erfüllt sind. Sind die 
anwendbaren Ex-ante-Konditionalitäten nicht erfüllt, so 
muss das Programm eine Beschreibung der zu ergreifenden 
Maßnahmen, die zuständigen Stellen und einen Zeitplan für 
solche Maßnahmen gemäß der in dem Partnerschaftsabkom
men enthaltenen Zusammenfassung enthalten. 

e) eine Beschreibung des für die Zwecke des Artikels 21 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Leistungsrah
mens; 

f) eine Beschreibung jeder ausgewählten Maßnahme; 

g) den Bewertungsplan gemäß Artikel 56 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013. Die Mitgliedstaaten müssen ausreichende 
Ressourcen zur Verfügung stellen, um den festgestellten Be
dürfnissen zu entsprechen und eine angemessene Begleitung 
und Bewertung sicherzustellen; 

h) einen Finanzierungsplan, der Folgendes enthält: 

i) eine Tabelle, die für jedes Jahr den vorgesehenen Gesamt
betrag für die Beteiligung des ELER gemäß Artikel 58 
Absatz 4 aufschlüsselt. Gegebenenfalls werden in dieser 
Tabelle die vorgesehenen Mittel für die weniger ent
wickelten Regionen und die Finanzmittel, die gemäß Ar
tikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1307/2013 an 
den ELER übertragen werden, innerhalb der Gesamtbetei
ligung des ELER gesondert ausgewiesen. Die pro Jahr 
veranschlagte Gesamtbeteiligung des ELER muss mit 
dem mehrjährigen Finanzrahmen vereinbar sein; 

ii) eine Tabelle, die für jede Maßnahme, für jede Art von 
Vorhaben mit einem spezifischen Beteiligungssatz des 
ELER und für jede technische Hilfestellung den Gesamt
betrag der geplanten Unionsbeteiligung und den an
wendbaren Beteiligungssatz des ELER festlegt. Gegebe
nenfalls wird der Beteiligungssatz des ELER für die we
niger entwickelten Regionen und für andere Regionen in 
dieser Tabelle gesondert ausgewiesen; 

i) einen nach Schwerpunktbereichen aufgeschlüsselten Indika
torplan, der die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i 
genannten Ziele und die geplanten Ergebnisse und Aus
gaben für jede Maßnahme zur Entwicklung des ländlichen 
Raums enthält, die in Bezug auf den jeweiligen Schwer
punktbereich ausgewählt wurde; 

j) gegebenenfalls eine Tabelle über die zusätzliche nationale 
Finanzierung je Maßnahme im Einklang mit Artikel 82; 

k) gegebenenfalls das Verzeichnis der unter Artikel 81 Absatz 
1 fallenden Beihilferegelungen, die für die Durchführung der 
Programme in Anspruch genommen werden sollen; 

l) Angaben zur Komplementarität des Programms zur Ent
wicklung des ländlichen Raums mit den über die anderen 
Instrumente der gemeinsamen Agrarpolitik und den Euro
päischen Struktur- und Investitionsfonds ("ESI-Fonds") fi
nanzierten Maßnahmen; 

m) Regelungen zur Umsetzung des Programms, z.B. 

i) die Benennung aller in Artikel 65 Absatz 2 vorgesehe
nen Stellen durch den Mitgliedstaat sowie informations
halber eine Kurzbeschreibung sowohl der Verwaltungs- 
als auch der Kontrollstruktur; 

ii) die Beschreibung der Begleitungs- und Bewertungsver
fahren sowie die Zusammensetzung des Begleitausschus
ses; 

iii) die Bestimmungen zur Gewährleistung der Veröffent
lichung des Programms auch im Rahmen des nationalen 
Netzwerks für den ländlichen Raum gemäß Artikel 54; 

iv) eine Beschreibung des Vorgehens mit Grundsätzen für 
die Festlegung von Kriterien für die Auswahl von Vor
haben und Strategien der lokalen Entwicklung, das den 
jeweiligen Zielen Rechnung trägt; in diesem Zusammen
hang können die Mitgliedstaaten KMU mit Verbindung 
zur Land- und Forstwirtschaft Vorrang einräumen;
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v) in Bezug auf die lokale Entwicklung gegebenenfalls eine 
Beschreibung der Mechanismen, durch die die Kohärenz 
zwischen den im Rahmen der Strategien zur lokalen 
Entwicklung geplanten Maßnahmen, der Maßnahme 
zur Förderung der Zusammenarbeit gemäß Artikel 35 
und der Maßnahme für Basisdienstleistungen und Dorf
erneuerung in ländlichen Gebieten gemäß Artikel 20 – 
einschließlich der Verflechtung städtischer und ländlicher 
Räume – gewährleistet wird; 

n) die Maßnahmen, die im Hinblick auf die Einbeziehung der 
in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten 
Partner ergriffen wurden, sowie eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse der Konsultation der Partner; 

o) gegebenenfalls die Struktur des nationalen Netzes für den 
ländlichen Raum gemäß Artikel 55 Absatz 3 und die Vor
schriften für dessen Verwaltung, die die Grundlage für seine 
jährlichen Aktionspläne bilden. 

(2) Gehören die thematischen Teilprogramme zu einem Pro
gramm zur Entwicklung des ländlichen Raums, so umfasst jedes 
Teilprogramm Folgendes: 

a) eine spezifische Analyse der Situation auf Grundlage der 
SWOT-Methode und eine Feststellung der Bedürfnisse, auf 
die im Teilprogramm eingegangen werden muss; 

b) spezifische Ziele auf Teilprogrammebene und eine Auswahl 
von Maßnahmen auf der Grundlage einer genauen Definition 
der Interventionslogik des Teilprogramms, einschließlich ei
ner Bewertung des erwarteten Beitrags der ausgewählten 
Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele; 

c) einen getrennten spezifischen Indikatorplan zusammen mit 
den geplanten Ergebnissen und geplanten Ausgaben für jede 
Maßnahme zur Entwicklung des ländlichen Raums, die in 
Bezug auf den jeweiligen Schwerpunktbereich ausgewählt 
wurde. 

(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit 
Vorschriften für die Darlegung der in den Absätzen 1 und 2 
beschriebenen Elemente in den Programmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums und für den Inhalt der in Artikel 6 Absatz 
3 genannten nationalen Rahmenregelungen. Diese Durchfüh
rungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Arti
kel 84 erlassen. 

KAPITEL II 

Ausarbeitung, Genehmigung und Änderung der Programme 
zur Entwicklung des ländlichen Raums 

Artikel 9 

Ex-ante-Konditionalitäten 

Zusätzlich zu den allgemeinen Ex-ante-Konditionalitäten in An
hang XI Teil II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gelten die 
Ex-ante-Konditionalitäten in Anhang V dieser Verordnung für 

die ELER-Planung, sofern sie für die spezifischen Ziele, die im 
Rahmen der Prioritäten des Programms verfolgt werden, rele
vant und auf diese anwendbar sind. 

Artikel 10 

Genehmigung der Programme zur Entwicklung des 
ländlichen Raums 

(1) Der Mitgliedstaat unterbreitet der Kommission einen Vor
schlag für jedes Programm zur Entwicklung des ländlichen 
Raums mit allen in Artikel 8 genannten Angaben. 

(2) Die Kommission genehmigt jedes Programm zur Ent
wicklung des ländlichen Raums im Wege eines Durchführungs
rechtsakts. 

Artikel 11 

Änderung der Programme zur Entwicklung des ländlichen 
Raums 

Programmänderungsanträge der Mitgliedstaaten werden nach 
den folgenden Verfahren genehmigt: 

a) Die Kommission beschließt im Wege von Durchführungs
rechtsakten über Programmänderungsanträge, die Folgendes 
betreffen: 

i) eine Änderung der Programmstrategie, bei der eine mit 
einem Schwerpunktbereich verbundene s quantifizierbare 
Zielvorgabe um mehr als 50 % geändert wird; 

ii) eine Änderung des Beitragssatzes des ELER für eine oder 
mehrere Maßnahmen; 

iii) eine Änderung des gesamten Unionsbeitrags oder seiner 
jährlichen Aufteilung auf Programmebene; 

b) Die Kommission genehmigt im Wege von Durchführungs
rechtsakten Anträge, die Programme in allen andern Fällen 
zu ändern. Sie betreffen insbesondere 

i) die Einführung oder Rücknahme von Maßnahmen oder 
Arten von Vorhaben; 

ii) Änderungen bei der Beschreibung von Maßnahmen, ein
schließlich Änderungen der Bedingungen für die Förder
fähigkeit; 

iii) eine Mittelübertragung zwischen Maßnahmen, die mit 
unterschiedlichen Beitragssätzen des ELER durchgeführt 
werden; 

Für die Zwecke des Buchstaben b Ziffern i, ii und iii jedoch, 
in denen die Mittelübertragung weniger als 20 % der Zuwei
sung zu einer Maßnahme und weniger als 5 % des ELER- 
Gesamtbeitrags zum Programm betrifft, gilt die Genehmi
gung als erteilt, wenn die Kommission in einem Zeitraum 
von 42 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags keinen Be
schluss über den Antrag gefasst hat. Dieser Zeitraum umfasst 
nicht den Zeitraum, der an dem Tag nach dem Tag beginnt, 
an dem die Kommission dem Mitgliedstaat ihre Bemerkun
gen übermittelt hat, und der an dem Tag endet, an dem der 
Mitgliedstaat auf die Bemerkungen geantwortet hat.
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v) in Bezug auf die lokale Entwicklung gegebenenfalls eine 
Beschreibung der Mechanismen, durch die die Kohärenz 
zwischen den im Rahmen der Strategien zur lokalen 
Entwicklung geplanten Maßnahmen, der Maßnahme 
zur Förderung der Zusammenarbeit gemäß Artikel 35 
und der Maßnahme für Basisdienstleistungen und Dorf
erneuerung in ländlichen Gebieten gemäß Artikel 20 – 
einschließlich der Verflechtung städtischer und ländlicher 
Räume – gewährleistet wird; 

n) die Maßnahmen, die im Hinblick auf die Einbeziehung der 
in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten 
Partner ergriffen wurden, sowie eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse der Konsultation der Partner; 

o) gegebenenfalls die Struktur des nationalen Netzes für den 
ländlichen Raum gemäß Artikel 55 Absatz 3 und die Vor
schriften für dessen Verwaltung, die die Grundlage für seine 
jährlichen Aktionspläne bilden. 

(2) Gehören die thematischen Teilprogramme zu einem Pro
gramm zur Entwicklung des ländlichen Raums, so umfasst jedes 
Teilprogramm Folgendes: 

a) eine spezifische Analyse der Situation auf Grundlage der 
SWOT-Methode und eine Feststellung der Bedürfnisse, auf 
die im Teilprogramm eingegangen werden muss; 

b) spezifische Ziele auf Teilprogrammebene und eine Auswahl 
von Maßnahmen auf der Grundlage einer genauen Definition 
der Interventionslogik des Teilprogramms, einschließlich ei
ner Bewertung des erwarteten Beitrags der ausgewählten 
Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele; 

c) einen getrennten spezifischen Indikatorplan zusammen mit 
den geplanten Ergebnissen und geplanten Ausgaben für jede 
Maßnahme zur Entwicklung des ländlichen Raums, die in 
Bezug auf den jeweiligen Schwerpunktbereich ausgewählt 
wurde. 

(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit 
Vorschriften für die Darlegung der in den Absätzen 1 und 2 
beschriebenen Elemente in den Programmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums und für den Inhalt der in Artikel 6 Absatz 
3 genannten nationalen Rahmenregelungen. Diese Durchfüh
rungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Arti
kel 84 erlassen. 

KAPITEL II 

Ausarbeitung, Genehmigung und Änderung der Programme 
zur Entwicklung des ländlichen Raums 

Artikel 9 

Ex-ante-Konditionalitäten 

Zusätzlich zu den allgemeinen Ex-ante-Konditionalitäten in An
hang XI Teil II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gelten die 
Ex-ante-Konditionalitäten in Anhang V dieser Verordnung für 

die ELER-Planung, sofern sie für die spezifischen Ziele, die im 
Rahmen der Prioritäten des Programms verfolgt werden, rele
vant und auf diese anwendbar sind. 

Artikel 10 

Genehmigung der Programme zur Entwicklung des 
ländlichen Raums 

(1) Der Mitgliedstaat unterbreitet der Kommission einen Vor
schlag für jedes Programm zur Entwicklung des ländlichen 
Raums mit allen in Artikel 8 genannten Angaben. 

(2) Die Kommission genehmigt jedes Programm zur Ent
wicklung des ländlichen Raums im Wege eines Durchführungs
rechtsakts. 

Artikel 11 

Änderung der Programme zur Entwicklung des ländlichen 
Raums 

Programmänderungsanträge der Mitgliedstaaten werden nach 
den folgenden Verfahren genehmigt: 

a) Die Kommission beschließt im Wege von Durchführungs
rechtsakten über Programmänderungsanträge, die Folgendes 
betreffen: 

i) eine Änderung der Programmstrategie, bei der eine mit 
einem Schwerpunktbereich verbundene s quantifizierbare 
Zielvorgabe um mehr als 50 % geändert wird; 

ii) eine Änderung des Beitragssatzes des ELER für eine oder 
mehrere Maßnahmen; 

iii) eine Änderung des gesamten Unionsbeitrags oder seiner 
jährlichen Aufteilung auf Programmebene; 

b) Die Kommission genehmigt im Wege von Durchführungs
rechtsakten Anträge, die Programme in allen andern Fällen 
zu ändern. Sie betreffen insbesondere 

i) die Einführung oder Rücknahme von Maßnahmen oder 
Arten von Vorhaben; 

ii) Änderungen bei der Beschreibung von Maßnahmen, ein
schließlich Änderungen der Bedingungen für die Förder
fähigkeit; 

iii) eine Mittelübertragung zwischen Maßnahmen, die mit 
unterschiedlichen Beitragssätzen des ELER durchgeführt 
werden; 

Für die Zwecke des Buchstaben b Ziffern i, ii und iii jedoch, 
in denen die Mittelübertragung weniger als 20 % der Zuwei
sung zu einer Maßnahme und weniger als 5 % des ELER- 
Gesamtbeitrags zum Programm betrifft, gilt die Genehmi
gung als erteilt, wenn die Kommission in einem Zeitraum 
von 42 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags keinen Be
schluss über den Antrag gefasst hat. Dieser Zeitraum umfasst 
nicht den Zeitraum, der an dem Tag nach dem Tag beginnt, 
an dem die Kommission dem Mitgliedstaat ihre Bemerkun
gen übermittelt hat, und der an dem Tag endet, an dem der 
Mitgliedstaat auf die Bemerkungen geantwortet hat.
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c) Es ist keine Genehmigung durch die Kommission für Kor
rekturen rein schreibtechnischer oder redaktioneller Art, die 
sich nicht auf die Umsetzung der Politik und der Maßnah
men auswirken, erforderlich. Die Mitgliedstaaten setzen die 
Kommission von diesen Änderungen in Kenntnis. 

Artikel 12 

Vorschriften über die Verfahren und Zeitpläne 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit Vorschrif
ten über die Verfahren und Zeitpläne für 

a) die Genehmigung der Programme zur Entwicklung des länd
lichen Raums und der nationalen Rahmenregelungen; 

b) die Vorlage und Genehmigung von Vorschlägen für Ände
rungen von Programmen zur Entwicklung des ländlichen 
Raums und für Änderungen von nationalen Rahmenregelun
gen, einschließlich ihres Inkrafttretens und der Häufigkeit mit 
der diese Vorschläge während des Programmplanungszeit
raums vorzulegen sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 84 erlassen. 

TITEL III 

FÖRDERUNG DER ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMS 

KAPITEL I 

Maßnahmen 

Artikel 13 

Maßnahmen 

Jede Maßnahme zur Entwicklung des ländlichen Raums muss 
darauf ausgerichtet sein, insbesondere zur Verwirklichung einer 
oder mehrerer Prioritäten der Union für die Entwicklung des 
ländlichen Raums beizutragen. Anhang VI enthält ein indikati
ves Verzeichnis der Maßnahmen von besonderer Bedeutung für 
die Prioritäten der Union. 

Artikel 14 

Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme bezieht sich 
auf Maßnahmen der Berufsbildung und des Erwerbs von Qua
lifikationen, auf Demonstrationstätigkeiten und Informations
maßnahmen. Die Maßnahmen der Berufsbildung und des Er
werbs von Qualifikationen können Ausbildungskurse, Work
shops und Coaching umfassen. 

Die Förderung kann auch den kurzzeitigen Austausch des land- 
und forstwirtschaftlichen Managements sowie den Besuch land- 
und forstwirtschaftlicher Betriebe umfassen. 

(2) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme kommt Per
sonen zugute, die in der Land-, Ernährungs- oder Forstwirtschaft 
tätig sind, ferner Landbewirtschaftern und anderen Wirtschafts
akteuren, bei denen es sich um in ländlichen Gebieten tätige 
KMU handelt. 

Die Förderung wird dem Anbieter der Ausbildung oder des 
sonstigen Wissentransfers oder sonstiger Informationsmaßnah
men gewährt. 

(3) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme umfasst 
keine Lehrgänge oder Praktika, die Teil normaler Ausbildungs
programme oder -gänge im Sekundarbereich oder in höheren 
Bereichen sind. 

Die Anbieter von Wissenstransfer und Informationsdiensten 
müssen über die geeigneten Fähigkeiten in Form von qualifizier
tem Personal und regelmäßigen Schulungen zur Durchführung 
dieser Aufgabe verfügen. 

(4) Im Rahmen dieser Maßnahme förderfähige Kosten sind 
die Kosten für die Organisation und Bereitstellung des Wissens
transfers oder der Informationsmaßnahme. Im Fall von De
monstrationsprojekten kann sich die Unterstützung auch auf 
die dazugehörigen Investitionskosten erstrecken. Reise- und 
Aufenthaltskosten, Tagegelder für die Teilnehmer sowie die Kos
ten für die Vertretung der Landwirte sind ebenfalls förderfähig. 
Alle in diesem Absatz aufgeführten Kosten werden dem Begüns
tigten erstattet. 

(5) Um sicherzustellen, dass die Regelungen für einen Aus
tausch des land- und forstwirtschaftlichen Managements und die 
Besuchsregelungen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
deutlich von ähnlichen Maßnahmen im Rahmen anderer Uni
onsregelungen unterscheidbar sind, wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 83 
über Dauer und Inhalt der Regelungen für einen Austausch 
zwischen Vertretern der land- und forstwirtschaftlichen Verwal
tung und der Besuchsregelungen für land- und forstwirtschaft
liche Betriebe zu erlassen. 

(6) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit 
Vorschriften für die Erstattung der den Begünstigten entstande
nen Kosten, wozu auch die Verwendung von Gutscheinen oder 
ähnlichem zählt. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 84 erlassen. 

Artikel 15 

Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

(1) In Rahmen dieser Maßnahme wird eine Förderung ge
währt, um 

a) den Landwirten, Junglandwirten im Sinne dieser Verordnung, 
Waldbesitzern, anderen Landbewirtschaftern und KMU in 
ländlichen Gebieten bei der Inanspruchnahme von Bera
tungsdiensten zur Verbesserung der wirtschaftlichen und 
ökologischen Leistung sowie der Klimafreundlichkeit und 
-resistenz ihres Betriebs oder Unternehmens und/oder ihrer 
Investition zu helfen;
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b) den Aufbau von Betriebsführungs-, Vertretungs- und Bera
tungsdiensten für landwirtschaftliche Betriebe sowie von Be
ratungsdiensten für forstwirtschaftliche Betriebe einschließ
lich der landwirtschaftlichen Betriebsberatung gemäß den 
Artikeln 12 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 
zu fördern; 

c) die Ausbildung von Beratern zu fördern. 

(2) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstaben a und c wird 
dem Anbieter der Beratung oder Ausbildung gewährt. Die För
derung gemäß Absatz 1 Buchstabe b wird der Behörde oder 
Stelle gewährt, die ausgewählt wurde, um den Betriebsfüh
rungs-, Vertretungs- oder Beratungsdienst für landwirtschaftliche 
Betriebe bzw. den Beratungsdienst für forstwirtschaftliche Be
triebe aufzubauen. 

(3) Die zur Beratung ausgewählten Behörden oder Stellen 
müssen über angemessene Ressourcen in Form von regelmäßig 
geschultem und qualifiziertem Personal, Erfahrung in der Bera
tungstätigkeit und Verlässlichkeit hinsichtlich der Bereiche, in 
denen sie Beratungen erteilen, verfügen. Die im Rahmen dieser 
Maßnahme Begünstigten werden anhand von Ausschreibungen 
ausgewählt. Das Auswahlverfahren muss dem für das öffentliche 
Beschaffungswesen geltenden Recht unterliegen und gleicherma
ßen öffentlichen wie privaten Einrichtungen offenstehen. Es 
muss objektiv sein und den Ausschluss von Bewerbern mit 
Interessenkonflikten vorsehen. 

Bei ihrer Beratungstätigkeit haben die Beratungsdienste die Ge
heimhaltungspflichten gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Verord
nung (EU) Nr. 1306/2013 einzuhalten. 

(4) Die Beratung einzelner Landwirte, von Junglandwirten im 
Sinne dieser Verordnung und anderen Landbewirtschaftern 
muss mit mindestens einer Priorität der Union für die Entwick
lung des ländlichen Raums in Verbindung stehen und mindes
tens eines der folgenden Elemente betreffen: 

a) Verpflichtungen auf Ebene des landwirtschaftlichen Betriebs, 
die sich aus den Grundanforderungen an die Betriebsführung 
und/oder den Standards für den guten landwirtschaftlichen 
und ökologischen Zustand gemäß Titel VI Kapitel I der Ver
ordnung (EU) Nr. 1306/2013 ergeben; 

b) gegebenenfalls die dem Klima und der Umwelt zugutekom
menden landwirtschaftlichen Verfahren gemäß Titel III Kapi
tel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 und die Erhaltung 
der landwirtschaftlichen Fläche gemäß Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013; 

c) die in den Programmen zur Entwicklung des ländlichen 
Raums vorgesehenen Maßnahmen auf Ebene des landwirt
schaftlichen Betriebs, die auf die Modernisierung von Betrie
ben, Schaffung von Wettbewerbsfähigkeit, sektorale Integra
tion, Innovation, Marktorientierung sowie die Förderung des 
Unternehmergeistes abzielen; 

d) die von den Mitgliedstaaten festgelegten Anforderungen für 
die Umsetzung von Artikel 11 Absatz 3 der Wasserrahmen
richtlinie; 

e) die von den Mitgliedstaaten festgelegten Anforderungen für 
die Umsetzung von Artikel 55 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009, insbesondere die Einhaltung der allgemeinen 
Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes gemäß Arti
kel 14 der Richtlinie 2009/128/EG; 

f) gegebenenfalls Standards für die Sicherheit am Arbeitsplatz 
oder Sicherheitsstandards im Zusammenhang mit dem land
wirtschaftlichen Betrieb; 

g) spezifische Beratung für Landwirte, die sich erstmals nieder
lassen. 

Die Beratung kann sich auch auf andere Fragen, insbesondere 
Informationen über die Eindämmung des Klimawandels und die 
Anpassung an seine Auswirkungen, die biologische Vielfalt und 
den Wasserschutz gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 oder Fragen im Zusammenhang mit der wirt
schaftlichen und ökologischen Leistung des landwirtschaftlichen 
Betriebs, einschließlich Aspekten der Wettbewerbsfähigkeit be
ziehen. Dazu kann auch Beratung bei der Entwicklung kurzer 
Versorgungsketten, in Bezug auf ökologischen/biologischen 
Landbau und gesundheitliche Aspekte der Tierhaltung gehören. 

(5) Die Beratung der Waldbesitzer muss mindestens die ein
schlägigen Verpflichtungen gemäß den Richtlinien 92/43/EWG, 
2009/147/EG und der Wasserrahmenrichtlinie betreffen. Sie 
kann sich auch auf Fragen im Zusammenhang mit der wirt
schaftlichen und ökologischen Leistung des forstwirtschaftlichen 
Betriebs beziehen. 

(6) Die Beratung der KMU kann sich auf Fragen im Zusam
menhang mit der wirtschaftlichen und ökologischen Leistung 
des Unternehmens beziehen. 

(7) Soweit hinreichend begründet und angezeigt, kann die 
Beratung teilweise in Gruppen erfolgen, wobei der Situation 
des Einzelnen Rechnung zu tragen ist, der die Beratungsdienste 
in Anspruch nimmt. 

(8) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstaben a und c wird 
auf die in Anhang II festgesetzten Höchstbeträge beschränkt. 
Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe b wird degressiv 
über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren ab der Einrich
tung gezahlt. 

Artikel 16 

Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme betrifft die 
neue Teilnahme von Landwirte und Zusammenschlüssen von 
Landwirten an 

a) Qualitätsregelungen, die durch die folgenden Verordnungen 
und Bestimmungen eingeführt wurden:
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b) den Aufbau von Betriebsführungs-, Vertretungs- und Bera
tungsdiensten für landwirtschaftliche Betriebe sowie von Be
ratungsdiensten für forstwirtschaftliche Betriebe einschließ
lich der landwirtschaftlichen Betriebsberatung gemäß den 
Artikeln 12 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 
zu fördern; 

c) die Ausbildung von Beratern zu fördern. 

(2) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstaben a und c wird 
dem Anbieter der Beratung oder Ausbildung gewährt. Die För
derung gemäß Absatz 1 Buchstabe b wird der Behörde oder 
Stelle gewährt, die ausgewählt wurde, um den Betriebsfüh
rungs-, Vertretungs- oder Beratungsdienst für landwirtschaftliche 
Betriebe bzw. den Beratungsdienst für forstwirtschaftliche Be
triebe aufzubauen. 

(3) Die zur Beratung ausgewählten Behörden oder Stellen 
müssen über angemessene Ressourcen in Form von regelmäßig 
geschultem und qualifiziertem Personal, Erfahrung in der Bera
tungstätigkeit und Verlässlichkeit hinsichtlich der Bereiche, in 
denen sie Beratungen erteilen, verfügen. Die im Rahmen dieser 
Maßnahme Begünstigten werden anhand von Ausschreibungen 
ausgewählt. Das Auswahlverfahren muss dem für das öffentliche 
Beschaffungswesen geltenden Recht unterliegen und gleicherma
ßen öffentlichen wie privaten Einrichtungen offenstehen. Es 
muss objektiv sein und den Ausschluss von Bewerbern mit 
Interessenkonflikten vorsehen. 

Bei ihrer Beratungstätigkeit haben die Beratungsdienste die Ge
heimhaltungspflichten gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Verord
nung (EU) Nr. 1306/2013 einzuhalten. 

(4) Die Beratung einzelner Landwirte, von Junglandwirten im 
Sinne dieser Verordnung und anderen Landbewirtschaftern 
muss mit mindestens einer Priorität der Union für die Entwick
lung des ländlichen Raums in Verbindung stehen und mindes
tens eines der folgenden Elemente betreffen: 

a) Verpflichtungen auf Ebene des landwirtschaftlichen Betriebs, 
die sich aus den Grundanforderungen an die Betriebsführung 
und/oder den Standards für den guten landwirtschaftlichen 
und ökologischen Zustand gemäß Titel VI Kapitel I der Ver
ordnung (EU) Nr. 1306/2013 ergeben; 

b) gegebenenfalls die dem Klima und der Umwelt zugutekom
menden landwirtschaftlichen Verfahren gemäß Titel III Kapi
tel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 und die Erhaltung 
der landwirtschaftlichen Fläche gemäß Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013; 

c) die in den Programmen zur Entwicklung des ländlichen 
Raums vorgesehenen Maßnahmen auf Ebene des landwirt
schaftlichen Betriebs, die auf die Modernisierung von Betrie
ben, Schaffung von Wettbewerbsfähigkeit, sektorale Integra
tion, Innovation, Marktorientierung sowie die Förderung des 
Unternehmergeistes abzielen; 

d) die von den Mitgliedstaaten festgelegten Anforderungen für 
die Umsetzung von Artikel 11 Absatz 3 der Wasserrahmen
richtlinie; 

e) die von den Mitgliedstaaten festgelegten Anforderungen für 
die Umsetzung von Artikel 55 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009, insbesondere die Einhaltung der allgemeinen 
Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes gemäß Arti
kel 14 der Richtlinie 2009/128/EG; 

f) gegebenenfalls Standards für die Sicherheit am Arbeitsplatz 
oder Sicherheitsstandards im Zusammenhang mit dem land
wirtschaftlichen Betrieb; 

g) spezifische Beratung für Landwirte, die sich erstmals nieder
lassen. 

Die Beratung kann sich auch auf andere Fragen, insbesondere 
Informationen über die Eindämmung des Klimawandels und die 
Anpassung an seine Auswirkungen, die biologische Vielfalt und 
den Wasserschutz gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 oder Fragen im Zusammenhang mit der wirt
schaftlichen und ökologischen Leistung des landwirtschaftlichen 
Betriebs, einschließlich Aspekten der Wettbewerbsfähigkeit be
ziehen. Dazu kann auch Beratung bei der Entwicklung kurzer 
Versorgungsketten, in Bezug auf ökologischen/biologischen 
Landbau und gesundheitliche Aspekte der Tierhaltung gehören. 

(5) Die Beratung der Waldbesitzer muss mindestens die ein
schlägigen Verpflichtungen gemäß den Richtlinien 92/43/EWG, 
2009/147/EG und der Wasserrahmenrichtlinie betreffen. Sie 
kann sich auch auf Fragen im Zusammenhang mit der wirt
schaftlichen und ökologischen Leistung des forstwirtschaftlichen 
Betriebs beziehen. 

(6) Die Beratung der KMU kann sich auf Fragen im Zusam
menhang mit der wirtschaftlichen und ökologischen Leistung 
des Unternehmens beziehen. 

(7) Soweit hinreichend begründet und angezeigt, kann die 
Beratung teilweise in Gruppen erfolgen, wobei der Situation 
des Einzelnen Rechnung zu tragen ist, der die Beratungsdienste 
in Anspruch nimmt. 

(8) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstaben a und c wird 
auf die in Anhang II festgesetzten Höchstbeträge beschränkt. 
Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe b wird degressiv 
über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren ab der Einrich
tung gezahlt. 

Artikel 16 

Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme betrifft die 
neue Teilnahme von Landwirte und Zusammenschlüssen von 
Landwirten an 

a) Qualitätsregelungen, die durch die folgenden Verordnungen 
und Bestimmungen eingeführt wurden:
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(i) Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 1 ); 

(ii) Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates ( 2 ); 

(iii) Verordnung (EU) Nr. 110/2008 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 3 ); 

(iv) Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des Rates ( 4 ); 

(v) Teil II Titel II Kapitel I Abschnitt 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 des Rates in Bezug auf Wein; 

b) Qualitätsregelungen, einschließlich Zertifizierungssystemen 
für landwirtschaftliche Betriebe, für Agrarerzeugnisse, Baum
wolle oder Lebensmittel, bezüglich derer die Mitgliedstaaten 
anerkannt haben, dass sie folgende Kriterien einhalten: 

i) Die Besonderheit des im Rahmen solcher Regelungen 
erzeugten Enderzeugnisses ergeben sich aus detaillierten 
Verpflichtungen, die Folgendes gewährleisten: 

— besondere Erzeugnismerkmale, 

— besondere Anbau- oder Erzeugungsmethoden oder 

— eine Qualität des Enderzeugnisses, die hinsichtlich der 
menschlichen, tierischen und pflanzlichen Gesund
heit, des Tierschutzes und des Umweltschutzes erheb
lich über die handelsüblichen Warennormen hinaus
geht; 

ii) die Regelung steht allen Erzeugern offen; 

iii) die Regelung umfasst verbindliche Produktspezifikatio
nen, und die Einhaltung dieser Spezifikationen wird 
von öffentlichen Behörden oder einer unabhängigen 
Kontrolleinrichtung überprüft; 

iv) die Regelung ist transparent und gewährleistet eine voll
ständige Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse oder 

c) freiwilligen Zertifizierungssystemen für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und Lebensmittel, die von den Mitgliedstaaten 
als mit den Unionsleitlinien für eine bewährte Praxis für 
den Einsatz von freiwilligen Zertifizierungssystemen für land
wirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel übereinstim
mend anerkannt wurden. 

(2) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme kann auch 
Kosten decken, die sich aus Informations- und Absatzför
derungsmaßnahmen ergeben, die von Erzeugergemeinschaften 
im Binnenmarkt umgesetzt wurden und die Erzeugnisse betref
fen, die unter eine nach Absatz 1 geförderte Qualitätsregelung 
fallen. 

(3) Die Förderung nach Absatz 1 wird in Form eines jähr
lichen als Anreiz gewährten Betrags entsprechend der Höhe der 
Fixkosten, die sich aus der Teilnahme an den unterstützten 
Regelungen ergeben, für eine Dauer von höchstens fünf Jahren 
gewährt. 

"Fixkosten" im Sinne dieses Absatzes sind die Kosten des Bei
tritts und die jährlichen Bei-träge für die Teilnahme an einer 
geförderten Qualitätsregelung, gegebenenfalls einschließlich der 
Kosten für die Kontrolle der Einhaltung der Spezifikationen der 
Regelung. 

Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff "Landwirt" 
einen aktiven Betriebsinhaber im Sinne des Artikels 9 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1307/2013. 

(4) Der Höchstfördersatz und -betrag ist in Anhang II fest
gesetzt. 

(5) Zur Berücksichtigung neuen Unionsrechts, das sich auf 
die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme auswirken können, 
und um Kohärenz mit anderen Unionsinstrumenten zur För
derung von Agrarmaßnahmen und zur Verhütung von Wett
bewerbsverzerrungen sicherzustellen, wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 83 
über die unter Absatz 1 Buchstabe a fallenden spezifischen 
Unionsregelungen und die Merkmale von Erzeugergemeinschaf
ten und die Maßnahmenarten, für die nach Absatz 2 eine För
derung gewährt werden kann, bzw. die Festlegung der Bedin
gungen zur Verhütung von Diskriminierung von bestimmten 
Erzeugnissen und zur Festlegung der Bedingungen, auf deren 
Grundlage Handelsmarken von der Förderung auszuschließen 
sind, zu erlassen. 

Artikel 17 

Investitionen in materielle Vermögenswerte 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme betrifft ma
terielle und/oder immaterielle Investitionen, die 

a) die Gesamtleistung und Nachhaltigkeit des landwirtschaftli
chen Betriebs verbessern; 

b) die Verarbeitung, Vermarktung und/oder Entwicklung von 
unter Anhang I des Vertrags fallenden landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen oder von Baumwolle betreffen; Fischereierzeug
nisse sind hiervon ausgenommen. Bei dem Ergebnis des Pro
duktionsprozesses kann es sich um ein nicht unter Anhang I 
fallendes Erzeugnis handeln;
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c) Infrastrukturen in Verbindung mit der Entwicklung, Moder
nisierung und Anpassung der Landwirtschaft und der Forst
wirtschaft betreffen, einschließlich der Erschließung von 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen, Flurbereinigung 
und Bodenverbesserung und der Versorgung mit und Ein
sparung von Energie und Wasser, oder 

d) nichtproduktive Investitionen im Zusammenhang mit der 
Verwirklichung von im Rahmen dieser Verordnung verfolg
ten Agrarumwelt- und Klimazielen sind, einschließlich des 
Erhalts der biologischen Vielfalt bei Arten und Lebensräu
men, sowie der Steigerung des Freizeitwerts eines Natura- 
2000-Gebiets oder eines sonstigen, im Programm festzule
genden Systems mit hohem Naturwert. 

(2) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe a wird Land
wirten oder Zusammenschlüssen von Landwirten gewährt. 

Im Falle von Investitionen zur Unterstützung der Betriebs
umstrukturierung richten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
der SWOT-Analyse, die im Zusammenhang mit der Priorität 
der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums "Verbes
serung der Lebensfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe und der 
Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft in allen 
Regionen und Förderung innovativer landwirtschaftlicher Tech
niken und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung" durchgeführt 
wird, die Förderung gezielt auf landwirtschaftliche Betriebe aus. 

(3) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b wird 
auf die in Anhang II festgesetzten Höchstsätze beschränkt. Diese 
Höchstsätze können für Junglandwirte, für kollektive Investitio
nen, auch im Zusammenhang mit einem Zusammenschluss von 
Erzeugerorganisationen, für integrierte Projekte, die im Rahmen 
von mehr als einer Maßnahme gefördert werden, für Investitio
nen in aus naturbedingten und anderen spezifischen Gründen 
benachteiligten Gebieten gemäß Artikel 32, für Investitionen im 
Zusammenhang mit Vorhaben nach den Artikeln 28 und 29 
und für Vorhaben, die im Rahmen der EIP "Landwirtschaftliche 
Produktivität und Nachhaltigkeit" unterstützt werden, gemäß 
den in Anhang II festgelegten Fördersätzen angehoben werden. 
Dessen ungeachtet darf der Höchstsatz für die kombinierte Bei
hilfe 90 % nicht übersteigen. 

(4) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstaben c und d un
terliegt den Fördersätzen nach Anhang II. 

(5) Die Förderung kann Junglandwirten, die sich erstmals in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb als Landwirt niederlassen, für 
Investitionen gewährt werden, die dazu dienen, den Unionsnor
men für die landwirtschaftliche Erzeugung, einschließlich Ar
beitssicherheit zu entsprechen. Diese Förderung kann für einen 
Zeitraum von höchstens 24 Monaten ab dem Zeitpunkt der 
Niederlassung gewährt werden. 

(6) Werden den Landwirten durch Unionsrecht neue Anfor
derungen auferlegt, so kann die Förderung zur Erfüllung dieser 
Anforderungen für einen Zeitraum von höchstens 12 Monaten 
ab dem Zeitpunkt gewährt werden, zu dem die Anforderungen 
für den landwirtschaftlichen Betrieb obligatorisch werden. 

Artikel 18 

Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen und Katastro
phenereignissen geschädigtem landwirtschaftlichem Pro
duktionspotenzial sowie Einführung geeigneter vorbeugen

der Maßnahmen 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahmen betrifft 

a) Investitionen in vorbeugende Maßnahmen zur Verringerung 
der Folgen von wahrscheinlichen Naturkatastrophen, wid
rigen Witterungsverhältnissen und Katastrophenereignissen; 

b) Investitionen zum Wiederaufbau von durch Naturkatastro
phen, widrige Witterungsverhältnisse und Katastrophenereig
nisse geschädigten landwirtschaftlichen Flächen und geschä
digtem landwirtschaftlichem Produktionspotenzial. 

(2) Die Förderung wird Landwirten oder Zusammenschlüssen 
von Landwirten gewährt. Die Förderung kann auch öffentlichen 
Einrichtungen gewährt werden, wenn ein Zusammenhang zwi
schen der von solchen Einrichtungen getätigten Investition und 
dem landwirtschaftlichen Produktionspotenzial hergestellt wird. 

(3) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe b hängt von 
der förmlichen Anerkennung durch die zuständigen öffentlichen 
Behörden der Mitgliedstaaten ab, dass sich eine Naturkatastro
phe ereignet hat und dass diese Katastrophe oder die gemäß der 
Richtlinie 2000/29/EG des Rates ( 1 ) erlassenen Maßnahmen zur 
Ausrottung bzw. Eindämmung der Ausbreitung einer Pflanzen
krankheit oder eines Schädlings zur Zerstörung von mindestens 
30 % des jeweiligen landwirtschaftlichen Potenzials geführt hat 
bzw. haben. 

(4) Im Rahmen dieser Maßnahme wird keine Förderung für 
einen Einkommensverlust aufgrund der Naturkatastrophe oder 
des Katastrophenereignisses gewährt. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass infolge der Kombination 
dieser Maßnahme mit anderen nationalen oder Förderinstru
menten der Union oder privaten Versicherungssystemen keine 
Überkompensation erfolgt. 

(5) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe a wird auf die 
in Anhang II festgesetzten Förderhöchstsätze beschränkt. 

Artikel 19 

Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und 
sonstiger Unternehmen 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahmen betrifft 

a) Existenzgründungsbeihilfen für 

i) Junglandwirte; 

ii) nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten in ländlichen Gebie
ten;
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c) Infrastrukturen in Verbindung mit der Entwicklung, Moder
nisierung und Anpassung der Landwirtschaft und der Forst
wirtschaft betreffen, einschließlich der Erschließung von 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen, Flurbereinigung 
und Bodenverbesserung und der Versorgung mit und Ein
sparung von Energie und Wasser, oder 

d) nichtproduktive Investitionen im Zusammenhang mit der 
Verwirklichung von im Rahmen dieser Verordnung verfolg
ten Agrarumwelt- und Klimazielen sind, einschließlich des 
Erhalts der biologischen Vielfalt bei Arten und Lebensräu
men, sowie der Steigerung des Freizeitwerts eines Natura- 
2000-Gebiets oder eines sonstigen, im Programm festzule
genden Systems mit hohem Naturwert. 

(2) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe a wird Land
wirten oder Zusammenschlüssen von Landwirten gewährt. 

Im Falle von Investitionen zur Unterstützung der Betriebs
umstrukturierung richten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
der SWOT-Analyse, die im Zusammenhang mit der Priorität 
der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums "Verbes
serung der Lebensfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe und der 
Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft in allen 
Regionen und Förderung innovativer landwirtschaftlicher Tech
niken und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung" durchgeführt 
wird, die Förderung gezielt auf landwirtschaftliche Betriebe aus. 

(3) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b wird 
auf die in Anhang II festgesetzten Höchstsätze beschränkt. Diese 
Höchstsätze können für Junglandwirte, für kollektive Investitio
nen, auch im Zusammenhang mit einem Zusammenschluss von 
Erzeugerorganisationen, für integrierte Projekte, die im Rahmen 
von mehr als einer Maßnahme gefördert werden, für Investitio
nen in aus naturbedingten und anderen spezifischen Gründen 
benachteiligten Gebieten gemäß Artikel 32, für Investitionen im 
Zusammenhang mit Vorhaben nach den Artikeln 28 und 29 
und für Vorhaben, die im Rahmen der EIP "Landwirtschaftliche 
Produktivität und Nachhaltigkeit" unterstützt werden, gemäß 
den in Anhang II festgelegten Fördersätzen angehoben werden. 
Dessen ungeachtet darf der Höchstsatz für die kombinierte Bei
hilfe 90 % nicht übersteigen. 

(4) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstaben c und d un
terliegt den Fördersätzen nach Anhang II. 

(5) Die Förderung kann Junglandwirten, die sich erstmals in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb als Landwirt niederlassen, für 
Investitionen gewährt werden, die dazu dienen, den Unionsnor
men für die landwirtschaftliche Erzeugung, einschließlich Ar
beitssicherheit zu entsprechen. Diese Förderung kann für einen 
Zeitraum von höchstens 24 Monaten ab dem Zeitpunkt der 
Niederlassung gewährt werden. 

(6) Werden den Landwirten durch Unionsrecht neue Anfor
derungen auferlegt, so kann die Förderung zur Erfüllung dieser 
Anforderungen für einen Zeitraum von höchstens 12 Monaten 
ab dem Zeitpunkt gewährt werden, zu dem die Anforderungen 
für den landwirtschaftlichen Betrieb obligatorisch werden. 

Artikel 18 

Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen und Katastro
phenereignissen geschädigtem landwirtschaftlichem Pro
duktionspotenzial sowie Einführung geeigneter vorbeugen

der Maßnahmen 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahmen betrifft 

a) Investitionen in vorbeugende Maßnahmen zur Verringerung 
der Folgen von wahrscheinlichen Naturkatastrophen, wid
rigen Witterungsverhältnissen und Katastrophenereignissen; 

b) Investitionen zum Wiederaufbau von durch Naturkatastro
phen, widrige Witterungsverhältnisse und Katastrophenereig
nisse geschädigten landwirtschaftlichen Flächen und geschä
digtem landwirtschaftlichem Produktionspotenzial. 

(2) Die Förderung wird Landwirten oder Zusammenschlüssen 
von Landwirten gewährt. Die Förderung kann auch öffentlichen 
Einrichtungen gewährt werden, wenn ein Zusammenhang zwi
schen der von solchen Einrichtungen getätigten Investition und 
dem landwirtschaftlichen Produktionspotenzial hergestellt wird. 

(3) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe b hängt von 
der förmlichen Anerkennung durch die zuständigen öffentlichen 
Behörden der Mitgliedstaaten ab, dass sich eine Naturkatastro
phe ereignet hat und dass diese Katastrophe oder die gemäß der 
Richtlinie 2000/29/EG des Rates ( 1 ) erlassenen Maßnahmen zur 
Ausrottung bzw. Eindämmung der Ausbreitung einer Pflanzen
krankheit oder eines Schädlings zur Zerstörung von mindestens 
30 % des jeweiligen landwirtschaftlichen Potenzials geführt hat 
bzw. haben. 

(4) Im Rahmen dieser Maßnahme wird keine Förderung für 
einen Einkommensverlust aufgrund der Naturkatastrophe oder 
des Katastrophenereignisses gewährt. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass infolge der Kombination 
dieser Maßnahme mit anderen nationalen oder Förderinstru
menten der Union oder privaten Versicherungssystemen keine 
Überkompensation erfolgt. 

(5) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe a wird auf die 
in Anhang II festgesetzten Förderhöchstsätze beschränkt. 

Artikel 19 

Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und 
sonstiger Unternehmen 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahmen betrifft 

a) Existenzgründungsbeihilfen für 

i) Junglandwirte; 

ii) nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten in ländlichen Gebie
ten;
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iii) die Entwicklung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe; 

b) Investitionen in die Schaffung und Entwicklung nichtland
wirtschaftlicher Tätigkeiten; 

c) jährliche Zahlungen oder Einmalzahlungen an Landwirte, die 
unter die Regelung für Kleinerzeuger gemäß Titel V der Ver
ordnung (EU) Nr. 1307/2013 ("Kleinerzeugerregelung") fal
len und ihren Betrieb endgültig einem anderen Landwirt 
übertragen. 

(2) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i wird 
Junglandwirten gewährt. 

Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii wird Land
wirten oder Mitgliedern eines landwirtschaftlichen Haushalts, die 
sich nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten zuwenden, sowie 
Kleinst- und kleinen Unternehmen und natürlichen Personen 
in ländlichen Gebieten gewährt. 

Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii wird 
kleinen landwirtschaftlichen Betrieben gewährt, die der Begriffs
bestimmung der Mitgliedstaaten entsprechen. 

Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe b wird Kleinst- und 
kleinen Unternehmen und natürlichen Personen in ländlichen 
Gebieten sowie Landwirten oder Mitgliedern eines landwirt
schaftlichen Haushalts gewährt. 

Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe c wird Landwirten 
gewährt, die für die Beteiligung an der Kleinerzeugerregelung in 
Betracht kommen und zum Zeitpunkt der Beantragung der För
derung wenigstens ein Jahr lang förderfähig waren und die sich 
verpflichten, ihren gesamten Betrieb und die dazugehörigen 
Zahlungsansprüche endgültig einem anderen Landwirt zu über
tragen. Die Förderung wird vom Zeitpunkt der Übertragung bis 
zum 31. Dezember 2020 gezahlt oder wird für diesen Zeitraum 
berechnet und in Form einer Einmalzahlung gezahlt. 

(3) Jede natürliche oder juristische Person oder Vereinigung 
natürlicher oder juristischer Personen, unabhängig davon, wel
chen rechtlichen Status die Vereinigung und ihre Mitglieder auf
grund nationalen Rechts haben, kann als Mitglied des landwirt
schaftlichen Haushalts gelten, ausgenommen landwirtschaftliche 
Arbeitnehmer. Wenn eine juristische Person oder eine Vereini
gung juristischer Personen als Mitglied des landwirtschaftlichen 
Haushalts gilt, muss dieses Mitglied zum Zeitpunkt der Beantra
gung der Förderung im Betrieb eine landwirtschaftliche Tätigkeit 
ausüben. 

(4) Die Gewährung der Förderung gemäß Absatz 1 Buch
stabe a ist von der Vorlage eines Geschäftsplans abhängig. Mit 
der Durchführung des Geschäftsplans muss innerhalb von neun 
Monaten ab dem Zeitpunkt des Beschlusses zur Gewährung der 
Förderung begonnen werden. 

Bei Junglandwirten, die eine Förderung gemäß Absatz 1 Buch
stabe a Ziffer i erhalten, ist im Geschäftsplan vorzusehen, dass 
der Junglandwirt innerhalb von 18 Monaten ab dem Zeitpunkt 
der Niederlassung den Artikel 9 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 im Hinblick auf aktive Landwirte einhält. 

Die Mitgliedstaaten setzen Ober- und Untergrenzen für die Ge
währung des Zugangs der landwirtschaftlichen Betriebe zur För
derung gemäß Absatz 1 Buchstabe a Ziffern i und iii fest. Die 
Untergrenze für die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe a 
Ziffer i liegt dabei höher als die Obergrenze für die Förderung 
gemäß Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii. Die Förderung ist auf 
Betriebe begrenzt, die der Begriffsbestimmung der Kleinst- und 
kleinen Unternehmen entsprechen. 

(5) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe a wird in 
mindestens zwei Tranchen während eines Zeitraums von höchs
tens fünf Jahren gezahlt. Die Tranchen dürfen degressiv sein. Die 
Zahlung der letzten Tranche gemäß Absatz 1 Buchstabe a Zif
fern i und ii hängt von der ordnungsgemäßen Durchführung 
des Geschäftsplans ab. 

(6) Der Höchstbetrag der Förderung gemäß Absatz 1 Buch
stabe a ist in Anhang II festgesetzt. Die Mitgliedstaaten setzen 
den Förderbetrag gemäß Absatz 1 Buchstabe a Ziffern i und ii 
auch unter Berücksichtigung der sozio-ökonomischen Lage des 
Programmgebiets fest. 

(7) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe c entspricht 
120 % der jährlichen Zahlung, für die der Begünstigte im Rah
men der Kleinerzeugerregelung in Betracht kommt. 

(8) Um den effizienten und wirksamen Einsatz der ELER- 
Mittel sicherzustellen, wird der Kommission die Befugnis über
tragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 83 zur Festlegung 
des Mindestinhalts der Geschäftspläne und die von den Mitglied
staaten bei der Festsetzung der Grenzen gemäß Absatz 4 des 
vorliegenden Artikels anzuwendenden Kriterien zu erlassen. 

Artikel 20 

Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen 
Gebieten 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahmen betrifft 
insbesondere 

a) die Ausarbeitung und Aktualisierung von Plänen für die Ent
wicklung der Gemeinden und Dörfer in ländlichen Gebieten 
und ihrer Basisdienstleistungen sowie von Plänen zum 
Schutz und zur Bewirtschaftung von Natura-2000-Gebieten 
und sonstigen Gebieten mit hohem Naturschutzwert; 

b) Investitionen in die Schaffung, Verbesserung oder Ausdeh
nung aller Arten von kleinen Infrastrukturen, einschließlich 
Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeinsparun
gen; 

c) die Breitbandinfrastruktur, einschließlich ihrer Schaffung, 
Verbesserung und Ausdehnung, passive Breitbandinfrastruk
tur und Bereitstellung des Zugangs zu Breitband- und öffent
lichen e-Government-Lösungen; 

d) Investitionen in die Schaffung, Verbesserung oder Ausdeh
nung lokaler Basisdienstleistungen für die ländliche Bevölke
rung, einschließlich Freizeit und Kultur, und die dazuge
hörige Infrastruktur;
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e) Investitionen zur öffentlichen Verwendung in Freizeitinfra
struktur, Fremdenverkehrsinformation und kleinen touristi
schen Infrastrukturen; 

f) Studien und Investitionen im Zusammenhang mit der Erhal
tung, Wiederherstellung und Verbesserung des kulturellen 
und natürlichen Erbes von Dörfern, ländlichen Landschaften 
und Gebieten mit hohem Naturwert, einschließlich der da
zugehörigen sozio-ökonomischen Aspekte, sowie Maßnah
men zur Förderung des Umweltbewusstseins; 

g) Investitionen für die Verlagerung von Tätigkeiten und die 
Umgestaltung von Gebäuden oder anderen Anlagen inner
halb oder in der Nähe ländlicher Siedlungen, um die Lebens
qualität oder die Umweltleistung der Siedlung zu verbessern. 

(2) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme betrifft nur 
kleine Infrastrukturen, wie sie von jedem Mitgliedstaat im Pro
gramm definiert wurden. Die Programme zur Entwicklung des 
ländlichen Raums dürfen jedoch besondere Abweichungen von 
dieser Regel für Investitionen in Breitbandinfrastruktur und er
neuerbare Energien vorsehen. In diesem Fall müssen eindeutige 
Kriterien vorgegeben werden, die die Komplementarität mit der 
Förderung im Rahmen anderer Unionsinstrumente sicherstellen. 

(3) Investitionen gemäß Absatz 1 kommen für eine För
derung in Betracht, wenn die dazugehörigen Vorhaben in Über
einstimmung mit Plänen für die Entwicklung von Gemeinden 
und Dörfern in ländlichen Gebieten und deren Basisdienstleis
tungen durchgeführt werden, sofern es solche Pläne gibt, und 
müssen mit jeder einschlägigen lokalen Entwicklungsstrategie im 
Einklang stehen. 

Artikel 21 

Investitionen in die Entwicklung von Waldgebieten und 
Verbesserung der Lebensfähigkeit von Wäldern 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme betrifft 

a) die Aufforstung und die Anlage von Wäldern; 

b) die Einrichtung von Agrarforstsystemen; 

c) die Vorbeugung von Schäden und die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustands von Wäldern nach Waldbränden, 
Naturkatastrophen und Katastrophenereignissen, einschließ
lich des Auftretens von Schädlingen und Krankheiten sowie 
von Gefahren im Zusammenhang mit dem Klima; 

d) Investitionen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit und des 
ökologischen Werts sowie des Potenzials der Waldökosys
teme für die Eindämmung des Klimawandels; 

e) Investitionen in Techniken der Forstwirtschaft sowie in die 
Verarbeitung, Mobilisierung und Vermarktung forstwirt
schaftlicher Erzeugnisse. 

(2) Die Begrenzung des Eigentums an Wäldern gemäß den 
Artikeln 22 bis 26 gilt nicht für tropische oder subtropische 
Wälder und für die bewaldeten Flächen des Gebiets der Azoren, 
Madeiras, der Kanarischen Inseln, der kleineren Inseln des 

Ägäischen Meeres im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2019/93 
des Rates ( 1 ) und der französischen überseeischen Departements. 

Für Betriebe, die eine vom Mitgliedstaat im Programm be
stimmte festzusetzende Größe überschreiten, hängt die För
derung von der Vorlage der einschlägigen Informationen aus 
einem Waldbewirtschaftungsplan oder einem gleichwertigen In
strument im Einklang mit dem auf der Ministerkonferenz zum 
Schutz der Wälder in Europa von 1993 definierten Aspekt der 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung ab. 

Artikel 22 

Aufforstung und Anlage von Wäldern 

(1) Die Förderung gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe a 
wird öffentlichen und privaten Landbesitzern und deren Ver
einigungen gewährt und deckt die Anlegungskosten und eine 
jährliche Hektarprämie zum Ausgleich landwirtschaftlicher Ein
kommensverluste und die Bewirtschaftungskosten, einschließlich 
früher und später Läuterungen, während eines Höchstzeitraums 
von zwölf Jahren. Bei Land im Eigentum der öffentlichen Hand 
darf die Förderung nur gewährt werden, wenn die Einrichtung, 
die dieses Land verwaltet, eine private Einrichtung oder eine 
Gemeinde ist. 

Die Förderung für die Aufforstung von Land im Eigentum der 
öffentlichen Hand oder für schnellwachsende Bäume deckt nur 
die Anlegungskosten. 

(2) Sowohl landwirtschaftliche als auch nichtlandwirtschaftli
che Flächen kommen für die Förderung in Betracht. Die ge
pflanzten Arten müssen an die Umwelt- und Klimabedingungen 
des Gebiets angepasst sein und bestimmten Mindestumwelt
anforderungen genügen. Für die Anpflanzung von Bäumen für 
den Kurzumtrieb, Weihnachtsbäumen oder schnellwachsenden 
Bäumen für die Energieerzeugung wird keine Förderung ge
währt. In Gebieten, in denen die Aufforstung durch schwierige 
Boden- und Klimaverhältnisse erschwert wird, kann eine För
derung für das Anpflanzen anderer mehrjähriger holziger Arten 
– wie den örtlichen Bedingungen angepasste Sträucher oder 
Büsche – gewährt werden. 

(3) Damit sichergestellt ist, dass die Aufforstung landwirt
schaftlicher Flächen den umweltpolitischen Zielen entspricht, 
wird der Kommission die Befugnis übertragen, zur Festlegung 
der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Mindest
umweltanforderungen delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 83 
zu erlassen. 

Artikel 23 

Einrichtung von Agrarforstsystemen 

(1) Die Beihilfe gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe b wird 
privaten Landbesitzern, Gemeinden und deren Vereinigungen 
gewährt und deckt die Anlegungskosten und eine jährliche Hek
tarprämie für die Bewirtschaftungskosten während eines Höchst
zeitraums von fünf Jahren.
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e) Investitionen zur öffentlichen Verwendung in Freizeitinfra
struktur, Fremdenverkehrsinformation und kleinen touristi
schen Infrastrukturen; 

f) Studien und Investitionen im Zusammenhang mit der Erhal
tung, Wiederherstellung und Verbesserung des kulturellen 
und natürlichen Erbes von Dörfern, ländlichen Landschaften 
und Gebieten mit hohem Naturwert, einschließlich der da
zugehörigen sozio-ökonomischen Aspekte, sowie Maßnah
men zur Förderung des Umweltbewusstseins; 

g) Investitionen für die Verlagerung von Tätigkeiten und die 
Umgestaltung von Gebäuden oder anderen Anlagen inner
halb oder in der Nähe ländlicher Siedlungen, um die Lebens
qualität oder die Umweltleistung der Siedlung zu verbessern. 

(2) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme betrifft nur 
kleine Infrastrukturen, wie sie von jedem Mitgliedstaat im Pro
gramm definiert wurden. Die Programme zur Entwicklung des 
ländlichen Raums dürfen jedoch besondere Abweichungen von 
dieser Regel für Investitionen in Breitbandinfrastruktur und er
neuerbare Energien vorsehen. In diesem Fall müssen eindeutige 
Kriterien vorgegeben werden, die die Komplementarität mit der 
Förderung im Rahmen anderer Unionsinstrumente sicherstellen. 

(3) Investitionen gemäß Absatz 1 kommen für eine För
derung in Betracht, wenn die dazugehörigen Vorhaben in Über
einstimmung mit Plänen für die Entwicklung von Gemeinden 
und Dörfern in ländlichen Gebieten und deren Basisdienstleis
tungen durchgeführt werden, sofern es solche Pläne gibt, und 
müssen mit jeder einschlägigen lokalen Entwicklungsstrategie im 
Einklang stehen. 

Artikel 21 

Investitionen in die Entwicklung von Waldgebieten und 
Verbesserung der Lebensfähigkeit von Wäldern 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme betrifft 

a) die Aufforstung und die Anlage von Wäldern; 

b) die Einrichtung von Agrarforstsystemen; 

c) die Vorbeugung von Schäden und die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustands von Wäldern nach Waldbränden, 
Naturkatastrophen und Katastrophenereignissen, einschließ
lich des Auftretens von Schädlingen und Krankheiten sowie 
von Gefahren im Zusammenhang mit dem Klima; 

d) Investitionen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit und des 
ökologischen Werts sowie des Potenzials der Waldökosys
teme für die Eindämmung des Klimawandels; 

e) Investitionen in Techniken der Forstwirtschaft sowie in die 
Verarbeitung, Mobilisierung und Vermarktung forstwirt
schaftlicher Erzeugnisse. 

(2) Die Begrenzung des Eigentums an Wäldern gemäß den 
Artikeln 22 bis 26 gilt nicht für tropische oder subtropische 
Wälder und für die bewaldeten Flächen des Gebiets der Azoren, 
Madeiras, der Kanarischen Inseln, der kleineren Inseln des 

Ägäischen Meeres im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2019/93 
des Rates ( 1 ) und der französischen überseeischen Departements. 

Für Betriebe, die eine vom Mitgliedstaat im Programm be
stimmte festzusetzende Größe überschreiten, hängt die För
derung von der Vorlage der einschlägigen Informationen aus 
einem Waldbewirtschaftungsplan oder einem gleichwertigen In
strument im Einklang mit dem auf der Ministerkonferenz zum 
Schutz der Wälder in Europa von 1993 definierten Aspekt der 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung ab. 

Artikel 22 

Aufforstung und Anlage von Wäldern 

(1) Die Förderung gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe a 
wird öffentlichen und privaten Landbesitzern und deren Ver
einigungen gewährt und deckt die Anlegungskosten und eine 
jährliche Hektarprämie zum Ausgleich landwirtschaftlicher Ein
kommensverluste und die Bewirtschaftungskosten, einschließlich 
früher und später Läuterungen, während eines Höchstzeitraums 
von zwölf Jahren. Bei Land im Eigentum der öffentlichen Hand 
darf die Förderung nur gewährt werden, wenn die Einrichtung, 
die dieses Land verwaltet, eine private Einrichtung oder eine 
Gemeinde ist. 

Die Förderung für die Aufforstung von Land im Eigentum der 
öffentlichen Hand oder für schnellwachsende Bäume deckt nur 
die Anlegungskosten. 

(2) Sowohl landwirtschaftliche als auch nichtlandwirtschaftli
che Flächen kommen für die Förderung in Betracht. Die ge
pflanzten Arten müssen an die Umwelt- und Klimabedingungen 
des Gebiets angepasst sein und bestimmten Mindestumwelt
anforderungen genügen. Für die Anpflanzung von Bäumen für 
den Kurzumtrieb, Weihnachtsbäumen oder schnellwachsenden 
Bäumen für die Energieerzeugung wird keine Förderung ge
währt. In Gebieten, in denen die Aufforstung durch schwierige 
Boden- und Klimaverhältnisse erschwert wird, kann eine För
derung für das Anpflanzen anderer mehrjähriger holziger Arten 
– wie den örtlichen Bedingungen angepasste Sträucher oder 
Büsche – gewährt werden. 

(3) Damit sichergestellt ist, dass die Aufforstung landwirt
schaftlicher Flächen den umweltpolitischen Zielen entspricht, 
wird der Kommission die Befugnis übertragen, zur Festlegung 
der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Mindest
umweltanforderungen delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 83 
zu erlassen. 

Artikel 23 

Einrichtung von Agrarforstsystemen 

(1) Die Beihilfe gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe b wird 
privaten Landbesitzern, Gemeinden und deren Vereinigungen 
gewährt und deckt die Anlegungskosten und eine jährliche Hek
tarprämie für die Bewirtschaftungskosten während eines Höchst
zeitraums von fünf Jahren.
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( 1 ) Verordnung (EWG) Nr. 2019/93 des Rates vom 19. Juli 1993 über 
Sondermaßnahmen für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse 
zugunsten der kleineren Inseln des Ägäischen Meeres (ABl. L 184 
vom 27.7.1993, S. 1).

(2) Für die Zwecke dieses Artikels gelten als Agrarforstsys
teme solche Landnutzungssysteme, bei denen eine Fläche von 
Bäumen bewachsen ist und gleichzeitig landwirtschaftlich ge
nutzt wird. Die Mindest- und die Höchstzahl der Bäume je 
Hektar wird von den Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
der örtlichen Boden-, Klima- und Umweltverhältnisse, der Wald
baumarten und der Notwendigkeit festgesetzt, die nachhaltige 
landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sicherzustellen. 

(3) Der Höchstsatz der Förderung ist in Anhang II festgesetzt. 

Artikel 24 

Vorbeugung von Schäden und Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustands von Wäldern nach Waldbränden, 

Naturkatastrophen und Katastrophenereignissen 

(1) Die Förderung gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe c 
wird privaten und öffentlichen Waldbesitzern und anderen pri
vatrechtlichen und öffentlichen Einrichtungen und deren Ver
einigungen gewährt und deckt die Kosten für 

a) die Einrichtung einer schützenden Infrastruktur. Im Fall von 
Waldbrandschutzstreifen kann die Beihilfe auch einen Beitrag 
zur Deckung der Erhaltungskosten betreffen. Keine Beihilfe 
wird gewährt für mit der Landwirtschaft zusammenhängende 
Tätigkeiten in Gebieten, für die Agrarumweltverpflichtungen 
gelten; 

b) örtliche vorbeugende Aktionen kleineren Ausmaßes gegen 
Brände oder sonstige natürliche Gefahren; dies schließt den 
Einsatz von Weidevieh ein; 

c) die Einrichtung und Verbesserung von Anlagen zur Über
wachung des Auftretens von Waldbränden, Schädlingen 
und Krankheiten sowie Kommunikationsausrüstungen; und 

d) den Wiederaufbau des forstwirtschaftlichen Potenzials nach 
Schäden durch Waldbrände und sonstige Naturkatastrophen, 
einschließlich Schädlingen und Krankheiten, sowie durch Ka
tastrophenereignisse und Ereignisse im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel. 

(2) Bei vorbeugenden Aktionen gegen Schädlinge und Krank
heiten muss die Gefahr eines solchen Auftretens wissenschaft
lich untermauert und von öffentlichen wissenschaftlichen Orga
nisationen anerkannt sein. Gegebenenfalls muss das Programm 
ein Verzeichnis der Schadorganismen der Pflanzen enthalten, die 
eine Katastrophe hervorrufen können. 

Die förderfähigen Maßnahmen müssen mit dem von den Mit
gliedstaaten erstellten Waldschutzplan in Einklang stehen. Für 
Betriebe, die eine vom Mitgliedstaat im Programm festzuset
zende bestimmte Größe überschreiten, hängt die Förderung 
von der Vorlage der einschlägigen Informationen aus einem 
Waldbewirtschaftungsplan oder einem gleichwertigen Instru
ment im Einklang mit dem auf der Ministerkonferenz zum 
Schutz der Wälder in Europa von 1993 definierten Aspekt 
der nachhaltigen Waldbewirtschaftung ab, in dem die Vorbeu
gungsziele aufgeführt sind. 

Waldgebiete, deren Waldbrandrisiko gemäß dem Waldschutz
plan der Mitgliedstaaten mittel bis hoch ist, kommen für die 
Förderung für die Vorbeugung gegen Waldbrände in Betracht. 

(3) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe d hängt von 
der förmlichen Anerkennung durch die zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten ab, dass sich eine Naturkatastrophe ereignet 
hat und dass diese Katastrophe oder die gemäß der Richtlinie 
2000/29/EG erlassenen Maßnahmen zur Ausrottung bzw. Ein
dämmung der Ausbreitung einer Pflanzenkrankheit oder eines 
Schädlings zur Zerstörung von mindestens 20 % des jeweiligen 
forstwirtschaftlichen Potenzials geführt hat bzw. haben. 

(4) Im Rahmen dieser Maßnahme wird keine Förderung für 
einen Einkommensverlust aufgrund einer Naturkatastrophe ge
währt. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass infolge der Kombination 
dieser Maßnahme mit anderen nationalen oder Unions-Förder
instrumenten oder privaten Versicherungssystemen keine Über
kompensation erfolgt. 

Artikel 25 

Investitionen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit und 
des ökologischen Werts der Waldökosysteme 

(1) Die Förderung gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe d 
wird natürlichen Personen, privaten und öffentlichen Waldbesit
zern und anderen privatrechtlichen und öffentlichen Einrichtun
gen und deren Vereinigungen gewährt. 

(2) Die Investitionen zielen auf die Einhaltung von Verpflich
tungen aufgrund von Umweltzielen, zur Erbringung von Öko
systemleistungen und/oder zur Steigerung des öffentlichen Wer
tes von Wäldern und bewaldeten Flächen in dem betreffenden 
Gebiet oder auf die Steigerung des Potenzials der Ökosysteme 
zur Eindämmung des Klimawandels ab, ohne dass langfristige 
wirtschaftliche Vorteile ausgeschlossen werden. 

Artikel 26 

Investitionen in Techniken der Forstwirtschaft sowie in die 
Verarbeitung, Mobilisierung und Vermarktung 

forstwirtschaftlicher Erzeugnisse 

(1) Die Förderung gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe e 
wird privaten Waldbesitzern, Gemeinden und deren Vereinigun
gen sowie KMU für Investitionen zur Verbesserung des forst
wirtschaftlichen Potenzials oder für die Verarbeitung, Mobilisie
rung und Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse ge
währt, wobei diese Förderung eine Steigerung des Werts dieser 
Erzeugnisse bewirkt. In den Gebieten der Azoren, Madeiras, der 
Kanarischen Inseln, der kleineren Inseln des Ägäischen Meeres 
im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2019/93 und der franzö
sischen überseeischen Departements darf die Förderung auch 
anderen Unternehmen als KMU gewährt werden. 

(2) Investitionen im Zusammenhang mit der Verbesserung 
des wirtschaftlichen Werts der Wälder müssen anhand der er
warteten Verbesserungen der Wälder am Beispiel eines oder 
mehrerer Betriebe begründet werden und können Investitionen 
in bodenfreundliche und ressourcenfreundliche Erntemaschinen 
und -verfahren umfassen.
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(3) Investitionen im Zusammenhang mit der Nutzung von 
Holz als Rohstoff oder Energiequelle sind auf alle der industriel
len Verarbeitung vorangehenden Arbeitsvorgänge beschränkt. 

(4) Der Höchstfördersatz ist in Anhang II festgesetzt. 

Artikel 27 

Gründung von Erzeugergemeinschaften und -organisatio
nen 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme wird ge
währt, um die Gründung von Erzeugergemeinschaften und -or
ganisationen in der Land- und Forstwirtschaft zu erleichtern, die 
folgende Ziele verfolgen: 

a) die Anpassung der Erzeugung und des Absatzes der Erzeu
ger, die Mitglieder solcher Gemeinschaften oder Organisatio
nen sind, an die Markterfordernisse; 

b) die gemeinsame Vermarktung von Waren, einschließlich der 
Vorbereitung für den Verkauf, der Zentralisierung des Ver
kaufs und der Lieferung an den Großhandel; 

c) die Festlegung von gemeinsamen Regeln für die Produkt
information, insbesondere in Bezug auf die Ernte und die 
Verfügbarkeit, und 

d) sonstige Tätigkeiten, die von Erzeugergemeinschaften und 
-organisationen durchgeführt werden können, wie die Ent
wicklung von Geschäfts- und Marketingfähigkeiten sowie die 
Organisation und Förderung von Innovationsprozessen. 

(2) Die Förderung wird Erzeugergemeinschaften und -organi
sationen gewährt, die von der zuständigen Stelle eines Mitglied
staats auf der Grundlage eines Geschäftsplans förmlich an
erkannt worden sind. Sie wird auf Erzeugergemeinschaften 
und -organisationen beschränkt, die KMU sind. 

Die Mitgliedstaaten überprüfen, ob die Ziele des Geschäftsplans 
innerhalb von fünf Jahren nach Anerkennung der Erzeuger
gemeinschaft oder -organisation verwirklicht worden sind. 

(3) Die Förderung wird auf der Grundlage eines Geschäfts
plans als Pauschalförderung in Jahrestranchen für höchstens fünf 
Jahre nach der Anerkennung der Erzeugergemeinschaft oder 
-organisation gewährt und ist degressiv. Sie wird auf der Grund
lage der jährlich vermarkteten Erzeugung der Erzeugergemein
schaft oder -organisation berechnet. Die Mitgliedstaaten zahlen 
die letzte Tranche erst, nachdem sie die ordnungsgemäße 
Durchführung des Geschäftsplans überprüft haben. 

Im ersten Jahr können die Mitgliedstaaten der Erzeugergemein
schaft oder -organisation die Förderung auf der Grundlage des 
durchschnittlichen Jahreswerts der Erzeugung zahlen, die ihre 
Mitglieder in den drei Jahren vor ihrem Beitritt zur Gemein
schaft oder Organisation vermarktet haben. Im Falle von Erzeu
gergemeinschaften und -organisationen in der Forstwirtschaft 
wird die Förderung auf der Grundlage der durchschnittlichen 

Erzeugung gezahlt, die die Mitglieder der Gemeinschaft oder 
Organisation in den letzten fünf Jahren vor der Anerkennung 
vermarktet haben, wobei der höchste und der niedrigste Wert 
ausgeschlossen werden. 

(4) Die Höchstfördersätze und -beträge sind in Anhang I 
festgesetzt. 

(5) Die Mitgliedstaaten können die Förderung für die Grün
dung von Erzeugergemeinschaften auch weiterzahlen, nachdem 
sie als Erzeugerorganisationen gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 ( 1 ) anerkannt worden sind. 

Artikel 28 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahme 

1) Die Mitgliedstaaten bieten die Förderung im Rahmen die
ser Maßnahme in ihrem gesamten Hoheitsgebiet entsprechend 
ihren spezifischen nationalen, regionalen oder lokalen Bedürf
nisse und Prioritäten an. Diese Maßnahme zielt auf die Erhal
tung sowie auf die Förderung der notwendigen Änderungen der 
landwirtschaftlichen Verfahren ab, die sich positiv auf die Um
welt und das Klima auswirken. Ihre Aufnahme in die Pro
gramme zur Entwicklung des ländlichen Raums ist auf nationa
ler und/oder regionaler Ebene verpflichtend. 

2) Agrarumwelt- und Klimazahlungen werden Landwirten, 
Zusammenschlüssen von Landwirten oder Zusammenschlüssen 
von Landwirten und anderen Landbewirtschaftern gewährt, die 
sich verpflichten, freiwillig Vorhaben durchzuführen, die in einer 
oder mehreren Agrarumwelt- oder Klimaverpflichtungen auf 
von den Mitgliedstaaten bestimmten Landwirtschaftsflächen be
stehen, zu denen unter anderem die landwirtschaftliche Fläche 
in Sinne von Artikel 2 dieser Verordnung gehört. Soweit dies 
zur Erreichung der Umweltziele gerechtfertigt ist, können die 
Zahlungen für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen anderen 
Landbewirtschaftern oder ihren Zusammenschlüssen gewährt 
werden. 

(3) Die Agrarumwelt- und Klimazahlungen beziehen sich nur 
auf diejenigen Verpflichtungen, die über die einschlägigen ob
ligatorischen Grundanforderungen gemäß Titel VI Kapitel I der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013, die einschlägigen Kriterien 
und Mindesttätigkeiten gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c 
Ziffern ii und iii der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 und die 
einschlägigen Mindestanforderungen für den Einsatz von Dün
ge- und Pflanzenschutzmitteln und sonstige einschlägige ver
pflichtende Anforderungen des nationalen Rechts hinausgehen. 
Alle diese verpflichtenden Anforderungen sind in dem Pro
gramm aufzuführen. 

(4) Die Mitgliedstaaten bemühen sich sicherzustellen, dass 
den Personen, die sich verpflichten, Vorhaben im Rahmen dieser 
Maßnahme durchzuführen, das Wissen und die Informationen 
zur Verfügung gestellt werden, die sie zur Ausführung dieser 
Vorhaben benötigen. Sie können dies unter anderem durch die 
sachverständige Beratung betreffend die eingegangenen Ver
pflichtungen und/oder indem sie die Förderung im Rahmen 
dieser Maßnahme vom Erhalt einer diesbezüglichen Schulung 
abhängig machen, tun.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Markt
organisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (Siehe Seite 671 dieses Amts
blatts).
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(3) Investitionen im Zusammenhang mit der Nutzung von 
Holz als Rohstoff oder Energiequelle sind auf alle der industriel
len Verarbeitung vorangehenden Arbeitsvorgänge beschränkt. 

(4) Der Höchstfördersatz ist in Anhang II festgesetzt. 

Artikel 27 

Gründung von Erzeugergemeinschaften und -organisatio
nen 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme wird ge
währt, um die Gründung von Erzeugergemeinschaften und -or
ganisationen in der Land- und Forstwirtschaft zu erleichtern, die 
folgende Ziele verfolgen: 

a) die Anpassung der Erzeugung und des Absatzes der Erzeu
ger, die Mitglieder solcher Gemeinschaften oder Organisatio
nen sind, an die Markterfordernisse; 

b) die gemeinsame Vermarktung von Waren, einschließlich der 
Vorbereitung für den Verkauf, der Zentralisierung des Ver
kaufs und der Lieferung an den Großhandel; 

c) die Festlegung von gemeinsamen Regeln für die Produkt
information, insbesondere in Bezug auf die Ernte und die 
Verfügbarkeit, und 

d) sonstige Tätigkeiten, die von Erzeugergemeinschaften und 
-organisationen durchgeführt werden können, wie die Ent
wicklung von Geschäfts- und Marketingfähigkeiten sowie die 
Organisation und Förderung von Innovationsprozessen. 

(2) Die Förderung wird Erzeugergemeinschaften und -organi
sationen gewährt, die von der zuständigen Stelle eines Mitglied
staats auf der Grundlage eines Geschäftsplans förmlich an
erkannt worden sind. Sie wird auf Erzeugergemeinschaften 
und -organisationen beschränkt, die KMU sind. 

Die Mitgliedstaaten überprüfen, ob die Ziele des Geschäftsplans 
innerhalb von fünf Jahren nach Anerkennung der Erzeuger
gemeinschaft oder -organisation verwirklicht worden sind. 

(3) Die Förderung wird auf der Grundlage eines Geschäfts
plans als Pauschalförderung in Jahrestranchen für höchstens fünf 
Jahre nach der Anerkennung der Erzeugergemeinschaft oder 
-organisation gewährt und ist degressiv. Sie wird auf der Grund
lage der jährlich vermarkteten Erzeugung der Erzeugergemein
schaft oder -organisation berechnet. Die Mitgliedstaaten zahlen 
die letzte Tranche erst, nachdem sie die ordnungsgemäße 
Durchführung des Geschäftsplans überprüft haben. 

Im ersten Jahr können die Mitgliedstaaten der Erzeugergemein
schaft oder -organisation die Förderung auf der Grundlage des 
durchschnittlichen Jahreswerts der Erzeugung zahlen, die ihre 
Mitglieder in den drei Jahren vor ihrem Beitritt zur Gemein
schaft oder Organisation vermarktet haben. Im Falle von Erzeu
gergemeinschaften und -organisationen in der Forstwirtschaft 
wird die Förderung auf der Grundlage der durchschnittlichen 

Erzeugung gezahlt, die die Mitglieder der Gemeinschaft oder 
Organisation in den letzten fünf Jahren vor der Anerkennung 
vermarktet haben, wobei der höchste und der niedrigste Wert 
ausgeschlossen werden. 

(4) Die Höchstfördersätze und -beträge sind in Anhang I 
festgesetzt. 

(5) Die Mitgliedstaaten können die Förderung für die Grün
dung von Erzeugergemeinschaften auch weiterzahlen, nachdem 
sie als Erzeugerorganisationen gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 ( 1 ) anerkannt worden sind. 

Artikel 28 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahme 

1) Die Mitgliedstaaten bieten die Förderung im Rahmen die
ser Maßnahme in ihrem gesamten Hoheitsgebiet entsprechend 
ihren spezifischen nationalen, regionalen oder lokalen Bedürf
nisse und Prioritäten an. Diese Maßnahme zielt auf die Erhal
tung sowie auf die Förderung der notwendigen Änderungen der 
landwirtschaftlichen Verfahren ab, die sich positiv auf die Um
welt und das Klima auswirken. Ihre Aufnahme in die Pro
gramme zur Entwicklung des ländlichen Raums ist auf nationa
ler und/oder regionaler Ebene verpflichtend. 

2) Agrarumwelt- und Klimazahlungen werden Landwirten, 
Zusammenschlüssen von Landwirten oder Zusammenschlüssen 
von Landwirten und anderen Landbewirtschaftern gewährt, die 
sich verpflichten, freiwillig Vorhaben durchzuführen, die in einer 
oder mehreren Agrarumwelt- oder Klimaverpflichtungen auf 
von den Mitgliedstaaten bestimmten Landwirtschaftsflächen be
stehen, zu denen unter anderem die landwirtschaftliche Fläche 
in Sinne von Artikel 2 dieser Verordnung gehört. Soweit dies 
zur Erreichung der Umweltziele gerechtfertigt ist, können die 
Zahlungen für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen anderen 
Landbewirtschaftern oder ihren Zusammenschlüssen gewährt 
werden. 

(3) Die Agrarumwelt- und Klimazahlungen beziehen sich nur 
auf diejenigen Verpflichtungen, die über die einschlägigen ob
ligatorischen Grundanforderungen gemäß Titel VI Kapitel I der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013, die einschlägigen Kriterien 
und Mindesttätigkeiten gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c 
Ziffern ii und iii der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 und die 
einschlägigen Mindestanforderungen für den Einsatz von Dün
ge- und Pflanzenschutzmitteln und sonstige einschlägige ver
pflichtende Anforderungen des nationalen Rechts hinausgehen. 
Alle diese verpflichtenden Anforderungen sind in dem Pro
gramm aufzuführen. 

(4) Die Mitgliedstaaten bemühen sich sicherzustellen, dass 
den Personen, die sich verpflichten, Vorhaben im Rahmen dieser 
Maßnahme durchzuführen, das Wissen und die Informationen 
zur Verfügung gestellt werden, die sie zur Ausführung dieser 
Vorhaben benötigen. Sie können dies unter anderem durch die 
sachverständige Beratung betreffend die eingegangenen Ver
pflichtungen und/oder indem sie die Förderung im Rahmen 
dieser Maßnahme vom Erhalt einer diesbezüglichen Schulung 
abhängig machen, tun.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Markt
organisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (Siehe Seite 671 dieses Amts
blatts).

(5) Die Verpflichtungen im Rahmen dieser Maßnahme wer
den für einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren eingegangen. 
Ist es jedoch zur Verwirklichung oder Wahrung der angestreb
ten Umweltvorteile erforderlich, so können die Mitgliedstaaten 
in ihren Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums für 
bestimmte Verpflichtungsarten einen längeren Zeitraum vor
sehen, auch indem sie nach Ablauf des anfänglichen Zeitraums 
eine Verlängerung um jeweils ein Jahr vorsehen. Für neue Ver
pflichtungen, die sich unmittelbar an die Verpflichtung des an
fänglichen Zeitraums anschließen, können die Mitgliedstaaten in 
ihren Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums auch 
einen kürzeren Zeitraum festlegen. 

(6) Die Zahlungen werden jährlich gewährt und dienen zur 
Deckung der Gesamtheit oder eines Teils der zusätzlichen Kos
ten und der Einkommensverluste, die den Begünstigten infolge 
der eingegangenen Verpflichtungen entstehen. Erforderlichenfalls 
können sie auch Transaktionskosten bis zu einem Wert von 
20 % der für die Agrarumwelt- und Klimavorhaben gezahlten 
Prämie decken. Werden Verpflichtungen von Zusammenschlüs
sen von Landwirten oder von Zusammenschlüssen von Land
wirten und anderen Landbewirtschaftern eingegangen, so beläuft 
sich der Höchstsatz auf 30 %. 

Bei der Berechnung der Zahlungen nach UnterAbsatz 1 ziehen 
die Mitgliedstaaten den Betrag ab, der erforderlich ist, damit 
keine Doppelfinanzierung der Methoden nach Artikel 43 der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 erfolgt. 

In angemessen begründeten Fällen kann die Förderung für Um
weltschutzvorhaben als Pauschalvergütung oder Einmalzahlung 
pro Einheit gewährt werden, wenn dies mit der Verpflichtung 
einhergeht, auf die kommerzielle Nutzung von Flächen zu ver
zichten; die Höhe der Zahlung wird anhand der entstehenden 
zusätzlichen Kosten und Einkommensverluste berechnet. 

(7) Der Mitgliedstaat kann das Verfahren gemäß Artikel 49 
Absatz 3 für die Auswahl der Begünstigten anwenden, wenn 
dies erforderlich ist, um die wirksame Anwendung der Maß
nahme sicherzustellen. 

(8) Die Höchstförderbeträge sind in Anhang II festgesetzt. 

Im Rahmen dieser Maßnahme wird für Verpflichtungen, die 
unter die Maßnahme "ökologischer/biologischer Landbau" fallen, 
keine Förderung gewährt. 

(9) Die Förderung kann für nicht unter die Absätze 1 bis 8 
fallende Maßnahmen zur Erhaltung sowie den nachhaltigen Ein
satz und den Aufbau genetischer Ressourcen in der Landwirt
schaft gewährt werden. Solche Verpflichtungen können von an
deren als den in Absatz 2 genannten Begünstigten erfüllt wer
den. 

(10) Um zu gewährleisten, dass Agrarumwelt- und Klimaver
pflichtungen entsprechend den Prioritäten der Union für die 
Entwicklung des ländlichen Raums festgelegt werden, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 83 dele
gierte Rechtsakte betreffend Folgendem zu erlassen: 

a) die Bedingungen für Verpflichtungen, die Tierhaltung zu ex
tensivieren, 

b) die Bedingungen für Verpflichtungen, lokale Rassen zu züch
ten, die gefährdet sind, der landwirtschaftlichen Nutzung ver
loren zu gehen, oder pflanzengenetische Ressourcen zu er
halten, die von genetischer Erosion bedroht sind, sowie 

c) die Definition der gemäß Absatz 9 förderfähigen Maßnah
men. 

(11) Um sicherzustellen, dass keine Möglichkeit der Doppel
finanzierung gemäß Absatz 6 UnterAbsatz 2 besteht, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 83 dele
gierte Rechtsakte zur Festlegung der zu verwendenden Berech
nungsmethode, auch bei gleichwertigen Maßnahmen im Rah
men von Artikel 43 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013, zu 
erlassen. 

Artikel 29 

Ökologischer/biologischer Landbau 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme wird je 
Hektar landwirtschaftlicher Fläche Landwirten oder Zusammen
schlüssen von Landwirten gewährt, die sich freiwillig verpflich
ten, ökologische/biologische landwirtschaftliche Bewirtschaf
tungsverfahren und -methoden gemäß der Begriffsbestimmung 
in der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 einzuführen oder bei
zubehalten, und die aktive Landwirte im Sinne des Artikels 9 
der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 sind. 

(2) Die Förderung wird nur für Verpflichtungen gewährt, die 
über die einschlägigen obligatorischen Grundanforderungen ge
mäß Titel VI Kapitel I der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013, die 
einschlägigen Kriterien und Mindesttätigkeiten gemäß Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe c Ziffern ii und iii der Verordnung (EU) 
Nr. DZ/2013, die einschlägigen Mindestanforderungen für den 
Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie sonstige 
einschlägige verpflichtende Anforderungen gemäß dem nationa
len Recht hinausgehen. All diese Anforderungen müssen im 
Programm genannt werden. 

(3) Die Verpflichtungen im Rahmen dieser Maßnahme wer
den für einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren eingegangen. 
Wird eine Förderung für den Übergang zum ökologischen/bio
logischen Landbau gewährt, so können die Mitgliedstaaten einen 
kürzeren anfänglichen Zeitraum festlegen, der dem Zeitraum der 
Umwandlung entspricht. Wird eine Förderung für die Beibehal
tung des ökologischen/biologischen Landbaus gewährt, so kön
nen die Mitgliedstaaten in ihren Programmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums nach Ablauf des anfänglichen Zeitraums 
eine jährliche Verlängerung vorsehen. Für neue Verpflichtungen 
zur Beibehaltung, die sich unmittelbar an die Verpflichtung des 
anfänglichen Zeitraums anschließen, können die Mitgliedstaaten 
in ihren Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums 
auch einen kürzeren Zeitraum festlegen. 

(4) Die Zahlungen werden jährlich gewährt um die Gesamt
heit oder einen Teil der zusätzlichen Kosten und der Einkom
mensverluste, die den Begünstigten infolge der eingegangenen 
Verpflichtungen entstehen, zu decken. Erforderlichenfalls kön
nen sie auch Transaktionskosten bis zu einem Wert von 20 % 
der für die Agrarumwelt- und Klimavorhaben gezahlten Prämie 
decken. Werden Verpflichtungen von Zusammenschlüssen von 
Landwirten eingegangen, so beläuft sich der Höchstsatz auf 
30 %. 

Bei der Berechnung der Zahlungen nach Unterabsatz 1 ziehen 
die Mitgliedstaaten den Betrag ab, der erforderlich ist, damit 
keine Doppelfinanzierung der Methoden nach Artikel 43 der 
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 erfolgt.
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(5) Die Höchstförderbeträge sind in Anhang II festgesetzt. 

(6) Um sicherzustellen, dass eine Doppelfinanzierung gemäß 
Absatz 4 Unterabsatz 2 ausgeschlossen ist, wird der Kommis
sion die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 83 delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der zu verwendenden Berechnungs
methode zu erlassen. 

Artikel 30 

Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und der 
Wasserrahmenrichtlinie 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme wird jähr
lich je Hektar landwirtschaftlicher Fläche oder Waldfläche zum 
Ausgleich zusätzlicher Kosten und Einkommensverlusten ge
währt, die den Begünstigten aufgrund von Nachteilen in dem 
betreffenden Gebiet im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Richtlinie 92/43/EWG, der Richtlinie 2009/147/EG und der 
Wasserrahmenrichtlinie entstehen. 

Bei der Berechnung der Förderung im Rahmen dieser Maß
nahme ziehen die Mitgliedstaaten den Betrag ab, der erforderlich 
ist, damit keine Doppelfinanzierung der Methoden nach Arti
kel 43 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 erfolgt. 

(2) Die Förderung wird Landwirten und privaten Waldbesit
zern und Vereinigungen von privaten Waldbesitzern gewährt. In 
angemessen begründeten Fällen kann sie auch anderen Land
bewirtschaftern gewährt werden. 

(3) Die Förderung für die Landwirte im Zusammenhang mit 
den Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG wird nur bei 
Nachteilen gewährt, die sich aus Anforderungen ergeben, die 
über den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand 
gemäß Artikel 94 und Anhang II der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 des Rates und die einschlägigen Kriterien und 
Mindesttätigkeiten gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Zif
fern ii und iii der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 hinausgehen. 

(4) Die Förderung für Landwirte im Zusammenhang mit der 
Wasserrahmenrichtlinie wird nur für spezifische Anforderungen 
gewährt, die 

a) mit der Wasserrahmenrichtlinie eingeführt wurden, mit den 
Maßnahmenprogrammen der Bewirtschaftungspläne für die 
Flusseinzugsgebiete zur Erreichung der Umweltziele der 
Richtlinie im Einklang stehen und über die Maßnahmen 
zur Durchführung anderen Unionsrechts zum Gewässer
schutz hinausgehen; 

b) über die Erhaltung in gutem landwirtschaftlichen und öko
logischen Zustand gemäß Titel VI Kapitel I der Verordnung 
(EU) Nr. 1306/2013 und den einschlägigen Kriterien und 
Mindesttätigkeiten gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c 
Ziffern ii und iii der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 hi
nausgehen; 

c) über das Schutzniveau de Unionsrechts hinausgehen, die ge
mäß Artikel 4 Absatz 9 der Wasserrahmenrichtlinie zum 
Zeitpunkt des Erlasses dieser Richtlinie bestanden haben, und 

d) wesentliche Änderungen bei der Art der Landnutzung und/ 
oder wesentliche Auflagen für landwirtschaftliche Praktiken 
vorschreiben, die zu einem erheblichen Einkommensverlust 
führen. 

(5) Die Anforderungen gemäß den Absätzen 3 und 4 müssen 
im Programm genannt werden. 

(6) Die folgenden Flächen kommen für Zahlungen in Be
tracht: 

a) als Natura-2000-Gebiete nach den Richtlinien 92/43/EWG 
und 2009/147/EG ausgewiesene land- und forstwirtschaftli
che Gebiete; 

b) andere für die Zwecke des Naturschutzes abgegrenzte Ge
biete mit umweltspezifischen Einschränkungen für die land- 
oder forstwirtschaftliche Tätigkeit, die zur Umsetzung von 
Artikel 10 der Richtlinie 92/43/EWG beitragen, sofern diese 
Gebiete bei jedem Programm zur Entwicklung des ländlichen 
Raums nicht über 5 % der in den territorialen Anwendungs
bereich des Programms fallenden Natura-2000-Gebiete lie
gen; 

c) in Bewirtschaftungsplänen für Flusseinzugsgebiete nach der 
Wasserrahmenrichtlinie aufgeführte landwirtschaftliche Ge
biete. 

(7) Die Höchstförderbeträge sind in Anhang II festgesetzt. 

(8) Um sicherzustellen, dass eine Doppelfinanzierung gemäß 
Absatz 1 Unterabsatz 2 ausgeschlossen ist, wird der Kommis
sion die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 83 delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der zu verwendenden Berechnungs
methode zu erlassen. 

Artikel 31 

Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete 

(1) Zahlungen für Landwirte in Berggebieten und anderen, 
aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benach
teiligten Gebieten werden jährlich je Hektar landwirtschaftlicher 
Fläche zum Ausgleich der Gesamtheit oder eines Teils der zu
sätzlichen Kosten und Einkommensverluste gewährt, die den 
Landwirten aufgrund von Nachteilen für die landwirtschaftliche 
Erzeugung in den betreffenden Gebieten entstehen. 

Zusätzliche Kosten und Einkommensverluste werden im Ver
gleich zu anderen, nicht aus naturbedingten oder anderen spezi
fischen Gründen benachteiligten Gebieten unter Berücksichti
gung der Zahlungen gemäß Titel III Kapitel 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 1307/2013 berechnet.
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(5) Die Höchstförderbeträge sind in Anhang II festgesetzt. 

(6) Um sicherzustellen, dass eine Doppelfinanzierung gemäß 
Absatz 4 Unterabsatz 2 ausgeschlossen ist, wird der Kommis
sion die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 83 delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der zu verwendenden Berechnungs
methode zu erlassen. 

Artikel 30 

Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und der 
Wasserrahmenrichtlinie 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme wird jähr
lich je Hektar landwirtschaftlicher Fläche oder Waldfläche zum 
Ausgleich zusätzlicher Kosten und Einkommensverlusten ge
währt, die den Begünstigten aufgrund von Nachteilen in dem 
betreffenden Gebiet im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Richtlinie 92/43/EWG, der Richtlinie 2009/147/EG und der 
Wasserrahmenrichtlinie entstehen. 

Bei der Berechnung der Förderung im Rahmen dieser Maß
nahme ziehen die Mitgliedstaaten den Betrag ab, der erforderlich 
ist, damit keine Doppelfinanzierung der Methoden nach Arti
kel 43 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 erfolgt. 

(2) Die Förderung wird Landwirten und privaten Waldbesit
zern und Vereinigungen von privaten Waldbesitzern gewährt. In 
angemessen begründeten Fällen kann sie auch anderen Land
bewirtschaftern gewährt werden. 

(3) Die Förderung für die Landwirte im Zusammenhang mit 
den Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG wird nur bei 
Nachteilen gewährt, die sich aus Anforderungen ergeben, die 
über den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand 
gemäß Artikel 94 und Anhang II der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 des Rates und die einschlägigen Kriterien und 
Mindesttätigkeiten gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Zif
fern ii und iii der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 hinausgehen. 

(4) Die Förderung für Landwirte im Zusammenhang mit der 
Wasserrahmenrichtlinie wird nur für spezifische Anforderungen 
gewährt, die 

a) mit der Wasserrahmenrichtlinie eingeführt wurden, mit den 
Maßnahmenprogrammen der Bewirtschaftungspläne für die 
Flusseinzugsgebiete zur Erreichung der Umweltziele der 
Richtlinie im Einklang stehen und über die Maßnahmen 
zur Durchführung anderen Unionsrechts zum Gewässer
schutz hinausgehen; 

b) über die Erhaltung in gutem landwirtschaftlichen und öko
logischen Zustand gemäß Titel VI Kapitel I der Verordnung 
(EU) Nr. 1306/2013 und den einschlägigen Kriterien und 
Mindesttätigkeiten gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c 
Ziffern ii und iii der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 hi
nausgehen; 

c) über das Schutzniveau de Unionsrechts hinausgehen, die ge
mäß Artikel 4 Absatz 9 der Wasserrahmenrichtlinie zum 
Zeitpunkt des Erlasses dieser Richtlinie bestanden haben, und 

d) wesentliche Änderungen bei der Art der Landnutzung und/ 
oder wesentliche Auflagen für landwirtschaftliche Praktiken 
vorschreiben, die zu einem erheblichen Einkommensverlust 
führen. 

(5) Die Anforderungen gemäß den Absätzen 3 und 4 müssen 
im Programm genannt werden. 

(6) Die folgenden Flächen kommen für Zahlungen in Be
tracht: 

a) als Natura-2000-Gebiete nach den Richtlinien 92/43/EWG 
und 2009/147/EG ausgewiesene land- und forstwirtschaftli
che Gebiete; 

b) andere für die Zwecke des Naturschutzes abgegrenzte Ge
biete mit umweltspezifischen Einschränkungen für die land- 
oder forstwirtschaftliche Tätigkeit, die zur Umsetzung von 
Artikel 10 der Richtlinie 92/43/EWG beitragen, sofern diese 
Gebiete bei jedem Programm zur Entwicklung des ländlichen 
Raums nicht über 5 % der in den territorialen Anwendungs
bereich des Programms fallenden Natura-2000-Gebiete lie
gen; 

c) in Bewirtschaftungsplänen für Flusseinzugsgebiete nach der 
Wasserrahmenrichtlinie aufgeführte landwirtschaftliche Ge
biete. 

(7) Die Höchstförderbeträge sind in Anhang II festgesetzt. 

(8) Um sicherzustellen, dass eine Doppelfinanzierung gemäß 
Absatz 1 Unterabsatz 2 ausgeschlossen ist, wird der Kommis
sion die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 83 delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der zu verwendenden Berechnungs
methode zu erlassen. 

Artikel 31 

Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete 

(1) Zahlungen für Landwirte in Berggebieten und anderen, 
aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benach
teiligten Gebieten werden jährlich je Hektar landwirtschaftlicher 
Fläche zum Ausgleich der Gesamtheit oder eines Teils der zu
sätzlichen Kosten und Einkommensverluste gewährt, die den 
Landwirten aufgrund von Nachteilen für die landwirtschaftliche 
Erzeugung in den betreffenden Gebieten entstehen. 

Zusätzliche Kosten und Einkommensverluste werden im Ver
gleich zu anderen, nicht aus naturbedingten oder anderen spezi
fischen Gründen benachteiligten Gebieten unter Berücksichti
gung der Zahlungen gemäß Titel III Kapitel 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 1307/2013 berechnet.
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Bei der Berechnung der zusätzlichen Kosten und Einkommens
verluste können die Mitgliedstaaten, soweit hinreichend begrün
det, den Umfang der Zahlung differenzieren, wobei sie Folgen
des berücksichtigen: 

— das Ausmaß der festgestellten beständigen Nachteile, die 
landwirtschaftliche Tätigkeiten beeinträchtigen; 

— das Bewirtschaftungssystem. 

(2) Die Zahlungen werden Landwirten gewährt, die sich ver
pflichten, ihre landwirtschaftliche Tätigkeit in den gemäß Arti
kel 32 bezeichneten Gebieten auszuüben, und die aktive Land
wirte im Sinne des Artikels 9 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 sind. 

(3) Die Zahlungen sind zwischen den in Anhang I festgesetz
ten Mindest- und Höchstbeträgen festzusetzen. In hinreichend 
begründeten Fällen können diese Zahlungen unter Berücksichti
gung besonderer Umstände, die in den Programmen zur Ent
wicklung des ländlichen Raums zu rechtfertigen sind, angeho
ben werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten sehen ab einer im Programm fest
zusetzenden Fläche des Betriebs degressive Zahlungen vor, es 
sei denn, die Zahlung umfasst nur den Mindestbetrag pro Hek
tar pro Jahr gemäß Anhang II. 

Im Falle einer juristischen Personen oder einer Vereinigung na
türlicher oder juristischer Personen können die Mitgliedstaaten 
degressive Zahlungen auf der Ebene der Mitglieder dieser juris
tischen Personen oder Vereinigungen anwenden, sofern 

a) nach nationalem Recht die einzelnen Mitglieder vergleichbare 
Rechte und Pflichten wie Einzellandwirte mit der Stellung 
eines Betriebsleiters wahrnehmen, insbesondere was ihre 
wirtschafts-, sozial- und steuerrechtliche Stellung anbelangt, 
und 

b) die einzelnen Mitglieder zur Stärkung der landwirtschaftli
chen Strukturen der betreffenden juristischen Personen 
oder Vereinigungen beigetragen haben. 

(5) Zusätzlich zu den in Absatz 2 vorgesehenen Zahlungen 
können die Mitgliedstaaten Zahlungen im Rahmen dieser Maß
nahme im Zeitraum von 2014 bis 2020 Begünstigten in Ge
bieten gewähren, die während des Programmplanungszeitraums 
2007-2013 gemäß Artikel 36 Buchstabe a Ziffer ii der Verord
nung (EG) Nr. 1698/2005 förderfähig waren. Für Begünstigte in 
Gebieten, die infolge der neuen Abgrenzung gemäß Artikel 32 
Absatz 3 nicht mehr förderfähig sind, sind diese Zahlungen 
über einen Zeitraum von höchstens vier Jahren degressiv. Dieser 
Zeitraum beginnt mit dem Zeitpunkt des Abschlusses der Ab
grenzung nach Artikel 32 Absatz 3, spätestens jedoch 2018. 
Diese Zahlungen betragen anfangs höchstens 80 % der in dem 
Programm für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 ge
mäß Artikel 36 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 festgelegten durchschnittlichen Zahlung und 
schließlich spätestens im Jahr 2020 höchstens 20 %. Wenn 

die Anwendung der Degressivität zur Höhe der Zahlung eines 
Betrags von 25 EUR führt, kann der Mitgliedstaat die Zahlungen 
in dieser Höhe bis zum Ablauf der Übergangsfrist fortsetzen. 

Nach Abschluss der Abgrenzung erhalten die Begünstigten in 
den Gebieten, die weiterhin förderfähig sind, die Zahlung in 
voller Höhe im Rahmen dieser Maßnahme. 

Artikel 32 

Bestimmung der aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligten Gebiete 

(1) Die Mitgliedstaaten bestimmen auf der Grundlage der 
Absätze 2, 3 und 4 die Gebiete, die für Zahlungen gemäß 
Artikel 31 in Betracht kommen, im Rahmen folgender Katego
rien: 

a) Berggebiete; 

b) andere Gebiete als Berggebiete, die aus erheblichen naturbe
dingten Gründen benachteiligt sind, und 

c) andere, aus anderen spezifischen Gründen benachteiligte Ge
biete. 

(2) Um für Zahlungen gemäß Artikel 31 in Betracht zu 
kommen, müssen Berggebiete durch eine erhebliche Einschrän
kung der Möglichkeiten für eine Nutzung des Bodens und be
deutend höhere Arbeitskosten aus folgenden Gründen gekenn
zeichnet sein: 

a) sehr schwierige klimatische Verhältnisse infolge der Höhen
lage, die eine erheblich verkürzte Vegetationszeit zur Folge 
haben; 

b) in geringerer Höhenlage starke Hangneigung des größten 
Teils der betreffenden Flächen, so dass keine oder nur sehr 
kostspielige Spezialmaschinen oder -geräte eingesetzt werden 
können, oder ein Zusammentreffen dieser beiden Gegeben
heiten, wenn die Benachteiligung durch jede dieser beiden 
Gegebenheiten für sich genommen zwar geringer ist, beide 
zusammen aber eine ebenso große Benachteiligung ergeben. 

Gebiete nördlich des 62 Breitengrads und bestimmte angren
zende Gebiete gelten als Berggebiete. 

(3) Um für Zahlungen gemäß Artikel 31 in Betracht zu 
kommen, gelten andere Gebiete als Berggebiete als aus erheb
lichen naturbedingten Gründen benachteiligte Gebiete, wenn 
mindestens 60 % der landwirtschaftlichen Fläche mindestens ei
nes der Kriterien von Anhang III mit dem darin angegebenen 
Schwellenwert erfüllen. 

Die Einhaltung dieser Bedingungen wird auf der Ebene der lo
kalen Verwaltungseinheiten ("LAU2"-Ebene) oder auf der Ebene 
einer klar abgegrenzten lokalen Einheit, die ein einzelnes, genau 
bezeichnetes geografisch zusammenhängendes Gebiet mit einer 
eigenen wirtschaftlichen und administrativen Identität abdeckt, 
sichergestellt.
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Bei der Abgrenzung der unter diesen Absatz fallenden Gebiete 
nehmen die Mitgliedstaaten eine Feinabstimmung auf der 
Grundlage objektiver Kriterien vor, um die Gebiete auszuschlie
ßen, in denen erhebliche naturbedingte Gründe gemäß Unter
absatz 1 nachgewiesen, jedoch durch Investitionen oder Wirt
schaftstätigkeit oder durch Hinweise auf eine normale Boden
produktivität aus dem Weg geräumt worden sind, oder in denen 
die Produktionsmethoden oder Bewirtschaftungssysteme den 
Einkommensverlust oder die zusätzlichen Kosten nach Arti
kel 31 Absatz 1 ausgeglichen haben. 

(4) Andere als die in den Absätzen 2 und 3 genannten Ge
biete kommen für Zahlungen gemäß Artikel 31 in Betracht, 
wenn sie durch besondere Gründe benachteiligt sind und es 
notwendig ist, die Landbewirtschaftung zur Erhaltung oder Ver
besserung der Umwelt, zur Erhaltung des ländlichen Lebens
raums und zur Erhaltung des Fremdenverkehrspotenzials oder 
aus Gründen des Küstenschutzes fortzuführen. 

Zu den durch spezifische Nachteile gekennzeichneten Gebieten 
zählen Gebiete, in denen die natürlichen Produktionsbedingun
gen ähnlich sind und deren Gesamtausdehnung 10 % der Fläche 
des betreffenden Mitgliedstaats nicht überschreitet. 

Außerdem können Gebiete für Zahlungen gemäß diesem Absatz 
auch in Betracht kommen, sofern 

— mindestens 60 % der landwirtschaftlichen Fläche mindestens 
zwei der Kriterien von Anhang III – jeweils innerhalb einer 
Marge von höchstens 20 % des darin angegebenen Schwel
lenwerts – erfüllen, oder 

— mindestens 60 % der landwirtschaftlichen Fläche aus Gebie
ten besteht, die mindestens eines der Kriterien von Anhang 
III mit dem darin angegebenen Schwellenwert erfüllen, oder 
aus Gebieten, die mindestens zwei der Kriterien von Anhang 
III – jeweils innerhalb einer Marge von höchstens 20 % des 
darin angegebenen Schwellenwerts – erfüllen. 

Die Einhaltung dieser Bedingungen wird auf der LAU2-Ebene 
oder auf der Ebene einer klar abgegrenzten lokalen Einheit, die 
ein einzelnes, genau bezeichnetes geografisch zusammenhän
gendes Gebiet mit einer definierbaren wirtschaftlichen und ad
ministrativen Identität abdeckt, sichergestellt. Bei der Abgren
zung der unter diesen Unterabsatz fallenden Gebiete nehmen 
die Mitgliedstaaten eine Feinabstimmung nach Artikel 32 Ab
satz 3 vor. Gebiete, die gemäß diesem Unterabsatz als förder
fähig gelten, werden bei der Berechnung der in Unterabsatz 2 
genannten Obergrenze von 10 % berücksichtigt. 

Davon abweichend gilt Unterabsatz 1 nicht für Mitgliedstaaten, 
deren gesamtes Hoheitsgebiet als von spezifischen Nachteilen 
gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1698/2005 und (EG) 
Nr. 1257/1999 betroffenes Gebiet galt. 

(5) Die Mitgliedstaaten fügen ihren Programmen zur Ent
wicklung des ländlichen Raums Folgendes bei: 

a) die bestehende oder geänderte Abgrenzung gemäß den Ab
sätzen 2 und 4; 

b) die neue Abgrenzung der Gebiete gemäß Absatz 3. 

Artikel 33 

Tierschutz 

(1) Tierschutzzahlungen im Rahmen dieser Maßnahme wer
den Landwirten gewährt, die sich freiwillig verpflichten, Vor
haben durchzuführen, die in einer oder mehreren Tierschutz
verpflichtungen bestehen, und die aktive Landwirte im Sinne des 
Artikels 9 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 sind. 

(2) Die Tierschutzzahlungen werden nur für Verpflichtungen 
gewährt, die über die einschlägigen obligatorischen Grundanfor
derungen gemäß Titel VI Kapitel I der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 sowie sonstige einschlägige verpflichtende An
forderungen hinausgehen. Die einschlägigen Anforderungen 
müssen im Programm genannt werden. 

Diese Verpflichtungen werden für einen Zeitraum von einem 
Jahr bis sieben Jahren eingegangen, der verlängert werden kann. 

(3) Die Zahlungen werden jährlich gewährt und entschädigen 
die Landwirte für die Gesamtheit oder einen Teil der zusätzli
chen Kosten und Einkommensverluste infolge der eingegange
nen Verpflichtung. Erforderlichenfalls können sie auch Trans
aktionskosten für den Wert von bis zu 20 % der für die Tier
schutzverpflichtungen gezahlten Prämie decken. 

Der Förderhöchstbetrag ist in Anhang II festgesetzt. 

(4) Um sicherzustellen, dass die Tierschutzverpflichtungen 
der allgemeinen Unionspolitik in diesem Bereich entsprechen, 
wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 83 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Begriffsbestimmung der 
Gebiete zu erlassen, in denen die Tierschutzverpflichtungen ver
besserte Standards der Produktionsverfahren bieten müssen. 

Artikel 34 

Waldumwelt- und -klimadienstleistungen und Erhaltung der 
Wälder 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme wird pri
vaten Waldbesitzern und Waldbesitzern der öffentlichen Hand 
sowie anderen privatrechtlichen und öffentlichen Einrichtungen 
und deren Vereinigungen je Hektar Waldfläche gewährt, die sich 
freiwillig verpflichten, Vorhaben durchzuführen, die in einer 
oder mehreren Waldumwelt- und Klimaverpflichtungen beste
hen. Bei Wäldern im Eigentum der öffentlichen Hand darf die 
Förderung nur gewährt werden, wenn die Einrichtung, die diese 
Wälder verwaltet, eine private Einrichtung oder eine Gemeinde 
ist. 

Für Forstbetriebe, die eine bestimmte von den Mitgliedstaaten in 
ihren Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums fest
zusetzende Schwelle überschreiten, hängt die Förderung gemäß 
Absatz 1 von der Bereitstellung der einschlägigen Informationen 
aus einem Waldbewirtschaftungsplan oder einem gleichwertigen 
Instrument im Einklang mit dem auf der Ministerkonferenz zum 
Schutz der Wälder in Europa von 1993 definierten Aspekt der 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung ab.

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/515



353

EL
ER

-V
ER

O
RD

N
U

N
G

Bei der Abgrenzung der unter diesen Absatz fallenden Gebiete 
nehmen die Mitgliedstaaten eine Feinabstimmung auf der 
Grundlage objektiver Kriterien vor, um die Gebiete auszuschlie
ßen, in denen erhebliche naturbedingte Gründe gemäß Unter
absatz 1 nachgewiesen, jedoch durch Investitionen oder Wirt
schaftstätigkeit oder durch Hinweise auf eine normale Boden
produktivität aus dem Weg geräumt worden sind, oder in denen 
die Produktionsmethoden oder Bewirtschaftungssysteme den 
Einkommensverlust oder die zusätzlichen Kosten nach Arti
kel 31 Absatz 1 ausgeglichen haben. 

(4) Andere als die in den Absätzen 2 und 3 genannten Ge
biete kommen für Zahlungen gemäß Artikel 31 in Betracht, 
wenn sie durch besondere Gründe benachteiligt sind und es 
notwendig ist, die Landbewirtschaftung zur Erhaltung oder Ver
besserung der Umwelt, zur Erhaltung des ländlichen Lebens
raums und zur Erhaltung des Fremdenverkehrspotenzials oder 
aus Gründen des Küstenschutzes fortzuführen. 

Zu den durch spezifische Nachteile gekennzeichneten Gebieten 
zählen Gebiete, in denen die natürlichen Produktionsbedingun
gen ähnlich sind und deren Gesamtausdehnung 10 % der Fläche 
des betreffenden Mitgliedstaats nicht überschreitet. 

Außerdem können Gebiete für Zahlungen gemäß diesem Absatz 
auch in Betracht kommen, sofern 

— mindestens 60 % der landwirtschaftlichen Fläche mindestens 
zwei der Kriterien von Anhang III – jeweils innerhalb einer 
Marge von höchstens 20 % des darin angegebenen Schwel
lenwerts – erfüllen, oder 

— mindestens 60 % der landwirtschaftlichen Fläche aus Gebie
ten besteht, die mindestens eines der Kriterien von Anhang 
III mit dem darin angegebenen Schwellenwert erfüllen, oder 
aus Gebieten, die mindestens zwei der Kriterien von Anhang 
III – jeweils innerhalb einer Marge von höchstens 20 % des 
darin angegebenen Schwellenwerts – erfüllen. 

Die Einhaltung dieser Bedingungen wird auf der LAU2-Ebene 
oder auf der Ebene einer klar abgegrenzten lokalen Einheit, die 
ein einzelnes, genau bezeichnetes geografisch zusammenhän
gendes Gebiet mit einer definierbaren wirtschaftlichen und ad
ministrativen Identität abdeckt, sichergestellt. Bei der Abgren
zung der unter diesen Unterabsatz fallenden Gebiete nehmen 
die Mitgliedstaaten eine Feinabstimmung nach Artikel 32 Ab
satz 3 vor. Gebiete, die gemäß diesem Unterabsatz als förder
fähig gelten, werden bei der Berechnung der in Unterabsatz 2 
genannten Obergrenze von 10 % berücksichtigt. 

Davon abweichend gilt Unterabsatz 1 nicht für Mitgliedstaaten, 
deren gesamtes Hoheitsgebiet als von spezifischen Nachteilen 
gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1698/2005 und (EG) 
Nr. 1257/1999 betroffenes Gebiet galt. 

(5) Die Mitgliedstaaten fügen ihren Programmen zur Ent
wicklung des ländlichen Raums Folgendes bei: 

a) die bestehende oder geänderte Abgrenzung gemäß den Ab
sätzen 2 und 4; 

b) die neue Abgrenzung der Gebiete gemäß Absatz 3. 

Artikel 33 

Tierschutz 

(1) Tierschutzzahlungen im Rahmen dieser Maßnahme wer
den Landwirten gewährt, die sich freiwillig verpflichten, Vor
haben durchzuführen, die in einer oder mehreren Tierschutz
verpflichtungen bestehen, und die aktive Landwirte im Sinne des 
Artikels 9 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 sind. 

(2) Die Tierschutzzahlungen werden nur für Verpflichtungen 
gewährt, die über die einschlägigen obligatorischen Grundanfor
derungen gemäß Titel VI Kapitel I der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 sowie sonstige einschlägige verpflichtende An
forderungen hinausgehen. Die einschlägigen Anforderungen 
müssen im Programm genannt werden. 

Diese Verpflichtungen werden für einen Zeitraum von einem 
Jahr bis sieben Jahren eingegangen, der verlängert werden kann. 

(3) Die Zahlungen werden jährlich gewährt und entschädigen 
die Landwirte für die Gesamtheit oder einen Teil der zusätzli
chen Kosten und Einkommensverluste infolge der eingegange
nen Verpflichtung. Erforderlichenfalls können sie auch Trans
aktionskosten für den Wert von bis zu 20 % der für die Tier
schutzverpflichtungen gezahlten Prämie decken. 

Der Förderhöchstbetrag ist in Anhang II festgesetzt. 

(4) Um sicherzustellen, dass die Tierschutzverpflichtungen 
der allgemeinen Unionspolitik in diesem Bereich entsprechen, 
wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 83 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Begriffsbestimmung der 
Gebiete zu erlassen, in denen die Tierschutzverpflichtungen ver
besserte Standards der Produktionsverfahren bieten müssen. 

Artikel 34 

Waldumwelt- und -klimadienstleistungen und Erhaltung der 
Wälder 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme wird pri
vaten Waldbesitzern und Waldbesitzern der öffentlichen Hand 
sowie anderen privatrechtlichen und öffentlichen Einrichtungen 
und deren Vereinigungen je Hektar Waldfläche gewährt, die sich 
freiwillig verpflichten, Vorhaben durchzuführen, die in einer 
oder mehreren Waldumwelt- und Klimaverpflichtungen beste
hen. Bei Wäldern im Eigentum der öffentlichen Hand darf die 
Förderung nur gewährt werden, wenn die Einrichtung, die diese 
Wälder verwaltet, eine private Einrichtung oder eine Gemeinde 
ist. 

Für Forstbetriebe, die eine bestimmte von den Mitgliedstaaten in 
ihren Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums fest
zusetzende Schwelle überschreiten, hängt die Förderung gemäß 
Absatz 1 von der Bereitstellung der einschlägigen Informationen 
aus einem Waldbewirtschaftungsplan oder einem gleichwertigen 
Instrument im Einklang mit dem auf der Ministerkonferenz zum 
Schutz der Wälder in Europa von 1993 definierten Aspekt der 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung ab.
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(2) Die Zahlungen werden nur für die Verpflichtungen ge
währt, die über die einschlägigen obligatorischen Grundanforde
rungen gemäß dem nationalen Forstgesetz oder anderem natio
nalen Recht hinausgehen. All diese Anforderungen müssen im 
Programm genannt werden. 

Die Verpflichtungen werden für einen Zeitraum von fünf bis 
sieben Jahren eingegangen. Wenn dies erforderlich und ord
nungsgemäß gerechtfertigt ist, können die Mitgliedstaaten in 
ihren Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums für 
bestimmte Verpflichtungsarten jedoch einen längeren Zeitraum 
festsetzen. 

3) Die Zahlungen decken die Gesamtheit oder einen Teil der 
zusätzlichen Kosten und die Einkommensverluste, die den Be
günstigten durch die eingegangenen Verpflichtungen entstehen. 
Erforderlichenfalls können sie auch die Transaktionskosten bis 
zu einem Wert von 20 % der für die Waldumweltverpflichtun
gen gezahlten Prämie decken. Der Höchstförderbetrag ist in 
Anhang II festgesetzt. 

In hinreichend begründeten Fällen kann die Förderung für Um
weltschutzvorhaben als Pauschalvergütung oder Einmalzahlung 
pro Einheit gewährt werden, wenn dies mit der Verpflichtung 
einhergeht, auf die kommerzielle Nutzung von Bäumen und 
Wäldern zu verzichten; die Höhe der Zahlung wird anhand 
der entstehenden zusätzlichen Kosten und Einkommensverluste 
berechnet. 

(4) Die Förderung kann öffentlichen und privaten Einrichtun
gen für die Erhaltung und Förderung forstgenetischer Ressour
cen für nicht unter die Absätze 1, 2 und 3 fallende Vorhaben 
gewährt werden. 

(5) Um den effizienten Einsatz der ELER-Haushaltsmittel si
cherzustellen, wird der Kommission die Befugnis übertragen, 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 83 über die Arten von Vor
haben, die für eine Förderung gemäß Absatz 4 des vorliegenden 
Artikels in Betracht kommen, zu erlassen. 

Artikel 35 

Zusammenarbeit 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme wird zur 
Unterstützung von Formen der Zusammenarbeit gewährt, die 
mindestens zwei Einrichtungen und insbesondere Folgendes be
treffen: 

a) Konzepte für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Akteuren im Agrarsektor, im Forstsektor und der Nahrungs
mittelkette der Union und anderen Akteuren, die dazu bei
tragen, die Ziele und Prioritäten der Politik zur Entwicklung 
des ländlichen Raums zu verwirklichen, einschließlich Erzeu
gergemeinschaften, Genossenschaften und Branchenverbän
den; 

b) die Schaffung von Clustern und Netzwerken; 

c) die Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen der EIP 
"Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" ge
mäß Artikel 56. 

(2) Die Zusammenarbeit gemäß Absatz 1 bezieht sich ins
besondere auf Folgendes: 

a) Pilotprojekte; 

b) die Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren, Prozesse und 
Technologien im Agrar-, Nahrungsmittel- und Forstsektor; 

c) die Zusammenarbeit zwischen kleinen Wirtschaftsteilneh
mern bei der Organisation von gemeinsamen Arbeitsabläu
fen und der gemeinsamen Nutzung von Anlagen und Res
sourcen sowie der Entwicklung und/oder der Vermarktung 
von Tourismusdienstleistungen mit Bezug zu ländlichem 
Tourismus; 

d) die horizontale und vertikale Zusammenarbeit zwischen Ak
teuren der Versorgungskette zur Schaffung und die Entwick
lung kurzer Versorgungsketten und lokaler Märkte; 

e) Absatzförderungsmaßnahmen in einem lokalen Rahmen zur 
Entwicklung kurzer Versorgungsketten und lokaler Märkte; 

f) gemeinsames Handeln im Hinblick auf die Eindämmung des 
Klimawandels oder die Anpassung an dessen Auswirkungen; 

g) gemeinsame Konzepte für Umweltprojekte und die gegen
wärtig angewendeten ökologischen Verfahren, wie unter an
derem eine effiziente Wasserbewirtschaftung, die Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen und die Erhaltung der Agrar
landschaft; 

h) horizontale und vertikale Zusammenarbeit zwischen Betei
ligten der Versorgungskette zur nachhaltigen Bereitstellung 
von Biomasse zur Verwendung für die Lebensmittel- und 
Energieerzeugung sowie für industrielle Verfahren; 

i) die Durchführung von anderen als den in Artikel 2 Nummer 
19 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 definierten lokalen 
Entwicklungsstrategien, die auf eine oder mehrere Prioritäten 
der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums abzie
len, insbesondere durch andere als die in Artikel 32 Absatz 2 
Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 definierten 
Gruppen aus öffentlichen und privaten Partnern; 

j) die Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen oder 
gleichwertigen Instrumenten. 

k) die Diversifizierung von landwirtschaftlichen Tätigkeiten 
durch Tätigkeiten in den Bereichen Gesundheitsversorgung, 
soziale Integration, gemeinschaftsunterstützte Landwirtschaft 
sowie Bildung in Bezug auf Umwelt und Ernährung. 

(3) Die Förderung gemäß Absatz 1 Buchstabe b wird nur neu 
geschaffenen Clustern und Netzwerken sowie denjenigen ge
währt, die eine Tätigkeit aufnehmen, die neu für sie ist. 

Die Förderung für Vorhaben gemäß Absatz 2 Buchstaben a und 
b kann auch Einzelakteuren gewährt werden, wenn diese Mög
lichkeit im Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 
vorgesehen ist.
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(4) Die Ergebnisse der Pilotprojekte nach Absatz 2 Buchstabe 
a und der Vorhaben nach Absatz 2 Buchstabe b von Einzel
akteuren gemäß Absatz 3 werden verbreitet. 

(5) Die folgenden Kosten im Zusammenhang mit Formen der 
Zusammenarbeit gemäß Absatz 1 kommen für eine Förderung 
im Rahmen dieser Maßnahme in Betracht: 

a) die Kosten von Studien über das betreffende Gebiet, Durch
führbarkeitsstudien und der Erstellung eines Geschäftsplans, 
eines Waldbewirtschaftungsplans oder gleichwertigen Plans 
oder eine nicht in Artikel 33 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 genannte Strategie für lokale Entwicklung; 

b) die Kosten der Aktivierung des betreffenden Gebiets, um ein 
gemeinsames Gebietsprojekt oder ein Projekt, das von einer 
operationellen Gruppe der EIP "Landwirtschaftliche Produk
tivität und Nachhaltigkeit" gemäß Artikel 56 durchgeführt 
werden soll, durchführbar zu machen. Im Falle von Clustern 
kann die Aktivierung auch die Veranstaltung von Schulun
gen, die Netzwerkaktivitäten zwischen Mitgliedern und die 
Anwerbung neuer Mitglieder betreffen; 

c) die laufenden Kosten der Zusammenarbeit; 

d) die Direktkosten spezifischer Projekte im Zusammenhang 
mit der Durchführung eines Geschäftsplans, eines Umwelt
plans, eines Waldbewirtschaftungsplans oder eines gleichwer
tigen Plans oder einer anderen als der in Artikel 33 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Strategie für lo
kale Entwicklung oder Direktkosten anderer auf Innovation 
ausgerichteter Vorhaben, einschließlich Tests; 

e) die Kosten von Absatzförderungsmaßnahmen. 

(6) Wird ein Geschäftsplan, ein Umweltplan, ein Waldbewirt
schaftungsplan oder gleichwertiger Plan oder eine Entwicklungs
strategie durchgeführt, so können die Mitgliedstaaten die För
derung entweder als Gesamtbetrag zur Deckung der Kosten der 
Zusammenarbeit und der Kosten der durchgeführten Projekte 
gewähren oder nur die Kosten der Zusammenarbeit decken 
und Finanzmittel aus anderen Maßnahmen oder anderen Uni
onsfonds für die Durchführung der Projekte verwenden. 

Wird die Förderung in Form eines Gesamtbetrags gezahlt und 
fällt das durchgeführte Projekt unter eine andere Maßnahme im 
Rahmen dieser Verordnung, so gilt der einschlägige Höchst
betrag oder Höchstfördersatz. 

(7) Die Zusammenarbeit zwischen Akteuren in verschiedenen 
Regionen oder Mitgliedstaaten kommt auch für eine Förderung 
in Betracht. 

(8) Die Förderung ist auf einen Höchstzeitraum von sieben 
Jahren begrenzt, ausgenommen für eine gemeinsame Umwelt
aktion in hinreichend begründeten Fällen. 

(9) Die Zusammenarbeit im Rahmen dieser Maßnahme kann 
mit Projekten in demselben Gebiet kombiniert werden, die aus 
anderen Unionsfonds als dem ELER gefördert werden. Die Mit
gliedstaaten stellen sicher, dass die Kombination dieser Maß
nahme mit anderen nationalen oder Stützungsinstrumenten 
der Union nicht zu Überkompensation führt. 

(10) Um den effizienten Einsatz der ELER-Haushaltsmittel 
sicherzustellen, wird der Kommission die Befugnis übertragen, 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 83 zu erlassen, um die 
Merkmale der für eine Förderung in Betracht kommenden Pilot
projekte, Cluster, Netzwerke, kurzen Versorgungsketten und lo
kalen Märkte sowie die Bedingungen für die Gewährung der 
Beihilfe für die in Absatz 2 des vorliegenden Artikels aufgeführ
ten Vorhabenarten näher festzulegen. 

Artikel 36 

Risikomanagement 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahmen betrifft 

a) Finanzbeiträge für Prämien für Ernte-, Tier- und Pflanzenver
sicherungen gegen wirtschaftliche Einbußen an Landwirte 
infolge widriger Witterungsverhältnisse, Tierseuchen oder 
Pflanzenkrankheiten, Schädlingsbefall oder eines Umweltvor
falls; 

b) Finanzbeiträge an Fonds auf Gegenseitigkeit, um finanzielle 
Entschädigungen an Landwirte für wirtschaftliche Einbußen 
infolge von widrigen Witterungsverhältnissen, des Ausbruchs 
einer Tierseuche oder Pflanzenkrankheit, von Schädlings
befall oder eines Umweltvorfalls zu zahlen; 

c) ein Instrument zur Einkommensstabilisierung in Form von 
Finanzbeiträgen an einen Fonds auf Gegenseitigkeit, um die 
Landwirte für einen erheblichen Einkommensrückgang zu 
entschädigen. 

(2) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff 
"Landwirt" einen aktiven Landwirt im Sinne des Artikels 9 der 
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstaben b und c 
bezeichnet der Begriff "Fonds auf Gegenseitigkeit" ein vom Mit
gliedstaat nach nationalem Recht zugelassenes System, mit dem 
sich die beigetretenen Landwirte absichern können, indem ihnen 
für wirtschaftliche Einbußen aufgrund widriger Witterungsver
hältnisse, des Ausbruchs einer Tierseuche oder Pflanzenkrank
heit, von Schädlingsbefall, eines Umweltvorfalls oder für einen 
erheblichen Einkommensrückgang Entschädigungen gewährt 
werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kombination 
dieser Maßnahme mit anderen nationalen oder Stützungsinstru
menten der Union oder privaten Versicherungssystemen nicht 
zu Überkompensation führt.
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(4) Die Ergebnisse der Pilotprojekte nach Absatz 2 Buchstabe 
a und der Vorhaben nach Absatz 2 Buchstabe b von Einzel
akteuren gemäß Absatz 3 werden verbreitet. 

(5) Die folgenden Kosten im Zusammenhang mit Formen der 
Zusammenarbeit gemäß Absatz 1 kommen für eine Förderung 
im Rahmen dieser Maßnahme in Betracht: 

a) die Kosten von Studien über das betreffende Gebiet, Durch
führbarkeitsstudien und der Erstellung eines Geschäftsplans, 
eines Waldbewirtschaftungsplans oder gleichwertigen Plans 
oder eine nicht in Artikel 33 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 genannte Strategie für lokale Entwicklung; 

b) die Kosten der Aktivierung des betreffenden Gebiets, um ein 
gemeinsames Gebietsprojekt oder ein Projekt, das von einer 
operationellen Gruppe der EIP "Landwirtschaftliche Produk
tivität und Nachhaltigkeit" gemäß Artikel 56 durchgeführt 
werden soll, durchführbar zu machen. Im Falle von Clustern 
kann die Aktivierung auch die Veranstaltung von Schulun
gen, die Netzwerkaktivitäten zwischen Mitgliedern und die 
Anwerbung neuer Mitglieder betreffen; 

c) die laufenden Kosten der Zusammenarbeit; 

d) die Direktkosten spezifischer Projekte im Zusammenhang 
mit der Durchführung eines Geschäftsplans, eines Umwelt
plans, eines Waldbewirtschaftungsplans oder eines gleichwer
tigen Plans oder einer anderen als der in Artikel 33 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Strategie für lo
kale Entwicklung oder Direktkosten anderer auf Innovation 
ausgerichteter Vorhaben, einschließlich Tests; 

e) die Kosten von Absatzförderungsmaßnahmen. 

(6) Wird ein Geschäftsplan, ein Umweltplan, ein Waldbewirt
schaftungsplan oder gleichwertiger Plan oder eine Entwicklungs
strategie durchgeführt, so können die Mitgliedstaaten die För
derung entweder als Gesamtbetrag zur Deckung der Kosten der 
Zusammenarbeit und der Kosten der durchgeführten Projekte 
gewähren oder nur die Kosten der Zusammenarbeit decken 
und Finanzmittel aus anderen Maßnahmen oder anderen Uni
onsfonds für die Durchführung der Projekte verwenden. 

Wird die Förderung in Form eines Gesamtbetrags gezahlt und 
fällt das durchgeführte Projekt unter eine andere Maßnahme im 
Rahmen dieser Verordnung, so gilt der einschlägige Höchst
betrag oder Höchstfördersatz. 

(7) Die Zusammenarbeit zwischen Akteuren in verschiedenen 
Regionen oder Mitgliedstaaten kommt auch für eine Förderung 
in Betracht. 

(8) Die Förderung ist auf einen Höchstzeitraum von sieben 
Jahren begrenzt, ausgenommen für eine gemeinsame Umwelt
aktion in hinreichend begründeten Fällen. 

(9) Die Zusammenarbeit im Rahmen dieser Maßnahme kann 
mit Projekten in demselben Gebiet kombiniert werden, die aus 
anderen Unionsfonds als dem ELER gefördert werden. Die Mit
gliedstaaten stellen sicher, dass die Kombination dieser Maß
nahme mit anderen nationalen oder Stützungsinstrumenten 
der Union nicht zu Überkompensation führt. 

(10) Um den effizienten Einsatz der ELER-Haushaltsmittel 
sicherzustellen, wird der Kommission die Befugnis übertragen, 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 83 zu erlassen, um die 
Merkmale der für eine Förderung in Betracht kommenden Pilot
projekte, Cluster, Netzwerke, kurzen Versorgungsketten und lo
kalen Märkte sowie die Bedingungen für die Gewährung der 
Beihilfe für die in Absatz 2 des vorliegenden Artikels aufgeführ
ten Vorhabenarten näher festzulegen. 

Artikel 36 

Risikomanagement 

(1) Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahmen betrifft 

a) Finanzbeiträge für Prämien für Ernte-, Tier- und Pflanzenver
sicherungen gegen wirtschaftliche Einbußen an Landwirte 
infolge widriger Witterungsverhältnisse, Tierseuchen oder 
Pflanzenkrankheiten, Schädlingsbefall oder eines Umweltvor
falls; 

b) Finanzbeiträge an Fonds auf Gegenseitigkeit, um finanzielle 
Entschädigungen an Landwirte für wirtschaftliche Einbußen 
infolge von widrigen Witterungsverhältnissen, des Ausbruchs 
einer Tierseuche oder Pflanzenkrankheit, von Schädlings
befall oder eines Umweltvorfalls zu zahlen; 

c) ein Instrument zur Einkommensstabilisierung in Form von 
Finanzbeiträgen an einen Fonds auf Gegenseitigkeit, um die 
Landwirte für einen erheblichen Einkommensrückgang zu 
entschädigen. 

(2) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff 
"Landwirt" einen aktiven Landwirt im Sinne des Artikels 9 der 
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstaben b und c 
bezeichnet der Begriff "Fonds auf Gegenseitigkeit" ein vom Mit
gliedstaat nach nationalem Recht zugelassenes System, mit dem 
sich die beigetretenen Landwirte absichern können, indem ihnen 
für wirtschaftliche Einbußen aufgrund widriger Witterungsver
hältnisse, des Ausbruchs einer Tierseuche oder Pflanzenkrank
heit, von Schädlingsbefall, eines Umweltvorfalls oder für einen 
erheblichen Einkommensrückgang Entschädigungen gewährt 
werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kombination 
dieser Maßnahme mit anderen nationalen oder Stützungsinstru
menten der Union oder privaten Versicherungssystemen nicht 
zu Überkompensation führt.
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(5) Um den effizienten Einsatz der ELER-Haushaltsmittel si
cherzustellen, wird der Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 83 delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Min
dest- und Höchstlaufzeit der Darlehen zu Marktbedingungen für 
Fonds auf Gegenseitigkeit gemäß Artikel 38 Absatz 3 Buchstabe 
b und Artikel 39 Absatz 4 zu erlassen. 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und 
dem Rat bis zum 31. Dezember 2018 Bericht über die Anwen
dung dieses Artikels. 

Artikel 37 

Ernte-, Tier- und Pflanzenversicherung 

(1) Die Förderung gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe a 
darf nur für Versicherungsverträge zur Deckung von Einbußen 
gewährt werden, die durch widrige Witterungsverhältnisse, eine 
Tierseuche, Pflanzenkrankheit oder einen Schädlingsbefall oder 
einen Umweltvorfall oder eine gemäß der Richtlinie 
2000/29/EG erlassenen Maßnahme zur Ausrottung bzw. Ein
dämmung der Ausbreitung einer Pflanzenkrankheit oder eines 
Schädlings verursacht werden, aufgrund deren mehr als 30 % 
der durchschnittlichen Jahreserzeugung des Landwirts im vor
hergehenden Dreijahreszeitraum oder eines Dreijahresdurch
schnitts auf der Grundlage des vorhergehenden Fünfjahreszeit
raums unter Ausschluss des höchsten und des niedrigsten Werts 
zerstört wurden. Zur Berechnung der Jahreserzeugung des Land
wirts können Indizes herangezogen werden. Die angewandte 
Berechnungsmethode muss es ermöglichen, den tatsächlichen 
Verlust eines einzelnen Landwirts in einem bestimmten Jahr 
zu ermitteln. 

Die Ermittlung des Ausmaßes der verursachten Einbußen kann 
auf die spezifischen Merkmale jeder Art von Erzeugnis abge
stimmt sein unter Verwendung 

a) biologischer Indizes (Menge des Verlusts an Biomasse) oder 
entsprechender Indizes für Ertragsrückgänge, die auf Ebene 
des landwirtschaftlichen Betriebs, auf lokaler, regionaler oder 
nationaler Ebene ermittelt worden sind, oder 

b) von Wetterindizes (einschließlich Niederschlagsmenge und 
Temperatur), die auf lokaler, regionaler oder nationaler 
Ebene ermittelt worden sind. 

(2) Das Auftreten widriger Witterungsverhältnisse oder der 
Ausbruch einer Tierseuche, Pflanzenkrankheit oder eines Schäd
lingsbefalls oder ein Umweltvorfall müssen von der zuständigen 
Behörde des betreffenden Mitgliedstaats förmlich als solche/sol
cher anerkannt werden. 

Die Mitgliedstaaten können gegebenenfalls im Voraus festlegen, 
welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine solche offizielle 
Anerkennung erfolgen kann. 

(3) Hinsichtlich der Tierseuchen wird die finanzielle Entschä
digung gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe a nur für Seuchen 
gewährt, die in der Liste der Tierseuchen der Weltorganisation 
für Tiergesundheit oder dem Anhang der Entscheidung 
2009/470/EG aufgeführt sind. 

(4) Die Versicherungszahlungen gleichen höchstens die Ge
samtkosten für den Ersatz der in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe 
a genannten Verluste aus und sind nicht mit Auflagen bzw. 
näheren Angaben bezüglich Art oder Menge der künftigen Er
zeugung verbunden. 

Die Mitgliedstaaten können den Prämienbetrag, der für eine 
Förderung in Betracht kommt, durch die Anwendung angemes
sener Obergrenzen beschränken. 

(5) Der Höchstfördersatz ist in Anhang II festgesetzt. 

Artikel 38 

Fonds auf Gegenseitigkeit für widrige Witterungsverhält
nisse, Tierseuchen und Pflanzenkrankheiten, Schädlings

befall und Umweltvorfälle 

(1) Um für die Förderung in Betracht zu kommen, muss der 
betreffende Fonds auf Gegenseitigkeit 

a) von der zuständigen Behörde nach nationalem Recht zuge
lassen worden sein; 

b) bei den Einzahlungen in den und Auszahlungen aus dem 
Fonds ein transparentes Vorgehen verfolgen; 

c) klare Regeln für die Zuweisung der Verantwortung für et
waige Schulden haben. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Regeln für die Errichtung 
und Verwaltung der Fonds auf Gegenseitigkeit fest, insbesondere 
für die Gewährung der Entschädigungen und die Entschädi
gungsfähigkeit von Landwirten im Krisenfall sowie für die Ver
waltung und Überwachung der Einhaltung dieser Regeln. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Fondsregelungen bei Fahr
lässigkeit seitens des Landwirts Sanktionen vorsehen. 

Das Auftreten der in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b genann
ten Ereignisse muss von der zuständigen Behörde des betreffen
den Mitgliedstaats als solches förmlich anerkannt werden. 

(3) Die Finanzbeiträge gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe 
b dürfen sich nur auf Folgendes beziehen: 

a) die Verwaltungskosten für die Einrichtung des Fonds auf 
Gegenseitigkeit, degressiv aufgeteilt auf einen Höchstzeitraum 
von drei Jahren; 

b) die Beträge, die vom Fonds auf Gegenseitigkeit als finanzielle 
Entschädigung an die Landwirte ausgezahlt werden. Außer
dem kann sich der Finanzbeitrag auf Zinsen für die vom 
Fonds zu Marktbedingungen aufgenommenen Darlehen zur 
Zahlung von Entschädigungen an die Landwirte im Krisenfall 
beziehen. 

Die Förderung gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b darf nur 
für die Deckung von Einbußen gewährt werden, die durch wid
rige Witterungsverhältnisse, eine Tierseuche oder Pflanzenkrank
heit, einen Schädlingsbefall oder eine gemäß der Richtlinie 
2000/29/EG erlassene Maßnahme zur Ausrottung bzw. Eindäm
mung der Ausbreitung einer Pflanzenkrankheit oder eines 
Schädlings oder eines Umweltvorfalls verursacht werden, auf
grund deren mehr als 30 % der durchschnittlichen Jahreserzeu
gung des Landwirts im vorhergehenden Dreijahreszeitraum oder
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eines Dreijahresdurchschnitts auf der Grundlage des vorher
gehenden Fünfjahreszeitraums unter Ausschluss des höchsten 
und des niedrigsten Werts zerstört wurden. Zur Berechnung 
der Jahreserzeugung des Landwirts können Indizes herangezo
gen werden. Die angewandte Berechnungsmethode muss es er
möglichen, den tatsächlichen Verlust eines einzelnen Landwirts 
in einem bestimmten Jahr zu ermitteln. 

Zum ursprünglichen Grundkapital darf kein Beitrag aus öffent
lichen Mitteln geleistet werden. 

(4) Hinsichtlich der Tierseuchen kann die finanzielle Entschä
digung gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b für Seuchen 
gewährt werden, die in der Liste der Tierseuchen der Weltorga
nisation für Tiergesundheit oder dem Anhang der Entscheidung 
2009/470/EG aufgeführt sind. 

(5) Der Höchstfördersatz ist in Anhang II festgesetzt. 

Die Mitgliedstaaten können die für eine Förderung in Betracht 
kommenden Kosten begrenzen, indem sie Folgendes anwenden: 

a) Obergrenzen je Fonds, 

b) angemessene Obergrenzen je Einheit. 

Artikel 39 

Einkommensstabilisierungsinstrument 

(1) Die Förderung gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe c 
darf nur gewährt werden, wenn der Einkommensrückgang 30 % 
des durchschnittlichen Jahreseinkommens des einzelnen Land
wirts im vorhergehenden Dreijahreszeitraum oder eines Dreijah
resdurchschnitts auf der Grundlage des vorhergehenden Fünf
jahreszeitraums unter Ausschluss des höchsten und des nied
rigsten Werts überschreitet. Einkommen im Sinne von Artikel 36 
Absatz 1 Buchstabe c ist die Summe der Einnahmen, die der 
Landwirt aus dem Markt erhält, einschließlich jeder Art öffent
licher Unterstützung, unter Abzug der Kosten für Betriebsmittel. 
Die Auszahlungen aus dem Fonds auf Gegenseitigkeit an die 
Landwirte gleichen weniger als 70 % des Einkommensverlustes 
in dem Jahr aus, in dem der Erzeuger für diese Hilfe in Betracht 
kommt. 

(2) Um für die Förderung in Betracht zu kommen, muss der 
betreffende Fonds auf Gegenseitigkeit 

a) von der zuständigen Behörde nach nationalem Recht zuge
lassen worden sein; 

b) bei den Einzahlungen in den und Auszahlungen aus dem 
Fonds ein transparentes Vorgehen verfolgen; 

c) klare Regeln für die Zuweisung der Verantwortung für et
waige Schulden haben. 

(3) Die Mitgliedstaaten legen die Regeln für die Errichtung 
und Verwaltung der Fonds auf Gegenseitigkeit fest, insbesondere 
für die Gewährung der Entschädigungen an die Landwirte im 
Krisenfall und für die Verwaltung und Überwachung der Ein
haltung dieser Regeln. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
Fondsregelungen bei Fahrlässigkeit seitens des Landwirts Sank
tionen vorsehen. 

(4) Die Finanzbeiträge gemäß Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe 
c dürfen sich nur auf Folgendes beziehen: 

a) die Verwaltungskosten für die Einrichtung des Fonds auf 
Gegenseitigkeit, degressiv aufgeteilt auf einen Höchstzeitraum 
von drei Jahren; 

b) die Beträge, die vom Fonds auf Gegenseitigkeit als finanzielle 
Entschädigung an die Landwirte ausgezahlt werden. Außer
dem kann sich der Finanzbeitrag auf Zinsen für die vom 
Fonds zu Marktbedingungen aufgenommenen Darlehen zur 
Zahlung von Entschädigungen an die Landwirte im Krisenfall 
beziehen. Zum ursprünglichen Grundkapital darf kein Bei
trag aus öffentlichen Mitteln geleistet werden. 

(5) Der Höchstfördersatz ist in Anhang II festgesetzt. 

Artikel 40 

Finanzierung von ergänzenden nationalen Direktzahlungen 
in Kroatien 

(1) Den Betriebsinhabern, die für ergänzende nationale Di
rektzahlungen gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 in Betracht kommen, kann eine Unterstützung 
gewährt werden. Die im genannten Artikel festgelegten Bedin
gungen gelten auch für die im Rahmen des vorliegenden Arti
kels zu gewährende Förderung. 

(2) Die einem Betriebsinhaber für die Jahre 2014, 2015 und 
2016 gewährte Förderung überschreitet nicht die Differenz zwi
schen 

a) der Höhe der in Kroatien für das betreffende Jahr gemäß 
Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 geltenden 
Direktzahlungen und 

b) 45 % der ab dem Jahr 2022 geltenden entsprechenden Höhe 
dieser Direktzahlungen. 

(3) Der Unionsbeitrag zu der Kroatien nach diesem Artikel in 
den Jahren 2014, 2015 und 2016 jeweils zu gewährenden För
derung überschreitet nicht 20 % der jeweiligen jährlichen Ge
samtmittelzuweisung aus dem ELER. 

(4) Der Beteiligungssatz des ELER an den Ergänzungen zu 
Direktzahlungen überschreitet nicht 80 %. 

Artikel 41 

Vorschriften über die Durchführung der Maßnahmen 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit Vorschrif
ten über die Durchführung der Maßnahmen dieses Abschnitts 
betreffend 

a) die Verfahren für die Auswahl von Behörden oder Stellen, 
die landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Beratungs-, 
Betriebsführungs- oder Vertretungsdienste anbieten, und die 
Degressivität der Beihilfe im Rahmen der Beratungsdienst
maßnahme gemäß Artikel 15;
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eines Dreijahresdurchschnitts auf der Grundlage des vorher
gehenden Fünfjahreszeitraums unter Ausschluss des höchsten 
und des niedrigsten Werts zerstört wurden. Zur Berechnung 
der Jahreserzeugung des Landwirts können Indizes herangezo
gen werden. Die angewandte Berechnungsmethode muss es er
möglichen, den tatsächlichen Verlust eines einzelnen Landwirts 
in einem bestimmten Jahr zu ermitteln. 

Zum ursprünglichen Grundkapital darf kein Beitrag aus öffent
lichen Mitteln geleistet werden. 

(4) Hinsichtlich der Tierseuchen kann die finanzielle Entschä
digung gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b für Seuchen 
gewährt werden, die in der Liste der Tierseuchen der Weltorga
nisation für Tiergesundheit oder dem Anhang der Entscheidung 
2009/470/EG aufgeführt sind. 

(5) Der Höchstfördersatz ist in Anhang II festgesetzt. 

Die Mitgliedstaaten können die für eine Förderung in Betracht 
kommenden Kosten begrenzen, indem sie Folgendes anwenden: 

a) Obergrenzen je Fonds, 

b) angemessene Obergrenzen je Einheit. 

Artikel 39 

Einkommensstabilisierungsinstrument 

(1) Die Förderung gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe c 
darf nur gewährt werden, wenn der Einkommensrückgang 30 % 
des durchschnittlichen Jahreseinkommens des einzelnen Land
wirts im vorhergehenden Dreijahreszeitraum oder eines Dreijah
resdurchschnitts auf der Grundlage des vorhergehenden Fünf
jahreszeitraums unter Ausschluss des höchsten und des nied
rigsten Werts überschreitet. Einkommen im Sinne von Artikel 36 
Absatz 1 Buchstabe c ist die Summe der Einnahmen, die der 
Landwirt aus dem Markt erhält, einschließlich jeder Art öffent
licher Unterstützung, unter Abzug der Kosten für Betriebsmittel. 
Die Auszahlungen aus dem Fonds auf Gegenseitigkeit an die 
Landwirte gleichen weniger als 70 % des Einkommensverlustes 
in dem Jahr aus, in dem der Erzeuger für diese Hilfe in Betracht 
kommt. 

(2) Um für die Förderung in Betracht zu kommen, muss der 
betreffende Fonds auf Gegenseitigkeit 

a) von der zuständigen Behörde nach nationalem Recht zuge
lassen worden sein; 

b) bei den Einzahlungen in den und Auszahlungen aus dem 
Fonds ein transparentes Vorgehen verfolgen; 

c) klare Regeln für die Zuweisung der Verantwortung für et
waige Schulden haben. 

(3) Die Mitgliedstaaten legen die Regeln für die Errichtung 
und Verwaltung der Fonds auf Gegenseitigkeit fest, insbesondere 
für die Gewährung der Entschädigungen an die Landwirte im 
Krisenfall und für die Verwaltung und Überwachung der Ein
haltung dieser Regeln. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
Fondsregelungen bei Fahrlässigkeit seitens des Landwirts Sank
tionen vorsehen. 

(4) Die Finanzbeiträge gemäß Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe 
c dürfen sich nur auf Folgendes beziehen: 

a) die Verwaltungskosten für die Einrichtung des Fonds auf 
Gegenseitigkeit, degressiv aufgeteilt auf einen Höchstzeitraum 
von drei Jahren; 

b) die Beträge, die vom Fonds auf Gegenseitigkeit als finanzielle 
Entschädigung an die Landwirte ausgezahlt werden. Außer
dem kann sich der Finanzbeitrag auf Zinsen für die vom 
Fonds zu Marktbedingungen aufgenommenen Darlehen zur 
Zahlung von Entschädigungen an die Landwirte im Krisenfall 
beziehen. Zum ursprünglichen Grundkapital darf kein Bei
trag aus öffentlichen Mitteln geleistet werden. 

(5) Der Höchstfördersatz ist in Anhang II festgesetzt. 

Artikel 40 

Finanzierung von ergänzenden nationalen Direktzahlungen 
in Kroatien 

(1) Den Betriebsinhabern, die für ergänzende nationale Di
rektzahlungen gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 in Betracht kommen, kann eine Unterstützung 
gewährt werden. Die im genannten Artikel festgelegten Bedin
gungen gelten auch für die im Rahmen des vorliegenden Arti
kels zu gewährende Förderung. 

(2) Die einem Betriebsinhaber für die Jahre 2014, 2015 und 
2016 gewährte Förderung überschreitet nicht die Differenz zwi
schen 

a) der Höhe der in Kroatien für das betreffende Jahr gemäß 
Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 geltenden 
Direktzahlungen und 

b) 45 % der ab dem Jahr 2022 geltenden entsprechenden Höhe 
dieser Direktzahlungen. 

(3) Der Unionsbeitrag zu der Kroatien nach diesem Artikel in 
den Jahren 2014, 2015 und 2016 jeweils zu gewährenden För
derung überschreitet nicht 20 % der jeweiligen jährlichen Ge
samtmittelzuweisung aus dem ELER. 

(4) Der Beteiligungssatz des ELER an den Ergänzungen zu 
Direktzahlungen überschreitet nicht 80 %. 

Artikel 41 

Vorschriften über die Durchführung der Maßnahmen 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit Vorschrif
ten über die Durchführung der Maßnahmen dieses Abschnitts 
betreffend 

a) die Verfahren für die Auswahl von Behörden oder Stellen, 
die landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Beratungs-, 
Betriebsführungs- oder Vertretungsdienste anbieten, und die 
Degressivität der Beihilfe im Rahmen der Beratungsdienst
maßnahme gemäß Artikel 15;
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b) die Bewertung der Fortschritte beim Geschäftsplan durch den 
Mitgliedstaat, die Zahlungsart sowie die Modalitäten für den 
Zugang zu anderen Maßnahmen für Junglandwirte im Rah
men der Maßnahme zur Entwicklung der landwirtschaftli
chen Betriebe und sonstiger Betriebe gemäß Artikel 19; 

c) die Umrechnung in andere als die in Anhang II verwendeten 
Einheiten und die Sätze für die Umrechnung der Tier
bestände in Großvieheinheiten (GVE) im Rahmen der Maß
nahmen nach den Artikeln 28, 29, 33 und 34; 

d) die Möglichkeit, die Standardannahmen für zusätzliche Kos
ten und Einkommensverluste im Rahmen der Maßnahmen 
der Artikel 28 bis 31, 33 und 34 und Kriterien für die 
Berechnung zugrunde zu legen; 

e) die Berechnung der Höhe der Förderung, wenn ein Vorhaben 
im Rahmen mehrerer Maßnahmen für eine Förderung in 
Betracht kommt. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 84 erlassen. 

LEADER 

Artikel 42 

Lokale Aktionsgruppen LEADER 

1) Zusätzlich zu den Aufgaben gemäß Artikel 34 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 dürfen lokale Aktionsgruppen 
auch zusätzliche Aufgaben ausführen, die ihnen von der Ver
waltungsbehörde und/oder der Zahlstelle übertragen werden. 

2) Lokale Aktionsgruppen können bei den zuständigen Zahl
stellen eine Vorschusszahlung beantragen, wenn diese Möglich
keit im Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums vor
gesehen ist. Die Höhe der Vorschüsse darf 50 % der öffentlichen 
Unterstützung für die laufenden Kosten und die Kosten der 
Sensibilisierung nicht überschreiten. 

Artikel 43 

LEADER Start-up-Kit 

Die Förderung für die lokale Entwicklung LEADER kann auch 
ein "LEADER Start-up-Kit" für lokale Gemeinschaften umfassen, 
die LEADER im Programmplanungszeitraum 2007-2013 nicht 
umgesetzt haben. Mit dem "LEADER Start-up-Kit" werden Ka
pazitätsaufbau und kleine Pilotprojekte unterstützt. Die För
derung nach dem "LEADER Start-up-Kit" setzt nicht die Vorlage 
einer lokalen LEADER-Entwicklungsstrategie voraus. 

Artikel 44 

LEADER-Kooperationstätigkeiten 

(1) Die Förderung gemäß Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 wird gewährt für 

a) Kooperationsprojekte innerhalb eines Mitgliedstaats (gebiets
übergreifende Zusammenarbeit) oder Kooperationsprojekte 
von Gebieten mehrerer Mitgliedstaaten oder mit Gebieten 
in Drittländern (transnationale Zusammenarbeit); 

b) vorbereitende technische Unterstützung für gebietsübergrei
fende oder transnationale Kooperationsprojekte, sofern lo
kale Aktionsgruppen nachweisen können, dass sie die Durch
führung eines konkreten Projekts planen. 

(2) Neben anderen lokalen Aktionsgruppen können die Part
ner einer lokalen Aktionsgruppe im Rahmen des ELER folgende 
sein: 

a) eine Gruppe aus lokalen öffentlichen und privaten Partnern 
in einem ländlichen Gebiet, die eine lokale Entwicklungsstra
tegie innerhalb oder außerhalb der EU umsetzt; 

b) eine Gruppe aus lokalen öffentlichen und privaten Partnern 
in einem nichtländlichen Gebiet, die eine lokale Entwick
lungsstrategie umsetzt. 

(3) In Fällen, in denen die Kooperationsvorhaben nicht von 
den lokalen Aktionsgruppen ausgewählt werden, legen die Mit
gliedstaaten ein Verfahren zur fortlaufenden Antragstellung fest. 

Sie veröffentlichen spätestens zwei Jahre nach dem Zeitpunkt 
der Genehmigung ihrer Programme zur Entwicklung des länd
lichen Raums die nationalen oder regionalen Verwaltungsver
fahren für die Auswahl transnationaler Kooperationsprojekte 
und ein Verzeichnis der förderfähigen Kosten. 

Die Genehmigung der Kooperationsprojekte durch die zustän
dige Behörde erfolgt spätestens vier Monate nach dem Zeitpunkt 
der Einreichung des Vorhabenantrags. 

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die genehmig
ten transnationalen Kooperationsprojekte mit. 

KAPITEL II 

Gemeinsame Bestimmungen für mehrere Maßnahmen 

Artikel 45 

Investitionen 

(1) Um für eine Förderung aus dem ELER in Betracht zu 
kommen, muss den Investitionen eine Bewertung der erwarteten 
Umweltauswirkungen gemäß dem für diese Investitionsart gel
tenden Recht vorausgehen, wenn die Investition negative Aus
wirkungen auf die Umwelt haben dürfte. 

(2) Ausgaben, die für eine Förderung durch ELER förderfähig 
sind, sind begrenzt auf 

a) Errichtung, Erwerb, einschließlich Leasing, oder Modernisie
rung von unbeweglichem Vermögen; 

b) Kauf oder Leasingkauf neuer Maschinen und Anlagen bis 
zum marktüblichen Wert des Wirtschaftsguts;
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c) allgemeine Kosten im Zusammenhang mit den unter den 
Buchstaben a und b genannten Ausgaben, etwa für Archi
tekten- und Ingenieurleistungen und Beratung sowie für Be
ratung zu ökologischer Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher 
Tragfähigkeit, einschließlich Durchführbarkeitsstudien. 
Durchführbarkeitsstudien zählen selbst dann weiter zu den 
förderfähigen Ausgaben, wenn aufgrund ihrer Ergebnisse 
keine Ausgaben gemäß den Buchstaben a und b getätigt 
werden; 

d) die folgenden immateriellen Investitionen: Erwerb oder Ent
wicklung von Computersoftware und Kauf von Patenten, 
Lizenzen, Copyrights, Marken; 

e) die Kosten für die Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungs
plänen oder gleichwertigen Instrumenten. 

(3) Bei landwirtschaftlichen Investitionen wird für den Er
werb von landwirtschaftlichen Produktionsrechten, Zahlungs
ansprüchen, Tieren, einjährigen Pflanzen und deren Anpflan
zung keine Investitionsförderung gewährt. Im Falle des Wieder
aufbaus von durch Naturkatastrophen oder Katastrophenereig
nisse geschädigtem landwirtschaftlichem Produktionspotenzial 
gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b können die Ausgaben 
für den Erwerb von Tieren jedoch als förderfähige Ausgaben 
gelten. 

(4) Die Begünstigten der Investitionsförderung können die 
Zahlung eines Vorschusses von bis zu 50 % der sich auf die 
Investition beziehenden öffentlichen Beihilfe von den zuständi
gen Zahlstellen beantragen, wenn diese Option im Programm 
zur Entwicklung des ländlichen Raums enthalten ist. 

(5) Betriebskapital, das eine Neuinvestition in die Landwirt
schaft oder Forstwirtschaft, die eine Förderung aus dem ELER 
über ein gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
eingerichtetes Finanzierungsinstrument erhält, ergänzt oder mit 
dieser verbunden ist, kann als förderfähige Ausgabe gelten. Eine 
solche förderfähige Ausgabe darf 30 % des Gesamtbetrags der 
förderfähigen Ausgaben für die Investition nicht überschreiten. 
Der entsprechende Antrag ist hinreichend zu begründen. 

(6) Um den besonderen Merkmalen spezifischer Investitions
arten Rechnung zu tragen, wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 83 delegierte Rechtsakte in Bezug auf 
die Bedingungen, unter denen andere Kosten im Zusammen
hang mit Leasingverträgen, gebrauchten Ausrüstungen als för
derfähige Ausgaben gelten können, und auf die Festlegung der 
Arten von Infrastruktur für erneuerbare Energien, die für eine 
Förderung in Betracht kommen, zu erlassen. 

Artikel 46 

Investitionen in Bewässerung 

(1) Unbeschadet des Artikels 45 der vorliegenden Verord
nung gelten im Falle der Bewässerung neuer und bestehender 
bewässerter Flächen nur Investitionen, die die Bedingungen die
ses Artikels erfüllen, als förderfähige Ausgaben. 

(2) Der Kommission muss für das gesamte Gebiet, in der die 
Investition getätigt werden soll, sowie für die anderen Gebiete, 

deren Umwelt von der Investition betroffen ist, ein Bewirtschaf
tungsplan für das Flusseinzugsgebiet gemäß den Anforderungen 
der Wasserrahmenrichtlinie mitgeteilt worden sein. Die Maßnah
men, die im Rahmen des Bewirtschaftungsplans für das Flussein
zugsgebiet im Einklang mit Artikel 11 der Wasserrahmenricht
linie durchgeführt werden und für den Agrarsektor von Bedeu
tung sind, müssen in dem einschlägigen Maßnahmenprogramm 
näher ausgeführt worden sein; 

(3) Wasserzähler, die es ermöglichen, den Wasserverbrauch 
auf Ebene der geförderten Investition zu messen, müssen instal
liert worden sein oder sind als Teil der Investition zu installie
ren. 

(4) Eine Investition zur Verbesserung einer bestehenden Be
wässerungsanlage oder eines Teils einer Bewässerungsinfrastru
kur ist nur förderfähig, wenn eine Ex-ante durchgeführte Be
wertung auf ein Wassereinsparpotenzial von mindestens 5- 
25 % im Einklang mit den technischen Parametern der beste
henden Anlage oder Infrastruktur hinweist. 

Betrifft die Investition Grund- oder Oberflächenwasserkörper, 
deren Zustand aus mit der Wassermenge zusammenhängenden 
Gründen im betreffenden Bewirtschaftungsplan für das Flussein
zugsgebiet niedriger als gut eingestuft wurde, so 

a) muss die Investition gewährleisten, dass der Wasserverbrauch 
auf Ebene der Investition effektiv um mindestens 50 % des 
durch die Investition ermöglichten Wassereinsparpotenzials 
gesenkt wird; 

b) muss im Falle einer Investition in einen einzelnen landwirt
schaftlichen Betrieb diese ebenfalls dazu führen, dass der 
Gesamtwasserverbrauch des Betriebs um mindestens 50 % 
des durch die Investition ermöglichten Wassereinsparpoten
zials gesenkt wird. Der Gesamtwasserverbrauch des Betriebs 
umfasst auch Wasser, das von dem Betrieb verkauft wird. 

Die unter Absatz 4 genannten Bedingungen gelten nicht für 
eine Investition in eine bestehende Anlage, die sich lediglich 
auf die Energieeffizienz auswirkt, oder für eine Investition 
zum Bau eines Speicherbeckens oder für eine Investition zur 
Nutzung von aufbereitetem Wasser, die sich nicht auf einen 
Grund- oder Oberflächenwasserkörper auswirkt. 

(5) Eine Investition, die zu einer Nettovergrößerung der be
wässerten Fläche führt und dadurch Auswirkungen auf einen 
bestimmten Grund- oder Oberflächenwasserkörper hat, ist nur 
förderfähig, wenn 

a) der Zustand des Wasserkörpers nicht aus mit der Wasser
menge zusammenhängenden Gründen im betreffenden Be
wirtschaftungsplan für das Flusseinzugsgebiet niedriger als 
gut eingestuft wurde und 

b) mit einer Umweltanalyse nachgewiesen wird, dass die Inves
tition keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen ha
ben wird; eine solche Analyse der Umweltauswirkungen wird 
entweder von der zuständigen Behörde durchgeführt oder 
von ihr genehmigt; sie kann auch Zusammenschlüsse von 
Betrieben betreffen.
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c) allgemeine Kosten im Zusammenhang mit den unter den 
Buchstaben a und b genannten Ausgaben, etwa für Archi
tekten- und Ingenieurleistungen und Beratung sowie für Be
ratung zu ökologischer Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher 
Tragfähigkeit, einschließlich Durchführbarkeitsstudien. 
Durchführbarkeitsstudien zählen selbst dann weiter zu den 
förderfähigen Ausgaben, wenn aufgrund ihrer Ergebnisse 
keine Ausgaben gemäß den Buchstaben a und b getätigt 
werden; 

d) die folgenden immateriellen Investitionen: Erwerb oder Ent
wicklung von Computersoftware und Kauf von Patenten, 
Lizenzen, Copyrights, Marken; 

e) die Kosten für die Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungs
plänen oder gleichwertigen Instrumenten. 

(3) Bei landwirtschaftlichen Investitionen wird für den Er
werb von landwirtschaftlichen Produktionsrechten, Zahlungs
ansprüchen, Tieren, einjährigen Pflanzen und deren Anpflan
zung keine Investitionsförderung gewährt. Im Falle des Wieder
aufbaus von durch Naturkatastrophen oder Katastrophenereig
nisse geschädigtem landwirtschaftlichem Produktionspotenzial 
gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b können die Ausgaben 
für den Erwerb von Tieren jedoch als förderfähige Ausgaben 
gelten. 

(4) Die Begünstigten der Investitionsförderung können die 
Zahlung eines Vorschusses von bis zu 50 % der sich auf die 
Investition beziehenden öffentlichen Beihilfe von den zuständi
gen Zahlstellen beantragen, wenn diese Option im Programm 
zur Entwicklung des ländlichen Raums enthalten ist. 

(5) Betriebskapital, das eine Neuinvestition in die Landwirt
schaft oder Forstwirtschaft, die eine Förderung aus dem ELER 
über ein gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
eingerichtetes Finanzierungsinstrument erhält, ergänzt oder mit 
dieser verbunden ist, kann als förderfähige Ausgabe gelten. Eine 
solche förderfähige Ausgabe darf 30 % des Gesamtbetrags der 
förderfähigen Ausgaben für die Investition nicht überschreiten. 
Der entsprechende Antrag ist hinreichend zu begründen. 

(6) Um den besonderen Merkmalen spezifischer Investitions
arten Rechnung zu tragen, wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 83 delegierte Rechtsakte in Bezug auf 
die Bedingungen, unter denen andere Kosten im Zusammen
hang mit Leasingverträgen, gebrauchten Ausrüstungen als för
derfähige Ausgaben gelten können, und auf die Festlegung der 
Arten von Infrastruktur für erneuerbare Energien, die für eine 
Förderung in Betracht kommen, zu erlassen. 

Artikel 46 

Investitionen in Bewässerung 

(1) Unbeschadet des Artikels 45 der vorliegenden Verord
nung gelten im Falle der Bewässerung neuer und bestehender 
bewässerter Flächen nur Investitionen, die die Bedingungen die
ses Artikels erfüllen, als förderfähige Ausgaben. 

(2) Der Kommission muss für das gesamte Gebiet, in der die 
Investition getätigt werden soll, sowie für die anderen Gebiete, 

deren Umwelt von der Investition betroffen ist, ein Bewirtschaf
tungsplan für das Flusseinzugsgebiet gemäß den Anforderungen 
der Wasserrahmenrichtlinie mitgeteilt worden sein. Die Maßnah
men, die im Rahmen des Bewirtschaftungsplans für das Flussein
zugsgebiet im Einklang mit Artikel 11 der Wasserrahmenricht
linie durchgeführt werden und für den Agrarsektor von Bedeu
tung sind, müssen in dem einschlägigen Maßnahmenprogramm 
näher ausgeführt worden sein; 

(3) Wasserzähler, die es ermöglichen, den Wasserverbrauch 
auf Ebene der geförderten Investition zu messen, müssen instal
liert worden sein oder sind als Teil der Investition zu installie
ren. 

(4) Eine Investition zur Verbesserung einer bestehenden Be
wässerungsanlage oder eines Teils einer Bewässerungsinfrastru
kur ist nur förderfähig, wenn eine Ex-ante durchgeführte Be
wertung auf ein Wassereinsparpotenzial von mindestens 5- 
25 % im Einklang mit den technischen Parametern der beste
henden Anlage oder Infrastruktur hinweist. 

Betrifft die Investition Grund- oder Oberflächenwasserkörper, 
deren Zustand aus mit der Wassermenge zusammenhängenden 
Gründen im betreffenden Bewirtschaftungsplan für das Flussein
zugsgebiet niedriger als gut eingestuft wurde, so 

a) muss die Investition gewährleisten, dass der Wasserverbrauch 
auf Ebene der Investition effektiv um mindestens 50 % des 
durch die Investition ermöglichten Wassereinsparpotenzials 
gesenkt wird; 

b) muss im Falle einer Investition in einen einzelnen landwirt
schaftlichen Betrieb diese ebenfalls dazu führen, dass der 
Gesamtwasserverbrauch des Betriebs um mindestens 50 % 
des durch die Investition ermöglichten Wassereinsparpoten
zials gesenkt wird. Der Gesamtwasserverbrauch des Betriebs 
umfasst auch Wasser, das von dem Betrieb verkauft wird. 

Die unter Absatz 4 genannten Bedingungen gelten nicht für 
eine Investition in eine bestehende Anlage, die sich lediglich 
auf die Energieeffizienz auswirkt, oder für eine Investition 
zum Bau eines Speicherbeckens oder für eine Investition zur 
Nutzung von aufbereitetem Wasser, die sich nicht auf einen 
Grund- oder Oberflächenwasserkörper auswirkt. 

(5) Eine Investition, die zu einer Nettovergrößerung der be
wässerten Fläche führt und dadurch Auswirkungen auf einen 
bestimmten Grund- oder Oberflächenwasserkörper hat, ist nur 
förderfähig, wenn 

a) der Zustand des Wasserkörpers nicht aus mit der Wasser
menge zusammenhängenden Gründen im betreffenden Be
wirtschaftungsplan für das Flusseinzugsgebiet niedriger als 
gut eingestuft wurde und 

b) mit einer Umweltanalyse nachgewiesen wird, dass die Inves
tition keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen ha
ben wird; eine solche Analyse der Umweltauswirkungen wird 
entweder von der zuständigen Behörde durchgeführt oder 
von ihr genehmigt; sie kann auch Zusammenschlüsse von 
Betrieben betreffen.
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Flächen, die nicht bewässert werden, in denen jedoch in jüngster 
Vergangenheit eine Bewässerungsanlage im Einsatz war und die 
im Rahmen des Programms festzulegen und zu rechtfertigen 
sind, können zum Zwecke der Ermittlung der Nettovergröße
rung der bewässerten Fläche als bewässerte Flächen betrachtet 
werden. 

(6) Abweichend von Absatz 5 Buchstabe a können Investi
tionen, die zu einer Nettovergrößerung der bewässerten Fläche 
führen, auch dann förderfähig sein, wenn 

a) die Investition mit einer Investition in eine bestehende Be
wässerungsanlage oder einen Teil einer Bewässerungsinfra
strukur, bei der eine Ex-ante durchgeführte Bewertung auf 
ein Wassereinsparpotenzial von mindestens 5 bis 25 % im 
Einklang mit den technischen Parametern der bestehenden 
Anlage oder Infrastruktur schließen lässt, kombiniert wird 
und 

b) die Investition gewährleistet, dass der Wasserverbrauch auf 
Ebene der Gesamtinvestition effektiv um mindestens 50 % 
des durch die Investition in die bestehende Bewässerungs
anlage oder einen Teil der Bewässerungsinfrastrukur ermög
lichten Wassereinsparpotenzials gesenkt wird. 

Außerdem gilt davon abweichend die Bedingung des Absatzes 5 
Buchstabe a nicht für Investitionen in die Einrichtung einer 
neuen Bewässerungsanlage, der Wasser aus einem bestehenden 
Speicherbecken zugeführt wird und die von den zuständigen 
Behörden vor dem 31. Oktober 2013 genehmigt wurde, sofern 
die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

— das betreffende Speicherbecken ist in dem einschlägigen Be
wirtschaftungsplan für die Flusseinzugsgebiete ausgewiesen 
und unterliegt den in Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe e der 
Wasserrahmenrichtlinie genannten Begrenzungen; 

— am 31. Oktober 2013 galt entweder eine Obergrenze für die 
Gesamtentnahmen aus dem Speicherbecken oder ein Min
destwert für die Durchflussmenge in den Wasserkörpern, auf 
die sich das Speicherbecken auswirkt; 

— diese Obergrenze bzw. dieser Mindestwert erfüllt die in Ar
tikel 4 der Wasserrahmenrichtlinie genannten Bedingungen; 
und 

— die betreffende Investition führt nicht dazu, dass die Ent
nahmen über die am 31. Oktober 2013 geltende Ober
grenze hinausgehen oder die Durchflussmenge in den be
troffenen Wasserkörpern unter den am 31. Oktober 2013 
geltenden Mindestwert fällt. 

Artikel 47 

Vorschriften für flächenbezogene Zahlungen 

(1) Die Anzahl Hektar, für die eine Verpflichtung gemäß den 
Artikeln 28, 29 und 34 gilt, kann von Jahr zu Jahr unterschied
lich sein, wenn 

a) diese Möglichkeit im Entwicklungsprogramm für den ländli
chen Raum vorgesehen ist; 

b) sich die betreffende Verpflichtung nicht auf feste Parzellen 
bezieht und 

c) die Verwirklichung des Verpflichtungsziels nicht gefährdet 
wird. 

(2) Wird die Gesamtheit oder ein Teil der Fläche, auf die sich 
die Verpflichtung bezieht, oder der gesamte Betrieb während des 
Zeitraums, für den die Verpflichtung eingegangen wurde, an 
eine andere Person übertragen, so kann die Verpflichtung oder 
ein Teil dieser, der der übertragenen Fläche entspricht, für die 
verbleibende Laufzeit von dieser anderen Person übernommen 
werden oder auslaufen, ohne dass für den tatsächlichen Ver
pflichtungszeitraum eine Rückzahlung gefordert wird. 

(3) Ist der Begünstigte an der weiteren Erfüllung seiner einge
gangenen Verpflichtungen gehindert, weil der Betrieb oder ein 
Teil des Betriebs neu parzelliert wurde, Gegenstand von Flur
bereinigungsverfahren oder von den zuständigen öffentlichen 
Behörden gebilligten Bodenordnungsverfahren ist, so treffen 
die Mitgliedstaaten die erforderlichen Vorkehrungen, um die 
Verpflichtungen an die neue Lage des Betriebs anzupassen. Er
weist sich eine solche Anpassung als unmöglich, so endet die 
Verpflichtung, ohne dass für den tatsächlichen Verpflichtungs
zeitraum eine Rückzahlung gefordert wird. 

(4) Im Falle höherer Gewalt und außergewöhnlicher Um
stände gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 
wird keine Rückzahlung der erhaltenen Förderung gefordert. 

(5) Absatz 2 hinsichtlich der Übertragung des gesamten Be
triebs und Absatz 4 gelten auch für Verpflichtungen gemäß 
Artikel 33. 

(6) Um die wirksame Durchführung flächenbezogener Maß
nahmen sicherzustellen und die finanziellen Interessen der 
Union zu gewährleisten, wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 83 delegierte Rechtsakte in Bezug 
auf die Bedingungen für die Umwandlung oder Anpassung 
von Verpflichtungen im Rahmen der Maßnahmen nach den 
Artikeln 28, 29, 33 und 34 und die Festlegung anderer Situa
tionen, in denen die Beihilfe nicht zurückgezahlt werden muss, 
zu erlassen. 

Artikel 48 

Überprüfungsklausel 

Für die gemäß den Artikeln 28, 29, 33 und 34 durchgeführten 
Vorhaben wird eine Überprüfungsklausel vorgesehen, damit sie 
angepasst werden können, falls die in diesen Artikeln genannten 
relevanten verbindlichen Standards, Anforderungen oder Auf
lagen, über die die Verpflichtungen hinausgehen müssen, geän
dert werden. Diese Überprüfungsklausel erstreckt sich auch auf 
Anpassungen, die erforderlich sind, um eine Doppelfinanzierung 
der Methoden nach Artikel 43 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 im Falle einer Änderung dieser Methoden zu 
vermeiden. 

Die gemäß den Artikeln 28, 29, 33 und 34 durchgeführten 
Vorhaben, die über den derzeitigen Programmplanungszeitraum 
hinausgehen, müssen eine Überprüfungsklausel enthalten, um 
ihre Anpassung an den Rechtsrahmen für den folgenden Pro
grammplanungszeitraum zu ermöglichen.
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Wird eine solche Anpassung von dem Begünstigten nicht ak
zeptiert, so endet die Verpflichtung, ohne dass für den tatsäch
lichen Verpflichtungszeitraum eine Rückzahlung gefordert wird. 

Artikel 49 

Auswahl der Vorhaben 

(1) Unbeschadet des Artikels 34 Absatz 3 Buchstabe d der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 legt die Verwaltungsbehörde 
des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums nach 
Anhörung des Begleitausschusses Auswahlkriterien für Vor
haben fest. Mit den Auswahlkriterien sollen die Gleichbehand
lung der Antragsteller, eine bessere Nutzung der Finanzmittel 
und die Ausrichtung der Maßnahmen im Einklang mit den 
Prioritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums 
gewährleistet werden. Bei der Festlegung und Anwendung der 
Auswahlkriterien wird der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in 
Bezug auf die Größe des Vorhabens berücksichtigt. 

(2) Die für die Auswahl der Vorhaben verantwortliche Be
hörde des Mitgliedstaats stellt – mit Ausnahme der Vorhaben 
im Rahmen der Artikel 28 bis 31, 33 bis 34 und 36 bis 39 – 
sicher, dass die Vorhaben anhand der in Absatz 1 genannten 
Auswahlkriterien im Rahmen eines transparenten und gut do
kumentierten Verfahrens ausgewählt werden. 

(3) Die Begünstigten können gegebenenfalls im Wege von 
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen unter Anwen
dung von wirtschaftlichen und ökologischen Effizienzkriterien 
ausgewählt werden. 

Artikel 50 

Definition des ländlichen Gebiets 

Für die Zwecke dieser Verordnung definiert die Verwaltungs
behörde den Begriff "ländliches Gebiet" auf Programmebene. 
Die Mitgliedstaaten können für eine Maßnahme oder eine Vor
habensart eine solche Definition festlegen, falls dies hinreichend 
gerechtfertigt ist. 

KAPITEL III 

Technische Hilfe und Vernetzung 

Artikel 51 

Finanzmittel für technische Hilfe 

(1) Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 
kann der ELER auf Initiative und/oder im Auftrag der Kommis
sion bis zu 0,25 % seiner jährlichen Mittelzuweisung zur Finan
zierung der in Artikel 58 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
genannten Aufgaben verwenden, einschließlich der Kosten für 
die Einrichtung und das Betreiben des Europäischen Netzwerks 
für die Entwicklung des ländlichen Raums gemäß Artikel 52 
und des EIP-Netzwerks gemäß Artikel 53. 

Der ELER kann auch die Maßnahmen gemäß Artikel 41 Absatz 
2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 1 ) hinsichtlich der Angaben und Zeichen 
im Rahmen der Qualitätsregelung der Union finanzieren. 

Diese Maßnahmen werden im Einklang mit Artikel 58 der Ver
ordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 2 ) und etwaigen sonstigen für diese 
Art des Haushaltsvollzugs geltenden Bestimmungen derselben 
Verordnung und deren Durchführungsvorschriften ausgeführt. 

(2) Auf Initiative der Mitgliedstaaten können bis zu 4 % des 
Gesamtbetrags jedes Programms zur Entwicklung des ländlichen 
Raums für die in Artikel 59 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 genannten Aufgaben sowie die Kosten für vor
bereitende Arbeiten zur Abgrenzung der aus naturbedingten 
oder anderen spezifischen Gründen benachteiligten Gebiete ge
mäß Artikel 32 aufgewendet werden. 

Kosten im Zusammenhang mit der bescheinigenden Stelle ge
mäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 können im 
Rahmen dieses Absatzes nicht berücksichtigt werden. 

Im Rahmen der Begrenzung auf 4 % wird ein Betrag für die 
Einrichtung und das Betreiben des nationalen Netzwerks für den 
ländlichen Raum gemäß Artikel 54 vorbehalten. 

(3) Bei Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums, 
die sowohl weniger entwickelte Regionen als auch andere Re
gionen umfassen, kann der Satz der ELER-Beteiligung für tech
nische Hilfe gemäß Artikel 59 Absatz 3 unter Berücksichtigung 
der zahlenmäßig vorherrschenden Art von Regionen im Pro
gramm festgelegt werden. 

Artikel 52 

Europäisches Netzwerk für die Entwicklung des ländlichen 
Raums 

(1) Im Einklang mit Artikel 51 Absatz 1 wird zur Vernet
zung der nationalen Netzwerke sowie der Organisationen und 
Verwaltungen, die auf Unionsebene im Bereich der Entwicklung 
des ländlichen Raums tätig sind, ein Europäisches Netzwerk für 
die Entwicklung des ländlichen Raums geschaffen. 

(2) Die Vernetzung durch das europäische Netzwerk für die 
Entwicklung des ländlichen Raums soll 

a) die Beteiligung aller Interessenträger, insbesondere der Inte
ressenträger in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und sonstige Entwicklung des ländlichen Raums, an der Um
setzung der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 
stärken; 

b) die Qualität der Programme zur Entwicklung des ländlichen 
Raums verbessern; 

c) bei der Information der breiteren Öffentlichkeit über die 
Vorteile der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 
eine Rolle spielen; 

d) die Bewertung der Programme zur Entwicklung des ländli
chen Raums unterstützen.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für 
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. L 343 vom 14.12.2012, 
S. 1). 

( 2 ) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushalts
ordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Auf
hebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates 
(ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).
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Wird eine solche Anpassung von dem Begünstigten nicht ak
zeptiert, so endet die Verpflichtung, ohne dass für den tatsäch
lichen Verpflichtungszeitraum eine Rückzahlung gefordert wird. 

Artikel 49 

Auswahl der Vorhaben 

(1) Unbeschadet des Artikels 34 Absatz 3 Buchstabe d der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 legt die Verwaltungsbehörde 
des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums nach 
Anhörung des Begleitausschusses Auswahlkriterien für Vor
haben fest. Mit den Auswahlkriterien sollen die Gleichbehand
lung der Antragsteller, eine bessere Nutzung der Finanzmittel 
und die Ausrichtung der Maßnahmen im Einklang mit den 
Prioritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums 
gewährleistet werden. Bei der Festlegung und Anwendung der 
Auswahlkriterien wird der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in 
Bezug auf die Größe des Vorhabens berücksichtigt. 

(2) Die für die Auswahl der Vorhaben verantwortliche Be
hörde des Mitgliedstaats stellt – mit Ausnahme der Vorhaben 
im Rahmen der Artikel 28 bis 31, 33 bis 34 und 36 bis 39 – 
sicher, dass die Vorhaben anhand der in Absatz 1 genannten 
Auswahlkriterien im Rahmen eines transparenten und gut do
kumentierten Verfahrens ausgewählt werden. 

(3) Die Begünstigten können gegebenenfalls im Wege von 
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen unter Anwen
dung von wirtschaftlichen und ökologischen Effizienzkriterien 
ausgewählt werden. 

Artikel 50 

Definition des ländlichen Gebiets 

Für die Zwecke dieser Verordnung definiert die Verwaltungs
behörde den Begriff "ländliches Gebiet" auf Programmebene. 
Die Mitgliedstaaten können für eine Maßnahme oder eine Vor
habensart eine solche Definition festlegen, falls dies hinreichend 
gerechtfertigt ist. 

KAPITEL III 

Technische Hilfe und Vernetzung 

Artikel 51 

Finanzmittel für technische Hilfe 

(1) Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 
kann der ELER auf Initiative und/oder im Auftrag der Kommis
sion bis zu 0,25 % seiner jährlichen Mittelzuweisung zur Finan
zierung der in Artikel 58 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
genannten Aufgaben verwenden, einschließlich der Kosten für 
die Einrichtung und das Betreiben des Europäischen Netzwerks 
für die Entwicklung des ländlichen Raums gemäß Artikel 52 
und des EIP-Netzwerks gemäß Artikel 53. 

Der ELER kann auch die Maßnahmen gemäß Artikel 41 Absatz 
2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 1 ) hinsichtlich der Angaben und Zeichen 
im Rahmen der Qualitätsregelung der Union finanzieren. 

Diese Maßnahmen werden im Einklang mit Artikel 58 der Ver
ordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 2 ) und etwaigen sonstigen für diese 
Art des Haushaltsvollzugs geltenden Bestimmungen derselben 
Verordnung und deren Durchführungsvorschriften ausgeführt. 

(2) Auf Initiative der Mitgliedstaaten können bis zu 4 % des 
Gesamtbetrags jedes Programms zur Entwicklung des ländlichen 
Raums für die in Artikel 59 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 genannten Aufgaben sowie die Kosten für vor
bereitende Arbeiten zur Abgrenzung der aus naturbedingten 
oder anderen spezifischen Gründen benachteiligten Gebiete ge
mäß Artikel 32 aufgewendet werden. 

Kosten im Zusammenhang mit der bescheinigenden Stelle ge
mäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 können im 
Rahmen dieses Absatzes nicht berücksichtigt werden. 

Im Rahmen der Begrenzung auf 4 % wird ein Betrag für die 
Einrichtung und das Betreiben des nationalen Netzwerks für den 
ländlichen Raum gemäß Artikel 54 vorbehalten. 

(3) Bei Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums, 
die sowohl weniger entwickelte Regionen als auch andere Re
gionen umfassen, kann der Satz der ELER-Beteiligung für tech
nische Hilfe gemäß Artikel 59 Absatz 3 unter Berücksichtigung 
der zahlenmäßig vorherrschenden Art von Regionen im Pro
gramm festgelegt werden. 

Artikel 52 

Europäisches Netzwerk für die Entwicklung des ländlichen 
Raums 

(1) Im Einklang mit Artikel 51 Absatz 1 wird zur Vernet
zung der nationalen Netzwerke sowie der Organisationen und 
Verwaltungen, die auf Unionsebene im Bereich der Entwicklung 
des ländlichen Raums tätig sind, ein Europäisches Netzwerk für 
die Entwicklung des ländlichen Raums geschaffen. 

(2) Die Vernetzung durch das europäische Netzwerk für die 
Entwicklung des ländlichen Raums soll 

a) die Beteiligung aller Interessenträger, insbesondere der Inte
ressenträger in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und sonstige Entwicklung des ländlichen Raums, an der Um
setzung der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 
stärken; 

b) die Qualität der Programme zur Entwicklung des ländlichen 
Raums verbessern; 

c) bei der Information der breiteren Öffentlichkeit über die 
Vorteile der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 
eine Rolle spielen; 

d) die Bewertung der Programme zur Entwicklung des ländli
chen Raums unterstützen.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für 
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. L 343 vom 14.12.2012, 
S. 1). 

( 2 ) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushalts
ordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Auf
hebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates 
(ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).

(3) Das Netzwerk hat folgende Aufgaben: 

a) Sammlung, Analyse und Verbreitung von Informationen 
über Vorhaben im Bereich der ländlichen Entwicklung; 

b) Unterstützung der Bewertungsprozesse und der Datenerhe
bung und -verwaltung; 

c) Sammlung, Konsolidierung und Verbreitung der bewährten 
Praktiken im Bereich der ländlichen Entwicklung auf Unions
ebene, einschließlich bei Bewertungsmethoden und -instru
menten; 

d) Errichtung und Betreuung von thematischen Gruppen und/ 
oder Workshops zur Erleichterung des Austauschs von Fach
wissen sowie zur Unterstützung der Umsetzung, der Beglei
tung und der weiteren Entwicklung der Politik zur Entwick
lung des ländlichen Raums; 

e) Bereitstellung von Informationen über die Entwicklung des 
ländlichen Raums in der Union und in Drittländern; 

f) Veranstaltung – auf Unionsebene – von Zusammenkünften 
und Seminaren der Akteure der Entwicklung des ländlichen 
Raums; 

g) Unterstützung der nationalen Netzwerke und von Initiativen 
der transnationalen Zusammenarbeit sowie des Austauschs 
über Vorhaben und Erfahrungen im Bereich der ländlichen 
Entwicklung mit Netzwerken in Drittländern; 

h) besondere Aufgaben für lokale Aktionsgruppen: 

i) Schaffung von Synergien mit den Tätigkeiten, die auf 
nationaler oder regionaler Ebene oder auf beiden von 
den jeweiligen Netzwerken im Rahmen von Kapazitäts
aufbau und Erfahrungsaustausch durchgeführt werden, 
und 

ii) Zusammenarbeit mit den vom EFRE, ESF und EMFF ge
schaffenen Vernetzungsstellen und Stellen für technische 
Hilfe für die lokale Entwicklung hinsichtlich ihrer Tätig
keiten zur lokalen Entwicklung und der transnationalen 
Zusammenarbeit. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur 
Festlegung des Aufbaus und der Arbeitsweise des Europäischen 
Netzwerks für die Entwicklung des ländlichen Raums. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren ge
mäß Artikel 84 erlassen. 

Artikel 53 

Europäisches Innovations- und Partnerschafts-Netzwerk 

(1) Es wird ein EIP-Netzwerk geschaffen, um die in Artikel 55 
genannte EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltig
keit" gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu unterstützen. Es dient zur 
Förderung der Vernetzung der operationellen Gruppen, Bera
tungsdienste und Forscher. 

(2) Das EIP-Netzwerk soll 

a) den Austausch von Fachwissen und bewährten Praktiken 
erleichtern; 

b) einen Dialog zwischen Landwirten und der Wissenschaft 
einleiten und die Einbindung aller Interessengruppen in 
den Prozess des Wissensaustausches erleichtern. 

(3) Das EIP-Netzwerk hat folgende Aufgaben: 

a) Funktion als Helpdesk und Übermittlung von Informationen 
über die EIP an die wichtigsten Akteure; 

b) Förderung der Schaffung von operationellen Gruppen und 
Bereitstellung von Informationen über die im Rahmen der 
Unionspolitiken bestehenden Möglichkeiten; 

c) Erleichterung von Initiativen zur Schaffung von Clustern so
wie zur Entwicklung von Pilot- und Demonstrationsprojek
ten, die unter anderem folgende Aspekte betreffen können: 

i) Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität, der 
wirtschaftlichen Lebensfähigkeit, der Nachhaltigkeit, der 
Produktion und der Ressourceneffizienz; 

ii) Innovationen zur Unterstützung der biobasierten Wirt
schaft; 

iii) Biodiversität, Ökosystemleistungen, Bodenfunktionalität 
und nachhaltige Wasserwirtschaft; 

iv) innovative Erzeugnisse und Dienstleistungen für die in
tegrierte Versorgungskette; 

v) Erschließung neuer Erzeugnisse und Vermarktungsmög
lichkeiten für Primärerzeuger; 

vi) Lebensmittelqualität, Lebensmittelsicherheit und gesunde 
Ernährung; 

vii) Verringerung der Verluste nach der Ernte und der Le
bensmittelverschwendung. 

d) Sammlung und Verbreitung von Informationen im Bereich 
der EIP, einschließlich wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
neuer Technologien im Zusammenhang mit Innovation 
und dem Wissensaustausch sowie Austausch mit Drittlän
dern im Bereich Innovation. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur 
Festlegung des organisatorischen Aufbaus und der Arbeitsweise 
des EIP-Netzwerks. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 84 erlassen.
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Artikel 54 

Nationales Netzwerk für den ländlichen Raum 

(1) Jeder Mitgliedstaat errichtet ein nationales Netzwerk für 
den ländlichen Raum, das die Organisationen und Verwaltungen 
umfasst, die im Bereich der ländlichen Entwicklung tätig sind. 
Auch die Partnerschaft gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 ist Teil des nationalen Netzwerks für den länd
lichen Raum. 

Mitgliedstaaten mit einer regionalen Programmplanung können 
ein spezifisches Programm für die Einrichtung und das Betrei
ben ihres nationalen Netzwerks für den ländlichen Raum zur 
Genehmigung vorlegen. 

(2) Die Vernetzung durch das nationale Netzwerk für den 
ländlichen Raum soll 

a) die Beteiligung von Interessenträgern an der Umsetzung der 
Entwicklung des ländlichen Raums stärken; 

b) die Qualität der Umsetzung der Programme zur Entwicklung 
des ländlichen Raums verbessern; 

c) das breite Publikum und die potenziellen Begünstigten über 
die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums und Fi
nanzierungsmöglichkeiten informieren; 

d) die Innovation in der Landwirtschaft, der Nahrungsmittel
erzeugung, der Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten 
fördern. 

(3) Die Unterstützung aus dem ELER gemäß Artikel 51 Ab
satz 3 wird für Folgendes verwendet: 

a) die zum Betrieb des Netzwerks erforderlichen Strukturen, 

b) die Ausarbeitung und Durchführung eines Aktionsplans, der 
mindestens Folgendes umfasst: 

(i) Aktivitäten zur Sammlung von Beispielen von Vor
haben, die alle Prioritäten der Programme zur Entwick
lung des ländlichen Raums abdecken; 

(ii) Aktivitäten zur Erleichterung des thematischen und ana
lytischen Austauschs zwischen Interessenträgern der Ent
wicklung des ländlichen Raums, Austausch von Erkennt
nissen und deren Verbreitung; 

(iii) Aktivitäten zur Bereitstellung von Schulungen und Netz
werktätigkeiten für lokale Aktionsgruppen und ins
besondere technische Hilfe für Maßnahmen der gebiets
übergreifenden und transnationalen Zusammenarbeit, 
Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen lokalen Ak
tionsgruppen und der Partnersuche für die in Artikel 35 
genannte Maßnahme; 

(iv) Aktivitäten zur Bereitstellung von Netzwerktätigkeiten 
für Berater und Dienste zur Innovationsförderung; 

v) Aktivitäten zum Austausch über die Ergebnisse der Be
gleitung und Bewertung und ihre Verbreitung; 

vi) einen Kommunikationsplan einschließlich Öffentlich
keitsarbeit und Information betreffend das Programm 
zur Entwicklung des ländlichen Raums im Einverneh
men mit den Verwaltungsbehörden sowie auf eine brei
tere Öffentlichkeit abzielende Informations- und Kom
munikationstätigkeiten; 

vii) Aktivitäten zur Teilnahme am und zum Beitrag zum 
Europäischen Netzwerk für die Entwicklung des ländli
chen Raums. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur 
Festlegung der Bestimmungen für die Einrichtung und die Ar
beitsweise der nationalen Netzwerke für den ländlichen Raum 
sowie den Inhalt der spezifischen Programme nach Absatz 1 
fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfver
fahren gemäß Artikel 84 erlassen. 

TITEL IV 

EIP "LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIVITÄT UND NACH
HALTIGKEIT" 

Artikel 55 

Ziele 

(1) Die EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhal
tigkeit" verfolgt folgende Ziele: 

a) Förderung eines ressourceneffizienten, wirtschaftlich lebens
fähigen, produktiven, wettbewerbsfähigen, emissionsarmen, 
klimafreundlichen und -resistenten Agrar- und Forstsektors 
mit einem Hinarbeiten auf agrarökologische Produktionssys
teme, der in Harmonie mit den wesentlichen natürlichen 
Ressourcen funktioniert, von denen die Land- und Forstwirt
schaft abhängt; 

b) Beitrag zu einer sicheren, stetigen und nachhaltigen Versor
gung mit Lebensmitteln, Futtermitteln und Biomaterialien, 
was sowohl bestehende als auch neue Produkte betrifft; 

c) Verbesserung der Prozesse zur Bewahrung der Umwelt, zur 
Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an seine 
Auswirkungen; 

d) Brückenschlag zwischen Spitzenforschung und -technologie 
sowie den Landwirten, Waldbewirtschaftern, ländlichen Ge
meinden, Unternehmen, NRO und Beratungsdiensten. 

(2) Die EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhal
tigkeit" soll diese Ziele folgendermaßen verwirklichen: 

a) Schaffung eines Mehrwerts durch bessere Verbindung der 
Forschung mit der landwirtschaftlichen Praxis und Förderung 
eines umfassenderen Einsatzes der verfügbaren Innovations
maßnahmen;
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Artikel 54 

Nationales Netzwerk für den ländlichen Raum 

(1) Jeder Mitgliedstaat errichtet ein nationales Netzwerk für 
den ländlichen Raum, das die Organisationen und Verwaltungen 
umfasst, die im Bereich der ländlichen Entwicklung tätig sind. 
Auch die Partnerschaft gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 ist Teil des nationalen Netzwerks für den länd
lichen Raum. 

Mitgliedstaaten mit einer regionalen Programmplanung können 
ein spezifisches Programm für die Einrichtung und das Betrei
ben ihres nationalen Netzwerks für den ländlichen Raum zur 
Genehmigung vorlegen. 

(2) Die Vernetzung durch das nationale Netzwerk für den 
ländlichen Raum soll 

a) die Beteiligung von Interessenträgern an der Umsetzung der 
Entwicklung des ländlichen Raums stärken; 

b) die Qualität der Umsetzung der Programme zur Entwicklung 
des ländlichen Raums verbessern; 

c) das breite Publikum und die potenziellen Begünstigten über 
die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums und Fi
nanzierungsmöglichkeiten informieren; 

d) die Innovation in der Landwirtschaft, der Nahrungsmittel
erzeugung, der Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten 
fördern. 

(3) Die Unterstützung aus dem ELER gemäß Artikel 51 Ab
satz 3 wird für Folgendes verwendet: 

a) die zum Betrieb des Netzwerks erforderlichen Strukturen, 

b) die Ausarbeitung und Durchführung eines Aktionsplans, der 
mindestens Folgendes umfasst: 

(i) Aktivitäten zur Sammlung von Beispielen von Vor
haben, die alle Prioritäten der Programme zur Entwick
lung des ländlichen Raums abdecken; 

(ii) Aktivitäten zur Erleichterung des thematischen und ana
lytischen Austauschs zwischen Interessenträgern der Ent
wicklung des ländlichen Raums, Austausch von Erkennt
nissen und deren Verbreitung; 

(iii) Aktivitäten zur Bereitstellung von Schulungen und Netz
werktätigkeiten für lokale Aktionsgruppen und ins
besondere technische Hilfe für Maßnahmen der gebiets
übergreifenden und transnationalen Zusammenarbeit, 
Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen lokalen Ak
tionsgruppen und der Partnersuche für die in Artikel 35 
genannte Maßnahme; 

(iv) Aktivitäten zur Bereitstellung von Netzwerktätigkeiten 
für Berater und Dienste zur Innovationsförderung; 

v) Aktivitäten zum Austausch über die Ergebnisse der Be
gleitung und Bewertung und ihre Verbreitung; 

vi) einen Kommunikationsplan einschließlich Öffentlich
keitsarbeit und Information betreffend das Programm 
zur Entwicklung des ländlichen Raums im Einverneh
men mit den Verwaltungsbehörden sowie auf eine brei
tere Öffentlichkeit abzielende Informations- und Kom
munikationstätigkeiten; 

vii) Aktivitäten zur Teilnahme am und zum Beitrag zum 
Europäischen Netzwerk für die Entwicklung des ländli
chen Raums. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur 
Festlegung der Bestimmungen für die Einrichtung und die Ar
beitsweise der nationalen Netzwerke für den ländlichen Raum 
sowie den Inhalt der spezifischen Programme nach Absatz 1 
fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfver
fahren gemäß Artikel 84 erlassen. 

TITEL IV 

EIP "LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIVITÄT UND NACH
HALTIGKEIT" 

Artikel 55 

Ziele 

(1) Die EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhal
tigkeit" verfolgt folgende Ziele: 

a) Förderung eines ressourceneffizienten, wirtschaftlich lebens
fähigen, produktiven, wettbewerbsfähigen, emissionsarmen, 
klimafreundlichen und -resistenten Agrar- und Forstsektors 
mit einem Hinarbeiten auf agrarökologische Produktionssys
teme, der in Harmonie mit den wesentlichen natürlichen 
Ressourcen funktioniert, von denen die Land- und Forstwirt
schaft abhängt; 

b) Beitrag zu einer sicheren, stetigen und nachhaltigen Versor
gung mit Lebensmitteln, Futtermitteln und Biomaterialien, 
was sowohl bestehende als auch neue Produkte betrifft; 

c) Verbesserung der Prozesse zur Bewahrung der Umwelt, zur 
Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an seine 
Auswirkungen; 

d) Brückenschlag zwischen Spitzenforschung und -technologie 
sowie den Landwirten, Waldbewirtschaftern, ländlichen Ge
meinden, Unternehmen, NRO und Beratungsdiensten. 

(2) Die EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhal
tigkeit" soll diese Ziele folgendermaßen verwirklichen: 

a) Schaffung eines Mehrwerts durch bessere Verbindung der 
Forschung mit der landwirtschaftlichen Praxis und Förderung 
eines umfassenderen Einsatzes der verfügbaren Innovations
maßnahmen;
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b) Förderung der schnelleren und breiteren Umsetzung innova
tiver Lösungen in die Praxis und 

c) Unterrichtung der wissenschaftlichen Gemeinschaft über den 
Forschungsbedarf der landwirtschaftlichen Praxis. 

(3) Der ELER trägt zu den Zielen der EIP "Landwirtschaftliche 
Produktivität und Nachhaltigkeit" bei, indem er die in Artikel 56 
genannten operationellen Gruppen der EIP und das in Artikel 53 
genannte EIP-Netzwerk gemäß Artikel 35 unterstützt. 

Artikel 56 

Operationelle Gruppen 

(1) Die operationellen Gruppen der EIP sind Teil der EIP 
"Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit". Sie wer
den von interessierten Akteuren wie Landwirten, Forschern, Be
ratern sowie Unternehmen des Agrar- und Nahrungsmittelsek
tors gegründet, die für das Erreichen der Ziele der EIP relevant 
sind. 

(2) Die operationellen Gruppen der EIP legen interne Ver
fahren fest, die sicherstellen, dass ihre Tätigkeit und ihre Ent
scheidungsfindung transparent sind und dass Interessenkonflikte 
vermieden werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten entscheiden im Rahmen ihrer Pro
gramme, in welchem Umfang sie die operationellen Gruppen 
unterstützen. 

Artikel 57 

Aufgaben der operationellen Gruppen 

(1) Die operationellen Gruppen der EIP stellen einen Plan auf, 
der Folgendes enthält: 

a) eine Beschreibung des innovativen Projekts, das entwickelt, 
getestet, angepasst oder durchgeführt werden soll; 

b) eine Beschreibung der erwarteten Ergebnisse und des Beitrags 
zum EIP-Ziel der Verbesserung der Produktivität und der 
nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung. 

(2) Bei der Durchführung ihrer innovativen Projekte müssen 
die operationellen Gruppen 

a) Beschlüsse über die Ausarbeitung und Umsetzung innovati
ver Aktionen fassen und 

b) innovative Vorhaben anhand von Maßnahmen durchführen, 
die im Rahmen der Programme zur Entwicklung des ländli
chen Raums finanziert werden. 

(3) Die operationellen Gruppen verbreiten die Ergebnisse ih
rer Projekte, insbesondere durch das EIP-Netzwerk. 

TITEL V 

FINANZBESTIMMUNGEN 

Artikel 58 

Finanzmittel und ihre Aufteilung 

(1) Unbeschadet der Absätze 5, 6 und 7 des vorliegenden 
Artikels beläuft sich der Gesamtbetrag für die Unionsförderung 
der Entwicklung des ländlichen Raums gemäß dieser Verord
nung für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. De
zember 2020 auf 84 936 Mio. EUR zu Preisen von 2011 im 
Einklang mit dem mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 
2014 bis 2020. 

(2) 0,25 % der in Absatz 1 genannten Mittel sind zur Finan
zierung der technischen Hilfe für die Kommission gemäß Arti
kel 51 Absatz 1 bestimmt. 

(3) Im Hinblick auf ihre Programmierung und ihre künftige 
Einsetzung in den Gesamthaushaltsplan der Union werden die 
in Absatz 1 genannten Beträge mit 2 % pro Jahr indexiert. 

(4) Die jährliche Aufteilung des in Absatz 1 genannten Be
trags – nach Abzug des in Absatz 2 genannten Betrags – auf die 
Mitgliedstaaten ist in Anhang I festgelegt. 

(5) Die von einem Mitgliedstaat nach Artikel 14 Absatz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 übertragenen Finanzmittel 
werden von den diesem Mitgliedstaat gemäß Absatz 4 zugewie
senen Beträgen abgezogen. 

(6) Die dem ELER in Anwendung von Artikel 7 Absatz 2 
und Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 
übertragenen Finanzmittel sowie die dem ELER in Anwendung 
der Artikel 10b und 136 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des 
Rates ( 1 ) für das Kalenderjahr 2013 übertragenen Finanzmittel 
werden auch bei der jährlichen Aufteilung gemäß Absatz 4 
einbezogen 

(7) Um den Entwicklungen hinsichtlich der jährlichen Auf
teilung gemäß Absatz 4, einschließlich der Übertragungen ge
mäß den Absätzen 5 und 6, Rechnung zu tragen oder um 
technische Anpassungen ohne eine Änderung der Gesamtzuwei
sungen vorzunehmen oder um nach Annahme dieser Verord
nung jeder anderen in einem Gesetzgebungsakt vorgesehenen 
Änderung Rechnung zu tragen, wird der Kommission die Be
fugnis übertragen, gemäß Artikel 83 die Obergrenzen in An
hang I zu überprüfen.
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(8) Für die Zwecke der Zuweisung der leistungsbezogenen 
Reserve gemäß Artikel 22 Absätze 3 und 4 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 werden die verfügbaren, gemäß Artikel 43 
der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 für den ELER erhobenen 
zweckgebundenen Einnahmen zu den in Artikel 20 der Verord
nung (EG) Nr. 1303/2013 genannten Beträgen hinzugefügt. 
Diese verfügbaren zweckgebundenen Einnahmen werden den 
Mitgliedstaaten entsprechend ihrem Anteil an dem Gesamt
betrag der Förderung aus dem ELER zugewiesen. 

Artikel 59 

Beteiligung des Fonds 

(1) In der Entscheidung zur Genehmigung eines Programms 
zur Entwicklung des ländlichen Raums wird die Höchstbetei
ligung des ELER für das Programm festgesetzt. Die Mittelzuwei
sungen für die weniger entwickelten Regionen werden in der 
Entscheidung, soweit erforderlich, gesondert ausgewiesen. 

(2) Die ELER-Beteiligung wird auf der Grundlage der förder
fähigen öffentlichen Ausgaben berechnet. 

(3) Mit den Programmen zur Entwicklung des ländlichen 
Raums wird für alle Maßnahmen ein einheitlicher Beteiligungs
satz des ELER festgelegt. Gegebenenfalls wird für die weniger 
entwickelten Regionen, die Regionen in äußerster Randlage und 
die kleineren Inseln des Ägäischen Meeres im Sinne der Ver
ordnung (EWG) Nr. 2019/93 sowie für Übergangsregionen ein 
getrennter Beteiligungssatz des ELER festgelegt. Der Höchstsatz 
der ELER-Beteiligung beläuft sich auf 

a) 85 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben in den weni
ger entwickelten Regionen, den Regionen in äußerster Rand
lage und den kleineren Inseln des Ägäischen Meeres im 
Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2019/93; 

b) 75 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben für alle Regio
nen, deren Pro-Kopf-BIP im Zeitraum 2007-2013 weniger 
als 75 % des Durchschnitts der EU-25 für den Bezugszeit
raum betrug, deren Pro-Kopf-BIP jedoch über 75 % des BIP- 
Durchschnitts der EU-27 liegt; 

c) 63 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben für diejenigen 
Übergangsregionen, die nicht unter Buchstabe b dieses Ab
satzes fallen; 

d) 53 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben in den übrigen 
Regionen. 

Der Mindestsatz der ELER-Beteiligung wird auf 20 % festgelegt. 

(4) Abweichend von Absatz 3 beläuft sich der Höchstsatz der 
ELER-Beteiligung auf 

a) 80 % für die Maßnahmen im Sinne der Artikel 14, 27 und 
35 für die lokale Entwicklung nach LEADER gemäß Arti
kel 32 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und für Vor
haben gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i. 
Dieser Satz kann für die Programme der weniger entwickel
ten Regionen, der Regionen in äußerster Randlage, der 

kleineren Inseln des Ägäischen Meeres im Sinne der Verord
nung (EWG) Nr. 2019/93 und der in Absatz 3 Buchstaben b 
und c genannten Übergangsregionen auf höchstens 90 % 
angehoben werden; 

b) 75 % für Vorhaben im Hinblick auf die Ziele des Umwelt
schutzes und der Eindämmung des Klimawandels und An
passung an seine Auswirkungen im Sinne der Artikel 17, 
Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben a und b, Artikel 28, 29, 
30, 31 und 34; 

c) 100 % für Finanzierungsinstrumente der Union nach Arti
kel 38 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013; 

d) den um zusätzliche 10 Prozentpunkte angehobenen Betei
ligungssatz für die betreffende Maßnahme bei Beiträgen zu 
Finanzierungsinstrumenten nach Artikel 38 Absatz 1 Buch
stabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013; 

e) 100 % für Vorhaben, die mit Mitteln finanziert werden, die 
dem ELER gemäß Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 
1 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 übertragen wurden; 

f) 100 % für eine Zuweisung an Portugal in Höhe von 
500 Mio. EUR zu Preisen von 2011 und für eine Zuweisung 
an Zypern in Höhe von 7 Mio. EUR zu Preisen von 2011, 
sofern diese Mitgliedstaaten am 1. Januar 2014 oder danach 
einen finanziellen Beistand gemäß den Artikeln 136 und 
143 AEUV erhalten; dies gilt bis 2016, wenn die Anwen
dung der vorliegenden Bestimmung erneut geprüft wird; 

g) bei Mitgliedstaaten, die am 1. Januar 2014 oder danach 
einen finanziellen Beistand gemäß den Artikeln 136 und 
143 AEUV erhalten, kann der sich aus der Anwendung 
des Artikels 24 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 ergebende ELER-Beteiligungssatz um maxi
mal zusätzliche 10 Prozentpunkte – jedoch höchstens bis 
auf 95 % – für Ausgaben angehoben werden, die von diesen 
Mitgliedstaaten in den ersten beiden Jahren der Umsetzung 
des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums ge
tätigt werden. Der ELER- Beteiligungssatz, der ohne diese 
Ausnahmeregelung anwendbar wäre, muss jedoch für die 
im Programmplanungszeitraum getätigten gesamten öffent
lichen Ausgaben eingehalten werden. 

(5) Mindestens 5 % und im Falle Kroatiens 2,5 % der gesam
ten ELER-Beteiligung zum Programm für die Entwicklung des 
ländlichen Raums sind für LEADER vorzubehalten. 

(6) Mindestens 30 % der Gesamtbeteiligung des ELER am 
Programm für die Entwicklung des ländlichen Raums sind für 
Maßnahmen nach den folgenden Artikeln vorzubehalten: Arti
kel 17 für umwelt- und klimaschutzbezogene Investitionen, Ar
tikel 21, 28, 29 und 30 mit Ausnahme der Zahlungen im 
Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie, und Artikel 31, 
32 und 34. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für die Regionen in äußerster Randlage 
und die überseeischen Gebiete der Mitgliedstaaten.
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(8) Für die Zwecke der Zuweisung der leistungsbezogenen 
Reserve gemäß Artikel 22 Absätze 3 und 4 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 werden die verfügbaren, gemäß Artikel 43 
der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 für den ELER erhobenen 
zweckgebundenen Einnahmen zu den in Artikel 20 der Verord
nung (EG) Nr. 1303/2013 genannten Beträgen hinzugefügt. 
Diese verfügbaren zweckgebundenen Einnahmen werden den 
Mitgliedstaaten entsprechend ihrem Anteil an dem Gesamt
betrag der Förderung aus dem ELER zugewiesen. 

Artikel 59 

Beteiligung des Fonds 

(1) In der Entscheidung zur Genehmigung eines Programms 
zur Entwicklung des ländlichen Raums wird die Höchstbetei
ligung des ELER für das Programm festgesetzt. Die Mittelzuwei
sungen für die weniger entwickelten Regionen werden in der 
Entscheidung, soweit erforderlich, gesondert ausgewiesen. 

(2) Die ELER-Beteiligung wird auf der Grundlage der förder
fähigen öffentlichen Ausgaben berechnet. 

(3) Mit den Programmen zur Entwicklung des ländlichen 
Raums wird für alle Maßnahmen ein einheitlicher Beteiligungs
satz des ELER festgelegt. Gegebenenfalls wird für die weniger 
entwickelten Regionen, die Regionen in äußerster Randlage und 
die kleineren Inseln des Ägäischen Meeres im Sinne der Ver
ordnung (EWG) Nr. 2019/93 sowie für Übergangsregionen ein 
getrennter Beteiligungssatz des ELER festgelegt. Der Höchstsatz 
der ELER-Beteiligung beläuft sich auf 

a) 85 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben in den weni
ger entwickelten Regionen, den Regionen in äußerster Rand
lage und den kleineren Inseln des Ägäischen Meeres im 
Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2019/93; 

b) 75 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben für alle Regio
nen, deren Pro-Kopf-BIP im Zeitraum 2007-2013 weniger 
als 75 % des Durchschnitts der EU-25 für den Bezugszeit
raum betrug, deren Pro-Kopf-BIP jedoch über 75 % des BIP- 
Durchschnitts der EU-27 liegt; 

c) 63 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben für diejenigen 
Übergangsregionen, die nicht unter Buchstabe b dieses Ab
satzes fallen; 

d) 53 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben in den übrigen 
Regionen. 

Der Mindestsatz der ELER-Beteiligung wird auf 20 % festgelegt. 

(4) Abweichend von Absatz 3 beläuft sich der Höchstsatz der 
ELER-Beteiligung auf 

a) 80 % für die Maßnahmen im Sinne der Artikel 14, 27 und 
35 für die lokale Entwicklung nach LEADER gemäß Arti
kel 32 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und für Vor
haben gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i. 
Dieser Satz kann für die Programme der weniger entwickel
ten Regionen, der Regionen in äußerster Randlage, der 

kleineren Inseln des Ägäischen Meeres im Sinne der Verord
nung (EWG) Nr. 2019/93 und der in Absatz 3 Buchstaben b 
und c genannten Übergangsregionen auf höchstens 90 % 
angehoben werden; 

b) 75 % für Vorhaben im Hinblick auf die Ziele des Umwelt
schutzes und der Eindämmung des Klimawandels und An
passung an seine Auswirkungen im Sinne der Artikel 17, 
Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben a und b, Artikel 28, 29, 
30, 31 und 34; 

c) 100 % für Finanzierungsinstrumente der Union nach Arti
kel 38 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013; 

d) den um zusätzliche 10 Prozentpunkte angehobenen Betei
ligungssatz für die betreffende Maßnahme bei Beiträgen zu 
Finanzierungsinstrumenten nach Artikel 38 Absatz 1 Buch
stabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013; 

e) 100 % für Vorhaben, die mit Mitteln finanziert werden, die 
dem ELER gemäß Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 
1 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 übertragen wurden; 

f) 100 % für eine Zuweisung an Portugal in Höhe von 
500 Mio. EUR zu Preisen von 2011 und für eine Zuweisung 
an Zypern in Höhe von 7 Mio. EUR zu Preisen von 2011, 
sofern diese Mitgliedstaaten am 1. Januar 2014 oder danach 
einen finanziellen Beistand gemäß den Artikeln 136 und 
143 AEUV erhalten; dies gilt bis 2016, wenn die Anwen
dung der vorliegenden Bestimmung erneut geprüft wird; 

g) bei Mitgliedstaaten, die am 1. Januar 2014 oder danach 
einen finanziellen Beistand gemäß den Artikeln 136 und 
143 AEUV erhalten, kann der sich aus der Anwendung 
des Artikels 24 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 ergebende ELER-Beteiligungssatz um maxi
mal zusätzliche 10 Prozentpunkte – jedoch höchstens bis 
auf 95 % – für Ausgaben angehoben werden, die von diesen 
Mitgliedstaaten in den ersten beiden Jahren der Umsetzung 
des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums ge
tätigt werden. Der ELER- Beteiligungssatz, der ohne diese 
Ausnahmeregelung anwendbar wäre, muss jedoch für die 
im Programmplanungszeitraum getätigten gesamten öffent
lichen Ausgaben eingehalten werden. 

(5) Mindestens 5 % und im Falle Kroatiens 2,5 % der gesam
ten ELER-Beteiligung zum Programm für die Entwicklung des 
ländlichen Raums sind für LEADER vorzubehalten. 

(6) Mindestens 30 % der Gesamtbeteiligung des ELER am 
Programm für die Entwicklung des ländlichen Raums sind für 
Maßnahmen nach den folgenden Artikeln vorzubehalten: Arti
kel 17 für umwelt- und klimaschutzbezogene Investitionen, Ar
tikel 21, 28, 29 und 30 mit Ausnahme der Zahlungen im 
Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie, und Artikel 31, 
32 und 34. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für die Regionen in äußerster Randlage 
und die überseeischen Gebiete der Mitgliedstaaten.
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(7) Wenn ein Mitgliedstaat ein nationales Programm und ein 
Bündel von regionalen Programmen vorlegt, gelten Absätze 5 
und 6 nicht für das nationale Programm. Die Beteiligung des 
ELER am nationalen Programm wird bei der Berechnung des 
Prozentsatzes nach Absätze 5 und 6 für die einzelnen regiona
len Programme proportional zum Anteil des jeweiligen regiona
len Programms an der nationalen Zuweisung berücksichtigt. 

(8) Für eine aus dem ELER kofinanzierte Ausgabe kann nicht 
gleichzeitig eine Beteiligung der Strukturfonds, des Kohäsions
fonds oder sonstiger Unionsfinanzinstrumente gewährt werden. 

(9) Bei Unternehmensbeihilfen sind in Bezug auf die Beträge 
der öffentlichen Beihilfen die festgesetzten Höchstgrenzen für 
staatliche Beihilfen einzuhalten, soweit in dieser Verordnung 
nichts anderes festgelegt ist. 

Artikel 60 

Förderfähigkeit von Ausgaben 

(1) Abweichend von Artikel 65 Absatz 9 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 können die Programme zur Entwicklung 
des ländlichen Raums im Fall von Dringlichkeitsmaßnahmen 
aufgrund von Naturkatastrophen vorsehen, dass die Förderfähig
keit von Ausgaben im Zusammenhang mit Programmänderun
gen ab dem Zeitpunkt beginnt, an dem die Naturkatastrophe 
eingetreten ist. 

(2) Die Ausgaben kommen nur dann für eine ELER-Betei
ligung in Betracht, wenn sie für Vorhaben getätigt werden, die 
nach den in Artikel 49 genannten Auswahlkriterien von der 
Verwaltungsbehörde des betreffenden Programms oder unter 
deren Verantwortung beschlossen wurden. 

Mit Ausnahme der allgemeinen Kosten im Sinne von Artikel 45 
Absatz 2 Buchstabe c gelten für Investitionsvorhaben im Rah
men von Maßnahmen, die in den Anwendungsbereich von Ar
tikel 42 AEUV fallen, nur Ausgaben als förderfähig, die ent
standen sind, nachdem der zuständigen Behörde ein Antrag 
vorgelegt worden ist. 

Die Mitgliedstaaten können in ihren Programmen vorsehen, 
dass nur diejenigen Ausgaben förderfähig sind, die entstanden 
sind, nachdem der Förderantrag von der zuständigen Behörde 
genehmigt wurde. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Ar
tikel 51 Absätze 1 und 2. 

(4) Zahlungen von Begünstigten sind durch Rechnungen und 
Zahlungsnachweise zu belegen. Ist dies nicht möglich, so sind 
die Zahlungen durch gleichwertige Unterlagen zu belegen, aus
genommen bei Förderarten gemäß Artikel 67 Absatz 1 Buch
staben b, c und d der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013. 

Artikel 61 

Förderfähige Ausgaben 

(1) Werden die laufenden Kosten durch eine finanzielle Un
terstützung gemäß dieser Verordnung gedeckt, so sind folgende 
Arten von Kosten förderfähig: 

a) Betriebskosten, 

b) Personalkosten, 

c) Schulungskosten, 

d) Kosten im Zusammenhang mit Öffentlichkeitsarbeit, 

e) Finanzkosten, 

f) Netzwerkkosten. 

(2) Studien gelten nur als förderfähige Ausgaben, wenn sie 
mit einem bestimmten Vorhaben im Rahmen des Programms 
oder den spezifischen Zielen und Vorgaben des Programms ver
bunden sind. 

(3) Sachleistungen in Form von Erbringung von Arbeitsleis
tungen und Bereitstellung von Waren, Dienstleistungen, Grund
stücken und Immobilien, für die keine durch Rechnungen oder 
gleichwertige Belege nachgewiesene Barzahlung erfolgt ist, kön
nen förderfähig sein, vorausgesetzt, die Bedingungen des Arti
kels 69 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sind erfüllt. 

Artikel 62 

Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle von ihnen 
geplanten Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums 
überprüft und kontrolliert werden können. Zu diesem Zweck 
legen die Verwaltungsbehörde und die Zahlstelle jedes Pro
gramms zur Entwicklung des ländlichen Raums eine Ex-ante- 
Bewertung der Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der in 
dieses Programm aufzunehmenden Maßnahmen vor. Die Ver
waltungsbehörde und die Zahlstelle nehmen ferner die Bewer
tung der Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnah
men während der Durchführung des Programms zur Entwick
lung des ländlichen Raums vor. Bei der Ex-ante-Bewertung und 
der Bewertung während des Durchführungszeitraums werden 
die Ergebnisse der Kontrollen im vorhergehenden und im lau
fenden Programmplanungszeitraum berücksichtigt. Lässt die Be
wertung erkennen, dass die Anforderungen an die Überprüfbar
keit und Kontrollierbarkeit nicht erfüllt werden, so müssen die 
betreffenden Maßnahmen entsprechend angepasst werden. 

(2) Wird eine Beihilfe auf der Grundlage von Standardkosten 
oder zusätzlichen Kosten und Einkommensverlusten gewährt, so 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die einschlägigen Berech
nungen angemessen und korrekt sind und im Voraus auf der 
Grundlage einer fairen, ausgewogenen und überprüfbaren Be
rechnung erstellt wurden. Zu diesem Zweck nimmt eine Stelle, 
die von den für die Durchführung des Programms verantwort
lichen Behörden funktionell unabhängig ist und die über ent
sprechende Erfahrung verfügt, die Berechnung vor oder bestä
tigt, dass die Berechnungen angemessen und korrekt sind. Eine 
Erklärung, mit der bestätigt wird, dass die Berechnungen an
gemessen und korrekt sind, muss Teil des Programms für die 
Entwicklung des ländlichen Raums sein.
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Artikel 63 

Vorschüsse 

(1) Die Zahlung von Vorschüssen ist an die Leistung einer 
Bankgarantie oder einer gleichwertigen Sicherheit gebunden, die 
100 % der Höhe des Vorschusses entspricht. Für die Zahlung 
dieser Vorschüsse kommen als öffentliche Empfänger nur Kom
munen, regionale Behörden und deren Zusammenschlüsse so
wie Einrichtungen des öffentlichen Rechts in Betracht. 

Eine von einer Behörde als Garantie bereitgestellte Fazilität ist 
als einer in Unterabsatz 1 genannten Sicherheit gleichwertig zu 
betrachten, sofern sich diese Behörde verpflichtet, den durch die 
Bürgschaft gedeckten Betrag zu zahlen, wenn festgestellt wird, 
dass kein Anspruch auf den gezahlten Vorschuss bestand. 

(2) Die Garantie kann freigegeben werden, wenn die zustän
dige Zahlstelle feststellt, dass der Betrag der tatsächlichen Aus
gaben, die dem öffentlichen Beitrag zum Vorhaben entsprechen, 
den Betrag des Vorschusses überschreitet. 

TITEL VI 

VERWALTUNG, KONTROLLE UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Artikel 64 

Aufgaben der Kommission 

Um sicherzustellen, dass im Rahmen der geteilten Mittelverwal
tung der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
gemäß Artikel 317 AEUV gewahrt wird, führt die Kommission 
die in der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 vorgesehenen Maß
nahmen und Kontrollen durch. 

Artikel 65 

Aufgaben der Mitgliedstaaten 

(1) Zum wirksamen Schutz der finanziellen Interessen der 
Union erlassen die Mitgliedstaaten alle erforderlichen Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften im Einklang mit Artikel 58 Absatz 
1 der Verordnung (EG) Nr. 1306/2013. 

(2) Die Mitgliedstaaten benennen für jedes Programm zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 

a) die Verwaltungsbehörde, die das betreffende Programm ver
waltet; hierbei kann es sich um eine staatliche oder eine 
private Stelle handeln, die auf nationaler oder regionaler 
Ebene tätig wird, oder um den Mitgliedstaat selbst, wenn 
er diese Aufgabe durchführt, 

b) die zugelassene Zahlstelle im Sinne des Artikels 7 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1306/2013, 

c) die bescheinigende Stelle im Sinne des Artikels 9 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1306/2013. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen bei jedem Programm zur Ent
wicklung des ländlichen Raums sicher, dass das entsprechende 
Verwaltungs- und Kontrollsystem in einer Weise eingerichtet 
wurde, dass gewährleistet ist, dass eine klare Zuweisung der 

Funktionen sowie eine angemessene Trennung zwischen den 
Funktionen der mit der Verwaltung betrauten Stelle und den 
Funktionen anderer Stellen erfolgt. Die Mitgliedstaaten sind da
für verantwortlich, dass die Systeme während des gesamten 
Planungszeitraums wirksam funktionieren. 

(4) Die Mitgliedstaaten legen die Aufgaben der Verwaltungs
behörde, der Zahlstelle und der lokalen Aktionsgruppen im 
Rahmen von LEADER hinsichtlich der Anwendung der Förder
fähigkeits- und Auswahlkriterien und des Projektauswahlverfah
rens genau fest. 

Artikel 66 

Verwaltungsbehörde 

(1) Die Verwaltungsbehörde ist verantwortlich dafür, dass das 
Programm effizient, wirksam und ordnungsgemäß verwaltet 
und durchgeführt wird, und hat insbesondere 

a) sicherzustellen, dass es ein angemessen sicheres elektro
nisches System gibt, um die für die Zwecke der Begleitung 
und Bewertung erforderlichen statistischen Informationen 
über das Programm und seine Durchführung aufzuzeichnen, 
zu erfassen, zu verwalten und mitzuteilen, insbesondere die 
Informationen, die für die Feststellung der Fortschritte bei 
der Verwirklichung der festgelegten Ziele und Prioritäten er
forderlich sind; 

b) der Kommission bis zum 31. Januar und 31. Oktober jedes 
Programmjahres sachdienliche Indikatordaten über die zur 
Finanzierung ausgewählten Vorhaben zu übermitteln, ein
schließlich der Informationen über Output- und Finanz- In
dikatoren; 

c) dafür zu sorgen, dass die Begünstigten und die sonstigen an 
der Durchführung der Vorhaben beteiligten Stellen 

i) über ihre aus der Beihilfegewährung resultierenden Ver
pflichtungen unterrichtet sind und entweder gesondert 
über alle das Vorhaben betreffenden Vorgänge Buch füh
ren oder für diese einen geeigneten Buchführungscode 
verwenden; 

ii) sich bewusst sind, dass sie der Verwaltungsbehörde ein
schlägige Daten zu liefern sowie Aufzeichnungen über die 
erzielten Erträge und Ergebnisse anzufertigen haben; 

d) sicherzustellen, dass die Ex-ante-Bewertung gemäß Artikel 55 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 dem Bewertungs- und 
Begleitungssystem entspricht, dieses System zu akzeptieren 
und es der Kommission vorzulegen; 

e) dafür zu sorgen, dass der Bewertungsplan gemäß Artikel 56 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 eingeführt worden ist, 
dass die Ex-post-Programmbewertung gemäß Artikel 57 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 innerhalb der in der ge
nannten Verordnung festgesetzten Fristen durchgeführt wird, 
dass diese Bewertungen dem Begleitungs- und Bewertungs
system entsprechen und sie dem Begleitausschuss und der 
Kommission vorzulegen;
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Artikel 63 

Vorschüsse 

(1) Die Zahlung von Vorschüssen ist an die Leistung einer 
Bankgarantie oder einer gleichwertigen Sicherheit gebunden, die 
100 % der Höhe des Vorschusses entspricht. Für die Zahlung 
dieser Vorschüsse kommen als öffentliche Empfänger nur Kom
munen, regionale Behörden und deren Zusammenschlüsse so
wie Einrichtungen des öffentlichen Rechts in Betracht. 

Eine von einer Behörde als Garantie bereitgestellte Fazilität ist 
als einer in Unterabsatz 1 genannten Sicherheit gleichwertig zu 
betrachten, sofern sich diese Behörde verpflichtet, den durch die 
Bürgschaft gedeckten Betrag zu zahlen, wenn festgestellt wird, 
dass kein Anspruch auf den gezahlten Vorschuss bestand. 

(2) Die Garantie kann freigegeben werden, wenn die zustän
dige Zahlstelle feststellt, dass der Betrag der tatsächlichen Aus
gaben, die dem öffentlichen Beitrag zum Vorhaben entsprechen, 
den Betrag des Vorschusses überschreitet. 

TITEL VI 

VERWALTUNG, KONTROLLE UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Artikel 64 

Aufgaben der Kommission 

Um sicherzustellen, dass im Rahmen der geteilten Mittelverwal
tung der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
gemäß Artikel 317 AEUV gewahrt wird, führt die Kommission 
die in der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 vorgesehenen Maß
nahmen und Kontrollen durch. 

Artikel 65 

Aufgaben der Mitgliedstaaten 

(1) Zum wirksamen Schutz der finanziellen Interessen der 
Union erlassen die Mitgliedstaaten alle erforderlichen Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften im Einklang mit Artikel 58 Absatz 
1 der Verordnung (EG) Nr. 1306/2013. 

(2) Die Mitgliedstaaten benennen für jedes Programm zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 

a) die Verwaltungsbehörde, die das betreffende Programm ver
waltet; hierbei kann es sich um eine staatliche oder eine 
private Stelle handeln, die auf nationaler oder regionaler 
Ebene tätig wird, oder um den Mitgliedstaat selbst, wenn 
er diese Aufgabe durchführt, 

b) die zugelassene Zahlstelle im Sinne des Artikels 7 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1306/2013, 

c) die bescheinigende Stelle im Sinne des Artikels 9 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1306/2013. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen bei jedem Programm zur Ent
wicklung des ländlichen Raums sicher, dass das entsprechende 
Verwaltungs- und Kontrollsystem in einer Weise eingerichtet 
wurde, dass gewährleistet ist, dass eine klare Zuweisung der 

Funktionen sowie eine angemessene Trennung zwischen den 
Funktionen der mit der Verwaltung betrauten Stelle und den 
Funktionen anderer Stellen erfolgt. Die Mitgliedstaaten sind da
für verantwortlich, dass die Systeme während des gesamten 
Planungszeitraums wirksam funktionieren. 

(4) Die Mitgliedstaaten legen die Aufgaben der Verwaltungs
behörde, der Zahlstelle und der lokalen Aktionsgruppen im 
Rahmen von LEADER hinsichtlich der Anwendung der Förder
fähigkeits- und Auswahlkriterien und des Projektauswahlverfah
rens genau fest. 

Artikel 66 

Verwaltungsbehörde 

(1) Die Verwaltungsbehörde ist verantwortlich dafür, dass das 
Programm effizient, wirksam und ordnungsgemäß verwaltet 
und durchgeführt wird, und hat insbesondere 

a) sicherzustellen, dass es ein angemessen sicheres elektro
nisches System gibt, um die für die Zwecke der Begleitung 
und Bewertung erforderlichen statistischen Informationen 
über das Programm und seine Durchführung aufzuzeichnen, 
zu erfassen, zu verwalten und mitzuteilen, insbesondere die 
Informationen, die für die Feststellung der Fortschritte bei 
der Verwirklichung der festgelegten Ziele und Prioritäten er
forderlich sind; 

b) der Kommission bis zum 31. Januar und 31. Oktober jedes 
Programmjahres sachdienliche Indikatordaten über die zur 
Finanzierung ausgewählten Vorhaben zu übermitteln, ein
schließlich der Informationen über Output- und Finanz- In
dikatoren; 

c) dafür zu sorgen, dass die Begünstigten und die sonstigen an 
der Durchführung der Vorhaben beteiligten Stellen 

i) über ihre aus der Beihilfegewährung resultierenden Ver
pflichtungen unterrichtet sind und entweder gesondert 
über alle das Vorhaben betreffenden Vorgänge Buch füh
ren oder für diese einen geeigneten Buchführungscode 
verwenden; 

ii) sich bewusst sind, dass sie der Verwaltungsbehörde ein
schlägige Daten zu liefern sowie Aufzeichnungen über die 
erzielten Erträge und Ergebnisse anzufertigen haben; 

d) sicherzustellen, dass die Ex-ante-Bewertung gemäß Artikel 55 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 dem Bewertungs- und 
Begleitungssystem entspricht, dieses System zu akzeptieren 
und es der Kommission vorzulegen; 

e) dafür zu sorgen, dass der Bewertungsplan gemäß Artikel 56 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 eingeführt worden ist, 
dass die Ex-post-Programmbewertung gemäß Artikel 57 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 innerhalb der in der ge
nannten Verordnung festgesetzten Fristen durchgeführt wird, 
dass diese Bewertungen dem Begleitungs- und Bewertungs
system entsprechen und sie dem Begleitausschuss und der 
Kommission vorzulegen;
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f) dem Begleitausschuss die erforderlichen Informationen und 
Unterlagen zu übermitteln, die es ihm ermöglichen, die Um
setzung des Programms unter Berücksichtigung von dessen 
spezifischen Zielen und Prioritäten zu begleiten; 

g) den jährlichen Zwischenbericht einschließlich der aggregier
ten Beobachtungstabellen zu erstellen und ihn nach Bestäti
gung durch den Begleitausschuss der Kommission vorzule
gen; 

h) sicherzustellen, dass die Zahlstelle vor der Bewilligung der 
Zahlungen alle notwendigen Auskünfte erhält, und zwar ins
besondere über die angewendeten Verfahren und die durch
geführten Kontrollen bei den für eine Finanzierung aus
gewählten Vorhaben; 

i) die Öffentlichkeitsarbeit für das Programm sicherzustellen, 
einschließlich durch das nationale Netzwerk für den ländli
chen Raum, indem die potenziellen Begünstigten, die Berufs
verbände, die Wirtschafts- und Sozialpartner, die Einrichtun
gen für die Förderung der Gleichstellung von Männern und 
Frauen sowie die einschlägigen Nichtregierungsorganisatio
nen, einschließlich der Umweltorganisationen, über die durch 
das Programm gebotenen Möglichkeiten und die Regelungen 
für die Inanspruchnahme der Fördermittel des Programms, 
die Begünstigten über den Unionsbeitrag und die allgemeine 
Öffentlichkeit über die Rolle der Union im Zusammenhang 
mit dem Programm unterrichtet werden. 

(2) Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehörde kann eine 
oder mehrere zwischengeschaltete Stellen, einschließlich lokaler 
Behörden, Stellen für regionale Entwicklung oder Nichtregie
rungsorganisationen, benennen, um die Vorhaben zur Entwick
lung des ländlichen Raums zu verwalten und durchzuführen. 

Wird ein Teil ihrer Aufgaben einer anderen Stelle übertragen, so 
behält die Verwaltungsbehörde dennoch weiterhin die volle Ver
antwortung für die Effizienz und Ordnungsmäßigkeit der Ver
waltung und Durchführung dieser Aufgaben. Die Verwaltungs
behörde sorgt für geeignete Bestimmungen, damit die andere 
Stelle alle erforderlichen Angaben und Informationen für die 
Durchführung dieser Aufgaben erhält. 

(3) Umfasst das Programm zur Entwicklung des ländlichen 
Raums ein thematisches Teilprogramm gemäß Artikel 7, so 
kann die Verwaltungsbehörde eine oder mehrere zwischen
geschaltete Stellen einschließlich lokaler Behörden, lokaler Ak
tionsgruppen oder Nichtregierungsorganisationen benennen, um 
diese Strategie zu verwalten und durchzuführen. Absatz 2 gilt in 
diesem Fall. 

Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass die Vorhaben und 
Ergebnisse dieses thematischen Teilprogramms für die Zwecke 
des Begleitungs- und Bewertungssystems gemäß Artikel 67 ge
sondert ausgewiesen werden. 

(4) Verfügt ein Mitgliedstaat über mehr als ein Programm, so 
kann unbeschadet der Aufgaben der Zahlstellen und sonstigen 
Einrichtungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 eine 
Koordinierungsstelle benannt werden, die für ein einheitliches 
Vorgehen bei der Verwaltung der Mittel sorgt und die als Bin
deglied zwischen der Kommission und den nationalen Verwal
tungsbehörden fungiert. 

(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur 
Festlegung einheitlicher Bedingungen für die Anwendung der 
Informations-und Publizitätsverpflichtungen nach Absatz 1 
Buchstabe i. 

TITEL VII 

BEGLEITUNG UND BEWERTUNG 

KAPITEL I 

Allgemeine Vorschriften 

A b s c h n i t t 1 

E i n r i c h t u n g u n d Z i e l e e i n e s B e g l e i t u n g s - 
u n d B e w e r t u n g s s y s t e m s 

Artikel 67 

Begleitungs- und Bewertungssystem 

Gemäß diesem Titel wird in Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten ein gemeinsames Beglei
tungs- und Bewertungssystem erarbeitet, das von der Kommis
sion im Wege von Durchführungsrechtsakten angenommen 
wird. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfver
fahren gemäß Artikel 84 erlassen. 

Artikel 68 

Ziele 

Mit dem Begleitungs- und Bewertungssystem 

a) sollen die Fortschritte und Verwirklichungen der Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums aufgezeigt sowie die Aus
wirkungen, die Wirksamkeit, Effizienz und Zweckdienlichkeit 
der Interventionen im Rahmen dieser Politik bewertet wer
den; 

b) soll zu einer gezielter ausgerichteten Förderung der Entwick
lung des ländlichen Raums beigetragen werden; 

c) soll ein gemeinsamer Lernprozess im Zusammenhang mit 
der Begleitung und der Bewertung unterstützt werden. 

A b s c h n i t t 2 

T e c h n i s c h e V o r s c h r i f t e n 

Artikel 69 

Gemeinsame Indikatoren 

(1) Das Begleitungs- und Bewertungssystem gemäß Artikel 67 
umfasst ein Verzeichnis der auf jedes Programm anwendbaren 
gemeinsamen Indikatoren für die Ausgangssituation sowie für 
die finanzielle Abwicklung, den Output, die Ergebnisse und die 
Auswirkungen des Programms, um die Aggregation von Daten 
auf Unionsebene zu ermöglichen. 

(2) Die gemeinsamen Indikatoren beruhen auf verfügbaren 
Daten, stehen im Zusammenhang mit der Struktur und den 
Zielen des Rahmens der Politik zur Entwicklung des ländlichen 
Raums und ermöglichen eine Bewertung des Fortschritts, der 
Effizienz und Wirksamkeit der Politikumsetzung im Vergleich 
zu den Zielen und Vorgaben auf Unions-, nationaler und Pro
grammebene. Die gemeinsamen Indikatoren zur Messung der 
Auswirkungen beruhen auf verfügbaren Daten.
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(3) Der Bewerter quantifiziert die von den entsprechenden 
Indikatoren gemessenen Auswirkungen des Programms. Auf 
der Grundlage der Erkenntnisse, die aus Bewertungen der 
GAP, einschließlich Bewertungen der Programme zur ländlichen 
Entwicklung, gewonnen wurden, bewertet die Kommission mit
hilfe der Mitgliedstaaten die kombinierte Wirkung sämtlicher 
GAP-Instrumente. 

Artikel 70 

Elektronisches Informationssystem 

Die wichtigsten für die Begleitung und die Bewertung erforder
lichen Angaben über die Umsetzung des Programms, über jedes 
für eine Finanzierung ausgewählte Vorhaben sowie über die 
abgeschlossenen Vorhaben, einschließlich der wichtigsten Anga
ben über jeden Begünstigten und jedes Projekt, werden elektro
nisch aufgezeichnet und gespeichert. 

Artikel 71 

Bereitstellung von Informationen 

Die Begünstigten einer Förderung im Rahmen von Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums und die lokalen Aktions
gruppen verpflichten sich, der Verwaltungsbehörde und/oder 
ernannten Bewertern oder anderen Stellen, die Aufgaben an 
ihrer Stelle wahrnehmen, alle erforderlichen Informationen zu 
übermitteln, die eine Begleitung und eine Bewertung des Pro
gramms, insbesondere hinsichtlich der Verwirklichung spezifi
zierter Ziele und Prioritäten, ermöglichen. 

KAPITEL II 

Begleitung 

Artikel 72 

Modalitäten der Begleitung 

(1) Die Verwaltungsbehörde und der Begleitausschuss gemäß 
Artikel 47 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 wachen über 
die Qualität der Durchführung des Programms. 

(2) Die Verwaltungsbehörde und der Begleitausschuss über
wachen jedes Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 
anhand von Finanz-, Ergebnis- und Zielindikatoren. 

Artikel 73 

Begleitausschuss 

Mitgliedstaaten mit regionaler Programmplanung können einen 
nationalen Begleitausschuss einsetzen, der die Umsetzung der 
regionalen Programme anhand der Nationalen Rahmenregelung 
und der Mittelausschöpfung koordiniert. 

Artikel 74 

Aufgaben des Begleitausschusses 

Der Begleitausschuss vergewissert sich, dass das Programm zur 
Entwicklung des ländlichen Raums leistungsfähig ist und wirk
sam umgesetzt wird. Zu diesem Zweck nimmt der Begleitaus
schuss zusätzlich zu den Aufgaben gemäß Artikel 49 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 die folgenden Aufgaben wahr: 

a) Er wird binnen vier Monaten nach der Programmgenehmi
gung zu den Kriterien für die Auswahl der finanzierten Vor
haben gehört, die anhand der Erfordernisse der Programm
planung überprüft werden und gibt dazu eine Stellungnahme 
ab; 

b) er untersucht die Tätigkeiten und den Output im Zusam
menhang mit den Fortschritten bei der Durchführung des 
Bewertungsplans für das Programm; 

c) er untersucht insbesondere die Maßnahmen des Programms 
im Zusammenhang mit der Erfüllung der Ex-ante-Konditio
nalitäten, die in die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde 
fallen; er wird ferner über Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Erfüllung anderer Ex-ante-Konditionalitäten unter
richtet; 

d) er nimmt am nationalen Netzwerk für den ländlichen Raum 
teil, um Informationen über die Durchführung des Pro
gramms auszutauschen; und 

e) er prüft und genehmigt die jährlichen Durchführungsberich
te, bevor sie der Kommission zugeleitet werden. 

Artikel 75 

Jährlicher Durchführungsbericht 

(1) Bis zum 30. Juni 2016 und bis zum 30. Juni jedes da
rauffolgenden Jahres bis einschließlich 2024 legt der Mitglied
staat der Kommission einen jährlichen Durchführungsbericht 
über die Durchführung des Programms zur Entwicklung des 
ländlichen Raums im vorhergehenden Kalenderjahr vor. Der 
2016 vorgelegte Bericht bezieht sich auf die Kalenderjahre 
2014 und 2015. 

(2) Zusätzlich zur Einhaltung der Verpflichtungen gemäß Ar
tikel 50 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthalten die jähr
lichen Durchführungsberichte unter anderem Informationen 
über finanzielle Verpflichtungen und Ausgaben je Maßnahme 
sowie eine Zusammenfassung der hinsichtlich des Bewertungs
plans durchgeführten Tätigkeiten. 

(3) Zusätzlich zur Einhaltung der Verpflichtungen gemäß Ar
tikel 50 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthält der im 
Jahr 2017 vorzulegende jährliche Durchführungsbericht auch 
eine Beschreibung der Durchführung etwaiger zum Programm 
gehörender Teilprogramme. 

(4) Zusätzlich zur Einhaltung der Verpflichtungen gemäß Ar
tikel 50 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 umfasst der im 
Jahr 2019 vorgelegte jährliche Durchführungsbericht auch eine 
Beschreibung der Durchführung etwaiger zum Programm gehö
render Teilprogramme sowie eine Bewertung der erzielten Fort
schritte bei der Sicherstellung eines integrierten Konzepts für 
den Einsatz des ELER und anderer Finanzinstrumente der Union 
zur Unterstützung der räumlichen Entwicklung des ländlichen 
Raums, auch durch lokale Entwicklungsstrategien. 

(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur 
Festlegung von Vorschriften über die Vorlage der jährlichen 
Durchführungsberichte. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 84 genannten Prüfverfahren erlassen.
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(3) Der Bewerter quantifiziert die von den entsprechenden 
Indikatoren gemessenen Auswirkungen des Programms. Auf 
der Grundlage der Erkenntnisse, die aus Bewertungen der 
GAP, einschließlich Bewertungen der Programme zur ländlichen 
Entwicklung, gewonnen wurden, bewertet die Kommission mit
hilfe der Mitgliedstaaten die kombinierte Wirkung sämtlicher 
GAP-Instrumente. 

Artikel 70 

Elektronisches Informationssystem 

Die wichtigsten für die Begleitung und die Bewertung erforder
lichen Angaben über die Umsetzung des Programms, über jedes 
für eine Finanzierung ausgewählte Vorhaben sowie über die 
abgeschlossenen Vorhaben, einschließlich der wichtigsten Anga
ben über jeden Begünstigten und jedes Projekt, werden elektro
nisch aufgezeichnet und gespeichert. 

Artikel 71 

Bereitstellung von Informationen 

Die Begünstigten einer Förderung im Rahmen von Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums und die lokalen Aktions
gruppen verpflichten sich, der Verwaltungsbehörde und/oder 
ernannten Bewertern oder anderen Stellen, die Aufgaben an 
ihrer Stelle wahrnehmen, alle erforderlichen Informationen zu 
übermitteln, die eine Begleitung und eine Bewertung des Pro
gramms, insbesondere hinsichtlich der Verwirklichung spezifi
zierter Ziele und Prioritäten, ermöglichen. 

KAPITEL II 

Begleitung 

Artikel 72 

Modalitäten der Begleitung 

(1) Die Verwaltungsbehörde und der Begleitausschuss gemäß 
Artikel 47 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 wachen über 
die Qualität der Durchführung des Programms. 

(2) Die Verwaltungsbehörde und der Begleitausschuss über
wachen jedes Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 
anhand von Finanz-, Ergebnis- und Zielindikatoren. 

Artikel 73 

Begleitausschuss 

Mitgliedstaaten mit regionaler Programmplanung können einen 
nationalen Begleitausschuss einsetzen, der die Umsetzung der 
regionalen Programme anhand der Nationalen Rahmenregelung 
und der Mittelausschöpfung koordiniert. 

Artikel 74 

Aufgaben des Begleitausschusses 

Der Begleitausschuss vergewissert sich, dass das Programm zur 
Entwicklung des ländlichen Raums leistungsfähig ist und wirk
sam umgesetzt wird. Zu diesem Zweck nimmt der Begleitaus
schuss zusätzlich zu den Aufgaben gemäß Artikel 49 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 die folgenden Aufgaben wahr: 

a) Er wird binnen vier Monaten nach der Programmgenehmi
gung zu den Kriterien für die Auswahl der finanzierten Vor
haben gehört, die anhand der Erfordernisse der Programm
planung überprüft werden und gibt dazu eine Stellungnahme 
ab; 

b) er untersucht die Tätigkeiten und den Output im Zusam
menhang mit den Fortschritten bei der Durchführung des 
Bewertungsplans für das Programm; 

c) er untersucht insbesondere die Maßnahmen des Programms 
im Zusammenhang mit der Erfüllung der Ex-ante-Konditio
nalitäten, die in die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde 
fallen; er wird ferner über Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Erfüllung anderer Ex-ante-Konditionalitäten unter
richtet; 

d) er nimmt am nationalen Netzwerk für den ländlichen Raum 
teil, um Informationen über die Durchführung des Pro
gramms auszutauschen; und 

e) er prüft und genehmigt die jährlichen Durchführungsberich
te, bevor sie der Kommission zugeleitet werden. 

Artikel 75 

Jährlicher Durchführungsbericht 

(1) Bis zum 30. Juni 2016 und bis zum 30. Juni jedes da
rauffolgenden Jahres bis einschließlich 2024 legt der Mitglied
staat der Kommission einen jährlichen Durchführungsbericht 
über die Durchführung des Programms zur Entwicklung des 
ländlichen Raums im vorhergehenden Kalenderjahr vor. Der 
2016 vorgelegte Bericht bezieht sich auf die Kalenderjahre 
2014 und 2015. 

(2) Zusätzlich zur Einhaltung der Verpflichtungen gemäß Ar
tikel 50 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthalten die jähr
lichen Durchführungsberichte unter anderem Informationen 
über finanzielle Verpflichtungen und Ausgaben je Maßnahme 
sowie eine Zusammenfassung der hinsichtlich des Bewertungs
plans durchgeführten Tätigkeiten. 

(3) Zusätzlich zur Einhaltung der Verpflichtungen gemäß Ar
tikel 50 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthält der im 
Jahr 2017 vorzulegende jährliche Durchführungsbericht auch 
eine Beschreibung der Durchführung etwaiger zum Programm 
gehörender Teilprogramme. 

(4) Zusätzlich zur Einhaltung der Verpflichtungen gemäß Ar
tikel 50 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 umfasst der im 
Jahr 2019 vorgelegte jährliche Durchführungsbericht auch eine 
Beschreibung der Durchführung etwaiger zum Programm gehö
render Teilprogramme sowie eine Bewertung der erzielten Fort
schritte bei der Sicherstellung eines integrierten Konzepts für 
den Einsatz des ELER und anderer Finanzinstrumente der Union 
zur Unterstützung der räumlichen Entwicklung des ländlichen 
Raums, auch durch lokale Entwicklungsstrategien. 

(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur 
Festlegung von Vorschriften über die Vorlage der jährlichen 
Durchführungsberichte. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 84 genannten Prüfverfahren erlassen.
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KAPITEL III 

Bewertung 

Artikel 76 

Allgemeine Vorschriften 

(1) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakten erlas
sen, um die Elemente festzulegen, die in einer Ex-ante- und 
einer Ex-post-Bewertung gemäß den Artikeln 55 und 57 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthalten sein müssen, und 
um die Mindestanforderungen für den Bewertungsplan gemäß 
Artikel 56 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festzulegen. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 84 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Bewertungen 
mit dem gemäß Artikel 67 vereinbarten gemeinsamen Bewer
tungskonzept im Einklang stehen, sorgen für die Bereitstellung 
und Sammlung der erforderlichen Daten und übermitteln die 
verschiedenen aus dem Begleitsystem stammenden Angaben 
an die Bewerter. 

(3) Die Bewertungsberichte werden von den Mitgliedstaaten 
im Internet und von der Kommission auf ihrer Website zugäng
lich gemacht. 

Artikel 77 

Ex-ante-Bewertung 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Ex-ante-Bewerter ab 
einem frühen Stadium an der Ausarbeitung des Programms zur 
Entwicklung des ländlichen Raums, einschließlich der Durchfüh
rung der Analyse gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b, der 
Gestaltung der Interventionslogik des Programms und der Fest
legung der Programmziele beteiligt wird. 

Artikel 78 

Ex-post-Bewertung 

Im Jahre 2024 erstellen die Mitgliedstaaten einen Ex-post-Be
wertungsbericht für jedes ihrer Programme zur Entwicklung des 
ländlichen Raums. Dieser Bericht wird der Kommission bis zum 
31. Dezember 2024 übermittelt. 

Artikel 79 

Zusammenfassung der Bewertungen 

Unter der Verantwortung der Kommission wird auf Unions
ebene eine Zusammenfassung der Ex-ante-und der Ex-post-Be
wertungsberichte erstellt. 

Die Zusammenfassungen der Bewertungsberichte müssen spä
testens am 31. Dezember des Jahres fertiggestellt sein, das auf 
die Vorlage der jeweiligen Bewertungen folgt. 

TITEL VIII 

WETTBEWERBSBESTIMMUNGEN 

Artikel 80 

Vorschriften für Unternehmen 

Wird im Rahmen dieser Verordnung eine Förderung für Formen 
der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen gewährt, so darf 

sie nur für solche Formen der Zusammenarbeit zwischen Un
ternehmen gewährt werden, die die geltenden Wettbewerbsvor
schriften gemäß den Artikeln 206 bis 210 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ein
halten. 

Artikel 81 

Staatliche Beihilfen 

(1) Soweit in diesem Titel nichts anderes bestimmt ist, gelten 
für Fördermaßnahmen der Mitgliedstaaten für die Entwicklung 
des ländlichen Raums die Artikel 107, 108 und 109 AEUV. 

(2) Die Artikel 107, 108 und 109 AEUV finden keine An
wendung auf Zahlungen, die von den Mitgliedstaaten gemäß 
und im Einklang mit der vorliegenden Verordnung getätigt wer
den, oder auf die zusätzliche nationale Finanzierung gemäß 
Artikel 82 soweit sie im Rahmen von Artikel 42 AEUV erfol
gen. 

Artikel 82 

Zusätzliche nationale Finanzierung 

Zahlungen, die von den Mitgliedstaaten für Maßnahmen, die in 
den Anwendungsbereich von Artikel 42 AEUV fallen, getätigt 
werden und mit denen zusätzliche Finanzmittel für die Entwick
lung des ländlichen Raums, für die jederzeit während des Pro
grammplanungszeitraums eine Unionsförderung gewährt wird, 
bereitgestellt werden sollen, werden von den Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe j in die Programme zur 
Entwicklung des ländlichen Raums aufgenommen und, sofern 
sie die Kriterien nach dieser Verordnung erfüllen, von der Kom
mission genehmigt. 

TITEL IX 

BEFUGNISSE DER KOMMISSION, GEMEINSAME BESTIMMUN
GEN SOWIE ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

KAPITEL I 

Befugnisse der Kommission 

Artikel 83 

Übertragung von Durchführungsbefugnissen 

(1) Die Befugnis zum Erlass der delegierten Rechtsakte ge
mäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 
5, Artikel 19 Absatz 8, Artikel 22 Absatz 3, Artikel 28 Absätze 
10 und 11, Artikel 29 Absatz 6, Artikel 30 Absatz 8, Artikel 33 
Absatz 4, Artikel 34 Absatz 5, Artikel 35 Absatz 10, Artikel 36 
Absatz 5, Artikel 45 Absatz 6, Artikel 47 Absatz 6 und Ar
tikel 89 wird der Kommission unter den in diesem Artikel 
genannten Bedingungen übertragen.
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(2) Die Befugnis zum Erlass der delegierten Rechtsakte ge
mäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 
5, Artikel 19 Absatz 8, Artikel 22 Absatz 3, Artikel 28 Absätze 
10 und 11, Artikel 29 Absatz 6, Artikel 30 Absatz 8, Artikel 33 
Absatz 4, Artikel 34 Absatz 5, Artikel 35 Absatz 10, Artikel 36 
Absatz 5, Artikel 45 Absatz 6, Artikel 47 Absatz 6 und Ar
tikel 89wird der Kommission für einen Zeitraum von sieben 
Jahren ab dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung über
tragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von sieben Jahren einen Bericht über 
die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 
sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, 
das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer 
solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnis zum Erlass der delegierten Rechtsakte ge
mäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 
5, Artikel 19 Absatz 8, Artikel 22 Absatz 3, Artikel 28 Absätze 
10 und 11, Artikel 29 Absatz 6, Artikel 30 Absatz 8, Artikel 33 
Absatz 4, Artikel 34 Absatz 5, Artikel 35 Absatz 10, Artikel 36 
Absatz 5, Artikel 45 Absatz 6, Artikel 47 Absatz 6 und Ar
tikel 89kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jeder
zeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf be
endet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 
den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft ge
treten sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 
berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er
lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par
lament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absatz 3, 
Artikel 14 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 5, Artikel 19 Absatz 8, 
Artikel 22 Absatz 3, Artikel 28 Absätze 10 und 11, Artikel 29 
Absatz 6, Artikel 30 Absatz 8, Artikel 33 Absatz 4, Artikel 34 
Absatz 5, Artikel 35 Absatz 10, Artikel 36 Absatz 5, Artikel 45 
Absatz 6, Artikel 47 Absatz 6 und Artikel 89 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 
der Rat innerhalb von zwei Monaten, nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäi
sche Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative 
des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 
zwei Monate verlängert. 

Artikel 84 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird durch einen Ausschuss mit der 
Bezeichnung "Ausschuss für die Entwicklung des ländlichen 
Raums" unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Arti
kel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

KAPITEL II 

Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 85 

Austausch von Informationen und Dokumenten 

(1) Die Kommission führt in Zusammenarbeit mit den Mit
gliedstaaten ein Informationssystem ein, das den sicheren Aus
tausch von Daten von gemeinsamem Interesse zwischen der 
Kommission und jedem Mitgliedstaat ermöglicht. Die Kommis
sion erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von Vor
schriften über das Funktionieren dieses Systems. Diese Durch
führungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Ar
tikel 84 erlassen. 

(2) Die Kommission stellt sicher, dass ein angemessen siche
res elektronisches System existiert, in dem die wichtigsten An
gaben sowie der Bericht über die Begleitung und Bewertung 
aufgezeichnet, gespeichert und verwaltet werden können. 

Artikel 86 

Verarbeitung und Schutz personenbezogener Daten 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission erheben per
sonenbezogene Daten, um den Verpflichtungen betreffend Ver
waltung, Kontrolle sowie Begleitung und Bewertung nach
zukommen, die ihnen von dieser Verordnung – insbesondere 
durch Titel VI und VII – auferlegt werden, und sie verarbeiten 
diese Daten nicht auf eine mit diesem Zweck unvereinbare 
Weise. 

(2) Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten für die 
Zwecke der Begleitung und Bewertung nach Titel VII unter Ein
satz des sicheren elektronischen Systems nach Artikel 85, so 
werden sie anonymisiert und nur in aggregierter Form verarbei
tet. 

(3) Personenbezogene Daten werden nach den Vorschriften 
der Richtlinie 95/46/EG und der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
verarbeitet. Insbesondere dürfen derartige Daten nicht in einer 
Form gespeichert werden, die die Identifizierung der Personen, 
die sie betreffen, für eine längere Zeit ermöglicht als es für die 
Zwecke, für die die Daten erhoben wurden oder weiterverarbei
tet werden, erforderlich ist; hierbei sind die im geltenden einzel
staatlichen und Unionsrecht festgelegten Mindestfristen für die 
Dauer der Speicherung zu berücksichtigen. 

4) Die Mitgliedstaaten unterrichten die betroffenen Personen 
davon, dass ihre personenbezogenen Daten von einzelstaatli
chen oder Unionsstellen in Einklang mit Absatz 1 verarbeitet 
werden dürfen und ihnen in diesem Zusammenhang die in den 
Datenschutzvorschriften der Richtlinie 95/46/EG bzw. der Ver
ordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgeführten Rechte zustehen. 

(5) Die Artikel 111 bis 114 der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 gelten für diesen Artikel.
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(2) Die Befugnis zum Erlass der delegierten Rechtsakte ge
mäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 
5, Artikel 19 Absatz 8, Artikel 22 Absatz 3, Artikel 28 Absätze 
10 und 11, Artikel 29 Absatz 6, Artikel 30 Absatz 8, Artikel 33 
Absatz 4, Artikel 34 Absatz 5, Artikel 35 Absatz 10, Artikel 36 
Absatz 5, Artikel 45 Absatz 6, Artikel 47 Absatz 6 und Ar
tikel 89wird der Kommission für einen Zeitraum von sieben 
Jahren ab dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung über
tragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von sieben Jahren einen Bericht über 
die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 
sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, 
das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer 
solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnis zum Erlass der delegierten Rechtsakte ge
mäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 
5, Artikel 19 Absatz 8, Artikel 22 Absatz 3, Artikel 28 Absätze 
10 und 11, Artikel 29 Absatz 6, Artikel 30 Absatz 8, Artikel 33 
Absatz 4, Artikel 34 Absatz 5, Artikel 35 Absatz 10, Artikel 36 
Absatz 5, Artikel 45 Absatz 6, Artikel 47 Absatz 6 und Ar
tikel 89kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jeder
zeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf be
endet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 
den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft ge
treten sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 
berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er
lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par
lament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absatz 3, 
Artikel 14 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 5, Artikel 19 Absatz 8, 
Artikel 22 Absatz 3, Artikel 28 Absätze 10 und 11, Artikel 29 
Absatz 6, Artikel 30 Absatz 8, Artikel 33 Absatz 4, Artikel 34 
Absatz 5, Artikel 35 Absatz 10, Artikel 36 Absatz 5, Artikel 45 
Absatz 6, Artikel 47 Absatz 6 und Artikel 89 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 
der Rat innerhalb von zwei Monaten, nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäi
sche Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative 
des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 
zwei Monate verlängert. 

Artikel 84 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird durch einen Ausschuss mit der 
Bezeichnung "Ausschuss für die Entwicklung des ländlichen 
Raums" unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Arti
kel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

KAPITEL II 

Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 85 

Austausch von Informationen und Dokumenten 

(1) Die Kommission führt in Zusammenarbeit mit den Mit
gliedstaaten ein Informationssystem ein, das den sicheren Aus
tausch von Daten von gemeinsamem Interesse zwischen der 
Kommission und jedem Mitgliedstaat ermöglicht. Die Kommis
sion erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von Vor
schriften über das Funktionieren dieses Systems. Diese Durch
führungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Ar
tikel 84 erlassen. 

(2) Die Kommission stellt sicher, dass ein angemessen siche
res elektronisches System existiert, in dem die wichtigsten An
gaben sowie der Bericht über die Begleitung und Bewertung 
aufgezeichnet, gespeichert und verwaltet werden können. 

Artikel 86 

Verarbeitung und Schutz personenbezogener Daten 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission erheben per
sonenbezogene Daten, um den Verpflichtungen betreffend Ver
waltung, Kontrolle sowie Begleitung und Bewertung nach
zukommen, die ihnen von dieser Verordnung – insbesondere 
durch Titel VI und VII – auferlegt werden, und sie verarbeiten 
diese Daten nicht auf eine mit diesem Zweck unvereinbare 
Weise. 

(2) Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten für die 
Zwecke der Begleitung und Bewertung nach Titel VII unter Ein
satz des sicheren elektronischen Systems nach Artikel 85, so 
werden sie anonymisiert und nur in aggregierter Form verarbei
tet. 

(3) Personenbezogene Daten werden nach den Vorschriften 
der Richtlinie 95/46/EG und der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
verarbeitet. Insbesondere dürfen derartige Daten nicht in einer 
Form gespeichert werden, die die Identifizierung der Personen, 
die sie betreffen, für eine längere Zeit ermöglicht als es für die 
Zwecke, für die die Daten erhoben wurden oder weiterverarbei
tet werden, erforderlich ist; hierbei sind die im geltenden einzel
staatlichen und Unionsrecht festgelegten Mindestfristen für die 
Dauer der Speicherung zu berücksichtigen. 

4) Die Mitgliedstaaten unterrichten die betroffenen Personen 
davon, dass ihre personenbezogenen Daten von einzelstaatli
chen oder Unionsstellen in Einklang mit Absatz 1 verarbeitet 
werden dürfen und ihnen in diesem Zusammenhang die in den 
Datenschutzvorschriften der Richtlinie 95/46/EG bzw. der Ver
ordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgeführten Rechte zustehen. 

(5) Die Artikel 111 bis 114 der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 gelten für diesen Artikel.
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Artikel 87 

Allgemeine GAP-Bestimmungen 

Die Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 und die auf ihrer Grund
lage erlassenen Bestimmungen gelten für die in der vorliegenden 
Verordnung festgelegten Maßnahmen. 

KAPITEL III 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Artikel 88 

Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 

Die Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 wird aufgehoben. 

Die Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 gilt weiterhin für Vor
haben, die gemäß von der Kommission im Rahmen der genann
ten Verordnung vor dem 1. Januar 2014 genehmigten Program
men durchgeführt werden. 

Artikel 89 

Übergangsbestimmungen 

Um den Übergang von der mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 eingeführten zu der mit der vorliegenden Ver
ordnung eingeführten Regelung zu erleichtern, wird der Kom
mission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 83 delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Bedingungen zu erlassen, unter 
denen die von der Kommission im Rahmen der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 genehmigte Förderung in die gemäß der 
vorliegenden Verordnung vorgesehene Förderung, einschließlich 
für technische Hilfe und die Ex-post-Bewertungen, einbezogen 
werden kann. Diese delegierten Rechtsakte können auch Bedin
gungen für den Übergang von der Förderung für die Entwick
lung des ländlichen Raums in Kroatien gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1085/2006 zu der Förderung gemäß der vorliegenden 
Verordnung umfassen. 

Artikel 90 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab 1. Januar 2014. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Brüssel am 17. Dezember 2013. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 
M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

V. JUKNA
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ANHANG II 

BETRÄGE UND FÖRDERSÄTZE 

Artikel Gegenstand Höchstbetrag in 
EUR oder Satz 

15 Absatz 8 Beratungs-, Betriebsführungs- und 
Vertretungsdienste 

1 500 je Beratung 

200 000 je Dreijahreszeitraum für die Ausbildung von 
Beratern 

16 Absatz 2 Informations- und 
Absatzförderungsmaßnahmen 

70 % der förderfähigen Kosten der Maßnahme 

16 Absatz 4 Qualitätsregelungen für 
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 

3 000 je Betrieb und Jahr 

17 Absatz 3 Investitionen in materielle Ver
mögenswerte 

Agrarsektor 

50 % der förderfähigen Investitionen in weniger 
entwickelten Regionen und in allen Regionen, 
deren Pro-Kopf-BIP im Zeitraum 2007-2013 
weniger als 75 % des Durchschnitts der EU- 
25 für den Bezugszeitraum betrug, deren Pro- 
Kopf-BIP jedoch über 75 % des BIP-Durch
schnitts der EU-27 liegt; 

75 % der förderfähigen Investitionen in Regionen in 
äußerster Randlage 

75 % der förderfähigen Investitionen in Kroatien für 
die Umsetzung der Richtlinie 91/676/EWG 
des Rates ( 1 ) innerhalb eines Zeitraums von 
höchstens vier Jahren nach dem Beitritt ge
mäß Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 5 Absatz 
1 derselben Richtlinie 

75 % der förderfähigen Investitionen auf den kleine
ren Inseln des Ägäischen Meeres 

40 % der förderfähigen Investitionen in den übrigen 
Regionen 

Sofern die kombinierte Förderung den 
Höchstsatz von 90 % nicht übersteigt, können 
die vorgenannten Prozentsätze um zusätzliche 
20 Prozentpunkte angehoben werden für 

— Junglandwirte im Sinne dieser Verordnung 
oder die sich bereits fünf Jahre vor der 
Anwendung der Förderung niedergelassen 
haben; 

— kollektive Investitionen und integrierte 
Vorhaben, einschließlich Vorhaben im Zu
sammenhang mit einem Zusammen
schluss von Erzeugerorganisationen; 

— aus naturbedingten oder anderen spezi
fischen Gründen benachteiligte Gebiete ge
mäß Artikel 32; 

— im Rahmen der EIP geförderte Vorhaben; 

— Investitionen im Zusammenhang mit Vor
haben nach den Artikeln 28 und 29
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BETRÄGE UND FÖRDERSÄTZE 

Artikel Gegenstand Höchstbetrag in 
EUR oder Satz 

15 Absatz 8 Beratungs-, Betriebsführungs- und 
Vertretungsdienste 

1 500 je Beratung 

200 000 je Dreijahreszeitraum für die Ausbildung von 
Beratern 

16 Absatz 2 Informations- und 
Absatzförderungsmaßnahmen 

70 % der förderfähigen Kosten der Maßnahme 

16 Absatz 4 Qualitätsregelungen für 
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 

3 000 je Betrieb und Jahr 

17 Absatz 3 Investitionen in materielle Ver
mögenswerte 

Agrarsektor 

50 % der förderfähigen Investitionen in weniger 
entwickelten Regionen und in allen Regionen, 
deren Pro-Kopf-BIP im Zeitraum 2007-2013 
weniger als 75 % des Durchschnitts der EU- 
25 für den Bezugszeitraum betrug, deren Pro- 
Kopf-BIP jedoch über 75 % des BIP-Durch
schnitts der EU-27 liegt; 

75 % der förderfähigen Investitionen in Regionen in 
äußerster Randlage 

75 % der förderfähigen Investitionen in Kroatien für 
die Umsetzung der Richtlinie 91/676/EWG 
des Rates ( 1 ) innerhalb eines Zeitraums von 
höchstens vier Jahren nach dem Beitritt ge
mäß Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 5 Absatz 
1 derselben Richtlinie 

75 % der förderfähigen Investitionen auf den kleine
ren Inseln des Ägäischen Meeres 

40 % der förderfähigen Investitionen in den übrigen 
Regionen 

Sofern die kombinierte Förderung den 
Höchstsatz von 90 % nicht übersteigt, können 
die vorgenannten Prozentsätze um zusätzliche 
20 Prozentpunkte angehoben werden für 

— Junglandwirte im Sinne dieser Verordnung 
oder die sich bereits fünf Jahre vor der 
Anwendung der Förderung niedergelassen 
haben; 

— kollektive Investitionen und integrierte 
Vorhaben, einschließlich Vorhaben im Zu
sammenhang mit einem Zusammen
schluss von Erzeugerorganisationen; 

— aus naturbedingten oder anderen spezi
fischen Gründen benachteiligte Gebiete ge
mäß Artikel 32; 

— im Rahmen der EIP geförderte Vorhaben; 

— Investitionen im Zusammenhang mit Vor
haben nach den Artikeln 28 und 29
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Artikel Gegenstand Höchstbetrag in 
EUR oder Satz 

Verarbeitung und Vermarktung von Erzeug
nissen, die in Anhang I AEUV aufgeführt sind 

50 % der förderfähigen Investitionen in weniger 
entwickelten Regionen und in allen Regionen, 
deren Pro-Kopf-BIP im Zeitraum 2007-2013 
weniger als 75 % des Durchschnitts der EU- 
25 für den Bezugszeitraum betrug, deren Pro- 
Kopf-BIP jedoch über 75 % des BIP-Durch
schnitts der EU-27 liegt 

75 % der förderfähigen Investitionen in Regionen in 
äußerster Randlage 

75 % der förderfähigen Investitionen auf den kleine
ren Inseln des Ägäischen Meeres 

40 % der förderfähigen Investitionen in den übrigen 
Regionen 

Sofern die kombinierte Förderung den 
Höchstsatz von 90 % nicht übersteigt, können 
die vorgenannten Prozentsätze für im Rah
men der EIP geförderte Vorhaben und Vor
haben im Zusammenhang mit einem Zusam
menschluss von Erzeugerorganisationen um 
zusätzliche 20 Prozentpunkte angehoben wer
den 

17 Absatz 4 Investitionen in materielle Ver
mögenswerte 

100 % Nichtproduktive Investitionen und Infrastruk
tur für die Land- und Forstwirtschaft 

18 Absatz 5 Wiederaufbau von durch Naturkata
strophen geschädigtem landwirt
schaftlichen Produktionspotenzial 
sowie Einführung geeigneter vorbeu
gender Aktionen 

80 % der förderfähigen Investitionskosten für die 
von den einzelnen Landwirten durchgeführten 
vorbeugenden Vorhaben 

100 % der förderfähigen Investitionskosten für die 
gemeinsam von mehr als einem Begünstigten 
durchgeführten vorbeugenden Vorhaben 

100 % der förderfähigen Investitionskosten für Vor
haben zum Wiederaufbau von durch Natur
katastrophen und Katastrophenereignisse ge
schädigten landwirtschaftlichen Flächen und 
geschädigtem landwirtschaftlichem Produkti
onspotenzial 

19 Absatz 6 Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Betriebe und sonstiger Betriebe 

70 000 je Junglandwirt gemäß Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe a Ziffer i 

70 000 je Begünstigtem gemäß Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe a Ziffer ii 

15 000 je kleinem landwirtschaftlichem Betrieb ge
mäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 
iii 

23 Absatz 3 Einrichtung von Agrarforstsystemen 80 % der förderfähigen Investitionen für die Ein
richtung von Agrarforstsystemen
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Artikel Gegenstand Höchstbetrag in 
EUR oder Satz 

26 Absatz 4 Investitionen in Techniken der Forst
wirtschaft sowie in die Verarbeitung, 
die Mobilisierung und in die Ver
marktung forstwirtschaftlicher Er
zeugnisse. 

65 % der förderfähigen Investitionen in weniger 
entwickelten Regionen 

75 % der förderfähigen Investitionen in Regionen in 
äußerster Randlage 

75 % der förderfähigen Investitionen auf den kleine
ren Inseln des Ägäischen Meeres 

40 % der förderfähigen Investitionen in den übrigen 
Regionen 

27 Absatz 4 Gründung von Erzeugergemein
schaften und -organisationen 

10 % in % der vermarkteten Erzeugung in den ers
ten 5 Jahren nach der Anerkennung. Die För
derung ist degressiv. 

100 000 Höchstbetrag pro Jahr in allen Fällen 

28 Absatz 8 Agrarumwelt- und Klimamaßnah
men 

600 (*) je Hektar und Jahr für einjährige Kulturen 

900 (*) je Hektar und Jahr für mehrjährige Sonderkul
turen 

450 (*) je Hektar und Jahr für sonstige Flächennut
zung 

200 (*) je Großvieheinheit (GVE) und Jahr für lokale 
Tierrassen, die für die Nutzung verloren gehen 
könnten 

29 Absatz 5 Ökologischer/biologischer Landbau 600 (*) je Hektar und Jahr für einjährige Kulturen 

900 (*) je Hektar und Jahr für mehrjährige Sonderkul
turen 

450 (*) je Hektar und Jahr für sonstige Flächennut
zung 

30 Absatz 7 Zahlungen im Rahmen von Natura 
2000 und der Wasserrahmenricht
linie 

500 (*) höchstens je Hektar und Jahr im Anfangszeit
raum, der fünf Jahre nicht überschreitet 

200 (*) höchstens je Hektar und Jahr 

50 (**) mindestens je Hektar und Jahr für Zahlungen 
aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie 

31 Absatz 3 Zahlungen für aus naturbedingten 
oder anderen spezifischen Gründen 
benachteiligte Gebiete 

25 mindestens je Hektar und Jahr im Durch
schnitt in dem Gebiet, für das der Begünstigte 
die Förderung erhält 

250 (*) höchstens je Hektar und Jahr 

450 (*) höchstens je Hektar und Jahr in Berggebieten 
im Sinne von Artikel 32 Absatz 2 

33 Absatz 3 Tierschutz 500 je GVE
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Artikel Gegenstand Höchstbetrag in 
EUR oder Satz 

26 Absatz 4 Investitionen in Techniken der Forst
wirtschaft sowie in die Verarbeitung, 
die Mobilisierung und in die Ver
marktung forstwirtschaftlicher Er
zeugnisse. 

65 % der förderfähigen Investitionen in weniger 
entwickelten Regionen 

75 % der förderfähigen Investitionen in Regionen in 
äußerster Randlage 

75 % der förderfähigen Investitionen auf den kleine
ren Inseln des Ägäischen Meeres 

40 % der förderfähigen Investitionen in den übrigen 
Regionen 

27 Absatz 4 Gründung von Erzeugergemein
schaften und -organisationen 

10 % in % der vermarkteten Erzeugung in den ers
ten 5 Jahren nach der Anerkennung. Die För
derung ist degressiv. 

100 000 Höchstbetrag pro Jahr in allen Fällen 

28 Absatz 8 Agrarumwelt- und Klimamaßnah
men 

600 (*) je Hektar und Jahr für einjährige Kulturen 

900 (*) je Hektar und Jahr für mehrjährige Sonderkul
turen 

450 (*) je Hektar und Jahr für sonstige Flächennut
zung 

200 (*) je Großvieheinheit (GVE) und Jahr für lokale 
Tierrassen, die für die Nutzung verloren gehen 
könnten 

29 Absatz 5 Ökologischer/biologischer Landbau 600 (*) je Hektar und Jahr für einjährige Kulturen 

900 (*) je Hektar und Jahr für mehrjährige Sonderkul
turen 

450 (*) je Hektar und Jahr für sonstige Flächennut
zung 

30 Absatz 7 Zahlungen im Rahmen von Natura 
2000 und der Wasserrahmenricht
linie 

500 (*) höchstens je Hektar und Jahr im Anfangszeit
raum, der fünf Jahre nicht überschreitet 

200 (*) höchstens je Hektar und Jahr 

50 (**) mindestens je Hektar und Jahr für Zahlungen 
aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie 

31 Absatz 3 Zahlungen für aus naturbedingten 
oder anderen spezifischen Gründen 
benachteiligte Gebiete 

25 mindestens je Hektar und Jahr im Durch
schnitt in dem Gebiet, für das der Begünstigte 
die Förderung erhält 

250 (*) höchstens je Hektar und Jahr 

450 (*) höchstens je Hektar und Jahr in Berggebieten 
im Sinne von Artikel 32 Absatz 2 

33 Absatz 3 Tierschutz 500 je GVE

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/539

Artikel Gegenstand Höchstbetrag in 
EUR oder Satz 

34 Absatz 3 Waldumwelt- und Klimadienstleis
tungen und Erhaltung der Wälder 

200 (*) je Hektar und Jahr 

37 Absatz 5 Ernte-, Tier- und Pflanzenversiche
rung 

65 % der geschuldeten Versicherungsprämie 

38 Absatz 5 Fonds auf Gegenseitigkeit für wid
rige Witterungsverhältnisse, Tierseu
chen und Pflanzenkrankheiten, 
Schädlingsbefall und Umweltvorfälle 

65 % der förderfähigen Kosten 

39 Absatz 5 Einkommensstabilisierungsinstru
ment 

65 % der förderfähigen Kosten 

( 1 ) Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus land
wirtschaftlichen Quellen (ABl. L 375vom 31.12.1991, S. 1). 

(*) In hinreichend begründeten Fällen können diese Beträge unter Berücksichtigung besonderer Umstände, die in den Programmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums zu begründen sind, angehoben werden. 

(**) In hinreichend begründeten Fällen kann dieser Betrag unter Berücksichtigung besonderer Umstände, die in den Programmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums zu begründen sind, gekürzt werden. 

NB: Die Beihilfeintensitäten lassen die Unionsregeln für staatliche Beihilfen unberührt.
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ANHANG III 

BIOPHYSIKALISCHE KRITERIEN FÜR DIE ABGRENZUNG VON AUS NATURBEDINGTEN GRÜNDEN 
BENACHTEILIGTEN GEBIETEN 

KRITERIUM BEGRIFFSBESTIMMUNG SCHWELLENWERT 

KLIMA 

Niedrige Tempera
tur (*) 

Länge der Vegetationsperiode (Anzahl Tage), 
definiert anhand der Anzahl Tage mit einer 
täglichen Durchschnittstemperatur > 5 °C 
(LGPt5) oder 

≤ 180 Tage 

Temperatursumme (Grad-Tage) für die Vege
tationsperiode, definiert anhand der akku
mulierten täglichen Durchschnittstemperatur 
> 5 °C 

≤ 1 500 Grad-Tage 

Trockenheit 
Verhältnis der jährlichen Niederschläge (P) 
zur jährlichen potenziellen Evapotranspira
tion (PET) 

P/PET ≤ 0,5 

KLIMA UND BODEN 

Übermäßige Boden
feuchtigkeit 

Anzahl Tage bei oder über Feldkapazität > 230 Tage 

BODEN 

Begrenzte Wasserfüh
rung (*) 

Gebiete, die während eines bedeutenden Tei
les des Jahres unter Wasser stehen 

Nass innerhalb von 80 cm unterhalb der Boden
oberfläche während mehr als 6 Monaten oder 
nass innerhalb von 40 cm während mehr als 
11 Monaten oder 

schlecht oder sehr schlecht entwässerter Boden 
oder 

Reduktions-Oxidations-Farbmuster innerhalb von 
40 cm unterhalb der Bodenoberfläche 

Unvorteilhafte Boden
textur und Steinig
keit (*) 

Relative Häufigkeit von Ton, Lehmsand, 
Sand, organischen Substanzen (Gewicht in 
%) und Grobboden (Volumen in %) 

≥ 15 % des Oberbodenvolumens besteht aus 
Grobboden einschließlich Felsenflächen, Geröll 
oder 

die Hälfte oder mehr (kumulativ) bis 100 cm 
unterhalb der Bodenoberfläche besteht aus Sand 
und Lehmsand, definiert als 

Schluff in % + (2 × Ton %) ≤ 30 % oder 

der Oberboden ist schwerer Ton 

(≥ 60 % Ton) oder 

organischer Boden (organische Substanzen 
≥ 30 %) von mindestens 40 cm unterhalb der 
Bodenoberfläche oder 

Bodenoberfläche enthält 30 % oder mehr Ton 
und es gibt vertische Eigenschaften innerhalb 
von 100 cm ab der Bodenoberfläche 

Durchwurzelungstiefe 
(Rhizosphäre) 

Tiefe (in cm) von der Bodenoberfläche bis zu 
zusammenhängendem festem Gestein 

≤ 30 cm

DE 20.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 347/541



379

EL
ER

-V
ER

O
RD

N
U

N
G

ANHANG III 

BIOPHYSIKALISCHE KRITERIEN FÜR DIE ABGRENZUNG VON AUS NATURBEDINGTEN GRÜNDEN 
BENACHTEILIGTEN GEBIETEN 

KRITERIUM BEGRIFFSBESTIMMUNG SCHWELLENWERT 

KLIMA 

Niedrige Tempera
tur (*) 

Länge der Vegetationsperiode (Anzahl Tage), 
definiert anhand der Anzahl Tage mit einer 
täglichen Durchschnittstemperatur > 5 °C 
(LGPt5) oder 

≤ 180 Tage 

Temperatursumme (Grad-Tage) für die Vege
tationsperiode, definiert anhand der akku
mulierten täglichen Durchschnittstemperatur 
> 5 °C 

≤ 1 500 Grad-Tage 

Trockenheit 
Verhältnis der jährlichen Niederschläge (P) 
zur jährlichen potenziellen Evapotranspira
tion (PET) 

P/PET ≤ 0,5 

KLIMA UND BODEN 

Übermäßige Boden
feuchtigkeit 

Anzahl Tage bei oder über Feldkapazität > 230 Tage 

BODEN 

Begrenzte Wasserfüh
rung (*) 

Gebiete, die während eines bedeutenden Tei
les des Jahres unter Wasser stehen 

Nass innerhalb von 80 cm unterhalb der Boden
oberfläche während mehr als 6 Monaten oder 
nass innerhalb von 40 cm während mehr als 
11 Monaten oder 

schlecht oder sehr schlecht entwässerter Boden 
oder 

Reduktions-Oxidations-Farbmuster innerhalb von 
40 cm unterhalb der Bodenoberfläche 

Unvorteilhafte Boden
textur und Steinig
keit (*) 

Relative Häufigkeit von Ton, Lehmsand, 
Sand, organischen Substanzen (Gewicht in 
%) und Grobboden (Volumen in %) 

≥ 15 % des Oberbodenvolumens besteht aus 
Grobboden einschließlich Felsenflächen, Geröll 
oder 

die Hälfte oder mehr (kumulativ) bis 100 cm 
unterhalb der Bodenoberfläche besteht aus Sand 
und Lehmsand, definiert als 

Schluff in % + (2 × Ton %) ≤ 30 % oder 

der Oberboden ist schwerer Ton 

(≥ 60 % Ton) oder 

organischer Boden (organische Substanzen 
≥ 30 %) von mindestens 40 cm unterhalb der 
Bodenoberfläche oder 

Bodenoberfläche enthält 30 % oder mehr Ton 
und es gibt vertische Eigenschaften innerhalb 
von 100 cm ab der Bodenoberfläche 

Durchwurzelungstiefe 
(Rhizosphäre) 

Tiefe (in cm) von der Bodenoberfläche bis zu 
zusammenhängendem festem Gestein 

≤ 30 cm
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KRITERIUM BEGRIFFSBESTIMMUNG SCHWELLENWERT 

Schlechte chemische 
Eigenschaften (*) 

Anwesenheit von Salzen, austauschbarem 
Natrium, übermäßigem Säuregehalt 

Salzgehalt: ≥ 4 Dezi-Siemens je Meter (dS/m) im 
Oberboden oder 

Natriumgehalt: ≥ 6 Anteil an austauschbarem Na
trium (ESP) in der Hälfte oder mehr bis 100 cm 
unterhalb der Bodenoberfläche oder 

Säuregehalt des Bodens: pH ≤ 5 (in Wasser) im 
Oberboden 

RELIEF 

Steile Hanglage 
Höhenveränderung bei der planimetrischen 
Entfernung (in %) 

≥ 15 % 

(*) Die Mitgliedstaaten brauchen nur die Erfüllung dieses Kriteriums im Vergleich zu den Kriterien für die Schwellenwerte zu prüfen, die für 
die spezielle Lage eines Gebietes maßgeblich sind.
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ANHANG IV 

INDIKATIVES VERZEICHNIS DER MASSNAHMEN UND VORHABEN VON BESONDERER BEDEUTUNG FÜR 
DIE THEMATISCHEN TEILPROGRAMME GEMÄSS ARTIKEL 7 

Junglandwirte: 

Existenzgründungsbeihilfe für Junglandwirte, die sich erstmals in einem landwirtschaftlichen Betrieb niederlassen 

Investitionen in materielle Vermögenswerte 

Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 

Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

Zusammenarbeit 

Investitionen in nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten 

Kleine landwirtschaftliche Betriebe: 

Existenzgründungsbeihilfe für die Entwicklung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe 

Investitionen in materielle Vermögenswerte 

Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 

Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 

Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

Zusammenarbeit 

Investitionen in nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten 

Gründung von Erzeugergemeinschaften 

LEADER 

Berggebiete: 

Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

Zusammenarbeit 

Investitionen in materielle Vermögenswerte 

Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und sonstiger Betriebe in ländlichen Gebieten 

Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 

Einrichtung von Agrarforstsystemen 

Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten 

Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 

Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

Gründung von Erzeugergemeinschaften 

LEADER 

Kurze Versorgungsketten: 

Zusammenarbeit 

Gründung von Erzeugergemeinschaften 

LEADER 

Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
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ANHANG IV 

INDIKATIVES VERZEICHNIS DER MASSNAHMEN UND VORHABEN VON BESONDERER BEDEUTUNG FÜR 
DIE THEMATISCHEN TEILPROGRAMME GEMÄSS ARTIKEL 7 

Junglandwirte: 

Existenzgründungsbeihilfe für Junglandwirte, die sich erstmals in einem landwirtschaftlichen Betrieb niederlassen 

Investitionen in materielle Vermögenswerte 

Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 

Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

Zusammenarbeit 

Investitionen in nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten 

Kleine landwirtschaftliche Betriebe: 

Existenzgründungsbeihilfe für die Entwicklung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe 

Investitionen in materielle Vermögenswerte 

Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 

Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 

Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

Zusammenarbeit 

Investitionen in nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten 

Gründung von Erzeugergemeinschaften 

LEADER 

Berggebiete: 

Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

Zusammenarbeit 

Investitionen in materielle Vermögenswerte 

Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und sonstiger Betriebe in ländlichen Gebieten 

Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 

Einrichtung von Agrarforstsystemen 

Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten 

Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 

Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

Gründung von Erzeugergemeinschaften 

LEADER 

Kurze Versorgungsketten: 

Zusammenarbeit 

Gründung von Erzeugergemeinschaften 

LEADER 

Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
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Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten 

Investitionen in materielle Vermögenswerte 

Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 

Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

Frauen in ländlichen Gebieten: 

Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 

Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

Investitionen in materielle Vermögenswerte 

Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und sonstiger Betriebe 

Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten 

Zusammenarbeit 

LEADER 

Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine Auswirkungen sowie biologische Vielfalt: 

Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 

Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

Investitionen in materielle Vermögenswerte 

Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen und Katastrophenereignisse geschädigtem landwirtschaftlichem Produk
tionspotenzial sowie Einführung geeigneter vorbeugender Maßnahmen 

Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten 

Investitionen in die Entwicklung von Waldgebieten und Verbesserung der Lebensfähigkeit von Wäldern 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahme 

Ökologischer/biologischer Landbau 

Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und der Wasserrahmenrichtlinie 

Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete (biologische Vielfalt) 

Waldumwelt- und -klimadienstleistungen und Erhaltung der Wälder 

Zusammenarbeit 

Risikomanagement
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ANHANG V 

EX-ANTE-KONDITIONALITÄTEN FÜR DIE ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMS 

1) EX-ANTE-KONDITIONALITÄTEN NACH PRIORITÄTEN 

EU-Priorität für LE/GPR 
Thematisches Ziel (TZ) Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

LE Priorität 3: Förderung einer 
Organisation der Nahrungs
mittelkette, einschließlich Ver
arbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnis
se, des Tierschutzes und des 
Risikomanagements in der 
Landwirtschaft 

TZ 5: Förderung der Anpas
sung an die Auswirkungen 
des Klimawandels, der Risiko
prävention und des Risikoma
nagements 

3.1. Risikovorsorge und des Risiko
management: In nationalen oder re
gionalen Risikobewertungen für das 
Katastrophenmanagement wird auf 
die Anpassung an den Klimawandel 
eingegangen 

— Die einzuführende nationale oder regio
nale Risikobewertung umfasst folgende 
Punkte: 

— eine Beschreibung von Prozess, Me
thodik, Methoden und nicht sensi
blen Daten, die für die Risikobewer
tung herangezogen werden sowie 
der risikogestützten Kriterien für 
die Aufstellung von Prioritäten für 
die Investitionen; 

— eine Beschreibung von Einzelrisiko- 
und Mehrfachrisiko-Szenarien; 

— gegebenenfalls die Berücksichtigung 
nationaler Strategien zur Anpassung 
an die Auswirkungen des Klima
wandels. 

LE Priorität 4: Wiederherstel
lung, Erhaltung und Verbes
serung der] mit der Land- 
und Forstwirtschaft verbunde
nen Ökosysteme 

4.1. Guter landwirtschaftlicher und 
ökologischer Zustand (GLÖZ):Stan
dards für den guten landwirtschaftli
chen und ökologischen Zustand ge
mäß Titel VI Kapitel I der Verordnung 
(EU) Nr. 1306/2013 werden auf na
tionaler Ebene festgelegt. 

— Die GLÖZ-Standards werden in der na
tionalen Gesetzgebung definiert und in 
den Programmen näher ausgeführt. 

TZ 5: Förderung der Anpas
sung an die Auswirkungen 
des Klimawandels, der Risiko
prävention und des Risikoma
nagements 

4.2 Mindestanforderungen für den 
Einsatz von Düngemitteln und Pflan
zenschutzmitteln: Mindestanforderun
gen für den Einsatz von Düngemitteln 
und Pflanzenschutzmitteln gemäß Ti
tel III Kapitel I Artikel 28 dieser Ver
ordnung werden auf nationaler Ebene 
festgelegt. 

— Die Mindestanforderungen für den Ein
satz von Düngemitteln und Pflanzen
schutzmitteln gemäß Titel III Kapitel I 
dieser Verordnung werden in den Pro
grammen näher ausgeführt. 

TZ 6: Erhaltung und Schutz 
der Umwelt und Förderung 
der Ressourceneffizienz 

4.3 Sonstige einschlägige nationale 
Standards: Einschlägige verbindliche 
nationale Standards werden für die 
Zwecke von Titel III Kapitel I Arti
kel 28 dieser Verordnung festgelegt. 

— Die einschlägigen verbindlichen nationa
len Standards werden in den Program
men näher ausgeführt. 

LE Priorität 5: Förderung der 
Ressourceneffizienz und Un
terstützung des Agrar-, Ernäh
rungs- und Forstsektors beim 
Übergang zu einer kohlen
stoffarmen und klimaresisten
ten Wirtschaft 

TZ 4: Förderung der Bestre
bungen zu einer kohlenstoff
armen Wirtschaft in allen 
Branchen 

TZ 6: Erhaltung und Schutz 
der Umwelt sowie Förderung 
der Ressourceneffizienz 

5.1 Energieeffizienz: Maßnahmen sind 
durchgeführt worden, um kosteneffi
ziente Verbesserungen der Endenergie
effizienz und kosteneffiziente Investi
tionen in Energieeffizienz beim Neu
bau oder bei der Renovierung von Ge
bäuden zu fördern. 

— Es handelt sich um folgende Maßnah
men: 

— Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Mindestanforderungen an die Ge
samtenergieeffizienz von Gebäuden 
nach den Artikeln 3, 4 und 5 der 
Richtlinie 2010/31/EU des Europäi
schen Parlaments und des Rates ( 1 ); 

— Maßnahmen, die für die Einrichtung 
eines Systems für die Erstellung von 
Ausweisen über die Gesamtenergie
effizienz von Gebäuden gemäß Arti
kel 11 der Richtlinie 2010/31/EU 
erforderlich sind; 

— Maßnahmen zur Gewährleistung der 
strategischen Planung zur Energieef
fizienz gemäß Artikel 3 der Richt
linie 2012/27/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 2 );
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ANHANG V 

EX-ANTE-KONDITIONALITÄTEN FÜR DIE ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMS 

1) EX-ANTE-KONDITIONALITÄTEN NACH PRIORITÄTEN 

EU-Priorität für LE/GPR 
Thematisches Ziel (TZ) Ex-ante-Konditionalität Erfüllungskriterien 

LE Priorität 3: Förderung einer 
Organisation der Nahrungs
mittelkette, einschließlich Ver
arbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnis
se, des Tierschutzes und des 
Risikomanagements in der 
Landwirtschaft 

TZ 5: Förderung der Anpas
sung an die Auswirkungen 
des Klimawandels, der Risiko
prävention und des Risikoma
nagements 

3.1. Risikovorsorge und des Risiko
management: In nationalen oder re
gionalen Risikobewertungen für das 
Katastrophenmanagement wird auf 
die Anpassung an den Klimawandel 
eingegangen 

— Die einzuführende nationale oder regio
nale Risikobewertung umfasst folgende 
Punkte: 

— eine Beschreibung von Prozess, Me
thodik, Methoden und nicht sensi
blen Daten, die für die Risikobewer
tung herangezogen werden sowie 
der risikogestützten Kriterien für 
die Aufstellung von Prioritäten für 
die Investitionen; 

— eine Beschreibung von Einzelrisiko- 
und Mehrfachrisiko-Szenarien; 

— gegebenenfalls die Berücksichtigung 
nationaler Strategien zur Anpassung 
an die Auswirkungen des Klima
wandels. 

LE Priorität 4: Wiederherstel
lung, Erhaltung und Verbes
serung der] mit der Land- 
und Forstwirtschaft verbunde
nen Ökosysteme 

4.1. Guter landwirtschaftlicher und 
ökologischer Zustand (GLÖZ):Stan
dards für den guten landwirtschaftli
chen und ökologischen Zustand ge
mäß Titel VI Kapitel I der Verordnung 
(EU) Nr. 1306/2013 werden auf na
tionaler Ebene festgelegt. 

— Die GLÖZ-Standards werden in der na
tionalen Gesetzgebung definiert und in 
den Programmen näher ausgeführt. 

TZ 5: Förderung der Anpas
sung an die Auswirkungen 
des Klimawandels, der Risiko
prävention und des Risikoma
nagements 

4.2 Mindestanforderungen für den 
Einsatz von Düngemitteln und Pflan
zenschutzmitteln: Mindestanforderun
gen für den Einsatz von Düngemitteln 
und Pflanzenschutzmitteln gemäß Ti
tel III Kapitel I Artikel 28 dieser Ver
ordnung werden auf nationaler Ebene 
festgelegt. 

— Die Mindestanforderungen für den Ein
satz von Düngemitteln und Pflanzen
schutzmitteln gemäß Titel III Kapitel I 
dieser Verordnung werden in den Pro
grammen näher ausgeführt. 

TZ 6: Erhaltung und Schutz 
der Umwelt und Förderung 
der Ressourceneffizienz 

4.3 Sonstige einschlägige nationale 
Standards: Einschlägige verbindliche 
nationale Standards werden für die 
Zwecke von Titel III Kapitel I Arti
kel 28 dieser Verordnung festgelegt. 

— Die einschlägigen verbindlichen nationa
len Standards werden in den Program
men näher ausgeführt. 

LE Priorität 5: Förderung der 
Ressourceneffizienz und Un
terstützung des Agrar-, Ernäh
rungs- und Forstsektors beim 
Übergang zu einer kohlen
stoffarmen und klimaresisten
ten Wirtschaft 

TZ 4: Förderung der Bestre
bungen zu einer kohlenstoff
armen Wirtschaft in allen 
Branchen 

TZ 6: Erhaltung und Schutz 
der Umwelt sowie Förderung 
der Ressourceneffizienz 

5.1 Energieeffizienz: Maßnahmen sind 
durchgeführt worden, um kosteneffi
ziente Verbesserungen der Endenergie
effizienz und kosteneffiziente Investi
tionen in Energieeffizienz beim Neu
bau oder bei der Renovierung von Ge
bäuden zu fördern. 

— Es handelt sich um folgende Maßnah
men: 

— Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Mindestanforderungen an die Ge
samtenergieeffizienz von Gebäuden 
nach den Artikeln 3, 4 und 5 der 
Richtlinie 2010/31/EU des Europäi
schen Parlaments und des Rates ( 1 ); 

— Maßnahmen, die für die Einrichtung 
eines Systems für die Erstellung von 
Ausweisen über die Gesamtenergie
effizienz von Gebäuden gemäß Arti
kel 11 der Richtlinie 2010/31/EU 
erforderlich sind; 

— Maßnahmen zur Gewährleistung der 
strategischen Planung zur Energieef
fizienz gemäß Artikel 3 der Richt
linie 2012/27/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 2 );
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— Maßnahmen gemäß Artikel 13 der 
Richtlinie 2006/32/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates ( 3 ) 
über Endenergieeffizienz und Ener
giedienstleistungen, um zu gewähr
leisten, dass Endkunden individuelle 
Zähler erhalten, sofern dies tech
nisch möglich und finanziell vertret
bar ist und im Verhältnis zu der po
tenziellen Energieeinsparung steht. 

5.2 Wasserwirtschaft: Hier besteht a) 
eine Wassergebührenpolitik, die an
gemessene Anreize für die Benutzer 
darstellt, Wasserressourcen effizient 
zu nutzen, und b) leisten die verschie
denen Wassernutzungen einen an
gemessenen Beitrag zur Deckung der 
Kosten der Wasserdienstleistungen in 
einer Höhe, die in dem gebilligten 
Flussbewirtschaftungsplan für Investi
tionen, die durch die Programme ge
fördert werden, festgelegt ist. 

— In vom EFRE unterstützten Sektoren hat 
der Mitgliedstaat sichergestellt, dass die 
verschiedenen Wassernutzungen einen 
Beitrag zur Deckung der Kosten der 
Wasserdienstleistungen gemäß Artikel 9 
Absatz 1 erster Gedankenstrich der 
Wasserrahmenrichtlinie leisten, wobei 
er gegebenenfalls den sozialen, ökologi
schen und wirtschaftlichen Auswirkun
gen der Kostendeckung sowie den geo
graphischen und klimatischen Gegeben
heiten der betreffenden Region oder Re
gionen Rechnung trägt. 

5.3 Erneuerbare Energie: Maßnahmen 
sind durchgeführt worden, um die 
Produktion und Verteilung von Ener
gie aus erneuerbaren Quellen zu för
dern ( 4 ). 

— Gemäß Artikel 14 Absatz 1 und Arti
kel 16 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 
2009/28/EG sind transparente Förder
regelungen eingeführt worden, werden 
der vorrangige Netzzugang und der ga
rantierte Netzzugang gewährleistet, wird 
der Einspeisung Vorrang eingeräumt 
und sind öffentlich bekannt gemachte 
Standardregeln für die Übernahme und 
Teilung der Kosten für technische An
passungen aufgestellt worden. 

— Der Mitgliedstaat verfügt über einen na
tionalen Aktionsplan für erneuerbare 
Energie gemäß Artikel 4 der Richtlinie 
2009/28/EG. 

LE Priorität 6: Förderung der 
sozialen Eingliederung, der 
Armutsbekämpfung und der 
wirtschaftlichen Entwicklung 
in den ländlichen Gebieten 
TZ 2: Informations- und 
Kommunikationstechnologien 
– Verbesserung von Zugang 
sowie Nutzung und Qualität 
(Breitbandziel) 

6. Infrastruktur im Bereich NGN (Net
ze der nächsten Generation): In natio
nalen oder regionalen NGA-Plänen, in 
denen auf regionale Maßnahmen zur 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Union für den schnellen Internet-Zu
gang eingegangen wird, liegt der 
Schwerpunkt auf Bereichen, in denen 
auf dem Markt keine offene Infra
struktur zu erschwinglichen Preisen 
und mit einer Qualität gemäß den 
Unionsbestimmungen für Wettbewerb 
und staatliche Beihilfen verfügbar ist; 
ferner werden durch diese Pläne für 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen 
zugängliche Dienste bereitgestellt. 

— Ein nationaler bzw. regionaler NGN-Plan 
weist folgende Elemente auf: 

— einen Plan für Infrastrukturinvestitio
nen auf der Grundlage einer Wirt
schaftsanalyse, bei der die vorhande
ne private und öffentliche Infrastruk
tur und Investitionspläne berücksich
tigt werden; 

— nachhaltige wettbewerbsfördernde 
Investitionsmodelle, die offene, er
schwingliche, hochwertige und zu
kunftsfähige Infrastrukturen und 
Dienstleistungen zugänglich machen; 

— Maßnahmen zur Anregung der pri
vaten Investitionstätigkeit. 

( 1 ) Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden (ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13). 

( 2 ) Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der 
Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. L 315 vom 
14.11.2012, S. 1). 

( 3 ) Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienst
leistungen und zur Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG des Rates (ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 64). 

( 4 ) Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG 
(ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16).
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ANHANG VI 

INDIKATIVE LISTE DER MASSNAHMEN, DIE FÜR EINE ODER MEHRERE PRIORITÄTEN DER UNION FÜR 
DIE ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMS VON BEDEUTUNG SIND 

Maßnahmen von besonderer Bedeutung für mehrere Prioritäten der Union 

Artikel 15 Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

Artikel 17 Investitionen in materielle Vermögenswerte 

Artikel 19 Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und sonstiger Betriebe 

Artikel 35 Zusammenarbeit 

Artikel 42 - 44 LEADER 

Maßnahmen von besonderer Bedeutung für die Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land- und Forst
wirtschaft und den ländlichen Gebieten 

Artikel 14 Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 

Artikel 26 Investitionen in Techniken der Forstwirtschaft sowie in die Verarbeitung, Mobilisierung und Vermark
tung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse 

Maßnahmen von besonderer Bedeutung für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit aller Landwirtschaftsarten und der 
Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe 

Artikel 16 Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 

Maßnahmen von besonderer Bedeutung für die Förderung der Organisation der Nahrungsmittelkette und des Risikoma
nagements in der Landwirtschaft 

Artikel 18 Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen und Katastrophenereignisse geschädigtem landwirtschaft
lichem Produktionspotenzial sowie Einführung geeigneter vorbeugender Aktionen 

Artikel 24 Vorbeugung von Schäden und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands von Wäldern nach 
Waldbränden, Naturkatastrophen und Katastrophenereignissen 

Artikel 27 Gründung von Erzeugergemeinschaften und -organisationen 

Artikel 33 Tierschutz 

Artikel 36 Risikomanagement 

Artikel 37 Ernte-, Tier- und Pflanzenversicherung 

Artikel 38 Fonds auf Gegenseitigkeit für Tierseuchen und Pflanzenkrankheiten und Umweltvorfälle 

Artikel 39 Einkommensstabilisierungsinstrument 

Maßnahmen von besonderer Bedeutung für die Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der von der Land- und 
Forstwirtschaft abhängigen Ökosysteme 

und 

für die Förderung der Ressourceneffizienz und Unterstützung des Agrar-, Ernährungs- und Forstsektors beim Übergang zu 
einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft 

Artikel 21 
Absatz 1 
Buchstabe a 

Aufforstung und Anlage von Wäldern 

Artikel 21 
Absatz 1 
Buchstabe b 

Einrichtung von Agrarforstsystemen
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ANHANG VI 

INDIKATIVE LISTE DER MASSNAHMEN, DIE FÜR EINE ODER MEHRERE PRIORITÄTEN DER UNION FÜR 
DIE ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMS VON BEDEUTUNG SIND 

Maßnahmen von besonderer Bedeutung für mehrere Prioritäten der Union 

Artikel 15 Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

Artikel 17 Investitionen in materielle Vermögenswerte 

Artikel 19 Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und sonstiger Betriebe 

Artikel 35 Zusammenarbeit 

Artikel 42 - 44 LEADER 

Maßnahmen von besonderer Bedeutung für die Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land- und Forst
wirtschaft und den ländlichen Gebieten 

Artikel 14 Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 

Artikel 26 Investitionen in Techniken der Forstwirtschaft sowie in die Verarbeitung, Mobilisierung und Vermark
tung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse 

Maßnahmen von besonderer Bedeutung für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit aller Landwirtschaftsarten und der 
Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe 

Artikel 16 Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 

Maßnahmen von besonderer Bedeutung für die Förderung der Organisation der Nahrungsmittelkette und des Risikoma
nagements in der Landwirtschaft 

Artikel 18 Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen und Katastrophenereignisse geschädigtem landwirtschaft
lichem Produktionspotenzial sowie Einführung geeigneter vorbeugender Aktionen 

Artikel 24 Vorbeugung von Schäden und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands von Wäldern nach 
Waldbränden, Naturkatastrophen und Katastrophenereignissen 

Artikel 27 Gründung von Erzeugergemeinschaften und -organisationen 

Artikel 33 Tierschutz 

Artikel 36 Risikomanagement 

Artikel 37 Ernte-, Tier- und Pflanzenversicherung 

Artikel 38 Fonds auf Gegenseitigkeit für Tierseuchen und Pflanzenkrankheiten und Umweltvorfälle 

Artikel 39 Einkommensstabilisierungsinstrument 

Maßnahmen von besonderer Bedeutung für die Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der von der Land- und 
Forstwirtschaft abhängigen Ökosysteme 

und 

für die Förderung der Ressourceneffizienz und Unterstützung des Agrar-, Ernährungs- und Forstsektors beim Übergang zu 
einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft 

Artikel 21 
Absatz 1 
Buchstabe a 

Aufforstung und Anlage von Wäldern 

Artikel 21 
Absatz 1 
Buchstabe b 

Einrichtung von Agrarforstsystemen
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Artikel 21 
Absatz 1 
Buchstabe d 

Investitionen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit und des ökologischen Werts der Waldökosysteme 

Artikel 28 Agrarumwelt- und Klimamaßnahme 

Artikel 29 Ökologischer/biologischer Landbau 

Artikel 30 Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und der Wasserrahmenrichtlinie 

Artikel 31 – 32 Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete 

Artikel 34 Waldumwelt- und -klimadienstleistungen und Erhaltung der Wälder 

Maßnahmen von besonderer Bedeutung für die Förderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und der 
wirtschaftlichen Entwicklung in den ländlichen Gebieten 

Artikel 20 Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten 

Artikel 42 – 44 LEADER
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EUROPÄISCHE TERRITORIALE ZUSAMMENARBEIT: INTERREG V

Die Europäische territoriale Zusammenarbeit (ETZ), auch Interreg genannt, bietet einen Rahmen für die Umsetzung von ge-
meinsamen Aktionen und politischem Austausch zwischen nationalen, regionalen und lokalen Akteuren aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten, um gemeinsame Lösungen für gemeinsame Probleme zu finden. Interreg wird über den EFRE finanziert.

1. Förderfähigkeit

• Grenzüberschreitende Zusammenarbeit: NUTS-3-Regionen entlang aller EU-Binnengrenzen und einiger Au-
ßengrenzen sind förderfähig. EU-Regionen entlang maritimer Grenzen müssen abgegrenzt werden, wobei maximal 
150 km förderfähig sind.

• Transnationale Zusammenarbeit deckt größere transnationale Territorien einschließlich nationaler, regionaler 
und lokaler Partner ab und umfasst auch maritime grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Fällen, die nicht 
durch das Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit abgedeckt sind, damit diese Territorien eine 
höhere territoriale Integration erreichen.

• Interregionale Zusammenarbeit funktioniert auf gesamteuropäischer Ebene und deckt alle 28 EU-Mitgliedstaaten 
und einige Nicht-EU-Länder ab. Sie unterstützt und erleichtert den Erfahrungsaustausch zwischen Regionen über thema-
tische Ziele und Stadtentwicklung, einschließlich Verbindungen zwischen Städten und ländlichen Gebieten. Die interregio-
nale Zusammenarbeit präsentiert, was Regionen gut machen zum Vorteil derer, die weiterhin investieren, und fördert den 
Austausch zwischen Forschern und Forschungsinstituten in den stärker und auch in den weniger entwickelten Regionen.

2. Konzentration und Investitionsprioritäten

Investitionen müssen auf strategischere und integriertere Art und Weise stattfinden, damit das übergeordnete Ziel der 
Umsetzung der Strategie Europa 2020 erreicht wird. Die Interreg-Programme werden direkt zu dieser Konzentration 
unmittelbar beitragen, dabei aber, gemäß Artikel 7 der ETZ-Verordnung, ihren spezifischen Fokus auf die Verbesserung 
der grenzüberschreitenden institutionellen Zusammenarbeit beibehalten. Mindestens 80 % der EFRE-Zuweisungen zu 
jedem Programm der grenzüberschreitenden und transnationalen Zusammenarbeit werden auf maximal vier der elf 
thematischen Ziele fokussiert, die in der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen festgelegt sind (Artikel 9).

Im Falle des grenzüberschreitenden PEACE-Programms und gemäß dem thematischen Ziel der Förderung der sozialen 
Eingliederung und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung beteiligt sich der EFRE auch an der Förderung 
sozialer und wirtschaftlicher Stabilität in den betreffenden Regionen, besonders durch Maßnahmen zur Förderung der 
Kohäsion zwischen den Gemeinschaften.

3. Vereinfachung 

ETZ-Programmen stehen die vereinfachten ETZ-spezifischen Kostenoptionen „von der Stange“ zur Verfügung. Dies er-
möglicht die Berechnung der Personalkosten durch Nutzung einer Pauschale von bis zu 20 % der direkten Kosten, die nicht 
die Personalkosten eines Vorhabens sind.

Ebenfalls ETZ-spezifisch ist der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ). Er ist ein europäisches Recht-
sinstrument zur Förderung und Vereinfachung grenzüberschreitender, transnationaler und interregionaler Zusammenarbeit. 
Anders als die Strukturen, die vor 2007 für diese Art der Zusammenarbeit galten, ist der EVTZ eine juristische Person, die auf 
EU-Ebene geschaffen wurde. Er ermöglicht den regionalen und lokalen Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen aus 
verschiedenen Mitgliedstaaten, Verbände für die Zusammenarbeit mit einer Rechtspersönlichkeit zu gründen. Ein EVTZ kann 
beispielsweise aus regionalen oder lokalen Behörden, Verbänden oder anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts bestehen. 

Man sollte auch beachten, dass die nationalen/Zentralbehörden der Mitgliedstaaten EVTZ-Mitglieder werden können, al-
lein oder zusammen mit regionalen Behörden oder Einrichtungen.

Der EVTZ ist in der Hinsicht einzigartig, dass er Behörden verschiedener Mitgliedstaaten ermöglicht, sich zusammenzu-
schließen und gemeinsame Leistungen zu erbringen, und zwar ohne dass vorher von nationalen Parlamenten eine inter-
nationale Vereinbarung unterzeichnet und ratifiziert werden muss. Mitgliedstaaten müssen jedoch der Teilnahme poten-
zieller Mitglieder in ihren jeweiligen Ländern zustimmen. Die für die Auslegung und Umsetzung der Konvention geltenden 
Gesetze sind die des Mitgliedstaats, in dem der offizielle EVTZ seinen eingetragenen Sitz hat.
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4. Synergien aufbauen

Die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Finanzierungsinstrumenten, Programmen und Mecha-
nismen zur Zusammenarbeit ist ein wesentliches Ziel in diesem Zeitraum. Von den Interreg-Programmen wird verlangt, 
ihre Verbindung zu nationalen und regionalen Programmen zu stärken und eine größere Konsistenz mit makroregiona-
len Strategien sowie den Strategien für die Meeresbecken zu zeigen.

Seit 2009 sind neue Strategien entwickelt worden, die für EU-Mitgliedstaaten und Nicht-EU-Mitgliedstaaten im selben 
geografischen Gebiet anwendbar sind. Diese Strategien: 

• sind auf gemeinsame Probleme, Lösungen und Maßnahmen mit strategischer Relevanz fokussiert, um einen ech-
ten Mehrwert für die gesamte Region zu bieten,

• sollen die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Politiken, Institutionen und Finanzierungsquellen fördern, 
• werden mit diesen Finanzierungsmitteln gefördert: im Zeitraum 2014-2020 wurden EU-, nationale, regionale, 

private and internationale Fonds, makroregionale Strategien sowie die Strategien für die Meeresbecken in den 
rechtlichen EU-Rahmen eingefügt.

5. Networking und Erfahrungsaustausch

Die vier von der EU unterstützten Programme zur Gründung von Netzwerken und für den Erfahrungsaustausch bleiben 
im Zeitraum 2014-2020 bestehen:

• Interreg Europe, mit dem Ziel der Verbesserung der Umsetzung der Regionalentwicklungspolitik und entsprechen-
der Programme, besonders Programme für Investitionen in Wachstum und Beschäftigung und Programme für die 
europäische territoriale Zusammenarbeit (ETZ),

• INTERACT, das eine Vielzahl harmonisierter Instrumente entwickelt hat (Vorlagen, Musterformulare, Informations-
blätter etc.) – die so genannten HIT Instrumente – und Handbücher für den Programmzeitraum 2014-2020.

• URBACT, das drei Arten von Maßnahmen entwickeln wird: den transnationalen Austausch, Kapazitätsaufbau, die 
Kapitalisierung und Verbreitung,

• ESPON 2020, ein Kooperationsprogramm , das die Konsolidierung eines Netzwerks für ein Europäisches Raumpla-
nungsobservatorium fortführen und weitere vergleichbare, systematische und zuverlässige territoriale Nachweise 
liefern wird.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1299/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 17. Dezember 2013 

mit besonderen Bestimmungen zur Unterstützung des Ziels "Europäische territoriale 
Zusammenarbeit" aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 178, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ( 2 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 176 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) ist es Aufgabe des Europäi
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), zum Aus
gleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der 
Union beizutragen. Gemäß diesem Artikel und gemäß 
Artikel 174 Absatz 2 und 3 AEUV soll der EFRE dazu 
beitragen, die Unterschiede im Entwicklungsstand der 
verschiedenen Regionen und den Rückstand der am 
stärksten benachteiligten Regionen zu verringern, wobei 
besondere Aufmerksamkeit den ländlichen Gebieten, den 
vom industriellen Wandel betroffenen Gebieten und den 
Regionen mit schweren und dauerhaften natürlichen oder 
demografischen Nachteilen gilt, wie den nördlichsten Re
gionen mit sehr geringer Bevölkerungsdichte sowie den 
Insel-, Grenz- und Bergregionen. 

(2) In der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 3 ) sind gemeinsame Bestim
mungen für den EFRE, den Europäischen Sozialfonds 
(ESF), den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirt
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) sowie den Europäischen Meeres- und Fischerei
fonds (EMFF) festgelegt. Die Verordnung (EU) Nr. 1301 
/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 4 ) legt 

besondere Bestimmungen hinsichtlich der Art von Maß
nahmen fest, die aus dem EFRE finanziert werden können 
und definiert die Ziele dieser Maßnahmen. Diese Verord
nungen sind nicht umfassend an die spezifischen Erfor
dernisse des Ziels "Europäische territoriale Zusammen
arbeit" angepasst, bei dem mindestens zwei Mitgliedstaa
ten oder ein Mitgliedstaat und ein Drittland zusammen
arbeiten. Daher müssen besondere Bestimmungen für das 
Ziel "Europäische territoriale Zusammenarbeit" in Bezug 
auf den Interventionsbereich, den geografischen Gel
tungsbereich, die Finanzmittel, den thematischen Fokus 
und die Investitionsprioritäten, Programmplanung, Beglei
tung und Bewertung, technische Hilfe, Förderfähigkeit, 
Verwaltung, Kontrolle und Benennung, Teilnahme von 
Drittländern sowie Finanzverwaltung festgelegt werden. 

(3) Um den Mehrwert der Kohäsionspolitik der Union zu 
erhöhen, sollten besondere Bestimmungen darauf abzie
len, eine erhebliche Vereinfachung für alle Beteiligten – 
Begünstigte, Programmbehörden, Behörden der teilneh
menden Mitgliedstaaten auf, je nach Sachlage, lokaler, 
regionaler oder nationaler Ebene und Drittländer sowie 
die Kommission – zu erreichen. 

(4) Um die harmonische Entwicklung des Unionsgebietes auf 
verschiedenen Ebenen zu fördern, sollte der EFRE die 
grenzübergreifende, transnationale und interregionale Zu
sammenarbeit im Rahmen des Ziels "Europäische territo
riale Zusammenarbeit" unterstützen. 

(5) Die grenzübergreifende Zusammenarbeit sollte auf die 
Bewältigung von gemeinsamen Herausforderungen abzie
len, die gemeinsam in den Grenzregionen ermittelt wur
den, unter anderem schlechte Anbindung, besonders im 
Zusammenhang mit dem Anschluss an Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKT) und Verkehrs
infrastrukturen, rückläufige Entwicklung lokaler Industrie
zweige, ungünstigen Rahmenbedingungen für Unterneh
men, fehlende Netze zwischen lokalen und regionalen 
Verwaltungen, Forschungs- und Innovationsdefizite und 
Defizite bei der Einführung von IKT, Umweltverschmut
zung, Risikoprävention, der negativen Einstellung zu Bür
gern der Nachbarländer, und darauf abzielen, das unge
nutzte Wachstumspotenzial in Grenzgebieten aus
zuschöpfen (Entwicklung grenzübergreifender For
schungs- und Innovationseinrichtungen und entsprechen
der Cluster, grenzübergreifende Eingliederung in den Ar
beitsmarkt, Zusammenarbeit von Bildungsträgern, ein
schließlich Hochschulen, oder zwischen Gesundheitszen
tren) und gleichzeitig die Zusammenarbeit im Hinblick 
auf eine harmonische Gesamtentwicklung der Union zu 
verbessern.
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(6) Die transnationale Zusammenarbeit sollte darauf abzie
len, die Zusammenarbeit durch Maßnahmen zu stärken, 
die zu einer integrierten Raumentwicklung gemäß den 
Prioritäten der Kohäsionspolitik der Union beitragen, 
und sollte auch die grenzübergreifende Zusammenarbeit 
an den Seegrenzen, sofern diese nicht durch Programme 
für grenzübergreifende Zusammenarbeit erfolgt, umfas
sen. 

(7) Die interregionale Zusammenarbeit sollte darauf abzielen, 
die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik zu verstärken, in
dem der Erfahrungsaustausch zwischen den Regionen 
über thematische Ziele und die städtische Entwicklung 
einschließlich der Stadt-Land-Verbindungen gefördert 
wird, um die Durchführung der Programme und Maß
nahmen der territorialen Zusammenarbeit zu verbessern 
und die Analyse von Entwicklungstendenzen im Hinblick 
auf den territorialen Zusammenhalt im Rahmen von Stu
dien, Datenerhebungen und sonstigen Maßnahmen zu 
fördern. Der Erfahrungsaustausch über thematische Ziele 
sollte hauptsächlich die Konzeption und Umsetzung von 
operationellen Programmen im Rahmen des Ziels "Inves
titionen in Wachstum und Beschäftigung", aber gegebe
nenfalls auch von Programmen im Rahmen des Ziels 
"Europäische territoriale Zusammenarbeit" verbessern, 
einschließlich der Förderung der für beide Seiten vorteil
haften Zusammenarbeit von innovativen forschungs
intensiven Clustern und des Austauschs zwischen For
schern und Forschungseinrichtungen sowohl in ent
wickelten als auch in weniger stark entwickelten Gebie
ten, und zwar unter Rückgriff auf die Erfahrungen aus 
den Maßnahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms 
mit den Titeln "Wissensorientierte Regionen" und "For
schungspotenzial in Konvergenzregionen und in Regio
nen in äußerster Randlage". 

(8) Es sollten objektive Kriterien für die Bestimmung der 
förderfähigen Regionen und Gebiete festgelegt werden. 
Hierzu sollten die förderfähigen Regionen und Gebiete 
auf Unionsebene auf der Grundlage des gemeinsamen 
Systems zur Klassifizierung der Regionen ausgewiesen 
werden, das durch die Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) geschaffen 
wurde. 

(9) Die grenzübergreifende Zusammenarbeit sollte Regionen 
an Land- und Seegrenzen unterstützen. Auf der Grund
lage der Erfahrungen aus vorangegangenen Programm
planungszeiträumen sollte die Kommission eine Liste 
der Grenzgebiete nach Kooperationsprogramm festlegen, 
die leichter Hilfe aus den Programmen für grenzübergrei
fende Zusammenarbeit erhalten. Bei der Erstellung dieser 
Liste sollte die Kommission Anpassungen berücksichti
gen, die notwendig sind, um – insbesondere im Hinblick 
auf Land- und Seegrenzen – die Kohärenz und Kontinui
tät der Programmgebiete zu sichern, wie sie für den Pro
grammplanungszeitraum 2007–2013 festgelegt wurden. 
Solche Anpassungen könnten in der Verkleinerung oder 
Vergrößerung bestehender Programmgebiete oder der Er
höhung oder Verringerung der Anzahl der Programme 
für grenzübergreifende Zusammenarbeit bestehen und 
die Möglichkeit geografischer Überschneidungen vor
sehen. 

(10) Die Kommission sollte Gebiete für die transnationale Zu
sammenarbeit unter Berücksichtigung der Maßnahmen 
definieren, die zur Förderung der integrierten Raument
wicklung erforderlich sind. Hierbei sollte die Kommission 
den Erfahrungen aus vorangegangenen Programmen 
Rechnung tragen und gegebenenfalls makroregionale 
Strategien und Strategien für die Meeresbecken einbezie
hen. 

(11) Um sicherzustellen, dass alle Regionen in der Union vom 
Erfahrungsaustausch und Austausch bewährter Verfahren 
profitieren können, sollten Programme für die interregio
nale Zusammenarbeit die gesamte Union abdecken. 

(12) Die grenzübergreifende, transnationale und interregionale 
Zusammenarbeit mit den benachbarten Drittländern der 
Union muss weiterhin unterstützt oder gegebenenfalls 
aufgebaut werden, da diese Zusammenarbeit ein wichti
ges politisches Instrument zur Förderung der regionalen 
Entwicklung ist und den Regionen der Mitgliedstaaten 
zugutekommen sollte, die an Drittländer angrenzen. Da
her sollte der EFRE die grenzübergreifenden und die Mee
resbecken betreffenden Programme unterstützen, die im 
Rahmen des Europäischen Nachbarschaftsinstruments 
(ENI) gemäß eines zukünftigen Gesetzgebungsakts der 
Union über das Europäische Nachbarschaftsinstrument 
2014-2020 (im Folgenden "ENI-Gesetzgebungsakt") und 
des Instruments für Heranführungshilfe (IPA II) gemäß 
eines zukünftigen Gesetzgebungsakts der Union über 
die Heranführungshilfe 2014-2020 (im Folgenden "IPA 
II-Gesetzgebungsakt") durchgeführt werden. 

(13) Neben Interventionen an der Außengrenze, die über ex
terne Instrumente der Union unterstützt werden und die 
für Grenzregionen innerhalb und außerhalb der Union 
bestimmt sind, sollte die Möglichkeit bestehen, dass aus 
dem EFRE unterstützte Kooperationsprogramme in Re
gionen innerhalb und ausnahmsweise auch außerhalb 
der Union durchgeführt werden können, sofern die Re
gionen außerhalb der Union nicht über externe Instru
mente abgedeckt sind, weil sie entweder nicht Empfän
gerland bestimmt sind oder weil keine solchen externen 
Kooperationsprogramme eingerichtet werden können. Al
lerdings ist es notwendig, sicherzustellen, dass die Unter
stützung aus dem EFRE für im Hoheitsgebiet von Dritt
ländern durchgeführte Vorhaben in erster Linie den Re
gionen der Union zugutekommt. Im Rahmen dieser Ein
schränkung sollte die Kommission daher bei der Erstel
lung der Liste der für grenzübergreifende und transnatio
nale Programme in Frage kommenden Gebiete auch Re
gionen in Drittländern berücksichtigen. 

(14) Es sind die Mittel festzulegen, die den einzelnen Bestand
teilen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" 
zugewiesen werden, wobei weiterhin ein signifikanter Teil 
der Mittel auf die grenzübergreifende Zusammenarbeit, 
einschließlich des Anteils jedes Mitgliedstaats an den Ge
samtbeträgen für die grenzübergreifende und transnatio
nale Zusammenarbeit, und auf das Potential der Mitglied
staaten für Flexibilität zwischen diesen Bestandteilen kon
zentriert wird und hinreichende Finanzmittel für die Zu
sammenarbeit der Regionen in äußerster Randlage bereit
gestellt werden.

DE L 347/260 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen 
Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) 
(ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1).



393

ET
Z-

VE
RO

RD
N

U
N

G

(6) Die transnationale Zusammenarbeit sollte darauf abzie
len, die Zusammenarbeit durch Maßnahmen zu stärken, 
die zu einer integrierten Raumentwicklung gemäß den 
Prioritäten der Kohäsionspolitik der Union beitragen, 
und sollte auch die grenzübergreifende Zusammenarbeit 
an den Seegrenzen, sofern diese nicht durch Programme 
für grenzübergreifende Zusammenarbeit erfolgt, umfas
sen. 

(7) Die interregionale Zusammenarbeit sollte darauf abzielen, 
die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik zu verstärken, in
dem der Erfahrungsaustausch zwischen den Regionen 
über thematische Ziele und die städtische Entwicklung 
einschließlich der Stadt-Land-Verbindungen gefördert 
wird, um die Durchführung der Programme und Maß
nahmen der territorialen Zusammenarbeit zu verbessern 
und die Analyse von Entwicklungstendenzen im Hinblick 
auf den territorialen Zusammenhalt im Rahmen von Stu
dien, Datenerhebungen und sonstigen Maßnahmen zu 
fördern. Der Erfahrungsaustausch über thematische Ziele 
sollte hauptsächlich die Konzeption und Umsetzung von 
operationellen Programmen im Rahmen des Ziels "Inves
titionen in Wachstum und Beschäftigung", aber gegebe
nenfalls auch von Programmen im Rahmen des Ziels 
"Europäische territoriale Zusammenarbeit" verbessern, 
einschließlich der Förderung der für beide Seiten vorteil
haften Zusammenarbeit von innovativen forschungs
intensiven Clustern und des Austauschs zwischen For
schern und Forschungseinrichtungen sowohl in ent
wickelten als auch in weniger stark entwickelten Gebie
ten, und zwar unter Rückgriff auf die Erfahrungen aus 
den Maßnahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms 
mit den Titeln "Wissensorientierte Regionen" und "For
schungspotenzial in Konvergenzregionen und in Regio
nen in äußerster Randlage". 

(8) Es sollten objektive Kriterien für die Bestimmung der 
förderfähigen Regionen und Gebiete festgelegt werden. 
Hierzu sollten die förderfähigen Regionen und Gebiete 
auf Unionsebene auf der Grundlage des gemeinsamen 
Systems zur Klassifizierung der Regionen ausgewiesen 
werden, das durch die Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) geschaffen 
wurde. 

(9) Die grenzübergreifende Zusammenarbeit sollte Regionen 
an Land- und Seegrenzen unterstützen. Auf der Grund
lage der Erfahrungen aus vorangegangenen Programm
planungszeiträumen sollte die Kommission eine Liste 
der Grenzgebiete nach Kooperationsprogramm festlegen, 
die leichter Hilfe aus den Programmen für grenzübergrei
fende Zusammenarbeit erhalten. Bei der Erstellung dieser 
Liste sollte die Kommission Anpassungen berücksichti
gen, die notwendig sind, um – insbesondere im Hinblick 
auf Land- und Seegrenzen – die Kohärenz und Kontinui
tät der Programmgebiete zu sichern, wie sie für den Pro
grammplanungszeitraum 2007–2013 festgelegt wurden. 
Solche Anpassungen könnten in der Verkleinerung oder 
Vergrößerung bestehender Programmgebiete oder der Er
höhung oder Verringerung der Anzahl der Programme 
für grenzübergreifende Zusammenarbeit bestehen und 
die Möglichkeit geografischer Überschneidungen vor
sehen. 

(10) Die Kommission sollte Gebiete für die transnationale Zu
sammenarbeit unter Berücksichtigung der Maßnahmen 
definieren, die zur Förderung der integrierten Raument
wicklung erforderlich sind. Hierbei sollte die Kommission 
den Erfahrungen aus vorangegangenen Programmen 
Rechnung tragen und gegebenenfalls makroregionale 
Strategien und Strategien für die Meeresbecken einbezie
hen. 

(11) Um sicherzustellen, dass alle Regionen in der Union vom 
Erfahrungsaustausch und Austausch bewährter Verfahren 
profitieren können, sollten Programme für die interregio
nale Zusammenarbeit die gesamte Union abdecken. 

(12) Die grenzübergreifende, transnationale und interregionale 
Zusammenarbeit mit den benachbarten Drittländern der 
Union muss weiterhin unterstützt oder gegebenenfalls 
aufgebaut werden, da diese Zusammenarbeit ein wichti
ges politisches Instrument zur Förderung der regionalen 
Entwicklung ist und den Regionen der Mitgliedstaaten 
zugutekommen sollte, die an Drittländer angrenzen. Da
her sollte der EFRE die grenzübergreifenden und die Mee
resbecken betreffenden Programme unterstützen, die im 
Rahmen des Europäischen Nachbarschaftsinstruments 
(ENI) gemäß eines zukünftigen Gesetzgebungsakts der 
Union über das Europäische Nachbarschaftsinstrument 
2014-2020 (im Folgenden "ENI-Gesetzgebungsakt") und 
des Instruments für Heranführungshilfe (IPA II) gemäß 
eines zukünftigen Gesetzgebungsakts der Union über 
die Heranführungshilfe 2014-2020 (im Folgenden "IPA 
II-Gesetzgebungsakt") durchgeführt werden. 

(13) Neben Interventionen an der Außengrenze, die über ex
terne Instrumente der Union unterstützt werden und die 
für Grenzregionen innerhalb und außerhalb der Union 
bestimmt sind, sollte die Möglichkeit bestehen, dass aus 
dem EFRE unterstützte Kooperationsprogramme in Re
gionen innerhalb und ausnahmsweise auch außerhalb 
der Union durchgeführt werden können, sofern die Re
gionen außerhalb der Union nicht über externe Instru
mente abgedeckt sind, weil sie entweder nicht Empfän
gerland bestimmt sind oder weil keine solchen externen 
Kooperationsprogramme eingerichtet werden können. Al
lerdings ist es notwendig, sicherzustellen, dass die Unter
stützung aus dem EFRE für im Hoheitsgebiet von Dritt
ländern durchgeführte Vorhaben in erster Linie den Re
gionen der Union zugutekommt. Im Rahmen dieser Ein
schränkung sollte die Kommission daher bei der Erstel
lung der Liste der für grenzübergreifende und transnatio
nale Programme in Frage kommenden Gebiete auch Re
gionen in Drittländern berücksichtigen. 

(14) Es sind die Mittel festzulegen, die den einzelnen Bestand
teilen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" 
zugewiesen werden, wobei weiterhin ein signifikanter Teil 
der Mittel auf die grenzübergreifende Zusammenarbeit, 
einschließlich des Anteils jedes Mitgliedstaats an den Ge
samtbeträgen für die grenzübergreifende und transnatio
nale Zusammenarbeit, und auf das Potential der Mitglied
staaten für Flexibilität zwischen diesen Bestandteilen kon
zentriert wird und hinreichende Finanzmittel für die Zu
sammenarbeit der Regionen in äußerster Randlage bereit
gestellt werden.
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(15) Zum Nutzen der Regionen der Union sollte ein Mecha
nismus eingerichtet werden, über den die Unterstützung 
externer Instrumente wie ENI oder IPA II aus dem EFRE 
organisiert wird, auch für den Fall, dass Programme zur 
Zusammenarbeit mit Drittländern nicht verabschiedet 
werden können oder eingestellt werden müssen. Durch 
diesen Mechanismus sollte das optimale Funktionieren 
und eine möglichst umfassende Koordinierung zwischen 
diesen Instrumenten angestrebt werden. 

(16) Der Großteil der Mittel aus dem EFRE für Programme der 
grenzübergreifenden und transnationalen Zusammen
arbeit sollte auf eine begrenzte Anzahl an thematischen 
Zielen konzentriert sein, um die Wirkung der Kohäsions
politik in der Union zu vergrößern. Die Konzentration 
im Rahmen des Programms für interregionale Zusam
menarbeit auf thematische Ziele sollte sich jedoch eher 
im Ziel jedes einzelnen Vorhabens als in der Begrenzung 
der Anzahl thematischer Ziele niederschlagen, damit die 
interregionale Zusammenarbeit bestmöglich zur Stärkung 
der Wirksamkeit der Kohäsionspolitik, hauptsächlich im 
Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Be
schäftigung" und gegebenenfalls auch des Ziels "Europäi
sche territoriale Zusammenarbeit", beitragen kann. Im 
Falle anderer Programme für interregionale Zusammen
arbeit sollte sich die thematische Konzentration aus ih
rem jeweiligen Anwendungsbereich ergeben. 

(17) Um die Aufgaben und Ziele der Unionsstrategie für ein 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu 
verwirklichen, sollte der EFRE im Rahmen des Ziels "Eu
ropäische territoriale Zusammenarbeit" zu folgenden the
matischen Zielen beitragen: Entwicklung einer Wirtschaft, 
die sich auf Wissen, Forschung und Innovation stützt, 
unter anderem durch die Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen, besonders zwischen KMU, und 
durch die Förderung der Errichtung von Systemen zum 
grenzübergreifenden Informationsaustausch im Bereich 
der IKT; Unterstützung einer umweltfreundlicheren, res
sourceneffizienteren und wettbewerbsfähigen Wirtschaft, 
unter anderem durch die Förderung einer nachhaltigen 
grenzübergreifenden Mobilität; Förderung einer hohen 
Beschäftigungsquote, die zu sozialem und territorialem 
Zusammenhalt führt, unter anderem durch Aktivitäten 
zur Förderung von nachhaltigem Tourismus, Kultur- 
und Naturerbe als Bestandteil einer territorialen Strategie, 
die auf ein beschäftigungsfreundliches Wachstum abzielt; 
sowie Ausbau der Verwaltungskapazitäten. Die Liste der 
für die einzelnen thematischen Ziele festgelegten Investi
tionsprioritäten sollte jedoch an die spezifischen Erforder
nisse des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" 
angepasst werden; indem zusätzliche Investitionsprioritä
ten festgelegt werden, die es insbesondere ermöglichen, 
im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit die 
Zusammenarbeit zwischen den Justiz- und Verwaltungs
behörden, der Zusammenarbeit zwischen Bürgern und 
Institutionen sowie der Zusammenarbeit mit grenzüber
greifender Perspektive im Bereich Beschäftigung, Fortbil
dung, Eingliederung aller Bevölkerungsgruppen und so
ziale Inklusion fortzusetzen; sowie durch die Entwicklung 
und Koordinierung makroregionaler und auf bestimmte 
Meeresgebiete bezogener Strategien im Rahmen der 
transnationalen Zusammenarbeit. Weiterhin sollten für 
bestimmte Programme für interregionale Zusammen
arbeit spezifische oder zusätzliche Investitionsprioritäten 
festgelegt werden, um ihre jeweiligen Aktivitäten wider
zuspiegeln. 

(18) Angesichts der praktischen Bedeutung des thematischen 
Ziels "Förderung der Inklusion Eingliederung und Be
kämpfung der Armut" muss im Rahmen dieses Ziels 
sichergestellt werden, dass der EFRE beim grenzübergrei
fenden PEACE-Programm zwischen Nordirland und den 
Grenzbezirken Irlands zur Förderung von Frieden und 
Versöhnung ebenfalls zur Förderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Stabilität in den betreffenden Regionen 
beiträgt, indem er insbesondere Maßnahmen zur Verstär
kung des Zusammenhalts zwischen den Gemeinden un
terstützt. In Anbetracht der Besonderheiten dieses grenz
übergreifenden Programms sollten einige Bestimmungen 
dieser Verordnung über die Auswahl der Vorhaben für 
dieses grenzübergreifende Programm nicht gelten. 

(19) Die inhaltlichen Anforderungen der Kooperationspro
gramme im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale 
Zusammenarbeit" sind an deren spezifische Bedürfnisse 
anzupassen. Diese Anforderungen sollten daher auch die 
Aspekte abdecken, die für eine wirkungsvolle Umsetzung 
auf dem Gebiet der teilnehmenden Mitgliedstaaten erfor
derlich sind; hierzu gehören Prüfungs- und Kontroll
instanzen, Verfahren zur Einrichtung eines gemeinsamen 
Sekretariats und die Verteilung der Haftung bei Finanz
korrekturen. Wenn sich Mitgliedstaaten und Regionen an 
makroregionalen Strategien und Strategien für die Mee
resbecken beteiligen, sollte durch die betreffenden Koope
rationsprogramme dargelegt werden, welchen Beitrag In
terventionen im Rahmen solcher Strategien leisten kön
nen. Aufgrund des horizontalen Charakters der Pro
gramme für interregionale Zusammenarbeit sollte darü
ber hinaus der Inhalt dieser Kooperationsprogramme an
gepasst werden, insbesondere im Hinblick auf die Defini
tion des bzw. der Begünstigten im Rahmen der aktuellen 
Programme INTERACT und ESPON. 

(20) Um bei den im Rahmen dieser Verordnung genehmigten 
Kooperationsprogrammen, die die Regionen in äußerster 
Randlage betreffen, die Koordinierung zwischen der 
EFRE-Finanzierung und einer etwaigen zusätzlichen Fi
nanzierung über den Europäischen Entwicklungsfonds 
(EEF), das ENI oder das IPA II sowie die Europäische 
Investitionsbank (EIB) zu verbessern, sollten die Mitglied
staaten und die Drittländer oder überseeischen Länder 
oder Hoheitsgebiete (die letzteren beiden im Folgenden 
"Gebiete"), die an diesen Kooperationsprogrammen teil
nehmen, Bestimmungen für Koordinierungsverfahren im 
Rahmen dieser Programme festlegen. 

(21) Drittländer oder Gebiete, die der Einladung, sich an Ko
operationsprogrammen zu beteiligen, gefolgt sind und 
mit der Vorbereitung solcher Programme begonnen ha
ben, sollten einbezogen werden. In der vorliegenden Ver
ordnung sollten besondere Verfahren für eine solche Ein
beziehung festgelegt werden. Abweichend vom Standard
verfahren sollten die teilnehmenden Mitgliedstaaten bei 
Kooperationsprogrammen, an denen Regionen in äußers
ter Randlage und Drittländer oder Gebiete beteiligt sind, 
die betreffenden Drittländer oder Gebiete konsultieren, 
bevor sie die Programme der Kommission übermitteln. 
Im Interesse einer wirksameren und pragmatischeren Ein
beziehung der Drittländer oder Gebiete in die Kooperati
onsprogramme sollte es auch möglich sein, die Verein
barungen über den Inhalt dieser Kooperationsprogramme 
und einen etwaigen Beitrag der Drittländer oder
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Gebiete in einer förmlich angenommenen Niederschrift 
über die Konsultierungssitzungen mit diesen Drittländern 
oder Gebieten oder über die Beratungen der Organisatio
nen der regionalen Zusammenarbeit festzuhalten. Unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der geteilten Verwal
tung und der Vereinfachung sollte das Verfahren für die 
Genehmigung der operativen Programme dergestalt sein, 
dass die Kommission nur die wesentlichen Elemente der 
Kooperationsprogramme genehmigt, während die übri
gen Elemente von dem bzw. den teilnehmenden Mitglied
staaten genehmigt werden. Im Interesse der Rechtssicher
heit und Transparenz ist es notwendig, sicherzustellen, 
dass in den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat bzw. in 
denen Mitgliedstaaten ein Element eines Kooperations
programms, das nicht der Genehmigung der Kommission 
unterliegt, ändert bzw. ändern, die Verwaltungsbehörde 
für dieses Programm die Kommission innerhalb eines 
Monats nach Erlass dieses Änderungsbeschlusses von 
der Änderung in Kenntnis setzt. 

(22) Gemäß der Unionsstrategie für ein intelligentes, nachhal
tiges und integratives Wachstum sollten die europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds einen integrierteren und 
umfassenderen Ansatz zur Bewältigung lokaler Probleme 
bieten. Zur Stärkung eines solchen Ansatzes sollte die 
Unterstützung aus dem EFRE in Grenzregionen mit der 
Unterstützung aus dem ELER und aus dem EMFF koor
diniert werden; gegebenenfalls sollten – wenn die lokale 
Entwicklung zu den Zielen gehört – Europäische Ver
bünde für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) einbezo
gen werden, die mit der Verordnung (EU) Nr. 1302/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) gegründet 
wurden. 

(23) Ausgehend von den Erfahrungen des Programmplanungs
zeitraums 2007–2013 sollten die Bedingungen für die 
Auswahl der Vorhaben präzisiert und verschärft werden, 
um sicherzustellen, dass nur wirklich gemeinsame Vor
haben ausgewählt werden. Aufgrund des spezifischen 
Kontexts und der Besonderheiten von Kooperationspro
grammen zwischen Regionen in äußerster Randlage und 
Drittländern oder Gebieten sollten erleichterte Bedingun
gen für die Zusammenarbeit hinsichtlich der Durchfüh
rung von Vorhaben im Rahmen dieser Programme auf
gestellt und angepasst werden. Der Begriff "Alleinbegüns
tigter" sollte definiert werden, und solche Begünstigte 
sollten selbst Vorhaben im Rahmen der Zusammenarbeit 
durchführen dürfen. 

(24) Festgelegt werden sollten die Aufgaben und Pflichten der 
federführenden Begünstigten, die die Gesamtverantwor
tung für die Durchführung von Vorhaben tragen. 

(25) Die Anforderungen an die Durchführungsberichte sollten 
an den Kontext der Zusammenarbeit angepasst werden 
und dem Zyklus der Programmdurchführung gerecht 

werden. Im Interesse einer wirtschaftlichen Verwaltung 
sollte es möglich sein, dass die jährliche Prüfung in 
schriftlicher Form erfolgt. 

(26) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sollte die 
Verwaltungsbehörde dafür sorgen, dass die Evaluierungen 
von Kooperationsprogrammen auf der Grundlage des Be
wertungsplans durchgeführt werden und die Bewertung 
der Wirksamkeit, der Effizienz und der Auswirkungen 
dieser Programme mit einschließen. Mindestens einmal 
im Laufe des Programmplanungszeitraums sollte in einer 
Bewertung untersucht werden, wie die geleistete Unter
stützung zum Erreichen der Ziele des Programms bei
getragen hat. Solche Bewertungen sollten Informationen 
über etwaige vorgeschlagene Anpassungen während des 
Programmplanungszeitraums umfassen. 

(27) Gemeinsame Outputindikatoren sollten in einem Anhang 
zu dieser Verordnung festgelegt werden, die die Bewer
tung der Fortschritte der Programmdurchführung erleich
tern und auf den spezifischen Charakter der Kooperati
onsprogramme abgestimmt sind. Diese Indikatoren soll
ten durch programmspezifische Ergebnisindikatoren und 
gegebenenfalls durch programmspezifische Outputindika
toren ergänzt werden. 

(28) Aufgrund der Beteiligung von mehr als einem Mitglied
staat und der sich daraus ergebenden höheren Verwal
tungskosten – insbesondere für Kontrollen und Überset
zungen – sollte die Ausgabenobergrenze für technische 
Hilfe höher als bei dem Ziel "Investitionen in Wachstum 
und Beschäftigung" sein. Um die höheren Verwaltungs
kosten auszugleichen, sollten die Mitgliedstaaten dazu 
aufgefordert werden, den Verwaltungsaufwand für die 
Durchführung gemeinsamer Projekte zu reduzieren, wo 
immer dies möglich ist. Weiterhin sollten Kooperations
programme mit einer begrenzten Unterstützung aus dem 
EFRE einen bestimmten Mindestbetrag für technische 
Hilfe erhalten, der 6 % überschreiten kann, um sicher
zustellen, dass hinreichende Mittel für eine wirksame 
technische Hilfe vorhanden sind. 

(29) Aufgrund der Beteiligung von mehr als einem Mitglied
staat ist die allgemeine Regelung gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013, wonach jeder Mitgliedstaat natio
nale Regelungen zur Förderfähigkeit von Ausgaben fest
legt, für das Ziel "Europäische territoriale Zusammen
arbeit" nicht geeignet. Die Erfahrungen im Programmpla
nungszeitraum 2007–2013 haben gezeigt, dass eine klare 
Rangfolge von Regelungen zur Förderfähigkeit von Aus
gaben festgelegt werden sollte, wobei es eine eindeutige 
Tendenz zu auf Unionsebene festgesetzten Regelungen 
zur Förderfähigkeit von Ausgaben oder zu Regelungen 
für ein Kooperationsprogramm als Ganzes geben sollte, 
um eventuelle Widersprüche oder Unstimmigkeiten zwi
schen verschiedenen Verordnungen oder zwischen Ver
ordnungen und nationalen Regelungen zu vermeiden. 
Insbesondere sollte die Kommission vor dem Hinter
grund der Erfahrungen im Programmplanungszeitraum 
2007–2013 Regelungen zur Förderfähigkeit von Aus
gaben in Bezug auf die in dieser Verordnung festgelegten 
Kostenstellen einführen.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1302/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1082/2006 über den Europäischen Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ) im Hinblick auf Präzisierungen, Verein
fachungen und Verbesserungen im Zusammenhang mit der Grün
dung und Arbeitsweise solcher Verbünde (Siehe Seite 303 dieses 
Amtsblatts).
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Gebiete in einer förmlich angenommenen Niederschrift 
über die Konsultierungssitzungen mit diesen Drittländern 
oder Gebieten oder über die Beratungen der Organisatio
nen der regionalen Zusammenarbeit festzuhalten. Unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der geteilten Verwal
tung und der Vereinfachung sollte das Verfahren für die 
Genehmigung der operativen Programme dergestalt sein, 
dass die Kommission nur die wesentlichen Elemente der 
Kooperationsprogramme genehmigt, während die übri
gen Elemente von dem bzw. den teilnehmenden Mitglied
staaten genehmigt werden. Im Interesse der Rechtssicher
heit und Transparenz ist es notwendig, sicherzustellen, 
dass in den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat bzw. in 
denen Mitgliedstaaten ein Element eines Kooperations
programms, das nicht der Genehmigung der Kommission 
unterliegt, ändert bzw. ändern, die Verwaltungsbehörde 
für dieses Programm die Kommission innerhalb eines 
Monats nach Erlass dieses Änderungsbeschlusses von 
der Änderung in Kenntnis setzt. 

(22) Gemäß der Unionsstrategie für ein intelligentes, nachhal
tiges und integratives Wachstum sollten die europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds einen integrierteren und 
umfassenderen Ansatz zur Bewältigung lokaler Probleme 
bieten. Zur Stärkung eines solchen Ansatzes sollte die 
Unterstützung aus dem EFRE in Grenzregionen mit der 
Unterstützung aus dem ELER und aus dem EMFF koor
diniert werden; gegebenenfalls sollten – wenn die lokale 
Entwicklung zu den Zielen gehört – Europäische Ver
bünde für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) einbezo
gen werden, die mit der Verordnung (EU) Nr. 1302/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) gegründet 
wurden. 

(23) Ausgehend von den Erfahrungen des Programmplanungs
zeitraums 2007–2013 sollten die Bedingungen für die 
Auswahl der Vorhaben präzisiert und verschärft werden, 
um sicherzustellen, dass nur wirklich gemeinsame Vor
haben ausgewählt werden. Aufgrund des spezifischen 
Kontexts und der Besonderheiten von Kooperationspro
grammen zwischen Regionen in äußerster Randlage und 
Drittländern oder Gebieten sollten erleichterte Bedingun
gen für die Zusammenarbeit hinsichtlich der Durchfüh
rung von Vorhaben im Rahmen dieser Programme auf
gestellt und angepasst werden. Der Begriff "Alleinbegüns
tigter" sollte definiert werden, und solche Begünstigte 
sollten selbst Vorhaben im Rahmen der Zusammenarbeit 
durchführen dürfen. 

(24) Festgelegt werden sollten die Aufgaben und Pflichten der 
federführenden Begünstigten, die die Gesamtverantwor
tung für die Durchführung von Vorhaben tragen. 

(25) Die Anforderungen an die Durchführungsberichte sollten 
an den Kontext der Zusammenarbeit angepasst werden 
und dem Zyklus der Programmdurchführung gerecht 

werden. Im Interesse einer wirtschaftlichen Verwaltung 
sollte es möglich sein, dass die jährliche Prüfung in 
schriftlicher Form erfolgt. 

(26) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sollte die 
Verwaltungsbehörde dafür sorgen, dass die Evaluierungen 
von Kooperationsprogrammen auf der Grundlage des Be
wertungsplans durchgeführt werden und die Bewertung 
der Wirksamkeit, der Effizienz und der Auswirkungen 
dieser Programme mit einschließen. Mindestens einmal 
im Laufe des Programmplanungszeitraums sollte in einer 
Bewertung untersucht werden, wie die geleistete Unter
stützung zum Erreichen der Ziele des Programms bei
getragen hat. Solche Bewertungen sollten Informationen 
über etwaige vorgeschlagene Anpassungen während des 
Programmplanungszeitraums umfassen. 

(27) Gemeinsame Outputindikatoren sollten in einem Anhang 
zu dieser Verordnung festgelegt werden, die die Bewer
tung der Fortschritte der Programmdurchführung erleich
tern und auf den spezifischen Charakter der Kooperati
onsprogramme abgestimmt sind. Diese Indikatoren soll
ten durch programmspezifische Ergebnisindikatoren und 
gegebenenfalls durch programmspezifische Outputindika
toren ergänzt werden. 

(28) Aufgrund der Beteiligung von mehr als einem Mitglied
staat und der sich daraus ergebenden höheren Verwal
tungskosten – insbesondere für Kontrollen und Überset
zungen – sollte die Ausgabenobergrenze für technische 
Hilfe höher als bei dem Ziel "Investitionen in Wachstum 
und Beschäftigung" sein. Um die höheren Verwaltungs
kosten auszugleichen, sollten die Mitgliedstaaten dazu 
aufgefordert werden, den Verwaltungsaufwand für die 
Durchführung gemeinsamer Projekte zu reduzieren, wo 
immer dies möglich ist. Weiterhin sollten Kooperations
programme mit einer begrenzten Unterstützung aus dem 
EFRE einen bestimmten Mindestbetrag für technische 
Hilfe erhalten, der 6 % überschreiten kann, um sicher
zustellen, dass hinreichende Mittel für eine wirksame 
technische Hilfe vorhanden sind. 

(29) Aufgrund der Beteiligung von mehr als einem Mitglied
staat ist die allgemeine Regelung gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013, wonach jeder Mitgliedstaat natio
nale Regelungen zur Förderfähigkeit von Ausgaben fest
legt, für das Ziel "Europäische territoriale Zusammen
arbeit" nicht geeignet. Die Erfahrungen im Programmpla
nungszeitraum 2007–2013 haben gezeigt, dass eine klare 
Rangfolge von Regelungen zur Förderfähigkeit von Aus
gaben festgelegt werden sollte, wobei es eine eindeutige 
Tendenz zu auf Unionsebene festgesetzten Regelungen 
zur Förderfähigkeit von Ausgaben oder zu Regelungen 
für ein Kooperationsprogramm als Ganzes geben sollte, 
um eventuelle Widersprüche oder Unstimmigkeiten zwi
schen verschiedenen Verordnungen oder zwischen Ver
ordnungen und nationalen Regelungen zu vermeiden. 
Insbesondere sollte die Kommission vor dem Hinter
grund der Erfahrungen im Programmplanungszeitraum 
2007–2013 Regelungen zur Förderfähigkeit von Aus
gaben in Bezug auf die in dieser Verordnung festgelegten 
Kostenstellen einführen.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1302/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1082/2006 über den Europäischen Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ) im Hinblick auf Präzisierungen, Verein
fachungen und Verbesserungen im Zusammenhang mit der Grün
dung und Arbeitsweise solcher Verbünde (Siehe Seite 303 dieses 
Amtsblatts).

(30) Da häufig Mitarbeiter aus mehr als einem Mitgliedstaat an 
der Durchführung der Vorhaben beteiligt sind und ange
sichts der Anzahl von Vorhaben, bei denen die Personal
kosten ein wesentliches Element darstellen, sollte eine 
Pauschale für Personalkosten auf der Grundlage der sons
tigen direkten Kosten der Kooperationsvorhaben ange
wendet werden, um eine individuelle Zurechnung zur 
Verwaltung dieser Vorhaben zu vermeiden. 

(31) Die Flexibilitätsregeln im Hinblick auf die Standorte von 
Vorhaben außerhalb des Programmgebiets sollten verein
facht werden. Darüber hinaus muss eine wirksame grenz
übergreifende, transnationale und interregionale Zusam
menarbeit mit an die Union angrenzenden Drittländern 
oder Gebieten mithilfe spezifischer Modalitäten unter
stützt und vereinfacht werden, wenn dies erforderlich 
ist, um sicherzustellen, dass Regionen der Mitgliedstaaten 
wirksam in ihrer Entwicklung unterstützt werden. Daher 
sollte ausnahmsweise und unter bestimmten Bedingun
gen erlaubt werden, dass Vorhaben, die außerhalb des 
der Union zuzurechnenden Teils des Programmgebiets 
und auf dem Gebiet von benachbarten Drittländern an
gesiedelt sind, aus dem EFRE unterstützt werden, wenn 
diese Vorhaben den Regionen der Union zugutekommen. 

(32) Die Mitgliedstaaten sollten ermuntert werden, die Auf
gaben der Verwaltungsbehörde auf einen EVTZ zu über
tragen oder einen solchen Verbund mit der Verwaltung 
des Teils des Kooperationsprogramms zu beauftragen, der 
das durch diesen EVTZ abgedeckte Gebiet betrifft. 

(33) Die Verwaltungsbehörde sollte ein gemeinsames Sekreta
riat einrichten, das unter anderem die Antragsteller mit 
Informationen unterstützt, Projektanträge bearbeitet und 
den Begünstigten bei der Durchführung ihrer Vorhaben 
hilft. 

(34) Die Verwaltungsbehörden sollten für die Ausübung der 
Aufgaben zuständig sein, die in der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 aufgeführt werden, unter anderem für 
Verwaltungsprüfungen, damit einheitliche Standards für 
das gesamte Programmgebiet gewährleistet werden. 
Wird jedoch ein EVTZ als Verwaltungsbehörde bestimmt, 
sollten solche Überprüfungen von oder unter der Verant
wortung der Verwaltungsbehörde zumindest für die Mit
gliedstaaten und Drittländer oder Gebiete durchgeführt 
werden, aus denen Mitglieder am EVTZ teilnehmen, wo
hingegen Kontrollinstanzen nur in den übrigen Mitglied
staaten und Drittländern oder Gebieten in Anspruch ge
nommen werden sollten. Auch wenn kein EVTZ benannt 
wurde, sollte die Verwaltungsbehörde von den teilneh
menden Mitgliedstaaten ermächtigt werden, Überprüfun
gen auf dem gesamten Programmgebiet durchzuführen. 

(35) Bescheinigungsbehörden sollten für die Ausübung der 
Aufgaben der Bescheinigungsbehörde zuständig sein, die 
in der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführt sind. 
Die Mitgliedstaaten sollten bestimmen können, dass die 
Verwaltungsbehörde auch die Aufgaben der Bescheini
gungsbehörde wahrnimmt. 

(36) Eine einzige Prüfbehörde sollte für die Ausübung der 
Funktionen der Prüfbehörde gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 zuständig sein, damit im gesamten 
Programmgebiet einheitliche Standards gewährleistet wer
den. Wo dies nicht möglich ist, sollte eine Gruppe von 
Prüfern die für das Programm zuständige Prüfbehörde 
unterstützen. 

(37) Um den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zu
sammenhalt der Union zu stärken und die Wirksamkeit 
ihrer Kohäsionspolitik zu steigern, sollte es Drittländern 
gestattet sein, mit Hilfe von IPA II- und ENI-Mitteln an 
Programmen für transnationale und interregionale Zu
sammenarbeit teilzunehmen. Vorhaben, die im Rahmen 
dieser Programme kofinanziert werden, sollten allerdings 
weiterhin kohäsionspolitische Ziele verfolgen, auch wenn 
sie teilweise oder vollständig außerhalb des Hoheits
gebiets der Union durchgeführt werden. Dabei ist ihr 
Beitrag zur Verwirklichung der außenpolitischen Ziele 
der Union nebensächlich, denn der Schwerpunkt der Ko
operationsprogramme sollte sich nach den thematischen 
Zielen und den Investitionsprioritäten der Kohäsionspoli
tik richten. Damit sich die Drittländer an den Kooperati
onsprogrammen, die nach dem Grundsatz der geteilten 
Verwaltung verwaltet werden, wirksam beteiligen, sollten 
die Bedingungen für die Programmdurchführung in die
sen Kooperationsprogrammen selbst festgelegt werden 
und erforderlichenfalls auch in den Finanzierungsverein
barungen, die zwischen der Kommission, den Regierun
gen jedes der Drittländer und dem Mitgliedstaat, in dem 
die Verwaltungsbehörde des betreffenden Kooperations
programms angesiedelt ist, geschlossen werden. Die Be
dingungen für die Programmdurchführung sollten mit 
dem geltenden Unionsrecht und ggf. mit den auf dessen 
Anwendung bezogenen Bestimmungen der nationalen 
Vorschriften der teilnehmenden Mitgliedstaaten vereinbar 
sein. 

(38) Es sollte eine klare Kette der finanziellen Haftung im Falle 
einer Wiedereinziehung von Beträgen aufgrund von Un
regelmäßigkeiten erstellt werden, die von den Begünstig
ten über den federführenden Begünstigten und die Ver
waltungsbehörde bis zur Kommission reicht. Es sollten 
Bestimmungen für eine Haftung der Mitgliedstaaten ge
troffen werden, für den Fall, dass keine Wiedereinziehung 
möglich ist. 

(39) Ausgehend von den Erfahrungen des Programmplanungs
zeitraums 2007–2013 sollte eine explizite Ausnahme
regelung für die Umrechnung der getätigten Ausgaben 
in eine andere Währung als den Euro festgelegt werden, 
bei der der monatliche Umrechnungskurs des Tages, der 
dem Zeitpunkt der Ausgabe so nah wie möglich kommt, 
oder des Monats, in dem die Ausgaben zur Überprüfung 
vorgelegt wurden, oder des Monats, in dem die Ausgaben 
dem federführenden Begünstigten gemeldet wurden, zu 
verwenden ist. Finanzierungspläne, Berichte und Rech
nungsabschlüsse zu gemeinsamen Kooperationsvorhaben 
sollten nur in Euro an das gemeinsame Sekretariat, die 
Programmbehörden und den Begleitausschuss übermittelt 
werden. Die Richtigkeit der Umrechnung sollte überprüft 
werden.
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(40) Um spezifische Regelungen für die für die Änderung von 
gemeinsamen Outputindikatoren und für die Zuschuss
fähigkeit von Ausgaben festzulegen, sollte der Kommis
sion die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte hinsichtlich der Änderung der im An
hang zu dieser Verordnung aufgeführten Liste gemein
samer Outputindikatoren sowie hinsichtlich spezifischer 
Regelungen für die Zuschussfähigkeit von Ausgaben für 
Kooperationsprogramme zu erlassen. Es ist von besonde
rer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vor
bereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei der Vor
bereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte 
die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen 
Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise über
mittelt werden. 

(41) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die 
Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse im Hinblick auf die Liste grenz
übergreifender und transnationaler Gebiete, eine Liste al
ler Kooperationsprogramme und des Gesamtbetrags der 
EFRE-Unterstützung für jedes Kooperationsprogramm, 
die Nomenklatur zu Interventionskategorien und die 
Muster für Kooperationsprogramme sowie Durchfüh
rungsberichte übertragen werden. Diese Befugnisse soll
ten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) ausgeübt 
werden. 

(42) Der Kommission sollten Durchführungsbefugnisse für 
den Erlass von Beschlüssen zur Genehmigung bestimmter 
Elemente der Kooperationsprogramme sowie zur späte
ren Änderung dieser Elemente übertragen werden. 

(43) Diese Verordnung sollte weder die weitere Durchführung 
noch die Änderung einer Unterstützung berühren, die die 
Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 2 ) oder auf der Grundlage anderer am 31. Dezember 
2013 für diese Unterstützung geltender Rechtsvorschrif
ten genehmigt hat. Jene Verordnung sowie derartige 
sonstige geltende Rechtsvorschriften sollten daher nach 
dem 31. Dezember 2013 auf diese Unterstützung oder 
die betreffenden Vorhaben bis zu deren Beendigung wei
terhin Anwendung finden. Gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1080/2006 gestellte bzw. genehmigte Anträge auf 
Unterstützung sollten ihre Gültigkeit behalten. 

(44) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen
halts durch Ausgleich der wichtigsten regionalen Un
gleichgewichte in der Union von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern 
vielmehr angesichts des Ausmaßes der Unterschiede im 
Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und des 
Rückstands der am stärksten benachteiligten Gebiete so
wie der begrenzten finanziellen Mittel der Mitgliedstaaten 
und Regionen besser auf Unionsebene zu verwirklichen 
sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 
des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(45) Um die umgehende Anwendung der beabsichtigten Maß
nahmen zu ermöglichen, sollte diese Verordnung am Tag 
des auf die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union folgenden Tages in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand und Interventionsbereich 

(1) Die Verordnung legt den Interventionsbereich des EFRE 
im Hinblick auf das Ziel "Europäische territoriale Zusammen
arbeit" sowie besondere Bestimmungen für dieses Ziel fest. 

(2) Die Verordnung definiert für das Ziel "Europäische terri
toriale Zusammenarbeit" die prioritären Ziele und die Organi
sation des EFRE, die Kriterien, nach denen die Mitgliedstaaten 
und Regionen für eine Förderung aus dem EFRE in Betracht 
kommen, die für Unterstützung aus dem EFRE verfügbaren Fi
nanzmittel und die Kriterien für deren Zuweisung. 

Darüber hinaus legt sie die für die effiziente Umsetzung, Beglei
tung, Finanzverwaltung und Kontrolle der operationellen Pro
gramme im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusam
menarbeit" (im Folgenden "Kooperationsprogramme") notwen
digen Bestimmungen fest, auch soweit Drittländer an diesen 
Kooperationsprogrammen teilnehmen. 

(3) Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Kapitel I der 
Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 gelten für das Ziel "Europäi
sche territoriale Zusammenarbeit" und für die in diesem Rah
men durchgeführten Kooperationsprogramme, außer in den in 
dieser Verordnung genannten Fällen oder wenn diese Bestim
mungen nur für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Be
schäftigung" gelten können.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
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gionale Entwicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1783/1999 (ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 1).
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(40) Um spezifische Regelungen für die für die Änderung von 
gemeinsamen Outputindikatoren und für die Zuschuss
fähigkeit von Ausgaben festzulegen, sollte der Kommis
sion die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte hinsichtlich der Änderung der im An
hang zu dieser Verordnung aufgeführten Liste gemein
samer Outputindikatoren sowie hinsichtlich spezifischer 
Regelungen für die Zuschussfähigkeit von Ausgaben für 
Kooperationsprogramme zu erlassen. Es ist von besonde
rer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vor
bereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei der Vor
bereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte 
die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen 
Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise über
mittelt werden. 

(41) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die 
Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse im Hinblick auf die Liste grenz
übergreifender und transnationaler Gebiete, eine Liste al
ler Kooperationsprogramme und des Gesamtbetrags der 
EFRE-Unterstützung für jedes Kooperationsprogramm, 
die Nomenklatur zu Interventionskategorien und die 
Muster für Kooperationsprogramme sowie Durchfüh
rungsberichte übertragen werden. Diese Befugnisse soll
ten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) ausgeübt 
werden. 

(42) Der Kommission sollten Durchführungsbefugnisse für 
den Erlass von Beschlüssen zur Genehmigung bestimmter 
Elemente der Kooperationsprogramme sowie zur späte
ren Änderung dieser Elemente übertragen werden. 

(43) Diese Verordnung sollte weder die weitere Durchführung 
noch die Änderung einer Unterstützung berühren, die die 
Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 2 ) oder auf der Grundlage anderer am 31. Dezember 
2013 für diese Unterstützung geltender Rechtsvorschrif
ten genehmigt hat. Jene Verordnung sowie derartige 
sonstige geltende Rechtsvorschriften sollten daher nach 
dem 31. Dezember 2013 auf diese Unterstützung oder 
die betreffenden Vorhaben bis zu deren Beendigung wei
terhin Anwendung finden. Gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1080/2006 gestellte bzw. genehmigte Anträge auf 
Unterstützung sollten ihre Gültigkeit behalten. 

(44) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen
halts durch Ausgleich der wichtigsten regionalen Un
gleichgewichte in der Union von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern 
vielmehr angesichts des Ausmaßes der Unterschiede im 
Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und des 
Rückstands der am stärksten benachteiligten Gebiete so
wie der begrenzten finanziellen Mittel der Mitgliedstaaten 
und Regionen besser auf Unionsebene zu verwirklichen 
sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 
des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(45) Um die umgehende Anwendung der beabsichtigten Maß
nahmen zu ermöglichen, sollte diese Verordnung am Tag 
des auf die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union folgenden Tages in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand und Interventionsbereich 

(1) Die Verordnung legt den Interventionsbereich des EFRE 
im Hinblick auf das Ziel "Europäische territoriale Zusammen
arbeit" sowie besondere Bestimmungen für dieses Ziel fest. 

(2) Die Verordnung definiert für das Ziel "Europäische terri
toriale Zusammenarbeit" die prioritären Ziele und die Organi
sation des EFRE, die Kriterien, nach denen die Mitgliedstaaten 
und Regionen für eine Förderung aus dem EFRE in Betracht 
kommen, die für Unterstützung aus dem EFRE verfügbaren Fi
nanzmittel und die Kriterien für deren Zuweisung. 

Darüber hinaus legt sie die für die effiziente Umsetzung, Beglei
tung, Finanzverwaltung und Kontrolle der operationellen Pro
gramme im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusam
menarbeit" (im Folgenden "Kooperationsprogramme") notwen
digen Bestimmungen fest, auch soweit Drittländer an diesen 
Kooperationsprogrammen teilnehmen. 

(3) Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Kapitel I der 
Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 gelten für das Ziel "Europäi
sche territoriale Zusammenarbeit" und für die in diesem Rah
men durchgeführten Kooperationsprogramme, außer in den in 
dieser Verordnung genannten Fällen oder wenn diese Bestim
mungen nur für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Be
schäftigung" gelten können.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahr
nehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kon
trollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für re
gionale Entwicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1783/1999 (ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 1).

Artikel 2 

Bestandteile des Ziels "Europäische territoriale 
Zusammenarbeit" 

Im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" 
unterstützt der EFRE folgende Bestandteile: 

1. die grenzübergreifende Zusammenarbeit angrenzender Re
gionen zur Förderung der integrierten Regionalentwicklung 
von Regionen mit gemeinsamen Land- und Seegrenzen in 
zwei oder mehreren Mitgliedstaaten oder von benachbarten 
Grenzregionen mindestens eines Mitgliedstaats und eines 
Drittlands an einer Außengrenze der Union, die nicht von 
den Programmen im Rahmen der externen Finanzinstru
mente der Union abgedeckt wird; 

2. die transnationale Zusammenarbeit in größeren transnatio
nalen Gebieten, an der nationale, regionale und lokale Part
ner beteiligt sind und die auch die grenzübergreifende mari
time Zusammenarbeit in Fällen umfasst, die nicht von der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit abgedeckt wird, mit 
dem Ziel, die territoriale Integration dieser Gebiete zu erhö
hen; 

3. die interregionale Zusammenarbeit zur Stärkung der Wir
kung der Kohäsionspolitik durch Förderung 

a) des Erfahrungsaustausches insbesondere über thematische 
Ziele zwischen Partnern in der gesamten Union, darunter 
in Bezug auf die in Artikel 174 AEUV angesprochene 
Entwicklung der Regionen, im Hinblick auf die Ermittlung 
und Verbreitung bewährter Verfahren und deren Transfer 
vornehmlich auf operationelle Programme im Rahmen 
des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung", 
aber auch gegebenenfalls auf Programme der Zusammen
arbeit; 

b) des Erfahrungsaustausches im Hinblick auf Ermittlung, 
Transfer und Verbreitung bewährter Verfahren in Bezug 
auf die nachhaltige städtische Entwicklung, einschließlich 
der Stadt-Land-Verbindungen; 

c) des Erfahrungsaustausches im Hinblick auf Ermittlung, 
Transfer und Verbreitung bewährter Verfahren und inno
vativer Ansätze für die Umsetzung von Programmen und 
Maßnahmen zur Zusammenarbeit sowie die Nutzung von 
EVTZ; 

d) der Analyse von Entwicklungstrends im Hinblick auf die 
Ziele des territorialen Zusammenhalts, einschließlich ter
ritorialer Aspekte des wirtschaftlichen und sozialen Zu
sammenhalts, und der harmonischen Entwicklung des 
Gebiets der Union durch Studien, Datenerhebungen und 
sonstige Maßnahmen. 

Artikel 3 

Geografischer Geltungsbereich 

(1) Im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
werden folgende Regionen unterstützt: Regionen der Union 
der NUTS-3-Ebene an allen Landbinnengrenzen und Landaußen
grenzen mit Ausnahme der Regionen, die von Programmen im 

Rahmen der externen Finanzinstrumente der Union abgedeckt 
werden, sowie alle Regionen der Union der NUTS-3-Ebene an 
Seegrenzen, die nicht mehr als 150 km voneinander entfernt 
sind, unbeschadet etwaiger Anpassungen zur Sicherstellung 
der Kohärenz und Kontinuität der Kooperationsprogramm
gebiete des Programmplanungszeitraums 2007–2013. 

Die Kommission nimmt mittels Durchführungsrechtsakten ei
nen Beschluss zur Festlegung der nach Kooperationsprogram
men aufgeschlüsselten Liste der zu unterstützenden grenzüber
greifenden Gebiete an. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem Beratungsverfahren nach Artikel 150 Absatz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 erlassen. 

Diese Liste enthält auch die Regionen der Union der NUTS-3- 
Ebene, die bei EFRE-Mittelzuweisungen für grenzübergreifende 
Zusammenarbeit an allen Binnengrenzen und denjenigen Au
ßengrenzen berücksichtigt werden, die unter die externen Fi
nanzinstrumente der Union wie ENI gemäß dem ENI-Gesetz
gebungsakt und IPA II gemäß dem IPA II-Gesetzgebungsakt 
fallen. 

Bei der Übermittlung der Entwürfe der Programme für grenz
übergreifende Zusammenarbeit können die Mitgliedstaaten in 
gebührend begründeten Fällen zur Sicherstellung der Kohärenz 
der Grenzgebiete beantragen, dass neben den in dem Beschluss 
im zweiten Unterabsatz genannten Gebieten zusätzliche Regio
nen der NUTS-3-Ebene zu einem bestimmten Gebiet der grenz
überschreitenden Zusammenarbeit hinzugefügt werden. 

Um die grenzübergreifende Zusammenarbeit an Seegrenzen für 
Regionen in äußerster Randlage zu erleichtern, kann die Kom
mission unbeschadet der Bestimmungen des ersten Unterabsat
zes auf Antrag des betroffenen Mitgliedstaats oder der betroffe
nen Mitgliedstaaten in dem im zweiten Unterabsatz genannten 
Beschluss Regionen der NUTS-3-Ebene in äußerster Randlage, 
die an Seegrenzen liegen und mehr als 150 Kilometer voneinan
der entfernt sind, als grenzübergreifende Regionen hinzufügen, 
die Unterstützung aus den jeweiligen Mitteln dieser Mitglied
staaten erhalten können. 

(2) Unbeschadet des Artikels 20 Absätze 2 und 3 können die 
Programme für eine grenzübergreifende Zusammenarbeit Regio
nen in Norwegen und der Schweiz sowie auch Liechtenstein, 
Andorra, Monaco und San Marino sowie Drittländer oder Ge
biete umfassen, die an die Regionen in äußerster Randlage an
grenzen; diese Regionen entsprechen Regionen der NUTS-3- 
Ebene. 

(3) Im Rahmen der transnationalen Zusammenarbeit nimmt 
die Kommission mittels Durchführungsrechtsakten einen Be
schluss zur Festlegung der nach Kooperationsprogrammen auf
geschlüsselten Liste der zu unterstützenden transnationalen Ge
biete an, die Regionen der NUTS-2-Ebene abdeckt; die Kontinui
tät einer solchen Zusammenarbeit in größeren zusammenhän
genden Gebieten wird auf der Grundlage vorangegangener Pro
gramme sichergestellt, gegebenenfalls unter Berücksichtigung 
makroregionaler und meeresbezogener Strategien. Diese Durch
führungsrechtsakte werden gemäß dem Beratungsverfahren nach 
Artikel 150 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
erlassen.
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Bei der Übermittlung der Entwürfe von Programmen für eine 
transnationale Zusammenarbeit können die Mitgliedstaaten be
antragen, dass zusätzliche Regionen der NUTS-2-Ebene, die an 
die Regionen angrenzen, die in dem im ersten Unterabsatz 
genannten Beschluss genannt sind, einem bestimmten Gebiet 
der transnationalen Zusammenarbeit hinzugefügt werden; ein 
solcher Antrag ist von den Mitgliedstaaten zu begründen. 

(4) Unbeschadet des Artikels 20 Absätze 2 und 3 können die 
Programme für eine transnationale Zusammenarbeit Regionen 
in folgenden Drittländern und Gebieten abdecken: 

a) Drittländer oder Gebiete, die in Absatz 2 dieses Artikels 
aufgeführt sind, und 

b) die Färöer und Grönland. 

Unbeschadet des Artikels 20 Absätze 2 und 3 können die Pro
gramme für transnationale Zusammenarbeit auch Regionen in 
Drittländern abdecken, die unter die externen Finanzinstrumente 
der Union wie ENI gemäß dem ENI-Gesetzgebungsakt, ein
schließlich der entsprechenden Regionen der Russischen Föde
ration, und IPA II gemäß dem IPA II-Gesetzgebungsakt fallen. 
Für diese Programme werden jährliche Mittel zur Verfügung 
gestellt, die der ENI- und IPA II-Unterstützung entsprechen, 
sofern die Programme die entsprechenden Ziele der externen 
Zusammenarbeit angemessen berücksichtigen. 

Bei diesen Regionen handelt es sich um der NUTS-2-Ebene ent
sprechende Regionen. 

(5) Im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit betrifft 
die Unterstützung aus dem EFRE das gesamte Gebiet der Union. 

Unbeschadet des Artikels 20 Absätze 2 und 3 können die Pro
gramme für interregionale Zusammenarbeit das gesamte Gebiet 
oder Teile des Gebiets von in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buch
staben a und b des vorliegenden Artikels genannten Drittlän
dern bzw. Gebieten umfassen. 

(6) Zur Information sind die Regionen der in den Absätzen 2 
und 4 genannten Drittländer oder Gebiete in den in den Ab
sätzen 1 und 3 genannten Listen aufzuführen. 

(7) Um die Effizienz der Programmdurchführung zu steigern, 
können Regionen in äußerster Randlage in hinreichend begrün
deten Fällen die aus dem EFRE für die grenzübergreifende und 
transnationale Zusammenarbeit bereitgestellten Beträge ein
schließlich der zusätzlichen Zuweisung gemäß Artikel 4 Absatz 
2 unter Einhaltung der geltenden Regelungen für jede dieser 
Zuweisungen in einem einzelnen Programm zur territorialen 
Zusammenarbeit zusammenfassen. 

Artikel 4 

Mittel für das Ziel "Europäische territoriale 
Zusammenarbeit" 

(1) Die Mittel für das Ziel "Europäische territoriale Zusam
menarbeit" belaufen sich auf 2,75 % der aus dem EFRE, dem 
ESF und dem Kohäsionsfonds für den Programmplanungszeit
raum 2014 bis 2020 für Verpflichtungen zugewiesenen und in 

Artikel 91 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ver
fügbaren Gesamtmittel (d. h. insgesamt 8 948 259 330); sie 
werden wie folgt aufgeteilt: 

a) 74,05 % (d. h insgesamt 6 626 631 760 EUR) für die grenz
übergreifende Zusammenarbeit; 

b) 20,36 % (d. h insgesamt 1 821 627 570 EUR) für die trans
nationale Zusammenarbeit; 

c) 5,59 % (d. h insgesamt 500 000 000 EUR) für die interregio
nale Zusammenarbeit. 

(2) Die Regionen in äußerster Randlage erhalten für Pro
gramme gemäß dem Ziel "Europäische territoriale Zusammen
arbeit" nicht weniger als 150 % der EFRE-Unterstützung, die sie 
im Programmplanungszeitraum 2007–2013 für Kooperations
programme erhalten haben. Darüber hinaus wird ein Betrag von 
50 000 000 EUR der Zuweisung für interregionale Zusammen
arbeit für die Zusammenarbeit der Regionen in äußerster Rand
lage reserviert. Im Hinblick auf die thematische Konzentration 
gilt für diese zusätzliche Mittelzuweisung Artikel 6 Absatz 1. 

(3) Die Kommission teilt jedem Mitgliedstaat seinen nach 
Jahren aufgeschlüsselten Anteil an den gemäß Absatz 1 Buch
staben a und b aufgeführten Gesamtbeträgen für die grenzüber
greifende und transnationale Zusammenarbeit mit. Kriterium für 
die Aufschlüsselung nach Mitgliedstaat ist die Bevölkerungszahl 
der in Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2 und in Artikel 3 Absatz 
3 Unterabsatz 1 genannten Gebiete. 

Auf der Grundlage der nach Unterabsatz 1 mitgeteilten Beträge 
teilt jeder Mitgliedstaat der Kommission mit, ob und wie er die 
Übertragungsmöglichkeit nach Artikel 5 genutzt hat; ferner teilt 
er die sich daraus ergebende Aufteilung der Mittel auf die grenz
übergreifenden und transnationalen Programme, an denen der 
betreffende Mitgliedstaat teilnimmt, mit. Die Kommission 
nimmt auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten erteilten 
Informationen mittels Durchführungsrechtsakten einen Be
schluss an, in dem eine Liste aller Kooperationsprogramme 
und der Gesamtbetrag der gesamten Unterstützung aus dem 
EFRE für jedes Programm enthalten sind. Diese Durchführungs
rechtsakte werden gemäß dem Beratungsverfahren nach Arti
kel 150 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 erlassen. 

(4) Der Beitrag aus dem EFRE für grenzübergreifende und die 
Meeresbecken betreffende Programme im Rahmen des ENI und 
für grenzübergreifende Programme im Rahmen des IPA II wird 
von der Kommission und den betreffenden Mitgliedstaaten fest
gelegt. Der für die einzelnen Mitgliedstaaten festgelegte Beitrag 
aus dem EFRE darf anschließend nicht zwischen den betreffen
den Mitgliedstaaten neu aufgeteilt werden. 

(5) Die Unterstützung aus dem EFRE für einzelne grenzüber
greifende und die Meeresbecken betreffende Programme im 
Rahmen des ENI und für die grenzübergreifenden Programme 
des IPA II wird gewährt, wenn mindestens der gleiche Betrag 
über das ENI und das IPA II bereitgestellt werden. Für diese 
Entsprechung gilt ein Höchstbetrag, der im ENI-Gesetzgebungs
akt bzw. im IPA II-Gesetzgebungsakt festgelegt wird.
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Bei der Übermittlung der Entwürfe von Programmen für eine 
transnationale Zusammenarbeit können die Mitgliedstaaten be
antragen, dass zusätzliche Regionen der NUTS-2-Ebene, die an 
die Regionen angrenzen, die in dem im ersten Unterabsatz 
genannten Beschluss genannt sind, einem bestimmten Gebiet 
der transnationalen Zusammenarbeit hinzugefügt werden; ein 
solcher Antrag ist von den Mitgliedstaaten zu begründen. 

(4) Unbeschadet des Artikels 20 Absätze 2 und 3 können die 
Programme für eine transnationale Zusammenarbeit Regionen 
in folgenden Drittländern und Gebieten abdecken: 

a) Drittländer oder Gebiete, die in Absatz 2 dieses Artikels 
aufgeführt sind, und 

b) die Färöer und Grönland. 

Unbeschadet des Artikels 20 Absätze 2 und 3 können die Pro
gramme für transnationale Zusammenarbeit auch Regionen in 
Drittländern abdecken, die unter die externen Finanzinstrumente 
der Union wie ENI gemäß dem ENI-Gesetzgebungsakt, ein
schließlich der entsprechenden Regionen der Russischen Föde
ration, und IPA II gemäß dem IPA II-Gesetzgebungsakt fallen. 
Für diese Programme werden jährliche Mittel zur Verfügung 
gestellt, die der ENI- und IPA II-Unterstützung entsprechen, 
sofern die Programme die entsprechenden Ziele der externen 
Zusammenarbeit angemessen berücksichtigen. 

Bei diesen Regionen handelt es sich um der NUTS-2-Ebene ent
sprechende Regionen. 

(5) Im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit betrifft 
die Unterstützung aus dem EFRE das gesamte Gebiet der Union. 

Unbeschadet des Artikels 20 Absätze 2 und 3 können die Pro
gramme für interregionale Zusammenarbeit das gesamte Gebiet 
oder Teile des Gebiets von in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buch
staben a und b des vorliegenden Artikels genannten Drittlän
dern bzw. Gebieten umfassen. 

(6) Zur Information sind die Regionen der in den Absätzen 2 
und 4 genannten Drittländer oder Gebiete in den in den Ab
sätzen 1 und 3 genannten Listen aufzuführen. 

(7) Um die Effizienz der Programmdurchführung zu steigern, 
können Regionen in äußerster Randlage in hinreichend begrün
deten Fällen die aus dem EFRE für die grenzübergreifende und 
transnationale Zusammenarbeit bereitgestellten Beträge ein
schließlich der zusätzlichen Zuweisung gemäß Artikel 4 Absatz 
2 unter Einhaltung der geltenden Regelungen für jede dieser 
Zuweisungen in einem einzelnen Programm zur territorialen 
Zusammenarbeit zusammenfassen. 

Artikel 4 

Mittel für das Ziel "Europäische territoriale 
Zusammenarbeit" 

(1) Die Mittel für das Ziel "Europäische territoriale Zusam
menarbeit" belaufen sich auf 2,75 % der aus dem EFRE, dem 
ESF und dem Kohäsionsfonds für den Programmplanungszeit
raum 2014 bis 2020 für Verpflichtungen zugewiesenen und in 

Artikel 91 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ver
fügbaren Gesamtmittel (d. h. insgesamt 8 948 259 330); sie 
werden wie folgt aufgeteilt: 

a) 74,05 % (d. h insgesamt 6 626 631 760 EUR) für die grenz
übergreifende Zusammenarbeit; 

b) 20,36 % (d. h insgesamt 1 821 627 570 EUR) für die trans
nationale Zusammenarbeit; 

c) 5,59 % (d. h insgesamt 500 000 000 EUR) für die interregio
nale Zusammenarbeit. 

(2) Die Regionen in äußerster Randlage erhalten für Pro
gramme gemäß dem Ziel "Europäische territoriale Zusammen
arbeit" nicht weniger als 150 % der EFRE-Unterstützung, die sie 
im Programmplanungszeitraum 2007–2013 für Kooperations
programme erhalten haben. Darüber hinaus wird ein Betrag von 
50 000 000 EUR der Zuweisung für interregionale Zusammen
arbeit für die Zusammenarbeit der Regionen in äußerster Rand
lage reserviert. Im Hinblick auf die thematische Konzentration 
gilt für diese zusätzliche Mittelzuweisung Artikel 6 Absatz 1. 

(3) Die Kommission teilt jedem Mitgliedstaat seinen nach 
Jahren aufgeschlüsselten Anteil an den gemäß Absatz 1 Buch
staben a und b aufgeführten Gesamtbeträgen für die grenzüber
greifende und transnationale Zusammenarbeit mit. Kriterium für 
die Aufschlüsselung nach Mitgliedstaat ist die Bevölkerungszahl 
der in Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2 und in Artikel 3 Absatz 
3 Unterabsatz 1 genannten Gebiete. 

Auf der Grundlage der nach Unterabsatz 1 mitgeteilten Beträge 
teilt jeder Mitgliedstaat der Kommission mit, ob und wie er die 
Übertragungsmöglichkeit nach Artikel 5 genutzt hat; ferner teilt 
er die sich daraus ergebende Aufteilung der Mittel auf die grenz
übergreifenden und transnationalen Programme, an denen der 
betreffende Mitgliedstaat teilnimmt, mit. Die Kommission 
nimmt auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten erteilten 
Informationen mittels Durchführungsrechtsakten einen Be
schluss an, in dem eine Liste aller Kooperationsprogramme 
und der Gesamtbetrag der gesamten Unterstützung aus dem 
EFRE für jedes Programm enthalten sind. Diese Durchführungs
rechtsakte werden gemäß dem Beratungsverfahren nach Arti
kel 150 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 erlassen. 

(4) Der Beitrag aus dem EFRE für grenzübergreifende und die 
Meeresbecken betreffende Programme im Rahmen des ENI und 
für grenzübergreifende Programme im Rahmen des IPA II wird 
von der Kommission und den betreffenden Mitgliedstaaten fest
gelegt. Der für die einzelnen Mitgliedstaaten festgelegte Beitrag 
aus dem EFRE darf anschließend nicht zwischen den betreffen
den Mitgliedstaaten neu aufgeteilt werden. 

(5) Die Unterstützung aus dem EFRE für einzelne grenzüber
greifende und die Meeresbecken betreffende Programme im 
Rahmen des ENI und für die grenzübergreifenden Programme 
des IPA II wird gewährt, wenn mindestens der gleiche Betrag 
über das ENI und das IPA II bereitgestellt werden. Für diese 
Entsprechung gilt ein Höchstbetrag, der im ENI-Gesetzgebungs
akt bzw. im IPA II-Gesetzgebungsakt festgelegt wird.
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(6) Die jährlichen Mittel der EFRE-Unterstützung für grenz
übergreifende und die Meeresbecken betreffende Programme im 
Rahmen des ENI und für grenzübergreifende Programme im 
Rahmen des IPA II werden für das Haushaltjahr 2014 in die 
entsprechenden Haushaltslinien dieser Instrumente eingestellt. 

(7) In den Jahren 2015 und 2016 wird der jährliche EFRE- 
Beitrag zu den ENI- und IPA II-Programmen, für den der Kom
mission bis zum 30. Juni kein Programm im Rahmen der 
grenzübergreifenden und die Meeresbecken betreffenden ENI- 
Programme und der grenzübergreifenden IPA II-Programme 
übermittelt wurde und der nicht einem anderen, in derselben 
Kategorie von Programmen zur Zusammenarbeit mit Drittlän
dern eingereichten Programm neu zugeordnet wurde, den inter
nen Programmen für grenzübergreifende Zusammenarbeit ge
mäß Absatz 1 Buchstabe a zugeordnet, an denen der betref
fende Mitgliedstaat teilnimmt bzw. die betreffenden Mitglied
staaten teilnehmen. 

Wenn es am 30. Juni 2017 immer noch grenzübergreifende 
und die Meeresbecken betreffende ENI- und grenzübergreifende 
IPA II-Programme gibt, die der Kommission nicht übermittelt 
wurden, wird der gesamte in Absatz 4 genannte Beitrag aus 
dem EFRE zu diesen Programmen für die verbleibenden Jahre 
bis 2020, die nicht einem anderen, in derselben Kategorie von 
Programmen zur Zusammenarbeit mit Drittländern angenom
menen Programm zugeordnet wurde, den internen Programmen 
für grenzübergreifende Zusammenarbeit gemäß Absatz 1 Buch
stabe a zugeordnet, an denen der betreffende Mitgliedstaat teil
nimmt bzw. die betreffenden Mitgliedstaaten teilnehmen. 

(8) Sämtliche in Absatz 4 genannten grenzübergreifenden 
und die Meeresbecken betreffenden, von der Kommission gebil
ligten Programme werden eingestellt, oder die Zuordnung zu 
dem Programm wird gemäß den geltenden Vorschriften und 
Verfahren verringert, wenn insbesondere 

a) keines der unter das Programm fallenden Partnerländer die 
entsprechende Finanzierungsvereinbarung bis zu der im Ein
klang mit dem ENI-Gesetzgebungsakt bzw. dem IPA II-Ge
setzgebungsakt festgelegten Frist unterzeichnet hat oder 

b) das Programm aufgrund von Problemen in den Beziehungen 
zwischen den teilnehmenden Ländern nicht wie geplant 
durchgeführt werden kann. 

In diesen Fällen wird der in Absatz 4 genannte, den noch nicht 
gebundenen Jahrestranchen oder den gebundenen Jahrestran
chen, deren Bindung während desselben Haushaltsjahres ganz 
oder teilweise aufgehoben wurde, entsprechende Beitrag aus 
dem EFRE, die nicht einem anderen Programm derselben Kate
gorie von Programmen zur Zusammenarbeit mit Drittländern 
neu zugeordnet wurde, dem internen Programm für grenzüber
greifende Zusammenarbeit gemäß Absatz 1 Buchstabe a, an 
dem der betreffende Mitgliedstaat teilnimmt bzw. die betreffen
den Mitgliedstaaten teilnehmen, auf dessen bzw. deren Antrag 
zugewiesen. 

(9) Die Kommission stellt dem gemäß Artikel 150 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 eingesetzten Ausschuss 
eine jährliche Zusammenfassung der finanziellen Ausführung 
von grenzübergreifenden und die Meeresbecken betreffenden 
Programmen im Rahmen des ENI und von grenzübergreifenden 
Programmen im Rahmen des IPA II, zu denen der EFRE gemäß 
diesem Artikel einen Beitrag leistet, zur Verfügung. 

Artikel 5 

Übertragungsmöglichkeit 

Jeder Mitgliedstaat kann bis zu 15 % seiner Mittelzuweisung für 
jeden der in Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a und b genannten 
Bestandteile von einem dieser Bestandteile auf die andere Be
standteile übertragen. 

KAPITEL II 

Thematische Konzentration und Investitionsprioritäten 

Artikel 6 

Thematische Konzentration 

(1) Mindestens 80 % der für jede grenzüberschreitende Zu
sammenarbeit und für jedes transnationale Programm zugewie
senen EFRE-Mittel werden auf bis zu maximal vier der thema
tischen Ziele, die unter Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 aufgeführt sind, konzentriert. 

(2) Für die interregionale Zusammenarbeit gemäß Artikel 2 
Nummer 3 Buchstabe a dieser Verordnung können alle in Ar
tikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genann
ten thematischen Ziele ausgewählt werden. 

Artikel 7 

Investitionsprioritäten 

(1) Der EFRE leistet innerhalb seines in Artikel 3 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1301 /2013 festgelegten Interventionsbereichs 
mittels gemeinsamer Maßnahmen im Rahmen grenzübergreifen
der, transnationaler und interregionaler Kooperationspro
gramme einen Beitrag zu den in Artikel 9 Absatz 1 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303 /2013 festgelegten thematischen Zielen. 
Neben den in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 
festgelegten Investitionsprioritäten kann der EFRE auch die fol
genden Investitionsprioritäten innerhalb der thematischen Ziele 
in Verbindung mit den folgenden Bestandteilen der Europäische 
territoriale Zusammenarbeit unterstützen: 

a) grenzübergreifende Zusammenarbeit: 

i) Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung 
und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte durch 
Integration grenzübergreifender Arbeitsmärkte, ein
schließlich grenzübergreifender Mobilität, gemeinsame lo
kale Beschäftigungsinitiativen, Informations- und Bera
tungsdienste und gemeinsame Ausbildungsmaßnahmen; 

ii) Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von 
Armut und jeglicher Diskriminierung durch Förderung 
der grenzübergreifenden Gleichstellung und Chancen
gleichheit von Männern und Frauen sowie der grenzüber
greifenden Integration von Gemeinschaften; 

iii) Investitionen in Bildung, Ausbildung, und Berufsbildung 
für Kompetenzen und lebenslanges Lernen Entwicklung 
und Umsetzung gemeinsamer Programme für die all
gemeine und berufliche Bildung und die Berufsausbil
dung;
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iv) Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffent
lichen Behörden und Interessenträgern und der effizien
ten öffentlichen Verwaltung durch Förderung der Zusam
menarbeit in Rechts- und Verwaltungsfragen und der 
Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Institutionen. 

b) transnationale Zusammenarbeit: Verbesserung der institutio
nellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und Interes
senträgern und der effizienten öffentlichen Verwaltung durch 
Entwicklung und Koordinierung von makroregionalen Stra
tegien und Strategien für die Meeresbecken; 

c) interregionale Zusammenarbeit: Verbesserung der institutio
nellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und Interes
senträgern und der effizienten öffentlichen Verwaltung 
durch: 

i) Verbreitung bewährter Verfahren und Fachkenntnisse 
und Nutzung der Ergebnisse des Erfahrungsaustauschs 
in Bezug auf die nachhaltige städtische Entwicklung, ein
schließlich Verbindungen zwischen Stadt und Land ge
mäß Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe b; 

ii) Förderung des Erfahrungsaustauschs zur Stärkung der 
Effektivität der territorialen Kooperationsprogramme 
und -maßnahmen und des Einsatzes von EVTZ gemäß 
Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe c; 

iii) Ausbau der Informationsgrundlage zur Stärkung der Ef
fektivität der Kohäsionspolitik und der Verwirklichung 
der thematischen Ziele durch die Analyse der Entwick
lungstendenzen gemäß Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe d. 

(2) Im Falle des grenzübergreifenden PEACE-Programms und 
im Rahmen des thematischen Ziels der Förderung der sozialen 
Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskrimi
nierung leistet der EFRE vor allem durch die Förderung des 
Zusammenhalts zwischen den Gemeinschaften auch einen Bei
trag zur Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Stabilität in 
den betroffenen Regionen. 

KAPITEL III 

Programmplanung 

Artikel 8 

Inhalt, Annahme und Änderung der 
Kooperationsprogramme 

(1) Ein Kooperationsprogramm besteht aus Prioritätsachsen. 
Unbeschadet des Artikels 59 der Verordnung Nr. 1303/2013 
entspricht eine Prioritätsachse einem thematischen Ziel und um
fasst eine oder mehrere Investitionsprioritäten dieses themati
schen Ziels gemäß den Artikeln 6 und 7 der vorliegenden Ver
ordnung. Gegebenenfalls können in einer Prioritätsachse unter 
ordnungsgemäß begründeten Umständen eine oder mehrere er
gänzende Investitionsprioritäten aus verschiedenen thematischen 
Zielen kombiniert werden, um den Höchstbeitrag zu dieser 
Prioritätsachse zu erreichen, damit ihre Wirksamkeit und Effek
tivität durch eine thematisch kohärente, integrierte Heran
gehensweise zur Erreichung der Ziele der Unionsstrategie für 
ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum gestei
gert werden. 

(2) Mit einem Kooperationsprogramm wird ein Beitrag zur 
Unionsstrategie für ein intelligentes, nachhaltiges und integrati
ves Wachstum und zur Verwirklichung der wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Kohäsion geleistet und Folgendes fest
gelegt: 

a) eine Begründung der Wahl der thematischen Ziele, der ent
sprechenden Investitionsprioritäten und der finanziellen Aus
stattung, basierend auf dem in Anhang I der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 enthaltenen Gemeinsamen Strategischen 
Rahmen, auf der Grundlage einer Analyse der Bedürfnisse 
innerhalb des Programmgebiets als Ganzes und die als Re
aktion auf diese Bedürfnisse gewählte Strategie, bei der ge
gebenenfalls fehlende Verbindungen in der grenzübergreifen
den Infrastruktur aufgegriffen und die Ergebnisse der Ex-an
te-Bewertung gemäß Artikel 55 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 berücksichtigt werden; 

b) für jede Prioritätsachse außer der technischen Hilfe: 

i) die Investitionsprioritäten und entsprechenden spezi
fischen Ziele; 

ii) im Hinblick auf eine stärker ergebnisorientierte Pro
grammplanung die erwarteten Ergebnisse für jedes spezi
fische Ziel und die entsprechenden Ergebnisindikatoren, 
mit einem Basiswert und einem Zielwert, gegebenenfalls 
quantifiziert im Einklang mit Artikel 16; 

iii) eine Beschreibung der Art der der im Rahmen jeder 
Investitionspriorität zu unterstützenden Maßnahmen, 
und die Angabe von entsprechenden Beispielen, eine 
Beschreibung ihres erwarteten Beitrags zu den unter Zif
fer i genannten spezifischen Zielen, einschließlich der 
Leitgrundsätze für die Auswahl der Vorhaben, und ge
gebenenfalls die Benennung der wichtigsten Zielgruppen, 
spezifischer, gezielt zu unterstützender Gebiete, der Ar
ten von Begünstigten, der geplanten Nutzung der Fi
nanzinstrumente und Großprojekte; 

iv) für jede Investitionspriorität die gemeinsamen und die 
spezifischen Outputindikatoren einschließlich des quan
tifizierten Zielwerts, die voraussichtlich zu den Ergebnis
sen beitragen, im Einklang mit Artikel 16; 

v) die Benennung der Durchführungsschritte und der Fi
nanz- und Outputindikatoren sowie gegebenenfalls der 
Ergebnisindikatoren, die als Etappenziele und Zielsetzun
gen für den Leistungsrahmen nach Artikel 21 Absatz 1 
und dem Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 dienen sollen; 

vi) gegebenenfalls eine Zusammenfassung der geplanten In
anspruchnahme von technischer Hilfe, gegebenenfalls 
einschließlich Maßnahmen zur Stärkung der administra
tiven Leistungsfähigkeit der an der Verwaltung und der 
Kontrolle der Programme beteiligten Behörden und der 
Begünstigten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Erhö
hung der administrativen Leistungsfähigkeit der entspre
chenden Partner, damit sich diese an der Umsetzung der 
Programme beteiligen können;

DE L 347/268 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2013



401

ET
Z-

VE
RO

RD
N

U
N

G

iv) Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffent
lichen Behörden und Interessenträgern und der effizien
ten öffentlichen Verwaltung durch Förderung der Zusam
menarbeit in Rechts- und Verwaltungsfragen und der 
Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Institutionen. 

b) transnationale Zusammenarbeit: Verbesserung der institutio
nellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und Interes
senträgern und der effizienten öffentlichen Verwaltung durch 
Entwicklung und Koordinierung von makroregionalen Stra
tegien und Strategien für die Meeresbecken; 

c) interregionale Zusammenarbeit: Verbesserung der institutio
nellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und Interes
senträgern und der effizienten öffentlichen Verwaltung 
durch: 

i) Verbreitung bewährter Verfahren und Fachkenntnisse 
und Nutzung der Ergebnisse des Erfahrungsaustauschs 
in Bezug auf die nachhaltige städtische Entwicklung, ein
schließlich Verbindungen zwischen Stadt und Land ge
mäß Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe b; 

ii) Förderung des Erfahrungsaustauschs zur Stärkung der 
Effektivität der territorialen Kooperationsprogramme 
und -maßnahmen und des Einsatzes von EVTZ gemäß 
Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe c; 

iii) Ausbau der Informationsgrundlage zur Stärkung der Ef
fektivität der Kohäsionspolitik und der Verwirklichung 
der thematischen Ziele durch die Analyse der Entwick
lungstendenzen gemäß Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe d. 

(2) Im Falle des grenzübergreifenden PEACE-Programms und 
im Rahmen des thematischen Ziels der Förderung der sozialen 
Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskrimi
nierung leistet der EFRE vor allem durch die Förderung des 
Zusammenhalts zwischen den Gemeinschaften auch einen Bei
trag zur Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Stabilität in 
den betroffenen Regionen. 

KAPITEL III 

Programmplanung 

Artikel 8 

Inhalt, Annahme und Änderung der 
Kooperationsprogramme 

(1) Ein Kooperationsprogramm besteht aus Prioritätsachsen. 
Unbeschadet des Artikels 59 der Verordnung Nr. 1303/2013 
entspricht eine Prioritätsachse einem thematischen Ziel und um
fasst eine oder mehrere Investitionsprioritäten dieses themati
schen Ziels gemäß den Artikeln 6 und 7 der vorliegenden Ver
ordnung. Gegebenenfalls können in einer Prioritätsachse unter 
ordnungsgemäß begründeten Umständen eine oder mehrere er
gänzende Investitionsprioritäten aus verschiedenen thematischen 
Zielen kombiniert werden, um den Höchstbeitrag zu dieser 
Prioritätsachse zu erreichen, damit ihre Wirksamkeit und Effek
tivität durch eine thematisch kohärente, integrierte Heran
gehensweise zur Erreichung der Ziele der Unionsstrategie für 
ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum gestei
gert werden. 

(2) Mit einem Kooperationsprogramm wird ein Beitrag zur 
Unionsstrategie für ein intelligentes, nachhaltiges und integrati
ves Wachstum und zur Verwirklichung der wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Kohäsion geleistet und Folgendes fest
gelegt: 

a) eine Begründung der Wahl der thematischen Ziele, der ent
sprechenden Investitionsprioritäten und der finanziellen Aus
stattung, basierend auf dem in Anhang I der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 enthaltenen Gemeinsamen Strategischen 
Rahmen, auf der Grundlage einer Analyse der Bedürfnisse 
innerhalb des Programmgebiets als Ganzes und die als Re
aktion auf diese Bedürfnisse gewählte Strategie, bei der ge
gebenenfalls fehlende Verbindungen in der grenzübergreifen
den Infrastruktur aufgegriffen und die Ergebnisse der Ex-an
te-Bewertung gemäß Artikel 55 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 berücksichtigt werden; 

b) für jede Prioritätsachse außer der technischen Hilfe: 

i) die Investitionsprioritäten und entsprechenden spezi
fischen Ziele; 

ii) im Hinblick auf eine stärker ergebnisorientierte Pro
grammplanung die erwarteten Ergebnisse für jedes spezi
fische Ziel und die entsprechenden Ergebnisindikatoren, 
mit einem Basiswert und einem Zielwert, gegebenenfalls 
quantifiziert im Einklang mit Artikel 16; 

iii) eine Beschreibung der Art der der im Rahmen jeder 
Investitionspriorität zu unterstützenden Maßnahmen, 
und die Angabe von entsprechenden Beispielen, eine 
Beschreibung ihres erwarteten Beitrags zu den unter Zif
fer i genannten spezifischen Zielen, einschließlich der 
Leitgrundsätze für die Auswahl der Vorhaben, und ge
gebenenfalls die Benennung der wichtigsten Zielgruppen, 
spezifischer, gezielt zu unterstützender Gebiete, der Ar
ten von Begünstigten, der geplanten Nutzung der Fi
nanzinstrumente und Großprojekte; 

iv) für jede Investitionspriorität die gemeinsamen und die 
spezifischen Outputindikatoren einschließlich des quan
tifizierten Zielwerts, die voraussichtlich zu den Ergebnis
sen beitragen, im Einklang mit Artikel 16; 

v) die Benennung der Durchführungsschritte und der Fi
nanz- und Outputindikatoren sowie gegebenenfalls der 
Ergebnisindikatoren, die als Etappenziele und Zielsetzun
gen für den Leistungsrahmen nach Artikel 21 Absatz 1 
und dem Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 dienen sollen; 

vi) gegebenenfalls eine Zusammenfassung der geplanten In
anspruchnahme von technischer Hilfe, gegebenenfalls 
einschließlich Maßnahmen zur Stärkung der administra
tiven Leistungsfähigkeit der an der Verwaltung und der 
Kontrolle der Programme beteiligten Behörden und der 
Begünstigten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Erhö
hung der administrativen Leistungsfähigkeit der entspre
chenden Partner, damit sich diese an der Umsetzung der 
Programme beteiligen können;
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vii) die entsprechenden Interventionskategorien, auf der 
Grundlage einer von der Kommission angenommenen 
Nomenklatur und eine ungefähre Aufschlüsselung der 
zugewiesenen Mittel; 

c) für jede Prioritätsachse betreffend die technische Hilfe: 

i) spezifische Ziele; 

ii) für jedes spezifische Ziel die erwarteten Ergebnisse und – 
falls dies in Anbetracht des Inhalts der Maßnahmen ob
jektiv gerechtfertigt ist – die entsprechenden Ergebnis
indikatoren mit einem Basiswert und einem Zielwert, 
im Einklang mit Artikel 16; 

iii) eine Beschreibung der zu unterstützenden Maßnahmen 
und ihres erwarteten Beitrags zu den unter Ziffer i ge
nannten spezifischen Zielen; 

iv) die Outputindikatoren, die voraussichtlich zu den Ergeb
nissen beitragen; 

v) entsprechenden Interventionskategorien, auf der Grund
lage einer von der Kommission angenommenen Nomen
klatur und eine ungefähre Aufschlüsselung der zugewie
senen Mittel; 

Ziffer ii gilt nicht, wenn der Beitrag der Union zu der Prio
ritätsachse oder den Prioritätsachsen betreffend technische 
Hilfe in einem Kooperationsprogramm 15 000 000 EUR 
nicht übersteigt; 

d) einen Finanzierungsplan mit folgenden Tabellen (ohne Un
terteilung nach teilnehmenden Mitgliedstaaten): 

i) eine Tabelle, in der für jedes Jahr, gemäß den Bestimmun
gen über die Ko-Finanzierungsraten nach den Artikeln 60, 
120 und 121 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, der 
für die Unterstützung aus dem EFRE vorgesehene Ge
samtbetrag der Mittelausstattung angegeben ist; 

ii) eine Tabelle, in der für den gesamten Programmplanungs
zeitraum, für das Kooperationsprogramm und für jede 
Prioritätsachse der Gesamtbetrag der Mittelausstattung 
für die Unterstützung aus dem EFRE und die nationale 
Kofinanzierung angegeben ist. Bei Prioritätsachsen, die 
Investitionsprioritäten aus verschiedenen thematischen 
Zielen miteinander verbinden, werden in der Tabelle für 
jedes der entsprechenden thematischen Ziele der Betrag 
der Mittelausstattung insgesamt und die nationale Ko
finanzierung angegeben. Besteht die nationale Kofinanzie
rung aus öffentlichen und privaten Mitteln, so wird in der 
Tabelle die vorläufige Aufschlüsselung nach öffentlichen 
und privaten Bestandteilen angegeben. Zu Informations
zwecken sind auch der etwaige Beitrag der am Programm 
teilnehmenden Drittländer sowie die vorgesehene Betei
ligung der EIB aufzuführen. 

e) ein Verzeichnis der Großprojekte, die im Programmzeitraum 
durchgeführt werden sollen; 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte in Bezug auf 
die Nomenklatur nach Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffer vii und 
Buchstabe c Ziffer v. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 150 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Unter Berücksichtigung seines Inhalts und seiner Ziele 
wird in einem Kooperationsprogramm der integrierte Ansatz 
für die territoriale Entwicklung, einschließlich in Bezug auf die 
in Artikel 174 Absatz 3 AEUV bezeichneten Regionen und 
Gebiete, unter Beachtung der Partnerschaftsvereinbarungen der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten dargelegt; ferner wird dargelegt, 
wie dieses Kooperationsprogramm zur Verwirklichung seiner 
Ziele und der erwarteten Ergebnisse beiträgt, wobei gegebenen
falls Folgendes angegeben wird: 

a) der Ansatz für die Nutzung der Instrumente für lokale Ent
wicklung unter Federführung der Gemeinden und die Grund
sätze für die Ermittlung der Gebiete, in denen es durch
geführt wird; 

b) die Grundsätze für die Bestimmung der städtischen Gebiete, 
in denen integrierte Maßnahmen für eine nachhaltige Stadt
entwicklung durchgeführt werden sollen, und die vorläufige 
Zuweisung von EFRE-Mitteln für solche Maßnahmen; 

c) der Ansatz für die Inanspruchnahme des in Artikel 11 ge
nannten Instruments für integrierte territoriale Investitionen 
in nicht von Buchstabe b erfassten Fällen und ihre als Richt
wert dienende Mittelzuweisung im Rahmen jeder Prioritäts
achse; 

d) wenn sich die Mitgliedstaaten und Regionen an makroregio
nalen Strategien und Strategien für Meeresbecken beteiligen, 
der Beitrag der geplanten Interventionen im Rahmen des 
Kooperationsprogramms zu diesen Strategien entsprechend 
den Bedürfnissen des Programmgebiets, die von den betref
fenden Mitgliedstaaten ermittelt wurden, und gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung der in diesen Strategien ermittelten 
strategisch wichtigen Projekte. 

(4) Im Kooperationsprogramm wird ferner Folgendes be
nannt: 

a) die Durchführungsbestimmungen mit folgenden Angaben: 

i) Benennung der Verwaltungsbehörde, gegebenenfalls der 
Bescheinigungsbehörde und der Prüfbehörde; 

ii) die Stelle(n), die mit Kontrollaufgaben betraut wurde(n); 

iii) die Stelle(n), die mit der Durchführung von Prüfungsauf
gaben betraut wurde(n); 

iv) das Verfahren zur Einrichtung eines gemeinsamen Sekre
tariats; 

v) eine Zusammenfassung der Verwaltungs- und Kontroll
regelungen;
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vi) die Aufteilung der Haftung auf die teilnehmenden Mit
gliedstaaten für den Fall, dass die Verwaltungsbehörde 
oder die Kommission Finanzkorrekturen verhängen. 

b) die Stelle, an die die Zahlungen der Kommission erfolgen 
sollen; 

c) die Maßnahmen zur Einbindung der in Artikel 5 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Partner in die Er
stellung der Kooperationsprogramme und die Rolle dieser 
Partner bei der Vorbereitung und Durchführung der Koope
rationsprogramme, einschließlich ihrer Mitwirkung im Be
gleitausschuss. 

(5) Im Kooperationsprogramm wird ferner unter Berücksich
tigung der Partnerschaftsvereinbarungen und unter Beachtung 
des institutionellen und rechtlichen Rahmens der Mitgliedstaaten 
Folgendes angegeben: 

a) Mechanismen, die eine wirksame Koordinierung zwischen 
dem EFRE, dem ESF, dem Kohäsionsfonds, dem ELER und 
dem EMFF sowie anderen nationalen und Unions-Finanzie
rungsinstrumenten, einschließlich der Koordinierung und 
möglichen Kombination mit der Fazilität "Connecting Euro
pe" gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Euro
päischen Parlaments und des Rates ( 1 ), dem ENI, dem EEF 
und dem IPA II sowie der EIB sicherstellen, unter Berück
sichtigung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 festgelegten Bestimmungen, wenn Mitgliedstaa
ten und Drittländer oder Gebiete an Kooperationsprogram
men teilnehmen, die die Inanspruchnahme von EFRE-Mitteln 
für Regionen in äußerster Randlage und Mittel des EEF ein
schließen, ferner Koordinierungsmechanismen auf geeigneter 
Ebene, um eine wirksame Koordinierung bei der Nutzung 
dieser Mittel zu erleichtern; 

b) eine Zusammenfassung der Bewertung des Verwaltungsauf
wands für die Begünstigten sowie gegebenenfalls die geplan
ten Maßnahmen zur Verringerung des Verwaltungsaufwands, 
einschließlich eines vorläufigen Zeitrahmens für diese Maß
nahmen. 

(6) Die Angaben zu Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a, zu 
Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffern i bis vii, zu Absatz 
3 und zu Absatz 5 Buchstabe a sind an den spezifischen Cha
rakter der Kooperationsprogramme nach Artikel 2 Nummer 3 
Buchstaben b, c und d anzupassen. 

Die Angaben zu Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe e und Ab
satz 5 Buchstabe b sind nicht in die Kooperationsprogramme 
nach Artikel 2 Nummer 3 Buchstaben c und d aufzunehmen. 

(7) Jedes Kooperationsprogramm umfasst, soweit geboten 
und abhängig von der entsprechend begründeten Bewertung 
seiner Relevanz für den Inhalt und die Ziele des Programms 
durch die betreffenden Mitgliedstaaten eine Beschreibung: 

a) der besonderen Maßnahmen, mit denen Anforderungen an 
Umweltschutz, Ressourceneffizienz, Klimaschutz, Anpassung 
an den Klimawandel, Katastrophenresistenz, Risikopräven
tion und Risikomanagement bei der Auswahl der Vorhaben 
Rechnung getragen wird; 

b) der besonderen Maßnahmen zur Förderung der Chancen
gleichheit und zur Vermeidung jeglicher Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder ethnischen Her
kunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung während der Kon
zeption, Ausarbeitung und Durchführung des Kooperations
programms, insbesondere hinsichtlich des Zugangs zu Fi
nanzmitteln unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der ver
schiedenen von derartiger Diskriminierung bedrohten Ziel
gruppen und insbesondere der Notwendigkeit, den Zugang 
für Personen mit Behinderungen sicherzustellen; 

c) des Beitrags des Kooperationsprogramms zur Förderung der 
Gleichstellung von Männern und Frauen sowie gegebenen
falls der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Berücksichti
gung des Gleichstellungsaspektes auf Ebene der Programme 
und der Vorhaben. 

Unterabsatz 1 Buchstabe a und b gilt nicht für Kooperations
programme nach Artikel 2 Nummer 3 Buchstaben b, c und d. 

(8) In den Kooperationsprogrammen nach Artikel 2 Num
mer 3 Buchstaben c und d werden der oder die Begünstigten 
im Rahmen des Kooperationsprogramms definiert; außerdem 
kann das Vergabeverfahren angegeben werden. 

(9) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten und die gegebenenfalls 
teilnehmenden Drittländer oder Gebiete, sofern sie der Ein
ladung zur Teilnahme am Kooperationsprogramm gefolgt sind, 
erklären sich vor der Übermittlung an die Kommission schrift
lich mit den Inhalten eines Kooperationsprogramms einverstan
den. Diese Zustimmung beinhaltet auch die Verpflichtung aller 
teilnehmenden Mitgliedstaaten und gegebenenfalls Drittstaaten 
oder Gebiete, die für die Durchführung des Kooperationspro
gramms erforderlichen Kofinanzierungsmittel bereitzustellen 
und, falls zutreffend, die Verpflichtung zur finanziellen Betei
ligung der Drittländer oder Gebiete. 

Abweichend von Unterabsatz 1 konsultieren bei Kooperations
programmen, an denen Regionen in äußerster Randlage und 
Drittländer oder Gebiete beteiligt sind, die betroffenen Mitglied
staaten die jeweiligen Drittländer oder Gebiete, bevor sie die 
Kooperationsprogramme der Kommission übermitteln. In die
sem Fall können die Zustimmungen zu den Inhalten der Koope
rationsprogramme und der etwaige Beitrag der Drittländer oder 
Gebiete stattdessen in dem förmlich angenommenen Protokoll 
der Konsultierungssitzungen mit den Drittländern oder Gebieten 
oder der Beratungen der Organisationen der regionalen Zusam
menarbeit festgehalten werden.
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vi) die Aufteilung der Haftung auf die teilnehmenden Mit
gliedstaaten für den Fall, dass die Verwaltungsbehörde 
oder die Kommission Finanzkorrekturen verhängen. 

b) die Stelle, an die die Zahlungen der Kommission erfolgen 
sollen; 

c) die Maßnahmen zur Einbindung der in Artikel 5 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Partner in die Er
stellung der Kooperationsprogramme und die Rolle dieser 
Partner bei der Vorbereitung und Durchführung der Koope
rationsprogramme, einschließlich ihrer Mitwirkung im Be
gleitausschuss. 

(5) Im Kooperationsprogramm wird ferner unter Berücksich
tigung der Partnerschaftsvereinbarungen und unter Beachtung 
des institutionellen und rechtlichen Rahmens der Mitgliedstaaten 
Folgendes angegeben: 

a) Mechanismen, die eine wirksame Koordinierung zwischen 
dem EFRE, dem ESF, dem Kohäsionsfonds, dem ELER und 
dem EMFF sowie anderen nationalen und Unions-Finanzie
rungsinstrumenten, einschließlich der Koordinierung und 
möglichen Kombination mit der Fazilität "Connecting Euro
pe" gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Euro
päischen Parlaments und des Rates ( 1 ), dem ENI, dem EEF 
und dem IPA II sowie der EIB sicherstellen, unter Berück
sichtigung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 festgelegten Bestimmungen, wenn Mitgliedstaa
ten und Drittländer oder Gebiete an Kooperationsprogram
men teilnehmen, die die Inanspruchnahme von EFRE-Mitteln 
für Regionen in äußerster Randlage und Mittel des EEF ein
schließen, ferner Koordinierungsmechanismen auf geeigneter 
Ebene, um eine wirksame Koordinierung bei der Nutzung 
dieser Mittel zu erleichtern; 

b) eine Zusammenfassung der Bewertung des Verwaltungsauf
wands für die Begünstigten sowie gegebenenfalls die geplan
ten Maßnahmen zur Verringerung des Verwaltungsaufwands, 
einschließlich eines vorläufigen Zeitrahmens für diese Maß
nahmen. 

(6) Die Angaben zu Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a, zu 
Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffern i bis vii, zu Absatz 
3 und zu Absatz 5 Buchstabe a sind an den spezifischen Cha
rakter der Kooperationsprogramme nach Artikel 2 Nummer 3 
Buchstaben b, c und d anzupassen. 

Die Angaben zu Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe e und Ab
satz 5 Buchstabe b sind nicht in die Kooperationsprogramme 
nach Artikel 2 Nummer 3 Buchstaben c und d aufzunehmen. 

(7) Jedes Kooperationsprogramm umfasst, soweit geboten 
und abhängig von der entsprechend begründeten Bewertung 
seiner Relevanz für den Inhalt und die Ziele des Programms 
durch die betreffenden Mitgliedstaaten eine Beschreibung: 

a) der besonderen Maßnahmen, mit denen Anforderungen an 
Umweltschutz, Ressourceneffizienz, Klimaschutz, Anpassung 
an den Klimawandel, Katastrophenresistenz, Risikopräven
tion und Risikomanagement bei der Auswahl der Vorhaben 
Rechnung getragen wird; 

b) der besonderen Maßnahmen zur Förderung der Chancen
gleichheit und zur Vermeidung jeglicher Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder ethnischen Her
kunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung während der Kon
zeption, Ausarbeitung und Durchführung des Kooperations
programms, insbesondere hinsichtlich des Zugangs zu Fi
nanzmitteln unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der ver
schiedenen von derartiger Diskriminierung bedrohten Ziel
gruppen und insbesondere der Notwendigkeit, den Zugang 
für Personen mit Behinderungen sicherzustellen; 

c) des Beitrags des Kooperationsprogramms zur Förderung der 
Gleichstellung von Männern und Frauen sowie gegebenen
falls der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Berücksichti
gung des Gleichstellungsaspektes auf Ebene der Programme 
und der Vorhaben. 

Unterabsatz 1 Buchstabe a und b gilt nicht für Kooperations
programme nach Artikel 2 Nummer 3 Buchstaben b, c und d. 

(8) In den Kooperationsprogrammen nach Artikel 2 Num
mer 3 Buchstaben c und d werden der oder die Begünstigten 
im Rahmen des Kooperationsprogramms definiert; außerdem 
kann das Vergabeverfahren angegeben werden. 

(9) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten und die gegebenenfalls 
teilnehmenden Drittländer oder Gebiete, sofern sie der Ein
ladung zur Teilnahme am Kooperationsprogramm gefolgt sind, 
erklären sich vor der Übermittlung an die Kommission schrift
lich mit den Inhalten eines Kooperationsprogramms einverstan
den. Diese Zustimmung beinhaltet auch die Verpflichtung aller 
teilnehmenden Mitgliedstaaten und gegebenenfalls Drittstaaten 
oder Gebiete, die für die Durchführung des Kooperationspro
gramms erforderlichen Kofinanzierungsmittel bereitzustellen 
und, falls zutreffend, die Verpflichtung zur finanziellen Betei
ligung der Drittländer oder Gebiete. 

Abweichend von Unterabsatz 1 konsultieren bei Kooperations
programmen, an denen Regionen in äußerster Randlage und 
Drittländer oder Gebiete beteiligt sind, die betroffenen Mitglied
staaten die jeweiligen Drittländer oder Gebiete, bevor sie die 
Kooperationsprogramme der Kommission übermitteln. In die
sem Fall können die Zustimmungen zu den Inhalten der Koope
rationsprogramme und der etwaige Beitrag der Drittländer oder 
Gebiete stattdessen in dem förmlich angenommenen Protokoll 
der Konsultierungssitzungen mit den Drittländern oder Gebieten 
oder der Beratungen der Organisationen der regionalen Zusam
menarbeit festgehalten werden.
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(10) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten und die teilnehmen
den Drittländer oder Gebiete, sofern sie der Einladung zur Teil
nahme am Kooperationsprogramm gefolgt sind, erstellen einen 
Entwurf des Kooperationsprogramms gemäß dem von der Kom
mission angenommenen Muster. 

(11) Die Kommission erlässt das in Absatz 10 genannte Mus
ter mithilfe von Durchführungsrechtsakten. Diese Durchfüh
rungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 150 Absatz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Beratungsver
fahren erlassen. 

(12) Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungs
rechtsakten einen Beschluss zur Genehmigung aller unter diesen 
Artikel fallenden Elemente (einschließlich künftiger Änderungen 
derselben), mit Ausnahme derjenigen, die unter Absatz 2 Buch
stabe b Ziffer vii, Absatz 2 Buchstabe c Ziffer v, Absatz 2 
Buchstabe e, Absatz 4 Buchstabe a Ziffer i, Absatz 4 Buchstabe 
c sowie Absätze 5 und 7 fallen, wofür nach wie vor die teil
nehmenden Mitgliedstaaten zuständig sind. 

(13) Die Verwaltungsbehörde teilt der Kommission jeden Be
schluss zur Änderung der nicht vom in Absatz 12 genannten 
Beschluss der Kommission erfassten Elemente des Kooperations
programms innerhalb eines Monats nach dem Datum des Än
derungsbeschlusses mit. In dem Änderungsbeschluss wird der 
Zeitpunkt seines Inkrafttretens angegeben, der nicht vor dem 
Zeitpunkt des Erlasses liegen darf. 

Artikel 9 

Gemeinsamer Aktionsplan 

Wenn ein gemeinsamer Aktionsplan nach Artikel 104 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 unter der Verantwortung 
eines EVTZ als Begünstigtem ausgeführt wird, können die Mit
arbeiter des gemeinsames Sekretariats des Kooperationspro
gramms und die Mitglieder der EVTZ-Versammlung Mitglieder 
des Lenkungsausschusses nach Artikel 108 Absatz 1 der Ver
ordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 werden. Die Mitglieder der EVTZ-Versammlung 
bilden in diesem Lenkungsausschuss keine Mehrheit. 

Artikel 10 

Maßnahmen zur lokalen Entwicklung unter Federführung 
der Gemeinden 

Maßnahmen zur lokalen Entwicklung unter Federführung der 
Gemeinden gemäß Artikel 32 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 können in Programmen für grenzübergreifende Zu
sammenarbeit umgesetzt werden, wenn die Gruppe, die sich mit 
der lokalen Entwicklung befasst, Vertreter aus mindestens zwei 
Ländern umfasst, von denen mindestens ein Land ein Mitglied
staat ist. 

Artikel 11 

Integrierte territoriale Investitionen 

Bei Kooperationsprogrammen ist die zwischengeschaltete Stelle, 
die für die Verwaltung und Umsetzung integrierter territorialer 
Investitionen gemäß Artikel 36 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 zuständig ist, entweder ein Rechtsträger, der 
dem Recht eines der Teilnehmerländer unterliegt, vorausgesetzt, 
er wurde von den Behörden oder Einrichtungen von mindestens 
zwei Teilnehmerländern gegründet, oder ein EVTZ. 

Artikel 12 

Auswahl der Vorhaben 

(1) Die Vorhaben für die Kooperationsprogramme werden 
von einem Begleitausschuss gemäß Artikel 47 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 ausgewählt. Dieser Begleitausschuss kann 
für die Auswahl der Vorhaben einen unter seiner Verantwortung 
handelnde Lenkungsausschuss einsetzen. 

(2) Vorhaben, die im Rahmen der grenzübergreifenden und 
der transnationalen Zusammenarbeit ausgewählt werden, umfas
sen Begünstigte aus mindestens zwei Teilnehmerländern, von 
denen mindestens einer aus einem Mitgliedstaat stammt. Ein 
Vorhaben kann in einem einzigen Land ausgeführt werden, 
wenn grenzüberschreitende oder transnationale Auswirkungen 
und Vorteile ausgewiesen sind. 

Vorhaben im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit 
nach Artikel 2 Nummer 3 Buchstaben a und b umfassen Be
günstigten aus mindestens drei Ländern, von denen mindestens 
zwei Mitgliedstaaten sind. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für 
Vorhaben im Rahmen des grenzübergreifenden -PEACE-Pro
gramms zwischen Nordirland und den Grenzbezirken Irlands 
zur Förderung von Frieden und Versöhnung gemäß Artikel 7 
Absatz 2. 

(3) Ungeachtet Absatz 2 kann ein EVTZ oder ein anderer 
Rechtsträger, der dem Recht eines der Teilnehmerländer unter
liegt, Alleinbegünstigter für ein Vorhaben sein; Voraussetzung 
ist dabei, dass sie von Behörden oder Einrichtungen aus min
destens zwei Teilnehmerländern im Falle der grenzübergreifen
den und transnationalen Zusammenarbeit und aus mindestens 
drei Teilnehmerländern im Falle der interregionalen Zusammen
arbeit eingerichtet wurden. 

Ein Rechtsträger, der ein Finanzinstrument oder einen Dach
fonds einsetzt, kann gegebenenfalls Alleinbegünstigter in einem 
Vorhaben sein, ohne dass die in Unterabsatz 1 erwähnten An
forderungen an seine Zusammensetzung Anwendung finden. 

(4) Die Begünstigten arbeiten bei der Entwicklung und Um
setzung der Vorhaben zusammen. Ferner arbeiten sie bei der 
personellen Ausstattung und/oder der Finanzierung der Vor
haben zusammen. 

Bei Vorhaben im Rahmen von Programmen zwischen Regionen 
in äußerster Randlage und Drittländern oder Gebieten sind die 
Begünstigten verpflichtet, nur in zwei der im ersten Unterabsatz 
genannten Bereiche zusammenzuarbeiten. 

(5) Für jedes Vorhaben liefert die Verwaltungsbehörde dem 
federführenden Begünstigten bzw. dem Alleinbegünstigter ein 
Dokument, in dem die Bedingungen für die Unterstützung des 
Vorhabens aufgeführt sind; dazu gehören besondere Anforde
rungen an die im Rahmen des Vorhabens zu erstellenden Pro
dukte bzw. zu liefernden Leistungen, der Finanzierungsplan und 
die Durchführungsfrist.
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Artikel 13 

Begünstigte 

(1) Wenn es in einem Kooperationsprogramm für ein Vor
haben zwei oder mehr Begünstigte gibt, benennen die Begüns
tigten zusammen einen federführenden Begünstigten. 

(2) Der federführende Begünstigte 

a) erstellt, zusammen mit den anderen Begünstigten, eine Ver
einbarung, die Bestimmungen enthält, die unter anderem die 
wirtschaftliche Verwaltung der für das Vorhaben bereit
gestellten Mittel gewährleisten, sowie Vorkehrungen für die 
Wiedereinziehung rechtsgrundlos gezahlter Beträge, 

b) trägt die Verantwortung für die Durchführung des gesamten 
Vorhabens, 

c) stellt sicher, dass die von den Begünstigten gemeldeten Aus
gaben bei der Durchführung des Vorhabens angefallen sind 
und den Maßnahmen, die von allen Begünstigten vereinbart 
wurden, und dem Dokument entsprechen, das die Verwal
tungsbehörde gemäß Artikel 12 Absatz 5 ausgestellt hat, 

d) stellt sicher, dass von anderen Begünstigten gemeldete Aus
gaben von einem Kontrolleur bzw. mehreren Kontrolleuren 
nachgeprüft wurden, wenn diese Prüfung nicht von der in 
Artikel 23 Absatz 3 genannten Verwaltungsbehörde durch
geführt wurde. 

(3) Sofern in den Vereinbarungen gemäß Absatz 2 Buchstabe 
a nichts anderes festgelegt wurde, stellen die federführenden 
Begünstigten sicher, dass die anderen Begünstigten den Gesamt
betrag der Beiträge aus den Fonds so schnell wie möglich und in 
vollem Umfang erhalten. Der den anderen Begünstigten zu zah
lende Betrag wird durch keinerlei Abzüge, Einbehalte, später 
erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher 
Wirkung verringert. 

(4) Die federführenden Begünstigten müssen ihren Sitz in 
einem Mitgliedstaat haben, der an dem Kooperationsprogramm 
teilnimmt. Die Mitgliedstaaten und Drittländer oder Gebiete, die 
an einem Kooperationsprogramm teilnehmen, können jedoch 
vereinbaren, dass der federführende Begünstigte seinen Sitz in 
einem an dem betreffenden Kooperationsprogramm teilnehmen
den Drittland oder -gebiet haben darf, sofern die Verwaltungs
behörde davon überzeugt ist, dass der federführende Begüns
tigten die Aufgaben gemäß den Absätzen 2 und 3 ausführen 
kann und dass die Anforderungen in Bezug auf die Verwaltung, 
Überprüfung und Prüfung erfüllt sind. 

(5) Alleinbegünstigte haben ihren Sitz in einem Mitgliedstaat, 
der an dem Kooperationsprogramm teilnimmt. Sie dürfen je
doch ihren Sitz in einem nicht an dem Kooperationsprogramm 
teilnehmenden Mitgliedstaat haben, sofern die Bedingungen 
nach Artikel 12 Absatz 3 erfüllt sind. 

KAPITEL IV 

Begleitung und Bewertung 

Artikel 14 

Durchführungsberichte 

(1) Bis zum 31. Mai 2016 und bis zum gleichen Tag jedes 
Folgejahrs bis einschließlich 2023 übermittelt die Verwaltungs
behörde der Kommission einen jährlichen Durchführungsbericht 
gemäß Artikel 50 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013. Der 2016 eingereichte Durchführungsbericht deckt 
die Haushaltsjahre 2014 und 2015 sowie den Zeitraum zwi
schen dem Anfangsdatum für die Förderfähigkeit der Ausgaben 
und dem 31. Dezember 2013 ab. 

(2) Für die 2017 und 2019 eingereichten Berichte endet die 
in Absatz 1 genannte Frist am 30. Juni. 

(3) Die jährlichen Durchführungsberichte enthalten folgende 
Informationen: 

a) Durchführung des Kooperationsprogramms im Einklang mit 
Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013; 

b) gegebenenfalls Fortschritte bei der Vorbereitung und Durch
führung von Großprojekten und gemeinsamen Aktionsplä
nen. 

(4) Die 2017 und 2019 zu übermittelnden jährlichen Durch
führungsberichte enthalten und bewerten die gemäß Artikel 50 
Absätze 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 verlang
ten Informationen und die Informationen gemäß Absatz 2 die
ses Artikels sowie die folgenden Informationen: 

a) Fortschritte bei der Umsetzung des Bewertungsplans und der 
Folgemaßnahmen zu den bei der Bewertung gemachten Fest
stellungen; 

b) Ergebnisse der im Rahmen der Kommunikationsstrategie 
durchgeführten Informations- und Öffentlichkeitsmaßnah
men; 

c) Einbindung von Partnern in Durchführung, Begleitung und 
Bewertung des Kooperationsprogramms. 

Die 2017 und 2019 zu übermittelnden jährlichen Durchfüh
rungsberichte können vorbehaltlich des Inhalts und der Ziele 
eines jeden Kooperationsprogramms zu Folgendem Informatio
nen enthalten und Bewertungen vornehmen: 

a) Fortschritte bei der Durchführung des integrierten Ansatzes 
zur territorialen Entwicklung, einschließlich nachhaltiger 
Stadtentwicklung, und der lokalen Entwicklung unter Feder
führung der Gemeinden im Rahmen des Kooperationspro
gramms;
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Artikel 13 

Begünstigte 

(1) Wenn es in einem Kooperationsprogramm für ein Vor
haben zwei oder mehr Begünstigte gibt, benennen die Begüns
tigten zusammen einen federführenden Begünstigten. 

(2) Der federführende Begünstigte 

a) erstellt, zusammen mit den anderen Begünstigten, eine Ver
einbarung, die Bestimmungen enthält, die unter anderem die 
wirtschaftliche Verwaltung der für das Vorhaben bereit
gestellten Mittel gewährleisten, sowie Vorkehrungen für die 
Wiedereinziehung rechtsgrundlos gezahlter Beträge, 

b) trägt die Verantwortung für die Durchführung des gesamten 
Vorhabens, 

c) stellt sicher, dass die von den Begünstigten gemeldeten Aus
gaben bei der Durchführung des Vorhabens angefallen sind 
und den Maßnahmen, die von allen Begünstigten vereinbart 
wurden, und dem Dokument entsprechen, das die Verwal
tungsbehörde gemäß Artikel 12 Absatz 5 ausgestellt hat, 

d) stellt sicher, dass von anderen Begünstigten gemeldete Aus
gaben von einem Kontrolleur bzw. mehreren Kontrolleuren 
nachgeprüft wurden, wenn diese Prüfung nicht von der in 
Artikel 23 Absatz 3 genannten Verwaltungsbehörde durch
geführt wurde. 

(3) Sofern in den Vereinbarungen gemäß Absatz 2 Buchstabe 
a nichts anderes festgelegt wurde, stellen die federführenden 
Begünstigten sicher, dass die anderen Begünstigten den Gesamt
betrag der Beiträge aus den Fonds so schnell wie möglich und in 
vollem Umfang erhalten. Der den anderen Begünstigten zu zah
lende Betrag wird durch keinerlei Abzüge, Einbehalte, später 
erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher 
Wirkung verringert. 

(4) Die federführenden Begünstigten müssen ihren Sitz in 
einem Mitgliedstaat haben, der an dem Kooperationsprogramm 
teilnimmt. Die Mitgliedstaaten und Drittländer oder Gebiete, die 
an einem Kooperationsprogramm teilnehmen, können jedoch 
vereinbaren, dass der federführende Begünstigte seinen Sitz in 
einem an dem betreffenden Kooperationsprogramm teilnehmen
den Drittland oder -gebiet haben darf, sofern die Verwaltungs
behörde davon überzeugt ist, dass der federführende Begüns
tigten die Aufgaben gemäß den Absätzen 2 und 3 ausführen 
kann und dass die Anforderungen in Bezug auf die Verwaltung, 
Überprüfung und Prüfung erfüllt sind. 

(5) Alleinbegünstigte haben ihren Sitz in einem Mitgliedstaat, 
der an dem Kooperationsprogramm teilnimmt. Sie dürfen je
doch ihren Sitz in einem nicht an dem Kooperationsprogramm 
teilnehmenden Mitgliedstaat haben, sofern die Bedingungen 
nach Artikel 12 Absatz 3 erfüllt sind. 

KAPITEL IV 

Begleitung und Bewertung 

Artikel 14 

Durchführungsberichte 

(1) Bis zum 31. Mai 2016 und bis zum gleichen Tag jedes 
Folgejahrs bis einschließlich 2023 übermittelt die Verwaltungs
behörde der Kommission einen jährlichen Durchführungsbericht 
gemäß Artikel 50 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013. Der 2016 eingereichte Durchführungsbericht deckt 
die Haushaltsjahre 2014 und 2015 sowie den Zeitraum zwi
schen dem Anfangsdatum für die Förderfähigkeit der Ausgaben 
und dem 31. Dezember 2013 ab. 

(2) Für die 2017 und 2019 eingereichten Berichte endet die 
in Absatz 1 genannte Frist am 30. Juni. 

(3) Die jährlichen Durchführungsberichte enthalten folgende 
Informationen: 

a) Durchführung des Kooperationsprogramms im Einklang mit 
Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013; 

b) gegebenenfalls Fortschritte bei der Vorbereitung und Durch
führung von Großprojekten und gemeinsamen Aktionsplä
nen. 

(4) Die 2017 und 2019 zu übermittelnden jährlichen Durch
führungsberichte enthalten und bewerten die gemäß Artikel 50 
Absätze 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 verlang
ten Informationen und die Informationen gemäß Absatz 2 die
ses Artikels sowie die folgenden Informationen: 

a) Fortschritte bei der Umsetzung des Bewertungsplans und der 
Folgemaßnahmen zu den bei der Bewertung gemachten Fest
stellungen; 

b) Ergebnisse der im Rahmen der Kommunikationsstrategie 
durchgeführten Informations- und Öffentlichkeitsmaßnah
men; 

c) Einbindung von Partnern in Durchführung, Begleitung und 
Bewertung des Kooperationsprogramms. 

Die 2017 und 2019 zu übermittelnden jährlichen Durchfüh
rungsberichte können vorbehaltlich des Inhalts und der Ziele 
eines jeden Kooperationsprogramms zu Folgendem Informatio
nen enthalten und Bewertungen vornehmen: 

a) Fortschritte bei der Durchführung des integrierten Ansatzes 
zur territorialen Entwicklung, einschließlich nachhaltiger 
Stadtentwicklung, und der lokalen Entwicklung unter Feder
führung der Gemeinden im Rahmen des Kooperationspro
gramms;
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b) Fortschritte bei der Durchführung von Maßnahmen zur Stär
kung der Leistungsfähigkeit der Behörden und Begünstigten 
bei der Verwaltung und Nutzung des EFRE; 

c) gegebenenfalls den Beitrag zu den makroregionalen Strate
gien und den Strategien für die Meeresgebiete; 

d) besondere Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen und zur Bekämpfung von Diskriminie
rung, insbesondere Verbesserung der Zugänglichkeit für Per
sonen mit einer Behinderung, und Vorkehrungen zur Ge
währleistung der Berücksichtigung des Gleichstellungsaspek
tes im Kooperationsprogramm und in Vorhaben; 

e) Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung; 

f) Fortschritte bei der Durchführung von Maßnahmen im Be
reich soziale Innovation. 

(5) Die jährlichen und abschließenden Durchführungsberichte 
werden nach den von der Kommission mittels Durchführungs
rechtsakten gebilligten Modellen erstellt. Diese Durchführungs
rechtsakte werden gemäß dem in Artikel 150 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Beratungsverfahren 
erlassen. 

Artikel 15 

Jährliche Prüfung 

Die jährliche Überprüfungssitzung wird gemäß Artikel 51 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303 /2013 organisiert. 

Wenn keine jährliche Überprüfungssitzung gemäß Artikel 51 
Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 organisiert wird, 
kann die jährliche Überprüfung schriftlich durchgeführt werden. 

Artikel 16 

Indikatoren für das Ziel "Europäische territoriale 
Zusammenarbeit" 

(1) Die im Anhang dieser Verordnung aufgeführten gemein
samen Outputindikatoren, die programmspezifischen Ergebnis
indikatoren und gegebenenfalls die programmspezifischen Out
putindikatoren finden gemäß Artikel 27 Absatz 4 der Verord
nung (EU) Nr. 1303 /2013 und Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 
1 Buchstabe b Ziffern ii und iv und Buchstabe c Ziffern ii und 
iv der vorliegenden Verordnung Anwendung. 

(2) Für gemeinsame und programmspezifische Outputindika
toren wird der Ausgangswert auf null gesetzt. Für 2023 werden 
kumulative quantifizierte Zielwerte für diese Indikatoren fest
gelegt. 

(3) Für programmspezifische Ergebnisindikatoren mit Bezug 
auf die Investitionsprioritäten stützt sich der Ausgangswert auf 
die neuesten verfügbaren Daten und werden Ziele für 2023 
festgelegt. Die Zielvorgaben können qualitativ oder quantitativ 
ausgedrückt werden. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 29 in Bezug auf Änderung der Liste der gemeinsamen 
Outputindikatoren im Anhang zu dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um in begründeten Fällen Anpassungen 
vorzunehmen und dadurch die Fortschritte bei der Programm
umsetzung wirksam bewerten zu können. 

Artikel 17 

Technische Hilfe 

Der für technische Hilfe aus dem EFRE bereitgestellte Betrag ist 
auf 6 % des Gesamtbetrags beschränkt, der für ein Kooperati
onsprogramm zur Verfügung gestellt wird. Für Programme, für 
die die Gesamtmittelzuweisung 5 000 000 EUR nicht übersteigt, 
ist der für technische Hilfe aus dem EFRE bereitgestellte Betrag 
auf 7 % des Gesamtbetrags beschränkt, beläuft sich aber min
destens auf 1 500 000 EUR und höchstens auf 3 000 000 EUR. 

KAPITEL V 

Förderfähigkeit 

Artikel 18 

Regeln für die Förderfähigkeit von Ausgaben 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 29 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um besondere Re
geln für die Förderfähigkeit von Ausgaben für die Kooperations
programme in Bezug auf Personalkosten, Büro- und Verwal
tungsausgaben, Reise- und Unterbringungskosten, Kosten für 
externe Expertise und Dienstleistungen sowie Ausrüstungskosten 
festzulegen. Die Kommission übermittelt nach Artikel 29 erlas
sene delegierte Rechtsakte am 22. April 2014. dem Europäi
schen Parlament und dem Rat. 

(2) Unbeschadet der Regeln für die Förderfähigkeit, die in 
oder auf der Grundlage der Artikel 65 bis 71 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013, der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013, 
dieser Verordnung oder des in Absatz 1 dieses Artikels genann
ten delegierten Rechtsaktes festgelegt werden, legen die im Be
gleitausschuss vertretenen Mitgliedstaaten für das Kooperations
programm als Ganzes die zusätzlichen Regeln für die Förder
fähigkeit von Ausgaben fest. 

(3) In Fragen, die nicht von den Regeln für die Förderfähig
keit abgedeckt werden, die in oder auf der Grundlage der Ar
tikel 65 bis 71 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, der Ver
ordnung (EU) Nr. 1301/2013, in dem in Absatz 1 dieses Ar
tikels genannten delegierten Rechtsakt oder in den von den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nach Absatz 2 dieses Artikels 
gemeinsam festgelegten Regeln festgelegt wurden, gelten die 
nationalen Vorschriften des Mitgliedstaats, in dem die Ausgaben 
getätigt wurden. 

Artikel 19 

Personalkosten 

Die Personalkosten eines Vorhabens können in Form eines Pau
schalbetrags von bis zu 20 % der direkten Kosten dieses Vor
habens (ohne Personalkosten) berechnet werden.
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Artikel 20 

Förderfähigkeit von Vorhaben im Rahmen von 
Kooperationsprogrammen je nach Standort 

(1) Vorhaben im Rahmen von Kooperationsprogrammen, für 
die die Ausnahmen von Absatz 2 und 3 gelten, werden in dem 
Teil des Programmgebiets durchgeführt, der das Gebiet der 
Union umfasst ("Unionsteil des Programmgebiets"). 

(2) Die Verwaltungsbehörde kann zustimmen, dass das ge
samte Vorhaben oder Teile davon außerhalb des Unionsteils des 
Programmgebiets durchgeführt wird; dafür müssen alle folgen
den Bedingungen erfüllt sein: 

a) Das Vorhaben bedeutet Vorteile für das Programmgebiet; 

b) Der Gesamtbetrag, der im Rahmen des Kooperationspro
gramms Vorhaben außerhalb des Unionsteils des Programm
gebiets zugewiesen wurde, übersteigt nicht 20 % der Unter
stützung aus dem EFRE auf Programmebene, oder 30 % im 
Falle von Kooperationsprogrammen, bei denen es sich beim 
Unionsteil des Programmgebiets um Regionen in äußerster 
Randlage handelt; 

c) die Verpflichtungen der Verwaltungs- und Kontrollbehörden 
im Zusammenhang mit der Verwaltung, Kontrolle und Prü
fung des Vorhabens werden von den Behörden des Koope
rationsprogramms wahrgenommen, oder sie treffen mit den 
Behörden des Mitgliedstaats oder Drittlands oder -gebiets, in 
dem das Vorhaben durchgeführt wird, entsprechende Verein
barungen. 

(3) Für Vorhaben, die technische Unterstützung oder Marke
tingmaßnahmen und den Aufbau von Kapazitäten betreffen, 
können Ausgaben außerhalb des Unionsteils des Programm
gebiets getätigt werden, sofern die Bedingungen von Absatz 2 
Buchstaben a und c erfüllt sind. 

KAPITEL VI 

Verwaltung, Kontrolle und Benennung 

Artikel 21 

Benennung der Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten, die an einem Kooperationsprogramm 
teilnehmen, benennen für die Zwecke des Artikels 123 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 eine einzige Verwaltungs
behörde, für die Zwecke des Artikels 123 Absatz 2 jener Ver
ordnung eine einzige Bescheinigungsbehörde und für die Zwe
cke des Artikels 123 Absatz 4 jener Verordnung eine einzige 
Prüfbehörde. Die Verwaltungsbehörde und die Prüfbehörde ha
ben ihren Sitz im selben Mitgliedstaat. 

Die an einem Kooperationsprogramm teilnehmenden Mitglied
staaten können eine Verwaltungsbehörde benennen, die gleich
zeitig für die Wahrnehmung der Aufgaben der Bescheinigungs
behörde zuständig ist. Die Aufteilung der Haftung auf die teil
nehmenden Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Anwen
dung von Finanzkorrekturen gemäß den im Kooperationspro
gramm getroffenen Festlegungen bleibt von diesen Benennun
gen unberührt. 

(2) Die Bescheinigungsbehörde erhält die Zahlungen der 
Kommission und tätigt in der Regel Zahlungen an den feder
führenden Begünstigten gemäß Artikel 132 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013. 

(3) Das in Artikel 124 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
festgelegte Verfahren zur Benennung der Verwaltungsbehörde 
und gegebenenfalls der Bescheinigungsbehörde wird von dem 
Mitgliedstaat durchgeführt, in dem die Behörde ihren Sitz hat. 

Artikel 22 

Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit 

Die Mitgliedstaaten, die an einem Kooperationsprogramm teil
nehmen, können einen EVTZ nutzen, um diesen Verbund mit 
der Verwaltung dieses Kooperationsprogramms oder Teilen da
von zu beauftragen, in dem sie ihm insbesondere die Aufgaben 
einer Verwaltungsbehörde übertragen. 

Artikel 23 

Aufgaben der Verwaltungsbehörde 

(1) Unbeschadet des Absatzes 4 dieses Artikels führt die Ver
waltungsbehörde eines Kooperationsprogramms die in Arti
kel 125 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Auf
gaben aus. 

(2) Die Verwaltungsbehörde richtet nach Rücksprache mit 
den Mitgliedstaaten und jeglichen an einem Kooperationspro
gramm teilnehmenden Drittländern ein gemeinsames Sekretariat 
ein. 

Das gemeinsame Sekretariat unterstützt die Verwaltungsbehörde 
und den Begleitausschuss bei der Durchführung ihrer jeweiligen 
Aufgaben. Das gemeinsame Sekretariat informiert potenzielle 
Begünstigte über Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der 
Kooperationsprogramme und unterstützt die Begünstigte bei 
der Durchführung der Vorhaben. 

(3) Wenn es sich bei der Verwaltungsbehörde um einen 
EVTZ handelt, werden Überprüfungen gemäß Artikel 125 Ab
satz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 von 
oder unter der Verantwortung der Verwaltungsbehörde zumin
dest für die Mitgliedstaaten und Drittländer oder Gebiete aus
geführt, aus denen Mitglieder am EVTZ beteiligt sind. 

(4) Wenn die Verwaltungsbehörde keine Überprüfungen ge
mäß Artikel 125 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 für das gesamte Programmgebiet ausführt oder 
wenn die Überprüfungen nicht von oder unter der Verantwor
tung der Verwaltungsbehörde für die Mitgliedstaaten und Dritt
länder oder Gebiete ausgeführt werden, aus denen Mitglieder 
gemäß Absatz 3 am EVTZ beteiligt sind, benennt jeder Mitglied
staat bzw. jedes Drittland oder -gebiet, das der Einladung zur 
Teilnahme am Kooperationsprogramm gefolgt ist, die Stelle 
oder Person, die für diese Überprüfungen von Begünstigten 
auf seinem Gebiet zuständig ist (im Folgenden "Kontroll
instanz(en)").
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Artikel 20 

Förderfähigkeit von Vorhaben im Rahmen von 
Kooperationsprogrammen je nach Standort 

(1) Vorhaben im Rahmen von Kooperationsprogrammen, für 
die die Ausnahmen von Absatz 2 und 3 gelten, werden in dem 
Teil des Programmgebiets durchgeführt, der das Gebiet der 
Union umfasst ("Unionsteil des Programmgebiets"). 

(2) Die Verwaltungsbehörde kann zustimmen, dass das ge
samte Vorhaben oder Teile davon außerhalb des Unionsteils des 
Programmgebiets durchgeführt wird; dafür müssen alle folgen
den Bedingungen erfüllt sein: 

a) Das Vorhaben bedeutet Vorteile für das Programmgebiet; 

b) Der Gesamtbetrag, der im Rahmen des Kooperationspro
gramms Vorhaben außerhalb des Unionsteils des Programm
gebiets zugewiesen wurde, übersteigt nicht 20 % der Unter
stützung aus dem EFRE auf Programmebene, oder 30 % im 
Falle von Kooperationsprogrammen, bei denen es sich beim 
Unionsteil des Programmgebiets um Regionen in äußerster 
Randlage handelt; 

c) die Verpflichtungen der Verwaltungs- und Kontrollbehörden 
im Zusammenhang mit der Verwaltung, Kontrolle und Prü
fung des Vorhabens werden von den Behörden des Koope
rationsprogramms wahrgenommen, oder sie treffen mit den 
Behörden des Mitgliedstaats oder Drittlands oder -gebiets, in 
dem das Vorhaben durchgeführt wird, entsprechende Verein
barungen. 

(3) Für Vorhaben, die technische Unterstützung oder Marke
tingmaßnahmen und den Aufbau von Kapazitäten betreffen, 
können Ausgaben außerhalb des Unionsteils des Programm
gebiets getätigt werden, sofern die Bedingungen von Absatz 2 
Buchstaben a und c erfüllt sind. 

KAPITEL VI 

Verwaltung, Kontrolle und Benennung 

Artikel 21 

Benennung der Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten, die an einem Kooperationsprogramm 
teilnehmen, benennen für die Zwecke des Artikels 123 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 eine einzige Verwaltungs
behörde, für die Zwecke des Artikels 123 Absatz 2 jener Ver
ordnung eine einzige Bescheinigungsbehörde und für die Zwe
cke des Artikels 123 Absatz 4 jener Verordnung eine einzige 
Prüfbehörde. Die Verwaltungsbehörde und die Prüfbehörde ha
ben ihren Sitz im selben Mitgliedstaat. 

Die an einem Kooperationsprogramm teilnehmenden Mitglied
staaten können eine Verwaltungsbehörde benennen, die gleich
zeitig für die Wahrnehmung der Aufgaben der Bescheinigungs
behörde zuständig ist. Die Aufteilung der Haftung auf die teil
nehmenden Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Anwen
dung von Finanzkorrekturen gemäß den im Kooperationspro
gramm getroffenen Festlegungen bleibt von diesen Benennun
gen unberührt. 

(2) Die Bescheinigungsbehörde erhält die Zahlungen der 
Kommission und tätigt in der Regel Zahlungen an den feder
führenden Begünstigten gemäß Artikel 132 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013. 

(3) Das in Artikel 124 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
festgelegte Verfahren zur Benennung der Verwaltungsbehörde 
und gegebenenfalls der Bescheinigungsbehörde wird von dem 
Mitgliedstaat durchgeführt, in dem die Behörde ihren Sitz hat. 

Artikel 22 

Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit 

Die Mitgliedstaaten, die an einem Kooperationsprogramm teil
nehmen, können einen EVTZ nutzen, um diesen Verbund mit 
der Verwaltung dieses Kooperationsprogramms oder Teilen da
von zu beauftragen, in dem sie ihm insbesondere die Aufgaben 
einer Verwaltungsbehörde übertragen. 

Artikel 23 

Aufgaben der Verwaltungsbehörde 

(1) Unbeschadet des Absatzes 4 dieses Artikels führt die Ver
waltungsbehörde eines Kooperationsprogramms die in Arti
kel 125 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Auf
gaben aus. 

(2) Die Verwaltungsbehörde richtet nach Rücksprache mit 
den Mitgliedstaaten und jeglichen an einem Kooperationspro
gramm teilnehmenden Drittländern ein gemeinsames Sekretariat 
ein. 

Das gemeinsame Sekretariat unterstützt die Verwaltungsbehörde 
und den Begleitausschuss bei der Durchführung ihrer jeweiligen 
Aufgaben. Das gemeinsame Sekretariat informiert potenzielle 
Begünstigte über Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der 
Kooperationsprogramme und unterstützt die Begünstigte bei 
der Durchführung der Vorhaben. 

(3) Wenn es sich bei der Verwaltungsbehörde um einen 
EVTZ handelt, werden Überprüfungen gemäß Artikel 125 Ab
satz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 von 
oder unter der Verantwortung der Verwaltungsbehörde zumin
dest für die Mitgliedstaaten und Drittländer oder Gebiete aus
geführt, aus denen Mitglieder am EVTZ beteiligt sind. 

(4) Wenn die Verwaltungsbehörde keine Überprüfungen ge
mäß Artikel 125 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 für das gesamte Programmgebiet ausführt oder 
wenn die Überprüfungen nicht von oder unter der Verantwor
tung der Verwaltungsbehörde für die Mitgliedstaaten und Dritt
länder oder Gebiete ausgeführt werden, aus denen Mitglieder 
gemäß Absatz 3 am EVTZ beteiligt sind, benennt jeder Mitglied
staat bzw. jedes Drittland oder -gebiet, das der Einladung zur 
Teilnahme am Kooperationsprogramm gefolgt ist, die Stelle 
oder Person, die für diese Überprüfungen von Begünstigten 
auf seinem Gebiet zuständig ist (im Folgenden "Kontroll
instanz(en)").
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Bei den Kontrollinstanzen gemäß Unterabsatz 1 kann es sich 
um dieselben Stellen handeln, die für die Durchführung solcher 
Überprüfungen im Rahmen von operationellen Programmen 
unter dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 
zuständig sind, oder, im Fall von Drittländern, um diejenigen, 
die für vergleichbare Überprüfungen im Rahmen der externen 
Instrumente der Union zuständig sind. 

In diesem Zusammenhang vergewissert sich die Verwaltungs
behörde, dass die Ausgaben aller an einem Vorhaben beteiligten 
Begünstigten von einer benannten Kontrollinstanz überprüft 
wurden. 

Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass die Ausgaben eines 
Begünstigten innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der 
Belege durch den betreffenden Begünstigten überprüft werden 
können. 

Jeder Mitgliedstaaten oder jedes Drittland, das der Einladung zur 
Teilnahme an dem betreffenden Kooperationsprogramm gefolgt 
ist, ist jeweils für die Überprüfungen verantwortlich, die auf 
seinem Gebiet durchgeführt werden. 

(5) Ist eine Überprüfung der Erbringung von kofinanzierten 
Produkten und Dienstleistungen nur für das gesamte Vorhaben 
möglich, so obliegt diese Überprüfung der Verwaltungsbehörde 
oder dem Kontrolleur des Mitgliedstaats, in dem der federfüh
rende Begünstigte angesiedelt ist. 

Artikel 24 

Aufgaben der Bescheinigungsbehörde 

Die Bescheinigungsbehörde eines Kooperationsprogramms führt 
die in Artikel 126 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 fest
gelegten Aufgaben aus. 

Artikel 25 

Aufgaben der Prüfbehörde 

(1) Die Mitgliedstaaten und Drittländer, die an einem Koope
rationsprogramm teilnehmen, können die Prüfbehörde dazu er
mächtigen, die Aufgaben gemäß Artikel 127 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 für das gesamte Gebiet des Kooperations
programms direkt auszuführen. Sie geben an, wann ein Prüfer 
eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands die Prüfbehörde beglei
ten soll. 

(2) Wenn die Prüfbehörde nicht über die unter Absatz 1 
genannte Ermächtigung verfügt, wird sie von einer Gruppe 
von Prüfern unterstützt, die jeweils einen Vertreter der am Ko
operationsprogramm teilnehmenden Mitgliedstaaten bzw. Dritt
länder umfasst und die Aufgaben von Artikel 127 der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013 ausführt. Jeder Mitgliedstaat bzw. 
jedes Drittland, das der Einladung zur Teilnahme an dem be
treffenden Kooperationsprogramm gefolgt ist, ist jeweils für die 
Überprüfungen verantwortlich, die auf seinem Gebiet durch
geführt werden. 

Jeder Vertreter von jedem an dem Kooperationsprogramm teil
nehmenden Mitgliedstaat oder Drittland ist dafür zuständig, die 
Unterlagen zu den Ausgaben auf seinem Gebiet zu liefern, die 
die Prüfbehörde für die Durchführung ihrer Bewertung benötigt. 

Die Prüfergruppe wird drei Monate nach dem Beschluss zur 
Genehmigung des Kooperationsprogramms eingesetzt. Sie er
stellt eigene Verfahrensregeln; den Vorsitz führt die Prüfbehörde 
des Kooperationsprogramms. 

(3) Die Prüfer sind von den Kontrolleuren funktional un
abhängig, die die Überprüfungen nach Artikel 23 durchführen. 

KAPITEL VII 

Teilnahme von Drittländern an transnationalen und 
interregionalen Kooperationsprogrammen 

Artikel 26 

Durchführungsbedingungen für die Teilnahme von 
Drittländern 

Die geltenden Bedingungen für die Durchführung des Pro
gramms in Bezug auf Finanzverwaltung, Programmplanung, Be
gleitung, Bewertung und Kontrolle der Beteiligung von Dritt
ländern durch einen Beitrag von IPA II- oder ENI-Mitteln an 
Kooperationsprogrammen für transnationale und interregionale 
Zusammenarbeit werden im entsprechenden Kooperationspro
gramm und erforderlichenfalls auch in der Finanzierungsverein
barung zwischen der Kommission, den Regierungen der betref
fenden Drittländer und dem Mitgliedstaat festgelegt, in dem die 
Verwaltungsbehörde des entsprechenden Kooperationspro
gramms angesiedelt ist. Die Bedingungen für die Durchführung 
des Programms stehen im Einklang mit den Regeln der Union 
für die Kohäsionspolitik. 

KAPITEL VIII 

Finanzverwaltung 

Artikel 27 

Mittelbindungen, Zahlungen und Wiedereinziehungen 

(1) Die Unterstützung aus dem EFRE für Kooperationspro
gramme wird auf ein einziges Konto ohne nationale Unterkon
ten eingezahlt. 

(2) Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass alle aufgrund 
von Unregelmäßigkeiten gezahlten Beträge bei dem federführen
den Begünstigten bzw. dem Alleinbegünstigten wiedereinge
zogen werden. Die Begünstigten erstatten dem federführenden 
Begünstigten die rechtsgrundlos gezahlten Beträge. 

(3) Ist es dem federführenden Begünstigten nicht möglich, 
die Beträge von einem Begünstigten einzuziehen oder ist es 
der Verwaltungsbehörde nicht möglich, die Beträge von einem 
federführenden Begünstigten bzw. Alleinbegünstigten einzuzie
hen, so erstattet der Mitgliedstaat oder das Drittland, auf dessen 
Hoheitsgebiet der betreffende Begünstigte angesiedelt oder – im 
Fall eines EVTZ – registriert ist, der Verwaltungsbehörde die 
Beträge, die diesem Begünstigten rechtsgrundlos gezahlt wurden. 
Die Verwaltungsbehörde ist dafür zuständig, die betreffenden 
Beträge an den Gesamthaushalt der Union zu erstatten, und 
zwar in Übereinstimmung mit der Aufteilung der Haftung der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten, wie sie im Kooperationspro
gramm festgelegt wurde.
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Artikel 28 

Verwendung des Euro 

Abweichend von Artikel 133 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 sind die Ausgaben, die in einer anderen Währung 
als dem Euro getätigt wurden, von den Begünstigten in Euro 
umzurechnen, und zwar anhand des monatlichen Buchungskur
ses der Kommission, der in dem Monat gilt, in dem die Aus
gaben entweder: 

a) getätigt wurden, 

b) der Verwaltungsbehörde oder dem Kontrolleur gemäß Arti
kel 23 dieser Verordnung zur Überprüfung vorgelegt wur
den, oder 

c) dem federführenden Begünstigten gemeldet wurden. 

Die gewählte Methode wird im Kooperationsprogramm nieder
gelegt und gilt für alle Begünstigten. 

Die Umrechnung wird von der Verwaltungsbehörde oder durch 
den Kontrolleur des Mitgliedstaats oder Drittlands überprüft, in 
dem der Begünstigte angesiedelt ist. 

KAPITEL IX 

Schlussbestimmungen 

Artikel 29 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingun
gen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 16 Absatz 4 und Artikel 18 Absatz 1 wird der Kommis
sion vom 21. Dezember 2013 bis zum 31. Dezember 2020 
übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 16 Absatz 4 und 
Artikel 18 Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Ein Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss an
gegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits 
in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 
berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er
lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par
lament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 16 Absatz 4 
und Artikel 18 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben ha
ben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Par
lament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 
zwei Monate verlängert. 

Artikel 30 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung berührt nicht die weitere Durchfüh
rung oder die Änderung, einschließlich der vollständigen oder 
teilweisen Einstellung, der Unterstützung, die von der Kommis
sion auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 
oder einer anderen Rechtsvorschrift, die am 31. Dezember 
2013 für diese Unterstützung galt, genehmigt wurde. Jene Ver
ordnung bzw. derartige andere Rechtsvorschriften finden daher 
bis zur Beendigung der Unterstützung oder der betreffenden 
Vorhaben nach dem 31. Dezember 2013 auf diese Unterstüt
zung oder die betreffenden Vorhaben weiterhin Anwendung. Im 
Sinne dieses Absatzes umfasst "Unterstützung" operationelle 
Programme und Großprojekte. 

(2) Anträge auf Unterstützung, die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1080/2006 vor dem 1. Januar 2014 gestellt oder ge
nehmigt wurden, behalten ihre Gültigkeit. 

Artikel 31 

Überprüfung 

Das Europäische Parlament und der Rat überprüfen diese Ver
ordnung bis zum 31. Dezember 2020 gemäß Artikel 178 
AEUV. 

Artikel 32 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Die Artikel 4, 27 und 28 gelten ab dem 1. Januar 2014. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Brüssel den 17. Dezember 2013. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
R. ŠADŽIUS
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Artikel 28 

Verwendung des Euro 

Abweichend von Artikel 133 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 sind die Ausgaben, die in einer anderen Währung 
als dem Euro getätigt wurden, von den Begünstigten in Euro 
umzurechnen, und zwar anhand des monatlichen Buchungskur
ses der Kommission, der in dem Monat gilt, in dem die Aus
gaben entweder: 

a) getätigt wurden, 

b) der Verwaltungsbehörde oder dem Kontrolleur gemäß Arti
kel 23 dieser Verordnung zur Überprüfung vorgelegt wur
den, oder 

c) dem federführenden Begünstigten gemeldet wurden. 

Die gewählte Methode wird im Kooperationsprogramm nieder
gelegt und gilt für alle Begünstigten. 

Die Umrechnung wird von der Verwaltungsbehörde oder durch 
den Kontrolleur des Mitgliedstaats oder Drittlands überprüft, in 
dem der Begünstigte angesiedelt ist. 

KAPITEL IX 

Schlussbestimmungen 

Artikel 29 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingun
gen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 16 Absatz 4 und Artikel 18 Absatz 1 wird der Kommis
sion vom 21. Dezember 2013 bis zum 31. Dezember 2020 
übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 16 Absatz 4 und 
Artikel 18 Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Ein Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss an
gegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits 
in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 
berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er
lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par
lament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 16 Absatz 4 
und Artikel 18 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben ha
ben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Par
lament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 
zwei Monate verlängert. 

Artikel 30 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung berührt nicht die weitere Durchfüh
rung oder die Änderung, einschließlich der vollständigen oder 
teilweisen Einstellung, der Unterstützung, die von der Kommis
sion auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 
oder einer anderen Rechtsvorschrift, die am 31. Dezember 
2013 für diese Unterstützung galt, genehmigt wurde. Jene Ver
ordnung bzw. derartige andere Rechtsvorschriften finden daher 
bis zur Beendigung der Unterstützung oder der betreffenden 
Vorhaben nach dem 31. Dezember 2013 auf diese Unterstüt
zung oder die betreffenden Vorhaben weiterhin Anwendung. Im 
Sinne dieses Absatzes umfasst "Unterstützung" operationelle 
Programme und Großprojekte. 

(2) Anträge auf Unterstützung, die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1080/2006 vor dem 1. Januar 2014 gestellt oder ge
nehmigt wurden, behalten ihre Gültigkeit. 

Artikel 31 

Überprüfung 

Das Europäische Parlament und der Rat überprüfen diese Ver
ordnung bis zum 31. Dezember 2020 gemäß Artikel 178 
AEUV. 

Artikel 32 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Die Artikel 4, 27 und 28 gelten ab dem 1. Januar 2014. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Brüssel den 17. Dezember 2013. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
R. ŠADŽIUS
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ANHANG 

GEMEINSAME OUTPUTINDIKATOREN FÜR DAS ZIEL "EUROPÄISCHE TERRITORIALE 
ZUSAMMENARBEIT" 

EINHEIT BEZEICHNUNG 

Produktive Investitionen 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die Unterstützung erhalten 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die Zuschüsse erhalten 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die neben Zuschüssen finanzielle Un
terstützung erhalten 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die nichtfinanzielle Unterstützung er
halten 

Unternehmen Zahl der geförderten neuen Unternehmen 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die an grenzübergreifenden, trans
nationalen oder interregionalen Forschungsvorhaben teilneh
men 

Organisationen Zahl der Forschungseinrichtungen, die an grenzübergreifenden, 
transnationalen oder interregionalen Forschungsvorhaben teil
nehmen 

EUR Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für Un
ternehmen ergänzen (Zuschüsse) 

EUR Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für Un
ternehmen ergänzen (außer Zuschüssen) 

Vollzeitäquivalente Beschäftigungszunahme in geförderten Unternehmen 

Nachhaltiger Tourismus Besuche/Jahr Zunahme der erwarteten Zahl der Besucher unterstützter Stät
ten des Naturerbes und des kulturellen Erbes sowie unterstütz
ter Sehenswürdigkeiten 

IKT-Infrastruktur Haushalte Zusätzliche Haushalte mit Breitbandzugang mit mindestens 
30 MBit/s 

Verkehr 

Eisenbahn Kilometer Gesamtlänge der neuen Eisenbahnverbindungen 

davon TEN-V 

Kilometer Gesamtlänge der wiederaufgebauten oder ausgebauten Eisen
bahnverbindungen 

davon TEN-V 

Straßen Kilometer Gesamtlänge der neuen Straßenverbindungen 

davon TEN-V 

Kilometer Gesamtlänge der wiederaufgebauten oder ausgebauten Straßen
verbindungen 

davon TEN-V 

Städtischer Nahverkehr Kilometer Gesamtlänge der neuen oder verbesserten Straßenbahn- und 
U-Bahn-Linien 

Binnenwasserstraßen Kilometer Gesamtlänge der neuen oder verbesserten Binnenwasserstraßen 

Umwelt 

Feste Abfälle Tonnen/Jahr Zusätzliche Abfallrecyclingkapazität
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EINHEIT BEZEICHNUNG 

Wasserversorgung Personen An bessere Wasserversorgung angeschlossene zusätzliche Be
völkerung 

Abwasserentsorgung Bevölkerungsäquivalent An bessere Abwasserentsorgung angeschlossene zusätzliche 
Bevölkerung 

Risikoprävention und Risi
komanagement 

Personen Zahl der Personen, denen Hochwasserschutzmaßnahmen zu
gutekommen 

Personen Zahl der Personen, denen Waldbrandschutzmaßnahmen zugu
tekommen 

Bodensanierung Hektar Gesamtfläche des sanierten Geländes 

Natur und Biodiversität Hektar Fläche der Habitate, die für Zwecke eines besseren Erhaltungs
zustands unterstützt werden 

Forschung und Innovation 

Vollzeitäquivalente Zahl der neuen Wissenschaftler in unterstützten Einrichtungen 

Vollzeitäquivalente Zahl der Wissenschaftler, die in verbesserten Forschungsinfra
struktureinrichtungen arbeiten 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die mit Forschungseinrichtungen zu
sammenarbeiten 

EUR Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für In
novations- oder FuE-Projekte ergänzen 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um Produkte 
neu auf den Markt zu bringen 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um für das 
Unternehmen neue Produkte zu entwickeln 

Energie und Klimawandel 

Erneuerbare Energiequel
len 

MW Zusätzliche Kapazität der Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen 

Energieeffizienz Haushalte Zahl der Haushalte mit niedrigerem Energieverbrauch 

kWh/Jahr Rückgang des jährlichen Primärenergieverbrauchs in öffent
lichen Gebäuden 

Kunden Zahl der zusätzlichen, an intelligente Netze angeschlossenen 
Energiekunden 

Verringerung von Treib
hausgasemissionen 

in Tonnen CO 2 -Äq. Geschätzter jährlicher Rückgang der Treibhausgasemissionen 

Soziale Infrastruktur 

Kinderbetreuung und Bil
dung 

Personen Kapazität der unterstützten Kinderbetreuungs- und Bildungs
einrichtungen 

Gesundheit Personen Anteil der Bevölkerung, dem verbesserte Gesundheitsdienste 
zur Verfügung stehen 

Spezifische Indikatoren 
Stadtentwicklung 

Personen Zahl der Personen, die in Gebieten mit integrierten Stadtent
wicklungsstrategien leben 

Quadratmeter Neu geschaffene oder sanierte Freiflächen in städtischen Ge
bieten
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EINHEIT BEZEICHNUNG 

Wasserversorgung Personen An bessere Wasserversorgung angeschlossene zusätzliche Be
völkerung 

Abwasserentsorgung Bevölkerungsäquivalent An bessere Abwasserentsorgung angeschlossene zusätzliche 
Bevölkerung 

Risikoprävention und Risi
komanagement 

Personen Zahl der Personen, denen Hochwasserschutzmaßnahmen zu
gutekommen 

Personen Zahl der Personen, denen Waldbrandschutzmaßnahmen zugu
tekommen 

Bodensanierung Hektar Gesamtfläche des sanierten Geländes 

Natur und Biodiversität Hektar Fläche der Habitate, die für Zwecke eines besseren Erhaltungs
zustands unterstützt werden 

Forschung und Innovation 

Vollzeitäquivalente Zahl der neuen Wissenschaftler in unterstützten Einrichtungen 

Vollzeitäquivalente Zahl der Wissenschaftler, die in verbesserten Forschungsinfra
struktureinrichtungen arbeiten 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die mit Forschungseinrichtungen zu
sammenarbeiten 

EUR Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für In
novations- oder FuE-Projekte ergänzen 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um Produkte 
neu auf den Markt zu bringen 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um für das 
Unternehmen neue Produkte zu entwickeln 

Energie und Klimawandel 

Erneuerbare Energiequel
len 

MW Zusätzliche Kapazität der Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen 

Energieeffizienz Haushalte Zahl der Haushalte mit niedrigerem Energieverbrauch 

kWh/Jahr Rückgang des jährlichen Primärenergieverbrauchs in öffent
lichen Gebäuden 

Kunden Zahl der zusätzlichen, an intelligente Netze angeschlossenen 
Energiekunden 

Verringerung von Treib
hausgasemissionen 

in Tonnen CO 2 -Äq. Geschätzter jährlicher Rückgang der Treibhausgasemissionen 

Soziale Infrastruktur 

Kinderbetreuung und Bil
dung 

Personen Kapazität der unterstützten Kinderbetreuungs- und Bildungs
einrichtungen 

Gesundheit Personen Anteil der Bevölkerung, dem verbesserte Gesundheitsdienste 
zur Verfügung stehen 

Spezifische Indikatoren 
Stadtentwicklung 

Personen Zahl der Personen, die in Gebieten mit integrierten Stadtent
wicklungsstrategien leben 

Quadratmeter Neu geschaffene oder sanierte Freiflächen in städtischen Ge
bieten
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EINHEIT BEZEICHNUNG 

Quadratmeter Neu errichtete oder renovierte öffentliche oder gewerbliche 
Gebäude in städtischen Gebieten 

Wohneinheiten Sanierte Wohnungen in städtischen Gebieten 

Arbeitsmarkt und Ausbil
dung ( 1 ) 

Personen Zahl der Teilnehme an grenzübergreifenden Mobilitätsinitiati
ven 

Personen Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen lokalen Beschäftigungs
initiativen oder Weiterbildungsmaßnahmen 

Personen Zahl der Teilnehmer an Projekten zur Förderung der Gleich
stellung von Frauen und Männern, der Chancengleichheit und 
der sozialen Inklusion über Grenzen hinweg 

Personen Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und Weiterbil
dungsprogrammen zur grenzüberschreitenden Förderung von 
Jugendbeschäftigung, Bildungsangeboten und Berufs- und 
Hochschulbildung 

( 1 ) Gegebenenfalls werden die Angaben zu Teilnehmern nach Arbeitsmarktstatus ("beschäftigt", "arbeitslos", "langzeitarbeitslos", "nicht 
erwerbstätig", "nicht erwerbstätig und nicht in Aus- oder Weiterbildung") aufgeschlüsselt.
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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Anwendung von 
Artikel 6 der EFRE-Verordnung, Artikel 15 der ETZ-Verordnung und Artikel 4 der 

Kohäsionsfondsverordnung 

Das Europäische Parlament und der Rat nehmen die Zusicherung der Kommission gegenüber der Legislative 
der EU zu Kenntnis, wonach die in den Anhang der entsprechenden Verordnung aufzunehmenden gemein
samen Outputindikatoren für die EFRE-Verordnung, die ETZ-Verordnung und die Kohäsionsfondsverord
nung das Ergebnis eines umfassenden Vorbereitungsprozesses, in den die Evaluierungsexperten der Kommis
sion und der Mitgliedstaaten einbezogen werden, sind und voraussichtlich stabil bleiben werden.
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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Anwendung von 
Artikel 6 der EFRE-Verordnung, Artikel 15 der ETZ-Verordnung und Artikel 4 der 

Kohäsionsfondsverordnung 

Das Europäische Parlament und der Rat nehmen die Zusicherung der Kommission gegenüber der Legislative 
der EU zu Kenntnis, wonach die in den Anhang der entsprechenden Verordnung aufzunehmenden gemein
samen Outputindikatoren für die EFRE-Verordnung, die ETZ-Verordnung und die Kohäsionsfondsverord
nung das Ergebnis eines umfassenden Vorbereitungsprozesses, in den die Evaluierungsexperten der Kommis
sion und der Mitgliedstaaten einbezogen werden, sind und voraussichtlich stabil bleiben werden.
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G L O S S A R

KOHÄSIONSPOLITIK: EU-Politik mit dem Ziel, den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in der EU 
zu stärken, gemäß Artikel 174 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen, Artikel 89).

VERORDNUNG MIT GEMEINSAMEN BESTIMMUNGEN: Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthält gemeinsame 
Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds (ESF), den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und den Euro-
päischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF). Sie enthält außerdem allgemeine Bestimmungen für den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds (ESF), den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) 
und hebt die Verordnung 1083/2006 des Rates auf.

GEMEINSAMER STRATEGISCHER RAHMEN: Richtliniendokument in der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmun-
gen, Anhang I, das Leitlinien für den Programmplanungsprozess und die Zuweisung von ESI-Fonds festlegt (Verordnung mit 
gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 10).

VON DER ÖRTLICHEN BEVÖLKERUNG BETRIEBENE MASSNAHME ZUR LOKALEN ENTWICKLUNG: Ansatz 
für eine lokale Entwicklung, die sich auf bestimmte subregionale Gebiete konzentriert und von lokalen Bürgerinitiativen 
geleitet wird, die aus Vertretern öffentlicher und privater lokaler sozioökonomischer Interessen bestehen; soll die Berück-
sichtigung lokaler Bedürfnisse und lokalen Potenzials gewährleisten und wird durch integrierte und multisektorale lokale 
Entwicklungsstrategien ausgeführt (Artikel 32 Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen).

FAZILITÄT „CONNECTING EUROPE“ (CEF): ein mehrjähriges Finanzierungsprogramm zur Finanzierung einer Verbes-
serung der Bereiche Transport, Energie und digitale Netzwerke in Europa. Bei einem Gesamtbudget von fast 33 Mrd. EUR 
für drei Sektoren wurden für den Zeitraum 2014-2020 5,85 Mrd. EUR dem Energiesektor zugewiesen. 

KONVERGENZREGION: Hierbei handelt es sich um Regionen, deren Pro-Kopf-BIP weniger als 75 % des durchschnittli-
chen BIP der EU-25 beträgt.

LÄNDERSPEZIFISCHE EMPFEHLUNGEN: Bieten den Mitgliedstaaten maßgeschneiderte Empfehlungen, um Beschäf-
tigung und Wachstum bei gleichzeitiger Erhaltung solider öffentlicher Finanzen zu stärken. Die Europäische Kommission 
veröffentlicht sie jedes Frühjahr als Teil des Europäischen Semesters, dem EU-Kalender zur Koordinierung der Wirtschafts-
politik. 

ERASMUS+: Dieses Programm verfolgt das Ziel, Fähigkeiten und Beschäftigungsfähigkeit zu stärken und Bildung, Aus-
bildung und Jugendarbeit zu modernisieren. Das Siebenjahresprogramm hat ein Budget von 14,7 Mrd. EUR, eine Erhöhung 
um 40 % im Vergleich zu dem gegenwärtigen Ausgabenniveau.

EU-15: Bezieht sich auf Mitgliedstaaten in der EU vor dem Eintritt von zehn Bewerberländern (Estland, Lettland, Litauen, 
Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern) am 1. Mai 2004.

EU-25: Bezieht sich auf Mitgliedstaaten in der EU vor dem Beitritt von Bulgarien und Rumänien (2007).

EU-27: Bezieht sich auf Mitgliedstaaten in der EU vor dem Beitritt von Kroatien (2013).

EU-28: Bezieht sich auf alle gegenwärtigen 28 Mitgliedstaaten nach dem Beitritt von Kroatien (2013).

STRATEGIE EUROPA 2020: Die zehnjährige EU-Strategie für Arbeitsplätze und Wachstum begann 2010, um die Vor-
aussetzungen für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu schaffen. Fünf Kernziele wurden festgelegt, die 
die EU bis Ende 2020 erreichen soll. Sie decken die Bereiche Beschäftigung, Forschung und Entwicklung, Klimawandel und 
nachhaltige Energieversorgung, Bildung, soziale Integration sowie Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ab.

EUROPÄISCHER ENTWICKLUNGSFONDS: Das wichtigste Instrument der EU für Entwicklungshilfe für afrikanische, 
karibische und pazifische Länder (AKP) und überseeische Länder und Hoheitsgebiete (ÜLG)).
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EUROPÄISCHER VERBUND FÜR TERRITORIALE ZUSAMMENARBEIT: Dieser wurde 2006 gegründet, um die terri-
toriale Zusammenarbeit, das heißt die grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit der lokalen 
Behörden zu fördern und zu erleichtern.

EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTSINSTRUMENT (ENI): Hiermit sollen die Beziehungen zwischen der EU und den 
Nachbarländern im Osten und Süden vorangebracht werden, indem Finanzhilfen gestrafft und die Programmplanungen 
verkürzt und besser fokussiert werden.

EUROPÄISCHES SEMESTER: Ein jährlicher Zyklus zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik. Jedes Jahr führt die Kom-
mission eine detaillierte Analyse der Pläne der EU-Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Haushalts-, makroökonomischen und 
Strukturreformen durch und gibt ihnen Empfehlungen für die nächsten 12-18 Monate.

EUROPÄISCHE STRUKTUR- UND INVESTITIONSFONDS (ESI): Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), 
Europäischer Sozialfonds (ESF), Kohäsionsfonds, Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) und der Europäische 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Die Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen 
legt gemeinsame Regelungen für die fünf ESI-Fonds fest (Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 1). Gemäß 
der Terminologie der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen handelt es sich bei jedem Verweis auf „die Fonds“ aus-
schließlich um die drei Fonds der Kohäsionspolitik: den EFRE, den ESF und den Kohäsionsfonds.

EUROPÄISCHE TERRITORIALE ZUSAMMENARBEIT (INTERREG): Interreg ist eines der beiden Ziele der Kohäsions-
politik und bietet einen Rahmen für die Umsetzung von gemeinsamen Aktionen und politischem Austausch zwischen nati-
onalen, regionalen und lokalen Akteuren aus verschiedenen Mitgliedstaaten. Das übergeordnete Ziel ist die Förderung einer 
harmonischen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und territorialen Entwicklung der gesamten Europäischen Union. 

EX-ANTE-KONDITIONALITÄT: Eine Reihe rechtlicher, politischer und institutioneller Anforderungen, die Voraussetzung 
für das wirksame und effiziente Erreichen der Ziele der Kohäsionspolitik sind (Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, 
Artikel 19).

FINANZINSTRUMENT: Instrument zur finanziellen Unterstützung, das die Form von Beteiligungsinvestitionen oder beteili-
gungsähnlichen Investitionen, Darlehen und Bürgschaften oder anderen risikoteilenden Instrumenten annehmen und das ggf. 
mit Beihilfen kombiniert werden kann (Artikel 2 FR, Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Titel IV). 

HORIZONT 2020: Finanzinstrument für die Umsetzung der Innovationsunion, einer strategischen Leitinitiative im Rahmen 
von Europa 2020, mit der die weltweite Wettbewerbsfähigkeit Europas gesichert werden soll. Horizont 2020 ist das größte 
EU-Forschungs- und Innovationsprogramm, das es je gab, mit fast 80 Mrd. EUR an verfügbaren Fördermitteln über einen 
Zeitraum von sieben Jahren (2014 bis 2020).

INSTRUMENT FÜR HERANFÜHRUNGSHILFE (INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE): Bietet Län-
dern Hilfe, die sich im Beitrittsprozess zur EU befinden, indem die Effizienz und Kohärenz der Hilfe durch einen gemeinsamen 
Rahmen verbessert wird.

INTEGRIERTE TERRITORIALE INVESTITIONEN (ITI): Instrument zur integrativen Umsetzung territorialer Strategien, 
wobei Mitgliedstaaten Finanzmittel aus mehreren Prioritätsachsen eines oder mehrerer operationeller Programme nutzen 
können. 

INVESTITIONSPRIORITÄT: Jedes der detaillierten Ziele, die in den Verordnungen für EFRE-, ESF- und Kohäsionsfonds 
festgelegt sind, die sich nicht gegenseitig aussschließen und denen diese Fonds zugewiesen werden. Sie sind spezifisch mit 
den elf thematischen Zielen verbunden, welche für den ESI-Fonds gelten (Erwägung 7 der EFRE-Verordnung).

LEADER-KONZEPT: Dieser Ansatz wurde 1990 erstmals von der Kommission entwickelt und hat das Ziel, Energie und 
Ressourcen von Menschen und Institutionen zu nutzen, die zur ländlichen Entwicklung beitragen könnten, indem Partner-
schaften auf subregionaler Ebene zwischen den öffentlichen, privaten und zivilen Sektoren gebildet werden. 

LIFE: EU-Finanzinstrument zur Förderung von Umwelt-, Natur- und Klimaschutzprojekten. Seit 1992 hat LIFE 4 171 Projekte 
kofinanziert und etwa 3,4 Mrd. EUR zum Umwelt- und Klimaschutz beigetragen.
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MAKROÖKONOMISCHE KONDITIONALITÄT: Mechanismus, der die Übereinstimmung zwischen Kohäsionspolitik und 
der soliden wirtschaftspolitischen Steuerung (Europäisches Semester) sicherstellt. Er besteht aus zwei Komponenten: 1. 
Die Kommission kann einen Mitgliedstaat dazu auffordern, seine Partnerschaftsvereinbarungen und relevante Programme 
zu überarbeiten, um die Umsetzung relevanter Empfehlungen des Rates zu unterstützen oder die Wirkung von Wachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit durch die ESI-Fonds zu maximieren. 2. Der Rat kann einen Teil oder alle Mittelbindungen oder 
Zahlungen für einen Mitgliedstaat aussetzen, wenn dieser nicht den Regelungen im Rahmen des Verfahrens bei einem über-
mäßigen Defizit, dem Ungleichgewichtsverfahren oder, bei Mitgliedstaaten, die Finanzhilfen erhalten, dem entsprechenden 
Anpassungsprogramm nachkommt (Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 23).

NUTS: NUTS-Klassifikation (Nomenclature of territorial units for statistics, Systematik der Gebietseinheiten) ist ein hierar-
chisches System zur Aufteilung des wirtschaftlichen Gebiets der Europäischen Union. Auf NUTS-3-Ebene werden Gebietsein-
heiten für spezifische Diagnosen in kleine Regionen eingeteilt.  

OPERATIONELLES PROGRAMM: Ein Dokument, das die Strategie eines Mitgliedstaats oder einer Region für den Beitrag 
zur Strategie 2020 über den EFRE, den ESF und/oder den Kohäsionsfonds festlegt. Es stimmt mit den Verordnungen und 
der Partnerschaftsvereinbarung des Mitgliedstaats überein (Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 27 und 
96). Kooperationsprogramm im Falle des ETZ (Artikel 8 ETZ). Programme, die über den ELER gefördert werden, nennen sich 
Programme für den ländlichen Raum.

PARTNERSCHAFTSVEREINBARUNG: Dokument, das den Rahmen zur Förderung eines Mitgliedstaats aus dem ESI-
Fonds festlegt. Es enthält insbesondere die Liste der thematischen Ziele, die im Rahmen der ESI-Fonds gefördert werden 
sollen, die entsprechenden finanziellen Zuweisungen und die Verbindungen zwischen den verschiedenen Programmen (Ver-
ordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 14).

PLÄNE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMS (RDPS): Die Politik zur Entwicklung des ländlichen 
Raums wird durch nationale und/oder regionale Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums (RDPs) umgesetzt, die 
sieben Jahre laufen.

STRUKTURFONDS: Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und der Europäische Sozialfonds (Verordnung 
mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 1).

THEMATISCHE KONZENTRATION: Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Förderung auf Interventionen zu fokussieren, 
die den größten Mehrwert hinsichtlich der Strategie Europa 2020 bringen. Ein Hauptaugenmerk liegt darauf, dass sich die 
finanziellen Zuordnungen von EFRE und ESF auf eine begrenzte Zahl von thematischen Zielen oder Investitionsprioritäten 
konzentrieren (Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 18).

THEMATISCHES ZIEL: Jedes der elf in Artikel 9 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen festgelegten Ziele, mit denen 
die operationellen Programme zur EU-Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum beitragen. Sie beziehen 
sich auf Forschung und Innovation, IKT, KMU, Wettbewerbsfähigkeit etc. (Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 9).

BESCHÄFTIGUNGSINITIATIVE FÜR JUNGE MENSCHEN Spezifisches Instrument, mit dem der ESF den Kampf gegen 
die Jugendarbeitslosigkeit unterstützt. Es zielt auf alle jungen Menschen unter 25 Jahren ab, die sich nicht in einem Be-
schäftigungsverhältnis, einer Ausbildung oder Schulung befinden, die nicht erwerbstätig oder arbeitslos sind, einschließlich 
der Langzeitarbeitslosen, egal, ob als arbeitssuchend gemeldet oder nicht (Artikel 16 der ESF-Verordnung).

UNIONSPRIORITÄT: Die sechs Unionsprioritäten sind in Artikel 6 der EMFF-Verordnung festgelegt (Verordnung (EU) 
508/2014).

LEISTUNGSRAHMEN: Dieser besteht aus Etappenzielen, die für 2018 für jede Priorität festgelegt werden und festgelegten 
Zielen für 2023. Etappenziele sind Zwischenziele, die direkt mit dem Erreichen des spezifischen Ziels einer Priorität verbunden sind. 
Zu den Etappenzielen für 2018 gehören finanzielle Indikatoren, Outputindikatoren und gegebenenfalls Ergebnisindikatoren, die 
eng mit den geförderten politischen Interventionen verbunden sind (Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Anhang II).

LEISTUNGSGEBUNDENE RESERVE: Etwa 6 % der dem ESI-Fonds zugewiesenen Mittel sollten als Leistungsreserve 
gelten, sie sollten entsprechend in den Partnerschaftsvereinbarungen und Programmen aufgeführt und spezifischen Priori-
täten gemäß der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, Artikel 22, zugeordnet sein. Diese Leistungsreserve wird nur 
Programmen und Prioritäten zugewiesen, die ihre im Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele erreicht haben.
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K O N TA K T I N F O R M AT I O N E N  I N  I H R E M  L A N D

EFRE UND KOHÄSIONSFONDS: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/atlas

ESF: 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=de

ELER: 

http://enrd.ec.europa.eu/de/country

EMFF: 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/apply_for_funding/national_authorities.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/de/atlas
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=de
http://enrd.ec.europa.eu/de/country
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/apply_for_funding/national_authorities.pdf
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